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Vorrede. 

Dieses  Buch  will  kein  Kompendium  sein.  Es  hat  seinen  vornehmsten 
Zweck  erfüllt,  wenn  es  den  jungen  Historiker  anregt,  über  die  grundlegenden 
Fragen  seiner  Wissenschaft  nachzudenken,  und  wenn  es  ihm  auf  den  ersten 
Wegen  selbständiger  Forschungsarbeit,  die  wichtigsten  Hilfsmittel  hiezu  an  die 
Hand  gibt.  Daß  darin  auch  manches  erörtert  und  berührt  wird,  das  nur  der 

voll  zu  erfassen  in  der  Lage  ist,  der  schon  über  ein  gewisses  Maß  eigener  Er- 
fahrung verfügt,  widerspricht  jener  Zielsetzung  nicht.  Gerade  die  besten 

unserer  Schüler  sind  uns  für  das  am  dankbarsten,  was  sie  über  das  rein  schul- 
mäßige Wissen  hinausführt  und  sie  über  die  ersten  Gehversuche  eigenen 

Schaffens  ins  Leben  geleitet.  Weniger  denn  je  darf  heute  unser  Wirken  den 
Zusammenhang  mit  dem  Leben  verlieren.  Unsere  Gegenwart  und  unser  Volk 
haben  ein  Recht  darauf,  von  der  Wissenschaft  und  vor  allem  von  der  Ge- 

schichtswissenschaft zu  fordern,  daß  sie  mit  die  Baumeister  stelle,  die  aus 

den  Trümmern  unseres  zerstörten  staatlichen,  sittlichen  und  völkischen  Da- 
seins wieder  ein  Ganzes  und  Großes  zusammenfügen.  Aus  diesem  Grunde 

wurden  die  geschichtsphilosophischen  und  gesellschaftswissenschaftlichen  Er- 
örterungen auch  an  die  Spitze  des  Ganzen  gestellt.  Unser  Volk  kann  sich 

heute  nicht  den  Luxus  erlauben,  reine  Spezialisten  zu  erziehen,  die  nur  ihrem 
selbstischen  Forschungsdrange  folgen.  Jeder  von  uns  muß  sich  bei  seiner 
Arbeit  dessen  bewußt  sein,  daß  er  im  Dienste  der  Gesamtheit  tätig  ist  und 
daß  der  Nutzen  seines  Schaffens  auf  kürzestem  Wege  seiner  Nation  zugute 
kommen  soll.  Dieses  Hinarbeiten  auf  das  Ganze  erfordert  aber  auch  schon 

einen  tieferen  Einblick  in  den  Zusammenhang  der  in  dem  geschichtlichen  Ge- 
schehen wirkenden  Kräfte. 

Geschichte  ist  aus  eben  diesen  Ursachen  jetzt  weniger  denn  je  eine  An- 
gelegenheit, die  bloß  den  Historiker  angeht.  Wer  die  Erscheinungen  des  Tages 

beobachtet,  dem  wird  es  nicht  entgehen,  wie  die  modernen  Propheten  es 
lieben,  ihre  Weissagungen  und  Wünsche  in  das  Kleid  der  Geschichtsphilosophie 
zu  hüllen.  Man  treibt  viel  weniger  Geschichte  als  deren  Philosophie.  Der 
künftige  Fachhistoriker  wird  sich  deshalb  mit  diesen  Dingen  besser  vertraut 
machen  müssen,  als  dies  ehedem  der  Fall  zu  sein  brauchte.  Andererseits 

regt  sich  auch  jenseits  unserer  engeren  Fachgrenzen  ein  lebhaftes  Interesse 
für  alles  Geschichtliche.  Die  Erforschung  der  eigenen  Heimat  erscheint  heute 
vielen  mit  Recht  als  eine  heilige  Pflicht.  Auch  sie  verlangt  es  nach  einem 
Führer.  Die  Besten  unter  ihnen  sind  es,  die  den  Zusammenhang  mit  der 
großen,  ihnen  vielfach  unzugänglichen  Wissenschaft  anstreben,  denen  die  um- 

fangreichen Kompendien    zu   umfangreich  sind,    denen    die    knappen  Auszüge 
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und  kurzen  Anleitungen  zu  wenig  sagen.  Darüber  hinaus  gewahren  wir  aber 
wie  die  gewaltigen  Errungenschaften,  die  der  Ausbau  der  geschichtlichen 
Methodik  und  die  ihm  folgende  philosophische  Fundierung  im  Laufe  des  neun- 

zehnten Jahrhunderts  gezeitigt  haben,  nun  reichlich  Zinsen  tragen,  wie  fast 
alle  Nachbarwissenschaften  sich  an  dem  festen  Stamme  dieser  Methodik  empor- 

zuranken suchen.  Sprachwissenschaft,  Völkerkunde,  Volkswirtschaftslehre, 
Kunst-  und  Rechtswissenschaft  —  sie  alle,  oder  doch  einflußreiche  Schulen 
unter  ihnen  zeigen  deutlich  ein  Gefälle  das  zum  Bette  geschichtlicher  Arbeits- 

weise hinleitet.  Diesem  weitgespannten  Kreise  historisch  Interessierter  ein 
Bild  von  dem  augenblicklichen  Stand  unserer  Wissenschaft  und  von  ihren 
Arbeitsmitteln  zu  geben,  habe  ich  ebenfalls  als  eine  der  Aufgaben  betrachtet, 
die  dieses  Buch  zu  erfüllen  hat.  In  erster  Linie  wendet  es  sich  freilich,  wie 
gesagt,  an  die  eigentlichen  Historiker.  Doch  auch  da  war  ich  bestrebt,  alles 
zu  vermeiden,  was  ihr  Blickfeld  verengen  und  sie  zu  einem  bloßen  Zünftler- 
tum  hätte  hinführen  können.  Gerade  deshalb  habe  ich  die  für  einen  deutschen 

Gelehrten  nicht  ungefährliche  Last  auf  mich  genommen,  in  den  Bereich  meiner 

Darlegungen  Gebiete  einzubeziehen,  auf  denen  ich  mich  keineswegs  als  Fach- 
mann bezeichnen  darf.  Ich  habe  mich  aber  dessen  trotzdem  unterfangen,  weil 

ich  niemals  den  Eindruck  habe  aufkommen  lassen  wollen,  als  sei  Geschichte 

des  Altertums  grundsätzlich  etwas  anderes  als  etwa  Geschichte  des  Mittel- 
alters, als  brauche  sich  der  Wirtschaftshistoriker  nicht  um  die  politische  Ge- 

schichte zu  kümmern,  als  sei  die  Urkunde  eine  Quelle  für  sich,  die  methodo- 
logisch ganz  anders  zu  behandeln  sei  als  ein  Zeitungsartikel.  Von  diesem 

Gesichtspunkte  habe  ich  mich  denn  auch  bei  der  Darstellung  der  Quellen 

leiten  lassen,  indem  ich  versuchte,  sie  einer  einheitlichen  Systematik  unter- 
zuordnen. Wenn  dabei  den  neuzeitlichen  Geschichtsquellen  ein 

breiterer  Raum  zugestanden  wurde  als  den  anderen,  so  liegt  dies  nicht  nin- 
darin  begründet,  daß  die  ursprünglichen  Vorarbeiten  einer  „Quellenkunde  der 

Neuzeit"  galten,  die  ich  auf  Anregung  des  Verlages  hätte  schreiben  sollen 
es  hat  dies  auch  eine  sachliche  Berechtigung  und  diese  ruht  in  der  Vernach- 

lässigung, die  man  sich  bisher  just  nach  dieser  Richtung  hin  hat  zuschulden 
kommen  lassen,  und  die  einem  üppig  emporsprießenden  Dilettantismus  die 
Tore  öffnete. 

Dieses  Buch  ist  zum  Teil  aus  Vorlesungen  hervorgegangen,  die  ich  nun 
schon  durch  sechs  Jahre  hindurch  an  der  hiesigen  Universität  gehalten  habe. 
Dem  aufmerksamen  Leser  werden  die  Spuren  dieser  Herkunft  nicht  entgehen, 
sie  verraten  sich  in  manchen  Wendungen  und  Wiederholungen.  Mit  Absicht 
habe  ich  diese  Spuren  nicht  weiter  zu  verwischen  gesucht.  Den  Lehrzwecken, 
die  dieses  Werk  verfolgt,  entspricht  es,  daß  man  Dinge,  die  einem  wichtig 
scheinen,  auch  mehrmals  sagt.  Wenn  ich  bei  Literaturangaben  ebenfalls  mit 
Wiederholungen  nicht  sparsam  war,  so  leitete  mich  hierbei  die  Erfahrung, 
wie  lästig  die  Hinweise  auf  vorhergegangene  Erwähnungen  dem  Leser  werden 
und  wieviel  Zeit  sie  ihm  rauben. 

Mit  Absicht  habe  ich  mich  in  den  Abschnitten  über  die  allgemeinen 
Regeln  historischer  Kritik  so  kurz  als  möglich  gefaßt.  Ich  bin  dabei  von  der 
Ueberzeugung  ausgegangen,  daß  sich  Kritik  nicht  aus  Büchern  lernen  lasse. 
Die  Anleitung  hiezu  gehört  in  praktische  Uebungen.  Wer  freilich  nicht  von 

Natur  aus  kritisch  veranlagt  ist,  wird  es  auch  durch  l'ebungen  nicht  werden. 
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Der  Bibliographie  habe  ich  in  allen  Teilen  des  Buches  einen  ziem- 
lich großen  Platz  eingeräumt.  Die  Schwierigkeiten,  denen  ich  dabei  begegnete, 

vermag  nur  der  voll  zu  ermessen,  der  die  traurigen  Bibliotheksverhältnisse 

kennt,  unter  denen  die  Wissenschaft  in  Wien  gegenwärtig  zu  leiden  hat. 

Unzulänglichkeiten,  die  sich  gewiß  allenthalben  in  dieser  Hinsicht  offenbaren 

werden,  fallen  nicht  mir  allein  zur  Last.  Immerhin  wird  da  an  Literatur- 

angaben eine  solche  Fülle  geboten,  daß  sie,  über  die  Bedürfnisse  des  An- 
fängers hinausgehend,  die  Anschaffung  eines  kostspieligen  bibliographischen 

Handbuches  für  den  ersten  Augenblick  entbehrlich  machen.  Mit  Hilfe  des 
Registers  wird  sich  der  Benutzer  leicht  zurechtfinden.  Leider  mußte,  um 
den  Preis  des  Buches  nicht  allzu  hoch  werden  zu  lassen,  das  Register  aufs 
Notwendigste  beschränkt  werden. 

Ein  Werk  wie  dieses  kann  ein  einzelner  allein  ohne  die  tatkräftige  Hilfe 
anderer  unmöglich  zustandebringen.  So  danke  ich  den  Ratschlägen  und 
Winken,  die  mir  Herr  Professor  Dr.  Theodor  Mayer  in  freundschaftlichster 
Weise  hat  zuteil  werden  lassen,  namentlich  auf  wirtschaftsgeschichtlichem  Ge- 

biete, manche  Belehrung.  Er  hat  es  auch  auf  sich  genommen  die  erste  Kor- 
rektur mit  mir  zu  lesen.  Der  Vorstand  des  Wiener  Münzkabinetts,  Kustos 

Dr.  August  Octav  Loehr,  hatte  die  Güte,  den  Abschnitt  „Münzen"  zu  über- 
prüfen und  die  von  mir  gebrachten  Literaturangaben  zu  ergänzen.  Herr 

Privatdozent  Dr.  Josef  Keil  bot  sich  mir  in  liebenswürdiger  Weise  an,  die 
Literatur  über  das  Inschriftenwesen  der  klassischen  Antike  einer  Durchsicht 

zu  unterziehen.  Die  Staatsarchivare  im  Wiener  Kriegsarchiv,  Dr.  Alfred  Meli 
und  Oberstleutnant  Edmund  Glaise-Horstenau,  hatten  sich  durch  eine  Zu- 

sammenstellung über  kriegs-  und  militärgeschichtliche  Bibliographie  um  mein 
Buch  verdient  gemacht.  Ihnen,  die  ich  hier  namentlich  aufgezählt  habe,  ge- 

sellt sich  natürlich  noch  eine  ganze  Reihe  von  Fachgenossen  zu,  denen  nicht 
weniger  mein  aufrichtigster  Dank  gebührt.  Ich  müßte  mich  des  Undanks 
zeihen,  würde  ich  nicht  den  opfervollen  Anteil  hervorheben,  den  der  Verlag 
an  dem  Werdegang  und  der  Vollendung  dieses  Buches  genommen  hat. 

Schließlich  sei  des  Mannes  gedacht,  dem  dieses  Werk  gewidmet  ist.  Er 

war  es.  der  die  ersten  Schritte  meines  eigenen  Studiums  mit  seinem  erfahrungs- 
reichen Rate  begleitete.  Der  warme  Blick  aus  seinen  treuen,  guten  Augen 

hatte  dem  Anfänger  Mut  gemacht,  hatte  den  Weiterstrebenden  befeuert. 
Was  er  in  einer  für  meine  Zukunft  schicksalsreichen  Stunde  meinem  Vater 

einst  geschrieben  hatte,  sei  hier  wiederholt:  „Sind  die  Aussichten  im  ganzen 
bescheidene,  so  ist  es  doch  wieder  die  Wissenschaft  selbst,  wenn  man  an  ihr 

Freude  hat,  welche  auch  Befriedigung  schafft'  und  manche  Entschädigung  in 
sich  birgt.  Allerdings  verlangt  sie  nicht  nur  Befähigung,  sondern  auch  Fleiß, 
eisernen  Fleiß  ..." 

Ich  weiß  den  künftigen  Geschlechtern,  die  sich  der  Wissenschaft  weihen 
wollen,  nichts  Besseres  mit  auf  den  Weg  zu  geben  als  diese  schlichten  Worte 
eines  schlichtea  deutschen  Gelehrten. 

Wien,  im  September  des  Jahres  1921. 
Wilhelm  Bauer. 
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I. 

Allgemeine  Richtlinien  für  das  Studium  der  Geschichte. 

§  1.    Die  Eig-enart  des  g-eschichtlichen  Studiums. 

Wenn  hier  von  geschichtlichem  Studium  die  Rede  ist,  so  soll  nicht  die 

gedächtnismäßig  gerichtete  Aneignung  von  Daten,  Namen,  Ereignissen  und 
ihre  ursächliche  Verknüpfung  darunter  verstanden  werden.  Dieser  Teil  des 
Studiums  ist  vielmehr  die  Voraussetzung  jenes  eigentlich  wissenschaft- 

lichen Studiums.  Wissenschaft  ist  aber  nicht  bloß  eine  Anhäufung  toten 
Wissensstoffes,  ist  nichts  Ruhendes,  Wissenschaft  ist  vielmehr  in  steter  Be- 

wegung und  bedeutet  soviel  wie  Vertiefung,  Erweiterung  und  ständige  Er- 
neuerung unseres  Wissens.  Studium  in  unserem  Sinne  heißt  also  nicht  die 

rein  passive  Aufnahme  einer  größeren  oder  kleineren  Masse  von  dargereichten 
Kenntnissen,  sondern  die  tätige  Weiterarbeit,  die  sich  nicht  bei  den  Ergeb- 

nissen fremden  Forschens  und  Mitteilens  beruhigt.  Wir  sind  nicht  die  gläubig 
aufhorchenden  Zuhörer  der  Sagen  und  Mären  und  Nachrichten,  die  man  uns 
zuträgt,  wir  kennen  zu  genau  die  Menschen,  ihre  Schwächen,  geheimen  Wünsche, 
versteckten  Absichten,  ihre  ihnen  oft  selbst  verborgen  bleibenden  Eigenarten. 
Wir  hören  auch  zu  genau  auf  ihre  Worte,  um  nicht  die  Widersprüche  in  den 
verschiedenen  Nachrichten  zu  bemerken.  Und  da  regt  sich  denn  sogleich  in 
uns,  was  aller  Wissenschaft  Urtrieb  und  Anfang  ist:  der  Zweifel. 

Wem  Geschichte  nur  das  große  Welttheater  ist,  an  dessen  buntem  Wechsel 
der  Gestalten  und  Schicksalsfügungen  er  sein  Gefallen  hat,  wer  ihre  Aufgabe 
darin  sieht,  in  ihr  Beispiele  für  die  Wirksamkeit  bestimmter  Sittengesetze  oder 
für  die  Richtigkeit  gewisser  philosophischer  und  religiöser  Lehrmeinungen  zu 
sammeln,  der  treibt  Geschichte  nicht  in  dem  Geiste,  in  dem  wir  sie  hier  vor- 

geführt wissen  wollen.  Mag  der  Politiker,  Theologe  oder  Philosoph  aus  den 
Ergebnissen  unserer  Forschung  Schlüsse  ziehen,  welche  es  auch  seien,  der 
Geschichtsforscher  selbst  muß  die  Geschichte  zunächst  so  behandeln,  als  ob 
er  sie  nur  um  ihrer  selbst  willen  behandelte.  Sie  muß  ihm  vorerst  Selbst- 

zweck sein.  Die  Wahrheit  und  nur  die  Wahrheit  zu  ergründen  wird  ihm  als 
sein  Ziel  vor  Augen  stehen,  selbst  wenn  er  dessen  inne  wird,  daß  auch  Wahr- 

heit für  verschiedene  Zeiten  und  Völker  verschieden  sein  kann.  Wir  bleiben 

uns  dessen  wohl  bewußt,  daß  die  Kenntnis  der  Geschichte  für  das  praktische 
Leben  von  hohem  Werte  ist,  doch  für  den  Forscher  steht  diese  Tatsache  in 
zweiter  Reihe,  Die  Hauptsache  ist  und  bleibt  das  Erkennen  und  Verstehen 
an  sich. 

Wilhelm   Bauer,   KinfUlirung.  1 
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Im  Grunde  unterscheidet  sich  die  geschichtliche  Kritik  nicht  wesentlich 

von  der  geistigen  Tätigkeit  jedes  aufmerksamen,  seelen-  und  weltkundigen 
Beobachters  der  Zeitereignisse.  Seelen-  und  Welt  künde,  die  den  be- 

sonderen Bedürfnissen  angepaßt  sind,  wie  sie  zur  Prüfung  fremder,  zum  guten 
Teil  zeitferner  Berichte  notwendig  sind,  Sachkunde,  die  fremdes  Leben, 
fremde  Einrichtungen  zu  deuten  weiß,  das  sind  die  Eigenschaften,  die  sich  in 
der  Person  des  Geschichtsforschers  vereinigen  müssen.  Die  angeborene  Fähig- 

keit, sich  in  das  Seelenleben  anderer  hineinzufühlen,  der  offene  Blick  für  die 
Dinge  der  Umwelt,  namentlich  des  öffentlichen  Lebens  und  die  durch  eifriges 
Studium  erworbene  Kenntnis  der  natürlichen  wie  geschichtlichen  Verhältnisse 
sind  Voraussetzungen  für  erfolgreiches  historisches  Forschen  (vgl.  V  §  5). 
Wie  auf  allen  Gebieten  menschlichen  Schaffens  muß  auch  hier  derjenige,  der 
über  den  Durchschnitt  hinaus  gelangen  will,  natürliche  Anlagen  mit  Eifer  und 
Arbeitsfreude  in  sich  verschmelzen. 

Die  große  Schwierigkeit,  diese  Eigenschaften  zu  vereinigen,  liegt  vor  allem 
in  dem  Gegensatz  zwischen  der  Weitläufigkeit,  die  von  der  Gegenwart  die 
Brücke  schlagen  soll  zur  Vergangenheit,  und  der  aller  Wissenschaft  notwen- 

digen Konzentration,  die  den  ganzen  Menschen  gefangen  nimmt.  Wer 
sich  der  Wissenschaft  ergibt,  muß  sich  ihr  ungeteilt  ergeben.  Sie  erkennt 
keine  Götter  neben  sich  an,  sie  fordert  von  ihrem  Jünger  die  Anspannung 
aller  geistigen  wie  Gemütskräfte  und  sie  verlangt  von  ihm  vor  allem  Gedanken- 

zucht. Phantasten,  Fanatiker  haben  in  ihren  Hallen  keinen  Platz.  Wer 
studiert,  nur  um  rasch  sein  Brot  zu  verdienen,  wer  Geschichte  wählt,  weil  er 
damit  einer  politischen  oder  religiösen  Partei  Waffen  zuführen  will,  der  bleibe 
lieber  fern.  Wessen  Sinnen  nur  Aeußerlichkeiten  zufliegt,  wer  Vergnügungen 
und  Lebensgenuß  sucht,  der  taugt  ebenfalls  nicht  für  diesen  Beruf.  Wohl 
läßt  sich  innerer  Ernst  und  gehaltene  Weltauffassung  mit  Fröhlichkeit  ver- 

binden und  mit  einer  Diesseitigkeit  des  Denkens,  aber  als  Unterton  muß  sich 
doch  stets  eine  gewisse  Bedachtsamkeit  geltend  machen.  Ein  scharfer  Blick, 
der  auch  im  Alltag  das  Wesentliche  vom  Nebensächlichen,  die  Maske  von 
dem  wahren  Antlitz  zu  scheiden  versteht,  sind  Voraussetzung  für  den  echten 
Geschichtsschreiber.  Man  ist  nicht  nur  Historiker  am  Schreibpult,  man  muß 
es  auch  im  Leben  sein. 

Der  Zweifel  ist  Anfang  und  Antrieb  zur  Wissenschaft,  aber  nicht  Selbst- 
zweck. Zur  kritischen  Sichtung  der  Tatsachen  und  der  Ueberlieferung  muß 

sich  der  aufbauende  F  o  r  m  w  i  1 1  e  gesellen,  der  die  von  der  Kritik  gegebenen 
Einzelergebnisse  zu  einem  Ganzen  gestaltet  und  die  einzelnen  Teile  architek- 

tonisch zusammenfügt.  Erst  wo  sich  die  mit  der  Liebe  zu  den  Erscheinungen 

verbundene,  phantasiebegabte  Gestaltungskraft  am  AVerke  zeigt,  kann  Wissen- 
schaft ihr  Bestes  erreichen  und  ihrem  idealen  Ziele  nahekommen.  Das  gilt 

besonders  von  der  Geschichtskunde. 
Die  geschichtlichen  Veränderungen  vollziehen  sich  in  einem  bestimmten 

Raum.  Namentlich  das  staatliche  Geschehen  ist  an  die  Bedingungen  der  Erd- 
oberfläche gebunden.  Deshalb  waren,  solange  man  vorzüglich  die  politischen 

Ereignisse  ins  Auge  faßte,  Geographie  und  Geschichte  zu  einer  untrenn- 
baren Einheit  gepaart.  Allmählich  S})alte'te  sich  von  der  Erdkunde,  wie  sie 

früher  betrieben  wurde,  der  rein  naturwissenschaftliche  Teil  ab  und  schien 
eine  Zeitlang  die  anderen  Teile  zu  beherrschen.     Erst   neuerdings   findet   die 
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Geographie  den  AVeg  zur  Anerkennung  menschlichen  Wirkens  und  damit  den 

Weg  zur  Geschichte  zurück.  In  dieser  Zwischenzeit  erkannte  aber  die  ge- 
schichtliche Forschung  die  Bedeutung  der  seelischen  Kräfte  für  das  historische 

Geschehen  und  rückte  dadurch  der  Völkerpsychologie  und  Sprach- 
wissenschaft näher.  In  Wirklichkeit  sind  aber  sowohl  Geographie  wie 

auch  die  Kenntnis  der  psychischen  und  sprachlichen  Grundtatsachen  für  den 
Historiker  unerläßlich. 

Die  Mehrzahl  aller  Zeugnisse  und  Nachrichten,  die  uns  das  Wissen  von 

den  geschichtlichen  Vorgängen  übermitteln,  sind  uns  durch  die  Sprache 

übermittelt.  Natürlich  muß  sich  Sprach-  und  Tatsachenkunde  aufs  engste 
verknüpfen  und  gegenseitig  ergänzen.  Die  Sprache  selbst  gleicht  einem  Filter, 

der  die  auf  verschiedenen  Gesittungs-  und  Bildungsstufen  eines  Volkes  erarbei- 
teten Und  sonst  hinzugekommenen  Vorstellungsinhalte  und  Gefühlssymbole 

zurückbehält.  Ohne  die  genaue  Kenntnis  der  entsprechenden  Sprachen  ist 

es  natürlich  unmöglich,  die  gedanklichen  Aeußerungen,  die  in  diesen  Sprachen 
niedergelegt  sind,  auszuwerten  und  zu  deuten.  Hinter  den  einzelnen  Wörtern 
stehen  aber  die  Sachen.  Ein  großer  Teil  der  strittigen  Fragen,  z.  B.  der 

Rechts-  und  der  Kirchengeschichte,  handelt  von  der  Bedeutung  bestimmter 
Ausdrücke  und  Wendungen.  Ganz  besonders  ist  dies  aber  der  Fall  bei  der 

Geistesgeschichte  —  da  genügt  kein  flüchtiges  Wörterbuchwissen.  Ja,  man 
kann  sagen,  daß  eindringendere  Geschichtskenntnis  nur  so  weit  reicht  als  die 
philologische  Durchforschung  der  in  Frage  kommenden  Sprache.  Das  äußere 
Bild  der  Weltveränderungen  läßt  sich  wohl  auch  ohne  sie  entwerfen,  wem  es 
aber  darum  zu  tun  ist,  den  geistigen  Gehalt  einer  Zeit  auszuschöpfen,  wird 
ohne  die  Mittel  der  Sprachwissenschaft  nicht  auskommen. 

Die  Sprache  spielt  für  den  Geschichtsschreiber  auch  noch  eine  andere 

Rolle.  Mehr  als  auf  dem  Gebiete  einer  anderen  geistigen  Fähigkeit  unter- 
scheidet sich  auf  dem  der  Geschichtskunde  die  Forschung  von  der  D  a  r- 

Stellung.  Diese  erfordert  eine  vertiefte  Kenntnis  und  vollendete  Beherr- 
schung der  eigenen  Sprache.  Nicht,  weil  es  Uebung  und  Herkommen  ist,  daß 

man  von  Geschichtswerken  künstlerische  Formgebung  verlangt,  sondern  weil 
sie  das  vergangene  Leben  in  seiner  Gesamtheit  zu  ihrem  Gegenstande  hat. 
Sie  muß  vor  uns  das  wirtschaftliche  Dasein,  die  geistigen  Werte,  aber  auch 

die  Leidenschaften  und  Strebungen  der  Menschen  einer  bestimmten  Zeit  wieder- 

erstehen helfen.  .,Was  einst  Jubel  und  Jammer  war,  sagt  Jal-oh  BurclItanU, 
„muß  nun  Erkenntnis  werden".  Solange  es  nicht  gelingt,  diese  Erkenntnis 
einer  Systematik  einzuordnen,  wird  es  Aufgabe  des  Historikers  sein,  das  was 

einst  Jubel  und  Jammer  war,  zu  einem  anschaulichen  Bild  zu  gestalten.  Wir 
müssen  in  den  Geschichtsbüchern  miterleben,  was  andere  vor  uns  erlebt  haben. 

Das  wird  auch  künftig,  mag  sich  unsere  Wissenschaft  weiterbilden  wie  sie  mag, 
eine  wichtige  Seite  der  Geschichtskunde  sein.  Dazu  bedürfen  wir  aber  der 

größtmöglichen  Ausdrucksfälligkeit  unserer  sprachlichen  Mittel. 

§  2.     Praktische  Winke  für  das  Geschichtsstudium. 

Wie  für  alles  menschliche  Schaffen  höherer  Ordnung,  so  gilt  es  auch 
für  das  des  Geschichtsforschers:  Seine  Arbeit  löst  sich  nicht  in  der  Befolgung 
von   ein   paar   Regeln    und  Vorschriften    auf.     Aus   einer  Anleitung   erlernen 

1* 
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läßt  sich  die  Geschichtsschreibung  nicht,  höchstens  gewisse  Unterstützungen, 
eine  gewisse  Arbeitsersparung  mag  man  daraus  gewinnen  können.  Das  Beste 
und  Wertvollste  ist  und  bleibt,  was  sich  der  werdende  Gelehrte  im  Laufe 
seines  Studiums  und  seiner  Tätigkeit  selbst  erarbeitet  hat. 

Die  wenigsten  derer,  die  auf  die  Hochschule  kommen  und  sich  für  das 
Studium  der  Geschichte  entscheiden,  haben  eine  Ahnung  von  den  Aufgaben, 
die  ihrer  harren.  Dafür  bringen  sie  allerdings  einen  kostbaren  Schatz  mit: 
die  Begeisterung.  Ihre  Begeisterung  hat  sich  aber  nicht  an  der  Forschungs- 

arbeit entzündet,  sondern  an  der  fertigen,  glatten,  ihnen  meist  in  schöner 
Form  dargebotenen  Geschichtsdarstellung.  Die  befeuernde  Art  des  Vortrags 
ihrer  Lehrer,  die  Lektüre  hat  sie  zu  Freunden  und  Schülern  der  Geschichts- 

kunde gemacht.  Auf  der  Hochschule  fesselt  sie  vielleicht  zunächst  ebenfalls 
die  glänzende  Außenseite  wohl  ausgearbeiteter  Vorlesungen.  Der  künftige 
Forscher  wird  sich  aber  daran  nicht  genügen  lassen,  ihn  wird  von  Anbeginn 
die  Frage  locken:  Wie  kommen  die  in  den  Büchern  und  Vorlesungen  nieder- 

gelegten Ergebnisse  zustande  ?  Reicht  die  Begeisterung  so  weit,  daß  sie  auch 
die  Mühseligkeiten  und  Schwierigkeiten  der  Materialsammlung,  langwieriger 
Abschreibetätigkeit,  weiter  Reisen,  schriftlicher  und  mündlicher  Umfragen, 

augentötender  Schrift-  und  Bildvergleiche  und  noch  vieler  anderer  Beweise 
der  Selbstverleugnung  auf  sich  nimmt?  Und  das  alles,  um  vielleicht  nur  einer 

schwachen,  entfernten  Möglichkeit  nachzujagen,  die  sich  nach  allen  Kreuz-  und 
Querzügen  des  Nachforschens  als  ein  Nichts  erweist!  —  Auch  auf  der  Hoch- 

schule braucht  der  Lernbeflissene  nicht  immer  gleich  des  Maßes  an  selbstloser 
Aufopferung  iiine  zu  werden,  die  vom  Forscher  später  verlangt  wird.  Erst 
der  Besuch  der  Seminare  und  seminaristischer  Uebungen  kann  davon  einen 
Begriff  geben.  Von  ihrem  Besuch,  wofern  er  für  Anfänger  nicht  ohnehin 
verboten  ist,  muß  in  den  ersten  zwei  Semestern  abgeraten  werden.  Um  so 

dringender  sei  dort,  wo  solche  abgehalten  werden,  auf  die  Teilnahme  an  ein- 
führenden Vorlesungen  oder  Proseminaren  hingewiesen.  In  ihnen  wird 

der  Hörer   mit    den    wichtigsten  Hilfsmitteln   und   Methoden   vertraut  werden. 
Im  allgemeinen  lasse  man  sich  in  den  ersten  Semestern  Raum  für  Lek- 
türe und  allgemeine  Bildungsmöglichkeiten  und  belege  nicht  allzuviel  Fach- 

kollegien, sehe  aber  auch  bei  diesen  auf  Mannigfaltigkeit.  Daneben  höre  man 
je  nach  Neigung  die  eine  oder  andere  geographische,  sprachwissenschaftliche, 
philologische,  literatur-,  religions-,  kunstgeschichtliche  Vorlesung,  versäume 
nicht,  Philosophie  zu  treiben.  Auch  Rechts-  und  Staatswissenschaft,  Volks- 

wirtschaftslehre sind  unerläßlich.  Die  für  die  einzelnen  Staaten  und  Univer- 
sitäten geltenden  Prüfungsvorschriften  werden  die  Wahl  der  Vorlesungen 

jedenfalls  mitbestimmen,  doch  gelte  auf  jeden  Fall,  sowohl  im  Fache  der 
Geschichte  selbst  wie  auch  in  den  Nachbarfächern  möglichster  Vielfältigkeit 

das  Augenmerk  zuzuwenden.  Dies  ist  der  sicherste  Weg,  auf  dem  der  an- 
gehende Historiker,  den  nur  ein  allgemeines  Gefühl  zu  dieser  Wissenschaft 

geführt  hat,  sich  selbst  und  das  ihm  passendste  Arbeitsgebiet  findet.  Für  den 
jungen  Geschichtsfreund  ist  es  nicht  selten  ein  peinigendes  Gefühl,  wenn  er 
noch  fragend  und  ungewiß  vor  seiner  Wissenschaft  steht  und  ihm  selbst  ver- 

schlossen ist,  für  welchen  Teil  des  Gesamtgebietes  er  sich  entscheiden  werde. 
Demgegenüber  gibt  es  immer  einzelne,  die  schon  ein  fest  umgrenztes  Ziel  in 
Augen  haben,  die  schon  wissen,  daß  der  griechischen  Geschichte,  der  Numis- 
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matik  oder  der  französischen  Revolution  ihre  Arbeitskraft  gehören  werde. 

Diese  sind  insofern  im  Vorteil,  als  sie  sich  manchen  Umweg,  manche  Kraft- 
vergeudung ersparen,  aber  dieser  Gewinn  wird  meist  durch  die  absichthche 

Einengung  des  Gesichtsfeldes  ziemlich  teuer  erkauft.  Gerade  in  den  Ent- 
wicklungsjahren des  heranreifenden  Wissenschafters  ist  ein  geistiges  Umher- 

schweifen nicht  von  Schaden.  Was  augenblicklich  als  Verschwendung  erscheint, 

trägt  nachher  reichlich  Zinsen.  Die  Geschichte  wird,  wie  noch  gezeigt  werden 
soll,  nur  der  Uebersichtlichkeit  und  Uebersehbarkeit  wegen  nach  zeitlichen, 
räumlichen  oder  sachlichen  Gesichtspunkten  eingeteilt.  In  Wirklichkeit  ist 
sie  ein  einheitlich  dahinströmender  Fluß  und  es  kann  niemand  auf  wirkliche 

Geschichtskenntnis  Anspruch  machen,  wer  nur  einen  Teil  dieses  Laufes  oder 
gar  nur  einen  Seitenarm  mit  eigenen  Augen  gesehen  hat.  Pädagogisch  ist 
das  Studium  der  Neuzeit  das  am  wenigsten  ergiebige.  Es  steht  der  Gegen- 

wart zu  nahe,  als  daß  der  Anfänger  die  nötige  Unbefangenheit  zur  Scheidung 
des  Wichtigen  vom  Unwichtigen  aufbrächte.  Die  leichte  Art,  noch  unbekanntes 
Material  an  den  Tag  zu  bringen,  verführt  zur  Ueberschätzung  der  eigenen 
Leistung  und  zur  Vernachlässigung  der  Gründlichkeit. 

Eür  die  Erwerbung  methodischer  Schulung  sind  Arbeiten  auf  dem  Ge- 
biete mittelalterlicher  Geschichte  am  fruchtbarsten.  Hier  stehen  aus- 

gezeichnete Quellenausgaben  zur  Verfügung.  Die  Zahl  der  Quellen  ist  nicht 
allzu  groß.  An  den  vielfach  noch  einfachen  kulturellen  Verhältnissen  läßt 
sich  der  Zusammenhang  von  Staat,  Recht,  Wirtschaft,  Kirche  verhältnismäßig 
leicht  nachweisen.  Freilich  ist  uns  andererseits  das  Mittelalter  seiner  Welt- 

anschauung und  Lebensauffassung  nach  eine  vielfach  fremde  Welt,  aber  gerade 
dadurch  zwingt  sie  den  Historiker  zum  Umdenken  und  bietet  Gelegenheit, 
sich  in  Verhältnisse  und  Stimmungen  einzufühlen,  die  mit  den  unsern  nur 
wenig  gemein  haben.  Dabei  öönet  sich  hier  noch  immer  die  Möglichkeit, 
Neuland  zu  finden. 

Gerade  das  ist  bei  der  Beschäftigung  mit  Fragen  aus  der  alten  Ge- 
schichte für  den  Anfänger  so  gut  wie  ausgeschlossen.  Dafür  winkt  ihm 

da  die  Aussicht,  eine  in  sich  abgeschlossene  Kultur  in  aller  Leidenschaft- 
losigkeit  zu  betrachten.  Selbstverständlich  ist  hier  philologische  Vorbildung 
notwendige  Voraussetzung.  Nur  Scharfsinn  und  genaueste  Zergliederung  des 
Quellenbestandes  kann  auf  dem  vielbearbeiteten  Gebiete  noch  weiterführen. 
Die  Kenntnis  aber  der  alten  Geschichte  ist  für  jeden  Historiker  unendlich 
lehrreich.  Wer  nicht  den  Beruf  in  sich  fühlt,  als  Forscher  sich  da  zu  be- 

tätigen, soll  es  wenigstens  rezeptiv  als  Lernender  tun. 
Nicht  eindringlich  genug  kann  das  Erlernen  möglichst  vieler  fremder  Sprachen 

anempfohlen  werden.  Der  Historiker  kann  ihrer  nie  genug  beherrschen.  Auch  wer  es 
sich  von  Anbeginn  zum  Ziele  gesetzt  hat,  nur  deutsche  Geschichte  zu  treiben,  entgeht  nicht 
der  Notwendigkeit,  nichtdeutsche  Texte  und  Werke  zu  lesen.  Bei  griechischen  Schrift- 

stellern findet  sich  die  erste  Kunde  von  .Germanen,  römischen  Berichten  verdanken  wir 

Nachrii-ht  über  die  ältesten  Zeiten,  Einrichtungen  und  Verhältnisse  unseres  Volkes.  Die 
Gelehrtensprache  des  Mittelalters,  in  der  fast  alle  geschichtlichen  Nachrichten  erhalten 
sind,  war  das  Lateinische.  Daneben  ist  natürlich  manche  wertvolle  Quelle  alt-  und  mittel- 

hochdeutsch, angelsächsich,  gotisch  abgefaßt.  iJie  deutsche  Geschichte  bekommt  aber  erst 
ihre  innere  Abrundung,  wenn  wir  sie  dort  verfolgen,  wo  sie  sich  in  fremder  Betrachtung 
widerspiegelt.  Mit  dem  Ausgang  des  fünfzehnten  Jahrhunderts  schreiben  die  Deutschen 
mit  Vorliebe  deutsch,  die  Franzosen  französisch,  die  Italiener  italienisch.  Maximilian  I. 
empfing  aus  der  Niederlande  französische  Berichte  und  schrieb  in  dieser  Sprache  seiner 
Tochter  Margarete.  Sein  Nachfolger  Karl  V.  war  des  Deutschen  nur  in  geringem  Maße 
mächtig.     Er  und  seine  Umgebung  hinterließen  eine  Korrespondenz,  in  der  Französisch  und 
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Spanisch  vorherrschen,  daneben  kommt  wohl  auch  Holländisch  vor.  Die  auch  für  die 
deutsche  Geschichte  wichtigen  venetianischen  Gesandtschaftsberichte  sind  italienisch. 
Später  wild  die  Sprache  der  Diplomaten,  auch  die  der  deutschen,  französisch.  Will  man 
die  Türkenkriege,  den  Dreißigjährigen  Krieg  nicht  einseitig  nur  mit  deutschen  Augen 
sehen,  wird  man  auch  türkische,  schwedische,  französische,  spanische,  italienische  Berichte 
heranziehen  müssen.  Man  bedenke  stets,  dafs  sich  die  Quellen  nicht  nach  den  Sprach- 

kenntnissen der  Historiker,  sondern  umgekehrt  diese  nach  der  Eigenart  der  Quellen  richten 
müssen.  Und  das  gleiche  gilt  von  der  Literatur.  Die  altgermanischen  Zustände  haben 
das  Interesse  englischer  und  französischer  Gelehrter  wachgerufen,  Karl  der  Große  gilt  den 
Franzosen  als  Franzose,  die  nach  dem  Süden  strebende  Politik  der  deutschen  Kaiser  findet 
in  der  italienischen  Geschichtsliteratur  besondere  Beachtung,  die  deutsche  Kolonisierung 
im  Osten  wird  von  slawischen  und  ungarischen  Historikern  behandelt.  In  neuerer  Zeit 
kommen  wichtige  russische  Veröffentlichungen  hinzu.  Wer  die  Geschichte  der  deutschen 
Hansa  sich  zum  Gegenstand  erwählt,  kommt  ohne  die  nordischen  Sprachen  nicht  aus,  das 
Zeitalter  der  Entdeckung  fordert  Kenntnisse  des  Portugiesischen. 

Der  Althistoriker  hinwiederum  muß  in  den  klassischen  Sprachen  mit  den  Philologen 
wetteifern,  er  bedarf  der  allergründlichsten  philologischen  Ausbildung  des  Lateinischen 
und  Griechischen,  beschäftigt  er  sich  als  selbständiger  Forscher  auch  noch  mit  orienta- 

lischer Geschichte,  so  braucht  er  die  Kenntnis  des  Hebräischen,  des  Aegyptischen, 
Koptischen,  Assyrischen,  eventuell  des  Persischen.  Da  aber  Engländer,  Amerikaner, 
Italiener.  Franzosen,  Griechen,  Russen  usw.  in  neuerer  Zeit  sich  mit  größter  Regsamkeit 
an  der  Erforschung  der  alten  Geschichte  durch  Ausgrabungen  und  kritische  Studien  be- 

teiligt und  in  ihren  Sprachen  wichtige  Beiträge  geliefert  haben,  da  hier  die  internationale 
Zusammenarbeit  noch  viel  reicher  ist  als  in  der  Erkundung  der  neueren  Geschichte,  so 
muß  sich  der  Althistoriker  neben  den  toten  auch  die  wichtigsten  modernen  Sprachen  an- 

zueignen suchen,  will  er  in  den  Kreis  der  Forscher  treten,  die  da  etwas  mitzusprechen 
haben. 

Derjenige  Historiker,  der  von  vornherein  auf  eine  selbständige  Quellenarbeit  ver- 
zichtet, wird  auf  manche  uns  entferntere  Sprache  verzichten  können,  aber  ohne  Kenntnis 

des  Französischen,  Englischen  und  Italienischen  ist  ein  erfolgreiches  Studium  kaum  zu 
denken,  hierbei  ist  die  der  klassischen  Sprachen  als  selbstverständlich  vorausgesetzt.  Die 
in  den  ersten  Semestern  freibleibenden  Stunden  sind  nicht  besser  als  durch  das  Erlernen 

der  Sprachen  auszufüllen.  Meist  ist  ja  an  der  Hochschule  selbst  hiezu  die  günstigste  Ge- 
legenheit. 

Für  jeden,  der  es  mit  seinem  wissenschaftlichen  Berufe  ernst  nimmt,  wird  sich  die 
Notwendigkeit  philosophischer  Begründung  seines  Wissens  früher  oder  später  auf- 

drängen. In  unserer  Zeit,  die  überall  auf  Zusammenfassung  der  Erkenntnisse  zu  einer 
einheitlich  gefügten  Weltanschauung  hinarbeitet,  ist  philosophische  Vorbildung  ganz  be- 

sonders wichtig.  Man  eigne  sich  zu  diesem  Zwecke  vor  allem  die  zwei  Gedankenkreise 
von  Piaton  und  Aristoteles  (wichtig  auch  für  das  Mittelalter)  und  Kant  bis  Hegel  an. 
Ein  Weg  hiezu  ist  für  die  Philosophie  des  Altertums  und  es  Mittelalters  Otto  W  i  1 1  m  an  n, 
G.  des  Idealismus  1:  Altertum,  2:  Mittelalter  -1907,  für  jene  der  Neuzeit  Wm.  Windel- 

band, Die  G.  der  neueren  Philosophie  in  ihrem  Zusammenhange  mit  der  allg.  Kultur  u. 

den  besonderen  Wissenschaften  1:  Renaissance  —  Kant,  2:  Kant  —  Hegel  u.  Herba'rt 
^  1911.  Vor  der  Lektüre  der  Werke  Platons  und  Aristoteles  lese  man  Frz.  Brentano,  Ari- 

stoteles und  seine  Weltanschauung  1911.  Als  Vorbereitung  für  das  Studium  der  neueren 
Philosophie  kann  Kuno  Fischer,  G.  der  neueren  Philosophie  10  B.  Jub.-Ausg.  1897  —  1904 
gelten.  Sonst  ziehe  man  auch  noch  Th.  Elsenhans,  Psychologie  u.  Logik  zur  Ein- 

führungin die  Philosophie  =  Sammlung  Göschen  14  (*  1898)  und  Otto  Will  mann,  Die 
wichtigsten  philos.  Fachausdrücke  in  histor.  Anwendung  =  Sammlung  Kösel  28  (1909)  zu 
Rate.  Vor  allem  kommt  es  aber  auf  die  Durcharbeitung  einzelner  bedeutender  Werke  der 
Philosophen  selbst  an.     Nur    dadurch  gelangt  man  zu   wirklicher  philosophischer  Bildung. 

Im  allgemeinen  sind  die  hier  gegebenen  Ratschläge  an  den  künftigen 
Forscher  gerichtet,  der  später  selbständig  weiter  zu  arbeiten  gedenkt.  Auch 
sind  diese  Ratschläge  nur  für  die  ersten  Semester  bestimmt.  Später  wird  ja 

jeder  selbst  den  Weg  zu  linden  wissen,  wird  erkennen,  daß  er  ohne  das  Stu- 
dium, sei  es  der  klassischen  oder  orientalischen  Philologie  und  Archäologie, 

Epigraphik  usw.,  sei  es  der  Paläographie,  Diplomatik,  Rechtsgeschichte  nicht 
auskommt.  Je  weiter  vorwärts  er  dringt,  um  so  mehr  wird  er  auch  den  Wert 
von  Vorlesungen  über  Spezialgebiete  zu  -ermessen  wissen.  Anders  wird  der 
Studienweg  des  Schulamtskandidaten  gerichtet  sein.  Auch  ihm  ist  die  Kennt- 

nis der  Methodik  und  Forschungsarbeit  notwendig,   aber  ihm  kommt  es  mehr 
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auf  Zusammenfassung  großer  Tatsachenreihen  an,  auf  ein  mehr  ausgedehntes 
als  intensives  Wissen.  Ganz  besonders  wichtig  ist  es  auch  für  ihn,  daß  er 
sich  die  Gabe  aneignet,  dieses  Wissen  in  einer  für  seine  Schüler  vorteilhaften 
Weise  mitzuteilen.  Die  formgewandte  Schönheit  des  Vortrages  spielt  in  dem 
Geschichtsunterricht  eine  viel  bedeutendere  Rolle  als  in  irgendeinem  anderen 

Fache.  Deshalb  wird  der  künftige  Geschichtslehrer  keine  Gelegenheit  vorüber- 
gehen lassen,  die  sich  ihm  zu  Rede-  und  Vortragsübungen  bietet.  Das  Ideal 

ist  natürlich,  daß  sich  mündliche  Darstellungskunst  und  Forschergeist  mit- 
einander verbinden,  denn  die  Schüler  fühlen  sich  ganz  besonders  hingezogen, 

wenn  sie  merken,  daß  der  Lehrer  aus  eigenem  etwas  zu  bieten  vermag.  Frei- 
lich, auch  dem  Forscher  steht  es  wohl  an,  sich  in  der  Vortragskunst  zu  üben. 

Auch  wenn  er  nicht  Hochschullehrer  wird,  kann  er  in  die  Lage  kommen,  vor 
der  Oeffentlichkeit  die  Ergebnisse  seiner  Arbeit  darlegen  zu  müssen. 

Die  Fragen  des  Lehrphmes  behandelt  ausführlich  Ernst  Bern  heim,  Das  aka- 
demische Studium  der  G. Wissenschaft  ^  1909  (im  allgemeinen  mehr  für  Hochschullehrer  als 

für  Schüler  berechnet).  Vgl.  auch  0.  Adamek,  Die  wissenschaftliche  Heranbildung  von 
Lehrern  der  G.  für  die  österr.  Mittelschulen  1902.  Ueber  dt.  wie  amerikanische  u.  franzö- 

sische Studieneinrichtungen  (Seminare)  auf  dem  Gebiete  der  Geschichte  belehrt  Herb. 
B.  Adams,  Methods  of  historical  study  =  John  Hopkins  University  Studies  in  hist.  and 
political  science  2.  Serie  1  u.  2  (18^4).  —  An  Einführungen  in  das  Studium  der  Geschichte 
ist  kein  Mangel.  Das  führende  dt.  Werk  ist  von  Ernst  B  e  r  n  h  e  i  in  ,  Lehrb.  der  histor. 

Methode  u.  der  Geschichtsphilosophie  "1908;  für  den  Anfänger  geeigneter,  weil  übersicht- 
licher, ist  von  demselben  Einleitung  in  die  G.wissenschaft  =  Sammig.  Göschen  Nr.  270. 

Neudr.  (1912)  'M920.  Praktische  Winke  enthält  Hch.  Zurbonsen,  Anleitung  zum 
wissenschaftlichen  Studium  der  G.  ̂   1910.  Einen  lehrreichen  Einblick  in  das  Wesen  des 
Geschichtsstudiums  bietet  das  Schriftchen  von  Siegm.  Hellmann,  Wie  studiert  man 
Geschichte?  1911,  ̂   1920.  Mit  guter  Literaturauswahl  als  Anhang.  —  Die  älteren  Werke 
wie  das  von  Feh.  Rühs,  Entwurf  einer  Propädeutik  des  histor.  Studiums  1811  sind  zu- 

meistveraltet. —  Eine  vorzügliche  Anweisung  zur  historischen  Kritik  ist  Gh.  V.  Langlois 
u.  Ch.  Seignobos,  Introduction  aux  etudes  historiques,  Paris  *1905;  für  den  Historiker 
recht  verwendbar  von  Ch.  Seignobos,  La  methode  historique  appliquee  aux  sciences 
sociales,  Paris  '  1909.  Doch  beschäftigen  sich  beide  Werke  weniger  mit  den  Grundlagen 

unserer  Wissenschaft  als  mit  der  Methodik.  "Vgl.  noch  den  Vortrag  von  Edra.  Ro  ssier, 
Comment  etudier  l'histoire,  Lausanne  1891.  —  Eine  Art  Grundlegung  für  eine  historische EinfQhrungsvorlesung  mit  mannigfachen,  freilich  nicht  stets  dem  Stand  der  Wissenschaft 
entsprechenden  Literatui angaben  stellt  das  Werk  von  Jean  Moeller,  Traite  des  etudes 
historiques,  Paris  1892  dar. 

Besonderen  Zwecken  dient  Kurt  Wachs  muth,  Einl&itg.  in  das  Studium  der  alten 
G.  1895.  Eigentlich  eine  Quellenkunde.  —  Das  Mittelalter  berücksichtigt  vor  allem  Aloys 
Meister,  .Grundzüge  der  histor.  Methode"  in  dem  von  ihm  hg.  Grundriß  der  G.wissen- 

schaft. Zur  Einführung  in  das  Studium  der  dt.  G.  des  Mittelalters  und  der  Neuzeit  1.  Bd. 

6.  Abt.  ̂   1913.  Ein  zu  kurzer  Abriß.  —  Der  Erforschung  neuzeitlicher  Geschichte  dient 
Gv.  Wolf,  Einführung  in  das  Studium  der  neueren  G.  1910.  —  Vgl.  hiezu  Hch.  v.  Srbik 
MJOeG  31  (1910j  4.58  ff  ;  Wm.  Bauer  Dt.  L.Ztg.  1910,  Nr.  23.  Die  verschiedenen  Metho- 

dologien und  allgemeinen  Werke  über  die  Geschichtswissenschaft  wie  von  W.  Wachs- 
inuth,  J.  G.  Droysen,  Ldw.  Rieß,  P.  Ch.  d  e  Smedt,  E.  A.  Free  mann  u.  a. 
sind  an  anderer  Stelle  angeführt. 

§  3.     Praktische   Winke    für   die    Auswahl    der    Lektüre.     Kenntnis   der 

Gegenwart. 

Für  die  Auswahl  der  Lektüre  gilt  womöglich  noch  in  höherem  Maße, 
was  von  der  Wahl  der  Vorlesungen  gesagt  wurde.  Der  Rahmen  kann  nicht 
weit  genug  gespannt  werden.  Was  zunächst  die  geschichtliche  Fach- 

literatur betrifft,  so  pflege  man  da  die  Geschichte  aller  Zeiten  in  gleichem 
Maße  und  meide  zunächst  jedes  Spezialisieren.  Man  lese  neben  den  führenden 
Werken  über  die  einzelnen  Zeiten  und  Völker  auch  historische  Fachzeitschriften. 
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Die  Lektüre  der  darin  enthaltenen  kürzeren  oder  längeren  Abhandlungen  und 
Buchbesprechungen  bietet  nicht  nur  eine  gewisse  Abwechslung,  sondern  macht 
auch  zwanglos  mit  den  obschwebenden  wissenschaftlichen  Fragen  und  den 
Namen  und  der  Stellung  der  lebenden  Forscher  bekannt.  Dann  wird  es  auch 

von  Nutzen  sein,  Werke  über  historische  Sondergebiete  (Wirtschafts-,  Rechts-, 
Religions-,  Geistesgeschichte)  heranzuziehen.  Welches  Werk  der  angehende 
Historiker  auch  zur  Hand  nimmt,  stets  mache  er  sich  nicht  bloß  den  sach- 

lichen Inhalt  zu  eigen,  sondern  lenke  sein  Augenmerk  auch  auf  die  methodische 
und  formale  Seite.  Auf  Grund  welchen  Materials  ist  der  Verfasser  zu  seinen 

Ergebnissen  gelangt?     Wie  hat  er  den  Stoflf  gemeistert? 

Am  sichersten  dringt  man  in  die  Besonderheiten  der  Stoft'behandlung,  wenn  man zwei  hervorragende  Werke,  die  einen  und  denselben  Gegenstand  zum  Inhalte  haben,  auf 
ihre  ganze  Anlage,  auf  die  Charakterisierung  der  führenden  Persönlichkeiten,  auf  die  Moti- 

vierung (persönliche,  politische,  wirtschaftliche  Begründung)  und  auf  die  Stoö'verteilung untersucht  und  miteinander  vergleicht.  Man  stelle  z.  B.  die  Geschichte  des  Feloponnesischen 

Krie(jes  in  der  Darstellung  von  G.  Grote,  A  History  of  Greece  ̂ 1888,  Ernst  Gurt  ins, 
Griech.  G.  *1887/9  und  Jul.  B  e  1  o  c  h  ,  Griechische  G.  nebeneinander,  oder  J.  G.  D  r  o  y  s  e  n, 
G.  des  Hellenismus  *  1892  und  Jul.  Kaerst,  G.  des  hellenistischen  Zeitalters  1901  ff.  — 
Das  Charakterbild  Ciceros  auf  Grund  der  Darstellung  Mommsens  Römische  G.  Bd.  3  und 

Th.  Zielinski,  Cicero  im  "Wandel  der  Jhte.  -1908.  —  Die  Eigenart  der  frühmittelalter- 
lichen Kultur  nach  Alb.  E  h  r  h  ar  d,  Das  Mittelalter  in  seiner  kirchl.  Entwicklung  =  Kultur 

u.  Katholizismus  8  (1908),  Karl  Müller,  Christentum  u.  Kirche  im  Mittelalter  in  Kultur 

der  Ggw.  1,  4  (-1909),  G.  Tyrell,  Medievalism,  London  1908  und  Alf.  Dopsch,  Wirt- 
schaftliche u.  soziale  Grundlagen  der  europäischen  Kulturentwicklg.  aus  der  Zeit  Cäsars 

bis  auf  Karl  d.  Gr.  1918,  1920.  —  Karl  der  Große  in  der  Darstellung  von  Engelb.  Mühl- 
bacher, Dt.  G.  unter  den  Karolingern  =  Bibl.  Dt.  G.  (1896).  .).  De  la  Serviere, 

Gharlemagne  et  l'eglise,  Paris  1904  und  Alb.  Hauck,  Kircheng.  Dtlds.  —  Der  Iiivestitur- 
sireit  nach  Wm.  v.  G  i  e  s  e  b  r  e  c  b  t,  G.  der  dt.  Kaiserzeit  °18bl/95,  Karl  Lamprecht. 
Dt.  Geschichte  und  Karl  Hampe,  Dt.  Kaiserg.  in  der  Zeit  der  Salier  und  Staufer  =  Bibl. 
der  G.Wissenschaft  "1919.  —  Eine  Charakteristik  Kg.  Alfreds  d.  Gr.  von  England  nach  W.  H. 
Drap  er,  Alfred  the  Great,  London  1901,  Ch  Plummer,  The  life  and  times  of  Alfred 
the  Great,  Oxford  1902  und  J.  R.  Green,  The  conquest  of  England,  London  1883.  — 
Das  Verhältnis  der  Beformation  zum  Mittelalter  auf  Grund  von  Dietr.  Schäfer,  Dt.  Ge- 

schichte *1914,  Jobs.  Janssen,  G.  d.  dt.  Volkes  seit  dem  Ausgang  des  Mittelalters  1897  ff , 
Paul  Wer  nie,  Renaissance  u.  Reformation  1912  und  Gg.  v.  Below,  Die  Ursachen  der 
Reformation  =  Hist.  Bibl.  38  (1917).  —  Inwieweit  hat  Leop.  v.  Ranke  in  seiner  Eng- 

lischen G.  vornehmlich  im  17.  Jh.  1859/67  (S.  W.  14—23)  wirtschaftliche  Tatsachen  zur  Be- 
gründung herangezogen?  —  Man  suche  aus  Jak.  Burckhardt,  Die  Kultur  der  Renais- 

sance in  Italien,  die  zeillich  aufeinanderfolgenden  Entwicklungsstufen  der  Benaissance  zu 
bestimmen.  —  Man  stelle  aus  Leop.  v.  Ranke,  Französische  G.  1852/61  (=  S.  AV.  8 — 13) 
die  darin  verstreuten  allgemein-politischen  Anschauungen  Rankes  zusammen.  —  Man  suche 
sich  die  Stellung  der  Fugger  im  Wirtschaftsleben  des  15.  u.  16.  Jh.  zu  vergegenwärtigen 
auf  Grund  von  Rieh.  Ehren  berg,  Das  Zeitalter  der  Fugger  1896  u  Aloys  Schulte, 
Die  Fugger  in  Rom  1495—1516,  2  B.  1904  und  Max  Jansen,  Die  Anfänge  der  Fugger  = 
Studien  zur  Fuggerg.  1  (1907).  —  Die  Gestalt  Kaiser  Leopolds  I.  nach  B.  Er  dm  an  n  s- 
dörffer,  Dt.  G.  vom  westfäl.  Frieden  bis  zum  Regierungsantritt  Friedrichs  d.  Gr.  1648 
bis  1740  (^Allg.  G.  in  Einzeldarstellungen  hg.  v.  W.  Oncken)  1892/3  nach  der  Einleitung 

zu  „Privatbriefe  Ks.  Leopolds  I.  an  den  Gfen.  F.  E.  Pötting  1662—73"  hg.  v.  Alfr.  Fr.  P  r  i- 
b  r  a  m  u.  Mor.  Landwehr  v.  Pragenau  =  Fontes  rer.  Austr.  11  56  u.  57  (1903/4)  und 
Osw.  Redlich,  Gesch.  Oesterreichs  (6.  Bd.  zu  Alf.  Hubers  G.  Oesterreichs)  1921.  —  Die 

Vorgeschichte  der  französischen  lievohition  nach  A.  de  Tocqueville,  L'ancien  regime 
et  la  revolution,  Paris  1856.  Eug.  Guglia,  Die  konservativen  Elemente  am  Vorabend  der 
Revolution  1890  und  Adalb.  Wahl,  Vorgeschichte  der  französ.  Revolution  2  B.  1905,  1907. 
—  Wie  stellt  sich  der  deutsche  Mncld-Staatsqedanke  dar  bei  Heb.  v.  Treitschke,  Dt. 
Gesch.  im  19.  Jh.  5  B.  1879/94  u.  bei  Feh.  Mein  ecke,  Weltbürgertum  u.  Nationalstaat 
1908,  *1918.  —  Man  vergleiche  die  verschiedenen  Auffassungen  über  den  werdenden  Bismarck 
bei  Paul  Matter,  Bismarck  et  son  temps  3  Bde.  Paris  1905/8,  Erich  Marcks,  Bismarck 
1  (1909),  Max  Lenz,  G.  Bismarcks  ^911  und  E    Ludwig,  Bismarck  1912. 

Außer  auf  die  geschichtliche  Fachliteratur  richte  man  seine  Aufmerksam- 
keit auf  die  wichtigsten  Erscheinungen  der  wissenschaftlichen  Nachbar- 

gebiete. Neben  die  einzelnen  Zweige  der  Geschichtskunde  (Sprach-,  Literatur-, 
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Religions- ,  Rechts-,  Philosopliiegeschichte  usw.)  trete  Anthropogeographie, 
Völkerkunde,  Volkswirtschaftslehre,  Politik,  Psychologie,  Geschichtsphilosophie, 

Rechtslehre.  Eine  entsprechende  Auswahl  wird  sich  jeder  durch  das  Ver- 
zeichnis der  Lesesaalbibliothek  seiner  Universität  zusammenstellen  können. 

Dabei  ist  natürlich  nicht  gedacht,  daß  jeder  alle  diese  Fächer  und  Werke 
durchstudiere,  vielmehr  lasse  man  sich  bei  seiner  Wahl  von  der  eigenen 
Anlage,  Begabung  und  Neigung  leiten.  Einen  recht  verwendbaren  Führer 
auf  diesem  Gebiete  stellt  Viht.  Loeive,  Krit.  Bilcherhcle.  der  dt.  Bildinu/  1 : 

Geistcsivissoischaftf'H  1912  dar.  Hier  findet  man  übrigens  auch  die  wichtig- 
sten geschichtlichen  Darstellungswerke  mit  kurzen  Charakterisierungen  ver- 

zeichnet. Sonst  sei  auch  auf  die  angeführten  Realenzyklopädien  und  Nach- 
schlagewerke verwiesen, 

Mindestens  ebenso  wichtig  wie  das  Bücherwissen  ist  für  den  Historiker 

die  Kenntnis  der  Gegenwart.  Da  unter  gleichen  und  ähnlichen  Be- 
dingungen zu  allen  Zeiten  und  bei  allen  Kulturen  ähnliche  Verhältnisse  und 

in  gegenseitiger  Wechselwirkung  damit  ähnliche  Meinungen  und  Meinungs- 
äußerungen in  Erscheinung  treten,  so  ist  die  Erforschung  des  Lebens  um  uns 

die  wichtigste  Grundlage,  von  der  aus  wir  auf  das  Leben  der  Vergangenheit 
schließen  können.  Hier  lernen  wir  die  lebenden  Daseinsmächte  in  ihrer 

ganzen  Schicksalshaftigkeit  kennen.  Vielleicht  meinen  viele,  man  brauche 
seine  Gegenwart  nur  zu  erleben  und  sonst  weiter  nichts  dazutun  zu  müssen. 
Weit  gefehlt!  Die  Mehrzahl  der  Menschen  lebt  in  dem  Dunstkreis  aner- 

zogener Ueberzeugungen,  in  den  Geleisen  eines  mehr  durch  Gewohnheit  als 
durch  selbständige  Prüfung  geleiteten  Denkens,  in  festen  gesellschaftlichen, 
politischen,  religiösen  Anschauungen,  die  in  ihrer  scheinbaren  Selbstverständ- 

lichkeit dem  einzelnen  den  freien  Blick  für  eine  Kritik  der  Gegenwartserleb- 
nisse ungemein  erschweren.  Sich  nun  zur  Freiheit  des  geschichtlichen  Urteils 

zu  erziehen,  dazu  ist  nichts  so  sehr  geeignet  wie  eine  richtige,  von  Vorurteilen 
möglichst  wenig  beschwerte  Gegenwartskunde.  Damit  läßt  sich  eine  feste 
Parteiüberzeugung,  das  Bekenntnis  zu  einer  bestimmten  religiösen  oder  politi- 

schen Lehre  sehr  wohl  vereinigen. 
Es  ist  offenbar  kein  Zufall,  daß  sich  Männer  wie  Mommsen,  v.  Sybel, 

Ranke,  Dove,  Treitschke,  Gibbon,  Macaulay,  Hanotaux,  Hs.  Delbrück,  Gg. 
V.  Below  und  so  viele  andere  Historiker  handelnd  oder  doch  publizistisch  am 

öffentlichen  Leben  beteiligt  haben.  Und  damit  kommen  -wir  auf  den  wert- 
vollsten Weg  zur  Kenntnis  der  Gegenwart,  auf  das  kritische  Studium  der 

Zeitungen  und  Zeitschriften.  (Vgl.  IV  §  5.)  Hier  ist  das  Kampffeld 
der  Meinungen  in  unmittelbarster  Nähe  zu  beobachten.  Die  wenigsten  nehmen 
sich  freilich  die  Mühe,  über  das  Zustandekommen  einer  Zeitung  sich  Ge- 

danken zu  machen.  Und  doch  könnte  aus  einem  planvollen  Vergleich  der 
Art  und  Weise,  wie  Zeitungen  verschiedener  politischer  und  nationaler  Her- 

kunft über  ein  und  dasselbe  Ereignis  berichten,  wie  politische  Mächte  (Regie- 
rungen, Parteien)  in  öffentlichen  Kundgebungen  ihre  Ziele  vertreten,  wie  sie 

sehr  oft  ihre  letzten  Absichten  hinter  schützenden  Redensarten  verdecken, 
könnte  ein  gutes  Stück  politischer  Technik,  ein  Stück  praktischer  Massen- 

psychologie gelernt  werden.  Und  nicht  nur  Politik.  Auch  die  Kenntnis  der 
tatsächlichen  wie  seelischen  Grundlagen  der  wirtschaftlichen  Verhältnisse  läßt 
sich    aus   dem  Studium   der  Zeitungen  und  Zeitschriften  gewinnen.     Dasselbe 
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gilt  von  den  übrigen  Seiten  des  öffentlichen  Lebens.  Im  allgemeinen  bieten 
Zeitschriften  allgemeinen  Inhalts,  Revuen,  durch  die  größere  Leidenschafts- 

losigkeit, mit  der  sie  die  Ereignisse  begleiten,  sachlichere  Belehrung  und 
größere  Objektivität.  Das  Leben  an  seinen  Pulsen  zu  erfassen,  dazu  sind  die 
Tageszeitungen  geeigneter.  Freilich  bedarf  ihre  Kritik  schon  sehr  gereifter 
Lebenskenntnis  selbst  und  der  Einsicht,  daß  im  geschichtlichen  Dasein  die  in 
der  Publizistik  vorherrschende  rationale  Seite  nicht  die  einzige  und  nicht 
immer  die  ausschlaggebende  ist. 

Eine  Auswahl  wichtiger  Zeitschriften  wäre:  Die  Dt.  Rundschau  1874  von  Jul. 
Rodenberg  begr.  (Diplomatenerinnerungen;  abgeklärte  Haltung).  —  Dt.  Revue  von  Rieh. 
Fischer  1877  ff.  Grenzboten  1841  von  Kuranda  gegr.  später  von  Gust.  Freytag  und 
Julian  Schmidt  geleitet.  (Liberal).  —  Preußische  Jbb.  1858  von  Rud.  Hagen,  später 
von  Hch.  Treitschke  u.  Hs.  Delbrück  geführt.  Stimmen  aus  Maria  Laach  1871  ff., 
seit  Bd.  45  (1914/15)  u.  d.  T. :  Stimmen  der  Zeit.  (Organ  der  dt.  Jesuiten).  —  Historisch- 

politische Blätter  1839  von  Görres  begr.  vertritt  süddt.  Katholizismus.  —  Süd  dt. 
Monatshefte  1904  ff.  hauptsächlich  ästhetisch,  im  Kriege  stärker  politische  Interessen 
u.  allgemein  dt.  Richtung. 

Oesterreichische  Rundschau  begr.  von  Baron  Berger.  Das  Vorbild  dieser 
Zeitschr.  ist  die  Revue  des  deux  mondes  1881  ff.  führendes  Akademikerorgan.  — 

Revue  de  Paris  (radikal).  —  Forthnightly  Review  1865  ff'.  —  The  Nation. 
—  In  Nordamerika :  S  c  r  i  b  n  e  r's  Magazine  1867  ff.  —  Catholic  Fortnightly Review  1894  ff. 

Außerdem  findet  jeder  durch  Teilnahme  an  öfi'entlichen  Versammlungen 
Gelegenheit,  sich  mit  der  Naturgeschichte  des  Massenlebens  und  dadurch  mit 
den  wichtigsten  Erscheinungsformen  des  geschichtlichen  Geschehens  überhaupt 
bekannt  zu  machen.  Bedürfte  die  Nützlichkeit  solcher  Kenntnis  noch  eines 

Beweises,  so  sei  etwa  auf  Mornmsens  Bömische  Geschicläe  verwiesen.  Sie 
beruht  zum  guten  Teil  auf  Quellen,  die  jeder  von  uns  auf  dem  Gymnasium 
(wenigstens  in  Auswahl)  selbst  gelesen  hat.  Um  wie  viel  lebendiger  und 

lebenswahrer  tritt  uns  nicht  im  Vergleich  zu  unseren  einstigen  Uebersetzungs- 
versuchen  der  Inhalt  dieser  Quellen  in  der  Verarbeitung  Mornmsens  gegen- 

über !  Das  konnte  dem  Verfasser  aber  doch  nur  auf  Grund  seiner  eigenen 
lebendigen  Gegenwartserfahrung  gelingen. 

IL 

Die  theoretischen  Grundlagen  der  Geschichte. 

§  1.    Das  Wort  „Geschichte". 

Das  Wort  Gcsch'nlde  leitet  sich  von  </eschc/ten  her.  Ursprünglich 
gleichbedeutend  mit  Schickung,  Zufall,  wird  Geschichte  heute  —  und  das 
kommt  allein  für  uns  hier  in  Betracht  —  in  doppeltem  Sinne  gebraucht. 
Einmal  objektiv,  als  das,  was  geschieht  oder  geschehen  ist,  und  dann,  subjektiv, 
die  Kunde  von  dem  Geschehen.  Um  sich  den  Unterschied  beider  Bedeutungen 
klar  zu  machen,    genügt  es,    darauf  hinzuweisen,   daß  z.  B.  unsere   Kenntnis 
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von  der  Frühzeit  der  Russen,  Ungarn,  Serben,  Kroaten  und  Bulgaren,  wie 

Gel~er,  Biizautinische  Kulturfiescltichtc  1909  S.  15  sich  ausdrückt,  „ein  un- 

beschriebenes Blatt"  wäre,  hätten  nicht  die  oströniischen  Schriftsteller  für 
ihre  Nachbarn  ein  so  lebhaftes  Interesse  gehegt.  Vom  Standpunkte  des  ob- 

jektiven Geschehens,  das  sich  unabhängig  davon  vollzieht,  ob  es  von  einem 
Berichterstatter  festgehalten  worden  und  ob  es  in  seinen  Wirkungen  noch 

erkennbar  ist,  gibt  es  demnach  keine  „geschichtslosen"  Völker. 
Geschichte,  als  die  Kunde  von  dem  Geschehen,  umfaßt  nach  unserem 

Sprachgebrauch  den  Gesamtbegriff  dessen,  was  wir  auch  mit  „Geschichts- 
wissenschaft'' bezeichnen.  Die  Unterscheidung  beider  Verwendungsarten  drückt 

sich  deutlich  darin  aus,  daß  wir  von  uns  behaupten,  wir  erleben  Geschichte, 
vom  Staatsmann  aber  sagen,  er  mache  Geschichte,  indes  der  Historiker 
Geschichte  schreibt  oder  erforscht.  Trotzdem  werden  beide  Anwen- 

dungen des  gleichen  Wortes  sehr  häutig  mißbräuchlich  und  gedankenlos  für- 
einander gesetzt  und  dadurch  manchem  Irrtum,  jedenfalls  aber  der  Undeut- 

lichkeit  Tür  und  Tor  geöffnet.  Die  Unterscheidung  wird  von  Schiller  in  Was 

heißt  und  zu  weldiem  Ende  studiert  man  Welfgcschichfc':'  glücklich  angedeutet, 
wenn  er  sagt:  „So  gleichförmig,  notwendig  und  bestimmt  sich  die  Welt- 

veränderungen auseinander  entwickeln,  so  unterbrochen  und  zufällig  wer- 
den sie  in  der  Geschichte  ineinander  gefügt  sein.  Es  ist  daher  zwischen 

dem  Gang  der  Welt  und  dem  Gange  der  Weltgeschichte  ein  merkliches  Miß- 
verhältnis sichtbar.  Jenen  möchte  man  mit  einem  ununterbrochen  fortfließen- 

den Strom  vergleichen,  wovon  aber  in  der  Weltgeschichte  nur  hie  und  da 

eine  Welle  beleuchtet  wird." 
Das  griechische  btopta,  das  ebenso  wie  das  lateinische  historia  gleich 

dem  deutschen  Geschichte  in  doppeltem  Sinne  gebraucht  wird,  hat  insofern 

die  umgekehrte  Entwicklung  durchgemacht,  als  es  von  der  subjektiven  Beur- 
teilung ausgehend,  zur  objektiven  gelangte.  Ursprünglich  das  Erforschen, 

Erkunden  bezeichnend,  wird  es  schließlich  zum  Ausdruck  auch  für  den  Gegen- 
stand der  Forschung,  für  das  Geschehen.  Für  dieses  letztere  besaß  man 

freilich  auch  andere  Formen  (vgl.  xa  'EXXr^vLxa,  res  gestae),  doch  wurden  schon 
früh  beide  Bedeutungen  nebeneinander  gebraucht.  Von  da  aus  ist  dieser 

Doppelsinn  auch  in  die  entsprechenden  Ausdrücke  des  Französischen  (histoire), 
Englischen  (history)  gelangt. 

Grimm,  Dt.  Wb.  s.  v.  „Geschichte". 
Paul  E.  Geiger,  Das  Wort  „Geschichte"  und  seine  Zusammensetzungen.  Diss. 

Freiburg  i.  Br.  1908. 

Jac.  N.  Bowman,  On  the  use  of  the  word  „history"  in  Forsch,  u.  Versuche  zur 
Gesch.  des  Mittelalters  u.  d.  Neuzeit.  Fschr.  Dietr.  Schäfer  zum  70.  Geburtstag.  1915. 
S.  797  ff.  verfolgt  den  Gebrauch  des  Wortes  bei  amerikanischen  Schriftstellern. 

§  2.    Das  geschichtliche  Geschehen. 

Im  Worte  Gcsrhehoi  drückt  sich  ein  Begriff  der  Bewegung  aus.  Ge- 
schehen heißt  so  viel  wie  Sieh  verändern.  Die  Lageveränderungen  der 

Planeten,  das  Rollen  einer  Kugel,  der  Wandel  in  der  Gestaltung  der  Erd- 
oberfläche und  der  klimatischen  Verhältnisse,  das  alles  sind  ebenso  ein  Ge- 

schehen, wie  das  W^erden  und  Vergehen  von  Völkern,  Staaten,  Kulturen, Geburt  und  Tod  jedes  einzelnen  Menschen,    wie  das  Anschwellen  einer  Idee, 
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das  Ersterben  einer  Leidenschaft.  Ist  nun  aber  die  Tatsache  allein,  daß  sich 

etwas  verändert,  genügend,  um  diesen  Vorgang  als  „geschichtlich"  zu  be- 
zeichnen ?  Dann  wären  die  Drehung  der  Erde,  die  chemischen  und  physikali- 

schen Prozesse  ebenfalls  historisch.  Man  spricht  zwar  von  der  Geschichte 
eines  Moleküls,  von  der  Geschichte  eines  Wassertropfens,  wie  man  von  der 

Biographie  eines  Sperlings  spricht,  aber  hier  ist  der  Begriff  des  Geschicht- 
lichen schon  überzerrt.  Immerhin  ruht  in  den  diesen  Beispielen  zugrunde 

liegenden  Tatsachenreihen  ein  historischer  Untergrund.  Nie  und  nimmer 
würde  man  aber  in  einer  Geschichte  der  Erde  die  Umdrehungen  als  historische 
Fakten  auffassen  oder  den  Wechsel  von  Tag  und  Nacht  als  solche  begreifen. 
Zieht  man  also  den  Kreis  des  Geschichtlichen  auch  noch  so  weit,  so  stoßen 
wir  doch  auf  Dinge,  die  wir  von  vornherein  daraus  ausscheiden.  Es  sind 
dies  jene  Erscheinungen,  für  die  in  ihrer  regelmäßigen.  Wiederkehr  die  Zeit 
nur  als  Maß  in  Betracht  kommt,  die  also,  historisch  gesprochen,  zeitlos  sind. 

Ihnen  stehen  die  Erscheinungen  gegenüber,  die  man  in  ihrer  Aufeinander- 
folge betfachtet  und  die  dadurch  bestimmt  werden,  daß  man  sie  in  Beziehung 

zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  und  Raum  bringt,  in  dem  sie  sich  vollzogen 
haben  oder  noch  vollziehen.  Während  die  Tatsache,  daß  Frühling,  Sommer, 
Herbst  und  Winter  alljährlich  sich  wiederholen,  nichts  Historisches  an  sich 
hat,  sind  die  aufeinanderfolgenden  Umformungen  der  Erdoberfläche,  ist  die 
Reihe  der  Entwicklungsstufen  der  organischen  Welt  im  weitesten  Sinne  wohl 
der  Geschichte  zugehörig,  wenn  auch  Geologie  oder  Biologie  die  zeitliche 
Fixierung  nur  beiläufig  zu  liefern  vermögen.  Jedenfalls  ist  ihnen  der  historische 
Zeitbegriff  im  Sinne  der  Richtung,  der  NtchtumJcehrharJceit  (Ostv.  Spengler) 
gemeinsam  und  so  das  Ausschlaggebende  für  die  Kennzeichnung  geschicht- 

lichen Geschehens  im  weitesten  Umfange.  Feh.  JRatzel,  Eaitni  und  Zeit  in 

Geographie  und  Geologie  —  Natur-  nnd  KidtnrphiJosoplüsche  Bibliothelc  5  {1907) 
S.  53  schlägt  deshalb  vor,  sie  Entwicklungswissenschaften,  Zeitwissenschaften 
oder  geschichtliche  Wissenschaft  zu  nennen. 

Sehen  wir  aber  ab  von  dieser  über  die  Grenzen  des  gewöhnlichen  Wort- 
gebrauches hinauslangenden  Fassung,  so  steht  im  Mittelpunkte  historischen  Ge- 

schehens der  Mensch,  sein  Leben,  wie  es  sich  unter  der  Einwirkung  von  Naturvor- 
gängen, im  Wechsel  der  materiellen  Daseinsbedingungen  als  Aeußerung  geistigen 

Schaffens,  als  der  Ausdruck  des  Wollens  und  Strebens  und  der  damit  innig 
verflochtenen  Regungen  des  Empfindens  und  Fühlens  dartellt.  Zweierlei  ergibt 
sich  nun  aus  dieser  Feststellung,  fürs  erste,  daß  die  Geschichte  im  engeren 
Sinne  es  vorzüglich  mit  seelischen  Erscheinungen  zu  tun  hat,  dann  aber,  daß 
es  im  Einzelfalle  unmöglich  ist,  die  Summe  dieser  wechselnden  Erscheinungen 
in  ihre  Urteilchen  aufzulösen  und  fein  säuberlich  zu  scheiden.  Sie  treten  stets 
als  ein  Ganzes  auf,  wie  eben  das  Leben  in  seiner  Fülle  von  Tatsachen  und 
Einbildungen,  von  flüchtig  dahinjagenden  Vorstellungen  und  erdgebannten 
Wirklichkeiten  als  Einheit  von  uns  betrachtet  wird  und  doch  in  seiner  Ruhe- 

losigkeit und  Buntheit  niemals  dauernd  als  eine  Bestimmtheit  gefaßt  werden 
kann.  Es  ist,  als  ob  wir  am  Ufer  eines  Stromes  stünden,  der  sich  in  seinem 

Lauf  und  seinen  Windungen  deutlich  von  dem  übrigen  Landschaftsbilde  ab- 
hebt und  doch  innerhalb  seines  Laufes  oft  die  ungleichartigsten  Bestandteile 

mit  sich  fortführt,  an  Wirbeln  und  Klii)pen  selbst  entgegengesetzte  Strömungen 
aufweist  und  trotzdem  als  Ganzes  nichts  von  seiner  Besonderheit,  an  seiner 
Richtung,  an   seiner  Farbe  einbüßt. 

! 
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Diese  Fülle  von  Geschehen  mit  der  Mannigfaltigkeit  seiner  inneren  und 
äußeren  Beziehungen  und  Verknüpfungen  nennen  wir  geschicJdlich,  weil  es 
sozusagen  das  Rohmaterial  bildet,  aus  dem  der  Historiker  die  Gcsc/tichfe 
(im  subjektiven  Sinne)  erst  herausschält  und  formt.  Das  Geschehen  an  sich 
ist  eben  noch  nicht  Geschichte  selbst.  Wenn  wir  von  uns  sagen,  wir  hätten 
ein  Stück  Geschichte  erlebt,  so  wollen  wir  damit  andeuten,  daß  wir  Zeitgenossen 
von  staatlichen  oder  anderen  kulturellen  Veränderungen  gewesen  sind,  die  in 

ihrer  Wirkung  für  die  Folge  von  bemerkenswerter  Bedeutung  sind.  Die  Tat- 
sache, daß  wir  vielleicht  einmal  vor  Gericht  in  einer  für  die  Allgemeinheit 

nebensächlichen  Diebstablsangelegenheit  haben  Zeugenschaft  ablegen  müssen, 
werden  wir  nicht  als  geschichtliches  Ereignis  betrachten.  Das  gleiche  gilt 
aber  auch  für  den  Historiker,  auch  er  scheidet  das  für  seine  Zwecke  Wesent- 

liche vom  Unwesentlichen,  das  Wichtige  vom  Unwichtigen  aus.  Wenn  jedoch 
oben  bemerkt  wurde,  er  formt  das  Geschehen  zur  Geschichte,  so  soll  damit 
nicht  gesagt  sein,  daß  bei  diesem  Vorgang  inhaltlich  etwas  dazukommt,  daß 
er  den  Tatsachen  Gewalt  antut,  sondern  daß  er  dem  an  sich  formlosen  Ge- 

schehen Gestalt  und  damit  Anschaulichkeit  verleiht.  Dies  geschieht  durch  die 
geschichtliche  Auslese  und  diese  wieder  in  der  geschichtlichen  Begriffsbildung. 

A.  D.  Xenopol,  La  theorie  de  l'histoire,  Paris  1908,  2.  A.  von  Des  principe«  fon- 
damentaux  de  l'lnstoire.  Ebda.  1894.  Er  unterscheidet  zwischen  den  durch  die  Zuordnung 
zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  individualisierten  Begebenheiten  (faits  de  succession),  mit 
denen  es  die  Geschichte  zu  tun  habe,  und  den  immer  wiederkehrenden  Geschehnissen 
(faits  de  repetition)  der  Naturwissenschaft.  Ygl.  auch  Gg.  Simmel,  Das  Problem  der 
histor.  Zeit  -^  Philosoph.  Vortrr.  12  (1916). 

§  3.    Die  gfeschichtliche  BegrifFsbildung-. 

Die  naive  Meinung,  als  bestände  Geschichte  in  der  bloßen  Abbildung 
geschichtlichen  Geschehens,  verkennt  ganz  und  gar  die  eigentliche  Aufgabe 
des  Historikers.  Wie  jede  Wissenschaft,  Kunst,  ja  wie  jede  planmäßige  Tätig- 

keit des  Menschen  überhaupt,  muß  auch  die  Historie  ihren  Stoff  erst  meistern, 
d.  h.  sie  muß  aus  der  unübersehbaren  Masse  des  Gegebenen  eine  Auswahl 
treffen,  ehe  sie  ihn  zur  Darstellung  bringen  kann.    Diese  Auslese  findet  statt: 

a)  In  Beziehung  auf  die  AVahl  des  Themas.  Jede  Geschichtsdarstellung, 
auch  die  der  sog.  Weltgeschichte,  bildet  bloß  einen  mehr  oder  weniger  will- 

kürlich herausgehobenen  Ausschnitt  aus  dem  Gesamtgeschehen.  Indem  wir 
uns  eine  historische  Aufgabe  stellen,  ziehen  wir  gewisse  Grenzen,  stellen  das 
eine  oder  andere  bewußt  oder  unbewußt  in  den  Mittelpunkt.  Auf  die  Wahl 
des  Themas  sind  persönliche,  politische,  nationale,  religiöse,  allgemein  kulturelle 
und  zeitgeschichtliche  Interessen  nicht  ohne  Einfluß.  Jede  Nation  wendet  der 
eigenen  Geschichte  ihr  Augenmerk  zu.  Jahrestage,  die  an  große  Persönlich- 

keiten oder  Ereignisse  erinnern,  sind  ebenso  für  die  Wahl  des  Themas  be- 
stimmend wie  Analogien  zu  Gegenwartsvoigängen.  Aber  auch  ein  und  der- 

selbe Gegenstand  verändert  sich  je  nach  dem  verschiedenen  nationalen  oder 
sonstigen  Standpunkt  die  Auslese.  Die  Weltgeschichte,  die  ein  Japaner 
schreibt,  wird  manches  bringen,  was  einem  Europäer  als  nebensächlich  erscheint. 
Wählen  wir  die  Geschichte  des  mittelalterlichen  Zunftwesens  in  Deutschland 

zu  unserem  Gegenstand,  so  liegt  dieses  Thema  fürs  erste  schon  im  Schnitt- 
punkte dreier  großer  historischer  Sammelbegriffe :  Geschichte  des  europäischen 
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Mittelalters,  Geschichte  Deutschlands,  Sozial-  und  Wirtschaftsgeschichte.  Aber 
auch  innerhalb  dieser  so  gewonnenen  äußeren  Abgrenzung  muß  eine  weitere 
Auslese  getroffen  werden. 

b)  In  Beziehung  auf  die  Folgewirkung  der  einzelnen  Ereignisse  des  in 
Betracht  kommenden  Geschehens.  Selbst  wenn  man  annähme,  daß  uns  alle 
Lebensdaten,  Wünsche,  Beschwerden,  die  wirtschaftliche  Lage,  die  gesellschaft- 

liche Stellung  jedes  einzelnen  Zunftgenossen  bekannt  wäre,  was  in  Wirklichkeit 
natürlich  unmöglich  ist,  so  würde  die  nackte  Aufzählung  dieser  Dinge  vielleicht 
eine  ganz  aufschlußreiche  Stoffsammlung  geben,  aber  eine  Geschichte  des 
Zunftwesens  wäre  dies  nicht.  Erst,  indem  wir  das  Nebeneinander  der  Einzel- 

tatsachen zu  einem  harmonisch  abgerundeten  Ganzen  formen,  wird  eine  histo- 
rische Darstellung  daraus.  Nicht  alle  Orte,  in  denen  sich  Zünfte  gebildet 

haben,  auch  nicht  die  Namen  jedes  Zunftangehörigen  werden  wir  aufzählen, 
sondern  nur  jene  Orte,  wo  sich  Bewegungen,  Bildungen  gezeigt  haben,  die 
entweder  beispielgebend,  gewirkt  haben  oder  deren  Einzigartigkeit  sie  aus  der 
Zahl  der  übrigen  heraushebt.  Von  den  Persönlichkeiten  werden  bloß  jene 
genannt  werden,  die  im  positiven  oder  negativen  Sinn  am  Ausbau  des  Zunft- 

wesens entscheidend  mitgeschaffen,  etwas  Neues  von  Bedeutung  hinzugefügt 
oder  seine  Entwicklung  kraftvoll  gehemmt  haben. 

Der  Begriff  des  „historisch  Wirksamen"  oder,  wie  man  kurz  sagt,  des 
„Historischen"  ruht  in  den  Dingen  nicht  als  eine  Eigenschaft  ihres  Wesens, 
ist  kein  absoluter,  er  ist  vielmehr  nur  als  ein  Ausdruck  für  besondere  Be- 

ziehungen zu  den  Folgeereignissen  anzusehen.  Ein  Federstrich,  das  Wort 

„Meer",  eine  Ohrfeige  sind  an  sich  keine  „historischen"  Ereignisse,  sie  werden 
es  aber,  wenn  mit  diesem  Federstrich  Napoleon  L  seinen  Namen  unter  die 
Ausfertigung  des  Preßburger  Friedens  gesetzt  hat.  Der  Ruf  der  zehntausend 
Griechen  beim  Anblick  des  Meeres,  die  tätliche  Verletzung,  die  der  Dei  von 
Algerien  1827  dem  französischen  Konsul  Deval  versetzte,  wurden  von  histo- 

rischem Gewicht  durch  die  tatsächliche  oder  ideelle  Wirkung,  die  sie  nach  sich 
zogen.  Je  nach  der  Stärke  dieser  Wirkung  werden  sie  bei  der  Auslese  mehr 
oder  weniger  in  Betracht  kommen,  wobei  freilich  die  Weite  bzw.  Enge  des 
Themas  mitentscheidet.  Es  ist  hier  derselbe  Vorgang  wie  etwa  bei  der  An- 

fertigung einer  Landkarte.  Den  Ural  und  die  Alpen  bringt  selbst  ein  Hand- 
globus, die  kartographische  Deutlichkeit  des  Landschaftsbildes  nimmt  mit  der 

wachsenden  Größe  des  Maßstabes  zu,  um  dann,  wenn  der  Maßstab  ein  be- 
stimmtes Verhältnis  überschreitet,  an  üebersichtlichkeit  in  der  gleichen  Steige- 

rung einzubüßen,  in  der  sie  an  Einzelangaben  reicher  wird.  Die  Auslese,  die 
der  Historiker  vornimmt,  ist  aber  nicht  allein  von  seiner  Einschätzung  abhängig, 
sondern  auch  von  der  Anzahl  und  dem  Reichtum  an  Tatsachen,  die  ihm  zu 
Gebote  stehen.  Die  Fülle  des  Materials  hinwiederum  hängt  vom  Zufall  ab, 
sie  wächst  im  allgemeinen,  je  mehr  sich  das  Material  der  Gegenwart  nähert, 
doch  spielen  da  unberechenbare  Umstände  mit,  wie  oft  glückliche  Funde  er- 

weisen. Je  spärlicher  die  überlieferten  Tatsachen  sind,  um  so  weniger  wird 
der  Geschichtsforscher  ausscheiden.  Schwillt  ihre  Menge  an,  so  wird  desto 
notwendiger  die  auch  sonst  zu  übende  Auslese.  Die  geschichtliche  Wirksam- 

keit, durch  die  eine  Tatsache  überdies  über  „die  Schwelle  des  historischen 

Bewußtseins"  {Suiund)  tritt,  die  sie  sozusagen  erst  geschichtswürdig  macht,  ist 
bedingt  L  durch  die  äußeren  Zeichen  seiner  Wirkung  (Urteile  der  Zeitgenossen 
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oder  der  Nachwelt),  2.  durch  den  Einfluß,  den  sie  auf  andere  Erscheinungen 

nachweisbar  ausgeübt  bat.  —  Diese  Wirksamkeit  muß  keineswegs  unmittelbar 
deutlich  werden,  kann  Jahrhunderte  hindurch  gleichsam  ruhen,  um  das  Interesse 

der  Geschichtswissenschaft  in  stärkerem  Maße  wieder  anzuregen  und  für  sie 

sogar  Aktualitätsw^ert  zu  erlangen  und  ihr  Ausleseprinzip  zu  leiten. 
c)  In  Beziehung  auf  die  Gewinnung  historischer  Durchschnittswerte. 

Diese  noch  näher  auszuführende  Frage  (vgl.  Y,  v<  2)  soll  hier  nur  kurz  gestreift 
werden.  Schon  um  der  gleichmäßigen  Verteilung  und  Anordnung  des  darzu- 

stellenden Stoffes  -willen  ist  es  notwendig,  jene  Teile  des  geschichtlichen  Ge- 
schehens herauszugreifen,  an  denen  sich  die  Beispiele  einer  ganzen  Tatsachen- 

reihe am  eindringlichsten  aufzeigen  lassen.  Wie  es  im  Tier-  und  Pflanzen- 
reiche einzelne  Erscheinungen  gibt,  die  die  Merkmale  ihrer  Gattung,  Art  oder 

Rasse  ganz  besonders  in  sich  vereinigen,  so  findet  sich  Aehnliches  im  geschicht- 
lichen Leben.  Es  handelt  sich  hier  also  weniger  um  scharf  gezeichnete  Indi- 

vidualitäten in  ihrem  Sonderleben,  sondern  in  der  Menge  von  Eigenschaften, 

die  sie  mit  anderen  ähnlichen  gemein  haben,  wie  etwa  vielleicht  die  Verhält- 
nisse einer  griechischen  Kleinstadt  im  1.  Jahrhundert  n.  Chr.  {Edd,  Meyer, 

Kleine  Schriften,  1910,  S.  164:  ff.),  von  denen  uns  zufällig  eine  anziehende 

Schilderung  erhalten  geblieben  ist,  deren  Tatsachenmaterial,  mit  anderen  Be- 
legen verglichen,  als  richtig  befunden  worden  ist.  Aus  verschiedenen  Ursachen 

dürfen  wir  annehmen,  daß  das  bis  in  Einzelheiten  zu  gewinnende  Bild  in  großen 
Zügen  auch  für  andere  griechische  Städte  jener  Zeit  gilt. 

Andererseits  wählen  wir  gerade  bei  stark  hervortretenden  Individualitäten 

die  besonders  grell  hervorleuchtenden  Tatsachen  aus,  um  in  ihnen  gleichsam 

den  Extrakt  ihrer  Besonderheit  zu  geben  :  markante  Aussprüche  einer  Per- 
sönhchkeit,  charakteristische  Urteilsfällungen  einer  Behörde,  bezeichnende 
Preisansätze  einer  bestimmten  Wirtschaftsepoche  u.  ä.  Wie  bei  aller  Auslese 

wird  auch  hier  —  und  hier  ganz  besonders  —  die  Erfahrung  und  der  Takt 
des  Forschers  die  Wahl  zu  leiten  haben,  damit  das  Bild,  das  er  zu  liefern 

hat,  nicht  verzeichnet  und  dadurch  ein  falscher  Eindruck  hervorgerufen  wird. 
Die  moderne  Auflassung  knüpft  vor  allem  an  Heb.  Rickert,  Die  Grenzen  der 

naturwiss.  Begritfsbildung.  Eine  logische  Einleitung  in  die  bist.  Wissenschaften  *— ^1921 
(kürzer  gefaßt  in  Kulturwissenschaft  u.  Naturwissenschaft  * — -^921,  ferner  ioi  Artikel  „Ge- 
schichtsphilosophie'  in  Die  Philosophie  am  Beginn  des  20.  Jhts.  Festschr.  f.  Kuno  Fischer 
*  1907)  an.  Nach  ihm  unterscheidet  sich  die  naturwissenschaftliche  Begriftsbildung  von 
der  geschichtlichen,  daß  jene  generalisierend  vorgeht  und  wertfrei  ist,  indes  die  Geschichte 
individualisierend  ist  und  sich  auf  Werte  bezieht.  Diese  ,  Wertbeziehung"  ist  bloß  theoretisch, 
erklärt  einen  Gegenstand  nicht  für  gut  und  böse,  sondern  nur  für  wesentlich.  Geschicht- 

liche Werte  werden  als  Kulturwerte  aufgefaßt.  Der  Auslesegrundsatz  ist  von  einer  Weit- 
und  Zwecksetzung  abhängig.  In  die  gesciiichtlichen  Begriffe  gehört  das.  was  sich  durch  Be- 

ziehung auf  allgemein  anerkannte  Weite  heraushebt  und  individuelle  Einheiten  bildet.  — 
Rickert  folgt  hier  dem,  was  Wm.  Windelband,  G.  u.  Naturwissenschaft,  Straßburg, 
Rektoratsrede  1894,  (auch  in  desselben  , Präludien")  bereits  angedeutet  und  zuletzt  in  Ge- 

schichtsphilosophie, hg.  von  Wolfg.  Windelband  u.  Br.  Bauch  =  Kantstudien  Erghft.  38  (1916) 
in  die  Worte  gefaßt  hat:  „Historisch  bedeutsam  also  ist  das  Individuelle,  dann,  wenn  es 
für  ein  übergeordnetes  Ganzes  in  der  menschlichen  Geraeinschaft  Bedeutung  besitzt."  Diese 
, Wertbeziehungslehre •,  die  gerade  in  den  Kreisen  der  Geschichtsforscher  Anklang  fand, auch  von  Philosophen  aufgegriffen  wurde,  z.  B.  von  Horst  Engert,  Teleologie  und  Kau- 

salität 1911,  traf  auch  verschiedentlich  auf  Widerspruch.  Vgl.  Kurt  Sternberg,  Zur  Logik 
der  G.wis8en.^chaft  =  Philos.Vortrr.  7(1914).—  Ich  habe  statt  Wertbeziehung  lieber  von  , Folge- 

wirkungen' gesprochen,  um  der  Mißdeutung  des  Wortes  ,Wert",  das  leicht  im  moralischen 
Sinne  betrachtet  wird,  auszuweichen.  Zu  vergleichen  ist  ferner  Edd.  S  p  r  a  n  g  e  r  ,  Die 
Grundlagen  der  G.wissenscbaft,  1905,  Dyroff,  Zur  G.logik  Hlb.  30  (1915)  vor  allem 
aber  Max  Weber,  Krit.  Studien  auf  dem  Gebiete  der  kulturwiss.  Logik  in  Arch.  f 
Sozialw.  u.  Sozialpol.  22  (1906)  188  ff. 
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Eme  allgemeine  Untersuchung  über  die  Frage  der  Werte  nach  ihrer  praktischen  und 
methodischen  Verwendung  in  der  Geschichte  bietet  Arvid  Grotenfelt,  „Die  Wert- 

schätzung in  der  G."  1903  und  „Geschichtliche  Wei'tmaßstäbe  in  der  G.philosophie,  bei 
Historikern  und  im  Volksbewußtsein",  1905.  Man  vgl  übrigens  auch  Julian  Hirsch, 
Zur  Genesis  des  Ruhmes,  1914;  Benedetto  Croce,  Zur  Theoiie  u.  G.  der  Historiographie, 
dt.  V.  Enr.  Pizzo  1915  S.  96  ff. 

§  4.     Art  und  Ziel  g-eschichtlichen  Erkennens. 

Um  überhaupt  eine  Auswahl  treffen  zu  können,  muß  sich  der  Historiker 
vorweg  (und  sei  es  auch  nur  mittels  einer  vorläufigen  Hilfskonstruktion)  ein 
ungefähres  Bild  bestimmter  Tatsachenreihen  entwerfen.  Dann  aber  werden 
auf  Grund  genauer  Feststellung  des  Tatsächlichen  die  Bedingungen  zu  er- 

forschen sein,  unter  denen  dieses  zustande  gekommen  ist  und  welche  weitere 
Wirkungen  von  ihm  ausgegangen  sind.  Es  gibt  im  geschichtlichen  Geschehen 
wie  auch  in  der  Geschichtskunde  kein  Für-sich-Sein  der  Gegenstände,  da  alles, 
was  der  Historiker  zu  erforschen  hat,  im  Flusse  des  Lebens  steht  und  zu 
diesem  Leben  Beziehungen  unterhält.  Hiebei  tritt  er  immer  von  außen  an 
die  Dinge  heran,  bemächtigt  sich  ihrer,  indem  er,  auf  die  eigenen  Erlebnisse 
zurückgreifend,  die  gegebenen  Erscheinungen  in  sich  selbst  nachbildet  und 
nachversteht.  Nur,  indem  er  das  fremde,  zumeist  schon  vergangene  Leben 
in  seinen  mannigfachen  Zusammenhängen  und  Beziehungen,  wie  sich  diese 
von  Individuum  zu  Individuum,  vom  einzelnen  zur  Gemeinschaft,  von  dieser 
zu  anderen  Gemeinschaften  hin  und  widerspinnen,  zu  verstehen  sucht  und  in 
sich  selber  nacherlebt,  nur  so  vermag  er  es  darstellend  wiederzugeben. 

Staat,  Recht,  Religion,  Philosophie,  aber  auch  die  Stellung  des  einzelnen 
zu  sich  selber  und  der  Außenwelt  sind  in  jedem  bestimmten  Zeitpunkte  Ge- 

gebenheiten, deren  Werden  zurückerlebt  werden  muß,  will  man  seine  augen- 
blickliche Lage  verstehen.  Ein  Ruhen  gibt  es  für  sie  nicht,  sie  werden  nur 

für  unsere  Zwecke  als  ruhend,  als  „Zustände"  angenommen.  Ebensowenig 
gibt  es  ein  Recht,  das  nicht  in  einem  inneren  Zusammenhang  mit  dem  staat- 

lichen, wirtschaftlichen,  religiösen  Sein  einer  Zeit,  eines  Volkes  in  Zusammen- 
hang stünde.  Erst  dadurch,  daß  der  Historiker  diese  vielumfassenden  Er- 

scheinungen und  „Wirkungszusammenhänge"  {Wm.  Bilfhei/),  wie  sie  sich  in 
ihren  Leistungen  realisieren,  aussondert  aus  dem  Gesamtgeschehen  und  im 
einzelnen  zergliedert,  mit  anderem  vergleicht,  kann  er  sie  verstehen.  Handelt 
es  sich  bei  den  Untersuchungen  des  Zuständlichen  eines  gewissen  Zeitpunktes 

gleichsam  um  Querschnitte,  die  meist  ein  Auf  und  Ab,  eine  Stufenfolge  er- 
geben werden,  so  lassen  sich  durch  Längsschnitte,  die  die  Umrisse  dieser  Stufen 

verbinden,  die  Entwicklungslinien  gewinnen  und  zeichnen. 
Die  Tatsache,  daß  der  Geschichtsschreiber  seiner  Aufgabe  nur  auf  dem 

Wege  des  Erlebens  gerecht  werden  kann,  zeigt  schon,  welche  große  Rolle  in 
der  Geschichte  das  Singulare,  das  Einzighafte  spielt.  Ein  Gesetz,  eine  Regel 
läßt  sich  nicht  erleben,  höchstens  eine  allgemeine  Stimmung.  Wohl  können 
von  den  Erlebnissen  Regeln  abgeleitet  oder  diese  Erlebnisse  zu  allgemeinen 
Begriffen  verdichtet  werden,  wenn  man  das  Zufällige  und  Nebensächliche  an 

ihnen  ausscheidet,  aber  dieses  Zufällige  jst  meist  gerade  das,  was  die  Be- 
sonderheit einer  geschichtlichen  Tatsache  ausmacht.  An  dem,  was  sich  freilich 

in  den  verschiedenen  Wirkungszusaramenhängen   an    Tatsächlichem   offenbart. 
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haben  unzählige  Einzelwesen  mitgeschaifen  und  damit  den  Zwecken  und  Zielen 
des  Ganzen  ihre  Kräfte  geliehen,  aber  sie  sind  nicht  darin  aufgegangen.  In 
jedem  Individuum  spielen  daneben  noch  andere  Sonderzwecke  und  Absichten 
mit,  die  sich  ebenfalls  irgendwie  geltend  machen.  In  einer  Geschichte  des 
Hauses  Hohenzollern  wird  man  die  Einzeltatsachen  und  Ereignisse  weder  aus 
allgemeinen  Begriffen  ableiten  (etwa  die  Weigerung  Friedrich  Wilhelms  IV., 
die  deutsche  Kaiserkrone  anzunehmen),  noch  auch  aus  der  Verallgemeinerung 
der  überlieferten  Tatsachen  einen  solchen  bilden  können.  Historische  ßegrifie 

gelangen  höchstens  zur  Feststellung  eines  Typus,  den  man  aus  der  Ver- 
schiedenartigkeit der  Erscheinungen  abstrahiert  und  als  den  idealen  Fall  setzt, 

von  dem  aus  die  Ablesung  der  individuellen  Besonderheiten  besonders  deut- 
lich und  lehrreich  wird. 
Es  hieße  überdies,  das  Verständnis  für  die  Mannigfaltigkeit  des  Lebens 

sich  von  vornherein  versperren,  sähe  man  das  vornehmste  Ziel  des  Historikers 
darin,  den  Inhalt  dieses  Lebens  in  Formeln  und  Gesetze  zu  gießen.  Die  ge- 

schichtliche Fragestellung  richtet  sich  denn  auch  vorzüglich  auf  das  Indivi- 
duelle, nicht  auf  das  Allgemeine.  Nicht  wie  Revolutionen  entstehen,  ist  ein 

geschichtliches  Problem,  sondern  die  speziellen  Bedingungen,  unter  denen  die 
englische,  die  französische  Revolution  zum  Ausbruch  kam,  interessieren  den 
Historiker.  Wohl  muß  er  zur  Behandlung  dieser  Gegenstände  einen  allge- 

meinen Begriff  vom  Wesen  der  Revolution  an  sich  haben,  aber  unser  geschicht- 
liches Wissen  fördert  gerade  das  Eingehen  auf  das  einzelne,  die  Freude  an 

den  verschiedenen  Blüten  und  Trieben,  die  das  geschichtliche  Leben  zur  An- 
schauung bringt.  Im  Gegensatz  zu  dem  regelmäßig  sich  Wiederholenden 

kommt  für  die  geschichtliche  Erkenntnis  vor  allem  das  Individuelle  und  Sin- 
gulare in  Betracht.  Schon  die  Zugehörigkeit  jedes  Geschehens  zu  einem  be- 

stimmten Zeitpunkt  individualisiert  es  gegenüber  ähnlichen  Erscheinungen, 
aber  auch  die  Fragestellung  des  Historikers  richtet  sich  vor  allem  auf  das 

Besondere  und  nicht  wie  die  der  Naturwissenschaft  auf  das  Allgemeine,  wes- 
halb WiudellKiuü  geradezu  von  ideographischer  (Ereignis-)  Wissenschaft  im 

Gegensatz  zur  nomothetischen,  zur  Gesetzeswissenschaft,  spricht. 
Weiterhin  ist  aber,  wie  schon  angedeutet  wurde,  die  Fragestellung  wenig- 
stens der  modernen  Geschichtswissenschaft  darauf  gerichtet,  wie  der  zu  be- 

handelnde Gegenstand  geworden  ist.  Damit  erfährt  aber  auch  das  Interesse 
am  Singulären  eine  notwendige  Einschränkung,  denn  die  genetische  Darstel- 

lung löst  das  Einzelne  und  Einzigartige  aus  seiner  Vereinzelung  aus  und 
betrachtet  es  als  Glied  einer  Kette  einzelner  Veränderungsfolgen. 

Außer  der  in  §  3  genannten  Literatur:  Karl  Menger,  Untersuchungen  über  die 
Methode  der  Sozialwissenscbaiten  1883;  Wm.  Diltbey,  P^inleitung  in  die  Geistes- 

wissenschaften, 1883  u.  vom  selben  Der  Aufbau  der  g.lichen  Welt  in  den  Geistesw.  Ab- 
bdlgen.  d.  preuß.  Ak.  phil.-hist.  Kl.  (1910)  3  1t.;  F.  G  o  1 1 1 ,  Zur  sozialwissenscbaftl.  Be- 
grittsbildung.  A.  für  Sozialw.  u.  Sozialpol.  23  (1906).  24  (1907),  28  (1911);  A.  D.  Xenopol, 
La  theorie;  Hri.  }*err,  La  8yntb»;se  en  histoire,  1911  S.  HO  ff.;  Paul  Barth,  Die  Philo- 

sophie der  G.  als  Soziologie  1   ''(1915). 

§  5.    Das  Wesen  der  Geschichte. 

Ohne  auf  den  Wert  einer  Definition  des  Begriffes  „Geschichte"  ein  be- 
sonderes Gewicht  zu  legen,  soll  im  Nachfolgenden  auf  Grund  des  bisher  Ge- 

sagten eine  solche  versucht  werden. 
Wilhelm   liauer,   Kinführung.  2 
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Geschichte  ist  die  Wissenschaft,  die  die  Erscheinungen  des  Lebens  zu 
beschreiben  und  nachfühlend  zu  erklären  sucht,  soweit  es  sich  um  Verände- 

rungen handelt,  die  das  Verhältnis  des  Menschen  zur  menschlichen  Gesellschaft 

mit  sich  bringt,  indem  sie  diese  vom  Standpunkt  ihrer  Wirkung  auf  die  Folge- 
zeit oder  mit  Rücksicht  auf  ihre  typischen  Eigenschaften  auswählt  und  ihr 

Hauptaugenmerk  auf  solche  Veränderungen  richtet,  deren  unwiederholbare 

Einmaligkeit  dadurch  gegeben  ist,  daß  sie  durch  ihre  Zuordnung  zu  einer 
bestimmten  Zeit  und  zu  einem  bestimmten  Raum  gekennzeichnet  sind. 

Die  Gültigkeit  dieser  Begrift'sunterscheidung  ruht  auf  der  Anschauung,  die  wir  oben über  das  Wesen  der  Geschichte  ausgeführt  haben.  Gerade  der  Historiker  wird  sich  stets 
gegenwärtig  halten,  daß  man  zu  verschiedenen  Zeiten  Verschiedenes  unter  Geschichte  ver- 

standen hat.  Erscheinungen,  die  wir  heute  der  Naturwissenschaft,  der  Poesie,  der  Publi- 
zistik oder  Metaphysik  zuteilen  würden,  fielen  zuzeiten  in  den  Bereich  der  Geschichte. 

Dies  deutet  auch  der  ursprüngliche  Sinn  des  Wortes  [axopiot  an,  das  eigentlich  soviel 
wie  Forschung  und  Wissenschaft  überhaupt  hieß.  Und  gerade  gegenwärtig  steht  Ge- 

schichte wieder  inmitten  eines  Prinzipienstreites.  Darum  gilt  die  Bemerkung  Edd.  Sprangers, 
Die  Grundlagen,  S.  IX:  „So  ist  auch  die  Geschichte  trotz  ihrer  begrifflich  und  kritisch 
zubereiteten  Wissenschaftstechnik  noch  immer  mit  der  ganzen  Menschennatur  verwoben; 

in  einer  Formel  läßt  sich  ihr  Wesen  nicht  erschöpfen",  nicht  bloß  für  den  jetzigen  Stand 
der  Geschichtskunde,  sondern  für  alle  Zeiten.  Jede  Zeit  hat  eben  ihren  besonderen  Be- 

griff vom  Wesen  und  von  den  Aufgaben  der  Historie. 

Bernheim,  Lehrbuch  =-'"'1908,  S.  9  definiert:  „Geschichtswissenschaft  i.st  die 
Wissenschaft,  welche  die  zeitlich  und  räumlich  bestimmten  Tatsachen  der  Entwicklung 
des  Menschen  in  ihren  (singulären,  wie  typischen  und  kollektiven)  Betätigungen  als  soziale 

Wesen  im  Zusammenhange  psycho-physischer  Kausalität  erforscht  und  darstellt  "  Vgl. 
hiezu  Edd.  Meyer.  Zur  Theorie  und  Methodik  der  Geschichte  in  Kleine  Schrr.  1910,  S.  8 
Anm.,  der  hiezu  —  er  bezieht  sich  freilich  auf  die  in  der  2.  Auflage  von  Bernheims  Lehr- 

buch gegebene  Definition,  die  in  Unwesentlichem  von  der  neueren  abweicht  —  bemerkt: 
„Ich  sehe  nicht  ein,  wie  man  unter  eine  solche  Definition  anders  als  durch  Gewaltsamkeit 
etwa  eine  Geschichte  des  spanischen  Erbfolgekrieges  oder  Napoleons  subsumieren  kann, 
von  den  kleinen  und  kleinsten  Gegenständen  eifriger  historischer  Forschung  ganz  zu 
schweigen.  Gewiß  handeln  wie  überall  so  auch  hier  die  Menschen  als  soziale  Wesen,  so 
gut  wie  der  Kaufmann,  wenn  er  ein  Geschäft  abschließt:  aber  das  ist  für  die  Geschichte 

selbstverständliche  Voraussetzung;  und  die  , Entwicklung'  des  Menschen  ist  in  allen  diesen 
Fällen  keineswegs  das  Objekt  historischer  Forschung  und  des  historischen  Interesses."  — 
Ottokar  Lorenz,  Die  Geschichtswissenschaft  in  ihren  Hauptrichtungen,  1.  S.  190  f., 

definiert  die  „eigentliche  Geschichte"  ist  „jene  Erfahrungswissenschaft,  welche  die  auf 
unsere  staatlichen  und  gesellschaftlichen  Zustände  in  b.ewußter  Weise  hinzielenden 
Handlungen  der  Menschen  nach  allen  ihren  inneren  und  äußeren  Gründen  in 

zeitlicher  Abfolge  entwickelt  und  darstellt".  —  Walt  her  Schulze- 
Soelde,  Geschichte  als  Wissenschaft,  1917,  kommt  S.  93  zu  dem  Schlüsse:  „Geschichte 
ist  der  durch  die  verknüpfende  Einheitsraffung  (Synthesis)  in  der  regellosen  Vereinzelung 
des  Vernunftwesens  frei  erzeugte  Gedanke,  soweit  er  sich  in  einer  in  Raum  und  Zeit  wahr- 

nehmbaren Leistung  niederschlägt." 
Von  älteren  Definitionen  sei  jene  von  J.  G.  D  r  o  y  s  e  n  ,  Grund/.üge  der  Historik, 

*1882,  S.  37,  erwähnt:  „Geschichte  ist  das  Wissen  der  Menschheit  von  sich,  ihre  Selbst- 
gewißheit." Dieser  einfachen  Formel  nähert  sich  Hri.  Berr,  Synthese,  S.  1,  der  Geschichte 

als:  l'etude  des  faits  humains  du  passe  bezeichnet.  —  Nach  dem  obigen  wird  man  es  be- 
greiflich finden,  daß  es  für  das  Wesen  der  Geschichte  soviel  Erklärungen  gibt,  als  es  ver- 
schiedene Richtungen  geschichtsphilosophischer  Anschauung  gibt. 

§  6.     Geschichte  als  Wissenschaft.       ^ 

Obwohl  die  Geschichtsschreibung  —  ursprünglich  in  den  Begrififen  von 
Wissenschaft  und  Forschung  überhaupt  aufgehend  —  zu  jenen  Gebieten 
menschlicher  Betätigung  gehört,  die  bereits  in  den  ältesten  Zeiten  höherer 

Gesittung  den  Erkenntnistrieb  auf  sich  lenkte,  ward  sie  in  ihrem  Werte  und 
in  ihrer  Bedeutung  allezeit  angefochten.  Von  Scifus  Empiricus,  der  sie  eine 

ajjtEil'Ooo;  OXr;    nannte,    bis    auf  Schopcnlttuay   und   Max  NonJau,   Der  Sinn  dir 
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(resdikJdt'  1909  tauchen  immer  wieder  Meinungen  auf,  die  den  Unwert  ge- 
schichtlicher Erkenntnis  nachzuweisen  versuchen.  Auf  verschiedene  Angriffe 

wider  die  Methodik,  Wissenschaftlichkeit  und  Erkenntnissicherheit  historischer 

Forschung  weist  Helt.  Widtkr,  Jacher  die  Gvirißlieit  der  (Icsr/iicJdc,  Leipziger 
JJniccrsitidsadir.  180')  hin.  Auf  der  einen  Seite  als  Lehrmeisterin  des  Lebens 
gepriesen,  wird  sie  von  anderen  als  nutzlos,  ja  geradezu  als  schädlich  in  Verruf 
gebracht.  Heute  mehr  denn  je  ist  die  Frage,  ob  Geschichtskunde  eine 
Wissenschaft  ist,  der  Zielpunkt  erregter  methodologischer  Diskussionen.  Am 

folgereichsten  war  die  Behauptung  Kants,  der  freilich  bloß  mit  Beziehung  auf 

die  Naturwissenschaft  sich  äußerte,  nur  da  liege  echte  Wissenschaft  vor,  w^o 
ein  Zusammenhang  mit  der  Mathematik  vorhanden  ist.  Nun  war  freilich  die 
historische  ]\Iethodenlehre  damals  noch  recht  unausgebildet,  das  Interesse 

Kants  an  der  Geschichte  sehr  gering,  dagegen  der  Aufstieg  naturwissenschaft- 
licher Erkenntnis  so  gewaltig,  daß  seine  Vernachlässigung  unseres  Wissens- 

zweiges aus  mehr  als  einem  Grunde  durch  die  zeitlichen  und  persönlichen 
Umstände  erklärlich  ist.  Schon  (t.  G.  Gerviiius,  Grundzii</e  der  Historih,  1837, 

S.  G3  behauptete  von  Herder  und  Kant,  „daß  sie  das  Alphabeth  und  Einmaleins 

aller  Geschichtslehre  nicht  innegehabt  haben".  Das  hindert  freilich  eifrige 
Kantianer  nicht,  der  Geschichte  die  Wissenschaftlichkeit  dadurch  retten  zu 

wollen,  daß  sie  in  der  Historie  krampfhaft  nach  quantitativ-mathematischer 

Objektbestimmung  fahnden,  wie  solche  z.  B.  darin  zu  finden  sei,  wenn  der  Ge- 
schichtsschreiber feststelle,  daß  1809  die  Schillsche  Bewegung  scheitern  mußte, 

weil  eine  nicht  genügende  Anzahl  von  Leuten  hinter  ihr  stand!  Karl  Stern- 
herg,  Zur  LogiJc  der  Geschicldsivissenschaft  in  Fhilos.   VoHrr.  7  (1914)   S.  16  f. 

Die  Tatsache,  daß  die  Geschichtskunde  gleichsam  im  Schatten  der  die 

aligemeine  Aufmerksamkeit  auf  sich  ziehenden  modernen  Naturwissenschaften 
stehen  mußte,  brachte  es  mit  sich,  selbst  Historiker  an  dem  wissenschaftlichen 

Charakter  ihres  Tuns  irre  werden  zu  lassen.  Auch  sie  maßen  den  Gegenstand 
ihres  heißen  Bemühens  an  den  Fortschritten,  den  die  Physik  seit  Newton,  die 
(Jhemie  seit  Lavoisier,  die  Biologie  seit  Darwin  aufweisen  konnten.  Das  Vor- 

rücken aus  rein  beschreibender  Tätigkeit  zur  Höhe  einer  Gesetzeswissenschaft 

weckte  in  ihnen  die  Unzufriedenheit  mit  dem  augenblicklichen  Stande  der 

Geschichte.  Auch  sie  sollte  den  Sprung  nach  aufwärts  tun,  um  an  „Exakt- 

heit" der  Physik  gleichzukommen,  sollte  mit  der  Biologie  Schritt  halten  und 
z.  B.  an  Stelle  des  Zweckbegriffes  den  der  Entwicklung,  an  Stelle  des  be- 

wußten Willens  den  der  Anpassung  und  Auslese  setzen.  L.  M.  Hartmann^ 
Uehcr  historische  Entirickhtng,  S.  3. 

Mit  solchen  Erwägungen  traf  dann  auch  noch  das  zeitgeschichtliche 

Erlebnis  der  sozialen  Bewegung  zusammen,  das  die  Wirksamkeit  der  großen 
Masse  als  politisch  wirksamen  Faktors  im  öffentlichen  Leben  deutlicher  als 
vorher  zur  Anschauung  brachte.  Ua  das  Individuum  in  seinem  zweckbewußten 

Handeln  jeder  sicheren  Vorherbestimmung  spottet,  glaubte  mau  in  der  Masse, 

also  in  den  jeweiligen  Kollektivelementen,  das  Material  gefunden  zu  haben, 
das,  bedingt  durch  seine  vom  Triebleben  diktierten  Impulse,  in  seinem  Tun 
einer  strengen  Notwendigkeit  gehorche,  in  deren  Geheimnisse  die  eben  auf- 

kommende wissenschaftliche  Statistik  mit  dem  Gesetz  der  , großen  Zahl'  ein- 
zudringen vermöge. 

Im  allgemeinen  lassen  sich  hier  folgende  Typen  feststellen  :  1.  Die  Verteidiger 

2* 
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der  Wissenschaftlichkeit  des  bisherigen  Gescbichtsbetriebes  {J.  G.  Droi/sen, 

Ernst  Boiihei»),  }]'^i)i.  Wiiidelband,  Hcli.  IUcl:rrt).  2.  Die  Leugner  der  Wissen- 
schaftlichkeit und  des  Nutzens  der  Geschichtskunde  überhaupt  {ä'Alemhert, 

Schopenhauer,  Dn  Boh-Iiri/mond,  31ax  Nordan).  3.  Die  Vertreter  der  Meinung, 
Geschichte  sei  zwar  keine  Wissenschaft,  sie  sei  aber  trotzdem  wertvoll.  „Die 

Geschichtsschreibung  hat  sich  .  .  immer  zwischen  Poesie  und  Philosophie  ent- 

faltet", wie  Gerrinus  a.  a.  O.  S.  89  in  Anlehnung  an  Aristoteles  behauptet, 
oder  Theodor  Lessing,  Geschichte  als  Sinngehimg  des  Sinnlosen  (1919),  nach 
welchem  es  erst  die  Historie  ist,  die  dem  an  sich  sinnlosen  Geschehen  einen 

Sinn  unterlegt,  weil  ein  solcher  vom  Illusionsbedürfnis  der  Menschen  gefordert 

wird.  4.  Die  Meinung,  Geschichte  sei  Kunst  und  Wissenschaft  [Leopold 
V.  Banlcc).  5.  Die  Reformatoren,  die  den  Wissenschaftscharakter  der  bisherigen 

Geschichtskunde  leugnen,  sie  aber  mittels  einer  verbesserten  Methodik,  ent- 
weder mit  Zuhilfenahme  der  Statistik  (H.  Bonrdeau)  oder  der  Naturwissen- 

schaften [August  Comte)  oder  sonst  verfeinerter  sozialpsychologischer  Unter- 
suchungsmittel {Karl  Lamprecht)  zu  einer  Wissenschaft  erheben  wollen.  Hieher 

gehört  auch  Bald  Barth.  Zu  ihnen  gesellen  sich  6.  jene,  die  nur  für  einen 
Teil  des  Geschichtsbetriebes  Wissenschaftlichkeit  in  Anspruch  nehmen,  wie 

z.  B.  Adolf  V.  HarnacJi,  der  im  Anschluß  an  Edd.  Meyer  die  Biographie  davon 
ausscheiden  und  sie  der  Kunst  zuteilen  möchte  (vgl.  IV,  9).  Als  Schöpfer 

einer  neuen  Geschichtslogik  und  Geschichtsmetaphysik  fühlt  sich  schließlich 
Osiuald  Spengler. 

Daß  ein  ähnliches  Schicksal  auch  der  Philosophie  beschieden  ist,  erfährt 

man  aus  dem  Aufsatz  e  „Was  ist  Bhilosophie?"  \on  Wm.  Windelband.,  Präludien 

'•^1911  S.  10,  wo  dargelegt  wird,  wie  man  auch  sie  zu  einer  Wissenschaft  zu 
, erheben'  suchte,  und  zwar  ebenfalls  durch  Anwendung  der  mathematischen 
oder  induktiv  naturwissenschaftlichen  Methode.  Nun  hat  gerade  der  Streit 
um  das  Wesen  und  die  Aufgaben  der  Geschichte  in  folgerichtiger  Reaktion 
gegen  die  üebergriffe  der  Naturwissenschaften  die  Aufmerksamkeit  namhafter 
deutscher  Philosophen  auf  die  Untersuchung  dieser  Fragen  hingelenkt.  Neben 
Edd.  Spranger  und  Gg.  Simmel  sind  namentlich  Wm.  Windelhand  und  Hch.  Bicler 

der  Geschichtskunde  als  Eideshelfer  ihrer  AVissenschaftlichkeit  beigesprungen 

und  eine  Reihe  jüngerer  Denker  wie  Walter  Schidtze-Soelde,  Fritz  Neeff',  Gesetz 
und  Geschichte  1917  u.  a.  haben  sich  in  gleichem  Sinne  geäußert.  Da  alle 
diese  Auseinandersetzungen  auf  die  Präzisierung  des  Verhältnisses  zwischen 

Natur  und  Geschichte  hinauslaufen,  das  im  folgenden  Abschnitt  genauer  be- 
handelt werden  soll,  sei  hier  nur  darauf  hingewiesen,  daß  die  theoretischen 

Forderungen,  die  an  den  Historiker  gestellt  werden,  vielfach  auf  einen  Mangel 
an  näherer  Vertrautheit  mit  geschichtlicher  Forschungsarbeit  zurückzuführen 
ist.  Das  erweist  sich  auch  in  der  Tatsache,  daß  z.  B.  Geschichtsschreiber 

wie  Karl  Tjümprecld  und  L.  i)/.  Hartmanu,  die  grundsätzlich  dem  Reform- 
programm zustimmen  und  ein  eigenes  aufgestellt  haben,  in  ihren  praktischen 

Leistungen  sich  nicht  wesentlich  von  der  älteren  Vorstellungsweise  unter- 

scheiden, wie  dies  schon  Edd.  Spranger  a.  a.  O.  S.  43  und  Siegfried  llcrzhcrg- 
Eränkel  in  seinem  lesenswerten  Aufsatze  Moderne  Geschichtsauffassung  (Czerno- 
witzer  Universitätsschr.  1906  S.  39,  Annj.  2)  bemerkt  haben.  Andererseits 
mahnt  das  Scheitern  Bucldes  ebenfalls  zur  Vorsicht. 

Kaum  ernstlich  geleugnet  wurde,  daß  die  ernste  historische  Forschung 
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mit  wissenschaftlichen  Mitteln  arbeite,  gleicht  sich  doch  z,  B.  Epigraphik, 
Palaeographie,  Urkundenlehre  usw.  in  ihrer  induktiven  Methodik  stark  den 
Naturwissenschaften  an.  Bekämpft  wird  vor  allem  die  geschichtliche  Frage- 

stellung, beziehungsweise  das  Erkenntnisziel  der  Geschichte.  Diesen  Ein- 
wänden darf  man  eben  erwidern,  daß  die  Festsetzungen  dessen,  w^as  Wissen- 

schaft sei,  zu  verschiedenen  Zeiten  und  von  verschiedenen  Lehrmeinungen  ver- 
schieden beantwortet  worden  ist.  Es  ist  überhaupt  zweifelhaft,  ob  eine  Detiuition 

des  Begriffes  .,  Wissenschaft"  zulässig  ist,  die  aus  dem  Bereiche  dieses  Begriffes 
ein  Glied  abtrennt,  das  in  jahrtausendalter  Uebung  als  Wissenschaft  ange- 

nommen und  bezeichnet  wurde. 
Andererseits  wäre  es  natürlich  Irrtum,  alle  geschichtliche  Arbeit  als 

(Wissenschaftlich'  erkennen  zu  wollen,  vielmehr  trägt  die  Geschichte  wie  jedes 
andere  Wissensgebiet  den  Maßstab  ihres  jeweiligen  Standes  der  Methodik  in 
sich.  Was  zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  dem  zugeordneten  Stande  der 
^lethodik  entspricht,  ist  Wissenschaft.  So  spitzt  sich  die  ganze  Frage  schließ- 

lich auf  einen  Streit  um  unsere  Methodenlehre  zu,  in  dem  es  sich  darum 
handelt,  ob  die  naturwissenschaftliche  Erkenntnisweise  auf  die  Geschichte 

angewendet  werden  kann  oder  nicht. 
Die  Handhabung  der  wissenschaftlichen  Technik  ist  natürlich  nicht  der  einzige  Prüf- 
stein für  den  Wert  einer  historischen  Leistung.  Wie  auf  anderen  Wissensgebieten  kann 

auch  in  der  Geschichte  oft  von  dilettantischer  Hervorbringung  ein  mächtiger  Impuls  aus- 
gehen. Die  bewußt  als  Wissenschalt  mit  eigenen  Regeln  arbeitende  Geschichte  ist  im 

Abendiande  erst  mit  dem  Humanismus  aufgetreten.  —  Literatur  über  diese  Fragen  im 
nächsten  Abschnitt.  —  Wissenschaftliche  Technik  ohne  wahrhaft  historisches  Verständnis  ist 
auch  nicht  Wissens^chaft,  höchstens  Routine.  Auf  dem  Umweg  über  die  geschichtliche 
Kritik,  durch  Aufstellung  einer  Anzahl  „historisch-kritischer  Axiome"  gelangt  Adolf  Rhom- 

berg, Die  Erhebung  der  G.  zum  Range  einer  Wissenschaft  1883  zu  dem  Ergebnisse,  daß 
Geschichte  Wissenschaft  ist.  Nach  seiner  Definition  S.  12  ist  Wissenschaft  ,jener  intellek- 

tuelle Berufszweig",  welcher  die  Gegenstände  seiner  Untersuchung  gewiß  macht,  d.  h.  auch 
überzeugen  kann,  daß  es  so  ist  und  nicht  anders  sein  kann  (wenigstens  unter  den  gegebeneu 
Umständen).  Vgl.  Enrico  de  Michelis,  II  problema  delle  scienze  stonche,  Turin  1915 
S.  35-90. 

§  7.    Geschichte  und  Natur. 

Das  geschichtliche  Geschehen  ist  zugleich  Naturgeschehen.  Alles  Denken, 
Fühlen,  AVollen  des  Menschen  ist  eine  Summe  chemisch-physikalischer  Vor- 

gänge in  den  beiden  Halbkugeln  seines  Großhirns  und  in  den  Leitungsbahnen. 
So  kann  auch  alles,  was  in  der  Geschichte  sich  vollzieht,  Gegenstand  natur- 

wissenschaftlicher Betrachtung  werden.  Wäre  die  Leiche  Moz-arts  oder  Schillers 
seziert  worden,  so  hätte  der  Physiologe,  der  Anatom,  der  Chemiker  und 
Physiologe  an  ihr  Forschungen  anstellen  können.  Die  Präparate,  die  man  dabei 
gewonnen  und  aufbewahrt  hätte,  trügen  dann  wohl  die  Bezeichnungen  der 
betreffenden  Körperteile.  Nur  wenn  bei  dem  einen  die  Schläfen-,  bei  dem 
anderen  vielleicht  die  Stirnwindungen  des  Großhirns  als  über  alle  Maßen 
>tark  und  fein  entwickelt  erkannt  worden  wären,  hätte  sich  der  Forscher  er- 

kundigt, was  denn  die  Besitzer  dieser  Abnormitäten  im  Leben  gewesen  seien. 
Im  übrigen  dürften  ihn  vermutlich  die  Lungenbläschen  Newtons  oder  Bis- 
marcks  weniger  interessieren  als  vielleiciit  die  Krebszellen  eines  Dorftrottels, 
der  gestern  im  Armenhause  verschied. 

Die  Naturwissenschaft  strebt  in  der  Vereinfachung  ihrer  Begriffsbildung 
immer    mehr    vom    Leben    weg,    indem    sie   die  Einzeltatsachen    unter    große 
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Allgemeinbegriffe  unterordnet,  während  Geschichtskunde  durch  ihre  Lebens- 
nähe charakterisiert  ist,  infolgedessen  sie  am  liebsten  bei  der  Mannigfaltigkeit 

der  Erscheinungen  verweilt  und  sie  gerade  in  ihrer  Einzigheit  und  in  Ein- 
maligkeit betrachtet.  Die  Naturwissenschaft  hat  ihr  höchstes  Ziel  erreicht, 

wenn  sie  die  festen  Beziehungen,  die  zwischen  den  Elementen  der  Wirklich- 
keit bestehen,  in  Formeln  faßt,  die  Welt  also  erst  atomisiert  und  dann  in 

ein  mathematisches,  von  der  Notwendigkeit  beherrschtes  Schema  (Gesetz) 

bringt.  Ihr  Ziel  ist  deshalb  das  Erkennen,  dasjenige  der  Historie  ist  das 

Verstehen,  ein  Verstehen,  das  das  Leben  in  seiner  ganzen  Fülle  von  Be- 
ziehungen und  Zusammenhängen  vor  uns  wieder  erstehen  lassen  will  (vgl.  IV  §  9). 

Naturwissenschaft  und  Geschichtswissenschaft  im  weitesten  ISinn  haben  an 

sich  die  gleichen  Erscheinungen  zum  Gegenstand,  doch  unterscheiden  sie  sich 

in  der  Fragestellung,  oder,  um  mit  H.  >'Sfcinth(iJ,  Allyemeine  Et/nl-  1885  S.  78 
zu  sprechen:  „Natur  und  Geschichte  sind  die  beiden  Hauptlormen,  unter 

denen  wir  das  Unendliche  fassen."  Geht  der  Historiker  mit  dem  Natur- 
wissenschaftler in  eine  Parlamentssitzung,  in  der  über  das  Schicksal  des 

Staates  entscheidende  Beschlüsse  gefaßt  werden,  so  löst  sich  die  Rede  des 
Staatsmannes,  die  eben  alle  Herzen  erschüttert,  als  Natur  betrachtet,  in 

Gehöreindrücke,  Muskel-  und  Nervenbewegungen  auf.  Schreitet  diese  Zer- 
gliederung noch  weiter  fort,  so  gelangt  man  schließlich  zu  einer  Kette  von 

Molekül-,  Aether-  und  Elektronenveränderungen.  Je  tiefer  die  Naturerkennt- 
nis eben  dringt,  je  überzeugender  sie  die  Erscheinungen  der  Wirklichkeit  in 

ein  Archiv  toter  Notwendigkeiten  einsperrt,  um  so  unanschaulicher  wird  sie, 
in  um  so  größere  Lebensferne  rückt  sie.  Für  die  Naturkunde  ist  der  Inhalt 

der  Rede  nichts  oder  doch  Nebensache.  Gerade  auf  den  Inhalt,  auf  die  Wir- 

kungen, die  er  auf  das  Leben  ausübt,  kommt  es  aber  dem  Historiker  an.  Des- 
halb fehlt  ihm  auch  die  Möglichkeit,  durch  das  Experiment  die  Richtigkeit 

jener  Aufstellungen  zu  bestätigen  und  sichtbar  zumachen.  Steht  das  ja  auch 
dem  Naturforscher  nur  bei  verhältnismäßig  einfachen  und  leicht  isolierbaren 

Vorgängen,  deren  Bedingungen  sich  genau  feststellen  lassen,  zur  Verfügung, 

so  versagt  es  überall  dort,  wo  die  Erscheinungen  verwickelter  sind,  wie  in 
der  Astronomie,  oder  es  bleibt,  wie  in  der  physikalischen  C^eographie  die 
mathematische  Formulierung  unmöglich.  Das  Experiment  ist  eben  nur  bei 

AVissenschaften  von  kurzzeitigen  Erscheinungen,  also  bei  Physik,  Chemie  und 

Physiologie  anwendbar.     Feh.  Batzd,  Raum  und  Zeit  S.  50. 
Auch  sonst  weisen  Naturwissenschaften  und  Historie  mancherlei  Aehn- 

lichkeiten,  ja  selbst  Berührungspunkte  auf.  Dies  ist  vor  allem  in  der  vor- 
bereitenden Forschung  d.  h.  in  der  Sammlung  und  Sichtung  und  genauen 

Prüfung  der  Tatsachen  der  Fall.  In  einzelnen  Teilgebieten  der  historischen 

Quellenkunde,  wo  das  immer  Wiederkehrende  in  den  äußeren  und  inneren 

Merkmalen  die  Aufstellung  bestimmter  Regeln  zuläßt,  wo  aus  Allgemein- 

begriffen auf  den  Einzelfall  geschlossen  werden  kann,  wird  die  Geschichts- 
wissenschaft zur  Gesetzeswissenschaft.  Hier  kann  sogar  so  etwas  Achnliches 

wie  ein  Experiment  eintreten,  nicht  im  Sinne  einer  willkürlichen  Wiederholung 

eines  Vorganges,  wohl  aber  im  Sinne  exakter  Bestätigung  gemachter  Schlüsse 

und  Kombinationen,  wenn  sich  nämlich  durch  Erweiterung  unserer  Erkennt- 
nisse, durch  neue  Funde  usw.  die  bisherigen  hypothetischen  Behauptungen 

ihre    Richtigkeit   erweisen    läßt.     Vgl.    Edd.  Meyer,    Die    Bedeutuuy    der   Er- 
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Schließung  des  alten  Orients  für  die  geschichtliche  Methode,  Sitzungsher.  Berli)icr 

Alademie  phil.-hist.  KL  1908  S.  648  ff.  (wieder  abgedr.  in  dessen  Khiuc  Schriften 
1910  S.  68  ff.). 

Die  moderne  Naturforschung  hat  aber  andererseits  gerade  durch  die 

Einführung  des  Entwickelungsgedankens,  d.  i.  durch  die  Anwendung  der  Zeit 
im  historischen  Sinn,  das  Bestreben  sich  zu  vergeschichtlichen,  wenn  sie  auch 

der  Wissenscliaft  von  den  Erscheinungen  (Physik,  Chemie,  Physiologie)  und 

der  Systematik  (Mineralogie,  Botanik,  Zoologie)  nicht  entraten  kann,  ja  diese 
die  Voraussetzung  der  genetischen  sind.  Während  für  den  Systematiker  der 
früheren  Zeit  alle  Wesen  einer  Schöpfungsepoche  gleichalterig  waren,  kann 
sie  der  Vertreter  der  Entwickelungslehre  „nur  noch  perspektivisch  sehen ;  sie 
ordnen  sich  nach  ihrer  geschichtlichen  Stellung  hintereinander,  sie  gruppieren 

sich  weiter  nach  Zweigen  und  Aesten".     Fvh.  liatzcl  a.  a.  0.  S.  42. 
Entwickeln ng  ist  der  Ausdruck  für  ein  fortlaufendes  allmähliches 

Geschehen.  Die  faktische  Entwicklung  —  zum  Unterschied  von  der  logischeu 
z.  ß.  eines  Gedankens  —  unterscheidet  man  in  die  echte  oder  wahre,  wie 

es  jene  vom  Keim  zum  Huhn  ist,  „ein  auf  inneren  Potenzen  des  sich  Ent- 
wickelnden beruhendes,  gesetzmäßig  fortschreitendes,  einem  bestimmten  Ziele 

zustrebendes  Werden  eines  im  ganzen  Verlaufe  der  Veränderungen  individuell 

begrenzten  Wesens"  und  in  die  Scheinentwickelung  (Kumulation),  die  wie  das 
Werden  einer  Düne,  einer  Gebirgskette  nur  die  zufällige  Anhäufung  aufein- 

anderfolgender Phasen  darstellt.  Hier  ist  die  spätere  Phase  ohne  die  frühere 

unmöglich,  aber  nicht  die  Ursache  der  folgenden,  ihr  Verlauf  ist  kein  gesetz- 
mäßiger, sondern  ein  zufälliger.  Vgl.  Edd.  Castle  MLÖG.  38  (1918)  S.  136  ff. 

gelegentlich  der  Besprechung  von  Jid.  v.  ̂ Viesner,  Erschaftung,  EuLstehnng, 

Entn-irllnng  1916.  —  Jedenfalls  w-ar  der  Entwicklungsgedanke  auch  für  die 
Betrachtung  des  geschichtlichen  Geschehens  fruchtbar,  nur  muß  man  sich 

stets  gegenwärtig  halten,  daß  auf  dem  Baume  der  Entwicklung  Früchte  hangen, 

die  für  sich  selbst  Endzweck  sind  und  die  untereinander  in  mannigfachen  Ab- 
stufungen sich  darstellen.  Das  einzelne  Lebewesen  ist  als  etwas  Werdendes 

entwicklungsgeschichtlich  nur  Vorstufe  für  ein  folgendes,  aber  es  ist  als  Ge- 
wordenes etwas  in  sich  Fertiges,  ist  Selbstzweck.  Innerhalb  der  Spezies  kann 

das  Individuum  hinwiederum  eine  Vollkommenheit  erreichen,  die  über  sich  selbst 
hinauszuwachsen  scheint  und  nicht  leicht  wieder  erreicht  wird.  An  der  ober- 

tiächlichen  Anwendung  der  evolutionistischen  Vorstellungen  scheitern  ja,  wie 

AdiAf  V.  Jfanutrk,  lieber  die  Sicherheit  und  die  Grenzen  geschichtlicher  Erkenntnis 
1917  S.  6  gezeigt  hat,  die  Versuche,  die  Geschichte  der  Menschheit  als  ein 

einfaches  Fortschreiten  zu  schildern,  bei  dem  die  später  Eintretenden  stets 

höher  gestanden  hätten  als  die  früheren.  So  laufen  neben,  beziehungsweise 
innerhalb  der  Entwicklung  des  Menschen  als  einer  natürlichen  Art  noch  be- 

sondere Entwickelungsreihen,  die  als  Kultureinheiten  ihrem  eigenen  „Gesetz" 
folgen  und  in  ihren  Einzelerscheinungen  Höhepunkte  (Homer,  Plato,  Ent- 

deckung des  Stellenwertes,  Dante,  Michelangelo,  Napoleon,  Goethe,  Kant) 
erreichen,  die  das  sciiematische  Bild  einer  ruhig  auf-  oder  absteigenden  Linie 
jedesmal  durchbrechen  und  den  Historiker  immer  wieder  zur  Betrachtung  des 
Singulären  hinleiten.  Muß  sich  schon  die  Biologie  mit  äußeren,  veränder- 

lichen, zufälligen  d.  h.  noch  nicht  erklärbaren  EinHüssen  auf  die  Entwicklung 
zufriedengeben,   so  spielt   für   die  Geschichtskunde  noch  die  Kürze  der  Zeit- 
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läuiue,  mit  denen  sie  rechnet,  eine  bestimmende  Rolle.  Diese  Kürze  gewährt 
ihr  nicht  den  überschauenden  Rundblick.  Andererseits  umfaßt  aber  das 

geschichtliche  Werden  —  von  anderen  Vorbedingungen  abgesehen  —  zu  lange 
Fristen,  um  isoliert  und  als  Experiment  veranschaulicht  oder  wiederholt  wer- 

den zu  können. 

§  8.    Geschichtliche  Verursachung-.    Geschichte  als  Gesetzeswissenschaft. 

Die  Suche  nach  historischen  Gesetzen,  d.  h.  das  Streben  aus  dem  wirren 
Verlauf  des  geschichtlichen  Geschehens  gleichartiges  herauszuheben  und  daraus 

eine  Regel  abzuleiten,  die  einzelnen  Ereignisreihen  in  ihrer  Notwendigkeit  dar- 
zustellen, dieses  Verlangen  steht  in  engem  Zusammenhange  mit  der  Frage  nach 

der  Wissenschaftlichkeit  der  Geschichte  und  ihrem  Verhältnisse  zur  Natur- 
wissenschaft. Sie  ist  aber  auch  begründet  in  dem  Wunsche  des  höherstehenden 

Menschen,  fremdes  und  eigenes  Tun  verstandesmäßig  zu  begreifen,  worin  sich 
unversehens  das  Bedürfnis  mischt,  in  dieses  Tun  einen  vernünftigen  Sinn 
hineinzulegen.  Schließlich  will  man  aus  der  Kenntnis  des  Geschehens  prak- 

tische Folgerungen  für  das  eigene  Handeln  und  aus  dem  Wissen  von  Ver- 
gangenem und  Gegenwärtigem  Schlüsse  für  die  Zukunft  ziehen  können. 

Als  bewußtes  oder  unbewußtes  Vorbild  und  als  letztes  Ziel  wäre  die 

Unterordnung  alles  Geschichtlichen  unter  das  Naturgesetz  anzusehen,  die  Ein- 
reihung des  historischen  Geschehens  in  die  mechanische  Beziehung  von  Ur- 

sache und  Wirkung,  die  Ausschaltung  alles  Zufälligen.  Die  rohe,  kausale 
Geschichtsbetrachtung  legt  deshalb  den  Hebel  bei  dem  Individuellen  an.  Das 
Individuum,  als  das  Unteilbare,  demnach  Unberechenbare,  soll  aus  der  Historie 
ganz  oder  doch  möglichst  ausgeschaltet  werden.  Ein  Alexander  der  Große 
stört  den  Grundsatz  der  Gesetzmäßigkeit.  Also  weg  mit  ihm !  Da  er  aber 

als  Sondererscheinung  der  griechisch- orientalischen  Geschichte  schlechterdings 
nicht  verschwinden  kann,  so  erklärt  man  ihn  als  die  Wirkung  der  damals 
herrschenden  wirtschaftlichen,  bestenfalls  der  politischen,  religiösen,  allgemein- 
kulturellen  Bedingungen.  Das  Ausschlaggebende  sei  die  in  seinem  Welt- 

herrschaftsgedanken ruhende  Kraft  des  Hellenismus  gewesen  und  die  hätte 

sich  ausgewirkt,  wenn  auch  der  junge  Makedonierkönig  nicht  jene  Feldherrn- 
fähigkeiten in  sich  vereinigt,  auch  dann,  wenn  er  gar  nicht  existiert  hätte.  In 

diesem  Falle  wäre  dieser  geschichtliche  Vorgang  auf  anderen  Wegen  verwirk- 
licht worden.  Das  sei  eben  der  Irrtum  der  Historiker,  daß  sie  meinten  just 

diese  oder  jene  bestimmte  Persönlichkeit  hätte  es  sein  müssen.  So  sagt  über 
die  Geschichte  des  Kapitalismus  Fr2.  Eulenhurg,  Ueher  Geset.imüßigheiten  in 
der  Geschichte,  Ärch.  f.  Soziahvissensclmft  u.  Sozialpolitik  25  (1912)  314:  „Gerade 
die  hervorragenden  Persönlichkeiten  haben  durchaus  etwas  Unpersönliches  an 
sich.  Sie  benutzen  vorhandene  Möglichkeiten,  Einrichtungen,  Organisationen 
des  Wirtschaftslebens  und  bewegen  sich  innerhalb  geschaifener  Möglichkeiten. 
Ob  der  eingeschlagene  Weg  der  eine  oder  andere  ist,  bleibt  durchaus 
sekundären  Charakters  und  übt  auf  die  Ausbildung  der  kapitalistischen  Wirt- 

schaft nur  geringe  Modifikationen".  Folgerichtig  gönnt  man  dem  Zufall  und 
der  Spontaneität,  also  der  Willensfreiheit  der  Individuen  „nur  ein  kleines  Be- 

tätigungsfeld". 
Nun  fällt  es  gewiß  auch  dem  Individualhistoriker  nicht  ein,  die  geschieht- 
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liehen  Erscheinungen  als  uisachelos  zu  betrachten.  Auch  er  bestrebt  sich, 
sie  kausal  zu  erklären,  nur  darf  nicht  übersehen  werden,  daß  die  Ursachen- 

deutung keineswegs  etwas  über  Zeitpunkt  oder  Zahl  der  Wiederholung  der 
Erscheinung  aussagt.  Sie  schildert  einen  Vorgang,  der  sich  unter  gewissen 
Bedingungen  vollzogen  hat,  als  etwas  Notwendiges.  Wann  und  wie  oft  jedoch 
diese  Bedingungen  eintreten,  das  entzieht  sich  dem  Kausalgesetz.  Es  schließt 
also  auch  das  Singulare  in  sich  ein.  Nun  sind  alle  geschichtlichen  Vorgänge 
sehr  komplexe  Erscheinungen,  in  die  das  Psychische  wie  auch  das  Physische 
mit  hinein  als  Ursachen  spielen  kann.  Wäre  es  uns  gegeben,  aus  den  ver- 

schlungenen Ursacheuzusammenhängen  durch  immer  weiter  vordringende  Zer- 
gliederung jene  Ursachen  herauszulösen,  die  die  geschichtliche  Erscheinung 

eines  Alexander  des  Großen  kausal  bedingt  haben,  dann  hätten  wir  das  Objekt 
logisch  so  genau  bestimmt,  daß  wir  mit  absoluter  Gewißheit  beweisen  könnten, 
nur  Alexander  der  Große  und  kein  anderer  konnte  damals  bis  Indien  vor- 

. dringen,  die  hellenische  Weltherrschaft  zu  begründen  suchen  usw. 
In  Wirklichkeit  läßt  sich  aber  diese  exakte  Ursachenerforschung  höchstens 

bei  ganz  einfachen  Vorgängen  anstellen  und  selbst  da  nur  mit  gewissen  Ein- 
schränkungen. Dagegen  tritt  bei  verwickeiteren  Abhängigkeitsverhältnissen  dort, 

wo  unsere  Kausalerkenntnis  ihre  Grenze  findet,  der  Zufall  an  die  Stelle 
der  ursächlichen  Erklärung.  Wer  nicht  dem  Wunder  einen  Platz  in  der 

Wissenschaft  einräumen  will,  wird  zwar  an  der  allgemeinen  Erkenntnis  fest- 
halten, daß  nichts  willkürlich  und  ohne  Ursache  geschieht,  weil  die  Kausalität 

für  uns  einfach  eine  Denknotwendigkeit  ist.  Da  wir  aber  nicht  in  der  Lage 
sind,  bis  zu  den  letzten  konkreten  Zusammenhängen  vorzudringen,  sind  für 

uns  einstweilen  alle  Vorgänge,  für  die  wir  nicht  ein  bestimmtes  Kausal- 

verhältnis feststellen  können  „zufällig".  Es  gibt  aber  auch  in  der  Natur  kein 
System  allgemeiner  Begriffe,  das  jede  Einzeltatsache  vollständig  in  sich  einzu- 

schließen vermöchte,  vielmehr  steht  jede  im  Schnittpunkt  mehrerer  Kausal- 
reihen. Daß  der  Blitz  gerade  an  dieser  oder  jener  Stelle  einen  Baum  getroffen, 

daß  er  nicht  in  den  Nachbarbaum  eingeschlagen  hat,  ist  ebenso  ein  Zufall 
wie  die  Tatsache,  daß  Alexander  der  Große  im  Jahre  356  v.  Chr.  geboren 

wurde,  daß  er  nicht  gleich  nach  der  Geburt  starb  usw.  Auch  jedes  Einzel- 

ereignis in  der  Physik  ist  „zufällig".  Und  nur  dann,  wenn  sich  unter  gleich- 
bleibenden äußeren  Bedingungen  eine  große  Zahl  zufälliger  Einzelereignisse 

abspielt  und  zwar  in  so  rascher  Folge,  daß  wir  nur  ihren  Durchschnittswert 
beobachten  können,  nur  dann  vermögen  wir  zur  Erkenntnis  der  Gesetzmäßigkeit 
oder  eines  exakten  Gesetzes  zu  gelangen.  „Wären  wir  imstande,  die  Molekular- 
l)ewegung  so  ungeheuer  zu  verlangsamen,  daß  wir  den  einzelnen  molekularen 
Vorgängen  folgen  könnten,  so  würden  wir  nichts  wahrnehmen  als  ein  Chaos 
zufälliger  Ereignisse,  in  dem  wir  vergeblich  nach  einer  Gesetzmäßigkeit  suchen 
würden;  Aeonen  von  Jahren  müßten  wir  warten,  bevor  unter  diesen  Verhält- 

nissen der  Körper  seinen  wahrscheinlichsten  Zustand  erreicht  hätte,  jenen  Zu- 
stand, der  sich  normalerweise  in  verschwindend  kleinen  Bruchteilen  einer  Se- 
kunde einstellt,  und  so  ist  es  klar  und  muß  besonders  betont  werden,  daß  wo 

die  zufälligen  Ereignisse  zu  langsam  aufeinanderfolgen,  auch  von  einem  Gesetz 

nicht  die  Rede  sein  kann"  (Fr~~.  E.mer). 
Zu  strengen  Naturgesetzen  im  Sinne  der  Physik  —  vom  Standpunkte 

der  Mathematik  sind  auch  die  der  Physik   nur  Wahrscheinlichkeitsgesetze  — 
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vermag  die  Geschichtswissenschaft  jedenfalls  nicht  zu  gelangen.  Immerhin 
wird  man  zugeben  müssen,  daß  aber  auch  das  Reich  des  Zufalls  in  dem 
historischen  Geschehen  seine  Grenzen  hat  und  zwar  in  den  naturgegebenen 
Bedingungen  der  Erdoberfläche  und  in  der  Eigenart  des  menschlichen  Wesens. 
Die  Möglichkeiten  der  Variationen  ist  bei  aller  Unberechenbarkeit  des  Einzel- 

falls ebenso  beschränkt,  wie  bei  dem  in  diesem  Zusammenhange  stets  ange- 
führten Beispiele  des  Würfelspiels.  Mag  aber  auch  das  „ganze  Grundgerüst 

der  Völker-  und  Kulturentwicklung"  eine  „psychologisch-soziologische  Kon- 
stante" sein,  „deren  Gestaltung  und  Wirkungsweise  zwar  immer  durch  den  Zu- 

fall modifiziert  wird,  die  aber  als  solche  feststeht"  (Fdt.  Jodl),  so  wird  man 
vom  Standpunkte  des  Historikers  fragen  müssen,  inwieweit  diese  Erkenntnis 
zu  praktischen  Folgerungen  führen  kann. 

Den  Versuch,  die  Bedeutung  des  Zufalls  für  das  geschichtliche  Geschehen  zu  veran- 
schaulichen, hat  Charles  Benouvier  in  seinem  geschichtsphilosophischen  Roman  Uchrome  {L'uto- 

pie  (htnfi  V Histoire),  esquisse  Justorique,  apocrypJie  du  äeveloppevient  de  la  civUisation  eiiropeenne, 

tel  fju'il  n'a  pas  ete,  tel  qu'il  aurait  pu  ctre  '  187G  ̂   1901  Paris  Alcan  unternommen.  Er 
dichtet  darin  den  Gang  der  europäischen  Geschichte  in  dem  Sinne  um,  daß  Marc  Aurel 
und  Avidius  Cassius  dem  Westen  des  Reiches  eine  neue  Verfassung  gegeben  und  die  freien 
Bewohner  Galliens,  Spaniens,  Italiens  und  Griechenlands  zu  Bürgern  gemacht  hatten.  Eine 
Art  Repräsentativverfassung,  Zerschlagung  des  Großgrundbesitzes,  Reformation  der  Religion 
im  Sinne  des  Stoizismus  würden  das  Reich  gefestigt  und  gegen  die  staatsfeindliche  Ge- 

sinnung der  Christen  geschützt  haben.  So  blieb  Eui'opa  vom  Mittelalter  und  von  den 
Religionskriegen  verschont  und  die  Zivilisation  hätte  einen,  Vorsprung  von  1000  Jahren 
gewonnen.  Das  Christentum  wäre  aber  auf  den  Osten  beschränkt  geblieben  und  in  innerer 

Uneinigkeit  zerfallen.  Vgl.  P.  Barth,  Die  Philosophie  der  Geschichte  -  1  S.  20  und  J.  Segond 
in  Iteviie  de  Synthese  last.  4  (1902)  115  ff. 

Es  ist  vielleicht  hier  nicht  unangebracht,  darauf  hinzuweisen,  daß  gerade 
die  Nalurforschung,  je  mehr  sie  sich  vergeschichtlicht,  je  mehr  sie  die  Ent- 

wicklungsgeschichte in  den  Vordergrund  ihres  Interesses  schiebt,  sie  dem  Zufalls- 
begriff einen  umso  größeren  Spielraum  gewährt.  Die  Frage  der  Variationen, 

die  üeberproduktion  an  Möglichkeiten,  z.  B.  bei  den  Geschlechtszellen  vieler 
niederen  Tiere  u.  ä.  hat  sehr  viel  Zufälliges  in  seinem  Bereich.  Das  erklärt 
auch,  warum  ]j.  31.  Hartniaiin  in  seinem  Stark  biologisch  instrumentierten 

Werke  „Uehcr  liistorische  Entivicldiina''  (1905)  dem  Zufall  eine  so  bedeutende 
Rolle  im  Geschichtsgeschehen  zuschreibt.  In  Wirklichkeit  scheint  aber  der 
größte  Teil  historischen  Werdens  nicht  echte  Entwicklung  zu  sein,  sondern, 

vfie  Hs.  DricscJi,  WirJdicJilcifsIcJDr  1917  dies  nennt,  eben  „Kumulation",  bei  der 
das  eine  Stadium  nur  die  Vorl)edingung  für  das  nächste  bildet  (vgl.    II  §  7). 

Aber  noch  einen  Begriff  haben  Biologie  und  Geschichte  gemeinsam,  jenen 
des  Zweckes.  Ist  Entwicklung  ein  gesetzmäßig  fortschreitendes  Werden, 
so  wird  das  Gewordene  als  das  Ziel,  der  Zweck,  bezeichnet.  Im  Kampfe 
ums  Dasein  und  in  der  Anpassung  hat  der  Begriff  des  Zweckmäßigen  seinen 
Platz,  freilich  stets  nur  in  bezug  auf  ein  bestimmtes  Werden.  Er  ruht  nicht 
in  den  Dingen  selbst,  denn,  da  alles  in  ständiger  Umwandlung  sich  befindet, 

so  kann  das,  was  für  die  Gestaltung  einer  Sache  zweckmäßig  ist,  höchst  zweck- 
widrig für  etwas  anderes  sein,  das  auf  Kosten  des  ersteren  zugrunde  gehen 

mußte.  Aus  der  Betrachtung  der  Geschichte  können  wir  aber  erst  recht  nicht 
die  Herrschaft  der  Zwecke  entfernen,  wir  müssen  hier  den  Menschen  in  seinen 
Wollungen  und  Handlungen  als  ein  Wesen  betrachten,  das  sich  Zwecke  setzt. 
Der  Versuch  Luromhcs  nur  die  Triebfedern  menschlichen  Handelns  (besoins) 

nach   ihrer    Dringlichkeit    (theorie    d'urgence)   gegeneinander   abzuwägen,    eine 



§  8.  Oeschichtliclie  Verursachung.     Geschichte  als  Gesetzeswissen  schaft.  27 

Rangliste  lierzustellen  und  daraus  ein  Gesetz  für  das  menschliche  Handeln 
abzuleiten,  wird  der  Vielgestaltigkeit  der  Tatsachen  nicht  gerecht.  An  erster 
Stelle  setzt  er  dabei  die  wirtschaftlichen,  dann  die  gesclilechtlichen  Bedürfnisse, 

dann  folgt  der  Ehrtrieb  usw.  Aus  der  Verbindung  dieser  durch  verschiedene 
Bedürfnisse  erwachsenen  Triebe  entstehen  die  menschlichen  Einrichtungen, 

Ehe,  Recht,  Staat,  Moral.  Man  hat  mit  Recht  gegen  seine  Behauptung  von 
der  beherrschenden  Gewalt  des  ökonomischen  Bedürfnisses  auf  unser  Wollen 

eingewandt,  daß  religiöse  Begeisterung,  Künstleridealismus  u.  ä.  das  wirtschaft- 
liche Interesse  nicht  selten  beiseite  gestellt,  gegen  den  eigenen  Vorteil  sogar 

grundsätzlich  angekämpft  haben  (Franz  von  Assisü).  Ausnahmslosigkeit  hat 
Lacomhe  nun  freilich  selbst  nicht  für  seine  Aufstellung  gefordert.  Jedenfalls 
hat  sein  Versuch  das  Gute,  den  Zweckbegriif  im  Historischen  zum  Gegenstand 

eingehender  Betrachtung  gemacht  zu  haben.  Vgl.  Elimar  Klehs,  Ehie  fran- 
zösische Geschichtstheorie  H.Z.  7s  (1897)  S.  403  ff. 

Hier  sei  auch  des  Problems  der  Willensfreiheit  gedacht.  Ob  man 

sie  vom  Standpunkt  einer  einheitlichen  Weltregierung  (Calvins  Prädestinations- 
leiire)  oder  aus  Gründen  einer  in  sich  geschlossenen  Naturkausalität  aus 
dem  Weg  zu  räumen  sucht,  die  Beziehung  von  Ursache  auf  Wirkung  braucht 

nicht  durchbrochen  zu  werden,  wenn  wir  den  handelnden  Menschen  als  „frei"- 
handelnd  betrachten.  Und  das  müssen  wir,  wenn  wir  das  Leben  und  die 

Menschen  in  ihrem  Tun  überhaupt  zu  verstehen  suchen,  denn  gibt  es  auch 
keinen  freien  Willen,  so  läßt  sich  doch  das  Gefühl  des  freien  Willens  nicht 

in  Abrede  stellen.  Gesetzt,  wir  wollten  diese  Freiheit  leugnen,  sie  nur  in 

unser  Bewußtsein  verlegen,  so  bestände  sie  doch  als  subjektiver  Faktor  fort, 
als  Tatsache  unserer  täglichen  Erfahrung,  mindestens  so  lange,  als  uns  nicht 
die  Möglichkeit  aufgezeigt  wird,  die  Willensakte  der  Menschen  in  ein  System 
von  Gesetzmäßigkeiten  einzuordnen.  Dabei  lassen  wir  nicht  aus  dem  Auge, 

daß  der  Spielraum  in  der  Freiheit  des  Wählens  mannigfach  eingeengt  ist, 

durch  das  Temperament  des  Wählenden,  durch  die  auf  ihn  einwirkenden  Ein- 
flüsse der  Umgebung,  des  Herkommens,  der  Sitte,  der  öffentlichen  Meinung 

usw.  Immerhin  bleibt  ein  Etwas  übrig.  Manche  Entschlüsse  „liegen  in  der 

Luft".  So  mag  vom  Standpunkte  der  Folgeereignisse  die  Konvention  von 
Tauroggen,  die  1812  der  preußische  General  Yoik  mit  den  Russen  abschloß, 

ganz  in  der  Linie  liegen,  die  die  spätere  Folge  der  Dinge  genommen,  aber 
wer  könnte  beweisen,  daß  York  gerade  diesen  Weg  einschlagen  mußte? 

Gäbe  es  die  Möglichkeit  der  „Spannung"  beim  Lesen  eines  Romans  oder  beim 
Verfolgen  geschichtlicher  Ereignisse,  wenn  sich  nicht  die  Menschen  in  ein  und 

derselben  Lage  verschieden  entschließen  könnten?  Die  Vorgänge,  auch  die 
scheinbar  einfachsten,  sind  im  geschichtlichen  Geschehen  so  kompliziert,  daß 
immer  einzelne  Bestandteile  darin  unerklärt  bleiben  und  infolgedessen  gerade 
diese  Teile  einer  rein  kausalen  Betrachtung  sich  entziehen.  Wir  denken  und 
schließen  da  vielfach  ex  eventu. 

IlrrJi.  Thomas  BnchJc,  der  in  seiner  Ilistory  of  civilisation  in  England  1  (1857), 
2(1861)  der  folgerichtigste  Vertreter  des  Determinismus  wurde,  glaubte  in  der 

Statistik  den  Beweis  er))ringen  zu  können,  die  aufeinanderfolgenden  Erschei- 
nungen des  Geistes  in  ihrer  Gesetzmäßigkeit  darzustellen.  Auf  Qiietelets  u.  a. 

Rechnungen  fußend,  weist  er  auf  die  verhältnismäßig  gleiciil)leibende  Zahl 

der  Morde,  der  falsch  adressierten  Briefe,  der  Eheschließungen,  des  Zusammen- 
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hangs  zwischen  der  Zahl  der  Eheschließungen  und  der  Höhe  der  Kornpreise 
hin.  Aber  bei  allen  diesen  Beispielen  dreht  es  sich  um  Durchschnittshandlungen 
von  verhältnismäßig  großer  Häufigkeit,  je  größer  die  Zahl  der  beobachteten 
Einzelfälle  und  je  größer  der  Zeitraum,  den  sie  umfassen,  um  so  mehr  gleicht 
sich  das  Willkürliche  und  Zufällige  aus.  üeberdies  wird  die  Exaktheit  solcher 

Ergebnisse  beeinträchtigt  durch  das  stark  subjektive  Element,  das  der  Stati- 
stiker bei  der  Formulierung  seiner  Begriffe  anwendet,  sobald  es  sich  um  ver- 

wickelte Tatsachenbestände  handelt,  überdies  das  stark  Subjektive,  das  in  der 
Tatbestandsaufnahme  selbst  ruht.  Die  Entscheidung  darüber,  ob  etwas  als 
Mord,  Totschlag,  Notwehr,  oder  als  fahrlässige  Tötung  anzusehen  ist,  hängt 
doch  sehr  oft  von  der  persönlichen  Ueberzeugung  der  Richter  ab.  Wie  will 

man  jedesmal  feststellen,  daß  hier  Selbstmord  oder  Mord  oder  ein  unglück- 

licher Zufall  mitspielt"?  Noch  bedenklicher  sind  die  Schlußfolgerungen,  die  aus 
solchen  Ziffern  gezogen  werden,  wenn  man  etwa  den  Kulturfortschritt  aus 
dem  Verbrauch  von  Seife,  die  Höhe  der  Bildung  aus  der  Verbreitung  der 
Lese-  und  Schreibkunst  oder  des  Buchhandels  herauszufinden  versucht.  Gibt 

es  für  den  Begriff  „Bildung"  eine  festumschriebene  Definition?  —  Ohne  den 
Wert  der  Statistik  als  unterstützendes  Hilfsmittel  bestreiten  zu  wollen,  muß 
doch  davor  gewarnt  werden,  ihren  Ergebnissen  für  den  Historiker  allzugroßes 
Gewicht  beizulegen.  Was  will  uns  etwa  eine  Verbrecherstatistik  aus  dem  alten 
Rom  bedeuten,  wenn  wir  die  Gründe  für  die  Ermordung  Caesars  zu  erforschen 

haben?  Die  W^eltgeschichte  würde  zu  einem  Marionettentheater  und  die  Auf- 
fassung des  statistischen  Historikers  unterschiede  sich  kaum  von  der  des  mittel- 

alterlichen Chronikenschreibers,  der  in  jeder  Handlung  nur  den  Finger  Gottes 
sieht  und  sich  damit  den  Weg  zum  Leben,  zur  psychologischen  Vertiefung 
seiner  Erklärung  verriegelt. 

Gesetze  sind  in  Wahrheit  nichts  anderes  als  abgekürzte  Bezeichnungen 
für  eine  Menge  gleicher  Erscheinungen.  Gegenüber  einer  Aufzählung  aller 
aus  Krankenregistern  und  Obduktionsbefunden  sich  ergebenden  Fälle  von 
Tuberkulose  bedeutet  es  eine  erhebliche  Vereinfachung,  wenn  man  als  stati- 

stisches Gesetz  gefunden  hat,  daß  von  je  100  Tuberkuloseerkrankungen  75 
die  Lunge  ergreifen.  Das  Gesetz  ist  komprimiertes  Wissen  und  als  solches 
für  die  Oekonomie  des  Denkens  von  hohem  Wert,  aber  nur  dort  mit  Erfolg 
zu  gewinnen,  wo  es  sich  um  eine  entsprechend  große  Anzahl  von  Daten  handelt, 
nur  dort  lohnend,  wo  die  einzelnen  Erscheinungen  große  Häufigkeit  aufweisen. 
Wäre  Tuberkulose  so  selten,  wie  die  Kriege  im  Europa  der  Neuzeit  es  sind, 
ein  Gesetz,  auch  wenn  man  es  festsetzen  könnte,  wäre  ziemlich  nutzlos.  So 
wertvoll  aber  auch  derartige  zahlenmäßig  niedergelegten  Erfahrungen  sein 

mögen,  für  den  Einzelfall  haben  sie  wenig  Gewicht.  Dem  Arzt  am  Kranken- 
bett kann  die  Kenntnis  dieser  Statistik  ja  zu  Hilfe  kommen,  aber  sie  kann 

ebenso  von  schädlicher  Wirkung  auf  ihn  sein,  sie  kann  in  ihm  eine  Voreinge- 
nommenheit wecken,  die  ihn  im  Einzelfall  irreführt.  Jedenfalls  besagt  sie  für 

das  Singulare  gar  nichts.  In  ähnlicher  Lage  wie  der  Arzt  befindet  sich  aber 
auch  der  Historiker.  Dankbar  wird  er  derartige  Durchechnittserfahrungen 
und  Wahrscheinlichkeiten  zur  Kenntnis  nehmen  und  gelegentlich  verwenden, 
doch,  wo  das  Einzigartige  in  Frage  kommt,  versagt  diese  Kenntnis  den  Dienst. 
Der  einzelne  Fall  läßt  sich  nicht  errechnen  wie  in  der  Mathematik.  Sind  von 

100    Tuberkulosekranken    dreiviertel    bereits    an    Lungenleiden   gestorben,   so. 
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besagt  die  obige  Angabe  nicht,  daß  bei  den  übrigen  nun  andere  Organe 
erf^riffen  sein  müssen,  denn  das  statistische  Ergebnis  ist  von  Tausenden  von 
Beobaclitungen  al)gezogen  worden  und  erfüllt  sich  nur  in  Tausenden  von  Fällen. 
Frz.  Exner  hat  in  seiner  geistvollen,  von  Historikern  bisher  noch  wenig  ge- 

würdigten Wiener  Rektorratsrede  „  IJcher  Gesetze  in  Naturwissenseliaft  und 
Human/ st iJc''  (1909)  darauf  hingewiesen,  daß  bei  einem  Spiel  mit  zwei  Würfeln 
die  Lage  des  einzelnen  Würfels  eine  vollkommene  zufällige  ist,  daß  aber  von 
allen  Möglichkeiten  die  Zahl  sieben  die  größte  Wahrscheinlichkeit  für  sich 
hat.  Setzte  man  das  Spiel  unendlich  lange  fort,  so  könnten  wir  mit  Sicher- 

heit rechnen,  im  Durchschnitte  die  Zahl  sieben  zu  werfen.  Das  nennten  wir 

noch  nicht  „Gesetz",  höchstens  „Gesetzmäßigkeit"  oder  „Wahrscheinlichkeit". 
Könnten  wir  aber  die  Würfe  viele  millionenmal  in  der  Sekunde  bewerkstelligen 

—  wie  dies  für  die  Molekularbewegungen  gilt  — ,  so  könnten  wir  die  einzelnen 
Momente  des  Vorganges  nicht  verfolgen,  sondern  nur  den  durchschnittlichen 
Erfolg  des  Ganzen  und  wir  könnten  es  dann  als  ein  Gesetz  im  strengsten 
Sinne  des  Wortes  aussprechen,  daß  man  mit  zwei  Würfeln  die  Zahl  sieben 
wirft.  „So  also  entstehen  Naturgesetze;  ein  System,  das  aus  an  sich  voll- 

kommen zufälligen  Ereignissen  besteht,  wird  je  nach  den  Bedingungen,  unter 
denen  es  entsteht,  einem  bestimmten  wahrscheinlichsten  und  damit  gesetz- 

mäßigen Zustande  zustreben.  Diese  Wahrscheinlichkeit  wächst  mit  der  Häufig- 

keit der  Ereignisse,  mit  der  sie  sich  in  der  Zeit  zusammendrängen."  Von  diesem 
Gesichtspunkte  aus  braucht  man  demnach  Natur  und  Geschichte  nicht  als 
zwei  verschiedene  Erscheinungsweisen  zu  betrachten  und,  um  mit  Wni. 

Windelhand  zu  sprechen,  die  nomothetische  und  ideographische  Betrachtungs- 
art als  im  innersten  Wesen  der  beiden  begründet  zu  sehen.  Im  übrigen 

wandelt  unsere  Alltagserfahrung  ebenfalls  beide  Anschauungsarten  ab.  Blickt 
einer  im  Alter  auf  sein  Leben  zurück,  so  dünkt  es  ihn  bisweilen,  die  Dinge 
hätten  gar  nicht  anders  kommen  können.  Als  Strebender  und  Wirkender 
hingegen  schien  ihm  alles  von  Zufällen,  freien  Willensentscheiden,  eigenen  wie 
fremden,  abhängig. 

Theoretisch  ließe  es  sich  sehr  wohl  denken,  daß  man  historische  Gesetze 
aus  den  Geschehnissen  abstrahierte.  Auch  der  Einwand  Xenopots,  daß  jedes 
Ereignis  durch  seine  Zuordnung  zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt  individuali- 

siert ist,  hält  nicht  Stand,  da  man  ja  erst  beweisen  müßte,  ob  nicht  Gleiches 
zu  verschiedenen  Zeiten  eintreten  könnte.  Ganz  richtig  bemerkt  Herni.  Paul 
S.  14,  es  seien  wohl  zwei  geschichtliche  Vorgänge  niemals  real  identisch,  dies 
schließe  aber  nicht  aus,  daß  sie  qualitativ  identisch  sein  können.  Erst  aus 
dem  Vergleiche  mit  dem  Zustandekommen  des  Naturgesetzes  ergibt  es  sich, 
daß  es  für  den  Historiker  praktisch  unmöglich  ist,  auf  Grund  der  bisherigen 
Erfahrungen  zu  wirklichen  Gesetzen  zu  gelangen. 

Die  aus  dem  Verlaufe  eines  kaum  sechstausendjährigen,  örtlich  engum- 
sebränkten  Geschehens  abstrahierten  Grundsätze,  die  man  in  die  Form  von 

Gesetzen  zu  gießen  pHegt  (A'.  Brei/sirjl),  entbehren  unter  Umständen  nicht 
eines  Erkenntniswertes,  doch  fehlt  ihnen  zur  Gesetzeskraft  die  Unveränderlich- 
keit  in  den  Beziehungen  der  ihnen  zugrunde  liegenden  Tatumstände.  Die 
menschliche  Gesellschaft  ist  aber  zu  veränderlich,  um  die  notwendige  Stetigkeit 
für  die  Zukunft  zu  gewährleisten,  andererseits  bewegen  sich  die  Veränderungen 
doch  wieder  in  zu  wenig  rascher  Folge,   als  daß  sie,   wie  bei  den  Molekular- 
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bewegungen,  die  Ziifallsbikler  auszuscheiden  und  nur  den  Zustand  der  größten 
Wahrscheinlichkeit  zu  zeigen  imstande  wären.  Abgesehen  von  allen  stati- 

stischen Aufstellungen,  die,  soweit  es  sich  um  sichere  Angaben  handelt,  meist 
nur  auf  jüngere  Verhältnisse  bezug  nehmen  können,  weil  für  die  älteren  Zeiten 

in  der  Regel  das  Material  fehlt,  so  fußen  auch  die  soziologischen  „Gesetze" 
auf  den  kleinen  Ausschnitt,  der  uns  von  der  Entwicklung  der  menschlichen 
Gesellschaft  (und  da  in  der  Regel  bloß  von  der  Gesellschaft  der  Kulturvölker) 
zugänglich  ist.  Sowohl  nach  der  zeitlichen,  wie  auch  nach  der  stofflichen 
Umgrenzung  reicht  unsere  Erfahrung  eben  nicht  aus,  sie  zur  Grundlage  von 
Gesetzen  zu  machen,  hier  handelt  es  sich,  um  mit  Spinoza  zu  reden,  um  keine 

unendliche,  sondern  um  eine  „endliche  Kausalität".  Hat  man  z.  B.  den  Gang 
der  Zivilisation  vom  Osten  nach  dem  Westen  feststellen  zu  können  gemeint, 
so  hatte  man  bloß  das  Altertum  im  Auge.  In  den  neueren  Jahrhunderten 
macht  sich  eher  eine  rückläufige  Bewegung  bemerkbar,  wenn  man  den  EinHuß 

Frankreichs,  Deutschlands,  Oesterreichs  auf  die  Ost-  und  Südostvölker  Europas 
betrachtet.  Ueberdies  hat  dies  nur  für  die  abendländische  Kultur  seine  Rich- 

tigkeit. 
Hält  man  sich  nun  vor  Augen,  wie  jede  einzelne  geschichtliche  Tatsache 

eine  Verflechtung  von  Erscheinungen  verschiedenartigster  Herkunft  darstellt, 
so  wird  man  die  Schwierigkeit  inne,  die  sich  dem  Auffinden  eines  historischen 

Gesetzes  entgegenstellt.  Der  Inhalt  des  geschichtlichen  Geschehens  wird  so- 
wohl durch  materielle  wie  psychische  Einwirkungen  bestimmt  und  es  kommen 

infolgedessen  naturwissenschaftliche  wie  seelische  Gesetzmäßigkeiten  in  Betracht, 

aber  auch  jene,  die  zwischen  diesen  beiden  (psychophysische)  bestehen,  da- 
neben die  statistischen  usw.  Ja  die  statistischen  überwiegen  sogar.  Gerade 

diese  statistischen  Gesetzmäßigkeiten  umfassen  aber  Einzelfälle,  die  die  ver- 
schiedensten Gründe  haben  können  und  denen  deshalb  die  zwingende  Not- 

wendigkeit fehlt,  die  den  Naturgesetzen  eigen  ist,  vgl.  Tli.  Haer'my  S.  185  f. 
Damit  entfällt  aber  auch  der  große  Erkenntniswert,  wie  er  etwa  der  Physik 
durch  die  Bestimmung  der  Schwerkraft  zuteil  wurde.  Nicht  nur,  daß  es  bei 
dem  Stand  unserer  jetzigen  Erfahrungen  auch  für  die  weitere  Zukunft  nicht 
zu  erwarten  ist,  in  den  Besitz  exakter  historischer  Gesetze  zu  gelangen,  ist  von 
ihnen  nicht  viel  zu  erwarten.  Ihre  Bedeutung  liegt  nicht  so  sehr  auf  dem 
Gebiete  der  wissenschaftlichen  Erkenntnis  als  auf  dem  der  praktischen 
Zielsetzung  des  geschichtlich  handelnden  Menschen.  Der  Religionsstifter 
und  Politiker  bedarf  ihrer.  Das  angebliche  Gesetz  von  der  Konzentration 
der  Produktion,  von  der  Verelendung  der  Massen,  war  einer  der  kräftigsten 
Hebel  marxistischer  Lehren.  Jede  soziale,  jjolitische,  religiöse  Utopie  mündet 
letzten  Endes  in  ein  geschichtliches  Gesetz  aus. 

Soweit  die  Wissenschaft  jedoch  diese  Aufstellungen  unbefangen  bisher 
geprüft  hat,  zeigte  es  sich  jedesmal,  daß  es  sich  um  zeitgeschichtlich  bedingte, 

nicht  für  alle  Zeiten  gültige  Behauptungen  handelt.  Mit  „Gesetzen"  aber, 
die  nicht  „in  allen  Zeiten  wiederkehrende  oder  herstellbare  Erscheinungen" 
zur  Voraussetzung  haben,  von  denen  man  allenfalls  sagen  kann,  daß  sie  mit 
der  Wiederkunft  der  gleichen  Voraussetzungen  zur  Geltung  kommen  werden, 

ist  der  Wissenschaft  wenig  gedient.  Ist  sich  ihr  Entdecker  des  rein  hypo- 
thetischen, zeitlich  begrenzten  Wertes  seiner  Sätze  bewußt  und  formuliert  er 

sie  entsprechend  vorsichtig,  so  bricht  er  ihnen  von    vornherein    gleichsam    die. 
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Spitze  ab.  Gesetze  auf  Zeit  sind  keine  eigentlichen  Gesetze.  Uebersieht  er 
aber  diese  Schranken,  oder  gibt  er  seinen  Geschichtsregeln  eine  Fassung,  als 
ob  sie  für  alle  Ewigkeit  zu  Recht  bestünden,  dann  verbaut  er  nachgerade 
freier  Erkenntnis  die  Wege  für  die  Zukunft  und  stiftet  damit  wirklichen 
Schaden.  Wohl  aber  können  wir  auf  Grund  unserer  historischen  Erfahrung 

im  gesellschaftlichen  Leben  und  innerhalb  gewisser  Kulturkreise  bestimmte 

„Gestaltungstendenzen"  (Soiiihart),  gewisse  Richtlinien  und  einen  bestimmten 
Rhythmus  der  Veränderungsvorgänge  feststellen,  das  sind  „die  aus  einer 
seitherigen  gleichförmigen  Entwicklung  sozialer  Phänomene  abgeleitete  Ge- 

neigtheit zu  deren  .gleichartigem  Fortgange".  3Iax  JioseiifJtal,  „Tendenzeii"- 

der  EntivklduiKj  und  „Gesetze^'-  in  Vjsch.  für  wissenscJiaftl.  Fh'dos.  und  Sosio- 
lo</ic  34  (1910)  148.  —  Diese  Tendenzen  kommen  und  gehen  im  Verlaufe 
des  geschichtlichen  Geschehens  und  stehen  in  ihrer  Anschmiegsamkeit  an  die 
Veränderungen  des  historischen  Lebens  diesem  Leben  ungleich  näher  als  Ab- 

straktionen in  Gesetzesform,  denen  das  Streben  innewohnt,  normative  Geltung 
zu  fordern.  Ohne  solche  rein  empirisch  gewonnene  Einsicht  in  eine,  wenn 
auch  nur  beschränkte  und  bedingte  Regelhaftigkeit  historischeu  Werdens  kommt 
die  Geschichte  nicht  aus.  Sie  leitet  den  Forscher  und  führt  ihn  dazu,  sobald 

er  daran  geht,  historische  Typen  zu  bilden  und  größere  Zusammenhänge  zu 
gewinnen,  Lücken  auszufüllen,  Zeugnisse  der  Vergangenheit  richtig  zu  werten. 
Immer  aber  muß  er  sich  dessen  bewußt  bleiben,  daß  Tendenzen  etwas  Vor- 

übergehendes sind,  sich  vor  allem  auf  Massenerscheinungen  beziehen  und  ihre 
Geltung  davon  abhängt,  je  nachdem  die  klimatischen,  wirtschaftlichen  oder 
sozialen  Voraussetzungen  die  gleichen  bleiben.  Daraus  ergibt  sich  aber  auch, 
daß  zwischen  Tendenz  und  Gesetz  logisch  nicht  scharf  getrennt  werden  kann 
und  sich  beide  nur  in  der  Stetigkeit  der  Bedingungen  unterscheiden.  Sie 
nähern  sich  deshalb  dem  Charakter  der  Norm  viel  leichter,  wo  das  geistige 
Beharrungsstreben,  namentlich  wo  die  Masse  stärker  in  Betracht  kommt.  Dies 

ist  vor  allem  in  der  Sprach-  und  Wirtschaftsgeschichte  der  Fall,  in  der  Kunst- 
geschichte, soweit  sie  von  den  Einzelschöpfungen  mehr  absieht  und  ihr  Haupt- 
augenmerk auf  die  Entwickelung  und  die  Aeußerungen  des  künstlerischen  Ge- 

schmackes richtet.  Hier  spricht  man,  wenn  auch  nicht  streng  korrekt,  von 

Laut-,  Produktions-,  Stil-,,Gesetzen". 
Unter  die  Rubrik  „Tendenz"  fällt  denn  auch,  wenn  IVdltrr  Goct.v  H.Z.  113 

(1914)  241  von  dem  Verhältnis  der  Antike  zur  mittelalterlichen  Kultur  be- 
hauptet: „Wie  die  neuen  Kulturen  zum  Teil  noch  direkt  an  die  Antike  an- 
knüpften oder  doch  mit  ihren  Breiten  sich  ständig  berührten,  so  war  es  wie 

ein  Naturgesetz,  daß  bei  einer  gewissen  Reihe  der  neuen  Kulturen  das 

Altertum  in  sich  aufgenommen  werden  mußte  —  jede  höhere  Kultur  zwingt 
sich  den  niederen  auf  und  vermittelt  ihnen,  führend  und  zeitersparend.  Kennt- 

nisse, die  nicht  noch  einmal  neu  aus  eigener  Kraft,  und  deshalb  weit  lang- 
samer, erworben  werden  müssen." 

Lnmerhin  ist  es  bezeichnend,  daß  es  in  der  Mehrzahl  Nicht-Historiker 
sind,  die  sich  bemühen,  die  Geschichte  zur  Gesetzeswissenschaft  zu  machen; 
Philosophen,  Soziologen,  Naturwissenschaftler,  Dilettanten  und  nur  ganz  wenige 
Männer  vom  Fach.  Namentlich  jene  Forscher,  deren  Blickfeld  vor  allem  die 

politischen  Veränderungen  umfaßt,  wo  im  Spiel  der  Kräfte  die  großen  Per- 
sönlichkeiten  stärker   denn   anderswo  hervortreten,   wenden   sich   mit  Absicht 
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oder  triebmiißig  davon  ab,  dem  bunten  Bild  des  Lebens  durcb  kalte  Abstrak- 
tion die  Anschaulicbkeit  zu  rauben.  Freilieb  obne  die  Bildung  von  Allgemein- 

begriffen kommen  aucb  sie  nicbt  aus,  wie  dies  nocb  ausfübrlicher  dort  zu 
erörtern  sein  wird,  wo  von  den  bistorischen  Typen  und  der  Periodisierung 
die  Rede  ist,  V.  §  4. 

Den  Gesetzen  der  Xaturwissenscbaften  glaubt  nun  J.  D.  Xenopol  etwas  Gleicb- 

wertiges  entgegenzusetzen  in  den  „historisclien  Reiben"  (les  series  historiques), 
in  denen  er  das  organisatoriscbe  Prinzip  der  Gescbichtswissenscbaft  erblickt. 
Diese  Reiben  bilden  eine  Verkettung  aufeinanderfolgender  Tatsacben,  die, 
ohne  untereinander  äbnlicb  zu  sein,  durch  das  Band  der  Kausalität  mit- 

einander verbunden  sind,  wenn  auch  die  einzelnen  Ursachen  auf  dem  Wege 
des  Zufalls  herbeigeführt  werden.  In  jeder  solchen  Reihe  ist  die  Macht  der 
Entwicklung,  die  Einwirkung  der  Umgebung  und  die  Gewalt  der  Individualität 

am  Werke.  Unter  wechselnden  Bedingungen,  qualitativ  und  quantitativ  ver- 
schieden, wirken  sie  zusammen,  setzen  neue  Reihen  ab,  kreuzen  und  trennen 

sich  und  bilden  gleichsam  die  Fäden,  aus  denen  das  Gewebe  der  Weltgeschichte 

gesponnen  ist. 
Für  den  Historiker  ist  es  jedenfalls  heilsam,  seine  Aufmerksamkeit  nach 

dieser  Richtung  hinzuwenden.  In  mancher  Beziehung  deckt  sich  der  Begriff 
der  Reihen  mit  jenem  der  bistorischen  Ideen  und  bat,  wie  gesagt,  für  die 
Praxis  sicher  seine  Geltung,  denn  nichts  ist  für  eine  genetische  Geschichts- 

auffassung wichtiger  als  die  einzelnen  Kausalketten  zu  verfolgen  und  auf- 
zuzeigen. Mit  bistorischen  Gesetzen  allerdings  haben  sie  nichts  gemein.  Man 

kann  an  der  theoretischen  Forderung  nach  Aufstellung  von  Gesetzen  festhalten 

und  die  Notwendigkeit,  diese  Reihen  zu  beachten,  trotzdem  anerkennen.  — 
Die  Tatsachenreihen  mehr  im  Sinne  von  Verallgemeinerungen  zu  verwenden, 
schlägt  Alex.  Brückner,  Ueher  Tai  Sachenreihen  in  der  Geschichte,  Festrede  TJniv. 
Dorpat  1886  vor  und  lenkt  hiebei  besonders  auf  statistisch  zu  erfassende 
Massenerscheinungen  seine  Aufmerksamkeit,  z.  B.  auf  den  Fortechritt  des 
Gesundheitswesens  in  Rußland,  der  sich  in  der  seit  dem  IG.  Jht.  zunehmenden 
Zahl  von  Aerzten  ausdrückt  usw. 

An  Versuchen,  historische  Gesetze  aufzustellen  hat  es  nicht  gefehlt.  Als 
ein  solches  darf  man  des  Aristoteles  Grundsatz  ansehen,  wonach  auf  Monarchie  Aristokratie 

und  Oligarchie,  Tyrannis  und  Demokratie  bzw.  Ochlokratie  aufeinander  folge.  Dieses  auf 
das  griechische  Staatsleben  und  selbst  auf  dieses  nicht  ganz  passende  Schema  hängt  in 

seiner  Richtigkeit  davon  ab,  was  man  eben  unter  Tyrannis  oder  Aristokratie  versteht,  üeber- 
dies  gilt  seine  Behauptung  schon  für  Sparta  nicht.  Monarchie  und  Monarchie,  Tyrannis  und 
Tyrannis  können  etwas  .sehr  verschiedenes  sein. 

Im  18.  Jht.  hat  der  Vorläufer  der  modernen  Völkerpsychologie  Giamhailista  Vico 
in  seinen  Principi  ili  scienza  viiova  (Vintorno  alla  comune  natura  delle  nazinni  (1725)  u.  a. 
folgende  Grundsätze  aufgestellt:  ,die  Menschen  empfinden  zuerst  das  Notwendige;  dann 
achten  sie  auf  das  Nützliche;  darauf  bemerken  sie  das  Bequeme,  weiterhin  erfreuen  sie 

sich  des  Gefälligen;  alsdann  schweifen  sie  zum  Luxus  aus  und  zuletzt  verfallen  sie  in 

wahnsinnigen  Mißbrauch  der  Dinge"  oder  ,die  Natur  des  Volkes  ist  erst  roh,  dann  streng, 

darauf  mild,  hernach  weichlich,  zuletzt  ausgelassen".  Er  lehrte  die  „Wiederkehr  men&^ch- 
licher  Dinge  in  dem  Auferstehen,  das  die  Nationen  erleben".  So  wichtig  es  war,  daß  Vico 
den  Blick  auf  Beziehungen  und  Analogien  lenkte,  die  man  bisher  übersehen,  deren  man 
gar  nicht  recht  Acht  hatte,  so  läßt  sich  praktisch  für  die  historische  Erkenntnis  mit  solchen 

Wahrnehmungen  nicht  viel  anfangen.  Abgesehen  davon,  daß  z.  B.  die  Aufeinanderfolge 
vom  Notwendigen,  Nützlichen,  Bequemen  usw.  als  den  Zielpunkten  menschlichen  Strebens 
sich  durch  das  tatsächliche  Geschehen  nicht  rechtfertigen  läßt,  so  ist  ja  auch  hiev  die  Ter- 

minologie noch  ungemein  schwebend  und  schwiuikend.  Nicht  uninteressant  ist  seine  Be- 
obachtung von  den  corsi  und  ricorsi,  von  den  Anläufen  und  Rückläufen  in  der  Geschichte 

der  Völker,  die  sie  nach  einem  bestimmten  Kulturaufstieg  in  eine  zweite  Barbarei  ver- 
sinken lasse. 
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In  gewisser  Hinsicht  höher  steht  die  geschichtsphilosophische  Betrachtung  des  be- 
rühmten Mathematikers  Condorcet  (1743 — 1794)  in  dem  nach  seinem  Tode  erschienenen 

Esquisse  d'un  tableau  liistorique  des  prorjrcs  des  Vesprit  liumain  (1796).  Er  setzt  die  Ent- 
■wicklunor  der  menschlichen  Vorstellungen,  die  Fähigkeit,  Eindrücke,  Empfindungen,  Ge- 

fühle zu  Ideen  zu  formen,  der  geschichtlichen  Entwicklung  gleich.  „Untersucht  man  diese 
Entwicklung  in  ihren  Ergebnissen,  soweit  sie  sich  auf  die  Masse  der  gleichzeitig  in  einem 
bestimmten  Zeitraum  lebenden  Individuen  bezieht,  und  verfolgt  man  sie  von  Geschlechtern 
zu  Geschlechtern,  so  stellt  dies  das  Bild  vom  Fortschritt  des  menschlichen  Geistes  dar. 

Dieser  Fortschritt  ist  denselben  allgemeinen  Gesetzen  unterworfen,  die  sich  in  der  indivi- 

duellen Entwicklung  unserer  Fähigkeiten  oB'enbart,  denn  sie  ist  das  Resultat  dieser  Ent- 
wicklung, die  zu  gleicher  Zeit  bei  einer  großen  Zahl  in  Gesellschaft  vereinter  Individuen 

beobachtet  wird.  Aber  das  Resultat,,  das  jeder  Augenblick  darbietet,  hängt  von  dem  ab, 

was  die  vorhergehenden  Augenblicke  boten,  und  nimmt  Einfluß  auf  die  folgenden  Zeiten." 
Im  Grunde  gibt  Condorcet  das  Rezept  für  eine  Beobachtungsweise,  die  im  Zeitalter  einer 
vervollkommneleien  Psychologie  und  geläuterten  Geschichtskenntnis  den  hier  gestellten  Auf- 

gabenkreis nur  weiter  verfolgte  und  ausbaute.  Noch  ganz  im  Banne  der  Aufklärerideen, 
löst  sich  bei  Condorcet  das  Geschehen  in  einem  Kampf  der  fortschreitenden  Vernunft  mit 
den  Vorurteilen  auf.  Doch  wagt  er  noch  einen  Schritt  weiter  als  die  meisten  Verfechter 

historischer  Gesetze.  S'il  existe  une  science  de  prevoir  les  progres  de  l'espece  humaine, 
de  les  diriger,  de  les  accelerer,  l'histoire  de  ceux  qu'elle  a  faits  en  doit  etre  la  base  pre- miere.  Er  versucht  in  der  Tat  zum  Schlüsse  seiner  Ausführungen  ein  Bild  vom  zukünftigen 
Fortschritt  des  menschlichen  Geistes  zu  entwerfen. 

Diese  Gedanken,  die  z.  T.  schon  Gf.  St.  Simon  ausgeführt  hat,  führt  der  Begründer 
der  positivistischen  Philosophie  und  Soziologie  Auguste  Comte  weiter,  der  es  als  Aufgabe  der 

Gesellschaftswissenschaft  betrachtet:  „savoir  pour  prevoir,  afin  de  pouvoir".  Den  Spuren 
Turgots,  Histoire  du  proffres  de  l'esprit  humaiii  (1790)  folgend,  stellt  er  als  Entwicklungs- 

gesetz des  Fortschrittes  die  Aufeinanderfolge  der  theologischen  (phantasiebeherrschten) 
metaphysischen  (abstrakten)  und  positiven  wissenschaftlichen  Denkart  auf.  Als  einer  der 

ersten  geht  er  über  den  Staatsbegriff  hinaus  zu  dem  der  „Gesellschaft",  die  er  als  einen 
entwicklungsfähigen  Organismus  auffaßt.  „Der  Geist  der  geschichtlichen  Methode  liegt  in 
der  Benutzung  der  sozialen  Reihen  d.  h.  in  einer  Prüfung  der  verschiedenen  Zustände  der 
Menschheit,  welche  in  der  Gesamtheit  der  geschichtlichen  Tatsachen  die  stete  Zunahme 
jeder  physischen,  geistigen,  moralischen  und  politischen  AnUige  in  Verbindung  bringt  mit 

der  entsprechenden  Abnahme  der  entgegengesetzten  Anlage."  Man  lerne,  behauptet  er, 
sicherlich  in  jeder  Wissenschaft  das  Kommende  nur  voraussagen,  wenn  man  in  gewisser 
Weise  die  Vergangenheit  vorausgesagt  hat.  Comte  übersieht  nur,  daß  es  hiezu  einer  tief- 

gründigeren Kenntnis  der  Gesamtheit  der  Tatsachen  bedürfte,  als  sie  ihm  und,  man  kann 
sagen,  auch  dem  heutigen  Stande  der  Geschichtswissenschaft  entspricht. 

Aufgabe  der  ,histoire  sans  nonis'  soll  nicht  die  Darstellung  der  individuellen  Einzel- 
heiten sein,  sondern  die  Gewiimung  von  Bildungs  und  Bewegungsgesetzen,  die  abgezogen 

sind  aus  den  Tatsachen.  Es  handelt  sich  einerseits  um  die  Statik  (Struktur)  und  Dynamik 
(Weiterentwicklung!  der  Kulturgesellschaft.  Vgl.  Ernst  TroeVsch.  Die  Dyiiamil;  der  G. 
nach  der  G.philosopltie  des  Fosilivismus  =  FhiJos.  Vortrr.  23  (1919).  Ganz  ähnlich  ist  die 
Philosophie  Hegels,  dem  das  stufenweise  Wachsen  der  Menschheit  aus  der  Unfreiheit 
zur  Freiheit,  zum  Gesetz  der  Geschichte  wird.  Diese  Entwicklung  vollzieht  sich  ebenfalls 
in  drei  Abwandlungen:  These,  Antithese  und  Synthese.  Alles  Neue  enthält  in  sich  auch 
die  Negation  dieses  Neuen,  aus  deren  Kampf  dann  die  Vermittlung  entsteht.  Nicht  minder 
willkürlich  als  Comte  sucht  auch  Hegel  seine  Lehre  an  der  Geschichte  der  abendländischen 
Menschheit  aufzuzeigen.  Und  ebenso  wie  Comte  sind  auch  seine  C4esetze  nicht  allgemein 
gültig,  sondern  aus  den  subjektiven  Erfahrungen  seiner  Zeit  und  aus  deren  Stimmungen 
heraus  erklärlich.  Vgl.  Faul  Barth,  Die  G.philosophie  Hegels  tind  der  Hegelianer  bis  auf 
Marx  und  Hartmann.     1890. 

Comtes  Schüler  Hr.  Tltom.  Buckle  krankt  ähnlich  wie  Comte  selbst  und  wohl  auch 
Hegel  an  dem  Mangel  der  Kritik.  Mit  der  Selbstgerechtigkeit  des  Autodidakten  glaubt 
er  aus  der  beschränkten  Stotimasse,  die  ihm  zu  Gebote  stand,  und  aus  der  Enge  des  Ge- 

sichtskreises —  er  blickt  nicht  über  Europa  hinaus  —  die  Gesetze  für  alles  menschliche 
Geschehen  gefunden  zu  haben  und  zwar  für  die  menschlichen  Handlungen  in  der  Unerbitt- 
lichkeit  des  statistischen  Gesetzes,  für  den  Fortschritt  aber  in  drei  Dingen,  1.  im  Umfang 
des  Wissens  der  ausgezeichnetsten  Männer  eines  Volkes,  2.  in  der  Richtung,  die  dieses 
Wissen  nimmt,  3  in  der  Ausdehnung,  in  der  dieses  Wissen  verbreitet  ist  und  in  der  Freiheit, 
womit  es  alle  Klassen  der  Gesellschaft  durchdringt. 

Bei  aller  Oberflächlichkeit,  die  dieser  Aufstellung  von  historischen  Gesetzen  eignete, 
ging  doch  eice  reiche  Anregung  von  jenen  Schriften  aus.  Gerade  Comte  besaß  dieses  Ver- 

ständnis für  das  geschichtliche  Werden,  wollte  seine  äges  de  civilisation,  diese  drei  Zivilisations- 
stufen, nicht  etwa  für  die  gesamte  Menschheit  als  gleichzeitig  angesehen  wissen  und  betrach- 

tete seine  Entdeckung  der  Gesetze  vorzüglich  vom  Standpunkte  der  Gesellschaftswissenschaft. 
Wilhelm  Bauer,  Einführung.  3 
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Mit  diesen  Gedanken  berührt  sich  Karl  La  mp  recht  in  mehr  als  einer  Hin- 

sicht, fallen  doch  auch  seine  „historischen  Gesetze"  mit  bestimmten  Zivilisationsstufen, 
oder,  wie  er  sie  nannte,  mit  bestimmten  „Kulturzeitaltern"  zusammen.  Es  handelt 
sich  also  um  eine  Peiiodisierung,  die  er  zunächst  am  Verlaufe  der  deutschen  Ge- 

schichte zu  erkennen  und  späterhin  für  die  gesamte  Menschheitsgeschichte  überhaupt  ver- 
wenden zu  können  glaubte.  Freilich  sollte  die  Aufeinanderfolge  dieser  Stufen  auch  nach 

seiner  Ansicht  nicht  für  alle  Völker  zu  gleicher  Zeit  eingetreten  sein  und  eintreten,  viel- 
mehr befinde  sich  ein  Volk  noch  auf  einer  niedrigeren,  ein  anderes  bereits  auf  einer  höheren. 

Den  Ausgang  nahm  Lamprecht  von  der  Psychologie  und  zwar  —  und  darin  gleicht  er  eben- 
falls Comte  —  von  der  Sozialpsychologie,  einem  Gebiete,  das  in  der  deutschen  Wissenschaft 

bisher  stark  vernachlässigt  worden  ist.  Vgl.  III,  §  5  b.  Sichtbariich  beeinflußt  wurde  er 
dabei  von  Wundt,  dessen  Terminologie  er  sich  auch  vielfach  aneignete,  später  von  Lipps. 
In  seiner  Deutschen  Geschichte,  deren  erster  Band  1891  erschien,  suchte  er  seine  Ideen  zu 
verwirklichen  und  glaubte  in  den  sechs  Kulturzeitaltern,  die  er  in  ihrer  zeitlichen  Abfolge 
Animismus,  Symbolismus,  Typismus,  Konventionalismus,  Individualismus,  Subjektivismus 
nannte,  zunächst  für  die  geistige  Kultur  die  verschiedenen  Entwicklungsstufen  gefunden 
zu  haben,  die  die  soziale  Psyche  des  deutschen  Volkes  nacheinander  durchgelaufen  hat. 
Ohne  daß  sich  „die  Noiwendigkeit  der  absoluten  Koinzidenz  gewisser  Stuten  der  materiellen 

und  geistigen  Kultur  logisch  nachweisen  oder  psychologisch  anschaulich  machen  ließe" 
{Annalen  der  Naturphilosophie  3  [1904]  446)  rundeten  sich  ihm  aber  auch  nach  der  wirt- 

schaftsgeschichtlichen Seite  hin  diese  Kulturzeitalter  zu  Einheiten  ab,  der  Animismus  zu 
einer  solchen  zusammen  mit  der  kollektivi.stisch-okkupatorischen  Wirtschaft  usw.  Vgl.  V 
S  6.  Die  mächtigste  „sozialnatürliche"  Bildung  ist  nach  ihm  die  Nation,  in  der  drei 
Entwicklungsfaktoren  wirken,  die  natürlichen  und  die  eigentlich  geschichtlichen,  nämlich 
die  soziaip-sychischen  und  die  individuellen.  Von  diesen  beiden  ist  aber  für  die  Erkenntnis 
der  Gesetzmäßigkeiten  geschichtlichen  Lebens  nur  die  Masse  verwendbar,  die  sich  in  ihrem 
Gesamtwollen  und  Gesamtfühlen  triebraäßig  auslebt,  während  das  Individuum  infolge  der 
relativen  Freiheit  seines  Handelns  irgendeiner  rationalistischen  Deutung  nicht  fähig  ist. 
Ohne  das  Singulare  aus  der  Geschichte  grundsätzlich  ausmerzen  zu  wollen,  legt  Lamprecht 

deshalb  das  Hauptgewicht  auf  die  „Regelmäßigkeit  der  typischen  Völkerentwicklung". 
In  seine  eigenen  Anschauungen  langsam  hineinwachsend,  hat  Lamprechts  Auftreten 

zunächst  durch  die  streitbare  Form,  mit  der  er  seine  Ueberzeugung  als  eine  ganz  neue 
Methode  vortrug,  viel  Staub  aufgewirbelt,  zu  verschiedenen  Gegenschriften  Anlaß  gegeben, 
seine  Meinungen  andererseits  im  Laufe  der  Zeit  abgestuft  und  verändert,  so  daß  sie  nur 
sehr  schwer  in  Kürze  wiederzugeben  sind.  Auf  verschiedene  Einzelfragen  wird  noch  zu- 

rückzukommen sein.  Jedenfalls  muß  anerkannt  werden,  daß  die  schwungvolle  Art,  mit  der 
er  seine  Lehren  zum  besten  gab,  die  werbetätige  Kraft,  die  er  an  die  Vertretung  seiner 
Ideen  wandte,  auch  bei  seinen  Gegnern  eine  Revision  ihrer  bisherigen  Ansichten  veran- 
laßte  und  das  Interesse  auf  Arbeitsgebiete  lenkte,  die  der  herrschenden  Schule  vielfach 
entgangen  waren.  Freilich  hatte  sich  gerade  jene  Entdeckung,  auf  die  er  das  Haupt- 

gewicht gelegt  hatte,  nämlich  die  von  der  typischen  Reihenfolge  der  Kulturzeitalter  nicht 
durchzusetzen  vermocht.  Die  Einseitigkeit,  mit  der  er  aus  der  Fülle  geschichtlicher  Fak- 

toren den  sozialpsychischen  zum  Paradigma  alles  historischen  Geschehens,  mit  der  er  selbst 
für  das  Mittelalter  die  Nation  zum  konstitutiven  Element  geschichtlicher  Erkenntnis  machte, 
nötigt  ihn,  die  Erscheinungen  künstlich  in  jene  Einheiten  einzuordnen,  zwängt  die  Mannig- 

faltigkeit der  Zusammenhänge  in  Formeln,  die  der  Buntheit  der  Bilder  nicht  gerecht  zu 
werden  vermögen  und  bedingt  Scheidungen,  die  sich  sachlich  nicht  immer  vertreten  lassen. 
Es  ist  das  ein  Fehler,  an  dem  bisher  alle  Versuche,  historische  Gesetze  zu  finden,  schei- 

terten. Zudem  ist  sein  Einteilungsprinzip  allzusehr  von  unserer  gegenwärtigen  Anschauung 

bedingt,  als  daß  es  Gesetzeswert  erhalten  könnte.  Was  uns  heute  ,subjektivistisch'  oder 
, reizsam'  erscheint,  werden  vielleicht  künftige  Zeiten  , typisch'  oder , konventionell"  bezeichnen. 

Die  wichtigsten  seiner  theoretischen  Schriften:  Alte  und  neue  liichtutujen  in  der  G.w. 

1896;  Was  ist  Kulturgeschichte?  in  Dt.  Zschr.  f.  G.w.  N.F.  1  (1896/7)  75  fi'.;  Das  Arbeitsgebiet 
geschichtlicher  Forschung  in  „Zukunft"  (4.  April  1896)  Nr.  27;  Die  geschichtswissenschaft- 
lichen  Probleme  der  Ggw.  ebda  (7.  und  14.  November  1896);  Zum  Unterschied  der  älteren 
und  jüngeren  Richtungen  der  G.iv.  H.Z.  77  (1896);  Individualität,  Idee  und  sozialpsychische 

Kraft  in  der  Geschichte  in  Jbb.  für  Nationalökon.  xind  Statistik  3,  F.  13  (1897)  88(itt'. ;  Ueber die  Entwicklungsstufen  der  deutschen  Gcschichisw.  in  Zschr.  f.  Kulturg.  N.F.  5  (1898)  385  ff.,  6 
(1899)  1  ff. ;  Die  historische  Methode  des  Herrn  von  Beloiv  1900;  Ueber  den  Begriff  der  Ge- 

schichte und  der  historischen  und  psgcholotfischen  Gesetze  in  Annalen  der  Naturphilosophie  2 

(1903)  255  ff. ;  Moderne  G.w.  '1904,  *19ü9;  Zur  universalgeschichtlichcn  Methodenlehre  in 
Abhdlgen  der  philol.-hist.  Kl.  der  kgl.  sächs.  Ges.  der  Wissenschaften  21  (1909)  35ff. ;  Histo- 

rische Methode  und  historisch-akademischer  Utderricht  1910;  Eine  kurze  Zusammenstellung 
und  Anwendung  seiner  geschichtsphilos.  Ansichten  in  Einführung  in  das  histor.  Denken  = 
Ordenil.   Veröff.  der  pädagog.  Literaturgesellschaft  Neue  Bahnen  1912. 

Gegenschriften:  Cr.  v.  Below,  Die  neue  historische  Methode  H.Z.  81  (1898)  193  ff.;  Fei 
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Rachfahl,  Ueber  die  Theorie  einer  kollektivistischen  G.w.  in  Jbb.  f.  NationnJökonomie  und 
Statistik  3.  F.  (1897)  659  tf.;  Hch.  Fiuke,  Die  KirchenpoUt.  und  kirchlichen  Verhältnisse  zu 
Ende  des  Mittelalters  nach  der  Darstellung  K.  Lamprechts  Rom.  Quartalschr.  7.  Supl.-Heft 

(1896)  u.  a.     Vgl.  Karl  Brandi  in  GGA.  1912  S.  65.:  ö". 
Allgemeine  Würdigung:  Otto  Hintze,  lieber  individualistische  und  kollektivistische  Ge- 

schichtsschreibung U.Z.  IS  (1897)  60  ff.  vermittelnder  Standpunkt;  Erich  Rothacker,  Ueber 
die  Möglichkeit  und  den  Ertrag  einer  genetischen  Geschichtsschreibung  im  Si)ine  K.  Lamprechts 
in  den  von  Lamprecht  selbst  herausgegebenen  Beitr.  zur  Kultur-  und  Universalgesch.  20 
:1912),  bedingungslos  zustimmend. 

Der  von  Kurt  Bregsig,  Der  Stufen-Bau  und  die  Gesetze  der  Welt- Geschichte  1905 
unternommene  Versuch,  zunächst  24  historische  Gesetze  aufzustellen,  wie  z.  B. :  „aus  der 
Vielgötterei  des  älteren  Glaubens  mutz  sich  bei  den  Völkern  starker  und  ausgedehnter 
Königsherrschaft  die  Verehrung  weniger,  zuletzt  eines  höchsten  oder  gar  eines  einzigen 
Gottes  entwickeln"  (Nr.  12)  oder  „auf  die  Zeit  geringer  Betätigung  des  Staates  nach  aufiien, 
die  sich  mit  der  Adel^^herrschaft  und  ihren  häufigen  inneren  Zwisten  verbindet,  muß  mit 
dem  engeren  Zusammenschluß  der  Verfassung  eine  Zeit  auffällig  gemehrter  Staats-  und 
Eroberungskriege  folgen'  (Nr.  17),  geht  über  Erfahrungssätze,  die  bloß  in  die  Form  von  Ge- 

setzen gepreßt  wurden,  nicht  hinaus  und  besitzen  kaum  mehr  als  fraglichen  Wert.  Vgl. 
Edd.  Mryer  Kleine  Schrr.  1910  S.  32.  Auch  er  konstiuiert  eine  Stufenleiter  Urzeit,  Altertum, 
Mittelalter.  Neuzeit  und  dementsprechend:  1.  Häuptling^tunl,  2.  Königtum,  3.  Adelsherr- 

schaft, 4.  Republik  als  L'ebergangsstadium,  die  in  regelmäßiger  Wiederkehr  ganz  oder  teil- weise bei  allen   Völkern  zu  beobachten  sei. 
Neben  diesen  Versuchen,  von  denen  einige  noch  zu  erwähnen  sein  werden,  mögen 

noch  erwähnt  werden,  daß  man  antbropogeographis  che  Erfahrungen  für  die  Ge- 
schichte zu  verwerten  bestrebt  war.  so  Herder,  der  die  Zivilisation  im  umgekehrten 

Sinne  der  Erdbewegung  vonr  Osten  nach  Westen  fortschreiten  läßt,  was  aber  für  die 

neuere  Zeit  keineswegs  gilt.  Nach  dem  extremen  Milieuhistoriker  P.  Mo  u  g  e  oll  e  ,  Les  pro- 
blemes  de  Ihistoire  1886  geht  die  Zivilisation  von  den  Bergen  nach  den  Ebenen,  schreitet 
vom  Aequator  zu  den  Polen  vor,  wobei  er  z.  B.  die  Entwicklung  Ostasiens  übersieht. 

Vgl.  A.  D.  Xenopol,  la  Theorie  196  flt'.  Trotzdem  können  die  mit  Kritik  verwerteten  Be- 
obachtungen auf  diesem  Gebiete,  wie  sie  z.  B.  Fcli.  Ratzel  in  seiner  Anthropogcographie  = 

Bibl.  geogr.  Hdbb.  -  1899  zu  besten  gibt,  das  Verständnis  für  manche  geschichtliche  Vor- 
gänge nur  unterstützen.  Aehnliches  läßt  sich  von  den  soziologischen  Gesetzen  sagen. 

In  ähnlicher  Linie  wie  das  Gesetz  der  wachsenden  Agglomeration,  das  Ludw.  Gumplowicz, 
Sociologie  und  Politik  1892  S.  70  entdeckt  zu  haben  glaubt,  bewegt  sich  etwa  der  von  der 
marxistichen  Auffassung  beeinflußte  L.  M.  Hartmann,  üebcr  historische  Entwicklung  1905 
S.  62:  , In  dieser  Dreieinigkeit :  Fortschreitende  Vergesellschaftung,  fortschreitende  Produk- 

tivität, fortschreitende  Differenzierung,  muß  der  gesamte  Inhalt  der  historischen  Entwick- 
lung enthalten  sein,  während  ihre  Form  durch  direkte  Anpassung  und  Auslese  bedingt  ist." 

Andere  Aufstellungen  in  dieser  Hinsicht  führt  A.  D.  Xetiopol,  La  Theorie  S.  332  ff.  an.  — 
Historische  Gesetze  enthält  die  Rassenlehre  Gobineaus  (s.  u.),  vor  allem  aber  die 
marxistische  (materialistische)  Geschichtsauffassung  (s.  III  §  9),  die  ja  den  Gang 
der  Geschichte  vorherzubestimmen  unternimmt.  Vorherzubestimmen  sucht  neuerdings  auf 
Grund  von  Jahreszahienstatistik  das  künftige  Geschehen  Feh.  Stromer-Reichen- 

bach,   Was  ist  Weltgeschichte?  1919.    Was  tvird?  1919. 
Ueber  den  Zufall:  Wm.  Windelband,  Die  Lehre  vom  Zufall  1870;  Hch. 

Rickert,  Die  Grenzen-  S.  373  ff.  Die  neuere  französische  Literatur  bei  Hri.  ß  e  r  r, 
La  Synthese  en  histoire  Paris  1911  S.  55  f.  Sonst  Feh.  Jodl,  Zufall,  Gesetzmäßigkeit, 
Zweckmäßigkeit  1911.  Das  geschichtliche  Geschehen  berücksichtigt  im  besonderen  Frz. 
Heilsberg,  Die  Bedeutung  des  Zufallsbegriffes  in  der  G. Wissenschaft.  Progr.  Realsch.- 
Plaa  1909.  Vgl.  Ludo  M.  H  aY  t  m  an  n  ,  Ueber  histor.  Entwickelung  1905  S.  15-25. 
P.  Lacombe,  De  l'histoire,  consideree  comme  science  Paris  189+. 

Ueber  W  H  1  e  n  s  f  r  e  i  h  e  i  t:  Wm.  W  i  n  d  e  1  b  a  n  d  ,  Ueber  Willensfreiheit  1904  ; 
Max  Weber,  Krit.  Studien  auf  dem  Gebiete  der  kulturwissenschaftl.  Logik.  A.  f.  Sozw. 

u.  Sozialpol.  22  (1906)  143  fl'.;  Edd.  Meyer,  Zur  Theorie  u.  Methodik  d.  G.  Kl.  Schrr, 1910  S.  1  ff. 

Ueber  Kausalität:  Hch.  Rickert,  Die  Grenzen'  S.  367  ff.;  Otto  Ritschl, 
Die  Kausalitätsbetrachtungen  in  den  Geisteswissenschaften.  Univ.-Schr.  Bonn  1901;  Herm. 
Paul,  Aufgabe  u.  Methode  der  G.wissenschaften  1920.  Ernst  Troeltsch,  Der  histor. 
Entwicklungsbegriff  in  der  modernen  Geistes-  u.  Lebensphilosophie  HZ  122  (1920)  377—453. 

Ueber  historiche  Gesetze:  G.  Rümelin,  Ueber  den  Begriff  eines  sozialen 
Gesetzes  in  Reden  u.  Aufsätze  1875  S.  1  ff.;  Hch.  v.  Sybel,  Ueber  die  Gesetze  des  histo- 

rischen Wissens  1864.  auch  in  Vortrr.  u.  Aufsätze  M885,  berührt  mehr  die  geschichtliche 
Kritik;  Paul  Hinneb  erg.  Die  philosoph.  Grundlagen  der  G.w.  Diss.  Berlin  1888; 
Edd.  Spranger.  Die  Grundlagen  der  G.w.  1905;  Ferd.  Erhardt,  Ueber  historisches 
Erkennen  1906  S.  69tf.;  Gg.  Simmel,  Probleme  der  G.philos.  '  1907  S.  91 ;  Hch.  Rickert, 

3* 
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Die  Grenzen'^  S.  169;  Hri  Berr,  La  synthese  s.  o. ;  Wm.  Wundt,  Logik  2/2  M89r> 
S.  129,  ferner  dessen  Philos.  Studien  3(i886)  195  ff.  ;  Chr.  Sigwart,  Logik  °  1912.  Einen guten  Ueberblick  über  die  Fragen  der  historischen  Gesetzmäßigkeit:  Gv.  S  c  h  ni  o  1  1  e  r 
im  Hdwb.  d.  Staatswiss.  ='8  (1911)  426  if.  besonders  481—90,  wo  auch  reiche  Literatur- 

angaben zu  finden  sind.  —  Eine  gute  Materialsammlung  bietet  Paul  Barth,  Die  Philos. 

der  G.  als  Soziologie  M  (191"));  vgl.  sonst  Fritz  Neeff,  Gesetz  u.  G.  1917.  Neuestens 
Theod.  L.  Haering,  Die  Struktur  der  Weltg.  Philos.  Grundlegungen  zu  einer  jeden 
G. Philosophie  1921.  —  Einzelne  Fragen  behandelt  Karl  Marbe,  Die  Gleichförmigkeit  in  der 
Welt  1916,  ferner  Frz.  E  u  1  e  n  b  u  r  g  ,  Naturgesetze  u.  soziale  Gesetze.  A.  f.  Soz.  u.  Sozial- 

pol, 32  (1911)  689  ft'. ;  Emile  Boutroux,  Ueber  den  Begriff  des  Naturgesetzes  in  der Wissenschaft  u.  in  der  Philos  der  Ggw.,  dt.  1907  S.  113  ff. ;  Jul.  Kaerst,  HZ.  111  (1913) 
30S  ff. 

Die  Beziehungen  der  G.  zur  Völkerpsychologie,  die  in  die  Frage  nach  ge- 
schichtlichen Gesetzen  hineinspielen,  behandelt  Carlo  S  g  a  u  z  i  n  i ,  Die  Fortschritte  der 

Völkerpsychol,  von  Lazarus  bis  Wundt  =  Berner  Abhdlgen.  z.  Philos.  u.  ihrer  G.  2  (1913). 

§  9.    Geschichte  und  Soziologie. 

Das  Wort  „Soziologie"  wie  die  ganze  Gesellschaftswissenschaft  stammt 
von  Comic  her.  Er  hat  nicht  allein  dieses  Wort  als  erster  geprägt,  er  hat 
ihm  gleich  auch  einen  Inhalt  zu  geben  versucht,  der  die  Neigung  hat,  ins 
Historische  überzugreifen,  ja  die  Geschichtswissenschaft  als  Ganzes  in  sich 
aufzunehmen.  Alles  menschliche  Tun,  also  auch  alles  historische  Geschehen, 
bewegt  sich  innerhalb  der  Gesellschaft,  steht  mit  ihr  in  Beziehung,  wirkt  auf 

sie  ein  oder  empfängt  von  ihr  Antriebe.  Wo  sind  also  die  Grenzen  der  Sozio- 
logie? Der  Mangel  einer  festen  Umschreibung  sollte  ihr  zunächst  selbst  zum 

Verhängnis  werden.  Nicht  nur  Historiker  und  Volkswirtschaftler,  Philosophen 
und  Psychologen,  auch  Hygieniker,  Irrenärzte,  Anthropologen,  Kriminalisten 
und  Weltverbesserer  aller  Art  tummelten  sich  auf  dem  Felde  dieser  Wissen- 

schaft, so  daß  ein  Franzose  mit  Recht  von  dem  „babylonischen  Turm  der 

Soziologie"  [Hri  Berr)  sprechen  konnte.  Noch  fehlt  es  dieser  Disziplin  an 
festen  Grundsätzen  und  sicheren  Scheidelinien,  so  daß  fast  jeder,  der  sich 
mit  ihr  beschäftigt,  von  neuem  zu  bauen  anhebt  und  in  ihr  seine  Spekulationen 
erproben  zu  können  glaubt.  Immerhin  kann  man  auch  der  leider  noch  so 
wenig  organisierten  reichen  Arbeit,  die  an  diesen  Gegenstand  gewendet  worden 
ist,  doch  schon  Tendenz  und  Umfang  einigermaßen  bestimmen. 

Wenn  man  sich  vor  Augen  hält,  daß  das  menschliche  Tun  in  seiner 
Notwendigkeit  wie  auch  in  seiner  Freiheit  betrachtet  werden  kann,  in  seiner 
Regelhaftigkeit  nicht  minder  als  in  der  Form  individueller  Besonderheit,  so 
zeigt  sich  bereits,  wo  die  Wege  der  Soziologie  und  der  Geschichte  auseinander- 

gehen. „Eine  soziale  Tatsache  (fait  social)  ist",  sagt  £mile  DurJchcim,  Les 
reyles  de  la  mcthode  sociologiquc  1895  S.  19,  „jede  Art  zu  handeln,  die  im 
Bereich  einer  gegebenen  Gesellschaft  allgemein  ist  und,  unabhängig  von  ihren 

individuellen  Manifestationen,  ein  eigenes  Dasein  besitzt."  Die  Soziologie 
lenkt  also  ihr  Augenmerk  vor  allem  auf  das  Allgemeine,  sie  behandelt  wie 
die  Nationalökonomie  die  Tatsachen  des  menschlichen  Lebens  im  Gegensatz 
zur  Geschichte  in  Form  der  Systematik.  Als  soziale  Statik  beschäftigt  sie 
sich  mit  der  Beschreibung  der  Gesellschaftsformen,  den  Aeußerungen  des 
sozialen  Lebens  (Sprache,  Sitte,  Recht,  Mode),  mit  den  Gesellschaftstypen  und 
Gruppen,  als  soziale  Dynamik  sucht  .sie  aus  den  Gegebenheiten  Regeln, 
womöglich  allgemein  gültige  Gesetze  zu  gewinnen,  die  das  künftige  Geschehen 
ihrem  Imperativ    unterzuordnen    bestrebt  ist  oder   doch   dieses  vorauszusehen 

I 
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hofft.  So  bekennt  sich  Lüiv.  Ginnphtvicc,  So.fiolof/ie  und  Politik  1892  zur 

„soziologischen  Prognose",  nicht  nur  theoretisch,  sondern  auch  praktisch,  in- 
dem er  Zukunftsbilder  entwirft,  die  ja,  \vie  man  heute  sagen  kann,  in  vielem 

das  Richtige  getroffen,  in  manchem  aber  auch  sehr  weit  daneben  geschossen 

haben,  so,  wenn  sich  S.  120  als  Ergebnis  seiner  Prüfung  .,die  größte  Unwahr- 

scheinlichkeit  eines  deutsch-französischen  Krieges"  herausstellt. 
Diese  Wege  konnte  die  Soziologie  nur  einschlagen,  wenn  sie  die  natur- 

Avissenschaftliche  ^Methode  mit  herübernahin.  Nicht  immer  zu  ihrem  Vorteil, 

denn  bald  glaubte  mau  sie  auch  im  Felde  der  sozialen  Statik  nicht  mehr 

entbehren  zu  können  und  entwickelte,  an  Herbert  Spencer,  PriiicipJes  of  Socio- 

logy  ̂ London  1886  anknüpfend,  die  sog.  .,organische  Theorie",  die  die  Ge- 
sellschaft als  einen  Organismus  betrachtet  und  sie  zum  Gegenstande  biogene- 

tischer Forschungsweise  macht.  So  vor  allem  bei  Alb.  Schäffle,  Bau  und  Leben 

des  sozialen  Körpers,  4  Bde.  1875/78,  -  1896  (2  Bde.)  und  Paid  v.  Lüienfeld, 

Gedanken  üh'er  eine  So.t ial wissensc/taß  der  Zukunft  1873  ff.,  wo  von  sozialen 
Zellen,  Geweben,  Knochen  die  Rede  ist,  die  Menschheit  als  ein  „organisches 

Wesen"  erklärt  wird.  Die  unter  Umständen  glückliche  Analogie  zwischen 
Gesellschaft  und  Organismus  nahm  man  im  Sinne  eines  modernen  Begriffs- 

realismus für  AVirklichkeit  und  folgerte  daraus  wichtige  Gesetze.    Vgl.  III  §  3. 

Trotz  diesen  Veriri-ungen  und  Grenzstreitigkeiten  hat  die  soziologische 
Betrachtungsweise  in  mehr  als  einer  Hinsicht  befruchtend  auf  die  Geschichts- 

wissenschaft gewirkt.  Die  Erkenntnis  der  Gesellschaft  als  eines  wichtigen 

Kollektivelementes  historischen  Geschehens  hat  allein  schon  unsere  geschicht- 
liche Erkenntnis  wesentlich  vertieft.  Noch  bis  ins  18.  Jht.  hinein  hatte  man, 

wie  Gg.  Simnicl  einmal  betont,  Erscheinungen  wie  Sprache,  Religion,  Staaten- 

bildung wesentlich  bloß  auf  die  „Erfindung"  einzelner  Persönlichkeiten  zurück- 
führen zu  können  gemeint  oder  auf  überirdische  Mächte,  die  Religion  nur  als 

Erfindung  schlauer  Priester  oder  als  göttlichen  Willen  angesehen.  Daß  die 

religiösen,  rechtlichen,  ethischen  usw.  Anschauungen  sich  in  der  Wechsel- 
wirkung zwischen  dem  Individuum  und  der  es  umschließenden  Menschheits- 

gruppe und  schließlich  in  der  gegenseitigen  Beeinöussung  der  einzelnen  Gruppen 
untereinander  bilden  und  fortentwickeln,  das  hat  uns  so  recht  erst  die  Gesell- 

schaftswissenschaft gezeigt.  Indem  so  die  Soziologie  in  ihrer  auf  das  All- 
gemeine gerichteten  Fragestellung  (z.  B.  Welche  gesellschaftlichen  Verhältnisse 

bedingen  die  monarchische  Regierungsform'?  Wie  entstehen  Revolutionen?  Worin 
besteht  Autorität?  u.  ä.)  Durcbschnitte  durch  das  Ganze  der  geschichtlichen 

Erfahrung  machen  mußte,  hat  sie  auch  den  Historiker  auf  Beziehungen  und 
Abhängigkeiten  aufmerksam  gemacht,  die  sonst  nicht  in  seinem  Arbeitsbereich 

eingeschlossen  waren.  Die  Neigungen  auf  spekulativem  Wege,  wo  der  ge- 
schichtliche Tatsachenstoff  niclit  ausreicht,  durch  Konstruktionen  und  Kom- 

binationen willkürlich  Zusammenhänge  herzustellen,  die  Tatsachenfülle  auf 
eine  oder  nur  wenige  Formeln  zu  bringen  und  sie  einem  vorweg  aufgestelltem 
System  zwangsweise  einzuordnen,  diese  Neigung  macht  sich  auf  soziologischem 
Gebiete  noch  recht  unangenehm  bemerkbar  und  ist  eine  der  Ursachen,  daß 
wahrhaft  historisch  denkende  Forscher  der  neuen  Wissenschaft  mit  unver- 

holenem Mißtrauen  begegnen.  Doch  das  ist  noch  eine  ihrer  Kinderkrank- 
heiten.    Man   sollte   darüber   die   Anregungen   und  Vorteile    nicht    vergessen, 
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die  ̂ vir  ihrer  Betrachtungsart  doch  verdanken.     Sie  ist  vielleicht  in  gewissem 

Sinne  wirklich  berufen,  die  „Grammatik  der  Geschichte"  zu  werden. 
Die  beste,  knappe  Orientierung  über  die  einzelnen  Richtungen  der  Soziologie  samt 

Literaturangaben  bei  Othmar  Spann,  Kurzgef.  System  der  Gesellschaftslehre  1914.  Eine 
ausführlichere  Uebersicht,  aber  stark  persönlich  gefärbt  in  Ldw.  G  um  p  1  o  w  i  c  z  ,  Grundr. 

der  Soziologie  1885  S.  3  tt'.  u.  231  ff.  Einseitig  aber  stoffreich:  Paul  Barth,  Philosophie 
der  G.  als  Soziologie  *  1897  ̂ 1916.  Fausto  Squillace,  Die  soziologischen  Theorien  = 
Philos.-soziol.  Bücherei  23  (1911).  —  Den  historischen  Standpunkt  vertritt  Ldw.  Rieß. 
Historik  1  (1912)  82  ff.,  den  soziologischen  Ferd.  Tönnies,  Soziologie  u.  G.  in  Die 

Geisteswissenschaften  1  (1918)  57  ff'..  Derselbe,  Entwicklung  der  Soziologie  in  Dtld.  im 
19.  Jht.  in  Die  Entwicklung  der  dt.  Volkswirtschaftslehre  im  19.  Jht.  Gv.  Schmoller  ge- 

widmet 1  (1908)  Nr.  14.  Einzelfragen  behandelt  Ldw.  Stein,  Wesen  und  Aufgabe  der 
Soziologie  1898  (SA.  a.  Arch.  f.  System.  Philosophie  6),  Hri.  Berr,  La  sj'nthese  S.  114fF. : 
Ferd.  Tönnies,  Wege  und  Ziele  der  Soziologie  in  Schrr.  d.  dt.  Gesellsch.  f.  Soziol.  1/1 
(1912)  17  tf.     L.  Brinkmann,  Versuch  einer  Gesellschaftswissenschaft  1919. 

§  10.     Geschichte  und  Politik. 

Das  "Wort  , Politik'  teilt  mit  dem  Wort  , Geschichte'  im  Deutschen  den 
Doppelsinn  der  objektiven  und  subjektiven  Bedeutung,  indem  darunter  ebenso 
die  Lehre  vom  politischen  Handeln  wie  dieses  selbst  verstanden  werden  kann. 
Um  nun  das  Verhältnis  von  Geschichte  und  Politik  entsprechend  beurteilen 
zu  können,  muß  man  sie  auf  den  gleichen  Nenner  bringen.  Wenn  deshalb 
BanJ{e  in  seiner  sonst  so  lesenswerten  Berliner  Antrittsvorlesung  Ueher  die 
Venvandtsciiaft  und  den  Unterschied  der  Historie  nnd  der  Folitih  (SW.  24, 
S.  289)  die  Unterscheidung  beider  als  Wissenschaft  und  Kunst  betont,  so  hat 
er  nicht  ganz  das  Richtige  getroffen,  was  schon  daraus  hervorgeht,  daß  er 
behauptet:  „Weit  mehr  unterscheiden  sie  sich  in  Beziehung  auf  Kunst.  Die 
Historik  bezieht  sich  ganz  auf  die  Literatur  .  .  .  Die  Politik  aber  bezieht  sich 

ganz  auf  das  Handeln."  Die  Historik  ist  vielmehr  selbst  Literatur  und  nimmt 
Bezug  auf  das  geschichtliche  Geschehen,  von  dem  das  politische  Handeln  ein 
Teil  ist.  Gg.  Winter  hinwiederum,  der  in  seinem  Aufsatze  Geschichte  nnd 
Politik  in  Vjschr.  f.  VoUcsiv.,  Polit.  v.  Kniturg.,  26.  Jg.  (1889)  3.  Bd.,  S.  172  ff., 
die  beiden  Bedeutungen  sonst  schärfer  auseinandergehalten  hat,  geht  zu  weit, 
wenn  er  bemerkt:  „Die  Geschichte  ist  die  Politik  der  Vergangenheit,  die 

Politik  die  Geschichte  der  Gegenwart".  Wenn  Ravenna  heute,  der  Küsten- 
lagune entrückt,  eine  Binnenstadt  darstellt,  so  bildet  dieser  Wandel  seiner 

Lage  unzweifelhaft  ein  Stück  seiner  Geschichte,  für  die  Politik  Ravennas  macht 
er  aber  höchstens  eine  Voraussetzung  aus.  Politik  im  objektiven  Sinn  ist  die 
Summe  der  auf  die  Gestaltung  des  öffentlichen  Lebens  sich  beziehenden  Hand- 

lungen, Geschichte  hingegen  das  Weitere,  das  nicht  nur  den  schaffenden,  tätigen, 
sondern  auch  den  leidenden  Menschen  in  sich  einbezieht.  Deshalb  ist  etwa 

die  Politik  Augsburgs  etwas  anderes  als  die  Geschichte  Augsburgs.  Von 
seiner  Politik  kann  man  nur  so  lange  reden,  als  es  ein  mehr  oder  weniger 
selbständiger,  handlungsfähiger  Teil  des  Deutschen  Reiches  war.  Heutzutage, 
da  die  Stadt  dem  Staate  Bayern  eingeordnet  ist,  darf  man  allenfalls  von 
seiner  Gemeindepolitik  sprechen,  denn  nur  so  weit  reicht  die  Möglichkeit  freier 
Betätigung.  Anders  die  Geschichte  Augsburgs.  Da  sind  die  geographischen, 

baulichen  und  persönlichen  Veränderungen -nicht  nur  Voraussetzung,  sondern 
Gegenstand  selbst. 

Von  der  praktischen   Politik   schlingen    sich  jedoch   mannigfache  Fäden 
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zur  Geschichtsschreibung  hinüber.  Gerade  aus  den  Reihen  der  Staatsmänner 

erstanden  der  Historie  hervorragende  Vertreter.  Thukydides,  Polybios,  Caesar, 

Tacitus,  Liutprand  von  Cremona,  Otto  von  Freising,  Macchiavelli,  Guicciardini, 

Hugo  Grotius,  Macaulay,  Sjbel  —  zu  allen  Zeiten  haben  Männer  der  Tat  in 
ihren  Mußestunden  zur  Feder  gegriffen  und  die  geschichtlichen  Veränderungen, 
an  denen  sie  mitgewirkt  haben,  zu  schildern  versucht.  Vielfach  ist  ihnen  ihre 

Betätigung  als  Historiker  nur  eine  andere  Form  ihres  praktischen  Schaffens, 
die  notwendige  Fortsetzung  (Bismarck !)  oder  doch  Ergänzung  dessen,  was  sie 
draußen  im  Leben  geleistet.  In  diesem  Rahmen  bedeutet  Geschichtsschreibung 
nicht  Fachkönnen,  sondern  eine  Art  Publizistik,  eine  geistige,  mehr  oder 

minder  glücklich  verhüllte  Waffe  im  Kampfe  wider  politische  Gegner,  zur 

Verteidigung  oder  Rechtfertigung  der  eigenen  Handlungen.  Inzwischen  hat  sich 
die  Historie  immer  mehr  verwissenschaftlicht,  ihre  methodischen  Grundsätze 

weiter  ausgebildet,  so  daß  geschichtsschreibende  Politiker  sich  in  ihr  heute 
mehr  und  mehr  als  Fremdlinge,  bestenfalls  als  Dilettanten  fühlen. 

Ein  Staatsmann,  der  Dauerndes  wirken  will,  muß  sich  in  seinem  Schaffen 

notwendigerweise  von  einem  stark  betonten  geschichtlichen  Gefühl  tragen  lassen. 
Er  hat  vor  dem  Nur-Historiker  die  Kenntnis  der  lebenden  Kräfte  voraus,  die 

in  jedem  Gemeinwesen  zur  Geltung  kommen.  Es  ist  deshalb  kein  Zufall, 
daß  der  Begründer  der  modernen  historischen  Kritik,  Barth.  Gg.  Niehnhr,  sich 
als  Finanzmann  und  Diplomat  in  der  Oeffentlichkeit  betätigt  hatte.  Umgekehrt 

hatten  Politiker  von  jeher  in  der  Historie  ihre  Lehrmeisterin  erblickt.  Im 
Altertum  betonte  unter  dem  Einfluß  der  Stoiker  namentlich  Diodoros  aus 

Sizilien  diesen  Standpunkt  und  der  erste  große  Theoretiker  der  Regierungs- 
kunst der  Neuzeit,  IsiccoJb  MacchiaveUi,  hat,  von  gleichen  Gedanken  getragen, 

nicht  ohne  Grund  aus  Livius  die  Grundsätze  seiner  Anweisungen  abgezogen. 
Geschichtskunde  und  Politik,  als  Kunst  wie  als  Wissenschaft,  können  einander 

nicht  entraten,  jede  von  ihnen  bedeutet  für  die  andere  eine  Hilfswissenschaft. 

Will  aber  Politik  mehr  sein  als  Beschreibung  der  öffentlichen  Verhält- 
nisse und  Zustände,  muß  sie  ihr  Antlitz  der  Zukunft  zuwenden.  Vom  genialen 

Staatsmann  fordern  wir  die  historische  Prognose.  Unter  der  Voraussetzung 

einer  gewissen  Gleichförmigkeit  in  der  Abwickelung  öffentlicher  Vorgänge,  ge- 
stützt auf  die  Kenntnis  der  in  der  Statistik  als  meßbar  sich  erweisenden  Stärke 

und  Richtung  der  menschlichen  Grui)penhandlungen  und  sozialen  Kräfte,  ge- 
stützt auf  die  völkerpsychologische  Erfassung  der  herrschenden  Tendenzen, 

geleitet  endlich  von  einer  intuitiven  Anwendung  geschichtlicher  Analogien,  läßt 

sich  die  Voraussicht  des  Kommenden  wohl  erklären,  zu  einer  exakten  Wissen- 
schaft fehlen  ihr  freilich  einstweilen  noch  die  Mittel.  Allerdings  eine  politische 

Regelkunde,  eine  Grammatik  der  Staatsweisheit,  wie  man  angenommen  hat,  ist 

die  Historie  nicht.  Meint  aber  Hegel:  „Was  die  Erfahrung  aber  und  die 
Geschichte  lehren  ist  dieses,  daß  Völker  und  Regierungen  niemals  etwas  aus 
der  Geschichte  gelernt  und  nach  Lehren,  die  aus  derselben  zu  ziehen 

gewesen  wären,  gehandelt  hätten",  so  widerspricht  dies  offenkundig  den 
Tatsachen,  vielmehr  sehen  wir,  wie  z.  B.  jahrhundertelang  unterdrückt  ge- 

wesene oder  in  Unselbständigkeit  gehaltene  Nationen  (Serben,  Bulgaren, 

Tschechen)  gerade  aus  der  Geschichte  den  besten  Teil  iiirer  Kraft  ge- 
wonnen haben.  Nicht  weniger  verfehlt  ist  hingegen  die  Ansicht  von  J.  R.  Seeley, 

hifroflurtiou  (n  politkal  arievce,    London  1908   und    The  expansion  of  England., 
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London  1899,  der  Geschichte  nur  um  ihres  politischen  Nutzens  studiert  wissen 
will,  von  ihr  hofft,  daß  sie  sich  allmählich  zur  politkal  scicnce  entwickeln 

werde.  Vgl.  E.  A.  Freeman,  Ihe  Method,  S.  44.  —  Ernst  Trocitsch,  Die  Bedeutung 
des  Protestantismus  für  die  Entstehung  der  modernen  WcU^  Hist.-Bihl.  24  (1911) 
sagt  S.  6:  „So  ist  das  Verständnis  der  Gegenwart  immer  das  letzte  Ziel 
aller  Historie;  sie  ist  eben  die  Gesamtlebenserfahrung  unseres  Geschlechtes, 
so  gut  und  so  weit  wir  uns  ihrer  zu  erinnern  und  so  gut  und  so  nah  wir  sie 

auf  unser  eigenes  Dasein  zu  beziehen  vermögen" ;  ferner  neuestens  Ad.  v.  Harnacl\ 
Ueber  die  Sicherheit  und  die  Grenzen  geschicJitlicher  Erkenntnis  1917,  —  Jeden- 

falls ergibt  sich  aber  aus  diesen  innigen  Beziehungen,  die  die  Geschichtskunde 
mit  der  Wissenschaft  und  Praxis  des  politischen  Handelns  verbinden,  daß  es 
für  den  Historiker  ungemein  wichtig  ist,  sich  mit  der  Technik  und  Organisation 
des  öffentlichen  Lebens  zumindestens  theoretisch  bekannt  zu  machen.  Dies 

um  so  mehr,  je  stärker  die  Historie  auf  reine  Gelehrtenweisheit  sich  zurück- 
zuziehen begonnen   hat. 

Außer  der  oben  genannten  Literatur :  Wm.  Maurenbrecher,  G.U.Politik  1884; 
Ottok.  Lorenz,  Die  Politik  als  histor.  Wissenschaft  in  Die  G. Wissenschaft  in  Haupt- 

richtung u.  Aufgaben  1  (1886)  199  ff. ;  ferner  Ldw.  Stein,  Arch.  f.  System.  Philosophie  14 
(1908)  313  ff.     Vgl.  Arvid  Grotenfelt,  Die  Wertschätzung  in  der  G.  S.  85  ff. 

Vorwiegend  staatsrechtlicher  Natur  sind  Job.  Kasp.  Bluntschli,  Die  Lehre  vom 
modernen  Staat  3  (1876):  Politik  als  Wissenschaft;  Frz.  v.  Holtzendorff,  Prinzipien 

der  P.  '■^  1879;  Job.  Jak.  S  c  h  o  1 1  e  n  b  e  r  g  e  r  ,  P.  in  systeraat.  Darstellung  1903.  Eine  gute, 
auch  dem  Historiker  wertvolle  kurze  Uebersicht  Feh.  Stier-So  mlo,  P.  in  Wissenschaft 
u.  Bildung  4  (1907);    sonst  noch  das  Sammelwerk:    Hdb.    der    Politik    ^  1912/3  ̂   1914. 

Den  soziologischen  Standpunkt  vertritt  Ratzenhofer,  Wesen  u.  Zweck  der  P. 
als  Teil  der  Soziologie  u.  Grundlage  der  Staatswissenschaften  1893  f.,  den  psychologischen 

Th.  Funck-Brentano,  LaPolitique,  Paris  1829';  historisch  gerichtet:  Heb.  Treitschke, 
Politik  *  1918  u.  Wm.  Ro  scher,  Politik,  geschichtliche  Naturlehre  der  Monarchie,  Ari- 

stokratie u.  Demokratie  *  1908.  Eine  gute  politisch  ausgewertete  gescbichtlicbe  Beispiel- 
sammlung. Vgl.  Joh.  Kasp.  Bluntschli,  G.  des  allgem.  Staatsrechts  u.  der  Politik  seit 

dem  16.  Jh.  bis  zur  Ggw.  =  G.  der  Wissenschaften  ^  1864,  ̂   1881  unter  dem  Titel  G.  der 
neueren  Staatswissenschaft.  Herm.  Reh  m  ,  G.  der  Staatsrechtsw.  =  Hdb.  des  öff.  Rechts 
der  Ggw.  1  (1896). 

§  11.     Geschichte  und  Philolog-ie. 

Ein  Nachbar,  mit  dem  die  Geschichtskunde  ebenfalls  im  Grenzstreit  lebt, 
ist  die  Sprachwissenschaft,  beziehungsweise  jener  Teil  von  ihr,  der  es  mit  den 
Sprachinhalten  zu  tun  hat,  also  die  Philologie  und  im  besondern  die  klassische 

Philologie.  Seitdem  Aug.  Boeekh,  Encgklopaedie  und  Methodologie  der  philo- 
logischen  Wissenschaften,  hsg.  v.  E.  Br(duscheck  1877,  ̂   1886  für  die  Philo- 

logie die  „Wiedererkenntnis  und  Darstellung  des  ganzen  vorhandenen  Wissens" 
in  Anspruch  genommen  hat,  ihr  Ziel  als  „rein  historisch"  darstellte  („sie 
stellt  die  Erkenntnis  des  Erkannten  objektiv  für  sich  hin"),  seitdem  wollte  die 
Fehde  über  das,  was  der  Philologie,  was  der  Historie  angehört,  nicht  zur 
Ruhe  kommen.  Einer  der  erfolgreichsten  der  modernen  Philologen  Vir.  von 

Witamoivitz-Moellendorff  behauptet  denn  auch  in  seiner  temperamentvollen  Art: 
„Die  Partikel  äv  und  die  Entelechie  des  Aristoteles,  die  heiligen  Grotten 
Apollons  und  der  Götze  Besas,  das  Lied  der  Sappho  und  die  Predigt  der 
heiligen  Thekla,  die  Metrik  Pindars  und  der  Maßtisch  von  Pompeji,  die  Fratzen 

der  Dipylonvasen  und  die  Thermen  Caracallas,  die  Taten  des  göttlichen  Au- 
gustus,  die  Kegelschnitte  des  Apollonius  und  die  Astrologie  des  Petosiris : 

alles,  alles  gehört  zur  Philologie,  denn  es  gehört  zu  dem  Objekt,  das  sie  ver- 
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stehen  will,  auch  nicht  eines  kann  sie  missen"  (zitiert  von  W.  W.  Jueyer). 
Dieser  weitausgreifenden  Zielsetzung  ist  nur  insoweit  zuzustimmen,  als  klassische 

Philologie  und  Geschichte  der  Griechen  und  Römer  aus  dem  gleichen  Quellen- 
schatz ihre  wissenschaftlichen  Erkenntnisse  schöpfen  und  bei  dem  engum- 

zirkten  Umfang  dieses  Stoü'es  vielfach  auch  die  gleichen  Gegenstände  behan- 
deln. Hingegen  unterscheiden  sich  beide  wesentlich  nach  ihrem  Ursprung  wie 

nach  den  letzten  Zielen. 

Ihrer  Herkunft  nach  richtet  die  Philologie  das  Hauptaugenmerk  „auf  die 

Literatur  und  ihr  sprachlich-künstlerisches  Verständnis".  Das  hindert  nicht, 
Herrn.  Paul,  Prinzipien  der  Sprachgeschichte  •*  1909  darin  beizupflichten,  daß  er 
grundsätzlich  Sprachwissenschaft  als  Sprachgeschichte  aufgefaßt  wissen  will 
und  S.  20  behauptet:  „Sobald  man  über  das  bloße  Konstatieren  von  Einzel- 

heiten hinausgeht,  sobald  man  versucht,  den  Zusammenhang  zu  erfassen,  die 
Erscheinungen  zu  begreifen,  so  betritt  man  auch  den  geschichtlichen  Boden, 

wenn  aoich  vielleicht  ohne  sich  klar  darüber  zu  sein."  Falsch  wäre  es  aber, 
die  Geschichte  der  Sprache  als  die  Geschichte  übez'haupt  zu  bezeichnen,  wenn 
auch  Wörter  und  Sachen,  gedanklicher  Ausdruck  und  das  darin  Ausgedrückte 
in  engem   Verhältnis  zueinander  stehen. 

Mit  Recht  hat  man  eingewandt,  daß  die  Geschichte  nach  dem,  was  sie 
erstrebt,  gegenüber  der  Philologie  das  Weitere  ist.  Ist  Historie  mehr  als  die 
Sammlung  von  Einzelheiten,  so  muß  sie  die  von  ihr  behandelten  Erscheinungen 
in  einen  größeren  Zusammenhang  bringen.  Die  Kultur  der  Griechen  und 
Römer  ist  für  sie  nur  eine  Etappe  im  großen  Weltgeschehen.  Irgendeine 
Doktorarbeit  oder  Sonderarbeit  auf  diesem  Gebiete  mag  dies  nicht  immer  klar 
zum  Ausdruck  bringen,  Männer  wie  Xiehuhr,  Grote.,  Mommsen  u.  a.  haben 
aber  in  ihren  Werken  wie  in  ihrem  Leben  den  Zusammenhang  der  antiken 
Geschichte  mit  der  modernen  nie  ganz  außer  acht  gelassen.  Roh.  Pöhlmami 
hat  den  Weg  von  der  tlorentinischen  Wirtschaftsgeschichte  zur  alten  Ge- 

schichte gefunden.  Sehr  eindringlich  hat  dies  auch  der  bekannte  Althistoriker 

Jul.  Kaerst  H.  Z.  lOG  (l!)llj  ')30  dargetan:  „Es  ist  gewiß  eine  wichtige  Auf- 
gabe, daß  das,  was  die  Alten  von  sich  selbst  dachten  und  aussagten,  klar 

erkannt  und  festgestellt  wird.  Aber  ebenso  ist  klar,  daß  diese  Betrachtungs- 
weise von  einer  universalgeschichtlichen  wesentlich  verschieden  ist.  Die  philo- 

logische Erkenntnis  des  Altertums  kann  nicht  zugleich  eine  universalhistorische 

sein."  Diese  Enge  des  philologischen  Interessenkreises  macht  sich  aber  auch 
noch  in  anderer  Hinsicht  bemerkbar. 

„Philologie",  sagt  W.  W.  Jaefjer,  „geht  nicht  auf  das  Geschehen,  sondern 

in  erster  Linie  aufs  Geschafi'ene,  auf  die  niemals  vorgehende,  weil  in  deut- 
licher Gestalt  —  „wie  am  ersten  Tag"  —  vor  der  Nachwelt  stehenden  Werke 

der  Alten"  und  er  zieht  in  feinsinniger  Nuancierung  die  Scheidelinie,  indem  er 
bemerkt,  die  Geschichte  suche  nur  zu  verstehen,  nie  zu  erkennen,  die  Philo- 

logie hinwieder  erkenne,  um  zu  verstehen,  um  gewisse  unvergängliche  Werte 
der  alten  Kultur  zu  verstehen.  Unschwer  bemerkt  man  übrigens  den  Unter- 

schied, wenn  man  die  antike  Kultur  in  ihre  einzelnen  Erscheinungsgebiete 
auflöst,  staatliche  Veränderungen,  Philosophie,  Recht,  Astronomie,  Kunst  usw. 
Ein  Philologe  mag  diese  im  Rahmen  des  klassischen  Altertums  sehr  wohl 
behandeln  können,   was  ja  auch  geschehen  ist,    aber  die   in  diesen  Bereichen 
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eingeschlossenen  Leistungen  sind  ebenso  Stufen  im  Werdegange  der  Staaten-, 
Philosophie-,  Rechts-  und  Kunstentvvicklung  überhaupt. 

Lassen  sich  somit  die  Ansprüche  der  Philologen  unschwer  zurückweisen, 
so  kann  uns  das  nicht  hindern,  in  dem  üebergreifen  der  beiden  Wissen- 

schaften von  einem  Gebiet  ins  andere  doch  das  Symptom  für  die  nachgerade 
ideale  Bewältigung  des  antiken  Quellenmaterials  zu  erblicken.  Die  Ver- 

knüpfung sprachlich- gedanklicher  Ausdeutung  mit  eindringendster  Realien- 
kunde ist  und  muß  das  Ziel  jeglicher  geschichtlichen  Erkenntnis  sein. 

Vgl.  die  oben  angeführte  Literatur  und  noch  Jul.  Kaerst  HZ.  111  (1913)  303. 
Neuerdings  setzt  Paul  Lehmann,  Aufgaben  u.  Anregungen  der  latein.  Philologie  des  Mittel- 

alters SB.  philog.-phil.  u.  hist.  Kl.  München  1908  Nr.  8  für  die  mittellateinische  Philologie 
in  ähnlicher  Weise  wie  für  das  Altertum  die  klassischen  Philologen  als  Ziel,  „eine  große 
Geschichte  des  gesamten  mittelalterlichen  Geisteslebens"  zu  schaffen.  Er  übersieht  hierbei 
nur,  daß  für  das  Mittelalter  mindestens  auch  die  Philologie  der  Volkssprachen  hinzu- 

kommen müßte. 

§  12.    Geschichte  und  Geschichtsphilosophie. 

Die  Geschichtsphilosophie  wirkt  sich  nach  zwei  Richtungen  aus,  L  nach 
der  formalen  Seite  hin.  Da  untersacht  sie  die  Begriffsbildung  und  die 

Möglichkeit  historischer  Erkenntnis  (Logik,  Erkenntnistheorie,  Geschichtpsycho- 
logie), 2.  nach  der  inhaltlichen  Seite  hin  strebt  sie  darnach,  das  geschicht- 

liche Geschehen  unter  einem  einheitlichen  Gesichtspunkte  zu  ordnen  und  zu 
begreifen  (Geschichtsphilosophie  im  engeren  Sinne).  Die  eine  Betätigungsart 
bezieht  sich  auf  die  Geschichte  als  Wissenschaft,  die  andere  auf  die  Geschichte 
als  auf  das  objektive  Geschehen.  Da  sich  nun  die  Historie  erst  ziemlich  spät 
nach  der  methodologisch-technischen  Seite  hin  verwissenschaftlicht  hat,  haben 
auch  Geschichtslogik  und  Erkenntniskritik  erst  in  neuerer  und  neuester  Zeit 

eingesetzt,  während  das  Bedürfnis  nach  einer  sinnvollen  Auslegung  der  ge- 
schichtlichen Ereignisfolgen  so  alt  wie  die  menschliche  Kultur  selbst  ist.  Die 

Warte  aber,  von  der  es  möglich  wurde,  den  großen  Strom  der  Begebenheiten 
mit  einem  Blicke  zu  umfassen,  bot  erst  das  Christentum,  das  seiner  Idee 
nach  die  bis  dahin  für  sich  dahinlebenden  Völker  in  eine  Herde  zusammen- 

schloß, sie  nach  der  Stammsage  des  hebräischen  Volkes  auf  ein  erstes  Eltern- 
paar zurückführte  und  sie  auf  einem  gleichen  überirdischen  Ziele  hinstreben  ließ. 
So  weist  denn  die  Geschichtsphilosophie,  die  der  Wortprägung  nach  von 

Voltaire,  La  Philosophie  de  Vhistoh-e  (17G5)  herzurühren  scheint,  n\xi  Angusümis 
zurück,  der  in  seinem  De  civitate  Dci,  die  Tragik  des  Weltgeschehens  in  dem 
Bilde  des  Kampfes  erfaßt,  den  die  himmlischen  und  teuflischen  Mächte  auf 

Erden  ausfechten.  Seitdem  hat  jede  bedeutendere  philosophische  Gedanken- 
richtung sich  des  in  dem  Geschichtsverlauf  dargebotenen  Stoffes  zu  bemäch- 

tigen und  ihn  nach  ihrer  Art  verständlich  zu  machen  oder  sich  seiner  als 
Exemplifikation  ihrer  Lehren  zu  bedienen  versucht.  Es  ist  hierbei  gleichgültig, 

ob  man  in  diesem  Geschehen  ein  „Gedicht  Gottes",  das  Wirken  eines  über- 
irdischen, als  persönlich  gedachten  Wesens  zu  erkennen  glaubte  oder  wie 

Fichte  und  Hegel  das  notwendige  Fortschreiten  der  Menschheit  im  Bewußtsein 

der  Freiheit  von  triebmäßiger  Unbewußtheit  zu  völlig  vernunftmäßiger  Be- 
herrschung des  Daseins,  —  stets  suchte  man,' aus  einem  zentralen  Punkte  eines 

Denksystem^s  heraus,  den  historischen  Werdeprozeß  zu  veranschaulichen  und 
das  Wissen  davon  zu  vereinheitlichen.     Und    alle  diese  Ausdeutungsversuche., 

] 
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die  mechanisch-materialistischen  nicht  ausgenommen,  pochen  in  ihren  letzten 
Voraussetzungen  und  Folgerungen  an  die  Pforte,  die  uns  vermutlich  auf  ewig 
verschlossen  bleiben  wird. 

Betrachtet  man  Philosophie  als  das  zu  einem  System  zusammengefaßte 

Denken  einer  Zeit,  einer  Menschengruppe,  dann  arbeitet  jeder  oder  doch  jeder 

halbwegs  selbständig  denkende  Mensch  an  dem  jeweiligen  Aufbau  der  Philo- 
sophie mit.  Verborgen,  dem  einzelnen  selbst  oft  gar  nicht  erkennbar,  ruht 

der  Niederschlag  philosophischer  Lehre  in  seinen  geistigen  Leistungen.  In  der 
Art,  wie  Griechen,  wie  Römer  das  geschichtliche  Geschehen  gesehen,  die 

Voraussetzungen,  von  denen  sie  bei  ihren  Schilderungen  ausgegangen  sind 

—  das  alles  ist  ein  Stück  Geschichtsphilosophie:  die  auf  die  Geschichtsbe- 
trachtung angewandte  Philosophie.  Das  geistige  Verhältnis,  in  dem  ein  Volk, 

ein  Kulturkreis  zu  seiner  Vergangenheit  stellt,  zu  der  Vergangenheit  der 

anderen  Völker,  ob  sie  darin  ein  gesetzmäßig  bedingtes  Fortschreiten  erblicken 
oder  ob  sie  sich  nur  jeweils  dem  Augenblicke  hingeben,  in  welches  Verhältnis 
das  Geschehen  des  eigenen  Volkes  zu  dem  der  übrigen  gesetzt  wird,  ob  sie 

den  allen  Völkern  übergeordneten  Begriff  „Menschheit"  anerkennen,  ob  und 

wie  sie  den  Begriff  von  „Nation"  oder  „Gesellschaft"  aus  der  Flucht  der  Er- 
scheinungen entwickeln,  diese  Fragen  fordern  von  jedem  Geschichtsschreiber 

und  forderten  von  ihm  zu  allen  Zeiten  Beantwortung.  Die  Antwort  gibt  nur  meist 

nicht  der  Historiker  selbst,  sondern  die  Weltanschauung,  die  aus  ihm  spricht 

und  die  er,  wie  gesagt,  bewußt  und  zusammenhängend  gar  nicht  erfaßt  zu 
haben  braucht. 

Im  Gegensatze  zu  dieser  allen  geschichtlichen  Darstellungen  innewohnenden 
(jeschichtsphilosophie,  die  wie  ein  himmlisches  Licht  aus  allem  historischen 

Denken  hervorleuchtet,  hat  sie  sich  erst  in  der  neuesten  Zeit  zu  einem  eigenen 
Wissenszweig  verselbständigt.  Hegel  und  Comte  stehen  am  Eingang  dieser 
Periode,  die  uns  herabführt  bis  auf  die  erkenntnistheoretischen  Forschungen 

von  Hell.  Bickcrt,  auf  die  geschichtspsychologischen  Untersuchungen  und  Zer- 
gliederungen von  Wm.  Diltlici/,  auf  die  geschichtsphilosophische  Fragestellung 

von  Gy.  Shnmel,  Benedetto  Croce  und  Bergson. 

Wem  es  nur  auf  praktisch-geschichtsforschende  oder  darstellende  Tätig- 
keit ankommt,  der  wird  auch  ohne  eindringendes  Studium  der  Geschichts- 

philosophie sein  Auslangen  finden,  doch  je  näher  er  an  dem  Kern  der  Probleme 
streift,  um  so  mehr  wird  er  die  innere  Notwendigkeit  fühlen,  sich  über  sein 

eigenes  Tun  und  über  das  Wesen  des  geschichtlichen  Geschehens  Rechen- 
schaft zu  legen.  Auf  der  einen  Seite  die  Zweifel  an  dem  Werte  unseres 

Schaffens,  an  der  Gewißheit  unserer  Ergebnisse  (Zweifel,  die  jeden  ehrlichen 
Arbeiter  in  bangen  Stunden  der  Selbstprüfung  überkommen),  auf  der  anderen 
Seite  das  sehnsüchtige  Verlangen,  die  Splitter  und  Scherben,  die  unser  und 
der  anderen  armseliges  Wirken  aus  dem  Wüste  der  Ueberlieferungen  ins  Licht 
der  Wissenschaft  zu  bringen  vermag,  zu  einem  Ganzen  zu  vereinigen  und  von 

einem  höheren  Standpunkte  zu  überblicken,  als  es  aus  unserer  Alltagswerk- 
stätte möglich  ist,  das  zusammengenommen  ist  die  Wurzel  aller  Geschichts- 

philosophie. Hier  liegt  auch  die  Brücke,  die  vom  Geschichtsforscher  zur  Ge- 
schichtsphilosophie hinüberführt.  Der  Anfänger  übersieht  dies  leicht.  Ihn 

reizt  vor  allem  das  Stoffliche  an  der  Historie  und  er  glaubt  deshalb  an  dem 

rein  Gedanklichen  vorübergehen  zu  können.     Erst  allmählich  steigen  ihm  die 
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Zweifel  aus  der  Versenkung  empor,  erst  allniäblich  kommt  er  dazu,  die  Werk- 
zeuge seiner  Arbeit  zu  prüfen.  Dann  ist  es  vielfach  zu  spät,  die  ungewohnte 

Mühe  ermüdet  und  ein  Gefühl  des  Unbefriedigtseins  bleibt  als  Neige  im  Kelche 
unseres  Wissens  und  Forschens  zurück.  Uns  dünkt  es,  wir  hätten  bisher 
gebaut,  aber  unserem  Baue  fehlten  die  Grundmauern.  Gerade  deshalb  wird 
es  auch  für  den  Neuling  wichtig  sein,  sich  mit  den  theoretischen  Fragen  der 

Geschichtsphilosophie  zu  beschäftigen.  Auch  ruhen  sie,  vielfach  unausge- 
sprochen, im  Hintergrunde  der  praktischen  Erörterungen,  so  daß  diese  gar 

nicht  recht  versteht,  wer  jene  unbeachtet  ließ. 
Ernst  Bern  he  im;  Gg.  M  e  li  l  i  s  ,  Lehrb.  der  G.philosopliie  1905  (an  Heb.  Rickerts 

Geschichtspbilosopbie  orientiert,  doch  ohne  straffe  Gedankenführung  und  Tiefe);  Rud. 
Eucken  in  Kultur  der  Ggw.  ̂   T,  6  (1908);  eine  ganz  bestimmte,  schon  durch  den  Titel 
des  Werkes  gekennzeichnete  Stellung  nimmt  Paul  Barth,  Die  Philosophie  der  G.  als 
Soziologie  -  191.5  ein,  indem  er  Geschichtsphilosophie  und  Gesellschaftswissenschaft  gleich- 

setzt. Theod.  Lindner,  G.philosopbie  ^  1904.  Als  Einführung  wertvoll:  Frz.  Sawicki, 
G.philosophie  =  Philot  Hdbibliothek  2  (1920),  kathol.  Standpunkt.  Uebersichten  über  die 
bisherige  Geschichtsphilosophie:  R.  Fl  int.  Tb.  philosophy  of  history  in  Europa  1874 
Bd.  1:  Frankreich  u.  Dtland.  Derselbe,  Historical  philosophy  in  France  und  French 
Belgium  and  Switzerland  1893.  Rieh.  M  a  y  r  ,  Die  philos.  G.auffassung  der  Neuzeit  ( — 1700) 
1897:  Otto  Braun,  G.philosophie  in  Meisters  Grundr.  ^  1.  Abt.  6  (1913)  S.  35  ff.  (inhaltlich 
dürftig,  doch  wertvoll  durch  aus=giebige  Literaturnachweise). 

Einzelne  wichtige  Fragen  findet  man  in  den  unten  §  8  angeführten  Literaturangaben 
behandelt,  so  bei  A.  D.  X  e  n  o  p  o  1  ,  Edd.  S  p  r  a  n  g  e  r  ,  Wm.  D  i  1 1  h  e  y  ,  Gg.  S  i  m  m  e  1, 
Hri.  Berr  u.  a.,  ferner  bei  Wm.  Wundt,  Logik  2/2  u.   3,  bei  S  ig  wart,  Logik  *1911. 

in. 

Das  geschichtliche  Geschehen  in  seinen  Elementen. 

§  1.   Allg-emeines. 

Wenn  es  im  folgenden  versucht  werden  soll,  das  geschichtliche  Geschehen 
in  seinen  Wirkungseinheiten  aufzulösen,  so  geschieht  dies  nur,  um  in  der  Ver- 

einzelung der  verschiedenen  Elemente  sie  anschaulicher  schildern  zu  können. 
Zwar  strebt  der  menschliche  Geist  immer  wieder  dahin,  die  ganze  Mannig- 

faltigkeit der  Erscheinungen  auf  die  Wirksamkeit  eines  einzigen  dieser  Ele- 
mente zurückzuführen,  doch  mußte  jede  dieser  Vereinheitlichung  schließlich 

scheitern.  Man  vermag  weder  aus  den  klimatisch-geographischen  Verhältnissen 
allein  noch  aus  den  Rasseeigentümlichkeiten,  weder  einzig  aus  wirtschaftlichen 
Tatsachen  und  Klassengegensätzen  noch  auch  aus  sittlichen  oder  geistigen 
Entwicklungen  die  historischen  Ereignisfolgen  zureichend  zu  erklären.  Immer 
und  überall  schließen  sie  sich  alle  zusammen.  Wohl  kann  in  einem  besonderen 

Fall  die  eine  oder  andere  Richtungslinie  stärker  oder  schwächer  hervortreten, 
sieht  man  aber  näher  zu,  so  greifen  die  verschiedenen  Kräfte  wie  die  Räder 
eines  mechanischen  Kunstwerks  ineinander.  Gerade,  weil  sie  stets  alle  gleich- 

zeitig,   wenn    auch,    wie    gesagt,    nicht  jede   in  gleicher  Stärke,  wirksam  sind, 



§  2.  Die  Natur.  45 

gerade  deshalb  wird  es  jenen  einseitig  gerichteten  Beobachtern  möglich,  die 
geschichtlichen  Einzelheiten  in  irgendeiner  Weise  in  ihr  wirtschaftlich,  rassen- 

biologisch oder  sonstwie  orientiertes  Denksystem  einzuordnen.  Meist  nicht 
ohne  Zwang  und  künstliche  Umdeutung,  aber  doch  ohne  Verleugnung  logischer 
Voraussetzungen.  Indes  das  geschichtliche  Denken  versagt  sich  nun  einmal 
grundsätzlich  jeglicher  Spekulation.  In  der  Historie  haben  die  Tatsachen 
das  Wort. 

Adolf  V.  Harnack,  Ueber  die  Sicherheit  S.  9  ft'.  unterscheidet  den  elementaren,  den kulturellen  und  individuellen  Faktor.  Die  ZuordnunjjT  der  Wirtschaft  zum  elementaren 
Faktor  scheint  mir  nicht  eben  glücklich.  Die  Mängel  dieser  Einteilung  zeigen  sich  in  der 
näheren  Ausführung,  wo  die  massenps3'cliologischen  Tatsachen,  die  doch  im  kulturellen 
Faktor  wirksam  sind,  von  ihm  und  dem  individuellen  zusammen  behandelt  werden. 

§  2.   Die  Natur. 

Klima,  Boden  und  Raumgestaltung  sind  Voraussetzungen  für  die  Eigen- 
art geschichtlichen  Geschehens,  sie  sind  von  Bedeutung  für  das  körperliche 

und  geistige  Wachstum  der  Menschen,  wirken  nicht  bloß  auf  die  räumliche 
Ausdehnung,  sondern  auch  auf  die  Art  der  Verteilung  und  Verbreitung  der 

Menschheitsgruppen  und  nehmen  auf  die  wirtschaftlichen  und  kulturellen  Ver- 
hältnisse Einfluß.  In  klassischer  Weise  hat  Fcli.  Bediel,  Änthropogeographie 

gezeigt,  wie  ein  Kaum,  der  für  die  Bevölkerung  zu  weit  ist,  sie  zu  stärkerer 
militärischer  Organisation  nötigt,  indes  seine  Enge  zu  inneren  sozialen  Kämpfen, 
Kolonialgründungen  und  Ueberseeunternehmungen  Anlaß  gibt.  Otto  Hintzc 
HZ  88  (1902)  12  f.  glaubt  in  dem  Mißverhältnis  zwischen  der  Größe  des  zu 
beherrschenden  Raumes  und  den  einer  noch  unentwickelten  Zivilisation  zu 

Gebote  stehenden  Herrschaftsmitteln  eine  Hauptursache  für  den  Ursprung  von 

Lehensverfassungen  zu  erblicken.  —  Daß  die  Lage  am  Meere  (Phönikier, 
Griechen,  Venezianer,  Spanier,  Briten!)  oder  an  Flüssen  (Aegypter,  Assyrer 
Babylonier)  für  das  Schicksal  von  Staaten  und  Völkern  nicht  gleichgültig  ist, 
braucht  nicht  erst  bewiesen  zu  werden,  daß  Gliederung  und  Lage  und  die 
dadurch  bedingte  Fruchtbarkeit  der  Festlandsgebiete  in  den  geschichtlichen 
Werdegang  mächtig  hineinsjjielt,  daß  die  Absonderung  durch  Wasser  oder 
Gebirge  den  Charakter  der  Völker  ebenso  mitbeeinflussen  kann  wie  die  Ver- 

teilung von  Wärme,  Feuchtigkeit,  Licht  und  Luft,  darf  als  erwiesen  gelten. 
Unsere  tägliche  Erfahrung  rechnet  mit  diesen  Tatsachen  wie  mit  Selbstver- 

ständlichkeiten. Eine  vertiefte  Erkenntnis  der  Dinge  wird  sich  aber  hüten, 
aus  diesen  naturgegebenen  Bedingungen,  die  übrigens  ebenfalls  dem  Wandel 
der  Zeit  unterliegen  können,  das  Werden  der  kulturellen  Verhältnisse  mecha- 

nisch entstehen  zu  lassen,  den  Nil  zum  Schöpfer  der  ägyptischen  Kultur  zu 
machen,  in  der  Küstengliederung  Griechenlands  die  Ursache  der  Ausbreitung 
hellenischen  Wesens  am  Mittelmeer  zu  erblicken.  Selbst,  wenn  man  die  in 
geschichtlicher  Zeit  eintretenden  geographischen  Veränderungen  nur  gering 
anschlüge,  so  bleiben  doch  verschiedene  andere  unbeantwortbare  Fragen  übrig. 
Dasselbe  Klima  wirkt  auf  verschiedene  Menschen  verschieden,  warum  sollte 
dies  nicht  auch  bei  verschiedenen  Völkern  der  Fall  sein?  Und  ebenso  indi- 

viduell ist  auch  der  Einfluß,  den  der  Boden  auf  die  wirtschaftliche  Betäti- 
gung der  einzelnen  wie  der  Gesamtheiten  ausübt.  Das  Klima  modelt  einer- 

seits die  Art,  Denkungsweise  und  Physis  des  Menschen,  der  Mensch  weiß  sich 
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ihr  umgekehrt  auch  anzupassen,  kann  durch  Hygiene,  entsprechende  Vor- 
kehrungen den  Hindernissen,  die  es  ihm  entgegenstellt  absichtsvoll  begegnen. 

Es  ist  deshalb  eine  unerlaubte  Verallgemeinerung,  wenn  Hip])ohjte  Tai)ie.  den 
britischen  Nationalcharakter  aus  der  Feuchtigkeit  des  englischen  Klimas  her- 

zuleiten sucht.  Die  Zusammenhänge  sind  eben  auch  hier  viel  zu  verwickelt, 
als  daß  sie  sich  auf  eine  ürsachenkette  zurückführen  ließen. 

Neuerdings  taucht  gerade  unter  Historikern,  die  der  politischen  Geschichte  ihr  Haupt- 
augenmerk zuwenden,  die  Ueberschätzung  des  geographischen  Einflusses  auf  die  Form  ge- 

schichtlichen Geschehens  wieder  auf.  So  bei  Mart.  Spahn,  Die  Großmächte  1918.  Von 
anderer  Seite  bestrebt  man  sich  unter  dem  Einfluß  der  Gegenwartserlebnisse  der  ursäch- 

lichen Verflechtung  zwischen  Natur-  und  Sozialerscheinungen  nachzugehen.  Hs.  v.  H  e  n  tig  , 
Ueher  den  Zusammenhtwg  von  kosmischen,  biologischen  und  sozialen  Krisen  1920.  —  In  ori- 

gineller Weise  sucht  die  Politische  G.  der  Deutschen  von  Albert  v.  Hof  mann  1  (1921)  das 
Geographische  für  die  Deutung  geschichtlicher  Tatsachen  heranzuziehen. 

Uebrigens  hat  schon  F.  C.  Dahlniann,  G.  von  Dänemark  5  Bde.  1840  ff.  die  Be- 
deutung der  Raumgestaltung  für  die  politische  Geschichte  gebührend  hervorgehoben. 

Auf  die  Bedeutung  des  Klimas  für  die  Verhältnisse  der  einzelnen 
wie  der  Völker  und  Staaten  hat  zuerst  nachweislich  der  als  Arzt  berühmte 

Hippokrates  aufmerksam  gemacht.  Aristoteles  hebt  diesen  Faden  wieder  auf, 
Bodin  in  seiner  geschichtsmethodischen  Anweisung  (1566)  läßt  die  menschliche 
Entwicklung  durch  die  Religion  und  die  geographischen  Verhältnisse  bedingt 
sein,  Montesquieu  sucht  die  Gesetze  auch  durch  das  Klima  zu  erklären,  Voltaire 
geht  ähnliche  Wege,  tiefer  blickt  bereits  Kant,  der  in  den  Natureinflüssen 

nur  Gelegenheitsursachen  erkennt.  Besonders  wirksam  für  die  V^orbereitung 
solcher  Anschauungen  war  es,  als  Herder  in  seinen  Ideen  zur  FJiilosophie  der 
G.  der  Menschheit  (1784/7)  die  klimatische  Abhängigkeit  des  Völkergeschehens 
in  den  Vordergrund  schob.  Geographisch  vertieft,  aber  mit  noch  unklaren 
Vorstellungen  hat  dann  Karl  Bitter  den  Zusammenhang  zwischen  Boden  und 
geschichtlichem  Schicksal  aufgezeigt.  Auf  eine  wissenschaftliche  Stufe  gehoben 

ward  dieser  Einblick  erst  von  Feh.  Rätsel,  Anthropogeographie  ^1  (1899)  2,  1891- 
=  Bihl.  (jeofjr.  Hdhh.  1  it.  .9.  Wie  sehr  aber  auch  Ratzeis  Aufstellungen  bis- 

weilen der  nötigen  Vorsicht  entbehren,  zeigt  neuerdings  Willi/  Hellpach,  Die 

geopsychischen  Erscheinungen  1911  ̂ 1914;  vgl.  Jean  Brunhes,  La  gcographie 
huniaine  ̂   Paris  1912.  —  Ging  auch  Hiime,  Of  national  characters  in  Essays  1 
zu  weit,  wenn  er  dem  Klima  jede  AVirkung  auf  den  Nationalcharakter  abzu- 

sprechen geneigt  ist,  so  zeigt  eine  eindringende  psychologische  Forschung,  daß 
die  wenigsten  bisherigen  Beobachtungen  vor  ihr  standhalten.  Behauptungen 
wie  die  von  dem  stärkenden  Einfluß  des  Nordens  auf  die  dort  wohnenden 

Völker,  die  gleichsam  zu  Eroberern  vorherbestimmt  seien,  sind,  wie  Hellpach 
S.  160  richtig  bemerkt,  als  Allgemeingrundsätze  unhaltbar,  da  es  früher  gerade 
umgekehrt  war  (Römer!)  und  in  subtropischen  Gegenden  die  ersten  Gipfel 
menschlicher  Kultur  erreicht  worden  sind.  Auch  die  Verknüpfung  der  Land- 

schaft mit  dem  Volkscharakter  ist  nur  von  Fall  zu  Fall  feststellbar  und 

verschieden  je  nach  der  geistigen  Höhe  der  Bewohner.  Immerhin  wirkt  auf 
Volksbrauch  und  Volksgeschraack  die  Landschaft  stärker  ein  als  das  Klima, 

doch  bedarf  das  alles  einer  sehr  besonnenen  Einschätzung.  Vgl.  lioh.  Grad- 
mann, Das  mitteleuropäische  Landschaftsbild  naclt  seiner  geschichtlichen  Ent- 

wicJchmg,  Geogr.  Zsch.  7,  S.  361  ff.  Allgemeine  Orientierung  vom  Stand- 
punkt des  Geographen  bietet  0.  Schlüter,  'Die  Stellung  der  Geographie  in  der 

erdkundlichen  Wissenschaft  =  Geographische  Abende  im  Zentralinst.  f.  Erz.  und 
Unterricht  5  (1919).     Sonst  noch  VH  §  5. 
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Ein  Begrifif,  der  neuestens  bestimmend  für  die  Geschichtsbetrachtung  in 
die  Historie  eingeführt  worden  ist,  ist  der  der  Rasse.  Die  Bedeutung,  die 

die  darwinistische  Theorie  auf  allen  "Wissenschaftsgebieten  gewonnen  hat, 
macht  sich  auch  in  der  biologischen  Erfassung  der  einzelnen  Menschheits- 

gruppen geltend.  Die  abstammungsgemäße  Einteilung  der  Menschen  nach 

ihrer  morphologischen,  gestaltlichen  und  nach  ihrer  physiologischen  und  funk- 
tionellen Zusammengehörigkeit  (Körperähnlichkeit)  stellt  in  dem  Sinne  der 

Rassentheoretiker  die  sog.  biologische  Rasse  als  die  ., Erhaltungseinheit  des 

Lebens''  dar.  Es  ist  dies  ein  ., Kreis  von  ähnlichen  Ijebewesen,  die  ähnlicher 
Abstammung  sind  und  ähnliche  Nachkommen  liefern,  die  wegen  ihrer  Aehn- 
lichkeit  sich  deshalb  gegenüber  zerstörender  Gewalten  gegenseitig  ersetzen 

können  und  die  durch  alles  dahin  zusammenwirken,  den  gesonderten  Lebens- 

strom, den  sie  miteinander  bilden,  dauernd  zu  erhalten".  Die  Rasse  bleibt 
als  solche  bestehen,  wenn  sie  sich  auch  im  Laufe  der  Zeiten  entwicklungsmäßig 
verändert. 

So  unbestreitbar  es  ist,  daß  sich  auf  Grund  ähnlicher  Abstammungs- 
verhältnisse und  gleicher  Xatureinflüsse  sich  innerhalb  gewisser  Menschheits- 

gruppen bestimmte  gemeinsame  körperliche  und  geistige  Merkmale  zeigen  und 

erhalten,  so  hat  die  Rassenforschung  bisher  noch  zu  keiner  exakten  Begrün- 
dung ihrer  Behauptungen  vorzudringen  vermocht.  Tatsache  ist  es,  daß  sich 

in  geschichtlicher  Zeit  überhaupt  keine  reinrassigen  Völker  nachweisen  lassen, 
so  handelt  es  sich  bei  den  Griechen  um  semitische  u.  a.  Blutzuschüsse,  bei 

den  Römern  um  etruskische  Einschübe,  bei  den  Engländern  um  keltisch- 

sächsisch-romanische Kreuzungen  usf.  Auch  alle  somatischen  Einteilungs- 
gründe, die  auf  Schädelmessungen  beruhen,  haben  nur  begrenzten  Wert,  da 

die  Bildungen  von  Lang-  oder  Kurzschädeln  Zufallsein tlüssen  unterliegen  und 
ihre  erbliche  Stetigkeit  sich  nicht  erweisen  läßt.  Einstweilen  kann  man  Rassen- 

merkmale höchstens  als  Grenzwerte  betrachten,  die  nur  in  Extremfällen  Gel- 
tung besitzen  und  höchstens  als  unterstützende  Beweisstücke  in  Betracht 

kommen.  Vor  allem  müßte  erst  erwiesen  werden,  ob  die  historisch  kulturellen 

Errungenschaften,  die  für  die  Entwicklungsgeschichte  von  Bedeutung  sind, 

vererbt  werden  können,  —  Immerhin  brachte  das  Rassenprinzip  gegenüber 
der  Vorherrschaft  der  materialistisch  ökonomischen  Geschichtsauffassung  einen 
neuen  Gesichtspunkt  zur  Diskussion,  indem  es  die  Unterschiede  der  Völker- 

eigentümlichkeiten nicht  auf  äußere  Lebensbedingungen,  sondern  auf  bio- 

logische inneihalb  der  einzelnen  Völker  sich  vollziehende  Veränderungen 
zurückführt. 

Am  geistreichsten  hat  der  Rassenbegriff  Verwendung  gefunden  durch 

A.  de  (iobirieuu,  Essai  sur  l'inrf/fflitc  des  races  humaincs  '  Paris  1853,  ̂   1884, 
dt.  1898  und  lluuston  Stenart  Cliambcrlain,  Die  Gnindlagen  des  19.  Jhts. 
1903  (in  vielen  Auflagen  erschienen).  Soweit  sie  auch  sonst  auseinandergehen, 
treffen  sich  beide  in  der  üeberzeugung  vom  Vorrang  der  arischen  über  die  anderen 
Rassen.  Nach  Gobhiean  dreht  es  sich  in  der  Weltgeschichte  um  die  Reinheit 
und  Mischung,  d.  i.  um  den  Kampf  zwischen  minderwertigen  und  edlen  Rassen. 
Er  unterscheidet  dabei  die  schwarze,  gelbe  und  weiße  Rasse,  welch  letztere 
die  Schöpferin  jeglicher  Kultur  ist.  Die  höchststehende  ist  die  weiße,  die  der 
Germanen.  An  dem  Blutanteil,  den  sie  an  den  modernen  abendländischen  Völkern 
abgegeben  haben,  mißt  sich  der  Kulturwert  dieser  Völker.    Aber  in  dem  Kampfe 
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der  Rassen  finden  die  edlen  als  die  staatsbildenden  Schichten  schließlich  den 

Untergang,  indem  sie  sich  mit  unedlem  Blute  vermischen  und  sich  in  den 
heranwachsenden  Bastarden  Führer  der  Massen  züchten,  die  ihrer  Herrschaft 
gefährlich  werden.  Andererseits  sind  sie  als  die  kriegstüchtigeren  ungleich 
mehr  von  Vernichtung  bedroht  als  die  minderwertige  Rasse.  Reinheit  oder 
Vermischung  (alliage)  des  Blutes  geben  den  Ausschlag  für  Einheit  oder  Viel- 

fältigkeit der  Meinungen.  In  diesem  Sinne  erläutert  er  denn  auch  mit  großer 

Selbstsicherheit  die  geschichtlichen  Verhältnisse.  —  Für  Chamherlam  hingegen 
sind  seit  dem  Untergang  der  Antike  neben  dem  Völkerchaos  die  zwei  reinen 
Rassen  die  Juden  und  die  langköpfigen  Nordarier  (Germanen)  die  Träger  der 
Weltgeschichte.  Die  Antike  reicht  nach  ihm  bis  1200,  an  die  sich  die  Neu- 

zeit anschließt.  Selbständiges  hat  das  Altertum  hervorgebracht  in  der  Kunst 
und  Philosophie  der  Hellenen,  im  Recht  und  in  der  Staatsidee  der  Römer 
und  schließlich  im  Judentum  und  in  der  Lehre  Christi.  Das  römische  Reich 

geht  si^äter  in  das  Völkerchaos  auf  und  darin  unter.  Erst  mit  dem  13.  Jht. 
beginnt  der  Neuaufbau  der  Kultur  und  dieser  ist  das  Werk  der  Germanen. 
Ueberhaupt  fällt  alles  Licht  auf  die  Arier.  Seine  auf  Instinkt  und  Intuition 

ruhende  Bestimmung  der  Rasse  entzieht  sich  z.  B.  absichtlich  jeder  wissen- 
schaftlichen Begründung.  Aber  auch  die  anderen  auf  Rassenbiologie  ab- 

gestimmten Geschichtsphilosophen  wie  Lnchv.  WoUmann,  Vacher  de  Lapotcge 
usw.  lassen  sich  in  ihren  vereinheitlichenden  Anschauungen  stark  von  un- 

beweisbaren Voreingenommenheiten  leiten.  —  Die  Rassentheorie  streifend,  hat 
Ofto  SeecJc,  G.  des  Untergangs  der  antilcen  Welt  ̂   1917  ff.  das  Absterben  der 
Antike  durch  die  in  Bürgerkriegen,  Christenverfolgungen,  Hinriclitungen  be- 

wirkte „Ausrottung  der  Besten"  zu  erklären  versucht,  ohne  freilich  sich  den 
übrigen  Dogmen  anzuschließen.  Die  Anwendung  der  Theorien  Darwins  und 

Weismanns  sucht  im  geschichtlichen  Geschehen  die  Verwirklichung  der  Ver- 

erbung, Auslese,  Anpassung  zu  sehen,  sie  führt  zur  „sozialbiologischen"  An- 
schauung SchaUmayers  und  zur  Auswertung  für  die  Gegenwart,  zur  Rassen- 
hygiene. Andererseits  sieht  eine  solche  Betrachtungsart  die  geschichtlichen 

Veränderungen  im  Bilde  des  „Kampfes  ums  Dasein".  Doch  alle  diese  aus 
der  modernen  Entwicklungslehre  gewonnenen  Vorstellungen  haben  für  uns 
höchstens  die  Bedeutung  eines  Gleichnisses,  aus  dem  nicht  Tatsachenfolgerungen 
gezogen  werden  dürfen. 

Klima- und  Rassentheorie  kreuzen  sich,  wenn  das  natürliche  Milieu 
für  die  Entstehung  und  Eigenart  der  Rassen  verantwortlich  gemacht  wird  : 

Ueber  die  Bedeutung  des  Milieus  s.  u.  §  3.  Die  Gegebenheiten  und  Ver- 
änderungen des  Naturdaseins  sind  aber  nicht  bloß  Voraussetzungen  und  Vor- 

bedingungen historischen  Geschehens,  sie  können  ein  Teil  dieses  Geschehens 
selbst  werden.  Klimaschwankungen,  Erdbeben,  Vulkanausbrüche,  Seuchen 
unterscheiden  sich  nach  ihrer  Stellung  innerhalb  der  Geschichte,  sofern  sie 

in  das  Schicksal  von  Völkern  und  Individuen  eingreifen,  in  nichts  von  wirt- 
schaftlichen Krisen,  sozialen  Umschichtungen,  Kriegen,  Revolutionen  und  an- 

deren Massenerscheinungen,  denen  man  niemals  die  Eigenschaft  historischer 
Gegenständlichkeit  abzusprechen  versucht  hat.  Freilich  Naturtatsachen  können 
Objekt  geschichtlicher  Betrachtung  werden,  müssen  es  aber  nicht,  sie  werden 
es  eben  nur  dadurch,  daß  sie  entscheidenden  Einfluß  gewinnen  auf  bestimmte 
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Ereignisse  im  Leben  der  Menschen  und  Menschengruppen,  indem  sie  zu  diesen 
in  eine  individuelle,  zeitliche  und  örtliche  Beziehung  treten. 

Außer  den  schon  oben  angeführten  Werken  als  Vertreter  der  Rassentheorie:  G.Vacher  de 
Lapouge,  Race  et  milieu  social  Paris  1910;  Ldw.  W  o  1 1  m  a  n  n  ,  Politische  Anthro- 

pologie 1903;  Ldw.  Wilser,  Rassen  und  Völker  1912.  Politisch -anthropo- 
logische Revue  1902  ff.  von  Ldw.  Woltmann  begründet.  Stärkere  Verwissenschaft- 

lichung der  Rassentheorie  fordert  Wni.  Schallmayer,  Vererbung  u.  Auslese  -1910; 
Archiv  f.  Rassen-  u.  Gesellschaftsbiologie  1905  ff.  —  Kritik  an  der  Rassentheorie  üben: 
S.  R.  Steinmetz,  Der  erbliche  Rassen-  u.  Volkscharakter  in  Vjschr.  f.  wissensch.  Philo- 

sophie u.  Soziologie  26  (1902)  77  ff.;  Feh.  Hertz,  Moderne  Rassentheorien  1904,  2.  Aufl. 
unter  dem  Titel:  Rasse  u.  Kultur  1915  (ziemlich  oberflächlich);  Frz.  Oppenheimer, 
Die  rassentheoretische  Geschichtsphilosophie  in  Verhdlgen.  des  2.  dt.  Soziologentages  1912 
(1918)  S.  98  ff.  (verlangt  Klassen-,  nicht  Rassenpsychologie):  Karl  Techet,  Vaterländer, 
Völker  und  Fürsten  1913;  Frz.  Boas,  Kultur  u.  Rasse  1914. 

§  3.     Die  Kollektiverscheinung-en. 

Es  unterliegt  heute  keinem  Zweifel,  daß  das  geschichtliche  Geschehen 

in  seinem  überwiegend  größeren  Teile  ein  Massengeschehen  ist.  Dem  "Worte 
des  ArisfofcJcs,  daß  der  Mensch  ein  'C.öo^  tioactixov  sei,  hat  die  fortschreitende 
Erfahrung  einen  tieferen  und  umfassenderen  Sinn  beizulegen  vermocht.  Der 

einzelne  erkennt  sich  in  seiner  körperlichen  Erscheinung,  in  der  ununter- 
brochenen Folge  seiner  seelischen  Erlebnisse  als  eine  in  sich  geschlossene 

Einheit,  die,  in  seinem  engumgrenzten  Ich  ruhend,  dieses  Ich  zum  Träger  be- 
stimmter Eigenschaften  macht.  Aber  ebenso  sicher  ist  es,  daß  sich  sein  Ich 

in  seinem  Selbstbewußtsein  viel  schärfer  von  der  Umgebung  abhebt,  als  dies 

in  Wirklichkeit  der  Fall  ist.  Nicht  nur  daß  er  seinem  physischen  Dasein  nach 

als  Glied  einer  gewissen  Abstammungsreihe,  als  Bestandteil  biologisch  be- 
stimmter Einheiten  in  diesen  viel  mehr  aufgeht  als  ihm  selbst  deutlich  wird, 

so  löst  sich  auch  sein  Fühlen  und  Denken  zum  großen  Teile  in  das  Fühlen 
und  Denken  sozialer  Gruppen  auf.  Die  Frage  ist  nur,  ob  dem  einzelnen 

überhaupt  ein  Bewegungsraum  für  die  Betätigung  seiner  Individualität  zu- 
zugestehen ist  oder  nicht.  Wie  alle  neu  aufstrebenden  Richtungen,  hat  auch 

die  an  die  Erkenntnis  der  Massenerscheinungen  anknüpfende  Erfahrung  gleich 
auch  die  letzten  Folgerungen  aus  ihrem  neu  gewonnenen  Wissen  zu  ziehen 

versucht,  ja  der  Masse  die  Alleinherrschaft  im  menschlichen  Geschehen  über- 
haupt zugeschrieben.  Gefördert  ward  dieses  Bestreben  durch  den  Einfluß, 

den  die  naturwissenschaftliche  Begriffsbildung  allerorten  gewann.  In  sie  paßt 
das  Individuum  als  für  sich  denkendes  und  handelndes  Wesen  nun  einmal 

schwer  hinein,  öm  so  besser  jedoch  die  mehr  vegetativ  dahinlebende,  ihren 

Instinktantrieben  gehorchende  Masse,  die  sich  sowohl  zum  Gegenstande  bio- 
logischer wie  statistischer  Untersuchungen  eignet  und  die  in  den  damit  er- 

zielten Durchschnittswerten  jene  Konstanz  zu  bieten  scheint,  wie  sie  zur  Ge- 
setzesbildung notwendig  ist. 

Die  letzten  Bestandteile  aller  gesellschaftlichen  Erscheinungen  sind  einer- 

seits seelische  Akte  (Sinnesempfindungen,  Gedanken,  Gefühle,  Willensakte), 
dann  aber  das  zur  Verwirklichung  einer  Gemeinschaft  dienende  Handeln. 

Die  Gemeinschaft  ist  somit  kein  bloßes  Nebeneinander  von  Sinnes-,  Denk- 
oder Gefühlsäußerungen,  sondern  ein  gegenseitiges  Aufeinanderwirken,  das  erst 

seinen  wahren  Inhalt  bekommt,  indem  sich  das  Denken  und  Fühlen  des  einen 

im  Denken  und  Fühlen  des  anderen  bespiegelt,  aus  ihm  Anregungen  holt  und 
Wilhelm   Bauer,   Einführung  A 
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damit  gestaltend  auf  dieses  Einfluß  übt,  Farbe  und  Anstoß  zu  neuem  Handeln 
erhält.  Das  Ursprüngliche  ist  das  Denken,  Empfinden,  Fühlen.  In  ihnen  liegt 
auch  die  Ursache  für  die  Veränderungen  innerhalb  der  Gemeinschaft,  indem 
nämlich  Gedanken  und  Empfindungen  zu  Antrieben,  zu  Bedürfnissen  werden, 
die   nach  Verwirklichung  verlangen.    Dies  aber  geschieht  durch  das  Handeln. 

Othrnar  Spann,  der  in  seinem  Buche  Ktir.ifjefaßtcs  System  der  GeseUschafts- 
lehre  (1914)  zum  ersten  Male  diese  Beziehungen  in  ihrem  logischen  Verhält- 

nisse zueinander  dargestellt  hat,  nennt  die  Verbindung  der  seelischen  Akte 

„Vergemeinschaftung",  die  des  Handelns  „Vergenossenschaftung",  die  entweder 
arbeitsteiliges  (verkettetes),  verbündetes  oder  gegensätzliches  Handeln  sein 
kann.  Was  aus  der  Vergemeinschaftung  des  Denkens,  Fühlens,  Empfindens 

hervorgeht  ist  die  „Gemeinschaft".  Solche  Gemeinschaften  sind  die  Wissen- 
schaft, die  Kunst,  die  Keligion  und  Philosophie.  Das  Handeln  ist  seinen  In- 
halten nach  entweder  ein  Zweckhandeln  (Wirtschaft  im  weitesten  Begriffe) 

oder  ein  gleichartiges  Handeln  (der  Berufstände,  Besitzklassen,  Gesellschafts- 
und Bildungsschichten,  Familienzusammengehörigkeit) ,  oder  das  verbündete 

Handeln  zum  Zweck  gemeinsamer  Interessenvertretung  oder  zur  Verfolgung 
gleicher  politischer  Ziele,  das  Handeln  kann  aber  auch  gegensätzlich  sein  wie 
beim  Wettbewerb,  in  der  Politik  und  in  dessen  letzter  Konsequenz,  im  Kriege. 

Das  Zustandekommen  dieser  Erscheinungen  und  Vorgänge  wird  ermöglicht 
durch  die  Uebermittlung  unseres  Denkens  und  Fühlens  durch  Zeichen,  wie 
es  die  Gebärde,  die  Sprache,  Schrift  und  wie  es  Bilder  sind.  Unterstützt 

wird  die  Bildung  von  Gemeinschaft  und  Genossenschaft  durch  das  organisato- 

rische Handeln,  das  Organisationen  hervorbi'ingt  (Verein,  Familie,  Kirche, 
Presse,  Armee,  Kartelle  usw.).  Aus  dem  Zusammenwirken  und  der  Aus- 

gleichung der  hier  wirkenden  Gruppen  kommen  als  Einheitserscheinungen  der 
Gesellschaft  zustande,  das  ßecht,  der  Staat,  die  Nation. 

a)  Das  Hecht.  Es  dient  zur  Eegelung  des  organisierenden  Handelns 
wie  die  Moral,  die  Konvention,  der  Brauch,  die  Sitte  und  es  unterscheidet 
sich  von  diesen  nur  dadurch,  daß  es  staatliche  Satzung  ist. 

Die  vielumstrittenen  Fragen  über  das  Wesen  des  Hechtes  gehören  nicht 
in  diesen  Zusammenhang.  Eher  noch  die  völkerpsychologische  Seite  des 
Hechtes. 

b)  Der  Staat.  Er  ist  die  ideelle  Summe  alles  organisatorischen  Han- 
delns, doch  ist  die  staatliche  Organisation  selbst  nichts  Starres,  sondern  je 

nach  den  inneren  oder  äußeren  Bedingungen  dieses  Handelns  in  stetem  Wechsel 

und  in  steter  Veränderung.  Deshalb  bezeichnet  ihn  Otlimar  Spann,  Kur.r- 
gefaßtes  System  S.  186  als  einen  Gradbegriff.  Er  ist  in  dieser  Eigenschaft  eins 
mit  der  Nation.  Deshalb  auch  die  vergeblichen  Versuche,  von  einem  festen 
dogmatischen  Schema  aus  dem  Wesen  des  Staates  gerecht  zu  werden.  Ganz 
besonders  fällt  dies  natürlich  bei  der  geschichtlichen  Betrachtung  staatlicher 
Verhältnisse  ins  Gewicht  und  es  ist  deshalb  auch  der  Zweifel  begreiflich,  mit 
dem  man  bisweilen  dem  Begriff  Staat  begegnet  ist.  „Mit  einem  so  kalten 
Abstraktum  wie  Staat  darf  man  eigentlich  an  das  warme  Leben  gar  nicht 
herantreten.  Die  Römer  haben  auch  kein  Wort  dafür  und  wir  nur  ein 

denaturiertes  lateinisches"  (Ulr.  v.   Wilarnöivitz-MoeUendorff). 
Ob  man  ihn  wie  Law.  Gnmplowkz,  Grundriß  der  SosioJogie  1885,  S.  IIG, 

als  „eine  Organisation    der  Herrschaft   einer  Minorität  über   eine  Majorität" 
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definiert,  oder  ihn  zu  einem  bloßen  Rechtsbegriff  stempeln  will,  ist  für  den 
Historiker  von  geringem  Belang.  Wie  fast  alle  Kollektiverscheinungen  des 
menschlichen  Lebens,  Volk,  Nation,  Gesellschaft,  glaubte  man  auch  den  Staat 
als  ein  biologisch  bestimmbares  Lebewesen,  als  einen  Organismus  bezeichnen 
zu  sollen.  So  neuerdings  besonders  Biid.  Kjellcn,  Der  Staat  als  Lehensform 
1917.  Vgl.  auch  Er.  Kaufmann,  Heber  den  Begriff  des  Organismus  in  der 
Staatslehre  des  H).  Jhs.  1908.  In  der  Tat  vermag  man  sich  manche  Er- 

scheinungsformen (Wachsen,  Blüte,  Absterben)  durch  den  bildhaften  Vergleich 
mit  organischen  Lebenseinheiten  glücklich  zu  deuten,  niemals  darf  man  jedoch 
aus  dem  Auge  verlieren,  daß  es  sich  nur  um  Analogien  handelt.  Der  einzelne 
Mensch  als  Mitglied  und  Angehöriger  einer  Gesellschaft,  einer  Nation,  eines 

Staates  ist  in  dem  „Körper"  dieser  Gesellschaft,  dieser  Nation,  dieses  Staates 
nicht  etwa  so  eingeschlossen  wie  die  Zelle  in  dem  Körper  eines  Lebewesens. 
Das  Individuum,  das  sich  Zwecke  setzt,  nimmt  bewußt  Teil  an  den  Zwecken 
des  Staates  und  folgt  nicht  wie  die  Zelle  nur  dem  mechanischen  Druck.  Der 
Staat,  die  Gesellschaft  oder  die  Nation  ist  eben  kein  Organismus,  sondern 
eine  Organisation.  Vgl.  Li.  §  9.  Das  gleiche  läßt  sich  von  den  übrigen 
Gruppen  behau[)ten,  in  die  diese  großen  Gesamtheiten  zerfallen,  von  der  Horde, 
dem  Stamm,  den  Ständen,  Klassen,  politischen  Parteien,  Berufs-  und  Wirtschafts- 

vereinigungen. Zünften,  Genossenschaften.  Sie  alle  bilden  nicht  bloße  An- 
einanderreihungen von  Individuum  an  Individuum,  in  sie  gliedert  sich  vielmehr 

der  einzelne  als  in  ein  Ganzes  ein,  in  dem  er  nicht  bloß  Teil,  sondern  auch 
Träger  einer  bestimmten  Funktion  ist.  Andererseits  wächst  dieses  Ganze 
hinaus  über  eine  reine  Addition  von  Individuen,  über  ein  bloßes  Aggregat 
und  folgt  schließlich  seinen  eigenen  Gesetzen.  Es  wird  zum  Selbstzweck. 
Am  sichtbarsten  wird  dies  in  der  Gegenwart  bei  politischen  Parteien,  die 
ursprünglich  als  Vereinigung  von  Menschen  behufs  Verwirklichung  bestimmter 
staatlicher  Ziele  ins  Leben  gerufen  werden,  mit  ihrem  Anwachsen  über  die 

Zusammenfassung  der  Zwecke,  die  ihre  Mitglieder  mit  ihrer  Gründung  ver- 
folgt haben,  sich  erheben,  eine  eigene  Taktik  sich  zurechtlegen,  den  Sonder- 

interessen ihrer  Führer  sich  unterordnen,  kurz  ihr  eigenes  Leben  führen. 
Vgl.  Gg.  Jellinek,  Allq.  Staatslehre  M914.  S.  113  ff. 

Es  handelt  sich  für  die  Geschichtsauffassung  darum,  wo  man  die  Antriebe 
sucht,  die  diese  Massen  in  Bewegung  setzt.  Im  allgemeinen  lassen  sich  hiebei 
nun  zwei  Betrachtungsweisen  unterscheiden ,  einmal  die  marxistische 
(materialistische)  und  zweitens  die  sozial  psychologische. 

c)  Die  Nation.  Das  Wesen  der  Nation  liegt  in  der  Kulturgeraeinschaft 
begründet.  Doch  ist  sie  in  bezug  auf  ihre  Einheit  ebenso  wie  der  Staat  ein 
Gradbegriff,  da  das  Ziel  völkischer  Vereinheitlichung  zu  verschiedenen  Zeiten 
und  auf  verschiedenen  Gebieten  (in  Betracht  kommen  Wissenschaft,  Kunst, 
Religion,  Sitte)  nicht  mit  gleicher  Stärke  erreicht  wird,  auch  die  Teilnahme 
an  den  Kulturgütern  von  seiten  der  Massen  nicht  zu  demselben  Grad  vor- 

dringt und  sich  in  dem  Verhältnis  zu  diesen  Gütern  einerseits  eine  schöpfe- 
rische Mitwirkung  oder  bloß  eine  rezeptive  unterscheiden  läßt. 

Zum  Unterschied  von  der  Nation  ist  Volk  ein  statistischer  Begriff,  des- 
halb wird  Volk  auch  der  großen  Menge  gleichgesetzt  und  geradezu  in  weg- 

werfendem Ton  (Pöbel)  gebraucht.  Der  Begriff  Volk  (Bevölkerung)  schichtet 
sich  ab  nach   männlichen    und   weiblichen  Teilnehmern,    die  in   einem   festen, 

4* 
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beharrenden  Gegensatz  zueinander  stehen  und  die  in  ihrer  gegenseitigen  Er- 
gänzung erst  die  Einheit  abgeben;  dann  nach  den  Altersabstufiingen  als  der 

abtretenden,  auf  dem  Höhepunkt  stehenden  und  der  heranwachsenden  Gene- 
ration. Drückt  sich  in  dieser  Dreieinigkeit  das  gegenwärtige  Volk  aus,  so 

umfaßt  der  geschichtliche  Begriff  „Volk"  die  Toten,  Lebenden  und  Nachkommen 
und  bedingt  in  dieser  Geschlechterfolge  die  Stetigkeit  der  Kultur,  der  Meinungen 
und  des  Handelns.  Schließlich  teilt  sich  das  Volk  nach  der  Anteilnahme  an 

den  geistigen  Gütern  in  Gebildete  und  Ungebildete,  ein  Unterschied,  der  uns 

bereits  wieder  hinüberführt  zum  Begriff  „Nation". 
Gerade  dieser  setzte  aber  bisher  jeder  wissenschaftlichen  Behandlung  den 

schärfsten  Widerstand  entgegen.  Die  auf  Vereinheitlichung  der  Begriffe  hin- 
strebende Gesellschaftslehre  bot  ein  Beispiel  innerer  Zerfahrenheit  und  der 

Unfähigkeit,  durch  Verallgemeinerungen  so  verwickelter  Tatsachen,  wie  es  das 
Volkstum  eins  ist,  Herr  zu  werden.  Zugleich  waren  alle  diese  Versuche  freilich 

zeitgeschichtlich  und  politisch  bedingt.  So  wurde  von  den  deutschen  Staats- 
rechtslehrern (3Iohl)  und  mit  diesen  von  neueren  deutschen  Kulturgeographen 

der  Staat  als  das  die  Nation  bildende  Element  betrachtet.  Unter  dem  Einfluß 

der  Romantik  hat  man  vom  sprachwissenschaftlichen  und  völkerpsychologischen 
Standpunkt  aus  in  der  Sprache  allein  das  Kennzeichen  der  Zugehörigkeit  zu 
einer  Nation  zu  erkennen  geglaubt.  Die  durch  Darwin  auf  die  Bahn  geführten 
entwicklungsgeschichtlichen  Zusammenhänge  drängten  gemeinsame  Abstammung 
und  Rasse  in  den  Vordergrund.  Die  moderne  Anthropogeographie  legt  auf 
Boden  und  Klima  das  Hauptgewicht.  Daß  Religion,  gemeinsame  geschicht- 

liche Ueberlieferungen  und  Erlebnisse,  gemeinsame  Kultur  nationsbildend  sind, 
ward  ebenfalls  von  vielen  erkannt  und  es  war  deshalb  ein  Verlegenheitsausweg. 
als  man,  um  die  Gegensätze  zwischen  den  Forderungen  des  national  nicht  ge- 

einten oder  doch  nicht  ganz  einheitlichen  Staates  mit  den  unbestreitbaren 

Merkmalen  des  Nationalbegriffes  zu  versöhnen  eine  Staats-  und  eine  Kultur- 
nation nebeneinander  aufstellte  {K/rchh off  und  Feh.  MeAnecJce).  Dem  Schwanken- 

den in  der  Festsetzung  des  Begriffes  Nation  suchte  Kurt  Riezler  dadurch  bei- 
zukommen, daß  er  als  Wege  zur  Bildung  der  Nation  die  Einheit  des  Raumes, 

der  Rasse,  der  Kultur  und  des  Staates  bezeichnete.  Doch  fügte  er  hinzu, 
es  sei  nur  die  Einheit  der  Kultur  oder  wenigstens  der  Ansatz  zu  ihr  unerläßlich. 
Bei  so  systemloser  Betrachtung  zerfließen  im  einzelnen  alle  Merkmale  und 

geben  den  Zweiflern  und  Freunden  von  Paradoxen  Gelegenheit,  mit  dem  Be- 
griff „Nation"  Fangball  zu  spielen. 
Sind  die  Juden  eine  Nation,  so  widerspricht  dies  der  Forderung  nach 

Gemeinsamkeit  der  Wohnsitze.  Das  Kennzeichen  gleicher  Sprache  muß  nichts 
über  die  Abstammung  aussagen,  die  finnisch-ugrischen  Bulgaren  haben  ein 
slawisches  Idiom  angenommen,  während  das  Italienische,  Spanische,  Rumänische 
zur  Muttersprache  für  ethnisch  in  sich  sehr  verschiedene  Völker  geworden  ist. 
Andererseits  können  Mundarten  innerhalb  einer  Sprache  zu  Scheidewänden 
werden,  die  so  trennend  wirken  wie  nur  eigentliche  Sprachverschiedenheiten 
(Kastilier  und  Katalanen).  Als  Triebkraft  von  nationalisierender  Bedeutung 
erscheint  bisweilen  die  Religion  entscheidend.  So  hat  die  Anhänglichkeit  zum 

Christentum  die  Balkanvölker  vor  der  Vertürkung  bewahrt.  Indes  die  katho- 
lischen Iren  trotz  Sprachgemeinschaft  mit  den  Engländern  sich  nicht  als  Eng- 

länder fühlen,  ist  dies  bei  den  anderssprechenden  Walisern  der  Fall.    Vielfach 
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scheinen  gemeinsame  geschichtlich- politische  Erlebnisse  den  Ausschlag  zu  geben, 
(loch  können  noch  andere  Tatsachen  von  Einfluß  werden.  So  sah  die  Spät- 

antike vielfach  im  Ausschluß  von  dem  ihr  eigenen  Bildungsideal  das  Ent- 
scheidende für  die  Zugehörigkeit  zum  Barbarentum.  In  neuester  Zeit  spielen 

kapitalistische  Erwerbsinteressen  und  andere  materielle  Rücksichten  mit  hinein. 
Die  Presse  und  Literatur  wird  zum  Hebel  für  die  Pflege  und  Erhaltung  der 
Volkssprache,  wird  aber  ebenso  Gegenstand  gewinnbringenden  Gewerbes.  In 

mehrsprachigen  Ländern  bleibt  überdies  der  Wettbewerb  um  Aemter  und  An- 
stellungen nicht  ohne  Einfluß  auf  die  Verteilung  der  nationalen  Kräfte. 

Der  Historiker  wird  nie  vergessen  dürfen,  daß  die  nationale  Idee  von 
den  verschiedensten  Denkbestandteilen  durchsetzt  ist  und  sich  in  den  einzelnen 

Völkern  und  Zeiten  unter  den  verschiedensten  Formen  in  Erscheinung  tritt, 
bald  als  Herold  einer  Stammesgottheit,  bald  als  Symbol  staatlicher  Machtgelüste 
oder  als  Trägerin  sozialer  Forderungen.  Auch  war  das  nationale  Bewußtsein 
nicht  immer  und  überall  von  gleicher  Stärke.  Verschiedene  Völker  sind  im 

Zusammenstoß  mit  anderen  zugrunde  gegangen  oder  von  den  Siegern  aufge- 
saugt worden.  Die  Tatsache,  daß  z.  B.  die  Avaren  nach  ihrer  Niederlage 

dem  Gesichtskreis  der  Geschichte  entschwinden  konnten,  oder,  daß  zwei  Fünftel 
des  von  Deutschen  heute  besiedelten  Gebietes  den  Slaven  abgerungen  wurde, 
beweist  zur  Genüge,  daß  die  Wiederstandsfähigkeit  des  Volkstums  nicht  immer 
und  bei  allen  gleichmäßig  entwickelt  war.  Andere  Völker,  wie  die  alten 
Aegypter,  Griechen,  Römer  usw.,  starben  allmählich  ab.  Man  wird  sich  also 

hüten  müssen,  die  Verhältnisse  der  Gegenwart  unbesehen  bei  solchen  der  Ver- 
gangenheit vorauszusetzen.  Eine  der  Wurzeln  des  modernen  politisch  instru- 
mentierten Nationalgedankens  liegt  in  der  Abkehr  von  der  mittelalterlichen 

Universalidee,  deren  Träger  die  Kurie  war.  Deshalb  verschwistern  sich  an 
der  Wende  der  neuen  Zeit  ganz  deutlich  religiöse  Vorstellungen  mit  nationalen 
(Wiclef,  Hus,  Luther).  Getränkt  mit  ästhetischen  Bestrebungen  hat  dann  die 
i^omantik  die  Aufmerksamkeit  auf  die  geistigen  Sonderleistungen  eigenen  wie 
fremden  Volkstums  hingelenkt  und  damit  dem  Liberalismus  vorgearbeitet,  der 
die  Freiheiten,  die  er  für  die  Individuen  forderte,  ausgedehnt  wissen  wollte 
auf  die  der  nationalen  Volksindividualitäten.  Seit  den  30er  Jahren  des 
19.  Jhts.  tritt  der  Gedanke,  daß  jede  Nation  das  natürliche  Recht  besitze,  alle 
ihre  Angehörige  in  einem  Staate  zu  vereinigen,  mit  wachsender  Gewalt  in  die 
politische  Arena.  Zunächst  als  ein  Element  des  Umsturzes,  dann  aber  durch 
Napoleon  III.  gleicbsam  zum  legitimen  Grundsatz  der  europäischen  Politik 
erhoben.  Neuerdings  schattet  sich  die  nationale  Idee  im  Sinne  stärkerer  Be- 

tonung demokratischer  Lebensfoimcn  ab,  indem  sie  nicht  allein  in  der  zahlen- 
mäßigen Zusammenfassung  aller  Volksgenossen  in  einem  Staate  ihre  Verwirk- 

lichung erblickt,  vielmehr  auch  die  Anteilnahme  aller  an  der  Gewaltausübung 
ilieses  Staates  verlangt. 

Für  den  modernen  Historiker  liegt  die  Gefahr  nahe,  sich  das  Verständnis 
Mir  Erscheinungen  der  Vergangenheit  zu  versperren,  wenn  er  unsere  Zeit 
zum  Maßstab  für  die  Betrachtung  nationaler  Tatsachen  macht.  Das  ist 
natürlich  bei  einem  Begriflfe  wie  dem  des  Staates  nicht  minder  der  Fall,  ist 
hier  aber  noch  um  einiges  gefährlicher,  als  das  Wort  „Nation"  eben  seit 
Napoleon  III.  zum  Schlagwort  geworden  ist.  Vgl.  darüber  Wni.  Bauer,  Das 

'<chlagu'ort   nln   sozialpsychische   und  (jcistesgeschichtlkhe  Erscheinung,   HZ.  122 
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(1920)  189  —  240.  Damit  hat  es  zu  allem  Ueberfluß  außer  dem  Ungewissen 
seines  sachlichen  Inhalts  auch  noch  die  schillernde  und  flimmernde  Farben- 
gebung  jener  halb  absichtlich,  halb  unabsichtlich  gewählten  ündeutlichkeit  der 
Ausdrucksweise  angenommen  und  ist  zum  Symbol  der  verschiedensten  Strebungen 
und  Ideen  geworden. 

Das  Wesen  der  Nation  hat  zum  ersen  Male  Othmar  Spann,  Kiirsgefaßtcs 
Sijstem  der  Gesellschaftskhrc  (1914)  195  ff.  klargelegt.  Gemeinsame  Sprache, 
gemeinsamer  Staat,  gleicher  Raum,  gleiche  Rasse  usw.  sind  als  Gemeinsam- 

keiten nur  Bedingungen,  unter  denen  sie  entstehen  kann.  Nation  ist  echte 

geistige  Gemeinschaft,  die  in  der  Anteilnahme  an  der  gleichen  Kultur  (Wissen- 
schaft, Philosophie,  Religion,  Moral,  Sitte,  Brauch,  Kunst)  beruhte  und  in  der 

organischen  Einheit  der  Kulturgemeinschaften.  Aber  diese  Einheit  ist  niemals 
vollständig  und  Nation  ist  infolgedessen  ein  Gradbegriff  und  Nation  reicht  nur 
so  weit  als  die  Kulturfähigkeit  der  Massen  reicht.  Nicht  bloß,  daß  die  Glieder 
einer  Nation  in  schaffende  und  empfangende  zerfallen,  so  kennt  die  völkische 
Gemeinschaft  verschiedene  Grade  hinsichtlich  des  geistigen  Inhalts  und  der 
Innigkeit  des  Verbundenseins,  hinsichtlich  des  Raumes,  den  sie  einnimmt,  ja 
ihres  ganzen  Gefüges.  Die  Grenzen  sind  nach  jeder  Richtung  hin  verschieb- 

lich. Deshalb  auch  die  verschiedenen  Bilder,  unter  denen  sie  dem  Soziologen 
wie  dem  Geschichtsschreiber  erscheint. 

Aus  der  ganz  unübersehbaren  Fülle  von  Literatur,  deren  Haupterscheinungen  0.  Spann 
(s.  0.)  übersichtlich  angeordnet  hat,  sei  hier  das  wichtigste  mitgeteilt.  Das  Allgemeine  be- 

handeln:  Walter  ßagehot,  Der  Ursprung  der  Nationen,  =  Internat,  wissensch.  Bibl.  4 
(1874);  Rieh.  Boeckh,  Die  statistische  Bedeutung  der  Volkssprache  als  Kennzeichen  der 
Nationalität  in  Zschr.  f.  Völkerpsychol.  und  Sprachwissenschaft  4  (1866)  S.  259 — 402;  Mor. 
Lazaru  s ,  Was  heißt  national?  1880;  Hch.  Jul.  Neumann,  Volk  und  Nation  1888;  Celso 
Ferrari,  La  nationalitä  e  la  vita  sociale,  Palermo  1896;  Alfr.  Kirch  hoff.  Was  ist 
national?  1902;  Derselbe,  Zur  Verständigung  über  den  Begriff  Nation  und  Nationalität 

(1905);  Feh.  Meinecke  ,  Weltbürgertum  und  Nationalstaat  ^1919;  Vhdlgen.  des  2.  deutschen 
Soziologentages  1912  in  Berlin  (1913);  eine  Philosophie  des  modernen  nationalen  Gedankens 
gibt  Kurt  Riezler,  Die  Erforderlichkeit  des  Unmöglichen  1913,  von  welchem  üesichts- 
punkt  aus  er  unter  dem  Decknamen  J.  J.  Ruedorffer,  Grundzüge  der  Weltpolitik  in 
der  Gegenwart  =  Das  Weltbild  der  Gegenwart  2  (1914)  einen  Rundblick  über  die  Gegen- 

wartsgeschichte zu  geben  suchte;  die  Widersprüche,  die  jeder  dogmatisch-einseitigen  Be- 
handlung des  Nationsproblems  entgegenstehen,  hebt  Karl  Tech  et,  Völker,  Vaterländer 

und  Fürsten  1918  hervor.  Vom  katholischen  Standpunkt :  Ign.  S  e  i  p  e  1  ,  Nation  u.  Staat,  1916. 
Von  den  Fragen,  die  dem  Historiker  nahegehen,  stehen  zwei  im  Vordergrunde:  ein- 

mal die,  worin  sich  die  einzelnen  Nationen  voneinander  unterscheiden  und  zweitens  die 
Frage  der  Entwicklung  beziehungsweise  des  geschichtlich  feststellbaren  Standes  des  je- 

weiligen Nationalbewufstseins. 
Die  Nationalcharaktere  behandeln :  Jean  Louis  Castilho  n,  Considerations  sur  les 

causes  physiques  et  raorales  de  la  diversite  du  genie  des  nations  Bouillon  1769 ;  deutsch 
Leipzip  1770;  Aug.  Hch.  Matthiae,  Versuch  über  die  Ursachen  der  Verschiedenheiten 
in  den  Nationalchavakteren,  Leipzig  1802.  Ueber  die  Engländer :  Hch.  von  Langwerth- 
Simmern,  Der  englische  Nationalcharakter  =  England  in  deutscher  Beleuchtung  7 
(1906).  Ueber  die  Franzosen:  Rob.  Harvey,  The  French  mind,  London  1870.  Zur  Ge- 

schichte des  Nationalbewußtseins :  Paul  Joachim  sen,  Vom  dt.  Volk  zum  dt.  Staat  =  Aus 

Natur  u.  Geisteswelt  Nr.  511  (1916),  ̂   1920  ;  F.  W.  B  ehrens.  Dt.  Ebr-  und  Nationalgefühl 
in  seiner  Entwicklung  bei  Philosophen  und  Dichtern  (1600 — 1815),  Diss.  Leipzig  1891;  Hch. 
Finke,  Weltimperialismus  und  nationale  Regungen  im  späteren  Mittelalter,  Freiburger 
wissenschaftl.  Gesellschaft  4  (1916) ;  Emil  Hch.  Du  Bois  Reymond,  Ueber  das  National- 
gefülil  1879.  Nicht  historisch  ist  Edm.  Bernatzik,  Die  Ausgestaltung  des  National- 
gefühls  im  19.  Jht.  =  Btntrr.  zur  staats-  und  rechtswiss.  Fortbildung  6  (1912).  Er  kommt 
zum  Schluß:  „Die  Nationalität  im  subjektiven  Sinn  ist  ein  höchst  persönlich  freier  Besitz 
des  Individuums." 
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§  4.    Die  sozialpsychischen  Tatsachen. 

Die  sozialpsychologisclie  Betrachtungsweise  gebt  von  der  Voraussetzung 
aus,  daß  alle  Geschichte  letzten  Endes  Geschichte  der  geistigen  Funktionen 
ist  und  daß  die  Erscheinungen  des  Massendaseins  auf  bestimmte  seelische 
Tatsachen  zurückgehen,  die  in  dem  Gemeinschaftsleben  der  Menschen  ihre 
Ursache  haben.  Zwei  Fragen  heischen  hiebei  zuvörderst  Antwort.  Fürs  erste 

gibt  es  Erscheinungen  auf  dem  Gebiete  des  Geistigen,  die  nur  durch  das  Zu- 
sammenwirken vieler  denkbar  sind?  Zweitens.  Wie  unterscheidet  sich  das 

Denken,  Handeln  und  Fühlen  der  Massen  von  dem  des  einzelnen  ? 

Zum  Teil  fällt  die  Beantwortung  dieser  Fragen  in  das  Gebiet  der  Völker- 
psychologie, doch  hat  sich  von  ihr  die  Sozialpsychologie  als  etwas  Selbstän- 

diges abgezweigt;  besonders  seit  W)».  Wandt  das  Arbeitsgebiet  der  Völker- 
psychologie nur  auf  rassische  oder  völkische  Gemeinschaftsarten  beschränkt 

und  nur  Sprache,  Mythus,  Sitte  als  Untersuchungsgegenstand  aufgenommen 

hat.  Die  sozialiisychologische  Forschung  hat  nicht  nur  ihr  Tätigkeitsfeld  er- 
weitert und  alle  seelischen  Beziehungen  zwischen  Menschen  herangezogen,  son- 

dern auch  ihre  Grundlagen  geändert. 
Die  Völkerpsychologie,  die  eben  in  Win.  Wundt  ihren  hervorragendsten 

Vertreter  und  Bearbeiter  gefunden  hat,  steht  auf  dem  Standpunkte,  daß 
Sprache,  Mythus,  Sitte  als  Erzeugnisse  der  Volksgemeinschaft  anzusehen  und 
nicht  aus  den  Eigenschaften  des  einzelnen  Bewußtseins  zu  erklären  sind.  Man 
stellt  deshalb  nicht  allein  die  Völkerpsychologie  in  einen  gewissen  Gegensatz 
zur  Individualpsychologie,  man  stellt  vielmehr  als  Urheber  dieser  Erzeugnisse 
den  Volksgeist  oder  die  Volksseele  auf.  Nach  Wundt  zeigt  sich  diese  „Volks- 

seele" in  der  Kontinuität  psychischer  Entwicklungen  bei  fortwährendem  Unter- 
gang ihrer  individuellen  Träger  und  das  „ Gesamtbewußtsein "  als  den  Zusam- 

menhang ihrer  Vorstellungen  und  Gefühle  innerhalb  der  Volksgemeinschaft. 
Solange  man  in  diesen  Bezeichnungen  nur  Abstraktionen  gewisser  Eigentüm- 

lichkeiten einzelner  Gesamtheiten  erblickt,  wird  man  sie  der  Kürze  halber 

allenfalls  gebrauchen  dürfen,  sobald  man  aber,  wie  Wandt  dies  tut,  der  Volks- 
seele eine  konkrete  Existenz  zuschreibt,  wirkt  eine  solche  Aufstellung  (z.  B. 

für  die  Erklärung,  wie  Mundarten  entstehen)  nachgerade  hemmend.  In  Wirk- 
lichkeit können  alle  Hervorbringungen  auf  dem  Felde  der  Sprache,  des  Mythus 

oder  der  Sitte  nur  das  AVerk  einzelner  sein,  wie  es  eben  auch  nur  Einzelseelen 

geben  kann.  Der  Widersinn  springt  in  die  Augen,  sobald  man  sich  gegen- 
wärtig hält,  daß  eine  solche  reale  Gemeinschaftsseele  nicht  beim  Volke  Halt 

zu  machen  braucht,  daß  sie  sich  überall,  wo  Menschen  zusammenwirken,  bilden 
und  sich  im  einzelnen  überschneiden  kann.  Man  kann  den  Spott  verstehen, 
wenn  Kcui  Marhr,  Die  GkirhßrmUjkeit  in  der  Welt,  1916,  S.  113  ff.  fragt: 
„An  wie  viel  realen  Seelen  muß  wohl  ein  Mensch  teilhaben,  der  ein  Schneiderj 
ein  eifriger  Protestant,  ein  guter  Deutscher  und  ein  eifriges  Mitglied  des  Haus- 

besitzervereins ist?"  Abgesehen  von  diesen  allgemein  psychologischen  Betrach- 
tungen gibt  die  Verwendung  des  Begriffs  ., Volksgeist"  oder  „Zeitgeist"  be- 
sonders vom  geschichtlichen  Standpunkte  zu  den  schwersten  Bedenken  Anlaß. 

So  übersieht  z.  B.  eine  Auffassung,  die  den  Zeitgeist  zum  Urheber  gewisser 
Erscheinungen  macht,  allzu  leicht  die  Tatsache,  daß  zu  gleicher  Zeit  die  Men- 
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sehen  verschiedenster  Epochen  neheneinander  leben.  So  herrscht  unter  weiten 

Teilen  unserer  bäuerlichen  Bevölkerung  ein  gutes  Stück  „Mittelalter".  Vgl. 
Jiorcc,  MittclaHerUche  Menschen,  Freuß.  Jhh.  113  (1903)  S.  113  ff.  Gewiß  ist 
für  alle  Angehörigen  einer  Zeit  oder  eines  Volkes  die  Wirtschaftsstufe  und 

literarisch-künstlerische  Entwicklung  nicht  die  gleiche.  Der  moderne  Mensch 
läßt  sich  aber  durch  die  Resonanz,  die  das  Großstadtdasein  gewährt,  ver- 

führen, die  in  diesem  zutage  tretenden  Erscheinungen  als  das  Allgemeingültige 
und  allein  Maßgebende  zu  betrachten. 

Entspricht  die  , Volksseele'  den  seelischen  Kollektiverscheinungen  in  ihrem 
historischen  Längsschnitte  als  das  Dauernde  im  Wechsel  der  Individualäuße- 
rungen,  so  hat  man  für  die  Erklärung  der  vorübergehenden  Massentatsachen 
des  Augenblicks  eine  Massenseele  konstruiert.  Nach  Le  Bon  bildet  sich  unter 
bestimmten  Umständen  nach  dem  Gesetz  der  Tunite  mentale  des  foules  die 

sog.  psychologische  Masse  mit  seelischen  Eigenschaften,  die  vollständig  ver- 
schieden sind  von  jenen  der  Individuen,  aus  denen  sie  besteht.  Bei  aller  ihrer 

ünfertigkeit  sind  die  Beobachtungen  Le  Bons  von  grundlegender  Bedeutung 

und  trotz  der  etwas  unklaren  Bedeutung  des  Begriffes  „Kollektivseele"  vor- 
sichtiger gefaßt  als  Wunäts  Volksseele,  die  als  etwas  Bleibendes,  an  ein  Volk 

Gebundenes  gedacht  werden  muß.  Jedenfalls  beruhen  die  Aufstellungen  des 
französischen  Forschers  auf  gut  gesehenen  Beobachtungen,  die  sehr  wohl  zur 
Grundlage  weiterer  Erkenntnisse  gemacht  werden  können. 

„Masse"  in  dem  hier  gebrauchten  Sinne  ist  jede  größere  Menge  von 
Menschen,  seien  sie  räumlich  oder  geistig  in  näherer  Verbindung  miteinander, 
die  unter  dem  Eindruck  der  gleichen  gefühlsbetonten  Vorstellungen  steht. 
Diese  Vorstellungen  sind  es,  die  den  Antrieb  zu  den  Handlungen  der  Masse 
darstellen.  Nicht  Vernunftgründe  reißen  die  Menge  mit  sich  fort,  sondern 
auf  die  Einbildungskraft  wirkende  Bilder  und  Erlebnisse.  Prüft  man  nun  die 
Eigenart,  die  das  Denken  und  Handeln  der  Masse  kennzeichnen,  so  ist  a)  das 
Anschwellen  der  Affekte,  die  in  ihrer  Stärke  mit  der  Zahl  der  Individuen 
anwächst,  woraus  sich  auch  die  Unberechenbarkeit  des  Endeffekts  erklärt 
(Luthers  Thesenanschlag!);  b)  im  selben  Maße  schwindet  das  individuelle 
Bewußtsein  in  den  einzelnen  Teilnehmern.  Ihre  Durchschnittswerte,  geistige 
wie  moralische,  gewinnen  die  Oberhand,  zumal  es  auch  gefährlich  scheinen 
kann,  sich  von  seinen  Nachbarn  abzuheben.  Damit  nimmt  c)  die  Gewalt  des 

Nachahmungstriebes  zu,  auf  den  Gabriel  Tarde,  Les  lois  de  V  imitation  ̂   1900 
alle  Veränderungen  des  gesellschaftlichen  Daseins  zurückzuführen  sucht.  Er- 

findung (Invcntion)  und  Nachahmung  sind  nach  ihm  die  zwei  Momente  sozialen  Ge- 
schehens, die  der  Vererbung  in  der  organischen  Welt  entsprechen.  Der  Nach- 

ahmung (=  Wiederholung)  stellt  sich  die  contre-repetition,  der  Gegensatz,  er- 
gänzend zur  Seite.  Ist  die  Nachahmung  das  Element  des  Beharrens,  so  die 

Erfindung  das  Bewegende  in  der  Gesellschaft  und  das  Entscheidende  in  der 

Geschichte.  Es  liegt  auf  der  Hand,  daß  Taräe  den  Begriff  „Nachahmung" 
überspannt  und  unzulässig  ausweitet,  immerhin  zeigt  die  Macht  des  Beispiels 
(Märtyrertod),  aber  auch  die  Stärke  der  Gedankenträgheit  (Mode,  Sitte,  Ein- 

fluß der  Presse),  welche  wichtige  Rolle  die  Nachahmung  spielt.  Sie  kann, 
mit  religiösen,  politischen,  wirtschaftliche;!  und  andern  Momenten  gepaart, 
geradezu  krankhafte  Formen  annehmen  (Tanzepidemien,  Kinderkreuzzüge, 
Geißlerfahrten,  Noyaden,  Spekulationswut,   Tulpenmanie  usw.)    und   sich  dem 
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induzierten  Irrsinn,  der  folie  a  deux  nähern,  besonders  wo  Mangel  an  Bil- 
dung, meteorologische  Erscheinungen  (Erdbeben)  und  soziale  Mißstände,  Teue- 
rung und  Seuchen  die  Prädisposition  abgeben.  Von  besonderer  Wichtigkeit 

sind  schließlich  d)  die  unter  dem  Namen  Suggestion  zusammengefaßten  Formen 
der  Beeinflussung  von  Mensch  zu  Mensch.  Neben  der  an  den  Verstand  sich 

wendenden  Einredung  (Beredsamkeit)  wirkt  noch  viel  stärker  als  diese,  nament- 
lich auf  Menschen  primitiver  seelischer  Verfassung  die  Einfühlung,  das  ele- 

mentare Mit-  oder  Nacherleben  fremder  Seelenzustände.  Die  eigentliche  Sug- 
gestion oder  Eingebung,  d.  h.  die  üebertragung  einer  gefühlsstarken  Vorstel- 

lung in  das  Gehirn  anderer,  die  sich  bei  kräftiger  Phantasie  bis  zu  halluzina- 
torischer Kraft  steigern  kann,  spielt  gerade  bei  den  Massen  eine  große  Rolle 

(der  hl.  Georg  erscheint  den  Kreuzfahrern  auf  den  Mauern  Jerusalems). 

Man  begreift  aus  diesen  Tatsachen,  wieso  sich  seit  jeher  fast  alle  Er- 
fahrungen über  den  moralischen  und  intellektuellen  Charakter  von  Massen- 

handlungen in  dem  Urteile  eins  wissen,  daß  der  einzelne  die  Masse  an  Ver- 
antwortlichkeitsgefühl, Stärke  des  Bewußtseins,  klarem  Denken  im  allgemeinen 

übertrifft.  Senatores  boni  viri,  senatus  mala  bestia.  Ist  das  aber  ein  Beweis 
für  die  Existenz  einer  Kollektivseele?  Streng  genommen  gibt  es  psychologisch 
überhaupt  keine  Masse,  sondern  immer  nur  einzelne,  die  innerhalb  ihrer  zur 
Masse  zusammengedrängten  Umgebung  denken,  schreien,  Steine  schleudern, 
Häuser  niederreißen  oder  Barrikaden  errichten.  Genau  besehen  setzt  sich  das 

Johlen  der  Menge  aus  hundert,  zweihundert  oder  mehr  unartikulierten  Lauten 
zusammen,  von  denen  jeder  eine  individuelle  Klangfarbe  an  sich  trägt,  je  nach 
den  verschiedenen  Kehlen,  denen  sie  sich  entringen.  Was  kann  sicherer  in 
den  Bereich  der  Massenerscheinung  fallen  als  die  Welle  von  Menschen,  die 

beim  ersten  Brandgeruch  sich  aus  dem  Theater  wälzt,  •  als  ein  verängstigtes, 
geschlagenes  Heer  auf  der  Flucht !  Aller  Hemmungen  anerzogener  Rücksichten 
bar,  in  ihrer  Sinnlosigkeit  oft  gerade  sich  selber  feind  und  schädlich  —  das 
ist  das  Kennzeichen  der  von  Panik  ergriffenen  Masse.  Zergliedert  man  frei- 

lich diese  Erscheinung,  so  zerfällt  sie  in  ein  Nebeneinander  von  Einzelhand- 
lungen. Das  sauve  qui  peut  heißt  nichts  anderes  als  die  Flucht  des  Indivi- 

duums aus  der  Masse  heraus.  Weh  dem,  der  auf  der  Flucht  zusammenbricht, 
er  wird  erbarmungslos  niedergetreten.  Jeder  will  nur  sich  selbst  erhalten. 
Vgl.  Eberhard  Gothein,  Soziologie  der  Panik.  Verhandinnyen  des  1.  dt.  Sozio- 

logentages (1911)  S.  216  ff.  Es  gibt  also  auch  hier  im  seelischen  Sinne  keine 
Masse.  Wenn  man  aber  doch  von  ihrer  psychischen  Eigenart  spricht,  so  hat 
das  nur  insofern  eine  Berechtigung,  als  in  der  Tat  eine  qualitative  Umformung 
der  Gefühle,  des  Denkens  und  Handelns  vor  sich  geht,  sobald  sich  der  ein- 

zelne unter  dem  Einffusse  der  Masse  betindet.  Wer  hätte  solche  Einwirkungen 
nicht  schon  an  sich  selber  erfahren.  Der  Ungebildete,  der  Phantasiemensch, 

das  Weib  erliegt  ihnen  leichter  als  der  V^erstandesm^nsch,  die  Jugend  ist  ihnen 
zugänglicher  als  das  Alter,  die  lateinische  Rasse  eher  von  ihnen  erfaßt  als 
ein  Angelsachse,  aber  gefeit  ist  davor  keiner. 

Die  Kenntnis  dieser  Tatsachen  ist  für  den  Historiker  nicht  ohne  Be- 

deutung, wirken  sich  doch  in  den  mannigfachsten  Erscheinungen  des  öffent- 
lichen Lebens  solche  massenpsychologische  —  um  der  Kürze  halber  diesen 

Ausdruck  doch  zu  gebrauchen  —  Vorgänge  aus.  Wer  ihrer  nicht  achtet  und 
nur  überall   nach  Vernunftgründen    sucht,    wird   nie   und    nimmer   verstehen. 
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wieso  es  glänzenden  Rednern  bisweilen  nur  durch  ihre  Rednergabe  so  leicKt 
gelingt,  Anhänger  zu  sammeln,  wie  sich  die  mit  den  Mitteln  der  Suggestion 
und  Phantasieerregung  arbeitende  Werbetätigkeit  der  Massen  bemächtigt  und 
Menschen  zu  Mehrheiten  zusammenballt,  die,  ihren  Einzelüberzeugungen  fol- 

gend, das  Gegenteil  von  dem  beschlossen  hätten,  was  sie  unter  dem  Einflüsse 
einer  plangemäßen  Bearbeitung  in  der  Masse  tatsächlich  beschlossen  haben. 
Wie  will  man  sonst  das  Wesen  des  Schlagwortes  begreifen,  das  desto  wir- 

kungsvoller wird,  je  unbestimmter  sein  Inhalt  ist,  je  größeren  Spielraum  es  der 
Einbildungskraft  gewährt?  Gerade  das  Schlagwort  ist  eines  der  wichtigsten 
Hilfsmittel,  die  getrennt  marschierenden  Meinungen  zu  großen  Einheiten  zu- 

sammenzufassen. Sind  Wörter  an  und  für  sich  soziale  Zeichen,  in  denen  sich 
ein  Gemeinschaftswille  kundtut,  die  nicht  verstanden  würden,  gingen  sie  nicht 
aus  einem  gemeinsamen  Denksystem  hervor,  so  werden  sie  zu  Schlagwörtern, 
indem  ihnen  ein  symbolischer  Nebensinn  unterlegt  wird.  Vgl.  Ferä.  Tönnies, 
PhUosoplnsche  Terminologie  in  psycliologiscJi-sozioloyiscJter  Ansicht  1906.  In  ihnen 
kristallisiert  sich  am  klarsten,  was  man  unter  „öffentliche  Meinung"  versteht. 
Sie  ist  die  teils  rational  erfaßte,  teils  auf  Ueberlieferungen  und  auf  das  Her- 

kommen sich  stützende  Massenmeinung,  die,  zugleich  Willenskundgebung,  auf 
das  politische  wie  das  soziale  Leben  Einfluß  nimmt,  bisweilen  mit  imperativer 
Kraft  in  dieses  eingreift.  In  den  Tagen  der  Aufklärung  als  soziale  Macht 
erkannt,  verstärkte  sich  diese  mit  dem  Fortschreiten  des  demokratischen  Ge- 

dankens. Natürlich  gab  es  ebenso  in  der  Antike  wie  im  Mittelalter  eine 

öfi'entliche  Meinung,  wenn  man  sie  auch  mangels  richtiger  psychologischer  Er- 
kenntnis noch  nicht  als  eine  soziale  Erscheinung  für  sich  zu  isolieren  verstand. 

Vgl.  Wm.  Bauer,  Die  öffentliche  Meinung  und  ihre  geschieht}.  Grundlagen  1907 
und  Derselbe  in  Geisteswissenschaffen  1  (1913/14)  Sp.  1022  ff. 

Aus  dem,  was  die  Psychologie  in  der  Erforschung  von  Massenerschei- 
nungen geleistet  hat,  mag  der  Historiker  vor  allem  lernen,  welche  Rolle  das 

Irrationale  im  geschichtlichen  Geschehen  spielt.  Ist  es  schon  irrig,  vom 
Individuum  anzunehmen,  es  folge  in  seinen  Entschlüssen  und  Denkakten  stets 

vernunftgemäßen  Erwägungen,  so  zeigt  die  Masse  sich  erst  recht  dem  Trieb- 
mäßigen, dem  rein  vom  Gefühl,  von  „Stimmungen"  eingegebenen  Handeln 

zugeneigt.  Gi'ahani  Wallas,  Politik  und  menschliche  Natur.  Uebers.  1911 
{Polit.  Bihl.)  S.  57  spricht  von  der  „Tatsache,  daß  die  meisten  politischen 

Meinungen  der  meisten  Menschen,  nicht  das  Ergebnis  eines  durch  die  Er- 
fahrung erprobten  Denkens,  sondern  durch  die  Gewohnheit  fixierter,  un- 

bewußter oder  halbbewußter  Folgerungen  sind.  Die  Gewohnheit  zeigt  ihre 

Macht  in  der  Politik  vornehmlich  in  der  Bildung  von  Denkpfaden".  Und  er 
meint,  „die  meisten  Menschen  scheinen  gerade  jene  ihrer  Meinungen  am 

meisten  zu  verehren,  die  mit  bestinnntem  Denken  am  wenigsten  zu  tun  haben". 
Solches  erweist  sich  mit  Deutlichkeit  z.  B.  in  allen  Fragen  des  Prestiges, 

das  im  Gegensatz  zur  Autorität,  die  in  der  auf  Grund  tatsächlicher  Leistungen 
ruhenden  üeberzeugung  der  Ueberlegenheit  besteht,  auf  allgemeine  Eindrücke 
zurückgeht,  die  keiner  sachgemäßen  rationalen  Kritik  standhalten.  George 
Corneivall  Lewis,  An  Essay  on  the  Influence  of  Atdhority  i)i  Matters  of  Opinion 

London'-^  1875,  Ldw.  Leopold,  Prestige  1016;  vgl.  hiezu  Alfr.  Vierhandt  in  Jh. 
/:  Gesefzg.,    Verwaltung  und   Volhsivirtsch.  41  (1917)  S.   1681  ff. 

Es  spielen  in  die  Urteile  der  Menschen  ziemlich   stark  Illusionen  und 

4 
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Symbolik  hinein  und  ganz  besonders  stark  in  das  Denken  der  Massen. 

„Die  Erforderlicbkeit  des  Unmöglichen",  die  Kurt  Biczlcr  in  seinem  gleich- 
namigen Buche  (1913)  für  den  nationalen  Gedanken  als  lebensnotwendig  hin- 

zustellen sucht,  sie  ist  für  die  Menge  so  wichtig  wie  die  Luft  zum  atmen. 
Alle  politischen,  religiösen  und  sozialen  Denlaichtungen  laufen  schließlich  in 
eine  Utopie  aus,  denn  die  Menschen  biauchen,  um  das  Mögliche  zu  erreichen, 
etwas  Unmögliches  als  letztes  Ziel.  Das  Wirkliche  bedeutet  in  der  Geschichte 
nicht  immer  das  Ausschlaggebende.  Man  mag  haargeuau  feststellen  können, 
daß  in  weiten  Schichten  der  deutschen  Bevölkerung  zu  Beginn  des  16.  Jhts. 
große  Anhänglichkeit  an  die  katholischen  Heilslehren  geherrscht  habe,  die 
von  der  Illusion  beherrschte  Denkrichtung,  daß  nur  eine  Erneuerung  des 
sittlichen  Lebens  die  religiöse  Wiedergeburt  ermöglichen  könne,  war  stärker 
als  die  nackte  Tatsächlichkeit.  Und  dasselbe  gilt  von  den  Zuständen  vor  der 
französischen  Revolution,  von  den  Anlässen  zur  Arbeiterbewegung  im  19.  Jht., 
von  den  zum  Kriege  führenden  Abneigungen  der  Völker.  Immer  verbinden 
sich  Tatsachen  mit  Illusionen.  Das  Wirksame,  das,  was  dem  AVillen  der  Massen 

den  letzten  Anstoß  gibt,  ist  aber  die  Illusion,  sei  sie  verklärend  oder  ver- 

zerrend, erhebend  oder  niederreißend.  „Auf  Poesie",  .sagt  Crv<e/se?2(:«<,  „ist  die 
Sicherheit  der  Throne  gegründet.  Wie  so  mancher  von  uns,  der  mit  Be- 

kümmernis auf  den  wankenden  Thron  blickt,  würde  eine  ruhige,  glückliche 
Lage  in  stiller  Abgezogenheit  finden  können,  wie  mancher  dürfte  selbst  eine 

glänzende  erwarten  dürfen,  wenn  er  statt  zu  fühlen  berechnen  wollte." 
Das  Gefühl  erhebt  sich  eben  über  die  Forderungen  der  Wirklichkeit  und  es 
kommt  darum  für  die  historische  Beurteilung  nicht  allein  darauf  an,  wie  die 
Zustände  und  Vorgänge  in  der  Tat  sich  befanden  oder  verliefen,  sondern 

ebenso  —  in  erregten  Zeiten  fast  allein  —  wie  die  Zustände  und  A'orgänge 
von  der  Menge  empfunden  wurden.  Auf  dem  Zwiespalt  zwischen  Tat- 

sächlichkeit und  Illusion,  die  sich,  wie  gesagt,  niemals  vollständig  decken,  die 

zumeist  in  Widerspruch  miteinander  stehen,  beruhen  vielfach  die  sog.  „Ret- 

tungen" bestimmter  Persönlichkeiten  oder  Verhältnisse  und  Einrichtungen. 
Hierauf  beruht  sehr  oft  die  Ursache  für  die  quellenmäßig  belegten  verschiedenen 

Auffassungen  der  in  der  Geschichte  „schwankenden"  Persönlichkeiten  und 
Zustände,  je  nachden  man  sie  aus  den  Stimmungen  der  Zeit,  aus  den  publi- 

zistischen Quellen,  oder  aus  den  urkundlich  feststellbaren  Tatsachen  heraus 
beurteilt.  Vgl.  oben  III.  §  5.  Aufgabe  der  Geschichtswissenschaft  ist  es 
beides  festzustellen,  die  Grundlagen  des  Wirklichen  wie  auch  den  Schein, 
das  Licht,  in  dem  dieses  Wirkliche  den  Zeitgenossen  und  den  späteren  er- 

schien, denn  Illusionen  haben  ebenfalls  ihre  Geschichte.  Im  Wechsel  der 
Zeiten  wandeln  sich  auch  die  Meinungen  und  Urteile  ab.  Hieher  gehört  z.  B. 

die  Tatsache  des  ,Ruhmes',  der,  abgesehen  von  gewissen  Leistungen,  durch 
das  Medium  der  Tagesströmungen,  Moden  usw.  geht  und  Veränderungen  er- 

leidet. W^ie  verschiedene  Beurteilung  hat  z.  ß.  Schillers  Bedeutung  erfahren. Die  Kurven  seines  Rubmes  fallen  freilich  mit  den  wechselnden  literarischen 
und  ästhetischen  Tendenzen  der  Zeit  zusammen  und  sind  insofern  für  die 

Beurteilung  der  letzteren  eine  Quelle  der  Erkenntnis.  Vgl.  Julian  Hirsch, 
Die  Genesis  des  liidtmes  1914. 

Eng  verwandt  mit  dem  Illusionismus  ist  die  Symbolik.     Auch  sie  er- 
hebt sich  kühn  über  das  Wirkliche,  nur  knüpft  sie  bewußt  an  ein  bestimmtes 



60  Ili-  Das  geschichtliche  Geschehen  in  seinen  Elementen.  §  5. 

Merkzeichen,  dem  sie  einen  geheimen,  tieferen  Sinn  verleiht.  Illusion  wie 
Symbol  verlangen  eine  vom  Willen  nicht  ganz  unabhängige  Hingabe  an  all- 

gemeine Yorstellungsreihen.  Haben  sie  aber  einmal  Fuß  gefaßt,  so  verstärken 
und  verklammern  sie  die  Einzelwillen  um  so  gewisser,  als  ihr  Gefühlsinhalt, 
das  Dunkle  und  Unausgesprochene  in  ihrem  AVesen  auch  den  Ungebildeten 
zu  fassen  imstande  ist,  und  sie  linden  auch  dortiiin  den  Weg,  wo  das  ver- 

standesgemäße Denken  nie  ganz  hingelangt.  An  einem  bunten  Stück  Tuch 
hängt  die  Ehre  eines  Regiments,  eines  Staates,  an  einer  Krone  die  Majestät 
eines  Volkes.  Farbige  Abzeichen  bezeichnen  zunächst  nur  die  Angehörigkeit 
zu  einer  Partei,  bald  werden  sie  zu  einem  Heiligtum  selbst,  um  das  man 
kämpft  und  sein  Herzblut  verliert.  In  dieser,  jenseits  des  Rationalen  liegenden 
Symbolik  liegt  auch  die  Gewalt  des  Schlagwortes. 

§  5.     Die  sozialpsycholog-ische  Geschichtsauffassung. 

a)  Die  historischen  Ideen.  Das  Streben,  das  Kollektive  im  geschicht- 
lichen Geschehen  von  der  psychologischen  Seite  her  zu  fassen,  weist  bereits 

auf  Giamhaüida  Vico  hin,  bei  dem  Geschichte  und  Geschichtspsychologie  in 
eins  zusammenfallen.  Sie  ist  ihm  die  storia  delV  idce  utnaite.  Fördernd  trat 

dann  die  Aufklärungsphilosophie  hinzu,  die  in  der  Zunahme  an  Wissen  und 

Bildung  („Humanität")  den  eigentlichen  Sauerteig  historischen  Werdens  er- 
blickte. Nach  Voltaire  sind  die  Veränderungen  der  Meinungen  als  das 

gestaltende  Prinzip  aller  Kulturformen  anzusehen.  Aber  das  Erlebnis  der 

großen  französischen  Revolution  brachte  auf  dem  Festlande  erst  die  ent- 
scheidenden Erfahrungen  zur  Anschauung.  Hier  konnte  man  den  EinÜuß, 

den  der  Kampf  der  geistigen  Kräfte  auf  die  Formung  des  öffentlichen  Lebens 

ausübte,  mit  Händen  greifen.  Zugleich  lernte  man  die  Mechanik  des  Massen- 
lebens in  seinen  politischen  Auswirkungen  nach  allen  Richtungen  hin  aus 

nächster  Nähe  kennen.  Aus  dem  Dunstkreis  dieser  Erscheinungen  löste  sich 
z.  B.  die  Erkenntnis  der  öffentlichen  Meinung  zu  konkreter  Wirklichkeit  aus 
und  erhielt  damals  ihren  Namen.  Durch  die  Schule  dieser  Erfahrungen,  war 
auch  Wm.  von  Humholät  gegangen,  als  er  (am  vollendetsten  in  „  Ueher  die  Anfgahcn 

des  GesdiicUsschreihers  Abh.  d.  Berliner  Ak.  1820/1,  1822  abgedr.  in  Wut.  v.  Himi- 
hoMts  amgeiv.  plnlos.  Sehr.  =  Philosoph.  Bihl  123  (1910)  80-99)  die  Er- 
gründung  des  historischen  Geschehens  hauptsächlich  darin  suchte,  daß  der 
Zusammenhang  der  wirkenden  Kräfte,  ihre  Richtung  und  gegenseitige  Ab- 

hängigkeit aufgezeigt  werde  und  wie  sich  diese  Kräfte  gegenseitig  ablösen 

und  miteinander  verbinden.  Im  Kreise  dieser  Kräfte,  dieser  ., Ideen'",  die 
außerhalb  der  allgemeinen  Kausalität  stehen,  ist  auch  der  anscheinend  freie 
Wille  der  Individuen  beschlossen.  Diese  von  Ilumboldt  nur  theoretisch  auf- 

gestellten Grundsätze  bedeuteten  trotz  des  Geheimnisvollen,  das  in  ihnen  ruht 
und  das  jeder  wissenschaftlichen  Erfassung  Widerstand  leisten  muß,  doch 
insofern  eine  wertvolle  Grundlage  für  die  Geschichtswissenschaft,  als  sie  auf 
der  Bübne  der  Staatenhistorie  nicht  mehr  bloß  Könige  und  Päpste,  Parteien 
und  Städtebünde  agieren  ließ,  nicht  mehr  nur  den  Machtkitzel  des  einen 
oder  die  Schwachmütigkeit  des  anderen  aufzeigte,  sondern  hinter  all  diesen 
Erscheinungen  den  Einfluß  der  geistigen  Mächte  suchte.  Auch  darin  näherte 
sich    diese  Lehre    dem    praktischen  Bedürfnis    der  Geschichtsschreibung,    daß 
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sie  nicht  wie  die  Romantiker  einen  außerhalb  der  Dinge  wirkenden  Welt- 
oder Volksgeist  annahm,  sondern  die  Ideen  in  den  Begebenheiten  und  in  den 

handelnden  Menschen  selbst  zu  erkennen  strebte.  Gegenüber  der  Hegeischen 
Spekulation  aber,  die  in  der  Geschichte  die  Selbstentwicklung  der  Idee  sehen 
wollte,  war  es  kein  geringer  Vorzug,  daß  hier  die  Konstruktion,  als  ob  sich 
die  Weltgeschichte  auf  e  i  n  Schema  zurückführen  lasse,  vermieden  und  gerade 

in  der  Aufeinanderfolge,  in  dem  Kampfe  der  Ideen  das  Wesen  des  histo- 
rischen Werdeganges  erblickt  wurde. 

An  diese  Gedankenkreise  knüpfte  der  Altmeister  der  neueren  deutschen 

Geschichtswissenschaft,  Leopold  von  Eanle  an.  „Ich  kann  also",  sagt  er 
einmal,  „unter  leitenden  Ideen  nichts  anderes  verstehen,  als  daß  sie  die 
herrschenden  Tendenzen  in  jedem  Jahrhundert  sind.  Diese  Tendenzen  können 

indessen  nur  beschrieben,  nicht  aber  in  letzter  Instanz  in  einen  Begrift" 
summiert  werden  .  .  ."  Und  er  fügt  hinzu:  „der  Historiker  hat  nun  die 
großen  Tendenzen  der  Jahrhunderte  auseinanderzunehmen  und  die  große 
Geschichte  der  Menschheit  aufzurollen,  welche  eben  der  Komplex  dieser  ver- 

schiedenen Tendenzen  ist.  Vom  Standpunkte  der  göttlichen  Idee  kann  ich 
mir  die  Sache  nicht  anders  denken,  als  daß  die  Menschheit  eine  unendliche 
Mannigfaltigkeit  von  Entwicklungen  in  sich  birgt,  welche  nach  und  nach  zum 
Vorschein  kommt  und  zwar  nach  Gesetzen,  die  uns  unbekannt  sind,  geheimnis- 

voller und  größer,  als  man  denkt."  —  Feh.  3IeinecJce.  der  gerade  nach  der 
Ideenlehre  hin  die  Gedanken  Banlies  am  treuesten  fortgeführt  hat,  bemerkt 
HZ  111  (1913)  S.  585:  „Historische  Ideen  sind  nicht  bloße  Gedanken,  sind 
in  erster  Linie  vielmehr  Tendenzen,  an  denen  die  Bedürfnisse  des  Willens 
und  Gefühle  mehr  Anteil  haben  als  der  Intellekt." 

Bei  allen  Vorzügen,  die  der  Leh're  von  den  historischen  Ideen  zueigen 
sind,  konnte  sie  der  Gefahr  nicht  ganz  entgehen,  geistige  Mächte  zu  suchen 
und  zu  finden,  wo  es  sich  um  materielle  Kräfte  handelt  und  die  Tatsachen 

der  natüi'lichen,  wirtschaftlichen  und  sozialen  Grundlagen  etwas  zu  vernach- 
lässigen. Sie  bildet  in  dieser  Hinsicht  den  geraden  Gegensatz  zu  Marx,  der 

alles  historisch  Wirksame  in  die  ,reale  Basis'  verlegt  und  die  Ideen  nur  als 
„Ueberbau"  gelten  lassen  will.     Vgl.  S.  71  ff. 

J.  Goldfriedrich,  Die  historische  Ideenlehve  in  Dtld.  1902  (als  Zitatensammlung 
wertvoll,  aber  ohne  geistige  Durcharbeitung  des  Stoffes);  wichtiger  Edd.  Fueter,  G.  der 
neueren  Historiographie  1911  S.  423  ff.  und  474  ff.,  der  auch  die  wichtigere  Spezialliteratur 
verzeichnet. 

b)  Sozialpsychologische  Geschichtsauffassung.  Wie 
II  §  8  gezeigt  wurde,  führt  der  Weg  zu  LamprecM  über  Tnrgot,  Condorcet  und 
namentlich  über  Comfe.  Lamprecht  findet  in  dem  sozialpsychischen  Element 
das  Konstitutive,  wie  er  in  Anlehnung  an  WiouU  die  Psychologie  überhaupt 
als  Grundlage  der  Geschichte  betrachtet.  „Das  geschichtliche  Leben  läßt  sich 
nur  als  eins  fassen  und  sein  Inhalt  wird  durch  das  Seelenleben  der  mensch- 

lichen Gemeinschaften  und  der  Individuen  einer  bestimmten  Zeit  als  ein 

schlechthin  Ganzes  gebildet"  (Beil.  zur  Allfi. Zeitung  1898, 15.  April  Nr.  83).  Er 
sucht  nach  Zeitaltern  in  der  Entwicklung  des  Seelenlebens.  Wunäts  „schöpfe- 

rische Synthese",  wonach  psychische  Gebilde  niemals  durch  die  Eigenschaften 
der  psychischen  Elemente  erschöpft  werden,  in  die  sie  eingehen,  sondern  infolge 
der  Verbindung  der  Elemente  immer  neue  Eigenschaften  hinzutreten,  die  diese 
Gebilde  erst  charakterisieren,   macht   er  zur  Grundlage  seiner  Betrachtungen 
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über  Gesamtw'illen,  Gesamtbewußtsein  der  sozialen  Bildungen.  Abgesehen 
davon  aber,  daß  mit  dieser  schöpferischen  Synthese  und  der  Annahme  einer 

Soziali:)syche  etwas  Geheimnisvoll- Unerklärbares  zur  Erklärung  herangezogen 
wird,  ging  Lmnprecht  mit  der  Vereinheitlichung  der  sozialpsychischen  Tat- 

sachen, allzu  rasch  vor,  indem  er  meinte  ganze  „  Kulturzeitalter "  mit  einer 
solchen  seelischen  Etikette  kennzeichnen  zu  können.  Was  seine  theoretische 

Grundauffassung  sonst  betrifft,  so  nimmt  er  natürlich  stark  Partei  für  den 

überragenden  Einfluß  des  Kollektiven  über  das  Individuelle.  Personenge- 
schichte wird  in  die  Nähe  des  Romans  gerückt,  dagegen  der  Geschichte  der 

„Zustände"  als  der  Erzeugnisse  sozialen  Denkens  und  Eühlens  das  Hauptge- 
wicht beigelegt.  Nicht  um  die  begriffliche  Ableitung  späterer  Zustände  aus 

früheren  handle  es  sich  aber,  sondern  darum,  die  in  allen  kulturellen  Einrich- 

tungen innewohnenden  P^ntwicklungstendenzen  zu  leiten.-  Er  bekennt  sich  zu 
einer  genetischen  Darstellungsweise,  die  die  Richtung  BanJies  übertreffen  will. 
Ueber  die  alte  Heldenbiographie  hinaus,  sei  fürderhin  das  große  Individuum 
aus  den  Zuständen  zu  erklären  und  andererseits  aufzuzeigen,  wie  es  auf  die 
Zustände  wirke,  indem  es  dank  seiner  Eminenz  besser  als  die  Durchschnitts- 

menschen die  in  der  Zeit  sich  andeutenden  Richtungen  erkenne.  Vgl.  F.  Barth, 

Die  PlnJosophie  der  Geschichte^  502  ff.  Bildete  so  historisch  seine  vorschnelle 
Generalisation,  die,  um  die  Richtigkeit  seines  Schemas  zu  erweisen,  den  Wirk- 

lichkeiten nicht  selten  Zwang  antat,  gegenüber  der  Ideenlehre  einen  Rück- 
schritt, so  ist  ihm  gutzuschreiben,  daß  er  auf  die  Massenerscheinungen  in  der 

Geschichte  überhaupt  das  Interesse  hinlenkte  und  die  Entwicklung  des  Wirt- 
schaftslebens mit  in  seinen  Bereich  zog.  So  stellte  sein  Auftreten  die  Ver- 

bindungslinie her  zwischen  der  extremen  Nur-Ideenforschung  auf  der  einen, 
der  Nur-Wirtschaftsgeschichte  in  Deutschland  auf  der  andern  Seite.  Trotz 
seinem  wohleingerichteten,  1909  eröffneten  Kgl.  sächsischen  „Institut  für  Kultur- 

und  Universalgeschichte  bei  der  Universität  in  Leipzig"  und  einer  großen  Anzahl 
von  Schülern,  die  ihre  Arbeiten  in  den  „Beiträgen  zur  Kultur-  und  Universal- 

geschichte" niedergelegt  haben,  vermochte  er  nicht  eine  „Schule"  zu  gründen. 

§  6.    Das  Individuum. 

Das  Individuum  als  seelische  Einheit  ist  die  wahre  Crux  der  modernen 

Geschichtstheorie.  Sein  Dasein  zu  leugnen,  geht  nicht  an,  denn  das  hieße 
nichts  anderes  als  sein  eigenes  Selbst  verleugnen.  Vor  noch  gar  nicht  allzu 
langer  Zeit  war  für  den  weitaus  größten  Teil  der  Historiker  und  Geschichts- 

philosophen die  Frage  von  der  Bedeutung  des  Individuums  überhaupt  noch 
keine  Frage.  Die  Geschichte  löste  sich  auf  in  eine  Summe  von  Einzelhand- 

lungen und  diese  Einzelhandlungen  hatten  eben  Individuen  zu  Urhebern. 
Freilich  war  damals  der  Ausschnitt  aus  dem  Geschehen,  das  man  gemeinhin 
zum  Gegenstande  historischer  Betrachtung  machte,  ein  ungleich  engerer.  Man 
verlegte  das  Schwergewicht  auf  die  Vorgänge  und  Aeußerungen  des  staatlichen 

Daseins.  Kirchengeschichte  war  Sache  der  Theologen,  Rechtsgeschichte  Auf- 
gabe der  Juristen,  um  die  Entwicklung  der  wirtschaftlichen  Verhältnisse 

kümmerte  sich  gelegentlich  ein  Außenseiter,  die  einzelnen  Seiten  des  kulturellen 
Lebens  als  ein  Ganzes  zusammenzufassen  und  in  die  historische  Betrachtung 
einzuordnen,  daran  hatte  vor  Voltaire  kaum  jemand    ernstlich   gedacht.     Und 
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auch  VoUitire  hatte  nicht  sogleich  Nachfolger  gefunden.  Ohne  Zweifel  ver- 
setzte die  Revolution  der  rein  individualistischen  Betrachtungsweise  einen 

schweren  Stoß.  Freilich  hat  hierin  bereits  Montesquieu  in  seinem  Eftprit  des 

lois  eine  Bresche  geschlagen,  da  er  nicht  mehr  die  Allmacht  eines  Gesetz- 
gebers anerkennt,  sondern  die  Gesetze  gegenseitig  bedingt  sein  läßt.  Aber 

diese  Erfahrung  anschaulich  gemacht  zu  haben,  war  doch  eine  Errungenschaft 
der  Revolution.  Was  waren  Könige,  was  waren  Minister!  Die  Erfahrung 
des  Augenblicks  warf  ihre  Lichter  auch  auf  die  Vergangenheit.  Indem  einmal 
die  Decke  von  den  bisher  sorglich  gehüteten  Regierungsarcana  weggerissen 
war,  sah  man  plötzlich,  wie  da  wirtschaftliche,  soziale,  geistige  Kräfte  am 
Werke  sind,  denen  der  einzelne  machtlos  gegenübersteht,  und  sei  er  gefürstet 

oder  beamtet,  hoch  oder  nieder.  Man  hatte  allmählich  den  Begriff  der  „Ge- 

sellschaft" entdeckt,  Danrius  Entwicklungsgedanke  legte  den  Hauptton  auf 
das  Wesen  der  Arten,  gleichzeitig  kam  die  Statistik  zu  Ansehen  mit  ihrem 
Gesetz  der  großen  Zahl,  das  den  einzelnen  untergehen  ließ  in  der  Masse.  Ein 
neuer  Idealismus  rang  sich  empor,  der  den  Unsterblichkeitsglauben  in  dem 
Sinne  variierte,  daß  an  Stelle  eines  persönlichen  Weiterlebens  nach  dem  Tode 
dasjenige  der  Gattung  trat. 

Von  solchen  Einflüssen  getragen  war  ganz  besonders  die  soziologisch  ge- 
richtete Geschichtsschreibung.  Ldw.  Gumphivkz,  Soziologie  und  Folitilc  1892, 

S.  54,  konnte  behaupten:  „Auf  dem  Altar  ihrer  Erkenntnis  opfert  die 

Soziologie  —  den  Menschen!  Er,  der  Herr  der  Schöpfung,  der  Urheber 
historischer  Ereignisse  nach  der  Meinung  der  Historiker,  der  als  Monarch  oder 
Minister  die  Geschicke  der  Völker  nach  seinem  Willen  lenkt,  der  vor  dem 
Richterstuhl  der  Geschichte  die  volle  Verantwortung  für  seine  Handlungen 
zu  tragen  hat  und  dem  der  Historiker  nach  Umständen  Lob  oder  Tadel  zuteil 

werden  läßt  —  er  sinkt  in  der  Soziologie  zu  einer  bedeutungslosen  Null 
herab.  Ganz  im  Gegensatz  zu  den  Schilderungen  der  Historiker  ist  für  die  Be- 

trachtungsweise der  Soziologen  auch  der  mächtigste  Staatsmann  nur  ein  blindes 
Werkzeug  in  der  unsichtbaren,  aber  übermächtigen  Hand  seiner  sozialen  Gruppe, 
die  selber  wieder  nur  einem  unwiderstehlichen  sozialen  Naturgesetze  folgt." 
Nicht  alle  haben  so  utopisch  radikal  in  dieser  Frage  gedacht  wie  Gumploicicz' 
aber  unzweifelhaft  sind  auch  Historiker  in  ihrer  Beurteilung  des  Individuellen 
dadurch  nicht  unangefochten  geblieben. 

Gegenüber  dem  mehr  naiven  Glauben  an  das  Wirken  des  Individuums 
fehlte  es  freilich  auch  nicht  an  theoretisch  bewußten  Verfechtern  des  Indivi- 

dualismus, die  in  ihren  letzten  Folgerungen  nicht  weniger  weit  gingen  als  etwa 
Gumploicicz  auf  der  soziologischen  Seite.  Carly/e  behauptete,  Geschichte  sei 
die  „Quintessenz  unzähliger  Biographien",  wobei  Carli/le  wohl  wußte,  daß  in 
Zukunft  die  historische  Fragestellung  sich  weniger  nach  den  Regierungs-  und 
Staatshandlungen  richten  werde  als  vordem.  „Nicht  unsere  Regierung  bloß 
oder  das  Haus,  in  welchem  unser  Leben  geführt  wird,  sondern  das  Leben 
selbst,  welches  wir  darin  führten,  wird  erforscht  werden. "  yii(S(/ew.  Schrr.,  dtsrh. 
von  A.  Krctzsrhmar  (Bosicelh  Lrhnisf/escJär/ifr  Jolmsonsj  3  (1855)  S.  107.  Im 
übrigen  war  er  ausgesprochener  Individualist  und  eines  Sinnes  mit  Nietzsche, 
der  einmal  sagt,  ,die  Geschichte  wird  nur  von  starken  Persönlichkeiten  ge- 

tragen, die  schwachen  löscht  sie  vollends  aus". 
Zwischen  diesen  beiden  Polen  hin-  und  herschwankend,  hatte  ihrem  ganzen 
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Wesen  nach  die  Geschichtsschreibung  ihre  Vorliebe  für  das  einzelne  und 
Einzigartige  nie  ganz  eingebüßt,  konnte  es  auch  gar  nicht,  wollte  sie  nicht  auf 
ihre  Besonderheit  verzichten,  auf  die  Erfassung  der  Zusammenhänge  des  Lebens 
und  die  Wirklichkeitsnähe  ihrer  Beobachtungen.  Hilfe  kam  ihr  von  einer 

Seite,  von  der  man  eher  das  Gegenteil  erwartet  hätte,  nämlich  von  der  psycho- 
logischen Erforschung  der  Massenerscheinungen.  Je  tiefer  man  drang,  um  so 

klarer  wurde  es,  daß  alles  das,  was  man  von  Kollektivtatsachen  feststellte, 
schließlich  nichts  anderes  war  als  Handlungen  von  Individuen,  die  durch  ihre 
Umgebung  bloß  in  bestimmtem  Sinne  beeinflußt  worden  sind.  (rg.  SimmeJ, 
Arch.  f.  Soziahv.  u.  Sozidlpolü.  2G  (1908)  285  ff.  Praktische  wie  wissenschaft- 

liche Erfahrungen  kamen  ferner  zu  dem  Ergebnis,  daß  im  Gruppendasein  der 
Menschen,  ihre  Beeintiußbarkeit  mächtig  zunimmt,  daß  die  Masse  aus  sich 
unfähig  ist,  Entschlüsse  zu  fassen,  Pläne  auszusinnen,  daß  sie  ihre  Lenkung 
stets  einzelnen  anvertrauen  muß,  handle  es  sich  jetzt  um  eine  Horde  oder  um 

eine  moderne  politische  Partei.  Vgl.  lioh.  Michels,  Zur  Soziologie  des  Partei- 
wesens in  der  modernen  Demohratie  1911. 

Zum  einen  Tor  hinausgewiesen,  kehrte  so  das  Individuum  beim  anderen 

Tor  wieder  zurück,  als  der  legitime  „Führer"  der  Gruppe,  als  der  Träger  all 
der  Gedanken,  Entschlüsse,  Erfindungen  und  Entdeckungen,  die  eine  neue 
Mystik  in  das  Volk,  die  Nation,  Gesellschaft  zu  verlegen  gesucht  hatte,  ohne  uns  je 

begreiflich  machen  zu  können,  daß  sich  der  Psychologie  jenseits  des  indivi- 
duellen Bewußtseins  ein  Erfahrungsbereich  überhaupt  erschließen  lasse.  Nun  könnte 

man  freilich  einwenden,  daß  dieser  „Führer"  nur  der  menschgewordene  Sammel- 
punkt der  auf  ihn  einwirkenden  Kräfte  sei,  wie  sie  von  der  Umwelt  und  der 

ihn  emporhebenden  Gruppe  hervorgebracht  würden.  Aber  ist  denn  das  mensch- 
liche Individuum  wirklich  ein  Massenartikel,  wie  ihn  etwa  eine  moderne  Ma- 

schine zu  Tausenden  in  der  Minute  hinausspeit?  Abgesehen  davon,  daß  auch  bei 
der  Maschine  nicht  jedes  Fabrikat  dem  andern  gleicht,  handelt  es  sich  doch 
beim  Menschen  um  einen  körperlichen  und  geistigen  Organismus,  der  bereits 
in  dem  Augenblick,  da  er  ins  Leben  tritt,  nach  seiner  biologischen  Herkunft 
her  nicht  allein  erst  etwas  Werdendes,  sondern  auch  schon  etwas  Ge- 

wordenes ist,  der  auf  Eindrücke  und  Einwirkungen  von  außen  in  individuell 
bestimmter  Weise  antwortet.  AVäre  das  Individuum  nichts  weiter  als  das 

Produkt  seiner  Umgebung,  als  das  „blinde  Werkzeug"  der  sozialen  Gruppe, 
bliebe  es  unerklärlich,  wieso  das  gleiche  Milieu,  die  gleiche  Gesellschaft  ver- 

schiedene Individuen  verschieden  beeinflussen  kann. 

Daß  es  vermutlich  nie  gelingen  wird,  ein  Individuum  aus  diesen  Tat- 
sachen heraus  restlos  zu  erklären,  namentlich  nicht  schöpferische  Persönlich- 

keiten von  dem  Formate  eines  Plato,  Dante,  Kant,  Napoleon,  fällt  noch  weniger 
ins  Gewicht  als  die  Erfahrung,  daß  der  Anpassung  und  Anformung  an  die 
Kollektiveinwirkungen  Grenzen  gezogen  sind.  Das  Individuum  vermag  unter 
Umständen  diesen  Einwirkungen  erfolgreich  Widerstand  zu  leisten.  Wäre  es 
sonst  denkbar,  daß  ein  Minorit,  Samuel  de  Cassinis,  bereits  1505  wider  den 
Hexenglauben  auftrat,  indes  noch  zweihundert  Jahre  später  Wasserprobe  und 
Scheiterhaufe  im  Flor  standen!  Hat  es  nicht  immer  Eigenbrötler  gegeben, 
die  bis  zur  Aufopferung  ihrer  persönlichen  Existenz  sich  der  „kompakten 

Majorität"  entgegengestemmt  haben? 
Noch  deutlicher  wird  die  Bedeutung  des  Individuums,  wenn  man  es  sieh 
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aus  der  Geschichte  wegdenkt.  Löschen  wir  Napoleons  Dasein  aus  und  es  ist, 
als  ob  man  auf  einem  Gruppenbiide  die  Respektsperson  abdeckte.  Alle  blicken 
sie  auf  einen  leeren  Fleck.  Gewiß,  die  revolutionierten  Massen  brauchten  1796 
einen  militärischen  Führer,  das  Bürgertum  sehnte  sich  nach  einer  starken  Hand. 
Für  einen  ehrgeizigen  General  gab  es  der  Lockungen  genug.  Pichegru  und 
Hoche  neigten  den  Bourbons  zu.  Vielleicht  wäre  es  zu  blutigen  Bürgerkriegen 
gekommen,  vielleicht  wäre  es  schon  zehn  Jahre  vor  dem  Pariser  Frieden  den 
konservativen  Mächten  Europas  gelungen,  die  alte  Königsdynastie  zurückzu- 

führen, vielleicht  wäre  es  auch  zu  einer  vorübergehenden  Militärdespotie  ge- 
kommen. Vielleicht.  Jedenfalls  hätte  die  französische,  ja  die  europäische 

Geschichte  einen  anderen  Gang  genommen.  Andere  Persönlichkeiten,  andere 
Kriegsschauplätze,  andere  Kombinationen  der  Gegner.  War  aber  Napoleon 
nur  das  Werk  seiner  sozialen  Gruppe  ?  Hat  sein  Dasein  nicht  umgekehrt 
auch  wichtige  psychologische  Auswirkungen  auf  die  Massen  zur  Folge?  Als 
er  aber  die  hundert  Tage  auf  Elba  verschwand,  wo  waren  Macdonald,  Oudinot, 
Massena,  Ney  und  die  anderen,  um  seine  Stelle  einzunehmen? 

Man  streiche  die  Namen  Homer,  Caesar,  Goethe  aus  der  Geschichte 
<ler  Menschheit.  Will  man  glauben,  daß  ihre  Werke  zu  ungefähr  gleicher 
Zeit  irgendwie  anders  zustande  gekommen  wären?  In  der  Entwicklungslehre 
nennt  man  die  Tatsache,  daß  jede  embryonale  Zelle  die  ganze  Mannigfaltigkeit 
möglicher  Formschicksale  in  sich  trägt  und  bei  Verlust  der  einen  Zelle  für 

die  andere  einspringen  kann,  „evolutive  Regulation".  Hs.  Driesch,  Wirldicli- 
heitslehrc  1917  S.  200  wirft  tatsächlich  die  Frage  auf,  ob  man  den  Gedanken 
einer  evolutiven  Regulation  auf  das  Geschichtliche  übertragen  dürfe.  „Ihn 

übertragen,  würde  heißen,  ,dem'  üeberpersönlichen  als  Einem  eine  ganz  un- 
bekannte Art  tatsächlicher  Leistung  oder  Wirkung  zuschreiben ;  aber  die 

Philosophie  darf  auch  bloße  Möglichkeiten  wenigstens  erwägen.  Ihn  über- 
tragen würde  nämlich  dieses  heißen :  Gesetzt,  Alexander  oder  Beethoven  oder 

Newton  sei  als  kleines  Kind  oder  als  junger  Mann  gestorben;  gut,  dann  wäre 
eben  kraft  des  überpersönlich  Einen  das  wahrhaft  Evolutive  an  den  Leistungen 
Beethovens  oder  Newtons  in  einer  anderen  Person  zutage  getreten;  diese 

andere  Person  wäre  , Beethoven'  oder  , Newton'  geworden  in  reguktorischer 
Weise,  während  sie,  weil  Beethoven  und  Newton  am  Leben  blieben,  ein  beliebiger 

Durchschnittsmensch  geblieben  ist.  Denn  , Beethoven'  und  , Newton'  lag  in  der 
Entwicklungslinie  des  werdenden  üeberpersönlichen  und  mußte  in  irgendeiner 
Person  sich  entfalten ;  die  Grundlage  für  die  Entfaltung  konnte  jede  beliebige 

Person  abgeben,  wenigstens  innerhalb  jener  .Generation',  —  „Ich  setze", 
fügt  Driesch  bei,  „absichtlich  nur  den  Gedanken  hin,  ohne  jede  Erläuterung 
oder  Erörterung  und  nur  mit  dem  Zusätze,  daß  es  meiner  Ansicht  nach  keine 

Sachverhalte  gibt,  die  dazu  bewegen  könnten,  ihn  anzunehmen."  Das  Wirken 
aller  großen  Denker,  Dichter,  Erfinder,  deren  Name  mit  „bahnbrechenden" 
Aenderungen  des  Bestehenden  verbunden  ist,  beweist,  daß  sie  sich  nur  im 
Kampfe  mit  dem  Alten  durchgesetzt  haben.  Das  Alte  das  ist  aber  die  , Kon- 

vention', an  der  die  Masse  so  lange  festhält,  bis  wieder  ein  Umstürzler  das 
Bisherige  in  neue  Wege  leitet.  Nicht  die  Massenstimmungen,  -gefühle  und 

-meinungen  geben  den  Anstoß,  sondern  immer  einzelne.  Die  Menge  folgt 
zunächst   nur  widerwillig    den  persönlichen  Antrieben  größerer  oder  kleinerer 

Wilhelm  Hauer,  Kinfüliruiig.  5 
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Individuen    (Sokrates,    Richard  Wagner),    formt  dann    diese   Anregungen    um 
und  gestaltet  sie  wieder  zu  einer  Konvention. 

Nun  ist  es  gewiß  richtig,  daß  es  Gebiete  gibt  innerhalb  des  geschicht- 
lichen Geschehens,  wo  die  Persönlichkeit  eine  geringfügigere  Rolle  spielt,  wie 

in  der  Sprach-,  in  der  Wirtschaftsgeschichte,  in  dem  Bereiche  der  Rechts- 
entwicklung, aber  alle,  die  dem  Ursprünge  der  Dinge  näher  getreten  sind, 

stießen  schließlich  immer  wieder  auf  individuelles  Wirken  und  Tun,  das  den 
Ausschlag  gab.  An  allen  Kehren  und  Wendungen  steht  eine  Persönlichkeit. 
Nun  wirft  uns  freilich  eine  soziologisch  gerichtete  Geschichtsphilosophie  vor, 
wir  Historiker  seien  von  dem  Irrtum  befangen  in  der  Tatsache,  daß  dieses 
oder  jenes  Individuum  für  irgendein  Ereignis  oder  einen  Entschluß  den  Namen 
hergegeben  habe,  das  Entscheidende  zu  erblicken,  während  seine  Teilnahme 
nur  von  sekundärer  Wichtigkeit  sei.  In  der  Tat  ist  es  für  uns  von  Wichtig- 

keit. Wie  es  auch  im  Leben  von  Bedeutung  bleibt,  daß  der  A  und  nicht 
der  B  an  die  Spitze  eines  Staates,  eines  Amtes  tritt,  so  gilt  das  gleiche  auch 
für  den  Geschichtsschreiber,  der  das  Leben  in  seinen  inneren  Zusammen- 

hängen wieder  aufbauen  will.  Dabei  wissen  wir  wohl,  wie  groß  die  Abstriche 
sind,  die  Rasse,  Umwelt,  Massenstimmungen  und  andere  Einflüsse  an  der 
Wirkungsmöglichkeit  des  einzelnen  vornehmen.  Solange  es  aber  keine  Wissen- 

schaft gibt,  die  das  Schaffen  des  Individuums  einer  geschlossenen  Kausalität, 
einem  System  von  Notwendigkeiten  einzufügen  imstande  ist,  betrachten  wir 
dieses  Schaffen,  müssen  es  betrachten  vom  Standpunkte  der  Freiheit. 

Neuerdings  hat  Rieh.  Müller -Freien  f  eis  die  namentlich  von  Wm.  Stern 
begangenen  Wege  auf  dem  Gebiete  der  differentiellen  (Individual-)Psychologie  für  die  ge- 

schichtliche Betrachtung  von  Religion,  Kunst  und  Philosophie  weiter  auszubauen  versucht. 
Er  geht  davon  aus,  daß  die  Gesamtheit  der  Erlebnisse  für  das  einzelne  Ich  nichts  rein 
Zufälliges  ist,  sondern  bedingt  ist  durch  die  Eigenart  des  Ichs.  Aber  auch  diese  Eigenart, 
die  Zusammensetzung  der  seelischen  Eigenschaften  eines  Ichs  sind  nicht  unbegrenzt  ver- 

änderlich, es  lassen  sich  vielmehr  bestimmte  Eigenschaftsgruppen,  die  zu  allen  Zeiten  in 
den  verschiedenen  Persönlichkeiten  wiederkehren,  zu  bestimmten  Typen  zusammenfassen. 
Diese  Typen  beruhen  auf  dauernden  Anlagen  (Dispositionen)  die  im  Gefühls-  oder  Geistes- 

leben des  einzelnen  vorherrschen,  die  aber  keineswegs  fest  umgrenzt  sind.  Der  einzelne 
kann  je  nach  seinen  seelischen  Beziehungen  verschiedenen  Typen  zuzurechnen  sein,  er 
kann  durch  bestimmte  Erlebnisse  den  Typus  ändern.  Jeder  Typus  umfaßt  im  einzelnen 
Menschen  auch  nur  einen  Teil  seines  individuellen  Lebens.  Müller-Freienfels  unterschei- 

det zwei  große  Typengi'uppen,  einmal  die  des  Aft'ektlebens  und  dann  die  des  Intellekt- lebens. Die  ersteren  zerfallen  in  Typen  des  herabgesetzten  und  in  jene  des  gesteigerten 
Ichgefühls,  in  solche  der  negativen  (aggressiven)  sozialen  und  der  positiven  (sympathischen) 
sozialen  Affekte  und  der  erotischen  Gefühle.  Die  Auseinandersetzung  des  Gefühls  und 
Intellekts  in  der  einzelnen  Persönlichkeit  bringt  die  Typen  des  Gefühls  ,  des  Willens-  und 
des  Verstandesmenschen  hervor.  Das  Intellektleben  kennt  Statiker  und  Dynamiker,  Sinnes-, 
Phantasiemenschen  und  abstrakte  Denker,  Speziell-  und  Typendenker,  Pluralisten  und  Ver- 

einheitlicher, Augen-,  Ohrenmenschen,  Motoriker,  Mystiker  usw.  —  Hiemit  ist  der  Versuch 
gemacht,  bei  aller  Anerkennung  irrationaler  Elemente  innerhalb  der  Mannigfaltigkeit  per- 

sönlicher Erscheinungen  eine  gewisse  Regelmäßigkeit  festzustellen,  dann  aber  diese  Er- 
scheinungen nicht  nur  als  geschichtlich  bedingte  Tatsachen  aus  der  Aufeinanderfolge  der 

Daten  zu  erklären,  sondern  auch  auf  ihre  Beziehung  zu  der  psychologischen  P^igenart  der 
denkenden,  fühlenden  und  handelnden  Persönlichkeiten  zurückzuführen.  Hienach  müßte 
also  eine  Erscheinung  wie  die  Philosophie  Schopenhauers  nicht  bloß  auf  die  geschichtliche 
Abhängigkeit  Schopenhauers  von  Kant,  Spinoza  usw.  zurückgeführt  Averden,  sondern  auch 
auf  das  herabgesetzte  Ichgefühl  dieses  Philosophen,  der  gerade  nach  dieser  Richtung  hin 
mit  indischen  Denkern  gemeinsame  typische  Eigenschaften  besitzt.  —  So  wertvoll  diese 
Betrachtungsart  ist,  so  fehlt  ihr  noch  die  sichere  wissenschaftliche  Grundlage. 

Darin  besteht  die  Schwierigkeit,  daß  die  Individualpsychologie  zu  keinen 

zwingenden  Schlüssen  führt.  Das  Wollen  und  Denken  des  einzelnen  durch- 
bricht   alle    Gesetzlichkeit,    läßt   sich    nicht    errechnen.      Mit    ihm    zieht    das 
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Singulare,  das  ., Unwissenschaftliche"  ein  in  unsere  Wissenschaft,  aber  auch 
das  Farbige.  Es  gibt  ja  auch  namenlose  Gebiete  der  Historie.  Die  Ur- 

geschichte menschlicher  Kultur  knüpft  ihre  Epochen  nicht  an  bestimmte  Per- 
sönlichkeiten. Wer  als  erster  ein  Rad  erbaut,  die  Pflugschar  in  die  Erde 

gesenkt  hat  —  wir  wissen  es  nicht.  Auch  die  Kunstgeschichte  kann  eine 
Reihe  von  Objekten  keinem  bestimmten  Urheber  zuordnen,  weiß  höchstens 
seinen  Namen.  Und  nun  denke  man  sich  eine  Analyse  der  Werke  Dürers 
oder  Lionardos,  die  von  der  individualpsychologischen  Erfassung  dieser 

Männer  absähe.  Sie  wird  nach  mancher  Hinsicht  gewiß  wertvoll  und  lehr- 
reich sein,  aber  um  wieviel  reicher  wird  unsere  Beobachtung  werden,  wenn  wir 

auch  dem  hinter  den  Werken  stehenden,  aus  ihnen  sprechenden  Menschen 

Einlaß  gewähren. 
Spricht  man  von  der  Persönlichkeit  in  der  Geschichte,,  dann  tauchen 

immer  wieder  die  großen  Namen  auf,  Homer,  Alexander,  Caesar,  Shakespeare, 
Goethe.  Ihr  hohes  Lied  haben  auch  jene  gesungen,  die  sonst  grundsätzlich 

auf  dem  Boden  des  Kollektivismus  stehen.  „Die  Eminenz",  sagt  Lanqnccld, 
„ist  eine  Persönlichkeit  mit  besonders  scharfem  Verständnis  für  die  sich  an- 

deutenden Richtungen  des  GesamtAvillens,  Gesamtvorsteilens  ausgestattet,  sowie 

mit  der  Kraft,  dieses  Verständnis  in  Taten  umzusetzen."  Nicht  wenig,  was 
er  hier  zugesteht.  Es  wäre  aber  verfehlt,  beim  großen  Individuum  stehen  zu 

bleiben.  Für  den  Historiker  kommt  alles  Individuelle  in  Betracht,  der  Unter- 
schied zwischen  Shakespeare  und  Zacharias  Werner  ist  bloß  ein  gradueller. 

Jedes  von  ihnen,  ob  groß  oder  klein,  hat  an  dem  Gesamtleben  der  Geschichte 

seinen  besonderen  Anteil.  Für  den  Historiker  kommt  noch  dazu,  daß  es  un- 

endlich schwer  ist,  solche  Gesamtwillen  und  Gesamtvorstellungen  sicher  fest- 
zustellen. Sie  werden  schließlich  nur  aus  Abstraktionen  von  Individual- 

erscheinungen  gewonnen  und  im  Zirkelschluß  wieder  auf  die  Individuen  an- 
gewandt, von  deren  Lebensäußerungen  sie  ursprünglich  abgelesen  wurden. 

Nun  kommen  wir  in  der  Geschichte  ohne  diese  Bew^eisführung  nicht  ganz  aus, 
doch  müssen  wir  uns  stets  die  Herkunft  unserer  Erkenntnis  klar  vor  Augen 

halten.  Leo  X.  wird  von  uns  zum  Urbilde  eines  Renaissancepapstes  gestempelt, 
nicht  weil  wir  etwa  von  außen  her  erweisen  könnten,  er  sei  das  unvermischte 

Destillat  der  damals  vorwiegenden  Geistesströmungen,  so  und  nicht  anders 

habe  ein  typischer  Vertreter  seiner  Zeit  auf  dem  heiligen  Stuhle  handeln 
müssen,  sondern  umgekehrt,  weil  aus  seinem  Pontifikat  uns  die  bedeutendsten 

Ueberreste  und  Quellennachweise  aus  dem  Rom  der  Renaissance  erhalten  ge- 
blieben sind.  So  geht  letzten  Endes  alle  unsere  geschichtliche  Erfahrung  zum 

guten  Teil  auf  das  Individuum  und  seine  Daseinswirkungen  zurück. 
John  Stuart  M  i  1 1 ,  System  der  deduktiven  und  induktiven  Logik  3  (Ges.  Ww.  übers. 

V.  Theod.  Gomperz  4)  1873  S.  352  ö'. ;  Th.  Kistiakowski,  Gesellschaft  und  Einzelwesen 1899;  Joh.  Volkelt,  Das  Recht  des  Individualismus,  Z.  f.  Pliilos.  u.  philos.  Kritik  NF. 
111  (1897/8)  S.  1  ff  ;  Hs.  Tietze,  Die  Methode  der  Kunstgeschichte  1913  S.  411  und  453; 
Walter  Goetz ,  Die  Bedeutung  von  Persönliclikeit  und  Gemeinschaft  in  der  G.  =  Gliche 
.\bende  im  Zentralinstitut  f.  Erz.  und  Unterricht  1  (1918);  Rieh.  M  ü  1  1  e  r  -  F  r  e  i  e  n  f  e  1  s, 
Persönlichkeit  und  Weltanschauung  1919;  derselbe,  Philosophie  der  Individualität  1921 
—  An  Simmel  und  Dilthey  oiientiert:  Theod.  Litt.,  Individuum  und  Gesellschaft  1919. 

§  7.    Individualismus  und  Kollektivismus  in  der  Geschichtsschreibung-. 
Die  Bedeutung  dieser  beiden  Auffassungsarten  wurde  bereits  in  den 

vorhergehenden  Abschnitten  erörtert.     Hier  gilt  es  bloß  sie  zusammenzufassen 

5* 
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und  gegenseitig  abzuwägen.  Aus  dem  Gesagten  geht  es  wohl  schon  deutlich 

hervor,  daß  man  zwar  methodologisch  Massen-  und  Individualerscheinung 
trennen  kann,  aber  nicht  praktisch.  Wegweisend  für  die  Geschichtskunde 
muß  immer  das  Leben  bleiben  und  in  diesem  sind  beide  Elemente  bis  zur 

Unentwirrbarkeit  ineinander  verstrickt.  Die  letzten  Einheiten,  auf  die  wir 
stoßen,  sind  stets  Individuen,  fühlende,  denkende,  schaffende  Individuen. 

Freilich  haben  neben  und  über  ihnen  Kollektiverscheinungen  ihre  eigenen 
Daseinsgesetze,  die  sich  vom  Individuellen  unter  Umständen  loslösen  können. 

Sitten,  Gebräuche,  politische  Vorstellungen,  Institutionen  vermögen  lange  Zeit 
ihre  eigenen  Wege  zu  gehen,  unabhängig  von  dem  individuellen  Bewußtsein 

der  unter  der  Herrschaft  dieser  Sitten,  Vorstellungen  usw.  Stehenden.  Des- 
halb sind  Kollektiverscheinungen  der  Kausalerklärung  ungleich  zugänglicher 

als  Individualtatsachen.  Warum  Philipp  II.  seinen  Sohn  Don  Carlos  ins 

Gefängnis  werfen  ließ,  läßt  sich  allenfalls  begründen  oder  doch  erklären, 
warum  aber  der  Prinz  sich  nicht  dem  Willen  seines  Vaters  unterordnete, 

warum  er  anders  wurde  als  spanische  Königssöhne  zu  werden  pflegten,  warum 
sich  sein  Charakter  gerade  so  und  nicht  anders  entwickelte,  entzieht  sich 

bereits  mehr  oder  weniger  unserer  Kausalerklärung.  Warum  aber  die  spanische 
Weltmacht  zugrunde  ging,  warum  sie  im  Kampfe  mit  England  und  Frankreich 
den  Kürzeren  zog,  das,  glauben  wir,  erklären  zu  können.  Jedenfalls  ist  es 
leichter,  für  den  Untergang  Roms  Gründe  zu  finden  als  dafür,  warum  Antonius 
in  Aegypten  blieb  und  nach  dem  Tode  Caesars  nicht  nach  Rom  eilte, 
wenigsten^  trauen  wir  uns  zu,  für  das  eine  viel  stichhältigere  Antwort  zu  finden 
als  für  das  andere,  denn  dort  ruht  unsere  Ursachenforschung  auf  der  breiteren 

Grundlage  von  Massenerscheinungen,  des  Typischen  und  Zuständlichen,  hier 

auf  dem  unsicheren  Pfade  der  Individualpsychologie.  Darum  hat  Edd.  Meyer 

und  nach  ihm  Adolf  Harnaclc  die  Biographie  als  ein  historisch-künstlerisches 
Mischgebiet  aus  der  Geschichtswissenschaft  überhaupt  ausscheiden  wollen. 

Der  Erfolg  einer  solchen  Trennung  entspräche  aber  sicher  nicht  den  Er- 
wartungen, denn  auch  aus  der  Geschichte  der  Völker  und  Staaten,  der  In- 

stitutionen und  Ideen  läßt  sich  das  Individuum  nicht  hinaustreiben.  Ebenso- 

wenig läßt  sich,  wie  K.  Lamprecht  will,  für  die  sozialpsychische  Erscheinungs- 
formen die  Nation  als  Entwicklungseinheit  konstruieren  und  gegenüber  dem 

Staat  in  feste  Grenzen  bannen.  Es  wirken  vielmehr  Staat  und  Nation  in 

der  verschiedensten  Weise  aufeinander,  ja  die  geschichtliche  Entwicklung  kehrt 
sich  bisweilen  blutwenig  an  diese  Einheiten,  greift  über  sie  hinaus,  erfaßt 

ganze  Kulturkreise  und  strebt  nach  Universalität.  Man  denke  an  die  merkan- 
tilistische  oder  imperialistische  Tendenzen. 

Wird  eine  vorsichtige  und  unvoreingenommene  Geschichtsauffassung  dem 
Individuum  immer  wieder  einen  vornehmen  Platz  in  der  Deutung  historischer 

Vorgänge  einräumen  und  auf  den  Traum  voreiliger  Theoretiker  verzichten 
müssen,  das  Rätselhafte  und  Unergründbare  im  Denken  und  Handeln  der 

Einzel  menschen  umgehen  zu  können,  so  bedeutet  die  starke  Betonung  der 
Massenerscheinungen  als  eines  wichtigen  Faktors  geschichtlichen  Geschehens 
einen  der  bedeutendsten  Fortschritte,  den  unsere  Wissenschaft  im  letzten 
Jahrhundert  aufzuweisen  hat.  Das  Bild  des  historischen  Lebens  bekam  durch 

diese  Erkenntnis  erst  die  rechte  Plastik,  vermag  erst  dadurch  perspektivisch 
eingestellt  zu  werden.     Ja,    man   kann  sagen,   daß  jetzt  das  Individuum  noch 
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gewonnen  hat.  War  ihm  vordem  die  Last  von  Verantwortungen  aufgebürdet, 
die  wir  heute  der  Rasse,  dem  Milieu,  den  wirtschaftlichen  und  geistigen  Ent- 

wicklungsrichtungen zuweisen  dürfen,  so  ist  ihm  jetzt  seine  Bewegungsfreiheit 
klarer  umgrenzt  und  damit  auch  seine  Stellung  eine  gewissere  geworden.  Ein 
Augustus  oder  Crorawell  ist  deshalb  nicht  abgesetzt  von  der  historischen 
Schaubühne,  weil  wir  wissen,  daß  im  Hintergrunde  ihres  Schaffens  soziale  und 
wirtschaftliche  Kräfte  tätig  waren,  daß  sie  ihre  Leistungen  nur  vollbringen 
konnten,  wenn  sie  die  wirtschaftlichen,  geistigen  und  Stimmungsmomente  der 
Massen  in  Berechnung  zogen  und  daß  sie  selbst  unter  dem  Einflüsse  dieser 
Momente  gestanden  haben.  Ihr  Bild  ist  dadurch  nur  noch  voller  geworden. 

Otto  Hintze,  Ueber  individualistiscliu  und  kollektivistische  G.aufFassung,  HZ. 
78  (1897)  S.  601f. ;  Paul  Barth,  Fragen  der  G.w.,  Vjschr.  f.  wissensch.  Philosophie  24 
(1900)  S.  69  ff.;  Feh.  Meinecke,  HZ.  111  (1913)  S.  585  tf. 

§  8.    Politische  und  kulturg-eschichtliche  Auffassung-. 

In  den  achtziger  und  neunziger  Jahren  des  19.  Jhts.  wogte  der  Streit 
hin  und  her,  was  das  eigentliche  Arbeitsgebiet  der  Geschichte  wäre.  Die 
führenden  Geister,  Ottolar  Lorenz  und  Dietrich  Sdtäfer,  fanden  sich  in  der 
üeberzeugung,  daß  das  besondere  Gebiet  des  Historikers  der  Staat  sei.  Seinen 

Ursprung,  sein  Werden,  die  Bedingungen  seines  Seins,  seine  Aufgaben  aufzu- 
zeigen, sollte  die  Aufgabe  des  Geschichtsschreibers  bilden.  Gegen  die  Kultur- 

geschichte wandte  man  ein,  daß  sich  der  Begriff  der  , Kultur'  gar  nicht  richtig 
feststellen  lasse,  daß  die  bishei-igen  Leistungen  dessen,  was  sich  als  Kultur- 

geschichte gab,  nicht  eben  erfolgversprechend  wären,  und  daß  deren  Arbeits- 
gebiet viel  zu  umfangreich  sei,  als  daß  es  aus  den  Quellen  selbst  bewältigt  werden 

könnte.  Alle  diese  Einwürfe  halten  der  Kritik  nicht  Stand.  Die  Schwierig- 
keit der  Definition  besteht  bei  der  Geschichte  selbst,  bei  Recht  und  Wissen- 

schaft und  anderen  ähnlichen  Begriffen.  Die  gerügten  Mängel  kehren  bei 
jedem  neuen  Zweig  unseres  Wissens  wieder  und,  was  den  Umfang  betrifft,  so 
ist  dies  der  letzte  Grund,  der  einer  Disziplin  den  Boden  entzöge.  Im  Gegen- 

teil. Er  lockt  nur  um  so  stärker  an,  kann  doch  alle  Forschung  nur  durch 

das  arbeitsteilige  Zusammenwirken  vieler  mit  Erfolg  geleistet  w'erden.  Wenn 
aber  Vertreter  der  „politischen"  Geschichtsauffassung  die  Geschichte  des 
Christentums,  der  Renaissance,  der  Entdeckungen,  der  Aufklärung  nur  in- 

soweit historisch  belangreich  finden,  als  diese  Tatsachenreihen  auf  den  Staat 
gewirkt  und  in  ihm  in  Erscheinung  getreten  sind,  so  verfallen  sie  in  den 
gleichen  Fehler  wie  etwa  die  Marxisten,  die  auch  aus  einem  Punkte  die  Welt 
kurieren  und  die  Geschichte  verstehen  wollen. 

Ein  eigentümliches,  wenn  auch  nicht  ganz  zufälliges  Zusammentreffen 
ist  es,  wenn  die  politische  Geschichtsauffassung  vielfach  mit  der  streng  indi- 
vidualgeschichtlichen  Hand  in  Hand  geht.  Es  verknüpft  sie  beide  das  Band 
jahrhundertealter  Geraeinsamkeit.  Dem  naiven  Beobachter  erscheint  zunächst 
stets  der  einzelne  als  der  eigentliche  Urheber  geschichtlicher  Veränderungen, 
als  der  Held  oder  als  der  Verbrecher.  Dies  hängt  mit  dem  natürlichen  Be- 

dürfnisse der  Massen  zusammen,  sich  leiten  zu  lassen.  Im  Kampfe  um  poli- 
tische Güter  ist  diese  volkstümliche  Anschauung  begreiflicherweise  die  aus- 

schlaggebende   und    sie    war    es    durch    die   Länge   der   Zeiten    auch   für   die 
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Mehrzahl  der  Geschichtsschreiber.  Daher  die  noch  heute  fortwirkende  Vor- 

liebe unserer  Wissenschaft  für  Fragen  staatlicher  Veränderungen  und  für  die 
Taten  hervorragender  Persönlichkeiten,  deren  Wollen  und  Entscheiden  als 
die  wichtigsten  treibenden  Kräfte  dargestellt  werden. 

Trotz  allen  Bedenken  hat  sich  in  der  letzten  Zeit,  namentlich  durch  die 

Anregungen,  die  von  Karl  Lamprecht  ausgingen,  auch  in  Deutschland  die 

Geschichtsschreibung  mehr  und  mehr  von  der  engen  Begrenzung  ihres  bis- 
herigen Arbeitsfeldes  entfernt  und  sich  mit  Erfolg  weiteren  Aufgaben  zu- 

gewandt. Sie  war  damit  nur  dem  Beispiele  gefolgt,  das  die  alte  Geschichte 

schon  längst  gab,  wo  Sprachen-,  Realien-  und  Geschichtskunde  in  eins  zu- 
sammenklingen. Dieser  schon  von  Walter  Goetz  ins  Feld  geführte  Beweis- 

grund wird  dadurch  nicht  entkräftet,  daß  der  Altertumswissenschaft  eine  leicht 
übersehbare  Zahl  von  Quellen  zur  Verfügung  stehe  und  infolgedessen  auch 

eine  wissenschaftliche  Verarbeitung  ermögliche,  indes  dies  für  spätere  Zeit- 
alter nicht  der  Fall  sei.  Wie  sollte  es  da  noch  einer  wagen,  eine  Welt- 

geschichte oder  selbst  nur  die  Geschichte  eines  Landes  zu  schreiben! 

In  Wahrheit  scheint  der  ganze  Streit,  der  inzwischen  schon  längst  zu- 

ungunsten der  rein  politischen  Geschichtsschreibung  ausgefallen  ist,  zu  ver- 
kennen, daß  es  sich  hier  nicht  allein  um  die  Bestellung  eines  bestimmten 

Arbeitsgebietes  handelt,  nicht  nur  um  das  Objekt,  sondern  vielmehr  um  die 

Art,  wie  es  bearbeitet  wird,  um  das  Wie,  also  um  eine  bestimmte  geschicht- 
liche Auffassung.  Von  dieser  Erkenntnis  heraus  ist  es  erst  begreiflich, 

daß  der  Kulturgeschichtsschreiber  Kurt  Breysig  seinen  weltgeschichtlichen 
Stufenbau  auf  den  Grundfesten  der  staatlichen  Weiterbildung  aufrichtet  und 

auch  Walter  Goetz  nicht  ansteht,  den  Staat  „als  den  wesentlichen  Mittelpunkt" 
des  geschichtlichen  Lebens  zu  erklären.  Man  kann  eben  auch  Staaten- 

geschichte von  kulturhistorischem  Gesichtspunkte  aus  treiben.  In  diesem 

Sinne  sind  politische  und  Kulturgeschichte  nicht  Gegensätze,  sie  werden  es 

erst,  wenn  man  Staat  und  Kultur  als  zwei  voneinander  getrennte  Erscheinungs- 
formen des  menschlichen  Gemeinschaftslebens  betrachtet. 

Gg.  Simmel  hat  in  einer  Gelegenheitsschrift  {Der  Krieg  und  die  geistigen 

Entscheidungen  1917  S.  45)  „Kultur"  definiert  als  „diejenige  Vollendung  der 
Seele,  die  sie  nicht  unmittelbar  von  sich  selbst  her  erreicht,  wie  es  in  ihrer 

religiösen  Vertiefung,  sittlichen  Reinheit,  primärem  Schöpfertum  geschieht, 

sondern  indem  sie  den  Umweg  über  die  Gebilde  der  geistig-geschichtlichen 
Gattungsarbeit  nimmt;  durch  Wissenschaft  und  Lebensformen,  Kunst  und 
Staat,  Beruf  und  Weltkenntnis  geht  der  Kulturweg  des  subjektiven  Geistes, 

auf  dem  er  zu  sich  selbst,  als  einem  nun  höheren  und  vollendeteren  zurück- 

kehrt". AVas  hier  einseitig  von  der  geistigen  Kultur  gesagt  wird,  gilt  sinn- 
gemäß auch  von  der  materiellen.  Auch  hier  steht  die  geschichtlich  gewordene 

„Gattungsarbeit"  im  Vordergrund,  deren  Gebilde  bald  hemmend,  bald  fördernd 

dem  Wirken  des  einzelnen  entgegentreten.  —  Es  war  die  große  Tat  der  Auf- 
klärung {Voltaire),  die  Aufmerksamkeit  der  Geschichtsschreibung  auf  diese 

Tatsachenreihen  gelenkt  zu  haben.  Freilich  boten  erst  die  auf  das  Volkhafte 
und  Nationale  gerichteten  Interessen  der  Romantiker  und  die  von  ihnen  ins 

Leben  gerufenen  Wissenschaftszweige  der  Sprach-,  der  Rechts-,  Kunstgeschichte 

usw.  Voraussetzungen  für  eine  höheren  Anforderungen  genügende  Kultur- 
geschichtsschreibung.    Diesen  Weg  bezeichnen  die  Namen  Voltaire,  llohcrtson, 
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Gibhon,  Jiistus  Maser,  Herder,  Giiizot  und  Treitsch'ke.  Er  endet  nach  der einen  Seite  hin  bei  W.  H.  liiehJ,  Gustav  Freytag  und  Johannes  Janssen. 
Nach  der  anderen  Richtung  schreitet  er  über  die  Anhänger  der  positivisti- 

schen naturwissenschaftlichen  Geschichtsbetrachtung  eines  BuckJe,  Lecli/  zu 
Hippohjte  Taine  hin  und  endet  mit  Kart  Lawprecht,  bzw.  Kurt  Brei/sic/.  Eine 
Sonderstellung  nimmt  J((Jcoh  Burcldtardt  ein.  Keine  Erwähnung  finden  in 

dieser  Zusammenstellung  jene  „Kulturbistoriker",  die  in  dilettantischer  Weise 
nur  antiquarische  Interessen  verfolgen,  Kuriositäten  sammeln  und  Pikanterien 
mehr  oder  weniger  zusammenhanglos  aneinanderreihen  wie  die  HetluaUh, 
Hennes  am  li/n/n  usw.  Dem  alten  eingebürgerten  Begriff  dieser  Art  Kultur- 

geschichte neues  wissenschaftliches  Leben  einzuflößen,  hat  Gg.  SteinJiausen 
nicht  ohne  Geschick  und  Erfolg  unternommen,  indem  er  ihr  als  Aufgabe  zu- 

weist, „aus  dem  ganzen  für  die  geschichtliche  Erkenntnis  einer  bestimmten 
Zeit  vorhandenen  Material  das  für  deren  Gesamtkultur  und  Gesamtgeist  Be- 

zeichnende festzustellen  unter  Berücksichtigung  der  Haltung  des  Durchschnitts- 
menschen'. Doch  bietet  auch  dessen  Versuch  für  den  allgemeinen  Fortschritt 

unserer  Wissenschaft  nichts  Entscheidendes.  Wichtiger  als  diese  Einkreisung 
der  Kulturgeschichte  auf  die  Beschreibung  von  Sitten  und  Gebräuchen  ist 
die  Darstellung  der  wirtschaftlichen,  rechtlichen,  religiösen  und  geistigen  Ver- 

hältnisse einer  Zeit  im  Zusammenhang  mit  den  in  ihr  wirkenden  ökonomischen 
und  geistigen  Kräfte.  Besonders  die  letzteren  kommen  stark  in  Betracht. 

Eine  auf  historisch-kritischer  Grundlage  ruhende  geistesgeschichtliche  For- 
schung ist  berufen,  der  Kulturgeschichte  das  wissenschaftliche  Rückgrat  zu 

verleihen,  das  die  voreiligen  Verallgemeinerungen  der  Positivisten  und  natur- 
wissenschaftlichen Dilettanten  ihr  zu  brechen  drohten.  In  dieser  Richtung  ist 

in  Deutschland  vor  allem  Walter  Goetz  tätig.  Es  ist  vermutlich  kein  Zufall, 

daß  er  mit  seinen  Forschungen  an  die  Leistungen  Juholj  Burrl-J/ardts  an- 
knüpft. —  Jedenfalls  würde  die  kulturgeschichtliche  Auffassung  ihr  ideales 

Ziel  erreichen,  wenn  sie  so  allgemein  würde,  daß  jeder  Historiker,  welche 
Frage  er  auch  behandle,  stets  bestrebt  wäre,  seinen  Gegenstand  in  den  Kreis 
der  allgemeinen  kulturellen  Wirkungszusammenhänge  hineinzustellen. 

Feh.  Jodl,  Die  Kulturgeschichtsscbreibung,  ihre  Entwicklung  u.  ihr  Problem  1878; 
Jak.  Burckhardt,  Griechische  Kulturg.  ̂ 1  (1898)  Einleitung;  Ernst  Schaumkell, 
G.  der  dt.  Kulturgeschichtsschreibung  von  der  Mitte  des  18.  Jhts.  bis  zur  Romantik  = 
Preisschrr.  der  Jablonowskischen  Gesellschaft  39  (1905),  zum  Teil  Plagiat.  Vgl.  Ff.  zur 
brand.  u.  preuß.  G.  19(1906)8.608—13;  Edd.  Fueter,  Historiographie  a.  a.O.;  Gg.  v.  Below, 
Die  dt.  Geschichtsschreibung  von  den  Befreiungskriegen  bis  zu  unseren  Tagen.  Ge- 

schichte u.  Kulturgeschichte  1916.  Vgl.  hiezu  Karl  Joh.  Neu  mann,  Dt.  Lit. -Zeitung 

1917  Sp.  3  ff.,  35  ff.,  67  ff.  u.  Heb.  v.  S  r  b  i  k  in  MJOeG.  38  (1920)  3 '2 6  ff'. 
Streitschriften  gegen  die  Kulturgeschichte:  Dietr.  Schäfer,  Das  eigentliche 

Arbeitsgebiet  der  G.  1881;  Derselbe,  Geschichte  und  Kulturg.  1891.  Für  die  Kulturg.: 
Eberb.  Gothein,  Die  Aufgaben  der  Kulturgeschichte   1889. 

Vermittelnd:  Mor.   Ritter  in  Beil.  Nr.  212  zur  Allg.  Z.  Nr.  262  (1893). 
ProRrammatisch:  Karl  Lamp  recht.  Was  ist  Kulturg.?  Dt.  Zschr.  f.  G.w.  NF.  1 

(1897)  75  ff.;  Derselbe,  Die  Kulturhistorische  Methode  1900;  wichtig:  Walter  Goetz, 
G.  u.  Kulturg.  im  A.  f.  Kulturg.  8  (1910)  4  ff.,  vgl.  hiezu  Gg.  v.  Below  HZ.  106  (1911) 

96  ff",  u.  Gerh.  Seeliger  HVjschr.  13  (1910)  257  ff". Eine  Aufzählung  kulturgeschichtlicher  Werke  V  §  13,  14. 

§  9.     Die  marxistische  („materialistische")  Geschichtsauffassung. 

Die  von  Kart  Marx  formulierte  klassische  Fassung  der  materialistisch- 
ökonomischen Geschichtsauffassung  gipfelt  in  der  vielzitierten  Aeußerung,  wie 
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er  sie  im  V^orworte  seiner  Schrift  Zur  Kritik  der  politischen  OeJconomie, 
(1859  zum  erstenmal  erschienen)  hg.  von  Karl  Kautsl;y  1897,  S.  XI  zum 
besten  gibt:  „In  der  gesellschaftlichen  Produktion  ihres  Lebens  gehen  die 
Menschen  bestimmte,  notwendige,  von  ihrem  Willen  unabhängige  Verhältnisse 
ein,  Produktionsverhältnisse,  die  einer  bestimmten  Entwicklungsstufe  ihrer 
materiellen  Produktivkräfte  entsprechen.  Die  Gesamtheit  dieser  Produktions- 

verhältnisse bildet  die  ökonomische  Struktur  der  Gesellschaft,  die  reale  Basis, 

worauf  sich  ein  juristischer  und  politischer  Ueberbau  erhebt,  und  welcher  be- 
stimmte gesellschaftliche  Bewußtseinsformen  entsprechen.  Es  ist  nicht  das 

Bewußtsein  der  Menschen,  das  ihr  Sein,  sondern  umgekehrt 

ihr  gesellschaftliches  Sein,  das  ihr  Bewußtsein  bestimmt."  — 
Schon  vorher,  in  dem  1847  verfaßten  Elend  der  Plälosopläe  heißt  es:  „Die 
Handmühle  ergibt  eine  Gesellschaft  mit  Feudalherren,  die  Dampfmiihle  eine 

Gesellschaft  mit  industriellen  Kapitalisten"  oder  im  Kommunistischen  Mani- 
fest (1848  von  ihm  mit  Fcli.  Engels  verfaßt):  „Man  spricht  von  Ideen, 

welche  eine  ganze  Gesellschaft  revolutionieren;  man  spricht  damit  nur  die 
Tatsache  aus,  daß  sich  innerhalb  der  alten  Gesellschaft  die  Elemente  einer 
neuen  gebildet  haben,  daß  mit  der  Auflösung  der  alten  Lebensverhältnisse 

die  Auflösung  der  alten  Ideen  gleichen  Schritt  hält."  Im  Kapital  (1867 
erschienen)  1^  S.  375  heißt  es:  „Die  Technologie  enthüllt  das  aktive  Verhalten 
des  Menschen  zur  Natur,  den  unmittelbaren  Produktionsprozeß  seines  Lebens, 
damit  auch  seine  gesellschaftlichen  Lebensverhältnisse  und  der  ihnen  ent- 

quellenden geistigen  Vorstellungen."  Feh.  Engels  aber  faßt  das  Bild  des 
geschichtlichen  Geschehens  in  die  Worte  zusammen:  „die  ganze  bisherige 
Geschichte  läßt  sich  bezeichnen  als  Geschichte  des  Zeitraumes  von  der 

praktischen  Entdeckung  der  Verwandlung  mechanischer  Bewegung  in  Wärme 

bis  zu    derjenigen  der  Verwandlung   von  Wärme   in  mechanische  Bewegung." 
Die  Vorbedingungen  und  Möglichkeiten  menschlicher  Arbeit  liefert  die 

Natur,  sie  hält  den  Menschen,  wie  Marx  im  Kapital  behauptet,  „wie  ein 

Kind  am  Gängelband".  „Es  ist  nicht  die  absolute  Fruchtbarkeit  des  Lebens, 
sondern  seine  Differenzierung,  die  Mannigfaltigkeit  seiner  natürlichen  Produkte, 
welche  die  Naturgrundlage  der  gesellschaftlichen  Teilung  der  Arbeit  bildet  und 
den  Menschen  durch  den  Wechsel  der  Naturumstände,  innerhalb  deren  er 

haust,  zur  Vermannigfachung  seiner  eigenen  Bedürfnisse,  Fähigkeiten,  Arbeits- 

mittel und  Arbeitsweisen  spornt." 
Die  wirtschaftlichen  Bedürfnisse  und  Interessen,  auch  wenn  sie  als 

solche  von  den  Beteiligten  gar  nicht  erkannt  werden,  sind  das  Vorwärts- 
bewegende. Aus  der  Gemeinsamkeit  dieser  Interessen  entstehen  die  Klassen. 

„Die  Geschichte  der  ganzen  bisherigen  Gesellschaft  bewegte  sich  in  Klassen- 
gegensätzen, die  in  den  verschiedenen  Epochen  verschieden  gestaltet  waren. 

Welche  Form  sie  aber  auch  immer  angenommen,  die  Ausbeutung  des  einen 
Teiles  der  Gesellschaft  durch  den  anderen  ist  eine  allen  Jahrhunderten  ge- 

meinsame Tatsache.  Kein  Wunder  daher,  daß  das  gesellschaftliche  Bewußt- 
sein aller  Jahrhunderte  aller  Mannigfaltigkeit  und  Verschiedenheit  zum  Trotz 

in  gewissen  gemeinsamen  Formen  sich  bewegt,  in  Bewußtseinsformen,  die  nur 
mit  dem  gänzlichen  Verschwinden  des  Klassengegensatzes  sich  vollständig  auf- 

lösen." Alles  geschichtliche  Geschehen  geht  sohin  auf  die  durch  die  Natur 
bedingten  Veränderungen  des  Wirtschaftlichen  zurück.    Den  „Unterbau"  bildet 
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die  Produktivkraft  (Technik  und  Arbeitsteilung),  die  Produktionsverhältnisse, 
die  Formen  des  Austausches  und  der  Verteilung  der  Güter.  Darüber  erheben 

sich  als  „Ueberbau"  die  rechtlichen  und  staatlichen  Verhältnisse  und  die  ihnen 
entsprechendenBewußtseinsformen  (Ideologien),  sowohl  wirtschaftliche,  juristische, 
politische,  moralische,  philosophische,  künstlerische  und  religiöse.  Mit  diesem 
Aufbau  ist  ungefähr  das  Zuständliche  gezeichnet,  das  sich  in  jedem  Augen- 

blick geschichtlichen  Geschehens  nach  Marx  darstellen  soll.  Will  man  also 
etwa  die  Geschichte  der  Reformation  in  Deutschland  schreiben,  so  muß  die 
erste  Frage  sein,  welches  waren  die  wirtschaftlichen  Ursachen  dieser  Bewegung. 
Die  Menschen  selbst,  die  die  Reformation  mitgemacht  haben,  mögen  keine 

Ahnung  gehabt  haben,  daß  ihre  Gedanken  und  Wünsche  in  letzter  Linie  wirt- 
schaftlich verursacht  waren,  denn  der  Lauf  der  Geschichte  wird  durch  innere 

allgemeine  Gesetze  bestimmt,  an  dem  die  Bewußtseinsvorgänge  in  den  Ge- 
hirnen der  Menschen  nichts  zu  ändern  vermögen.  Man  müsse  deshalb  stet& 

unterscheiden  zwischen  der  „materiellen,  naturwissenschaftlich  treu  zu  konsta- 
tierenden Umwälzung  in  den  ökonomischen  Produktionsbedingungen  und  den 

juristischen,  politischen,  religiösen,  künstlerischen  oder  philosophischen,  kurz 
ideologischen  Formen,  worin  sich  die  Menschen  dieses  Konflikts  bewußt  werden 

und  ihn  ausfechten".  Infolgedessen  haben  Moral,  Recht,  Kunst  keine  selbständige 
Entwicklung,  sie  sind  nur  die  verschiedenen  Formen,  in  denen  sich  die  je- 

weilige Art  der  Gütererzeugung  im  Bewußtsein  der  Zeitgenossen   widerspiegelt. 
Die  in  dem  geschichtlichen  Werden  sich  vollziehende  Bewegung  denkt 

sich  Marx  durch  ein  ständiges  Steigen  der  Produktionskräfte  bedingt.  Dies 
bedingt  hinwiederum  das  Eintreten  neuer  Produktionsverhältnisse,  in  deren 
Gefolge  sich  der  ideologische  Ueberbau  ebenfalls  verändert.  Da  zunächst  die 
alten  Eigentumsumstände  die  gleichen  bleiben  und  die  herrschenden  Klassen 
an  ihnen  festhalten,  kommt  es  zum  Kampf,  der  sich  auch  auf  dem  Gebiete 

der  entsprechenden  Ideologien  (Gesetze,  Verfassung,  Weltanschauungen)  ent- 
spinnt. Nach  dem  Gesetz  der  logischen  und  sittlichen  Widerspruchsentwickelung 

schlägt  die  Lage  in  ihr  Gegenteil  um,  die  bisher  unterdrückte,  zur  Verelendung 
verdammte  Klasse  trägt  den  Sieg  davon. 

Das  ist,  in  groben  Umrissen  gezeichnet,  der  für  die  Geschichtsauffassung 
wichtigste  Teil  der  marxistischen  Lehre.  Die  Bedeutung  des  Wirtschaftlichen 
in  der  Historie  haben  andere  vorher  gleichfalls  hervorgehoben,  der  italienische 
Volkswirtschaftler  Giuseppe  Pecchio  und  andere.  Aber  den  ganzen  Ge- 

schichtsverlauf mit  unerbittlicher  Folgerichtigkeit  als  ökonomisch  verursacht 

darzustellen,  ist  doch  das  Werk  von  Karl  Marx  und  J'c//.  Engels.  Die  Ein- 
seitigkeit ihrer  Anschauung  zu  erkennen,  fällt  dem  unvoreingenommenen  Ge- 

schichtsbetrachter nicht  schwer.  Sieht  man  auch  ab  von  jenen  Individuen,  wie  sie 

religiöse  Begeisterung  (Franz  von  Assisü),  wie  sie  gerade  die  moderne  Arbeiter- 
bewegung selbst  hervorgebracht  hat,  von  jenen  Individuen,  die  ihr  Tun  los- 

gelöst haben  von  allen  wirtschaftlichen  Zwecken  und  Ursachen,  so  zeigt  die 
Prüfung  der  historischen  Tatsachen,  daß  die  gleichen  Produktionsverhältnisse 
in  verschiedenen  Ländern  nicht  nur  nach  ihrer  besonderen  Wirtschaftslage, 
sondern  auch  je  nach  ihren  üeberlieferungen  und  ihren  geschichtlichen  Er- 

lebnissen einen  verschiedenen  Gesellschaftsaufbau  zur  Folge  habe.  Es  fehlt 
nicht  an  Beispielen,  die  zeigen,  daß  eine  Klasse  jahrhundertelang  dem  Staate 

die   Verfassung   diktieren   kann,   obwohl   sie   aus   ganz   anderen   Produktions- 
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Verhältnissen  hervorgegangen  ist.  Der  staatsrechtliche  Aufbau  eines  Landes 
kann  bei  gleichen  wirtschaftlichen  Vorbedingungen  sehr  verschieden  sein.  Man 
gehe  die  geschichtlichen  Erscheinungen  von  Monarchie,  Aristokratie,  Demo- 

kratie durch  und  prüfe  sie,  inwieweit  sie  jeweils  mit  der  wirtschaftlichen  Gestaltung 
•der  Dinge  zusammenhängen.  Eine  sichere  Zuordnung  der  einzelnen  Staatsformen 
zu  bestimmten  Produktionsverhältnissen  wird  sich  nicht  gewinnen  lassen.  Demo- 

kratie kann  ebenso  auf  vorwiegend  landwirtschaftlicher  Grundlage  (Eidgenossen- 
schaft) sich  aufbauen  wie  die  moderne  auf  der  der  Industrie.  Ebenso  ver- 

fehlt ist  es,  religiöse  Erscheinungen  mit  bestimmten  Produktionsbedingungen 
«der  Klasseninteressen  in  ursächliche  Verbindung  zu  bringen.  So  hat  3Ia.r 
Weber  darauf  aufmerksam  gemacht,  daß  die  reformatorische  Bewegung  in 
Deutschland  durch  alle  gesellschaftliche  Schichten  hindurchgegangen  sei  und 
sie  sich  erst  später  mit  denen  der  Stände  verknüpft  habe.  Doch  wird  man 
den  Auszug  der  Exulanten,  die  lieber  Grund  und  Boden  in  Stich  ließen,  als 
dem  Evangelium  abzuschwören,  kaum  auf  wirtschaftliche  Notwendigkeiten 
zurückführen  können. 

Umgekehrt  können  politische  Verhältnisse  und  Ideologien  wirtschaftliche 
Veränderungen  hervorrufen.  Die  von  politischen  Rücksichten  bestimmte  Maß- 

nahme der  sog.  Kontinentalsperre  durch  Napoleon  I.  hat  in  Italien  die  Töpferei 
zu  einer  einheimischen  Industrie  gemacht  und  in  ganz  Deutschland  Rübenzucker- 

fabriken entstehen  lassen.  Religiöse  Ideologien  waren  es  hinwiederum,  die 
die  Juden  aus  Spanien  vertrieben  und  damit  das  Wirtschaftsleben  dieses  Landes 
aufs  tiefste  beeinflußten.  Aehnliche  Folgen  für  Frankreich  hatte  die  Ver- 

treibung der  Hugenotten  durch  Ludwig  XIV.  (Bob.  Michels).  Mögen  auch, 
wie  Marx  sagt,  Revolutionen  die  Lokomotiven  der  Geschichte  sein,  so  stellt 
sich  seine  Auffassung  das  historische  Sein  viel  zu  schematisch  vor.  Verände- 

rungen der  Produktionsbedingungen  sind  nie  so  durchgreifend,  daß  sie  wirklich 
die  gesamte  Technik  von  Grund  aus  mit  sich  zögen.  Wir  sehen  vielmehr,  daß 
sich  auf  eben  der  Kulturstufe,  der  Dampfkraft  und  Elektrizität  zu  Diensten 
steht,  noch  immer  die  Töpferscheibe  dreht  wie  im  alten  Aegypten. 

Die  Vorstellung  der  unmittelbaren  Abhängigkeit  des  ideologischen  Ueber- 
baus  von  den  Produktionsverhältnissen  übersieht  völlig  das  Beharrungs- 

vermögen, das  den  Erscheinungen  des  geistigen  und  sittlichen  Lebens  inne- 
wohnt. Es  übersieht,  daß  dieses  seine  eigenen  Daseinsbedingungen  besitzt 

und  seinen  eigenen  Gesetzen  folgt.  Wir  nennen  das  Produkt  dieses  Be- 

harrungsvermögens „Tradition".  Auch  die  am  stürmischesten  vordringenden 
„Lokomotiven  der  Geschichte"  werden  durch  die  Kraft  der  Ueberlieferungen 
in  ihrer  Fahrt  gebremst.  Wie  wäre  es  nach  der  marxistischen  Geschichtsbe- 

trachtung möglich,  daß  sich  trotz  allen  Veränderungen,  die  die  wirtschaftlichen 
Umstände  durchgemacht  haben,  Sitten  und  Gebräuche  Jahrhunderte  lang 

lebendig  erhalten  haben,  daß  es  innerhalb  unserer  Gesellschaft  gläubige  Katho- 
liken gibt,  deren  Glaube  sich  seit  den  Tagen  Gregors  VII.  in  seinen  Grund- 

festen nicht  geändert  hat?  Das  in  der  Tat  vorhandene  Nebeneinander  ver- 
schiedener Kulturen  innerhalb  einer  unter  denselben  Wirtschaftsbedingungen 

stehenden  Gesellschaft  wäre  nach  Mar.»  also  unerklärbar,  vgl.  III  §  4.  Das 
Bestreben,  die  Entwicklung  der  Gesellschaft  als  etwas  Zwangsläufiges,  als  ein 
Naturgesetz  darzustellen,  war  für  ihn  offenbar  der  äußere  Anlaß,  den  Ideo- 

logien eine  so  nebensächliche   als  mögliche  Rolle   zuzuweisen.     In  seinem  In- 
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nersten  entsprang  aber  dieses  Streben  der  mangelhaften  psychologischen,  dafür 
aber  um  so  mehr  rationalistischen  Durchbildung,  die  seine  gewaltige  Gedanken- 

arbeit kennzeichnet. 

Man  muß  es  dem  Urheber  der  ökonomischen  Geschichtsauffassung  zugute 
halten,  daß  er  nicht  Historiker  war  und  nicht  Historiker  sein  wollte.  Seine 
von  Hegel  und  Feuerhach  stark  beeinflußte  Leiire  war  vor  allem  Philosophie, 
die  revolutionäre  Philosophie,  die  den  gesellschaftlich  Unterdrückten  in  der 

Form  hegelianischer  Dialektik  (These  =  Urkommunismus,  Antithese  =  Kapi- 
talismus, Synthese  =  Sozialismus)  den  Weg  nach  der  Zukunft  offenbarte. 

Sie  war  aus  seiner  theoretisch  gewonnenen  üeberzeugung  heraus  von  der 

Dynamik  des  wirtschaftlich-gesellschaftlichen  Lebens  entstanden  und  zog  ge- 
schichtliche Erfahrungstatsachen  nur  als  Beispiele  und  Beweisstücke  heran. 

Vieles  darin  ist  nur  aus  der  Zeit  zu  erklären,  in  der  Marx  seine  Erfahrungen 
gesammelt  hat.  Die  sozialen  Verhältnisse  innerhalb  der  damaligen  englischen 
Baumwollindustrie  waren  der  lebendige  Anschauungsunterricht,  der  ihm  die 
Anregungen  gab,  sein  Evangelium  der  Welt  zu  verkünden.  Gleichzeitig  war 
dies  aber  auch  die  Ei)Oche  unerhörter  technischer  Fortschritte,  die  jene  maß- 

lose Ueberschätzung  des  Technischen  begreiflich  machen.  Nirgends  hatte 

er  und  Engels  seine,  erst  von  letzterem  1878  „materialistisch"  benannte 
Geschichtsauffassung  systematisch  ausgebaut.  Nur  in  mehr  oder  weniger 
ausführlichen  Andeutungen  sind  die  Grundsätze  dieser  Theorie  niedergelegt. 
Die  großartige  Auswirkung  seiner  Lehren  ins  Praktische  brachte  es  mit 

sich,  daß  sich  in  der  Folge  an  sie  eine  wahrhafte  Marx-Philologie  knüpfte, 
die  jedes  seiner  Worte  wendete  und  drehte  und  sie  schließlich  bisweilen  in  ihr 

Gegenteil  kehrte.  Die  parteimäßige  Auswertung  führte  außerdem  zur  Ver- 
flachung, Veräußerlichung  und  Verallgemeinerung  seiner  Aufstellungen.  Freunde 

und  Gegner,  Jünger  und  Bekämpfer  des  Marxismus  woben  um  den  Verfasser 
des  Kapitals  einen  wahren  Mythus,  der  es  unendlich  erschwert,  bis  an  den 
Kern  seiner  Anschauungen  vorzudringen.  In  späteren  Aeußerungen  hat  Mar.) 

auch  die  Rückwirkung  der  Ideologen  auf  den  „Unterbau"  zugegeben.  Und 
Frh.  Engels  ist  darin  noch  weiter  gegangen.  Aber  ein  solches  gelegentliches 
Zurückweichen  besagt  nichts  gegenüber  der  Gesamthaltung  und  der  ganzen 
Linienführung  ihrer  Theorie.  Diese  allein  kann  für  ihre  Beurteilung  maß- 

gebend sein. 

Die  Schwäche  der  streng  marxistischen  Auffassung  liegt  in  der  Aus- 
schaltung der  seelischen  Kräfte  als  Ursachen  geschichtlicher  Veränderungen 

und  in  der  einseitigen  Betonung,  daß  die  Ideologien  ohne  jeden  Einfluß  auf 
die  Produktionsverhältnisse  seien.  Diese  Schwäche  wurde  von  den  Anhängern 
Marxens  bald  erkannt  und  von  jüngeren  seiner  Anhänger  auch  durch  neue 
Formulierungen  zu  beseitigen  gesucht.  Fjdd.  Bernstein  behauptet  deshalb: 
„Die  rein  ökonomischen  Ursachen  schaffen  zunächst  nur  die  Anlage  zur  Auf- 

nahme bestimmter  Ideen ;  wie  aber  diese  dann  aufkommen  und  welche  Form 
sie  annehmen,  hängt  von  der  Mitwirkung  einer  ganzen  Reihe  von  Einflüssen 

ab."  Und  in  ähnlicher  ethisch  gerichteter  Form  hat  Max  Adler,  der  das 
soziale  Einheitsstreben  der  Menschen  zum  Maßstabe  ihres  sittlichen  Empfin- 

dens macht,  sich  ausgedrückt,  wenn  er  sagt:  „Die  materiellen  Bedingungen 
schaffen  also  nicht  das  sittliche  Ideal,  sondern  sie  geben  ihm  nur  den  ge- 

schichtlichen Inhalt,  sie  entscheiden  über  die  Art  seiner  Realisierung."    Durch 
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solche  Abänderungen  nähert  sich  allerdings  der  Marxismus  den  allgemein  aU 
wissenschaftlich  erkannten  Grundlagen  der  Geschichtsbetrachtung,  er  bezahlt 
aber  diese  Annäherung  mit  einer  Einbuße  an  Größe,  Einheitlichkeit  und  All- 

gemeinverständlichkeit und  deckt  vor  allem  selbst  die  Blöße  seiner  Lehre  auf. 
Von  selten  der  zünftigen  Historiker  ist  der  marxistischen  Geschichtsauf- 

fassung bisher  wenig  Beachtung  geschenkt  worden.  Kein  Wunder.  Sie  ist 

allenfalls  eine  Geschichtsphilosophie  oder,  wie  „Neomarxisten"  behaupten,  ein 
.,heuristisches  Prinzip",  aber  sie  bleibt  eine  einseitige  Konstruktion,  die  die 
geschichtliche  Erkenntnis  selbst  nicht  weiterzuführen  vermag.  Der  beste  Be- 

weis hiefür  ist  wohl,  daß  auf  diesen  Grundlagen  auch  nicht  ein  Geschichtswerk 

entstanden  ist,  das  sich  die  Anerkennung  der  wissenschaftlichen  Welt  er- 
zwungen hätte.  Die  Versuche  von  Fr.  Mehring,  Cnnoiv,  Edd.  Bernstein  u.  a. 

tragen  entweder  so  sehr  die  parteimäßige  Abstempelung  an  der  Stirne  oder 
verraten  ein  derartig  krampfhaftes  Bemühen,  die  Vielfältigkeit  der  Ursachen 
und  Motive  im  menschlicben  Leben  auf  das  Eine,  Wirtscliaftliche,  zurückzu- 

führen, daß  kein  Unvoreingenommener  auf  die  Dauer  mit  ihnen  Schritt  halten 
kann.  Dabei  soll  nicht  verschwiegen  werden,  daß  ihre  Anschauungsweise  auch 
ab  und  zu  lehr-  und  aufschlußreich  auch  für  die  Geschichtswissenschaft  wer- 

den kann.  Wie  oben  (III  §  1)  ausgeführt  wurde,  machte  sich  ja  in  den  Ur- 
sachen und  Antrieben  zum  Handeln  der  Menschen  immer  auch  irgendwo  Ma- 

terielles und  Wirtschaftliches  geltend,  wenn  auch  bisweilen  nur  entfernt  und 
mittelbar  und  oft  auch  nur  als  Material,  nicht  als  Ursache.  So  wurde  durch 

die  „materialistische"  Geschichtsauffassung  das  Interesse  an  der  Wirtschafts- 
und Sozialgeschichte  wach  erhalten,  wenn  auch  festgestellt  werden  muß,  daß 

die  Wirtschaftsgeschichte  dieses  Antriebes  nicht  erst  bedurft  hätte. 
Kritische  Betrachtungen:  Thom.  Masaryk,  Die  philos.  u.  soziolog.  Grundlagen 

des  Marxismus  1899,  Emil  Hammacher,  Das  philosophisch-ökonomische  System  des 
Marxismus  1909,  Rud.  Stammler,  Recht  und  Wirtschaft  nach  der  materialistischen  Ge- 

schichtsauft'assung  '■^1906.  Paul  Barth,  Die  Philosophie  der  G.  als  Soziologie  '1  (1915). 
Eine  knappe  kritische  Einführung  in  ihr  Wesen:  Er.  Brandenburg,  Die  materiali- 

stische G.auffassung,  ihr  Wesen  u.  ihre  Wandlungen  1920.  Lehrreich:  Gv.  Seh  moller 

im  Hdb.  f.  Staatsw.  ̂   8  (1911)  426  ft'.  s.  v.  , Volkswirtschaftslehre".  Ernst  T  r  o  e  1 1  s  c  h  ,  Ueber 
den  Begriff  einer  historischen  Dialektik,  3.  Der  Marxismus.  HZ.  120  (1919)393—451.  Vom 
volkswirtschaftlichen  Standpunkte  übt  Kritik  Eug.  v.  Böhm-Bawerk,  Kapital  u.  Kapital- 

zins ^1900 — 2,  vom  soziologischen  Othm.  Spann,  Der  wahre  Staat  1921. 
Einzelne  Fragen  greift  heraus  Rob.  Michels,  Probleme  der  Sozialphilosophie  = 

Wissenschaft  u.  Hypothese  18  (1914)  188  ff.,  Gg.  v.  Below,  Die  dt.  G. Schreibung  von  den 
Befreiungskriegen  bis  auf  unsere  Tage  1916,  Wra.  Sulzbach,  Die  Anfänge  der  mate- 

rialistischen G.auffassung  1911. 

IV. 

Die  seelischen  Grundlagen  der  Geschichtsforschung. 

§  1.     Das  g-eschichtliche  Verstehen  im  allg-emeinen   (vgl.  11  §  4). 

Während  der  Naturforscher  den  Gegenstand  seiner  Wissenschaft  in  der 
Regel  vor  sich  bat  oder  willkürlich  erzeugen,  mit  seinen  Sinnen  wahrnehmen 
kann,  muß  die  Gescbichtskunde   in    ihren  Erkenntnissen   fast   stets   einen   in- 
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direkten  Weg  einschlagen,  denn  alles,  was  sie  erkundet,  gehört  der  Vergangen- 
heit an  —  auch  die  Geschichte  der  „Gegenwart"  !  —  und  spielte  sich,  von  dem 

kleinen  Ausschnitt  eigenen  Erlebens  abgesehen,  in  der  Psyche  anderer  Men- 
schen ab.  Nun  steht  aber  jeder  für  sich  abgeschlossen  in  sich  da  als  ein 

Fremder  unter  Fremden.  Uns  ist  kein  Organ  gegeben,  in  die  Bewußtseins- 
vorgänge des  Nächsten  selbst  hineinzublicken,  sie  werden  uns  nur  aus  den 

Reflexen  deutlich,  die  sie  auf  ihren  Träger  oder  auf  seine  Umgebung  werfen 

Die  Schenkungsurkunde  eines  Karolingers,  die  vor  uns  liegt,  läßt  nicht  un- 
mittelbar erkennen,  welche  geistige  oder  Gemütsverfassung,  welche  eigentlichen 

Absichten  die  Seele  des  Ausstellers  beherrscht  haben,  als  er  den  Befehl  zur 
Fertigung  dieses  Stückes  gab.  Wir  sind  nicht  in  der  Lage,  seine  Aussage 
auf  direktem  Wege  als  wahr  oder  falsch  zu  bezeichnen.  Wir  können  aus  den 
gegebenen  Tatsachen  immer  nur  Schlüsse  ziehen,  wie  wir  auch  im  täglichen 
Umgang  mit  Menschen  aus  ihren  Mienen,  Gebärden,  aus  ihren  Worten  und 
Taten  auf  ihre  Stimmung,  ihre  Gesinnung  und  Absichten  Schlüsse  ziehen. 

Diese  Schlüsse  sind  nicht  Syllogismen,  sondern  Synthesen  der  Phantasie,  Ana- 
logieschlüsse, die  zur  Voraussetzung  haben,  daß  die  Seele  aller  Menschen  auf 

bestimmte  Eindrücke  mit  gleichen  oder  ähnlichen  Vorstellungen  antwortet. 
Als  Historiker  müssen  wir  ferner  voraussetzen,  daß  innerhalb  der  Jahrhunderte, 

die  wir  die  „geschichtlichen"  nennen,  sich  diese  Gleichheit  oder  Aehnlichkeit 
der  Reaktionen  nicht  wesentlich  verändert  hat  und  daß  sie  bei  allen  uns  be- 

kannten Völkern  in  großen  Umrissen  Geltung  besitzt. 
Nur  unter  der  Annahme  also,  daß  die  Vorgänge  im  Bewußtsein  der 

Menschen  unter  gleichen  oder  ähnlichen  äußeren  und  inneren  Bedingungen 
sich  gleich  oder  ähnlich  abspielen  und  sich  zu  allen  Zeiten  der  Geschichte 
gleich  oder  ähnlich  abgespielt  haben,  nur  unter  dieser  Annahme  ist  es  uns 

möglich,  zu  historischen  Ergebnissen  zu  gelangen.  Diese  Prämisse*  ist  not- 
wendig, weil  alles  geschichtliche  Geschehen  sich  uns  nicht  unmittelbar,  son- 

dern nur  aus  seinen  Wirkungen  offenbart.  Sofern  es  sich  um  sichtbare  Wir- 
kungen handelt,  sprechen  diese  Wirkungen  nur  in  Symbolen  zu  uns.  Die 

historische,  ja  alle  geisteswissenschaftliche  Ursachenforschung  überhaupt  muß 
nun  diesen  AVeg  von  der  Wirkung  auf  die  Ursache  zurücklegen,  indem  wir  in 

uns  selbst  in  unserem  Innern  diesen  Weg  gehen,  d.  h,  indem  wir  dieses  ver- 
gangene Leben  in  uns  nochmals  zu  erleben  suchen.  Wir  können  dies  nur  ver- 

mittels der  uns  gewahr  werdenden  Aeußerungen  dieses  Lebens,  Nicht  einmal 
uns  selbst  vermögen  wir  direkt  zu  erkennen,  sondern  immer  erst,  indem  wir 
aus  unseren  Handlungen,  aus  den  Wirkungen,  die  unser  Tun  auf  andere  aus- 

geübt hat,  aus  Urteilen  anderer  ein  Ganzes  aufbauen.  Aus  Erfolgen  oder 
Mißerfolgen,  die  wir  gehabt,  aus  Plänen,  die  wir  einst  geschmiedet,  aus  Strei- 

chen, die  wir  ausgeführt,  aus  kleinen,  einzelnen  Zügen  fügen  wir  das  Bild 
unserer  Jugend  zusammen.  Kein  direktes  Erkennen  ist  somit  dem  Historiker 
möglich,  sondern  nur  ein  Verstehen,  das  darin  besteht,  daß  er  die  einzelnen 
Aeußerungen  und  Wirkungen  des  entschwundenen  Daseins  nacherlebt,  daß  er 
selbsterlebte  Linenereignisse  in  die  Seele  der  anderen,  oder  in  die  ihm  schon 
fremd  gewordene  eigene  hineinverlegt. 

Das  historische  Verstehen  hat  sein  ideales  Ziel  erreicht,  wenn  es  ihm 
gelingt,  die  vergangene  AVeit  als  etwas  allmählich  Gewordenes  in  allen  ihren 
AVirklichkeitszusammenhängen    so    treu   als   möglich    zu    rekonstruieren.     Das 
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Mittel  hiezu  liegt  in  der  Interpretation,  d.  h.  in  der  Deutung  des  dem  Histo- 
riker überlieferten  Tatsächlichen,  indem  er  auf  Grund  des  Einfühlens  und  mit 

Hilfe  der  Phantasie  und  persönlichen  Erfahrung  die  Verbindungslinien  zwi- 
schen den  einzelnen  Tatsachen  herstellt.  Aus  dem  Wust  des  Ueberlieferten 

aber  das  Tatsächliche  herauszuholen  und  festzustellen  ist  Aufgabe  der  Kritik. 
In  der  Praxis  freilich  ist  die  Reihenfolge  umgekehrt.  Sie  beginnt  mit  der 
Kritik,  diese  führt  zur  Feststellung  der  Tatsachen,  die  erst  die  Grundlage 
für  ihre  Interpretation  abgeben,  um  von  da  aus  zur  Rekonstruktion  des  ent- 

schwundenen Lebens  zu  führen. 
Edd.  Spranger,  Die  Grundlagen  der  Geschichtswissenschaft  1905;  Gg.  Simmel, 

Die  Probleme  d.  G.philosophie  3  1907;  Max  Weber,  A.  f.  Sozialw.  u.  Sozialpol.  22  (1906) 
S.  143  ff.;  Hch.  Mai  er.  Das  g.liche  Erkennen,  Göttinger  Univ.Schr.  1914;  Gg.  Simmel, 
Vom  Wesen  des  historischen  Verstehens  ^  G.liche  Abende  im  Zentralinst.  f.  Erz.  u.  Unter- 

richt 5  (1918). 

§  2.    Dep  Anteil  des  Intellekts. 

Der  gedankliche  Vorgang  bei  der  historischen  Begrififsbildung  (II  §  3)  hat 
bereits  genügsam  dargetan,  wie  stark  und  in  welcher  Richtung  die  logische 
Durchdringung  des  Stoffes  für  den  Historiker  gegeben  ist.  Die  Auslese,  die 
er  vornimmt,  um  das  geschichtliche  Geschehen  nach  bestimmten  Gesichtspunkten 
zu  ordnen,  die  Bildung  von  Typen,  das  sind  ebenso  logische  Denkoperationen 
wie  das  Nach-Denken  des  von  anderen  Gedachten,  die  Schlüsse,  die  daraus 
gezogen  werden,  die  Zergliederung  und  üeberprüfung  der  Ideengänge  histo- 

rischer Persönlichkeiten  und  früherer  Forscher.  Eine  der  Hauptaufgaben  ge- 
schichtlichen Verstehens  ruht  ja  darin,  die  überlieferten  Tatsachen  in  die  all- 

gemeinen Denkrichtungen  einer  bestimmten  Zeit,  eines  bestimmten  Volkes  oder 
einer  Partei  einzugliedern,  beziehungsweise  sie  aus  ihnen  zu  erklären,  die 
geistigen  Zusammenhänge  aufzudecken,  die  heute  nicht  mehr  ganz  sichtbar  an 
der  Oberfläche  liegen. 

Ganz  besonders  ist  aber  der  Intellekt  an  den  Vorarbeiten  beteiligt,  die 
das  gegebene  Rohmaterial  für  den  Geschichtsschreiber  formen  und  verwendbar 
machen.  Nicht  weniger  Scharfsinn  kostet  es  bisweilen,  dieses  Rohmaterial 
zustande  zu  bringen,  es  aufzufinden.  Diese  Herbeischaffung,  Zurichtung  und 
Vorbereitung  des  Quellenstoöes,  mit  anderen  Worten  die  Aufgaben  der 

Kritik,  (s.  Kap.  VIII  u.  X)  stellen  an  unsere  intellektuellen  Kräfte  nicht  ge- 
ringe Anforderungen.  Der  Zweifel,  der  der  Vater  alles  geistigen  Fortschrittes  ist. 

muß  auch  den  modernen  Historiker  leiten,  sobald  er  irgendwie  verdächtigen 
Zeugenaussagen  begegnet,  sobald  er  Aufstellungen  früherer  Forscher  trifft,  die 

ihm  nicht  gegründet  scheinen.  Das  gläubige  Nachschreiben  vorliegender  Nach- 
sichten, das  blinde  Vertrauen  auf  Autoritäten,  das  äußerliche  Verkleben  gegen- 

sätzlicher, widersprechender  Aussagen  ist  für  unsere  heutige  Wissenschaft  ein 

überwundener  Standpunkt.  Insofern  bedeutete  die  in  der  Renaissance  an- 
hebende und  im  Zeitalter  der  Aufklärung  mit  Gewalt  sich  durchsetzende 

Skepsis  eine  wichtige  Vorstufe  für  die  Ausgestaltung  der  modernen  Metho- 
dik (vgl.  I  §  1).  Trotz  dem  bloß  negativen  Gehalt  der  Skepsis  war  sie  zur 

Ueberwindung  des  unfruchtbaren  Autorität'englaubens  und  der  rein  antiquari- 
schen Nachrichtensammlung  von  nicht  gering  anzuschlagender  Bedeutung. 

C.  F.   Volney,  Legons  tVhistoire  Paris  an  VIII  S.  V,  einer  der  Hauptvertreter 
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aufklärerischer  Skepsis,  konnte  deshalb  mit  einem  gewissen  Recht  von  sieb 

behaupten:  ,Je  croirais  donc  avoir  rendu  un  Service  eminent,  si  mon  livre  pou- 
vait  ebranler  le  „respect  pour  rhistoire",  passe  en  dogme  dans  le  Systeme 
d'education  de  l'Europe'. 

§  3.    Der  Anteil  des  Gefühls. 

Das  historische  Verstehen  ist  keineswegs  eine  rein  verstandesmäßige  Auf- 
lösung des  Geschehens  in  zweckbewußte  Handlungen  und  kann  es  nicht  sein, 

weil  dieses  Geschehen  selbst,  wie  wir  gesehen  haben  (III  §  3),  nicht  bloß  auf 
rationaler  Grundlage  ruht.  Es  bleibt  also  immer  ein  größerer  oder  geringerer 

Rest  von  Gefühlsmäßigem,  Irrationalem  übrig,  dessen  Erdeutung  nur  mit  Zu- 
hilfenahme ähnlicher  Seelenkräfte  erreichbar  ist,  als  es  die  waren,  denen  dieser 

Rest  seine  Existenz  verdankt.  Der  Spielraum  des  Möglichen  ist  freilich  auch 
da  nicht  unbegrenzt.  Die  moderne  Wissenschaft  hat  z.  B.,  einer  Anregung 

von  John  St.  M'tll  folgend,  sich  mit  Ch  ar  akter  kun  d  e  [J.  St.  Mill  wollte 
sie  Ethologie  nennen)  befaßt,  die  gewisse  Typen  aufstellt,  wobei  es  sich  freilich 
nicht  um  Gesetze  von  zwingender  Gewalt  handeln  kann,  wohl  aber  die  Neigung 
zu  bestimmten  Handlungen  vorauszubestimmen  möglich  werden  soll.  Alfr. 

Fouillce,  Ti'itiperannnt  et  curaderc  Paris  1904.  Diese  Typen  sind  nichts  Starres, 
sie  sind  je  nach  den  Geschlechtern,  nach  Rassen  und  Völkern  verschieden 

und  liegen  —  wenn  auch  als  recht  unsichere  Erfahrungsregeln  unseren  Ur- 
teilen vielfach  zugrunde.  Sie  sind  als  Erkenntnismittel  für  uns  unerläßlich. 

Deshalb  ist  auch  der  Versuch  von  liich.  MHUer-Freicnfch  (s.  III  §  6),  di& 
Typen  in  ein  System  einzuordnen,  als  ein  Fortschritt  für  das  Verständnis  des 

Geschichtlichen  zu  erkennen.  Immer  noch  bleibt  nicht  wenig  einer  rein  ge- 
fühlsmäßigen Erfassung  der  Tatsachen  zu  tun  übrig.  Freilich  schränkt  die 

Erkenntnis  der  Massenvorgänge  und  ihrer  seelischen  Einwirkungen  auch  den 

Kreis  dieser  scheinbar  .sinnlosen'  Handlungen  ein,  aber  sie  vermag  uns  nicht 
alles  zu  erklären.  Alles  Geschehen,  alle  menschlichen  Handlungen  sind  irgend- 

wie in  das  Fluidum  des  moralischen  Empfindens  getaucht,  vieles,  was  schein- 
bar rein  rationalen  Erwägungen  entsprießt,  hat  seine  Wurzeln  im  Religiösen. 

Nur  ein  kongeniales,  freilich  von  verstandesmäßiger  Kritik  geleitetes  Mit- 
empfinden wird  der  mehr  flächenhaften,  um  nicht  zu  sagen,  flachen  rationalen 

Deutung  der  Erscheinungen  inneres  Leben  einzuhauchen  vermögen  und  der 
Rekonstruktion  dieser  Erscheinungen  die  nötige  Rundung  verleihen.  So  wichtig 
für  den  Historiker  verstandesmäßige  Kritik  ist,  das  Gefühl,  das  Mitfühlen  mit 
dem,  was  es  schildert,  bleibt  fast  wichtiger.  Die  Wege  zu  richtiger  Erkenntnis 
weist  bisweilen  der  Instinkt  gewisser  als  die  grübelnde  Vernunft.  Das  ent- 

spricht eben  auch  der  Tatsache,  daß  das  Irrationale  im  geschichtlichen  Leben 
eine  oft  entscheidende  Rolle  spielt.    Vgl.  III  §  4. 

§  4.    Der  Anteil  der  Phantasie. 

Wer  irgendwie  ein  Kapitel  aus  Momnisens  Römischer  Geschichte  je  mit 
Verständnis  gelesen  hat,  wer  da  aus  den  Schilderungen  des  römischen  Lebens 
den  antiken  Mensciien  förmlich  in  Atemnähe  kennen  gelernt  hat,  der  wird 
das  Wort  dieses  Meisters,  daß  die  Phantasie,  wie  aller  Poesie,  so  auch  aller 
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Historie  Mutter  ist,  wohl  zu  würdigen  wissen.  Alle  Phantasie,  auch  die  tollste 
Märchenphantasie  ist  nicht  uneingeschränkt  frei,  sondern  arbeitet  mit  dem 
Material,  das  uns  in  unseren  Erinnerungsbildern  aufgestapelt  ist.  Nur  in  der 
Verflechtung  und  Verknüpfung  dieses  Materials  ist  uns  Freiheit  gewährt,  so 
viel  Freiheit,  als  die  dem  geistigen  Leben  innewohnenden  Gesetze  Spielraum 
lassen.  Phantasie  ist  es,  die  uns  die  Pest  von  Athen,  wie  sie  Thuhjdicles  mit 
unvergleichlicher  Anschaulichkeit  schildert,  nachbildend  nochmals  sehen  läßt, 
Phantasie  ist  es  aber  auch,  die  einem  Augustus  vor  schauend  das  Bild  eingab 
von  der  Gestaltung  des  Orbis  terrarum  unter  der  Herrschaftsform  des  Prinzi- 

pats. Das  ist  die  auf  die  Zukunft  gerichtete  Phantasie  der  Schaffenden,  die 

man  deshalb  auch  gern  die  , schöpferische'  nennt. 
Neben  diese  gedankenverbindende  tritt  nun  die  unsere  Wahrnehmungen 

ergänzende  Phantasie.  Sie  ist  so  recht  die  Grundlage  alles  Verstehens. 
Aus  den  Bruchstücken  der  lebenden  oder  einer  vergangenen  Welt,  aus  flüch- 

tigen Andeutungen,  aus  Gebärden,  aus  dem  Tonfall  eines  Wortes,  aus  einem 
Händedruck,  aus  Inschriftenresten  oder  unscheinbaren  Redewendungen  eines 
Schriftstückes  formen  wir  ein  Ganzes,  indem  unsere  Einbildungskraft  die 
fehlenden  Zwischenglieder  einfügt.  Sie  ist  für  den  Historiker  um  so  wichtiger, 
als  er  das  Vergangene,  das  er  zu  rekonstruieren  sucht,  nicht  oder  niemals  im 
Gesamtumfang,  nie  in  allen  seinen  Beziehungen  erlebt  hat.  Auf  dem  Gebiete 
der  Forschung  nennen  wir  dieses  Ergänzen,  das  Einsetzen  fehlender  Mittel- 

stücke: Kombination.  Sie  muß,  wie  alle  wissenschaftliche  Phantasie  ge- 
danklich oder  urteilsmäßig  bestimmt  sein,  muß  stets  von  den  Tatsachen  aus- 

gehen und  zu  den  Tatsachen  zurückkehren.  Darin  unterscheidet  sie  sich  vor 
allem  von  der  künstlerischen  Phantasietätigkeit.  Nun  ist  unser  Denken  nicht 
immer  ein  durch  die  Sprache  ausdrückbares,  vielmehr  wird  dieses  durchkreuzt 
und  begleitet  von  Bewußtseinsinhalten,  die  aus  dem  Unterbewußtsein  in  uns 

auftauchen,  ja  von  völlig  Unbewußtem,  das  „in  uns  denkt".  In  diesem  Sinne 
ist  es  die  Einbildungskraft  in  ihren  verschiedenen  Formen,  die  das  Gebiet  der 
wissenschaftlich  tätigen  Geister  absteckt.  Auf  der  einen  Seite  die  kritischen 
Köpfe,  verstandesmäßig  stärker  ausgebildet,  die  vorsichtig  Schritt  für  Schritt 
vorwärts  schreiten,  verläßlich,  nüchtern  ihren  Weg  auf  sicherem  Grunde  suchen. 

Ihnen  gegenüber  stehen  die  vorausahnenden  Geister,  die  tiefer  als  jene  schür- 
fen. Zu  großen  Gedankenentwürfen  geneigt,  gleiten  sie  bei  unzureichendem 

Intellekt  leicht  von  den  Bahnen  sicherer  Erkenntnis  ab,  da  ihnen  die  nackte 
Tatsächlichkeit  zu  leer  und  farblos  erscheint.  Wo  sich  aber  beides.  Tiefe  und 
Klarheit,  in  einer  Persönlichkeit  paart,  da  erreicht  das  historische  Verstehen 
jene  geheimnisvolle,  für  wirklich  große  Leistungen  unersetzliche  Gabe  der 
Intuition,  auf  die  wir  nie  werden  völlig  verzichten  dürfen.  Wenn  JianJic 

auf  Grund  recht  mangelhafter  und  zum  Teil  recht  parteiischer  Quellenüber- 
lieferung (Venetianische  Gesandtschaftsberichte !)  mit  schlafwandlerischer  Sicher- 

heit die  Umrisse  von  geschichtlichen  Entwicklungen,  handelnden  Persönlich- 
keiten, wirkenden  Gedankenrichtungen,  zu  entwerfen  imstande  war,  in  die  die 

glücklichen  Benutzer  reicher  Archive  späterhin  nur  einzelne  Züge,  nur  Schat- 
tierungen einfügen  konnten,  so  zeigt  sich  in  ihm  eben  jenes  heimliche  Licht 

einer  genialen  Schöpferkraft.  Ein  völliges  Sich-Hineinversenken,  ein  Sich- 
Hineinleben  in  entfernte  Zeiten  und  darüber  hinaus  ein  Ahnungsvermögen, 

•das  sich  über  sich  selbst  nicht  Rechnung  geben  kann  und  doch  viel  heller  in 
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das  Dunkel  wirrer  Fragen  hineinleuchtet  als  alle  Vernunft  der  Vernünftigen. 
Es  bedarf  wohl  nicht  einer  besonderen  Versicherung,  daß  diese  Intuition  nichts 
Außerirdisches  zu  sein  braucht  und  kein  Forscher  sich  von  vornherein  auf  die 

Kraft  seiner  Intuition  wird  verlassen  dürfen,  daß  ihm  die  kritische  Sichtung 
der  Ueberlieferung  und  des  Tatsachenstoifes  die  sichere  Grundlage  geben  muß, 
wie  dem  gewissenhaften  Arzte  das  Mikroskop  und  die  chemische  Reaktion  stets 
als  Prüfstein  seiner  Diagnose  gelten  ward.  Andererseits,  an  dem  „Ahndungs- 

vermögen'' und  der  „Verknüpfungsgabe",  wie  Wiu.  r.  Humholdt  es  nannte,  an 
diesem  Vorrechte  auserlesener  Geister  wenigstens  in  bescheidenem  Maße  teil- 

zuhaben, muß  wohl  jedem  Geschichtsforscher  gegeben  sein,  will  er  Dauerndes 
und  Größeres  schaffen.  Er  bleibt  sonst  „eine  Art  historischer  Subaltern- 
beamter". 

Benno  E  r  d  ni  a  n  u  ,  Die  Funktionen  der  Phantasie  im  wissenschaftl.  Denken  1913. 

Vgl.  Arvid  G  rotenfelt,  Die  Wertschätzung  in  der  Geschichte  1903  S.  52  f.,  der  Phan- 
tasie u.  Intuition  nur  sehr  hedingt  gelten  lassen  will.  Rieh.  Müller- Freienfels, 

Psychologie  des  Denkens   u.  der  Phantasie  1916. 

§  5.     Die  historische  Erfahrung-. 

Alles  wissenschaftliche  Forschen  ist  im  Grunde  ein  Weiter  forschen, 
ein  Anknüpfen  an  schon  Begonnenes,  ein  Bauen  auf  vorgebautem  Grunde. 
Niemand  wird  glauben,  daß  einer  auf  mathematischem  Gebiete  etwas  Neues 
wird  zu  leisten  imstande  sein,  der  nicht  schon  in  die  Mathematik  als  Ganzes 
eingeführt  ist,  ihre  Anschauungsweise,  Methodik  und  bisherigen  Erkenntnisse 

wenigstens  in  Umrissen  sich  zu  eigen  gemacht-  hat.  Für  die  Geschichtskunde 
gilt  das  gleiche.  Auch  sie  kann  nur  mit  Erfolg  betreiben,  wer  einen  Ueber- 
blick  über  die  Gesamtheit  des  bisher  Geleisteten  erworben  hat.  Das  ist  an 

und  für  sich  eine  Selbstverständlichkeit,  lieber  die  Wege,  wie  man  sich  einen 
solchen  Ueberblick  verschaffen  kann,  war  bereits  (I  §  3)  die  Rede,  ist  doch 
diese  Frage  schon  eine  rein  praktische  und  in  gewissem  Sinne  eine  allgemein 
wissenschaftliche.  Doch  die  historische  Erfahrung  hat  noch  eine  andere  Seite. 
Dem  Mathematiker  oder  Naturforscher  mag  die  Kenntnis  seines  Fachgebietes 
(Fachgebiet  im  weitesten  Umfang  genommen)  im  allgemeinen  genügen.  Hier 
ist  der  innere  Zusammenhang  zwischen  den  Grundtatsachen  ziemlich  enge 
verknüpft.  Nicht  so  für  den  Geschichtsschreiber.  Seine  Wissenschaft,  das 
muß  immer  wieder  gesagt  werden,  ist  Lebenswissenschaft  und  er  muß  deshalb 
vorerst  das  Leben  kennen,  ehe  er  Geschichte  verstehen  kann.  Das  Leben 
aber  kennt  nur,  wer  die  G  e  g  e  n  w  a  r  t  kennt.  Von  ihr  muß  alle  Historie 
ausgehen.     (Vgl.  I  §  3.) 

Wir  haben  gesehen,  wie  in  der  geschichtsschreibenden  Tätigkeit,  Intellekt, 
Gefühl  und  Phantasie  innig  miteinander  verwoben  sind.  Unsere  Phantasie  ist 
aber  nicht  etwas  unbedingt  freies.  Sie  vermag  nur  mit  Erinnerungsbildern  zu 
arbeiten,  die  unser  Geist  irgendwie  in  sich  aufgenommen  hat.  Unser  Gefühl 
aber  muß  moralisch  irgendwo  verankert,  unser  Intellekt  geschult  an  der  Beurtei- 

lung des  Wirklichen  sein.  Woher  sollen  wir  nun  all  diese  sittlichen  und  gei- 
stigen Kräfte  nehmen,  woher  die  nötige  Erfahrung  gewinnen,  wenn  nicht  aus  den 

eigenen  Erlebnissen?  Als  bloße  Stubengelehrte  aber,  aus  bloßem  Bücherwissen 

kann  uns  dies  nie  und  nimmer  gelingen.  Wer  wollte  die  Geschichte  des  Kapita- 
lismus im  16.  Jahrhundert  verstehen,  wer  die  Agrarverhältnisse  des  Mittelalters 

Wilhelm  Itauer,  Kinl'iiliruDg.  G 
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deuten  können,  der  nicht  eine  lebendige  Anschauung  besitzt  von  den  wirt- 
schaftlichen Kräften,  die  im  modernen  Geldhandel  wirksam  sind,  der  nicht  die 

Eigenart  der  ländlichen  Verhältnisse  kennt,  wie  sie  noch  jetzt  die  Agrar- 
produktion bestimmen !  Nicht  nur  zur  Aufhellung  des  Unterschiedes  zwischen 

heute  und  damals  ist  dies  notwendig,  sondern  auch  zum  Eindringen  in  da.s 

Wesen  der  vergangenen  Erscheinungen  überhaupt.  Die  „Beglaubigung"  dazu, 
meint  Sclällcr  in  seiner  Antrittsvorlesung,  „liegt  in  der  Gleichförmigkeit  und 
unveränderlichen  Einheit  der  Naturgesetze  und  des  menschlichen  Gemüts^ 
welche  Einheit  Ursache  ist,  daß  die  Ereignisse  des  entferntesten  Altertums 
unter  den  Zusammenfluß  ähnlicher  Umstände  von  außen  in  den  neuesten  Zeit- 

läuften wiederkehren,  daß  also  von  den  neuesten  Erscheinungen,  die  im  Kreis 
unserer  Beobachtung  liegen,  auf  diejenigen,  welche  sich  in  geschichtlosen  Zeiten 
verlieren,  rückwärts  ein  Schluß  gezogen  und  einiges  Licht  verbreitet  werden 

kann."  Im  politischen,  wirtschaftlichen  und  geistigen  Leben  war  zu  allen  Zeiten 
.  eine  gewisse  Beständigkeit  in  den  Wechselwirkungen  der  staatlichen  und  ökono- 

mischen Daseinsbedingungen.  Der  Typus  der  Despoten,  des  Parteiführers, 
des  Großkaufmanns,  der  Typus  der  Massenherrschaft  und  des  Religionskrieges 
haben  sich  stets  in  ähnlichen  Formen  ausgewirkt,  das  Hofleben  am  Sitz  eines 
assyrischen  Großkönigs  und  das  zu  Paris  eines  Ludwig  XIV.  hat  überraschende 
Analogien.  Die  Einzelerfahrungen  nun  aus  ihrer  Vereinzelung  herauszuheben 
und  sie  in  das  Gefüge  des  Weltgeschehens  einzuordnen,  wird  nur  imstande  sein, 
wer  den  augenblicklichen  Endpunkt  dieser  Entwicklung  kennt.  Je  genauer 
ihm  die  Gegenwart  bekannt  ist,  um  so  leichter  wird  er  einer  anderen  Gefahr 
entrinnen,  die  in  der  oberflächlichen  Gleichsetzung  vergangener  und  moderner 

Erscheinungen  besteht.  Es  ist  ja  eine  wohlfeile  Art,  auf  das  Publikum  Ein- 
druck zu  machen,  wenn  man  Perikles  einen  Altliberalen,  Horaz  einen  Groß- 

stadtfeuilletonisten  nennt,  aber  man  streift  mit  solchen  halbwahren  Analogien 

oft  gerade  das  Feinste  ab,  was  uns  die  Geschichte  bietet.  „Flüchtige  Aehnlich- 

keiten",  sagt  Ranlie  SW.  14,  S.  X,  „mißleiten  häufig,  wie  den  Politiker,  der 
auf  die  Vergangenheit,  so  den  Historiker,  der  auf  die  Gegenwart  fußen  will." 
Anders,  wenn  ein  so  ausgezeichneter  Fachmann  auf  dem  Felde  neuester  Kriegs- 

kunst wie  der  ehemalige  Chef  des  deutschen  Generalstabes,  AJfr.  Graf  von 
ScJdieffeii,  in  seinem  Buche  Die  SchhicJd  von  Cannae,  die  Technik  des  Ver- 

nichtungskrieges bei  Hannibal,  Friedrich  dem  Großen,  Napoleon  und  Moltke 
untersucht  und  in  kriegsgeschichtlichen  Parallelen  zur  Darstellung  bringt.  Also 

nur,  wo  sich  wahre  Kenntnis  der  Gegenwart  und  tiefgründige  historische  Er- 
fahrung kreuzen ,  kann  sich  richtiges  geschichtliches  Verstehen  offenbaren. 

Vgl.  V  §  4. 
Um  aber  zu  jener  Weitläufigkeit  zu  gelangen,  die  allein  uns  Lebens-  und 

Menschenkunde  verbürgt,  müssen  wir  an  den  politischen,  wirtschaftHchen  und 
ideellen  Strömungen  unserer  Zeit  teilnehmen.  Wir  müssen  möglichst  unvor- 

eingenommen die  Aeußerungen  der  verschiedensten  Parteien  und  Richtungen 
auf  uns  wirken  lassen  und  namentlich  den  Blick  für  das  schärfere,  was  sich 
im  Hintergrunde  des  öffentlichen  Lebens  abspielt.  Nicht  so  sehr  darauf  muß 
es  uns  bei  diesem  Studium  ankommen,  was  die  Wortführer  der  einzelnen 

Tendenzen  vorbringen,  sondern  wie  sie  dies  vorbringen,  in  welche  Rede- 
wendungen und  Schlagworte  sie  ihre  Absichten  kleiden  oder  hinter  welchen 

Redewendungen  sie  diese  verbergen.    Die  Menschen  und  Augenblicksziele  sind 
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gestern  andere  gewesen  als  sie  heute  sind,  auch  die  Mittel  sind  jeweils  andere 
geworden,  aber  die  Technik  und  Methode  ist  vielfach  die  gleiche  geblieben. 
So  muß  vor  allem  unser  Streben  darauf  gerichtet  sein,  das  Formelhafte  in 
unserer  Gegenwart  von  dem  Inhalte  zu  scheiden,  hinter  der  deckenden  Phrase 
die  wahren  Beweggründe  zu  suchen.  Das  ist  heutzutage  gar  nicht  so  schwer, 

denn  die  überreiche  Entfaltung  der  Publizistik  auf  allen  Gebieten  des  öfi'ent- 
lichen  Daseins  sorgt  dafür,  daß  keine  staatliche  oder  religiöse,  keine  soziale 
oder  wirtschaftliche  Richtung  auf  den  Markt  des  Lebens  treten  kann,  ohne 
von  Gegnern  Kritik  zu  erfahren.  Diese  Kritik  wird  oft  einseitig  und  ungerecht 
übers  Ziel  schießen,  aber  auch  das  kann  lehrreich  werden  und  den  Historiker 
schulen.  Da  sich  auf  allen  Gebieten  des  Schaffens  die  Menschen  unter  ähn- 

lichen Verhältnissen  ähnlich  verhalten,  wird  bloß  der  sachkundig  urteilen  können, 
der  eine  lebendige  Anschauung  von  den  Dingen  sich  erwirbt.  Diese  aber 
ist  nur  dem  erreichbar,  der  die  entsprechenden  Kenntnisse  aus  dem  Leben 
der  Gegenwart  besitzt.  Das  gilt  auch  von  technischen  Fähigkeiten  und 
Erfahrungen.  Dem  Kunsthistoriker  wird  es  nützlich  sein,  wenn  er  selbst 
Kunst  auszuüben  weiß,  wer  Wirtschaftsgeschichte  treibt,  ohne  von  den  wirt- 

schaftlichen Kräften,  Richtungen  und  Möglichkeiten  eine  greifbare  Vorstellung 
zu  haben,  wird  leicht  in  die  Ltc  gehen.  Vgl.  unten  VII  §  3.  Darin  liegt  ja 
ein  Grund  für  die  große  Schwierigkeit  geschichtlicher  Arbeit.  Die  Fachleute, 
die  aus  dem  Leben  kommen  und  die  Geschichte  ihres  Faches  schreiben,  handle  es  sich 

um  Post-  oder  Wirtschafts-  oder  Bergbau-  oder  Zeitungsgeschichte,  verfügen 
nicht  über  die  Quellenkunde  und  historische  Technik.  Die  Historiker  aber 
ermangeln  zumeist  des  wirksamen  Zusammenhangs  mit  den  Daseinsbedingüngen, 
den  technischen  Feinheiten,  Gewohnheiten  und  inneren  Widerständen,  die  bei 

diesen  Betätigungen  zutage  treten.  Der  ideale  Fall  ist  es,  wenn  beide  Fähig- 
keiten sich  in  ein  und  derselben  Person  vereinigen. 

Die  auf  Grund  geschichtlichen  Studiums  und  Gegenwartskenntnis  aufge- 
baute historische  Erfahrung  schützt  auch  allein  vor  vorschnellen  Urteilen,  vor 

raschem  Aburteilen.  Wie  lächerlich  klingt  es  nicht,  wenn  in  Doktorarbeiten 
junger  Anfänger  über  die  Politik  eines  Papstes  schulmeisterlich  abgeurteilt,  die 
Handlungsweise  eines  Staatsmannes  mit  Lob  oder  Tadel  bedacht  und  zu  zeigen 
versucht  wird,  wie  er  es  eigentlich  hätte  tun  sollen,  um  zu  Erfolg  zukommen! 
Historische  Erfahrung,  je  tiefer  sie  schürft,  lehrt  um  so  mehr  Bescheidenheit 
und  jene  Vorsiebt  im  Urteil,  die  den  Weg  weist  zur  Objektivität. 

Ist  es  richtig,  wenn  Ernst  Troeltsch  als  letztes  Ziel  aller  Historie  das 
Verständnis  der  Gegenwart  bezeichnet,  oder,  wie  Adolf  v.  Harnaclc  behauptet: 

„Um  in  den  Gang  der  Geschichte  einzugreifen,  deshalb  treiben  wir  Geschichte", 
dann  ist  der  innere  Zusammenhang  des  Historikers  mit  seiner  Gegenwart 
selbstverständlich  Vorbedingung.  Es  bleibt  deshalb  kein  Zufall,  daß  der  erste, 
der  den  Schritt  der  historischen  Skepsis  zum  historischen  Aufbau  altrömischer 
Geschichte  unternahm,  daß  Barthold  Gif.  Niehuhr  aus  dem  tätigen  Leben 
hergekommen  war.  Sehr  gut  sagt  dies  von  ihm  Kurt  Warhsmtith  in  der  Ein- 
tfituny  in  das  Stadium  der  Alten  Geschichte  (1895)  S.  27,  der  zunächst  betont, 

wie  viel  bei  diesem  „Historiker  von  Gottes  Gnaden"  zusammentreffen  mußte, 
um  seine  Leistung  zu  ermöglichen:  »umfassendste  Gelehrsamkeit,  deren  Schätze 
ein  ihm  nie  versagendes  Gedächtnis  stets  zur  Verfügung  hielt,  sowie  reiche 
praktische  Erfahrung  und  Einsicht,  die  er  sich  in  politischen  und  rechtlichen, 

6* 
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auch  finanziellen  und  wirtschaftlichen,  selbst  in  militärischen  Fragen  erworben; 
genaue  Kenntnis  von  Rom  und  Italien,  Land  und  Leuten,  auch  Gewohnheit 
des  Verkehrs  mit  den  verschiedenen  Nationalitäten,  wie  er  auf  seinen  Reisen 
und  in  seinen  diplomatischen  Stellungen  sie  geübt:  und  über  alles  hinaus  die 
glänzende  Kombinationsgabe,  die  auf  Analogien  gestützt,  wie  sie  ihm  sein 
Wissen  und  seine  Erfahrung  zu  Gebote  stellte,  trümmerhafte  und  arg  ent- 

stellte Bausteine  zu  einem  Ganzen  zusammenfügte  und  der  echt  historische  Blick, 
der  die  Wahrheit  durch  alle  Verhüllungen  hindurch  mit  intuitiver  Sicherheit 

erkannte. " 
Ebensowenig  ist  es  ein  Zufall,  daß  ein  Jurist  am  tiefsten  in  die  Heimlich- 

keiten des  römischen  Staatslebens  eingedrungen  ist:  Theodor  Mommsen.  Und 
diesen  Tatsachen  fügt  es  sich  wohl  ein,  daß  ein  Londoner  Bankier,  George 
Grofc,  als  erster  Niehtihrs  Grundsätze  auf  die  Geschichte  Griechenlands  an- 

wandte, jener  Grate,  der  sich  1847  beim  Ausbruch  des  Sonderbundskrieges  eigens 
in  die  Schweiz  begab,  um  aus  den  Kämpfen  der  Kantone  untereinander 
eine  lebendige  Analogie  zu  den  Kämpfen  Altgriechenlands  zu  gewinnen.  Karl 
Joli.  Neiimann,  Entivicldung  und  Aufgaben  der  Alten  GeschicJde,  Straßhurg  i.  E. 

IJniversitätsschr.  1910,  S.  29,  68.  —  Mit  Absicht  sind  hier  Beispiele  angeführt, 
die  die  Vertreter  der  Alten  Geschichte  betreffen,  weil  die  Zeitdistanz,  die 
zwischen  Altertum  und  Gegenwart  aufklafft,  deutlicher  als  anderswo  den  Ring 

kennzeichnet,  der  Vergangenes  und  Gegenwärtiges  verbindet  und  die  Doppel- 
natur geschichtsschreibender  Tätigkeit  kennzeichnet:  in  der  eigenen  Zeit  mit 

Bewußtsein  leben  und  der  vergangenen  seine  wissenschaftliche  Aufmerksam- 
keit zuwenden. 

Es  ist  oben  erwähnt  worden,  daß  die  Kenntnis  der  Gegenwart  erleichtert 

werde  durch  die  Entfaltung  der  Publizistik,  die  jetzt  in  alles  und  jedes  hinein- 
leuchtet. Freilich  bedarf  es  dabei  einer  gewissen  Vorsicht.  Das  fast  zum 

Selbstzweck  werdende  Schrifttum  bläht  sich  derart  auf,  daß  es  heute  nicht 
leicht  ist,  sich  von  dem  Einflüsse  papierener  Meinungen  freizuhalten.  Oft  könnte 
es  scheinen,  als  ob  es  sich  in  der  Gesellschaft  und  im  Staate  nur  um  das  Auf 
und  Ab  eines  Advokatenprozesses  handle,  als  ob  nicht  das  Blut,  das  wirkliche, 
pulsierende  Leben,  mächtige  Schicksalskräfte,  gewaltige  Wirklichkeiten  den 
Ausschlag  gäben,  als  ob  das  historische  Sein  und  Werden  nichts  anderes  wäre 
als  —  Literatur.  Als  ob  die  schicksalshaften  Eigenschaften  einer  Nation, 
eines  Staates  sich  wegdisputieren  ließen.  Man  sieht  bloß  die  an  der  Oberfläche 
sich  verknüpfenden  äußeren  Beziehungen  und  verwechselt  sie  mit  dem  in  der 
Tiefe  ruhenden  Wesen  der  Dinge  und  Menschen,  merkt  nur  die  schwankenden, 
im  Gehirn  verankerten  Regungen  und  Tendenzen  und  übersieht  die  festen 
Grundpfeiler  der  Tatsachen. 

§  6.    Geschichtliche  Objektivität. 

In  der  Naturwissenschaft  spielt  die  Forderung  nach  Objektivität  keine 
Rolle,  denn  da  stellt  der  Forscher,  wie  wir  gezeigt  haben  (vgl.  V  §  1),  dem 
Objekt  als  etwas  Unmittelbarem,  als  etwas  in  der  Regel  sinnlich  Wahrnehm- 

barem gegenüber.  Dort  ist  Objektivität  etwas  Selbstverständliches.  Da  über- 
dies dort  alle  Erscheinungen  vom  Standpunkte  der  Notwendigkeit  und  Gesetz- 

mäßigkeit aus  betrachtet  werden,  scheidet  von   vornherein  jeder  Versuch  aus, 



§  6.  Geschichtliche  Objektivität.  85 

dem  Objekt  irgendeine  seelische  Selbständigkeit  zuzuschreiben.  Ganz  anders 
in  der  Geschichte.  Da  wir  die  menschlichen  Handlungen  als  relativ  frei  an- 

sehen, dem  bewußten  Willen  der  Menschen  einen  gewissen  Spielraum  zuge- 
stehen und  zur  Erklärung  dieser  Handlungen  nur  auf  dem  Umweg  über  unser 

eigenes  Inneres,  nur  in  Analogien  zu  unseren  eigenen  Bewußtseinsvorgängen 
gelangen,  so  ist  hier  der  Subjektivität  allerorten  der  Weg  offen.  Da  wir 
außerdem  bei  der  Reproduktion  der  Vergangenheit  die  Vorgänge  früherer 
Zeiten,  die  in  ihren  Wirkungen  heute  noch  fühlbar  sind,  uns  möglichst  nahe 
zu  bringen  suchen,  liegt  es  nahe,  daß  wir  zu  ihnen  wie  zu  etwas  Gegenwärtigem 

Stellung  nehmen.  Aus  alledem  geht  hervor,  daß  die  Forderung  nach  Ob- 
jektivität nicht  so  sehr  ein  positives  Verlangen  darstellt  als  vielmehr  ein 

negatives.  Die  Objektivität  des  Geschichtsschreibers  besteht  in  der  möglichsten 

Ausscheidung  aller  subjektiven  Elemente  aus  seiner  Betrachtung.  Eine  voll- 
ständige Ausscheidung  ist  freilich  unmöglich,  denn  diese  widerspräche  ja  dem 

Wesen  des  historischen  Verstehens.  Jedes  Wort  einer  Urkunde,  jeder  Ziegel- 
stein eines  antiken  Gebäudes  ist  für  uns  bloß  Symbol,  das  der  Ergänzung  aus 

unserem  Innern  bedarf.  Zum  geistigen  Wiederaufbau  braucht  es  ferner  noch 
unseres  Nachfühlens  mittels  unserer  Phantasie.  Schließlich  tritt  unser  Sub- 

jektivismus bereits  bei  der  Auswahl  des  Stoffes  in  seine  Rechte,  bei  der  Wahl 
des  Gegenstandes,  bei  der  Gruppierung. 

Dem  Willen  nach  Objektivität  steht  schließlich  die  subjektive  Färbung 
der  meisten  Quellen  hindernd  entgegen.  Verteidigungs-,  Streitschriften,  Recht- 

fertigungen, Anpreisungen,  Werke  der  Agitation,  Werke  einer  Augenblicks- 
stimmung, an  sich  oft  voll  wertvollen  Tatsacheninhalts,  aber  voll  verwirrender 

Meinungsfängerei,  fordern  den  Scharfsinn  und  die  kühle  Sachlichkeit  des 
späteren  Benutzers  heraus.  Sie  üben  ihre  Wirkung  auch  über  Jahrhunderte 
hinaus  auf  die  Menschen  aus,  besonders  wenn  hinter  ihnen  die  Autorität  eines 
berühmten  Mannes  steht  oder  wenn  die  Form  jener  Zeugnisse  durch  die  Anmut 
der  Diktion  zur  Lektüre  (besonders  in  der  Schule)  in  weiteren  Kreisen  einlädt. 
Nicht  zuletzt  wirkt  die  durch  Zufall  ader  Absicht  bewirkte  Auslese  mit,  die 
den  Ueberresten  einer  bestimmten  Partei-  oder  Gedankenrichtung  die  Er- 

haltung in  der  Folgezeit  gesichert  hat.  So  sind  wir,  wo  nicht  inschriftliche 
Quellen  ergänzend  einsetzen,  gezwungen,  große  Teile  der  griechischen  Geschichte 
durch  die  Brille  athenischer  Betrachtungsweise  zu  beurteilen. 

Wie  gelangen  wir  dennoch  zu  historischer  Objektivität  und  auf  welchen 
sachlichen  und  persönlichen  Voraussetzungen  beruht  sie? 

Es  bedeutete  für  die  Geschichtswissenschaft  ein  Stück  Notwendigkeit, 
daß  sie  sich  bewußt  wurde,  die  Bande  der  von  außen  in  die  Historie 
hineingetragenen  Beurteilungsmaßstäbe  zu  sprengen.  Mögen  nun  diese  Maß- 

stäbe religiös  oder  moralisch  orientiert  und  als  etwas  Festes  und  für  alle 

Zeiten  Gültiges  gedacht  sein  oder  nur  in  der  zufälligen  Eigenart  des  Ge- 
schichtsschreibers ruhen,  das  „Richteramt"  der  Geschichte  hat  seine  Grund- 

lagen verändert.  Die  Deutung  des  Weltgeschehens  im  Sinne  ewiger  Sittengesetze 
hat  sich  in  den  Bereich  der  Erbauungsbücher  zurückgezogen,  wie  andererseits 
der  politische  Doktrinarismus  eines  (ruizrA  oder  Jlotter/c,  die  Leidenschaft- 

lichkeit Trcifsr/il.cs  heute  mehr  als  politische  Publizistik  denn  als  Wissenschaft 
empfunden  wird.  Niemandem  kann  der  stets  räsonierende  Ton  eines  JoJis. 

Sehen-  genügen. 
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Auf  der  einen  Seite  steht  also  das  rein  rationale  Denken  mit  seinen  an 

absoluten  "Werten  gemessenen  Urteilen,  die  in  ihrer  Zeitlosigkeit  für  alle  Er- 
scheinungen seit  Weltbeginn  die  Zensuren  von  Gut  und  Böse  verteilen.  Dem- 

gegenüber bemüht  sich  die  moderne  Geschichtskunde  um  die  Auffindung 
relativer  Werte,  d.  h.  sie  will  eine  Epoche  „an  ihrem  eigenen,  wenn 

auch  noch  so  komplizierten  Wesen  und  Ideal  messen"  (Troeltsch).  Das  kann 
nur  geschehen,  indem  sie  das  geschichtliche  Geschehen  innerhalb  eines  ge- 

wissen Zeitraumes  als  Gesamtheit  auffaßt,  als  ein  Ganzes,  das  sich  merkbar 

abhebt  von  anderen  früheren  oder  späteren  solcher  Gesamtheiten.  Wir  for- 
mulieren uns  aus  den  überlieferten  Einzelzügen  die  griechische  Anschauungs- 

welt zu  einer  Totalität  und  suchen  dann  neu  auftauchende  Züge  in  diese 
Totalität  organisch  einzuordnen.  Aus  diesem  Ganzen  heraus  streben  wir  das 
einzelne  zu  verstehen.  Warnend  erhebt  deshalb  Koiir.  Bnrdacli,  Vom  Mittel- 

alter zur  JReformation,  2.  Bd.,  1.  (1913)  S.  174  die  Stimme:  „üeber  die  psy- 
chischen Vorgänge,  über  die  logischen  Akte  der  Menschen  des  Mittelalters 

und  der  Renaissance  sollte  man  endlich  aufhören  zu  urteilen,  indem  man  sie 
stillschweigend  gleichsetzt  mit  den  modernen,  von  denen  sie  in  Wirklichkeit 
durch  eine  unausfüUbare  Kluft  getrennt  sind.  Wir  lachen  über  die  naive 
Gläubigkeit  der  Propheten  post  eventum  und  ihrer  Proselyten.  Aber  tut  die 
moderne  Geschichtswissenschaft,  wenn  sie  moderne  Begriffe  ohne  BeA\eis  in 
das  mittelalterliche  Geistesleben  proijziert  und  dann  über  Wert  und  Unwert 
mittelalterlicher  Gedanken,  Meinungen  und  Handlungen  richtet,  etwas 

Klügeres?" 
Daß  uns  beim  Vergleichen  der  zeitlich  aufeinanderfolgenden  Epochen 

innere  Zusammenhänge  aufstoßen,  die  sich  in  charakteristischen  feststehenden 
Tatsachenreihen  als  Totalitäten  absondern,  muß  hier  ebenfalls  erwähnt  werden. 

Solche  sind  z.  B.  die  einzelnen  Kulturkreise,  die  sich  nicht  bloß  zeitlich,  son- 
dern auch  geographisch  abrunden,  der  kleinasiatische,  der  abendländische  usw. 

Auch  innerhalb  dieser  folgen  die  historischen  Werte  in  besonderer  Schichtung, 

die  nur  auf  diese  Lebensbezirke  Bezug  haben.  Trotz  mancherlei  Ueber- 
treibungen  bietet  nach  dieser  Hinsicht  Osiv.  Spengler,  Der  Untergaiuj  des  Abend- 

landes 1.  (1918)  Anregungen,  indem  er  selbst  so  grundlegende  Tatsachen  wie 
den  Zeit-  oder  Zahlbegriff,  die  Art  des  Wollens  je  nach  dem  ägyptischen, 
indischen,  antikgriechischen  und  abendländischen  Kulturkreis  relativiert  und 
in  dieser  Beziehung  überhaupt  keine  oder  fast  keine  absoluten  Werte  gelten 
lassen  will.  Seine  Auffassung  in  dieser  Hinsicht  ist  offenbar  das  zeitgeschicht- 

lich bestimmte  Seitenstück  zu  dem  Relativismus  Einsteins.  Sie  geht  in  der 

Verselbständigung  der  einzelnen,  als  Organismen  aufgefaßten  Kulturen,  zwi- 
schen denen  es  angeblich  gar  keine  Brücken  gegenseitigen  Verstehens  gibt, 

ohne  Zweifel  viel  zu  weit.  Vgl.  E.  Troeltseh,  HZ.  120  (1919)  281  ff.;  E.  Branden- 
hurg,  Hist.  Vjschr.  20  (1920)  1  ff.  Gegenschriften:  Fei.  Emmel,  Der  Tod  des 
Abendlandes  1920;  lieh.  Schob;  Zum  ̂   Untergang <^  des  Abendlandes  1921; 
Theod.  L.  Haering,  Die  Struktur  der   Weltg.  1921. 

•  Ottolar  Lorenz,  Die  Geschiehtsivissenschaft  i)i  Hauptrichtungen  und  Auf- 
gaben 1  (1886)  S.  77  hat  nachgerade  gefordert,  die  „Forschung  nach  den 

Werten",  um  sie  der  Laune  und  Willkür  des  einzelnen  möglichst  zu  entziehen, 
systematisch  und  methodisch  nach  logischen  Gesetzen  geordnet  zu  einem  ge- 

sicherten Zweig  der  Wissenschaft  zu  machen.    Ohne  Zweifel  könnte  auf  diesem 
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Gebiete  noch  sehr  viel  geschehen.  Eine  nach  Epochen  und  Kultureinheiten 

geordnete  Erforschung  des  Rechts-  oder  Sittlichkeitsideals,  die  Feststellung, 
was  zu  bestimmten  Zeiten  und  bestimmten  Gebieten  als  fromm,  als  wahr,  als 

reich,  als  großmütig,  freigebig  gegolten  hat,  wie  sich  diese  Anschauungen  zeit- 
lich und  örtlich  veränderten,  kurz  eine  auf  Grund  eingehender,  quellen-  und 

sprachkritisch  gegründeter  Einzelarbeiten  gewonnenen  Darstellung  der  Moral- 
vorstellungen wäre  eine  wichtige  Vorarbeit  zur  wissenschaftlichen  und  metho- 

dischen Begründung  historischer  Objektivität.  Auf  dieser  Linie  die  Forschung 
weitergeführt  zu  haben,  ist  das  Verdienst  Ernst  Benihcinis,  der  in  seinem  Buche 

M ittdalterlichc  Zcitanscliauunycn  in  ihrem  Einfluß  auf  Politik  und  G.-schrcihiiny 
1.  1918  und  schon  vorher  in  dem  Aufsatze  Politische  Begriffe  des  Mittelalters 
im  Lichte  der  Änschauunf/en  Aitc/ustins  in  Dt.  Zschr.  f.  Gw.  7  (1896/7)  1  ff. 
wichtige  Beiträge  zum  Verständnis  der  politischen  Terminologie  des  Mittel- 
iilters  geliefert  und  überdies  seine  Schüler  nach  dieser  Richtung  hin  angespornt 
hat.  Greifswalder  Dissertationen,  wie  die  von  0.  Meine,  Gregors  VII.  Auf- 

fassung vom  Fiirstenamte  im  Verhältnis  zu  den  Fürsten  seiner  Zeit  1907,  G.  Herz- 
feld,  Papst  Gregors  VII.  Begriff  der  lösen  Obrigkeit  im  Si)ine  der  Anschauungen 
Augustinus  und  Papst  Nikolaus  I.  1914,  F.  Eadecke,  Die  eschatologischen  An- 

schauungen Bernhards  von  Clairvaux  1915,  Jolt.  Lange,  Das  Stacdensystem  Gre- 

gors VII.  auf  Grund  des  uugustinischen  Begriffes  von  der  ,Lihertas  ecclesiae' 
1915  u.  a.  bieten  in  dieser  Hinsicht  Ansätze  zum  Ausbau  dieser  geistes- 

geschichtlich orientierten  Anschauungslehre.  —  Außerdem  betätigen  sich  auf 
diesem  Gebiete  Arbeiten  wie  die  von  A.  Greinacher,  Die  Anschauungen  des 
Papstes  Nikolaus  L  über  das  Verhältnis  von  Stacd  t(nd  Kirche,  Diss.  Frei- 

burg i.  Br.  1919,  H.  Lilien  fein,  Die  Anschauungen  von  Staat  nnd  Kirche  im 
lieiche  der  Karolinger,  in  Heidelberger  Abb,  zur  mittl.  und  neueren  G.  1 
(1912),  G.  Ellinger,  Das  VerJiültnis  der  öffentlichen  Meinung  .tu  Wahrheit  und 
Lüge  im  10.,  11.  und  12.  Jht.  1884,  A.  Kühne,  Das  Ilerrscheridecd  des  Mittel- 

alters und  Kaiser  Friedrich  L,  in  Leipziger  Studien  aus  dem  Gebiete  der 
Gesch.  5,  2  (1898),  P.  Hermant,  Le  sentiment  amoureux  dans  la  litterature 
medirrale  Rev.  de  synth.  bist.  12  (1906)  S.  156  ff.;  Frh.  v.  Bezohh  Die  armen 
Leide  und  die  deutsche  Literatur  des  späteren  Mittelalters,  in  Hist.  Zsch.  41 
(1879)  Iff 

Man  darf  wohl  behaupten,  daß  die  Forderung  nach  Objektivität  zu  den 
allergrößten  Errungenschaften  der  Geschichtswissenschaft  zählt,  die  sie  in 
ihrem  ganzen  Entwicklungsgang  aufzuweisen  hat,  ja,  sie  stellt  einen  mächtigen 
Schritt  dar,  den  der  menschliche  Geist  überhaupt  in  den  letzten  hundert  Jahren 

nach  vorwärts  getan  hat.  So  gefährlich  es  ist,  auf  den  „Zeit"-  oder  „Volks- 
geist'- für  die  Erklärung  geschichtlicher  Vorgänge  und  Tatsachen  zurückzu- 
gehen, so  wertvoll  mußten  diese  Begriffe  als  Hilfskonstruktionen  werden,  um 

den  geistigen  Inhalt  einer  Zeit  oder  eines  Kulturkreises  in  seiner  Gesamtheit 
zu  erfassen.  Erst  auf  diese  Weise  wurde  es  z.  B.  in  Sachen  der  sittlichen  Werte 

möglich,  das  dogmatische  Nebeneinander  absoluter  Größen  in  das  geschichtliche 
Nacheinander  zeitlich  bedingter  Anschauungen  aufzulösen.  AVas  einem  antiken 
Geschichtsschreiber  nie  und  nimmer  beigefallen  wäre,  was  sich  dem  mittel- 

alterlichen Gesichtskreis  von  selbst  verschlossen  hatte,  ward  erst  nach 
Ueberwindung  der  Aufklärung  dem  modernen  Menschen  offenbar.  Die  Lehre 
Ifegeln  von  der  relativen  Vernünftigkeit  alles  geschichtlichen  Geschehens,  eine 
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Lehre,  die  bereits  Herder  vorgetragen  hat,  erst  sie  verhalf  dieser  Erkenntnis 
zum  Durchbruch.  Vielleicht  geht  man  nicht  zu  weit,  wenn  man  diesen  Fort- 

schritt der  Historie  jenem  gleichsetzt,  den  die  Naturwissenschaft  einem  Darwin 
verdankt.  Bei  näherem  Zusehen  ist  der  Gleichlauf  beider  Erkenntnisvor- 

gänge geradezu  überraschend.  Hier  wie  dort  werden  die  Erscheinungen,  die 

man  vordem  als  zeitlos  betrachtet  hatte,  in  „Entwicklungsstufen"  zusammen- 
gefaßt und  nach  Epochen  gegeneinander  abgegrenzt. 

Noch  ist  auf  diesem  Gebiete  vieles  zu  leisten.  Wir  stecken  noch  aller- 

wärts  in  den  Anfängen.  Solange  eine  systematische  und  umfassende  Behand- 
lung dieser  Fragen  fehlt,  ist  die  Objektivität  des  Historikers  auf  seinen  Takt 

angewiesen,  d.  h.  auf  eine  durch  Leidenschaftlichkeit  ungetrübte  Gerechtig- 
keitsliebe, die  in  genauer  Kenntnis  des  Tatsächlichen  und  eines  umfangreichen 

Allgemeinwissens  beruht.  Natürlich  könnte  auch  eine  auf  dem  von  0.  Lorenz 
gewiesenen  Wege  gewonnene  Darstellung  historischer  Werte  die  subjektiven 
Elemente  der  Geschichtserkenntnis  nur  vermindern  und  zurückdrängen,  nicht 
völlig  ausscheiden.  Aber  auch  unabhängig  davon  hat  unsere  Wissenschaft 
darin  Fortschritte  aufzuweisen. 

Es  ist  kein  Zufall,  daß  die  bewußte  Forderung  nach  Objektivität  zeitlich 
zusammenfällt  mit  der  Erkenntnis,  daß  die  historische  Fragestellung  darauf 
gerichtet  sein  muß,  wie  die  Dinge  geworden  sind.  Gerade  die  genetische 
Geschichtsdarstellung  ist  ein  Weg  zur  Sachlichkeit,  denn,  indem  sie  ihren 
Gegenstand  vom  Gesichtspunkte  des  allmählichen  Werdens  betrachtet,  setzt 
sie  ihn  notwendig  in  Beziehung  zu  vorhergehenden  und  späteren  Verhältnissen 
und  Umständen  und  muß  ihn  im  Wandel  der  verschiedenen  Werte  zeigen. 
Nichts  ist  einer  objektiven  Auffassung  schädlicher  als  die  Vereinzelung  des 
Objekts,  die  es  aus  dem  Lebenszusammenhang  herausreißt  und  als  ein  Ding 
für  sich  behandelt.  Die  genetische  Darstellung  zeigt  nun  wenigstens  die  Be- 

ziehungen in  ihrem  zeitlichen  Längsschnitte  auf.  Es  ist  etwas  anderes,  Napo- 
leons Erscheinung  aufblitzen  zu  lassen  wie  einen  Meteor,  und  etwas  anderes, 

die  sozialen  Verhältnisse  Frankreichs  nach  dem  Thermidor,  die  politische  Ent- 
wicklung Europas  in  der  zweiten  Hälfte  des  18.  Jhts.,  den  Werdegang  der 

Kriegskunst  seit  Friedrich  dem  Großen  vorsichtig  in  Betracht  zu  ziehen. 
Immer  mehr  fallen  hier  die  absoluten  Werte  ab,  die  einen  zeitgenössischen 
Beobachter,  der  diese  Wirkungszusammenhänge  nicht  so  erkennen  konnte, 
zu   abgöttischer   Bewunderung   oder   zu   tiefster  Verachtung  verleiten  können. 

Wie  das  bei  jedem  Prinzip  der  Fall  ist,  das  auf  die  Spitze  getrieben 
wird,  lauern  auch  im  Schatten  der  Objektivität  mancherlei  Gefahren  für  den 
Historiker.  Sich  jeder  eigenen  Stellungnahme  enthalten,  führt  leicht  zu  einer 
Unübersichtlichkeit  des  Gebotenen,  denn  selbstverständlich  beruht  schon  in 

der  Auswahl  des  Materials,  in  der  Anordnung  des  Ganzen,  in  der  Unter- 
scheidung zwischen  Wichtigem  und  Unwichtigem  der  stark  persönliche  An- 

teil an  dem  Geschilderten.  Nun  gar  bei  der  Bildung  von  übergeordneten 
Begriffen.  Schon  indem  ich  etwa  einen  Abschnitt  unter  dem  Gesamttitel 

„Zeitalter  Friedrichs  des  Großen"  zusammenfasse  oder  ihn  ,, Zeitalter  des  auf- 
geklärten Absolutismus  "nenne,  ist  damit  das  Ergebnis  subjektiver  Wertunggegeben. 

Nun  wird  aber  eine  allzu  ängstliche  Objektivität  leicht  zu  sklavischer  Abhängigkeit 
von  der  Ueberlieferung  führen  und  sich  über  den  Wortlaut  der  Quellen  zu 
erheben  Bedenken  tragen,  vor  dem  Einsetzen  fehlender  Mittelglieder,  von  auch 
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noch  so  vorsichtigen  Schlußfolgerungen  zurückschrecken  und  infolgedessen 
wohl  Material,  aber  nicht  Verarbeitung  des  Materials  bringen.  Das  kann  an 
und  für  sich  sehr  wertvoll  sein,  wenn  eine  Forschernatur  vom  Range  eines 

G<j.  Waitz  dieses  Material,  in  kritischer  Weise  gesichtet,  darbietet,  aber  das 
Ideal  der  Geschichts  Schreibung  ist  damit  nicht  erreicht.  Sie  ist  auf 

halbem  Wege  stehengeblieben,  denn  ihr  Ziel  ist  die  Rekonstruktion  ver- 
gangenen Lebens.  Bietet  man  also  nur  Bruchstücke  des  Gebäudes  statt  das 

Gebäude  selbst,  so  überläßt  man  es  eben  dem  Beschauer,  die  geistigen  Ver- 
bindungslinien herzustellen.  Da  ist  es  nun  unwahrscheinlich,  daß  diese  Re- 

konstruktionsarbeit von  einem  anderen  besser  geleistet  werden  könnte  als  von 
dem  Historiker,  der  sich  mit  dem  Gegenstande  aufs  intensivste  beschäftigt  hat. 

Trotz  alledem  ist  freilich  auch  übertriebene  Objektivität  vom  Standpunkte 
der  Wissenschaftlichkeit  weniger  gefährlich  als  das  Gegenteil.  Sie  ist  sich 

der  sittlichen  Pflicht  strenger  Unparteilichkeit  bewußt  und  läßt  das  Tatsäch- 
liche gelten.  Auch  Ranke,  der  als  das  Urbild  eines  objektiven  Historikers 

angesehen  werden  darf,  entging  der  Kritik  nicht.  Man  tadelte  seine  kühle 
Zurückhaltung,  das  bloß  ästhetische  Interesse  an  dem  Spiel  des  Lebens,  das 
entschiedenen  Urteilen  aus  dem  Wege  ging  und  die  allzu  starke  Vergeistigung 
des  materiellen  Daseins,  die  für  ihn  ein  Mittel  war,  das  Allzumenschliche  in 
der  Geschichte  zurückzudrängen.  Es  ist  klar,  daß  jeder  Vorzug  mit  einem 
Nachteil  bezahlt  werden  muß.  Doch  auch  einer  seiner  Kritiker  muß  gestehen : 

.,Dem  Ideale  des  Geschichtsschreibers  ist  niemand  so  nahe  gekommen  wie  er." 
Anders  ist  es  mit  manchem  seiner  Schüler.  Da  hat  sich  das  oft  einseitig 
aufgefaßte  Streben  nach  Objektivität  in  Unklarheiten  kundgetan,  in  einem 
Mangel  an  deutlicher  Herausarbeitung  des  Wichtigen  und  scharfen  Umrissen, 
in  der  Scheu,  feste  Begrifife  zu  formulieren.  Auf  diese  Weise  kann  der  Grund- 

satz der  Objektivität,  wenn  er  falsch  verstanden  wird  oder  in  geistlose  Routine 
ausartet,  zur  Stütze  geistiger  Mittelmäßigkeit  werden.  Es  ist  ja  ungemein 

bequem,  sich  hinter  diesem  Schlagworte  zu  verschanzen  und  damit  jeder  be- 
stimmten Stellungnahme  zu  den  Dingen  der  Welt  entgehen.  Für  schwache 

Persönlichkeiten  ein  wunderbares  Rezept,  ihre  Blöße  mit  dem  Aushängeschild 

der  „Wissenschaftlichkeit"  zu  verdecken.  Damit  gerät  die  Wissenschaft  in 

das  gleiche  Fahrwasser  wie  die  Kunst,  die  dem  l'art  pour  l'art- Standpunkte 
huldigt.  Es  wird  ein  schwächliches  Aesthetentum  gezüchtet,  das  sich  von  dem 
Leben  abschließt  und  nur  in  der  Treibhausluft  der  Stubengelehrsamkeit  zu 
gedeihen  vermag.  Der  Geschichtsschreibung  schlägt  das  übler  an  als  irgend- 

einer anderen  Wissenschaft.  Sie  kommt  vom  Leben  her  und  strebt  zum 
Leben  hin. 

Zwischen  Farblosigkeit  und  Charakterblöße  einer  jeden  Standpunktes 
baren  Geschichtsbehandlung  einerseits  und  der  tendenziösen  Darstellung  auf 
der  anderen  Seite  liegt  in  wohlabgewogener  Mitte  das  Ideal  historischer  Auf- 

fassung. Sie  wird  die  Maßstäbe  ihres  Urteils  stets  in  der  Zeit  und  in  den 
Dingen  selbst  zu  suchen  haben,  nie  aber  ganz  die  Distanz  vergessen  lassen, 
die  zwischen  der  Vergangenheit  und  dem  Heute  liegen,  denn  nur  in  der  Auf- 

hellung des  Unterschieds,  der  das  Gewesene  von  der  Gegenwart  scheidet,  liegt 
der  innere  Wert  der  Wissenschaft,  der  ja  doch  auch  ein  praktischer  sein  soll. 
Es  wird  schließlich  keineswegs  schaden,  wenn  hinter  der  Schilderung  ver- 

gangener Dinge  eine  scharf  umrissene  Persönlichkeit  hindurchleuchtet,  die  von 
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festen  Gesichtspunkten  aus  Menschen  und  Welt  betrachtet.  Hauptsache  da- 
bei ist  nur,  daß  dadurch  die  Walirheitsliebe  nicht  zu  kurz  kommt  und  wir 

von  Anbeginn  über  die  Weltanschauung  des  Verfassers  nicht  in  Zweifel  ge- 
lassen werden.  Sobald  er  freilich  uns  auf  dem  Umweg  über  die  Geschichte 

seine  Gedankenrichtung  aufdrängen  will,  wird  er  notwendig  die  Tatsachen 
vergewaltigen  und  Tendenz  treiben. 

Im  letzten  Grunde  ist  die  Forderung  nach  Objektivität  zugleich  der 
Kampf  gegen  den  Anachronismus.  Anachronismus  im  weitesten  Sinne  ist  aber 
Versündigung  an  der  historischen  Echtheit,  mit  der  Verhältnisse,  Ereignisse 
und  Stimmungen  einer  vergangenen  Zeit  geschildert  werden.  Mit  der  Zu- 

nahme und  Vertiefung  geschichtliclier  Bildung  sind  auch  weitere  Kreise  in 
dieser  Hinsicht  empfindlich  geworden.  Umgekehrt  aber  wird  der  Historiker, 
der  jeder  Zeit  gibt,  was  ihr  an  sittlichen,  rechtlichen  und  religiösen  Werten 
zukommt,  auch  seiner  eigenen  Gegenwart  gerecht  zu  werden  versuchen.  So 

führt  die  Objektivität,  richtig  begriffen,  aus  ödem  Buchstabenwissen  zur  W^irk- 
lichkeit,  aus  mechanischer  Regelan wendung  zur  Persönlichkeit,  aus  blinder 
Anbetung  des  Vergangenen  zu  lebendigem  Mitfühlen  mit  der  Gegenwart  und 
dem  Leben. 

Ottokar  Lorenz,  Die  Geschichtswissenschaft  1  (1886);  Arvid  Grotenfelt,  Die 
Wertschätzung  in  der  Geschichte  1908;  Gg.  S  i  ni  m  e  1 ,  Die  Probleme  der  Geschichtsphilo- 

sophie ^1907;  Raoul  de  la  Grasserie,  De  robjectif  et  du  subjectif  dans  la  societe. 
Paris  1910.  Ernst  Troeltsch,  Ueber  Maßstäbe  zur  Beurteilung  historischer  Dinge. 
Berliner  Universitätsschr.  1916. 

§  7.     Unhistorisehes  Denken. 

Wissenschaft  kann  nur  in  wohltemperierter  Luft  gedeihen.  Jedes  Zu- 
viel ist  für  sie  von  Uebel.  Das  gilt  auch  für  die  Geschichte.  Eine  so  be- 

deutende Stelle  der  Intellekt  einnimmt  in  der  Geistestätigkeit  des  Historikers, 
dient  er  nur  der  Kritik  um  der  Kritik  willen,  so  bringt  er  sich  um  das 

Verständnis  der  Vergangenheit  und  reißt  die  Brücken  ab,  die  ihn  zur  Er- 
kenntnis der  Dinge  führen  können.  Denn  nur  gefühlsmäßige  Anteilnahme 

kann  manche  Rätsel  lösen.  Verbindet  sich  der  Intellekt  mit  der  Einbildungs- 
kraft zur  Spekulation,  so  mißhandelt  er  die  Tatsachen  und  erhebt  sich  über 

sie,  indem  er  das  Gesetz  des  Denkens  zum  alleinigen  Maßstabe  seiner  Kon- 
struktionen macht.  Es  ist  dies  der  Fehler,  in  den  besonders  leicht  philo- 

sophisch oder  juristisch  geschulte  Menschen  verfallen.  Aus  einem  festen 
Gedankensystem  heraus,  von  einer  vorgefaßten  Idee,  von  einem  streng  logisch 
aufgebauten  Schema  herkommend,  suchen  sie  das  geschichtliche  Geschehen 
zu  deuten. 

Ein  Beispiel  unhistorischer  Darstellungsweise,  die  ihre  Werte  einem  be- 
stimmten philosophischen  System  entnommen  hat  und,  von  diesem  ausgehend, 

stets  nur  absolute  Urteile  fällt,  ist  Feh.  CJiristopli  Schlosser,  namentlich  in 
seiner  G.  des  18.  Jhts.  und  des  19.  Jhts.  bis  zmn  Stur-s  des  französischen 

Kaiserreichs  (1836 — 49).  Seine  Geschichtsauffassung  ist  die  reine  Anwen- 
dung der  Philosophie  Kants.  Der  kategorische  Imperativ  ist  es,  an  dem 

er  Menschen,  Staaten  und  Politik  mißt  und  der  ihm  immer  wieder  Richt- 
sprüche fällen  läßt.  Er  zwängt  nicht  das  Geschehen  in  ein  festes  Schema, 

sondern  sein  Denken  ist  in  ein  solches  eingespannt.     Anders  liegen  die  Ver- 
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bältnisse  bei  Hajel.  Auch  er  hat  sich  auf  ein  starres  System  festgelegt. 
Die  Weltgeschichte  ist  ihm  ein  dialektischer  Prozeß,  der  von  der  These  zur 
Antithese  und  von  da  zur  Synthese  fortschreitet.  Indem  er  so  eine  innerlich 
notwendige  Entwicklung  des  ganzen  Weltgeschehens  voraussetzt,  sucht  er  nun 
in  der  Darstellung  des  Geschehens  diese  Entwicklung  zu  erweisen.  Dies  ge- 

schieht natürlich  nicht  ohne  Zwang,  nicht  ohne  Konstruktion.  Nur  indem  er 
die  Geschichte  unserer  abendländischen  Kultur  an  den  Endpunkt,  die  orien- 

talische an  den  Anfang  setzte,  konnte  dieser  Plan  des  Weltgeistes  an  ihr 
exemplifiziert  werden.    Die  Geschichte  Ostasiens  würde  dem  schon  widerstreben. 

Neben  der  Konstruktion  ist  es  besonders  die  tendenziöse  Geschichts- 
schreibung, die  den  Anforderungen  der  Objektivität  widerspricht.  Die  Tendenz 

trägt  aus  Absicht,  auch  ohne  sich  deren  bewußt  zu  werden,  fremde  Wert- 
maßstäbe in  die  historische  Auffassung  hinein  und  zwar  zumeist  um  damit 

auf  die  Gegenwart  zu  wirken.  Sie  hat  sehr  oft  einen  publizistischen  Charakter. 
Man  will  eine  Person  oder  Partei  oder  ein  Ideal  erhöhen,  verteidigen  bzw. 
verketzern.     Oft  schwingen  auch  noch  andere  Saiten  mit. 

Steigert  sich  nämlich  die  gefühlsmäßige  Teilnahme  des  Historikers  zur 
Leidenschaft,  und  versteift  sich  diese  Leidenschaft  im  Sinne  einer  bestimmten 

politischen,  sozialen  oder  religiösen  Weltanschauung,  so  wird  sie  zum  Fanatis- 
mus. Die  Tendenz  will  die  Schattenseiten,  bzw.  Lichtseiten  des  behandelten 

Gegenstandes  nicht  sehen,  der  Fanatismus  kann  es  nicht.  Der  Fanatiker 
ist  gerechtigkeitsblind  und  infolgedessen  seiner  Anlage  nach  zum  Historiker 
völlig  ungeeignet,  wenn  sich  auch  der  Fanatismus  oft  nur  auf  ein  bestimmtes 
engumgrenztes  Beobachtungsfeld  bezieht. 

Als  Beispiel  für  ein  Tendenzwerk  mag  Paul  Majunke,  Luthers  Lebensende  '  1890  an- 
geführt werden,  das  nachweisen  will,  daß  Luther  durch  Selbstmord  geendet  habe.  M.  tut 

dies,  indem  er  die  gleichzeitige  von  Luthers  Freunden  verfaßte  „Historia",  eine  Art 
Zeitungsbericht,  als  Schönfärberei  verdächtigt,  da  einer  ihrer  Autoren,  Coelius,  in  der 
Leichenpredigt  vom  20.  Februar  1546  sich  gegen  schlimme  Gerüchte  über  des  Reformators 
Lebensende  wendet.  Die  erste  „authentische"  Nachricht  meint  er  bei  dem  Minoriten 
Sedidiiis  zu  finden  und  zwar  in  dessen  1606  erschienenem  Buche  Praescriptiones  adversus  hae- 
reses,  Antwerpiae,  der  sich  auf  das  Zeugnis  eines  angeblichen  Dieners  Luthers  stützt. 
Dieser  Diener  erzählt,  daß  man  Luther,  am  Bette  hängend,  erwürgt  aufgefunden  habe.  Daß 

sich  Luther  erhängt  habe,  bemerkt  bereits  der  Oratorianer  Thomas  Bo.~his  vom  Hören- 
sagen 1591.  —  Prüft  man  diese  Beweisführung  nach,  wie  Nik.  Paulus,  Luthers  Lebensende 

1898  =  Erll.  u.  Ergg.  zu  Janssen  G.  des  dt.  Volkes  1.  Bd.  1.  Heft,  so  zeigt  sich  fürs  erste, 
daß  es  im  16.  Jht.  Sitte  wurde,  daß  man  hervorragenden  Glaubensgegnern  von  beiden 
Parteien  eine  schreckliche  Todesart  als  Gottesgericht  nachsagte.  Hiemit  wird  also  schon 
ein  in  der  Zeitrichtung  liegender  Wertmaßstab  für  die  Glaubwürdigkeit  solcher  Gerüchte 
gewonnen.  Nun  zeigt  sich  an  liozius  wie  SeduUus,  daß  sie  sich  auch  in  bezug  auf  andere 
Nachrichten  sehr  leichtgläubig  verhalten.  Erst  45  Jahre  nach  Luthers  Tod  verdichtet  sich 
das  Gerücht  von  seinem  Selbstmord  zur  Todesavt  des  Erhängens.  Der  angebliche  Diener 
des  Reformators  wird  nicht  mit  Namen  genannt,  ein  Vorgang,  der  an  ähnliche  Verleum- 

dungen protestantischer  Schriftsteller  über  das  Ende  Ecks,  Kaspar  Francks  u.  a.  erinnert. 
Während  Majunke  ohne  einen  Beweis  dafür  erbringen  zu  können,  voraussetzt,  daß  zu 

Eisleben  ein  Papist  ,gar  keinen  Atem  mehr  holen  konnte"  und  aus  dieser  unbewiesenen 
Annahme  folgert,  die  gleichzeitigen  Verbreiter  schlimmer  Gerüchte  über  Dr.  Martins  Tod 
müßten  von  seinen  Anhängern  ausgegangen  sein,  zeigt  es  sich  erstens,  daß  solche  Nach- 

rede geradezu  typisch  dem  Hinscheiden  eines  derartigen  Mannes  damals  folgte.  Zweiten.s 
erbringt  aber  Paulus  den  Nachweis,  daß  der  Apotheker  zu  Eisleben,  der  Luther  die  letzte 
Klystiere  verabreichte,  Katholik  war  und  daß  gerade  dessen  Mitteilungen  für  den  natür- 

lichen Tod  Luthers  Zeugnis  abgeben.  —  Als  Beispiel  für  tendenziöse  Darstellung  prüfe  man 
Franz  Mehring,  Deutsche  Geschichte  vom  Ausgang  des  Mittelalters  *  1910,  ̂ 1911  :  bezeichnend 
darin  S.  123,  wo  als  , Quellen"  für  die  Darstellung  der  französichen  Revolution  bloß  drei 
Werke  sozialdemokratischer  Schriftsteller  angegeben  werden  und  bemerkt  wird:  „Wer 
diese  Schriften  eingehend  studiert,  kann  sich  die  bürgerliche  Literatur  über  die  franzö- 

sische Revolution  schenken."    —   Daß  Tendenz    übrigens    nicht  notwendigerweise  von  mo- 
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dernen  politischen,  sozialen  oder  religiösen  Gesichtspunkten  ausgehen  müsse,  dafür  bietet 
J.  ScJtvarcz,  Die  Demolcratie,  1 :  Die  Demokratie  von  Athen  1882,  ein  Beispiel.  Darin  wird 
die  griechische  Kultur  in  der  leidenschaftlichsten  Weise  zugunsten  der  ägj'ptischen,  be- 

ziehungsweise der  persischen  herabgesetzt  und  die  Staatsordnung  auf  Sizilien  gegen  die 
Demokratie  in  Athen  parteiisch  ausgespielt. 

Dem  historischen  Erkennen  wirkt  schließlich  auch  ein  Uebermaß  von 

Phantasie  entgegen,  das  leicht  zur  Phantastik  wird  und  diese  macht  sich 
ebenso  in  der  Motivenforschung  wie  in  der  Kombination  überhaupt  geltend. 
Der  Phantast  sucht  hinter  den  Handlungen  der  Menschen  leicht  geheime 
Gründe  und  Hintergründe,  die  aller  Tatsächlichkeit  spotten,  aber  seinem 
reichen  Vorstellungsbedürfnis  allein  genügen.  Und  aus  eben  diesem  Grunde 
sieht  er  in  der  Ueberlieferung  Lücken,  wo  gar  keine  sind,  weil  ihm  eben  auch 
da  das  schmucklos  Gegebene  zu  arm  und  unansehnlich  ist.  Oder  es  sind 
wirklich  Lücken  vorhanden,  die  er  in  einer  Weise  ausfüllt,  die  allen  tatsäch- 

lichen Grundlagen  entbehren,  deren  Materie  aus  dem  luftigen  Reiche  seiner 
Phantasie  entlehnt  ist.  Wie  der  Philosoph  und  Soziologe  sein  System,  der 
Jurist  und  Theologe  sein  Dogma,  macht  der. Phantast  das  Fabelreich  seiner 
Einbildungskraft  zum  Käfig,  in  den  er  die  Geschichte  zu  sperren  sucht.  Doch 
auch  hier  handelt  es  sich  im  Grunde  um  eine  Vergewaltigung  der  historischen 
Wirklichkeit.  So  stellt  es  Konrad  Celtis  als  wahrscheinlich  hin,  daß  die  alten 
Germanen,  wenn  sie  nicht  schon  griechisch  sprachen,  von  den  „griechisch 

lebenden"  Druiden,  die  Tiberius  aus  Gallien  vertrieben  hat,  höhere  Bildung 
empfingen.  Ihre  Nachfolger  seien  die  Mönche  gewesen,  deren  Klöster  in  den 
Tiefen  der  Wälder  an  Stelle  der  alten  Orakelstätten  errichtet  worden  seien. 

Eine  noch  unsicher  tastende  Kritik  sucht  hier  in  phantastischer  Kombination 

nach  Unterstützung  vorgefaßter  Ansichten.  Vgl.  Pmd  Joacliimsen,  Geschicläs- 
auffassuncj  und  Gesdiiclitssclireihun<j  in  Dtld.  unter  dem  Einfluß  des  Humanismus, 

in  Beitr.  zur  Kidturg.  des'  Mittehdtcrs  und  der  Benaissance  6  (1910)  S.  111. 
Nicht  verschwiegen  soll  freilich  werden,  daß  alle  diese  in  der  mensch- 

lichen Natur  tief  begründeten  Ausschreitungen  einzelner  Geisteskräfte  trotz 
dem  Schaden,  den  sie  im  allgemeinen  anrichten,  doch  der  Wissenschaft  bis- 

weilen zum  Nutzen  anschlagen.  Die  Konstruktion  Hegels  von  These,  Anti- 
these, Synthese  hatte  einen  tiefen  Blick  in  die  Zusammenhänge  der  histori- 
schen Entwicklung  tun  lassen.  Auch  dort,  wo  man  vorher  nur  Widerstreben- 

des und  Gegensätze  sah,  fand  man  jetzt  die  Verbindungslinien,  die  zur  Ein- 
heit führen.  Die  katholische  Tendenz  aber,  die  z.  B.  Janssens  G.  des  dt.  Volkes 

1878  ff.,  besonders  in  einzelnen  Abschnitten,  unverkennbar  in  seine  Darstel- 
lung hineinbringt,  hat  den  Fortschritt  in  der  Erkenntnis  des  16.  Jhts.  mächtig 

gefördert.  Manche  einseitige  protestantische  Auffassung  wurde  getilgt,  ka- 
tholische wie  andere  Forscher  wurden  zur  Nachprüfung  der  bisherigen  An- 

nahmen angeregt,  kurz,  die  Wissenschaft  hatte  aus  dem  Streit  für  und  wider 

Janssen  —  dieser  Streit  war  offenkundig  ein  Nachzügler  des  Kulturkampfes 
—    reichen  Gewinn  gezogen. 

§  8.    Geschichte  und  Kunst. 

Karl  Joh.  Nenmann  hat  einmal  (D.  L.Z.  38  [1917]  8G5)  behauptet,  die 
eingehendste  Charakteristik  Hadrians  finde  sich  in  dem  Roman  Antinoiis  von 

Haiisrath-Ta/jlor.  Wer  möchte  sich  vermessen,  das  Klosterleben  des  10.  Jhs. 
mit  jener  Anschaulichkeit  zu  schildern,   mit  der   Vilior  ron  Scheffel  im  Ekke- 
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hard  uns  die  Gestalten  jener  Zeit  vor  Augen  führt,  und  vergeblich  wird  sich 
ein  Geschichtsschreiber  bemühen,  durch  langatmige  Beschreibungen  mit  Enill 
Freetor/KS  in  Wettbewerb  zu  treten,  wenn  dieser  mit  dem  köstlichen  Bildschmuck, 

den  er  zu  Hch.  Boos,  G.  der  rheinischen  Städtehdtur  1807 — 1901  geliefert  hat, 
seinen  Zeichenstift  der  Kulturgeschichtsschreibung  widmet.  Ja  es  ist  ohne 
Zweifel,  daß  die  historische  Dichtung,  Epos  oder  Roman  oder  Drama  vielen 
einen  gewissen  Ersatz  für  die  Lektüre  eigentlicher  Geschichtswerke  bietet. 

Shakespeare,  Jean  Jacques  Barthflewi/,  Walter  Scott,-  Bidiccr,  Konr.  Ferd.  Meyer. 
Gi\  Frei/tag,  Dahii  waren  und  sind  die  „Quellen",  aus  denen  der  Durchschnitt  der 
Gebildeten  und  bisweilen  auch  der  Fachmann  jene  Anschaulichkeit  geschicht- 

lichen Lebens  gewinnt,  die  ihm  die  wissenschaftliche  Literatur  nicht  gibt,  nicht 
geben  kann  oder  auch  nicht  geben  will.  Es  wäre  übrigens  einer  eigenen 

Untersuchung  wert,  das  Verhältnis  zwischen  Geschichtskunde  und  geschicht- 
licher Dichtung  zu  verfolgen,  wie  beide  in  ihrer  gegenseitigen  Befruchtung  und 

gegenseitigen  Vertretung  aufeinander  wirken  und  wie  beide,  zum  Teil  unter 
den  gleichen  Lebensbedingungen  stehend,  zu  gleicher  oder  ähnlicher  formaler 
Entwicklung  gelangen.  Natürlich  muß  es  nicht  die  geschichtliche  Dichtung 
sein.  Die  Dichtung  einer  Zeit  an  sich  bringt  schon  Vergleichspunkte  genug. 
Die  epischen  Stilmittel  sind  für  den  Dichter  und  für  den  Geschichtsschreiber 
die  gleichen  und  die  Anpassung  an  den  Geschmack  der  Leser  macht  sich 
auch  bei  dem  Wissenschafter  geltend.  Der  rhetorische  Schwulst  humanistischer 

Dichtungen  kehrt  in  den  Geschichtswerken  jener  Zeit  wüeder  und  es  ist  ge- 
wiß nicht  erst,  wie  Edd.  Fneter,  (reschiclde  der  neueren  Historiographie  S.  444 

meint,  die  Romantik,  in  der  sich  die  Geschichtsschreibung  dem  Einflüsse  der 
zeitgenössischen  Literaturrichtung  ergibt.  Mag  die  Wirkung  Chaidcanhriauds 

auf  J'hierri/,  jene  Walter  Scotts  auf  Jlanle  deutlicher  hervortreten  als  ander- 
wärts, wer  möchte  nicht  auch  heutzutage  in  der  Komposition,  in  der  Stoff- 

auswahl und  in  den  Sprachmitteln  den  Zusammenhang  w^ahrnehmen,  der  zwi- 
schen Kunst  und  Geschichtsdarstellung  besteht  ?  Andererseits  hat  die  künstlerische 

Darstellung  geschichtlicher  Stoffe  ihre  Naivität  abgestreift  und  muß  sich,  um 

für  „wahr"  gehalten  zu  werden,  vor  Anachronismen  hüten,  die  bei  dem  Mangel 
historischer  Bildung  vordem  bedenkenlos  hingenommen  wurden. 

Dieses  Aufeinanderwirken  von  Kunst  auf  Geschichte,  von  Geschichte  auf 
Kunst  ist  aber  nur  die  natürliche  Folge  jener  geistigen  Einheithchkeit,  die  das 
Denken  und  Fühlen  der  Gesellschaft  einer  Zeit  und  Kultur  zusammenfaßt 

und  in  der  die  Geschichtsschreibung  bloß  eine  Kulturäußerung  neben  den 
anderen  Kulturäußerungen  darstellt.  Li  dieser  Tatsache  liegt  jedoch  nicht 
der  Kernpunkt  des  Problems.  Die  Frage  nach  dem  Verhältnisse  der  Historie 
zur  Kunst  zielt  vielmehr  dahin,  zu  entscheiden,  ob  Geschichte  eigentlich  Wis- 

senschaft, ob  sie  nicht  überhaupt  Kunst  ist.  Ohne  Zweifel  stehen  sich  ja  beide 
Betätigungsarten  näher  als  andere.  Die  Aufgabe  historischen  Schaffens  ruht 

letzten  Endes  in  der  Vergegenwärtigung  entschwundenen  Lebens,  in  der  gei- 
stigen Rekonstruktion  dieses  Lebens.  Wie  will  man  zum  Baumeister  dieses 

Werkes  der  Neuaufrichtung  werden,  verfügt  man  nicht  über  die  inneren  Kräfte 
der  Formgebung,  über  die  Fähigkeit  des  Geistes,  die  Vergangenheit  bildhaft  zu 
schauen  und  anschaulich  wiederzugeben.  Wie  jeder  Baumeister  muß  man  frei- 

lich auch  Richtscheid  und  Rechenstift  zu  handhaben  verstehen  und  mit  dem 

gemeinen  Handwerkzeug  umzugehen  wissen,  aber  es  bleibt  doch  zeitlebens  nur 
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Gehilfe,  wer  sich  nicht  an  größere  Entwürfe  wagt  und  es  nicht  unternimmt, 
die  handwerksgerecht  behauenen  Steine  zu  einem  Gebäude  zusammenzufügen. 

Man  wendet  zwar  mit  Recht  ein,  Gestaltungskraft  und  Phantasie  gehöre 
zu  jeglicher  Wissenschaft  und  ein  astronomisches  oder  physikalisches  Werk 
gewinne  ebenfalls,  wenn  es  in  anmutiger  Form  und  fließender  Sprache  nieder- 

geschrieben sei.  Andererseits  werde  niemand  verlangen,  daß  eine  Abhandlung 
über  die  Quellen  der  sizilischen  Geschichte  bei  Diodor  oder  eine  Untersuchung 
über  die  Kanzleivermerke  auf  den  Urkunden  des  15.  Jhs.  künstlerisches  Ge- 

präge an  sich  habe.  Hier  würde  es  sogar  störend  wirken  und  uns  unwillkür- 
lich gegen  den  Verfasser  einnehmen.  Doch  der  Vergleich  mit  den  Natur- 

wissenschaften stimmt  nicht  ganz.  Wenn  Alex.  i\  HtoiihokU,  Brehm,  Helmholtz- 
oder  Lkhiij  sich  eine  geradezu  klassische  Ausdrucksweise  geschaffen  haben, 
um  ihre  botanischen,  zoologischen,  physikalischen  oder  chemischen  Probleme 
vorzutragen,  so  stehen  da  Form  und  Inhalt  nicht  in  jener  innigen  und  not- 

wendigen Wechselbeziehung,  wie  dies  bei  der  Geschichtskunde  der  Fall  ist. 

Helniholts  wäre  der  größte  Physiker  geblieben,  auch  wenn  er  in  platter,  all- 
täglicher Form  die  Ergebnisse  seiner  Forschungen  über  Muskelmechanik,  Optik 

und  Akustik  verfaßt  hätte.  Die  Erfindung  des  Augenspiegels  allein  hätte  ihn 
zu  einem  Naturforscher  allerersten  Ranges  abgestempelt.  Und  gerade  da 
zeigt  sich  der  grundlegende  Unterschied.  Die  Berechnung  einer  Planetenbahn, 
die  Entdeckung  neuer  Strahlen,  die  Auftindung  eines  bisher  noch  unbekannten 
Urstoffes  läßt  sich  auch  in  ganz  formlosen  Formeln  verständlich  machen,  die 
schöne  vollendete  Sprache  ist  bloß  das  Gedankenkleid,  eine  wertvolle  Hilfe, 
aber  doch  nur  etwas  Aeußerliches.  Anders  beim  Historiker.  Angenommen, 
das  Finderglück  oder  sonst  günstige  Umstände  lassen  ihn  Quellen  entdecken, 
die  ein  ungeahntes  helles  Licht  auf  bisher  im  Schatten  liegende  Teile  unseres 

Wissens  zu  w'erfen  in  der  Lage  sind,  und  angenommen,  er  veröffentlicht  diese 
Quellen,  —  was  hat  er  der  Historie  geleistet?  Hilfsdienste.  Sonst  müßten  ja 
jene  Humanisten  wie  Poggio,  die  aus  verstaubten  Klosterbibliotheken  einen 

Quintilianus,  einen  Ammianus  Marcellinus  ans  Licht  gezogen  und  herausge- 
geben haben,  die  größten  Historiker  aller  Zeiten  genannt  werden.  Der  erreicht 

das  Letzte  und  Größte  auf  unserem  Gebiete  nicht,  der  dem  Material  nicht 
auch  Gestalt  gibt.  Damit  soll  nicht  gesagt  sein,  daß  es  stets  eine  künstlerische 
Sprache  sein  muß,  der  er  sich  zu  bedienen  hat,  aber  seine  Sprache  muß  zum 
Ausdruck  bringen  können,  daß  er  in  das  Denken  vergangener  Zeiten  sich  ein- 

zudenken, in  das  vergangene  Fühlen  sich  einzufühlen  fähig  ist.  Der  seelische 
Vorgang  ist  somit  beim  Schaffen  des  Künstlers  und  bei  der  Darstellung  des 
Historikers  eine  lange  Strecke  Weges  der  gleiche. 

Wir  haben  des  Anteils  der  Phantasie  am  historischen  Verstehen  oben 

(IV  §  6)  bereits  gedacht.  Künstler  und  Historiker  folgen  da  derselben  Spur. 
Kombination  und  Intuition  haben  in  der  Kunst  ihre  Gegenstücke,  nur  daß 
der  Geschichtsschreiber  ungleich  stärker  an  die  Wirklichkeit  gebunden  ist, 
daß  er  sich  nicht  über  sie  willkürlich  erheben,  sich  nicht  von  ihr  entfernen 
darf.  Bis  zu  jenem  Punkte  geht  demnach  die  seelische  Arbeit  des  Künstlers 
und  Geschichtsschreibers  Hand  in  Hand.  In  dem  Verhältnisse  zur  Tatsäch- 

lichkeit trennen  sie  sich.  Sie  unterscheiden  sich  noch  mehr  darin,  daß  im 
Gegensatz  zur  Kunst  die  Geschichtskunde  das  Begriffliche  an  den  ersten,  das 
Bildhafte  erst  an  den  zweiten  Platz  stellt.  Die  Kunst  strebt  ferner  das  All- 

gemeine, das  Typische  in  den  besanderen  Gestalten  und  Verhältnissen,  die  sie 
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dargestellt,  zur  Anschauung  zu  bringen,  die  Geschichte  hingegen  hat  ihren 
Stoff  in  dem  un^Yiederholba^  Einzelnen.  Das  Allgemeine  ist  nicht  völlig  aus 

ihr  ausgeschlossen,  aber  es  spielt  in  der  Geschichte  bloß  die  Rolle  einer  Hilfs- 
konstruktion oder  ist  doch  stets  mehr  oder  weniger  streng  individualisiert  (V  §  2). 

Vgl.  Otto  Pdtschl.  Die  Kausalhetracldinuj  in  den  Geistesivisscnschaften,  Bonn 
Univ.  1901  S.  Uff. 

Damit  ist  aber  festgestellt,  daß  Gescbichtskunde  nicht  Kunst  ist.  Wir 
halten  daran  fest  (vgl.  II  §  6),  daß  sie  unter  die  Wissenschaften  zu  zählen  sei. 
Vielleicht  hat  Thom.  CarhjJe  doch  recht,  wenn  er  behauptet:  „Die  Geschichte 
ist  ebenso  wie  die  Wurzel  aller  Wissenschaft  auch  das  erste  bestimmte  Pro- 

dukt der  geistigen  Natur  des  Menschen,  sein  frühester  Ausdruck  dessen,  was 

man  Denken  nennen  kann."  Aber  sei  dem  wie  immer,  mögen  Kant  und 
Schopenhauer  uns  für  immer  den  Eintritt  in  das  Reich  der  Wissenschaft  ver- 

weigern, mögen  uns  andere  einstweilen  noch  in  der  Vorhölle  gleichsam  des 

Augenblicks  harren  lassen,  da  wir,  von  allen  Schlacken  gereinigt,  zur  Wissen- 
schaft erst  erhoben  wurden,  eine  Kunst  ist  es  jedenfalls  nicht,  was  wir  be- 

treiben, obgleich  manch  Künstlerisches  in  unserem  Schaffen  stecken  mag. 

AV'iewohl  in  keinem  Wissen  einer  das  Höchste  erreicht,  dem  nicht  ein  Quent- 
chen Künstlertum  im  Blute  pulst,  so  muß  in  der  Historie  auch  dem  Durch- 

scbnittsarbeiter  davon  sein  Teil  zugewiesen  sein.  Das  ward  auch  stets  gefühlt 
und  führte  denn  auch  zu  der  Behauptung  BanJces,  die  Geschichte  sei  Kunst 
und  Wissenschaft,  wobei  stillschweigend  die  Forschung  der  Wissenschaft,  die 
Darstellung  der  Kunst  zugewiesen  wird.  Das  drückt  sich  auch  in  dem  Titel 
\on  Ldtc.  Wächters,  „G.  der  liistorischen  Forsch anr/  and  Kunst  usw.  (1812/16) 
aus.  Man  beachte  etwa,  wenn  Eich.  Fester  in  seinem  Machiavelli  1900  S.  204 
von  dem  Werke  Oreste  Taniniosini,  La  vita  c  (jli  scritti  di  N.  Macliiavelti 

(Torino  1883)  bemerkt,  es  fehle  ihm  die  .,künslerische  Abklärung". 
Scheinbar  kommt  nun  die  Geschichtskunde  der  Kunst  am  nächsten,  wo 

sie  es  versucht,  das  Seelenleben  vergangener  Persönlichkeiten  zu  deuten,  zu 
untersuchen,  dessen  Triebfedern  klarzulegen  und  die  Persönlichkeiten  selbst 
als  fühlende,  als  frei  entscheidende,  als  suchende  oder  irrende  Menschen  uns 
handelnd  vor  Augen  zu  stellen.  Darum  verweist  Adotf  v.  Hariiack,  IJehcr  die 
Sicherheit  und  die  Grenzen  rjeschichtlicher  ErJicnntnis  1917,  der  die  Bedeutung 
größer  Individuen  nicht  unterschätzt,  unsere  Aufmerksamkeit  auf  die  Werke, 
die  diese  Individuen  hinterlassen  haben,  „Aber  wo  bleibt  die  Motivforschung, 
wo  bleiben  die  Untersuchungen  über  die  Seelenzustände  des  Helden,  wo  seine 
Entwicklung  und  sein  Werden,  wo  die  sich  kreuzenden  Spannungen  in  seinem 

AVirkenV-'  Auf  diese  Frage  gibt  HarnacJc  als  Antwort  S.  23:  „Das  alles 
gehört  nicht  in  die  Geschichte;  es  gehört  in  die  Biographie.  Geschichte  aber 
und  Biographie  sind  wohl  zusammenhängende,  aber  verschiedene  Aufgaben. 
Der  Biograph  muß  zwar  in  erster  Linie  Historiker  sein,  aber  für  ihn  ist  es 
ebenso  notwendig,  Psychologe  und  Künstler  zusein.  Das  Gemälde,  welches 
er  entwirft,  ist  ein  Seelengemälde,  ähnlich  dem  des  Romandichters,  nur  daß 

er  sich  an  den  gegebenen  Stoff  zu  halten  hat."  Im  gleichen  Sinne  drückt 
sich  Fdd.  Fuefer,  G.  der  Neueren  Historiographie  S.  604  aus,  der  mit  dem 
Ueberwiegen  wissenschaftlicher  (soziologischer)  Kriterien  über  subjektive  Wert- 

urteile hofft,  daß  es  die  Geschichte  nicht  nötig  haben  werde,  „den  Kampf 

mit  dem  Roman  aufzunehmen".  Und  auch  in  seiner  G.  des  europ.  Staaten- 
sijstems  von  149,2—1009,  lldl».  d<r  MittrJalt.  und  Neueren  G.  1919  S.  XX  warnt 
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er  vor  der  „psychologischen  Rekonstruktion"  als  vor  einem  zwar  für  künst- 
lerische Naturen  sehr  anziehendem  Spiel,  gegen  das  sich  aber  schwere  wissen- 

schaftliche Bedenken  nicht  unterdrücken  ließen.  Aehnlich  L.  M.  Hmimann. 

Ueher  historisclic  EntH-icT^clnng  S.  8  ff.,  wenn  auch  von  anderen  Gesichtspunkten 
ausgehend.  Dagegen  muß  eingewandt  werden  (vgl.  X,  §  1  ff.),  daß  schon  bei  der 

Quellenanalyse  diese  „psychologische  Rekonstruktion"  nicht  zu  vermeiden  ist. 
Das  ist  eine  Schwierigkeit,  um  die  wir  nun  einmal  nicht  herumkommen.  Man 
kann  sie  auf  ein  Kleinstes  eindämmen,  man  kann  ihr  durch  die  Wahl  ent- 

sprechender Themen  mehr  oder  weniger  ausweichen,  aber  ganz  von  ihr  los- 
zukommen, ist  schlechterdings  unmöglich.  Ueberdies  wäre  es  ein  Irrtum,  zu 

glauben,  der  Versuch,  die  Beweggründe  und  seelischen  Vorgänge  im  Denken 
und  Handeln  geschichtlich  wirksamer  Persönlichkeiten  auszudeuten,  sei  allein 
das  Kunsthafte  im  Wesen  der  Geschichte.  Es  kommt  vielmehr  darauf  an, 
ob  wir  auch  da  auf  dem  Boden  der  Wirklichkeit  bleiben.  Und  das  allein  ist 

das  Entscheidende.  Gibt  es  eine  historisch  brauchbare  Individualpsychologie 
oder  nicht,  davon  hängt  es  ab,  ob  Fneter  recht  hat  oder  nicht.  Andererseits 

ist  eine  so  schätzenswerte  Leistung  wie  Der  moderne  Kainialismiis  ̂   1920 
von  Werner  Somharf,  die  nach  ihrer  methodologischen  Seite  hin  ein  Schul- 

beispiel dafür  ist,  wie  es  der  Geschichtsforscher  nicht  machen  soll,  sicher- 
lich als  Kunstwerk  zu  bezeichnen,  obwohl  individualpsychologische  Motiven- 

forschung darin  keine  erhebliche  Rolle  spielt.  Ein  Kunstwerk  ist  es  aber 
durch  die  eigenwillige  Art,  wie  Somhart  die  überlieferten  Tatsachen  umformt. 

Ihm  ist  es  nicht  um  die  geschichtliche  Wahrheit,  also  nicht  um  Ueberein- 
stimmung  mit  der  Wirklichkeit  zu  tun,  sondern  vielmehr  darum,  ein  Bild,  ein 

grell  (weil  künstlich)  beleuchtetes  Bild  von  einer  bestimmten  Gruppe  wirt- 
schaftsgeschichtlicher Ersclieinungen  zu  geben.  Wem  dies  gelingt,  der  treibt 

nicht  Wissenschaft,  der  treibt  Kunst,  wenn  auch  in  wissenschaftlichen  Formen. 

Geschichtskunde  und  Kunst  wurden  immer  wieder  gegeneinander  aus- 
gespielt, wo  man  sie  auf  ihren  Wert  fürs  Leben  hin  prüft,  und  immer  wieder 

bekommt  man  den  Ausspruch  des  Aristoteles  zu  hören,  daß  die  Dichtung 
philosophischer  sei  als  die  Geschichte.  Neuerdings  wiederholen  es  Zweifler 
wie  M.  Nordau,  Der  Sinn  der  G.  1909,  die  uns  vorrücken,  daß  die  Figuren 

eines  shakespeareschen  Dramas  für  uns  mindestens  ebenso  wahr  sind  wie  ge- 
schichtlich beglaubigte  Gestalten.  Wozu  also  Geschichte?  Zu  einem  ähnlichen 

Ergebnis  gelangt  Theodor  Lessing,  der  in  seinem  Buche  G.  cds  Sinngehnnfi  des 
Sinnlosen  1919  die  Tatsache,  daß  sich  geschichtliche  Ereignisse  und  Persön- 

lichkeiten zu  verschiedenen  Zeiten  verschieden  in  dem  Interesse  und  der  An- 
schauung der  Menschen  Widerhall  finden,  maßlos  übertreibt,  alle  historische 

Wirklichkeit  leugnet  und  nur  die  jeweils  herrschende  Auffassung  als  ,wahr' 
(relativ  wahr)  anerkennt.  Die  Welt  der  Erscheinungen  ist  ein  wirres  Durch- 

einander, in  das  Ordnung  und  einen  Sinn  zu  bringen  dem  Menschen  ein  see- 
lisches Bedürfnis  ist.  Diese  Vision,  die  das  Chaos  in  Wertzusammenhänge 

bringt,  die  uns  hinwegtäuscht  über  die  Wirr-  und  Irrsale  des  Lebens,  die 
bietet  uns  die  Geschichte.  Sie  steht  nach  ihm  mit  Musik,  Dichtung  und 

anderen  Betäubungsmitteln  des  Lebens  auf  einer  Linie.  —  Aber  in  größerem 
oder  geringerem  Grade  ist  jede  Wissenschaft  jeweils  das  Si)iegelbild  dei 

Strebungen  und  Ideale  ihrer  Zeit.  Der  Vorwurf,  Historie  sei  Kunst,  ist  so- 
lange kein  Vorwurf,  als  die  Historiker  sich  vor  Augen  halten,  daß  Tatsachen- 



§  9.  Die  Grenzen  und  die  Sicherheit  des  geschichtlichen  Erkennens.  97 

künde  ihre  Hauptaufgabe  bildet.     Die  Gewinnung  des  Tatsächlichen  und  nur 
dieses  soll  ihr  Ziel  sein. 

Gg.  Mehlis,  Lehrb.  der  G.philosophie  1915  S.  73  ff. 

§  9.     Die  Grenzen  und  die  Sicherheit  des  geschichtlichen  Erkennens. 

Der  geschichtlichen  Erkenntnis  sind  nach  zwei  Richtungen  hin  Grenzen 
gesetzt:  einmal  durch  das  Objekt  und  dann  durch  die  subjektive  Eigenart  des 
Erkennens  überhaupt. 

Wir  vermögen  nur  zu  einer  historischen  Erkenntnis  zu  gelangen,  wo  uns 
wahrnehmbare  Wirkungen  des  geschichtlichen  Geschehens  erhalten  geblieben 
sind.  Von  manchen  Völkern  und  Staaten,  von  denen  uns  kaum  mehr  als  die 
Namen  und  oft  vielleicht  auch  diese  nicht  überliefert  sind,  läßt  uns  also  alles 
im  Stich,  was  uns  ein  Erkennen  ermöglichte.  Von  anderen  wären  uns  wohl 
unmittelbare  Zeugnisse  erhalten,  aber  sie  verschließen  sich  unserer  Deutung, 
da  ihre  Sprache  und  Schrift  noch  ganz  oder  so  gut  wie  ganz  unentratselt  sind 
wie  z.  B.  bei  den  Etruskern  und  Hethitern,  wie  es  bis  zu  Beginn  des  19.  Jhts. 
bei  den  Aegyptern  und  Assyrern  der  Fall  war.  Soweit  es  sich  also  um  das 
Verhältnis  zum  Objekt  betrifft,  ist  die  Möglichkeit  historischer  Erkenntnis 
vom  Zufall  abhängig  (vgl.  II  §  1),  insofern  überhaupt  Zeugnisse  angefertigt 
worden  sind  und  diese  vor  dem  Untergange  oder,  wo  mündliche  in  Betracht 
kommen ,  vor  dem  Vergessenwerden  sich  gerettet  haben.  Der  Zufall  spielt 
auch  insofern  eine  Rolle,  als  der  Scharfsinn  der  Enträtselung,  das  Finder- 

glück usw.  nicht  willkürlich  bestimmbar  sind.  —  Inwieweit  die  Art  der  Zeug- 
nisse, ihr  Charakter  die  in  ihnen  mittelbar  oder  unmittelbar  zum  Ausdruck 

kommenden  Absichten  die  Geschichtserkenntnis  erweitern  oder  erschweren, 
das  wird  in  der  Quellenkunde  des  näheren  ausgeführt  werden. 

Die  zweite  Grenze  der  Erkenntnis  liegt  in  uns.  Wie  wir  oben  (IV  §  1) 
gesehen  haben,  können  wir  nur  immer  aus  unserem  Eigenen  schöpfen,  wollen 
wir  anderer,  sei  es  vergangener  oder  lebender  Menschen,  Tun  und  Gedanken 
verstehen.  Und  damit  kommen  wir  auch  schon  zur  Frage  der  Sicherheit 
unserer  Erkenntnis.  Man  hat  die  Geschichte,  an  der  Naturforschung  gemessen, 
in  dieser  Hinsicht  recht  ungünstig  gewertet  und  immer  wieder  betont,  daß  sie 
im  Hintertreffen  stehe.     Das  ist  aber  nur  zum  Teile  richtig. 

Was  kann  für  sich  historische  Gewißheit  in  Anspruch  nehmen?  Das 
große  Tatsachengerüst  des  geschichtlichen  Geschehens  und  die.  einzelnen  un- 

zweifelhaft bezeugten  Ereignisse.  Die  Tatsache  der  ägyptischen  Kultur,  des 
Einfalls  der  Hyksos,  der  Schlacht  bei  Gaugamela,  die  Tatsache,  daß  am 
31.  März  1848  das  deutsche  Vorparlament  zu  Frankfurt  zusammentrat  usw., 
die  geisterbeherrschende  Macht  des  Christentums,  die  wirtschaftlichen  Wand- 

lungen Europas  im  Anschluß  an  die  Entdeckung  des  Seeweges  nach  Ost- 
indien, die  Bedeutung  der  modernen  Presse  für  die  Gestaltung  des  öffentlichen 

Lebens  im  Sinne  der  Demokratie,  das  sind  durchwegs  (als  Ganzes  genommen) 
unumstößlich  feststehende  Erscheinungen.  Also  nicht  allein  die  einzelnen 
Ereignisse  und  Ereignisreihen,  sondern  auch  die  von  diesen  ausgegangenen 
Wirkungen  sind  in  ihren  großen  Umrissen  unbezweifelbar  festzustellen. 
Diesen  Tatsachen  sind  auch  die  großen  führenden  PersönHchkeiten,  die  per- 

sönlichen Träger  der  Ideen  und  Massentendenzen  beizuzählen,  auch  ihr  Platz 
ist  mit  Sicherheit  zu  bestimmen.    Sokrates,  Caesar,  Thomas  von  Aquin,  Luther, 

Wilhelm  Itaucr,  K.infiihrung.  7 
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Napoleon,  Cecil  Rhodes  u.  a.  Wir  wissen  von  jedem  von  ihnen  wichtige  Dinge 
auszusagen,  die  absolute  historische  Gewißheit  für  sich  in  Anspruch  nehmen 
können,  die  gleiche  Gewißheit  wie  ein  Naturgesetz. 

Diese  Sicherheit  schwindet,  sobald  wir  nach  den  Beweggründen  forschen, 
die  das  Handeln  der  Persönlichkeiten  beherrscht  hat.    Gr.  Droi/s^n,  Berr.  iihcr 

die  Vhdlg.en  der  sächs.  Ges.  d.   Wiss.  5  (1853)   S.  168   sagt  deshalb:    „Wenn 
man    überhaupt    aus    dem    großen    Gang   der   augenfälligen  Tatsachen   in    die 
musivische  Buntheit  ihres  Werdens  hinabsteigen  will,  so  sind  erst  diese  feinsten 

und  letzten  Motive  diejenigen,  die  eine  Art  Befriedigung  gewähren,  wenn  auch 
immerhin  die  Geschichte    um  so  unsicherer  wird,  je  detaillierter  man  sie   be- 

handelt,   es   bleibt   statt  der  objektiven  Wahrheit  schließlich  nur  die  Richtig- 
keit   der    unzähligen    subjektiven    Standpunkte,    allenfalls    die    psychologische 

Probabilität   in    dem    Verfahren    der    handelnden    Persönlichkeiten."     Gewiß, 
sobald  ich  begründen  will,    warum  Sokrates  es  verschmäht  hat,    seine  Richter 
weinend  um  Gnade  anzuflehen,  vermag  ich  keine  exakte  Gewißheit  dafür  vorzu- 

bringen.   Errechnen  läßt  sich  dies  nicht  wie  das  Datum  einer  Sonnenfinsternis. 

Aus  diesen  Gründen  hat,  wie  schon  vorher  Edd.  Mri/n-,  neuerdings  Adolf  v.  Hat- 
nacJc,  die  Untersuchungen  über  die  Seelenzustände  des  Helden,  seine  Entwicklung 
und  sein  Werden  aus  der  Geschichte  ausscheiden  und  der  Biographie  als  einem 
eigenen,  von  der  Historie  losgetrennten  Gebiete  zuteilen  wollen,  wobei  er  wohl 

zugibt,    daß    der  Biograph   in    erster  Linie   Historiker  sein  müßte,    dann  aber 

ebenso  Künstler  als  Psychologe.     Dieses  Ausweichen  vor  den  Schwierigkeiten 
und  Unsicherheiten    der   Motivenforschung,    die   nicht   gelehrt,    die   nur   nach- 

erlebt werden  kann,    bringt  aber   der  Geschichte  keinen  Vorteil.     Mit  diesem 

Zugeständnis  an  die  Naturwissenschaften  raubt  man  ihr  mehr  als  man  ihr  gibt. 
Auch  bei  Erforschung   der  Naturvorgänge    stößt   man    auf  letzte  Fragen,  die 
vermutlich  ewig  unbeantwortet  bleiben  werden.     Was  die  Möglichkeit  betrifft, 

Gesetze   zu   finden,    so   ist    dies    auch   dort   nicht  immer  und  überall  möglich, 
und  Gesetze  sind  schließlich  nur  Formeln  der  Erkenntnis,  Feststellungen  über 

etwas,    das   zu    geschehen   pflegt    (vgl.    II    §    8).     Warum    es    aber   in    dieser 
Regelhaftigkeit   geschieht,    darüber   sagt  das  Gesetz  nichts  aus.     In  jenem  so 
umschriebenen    Kreise    vermag    die    Naturwissenschaft    allerdings    unbedingte 
Gewißheit  zu  erreichen.     Sobald  sie  jedoch  darüber  hinausschreitet,  stößt  sie 
auf   ein    viel    unbefriedigenderes    Nichtwissen    als    die    Geschichtskunde.      Die 

psychologische  Interpretation,   die   uns   zu  Gebote  steht,   vermag  ebensowenig 
wie    die  Physik   den    letzten  Schleier  von  den  Dingen  zu  reißen,    aber,  indem 
die  Geschichte   in    ihrer  Deutung   fremder  Seelenvorgänge    unser   eigenes  Ich, 

unser  eigenes  Erleben  zum  Zeugen  aufruft,  sagt  sie  uns  trotz  ihrer  schwanken- 

den Unsicherheit   unendlich    mehr,    als  es   ein    bloß  mechanischer  Erklärungs- 

versuch je  vermöchte.  —  Ueberdies  hat  auch  die  psychologische  Deutung  der 
Quellen    wie   der  überlieferten    Tatsachen    gewisse,    auf   Erfahrung    und    logi- 

scher Ueberlegung  beruhende  Grundlagen,    die   praktisch    von    unumstößlicher 
Sicherheit  sind   oder   es  an  Bestimmtheit  doch   mit  vielen  naturwissenschaft- 

lichen Hypothesen    aufnehmen    können.     Vgl.  z.  B.  die  „historisch -kritischen 

Axiome"   bei  Ad.   U]iond)cr<j. 
Hch.  W  u  1 1  k  e ,  Ueber  die  GeAvißheit  der'G.,  Leipziger  Universitätssclir.  1865  sucht 

die  Möglichkeit  geschichtlicher  Erkenntnis  überhaupt  zu  erweisen;  Adolt  Rh  o  m  b  e  r  g  , 
Die  Erhebung  der  G.  /,uni  Riinge  einer  Wissenschaft  1883;  Ferd.  Erhardt,  Ueber  histo- 

risches Erkennen  1906;  Adolf  v.  Harnack,  Ueber  die  Sicherheit  und  die  Grenzen  ge- 
schichtlicher Erkenntnis  1917. 
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V. 

Die  Gestaltung  und  Gliederung  des  Stoffes. 

§  1.    Allgemeines. 

Wir  Laben  bereits  früher  (11  §  2  u.  3)  die  Unübersehbarkeit  dargetan, 
in  der  sich  die  Fülle  der  Lebensbeziehungen  zum  geschichtlichen  Geschehen 
zusamnienordnet.  Nur  eine  naive  Vorstellung  von  dem  AVesen  dieser  Be- 

ziehungen und  Abhängigkeiten  kann  der  Meinung  sein,  Geschichte  bestünde 
in  der  reinen  Abbildung  dessen,  ̂ Yas  gewesen  ist.  Die  seelische  Zergliederung 

jenes  Reproduktionsvorganges  allein  schon  erweist  zur  Genüge,  daß  der  Histo- 
riker das  Bild  fremden  Geschehens,  das  er  aus  der  Ueberlieferung  gewinnt, 

in  sich  erst  aufnehmen  und  verarbeiten  muß,  um  sich  schließlich  eine  eigene 
Welt  zu  schaffen  und  zu  erbauen,  die  zwar  auf  den  Grundfesten  der  Tat- 

sachen ruhen,  aber  doch  nur  zeigen  kann,  wie  e  r  die  Dinge  gesehen  hat. 

Ein  anderer  hätte  sie  anders  gesehen  und  anders  gestaltet.  .,Gestalten"  heißt 
aber  formen.  Die  an  sich  formlose  Masse  der  Wirklichkeitszusammenhänge, 
die  Ereignisse  und  Handlungen  zu  ergreifen,  zu  ordnen  und  darstellbar  zu 
machen,  ist  eine  der  wichtigsten  Vorarbeiten  des  Geschichtsschreibers.  Dann 
erst  kommt  in  Betracht,  auf  welche  Weise  die  so  gewonnene  Form  zur  Wider- 
gabe  gelangt.  Auch  das  ist  auf  verschiedene  Art  möglich,  eine  Frage,  die 
von  den  verschiedenen  Historikern  und  zu  verschiedenen  Zeiten  verschiedene 
Antwort  fand. 

Für  die  Einteilung  und  Gliederung  des  geschichtlichen  Stoffes  bildet  eine 

wichtige  Vorbedingung  die  Art  der  historischen  Begriffsbildung.  Die  gedank- 
liche Ordnung,  die  wir  in  das  Chaos  zu  bringen  suchen,  besteht  eben  in  der 

Einbeziehung  der  Einzeltatsachen  in  mehr  oder  minder  willkürlich  geschaffene 
Tatsachenumkreise,  die  nicht  etwas  von  der  Natur  Gegebenes  sind,  sondern 
von  uns  aus  praktischen  Zwecken  gesetzt  oder  von  bestimmten  geistigen  Vor- 

aussetzungen abgeleitet  sind.  So  gehen  wir  von  der  Bildung  geschichtlicher 
Typen  aus,  gelangen  von  da  zur  zeitlichen  oder  sachlichen  Einteilung  des 
Stoffes,  um  dann  seine  formale  Wiedergabe  zu  behandeln. 

§  2.    Die  Bildung-  geschichtlicher  Typen  und  Allgemeinbegriffe. 
Keine  Wissenschaft  kann  ohne  Hilfskonstruktionen  bestehen.  Auch  die 

Geschichtsschreibung  muß  die  Fülle  der  Eigenschaften,  die  sie  an  den  Er- 
scheinungen vorfindet,  irgendwie  zusammenfassen  und  auf  einen  gemeinsamen 

Nenner  bringen,  selbst  wenn  sie  weiß,  daß  diese  Eigenschaften  an  keiner  der 

geschichtlichen  Besonderheiten  sich  jemals  zur  selben  Zeit  vollständig  vor- 
gefunden hat  oder  an  ein  und  demselben  Gegenstande  je  vereinigt  war.  So 

spricht  man  vom  homerischm  Ki'.niiitum,  vom  italicuisrlicit  Comhüicre,  von 
der  nii/hänischcn  Kultitr  oder  vom  Zeitalter  Liidtvif/s  XIV.  Das  sind  durch- 

wegs Typen,  das  heißt,  man  hat  aus  der  großen  Zahl  uns  überlieferter  Tat- 
sachen eine  zeitlich  oder  örtlich  umgrenzte  Auswahl  vorgenommen  und  diese 

nach  ihrer  Gleichartigkeit  mit  einer  bestimmten  P^tikette  versehen.  Die  home- 
rischen Könige  jeder   für   sich,    die  Menschen,   ihre  Schicksale  und  Anschau- 

7* 
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ungen  zur  Zeit  des  Sonnenkönigs  mögen  im  einzelnen  so  verschieden  wie  mög- 
lich gewesen  sein,  in  gewissen  Eigenschaften  gleichen  sie  einander  derart,  daß 

sie  sich  von  denen  früherer  oder  späterer  Zeiten  deutlich  scheiden. 
Der  geschichtliche  Typus  ist  aber  zum  Unterschiede  vom  soziologischen, 

volkswirtschaftlichen  oder  philosophischen  stets  ein  individueller  Typus,  der  so 
wie  er  sich  gebildet  und  ausgelebt  hat,  etwas  Einmaliges  darstellt.  Haus- 

u-irfsdiaff;  Bedarfs-  und  J'Jriccyhsirirtsc/nttf,  Mcyl;<mtUismus;  Staat,  Kation, 
Imperialismus  das  sind  an  sich  ebenfalls  Typen,  aber  solche,  die  in  der 
einen  und  anderen  Form  immer  wiederkehren  können.  Der  geschichtliche 
Typus  muß  zeitlich  und  örtlich  umrissen  sein.  Natürlich  ist  auch  der 
Historiker  gezwungen,  sich  mit  volkswirtschaftlichen,  juristischen  und  soziolo- 

gischen Begrifi'sbildungen  auseinanderzusetzen,  aber  sobald  er  dies  tut,  begibt 
er  sich  auf  Nachbargebiete,  die  streng  genommen,  nicht  seine  eigenen  sind. 
Freilich  soll  mit  dieser  Behauptung  vor  Grenzüberschreitungen  keineswegs 
ängstlich  gewarnt  sein.  Im  Gegenteil  wirken  solche  gegenseitige  Uebergriffe 
sehr  oft  befruchtend  für  alle  Teile.  Man  lese  z.  B.  den  Abschnitt  „Staat 

und  Wirtschaft"  von  FaIü.  Aletier  in  dem  Sammelbuche  Vom  Altertum  zur 
(regetiwart  (1919),  wo  er  den  Gleichlauf  der  wirtschaftlichen  Erscheinungen 

(sog.  mittelalterliche  Gebundenheit  —  Emanzipation  des  Landvolkes  —  Skla- 
verei bzw.  Bildung  einer  eigenen  Arbeiterklasse)  im  Altertum  und  in  der 

Geschichte  des  Abendlandes  (nach  dem  Untergange  der  Antike)  nachweist. 

Hier  handelt  es  sich  um  die  Feststellung  der  Aufeinanderfolge  einer  be- 
stimmten Reihe  wirtschaftsgeschichtlicher  Typen,  wie  sie  sich  im  Ablaufe  des 

Geschehens  uns  darstellen.  Als  Historiker  hütet  er  sich,  darin  eine  Gesetz- 

mäßigkeit zu  erblicken.  Solche  Schlußfolgerungen  muß  er  dem  Volkswirt- 
schafter oder  Soziologen  überlassen. 

Jeder  geschichtliche  Typus  kommt  durch  Abstraktion  zustande,  indem 
aus  den  Merkmalen  der  Einzelerscheinungen  etwas  Gemeinsames  abgezogen 
und  dieses  Gemeinsame  mit  einem  besonderen  Namen  bezeichnet  wird 

(Renaissance^  Aufklärung,  Weltn-irtscJaift).  Nun  liegt  nicht  nur  in  der  zeit- 
lichen und  örtlichen  Wahl  der  Erscheinungen  etwas  Willkürliches,  sondern 

es  können  sich  auf  verschiedenen  Gebieten  Gemeinsamkeiten  zeigen,  von  denen 
ein  Typus  nur  eine  bestimmte  Gemeinsamkeit  berücksichtigt.  So  hat  man  im 
Anschluß  an  Gg.  Voigt,  Die  Wiederbelebung  des  liassisc/ien  Altertums  (1859, 

•''  1893),  der  seinerseits  wiederum  den  humanistischen  Anschauungen  selbst 
gefolgt  ist,  das  bestimmende  Merkmal  für  die  Renaissance  in  der  Wieder- 

aufnahme und  Pflege  klassischer  Literatur  und  Kunst  zu  erblicken  gemeint. 

Tatsächlich  spielen  in  ihr  jedoch  noch  manche  andere  Kräfte  mit.  —  Anderer- 
seits läuft  man  Gefahr,  dem  durch  Abstraktion  gewonnenen  Typus  mehr  zu- 

zumuten, als  man  hiezu  ein  Recht  besitzt.  Man  vergißt  eben  zu  gern,  daß 
er  aus  der  Beobachtung  der  Einzelfälle  gewonnen  wurde,  und  verwendet  ihn 
dann  zur  Erklärung  dieser  Einzelfälle.  AVoher  kennt  man  den  Typus  der 
klassischen  Kunst  Griechenlands?  Aus  der  Vergleichung  aller  uns  zugäng- 

lichen Denkmäler  und  aus  der  Heraushebung  des  Gleichartigen.  Es  geht 

demnach  nicht  an,  den  Typus  als  etwas  an  sich  Feststehendes,  als  etwas  Für- 
Sich-Seiendes  zu  betrachten  und  —  ohne'  uns  seiner  Herkunft  zu  erinnern  — 
in  ihn  etwas  hineinzugeheimnissen,  was  nicht  in  ihm  sein  kann.  Viel  Unfug 

in    dieser  Hinsicht    wird   mit   dem  hauptsächlich  durch  Hegel  in  Schwung  ge- 
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langten  Begriff  des  „Volksgeistes"  getrieben.  Vgl.  S.  55  u.  87,  Wie  überhaupt  die 
Typisierung  der  einzelnen  Nationen,  denen  wir  oft  willkürlich  gute  oder  schlechte 
Eigenschaften  beilegen,  zu  Fehlurteilen  Anlaß  gibt,  indem  wir  aus  dem  also 

mangelhaft  zustandegekonimenen  Begriff  Folgerungen  ziehen,  die  zu  Zirkel- 
schlüssen werden  müssen.  Eine  große  Gefahr  liegt  schon  darin,  daß  wir  mangels 

geschärften  Unterscheidungsvermögens  oder,  beeinflußt  durch  Zeitstimmungen, 
Merkmale  gleichsetzen,  die  nicht  gleich  sind,  oder  daß  wir  nur  einer  bestimmten 

Gruppe  von  Merkmalen  Beachtung  schenken  und  andere  ebenso  wichtige  ver- 
nachlässigen. So  will  es  der  hergebrachte  Typus  des  Hellenentums,  daß  wir 

uns  die  alten  Griechen  als  ein  bloß  dem  Diesseits  lebendes,  sinnenfrohes, 

schönheitsdurstiges  Volk  vorstellen  sollen.  Piatos  asketische  Weitabgewandt- 
heit kommt  in  diesem  Typus  ebensowenig  zur  Geltung  wie  etwa  die  (3rphik  des 

6.  Jh.  V.  Chr.,  die  in  ihrem  Erlösungsgedanken,  in  ihrer  aus  dem  Orient 
stammenden  Mystik,  in  ihren  religiösen  Sakramenten  dem  Christentum  die 
Wege   bereitet  hat.     Vgl.  Konmd  Bimhch,  Dt.  Bschuu  158  (1914  I)  S.  211. 

Einseitigkeit  in  der  Wahl  der  Merkmale  ist  es  z.  B.,  wenn  der  Typus 
Beformation  einzig  durch  religiöse  Interessen  bestimmt  wird  oder,  wenn  er, 
wie  es  andere  Gedankenrichtungen  wollen,  allein  auf  Eigenschaften  wirtschaft- 

licher Natur  zurückgeführt  erscheint.  Es  wird  durch  solche  auf  falsche  Ver- 
allgemeinerungen beruhende  Typisierung  die  Vorstellung  erweckt,  als  ob  die 

^[enschen  im  Reformationszeitalter  nur  von  religiösen  Ideen  beherrscht  worden 
seien,  als  ob  das  Denken  der  Griechen  nur  auf  ein  Leben  in  Schönheit  und 

Sinnengenuß  gerichtet  gewesen  wäre.  Nirgends  sind  leichtfertig  gefällte  All- 
gemeinurteile so  schädlich  wie  auf  dem  Gebiete  der  Geschichtswissenschaft,  sie 

werden  gerade  den  individuellen  Gestaltungen  des  historischen  Lebens  nicht 
gerecht  und  versperren  den  Weg  zu  weiterer,  genauerer  Erkenntnis  der  Dinge. 

—  Der  Typus  des  „mittelalterlichen  Menschen",  wie  ihn  Jah.  Burc/chanU,  Lie 
KuUur  der  Bmaissunce  m  Bedien  1^  S.  141  ff.  dargestellt,  als  ob  die  nach  der 
Welt  und  nach  dem  eigenen  Inneren  gerichteten  Seiten  seines  Bewußtseins 

,wie  unter  einem  gemeinsamen  Schleier  träumend  oder  halbwach"  gelegen 
hätten  und  daß  er  nur  durch  diesen  aus  „Glauben,  Kindesbefangenheit  und 

Wahn"  gewobenen  Schleier,  sich  selbst  bloß  als  „Rasse,  Volk,  Partei,  Korpo- 
ration, Familie  oder  sonst  in  irgendeiner  Form  des  Allgemeinen"  erkannt 

hätte,  dieser  Typus  der  „seelisch  gebundenen"  Menschen  hat  bei  allen  Vor- 
zügen, durch  seine  Einseitigkeit,  schlimme  Folgen  gezeitigt.  Man  glaubte  eine 

Zeitlang  wirklich,  in  diesem  Bilde  das  Konterfei  des  nur  in  und  durch  seine  Korpo- 
ration lebenden,  mehr  oder  minder  unpersönlichen  Individuums  zu  erkennen, 

das  in  den  mittleren  Jahrhunderten  die  Regel  gewesen  sein  soll.  Daß  ein  Karl 
der  Große,  die  ganze  Reihe  der  Ottonen  und  Staufer,  daß  ein  Nithard,  Luid- 
prand  von  Cremona,  Reinald  von  Dassel,  daß  das  Nibelungenlied,  Wolfram 
und  Walther  von  der  Vogelweide  in  eben  diesen  Typus  eingeschlossen  würde,  trat 
unter  der  blendenden  Einwirkung  des  Burcichardtschen  Wortes  selbst  für 
Vertreter  der  Geschichtswissenschaft  in  den  Hintergrund.  Doch  zeigt  sich 

hinwieder  in  der  Bildung  des  Typus  „Renaissance"  als  einer  über  die  Kunst 
hinausgehender  Kulturerscheinung,  die  erst  von  JaJc.  Burchhardt  erkannt 
wurde,  wie  wichtig  Typenbildung  sein,  wie  sie  einen  Fortschritt  selbst  in  der 
Individualisierung  unseres  geschichtlichen  Wissens  bedeuten  kann. 

Zusammenfassend  läßt  sich  also  ungefähr  folgendes  feststellen: 
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1.  Die  Bildung  von  geschichtlichen  Typen  ist  für  den  Geschichtsschreiber 
ein  unerläßliches  Hilfsmittel  zur  Bewältigung  des  sich  ihm  darbietenden  Stoffes. 

2.  Die  Typen  selbst  sind  nichts  Wirkliches,  nicht  Realitäten,  denen  man, 

wie  dies  nicht  selten  geschieht,  gar  „Kräfte"  zuschreiben  darf.  Sie  sind  viel- 
mehr, aus  der  Abstraktion  entstanden,  nichts  anderes  als  Arbeitshypothesen, 

die  nur  bis  zu  dem  Zeitpunkte  Wert  haben,  bis  durch  eindringende  Einzel- 
forschung und  Erweiterung  unserer  Sonderkenntnisse  die  Eigenschaften  an  den 

historischen  Erscheinungen  genauer  differenziert  und  infolgedessen  neue,  dem 
individuellen  Leben  besser  angepaßte  Typen  gebildet  werden  können. 

3.  Wir  dürfen  nie  außer  acht  lassen,  daß  bei  der  Bildung  von  Typen 
subjektive  und  zeitgeschichtlich  bedingte  Gedankenkräfte  mitspielen,  indem 
jedem  Forscher  und  jeder  Zeit  die  ihnen  entsprechenden  Merkmale,  sei  es  im 
positiven,  sei  es  im  negativen  Sinne,  als  die  hervorstechendsten  erscheinen. 
Oft  kann  dabei  auch  der  Einfluß  literarischer  Erscheinungen  eine  Rolle  spielen, 

so  hat  z.  B.  WincJidmanit  für  die  Beurteilung  des  Typus  „Griechische  Kunst'' 
die  folgende  Geschichtsbetrachtung  wesentlich  beeinflußt. 

4.  Ein  richtiger  Typus  kann  nur  auf  Grund  eindringender  Einzelforschung 
gebildet  werden  und  muß  auch  stets  nach  den  Ergebnissen  dieser  Forschung 
korrigiert  werden.  Das  ist  deshalb  so  wichtig,  weil  jeder  Typus  ein  natürliches 

Beharrungsvermögen  besitzt  und  als  die  Abbreviatur  umfangreichen  Sonder- 
wissens sich  in  den  Gehirnen  der  Menschen  viel  leichter  und  dauernder  fest- 

setzt als  die  mehr  individuelle  Gestaltung  des  historischen  Stoffes. 
Diese  Grundsätze  machen  es  begreiflich,  wenn  vorsichtige  Forscher  vor 

dem  Typisieren  überhaupt  abraten.  Als  erstes  Hindernis  tritt  uns  ja  schon 
die  Sprache  entgegen,  die  der  Vielgestaltigkeit  der  Erscheinungen  nicht  gerecht 
zu  werden  vermag.  Freilich  ist  es  aber  gerade  dieses  Unvermögen  der  Sprache 

als  Ausdrucksmittel  der  Geschichtsschreibung,  das  uns  zwingt,  Typen  zu  ver- 
wenden. Ist  der  Typus  einmal  gebildet,  und  findet  er  Eingang  in  der  Lite- 

ratur, besonders  in  der  volkstümlichen  Literatur,  dann  lebt  er  auch  schon  sein 
eigenes  Leben.  Manche  moderne  Richtung  ist  darin  besonders  eilfertig.  „Man 
trifft  hier  auf  eine  starke  Neigung,  große  Kulturerscheinungen  zu  stilisieren 
und  auf  überraschende  und  einheitliche  Formeln  zu  bringen,  zwar  pflegt  man 

dabei  ursprünglich  auszugehen  von  einer  oft  bohrenden  Analyse  ihrer  be- 
sonderen Einzelzüge,  von  einer  beinahe  ungeduldigen  Durchwühlung  und  Zer- 
faserung ihres  komplizierten  Inhalts,  aber  die  Ungeduld  treibt  dann  auch  zu 

raschen  Resultaten,  zu  starken,  übertreibenden  Umrissen,  die  den  verwickelten 
Inhalt  wieder  zu  packender  und  einheitlicher  Anschauung  bringen  sollen  und 

zur  Ignorierung  dessen,  was  den  einmal  gewonnenen  Eindruck  stören  könnte'-, 
FcJi.  Meineclce,  HZ.  111  (1913)  S.  583.  Sehr  lehrreiche  Beobachtungen  finden 
sich  von  Mcineclce  auch  in  dem  Aufsatze  GoinauiscJier  niid  romanischer  Geist  im 

Wandel  der  deutschen  G.auffassum/,  HZ.  115  (1916)  S.  516  ff.  Es  bewegt 

sich  somit  die  Bildung  geschichtlicher  Typen  zwischen  zwei  Gegensätzen.  Auf 
der  einen  Seite  steht  die  Notwendigkeit,  um  der  Denkökonomie  willen  und 

aus  sprachlichen  Gründen  feste  Gesamtbegriffe  zu  bilden,  auf  der  anderen 

die  Unmöglichkeit,  daß  festumschriebene  Begriffe,  die  etwas  Starres,  Schema- 

tisches an  sich  haben,  der  Mannigfaltigkeit  der  Besonderheiten  gerecht  wür- 
den. Diese  können  der  Rechtskunde  wertvolle  Dienste  leisten  und  überall 

dort,  wo  die  Systematik  im  Vordergrunde  steht,    also   der  Gesellschafts-    und 
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Volkswirtschaftslehre,  aber  nicht  der  aufs  Individuelle  gerichteten  Historie, 

Vgl.  Walter  GoeU,  Mittelalter  und  lienaissauce,  HZ.  98  (1897)  30  f.  Die  ältere 

Literatur  bei  EcW.  Spranr/er,  Die  Grundlaf/en  der  G.u-fssenschaft  1905,  S.  92  ff. 
—  G(/.  Mc/ilis,  Le/irh.  der  G.philosopliic  1915,  S.  84  ff. 

§  3.    Die  Einteilung'  nach  dem  Geschichtsstoffe. 
Ohne  Willkür  und  gewaltsamen  Zerreißungen  geht  es  bei  der  Gliederung 

und  Einteilung  des  Gescbichtsstoffes  nicht  ab.  Das  geschichtliche  Leben  — 
das  kann  nicht  genug  oft  wiederholt  werden  —  bildet  eine  derart  innige  Ver- 
tlechtung  und  Verknüpfung  mannigfachster  Beziehungen,  von  denen  jede  auf 
die  andere  übergreift,  daß  sich  auch  die  Einteilungsgründe  nirgends  reinlich 
scheiden  lassen.  Raum  und  Zeit  langen  ineinander,  Geistiges  und  Körperliches 

sind  ineinander  verwoben :  es  können  also  stets  nur  ganz  im  Groben  Trennungs- 
linien gezogen  werden. 
Am  verhältnismäßig  leichtesten  fällt  noch  die  zeitliche  Scheidung.  Sie  ist 

ja  auch  die  naheliegendste  und  wichtigste.  Wir  nennen  den  Vorgang  dieser  Schei- 
dung: Perio  disi  erung,  die  dadurch  abgegrenzten  Zeit-„Räume"  :  Perioden. 

Schwieriger  ist  die  gegenständliche  Einteilung.  Eine  Trennung 
nach  bloß  räumlichen  Gesichtspunkten  versagt  und  man  muß  neben  der  räum- 

lichen auch  noch  eine  Scheidung  nach  den  verschiedenen  menschlichen  Be- 
ziehungen vornehmen.  Diese  kann  sich  in  ihrer  Gliederung  im  allgemeinen 

der  Einteilung  der  Quellen  (s.  VII  §  2)  anschließen,  doch  kommen  hier  wohl 
auch  noch  andere  Gesichtspunkte  in  Betracht.  Man  wird  hier  die  Welt-  oder 
Universal(fe'ichichte  als  ein  Besonderes  auffassen  dürfen.  Dann  kommt  die 
Einteilung  nach  den  zu  behandelnden  Sondergebieten,  also  nach  1.  vorwiegend 
räumlichen  Gesichtspunkten,  2.  nach  vorwiegend  politischer  Begrenzung,  3.  nach 
den  sozialen  Gruppenbildern,  4.  nach  den  persönlichen  Abstammungsverhält- 

nissen, 5.  nach  den  Erscheinungen  des  praktischen  Lebens,  6.  nach  den  der 
AVillenssphäre  angehörigen  Erscheinungen  und  7.  nach  denen  des  geistigen 
Lebens.  —  Es  kann  hier  nicht  x\ufgabe  sein,  alle  diese  Sonder-  und  Fach- 

geschichten in  aller  Ausführlicbkeit  zu  behandeln.  Aus  jeder  Gruppe  soll 
vielmelir  nur  das  Wichtigste  herausgehoben  und  charakterisiert  und  die  Eigen- 

art der  Stoffbehandlung  aufgezeigt  werden. 

§  4.     Periodisiepung"  (im  allgemeinen). 

Alle  Periodisierung  ist  zugleich  Bildung  bestimmter  geschichtlicher  Typen. 
Diese  sind  in  diesem  Falle  vorzüglich  nach  ihrer  zeitlichen  Begrenzung  bestimmt, 
doch  kommen  hierfür  auch  noch  andere,  ausgesprochen  oder  unausgesprochen, 
räumliche  Merkmale,  ferner  sachliche  und  Nützlichkeitsgesichtspunkte  in  Be- 

tracht.   Ueberdies  spielen  religiöse,  politische  und  kulturelle  Auffassungen  mit. 
Am  klarsten  wird  uns  dies  werden,  wenn  wir  die  heute  allerwärts  ange- 

feindete und  doch  stets  wieder  gebrauchte  Einteilung  in  Altertum,  Mittelalter 
und  Neuzeit  näher  betrachten.  Sie  ist  entstanden  aus  dem  Geiste  des  Huma- 

nismus, der  in  Anknüpfung  an  die  klassischen  Studien  und  in  der  Wieder- 
belebung der  Antike  eine  neue  Zeit  heraufzuführen  sich  berufen  fühlte.  Die 

Zerstörung  und  der  Untergang  des  Römischen  Reiches  war  ihm  das  Werk  der 

Barbarei  und  die  folgenden  „mittleren'-  Jahrhunderte  ein  Zeitraum  des  Ver- 
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falls  und  der  Unwissenheit.  In  diesem  Sinne  haben  protestantische  Schul- 
männer des  17.  Jhts.  aus  praktischen  Gründen  zunächst  die  Literatur  in  dieser 

Weise  eingeteilt  und  Cliristopli  CcUurins  (Keller  1638  —  1707),  Professor  in 
Halle,  diese  Anordnung  in  seiner  für  Philologen  bestimmten  Historia  antiqua 
(1685)  auf  die  Geschichte  überhaupt  übertragen.  Nach  ihm  reichte  die  Historia 
antiqua  bis  zu  Konstantin  dem  Großen,  die  Historia  medii  aevi  bis  zum  Falle 
Konstantinopels  (1453),  an  die  sich  die  Historia  nova  anschließt.  Ohne  daß 
diese  Festsetzung  zunächst  allgemeine  Anerkennung  errungen  hatte,  ward  sie 
erst  wieder  von  Gatterer  aufgenommen,  wobei  die  Grenzen  im  einzelnen  zwar 
verrückt  wurden,  das  Altertum  ward  bis  476  ausgedehnt  und  bei  Beginn  der 
Neuzeit  auf  1492  oder  1517  angesetzt,  aber  im  großen  und  ganzen  an  dieser 
Trilogie  festgehalten.  Sie  hatte  sich  nun  einmal  im  Bewußtsein  der  meisten 

von  der  Schule  her  festgeklammert  und  kam  einer  gedächtnismäßigen  Ein- 
prägung  des  Wissensstoffes  entgegen.  Zudem  entsprach  sie  auch  den  Ge- 

dankenkreisen der  Aufklärung,  der  sich  die  Jahrhunderte  der  alleinherrschenden 
Römischen  Kirche  als  eine  Zeit  dunklen,  finsteren  Aberglaubens  darstellten. 
Doch  auch  die  folgende  Romantik,  der  das  Mittelalter  wohl  eine  Nacht,  aber 

eine  sternenhelle  war,  fand  sich  mit  jenem  Begriffe  ab,  den  sie  in  wunder- 
barer Weise  idealisierte.  Erst  in  neuerer  Zeit  lehnte  sich  die  Wissenschaft 

nachdrücklicher  gegen  eine  solche  Einteilung  auf.  Zunächst  gegen  die  Jahres- 
zahlen. Mit  Recht  hatte  sich  Ottokar  Lorenz,  Die  G.- Wissenschaft  in  Hauptrich- 

tunyen  uxd  Aiifj/ahen  1  S.  258  darüber  lustig  gemacht,  daß  mit  dem  Kanonen- 
donner, mit  dem  Columbus  am  12.  Oktober  1492  den  ersehnten  Anblick  festen 

Landes  begrüßte,  der  Geburtstag  einer  neuen  Zeit  gefeiert  würde.  Für  das 
Gedächtnis  der  Schüler  mag  es  vorteilhaft  sein,  an  den  Anfang  und  an  das 
Ende  einer  Periode  bestimmte  Jahreszahlen  aufzustellen,  für  das  geschichtliche 
Verständnis  ist  dies  sicherlich  nicht  der  Fall.  Eine  solche  üebung  erweckt 

notwendig  die  Vorstellung,  als  ob  sich  der  kulturelle  Werdegang  der  Mensch- 
heit in  plötzlichen  Kehren  und  raschen  Wendungen  bewegte,  er  täuscht  über- 
dies eine  Einheitlichkeit  des  geistigen,  politischen  und  wirtschaftlichen  Lebens 

vor,  die  nie  vorhanden  ist  und  sein  kann.  Wie  wenn  die  Menschen  von  1492 

an  zu  ganz  anderen  geworden  wären,  als  sie  vordem  waren !  Nichts  bezeich- 
nender, als  daß  llanlcc  in  seiner  Weltgeschichte  dieser  Einteilung  —  sicher 

nicht  ohne  Absicht  —  aus  dem   Wege  gegangen  ist. 
Keine  ernste,  auf  Wissenschaftlichkeit  Anspruch  machende  Darstellung 

wird  heute  an  diesen  Jahreszahlen  festhalten.  Man  spricht  allenfalls  vom 
15.  Jht.  als  vom  Beginn  der  Neuzeit.  Das  ist  immerhin  korrekter  und 
irrtumsfreier  als  die  Jahre  1453  oder  1492.  Aber  die  Einwände  greifen  noch 
tiefer.  Für  wen  gilt  denn  diese  ganze  Einteilung?  Das  Jahr  1492  kann 
allenfalls  für  Amerika  einen  Einschnitt  bedeuten,  und  das  nur  für  einen 
winzigen  Teil  Amerikas,  aber  sicher  nicht  für  Ostasien,  für  den  größten  Teil 
Afrikas  usw.  Und  selbst  wenn  wir  von  diesem  Jahr  absehen,  und  bloß  vom 

15.  Jht.  sprechen,  bleibt  die  Geschichte  Japans,  Chinas,  Indiens  davon  un- 
berührt. Wir  sehen,  wie  im  Hintergrunde  unseres  Denkens  diese  Periodisie- 

rung  an  die  Geschichte  unseres  engeren  Kulturkreises  gebunden  ist :  sie  hat 

nicht  einmal  für  den  Werdegang  Rußlands  Geltung.  Nur  die  alte  Mittelmeer- 
kultur und,  daran  anschließend,  die  Geschichte  der  romanisch-germanischen 

Völker  sind  in  diese  Einteilung  einbezogen. 
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Aber  der  Xame  ., Mittelalter"  selbst  fand  verschiedene  Gegner.  Er  schien 
das  Ergebnis  der  Verlegenheit,  in  die  man  versetzt  war,  als  man  den  leeren 
Raum  zwischen  der  zugrundegehenden  Antike  und  dem  Wiederaufbau  der 
alten  Kultur  irgendwie  zu  bezeichnen  suchte.  Er  ist  nicht  aus  den  vorge- 

schichtlichen Verhältnissen  der  in  dieser  Periode  eingeschlossenen  Zeiten  selbst 
genommen,  sondern  verrät  deutlich  den  Standpunkt  nachgeborener  Betrachtung 
und  einer  nicht  eben  sehr  sachlichen,  sondern  einer  bloß  aus  dem  Zufall  des 
Nacheinanders  gewonnenen  Betrachtungsweise.  Dabei  wird  freilich  selbst  von 
Alfr.  Bore,  Der  Streit  um  das  Mttelalter,  UZ.  IK;  (1916)  209  ff.,  der  gegen  den 
Begriff  Mittelalter  treffende  Einwände  erhebt,  die  mit  diesem  Namen  belegte 

weltgeschichtliche  Periode  als  eine  „von  ungewöhnlich  einheitlichem  Charakter" 
genannt.  Dorr  wendet  sich  namentlich  auch  gegen  die  unzulässige  Verschiebung 
des  Einteilungsgrundes.  Während  nämlich  der  Untergang  der  Antike  inner- 

halb unseres  Kulturkreises  eine  völlig  neue  nationalpolitische  Ordnung  der 
Dinge  heraufführt,  sind  es  im  15.  Jht.  wesentlich  geistige,  wenn  auch  von 

innerpolitischen,  der  Verfassungs-  und  Verwaltungsgeschichte  angehörigen 
Wandlungen  begleitete  Neugestaltungen  des  Lebens.  Es  fallen  somit  die  Ge- 

sichtspunkte für  die  Gewinnung  des  einen  und  des  anderen  Einschnittes  nicht 
in  die  gleiche  Kategorie.  Aber  auch  vom  geistesgeschichtlichen  Standpunkt, 
der  für  die  Wahl  des  15.  Jhts.  maßgebend  ist,  hat  man  schwerwiegende  Ein- 

wände gegen  den  Ansatz  der  Neuzeit,  wie  er  jetzt  üblich  ist,  vorgebracht. 
Hiebei  handelt  es  sich  um  die  Stellung,  die  man  der  Reformation  in  dem 
Kampf  um  das  Werden  der  modernen  Welt  einräumt  Die  herkömmliche 
Geschichtsbetrachtung  ist  ja  geneigt,  der  Tat  Luthers  hiebei  eine  entscheidende 

Rolle  zuzuweisen.  Um  so  bedeutsamer  ist  es,  wenn  ein  protestantischer  Theo- 
loge, Ernst  TroeltscJi,  behauptet:  „Das  16.  und  17.  Jht.  sind  nicht  mehr  Mittel- 

alter, aber  sie  sind  auch  nicht  Neuzeit;  sie  sind  das  konfessionelle  Zeitalter 

der  europäischen  Geschichte,  und  erst  aus  der  gegenseitigen,  freilich  nur  rela- 
tiven Zerreibung  dieser  drei  Uebernatürlichkeiten  [Katholizismus,  Luthertum, 

Calvinismus]  ist  die  moderne  Welt  entstanden,  die  zwar  wohl  das  Uebersinn- 
liche,  aber  nicht  mehr  das  mittelalterlich  Uebernatürliche  kennt."  Damit 
wäre  als  unterste  Grenze  für  die  Neuzeit  das  Zeitalter  der  Aufklärung  ge- 

geben. Die  Für  und  Wider  hat  dann  Gr/.  r.  Belon-,  Die  Ursachen  der  licfor- 

mation  ̂ =.  Hist.  BihJ.  38  (1917),  S.  lOSff'.,  mit  Anführung  der  einschlägigen Literatur  aufs  ausführlichste  behandelt.  Hiebei  kommt  er  namentlich  auf  Grund 

verfassungs-,  wirtschafts-  und  verwaltungsgeschichtlicher  Tatsachen  zu  dem  Er- 
gebnis, daß  die  Reformation  einen  neuen  weltgeschichtlichen  Zeitabschnitt  ein- 
leitet. Zu  ähnlichen  Schlußfolgerungen  gelangt  Fei.  Stiere.  Die  Perioden  der 

Weltg.  in  Vortrr.  und  Beden  1900,  S.  1  ff'.,  der  das  Jahr  1450  als  Epochen- 
jabr  gelten  lassen  will  und  zwar  mit  Hinblick  auf  die  Erfindung  der  Buch- 
druckerkunst. 

Man  mag  aus  diesen  Ausführungen  bereits  ersehen,  wie  sehr  die  Fragen 
der  Periodisierung  von  der  Weltanschauung  des  Historikers  bedingt  sind.  Der 

gläubige  Katholik  wird  schwer  zu  überzeugen  sein,  daß  mit  Luther  die  Welt- 
geschichte in  eine  neue  Phase  geleitet  worden  ist.  So  möchte  Gv.  Schnürer, 

Ueher  Periodisieruin/  der  Welttj..  Vnirersitätsschr.  Freiburg  in  der  Schw.  (1900) 
nur  zwei  Perioden  anerkennen,  Altertum  und  Neuzeit.  Als  Markstein  zwischen 
beiden  erblickt  er  Christus,    doch    will   er    die    ersten    sechs   nachchristlichen 
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Jahrhunderte  als  Uebergangszeit  dem  Altertum  beirechnen.  Das '7. — 19.  Jht. 
bezeichnet  er  als  das  abendländische  Zeitalter,  das  in  die  Epoche  der  Welt- 
kultur  auszumünden  beginnt,  das  7.  — 16.  Jht.  nennt  er  die  kirchliche,  das 
16. — 19.  Jht.  die  politische,  das  19.  Jht.  selbst  die  soziale  Periode.  In  ge- 

wissem Sinne  trifft  sich  diese  Einteilung  mit  der  Meinung,  die  AJfr.  von  Gid- 
scJüiiid  von  rein  geschichtlichem  Standpunkte  aus  vorgebracht  hat,  wenn  er 
in  seinem  Aufsatze  Die  Grenze  sicischen  Altertum  und  3Iittelcdtcr,  Grenzhoten  22 
(1863)  I;  jetzt  in  dessen  Kleinen  Schrr.  Inj.  v.  Fr.  Biild  5  (1804)  395  bemerkt: 
„Das  Mittelalter  ist  nichts  als  die  Vorhalle  der  neuen  Geschichte,  wie  sich 
schon  daraus  entnehmen  läßt,  daß  der  in  staatlicher  Beziehung  so  angemessene 

Abschnitt  zwischen  beiden  für  die  Literatur  so  gut  wie  gar  keine  Bedeutung  hat.'" 
Der  vielumstrittene  Begriff  des  Mittelalters  vereinigt  trotzdem  solche  be- 

zeichnende Merkmale  in  sich,  daß  er  nicht  bloß  für  den  entsprechenden  Zeitraum 
in  der  Geschichte  der  germanisch-romanischen  Völker  gebraucht  wird.  lieh.  Leo 
spricht  in  seinem  LeJirh.  der  Universalg.  1  (1835)  bei  der  Geschichte  Althellas 

von  „Griechenlands  Altertum",  „Griechenlands  Mittelalter"  (das  mit  den  Perser- 
kriegen beginnt)  und  von  „Griechenlands  späterer  Zeit"  (beginnt  mit  der 

makedonischen  Monarchie).  Und  ebenso  kennt  er  ein  Mittelalter  Altroms, 

das  von  den  punischen  Kriegen  bis  zu  Caesars  Tod  reicht.  Diese  Termino- 
logie hat  sich  übrigens  auch  Edd.  Meyer  für  die  Geschichte  Griechenlands  zu 

eigen  gemacht.  Etwas  anderes  ist  es,  wenn  man  die  Aufeinanderfolge  von 
Altertum,  Mittelalter,  Neuzeit  ais  etwas  in  dem  Leben  der  verschiedenen  Kulturen 

gesetzmäßig  Wiederkehrendesbetrachtet.  So  na,ment\ich Kurt  Brei/sig.,  JDcr  Stafen- 
Buunnddie  Gesetze  der  [Vclt-GeschieJde  (1905),  der  nachfolgendes  Schema  entwirft: 

Entwicklungsstufen Griechenland- 
Athen 

Rom 
Germanisch- roman. Völker 

Urzeit     .... 
Altertum     .     .     . 
frühes  Mittelalter 

spätes  Mittelalter 
neuere  Zeit     . 
neueste  Zeit   . 

(1500?)-1000 
1000-750 
750— 5C0 
500-400 
400—30 

(755)— 500 500—330 
330—133 
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bis  vor  400 

vor  400—900 
900—1150 
1150-1494 
1494—1789 
seit  1789 

Sieht  man  hiebei  von  den  grundsätzlichen  Voraussetzungen  ab,  so  wird 
man  gegen  seine  Ansätze  nicht  mehr  einwenden  können  als  gegen  jede  andere 

Periodisierung.  Ungleich  bedenklicher  ist  die  ebenfalls  auf  gesetzmäßiger  Wieder- 
kehr beruhende,  für  alle  Nationalgeschichten  gültige  Einteilung,  die  Karl  Lanip- 

rec/d gibt,  der  den  völkerpsychologischen  und  den  wirtschaftlichen  Gesichtskreis  in 
eins  zusammenzwängt  und  für  die  deutsche  Geschichte  zu  folgender  Periodi- 

sierung (vgl.  K.  Lamprecld,  Völherpsycliologische  Vrohleme^  Anneden  der  Natur- 
pUlosopJiie  3  [1904J  S.  442)  gelangte: 

Geistige 
Animismus 

Urzeit 

Materielle 
Kultur 

Kollektivi- 
stisch-okku- 
patorische Wirtschaft 

Symbolismus 

vor  s.  X 
Typismus 
s.  X-XIII 

Konventiona- lismus 

8.  XIII— XV 

Individualis- 
mus 

v.s.XV-XVIlI 

Subjektivis mus 

s.  XIX 

Individuali-    Naturalwirt- 
stisch-okku-      schaft  mit 

patorische Wirtschaft kollektivi- stischem 
Vorgehen 

Naturalwirt- schaft mit 
individualist. 

Vorgehen 

Geldwirt- schaft mit 

gemein- 

schaftlicher Bewältigung 

des  Handels 

Geldwirt- scliaft  auf 

individuali- stischer 

Basis  ■ 



§  4.  Periodisierung  um  allgemeinen).  107 

Offenbar  in  Anlehnung  an  Ä'.  Brc/j.i/;/  hat  Otur.  Spcuijlcr,  Der  Unfcrgaiui 
des  Abendlandes  (1918)  ,,gleichzeitige"  Geistesepochen,  „gleichzeitige"  Kunst- 

epochen usw.  für  die  indische,  antike,  arabische,  abendländische  Kultur  kon- 
struiert, die  er  im  Geiste  seiner  Gedankenführuug  nach  dem  jedesmaligen 

Emporsprießen,  Wachsen,  Gedeihen,  Absterben  der  Kulturen  als  deren  Jahres- 
zeiten, Frühling,  Sommer  usw.  einteilt.  „Gleichzeitig"  heißt  in  seiner  Aus- 

drucksweise die  Gleichheit  der  entsprechenden  Kulturstufe.  So  sind  nach  ihm 

Plato-Avicenna- Goethe  gleichzeitige  Erscheinungen  (vgl.  V  §  7). 
Die  Periodisierung  der  „Weltgeschichte'"  war  erst  in  einem  Zeitpunkt 

möglich,  da  man,  über  die  Grenzen  des  eigenen  Volkes  hinausblickend,  das 

Geschehen  des  gesamten  Kulturkreises  als  ein  zusammenhängendes  Ganzes  er- 
kannte, da  man  eben  zu  einer  Weltgeschichte  überhaupt  gelangt  ist.  Die 

historischen  Voraussetzungen  hiezu  bot  das  zeitgeschichtliche  Erlebnis  des 

Eroberungszuges  Alexanders  des  Großen.  Dem  hellenistischen  Kosmopolitis- 
mus fehlte  immerhin  noch  das  Verständnis  für  den  Zusammenhang  der  Gegen- 
wart mit  dem  Vorangehenden.  Dieser  Ring  schloß  sich  aber  in  dem  Schicksal 

des  jüdischen  Volkes.  Dieses  Schicksal  nun  ist  der  Gegenstand,  den  das  Buch 
Daniel  (vermutlich  145  v.  Chr.  zur  Zeit  Antiochos  Epiphanes  entstanden)  in 

anschaulich  bewegter  Form  darstellt.  Kebukadnezar-Belsazar,  das  assyrisch- 
babylonische Weltreich,  Darius-Cyrus,  das  medopersische  Reich,  die  griechisch- 
mazedonische Weltmonarchie,  dem  dann  das  Reich  der  Verheißung  für  das 

Judentum  folgen  werde.  Franz  Diistenca/d,  Die  Weltreiche  und  das  Goftes- 
reich  1890 ;  Franz  Kampers,  Die  Idee  von  der  Ahlösimg  der  Weltreiche  in  es- 
chatolofjischcr  Beleuchtumj  in  Eist.  Jh.  10  (1898)  S.  423  ff.  Der  Kosmopolitis- 

mus der  Stoa  brachte  zwar  in  Diodorus  Siculus,  dessen  ßißX'.oO'y^/.r)  ioxopr/J^ 
zwischen  ca.  43  und  21  v.  Chr.  verfaßt  wurde,  einen  Geschichtsschreiber  her- 

vor, der  die  Historie  der  nichtgriechischen  wie  der  griechischen  Völker  um- 
fassen wollte.  Aber  die  Ungeschicklichkeit  seiner  Anordnung  ließ  ihn  des 

Stoffes  nicht  recht  Herr  werden.  Nur  ganz  verschwommen  leuchtet  auch  aus 
seiner  Gliederung  die  Aufeinanderfolge  der  einander  abwechselnden  Weltreiche 

hervor.  Die  geistigen  Voraussetzungen  für  eine  über  alle  nationalen  Vorein- 
genommenheiten stehende  weltgeschichtliche  Betrachtung  bot  eben  doch  zuerst 

das  Christentum.  In  seinem  Sinne  hat  D.  Eusehios  von  Kaisarea  (f  340) 
seine  Weltchronik  (/povixa),  die  bis  325  reicht,  verfaßt.  Sie  trägt  im  Keime 
bereits  die  durch  das  Mittelalter  hindurch  üblichen  theologischen  Geschichts- 

einteilungen in  sich.  Enthält  deren  erster  Teil  eine  fortlaufende  Darstellung, 
die  mit  Chaldäern  und  Assyrern  beginnt,  zu  den  Medern,  Lydern  und  Persern 
übergeht,  Israeliten  und  Aegypter  behandelt,  die  Griechen  und  schließlich  die 
Römer  in  chronologischen  Reihen  anführt,  so  geben  die  im  zweiten  Teil  ent- 

haltenen parallellaufenden  (synchronistischen)  Tabellen  einen  Ueberblick  über 
das  gesamte  Weltgeschehen  seit  Abrahams  Geburt.  Diese  letztere  ist  auch 
der  Zeitpunkt,  von  dem  an  er  rechnet,  nur  setzt  er  späterhin  daneben  auch 
die  Olympiadenjahre  und  Gründungsjahre  Roms.  Vgl.  Kttrt  Wachsnitdh^  Eiu- 
leitnny  in  das  Studium  der  alten  G.  (1895)  S.  1G3  ff.  —  Die  lateinische  Welt 
wurde  mit  dem  Werk  des  Eusehios  bekanntgemacht  durch  die  erweiterte 

Uebersetzung,  die  Hieroni/mus  dem  zweiten  Teil  der  y^po^KvA  zuteil  werden  ließ, 
wobei  er  die  Tabellen  bis  zum  Tode  des  Valens  (378)  weiterführte. 

Für  die  Geschichtsschreibung  der  ganzen  folgenden  Zeit  war  es  bedeut- 
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sam,  daß  die  vielbenützte  Chronik  Isidors  von  Sevilla  die  Periodisierung  nach 

Zeitaltern  (aetates)  aus  den  Schriften  des  Augustinus  herübernahm  und  prak- 
tisch anwendete.  Und  zwar  sind  es  sechs  Abschnitte,  die,  wie  das  schon  im 

Barnabasbrief  ausgesprochen  wird,  den  sechs  Schöpfungstagen  entspricht, 
wobei  man  wieder  an  die  Worte  des  Psalmes  dachte:  „Tausend  Jahre  sind 

vor  dir  wie  ein  Tag."  lieber  den  Gebrauch  des  Wortes  actus  läßt  sich  Isidor 
selbst  folgendermaßen  aus:  „Aetas  autem  proprie  duobus  modis  dicitur:  aut 
enim  hominis,  sicut  infantia,  Juventus,  senectus  aut  raundi,  cujus  prima  aetas 
est  ab  Adam  usque  ad  Noe ;  secunda  a  Noe  usque  ad  Abraham;  tertia  ab 

Abraham  usque  ad  David;  quai'ta  a  David  usque  ad  transmigratiönem  Judae 
in  Babyloniam ;  quinta  inde  usque  ad  adventum  Salvatoris  in  carne;  sexta, 

quae  nunc  agitur,  usque  quo  mundus  iste  finietur. "  Augustinus  folgte  in  der 
Feststellung  der  zwei  ersten  Epochen  den  Angaben  des  Ovigines  und  Hierony- 
nius,  um  sich  von  da  an  das  bei  Mattliaci  1,  17  gebotene  Geschlechtsregister 
Christi  zu  halten  und  je  vierzehn  Generationen  zu  einem  aetas  zusammenzu- 

schließen. H.  Ilcrt^herg,  Ueher  die  ChroniJcen  des  Isidors  von  Sevilla,  Ff.  z.  dt.  G. 
15  (1875)  S.  324  ff. 

Diese  auch  von  Bcda  in  seinem  Chronicon  sive  de  sex  aetaübiis  mundi 

übernommene  Einteilung  behauptete  sich  neben  der  von  den  vier  Weltmonar- 
chien über  das  ganze  Mittelalter  hinaus.  Hiebei  wurde  die  vierte  Monarchie, 

das  römische  Weltreich,  stillschweigend  als  weiter  fortbestehend  gedacht.  Selbst 
ein  protestantischer  Geschichtsschreiber  des  16.  Jhts.,  Sleidanus,  kann  sich  von 
dieser  Vorstellung  nicht  losmachen  und  bezeichnet  seine  Chronik  „De  quattuor 

luonarchüs^^ .  Nicht,  als  ob  in  einzelnen  Köpfen  nicht  ein  leiser  Zweifel  auf- 
getaucht wäre,  aber  die  Idee  von  dem  politischen  Erbe,  das  man  aus  der 

Hand  der  Antike  empfangen  und  das  die  Weihe  religiöser  Heiligung  erhalten 
hatte,  hielt  die  Menschen  stärker  in  ihrem  Bann  als  die  nackte  Tatsächlichkeit. 

Außer  diesen  aus  dem  geschichtlichen  Geschehen  selbst  gewonnenen  Zeit- 
einteilungen liat  man  versucht,  die  Periodisierung  nach  dauernden,  unver- 

gänglichen Maßstäben  vorzunehmen.  In  diesem  Sinne  hat  Ottok.  Lorenz 
die  Generation  als  geschichtliche  Zeiteinheit  gewählt  und  zwar  nimmt  er  dabei 
nicht  die  Durchschnittsziffer  der  Lebensdauer  des  Menschen  zur  Grundlage, 
sondern  die  Zeit  seiner  gesetzlichen  Wirksamkeit.  „Das  historische  Leben 
beginnt  durchschnittlich  mit  dem  30.  und  endet  zwischen  dem  60.  und  70.  Jahre. 
Gäbe  es  nur  Kinder  und  beschäftigungslose  Greise,  so  hätte  die  Geschichte 

kein  Objekt,  sie  bestände  überhaupt  nicht.  Indem  sie  sich  aber  an  das  ar- 
beitende und  für  die  Oeffentlichkeit  und  Nachkommenschaft  tätige  Leben  hält, 

macht  sie  die  Erfahrung,  daß  immer  drei  solche  Lebenswirksamkeiten  auf  ein 
Jahrhundert  fallen.  Was  ich  das  Gesetz  der  drei  Generationen  nenne,  ist 
nichts  als  eine  tatsächliche  Beobachtung  der  Genealogie,  wonach  die  faktisch 

ausgeübte  Lebenswirksamkeit  des  Menschen  sich  mit  erstaunlicher  Regelmäßig- 
keit durchschnittlich  auf  30—35  (man  sagt  also  mit  Recht  3373)  Jahre  be- 

ziffert." Die  G.ivissenschaft  in  Hauptrichtungen  und  Aufgahcn  2  (1891)  177  f. 
Die  auf  diesem  „objektiv  begründeten"  Zeitmaß  aufgebaute  Geschichtsbetrach- 

tung, die  für  größere  Entwicklungsreihen  zu  einer  300  bis  600jährigen  Periodi- 
zität fortschreitet,  soll  nicht  nur  für  die  politischen,  sondern  auch  für  die 

geistigen  Verhältnisse  und  Leistungen  als  einen  gesetzmäßig  sich  abspielender 
Rhythmus  nachzuweisen  sein. 
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In  ähnlicher  Weise,  doch  auf  Beobachtungen  fußend,  die  einen  Zusam- 
menhang zwischen  Erdelektrizität,  Erdmagnetismus  und  Kulturwanderung  her- 

stellen wollen,  bat  ein  belgischer  Offizier  Ernest  Millard,  i'iic  hl  historique  1 
Brüssel  1903  einen  12oOjäbrigen  Zyklus  (generation)  von  fünf  Abschnitten  zu 
je  250  Jahren  ausgerechnet,  der  sich  in  der  gleichen  Reihenfolge  gesetzmäßig 
wiederhole.  Jeder  dieser  250jährigen  Abschnitte  bedeutet  eine  bestimmte 
Kulturstufe  innerhalb  eines  und  desselben  Volkes  oder  eines  Kulturkreises. 

In  dieselbe  Kerbe  trifit  Gv.  Stralcosch-Grassmann^  der  in  seinen  Ernte- 
auftsichfejt  von  1918  bis  1922  (1918)  auf  Grund  des  Kanons  der  Finsternisse 

einen  242jährigen  Zyklus  gleichartiger  Ernteerträge  und  Wetteraussichten  er- 
rechnet haben  will  und  diese  seine  Entdeckung  durch  geschichtliche  Belege  zu 

erhärten  sucht.     Schlußfolgerungen  weitergehender  Art  zieht  er  nicht. 

§  5.    Periodisierung  (im  besonderen). 

Die  Geschichte  der  Periodisierung  ist  ein  Stück  Geschichte  der  Ge- 
schichtswissenschaft selbst.  Jede  neue  Epoche,  die  als  solche  erkannt  wird, 

bedeutet  die  Aussonderung,  d.  h.  die  Verselbständigung  eines  geschichtlichen 

Typus.  Dies  bedeutet  aber  nicht  weniger  und  nicht  mehr,  als  daß  aus  der  un- 
übersehbaren Menge  von  Wirkungszusammenhängen,  die  in  ihrer  Gesamtheit 

das  geschichtliche  Geschehen  darstellen,  eine  Gruppe  in  ihrer  Besonderheit 
festgestellt  und  zeitlich  wie  räumlich  genauer  abgegrenzt  wird.  Wo  früher 
ein  graues,  unterschiedsloses  Einerlei  war,  werden  immer  mehr  Flecken, 

schärfer  oder  weniger  scharf  umrandet,  daraus  herausgehoben,  gegen  ihre  Um- 
gebung geschieden,  mit  Namen  versehen,  und  damit  in  ihrem  ganzen  Wesen 

deutlicher,  farbiger  und  gestaltungskräftiger.  Dabei  macht  es  nichts  aus, 
woher  der  erste  Anstoß  zur  Erkenntnis  kam  Jede  glückliche  Namengebung 
ist  eine  Art  Entdeckung,  die  uns  ein  bisher  unbekanntes  oder  auch  wenig 
bekanntes  geistiges  Gebiet  zugänglich  macht.  Es  ist  ein  ähnlicher  Vorgang 
wie  in  der  Erdkunde,  wo  jede  erfolgreiche  Entdeckerfahrt  die  Landkarten 
plastischer  und  anschaulicher  werden  läßt.  So  bedurfte  es  des  genialen  ge- 

schichtlichen Entdeckerblicks  eines  'Hiulnjdidcs,  um  bereits  als  Zeitgenosse  das 
Ringen  zwischen  Athen  und  Sparta  von  431  bis  404  als  eine  Einheit  zu  er- 

kennen, die  durch  die  sieben  Jahre  eines  nominellen  Friedens  niciit  durch- 
brochen wurde. 

Bis  in  die  50er  Jahre  des  19,  Jhts.  war  z.  B.  für  die  Historiker  jener 
Zeitabschnitt,  den  wir  heute  mit  dem  Worte  limaissance  bezeichnen,  noch 
nicht  als  eine  eigene  Kulturperiode  gegeben,  hob  sich  nur  schwach  ab  von 
den  benachbarten  Zeitabschnitten.  Erst  Jules  Michdct  nimmt  im  7.  Bande 

(1855  erschienen)  seiner  Ilistoire  de  Frunre  den  von  der  kunstwissenschaft- 
lichen Literatur  und  namentlich  von  den  Architekten  gebrauchten  Ausdruck 

auf  und  verwendet  ihn  für  die  Gesamtheit  geistiger  Beziehungen,  doch  ist  es 

Jak.  Burc/Jiardt  in  seinem  W^erke  Die  Culfiir  der  Benaissance  in  Ikdien  (1860 

zum  erstenmal  erschienen),  der  diesem  Begrift"  den  wahren  Inhalt  gibt.  Vgl. 
Walter  Goets,  Mittelalter  und  licnaissance,  HZ.  98  (1907)  30  ff.,  Karl  Brandi, 
Das  Werden  der  Benaissance,  Göttinfjer  UnivcrsifätsscJir.  1908,  Adolf  Bhilippi 
Begriff  der  Benaissanee  1912. 
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All  der  Geschichte  dieses  Ausdrucks  läßt  sich  übrigens  zeigen,  wie  so 

in  den  Streit  der  Meinungen  hineingezerrte  Bezeichnungen  leicht  zu  wissen- 

schaftlichen Schlagworten  werden  können.  Vgl.  Wm.  Bauer,  Das  ScJtlagu-ort 
ah  ̂ ioziaJpsycliische  und  geistcsgesclächtUche  Ersckeinumj.  HZ.  122  (1920)  189  fF. 
Das  heißt,  der  Gewinn  einer  schärfer  umrissenen  Zeitepoche  geht  dadurch 
verloren,  daß  man  durch  den  suggestiven  Einfluß,  den  ein  solcher  neuer  Name 
ausübt,  dazu  verleitet  wird,  in  den  Begriff  immer  mehr  hineinzulegen,  mehr, 
als  er  schließlich  verträgt.  Indem  man  nach  den  Vorläufern  und  Wurzeln 

der  mit  dem  Wort  bezeichneten  Periode  (besonders  bei  Epochen,  die  im 

Geistigen  verankert  sind)  fahndet,  werden  die  Grenzen  immer  weiter  nach  vor- 
wärts gerückt,  man  glaubt  da  und  dort  in  der  Vorzeit  Spuren  gefunden  zu 

haben  und  läuft  Gefahr,  die  ganze  Periodisierung  ad  absurdum  zu  führen. 
Man  vergißt  hiebei,  daß  jede  geschichtliche  Einteilung  letzten  Endes  etwas 
Willkürliches  ist  und  sich  an  gewisse  selbstgegebene  Grenzen  halten  muß. 
Diese  Grenzen  drohen  die  sonst  so  überaus  wertvollen  und  aufschlußreichen 

Arbeiten  auf  diesem  Gebiet,  die  Konrad  Burdach  in  der  letzten  Zeit  veröffent- 

licht hat,  und  in  denen  er  dem  Begriff  Benaissance  einen  religiösen  Cha- 
rakter beilegt,  zu  überschreiten.  K.  Burdach,  Sinn  vtid  Ursprung  der  Worte 

.,Benaissance''  und  „Beformation'' .  S.B.  Berliner  AJcad.  1910  S.  594  ff.,  Vom 
Mittelalter  mir  Beformation  2,  1  (1913),  JJehcr  den  Ursprung  des  Humanismus  in 

Dt.  B.schau  158,  ir,9  (1914). 
Aus  rein  geschichtlicher,  kulturgeschichtlicher  Anschauung  heraus  hat 

Joh.  Go.  Drogseil  18.33  das  Wort  Hellenismus  geschaffen  und  damit  einer 
bestimmten  Periode  der  griechischen  Geschichte  den  Namen  gegeben.  Mehr 

noch.  Wie  jegliche  solche  Bezeichnung,  bildete  sie  gleichzeitig  ein  Programm, 
die  Aufforderung  zur  Ueberprüfung  aller  speziellen  Beziehungen  und  besonderen 
Zusammenhänge  und  bot  damit  Anlaß,  Licht  in  verschiedene,  bisher  nicht 
beachtete  Gebiete  geschichtlichen  Lebens  zu  bringen. 

Wie  All).  FAlcin,  Entstehung  und  Bntu-icJdnng  des  Begriffs  ,Gegcnrefor- 
mrdion\  HZ.  112  (1914)  S.  473  ff.  nachweist,  kommt  das  Wort  Gegen- 

reformation aus  dem  deutschen  Reichsrecht.  In  den  70  er  Jahren  des  18.  Jhts. 
gebrauchte  man  es  als  Bezeichnung  für  die  einzelnen  Fälle  von  Rückführung 
protestantisch  gewordener  Gebiete  zur  katholischen  Religionsübung  und  sprach 

deshalb  meist  von  , Gegenreformationen'.  Daß  die  Zeit  vom  Augsburger  Reli- 
gionsfrieden bis  ungefähr  zum  Westfälischen  Frieden  eine  geistige  Eigenart 

aufweise,  die  auch  nach  besonderer  Namengebung  verlange,  hat  sich  nur 
Schritt  für  Schritt  zur  Erkenntnis  der  Geschichtsschreiber  durchgerungen. 

Banle,  selbst  noch  langehin  schwankend  und  allmählich  vorfühlend,  spricht 

am  Ende  «einer  Deutschen  (jeschichte  im  Zeit<dter  der  Beformation  zum  ersten- 

mal von  der  , Gegenreformation'  als  von  einem  Zeitalter.  Aber  —  und  das 
ist  ebenfalls  bezeichnend  für  das  Wesen  solcher  Periodisierungsbezeichnungen  — 
der  Name  Gegenreformation,  für  den  man  das  französische  contrereforme,  das 

englische  counterreformation  kennt,  hat  sich  vorzüglich  in  der  deutschen  Ge- 
schichtsschreibung festgesetzt.  Die  anderen  sprechen  vom  Zeitalter  der  Reli- 

gionskriege. In  Deutschland  seihst  leisten  jedoch  die  katholischen  Kreise 

die  auch  das  Wort  , Reformation'  nicht  anerkennen,  einen  gewissen  Wider- 
stand. 

Der  Einschub  aus  der  Kunstgeschichte,   dem  wir  den  Ausdruck  Benais- 
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sance  zu  danken  haben,  bat  Schule  gemacht.  Tiol-olko  wird  jetzt  schon  im 
Sinne  allgemeiner  Periodisierung  gebraucht.  Ja  man  spricht  vom  Rokokko 
Hadrians,  setzt  den  damit  gemeinten  Typus  in  die  spätrömische  Zeit.  Vgl. 
Renaissance  und  liococo  in  der  römisclien  Liferat nr  von  Mitrt.  Hertz  (1865). 

Aus  den  Bezirken  der  Literatur  stammt  BoinaniiJ,-,  doch  greift  dieser  Name 
zusehends  weiter.  Vom  Schrifttum  zur  Kunst,  von  der  Kunst  zur  Philosophie 
und  allgemeinen  Lebenshaltung  vorwärtsschreitend,  ist  man  jetzt  glücklich 
dabei  gelandet,  von  romantischer  Politik  zu  sprechen.  Romantik  ist  eben  auch 
zum  Schlagworte  geworden. 

Andere  Periodenbezeichnungen  kommen  aus  dem  Verfassungsrecht  (Zeit- 
alter des  Absolutismus,  Zeitalter  der  griechischen  Demokratie),  andere  hin- 

wiederum aus  der  Wirtschaftsgeschichte  (Zeitalter  des  Merkantilismus,  der 
Weltwirtschaft)  usw.     Vgl.  V  §  6  und  XII. 

§  6.     Periodisierung-  (Anleitung). 

„Alle  Periodisierungen  und  Begrenzungen  im  Verlaufe  der  Weltgeschichte 
sind  lediglich  konventionell  und  darum  völlig  willkürlich.  Die  Geschichte 

selbst,  in  der  jedes  Ereignis  mit  dem  vorangehenden  und  folgenden  in  ursäch- 
lichem Zusammenhang  steht,  macht  keinen  Abschnitt:  sie  ist  ein  fortlaufendes 

Kontinuum."  —  Diese  von  Karl  Joh.  Neumann,  Perioden  römischer  Kniserg., 
HZ.  117  (1917)  377  ff.  zitierten  Worte  Hch.  (rehers  stimmen  zusammen  mit 
der  Scheu  gerade  der  besten  unserer  Historiker  vor  Bildung  allgemeiner  Be- 
grifife.  Es  wirkt  darin  die  triebraäßig  empfundene  Furcht,  das  lebendige  Leben 
des  geschichtlichen  Geschehens  in  ein  starres  Begriffs-  oder  Jahrzahlenge- 

fängnis einzusperren.  Als  ein  Beispiel  für  die  Vorsicht  in  der  Abgrenzung 
nach  Epochen  kann  jedenfalls  das  Vorgehen  lianles  in  seiner  Weltgeschichte 
gelten. 

Aber  wie  sehr  man  sich  auch  sträuben  mag,  das  geschichtliche  Sein  und 
Werden  durch  mehr  oder  weniger  willkürlich  gewonnene  Einschnitte  in  Teile 
aufzulösen  und  vor  jeden  Einschnitt  gleichsam  als  Schildwache  eine  Jahreszahl 
hinzustellen,  so  kann  man  doch  solcher  Ruhepunkte  niemals  ganz  entraten. 
Die  Notwendigkeit,  in  das  dunkle  Gewirr  historischer  Erscheinungen  Licht, 
in  das  Geflecht  der  verschiedenen  Lebensbeziehungen  Uebersicht  und  Ord- 

nung zu  bringen,  diese  Notwendigkeit  zwingt  uns  zur  Periodisierung.  Sie  ent- 
springt dem  Bedürfnisse,  die  einzelnen  ürsachefolgeketten  in  ihrer  Besonderheit 

herauszuheben ;  sie  entspringt  der  vertieften  Erkenntnis  von  den  Zusammen- 
hängen des  geschichtlichen  Werdens.  Alle  Zusammenhänge  offenbaren  ja  auch 

das  Unterscheidende  der  Teile.  Ein  Herodot,  selbst  ein  Tlndcgdides  ist  zu 
solchem  Ueberblick  nicht  vorgedrungen.  Auch  die  Jahrbuchform  der  Annalen 
kann  man  an  sich  nicht  Periodisierung  heißen.  Ihre  Durchführung  erfordert 
Einblick  in  das  Einzelne  wie  in  das  Ganze,  deshalb  verrät  sich  nirgends  so 
sehr  das  historische  Verständnis  wie  gerade  in  der  Wahl  der  Zeiteinschnitte, 
nirgends  vermag  der  Geschichtsschreiber  wie  hier  zu  beweisen,  ob  er  an  den 
Aeußerlichkeiten  und  an  der  Oberfläche  des  Geschehens  haften  blieb  oder 

tiefer  in  das  Wesen  einer  Zeit  eingedrungen  ist.  Er  mag  hier  zeigen,  ob  er 
bloß  Pedant,  Schulfuchs,  Bureaukrat  der  Geschichte  oder  ob  er  wirklich 
Historiker  ist.    Man  untersuche   doch  die  trockenen  Zeitangaben  im  Wer  ists  ?. 
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Die  Daten  der  verschiedenen  Schulprüfungen,  der  Erinnerungen  und  Vor- 
rückungen, Reisen,  der  Todesfälle  naher  Verwandter  usw.,  die  Erscheinungs- 

jahre und  Vollendungsjahre  literarischer  oder  sonstiger  Werke  geben  immerhin 
ein  chronologisches  Gerüst  für  die  Einreihung  der  Schicksale  eines  Menschen 
in  bestimmte  Stockwerke,  aber  sie  bleiben  ein  Gerüst  an  der  Außenseite  des 
Hauses.  Wie  sich  der  einzelne  in  seinem  Innern  entwickelt  hat,  davon 
braucht  in  diesen  Zeitangaben  nicht  das  Mindeste  zu  stecken.  Sollen  wir 
darum  von  solchen  Daten  ganz  absehen?  Nein.  Selbst  eine  ganz  nüchterne 
Ernennungsurkunde  kann  für  uns  zum  Symbol  einer  Schicksalswende  werden, 

indem  sie  unseren  Eintritt  in  neue  Verhältnisse,  in  einen  größeren  AVirkungs- 
kreis  und  damit  die  Neueinrichtung  unserer  seelischen,  geistigen  und  materiellen 
Verhältnisse  anzeigt. 

Das  gleiche  gilt  aber  auch  für  die  Beurteilung  geschichtlicher  Tatsachen- 
reihen. Auch  hier  kann  ein  einzelnes  Jahr  zum  Sinnbild  für  den  Anbruch 

neuer  Entwicklungen  werden.  Es  muß  dies  aber  nicht  der  Fall  sein.  Und 

stets  wird  man  es  sich  vor  Augen  zu  halten  haben,  daß  ein  solches  , Epochen- 

jahr' nur  für  die  Abgrenzung  bestimmter  Richtungen  und  Inhalte  menschlichen 
Denkens  und  Handelns  Geltung  hat  und  haben  kann.  Und  ebenso  wird  man 
nicht  vergessen  dürfen,  daß  die  Ansetzung  eines  solchen  Jahres  nicht  der 
tatsächliche  Anfang  zu  sein  braucht,  daß  er  zumeist  nur  das  Sinnbild  dafür 
ist.  Das  wird  besonders  bei  allen  geistigen  Tendenzen  der  Fall  sein.  Wenn 
es  den  Anschein  hat,  daß  man  seit  Alexander  von  Humboldt  das  moderne 
Naturempfinden  von  der  Besteigung  des  Mont  Ventoux  durch  Petrarca  (im 
Jahre  1336)  her  datieren  möchte,  so  wird  man  diesen  Zeitansatz  nicht  mit 
der  gleichen  Genauigkeit  in  Rechnung  ziehen  dürfen  wie  etwa  der  Astronom 
das  Sichtbarwerden  eines  Gestirnes.  Petrarcas  Naturentzücken  ist  nur  das 

laut  zum  Ausdruck  gebrachte  Zeichen  für  den  Gefühlswandel  einer  neuen  Zeit. 
Würde  es  sich  überdies  in  der  Geschichte  nur  um  die  Verzeichnung 

fertiger  Tatsachen  handeln,  die  Periodisierung  würde  um  vieles  leichter  fallen. 
So  aber  spielt  in  die  feinere  historische  Betrachtung  immer  wieder  das  Werden 

der  Erscheinungen  hinein  und  stellt  uns  damit  vor  Aufgaben,  die  der  subjek- 
tiven Schätzung  größeren  Spielraum  lassen.  Die  rein  staatsrechtliche  Ein- 

teilung kann  an  formalen  Gesichtspunkten  ihr  Genüge  finden  und  insofern 
hat  es  die  politische  Geschichtsschreibung  einfacher  als  die  geistesgeschichtliche. 
K.  J.  Kenmann  hat  in  dem  oben  angezogenen  Aufsatze  gezeigt,  wie  Mornmscu 
die  römische  Kaisergeschichte  zeitlich  eingeteilt  hätte,  wäre  sein  Werk  weiter 
fortgeschritten.  Von  Augustus  bis  zum  Regierungsantritt  Diokletians  reicht 
die  Periode  des  Principats,  mit  Diokletian  beginnt  die  unumschränkte  Monarchie, 
das  Dominat.  Dieses  verfassungsgeschichtliche  Schema  hätte  er  sich  auf  jeden 
Fall  zu  eigen  gemacht.  Aber  Neumann  wendet  mit  Recht  dagegen  ein,  daß  es 
vom  weltgeschichtlichen  Standpunkt  weniger  auf  die  Stellung  ankomme,  die 
der  Princeps  damals  eingenommen  hat,  als  vielmehr  auf  den  Kampf  der 
Religionen.  Da  ist  aber  Diokletian  noch  der  älteren  Periode  zuzuzählen; 
die  neue  beginnt  erst  mit  Konstantins  Alleinherrschaft  und  dem  Konzil  von 
Nicaea.  Die  politische  Geschichtsschreibung  hat  den  Vorteil,  daß  sie  sich 
der  Aufeinanderfolge  der  Herrscher  anpassen  kann.  Anklänge  daran  kann 
man  noch  bei  Jiaiilx  finden,  wenn  er  im  dritten  Buch  seiner  Bömischcn 

räpste  nach  einzelnen  Päpsten,  ,Paul  III.',  , Julius  III.'  usw.  einteilt. 
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-  Als  die  wichtigsten  Grundsätze   für  richtige  Periodisierung   dürfen  dem- 
nach ungefähr  folgende  gelten: 

1.  Jede  Periode  muß  ohjekti^',  d.  h.  aus  den  geschichtlichen  Tatsachen 
oder  Anschauungen  der  Zeit  selbst  gewonnen  sein,  die  sie  umspannt.  Mit 
anderen  AVorten,  wir  dürfen  nicht  nur  unsere  Auffassung  in  die  Charakterisierung 
einer  historischen  Periode  hineintragen.  Die  Zeitgenossen  müssen  wenigstens 

eine  Ahnung  davon  gehabt  haben,  daß  sie  in  gewisser  Beziehung  am  Wende- 
punkt ihrer  bisherigen  Lebensbedingungen  stehen  und  daß  diese  nun  nach 

einer  anderen  Richtung  hinsteuern  werden. 

2.  Jede  Periode  muß  ein  in  sich  natürliches,  wohlabgerundetes  und  ab- 
gegrenztes Ganzes  bilden,  das  sich  deutlich  von  dem  unterscheidet,  was  ihr 

vorangegangen  und  dem,  was  sich  an  sie  anschließt.  K.  J.  Ncumunn  kenn- 
zeichnet dies  treffend,  wenn  er  die  Sonderung  der  Perioden  in  der  Zeit  mit 

der  Scheidung  nach.  Ländern  im  Raum  vergleicht  und  Länder  als  „gut  indi- 
vidualisierte Teile  der  Erde"  bezeichnet. 

3.  Die  Gesichtspunkte  für  die  Scheidung  nach  Perioden  müssen  einheit- 

licher Natur  sein.  Es  darf  die  Begründung  für  den  einen  Einschnitt  nicht* 
aus  staatsrechtlichen  Tatsachen  und  der  andere  aus  wirtschafts-  oder  geistes- 

geschichtlichen Veränderungen  hergeholt  werden,  sie  müssen  beide  der  gleichen 
Kategorie  entstammen. 

Diese  Grundsätze  sollen  aber  nicht  zur  Annahme  verleiten,  es  gäbe  stets 
nur  eine  Periodisierungsmöglichkeit.  Dagegen  spricht  ja  schon  die  Tatsache, 
daß  in  ihr  neben  der  Zweckmäßigkeit  auch  die  Auffassung,  Weltanschauung 

usw.  mitspricht.  Selbst  in  der  staatsrechtlich-politisch  gerichteten  Zeiteinteilung 
kann  der  Standpunkt  ein  sehr  verschiedener  sein.  So  war  man  in  deutschen 
Werken  gewohnt,  das  Zeitalter  der  Gegenreformation  mit  dem  Abschluß  des 
Westfälischen  Friedens  zu  beenden.  Mit  guten  Gründen  hat  aber  für  die 

politische  Geschichte  Europas  Max  Immich  in  seiner  Geschichte  des  Euro- 
päischen Sfaatctisifstevis  ron  lOGO bis  1789im Handbuch  der  M ittel alter l.  u.  Neueren 

Gesch.  (1905)  für  1660  als  Epochenjahr  gestimmt,  indem  der  Kampf  zwischen 
den  Häusern  Bourbon  und  Habsburg  erst  mit  dem  Pyrenäenfrieden  1659  zum 
Austrag  gekommen  sei.  Ein  Jahr  später  schafft  aber  der  Vertrag  von  Oliva  in 
Xord-  und  Osteuropa  neue  Verhältnisse,  während  auch  für  England  mit  diesem 
Jahr  eine  politisch  neue  Zeit  anbricht. 

Eine  etwas  allzuweit  ausgesponnene  Beliandlung  dieses  Gegenstandes  Ijietet  Kich. 
M.  Meyer,  Prinzipien  der  wissenschaftl.  Periodenbildung  mit  bes.  Rücksicht  auf  die 
Literaturgesch.,  Euphorion  8  (1901)  1 — 42.  Im  übrigen  Ottok.  Lorenz,  Die  G.  wissenschalt 
in  Hauptrichtungen  u.  Aufgaben  kritisch  erörtert  2  ßd.  1886,  1891;  K.  J.  Neumann 
s.  0.  ferner  Alb.  Elkan,  HZ.  112  (1914)  473  ff.  u.  Fritz  Friedrich,  Versuch  über  die 
Perioden  der  Ideengeschichte  der  Neuzeit  u.  ihr  Verhältnis  zur  Gegenwart.  Ebenda  122 
(1920)  1-48. 

§  7.    Weltgreschichte. 

Allgemeine,  Universal-,  AVeit- Menschheitsgeschichte  werden  vielfach  und 
im  Laufe  der  Zeiten  mit  wechselnder  Vorliebe  für  die  eine  oder  andere  Be- 

zeichnung als  gleichbedeutend  verwendet.  Natürlich  spiegelt  sich  in  dieser 
verschiedenen  Gebrauchsform  der  Wandel  der  historischen  Anschauungen 
wider  und  es  wäre  an  der  Zeit,  einmal  eine  Geschichte  der  Weltgeschichts- 

schreibung zu    verfassen.     Seiner  Herkunft  nach   stammt   das  Wort  aus  dem 
Wilhelm  Hauer,  EiufUliruiig.  Q 
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Mittelalter,  wo  „  Welt"-Chroniken  {chronlcon  imicersale,  chrouk'on  nunuli)  nichts 
Seltenes  waren.  Der  Begriff  selbst  reicht  (vgl.  V  §  4)  ins  Altertum  hinauf, 

und  bereits  PoJyhios  hatte  die  Absicht,  eine  .(Weltgeschichte"  (taiopca  xoivyj, 
xa^oX'.XTr'^)  zu  schreiben.  Vgl.  Rieh.  Laqueur,  PoJyhiofi  1913.  Es  war  dies 
offenbar  unter  dem  Einfluß  der  stoischen  Philosoiihie  geschehen.  Freilich 
hat  erst  das  Christentum  den  Blick  für  die  geschichtlichen  Zusammenhänge 
derart  geweitet,  um  dieser  Aufgabe  gerecht  zu  werden.  Es  wäre  ein  Irrtum, 

unter  Weltgeschichte  —  wenigstens  nach  der  jetzt  herrschenden  Auffassung  — 
die  Summe  aller  Einzelgeschichten  zu  verstehen.  Sie  ist  insofern  mehr,  als 
wir  gewohnt  sind,  in  ihr  ein  einheitlich  gebildetes,  zusammenhängendes  Ganzes 
zu  erblicken.  In  unserem  Begriffe  Weltgeschichte  wirkt  noch  die  Definition 
Äu(j.  Law.  Schläfers  nach,  der  nicht  vergeblich  in  die  Schule  des  ersten 

modernen  Universalhistorikers,  Folfairc,  gegangen  ist.  ,,Weltgeschichte"  ist 
nach  Schlözer  eine  „systematische  Sammlung  von  Tatsätzen,  vermittels  deren 
sich  der  gegenwärtige  Zustand  der  Erde  und  des  Menschengeschlechts  aus 

Gründen  verstehen  läßt".  Damit  ist  aber  die  Stilisierung  angedeutet,  die  der 
Darstellung  mit  ihrer  Richtung  auf  die  Gegenwart  und  auf  unseren  Kultur- 

kreis gegeben  wird. 
Weltgeschichte  ist  aber  eben  deshalb  auch  weniger  als  die  Summe  aller 

Einzelgeschichten.  Da  sie  keine  lose  Aneinanderreihung  von  Tatsachen  sein 

will,  sondern  vielmehr  auf  das  zeitlich-räumlich  begrenzte  Ziel  unserer  Gegen- 
wartskultur hinsteuert,  muß  sie  auf  vieles  verzichten,  was  ebenfalls  Geschichte 

ist,  aber  für  uns  keinen  oder  bloß  nebensächlichen  Wert  hat.  Nach  liaulcs 
Wort  in  der  Vorrede  seiner  eigenen  Weltgeschichte  1  (1881)  soll  diese  nicht 
eine  Sammlung  der  Völkergeschichten  in  engerem  oder  weiterem  Rahmen  sein, 
da  sie  sonst  den  Zusammenhang  der  Dinge  aus  dem  Auge  verlöre.  „Eben  darin 
besteht  die  Aufgabe  der  welthistorischen  Wissenschaft,  diesen  Zusammenhang 
zu  bringen,  den  Rahmen  der  großen  Begebenheiten,  welche  alle  Völker  ver- 

bindet, nachzuweisen."  Und  indem  er  bekennt:  „Es  gibt  ein  historisches 
Leben,  welches  sich  fortschreitend  von  einer  Nation  zur  anderen,  von  einem 
Völkerkreis  zum  anderen  bewegt.  Eben  in  dem  Kampfe  der  verschiedenen 
Völkersysteme  ist  die  allgemeine  Geschichte  entsprungen,  sind  die  Nationali- 

täten zum  Bewußtsein  ihrer  selbst  gekommen",  hat  er  die  Leitsätze  für  die 
gegenwärtige  Weltgeschichtsschreibung  entworfen.  Hierin  liegt  auch  der  stark 
subjektive  Tonfall,  der  ihr  eigen  ist,  die  Einstellung  auf  unsere  eigene  Kultur. 

In  diesem  Sinne  aufgefaßt,  gewinnt  Weltgeschichte  an  Einheitlichkeit 
und  innerer  Abgeschlossenheit,  was  sie  an  Vollständigkeit  einbüßt.  Zwar 
nennen  wir  jene  Kompendien,  die  sich  bemühen,  das  Gesamtgebiet  der  Historie 
zu  schildern  und  alles  mögliche  geschichtliche  Wissen  zusammentragen,  eben- 

falls Welt-(Universal-)Geschichte,  aber  das  Ideal  liegt  doch  in  der  von  Ilankc 
vorgezeichneten  Form.  Bänke  selbst  ist  über  der  Vollendung  seines  Werkes 
gestorben,  das  Geschlecht  der  Polyhistoren  ist  ausgestorben,  und  so  müssen 
wir  uns  heute  vielfach  mit  dem  Ersatz  begnügen,  der  in  der  Teilarbeit  mehrerer 
an  einem  weltgeschichtlichen  Gesamtwerk  besteht.  Zum  Teil  beruht  dies  frei- 

lich auch  in  der  Ueberschätzung  der  Faqhgelehrsamkeit.  Die  richtige  Welt- 
geschichte soll  das  Bild  unserer  Kultur  und  ihres  Werdeganges  in  großen 

Zügen  entwerfen,  stets  nur  am  Wesentlichen  haften  bleiben,  unser  Interesse 

am  einzelnen  aber  soweit  wach  erhalten,   daß  wir  dort,  wo  wir  besonders  g^- 

I 
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fesselt  werden,  uns  angespornt  fühlen,  weiter  zu  forschen  und  uns  näher  zu 
unterrichten. 

Diese  Abgrenzung  der  modernen  Weltgeschichtschreibung  ging  Hand  in 

Hand  mit  der  Verselbständigung  unserer  Wissenschaft.  „Universalhistorie", 
sagt  Aug.  Ldw.  Schlözer,  „war  weiland  nichts  als  ein  Gemengsei  von  einigen 
historischen  Datis,  die  der  Theolog  zum  Verständnisse  der  Bibel  und  der 

Philolog  zur  Erklärung  der  alten  griechischen  und  römischen  Schriftsteller 
und  Denkmäler  nötig  hatte,  war  nichts  als  eine  Hilfswissenschaft  der  biblischen 

und  sogenannten  klassischen  Philologie".  Infolgedessen  hing  die  Darstellung 
der  Weltgeschichte,  wenn  man  von  Marcantonio  Coccio,  als  SahelJicus  bekannt, 
und  seinen  Enncades  sive  Bhapsocl/a  Instoriaruni  (1504)  absieht,  noch  immer 

im  Rahmen  der  Vier-Monarchien- Lehre.  Erst  An  Universal  historif  from  the 

carlicst  account  of  tinic  to  f/tc  jn-esent,  London  1736 — 65,  26  Bde.,  eine  von 
John  CampheU  geleitete  Sammelarbeit  griff  stofflich  darüber  hinaus,  ward  in 
Auszügen,  die  John  Graz/  und  WiJlia))i  Guthrie  anfertigten,  als  Historif  of  the 

World  und  durch  üebersetzungen  ins  Deutsche  durch  Sicgni.  JaJc.  Baumgarten^ 
Halle,  1744  ff.  als  Allgemeine  Welthistoric  weiter  verbreitet.  Gegenüber  der 
äußerlichen  Aneinanderreihung  der  Tatsachen  bedeutet  Voltaires  Essai  snr  lis 
nianirs  den  ersten  Versuch,  weltgeschichtliche  Betrachtungsweise  auf  moderne, 

von  keiner  Theologie  beengte  Grundlagen  zu  stellen.  Unter  dem  Einflüsse 

der  Aufklärung  stand  Aug.  Ldw.  Sehlözcr  mit  seiner  Vorstellung  der  Uniiersal- 
historie  1772,  seiner  Weltgeschichte  nach  ihren  Hauptteilen  im  Atiszug  und  Zu- 

sammenhang 1785,  ̂   1792,  die  alle  „bloß  zum  Leitfaden  beim  Unterrichte 

eigentlicher  Studierenden"  gedacht  sind  und  auch  die  Geschichte  der  Erde 
mit  einbegreifen.  Unselbständiger  als  Schlözer  und  ebenfalls  bloß  pädagogisch 

interessiert  sind  die  verschiedenen  weltgeschichtlichen  Werke  von  Joh.  Chri- 
stoph Gatterer.  Wertvoll  für  ihre  Zeit  war  als  Weltgeschichte  Johannes 

r.  Müller,  Vierundzu-anzig  Bücher  aJlgemeiner  (r.,  besonders  der  europäischen 
Menschheit,  2  Bde.,  Tübingen  1810.  Einflußreich  für  die  Geschichtsauffassung 

weiter  Kreise  wurde  die  Weltgeschichte  des  jung  gestorbenen  Karl  Feh.  Becher 

(1777—1806),  die  in  Berlin  1801—1805  erschien  und  viele  Auflagen  erlebte. 
Im  Banne  der  Aufklärung,  aber  noch  mehr  im  Banne  Kants  steht  Feh.  Chri- 

stoph Schlosser,  dessen  populär  geschriebene  Weltgeschichte  für  das  dctdschc 
Volk  1844  ff.  in  vielen  Auflagen  noch  immer  ihren  Reiz  auf  die  Leser 
ausübt.  Die  schulmeisterliche  Art,  mit  der  Schlosser  Fürsten  und  Minister 

vor  den  Richterstuhl  kantscher  Moral  zitiert,  entspricht  nicht  den  Forde- 
rungen, die  wir  heute  an  ein  wissenschaftliches  Geschichtswerk  stellen.  Der 

politische  Liberalismus  mit  allen  seinen  Schwächen  und  Vorzügen  fand  sein 

Spiegelbild  in  Karl  von  liotteclc.  Allgemeine  G.  vom  Anfang  der  histor.  Kennt- 
nis bis  auf  unsere  Zeit,  10  Bde.,  Freiburg  und  Konstanz  1813 — 1827.  Trotz 

den  Altersspuren  ist  die  leider  unvollendet  gebliebene  Weltgeschichte  Banles 

(1881  ff.)  das  Ausgezeichnetste  ihrer  Art.  Als  85jähriger  Greis  begann  er 
zur  Krönung  seiner  eigenen  Leistung  und  zur  Krönung  der  ganzen  Gattung 
dieses  Werk. 

Die  neueren,  auf  wissenschaftlichen  Wert  Anspruch  machenden  Welt- 
geschichten sind  der  Mehrzahl  nach  Sammelarbeiten,  die  in  ihrer  Anlage  und 

Organisation  etwas  Besonderes  darstellen.  Im  einzelnen  sind  die  verschiedenen 
Beiträge  natürlich  sehr  verschiedenen  Wertes. 
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Die  Bezeichnung  ^Weltgeschiclite"  betrifft  in  erster  Linie  die  umfassend  zeitlich  wie 
räumlich  umfassende  einheitliche  Anordnung.  Man  kann  deshalb  wie  Karl  J oh.  Nvumann  von 
WcUgeschichie  des  Altertums  sprechen.  „Vor  allem  ist  nur  bei  vollster  Beherrschung  des 
gesamten  Stoffes  die  universalhistorische  Verknüpfung  zu  erreichen,  wie  sie  nicht  Orient. 
Griechentum,  Hellenismus  und  Römertum  für  sich  behandelt,  sondern  miteinander  ver- 

bindet, was  in  Wechselwirkung  steht."  Und  Neumann  macht  dies  für  Edd.  Meißer,  G.  des 
Altertums  1  (1884),  2  (1893),  3-5  (1901,  1902),  -' 1  u.  2  (1907,  1909).  wenigstens  vom  2. Band  an,  geltend. 

Andererseits  vertritt  Dietr.  Schäfer,  Welt(j.  der  Neuheit  *  1919  die  Anschauung,  daß 
man  bis  zum  Ausgange  des  Mittelalters  nicht  eigentlich  von  „Weltgeschichte''  sprechen 
könne.  Erst  unsere  Zeit  sei  in  der  Lage  und  habe  auch  Anlaß  dem  Begriff'  Weltgeschichte 
einen  weiteren  Inhalt  zu  geben.  Die  Verflechtung  der  Geschicke  der  Völker  sei  weiter 
fortgeschritten,  als  dies  je  der  Fall  gewesen  sei.  „Es  gibt  heute,  was  es  bislang  nicht  ge- 

geben hat  und  nicht  geben  konnte,  eine  geschichtliche  Gesamtentwicklung  der  Menschheit, 

eine  wirkliche  Weltgeschichte."  —  Hier  wird  wohl  auf  die  äußeren  Beziehungen  der 
Völker,  wie  sie  die  Ausbildung  der  modernen  Verkehrsmittel  mit  sich  gebracht  haben, 
größeres  Gewicht  gelegt,  als  der  inneren  Verbundenheit  äußerer  Kultur  entspricht. 

Allgemeine  Betrachtungen  über  Begriff,  Wesen  und  Psychologie  der  Welfq.  von  Thos. 

Achelis  in  HelmoJt,   Wehr/.  9  (1907)  S.  285  ff'. 
Aber  auch  einzelne  Tatsachenreihen  und  gesellschaftliche  Beziehungen  können  welt- 

geschichtlicher Behandlung  unterzogen  werden.  So  gibt  es  für  die  Kriegsgeschichte  von 
Herm.  Froboiius  eine  Weltg.  des  Krieges  1903  von  Otto  Hauser  eine  Weifg.  der  Literatur 
1910.  Universalhistorischen  Charakter  trägt  das  Büchlein  Der  Kampf  um  die  Herrschaft 
im  Mittehnecr  in  Wissenschaft  u.  Bildung  Nr.  46  (1909)  von  Paul  Herre.  Geschichtsphilo- 
sophische  Aphorismen  tiefen  Gehalts  bietet  Jal.  Burclhardt,  Weltgeschichtliche  Betrach- 

tungen hg.  v.  J.  Oeri  1905,  '•'  1910.  Vgl.  Lord  James  llryce,  World  hisiory  in  Proccedings  of the  British  academy,  London  u.  Oxford  1920. 
Die  wichtigsten  weltgeschichtlichen  Werke  der  Gegenwart  sind:  Allg.  G.  in  Einzel- 

darstellungen hg.  V.  Wm.  Oncken  1879—94  in  4  Abteilungen  (Altertum,  Mittelalter,  Neuere. 
Neueste  Zeit)  u.  33  Werken  von  verschiedenen  Verfassern.  Insgesamt  50  Bde.;  AUqem. 
Welhi.  V.  Flathe,  Hertz  berg,  Justi,  Prutz  1884—92,  12  Bde.;  Spanier.- 
illustr.  Weltg.  hg.  v.  0.  Kaemmel  *  1902  10  Bde.  (populär);  H.  Schiller  Weltg.  1900/1 
4  Bde.  (pädagogische  Gesichtspunkte);  als  Lehrbuch  geschätzt:  Gg.  Weber,  Lehr-  u. 

Hdb.  der  Weltg.  hg.  v.  A.  Baldamus  '^^911  ff.  4  Bde.;  Gg.  Weber,  Weltg.  hg.  v. 
Ldw.  Rieß  2  Bde.  1918.  —  Nach  territorialen  Gesichtspunkten,  die  ganze  Erde  umfassend: 
Weltg.  hg.  V.  H.  F.  Helmolt  9  Bde.  1899  —  1907,  1 :  Allgemeines,  Vorg.  Amerika. 
Der  Stille  Ozean.  2:  Ostasien,  Ozeanien,  Indischer  Ozean.  3:  Westasien,  Afrika.  4:  Die 
Randländer  des  Mittelmeeres.  5:  Südosteuropa  u.  Osteuropa.  6:  Mittel-  u.  Nordeuropa. 

7  u.  8:  Westeuropa.  9:  Nachtrr.  '^hg.  v.  A.  Tille  1918  ff.  —  Weltg.,  Die  Entwicklung 
des  Menschen  in  Staat  u.  Gesellschaft,  in  Kultur  u.  Geistesleben  hg.  v.  H.  v.  Pflugk- 
Harttung  6  Bde.  1908 — 10.  —  Eine  vermittelnde  Stellung  in  der  Einteilung  nimmt  die 
von  L.  M.  Hartmann  hg.  Weltg.  in  gemeinverst.  Darstellung  ein:  I.  Abt.  G.  des  vorder- 

asiatisch-europäischen Kultuikreises.  1:  Einleitung  u.  G.  des  alten  Orients.  2:  G riech.  G. 
3:  Rom.  G.  4:  Mittelalter  bis  zum  Ausgang  der  Kreuzzüge.  5:  Späteres  Mittelalter. 
6,  7,  8:  Neuzeit.  II.  Abt.  G.  des  ostasiat.  Kulturkreises.  III.  Abt.  Amerika.  —  Welt- 

geschichten, die  das  Altertum  ausscheiden,  sind:  Histoire  generale  du  4e  siecle  ä 
nos  jours  hg.  v.  Ernest  Lavisse  u.  Alfr.  Rambaud  12  Bde.  (teilw.  2)  Paris  1894 — 1901 
(Sammelwerk  mit  Literaturangaben);  Theod.  Lindner,  Weltg.  seit  der  Völkerwanderung 
10  Bde.  1901 — 20,  von  ihr  ist  jetzt  auch  für  das  Altertum  ein  Nachtrag  erschienen; 
The  CambridgeMedieval  History  hg.  v.  J.  B.  Burg  u.  A.  M.  G  w  a  t  k  i  n  Cam- 

bridge 1911  ff.  u  The  Cambridge  Modern  History  hg.  v.  Lord  A  c  to  n  u.  A.  W. 
Ward  13  Bde.  Cambridge  1902  ff.  (beides  Sammelwerke);  Dietr.  Schäfer,  Weltg.  der 
Neuzeit  2  Bde.  1907,  «1919;  Alex.  Cartellieri,  Grundzüge  der  Weltg.  378— 1914  (1919). 

§  8.    Die  g-esehichtliche  Darstellung-  von  Sondergebieten. 

Die  notwendige  Voraussetzung  einer  Spezialgeschichte  ist  die  Kenntnis 

der  Fachgebiete,  die  hier  in  Betracht  kommen.  Landeskunde  erfordert  Ver- 
trautheit mit  den  Verhältnissen  des  betreffenden  Landes,  die  Geschichte  tech- 
nischer, wirtschaftlicher,  rechtlicher,  religiöser  Tatsachen  verlangt  ein  ein- 

dringendes Wissen  dieser  Zweige.  (Vgl.  VII  §  3.)  Das  ist  die  sozusagen 
technische  Voraussetzung,    ohne  die  von  vornherein  nicht  leicht  einer  sich  an 
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derartige  Aufgaben  heranwagen  darf  und  wird.  Viel  öfter  wird  von  solchen 
Fachhistorikern  übersehen,  daß  sie  im  gleichen  Maß  die  historische  Methode 
innehaben  müssen,  sollen  ihre  Arbeiten  auf  wirklich  wissenschaftlichen  Wert 

Anspruch  zu  machen  ein  Recht  haben  und  ihre  Sonderkenntnisse  den  richtigen 
Ertrag  zeitigen. 

Sind  aber  auch  diese  beiden  Bedingungen  erfüllt,  so  steht  als  schwierigste 
Pflicht  dem  Fachhistoriker  bevor:  das  Gleichgewicht  herzustellen  zwischen  der 
Geschichte  des  Ganzen  und  der  Geschichte  des  Teiles,  als  welcher  sich  das 
behandelte  Fach  darstellt.  Wer  die  Geschichte  der  Provence  sclireibt,  kommt 

vielleicht  in  Versuchung  über  die  Grenzen  des  ihm  gesteckten  Gebietes  hinüber- 
zulangen. Er  gerät  etwa  an  manchen  Partien  dazu  statt  der  Geschichte  der 

Provence  eine  solche  Frankreichs  oder  der  Kreuzzüge  oder  des  Ketzertums 
im  Mittelalter  zu  verfassen.  Eine  Biographie  Karls  des  Großen  wird  zu 

einem  Stück  Weltgeschichte,  eine  Geschichte  Sachsens  zu  einem  Stück  Keichs- 
geschichte.  Aber  auch  nach  der  anderen  Seite  drohen  Gefahren.  Der  Ver- 

fasser engt  sein  Gebiet  allzu  stark  ein.  Er  reißt  es  allzu  gewalttätig  aus  dem 

Zusammenhang  heraus.  Er  vergißt,  wenn  er  etwa  die  Geschichte  des  Eisen- 
bahnwesens zum  Gegenstand  hat,  daß  ihre  Entwicklung  einerseits  durch  die 

wirtschaftlichen  Verhältnisse  unserer  Zeit  bedingt  und  außerdem  von  mäch- 
tiger Wirkung  auf  Wirtschaft  und  Kultur  der  Gegenwart  geworden  ist.  Er 

stellt  sie  vielleicht  bloß  in  ihren  rein  eisenbahntechnischen  und  personalen 
Veränderungen  dar,  nicht  aber  in  ihrer  Bedeutung  für  das  gesamte  öffentliche 
Leben  und  für  die  Beziehungen  der  Staaten,  Länder  und  Völker  untereinander. 

Wer  also  eine  Spezialgeschichte  verfaßt  —  und  das  tut  ja  die  über- 
wiegende Mehrzahl  aller  Historiker  —  für  den  ist  es  einmal  Voraussetzung, 

sich  mit  den  dafür  nötigen  Fachkenntnissen  bekannt  zu  machen,  dann  aber 
in  der  Behandlung  des  Stoffes  jenen  Kräfteausgleich  walten  zu  lassen,  der 
den  Gegenstand  weder  allzu  stark  vereinzelt,  noch  auch  ihm  einen  zu  breiten 
Raum  in  dem  Gesamtgeschehen  zuweist. 

§  9.    Die  Einteilung-  der  Geschichte  nach  vorwieg-end  räumlichen 
Gesichtspunkten. 

Wir  haben  es  hier  mit  der  Geschichte  einzelner  Weltteile,  einzelner 
Länder,  Landesteile,  Gebiete,  Städte  und  Oertlichkeiten  zu  tun,  wobei  nicht 
die  politischen  Gesichtspunkte  den  Ausschlag  geben,  sondern  die  durch  die 
räumliche  Begrenzung  bedingte  Eigenentwicklung.  Am  wichtigsten  hievon 
ist  die  sog.  Landesgeschichte,  mit  der  eng  verbunden,  von  ihr  oft 
gar  nicht  recht  unterschieden,  die  geschichtliche  Landeskunde  einhergeht. 
In  diesem  Namen  drückt  sich  aus,  daß  es  sich  hier  nicht  immer  um  rein 

geschichtliche  Forschung  handelt,  sondern  daß  zuweilen  geographische,  meteo- 
rologische, volkstümliche,  ja  rein  ästhetische  Interessen  mit  hineinspielen  können. 

Die  geschichtliche  Landeskunde  geht  vom  menschlich  Naheliegendsten, 
vom  geistigen  Anteil  an  dem  Werden  und  Sein  der  eigenen  Heimat  aus. 
Dieser  Anteil  ist  nicht  nur  dem  Fachgelehrten  eigen,  er  beseelt  jeden,  der 
mit  Liebe  und  Verständnis  seine  Umwelt  betrachtet  und  dem  hiebei  immer 

wieder  die  Frage  aufstößt,  wie  ist  mein  Geburtsort,  mein  engeres  Vaterland 
zu    dem    geworden,    was    es  jetzt  ist,    wozu  diente  dieses  oder  jenes  nun  ver- 
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fallene  Bauwerk,  woher  stammt  dieser  oder  jener  Name,  die  eine  oder  andere 
mundartliche  Wendung,  ein  als  Wahrzeichen  bekanntes  Bildwerk,  sei  es  eine 
Säule,  ein  Turm  oder  eine  Medaille.  In  solcher  Fragestellung  erneuert  sich 
da  in  Tausenden  von  Menschen  der  Ursprung  aller  historischen  Forschung. 
Diesem  mit  erfreulicher  ünermUdetheit  immer  wieder  erwachenden,  freilich 
zunächst  nur  antiquarischen  Gieschichtsinteresse  steht  freilich  eine  oft  recht 
bedauerliche  Kräfteverschwendung  gegenüber,  mit  der  Laien  ohne  alle  Kennt- 

nis fremder  Vorarbeiten  Aufgaben  auf  sich  nehmen,  die  schon  längst  erfüllt, 
Einzelfragen  anschneiden,  die  in  ihrer  Gesamtheit  schon  gelöst  sind. 

Andererseits  zeigt  aber  gerade  die  Landeskunde,  wie  der  unverbildete,  natür- 
liche Anteil  des  Menschen  an  allem  Geschichtlichen  sich  nicht  zuerst  der 

Staatengeschichte  zuwendet,  sondern  sich  mindestens  im  gleichen  Maße  wie 
dem  Politischen  auf  alle  Zweige  menschlicher  Beziehungen  richtet,  Landes- 

kunde ist  in  erster  Linie  kulturgeschichtlich  interessiert.  Die  großen  staat- 
lichen Wandlungen  bleiben  natürlich  nicht  ohne  Einfluß  und  Wirkung  auf 

das  Schicksal  der  Territorien,  aber  es  sind  im  allgemeinen  doch  nur  Schatten, 
die  sie  auf  die  Landesgeschichte  werfen.  Nicht  zufällig  also  ist  es,  daß  der 
erste  moderne  Landeshistoriker  in  Deutschland  zugleich  auch  der  Begründer 

der  Verwaltungs-  und  Verfassungsgeschichte  ist.  Justus  Moser  hat  in  seiner 
OsnabrücMschen  Gesdiichte  1768  ff.  in  glücklicher  Verteilung  und  in  weisem 
Ausgleich  das  Einzelne  mit  dem  Allgemeinen  zu  verbinden  gewußt,  jedem 
seinen  natürlichen  Bereich  gelassen,  der  Reichsgeschichte  keinen  größeren 
Raum  gewährt,  als  ihr  gebührt,  und  andererseits  die  Entwicklung  des  von  ihm 

behandelten  Gebietes  keineswegs  vereinzelt  und  aus  dem  natürlichen  Zusammen- 

hang gewaltsam  herausgerissen.  Ebenso  wendet  sich  auch  Ldn-.  Thnotlmis 
Spittler  in  seiner  Geschichfe  des  Fiirstcniums  Ilavuover  seit  dev  Zeiten  der 

Reformcäion  bis  su  Ende  des  17.  Jh.  Göttingen  1786  von  der  politischen  Ge- 
schichte ab,  den  Bahnen  Voltaires  nachfolgend.  Von  den  Schülern  Bciukcs 

aber  ist  es  just  der  Verfasser  der  Dt.  Verfassungsg.,  Gg.  Waitz,  der  sich 
in  seinem  unvollendet  gebliebenen  Werke,  Schleswig  Holsteins  G.  1851  f.,  der 
Landesgeschichte  zuwendet. 

Der  Zusammenhang  ist  klar.  Die  wissenschaftlich  behandelte  Landes- 
kunde gab  wichtige  Antriebe  für  die  moderne  Auffassung  vom  Wesen  der 

Geschichte.  Auf  engem  Gebiete  zeigte  sie  die  Verschränkung  geographischer, 
wirtschaftlicher,  verfassungs-  und  verwaltungsgeschichtlicher  Gesichtspunkte 
mit  solchen  der  Technik,  Kunst,  der  Sitten,  Gebräuche,  volkskundlichen  Tat- 

sachen und  sprachlichen  Eigenheiten.  Landeskunde  liegt  im  Schnittpunkte  all 
dieser  Interessen.  So  unterscheidet  sich  die  Landeskunde  von  der  Landes- 

geschichte darin,  daß  sie,  die  geschichtlicii  gewordenen  Dinge  beschreibend, 
den  Ton  auf  das  jetzt  Seiende  legt,  indes  die  Geschichte  mehr  auf  das 
Werden  sieht. 

In  Verruf  ist  sie  durch  das  Dilettantische  gekommen,  das  vielfach  in 
der  Art  ihres  Betriebes  lag.  Seitdem  sich  aber  anerkannte  Forscher  um  sie 
bemühen,  rückt  sie  im  Range  immer  mehr  hinauf.  Schon  in  der  Antike  fehlt 
es  nicht  an  landeskundlichem,  zum  Teil  mit  Volkskundlichem  vermischten 

Schrifttum.  Vgl.  Karl  Triidiiiger,  Studien  zur  Geschichte  der  griechisch-römischen 
Ethnogra])]tie,  Basel  1918.  Das  individualistisch  gerichtete  Interesse  an  der 
eigenen  Heimat  und  dem  einzelnen  Land,  das  Ruhmbedürfnis   der  Herrscher 
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wie  der  Einwohner  ließen  mit  dem  Aufkommen  des  Humanismus  die  mittel- 
alterliche Weltchronik  immer  mehr  in  den  Hintergrund  treten  und  bevorzugten 

die  Geschichte  des  eigenen  Landes.  In  diesem  Sinne  schrieb  Leonardo  Bruni 
seine  Hisforiarmii  Florcniinarum  lihri  XII  und  gab  damit  Anstoß  zu  einer 
lebhaften  Betätigung  auf  dem  Gebiete  dieser  Art  Geschichtsschreibung.  Es  ist 
bezeichnend,  daß  ein  italienischer  Humanist,  Eiiea  Silvio,  der  erste  ist,  der 
eine  landeskundliche  Arbeit  über  Deutschland  veröffentlicht  in  dem  AVerke 

De  situ,  ritii,  »lorihKs  et  conditionc  Teutoxidc  äescriptio,  1496  zu  Leipzig  ge- 
druckt. In  größerem  Stile  plante  solches  Conrad  Celfis  in  seiner  Gcrmcuda 

Hlustrata.  Werke  dieser  Art  sind  die  Scholien  zur  Germania  des  Tacitus  von 

Andreas  Althamcr  (1529),  die  Germaniac  descriptio  von  Sehast.  Münster,  die 
Germaniae  explieatio  von  Willih.  Pirclheimcr  (1571)  und  von  Matth.  Qnad, 
Deutscher  Nation  Ilerrlichleit  (1G09).  Das  17.  Jht.  brachte  Werke  unermüdeter 
Sammlertätigkeit.  In  neuer  Zeit  hat  dann  die  Organisation  der  verschiedenen 
Geschichtsvereine  die  Aufgabe  landeskundlicher  Geschichtsforschung  und  Stoff- 

veröffentlichung in  die  Hand  genommen. 
Beispiele  moderner  landeskundlicher  Darstellungen  aus  dem  Gebiete  der  alten  Ge- 

schichte sind  Ernst  Curtius,  Peloponnesos.  Eine  hist.-geogr.  Beschreibung:  2  Bde. 
1851/2;  Hch.  Nissen,  Italische  Landeskunde  1:  Land  u.  Leute  (1883),  2:  Die  Städte 
(1902)  —  lieber  die  deutsche  Landesgeschichte  findet  man  bibliographische  Nachweise  bei 
D.-W.«  S.  94  ff  besonders  auch  bei  Roh.  F.  Arnold,  Dt.  Territorialg.  in  Dt.  G.bll.  18 
(1912)  239-61. 

Aehnliche  Probleme  wie  die  Landesgeschichte  bietet  die  Geschichte 
kleinerer  territorialer  Einheiten  wie  von  Bezirken,  Kreisen  usw.  und  ganz 
besonders  die  der  Städte.  Sie  kann  1.  reine  Territorialgeschichte  sein,  die 

nur  oder  fast  nur  die  Schicksale  jenes  Gebietes,  seine  räumlichen  oder  bau- 
lichen Veränderungen  berücksichtigt.  Vgl.  Kurt  Wachsnmth,  Die  Stadt  Athen 

im  Altertum,  2  Bde.,  1874,  1889,  I^^rnst  Curtins,  Die  Stadtyc schichte  von  Athen 

1891,  Clirist'ian  Hülsen.  TopograpJiie  der  Stadt  liom  im  Altertum  1907. 
Sie  kann  2.  das  Hauptgewicht  auf  den  Vorgang  legen,  der  eine  Stadt 

erst  zur  Stadt  gemacht  hat,  also  auf  den  rechtsgeschichtlichen  Ursprung. 
Dies  ist  die  jetzt  im  Vordergrunde  stehende  Fragestellung.  G.  L.  v.  Maurer, 
G.  der  Städteverfassmui  in  Dttd.,  4  Bde.,  J 869 -71,  ̂ Vn^.  Arnold,  Verfassungsfj. 
der  dt.  Freistädte  im  Anschluß  an  die  Verfassungstj.  der  Stadt  Worms,  2  Bde., 
1854  und  Andr.  Heusler,  Der  Ursprung  der  dt.  Stadtverfassung  1872  waren  die 

Wegbereiter  für  die  von  Gg.  r.  Beton-,  Bud.  Sohm  u.  a.  betriebene  städte- 
geschichtliche Forschung. 

Man  kann  3.  die  politischen  Schicksale  einer  Stadt  in  ilner  A'erfiechtung 
mit  den  politischen  Vorgängen  des  Landes,  oder  je  nach  dem  Wirkungskreise 
einer  Stadt,  mit  den  weltgeschichtlichen  Ereignissen  aufzuzeigen  suchen.  Vgl. 
Frrd.  Gregorovius,  G.  der  Stadt  Born  im  Mittelalter,  8  Bde.,  1859  ff.,  ̂   1903  flf.; 
Boh.  Daridsohn,  G.  von  Flomt^,  3  Bde.,   1896  —  1912. 

4.  kann  die  Geschichte  einer  Stadt  enzyklopädisch  behandelt 
werden.  Dies  geschieht  z.  B.  in  der  noch  nicht  vollendeten  G.  der  Stadt  Mien, 
hg.  vom  Altertumsverein  zu  Wien,  geleitet  von  IJch.  Zimmermcnin,  All.  Sfar.ter 
und  ylnt.  Mager  1897  ff.  (reicht  bis  1740). 

Daneben  können  freilich  auch  einzelne  Seiten  der  Städtegeschichte,  politische,  soziale, 
geistige,  künstlerische  Beziehungen  herausgehoben  und  behandelt  werden.  Als  Beispiele 
hiefür  seien  angemerkt:  Er.  Ziebar  th.  Kulturbilder  aus  griech.  Städten  =  Aus  Natur  u. 
Geibtesw.  IUI  (1907):  Hch.  B  o  o  s ,  G.  der  rheinischen  Städtekultur  4  Bde.  1897—1901. 
Einzelne  Fiagen   erörtert    Gv.  Bauch,    Die   Rezeption    des    Humanismus    in  Wien    1903; 
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Karl  Hrandi,  Renaissance  in  Florenz  und  Rom  *  1913  (ausgezeichnetes  Werk !);  Rud.  Wust- 
mann, Weimar  und  Dtld.  1815  —  1915(1915).  —  In  das  (Jebiet  der  Städtegeschichte  fallen 

aber  auch  die  Darstellungen  einzelner  Episoden  und  Kapitel  aus  dem  Leben  einzelner 
Städte  wie  Städtebünde.  Jul.  Weiz  säcker,  Der  rheinische  Bund  1254  (1879);  Osw.  Redlich. 

Wien  in  den  Jahren  1276—1278  u.  Kg.  Rudolfs  Stadtrechtsprivil.  in  MJOeG.  12  (1891)  55  ii". ; 
Kurt  Käser,  Politische  u.  soziale  Bewegungen  im  dt.  Bürgertum  zu  Beginn  des  16.  Jhts. 
mit  bes.  Rücksicht  auf  den  Speyerer  Aufstand  1512  (1899);  Rieh.  Ehrenberg,  Hamburg  und 
England  im  Zeitalter  der  Kaiserin  Elisabeth  1895;  Paul  Sander,  Die  reichsstädtische  Haus- 

haltung Nürnbergs  1431-40  2  Bde.  1902. 

Aehnlich  wie  die  Geschichte  der  Städte,  geht  auch  jene  der  1  ä  n  d- 
lichen  Verhältnisse  zunächst  auf  Darstellung  der  Reclitszustände 
zurück.  Die  an  sich  heute  überholten  Werke  von  G.  L.  v.  Maurer,  Ehtleitumj 

ztir  G.  der  Marl:-,  Hof-,  Dorf-  und  Stadtverfassimg  und  der  öffentlichen  Ge- 

walt 1854  ̂ 1896,  von  Aug.  Meitzen,  Der  Dodcn  nnd  die  Icmdivirtseliafth  Ver- 
hältnisse des  preußischen  Staates,  8  Bde.,  1868 — 1908  berühren  die  für  die 

mittelalterliche  Geschichte  wichtigen  Abschnitte.  Die  noch  ungemein  strittigen 

Fragen  behandelt  an  einzelnen  Beispielen  Rud.  Kötzschhe,  Studien  zur  Ver- 
waltungsg.  der  Grundherrschaft  Werden  a.  d.  JRvhr  1900,  Bitd.  Brinhnann, 
Studien  zur  Verfassung  der  Meiergüter  im  Fürstentum  Paderborn  =  Münster. 
Beitrr.  NF.  16  (1907).  Allgemeinere  Ausblicke  gewähren  Arbeiten  wie 
Alfr.  Hagelstange,  Süddt.  Bauernlehen  im  Mittelalter  1898  ;  Hch.  Möller,  Die  Bauern 
in  der  dt.  Literatur  des  10.  Jhts.  Diss.  Berlin  1902;  Tlieod.  Ludwig,  Der  hadische 
Bauer  im  IS.  Jht.  =  Abhdl.  aus  dem  staatsw.  Seminar  zu  Straßburg  15  (1896); 
Hendr.  Blink,  Geschiedenis  van  den  hoerenstand  en  den  landhouiv  en  Nederland, 
2  Bde.,  Groningen  1902,  1904. 

§  10.    Die  Einteilung  nach  vorwieg-end  politisch-räumlicher  Begrenzung-^ 

Hier  kommt  Staatengeschichte  in  weitestem  Umfang  in  Betracht,  sowohl 

die  Geschichte  der  zu  einem  förmlichen  System  ineinander  verflochtenen  Be- 

ziehungen verschiedener  Staaten  (Staatensysteme),  vgl.  Fei.  Kuherl-a,  Ueher 
das  Wesen  der  polit.  Systeme  in  der  G.  1913,  wie  auch  jene  nur  vorüber- 

gehender, flüchtiger  Beziehungen.  Von  der  Geschichte  eines  einzelnen  Staates 
und  der  einer  staatlichen  Provinz  herab  bis  zu  einem  Einzelerlebnis  im  Da- 

sein eines  Staates  —  das  alles  fällt  in  dieses  Gebiet.  Auch  hier  ist  es  eine 
der  schwierigsten  Aufgaben,  den  Werdegang  des  einzelnen  Staates  ins  richtige 
Verhältnis  zu  dem  allgemeineren  Geschichtsgeschehen  zu  bringen. 

Für  die  historische  Behandlung  eines  , Staatensystems'  hat  neuerdings 
Edd.  Fueter,  Geschichte  des  europäischen  Staatensystems  von  1492 — 1550  (Handb. 
der  Mittelalterl.  und  Neueren  Gesch.)  1919  neue  Bahnen  einzuschlagen 
gesucht.  Er  zerlegte  den  Stoff  in  zwei  Teile.  Im  ersten  bietet  er  eine 
liistorisch-politische  Beschreibung  des  Staatensystems  jener  Zeit,  im  zweiten 
stellt  er  die  also  beschriebenen  Kräfte  in  ihrer  Bewegung  dar,  bringt  somit 

hier  jene  Veränderungen  und  Vorgänge,  die  man  gemeinhin  als  den  eigent- 
lichen Gegenstand  der  Geschichte  zu  betrachten  pflegt.  Der  erste,  der  be- 

schreibende Teil,  zerfällt  wieder  in  zwei  Abschnitte,  von  dem  der  eine  die  in 

jener  Epoche  in  Betracht  kommenden  politischen,  militärischen  und  wirtschaft- 
lichen Kampfmittel,  die  innerpolitischen  Einflüsse  und  geistigen  Tendenzen 

behandelt,  während  im  nächsten  Abschnitt  die  einzelnen  Glieder  dieses  Staaten- 
systems  durchgenommen    und  auf  ihre  geographisch-volkskundlichen  Verhält-. 
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nisse,  ihre  inuerpolitische  Organisation,  ihre  außenpolitischen  Beziehungen  und 
Strebungen  untersucht  werden.  Und  erst  nach  dieser  weitläufigen  statistisch- 

geschichtlichen Beschreibung  des  Zuständlichen  geht  er  an  die  Erzählung  der 
Ereignisse. 

Ohne  Zweifel  enthält  diese  Anlage  viel  Nachahmenswertes,  wenn  man 

auch  dem  individualpsychologischen  Einflüsse  einen  größeren  Spielraum  ge- 
währen wird  dürfen,  als  dies  bei  Fuder  geschieht,  der  als  Urheber  von  Staats- 

handlungen nie  eine  einzelne  Persönlichkeit,  sondern  immer  nur  den  Begriff 

, Regierung"  setzt.  Als  ob  damit  nicht  wieder  ein  geheimnisvoll  Unbestimmtes 
und  dazu  ein  mit  den  Anschauungen  der  beschriebenen  Zeit  nicht  ganz 
übereinstimmendes  Etwas  herangezogen  würde!  Insofern  hat  der  Versuch 

Fucfers  den  Vorzug,  indem  er  ein  Beispiel  dafür  gibt,  wie  man  Staaten- 
geschichte schreiben  kann,  ohne  in  individualistische  Einseitigkeit  zu  verfallen. 

Und  damit  berühren  wir  eine  der  wichtigsten  Aufgaben.  Sie  besteht  darin, 
daß  die  natürlichen  (elementaren),  wirtschaftlichen  und  kollektiven  Kräfte 

und  Richtungen  und  die  persönlichen  Antriebe  der  Herrscher,  Minister,  Be- 
amten gegeneinander  richtig  abgewogen  und  in  ihrer  gegenseitigen  Abhängig- 

keit vorsichtig  aufgezeigt  werden. 
Bei  dem  oft  eigenartigen  Werdegang  und  Zuwachs  der  verschiedenen 

Staaten  ist  es  nicht  leicht,  die  Entwicklung  der  später  hinzugekommenen  Teile 
in  die  des  Ganzen  einzuordnen.  Es  gehört  Sinn  für  gute  und  übersichtliche 
Gliederung  dazu.  Will  man  die  Geschichte  des  Russischen  Reiches  oder  die 

Geschichte  Oesterreich- Ungarns  verfassen,  muß  man  sich  von  vornherein  klar 
sein,  ob  man  die  Gesamtgeschichte  aller  der  auf  dem  Boden  dieser  Reiche 
erwachsenen  Staaten  (Polens!)  miteinbeziehen  will  oder  nur  von  jenem  Zeit- 

punkt an  deren  Geschichte  berücksichtigt,  da  sie  ein  Bestandteil  des  Russi- 
schen oder  des  Habsburgerreiches  wurden. 

Die  von  Arnold  Heeren  und  A.  Lcl'ert  1829  begründete  Geschichte  der 
europäischen  Stanten.  fortgesetzt  von  W.  v.  Giesehrecht,  wurde  von  Karl  Lamprecht 
zur  AJIfiemeinen  Staatenf/eschirhfe,  jetzt  von  Herni.  Onrken  geleitet,  ausgeweitet 
und  gliedert  sich  nun  in  drei  Abteilungen:  1.  Geschichte  der  europäischen 
Staaten,  2.  Geschichte  der  außereuropäischen  Staaten  und  3.  ii;  Deutsche 
Landesgeschichte  (hg.  von  Armin  Tille). 

I.  Geschichte  der  europäischen  Staaten:  Bayern  von  Signa.  Riezler. 
1.  Bd.  (—1180)  1878,  2.  Bd.  (-  1347)  1880,  3.  Bd.  (—  1508)  1889,  4.  Bd.  (—1597)  1899,  5.  Bd. 
(—1651)  1903,  6.  Bd.  (—1651)  1903,  7.  Bd.  (—1704)  1913,  8.  Bd.  (—1726)  1914.  —  Belgien 
von  Hri.  Pirenne.  l.Bd.  (—1319)  1899,  2.  Bd.  (—1477)  1902,  3.  Bd.  (—1567)  1907,  4.  Bd. 
(—1648)  1913.  —  Böhmen  von  Adolf  Bachmann.  1.  Bd.  (—1400)  1899,  2.  Bd.  (—1526) 
1905.  —  Böhmen,  Neuere  Geschichte  von  Bert.  Bretholz.  1.  Halbband  (—  1576)  1920.  — 
Dänemark  von  F.  C.  Dahlmann  (Bd.  1—3)  und  Dietrich  Schäfer  (Bd.  4  u.  5),  1.  Bd. 
(—1360)  1840,  2.  Bd.  (—1397)  1841,  3.  Bd.  (-1523)  1843,  4.  Bd.  (—1.5.59)  1893,  5.  Bd. 
(-  1648)  1902.  —  Deutschland  von  J.  C.  v.  Pfister  (Bd.  1—5)  und  Friedrich  Bülau  (Bd.  6). 
1.  Bd.  (-911)  1829,  2.  Bd.  (-1273)  1829,  3.  Bd.  (—1519)  1831,  4.  Bd.  (—1648)  1833, 
5.  Bd.  (—  1806)  1835,  6.  Bd.  (—  1830)  1842.  —  Von  Fei.  Dahn  (Bd.  1)  und  Alfred  Dove 
(Bd.  6).  1.  Bd..  1.  Hälfte  (—476)  1883,  1.  Bd.,  2.  Hälfte  (—814)  1888,  Register,  6.  Bd., 
1.  Hälfte  (17411-1745)  1883.  —  England  von  .1.  M.  Lappenberg  (Bd.  1  u.  2),  Reinhold  Pauli 
(Bd.  3-5)    und    Moritz    Brosch    (Bd.    6-lU).      1.  \^d.  (— 106C.)  1834.  2.  Bd.  (-  1154)   1837, 
3.  Bd.  (—  1272)  1853,  4.  Bd.  (—  1399)  1855,  5.  Bd.  (-  1.509)  l8.^8,  6.  Bd.  (—  1603)  1890,  7.  Bd. 
(—1688)  1892,  8.  Bd.  (-  1783)  1893,  9.  Bd.  (-1815)  189.5.  10.  Bd.  (—1850)  1897,  Register 
zu  Bd.  6-10,  1898.  —  Finnland  von  M.  G.  Schvbergson  (—1894)  1896.  —  Frankreich  von 

Ernst   Alex.  Schmidt.     1.  Bd.  (- 1328i  1835,   2.  "Bd.  (~  1559)    1840,    3.  Bd.   (-1643)    1846, 4.  Bd.  (—  1774)  1848.  —  Von  Wm.  Wachnmuth.  1.  (1774—1792)  1840,  2.  (—  1798)  1842, 
3.  (— isil)  1843.  4.  (—1830)1814  —  Von  Karl  Hillehrand.  1:  (1830-1835)  M881,  2. 
(—1848)  «1882,  Regi.ster  1898.  —  Griechenland   von  Gust.  Feh.  Hertzberg.     1.   (395—1204) 
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1876,  2.  (—  1470)  1877,  3.  (—  1821)  1878,  4.  (—  1878)  1879,  Register.  —  Italien  von  Heb.  Leo. 
1.  (568-1125)  1829,  2.  (—1268)  1829,  3.  (—1492)  1829,  4.  (-1492)  1830,  5:  (—1830) 
1832.  —  Italien  im  Mittelalter  von  Ludo  Mor.  Hartmann.  1.  Bd.  (476— ca.  568)  1897, 
2  Bd.  1.  Hälfte  (—ca.  680)  1900,  2.  Bd.  2.  Hälfte  (—800)  1903,  3.  Bd.  1.  Hälfte  (—875) 
1908,  3.  Bd.  2.  Hälfte  (—962)  1911,  4.  Bd.  1.  Hälfte  (Die  Ottonische  Herrschaft)  1915.  — 
Kirchenstaat  von  Mor.  Brosch.  1.  Bd.  (16.  u.  17.  Jb.)  1880,  2.  Bd.  (1700—1870)  1882,  Re- 

gister. —  Niederlande  von  K.  Tb.  Wenzelburger.  1.  Bd.  (—1556)  1879,  2.  Bd.  (—1648).— 
Von  P.  J.  Blök.  1.  Bd.  (-1300)  1902,  2.  Bd.  (—1559)  1905,  3.  Bd.  (—1609)  1907,  4.  Bd. 
(—1648)  1910,  5.  Bd.  (—1702)  1912,  6.  Bd.  (— 1795)  1918,  7.  Bd.  (—1839)  unter  der  Presse. 
—  üsmanisches    Reich    von    Job.    Wm.    Zinkeisen.      1.    (—1453)    1840,    2.   (—1574)    1854, 
3.  (-1623)  1855,  4.  (—1669)  1856,  5.  (—1774)  1857,  6.  (-1802)  1859,  7.  (—1812) 
1863.  —  Von  N.  Jorga.     1.  Bd.  (—1451)  1908,    2.  Bd.  (-  1538)  1909,  3,  Bd.  (—1640)  1910, 
4.  Bd.  (—  1774)  1911,  5.  Bd.  (—1912)  1913.  —  Oesterreich  von  Joh.  Grafen  Maihith.  1.  Bd. 
(1218-1526)  1834,  2.  Bd.  (—1619)  1837,  3.  Bd.  (—  1648)  1842.  4.  Bd.  (-  1740)  1848,  5.  Bd. 
(-1849)  1850.  —  Von  Alf.  Huber.  1.  Bd.  (-1279)  1885,  2.  Bd  (-1437)  1885,  3.  Bd. 
(—  1527)  1888,  4.  Bd.  (— 16091  1892,  5.  Bd.  (  -  1648)  1896,  6.  Bd.  (—  1700)  von  Osw. 
Redlich  1921.  —  Polen  von  Rieh.  Roepell  (Teil  1)  und  Jakob  Caro  (Teil  2—5). 
1.  (850-1300)  1840,  2.  (—1.386)  1863,  3.  (-1430)  1869,  4.  (—1455)  1875,  5.  Teil  I.Hälfte 
(-  1480)  1886,  5.  Teil  2.  Hälfte  (—1560)  1888.  —  Polen,  Neuere  Geschichte  von  E.  Zivier. 
Die  zwei  letzten  Jagellonen  1506—1572,  1915.  —  Portugal  von  Heb.  Schäfer-  1.  Bd.  (—  1383) 
1836,  2.  Bd.  (—1495)  1839,  3.  Bd.  (—1580)  1850,  4.  Bd.  (—1667)  1852,  5.  Bd.  (-1820) 
1854.  —  Preußen  von  Gust.  Adolf  Harald  Stenzel.  1.  (-1640)  1830,  2.  (—1688)  1837, 
8.  (—1739)  1841,  4.  (—1756)  1851,  5.  (-1763)  1854.  —  Von  E.  Reimann.  1.  Bd.  (1763— 
1772)  1882,  2.  Bd.  (—1786)  1888.  —  Rumänien  von  N.  Jorga.  1.  Bd.  (—ca.  1550)  1905. 
2  Bd.  (—  1905)  1905.  —  Rußland  von  Philipp  Strahl  (Bd.  1  u.  2)  und  Ernst  Herrmann 
(Bd.  3-7).  1.  Bd.  (—  1224)  1832,  2.  Bd.  (—  1505)  1838,  3.  Bd  (-  1682)  1846,  4.  Bd.  (—  1741) 
1849,  5.  Bd.  (—  1775)  1853,  6.  Bd.  (-  1792)  1860,  7.  Bd.  (Ergänzungsband,  1791—1797)  1866. 
—  Von  Alex.  Brückner  (Bd.  1)  und  C.  Mettig  (Bd.  2).  1.  Bd.  (—  1725)  1896,  2.  Bd.  (—1800) 
1913.  —  Sachsen  von  C.  W.  Böttiger  (Bd.  1  u.  2;  2.  Aufl.  von  Tb.  Flathe)  und  Tb.  Flathe 
(Bd.  3).  1.  Bd.  (— 1555)M867,  2.  Bd.  (—1806)  M870,  3.  Bd.  (—1866)  1873.  —  Schweden 
von  Eiik  Gust.  Geijer  (Bd.  1—3),  Feh.  Ferd.  Carlson  (Bd.  4— 6)  u.  Ludwig  Stavenow  (Bd.  7). 
1.  Bd.  (—1520)  1832,    2.  Bd.   (—1611)  1834,    3.  Bd.    (—1654)    1836,    4.  Bd.   (—1680)    1855, 
5.  Bd.  (—  1697)  1875,  6.  Bd.  (—  1706)  1887,  7.  Bd.  (1718-1772)  1908.  —  Schweiz  von  Joh. 
Dierauer.  1  Bd.  (-1415)  ̂   1919,  2.  Bd.  (-1516)  ̂   1920,  3.  i^d.  (—1648)  *  unter  der  Presse. 
4.  Bd.  (—1798)  1912,  5.  Bd.  (—1848)  1917.  —  Serbien  von  Konst.  Jiierek.  1.  Bd.  (-1371) 
1911,  2.  Bd.,  1.  Halbband  (1371  —  1537)  1918.  —  Spanien  von  Feh.  Wm.  Lembke  (Bd.  1). 
Heb.  Schäfer  (Bd.  2  u.  3)  und  Feh.  Wm.  Scbirrmacber  (Bd.  4—7).    1.  Bd.  ( -  ca.  850)  1831, 
2.  Bd.  (—1109)  1844,  3.  Bd.  (— ca.  1500)  1861,  4.  Bd.  (1108—1295)  1881,  5.  Bd.  (—1369) 
1890.  6.  Bd.  (1369— 1492)1893,  7.  Bd.  (—1516)  1902.  —  Spanien  unter  den  Habsburgern  von 

Konr.  Häbler.  1.  Bd.  (1516—1556)  1907.  —  Toscana  von  Alfr.  v.  Reumont.  1.  Bd.  ("1530 
-1737)  1876,  2.  Bd.  (-1859)  1877.  -  Venedig  von  Heb.  Kretschmayr.  1.  Bd.  (-1205) 
1905,  2.  Bd.  (—1516)  1920.  —  Westfalen  von  Arth.  Kleinscbmidt  1893.  —  Württemberg 
von   Paul   Feh.  Stalin.      1.    Bd.,    1.  Hälfte   (—  1268)  1882,    1.   Bd.,    2.  Hälfte  (—  1496}  1887. 

II.  Geschichte  der  außereuropäischen  Staaten:  Japan  von  0.  Nachod. 
1.  Bd.  (—645)  1906. 

Hl.  Deutsche  Landesgeschichten:  Braunschweig  und  Hannover  von  0.  v. 
Heinemann.  1.  Bd.  1882,  2.  Bd.  1886,  3.  Bä.  1892.  —  Hamburg,  Neuere  Geschichte  von 
A.  Wohlwill.  (1789—1815)  1914.  —  Karpathenländer  von  R.  F.  Kaindl.  1.  Bd.  (Galizien 
— 1772)  1907,  2.  Bd.  (Ungarn,  Walachei  und  Moldau  —  1774)  1907,  3.  Bd.  (Galizien, 
Ungarn,  Bukowina  und  Rumänien  — 1911)  1911.  —  Livland  von  E.  Seraphim.  1.  Bd. 
(—  1582)  1906.  —  Mecklenburg  von  Otto  Vitense.  1920.  —  Nieder-  und  Oberösterreicb 
von  Max  Vancsa.  1.  Bd.  (—  1283)  1905.  —  Ost-  und  Westpreußen  von  K.  Lohmeyer. 
Bd.  8  1  (—1411)  1908.  —  Pommern  von  M.  Wehrmann.  1.  Bd.  (—1523)  M919.  2.  Bd. 
(—  1906)  1906.  —  Die  in  der  preußischen  Provinz  Sachsen  vereinigten  Gebiete  von  E.Jacobs 
1883.  —  Salzburg  ivon  H.  Widmann.  1.  Bd.  (-1270)  1907.  2.  Bd.  (-1519)  1909,  3.  Bd. 
(  -  1805)  1914.  —  Schlesien  von  C.  Grünbagen.    1.  Bd.  (—  1527)  1884,  2.  Bd.  (-  1740)  1886. 
—  Steiermark  von  Karl  Pirchegger.     Bd.  1  (-  1282)  1920. 

Aber  die  Geschichte  braucht  sich  nicht  bloß  auf  die  Ereignisse  eines 
bestimmten  räumlich  begrenzten  Gebietes  zu  beschränken,  sie  kann  sich  auch 
politische  Erscheinungsformen  als  solche  zum  G egenstande 

wählen.  Sie  kann  wie  /'.  de  Mauldc-Jjn-Cldi^ÜTc,  L<i  <lij)loniafie  au  fenips  de  Ma- 
eluavel  3  Bde.,  Paris  1892  —  93  die  Diplomatie  eines  bestimmten  Zeitraums  ge- 

schichtlich zu  erfassen  suchen.  Aber  auch  politische  Systeme  wie  das  des  euro- 
päischen Gleichgewichtes  lenken  die  Aufmerksamkeit  des  Geschichtsschreibers 
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auf  sich :  Ernst  Kacho.,  l)ie  Idee  des  C2iyop.  Gkichi/eicichfes  in  der  pnhlisist.  Life- 
rahir  vom  10.  JJif.  his  snr  Mitte  des  18.  Jlits.  1907,  CJi.  Diqmis,  Le  prineipe 

d'equitihre  et  Je  coneert  europren.  De  la  pair  de  Westplialie  a  Vacte  d'AIfjcciras 
Paris  1909.  Das  Wesen  der  Großmacht  hat  geschichtlich  zergliedert  Lcop. 
V.  Banhe  in  Die  großen  Mächte  SW.  24  (1873),  3Iax  Lenz,  Die  großen  Mäehte. 
Ein  RiickblicJc  auf  unser  Jht.  1900,  neuerdings  Mart.  Spakn  (vgl.  III  §  2).  Ueber 

den  territorialen  Rahmen  gehen  politisch -geschichtliche,  wie  Alb.  Soref,  La 
question  eV Orient  au  18'  siixie  ̂   Paris  l!)02  oder  P.  Lerog-Beaulieu ,  De  la 

colonisation  chez  (es  peupJes  modernes,  2  Bde.,  '"  Paris  1902,  hinaus.  Hieher 
gehört  auch  die  Geschichte  politischer  Parteien.  Nach  der  persönlichen 

Seite  hat  in  beispielgebender  Weise  dieses  Problem  Herrn.  Oncl-en,  Rudolf 
V.  Bennigsen,  ein  dt.  litjerater  Politiker,  2  Bde.  1910,  gelöst.  Vgl.  auch  Mart. 
Spahn,  Das  dt.  Zentrum  =  ludtur  u.  ICatliolizismus  5  (1908). 

Eine  politische  Erscheinungsform  ganz  besonderer  Art  bildet  der  Krieg 
und  damit  auch  die  Kriegsgeschichte.  Ein  großer  Teil  der  politischen 
Geschichte  überhaupt  wird  von  ihr  verschlungen.  Daneben  bildet  sie  als  Mittel 
der  Ausbildung  für  Militärs  eine  wichtige  pädagogische  Stütze.  Vgl.  Thilo 
V.  Trotha,  Kriegsg.  1907  und  3Iilitär.  Wochenhlatt,  Beihefte  1909  und  1912. 
In  diesem  Sinne  haben  die  modernen  Generalstäbe  beziehungsweise  Kriegs- 

archive es  sich  angelegen  sein  lassen,  aktenmäßig  belegte  Darstellungen  der 

neueren  Kriegshandlungen  ihrer  Armeen  anzufertigen.  Das  österreichisch- 
ungarische Kriegsarchiv  griff  in  Feldzüge  des  Prinzen  von  Savoyen,  21  Bde., 

1896-1905  am  weitesten  zurück.  Mit  Die  Kriege  Friedrichs  des  Gr.  1890  ff. 

beginnen  die  Veröffentlichungen  des  Großen  Generalstabes.  Der  Schleswig-' 
holsteinische  Krieg  fand  in  Den  Dansh-tgdske  Irig  1864,  3  Bde.,  Nyborg 
1890/2  eine  Darstellung  von  selten  des  dänischen  Generalstabes.  Vorher 

wurde  er  schon  vom  Großen  Generalstab  Der  dt.-dänis'che  Krieg  1804,  2  Bde., 
1886/7  bearbeitet.  Für  die  vom  Etat-Major  de  l'armee  in  Frankreich  ver- 
anlaßten  Kriegsgeschichten  bildete  Paul  P'oncart,  Kampagne  de  P*russe  1800,' 7, 
2  Bde.,  Paris  1887/90  zunächst  das  Vorbild.  Seit  1901  erscheint  La  guerrc 
de  1870,  71.  Für  die  Mehrzahl  dieser  offiziellen  Darstellungen  gilt  das  Wort 
Molfkes,  daß  sie  nach  dem  Erfolg  appretiert  seien,  daß  sie  die  Prestiges  ge- 

wisser Persönlichkeiten  schonen  und  auf  das  vaterländische  Gefühl  Rücksicht 

nehmen  müssen.  Im  besten  Falle  reihen  sie  sich  unter  die  pragmatische  Ge- 
schichtsschreibung ein  und  sollen  dem  Offizier  als  Behelf  für  seine  künftige 

Tätigkeit  im  Felde  dienen.  Von  dieser  mehr  militärisch  als  geschichtlich 

gerichteten  Darstellungsart  löst  sich  neuerdings  die  rein-historische  Kriegs- 
geschichtsforschung als  solche  ab.  Hs.  Delbrück  hat  die  Kriegsgeschichte  auf 

eigene  Füße  gestellt:  Die  Perserkriege  und  die  Burgunderkriege  1887,  Die 
Strategie  des  Perikles,  erlänfeii  durch  die  Strategie  Friedrichs  d.  Gr.  1890  waren 
die  Vorläufer  seiner  G.  der  Kriegskunst  im  Bahnwn  der  polit.  G.  1  (1900, 

2  1908),  2  (1902,  '-  1909),  3  (1900)  4  (1920),  die  zwar  nicht  ohne  Widerspruch 
blieb,  aber  die  wissenschaftliche  Verselbständigung  dieses  Geschichtszweiges 
besiegelte.  Schon  früher  war  natürlich  die  antike  Kriegsgeschichte  Gegen- 

stand philologischer  und  historischer  Untersuchungen.  Neuerdings  hat  be- 
sonders Johs.  Kromayer,  Antike  Schlachtfelder  1  (1002j,  2  (1907):  Griechenland 

und  Klcinasien,  3.:  Italien  und  Afrika  (1911)  diesen  Zweig  gepfiegt.  Um- 
gekehrt  haben    mit   mehr  oder  weniger   Erfolg   militärische  Fachmänner  sich 
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dem  Studium  auch  entlegenerer  Zeiten  der  Kriegsgeschichte  zugewendet,  so 
(r.  Köhler.  Die  ScJiIacJtf  auf  dem  Marcltfeläe  am  26.  August  1278,  in  Ff.  z. 
dt.  G.  19  (1879),  20  (1880)  216  ff.,  19  (1879)  307  ff.,  21  (1881),  vgl.  MJÜG. 
3  (1882),  162,  Gg.  Veith,  G.  der  FeJdzüge  C.  Jidius  Caesars  1906,  Der  FekUug 
von  DgrrJiacJiiuiii  zw.  Caesar  und  Fompejns  1920.  Der  größeren  Fachkenntnis 
des  Technischen  steht  wie  bei  Köldcr  die  geringere  Gabe  und  Ausbildung  in 
der  Quellenverwertung  gegenüber.  Dem  Historiker  steht  zwar  in  letzterer 
Hinsicht  reichere  Erfahrung  zu  Gebote,  doch  fehlt  ihm  dafür  das  eigentlich 
Fachliche  des  Offiziers,  das  er  vielfach  erst  mühsam  nachholen  muß.  Immer- 

hin haben  in  dieser  Hinsicht  Forscher  wie  T/i.  Mommsen  und  Aug.  Fournier 
Erhebliches  geleistet.  Jedenfalls  ist  es  möglich,  sich  gewisse  Grundbegriffe 
anzueignen.  Wer  sich  mit  Fragen  aus  der  Kriegsgeschichte  beschäftigt,  wird 
dies  als  Voraussetzung  betrachten  müssen. 

§  11.     Volk,  Geschlecht,  Familie,  Individuum  als  Einteilung-sg-rund. 

Volk,  Nation,  Stamm,  Geschlecht,  Familie  bis  herab  zur  Einzelpersönlich- 
keit, sie  alle  können  Gegenstand  monographischer  Geschichtsdarstellung  sein. 

Es  liegt  auf  der  Hand,  daß  eine  Geschichte  der  Deutschen  etwas  anderes  ist 
als  eine  Geschichte  Deutschlands,  und  P.  J.  Bloh  hat  gewiß  nicht  ohne  Grund 
für  sein  Werk  den  Titel:  Gescliicdenis  van  Jiet  Ncderlandsche  volle  gewählt. 
Aber  auch  hier  ruhen  solche  Bezeichnungen  auf  dem  Untergrunde  der  An- 

schauung, je  nachdem  man  etwa  gewillt  ist,  Staat  und  Nation  (s.  III  §  3)  gleich- 
zusetzen oder  nicht.  Die  eigentliche  Geschichte  der  Nationen  steckt  nicht 

in  der  Darstellung  der  politischen  Veränderungen  allein,  sie  ist  —  soweit  es 
sich  namentlich  um  moderne  Nationen  handelt  —  noch  viel  mehr  in  der  Be- 

trachtung der  kulturellen  Beziehungen  verankert.  In  diesem  Sinne  hat  John 

Fichard  Green  in  seiner  Historg  of  the  engJish  people  (—  1815)  London  1877 
bis  1880  es  mit  Geschick  versucht,  die  Geschichte  des  englischen  Volkes  zu 

schreiben  und  darin  auch  den  auf  diesem  Gebiete  wichtigen  Gleichgewichts- 
zustand zwischen  den  Führern  und  den  Geführten,  zwischen  den  Massen-  und 

den  Individualhandlungen  herzustellen,  verstanden.  Hieher  wird  man  auch 
den  feinsinnigen  Schilderer  des  völkischen  Stillebens  zählen  dürfen,  Wni.  Hch. 

Biehl,  der  in  seinen  Kultur  Studien  aus  drei  Jahrhunderten  1862,  '  1910,  in 
Die  hürgerliche  Gesellschaft  1851,  Land  und  Leide  1853,  Die  Familie  1855 
das  deutsche  Volk  jenseits  des  Staates  in  seiner  gesellschaftlichen  und  natio- 

nalen Eigenart  aufsucht.  Das  Ineinanderfließen  der  verschiedensten,  mit  dem 
Staate  gar  nicht  oder  nur  sehr  lose  zusammenhängenden  Lebensbeziehungen, 
die  sich  aber  ohne  jeden  Zwang  zu  einer  Geschichte  des  Volkes  zusammen- 

schließen, dieses  Ineinanderfließen  wird  namentlich  dann  offenbar,  wenn  man 
sich  den  ältesten  Zeiten  nähert  oder  noch  nicht  sehr  entwickelte  Kulturen 

zum  Gegenstand  der  Darstellung  wählt.  Das  Wissen  davon  formt  sich  da 
von  selbst  zu  einer  Geschichte  der  Hethiter,  der  Lykier,  der  Phönizier,  der 
Indogermanen,  der  Etrusker,  der  Iberer,  der  Kelten  usw. 

Die  Begriffe  „Volk"  und  „Nation'-  werden  hiebei  (vgl. III  §  3)  nicht  immer 
genau  geschieden.  Es  zeigt  sich  aber,  daß  —  soweit  es  sich  um  Nationales 
handelt  —  der  Hauptton  auf  dem  Kulturellen  liegt.  Das  gleiche  gilt  natür- 

lich   für   die   Unterteilung   der  Nation   in   Stämme,   obwohl  hier  politische  • 
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Gegensätze  nicht  ausgeschlossen  zu  sein  brauchen.  Andererseits  reichen  die 
geschichtlichen  Tatsachen  des  Stammesdaseins  in  das  Volkskundliche  hinüber 
und  werden  vielfach  von  diesem  Standpunkt  behandelt.  Auch  hier  spielen 
zumeist  in  den  ältesten  Zeiten,  da  aus  den  einzelnen  Gliedern  erst  allmählich 

Nationen  werden,  die  Stämme  eine  größere  Rolle  als  in  der  späteren  Ent- 
wicklung. Auch  ist  bei  verschiedenen  Nationen  der  stammesgeschichtliche 

Einfluß  verschieden,  bei  Juden,  Griechen  und  Deutschen  mehr  als  etwa  bei 
Römern  oder  Franzosen. 

Beispiele  für  Arbeiten  auf  diesem  Gebiete  sind  Edd.  Meyer,  Die  Israe- 
liten und  iltreNachhnrstämme  190G;  Karl  Otfr.  Müller,  G.  der  hellenischen  Stämme 

und  Städte  ̂   1844;  Ferd.  lieh.  Müller,  Die  dt.  Stämme  und  ihre  Fürsten, 
5  Bde.,  1840—52,  1858;  Osk.  Weise.  Die  dt.  Vollsstämme  und  Landschaffen  = 

Aus  Nat-  und  Geistesw.  Nr.  16  (^  1917).  Neuerdings  hat  die  Geschichte  der 
deutschen  Stämme,  bezeichnend  genug,  von  der  Literaturgeschichte  her  An- 

regungen empfangen.  Josef  Kadler  hat  in  seiner  Literatur;/,  der  dt.  Stämme 

und  Landschaften  1912  ff",  nach  dieser  Richtung  hin  verschiedene,  auch  rein 
geschichtliche  Zusammenhänge  aufgedeckt,  die  neue  Ausblicke  für  die  künftige 
Forschung  gewähren. 

Die  Familiengeschichte  hängt  aufs  engste  mit  der  genealogischen 
Forschung  zusammen  und  hat  ihren  Ursprung  in  dem  Interesse  regierender 

und  hervorragender  Familien,  an  der  Vergangenheit  des  eigenen  , Hauses'. 
Insofern  ragt  dieser  Zweig  geschichtlicher  Forschung  in  die  Uranfänge  alles 

historischen  Denkens  überhaupt  hinüber  (vgl.  V  §  12).  Zugleich  geht  aber  das 
Interesse  an  familiengeschichtlichen  Fragen  selbander  mit  dem  jeweiligen 
Stande  sozialen  Bewußtseins  und  der  Achtung,  die  man  vor  der  ständischen 
Abstufung  und  Einreihung  in  diese  hat.  So  steigt  mit  der  zunehmenden 

Demokratisierung  des  Denkens  die  Familiengeschichte  auf  dieser  Stufenleiter 

immer  mehr  herab  und  ist  bereits  bei  der  Darstellung  rein  bürgerlicher  Fami- 

lien angelangt.  Natürlich  sind  ihr  die  Traditionen  als  der  durch  den  Stoff" 
selbstgezogene  Grenzen  ge<ieben,  denn  nur  jene  Familien  eignen  sich  als 
Gegenstand  historischer  Darstellung,  die  durch  die  Leistungen  und  Stellung 

ihrer  Mitglieder  und  durch  die  Pflege  der  üeberlieferung  sich  von  flüchtig  auf- 
tauchenden und  wieder  verschwindenden  Familien  abheben.  In  der  letzten 

Zeit  erwuchsen  der  Familien forschung  in  den  Vertretern  der  Vererbungslehre 

neue  Eideshelfer.  Aug.  Brächet,  Pathologie  mentale  des  reis  de  France.  Louis  XL 
et  ses  ascendants.  Une  vie  hmnaine  ctudife  ä  travers  sex  siccles  dliercditc  (852 
bis  1483)  Paris  1903  versuchte  sich  in  dieser  Hinsicht,  Bob.  Sommer  beleuchtete 

in  Familienforschuny  und  Vererbungslehre  1907  theoretisch,  was  er  praktisch 

in  Goethes  Wrtzlarer  Verwandtschaft  1908  und  Goethe  ini  Lichte  der  Ver- 
crbungslehre  1908  versuchte.  In  Deutschland  organisierte  sich  überdies  im 

Jahre  1904  eine  Zentralstelle  für  deutsche  Personen-  und  Familiengeschichte,  die 
eigene  Mitteilungen  herausgibt.  Außerdem  erscheinen  seit  1902  Familien- 
geschieht!.   Bll. 

Als  Beispiele  neuerer  familiengeschichtlieher  Monographien  sei  vor  allem 
Justus  Hashagen,  G.  der  Familie  Hoesch  1.  1911  und  Ernst  Devrient,  Das 
Geschlecht  von  Arnim  1914  f.  erwähnt.  Seit  1919  erscheint  von  Bich.  Böse  eine 

Fa m iliengesch ichtliche  Bibliograph  ic. 

Die  Geschichte  von   Einzelpersönlichkeiten    erfährt  eine  ver- 
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schiedene  Einstellung,  je  nachdem  man  nur  eine  schlichte  Erzählung  der  Ver- 
änderungen, Handlungen  und  Willensakte  geben  will  als  deren  Urheber  dieser 

einzelne  gilt  und  die  sonst  mit  dessen  Lebensschicksalen  in  engerem  Zu- 
sammenhang stehen,  oder  ob  man  in  ihm  den  Träger  zeitlich  bedingter, 

typischer  Merkmale  erblickt,  die  einen  Stand,  den  Vertreter  einer  bestimmten 
Geistesrichtung  usw.  kennzeichnen.  Ein  anderes  ist  es  schließlich,  wenn  es 
sich  um  Persönlichkeiten  handelt,  die  als  Führer  gewirkt,  ihrer  Zeit  nach 
irgendeiner  Richtung  hin  den  Stempel  aufgedrückt  haben,  deren  Eigenart 

die  Eigenart  ihrer  Zeit  war  und  die  man  nun  in  dieser,  ihrer  Gegenwart  be- 
herrschenden Besonderheit  zu  schildern  sucht. 

Von  den  zwei  Arten  der  Lebensbeschreibung,  die  noch  D.  Jenisrli, 
TItcorie  der  LehenshesxhrcibKiuj,  Berlin  1802  anführt,  von  der  .,schlicht-bio- 

graphischen"  und  der  .,pragmatischen",  welch  letztere  das  Leben  des  zu  Be- 
schreibenden ,,nach  Ursache  und  Wirkung"  zu  entwickeln  habe,  die  er  einer 

.,psychologischen  Entwicklungsgeschichte"  nachgerade  gleichgestellt,  von  diesen 
zwei  Arten  gilt  für  den  heutigen  Geschichtsschreiber  nur  die  zweite  Form. 
Freilich  hat  das  Herausschneiden  einer  Persönlichkeit  aus  ihrer  Verwobenheit 

mit  dem  sie  umgebenden  Leben  stets  etwas  Mißliches  und  Gewaltsames,  etwas 
Unhistorisches.  Im  selben  Maße  steigt  andererseits  das  menschliche  Interesse 
und  kann  sich  zum  Künstlerischen  steigern,  wofern  es  gelingt,  im  Bilde  des 
behandelnden  Einzellebens  das  Allgemeine  zum  Ausdruck  zu  bringen.  Hier 
stellt  sich  im  Rahmen  eines  Lebenslaufes  die  Tatsache  einer  echten  Entwicklung 
dar.  Das  Leben  des  einzelnen  ist  ein  sich  ständig  veränderndes  Ganzes. 
Diese  Veränderungen  aber  sind  nichts  anderes  als  die  Resultante  aus  der 
Besonderheit  des  Individuums  (seiner  Individualität)  und  den  Einwirkungen 
der  Umwelt  auf  diese.  In  den  Handlungen  und  Erlebnissen  spiegeln  sich  die 
verschiedenen  Entwickelungszustände  wider,  die  der  Träger  der  Individualität 
durchmacht  und  die  in  ihrer  Gesamtheit  eben  den  Lebenslauf  bilden. 

So  führt  jede  Biographie,  die  mehr  sein  will  als  eine  Aneinanderreihung 
von  Daten,  ebenso  ins  Weite  (Milieuschilderung),  wie  sie  notgedrungen  wieder 
in  die  Enge  persönlichen  Wirkens  und  Erlebens  zurückleiten  muß.  Für  eine 
Forschernatur  wie  Bankc,  der  sich  stets  den  Blick  fürs  Ganze  zu  bewahren 
strebte,  war  deshalb  Biographik  etwas,  dem  er  ängstlich  aus  dem  Wege  ging, 
wenn  er  dieses  Gebiet  auch  streifte  und  sich  darin  versuchte.  „Wie  ein  edler 
Mensch  sich  entwickelt,  wie  der  Keim  des  eingeborenen  Antriebes  sich  zu 

einer  großartigen  Tätigkeit  ausbildet;  wie  der  Geist  von  schüchternen  An- 
fängen aus  immer  sicherer  wird,  bis  er  die  Welt  ungetäuscht  in  ihrer  rechten 

Gestalt  anschaut;  wie  endlich  die  Seele,  das  eine  ergreifend,  dem  anderen 

entsagend,  zu  Harmonie  und  Schönheit  gedeiht  —  dies  zu  betrachten,  ist 

gewiß  ein  erhebendes  Geschäft  und  zugleich  einer  der  größten  Genüsse." 
Diese  Worte  licmJces,  die  er  seiner  Lebensbeschreibung  des  Don  Carlos  voran- 

stellt, deuten  auf  das  Aesthetische  hin,  das  in  aller  Menschenschilderung  den 
Ton  angibt.  Und  doch  läßt  sie  sich  von  der  Geschichtserzählung  nicht  trennen. 
Auch  bei  Ihinle  nicht.  Immer  wieder  tauchen  wenigstens  Bruchteile  von 
Biographien  darin  auf,  verschwinden,  upi  dann  wieder  an  einer  Stelle 
emporzukommen.  Maximilian  I.,  Luther,  Cromwell,  Katharina  de  Medici. 

Dort,  wo  er's  braucht,  stellt  Itanlcc  diese  Gestalten  ins  Blendlicht  seiner 
scharfen    Beobachtung.      Nicht   minder    Momiiisoi,    der    mit    ungleich    leiden-- 
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schaftlicheier,  oft  eigenwilliger  Betonung  Gestalten  herausgreift  und  in  festen 

Linien  umreißt:  Pompeius,  Caesar,  Cicero,  Cato.  Es  handelt  sich  hier  aller- 

dings nicht  um  Biographien,  sondern  mehr  um  .,literarische  Porträts". 
Die  Aufgabe  des  Biographen  ist  es,  die  Schicksale  und  Eigenschaften 

der  von  ihm  behandelten  Persönlichkeit  ins  richtige  Verhcältnis  zu  setzen  zu 
den  Zuständen,  zu  den  wirtschaftlichen,  politischen,  gesellschaftlichen  oder 

künstlerischen  Verhältnissen  der  Zeit,  aus  der  jene  Persönlichkeit  hervor- 
gegangen ist.  In  diesem  —  modernen  —  Sinne  handelt  Fasquale  Villari, 

wenn  er  in  seinem  AVerke  Nkcolb  Machiavelli  und  seine  Zeit  (dt.  1877  bis 

1883,  3  Bde.)  1.  S.  IX  bekennt:  „Ich  habe  mich  bemüht,  zu  erforschen  wie 

in  jenem  Jahrhundert  —  wenn  man  so  sagen  darf  — ,  der  Geist  des  Machia- 
vellismus  entstand,  ehe  Machiavelli  selbst  auf  die  Bühne  trat,  um  ihm  das 

eigentümliche  Gepräge  seines  politischen  Genies  zu  geben  und  ihn  wissen- 
schaftlich zu  formulieren.  Und  nachdem  ich  so  gewissermaßen  Machiavelli 

vor  Machiavelli  erforscht  habe,  komme  ich  zu  ihm  selbst,  sobald  er  in  der 
Geschichte  sichtbar  \\ird  und  suche  so  genau  als  möglich  seine  Leidenschaften 
und  seine  Gedanken  aus  seinen  eigenen  Schriften  und  auch  denen  seiner 

nächsten  Freunde  kennen  zu  lernen."  Das  ist  das  Programm  jedes  neueren 
Biographen.  Er  muß  den  Menschen  aus  seiner  Umgebung  zu  erklären  suchen, 
er  muß  nicht  nur  die  Genealogie  seiner  körperlichen  Abkunft  geben,  sondern 
auch  die  geistige  Ahnenreihe  lierzustellen  sich  bemühen.  Und  er  muß  schließ- 

lich den  Menschen  in  seinem  Verhältnis  zu  seiner  Gegenwart  und  sozialen 
Umgebung  darstellen.  Hiebei  darf  er  nie  vergessen,  daß  jeder  Beruf,  jeder 
Stand,  jede  Religion  eine  eigene,  von  den  Zeitbedingnissen  verhältnismäßig 
unabhängige  Psychologie  aufweist.  Der  Priester,  der  Militär,  der  Staatsmann 
denkt  anders  als  der  Schulmeister,  Kaufmann,  Künstler  oder  Gelehrte  und 
hat  sich  in  allen  Jahrhunderten  durch  seine  Denkungsart  geschieden  von  dem 
anderen. 

Die  zeitgeschichtliche  Einordnung  des  einzelnen  in  seine  Zeit  kann  nun 
verschieden  sein,  je  nachdem  man  diese  Persönlichkeit  als  richtunggebend 
betrachtet  oder  ob  man  sie  nur  als  empfangend  erkennt.  Aber  auch  in 
letzterer  Hinsicht  gibt  es  eine  Art  der  Vollendung,  die  der  einzelne  erreichen 
kann,  indem  er  eben  die  Eigenart  dieser  zeitbedingten  Merkmale  in  solcher 

Vollkommenheit  in  sich  vereinigt,  daß  er  eben  zum  , Typus'  wird.  So  betitelt 
—  und  hier  ist  schon  der  Titel  charakteristisch !  —  Gustave  Sddumheryer  sein 
Buch  I^n  enipornr  hi/santin  an  dixieme  sii-dc.  Niccphore  PJiocas.  Paris  1890 
und  begründet  die  Wahl  seines  Stoffes,  indem  er  seinen  Helden  kennzeichnet: 

,  A  demi  soldat  audacieux,  d'une  energie  extraordinaire,  ä  demi  devot  rigide 
et  mystique,  il  resume  mieux  peut-etre  que  tout  autre  le  type  de  ces  etranges 

Basileis  d'Orient,  raoitie  rois,  moitie  papes."  —  Es  ist  ein  Unterschied,  ob 
man  eine  Biographie  Karls  des  Großen  als  schlichte  liebensbeschreibung  ver- 

faßt oder  ob  man  das  Werk  ,Karl  der  Große  und  seine  Zeit'  nennt  und 
damit  andeutet,  daß  man  über  das  Leben  des  Mannes  hinaus  auch  die  Um- 

stände beschreiben  w^ill,  die  ihn  als  Sohn  und  zugleich  als  den  Gestalter  seiner 
Gegenwart  erscheinen  lassen.  Hiebei  wird  in  diesem  Fall  das  Gewicht  auf  „seine" 
liegen,  indes  bei  untergeordneten  Persönlichkeiten  das  Wort  ,Zeit'  betont  ist. 
Die  .»schlicht- biographische"  Leistung  ist  freilich  nur  von  untergeordneter 
Bedeutung  und  hat  auch  wissenschaftlich  nur  den  Wert  eines  Behelfes. 
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Eine  wirklich  gute  Biographie  gehört  zu  den  allerschwierigsten  Aufgaben, 

die  einem  Historiker  gestellt  werden  können.  Die  V'erbindung  herzustellen 
zwischen  der  familiengeschichtlichen  Abstammung  und  der  geistesgeschichtlichen 
Herkunft,  zwischen  dem,  was  die  geschilderte  Persönlichkeit  seiner  Umwelt 
(Gesellschaft,  Familie,  Schule,  Zeitströmung,  Nation)  schuldet  und  dem,  was 
die  Umwelt  ihr  verdankt,  stellt  an  die  Darstellungskraft  des  Biographen  die 
höchsten  Anforderungen.  Zu  alledem  kommt  noch,  daß  der  Biograph  jene 
Persönlichkeit  auf  ihrem  Werdegang  begleiten  muß,  daß  er  sie  abzuzeichnen 
hat  nicht  als  etwas  Fertiges,  sondern  als  ein  Werdendes.  Der  junge  Bismarck 
ist  ein  anderer  als  der  Bismarck  in  Frankfurt,  ein  anderer  als  der  auf  dem 

Berliner  Kongreß.  Zu  dem  Bilde,  das  wir  von  dem  Gegenstande  einer  Bio- 
graphie fordern,  gehört  auch  die  Körperlichkeit  des  Geschilderten.  Oft  ist 

ein  Zug  seines  Gesichtes,  seiner  Gestalt,  sein  Gang,  ein  Gebrechen  seines 

Leibes  bezeichnender  auch  für  sein  geistiges  Wesen  als  eine  langatmige  In- 
haltsangabe seiner  Werke.  Selbst  in  einer  nichtbiographischen  Studie  unter- 

streicht oft  eine  körperliche  Charakteristik  in  glücklichster  Weise  den  Aus- 

druck des  Geistigen  .  .  „Es  war  das  eigenste  Wesen",  bemerkt  Wm.  Dilthey 
von  Erasmus,  „des  zarten,  kleinen,  immer  kränkelnden  Mannes  mit  den  halb- 
geschlossenen  blauen,  beobachtenden  Augen,  als  einzige  Waffe,  im  religiösen 

Streite  das  Wort  anzuerkennen."  Jedenfalls  haben  wir  einen  Anspruch  dar- 
auf, daß  uns  der  Biograph  auch  nach  dieser  Hinsicht  hin  uns  seinen  Helden 

abschildert,  sofern  er  selbst  beglaubigte  Nachrichten  darüber  sein  eigen  nennt. 
Man  kann  sich  in  Goethes  Werken  ganz  wohl  zurechtfinden,  ohne  daß  man 
sein  Bild  auf  dem  Eise  kennt  oder  ihn  gegenwärtig  hat  als  den  Weltweisen 
von  Weimar,  aber  in  eine  Biographie  gehört  diese  Einzelheit  hinein.  Auch 
kleine  Züge  der  Alltäglichkeit,  wo  sie  charakteristisch  sind,  wollen  wir  nicht 
missen.  il//cA.  Bernays  hat  recht,  wenn  er  in  dem  Artikel  Gottsched  {Allg. 
Bt.  Biüjir.  9  [1879]  504)  die  Schilderung  von  Gottscheds  Gattin  einflicht,  die, 
wenn  ihr  Mann  Vorlesungen  hielt  oder  Uebungen  leitete,  an  der  Türe 
ihres  dem  Hörsaal  benachbarten  Zimmers  saß  und  sich  alles  aneignete,  was 
von  den  Lippen  des  Meisters  und  der  Schüler  floß.  „Denke  man  sich  als 
Gegenbiid  Meta  Klopstock,  wie  sie,  etwa  20  Jahre  später,  ehrfurchtsvoll  auf 
das  in  heiliger  Begeisterung  erglänzende  Antlitz  ihres  am  Messias  arbeitenden 

Gemahls  blickt!  Wir  gewahren  hier  gleichsam  die  beiden  äußersten  End- 
punkte, zwischen  denen  sich  damals  das  Leben  der  geistig  angeregten  Frauen- 

Avelt  Deutschlands  bewegte."  Wir  sehen  darin  ebenso  den  Unterschied  zwi- 
schen dem  vernünftelnden  Geist  Gottscheds  und  der  nach  Freiheit  ringenden 

Atmosphäre,  in  der  die  klassische  Dichtung  lebte. 
Es  sind  also  vor  allem  künstlerische  Fähigkeiten,  die  neben  historischer 

Auffassung  und  Fachkenntnis  dem  Biographen  eignen  müssen.  Die  Gabe  der 
Disposition,  die  Gabe,  den  zu  schildernden  Menschen  in  greifbare  Nähe  zu 
rücken,  ihn  uns  plastisch  vor  Augen  zu  führen  mit  richtiger  Verteilung  von 
Licht  und  Schatten,  diese  Gabe  geht  über  das  Maß  der  reinen  Wissenschaft- 
lichkeit  hinaus.  Während  einem  Karl  Justi  in  dem  Werke  Diego  Velasqucz 

und  sein  Jahr/inndert  '^  1903  oder  Fanl^  Salmtier  in  Vie  de  St.  Frangois 
d'Assise  Paris  1894  ̂ ^  1899  dieses  Sich-Einfühlen  in  eine  große  fremde  Per- 

sönlichkeit gelingt,  bleibt  etwa  lieh.  Vhnann,  Kaiser  Maximilian  1.,  2  Bde., 
1884,  1891  in  der  um  den  Mittelpunkt  dieses  Habsburgers  gruppierten  Staatsr 
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geschichte  stecken.  Die  individualpsychologische  Motivierung  spielt  nun  frei- 
lich in  der  Lebensbeschreibung  eine  größere  Rolle  als  anderswo,  aber  sie 

unterscheidet  sich  von  der  allgemeinen  Geschichtsschreibung  nicht  grundsätzlich, 
sondern  nur  dem  Grade  nach.  Insofern  ist  es  wohl  eine  üebertreibung,  wenn 

Edd.  Mcijer  und  Adolf  c.  Harnaclc  diese  allein  der  Biographik  zuschreiben  und 

die  Biographik  selbst  von  der  Geschichte  abtrennen  wollen.  —  In  witziger 
Weise  kennzeichnet  Titos.  Carlyle,  wo  er  von  Jean  Paul  und  dessen  Biographen 

Döriiicf  spricht  [Äusgcw.  Sehr.,  dt.  von  A.  Kretzschmar  3.  [1885]  S.  2  ff.),  die 
Geistlosigkeit  mancher  handwerksmäßig  arbeitenden  Schriftsteller  auf  diesem 

Gebiete.  Sie  entnähmen  erst  dem  Konversationslexikon  oder  sonstigen  .Nach- 
schlagewerken Zeit  und  Ort  der  Geburt,  Herkunft,  Erwerbszweig  und  Titel 

der  Werke  des  Helden.  „Den  Tag  des  Todes  weiß  man  aus  der  Zeitung 
und  dies  Zusammengenommene  bildet  die  Grundlage  des  Gebäudes.  Dann 

geht  man  seine  Schriften  und  alle  anderen  Schriften  durch,  in  denen  von 
ihm  und  seinen  Werken  gesprochen  wird,  und  überall,  wo  man  eine  Stelle 
findet,  ift  der  sein  Name  vorkommt,  schneidet  man  diese  heraus  und  legt  sie 
zur  Seite.  Auf  diese  Weise  wird  eine  Masse  Material  zusammengebracht  und 

das  Bauen  kann  dann  losgehen.  Ein  Stein  wird  auf  den  anderen  gelegt, 
gerade  wie  er  in  die  Hände  fällt;  hier  und  da  wirft  man  ein  paar  Kellen 

biographischen  Mörtels  als  Kitt  dazwischen  und  so  steigt  das  seltsame  Ge- 
bäude plötzlich  in  die  Höhe.  Gestaltlos  ragt  es  nach  allen  Richtungen  hin, 

nur  nicht  nach  dem  Himmel  empor.  Hier  liegt  ein  Granitblock,  dort  eine 
Masse  Pfeifenton  und,  wenn  das  Material  alle  ist,  so  hört  der  Bau  auf  und 

bleibt  als  ein  architektonisches  Rätsel  für  die  Nachwelt  stehen."  —  Ein 
glänzender  Fingerzeig,  wie  eine  Biographie  nicht  gemacht  werden  soll. 

Nur  wer  sich  der  Kraft  hiezu  ganz  sicher  fühlt,  wage  sich  an  eine  bio- 
graphische Leistung.  Bei  Persönlichkeiten  mittleren  Ranges,  deren  Leben 

vielleicht  stark  bewegt  war,  die  an  vielem  teilgenommen,  doch  niemals  etwas 

zur  Entscheidung  gebracht  haben,  kommt  als  weitere  Schwierigkeit  hinzu,  daß 
das  Material,  die  Bausteine  für  die  Reproduktion  dieses  Lebensgebäudes, 
sehr  weit  verstreut  auseinander  liegen,  die  Quellen  in  vielen  Bibliotheken  und 
Archiven  aufgesucht  werden  müssen  und  das  Ergebnis  des  Ganzen  nicht  im 
Einklang  mit  der  aufgewandten  Mühe  steht. 

Als  eine  Ergänzung  zur  Lebensbeschreibung  jeder  bedeutenderen  Per- 
sönlichkeit hat  neuerdings  Jtdian  Hirsch,  Die  Genesis  des  Kühnes  1914  die 

Forderung  aufgestellt,  man  solle  diese  Persönlichkeit  im  Wandel  der  Bewer- 

tung zeigen,  die  sie  zu  verschiedenen  Zeiten  erfahren  hat.  Diese  Forderung 
ist  für  einzelne  bereits  erfüllt.  Vgl.  das  grundlegende  Werk  von  Tadeusz 

Zielit'ishi,  Cicero  im  Wandel  der  Jahrliunderte  '  1897,  ̂   1908,  ferner  Domenico 
Comparetti,  VirgiUo  nel  mcdio  evo  ̂   Florenz  1896  und  Albert  Ludwig,  ScIiiUer 
und  die  deutsche  Naclmelt  1909. 

Beispiele  biographischer  Werke  aus  neuer  Zeit  wären  aufser  den  oben  angeführten: 
Osw.  Redlich,  Rudolf  von  Habsburg.  Das  dt.  Reich  nach  dem  Untergange  des  Kaiser- 

tums 19U3;  Emile  Doumergue,  Jean  Calvin.  Les  hommes  et  les  choses  de  son  temps 
3  Bde.  Lausanne  1899—190.5;  Gabr.  Hanotaux,  Histoiie  de  cardinal  de  Richelieu  2  Bde. 
Paris  1893/6:  Aug.  Fournier,  Napoleon  3  Bde.  M913;  Max  Lehmann,  Scharnhorst 
2  Bde.  1S«6  7;  Rud.  Haym,  Wilhelm  v.  Humboldt.  Lebensbild  u.  Charakteristik  1856; 
Feh.  Mein  ecke,  Das  Leben  des  GeneraUeldmarschalls  Herrn,  v.  Boyen  2  Bde.  1896/9; 
Er.  Marcks,  Bismarck.     Eine  Biographie  Bd.  1:  B.s  Jugend  1815—48  (1909;. 

Williolm   Haunr     KinfUhrung.  9 
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Theorie  und  Methodik  der  Lebensbeschreibung  behandeln:  D.  J  e  n  i  s  c  h  (s.  c); 
Edd.  P  1  a  t  z  h  0  f  f -L  e  j  e  u  n  e  ,  Werk  und  Persönlichkeit  1903 ;  Ldw.  Stein,  Zur  Methoden- 

lehre der  Biographik  in  Biograph.  Ell.  1  (1895)  22  ff.;  Alfr.  Dove,  Rankes  Verhältnis  zur 
Biographie  ebda.  S.  1  ff.;  Erich  Rothacker,  lieber  die  Möglichkeit  u.  den  Ertrag  einer 
genetischen  Geschichtsschreibung  im  Sinne  Karl  Lamprechts  =  Beitrr.  zur  Kultur-  u. 
Universalg.  20  (1912). 

Die  biographische  Literatur  der  Griechen  erwacht  in  der  Zeit  nach  Alexander  den 
Großen  und  wendet  sich  da  vor  allem  berühmten  Schriftstellern  zu,  um  sich  dann  erst 
Persönlichkeiten  wie  Lykurg,  Staatsmännern  und  Herrschern  zu  widmen.  Historische  Treue 
und  Kritik  ist  leider  nicht  Sache  dieses  Zweiges  geschichtlichen  Schrifttums,  es  mangelt 
ihm  auch  an  nötigem  Ernst,  um  Anekdotenkram  und  Klatschgeschichten  zu  meiden.  Eine 
an  weitere  Kreise  sich  richtende  Sammlung  von  Lebensbeschreibungen  berühmter  Römer 
und  Nichtrömer  hat  Cornelius  Neposin  seinem  nur  teilweise  erhalten  gebliebenen 
de  illustribus  viris  verfaßt.  Mehr  Künstler  als  Historiker  ist  schließlich  P  1  u  t  a  r  c  h  ,  dessen 
Biographien  vielfach  jedes  Streben  nach  geschichtlicher  Kritik  vermissen  lassen.  Ein 
Meister  der  Persönlichkeitsschilderung  war  Sallust,  in  dessen  Spuren  auch  Tacitus 
wandelt,  wenn  er  seinem  Schwiegervater  Agricola  eine  Lebensbeschreibung  widmet.  Von 
maßgebendem  Einfluß  für  die  Folgezeit  bis  hinein  ins  Mittelalter  blieben  die  8  Bücher  de 
vita  caesarum,  die  C.  Suetonius  Tranquillus,  Mitglied  der  kaiserlichen  Kanzlei 
unter  Hadrian,  in  denen  er  die  Biographien  der  zwölf  Herrscher  von  Caesar  bis  Domitian 
lieferte.  Die  dort  verwandte  Disposition  wurde  zum  starren  Schema  für  seine  Nachfolger 
wie  Marius  Maximus  und  seine  späteren  Nachahmei'.  In  die  Vitenliteratur  der  Scriptores 
historiae  Augustae,  einer  Reihe  nicht  eben  sehr  verläßlicher  Kaiserbiographien  mündet  die 
römische  Historiographie  überhaupt  aus.  Es  hängt  dies  mit  dem  höfischen  Charakter  des 
Schrifttums  jener  Zeit  vielfach  zusammen.  Vgl.  Kurt  Wachsmuth,  Einleitung  in  das 
Studium  der  alten  6.  1895. 

Dem  Beispiele  Suetons  war  der  hl.  H  i  e  r  o  n  y  m  u  s  mit  seinen  De  viris  illustribus 
(392  verfaßt)  gefolgt,  nur  hat  er  darin  nicht  Lebensbeschreibungen  von  Kaisern,  sondern 
von  Kirchenschriftstellern  geliefert,  wie  dann  späterhin  auch  Einhard  mit  seiner  ßiograpie 
Karls  des  Großen  ganz  und  gar  in  den  Geleisen  Suetons  wandelt.  Hieronymus  war  aber 
noch  in  anderer  Hinsicht  ebenfalls  richtunggebend  für  die  Folgezeit  und  zwar  durch  die 
Abfassung  von  Heiligenleben.  Unter  allen  Arten  mittelalterlicher  Geschichtsdarstellungen 
nimmt  die  Beschreibung  und  die  an  das  Wirken  der  Heiligen  (vor  und  nach  ihrem  Tode) 
anknüpfende  Literatur  und  alles,  Avas  mit  ihrer  Verehrung  zusammenhängt,  einen  ungemein 

breiten  Raum  ein.  Man  besehe  daraufhin  etwa  das  unter  „Viten"  in  einem  engeren 
Abschnitt  zusammengefaßte  Verzeichnis  dieser  Quellen  bei  A.Potthas  t,  Bibliotheca  histo- 
rica  raedii  aevi  ̂ 2  (1896),  das  fast  ein  Drittel  des  ganzen  Werkes  ausmacht.  Es  handelt 
sich  hiebei,  wie  schon  angedeutet,  freilich  nicht  immer  nur  um  abgerundete  Biographien, 
sondern  auch  um  die  den  ganzen  Kult  des  aus  der  Märtyrerverehrung  hervorgegangenen 
Heiligenwesens, .  um  Beschreibung  von  Wundern,  Auffindung  (inventio),  Uebertragung 
(translatio)  von  Reliquien,  Weissagungen,  Lobgedichte,  Akten  usw.  Doch  nehmen  die 
Lebensbeschreibungen  selbst  keinen  geringen  Raum  ein.  In  ihnen  wirkt  aber  das  Beispiel 
der  antiken  Rhetorik,  das  wieder  seinerseits  durch  das  Muster,  das  Hieronymus  gegeben, 
in  oft  unheilvoller  Weise  nach  und  trägt  vielfach  an  dem  Unpersönlichen  Schuld,  das  man 
irrtümlich  für  einen  besonderen  Chavakterzug  der  mittelalterlichen  Beobachtungsweise  ge- 

nommen hat. 
Der  in  den  Bahnen  der  antiken  Rhetorik  laufenden  Lebensbeschreibung  verbot  es 

sich  von  selbst,  daß  sie  etwa  körperliche  Eigenschaften  des  Helden,  oder  kleine  persön- 
liche Züge,  oder  sein  Verhältnis  zu  Fragen  der  inneren  Politik  gebracht  hätte.  Höchstens 

als  Anekdote  gewährt  sie  mittelbar  Einblick  in  die  Verhältnisse  des  Alltags.  Sonst  wird 
alles  vermieden,  was  das  Bild  abzöge  von  dem  Ideale,  das  man  in  dem  Helden  dar- 

zustellen beabsichtigt.  Die  Abhängigkeit  offenbart  sich  schon  darin,  darß  selbst  in  Heiligen- 
leben mythologische  Vorstellungen  und  sonstige  antike  Ausdrücke  (Lethe.  Gott  =  höchster 

Donnerer.  Erinyen,  klösterliches  Gymnasion  u,  ä)  vorkommen.  Auch  sind  die  einzelnen 
Viten  stets  lehrhaften,  bisweilen  aber  sogar  materiellen  Zwecken  Untertan,  um  das  Alter 
eines  Bischofssitzes  nachzuweisen,  um  die  Immunität  eines  Klosters  gegenüber  dem  Bistum 
festzustellen,  zur  Unterstützung  urkundlicher  Belege,  zur  Vertretung  bestimmter  kirchlicher 
und  politischer  Absichten.  Vgl.  Ldw.  Zott,  Das  Heiligenleben  im  10.  Jht.  =  Beitrr.  zur 
Kulturgesch.  des  Mittelalters  u.  der  Renaissance  1  (1908)  und  Rud.  Teuffei,  Individuelle 
Persönlichkeitsschilderung  in  den  dt.  G.werken  des  10.  u.  11.  Jhts.     Ebda.  12  (1014). 

Im  Vergleich  zu  den  Heiligenleben  nehmen  die  Biographien  weltlicher  Persönlich- 
keiten einen  verhältnismäßig  schmalen  Raum  ein.  Immerhin  handelt  es  sich  da  zum  Teil 

um  ganz  hervorragende  Leistungen,  so  um  Einhards  Vita  Karoli  Magni  imperatoris  oder 
um  Wipos  Vita  Cuonradi.  Auch  die  Historia  de  vita  Henrici  IV.  imperatoris  ist  von  Wert. 
Im  allgemeinen  aber  spielt  die  Kunst  der  Biographie  keine  sehr  große  Rolle  in  der  Ge- 

schichtsschreibung.     Um    so    stärker    wurde    sie    in    der    Zeit    des    Humanismus    ge- . 
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pflegt,  ohne  jedoch  einer  freien  psychologischen  Lebensbeschreibung  Raum  zu  geben. 
Wir  finden  vielmehr  einerseits  die  an  Sueton  geschulte,  offiziöse  Biographik,  die  es  sich 

zur  Aufgabe  macht,  eine  bestimmte  Persönlichkeit  zu  verherrlichen  oder  eine  Anzahl  von 

,viri  ilfustres"  als  Beispielsammlung  heranzuziehen,  und  auf  der  anderen  Seite  derlei 
Reihen  von  Lebensbeschreibungen,  die  als  Ersatz  für  eine  Kunst-  oder  Literaturgeschichte 

anzusehen  sind,  wie  Gg.  V  a  s  a  r  i ,  Le  vite  de'  piii  eccellenti  pittori,  scultoii  od  architetti 
(1550).  Die  durch  den  Humanismus  bedingte  verhängnisvolle  Vorherrschaft  des  Stils,  der 
Form  über  den  Inhalt,  wurde  nur  selten  durchbrochen.  Peter  Kibadeneira  mit  seiner 

scharf  charakterisierenden  Vita  Loiolae  (1572)  bildet  darin  eine  Ausnahme. 

Vgl.  Edd.  Fueter.  G.  der  neueren  Historiographie  1911.  —  In  der  neueren  Zeit 
fällt  es  schwer,  eine  bestimmte  Kntwickelungsiinie  in  der  Geschichte  der  Biographik  fest- 

zulegen.   Es  fehlt  hiezu  noch  an  den  entsprechenden  Vorarbeiten. 

§  12.    Genealog-ie. 

Die  Genealogie  weist  dem  einzelnen  innerhalb  seiner  Abstammungsreihe 
mit  besonderer  Berücksichtigung  der  sich  daraus  ergebenden  biologischen  und 

rechtlichen  Beziehungen  den  ihm  gebührenden  Platz  an.  Sie  stellt  ihn  einer- 
seits als  Erzeuger  bzw.  Gebärerin,  andererseits  als  Erzeugten  bzw.  Geborenen 

dar.  Mit  Beziehung  auf  diese  zweigeteilte  Richtung  unterscheidet  man  auch 
die  zwei  Formen,  in  denen  das  Ergebnis  genealogischer  Forschung  zum  Aus- 

druck kommt,  nämlich  die  Ahnentafel  (Ascentorium),  die  von  dem  zeitlich 
jüngsten  Mitglied  ausgeht  und  rückschreitend  dessen  Eltern,  die  Eltern  dieser 
Eltern  usf.  verfolgt,  und  die  eigentliche  Stammtafel,  die  alle  Nachkommen 
einer  Person  umfaßt.  Der  Ahnentafel  ist  damit  ein  ganz  bestimmtes  Ge- 

rüst vorgeschrieben,  sie  baut  sich  ganz  regelmäßig  auf: 

h        i  kl  m      n  o       p         8  Ahnen 

d  e  f   g  4        , 
h  c.  -2 

Dagegen  zeigt  begreiflicherweise  die  Stammtafel  je  nach  der  Zufällig- 
keit der  individuellen  Nachkommenschaftsverhältnisse  ein  ungleich  regelloseres 

Bild.  Sie  ist  es,  die  für  die  praktischen  Zwecke  der  Geschichtskunde  vor  allem 
in  Betracht  kommt. 

Die  anderen  Fragen  wie  Ahnenrcrlud  (Implex),  der  durch  die  geschlecht- 
liche Verbindung  von  zwei  Nachkommen  des  gleichen  Stammvaters  hervor- 

gerufen wird  und  dadurch  die  theoretisch  errechenbare  Zahl  der  Ahnen  ent- 
sprechend mindert,  die  Fragen  der  Ahnenprohe  usw.  gehören  in  das  Sonder- 

gebiet der  Genealogie,  die  ja  zum  Teil  auch  noch  andere  als  rein  historische 

Zwecke  verfolgt.  Diese  wurzeln  in  praktischen,  in  rassehygienischen,  sozio- 
logischen, biologischen,  psychiatrischen,  politisch-anthropologischen  u.  a.  Inter- 

essen, doch  bietet  die  Geschichte  der  Genealogie  nicht  weniger,  als  sie  von 
ihr  empfängt. 

Die  wichtigste  Aufgabe  der  Genealogie,  die  Filiation  und  die  Feststellung 
der  personalgeschichtlichen  Merkmale  der  in  die  Filiation  einbezogenen  Indi- 

viduen, kann  nur  mit  den  Mitteln  der  Geschichtswissenschaft  gelöst  werden. 
Mit  besserem  Rechte,  als  man  bisher  Genealogie  unter  die  historischen  Hilfs- 

wissenschaften einreihte,  könnte  man  Geschichte  eine  Hilfswissenschaft  der 
Genealogie  nennen,  zumal  sich  diese  seit  Otlolar  Loreni  als  eine  eigene 
Wissenschaft  für  sich  betrachtet. 

9* 
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Die  Ergebnisse  genealogischer  Forschung  sind  für  die  Geschichte  des 
Altertums  nicht  weniger  wertvoll  als  für  die  des  Mittelalters  und  der  Neuzeit. 

Für  das  Altertum  vgl.  als  Beispiel  E.  A.  Stüchelherg,  Die  Tlironfolge  von 
Augustus  bis  Constantiii.  Jb.  der  Ix .  k.  herald.  Ges.  Adler  NF.  7  (1897)  5  ff . 
Natürlich  ist  die  genealogische  Forschung  bedingt  durch  die  Art  und  die  Er- 

haltung der  einschlägigen  Quellen  und  das  Verhältnis,  in  dem  die  Menschen 
einer  bestimmten  Zeit  oder  gesellschaftlichen  Schichte  zur  Pflege  und  zur 

Kenntnis  ihrer  familien-  und  einzelgeschichtlichen  Ueberlieferungen  und  Kenn- 
zeichnung ihrer  sozialen  Individualität  gestanden  haben.  Hinweise  für  die 

besondere  Stellung,  die  in  dieser  Hinsicht  das  frühere  Mittelalter  im  Vergleich 

zum  späteren  einnimmt,  gibt  Harold  Steinaclwr.,  Zur  Hcrl;imft  des  Hauses  Ilahs- 
biirg  in  Zschr.  f.  d.  Gsch.  des  Oberrheins  NF.  19  (1904)  181  ff.  An  Anregungen 
reich  und  weiterführend  ist  besonders  der  Aufsatz  von  Adolf  Hofmeister. 
Genealogie  mul  Familienforschung  als  Hilfsivissenschaft  der  G.  in  H.  VJschr.  lö 
(1912)  457  ff.,  der  mit  Recht  betont,  daß  die  von  Otfokar  Lorenz,  Lehrbuch  der 

gesamten  ivissenschaftlichen  Genealogie  (1898)  und  Ernst  Bernheim  ausgegebene 

Parole  nach  stärkerer  Berücksichtigung  genealogischer  Betrachtungsweise  bis- 
her nicht  den  richtigen  Widerhall  gefunden  hat.  Und  doch  haben  gerade  auf 

dem  Gebiete  der  deutschen  Verfassungsgeschichte  die  Arbeiten  von  Aloys 

Schidte,  Der  Adel  und  die  deutsche  Kirche  im  Mittelalter  =  IQrchenrechtl.  Abk., 

hg.  von  Ulr.  Stuts  Q%j4l  (1910),  ferner  jene  von  Otto  Freih.  von  Dungern,  Das 
Froblem  der  Ebenbürtiglceit,  eine  rechtsgeschicidl.  und  genealog,  Studie  1905  u.  a. 
gezeigt,  daß  die  Durchsicht  der  Quellen  nach  dieser  Richtung  hin  ganz  neue 

Ausblicke  zu  eröffnen  imstande  ist.  Beziehungen  und  Kausalverhältnisse  zwi- 
schen gesellschaftlichen,  kirchlichen  und  Standesverhältnissen  wurden  da  offen- 

bar, die  man  erst  auf  diesem  Wege  in  ihrem  Zusammenhang  erkannte  und 
erkennen  konnte. 

Aus  den  genealogischen  Tabellen,  die  sich  oft  gerade  dort  aufstellen 
lassen,  wo  für  eine  zusammenhängende  Darstellung  die  Quellen  versagen,  kann 
aber  auch  Einblick  in  politische  und  kulturelle,  wirtschaftliche  Verbindungen 

gewonnen  werden,  bisweilen  gewinnt  aber  durch  die  Kenntnis  der  Abstammungs- 
verhältnisse die  Eigenart  einer  Einzelpersönlichkeit  erst  ihren  rechten  Hinter- 

grund. In  dieser  Hinsicht  sei  als  Beispiel  aui  Erich  Älarcls,  Bisiixirck  1  (1919) 

verwiesen.  Doch  ist  es  eine  Verirrung,  wenn  man  auf  dem  Wege  der  genea- 
logischen Forschung  zum  Geheimnis  des  Individuums  vorzudringen  hofft. 

Ebenso  muß  davor  gewarnt  werden,  aus  den  Eheverbindungen  von  Fürsten 
auch  immer  auf  parallellaufende  kulturelle  Verbindungen  zu  schließen.  Vgl. 

Frit.z  Kern,  HZ.  111  (1913)  GOO  ff. 

Eine  kritische  Uobersiclit  über  die  bisherigen  Leistungen  auf  dem  Gebiete  der 
Genealogie  mit  Beispielen  für  ihre  praktische  Verwertung  bringt  Adolf  H  o  fm  e  i  s  t  e  r. 
a.  a.  0.;  Reiche  Literaturangaben  bei  Otto  Forst-Battaglia.  Genealogie  in  AI. 
Meister,  Grundr.  der  G.w.  1,  4a  (1913).  Dort  auch  S.  1 — 5  eine  Geschichte  der  Genealogie. 
Die  folgenden  Literaturangaben  sind  ihr  zum  Teil  entnommen.  Am  ausführliclisten : 
Edd.  H  e  y  d  e  n  r  e  i  c  h  ,  Hdb  der  praktischen  Genealogie  (2.  Aufl.  von  Die  familiengeschicht- 

liche Quellenkunde  1919)  2  Ikle.  191.3.  in  Verbindung  mit  Otto  Frh.  v.  Dungern,  Otto  Forst- 
Battaglia,  Karge,  Mucke,  Rob.  Sommer,  Arm.  Tille  bearbeitet,  umfassenden  Inhalts  über 
alle  einschlägigen  Fragen  wissenschaftlichen  wie  praktischen  Belanges.  Eine  gute  Ein- 

führung bietet  Krnst  Devrient,  Familienforschung  =:  Aus  Natur  u.  Geistesw.  Nr.  350 

(1911)  '■'1909;  Üsk.  de  Poli,  Essai  d'introduction  ä  l'histoire  genealogique  1887;  R.Sims, 
A  manual  for  tlie  genealogiat  '-'1888.  Genealogische  Zeitschriften:  Heraldisch-gene- 

alogisch e  Z  s  c  h  r.    derk.  k.    Gesellschaft    „A  d  1  e  r"  Wien  1871— 73,  von  da  an 
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Jb.  der  Gesellschaft.  Seit  1891  eine  neue  Folge.  Seit  1881  außerdem  ein  Mo  nats- 
blatt  der  Gesellschaft  .Adler".  Der  deutsche  Herold.  Z.  für  Wappen-,  Siegel- 
u.  Familienkunde  Berlin  1869 — 1912.  Mitteilungen  der  Zentralstelle  für 

deutsche  Personen-  u.  Familien  g.  1906  ü'.  F  a  m  i  1  i  e  n  g.l  i  c  h  e  B  11.  1903  ff. 
A.  f.  Stamm-  u.  Wappenkunde  IQnö  ff.  Nederlands  Kaniiliearchief 

Rotterdam  1878  ff".  Personalhistorisk  Tidskrift  udg.  af  Samfundet  vor  Dansk- 
Norsk  Genealogie  og  Personalhistorie  Kopenhagen  u.  Christiania  1881  ff".  Schweizer 
Archiv  für  Heraldik  1887  ff.  K  e  v  u  e  h  e  r  a  1  d  i  q  u  e  Paris  1862  ff". ;  Bulletin  heral- 
dique  de  la  France  1912  ff'.  Giornale  araldico-genealogico-diplomatico 
Pisa  1S74  ff.  Bolletino  araldico  storicogenealogico  Florenz  191 1  ff'.  The New  YorkGenealogical  andBiographical  Record  New  York  1864  ff. 

Genealogische  Tabellen:  Für  den  Handtrebiauch  des  Historikers  unentbehr- 
lich Ottok.  Lorenz,  Genealogischer  Hand-  u.  Schulatlas  *  1908,  hg.  von  Ernst  Devrient, 

nur  das  Wichtigste  enthaltend;  A.  M.  H.  S.  Stokvis,  Manuel  d'histoire,  de  gen«alogie 
et  de  Chronologie  3  Bde.  1888 — 1891,  stoffreiche  Zusammenstellung;  am  zuverlässigsten: 
Herm.  Grote,  Stammtafeln  1877  u.  K.  v.  Behr,  Genealogie  der  in  Europa  regierenden 

Fürstenhäuser  -1870,  Suppl.  1890;  T.  G.  Voigtel,  Stammtafeln  zur  Geschichte  der  euro- 
päischen Staaten,  hg.  von  L.  A.  Cohn  ̂ 1871,  nur  Bd.  1:  Die  deutschen  Staaten  und  die 

Niederlande  erschienen;  für  das  Mittelalter:  Feh.  Brömmel,  Genealogische  Tabelle  zur 
G.  des  Mittelalters  1846;  für  das  19.  Jht.  F.  M.  Oertel.  Genealogische  Tabellen  der 

germanischen  u.  .'«lavischen  Völker  im  19.  Jht.,  hg.  F.  Th.  Richter  '1877;  durch  Angaben 
über  Bastarde  u.  morganatische  Ehen  ausgezeichnet:  Hs.  Rud.  Hiort-Lorenzen,  Livre 

d'or  des  souverains  1895.  Genealogische  Tabellen  bringt  auch  Joh.  Sieb  mach  er,  Großes 
allg.  Wappenbuch  hg.  v.  0.  T.  Hefner  1853  ff.  Für  das  deutsche  Sprachgebiet:  Gabr. 
Bucelinus,  Germania  topochrono-stemmatographica  4  Bde.  1655 — 1672  (Index  dazu  Jb. 

Adler  [1878]  69  ff'.);  0.  T.  Hefner,  Stammbuch  des  blühenden  u.  abgestorbenen  Adels 
in  Deutschld.  4  Bde.  1860-66;  für  Frankreich :  Dayre  de  Mail  hol,  Dict.  bist,  et  herald, 
de  la  noblesse  fran9aise  3  Bde.  1895/8;  Garnier,  Tableaux  genealogiques  des  souverains 
de  la  France  et  de  ses  <;rands  feudatairs  1863.  Für  Italien:  Pompeo  Litta,  Famiglie 
celebri  italiane  1819  —  85,  Neueßeihe  1902  —  12,  umfangreichste  nationale  Genealogie. 
Giov.  B.  de  Crollalanza,  Dizionario  storico-blasonico  delle  famiglie  italiane  3  Bde. 
Pisa  1886-1890.  Für  Spanien:  Pifferer,  Nobiliario  de  Espafia  6  Bde.  1857—1860;  Don 
Francesco  Fernandez  de  Bethencourt,  Historia  genealogica  de  la  monarquia  espafiola 
Madrid  1897—1912  (noch  nicht  abgeschlossen).  Für  England:  G.  E.  C[okayne], 
Complete  peerage  of  England,  Scotland,  Ireiand,  Great  Britain,  and  United  Kingdom  8  Bde. 
1887—1898,  seit  1910  in  2.  Aufl.  erscheinend.  J.  E.  Doyle,  The  Official  baronage  of 
England  showing  the  succession,  dignities  and  offices  of  every  peer  froni  1066  to  1885, 
3  Bde.  1886;  Wm.  Dugdale,  The  baronage  of  England  2  Bde.;  Sir  Bernard  u.  Ashworth 
P.  Burke,  A  genealogical  and  heraldic  history  of  the  Peerage  and  Baronetacre,  the  Privy 
Council.  Knightage  and  Companionage  London  1914.  Für  Dänemark:  Anders  Thiset 
und  P.  L.  Wittrup.  Nyt  dansk  Adelslexikon  1904.  Für  Schweden:  G.  Anrep.  Svenska 
.\deln3  ättartaflor  4  Bde.  18  58—64;  S  v  e  n  s  k  a  A  d  el  n  s  a  1 1  a  r- 1  af  1  o  r  1897—1900; 
Sverigs  Ridderskaps  och  Adels  Kalender  1914  utg.  af  .\dam  Lewenhaupt. 
.Stockholm  1914.  Für  Polen:  A.  B  o  n  i  e  c  k  i  ,  Herbarz  polski  1899  ff.  (noch  nicht  ab 
geschlossen).  Für  Ungarn:  Joh.  K  a  r  li  c  s  o  n  y  i  ,  A  magyar  nemzetsegek  a  XIV  szäzad 
közepeig  3  Bde.  l&OO— 1904.  -^ 

Genealogische  A  1  m  a  n  a  c  h  e  :  Vgl.  Forst  S.  49;  Itz  herrschendes 
Europa  1697;  Die  durchlauchtige  Welt  1698  ff. ;  Das  durchlauchtige 

Europa  1699  ff".:  [K  r  e  b  e  1  s)  Europäisches  genealog.  Hdb  1737—1792;  Genealogisches .Staatshb.  1742-1839;  Gothaischer  Hofkalender  1763  ff.;  Almanach  de  Gotha 
1763  ff.  Für  Deutschland :  Gothaisches  genealog.  Taschen  b.  der  gräfl.  Häuser 
1828  ff. ;  Gothaischergenealog.  Taschen  b.  der  freiherrl.  Häuser  1848  ff. ; 
Gothaisches  genealog.  Taschen  b.  der  briefadligen  Häuser  1907  ff. 

§  13.     Einteilung:  nach  den  Erscheinungen  des  praktischen  Lebens. 

Die  Kunst  der  Bodenbearbeitung  in  ihren  ver.schiedenen  Ent- 
wickelungsgängen  zu  verfolgen,  wird  für  den  Geschichtsschreiber  der  wirt- 

schaftlichen und  rechtlichen  Verhältnisse  zur  Vorbedingung,  namentlich  dann, 
wenn  er  Zeiten  primitiver  Kulturen  behandelt.  Bis  jetzt  sind  es  vor  allem 
Fachmänner  der  Landwirtschaftskunde  und   der  Sprachwissenschaft,    die   sich 
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mit  diesem  Zweige  der  Geschichtswissenschaft  beschäftigt  haben,  doch  dringen 
allmählich  auch  Historiker  vom  Fach  hier  ein. 

Für  die  Urgeschichte:  Karl  Bücher,  Die  Wirtschaft  der  Naturvölker  1898: 
Höh.  S  c  h  u  r  t  z  ,  Urg.  der  Kultur  1900 ;  Otto  Schrader,  Sprachvergleichung  u.  Urg.  ̂   1907  ; 
Jobs.  H  0  0  p  s  ,  Waldbäume  und  Kulturpflanzen  im  german.  Altertum  1905  (grundlegend 
für  die  Geschichte  der  Indogermanen).  Eine  richtunggebende  kritische  Uebersicht  über 
das  auf  diesem  Gebiete  bisher  Geleistete  bietet  Wm.  Koppers  ,  Die  ethnologische  Wirt- 

schaftsforschung, Anthropos  10/11  (1915/6)  S.  611—51  u.  971-1079. 
Für  das  Altertum  :  Albr.  T  h  a  e  r ,  Die  altäg.vptische  Landwirtschaft  1881 ;  Frz.  Woenig, 

Die  Pflanzen  der  alten  Aegypter  1897;  Viktor  Hehn,  Kulturpflanzen  und  Haustiere  in 
ihrem  Uebergang  aus  Asien  nach  Griechenland  u.  Italien,  sowie  in  das  übrige  Europa. 
Historisch  linguistische  Skizzen  hg.  V.  0.  Schrader  *  1912  (wichtiges  Werk);  Rob.  Gradmann. 
Der  Getreidebau  im  deutschen  und  römischen  Altertum  1909;  Billiard,  La  vigne  dans 
Tantiquite  1913;  Hch.  Behlen,  Der  Pflug  u.  das  Pflügen  bei  den  Römern  u.  in  Mittel- 

europa in  vorgeschichtlicher  Zeit  1904;  Aug.  de  C  and  olle,  L'origine  des  plantes  culti- 
vees  Paris  1883,  Uebers.  =  Intern,  wissensch.  Bibl.  64  (1884). 

Für  Mittelalter  und  Neuzeit:  Karl  Gottlob  v,  Anton,  Geschichte  der  teutschen 
Landwirtschaft  von  den  ältesten  Zeiten  bis  zum  Ende  des  15.  Jhts,  2  Bde.  Görlitz  1799 — 
1802;  Christian  Edd.  Langethal,  Geschichte  der  dt.  Landwirtschaft,  Jena  1847-56,  M890 : 
Theod.  von  der  G  o  1 1  z  ,  Geschichte  der  dt.  Landwirtschaft  1  (1902):  —  1800,  2  (1903):  —  1880 
(kurze  Darstellung  von  demselben  im  Hdwb.  der  Staatsw.  ^4  [1909]  S.  55  ff.) ;  Rud.  v. 
Fischer-Benzon,  Altdt.  Gartenflora,  1894;  d  e  r  s.,  ,Zur  Geschichte  unseres  Beeren- 
obstes"  im  Botan.  Zbl.  64  (1895) ;  Feh.  Bassermann-Jordan.  G.  des  Weinbaues  1907  ; 
J.  E.  T.  Rogers,  History  of  agriculture  and  prices  in  England  from  1259  to  1793  7  Bde. 

1866—1902;  D.  M'Donald.  Agriculture  writers  from  Sir  Walter  of  Henly  to  Arthur 
Young  (1290-1800)  London  1908. 

Der  Anstoß,  die  technischen  Fertigkeiten  und  die  Erzeugnisse 
dieser  Fertigkeiten  in  ihrer  Geschichte  zu  verfolgen,  ging  von  der  klassischen 
Philologie  aus.  Sie  brauchte  zur  Erklärung  des  antiken  Schrifttums  die  sog. 
Realienkunde.  Diese  ist  freilich  zunächst  nur  Erklärung  des  Sachenhinter- 

grundes, aber,  da  für  den  modernen  Forscher  das  Altertum  nichts  Flächen- 
haftes ist,  sondern  sich  in  verschiedenen  Entwicklungsstufen  absetzt,  wird  sie 

von  selbst  allmählich  zur  Geschichte  dieser  Techniken.  Die  Erkenntnis,  daß 

Worterklärung  ohne  Sacherklärung  in  der  Luft  hinge,  macht  denn  auch  be- 
greiflich, daß  es  ein  Anglist  ist,  Johannes  Hoops,  der  durch  das  von  ihm 

herausgegebene  jl?eo//e.r//iO«  der  Germanischen  Altertumslmnde,  4  B.,  1911  — 19  die 
Aufmerksamkeit  auf  das  bisher  nirgends  in  seiner  Zusammensetzung  dar- 

gestellte Gebiet  mittelalterlicher  Technik  gelenkt  hat.  Die  Schwierigkeit  liegt 
hier  vor  allem  darin,  daß  zur  Bewältigung  technischer  und  historischer  Fragen 

eine  Vereinigung  von  geistigen  Fähigkeiten  gehört,  die  aus  zwei  ganz  ver- 
schiedenen Anschauungswelten  herkommen,  in  ihrer  Fragestellung  und  in  ihren 

Zielen  so  getrennt  wie  nur  möglich  sind  und  sich  in  der  Regel  auch  durch 
den  Bildungsgang  ihrer  Vertreter  scheiden.  Jedenfalls  bildet  es  eine  seltene 
Ausnahme,  wenn  ein  Industrieller  wie  Edm.  v.  Lippmann,  der  Direktor  einer 
Zuckerraffinerie,  eine  Gesc]tichta  des  ZncJiers  1890  geschrieben  hat,  über  Chemische 

J'apyri  des  3.  Jhts.  in  der  Chemiker-Zeitung  (1913)  S.  933  ff.  abhandeln  kann. 
Literatur  im  allgemeinen:  Fr.  M.  Feld  haus,  Lexikon  der  Erfindungen  u.  Ent- 

deckungen 1904;  DasBuch  derErfindungen,  Gewerbe  und  Industrien  '  1896 — 1910: 
Br.  Buch  er,  G.  der  technischen  Künste  1875 — 1893;  Noire,  Das  Werkzeug  u.  seine  Be- 

deutung für  die  Entwickelungsg.  der  Menschheit  1880.  Für  die  Urzeit  vgl.  Rob.  Forrer, 
Reallex.  des  prähist.  Klass.  u.  frühchristl.  Altertums  1908;  Jul.  Schlemm,  Wb.  zur 
Vorg.  1908;  Hannah  L  e  w  i  n  -  D  o  r  s  c  h  ,  Die  Technik  der  Urzeit  =-  Kl.  Bibl.  18,  20,  24 
(1912)  1912, 

Für  die  Antike  als  zusammenfassendes  Werk:  Albert  Neuburger,  Die  Technik 
des  Altertums  1919;  Herrn.  Di  eis,  Antike  Technik  1914,  -1920.  Nur  auf  Griechen  und 
Römer  bezüglich  :  Hugo  B  1  ü  m  n  e  r  ,  Technische  Probleme  aus  Kunst  u.  Handwerk  der 

Alten  1877,  H.  B  1  ü  m  n  e  r ,    Technologie  u.  Terminologie   der  Gewerbe  u.  Künste  bei  den' 
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Griechen  u.  Römern  4  Bde.  1875 — 88,  '■'1912;  Mansch.  Antike  technische  Probleme  in 
Kunst  u.  Handwerk  in  Die  Welt  der  Technik  (1904)  213  ff. ;  Pregel,  Die  Technik  im 
Altertum.  Jber.  der  techn.  Staatslehranstalten  zu  Chemnitz,  ebda.  1896;  Schmidt,  Aus 
der  antiken  Mechanik  in  N    Jbb.  f.  das  klass.  Altertum  (1904)  329  ff. 

Für  das  Mittelalter:  Johs.  Hoops,  Keallex.  (s.  o.);  Karl  G.  Stephani,  Der 
älteste  deutsche  Wohnbau  u.  seine  Einrichtung  2  Bde.  1902,  lö03  (bis  Ende  des  11.  Jhts.); 
O.  Eberbach,  Die  deutsche  Höhenburg  des  Mittelalters  in  ihrer  baulichen  Anlage,  Ent- 

wicklung u.  Konstruktion,  Diss.  Stuttgart  1903;  J.  F.  Gmelin,  Bej'träge  zur  Geschichte 
des  teutschen  Bergbaus,  1783;  A.  Quiquerez,  Notices  sur  les  forges  primitives  dans  le 
Jura  Bernois  =  Mitt.  d.  antiqu.  Ges.  Zürich  17  (1871);  Ingvald  Undset.  Das  erste  Auf- 

treten des  Eisens  in  Nordeuropa,  dt.  v.  J.  Mestorf  1882.  Für  die  neuere  Zeit:  Karl  Kar- 
n>  ar  s  c  h  ,  G.  der  Technik  seit  der  Alitte  des  18.  Jhts.  1871 ;  Karl  Keller,  Der  Charakter 
der  technischen  Umwälzungen  des  19.  Jhts.,  Sehr,  der  techn.  Hochsch.  Karlsruhe  1893. 

Einzelne  Gebiete  der  Technik  behandeln:  J.  Durm,  Die  Baukunst  der  Griechen 
1912;  ders..  Die  Baukunst  der  Etrusker  u.  Römer  1912;  Hirse  hfeld,  Die  Entwicklung 
des  Städtebaus.  Zschr.  der  Ges.  f.  Erdkunde  1890:  Ldw.  Beck,  Die  G.  des  Pjisens  in 

technischer  u.  kulturg.  Beziehung  5  Bde.  1884—1893,  1  -1901,  2.-5.  Bd.  der  Neuzeit  ge- 
widmet; K.  B.  H  0  f  m  a  n  n  .  Das  Blei  bei  den  Völkern  des  Altertums  1885  ;  Rieh.  Fisch,  Die 

Walker  oder  Leben  u.  Treiben  in  altrömischen  Wäschereien  1891 ;  Ernest  P  a  r  i  s  e  t ,  Histoire 
de  la  Soie,  Paris  1862:  H.  Silber  mann.  Die  Seide,  ihre  G..  Gewinnung  U.Verbreitung 
2.  Bd.  1:  Die  G.  der  Seidenkultur,  des  Seidenhandels  (1897)  1897;  Kurt  Merck  el,  Die 
Ingenienrtechnik  im  Altertum  1899;  Wiedemann,  Beitrr.  zur  G.  der  Naturwissenschaften 
u.  der  Technik  bei  den  Arabern.  SB.  der  phys.-mediz.  Sozietät  in  Erlangen  38  (1906); 
Emil  Luebeck,  Das  Seewesen  der  Griechen  und  Römer,  Progr.  Hamburg  Johanneum 
1890.  1891;  Aug.  Kost  er.  Die  Nautik  im  Altertum  =  Meereskunde  88  (1914);  Konr. 
Matsch  oß,  G.  der  Dampfmaschine  1901;  Karl  Radunz,  100  Jahre  Dampfschiffahrt 
1907;  G.  Stürmer,  G.  der  Eisenbahnen  1  (1872),  2  (1876);  Art.  v.  Mayer,  G.  und 
Geographie  der  dt.  Eisenbahnen  von  ihrer  Entstehung  bis  auf  die  Ggw.  2  Bde.  1891; 
K.  E.  Zetzsche,  G.  der  elektr.  Telegraphie  1877. 

Die  Wirtschaftsgeschichte  macht  es  sich  zur  Aufgabe,  die  Ver- 
änderungen der  wirtschaftlichen  Verhältnisse  im  Laufe  der  Zeit  im  ursächlichen 

Zusammenhang  mit  den  übrigen  geschichtlichen  Wandlungen  darzustellen,  so- 
wohl nach  der  Richtung  hin,  wie  die  wirtschaftlichen  Umstände  auf  Politik 

und  Gesellschaft  gewirkt  haben  und  umgekehrt,  wie  diese  auf  die  Wirtschaft 
es  taten.  Während  die  besonders  in  Amerika  und  Oesterreich  („Wiener 

Schule",  Karl  Moigcr.  Eiuj.  Bö/nn-BaicerJc,  Feh.  Wieser)  gepÜegte  theore- 
tische Volkswirtschaftslehre  die  ökonomischen  Tatsachen  in  ihrer  Gesetz- 

mäßigkeit aufsucht,  während  die  von  Win.  Bosc/icr,  Karl  Knies  und  Schmoller 
begründete  historische  Schule  der  Nationalökonomie  den  jeweiligen  Stand 

der  Volkswirtschaft  als  historisch  bedingt  ansieht  und  w'eniger  nach  rein 
ökonomischen  als  nach  geschichichtlichen  Gesetzen  fahndet,  geht  die  Wirt- 

schaftsgeschichte auf  die  gegenseitige  Wechselwirkung  von  Wirtschaft, 
Staat  und  Gesellschaft  aus  und  betrachtet  diese  Wechselwirkung  als  einen 
Teil  des  großen  geschichtlichen  Gesamtgeschebens.  Dabei  sind  natürlich 
Grenzüberschreitungen  und  auch  Reibungen  nicht  zu  vermeiden.  Strebt  der 
Nationalökonom  (auch  der  der  historischen  Schule)  nach  Systematik,  d.  h.  nach 
strenger  Ein-  und  Unterordnung  der  Tatsachen  unter  Allgemeinbegriffe 
und  Gesetze,  so  will  der  Wirtschaftshistoriker  von  diesen  Generalisationen 
weg  zur  Schilderung  des  Besonderen  und  Einzelnen.  Wie  auf  allen  ähnlichen 
(gebieten  muß  auch  hier  zunächst  in  der  Person  des  Forschers  selbst  der 

Ausgleich  stattgefunden  haben  zwischen  der  theoretisch-systematischen  An- 
schauungsweise, die  die  Grundlagen  der  Volkswirtschaft  als  solcher  betrifft, 

und  der  Kenntnis  der  historischen  Methodik,  denn  nur  die  auf  sorgsamer 
Quellenheranziehung  und  Quellenbenutzung  ruhende  Feststellung  der  Tat- 

sachen kann  zu  einem  wissenschaftlich  gesicherten  Ergebnisse  führen.  Es  wird 
keinem  Widerspruch  begegnen,   wenn  man   die  Forderung   aufstellt,   daß    der 
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Wirtscliaftshistoriker  sich  womöglich  eine  lebendige  Anschauung  von  der 
Wirtschaft  der  Gegenwart  zu  verschaffen  suchen  muß,  daß  er  in  gleichem 
Maße  dann  mit  den  Theorien  der  Volkswirtschaftslehre  sich  vertraut  machen 

soll,  daß  ihm  aber  alle  diese  Erfahrungen  und  all  dieses  Wissen  nur  Hilfe 
sein  darf  bei  der  quellenmäßig  begründeten  Tatsachenerkundung.  Nur  der  ist 
wirklich  Historiker,  der  von  den  Tatsachen  ausgeht,  nicht  von  einer  vorgefaßten 
Theorie,  in  die  er  dann  jene  hineinzwängt. 

Von  der  Wirtschaftsgeschichte  zweigen  ab,  die  Geschichte  landwirt- 
schaftlicher Verhältnisse,  die  Geschichte  des  Handels,  des  Gewerbes, 

der  Industrie,  des  Verkehrs,  der  Kolonisierung  und  die  Fi- 
nanzgeschichte.  —  Sie  ist  übrigens  infolge  der  bisherigen  Forschungs- 

richtung eng  verschwistert  mit  der  Rechts-  und  Verfassungsgeschichte.  Dies 
besonders  für  die  Zeit  des  Mittelalters. 

Wenn  auch  bereits  Thulydiäes  zum  Bewußtsein  wirtschaftlicher  Einflüsse 
auf  das  geschichtliche  Geschehen  gelangt  ist,  so  hat  sich  diese  Erkenntnis  doch 
sehr  spät  durchgerungen  und  ist  in  der  Geschichtsschreibung  selbst  nicht  vor 
Voltaire  programmatisch  zum  Ausdruck  gelangt.  Bei  den  Humanisten  finden 
sich  Ansätze  hierzu  und  erst  3Ioiitesgnicns  Esprit  des  tois,  wo  gezeigt  wird, 
daß  die  Gesetze  in  wichtiger  Beziehung  zu  der  Art  und  Weise  stehen,  wie 
sich  die  verschiedenen  Völker  ihren  Unterhalt  verschaffen,  brach  den  Bann, 
in  dem  alles  Wirtschaftliche  bei  den  vor  allem  rhetorisch  gebildeten  Historikern 

bisher  gestanden  hat.  Doch  zu  einem  selbständigen  Zweig  der  Geschichts- 
schreibung wurde  sie  noch  viel  später.  Erst  1853  läßt  sich  das  Wort  Wirtschafts- 

geschicJite  in  der  deutschen  Sprache  nachweisen  und  1879  war  Karl  Theod. 

V.  Inama-Sternegg  der  erste,  der  es  auf  den  Titel  eines  Buches  setzte.  Vgl. 

Gg.  V.  Beloiv,  Die  dt.  G.-ScJircihuvg  von  den  Befrei nngsl'riegen  bis  su  itnseren 
Tagen  (1916)  131.  Von  maßgebender  Bedeutung  für  die  Verselbständigung 
dieser  Disziplin  war  ohne  Zweifel  die  Werbekraft,  die  das  von  Karl  Marx 
und  Feh.  Engels  im  Kommunist isehen  3Ianifest  (1848)  niedergelegte  Programm 

ihrer  Geschichtsauffassung  auf  weite  Kreise  ausübte.  Freilich  war  die  Zeit  so- 
zusagen reif  für  diese  Art  der  Betrachtung.  Wie  es  scheint  war  unabhängig 

davon  Gg.  Wni.  v.  Räumer  nicht  viel  später  zu  ganz  ähnlichen  Ueberzeugungen 

gelangt,  daß  nämlich  „alle  politischen  Veränderungen  nur  Folgen  der  ver- 
änderten Erwerbs-  und  Lebensweise  der  Menschen  und  der  durch  umgestaltete 

Verkehrsverhältnisse  anders  gewordenen  Stellung  der  verschiedenen  Klassen 

sind".  Vor  Buumer  hatte  bereits  Arnold  F.  L.  Heeren^  den  Gedankengängen 
von  Montesquieu  und  Adam  Smiths  folgend,  in  seinen  Ideen  über  die  Politik, 

den  Verkehr  und  den  Handel  der  vornehmsten  Völl-er  der  alten  Welt,  Göttingen 
1793  fif.,  diese  Fragen  geschichtlich  aufgegriffen. 

Hat  schon  Joh.  Aug.  Dropsen  behauptet,  es  gäbe  im  Bereiche  der  sitt- 
lichen Welt  nichts,  das  nicht  mittelbar  oder  unmittelbar  materiell  bedingt  wäre, 

so  wurden  nun  unter  dem  Eindruck  der  marxistischen  Lehren  und  den  Er- 
folgen der  jungen  Disziplin  Meinungen  laut,  die  überhaupt  keine  andere 

Geschichtsschreibung  anerkennen  wollten  als  die  Wirtschaftsgeschichtsschreibung 
vgl.  III  §  9.  Auf  der  anderen  Seite  glaubte  man  diese  damit  abtun  zu  können, 

daß  man  sie  aus  der  Historie  auswies  und  der  geschichtlichen  Volkswirtschafts- 
lehre zuzuweisen  suchte.  In  Wahrheit  bedeutet  die  Wirtschaftsgeschichte  eine 

wertvolle  Bereicherung  unseres  geschichtlichen  Wissens  und  ein  weiterer  Aus- • 
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bau  unseres  Wissenschaftsgebietes.  Vgl.  Theo  Sommerlad,  lieber  Wesen  ti.  Auf- 
(iahen  der  Wirtschaftsy.  1893.  Die  beste  Einführung  und  Uebersicht  bietet 
Bild.  Kötzschke,  Gnindzüge  der  dt.  Wirtschaftsg.  bis  zum  17.  Jh.  in  Meisters 

Grundriß  2/1  2 1921,  Wertvolle  Winke  bei  Gg.  v.  Belou;  Probleme  der  Wirt- 
schaftsg. 1920. 

Wenn  auch  der  Gegensatz  zwischen  individueller  und  kollektiver  Auf- 
fassung hier  weniger  zutage  tritt,  weil  das  Kollektive  da  unbestritten  den 

Vorrang  hat,  so  kann  doch  auch  Wirtschaftsgeschichte  von  diesen  beiden 
Seiten  her  beleuchtet  werden.  Gerade  in  Zeiten  kapitalistischer  Produktions - 
form  knüpfen  die  Fortschritte  und  Veränderungen  des  wirtschaftlichen  Lebens 
mehr  als  anderswo  an  starke,  große,  führende  Persönlichkeiten.  Hier  kann 
mindestens  die  ganze  Entwicklungsrichtung  in  dem  Wirlcen  eines  Mannes 
(Fugger,  Rothschild,  Krupp,  Cecil  Rhodes)  oder  einiger  weniger  klar  zum 
Ausdruck  kommen.  liich.  Ehrenberg,  Das  Zeitalter  der  Fugger  GeldJcapital  n. 
Kreditverhehr  im  16.  Jh.,  2  Bde.,  1896,  Max  Jansen,  Jaloh  Fugger  der 

Reiche  =  Studien  z.  Fuggerg.  3  (1910)  mögen  als  Beispiele  für  diese  Darstel- 
lungsweise genannt  werden.  Doch  fällt  diese  Art  der  Betrachtung  viel  weniger 

ins  Gewicht.  Wichtiger  ist  die  Unterscheidung  zwischen  rechtsgeschichtlicher, 
kulturgeschichtlicher  und  eigentlich  wirtschaftsgeschichtlicher  Einstellung.  Ein 
großer  Teil  der  bisherigen  Beiträge  zur  Wirtschaftsgeschichte  des  Mittelalters 
war  stark  vom  rechtsgeschichtlichen  Standpunkt  aus  behandelt  worden.  Damit 

hängt  vielleicht  auch  das  Bestreben,  das  von  Karl  Bücher,  Entstehung  der  Vollcs- 
wirtschaft,  2  Bde.  ̂ ^  l,  ̂ 2  (1920),  in  dem  Versuche,  konstruktiv  für  die  ganze 
wirtschaftliche  Entwickelung  eine  bestimmte  Stufenfolge  zu  konstruieren,  wieder 
aufgenommen  wurde,  zusammen. 

Gesamtdarstellungen  der  Wirtschaftsgeschichte  tragen  alle  Vorzüge  und  Mängel, 
die  solche  Zusammenfassungen  notwendig  haben  müssen.  Vgl.  Frz.  Eulenburg.  Ideen 
u.  Probleme  in  der  dt.  Handelsgeschichtsschreibung  in  Die  Entwicklung  der  dt.  Volks- 

wirtschaftslehre im  19.  Jht.  (Iv.  Schmoller  zur  70.  Wiederkehr  seines  Geburtstages  2 
(1908).  Zu  nennen  wären  von  älteren  Darstellungen  Gv.  v.  Gülich,  Geschichtliche  Dar- 
.stellung  des  Handels,  der  (Jewerbe  u.  des  Ackerbaus  der  bedeutendsten  Staaten  unserer 
Zeit  5  Bde.  1830 — 45;  Adolf  L  afa  u  r  ie  ,  G.  des  Handels  in  Beziehung  auf  die  polit. 

Oekonomie  u.  öH'entliche  Ethik  1848  oder  Herrn.  Scherer,  Allg.  G.  des  Welthandels  2  Tle. 1852/8.  In  neuerer  Zeit  ist  erschienen  Adolf  Beer,  Allg.  G.  des  Welthandels  4  Bde. 
1860—84  und  Oct.  N  0  ö  1 ,  Histoire  du  commerce  du  monde  2  Bde.  Paris  1891,  1894. 
Vgl.  Levin  Goldschmidt,  üniversalg.  des  Handelsrechts  =  dessen  Hdb.  des  Handels- 

rechts M/1  (1891). 
Im  übrigen  lösen  sich  die  wiitschaftsgeschichtlichen  Darstellungen  nach  räumlich, 

zeitlich  bestimmten  Einteilungsgrundsätzen  auf.  Eine  unter  einheitlichem  Gesichtspunkte 
betrachtete  Zusammenfassung  für  einen  großen  Zeitraum  bietet  Edd.  Meyer,  Die  Wirt- 
schaftsentwicklung  des  Altertums  1895.  Ernst  Speck,  Handelsg.  des  Altertums  3  Bde. 
1900/6.  Erwähnt  sei  ferner  Adolf  Schaube,  Handelsg.  der  romanischen  Völker  im 
Mittelalter  (=  Hdb.  d.  Mittelalt.  u.  Neuere  G.)  1906,  die  auf  streng  geschichtlicher  Methodik 
aufgebauten  Werke  von  Alf.  D  0  p  s  c  h  ,  Wirtschaftliche  u.  soziale  Grundlagen  der  euro- 

päischen Kultur  2  Bde.  1918  19  u.  Die  Wirtschaltentwicklung  der  Karolingerzeit  2  Bde. 

'  1912'3,  *  1921.  Wirtschaftsgeschichten  einzelner  Länder :  Theod.  v.  In  a  m  a  -  S  t  e  r  n  e  g  g. 
Dt.  Wirtschaftsg.  Bd.  1  —  3/2  (1879-1901);  W.  J.  Ashley,  An  introduction  to  english 
economic  history  and  theory,  London  1888|93,  dt.  v.  Oppenheim;  Engl.  Wirtschaftsg.  1896; 
neuerdings  Gg.  Brodnitz,  Engl.  Wirtschaftsg.  1  (1918);  H.  Pigeonneau,  Histoire 
du  commerce  de  la  France,  Paris  1885  fl. ;  Emile  Levasseur,  Histoire  du  commerce  de 
la  France,  Paris  1911/2. 

Ein  Muster  für  die  Darstellung  der  Geschichte  bestimmter  wirtschaft- 
licher Erscheinungen  ist  Herrn.  Bächtold,  Der  norddt.  Handel  im  12.  u.  beg. 

13.  Jht.  =  Abh.  z.  mittleren  u.  neueren  G.  21  (1910),  AI.  Schulte,  G.  des  mittel- 
alterlichen   Handels-  u.    Verlehr s   zwischen    Westdtld.   u.  Italien   2  Bde.  1900. 
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JaJc.  Strieder.)  Studien  zur  G.  Jcapitalistischer  Orf/anisations formen  1914.  Ueber 

Werner  Sombart.  Der  moderne  Kapit(dismus.  2  Bde.  ̂ 1902  ̂ 1919  vgl.  IV  §  8 
S.  96.  Wie  sich  im  Bilde  räumlich  bedingter  Wirtschaftsbildung  die  ganze  Rich- 

tung des  Wirtschaftslebens  eines  Kulturkreises  schildern  läßt,  zeigt  Hch.  v.  Srbik, 
Der  staatliche  Exporthandel  Oesterreichs  unter  Leopold  I.  bis  Ilaria  Theresia. 
Untersnchungen  sur  Wirtschaftsg.  Oesterreichs  im  Zeitalter  des  Merhantilisnws 
1907.  Lehrreiche  Monographien  von  weiterem  Gesichtskreise  sind  Wm.  v. 

Heijd,  G.  des  Levantehandels  im  Mittelalter  1879,  Gg.  Schanz,  Englische  Handels- 
politik gegen  Ende  des  Mittelalters  1881,  W.  Cuimingham,  Growth  of  Eng- 

lish  industry  and  commerce  dnring  the  earhj  and  middle  ages,  Cambridge 
1890,  oder  das  in  den  Tatsachen  überholte,  aber  für  seine  Zeit  wertvolle 
Werk  von  Karl  Lamprecld,  Deutsches  Wirtschaftsleben  im  Mittelalter,  3  Bde. 
1886,  Ernst  Bob.  Dänell,  Die  Blütezeit  der  dt.  Hanse  1906,  Theod.  Mayer, 
Wesen  nnd  Entstehung  des  Kapitalismus,  Zschr.  f.  Volksw.  u.  Sozialpol.  NF.  1 

(1921)  5—33. 
In  der  Mitte  zwischen  Handels-  und  Finanzgeschichte  bewegt  sich  die 

historische  Darstellung  der  Preis  Verhältnisse.  Für  die  Antike  knüpft 
die  Darstellung   besonders   an   das   Höchstpreisedikt  Diokletians   vom  J.  301. 

K.  Bücher,  Zsch.  f.  Staatswissenschaften  (1894)  S.  189  u.  672.  Für  das  Mittel- 

alter:  Const.  Leber ,  Essay  sur  l'appreciation  de  la  fortune  privee  au  mo}'en  age  relativement 
aux  variations  de.s  valeurs  monetaires  et  du  pouvoire  commercial  de  l'argent  ''  Paris  1847,  be- 

sonders aber  Vte  d'A  v  e  n  e  1  ,  Histoire  economique  de  la  propriete,  des  salaires,  des  denrees 
et  de  tous  les  prix  en  general  depuis  l'an  1200jusqu'  en  i'an  1800,  5  Bde.  Paris  1894  —  1909: 
Stef.  ß  e  i  s  s  e  1 ,  Geldwert  u.  Arbeitslohn  im  Mittelalter  in  Stimmen  aus  Maria  Laach,  Ergh.  27 
(1884);  Gg.  W  i  e  b  e  ,  Zur  G.  der  Preisrevolution  des  16.  u.  17.  Jhs  =  Staats-  u.  sozialw. 
Beitrr.  2/2  (1895);  F.  Kral,  Geldwert  u.  Preisbewegung  im  Dt.  Reich  1871  —  1884  (1887). 
Zur  Methodologie  preisgeschichtlicher  Arbeiten  ziehe  man  Andi-,  Walt  her,  Geldwert  in 
der  G.  in  Vjschr.  f.  Soz.  u.  Wirtschaftsg.  10  (1912)  1  ff.  heran. 

Die  Finanzgeschichte  behandelt  Finanzpolitik,  allgemeine  Finanz- 
verhältnisse, Organisationsformen,  bestimmte  Institute,  Einrichtungen  usw., 

wobei  die  Verschlingung  mit  den  übrigen  politischen,  wirtschaftlichen  und  ge- 
sellschaftlichen Zuständen  ins  Auge  zu  fassen  sein  wird.  Neuerdings  hat  man 

den  Finanzverhältnissen  im  Altertum  größere  Aufmerksamkeit  zugewandt. 
Edd.  Meyer,  Zur  G.  der  attischen  Finanzen  in  Ff.  z.  alten  G.  2  (1899);  Kurt 

Riezler,  Ueber  Finanzen  und  Monopole  im  alten  Griechenland  1907;  Gv.  B  i  1 1  e  t  e  r, 
G.  des  Zinsfußes  im  griechisch-röm.  Altertum  bis  auf  Justinian  1898;  Mich.  Jv.  Rostow- 
zew,  Studien  zur  G.  des  röm.  Kolonats,  A.  f.  Papyrusf.  Berheft  1  (1910);  Antonin 

Deloume,  Les  manieurs  d'argent  ä  Rome  ■'■1890,  -1892;  Feh.  P  r  e  isi  g  k  e  ,  Girowesen 
im  gdech.  Aegypten  1910.  Für  das  europäisclie  Mittelalter:  Karl  Dietr.  Hüll  mann.' 
Dt.  Finanzg.  des  Mittelalters,  Berlin  1805;  Karl  Zeumer,  Zur  G.  der  Reichssteuern 
im  früheren  Mittelalter  HZ.  81  (1898);  Ant.  v.  Kostanecki,  Der  öffentl.  Kredit  im 
Mittelalter  =  Staats-  u.  sozialw.  Ff.  9/1  (1889);  Paul  Sander,  Die  reichsstädtische 
Haushaltung  Nürnbergs  1902;  Ant.  Bailly,  Histoire  financiere  de  la  France  depuis 

l'origine  de  la  monarchie  jusqu'ä  la  fin  de  1786  2  Bde.  Paris  1830;  A.  Wuhrer, 
Histoire  de  la  dette  publique  en  France  2  Bde.  Paris  1886.  Den  neueren  Jahrhunderten 
wendet  sich  zu  Gv.  v.  S  c  h  m  o  1 1  e  r  ,  Die  Epochen  der  preuß.  Finanzpolitik,  Jbb.  f.  Ges. 
u.  Verw.  1  (1877);  Thom.  Doubleday,  A  financial,  monetary  and  Statistical  histor3'  of 
England  from  the  revolution  of  1G88  to  the  present  time,  London  1847;  .John  ß.  Sin  cl  ai  r, 
History  of  the  public  revenue  of  the  British  empire  2  Bde.  London  1785,  ̂   1803.  R.  Stourm, 
Les  finances  de  l'ancien  regime  et  de  la  revolution,  origines  du  Systeme,  fin,  actuel  2  Bde. 
Paris  1885;  Cli.  Gomel,  Les  causes  financieres  de  la  revolution  fran9aise,  Paris  1892. 
p]inzelne  Fragen  behandelt  Frz.  Frh.  v.  Mensi,  Die  Finanzen  Oesterreichs  von  1701  — 1740 
(1890);  H.  Limburg,  Die  königliche  Bank  in  Nürnberg  in  ihrer  Entwickelung  (1780 — 
1900)  1903;  H.  Warren,  The  story  of  the  bank  of  England,  London  1903. 

Auf  dem  Gebiete  der  Verkehrsgeschichte  handelt  über  die  allge- 
meinen  (soziologischen)   Fragen:    F.    C.   Hnber,    Die   g.liche   Entwicklung   des 
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modernen  Verhehrs  1893,  Für  die  antike  Verkehrsgeschichte:  Wolfy.  JRiepl, 
Das  Nachrichtenwesen  im  Altertum  1913.  Als  Beispiel  für  die  neuere  Zeit: 
Fritz  Ohmann,  Die  Anfänyv  des  Fostivesens  n.  die  Taxis  1909.    Vgl.  IX  §  27. 

§  14.    Die  Einteilung-  nach  den  Erscheinungen  der  Willenssphäre. 

Recht,  Sitte,  Moral.  Religion  stehen  hier  im  Mittelpunkt  des  Interesses. 
Mehr  als  andere  Erscheinungen  sind  diese  im  Geistigen  verankert,  wirken  sich 
aber  unter  Umständen  stark  im  Praktischen  aus.  Das  wird  am  klarsten  bei 

der  Behandlung  der  Rechtsgeschichte.  Man  kann  auf  die  Schilderung 
der  Rechtsverhältnisse  oder  man  kann  auf  die  der  Rechtsanschauungen  das 

Hauptgewicht  legen,  man  kann  sie  rein  um  ihrer  selbst  willen  behandeln  als 
einen  besonderen  Teil  der  Geschichte  oder  aber  vom  Fachstandpunkte  der 
Juristen  als  die  notwendige  Ergänzung  ihrer  Systematik.  Die  Notwendigkeit, 
zwischen  System  und  geschichtlichem  Werdegang  Kompromisse  zu  schließen, 
führt  leicht  dazu,  daß  diese  zwei  gegensätzlichen  Standpunkte  einander  Schaden 
zufügen.  Der  Systematiker  im  Rechtsgeschichtler  führt  zu  Konstruktionen, 
die  dem  geschichtlichen  Werden  Gewalt  antun,  der  Historiker  in  ihm  läuft 
Gefahr,  die  der  Rechtslehre  so  notwendige  Bildung  scharfer  Begriifsgrenzen 
zu  verhindern,  indem  er  diese  Grenzen  verwischt. 

Die  Ursprünge  der  Rechtsgeschichte  gehen  auf  praktische  Bedürfnisse 
zurück.  Jeder  Rechtsstreit,  der  auf  zeitlich  weiter  zurückreichende  Ansprüche 
sich  beruft,  schneidet  die  Rechtsgescbichte  an.  Hier  setzen  die  Reichsjuristen 
des  17.  Jhs.  ein  wie  Herm.  Conriwi  mit  seiner  Schrift  De  originc  juris 
Germanici,  Helmstedt  1643.  Vergeistigt  hat  die  gesamte  Anschauung  vom 
Wesen  des  Rechts  M ordesquieu  mit  seinem  Esprit  des  his  (1748),  doch  konnte 
gerade  der  Rechtsgeschichte  die  naturrechtliche  Auffassung  der  Aufklärung 
ungleich  weniger  bieten  als  die  Romantik.  Indem  diese  in  Sprache,  Ver- 

fassung, Recht  und  Sitte  organische  Bildungen  erblickte  von  pflanzenhaftem 
Wachsen  und  Gedeihen,  die  nur  innerhalb  bestimmter  völkischer  Kulturgemein- 

schaften so  und  nicht  anders  sich  entwickeln,  ward  erst  der  Grund  für  eine 
geschichtswissenschaftliche  Betrachtung  der  Rechtsverhältnisse  gelegt  und  diese 
Betrachtung  losgelöst  von  praktischen  Nebenzwecken.  Unter  dem  Einflüsse 
dieser  Anschauungen  hat  Kart  Jlch.  Eichhorn  durch  seine  Dt.  Staats-  u. 
Bcchtstj.  (1808—23)  die  Bahn  gebrochen;  zu  einem  System  hat  Karl  v.  Savigny 

diese  Theorie  in  der  Schrift  Ueher  den  Beruf  unserer  'Zeit  zur  Gesetzgebung  u. 
liechtsaissenschajt  (1814)  zusammengefaßt.  Seither  gehört  Rechtsgeschichte 
zu  einem  vielbearbeiteten  Zweig  der  Geschichtswissenschaft  überhaupt,  aus 
ihrem  Werdegang  ist  es  auch  zu  verstehen,  daß  die  Behandlung  der  nationalen 
Rechtsentwickelungen  jener  der  Antike  vorangegangen  ist.  Der  Einfluß  Savigm/s 
machte  sich  jedoch  auch  da  geltend.  Theod.  Mommsen,  von  Haus  aus  Jurist, 
lenkte  sein  Augenmerk  auf  die  Geschichte  des  römischen  Rechtes,  das  man 
bisher  vor  allem  dogmatisch  und  weniger  historisch  untersuchte.  Die  von  ihm 
im  Corpus  insrriptiouum  bearbeiteten  Inschriften  boten  eine  willkommene  Grund- 

lage. Sein  Hämisches  Staatsrecht  Bd.  1,  2/1,  2/2,  3/1,  3/2  (1871-88),  2  1—2 
(1887)  =:  Systemcd.  Hdb.  der  dt.  liechtsic,  hg.  v.  C.  Bmdiny  1/3,  brachte  zum 
ersten  Male  die  Normen  des  römischen  Staates  in  ein  System,  1899  kam 
ebenda  sein  Bömischrs  Strafrecht  heraus.    Auch  die  griechische  Rechtsgeschichte 
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hängt  eng  mit  der  Ausgabe  der  Inschriftenfunde  zusammen.  Es  ist  kein  Zu- 
fall, daß  FJtiJ.  Äug.  BoecJch,  der  1815  bei  der  Berliner  Akademie  das  Corpus 

inscripüonum  Graecarum  angeregt  hatte,  1817  mit  dem  grundlegenden  Werke 

Die  Staatshaushaltung  der  Athener  (jetzt  ̂   hg.  v.  M.  FrünJcel  1886)  herauskam. 
Inzwischen  haben  J.  II.  lipsius,  Das  attische  Recht  und  Rechtsverfahren  mit 
Benutzung  des  Attischen  Prozesses  von  M.  H.  E.  Meier  und  G.  F.  Schoemann 
1905  ff.  und  Hch.  Swohoda,  Beitrr.  z.  griecläschen  Rechtsg.  1905  dieses  Gebiet 
weiter  ausgebaut.  Die  stärksten  Antriebe  zur  Darstellung  der  antiken  Rechts- 

geschichte empfing  man  aber  durch  die  neuen  Funde  der  Papyri.  Sie  erst 
boten  einen  Einblick  in  das  Rechtsleben  und  in  die  Rechtsanwendung,  in  das 
Verhältnis  zwischen  Norm  und  Verwirklichung  der  Norm,  in  den  Zusammen- 

hang zwischen  griechischem  und  römischem  Rechte.  Vgl.  Lcoj).  Wenger,  Rom. 
und  antike  Rechtsg.  1905.  Bahnbrechend  wirkte  in  der  Verwertung  der  Papy- 

rusrollen für  die  Rechtsgeschichte  Ldiv.  Jlitteis,  Reichsrecht  u.  Volhsrecht  in 
den  östlichen  Provinzen  des  röni.  Kaiserreiclis  1891  und  dessen  G.  der  Erbpacht 
im  Altertum  1901.  Ihm  folgten  Leop.  Wenger,  Mar.  Wlassah  und  Paul 

KoschaJcer,  welch  letzterer  sich  mit  seinem  Buche  Bahylon.-assyr.  Bürgschafts- 
recht 1911,  der  Darstellung  altorientalischer  Rechtszustände  zuwandte. 
Die  Geschichte  des  Rechtes  hat  für  Deutschland  in  Rieh.  Schröder,  Lehrh. 

der  dt.  Rechtsg.,  ̂   hg.  v.  Küntzherg,  eine  enzyklopädische  Zusammenfassung 
gefunden.  Eigenartiger  behandelt  Hcli.  Brunner,  Dt.  Rechtsg.,  2  B.  1887 — 92  = 
Bindings  Sijstein.  Hdb.  der  dt.  Rechtsw.  II/l  diesen  Stoff,  von  dem  er  in  Grund- 

ziige  der  dt.  Jlechtsg.  ''1913  eine  knappe  übersichtliche  Darstellung  gibt.  Für 
die  österreichische  Reichsgeschichte  ist  die  mehr  juristische  Behandlung  durch 

Arnold  Luschin  v.  Ebengreuth,  Oesterr.  Reichsg.  ̂ 1895 — 9G  und  die  stärker 
geschichtlich  betonte  von  Alf.  Huber,  Oesterr.  Reichsg.  ̂   bearb.  v.  Alf.  Dopsch 
1901  charakteristisch.  Für  England  Ernest  Glasson,  Ristoire  du  droit  et  des 
institutions  politiqiies,  civiles  et  judiciaircs  de  V Angleterre  compares  au  droit  et 
aux  institutions  de  la  France  depuis  leur  origine  Jusqu  ä  nos  jours,  6  Bde., 
Paris  1881/3,  Jul.  Hatschel;  Englische  Verfassnugsg.  =  Hdb.  der  mitt.  und 
neueren  G.  1913,  J.  W.  Maitland,  The  constitufional  history  of  England, 
Cambridge  1903.  Für  Frankreich :  Paul  Viollet,  Histoire  du  droit  civil  fran^ais 

■'  Paris  1905,  Hob.  Holtzmann,  Französ.  Verfassungsg.  von  der  Mitte  des  0. 
Jhs.  bis  zur  Revolution  im  Hdb.  d.  Mitt.  u.  Neueren  G.  1910,  Ernst  Mayer, 
Dt.  u.  französ.  Verfassungsg.  vom  9. — 11.  Jh.,  2  Bde.,  1899  und  derselbe 
Itcdien,  Verfassungsg.  von  der  Gothenzeit  bis  zur  Zunftherrschaft,  2  Bde., 
1909,  A)it.  Pertile,  Storia  del  diritto  italiano  dalla  cadida  dell  impero  Romana 

alla  codificazione,  G  Bde.,  i  Padua  1873-87,  ̂   Turin  1892  ff.  —  Als  Bei- 
spiele für  die  Behandlung  einzelner  Rechtserscheinungen  sei  an  Karl  r. 

Amira,  Der  Stcd)  in  der  german.  Rcclitssymholih  in  Abb.  der  bayer.  Ak.  25 
(1909)  oder  an  das  richtunggebende  Werk  von  Otto  GierJce,  Das  dt.  Genossen- 
schaftsreeht,  3  Bde.,  1868  —  81  erinnert  oder  an  Jul.  v.  FicJcer,  Vom  Reichs- 

fürstenstande, 2  Bde.,  1861,  1911.  Natürlich  teilt  sich  die  Rechtsgeschichte 
nicht  bloß  nach  Nationen  und  Machtbereichen,  sondern  auch  nach  allen 

anderen  Belangen  (öffentliches,  Privatrecht,  und  da  wieder  nach  den  Unter- 
abteilungen Sachen-  und  Familien-,  Erb-,  Handelsrecht,  ferner  Zivilprozeß, 

Straf-,  Staats-,  Verwaltungs-,  Kirchenrecht).  Jedes  dieser  Gebiete  verdient 
geschichtliche  Würdigung  und  wird  auch  berücksichtigt.      Vgl.   Karl  r.  Amir((, 
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lieber  Zireck  und  Mittel  der  german.  JRechtsg.  1876.  Eine  kritische  üeber- 
sicht  der  wichtigsten  Strömungen  in  der  neueren  Rechtsgeschichte  findet  man 
bei  Alf.  Dopsch,  Wirtschaft!,  ii.  sociale  Grundlagen  der  curop.  Kidtnrentuicldung 

1  (1918)  1  —  51,  ausführlich  bei  R.  r.  Stintzing  u.  E.  Landsherg,  G.  d.  dt.  JRechts- 
ivissenschaft  1880  —  1910.  Vgl.  S.  145.  Für  die  spanische  Rechtsgeschichte 
D.  Rafael  de  UreTia  y  Semenjaiid,  Historia  de  la  literatura  juridica  cspaTiola., 

Madrid  (Universidad  central)   J90G. 

Das  Problem  der  Rechtsgeschichtsschreibung  liegt,  wie  wir  schon  ange- 
deutet haben,  in  der  Ueberbrückung  der  natürlichen  Gegensätze,  die  zwischen 

Rechts-  und  Geschichtswissenschaft  bestehen.  Beruht  diese  auf  der  Erforschung 

der  Tatsachen,  so  strebt  der  dogmatisch  gebildete  Jurist  nach  Bildung  scharf- 
umrissener  Begrifife,  die  sich  in  ein  festgefügtes  System  einordnen  lassen. 

Weicht  somit  der  Historiker  (vgl.  z.  B.  Gg.  Waitz,  Dt.  Ycrfassungsg..  8  Bde., 

1 1844—78,  Bd.  1  -  6  3 1880—96)  aus  Achtung  vor  dem  quellenmäßig  Fest- 
stellbaren allen  weiteren  Schlußfolgerungen  aus,  so  setzt  sich  der  von  einem 

vorgefaßten  Urteil  befangene  Rechtswissenschaftler  unter  Umständen  über  die 

Quellen  hinweg.  Eine  juristisch-historische  Personalunion  wie  Th.  Monimsen 
bleibt  ein  glücklicher  Ausnahmefall.  Hiezu  kommt,  daß  die  Rechtsentwicklung 
mit  der  Tatsachenentwicklung  nicht  den  gleichen  Schritt  zu  gehen  braucht. 
Juristische  Form  und  wirkliche  Macht  brauchen  sich  nicht  zu  decken,  das 

geschichtliche  Leben  gibt  dieser  Form  oft  erst  den  wahren  Inhalt.  Ueberdies 

kann  zwischen  Rechtsanschauung  und  Rechtsausübung  eine  ziemliche  Spannung 

bestehen.  Alle  diese  verschiedenen  Gesichtspunkte  zu  vereinigen  und  zu  be- 
rücksichtigen bietet  für  den  Rechtsgeschichtler  eine  überaus  schwierige  Aufgabe. 

Die  Geschichte  der  Sitten,  wenn  sie  mehr  sein  wollte  als  eine  Schilde- 
rung von  Absonderlichkeiten,  konnte  erst  seit  der  Aufklärung  wissenschaftlich 

behandelt  werden.  Voltaires  Essai  siir  les  mocurs  et  Vesprit  des  nations,  et 

sur  Ics  principaiix  faits  de  VJtistoire,  depnis  CJiarlemagne  jasqu'd  Louis  XIII. 
(1744  bzw.  1754)  gibt  da  den  Ton  an.  Noch  ist  freilich  die  Auffassung  ohne 

inneren  Halt.  Erst  Herder  zeigte  den  Zusammenhang  zwischen  Sitten,  Ge- 
bräuchen, Rechtsformen  und  Volkstum.  Von  anderer  Quelle  wurde  in  Wm. 

Ediv.  H.  Lecl-g  der  Gedanke  gespeist,  eine  Ifistorg  of  European  morals  from 
Augustus  fo  Charlemagne  (1869)  zu  schreiben.  Lecl-g  war  ein  Schüler  BucMes 
beziehungsweise  Comtes.  Dagegen  war  Wvi.  Wachsmtdh,  der  eine  Europäische 
Sitteng.  vom  Ursprung  vollst ümlicher  Gestaltungen  bis  auf  unsere  Zeit,  6  Bde., 

1831  — 9,  schrieb,  im  Banne  romantischer  Ideen.  Alle  diese  Versuche,  dem  Problem 
der  Sittengeschichte  nahezukommen,  fließen  in  neuerer  Zeit  in  den  Bestrebungen 
der  modernen  Völkerpsychologie  ( Wni.  Wandt)  zusammen  und  finden  sich  da 

im  Vereine  mit  der  Ethnologie  (•/.  Ltibbocl;  The  origin  of  cirilisation  and  primi- 

tire  condition  of  man,  ̂ London  1889,  Rieh.  Hildchrand,  Recht  u.  Sitte  auf  den 
primitiven  wirtsrhaffl.  Kulturstufe)),  ̂   1907),  mit  Philologie,  Volkskunde  und 
Soziologie.  Parallel  mit  diesen  Versuchen,  der  Sittengeschichte  eine  philo- 

sophisch-psychologische Grundlage  zu  geben,  geht  durch  alle  Zeiten  hindurch 
die  Freude  an  der  Schilderung  des  in  der  Geschichte  sich  darbietenden  Be- 

kannten, Merkwürdigen  und  Ungewöhnlichen.  Will  die  wissenschaftlich  be- 

triebene Sittengeschichte  Gebräuche  und  Moralbegriffe  aus  der  geistig-sittlichen 
Gesamthaltung  einer  Zeit  oder  eines  Volkes  erklären,  so  gestattet  sich  die 

unwissenschaftliche  Art  der  sog.    „Kulturgeschichtsschreibung",  die   einzelnen 
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Erscheinungen  des  Morallebens  herauszuheben,  zu  vereinzeln  und  in  Gegensatz 
zu  bringen  mit  unserem  modernen  Empfinden. 

Eine  Gesamtdarstellung  bietet  Edw.  Westermarck,  Ursprung  u.  Entwickelung  der 
Moralbegriffe,  dt.  Uebers  2  Bde.  1907/9.  Einzelne  Gebiete  behandelt  Ldw.  Friedlaender, 
Darstellungen  aus  der  Sitteng.  Roms  in  der  Zeit  von  Augustus  bis  zum  Ausgang  der 
Antonine  4  Bde.  »  1919/20;  Gg.  G  r  u  p  p  ,  Kulturg.  des  Mittelalters  2  Bde.  - 1907  (katholisch) ; 
Job.  Hansen,  Zauberwahn,  Inquisition  und  Hexenprozeß  im  Mittelalter  u.  die  Entstehung 
der  großen  Hexenverfolguiig  1909;  AIw.  Schultz,  Das  häusliche  Leben  des  europäischen 
Volkes  vom  Mittelalter  bis  zur  2.  Hälfte  des  18.  Jhs.  1908;  Bert.  Haendcke,  Dt.  Kultur  im 
Zeitalter  des  30j.  Krieges  1906;  P.  G.  M  o  1  m  e  n  t  i ,  La  storia  di  Venezia  nella  vita  pri- 

vata  3  Bde.  "Bergamo  1903/8 ;  Ch.  V.  L  a  n  g  1  o  i  s  ,  La  vie  en  France  au  moyen  äge  d'apres 
quelques  moralistes  du  temps,  Paris  1908;  J.  R.  Green,  Town  life  in  the  Läth  Century 
■2  Bde.  London  1894  ;  E.  W  e  s  t  e  r  m  a  r  c  k  ,  G.  der  menschlichen  Ehe  1893 :  Wm.  H.  R  i  e  h  1, 
Die  Naturg.  des  Volkes  1859-89. 

Die  Religionsgeschichte  teilt  mit  der  Sittengeschichte  die  Nach- 
barschaft und  Mitarbeit  der  Völkerpsychologie,  Ethnologie,  Philologie  und 

Volkskunde.  Liegt  es  im  AVesen  jeder  höherstehenden  Religion  nach  Absolut- 
heit ihrer  Werte  zu  verlangen,  also  ihre  Lehren  als  für  alle  Zeiten  und  Men- 

schen verbindlich  zu  erachten,  so  ist  es  Aufgabe  des  Geschichtschreibers,  die 
Erscheinungen,  die  sich  ihm  darbieten,  in  ihrer  zeitlich-räumlichen  und  ihrer 
seelischen  Bedingtheit  darzustellen.  Hiezu  kommt  die  besondere  Begabung 
und  Willens-  bzw.  Gefühlsrichtung,  die  dem  Religionshistoriker  eigen  sein 
muß,  um  den  ibm  sich  darbietenden  Problemen  gerecht  zu  werden.  Ueber- 
dies  stehen  der  Religionsgeschichte  die  Bedenken  der  orthodoxen  Theologie 
entgegen. 

Vereinzelt  hat  man  sich  schon  bisher  mit  der  Religion  als  geschicht- 
licher Erscheinung  beschäftigt,  besonders  seit  dem  Augenblick,  da  man  sich 

bewußt  wurde,  daß  sie  nicht  bloß  das  "Werk  einzelner  Stifter  ist.  So  Otto 
Pfleiderer,  Die  BeUgion,  ihr  Wesen  und  ihre  G.  1869,  Herrn.  Usener.  ReJigionsg.liche 
Untersuchungen  2  Bde.  1889.  Philologie  und  Ethnologie  haben  das  Geistes- 

feld noch  erweitert.  Vgl.  Erw.  Bohde,  Psyche.  Seelenhdt  u.  ünsterhlichkeits- 
glauhe  der  Griechen  11891/4  '-8  1921;  Älhr.  Dieterich,  Mutter  Erde.  Ein  Vers, 
über  Volksrcligion  1905,  Nehyia  ̂   1913 ;  Bich.  Beitzenstein,  Die  hellenistische 
Mgstrrioireligion   1910. 

Dem  Literesse,  das  Holland  (1876)  und  die  Schweiz  (1877)  durch  Er- 
richtung religionsgeschichtlicher  Lehrkanzeln  bezeugte,  verdankt  dieser  Wissens- 

zweig neue  Anregungen.  So  entstsiud  P.  D.  Chmitepie  de  La  Saussage,  Lehrb.der 

Beligioiisg.  *bearb.  v.  Edv.  Lehmann  (im  Erscheinen)  =  Sammlung  theolog.  Lehrhh. 
3/1  u.  2,  neben  dem  C.  P.  Thiele,  Kompendium  der  Beligio)isg.  ̂   dt.  1903  und  C.  r. 
Orelli,  AUg.  Beligionsg.  =  Sammlung  theol.  Hdhh.  1/2  (1899)  zu  nennen  sind. 
—  Gegenüber  der  rein  philologiscb- historischen  Kritik,  wie  sie  Wellhausen  und 
z.  T.  Adolf  Harnach  trieben,  haben  Herrn.  Gunhel,  Schöpfung  n.  Chaos  in  der 
Urzeit  u.  Endzeit  1895,  Johs.  Weiß,  Die  Predigt  Jesu  vom  Beiche  Gottes  1892, 
Wm.  Boussef,  Der  Antichrist  in  der  Auffassung  des  Judeidums,  des  Neuen 
Testaments  n.  der  alten  Kirche  1895  die  Grundlagen  der  Forschung  weiter 

ausgedehnt,  so  daß  sich  jetzt  eine  auf  eigenen  Füßen  stehende  Religionsge- 
schichte bilden  konnte.  Deren  hervorragendste  Vertreter  sind  gegenwärtig 

Lars  Olaf  Jon  Söderhlom,  Die  Beligion  u.  die  soziale  Entivichhing  1898,  Das 
Werden  des  Gottesglaid>ons  1916  und  Edvard  Lehmann,  Zarathustra,  en  bog 

om  Persernes  gamle  tro  2  Bde.  1899,  1902,  Der  Buddhismus  1911.  —  In  eigen- 
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tümlicher  Weise  hat  Ernst  TroeUsch,  Die  Soziallehren  der  christlichen  Kirchen 
1912  die  Religionsgeschicbte  befruchtet. 

Eine  gut  orientierende  Einführung  in  die  religionsgeschichtliche  Frage- 
stellung und  die  in  Betracht  kommenden  Richtungen  in  Die  Religion  in  G. 

und  Gegemcurt  4(1912)  2183  —  2200.  Vgl.  Ggc  Foucart,  La  methode  compa- 
rative  daus  Vhistoire  des  religions,  Paris  1909. 

Ungleich  älter  als  die  Religionsgeschichte  ist  die  Kirchengeschichte, 

wenn  es  auch  freilich  lange  gedauert  hat,  ehe  sie  sich  zur  Höhe  wissenschaft- 
licher Betrachtungsweise  erhoben  hat.  Seit  Eusehios  war  sie  das  ganze 

Mittelalter  hindurch  nur  bestrebt,  die  Erscheinung  des  Göttlichen  in  der  Ge- 
schichte darzustellen,  ohne  die  für  Kritik  nötige  geistige  Entfernung  und  Un- 

befangenheit aufzubringen.  Der  erste,  der  in  dieser  Hinsicht  Anregungen 
gab,  war  Erasmus  von  liotterdani.,  aber  wie  so  vieles,  was  der  Humanismus 
säte,  trieb  erst  in  der  Aufklärung  Blüten.  Voltaires  geschichtsiDhilosophische 
Betrachtung  der  Dinge,  die  Ueberwindung  des  strengen  Supranaturalismus, 
die  Erkenntnis  des  Ideengehaltes  im  geschichtlichen  Geschehen,  das  alles  er- 

möglichte erst  eine  unseren  Ansprüchen  genügende  Kirchengeschichtsschrei- 
bung. Ihr  tritt  freilich  seit  der  Reformation  in  Deutschland  die  Glaubens- 

spaltung hinderlich  in  den  Weg  und  erschwert  die  der  Wissenschaftlichkeit 
unerläßliche  Objektivität. 

Die  Kirchengeschichte  brachte  in  Äng.  Neander  einen  Vorläufer  Haukes 
hervor,  der  die  Macht  der  Ideen,  wenn  auch  noch  stark  supranaturalistisch 
befangen,  innerhalb  der  christlichen  Kirche  und  deren  Kämpfen  zu  schildern 
suchte.  So  in  Kaiser  Julianus  u.  sein  Zeitalter,  ein  histor.  Gemälde  1813,  Der 

hl.  Bernhard  u.  sein  Zeitalter  1813  ̂   hg.  v.  S.  M.  Deutsch  =:  Bihl.  theol.  Klassiker 
Bd.  22/3  (1889)  und  Allg.  G.  der  christl.  Religion  u.  Kirche  1825  —  52.  Sonst 
spiegeln  sich  in  der  Behandlung  der  Kirchengeschichte  nicht  bloß  die  kon- 

fessionellen, sondern  auch  die  andern  geistigen  Richtungen.  Von  protestanti- 
schen Historikern  sei  Adolf  H((r)uirk,  Ausbreitung  des  Christeutums  in  den  ersten 

.->  Jhtn.  2  Bde.  ̂   190G,  W.  M.  Ramsey,  The  church  in  the  Roman  empire  before 
a.  d.  170  5  London  1898,  E.  W.  Möller  Lehrb.  der  Kircheng.  2  Bde.  2  v.  Hs. 
t\  Schubert  1897,  1902  =  Sammlung  theol.  Lehrbb.4:ll—3,  Karl  Müller,  Kircheng. 
=  Grundr.  der  theol.  Wissenschaften  1.  Reihe  4  (1892  ff.);  Hs.  v.  Schubert, 
Die  G.  der  Kirche  im  frühen  Mittelalter  1  (1917),  2/1  (1920)  und  besonders 

Alh.Haiick,  Kircheng.  Dtlds.  1887  ff.  2  1904 ff.  (vorzügliches  Werk!)  genannt.  Auf 
katholischer  Seite  stehen  die  Werke  von  Jgn.  r.  Döllinger,  Die  Refornicdion.  Ihre 

neuere  Entuirklung  u.  ihre  Wirkungen  im  Umfange  des  lutherischen  Bekennt- 
nisses 3  Bde.  1846/8,  Hch.  Denifle,  Luther  u.  Lidhertum  in  der  ersten  Entwick- 

lung 2  Bde.  1904  9,  Jos.  v.  Ilergenröther.  Hdb.  der  allgem.  Kircheng.  3  Bde. 

'  bearb.  v.  ./.  P.  Kirsch  1902/7,  Die  Lehrbücher  der  Kirchengeschichte  von 
F/".  X.  Kraus  «1909,  Frz.  X.  Funk  ̂   1906,  AI.  Knöpf hr  M906,  Karl  Jos.  v. 
Hefele,  Konzilieng.  7  Bde.   1855  ff.  29  Bde.   1887/90. 

Die  Kirchengeschichte  gliedert  sich,  wie  aus  einzelnen  hier  angeführten 
Titeln  schon  hervorgeht,  auch  räumlich.  Es  gibt  von  W.  R.  W.  Stephens  und 
W.  Hunt  herausgegeben  A  Historg  of  the  english  church  7  Bde.  London  1899 
bis  1906,  von  F.  B.  Garns,  Die  Kircheng.  von  Spanien  3  Bde.  1862/79,  von 
Philarrt,  G.  der  Kirehe  Rußlands  dt.  v.  Blumenthal  2  Bde.  1872,  von  Edd. 
Fueter,    Religion    u.    Kirche    in    England    1904,    Hauck    (s.  0.)  u.  a.      An   be- 



144  V.  Die  Gestaltung  und  Gliederung  des  Stoffes.  §  15. 

deutende  Persönlichkeiten  knüpft  Jos.  v.  Hergenrötlier,  Fhotius,  Fatriarch  von 
Konstantinopel,  seht  Lehen,  seine  Schriften  u.  das  griech.  Schisma  3  Bde.  1867/9, 

Faul  Sah atier,  Vje  de  saint  Fravrois  d'Ässise  ̂   Paris  1894^*1899,  Wm.  Kamp- 
schidte,  Johann  Calvin  1(1869)  2  bearb,  v.  W.  Götz  1899;  Eniil  Foirinergue,  Jean 
Calvin  3  Bde.  Lausanne  1899 — 1905  an.  Einzelne  kirchliche  Erscheinungen 
behandelt  Adolf  v.  Harnaclc,  Bas  Mönchstnni  1907 ;  Wni.  Freger,  G.  der  dt. 
Mystik  im  Mittelalter  3  Bde.  1874/93;  H.  Ch.  Lea,  A  History  of  the  Inquisition 
0/  S2}a/n  4  Bde.  New  York  1906/7,  Vir.  Stutz,  Die  Eigenlärche  cds  Element  des 
mittclalterlich-german.  Kirchenrechts  1895. 

Methodologisches  über  Kirchengeschichtsschreibung  findet  man  von 
W.  Köhler  in  Die  Beligion  in  G.  «.  Ggw.  3(1912)  1260/75.  Dort  auch  weitere 

Literaturangaben.     Vgl.  E.  F.  Arnold,  BücherMc.  2  S.  277/87. 

§  15.    Die  Einteilung-  nach  den  Erscheinung-en  des  Geistig-en. 

Der  Gedanke,  Geistesgeschichte  zu  treiben,  fällt  eigentlich  mit 

der  Entwicklung  zusammen,  daß  als  Beweger  in  der  Mechanik  des  geschicht- 
lichen Lebens  die  Ideen  eine  entscheidende  Bolle  spielen  können.  Li  ge- 

wissem Sinne  könnte  man  Faidces  Schaffen  geistesgeschichtlich  nennen,  in- 
sofern nämlich  als  er  in  der  Darstellung  auch  politischer  Vorgänge  die  Aus- 

wirkung geistiger  Kräfte  erblickte.  Verfeinert  hat  sich  diese  Anschauung 
noch  in  Feh.  Meineclce,  besonders  in  dessen  Welthürgertmn  «.  Nationcdstacd. 
Studien  zur  Genesis  des  dt.  Ncäionalstacäes  ^  1919,  wo  das  Materielle  des 
historischen  Lebens  so  durchgesiebt  erscheint,  daß  nur  die  zarten  geistigen 
Verbindungslinien  zwischen  Ursache  und  Wirkung  übrig  bleiben,  diese  aber 
in  meisterhafter  Weise  klargelegt  werden.  Im  übrigen  ist  Geistesgeschichte 
nicht  so  sehr  stofflich  bedingt  als  vielmehr  eine  bestimmte  Betrachtungsart 
der  Geschichte,  die  auf  die  meisten  Gebiete  der  historischen  Erscheinungs- 

welt (Politik,  Krieg,  Nation,  Persönlichkeit,  Religion  usw.)  anwendbar  ist. 

Sonst  kommen  hier  vor  allem  Sprache,  Literatur,  Kunst,  Wissen- 
schaft und  Bildungswesen  in  Betracht.  Ueber  die  Geschichtsschrei- 

bung von  Sprache,  Literatur  und  Kunst  zu  sprechen,  erübrigt  es  sich,  da 
diese  so  eng  verknüpft  mit  den  ihnen  zugrundeliegenden  Sondergebieten  sind 
oder  sich,  wie  die  Kunstgeschichte,  so  verselbständigt  haben,  daß  sich  ihrer 
Aufgaben  nur  ein  mit  besonderen  Fachkenntnissen  ausgestatteter  Fachmann 
unterfangen  wird.  Dies  gilt  vor  allem  für  die  Sprache.  Näher  steht  uns 
schon  die  Literaturgeschichte.  Diese  ringt  sich  ebenso  wie  die 
Kunstgeschichte  erst  zu  einer  sicheren  Methodik  durch.  Ueber  die 
Literaturgeschichte  vgl.  Harry  Maync,  Litercdurg.  als  Wissenschaft  in  ELZtg. 
36  (1905)  S.  5  —  9,  wo  über  verschiedene  Schriften  zu  dieser  Frage  berichtet 
und  Stellung  genommen  wird.  Nach  dem  Muster  Eernhvims  hat  Hs.  Hetze 

in  seinem  Werke  F)ie  MctJiode  der  Kmistg.  1913  die  wissenschaftlichen  Grund- 
legungen dieser  Wissenschaft  zusammengefaßt. 

Auf  diesen  Gebieten,  wie  auch  auf  den  der  Wissen  seh  aft  s- 
gescliichte  suchen  zwei  Anschauungsarten  nach  einem  inneren  Ausgleich: 
man  kann  Literatur,  Kunst,  Wissenschaft  biographisch  behandeln  oder  man 

kann  in  ihnen  den  Ausdruck  bestimmter  in  der  Zeit  liegender  Geistesrich- 
tungen, Ideen  erblicken  und  in  diesem  verschiedenen  Sinne  einseitig  zur  Dar- 
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Stellung  betrachten.  Im  allgemeinen  ist  die  letztere  die  ursprüngliche  Auf- 
fassung und  hat  sich  erst  unter  dem  Einflüsse  der  Romantik  zugunsten  der 

organischen  gewandelt,  wonach  diese  Erscheinungen  einem  inneren  Gesetze 
folgen.  Für  die  Wissenschaftsgeschichte  mögen  als  Muster  dieser  zwei  Dar- 

stellungsmöglichkeiten einerseits  Theodor  Gomperz,  Griechische  Denlcer.  Eine 

G.der  antiken  Philosophie  3  Bde.  1896-1909  2 1903  ff.  und  Wm.  Windelband, 
G.  der  alten  Philosophie  =  Hdh.  d.  Jclass.  Altertums  5/1  (1912)  miteinander 
verglichen  werden. 

Unter  dem  Titel  (i.  der  Wissenschaften  in  Dtld.  hat  die  Historische  Kommission 
in  München  1864  die  Geschichte  der  einzelnen  Wissenschaftsgebiete  auf  deutschem  Boden 
seit  der  Renaissance  in  Einzeldarstelluntjen  von  berufenen  Fachmännern  herausgegeben. 
Davon  sei  genannt:  Karl  Werner.  G.  der  hathol.  Theologie  seit  dem  Trioder  Konzil  0 

(1868,  M889);  Herrn.  Lotze,  G.der  Aesihetil;  7  (1«68,  -191:-!);  Ihcod.  Bmfcij,  G.  der  SpracJi- 
nissnischaft  u.  orienial.  Philologie  in  Dtld.  8  (1869);  R.  U.  G.  v.  liaximer,  G.  der  german. 
Philologie  9  (1870);  Konr.  Bnrsinn,  G.der  klass.  Philologie  in  Dtld.  19  (1883);  F.  X.  Wegele, 
G.  d.  dt.  Historiographie  seit  dem  Hiimamsnms  20  (1885);  D.  F.  Peschel,  G.  der  Erdkunde  4 

(1865);  JA  Rod.v.Stintzmg,  G.der  dt.  Rechtswissenschaft  is  ilf>80— 1910,  3  Bde.  1:  — 1650, 
2:  —1700.  3/1:  —1800,  8/2:  —1870,  davon  2  u.  3  hg.  von  Ernst  Landsberg);  Herrn.  Kopp, 
G.  der  Chemie  10  (1873);  Rud.  Wolf,  G.  der  Astronomie  IC,  (1877);  C.  J.  Gerhardt,  G.  der 
Mathematik  in  Dtld.  17  (1877j;  Aug  Hirsch,  G.  der  medizinischen  Wissenschaften  in  Dtld.  22 
(1893);  Karl  Karmarsch,  G.der  Technologie  seit  der  Mitte  des  18.  Jhts.  li  (1872).  —  Diesen 
in  der  Mehrzahl  sich  bloß  auf  Deutschland  beschränkenden  Gesamtdarstellungen  stehen 
solche  über  das  deutsche  Kulturgebiet  hinaus  wie  von  Hch.  Siiter,  G.  der  viathematischen 

Wissenschaften  2  Bde.  ̂   1873/5  oder  das  Hdb.  der  G.  der  Medizin  von  Theod.  Puschmann, 
hg.  von  Max  Neuhurger  und  Jul.  L.  Pagcl  3  Bde.  1902—05.  Na,tional  bzw.  zeitlich  ab- 

gegrenzt ist  z.  B.  Ch.  ViroUeaud,  L'astrologie  chcddeenne,  Paris  1903  ff.,  Paul  Jörs,  Römische 
Rechtswissenschaft  zur  Zeit  der  Republik  1888.  Einzelne  wissenschaftliche  Fragen  behandelt 
historisch :  Ernst  Ca<sirer,  Das  Erkenntnisprohhm  in  der  Philosophie  u.  Wissenschaft  der 
neueren  Zeit  2  Bde.  1906/7  oder  Wm.  Endemann,  Studien  in  der  romanistisch-kanonistischen 
Wirtschafts-  u.  Rcchtslehre  2  Bde.  1874/83.  Um  führende  Persönlichkeiten  gruppieren  sich 
Darstellungen  wie  Herrn.  Siebeck.  Aristoteles  (in  Fromanns  Klassiker  der  Philosophie)  ̂   1902, 
Ernest  Renan,  Averros  et  l' Aoerroisme,  Paris  ■•'1866;  Pierre  Duhem,  Etudes  sxr  Leonard  da 
Vind  ceux  qu'il  a  lus  et  ceu.r  qui  l'ont  lu,  Paris  1906. 

Als  ein  eigener  Zweig  sondert  sich  die  Geschichte  der  Erziehung 
und  des  Bildungswesens  ab.  Ein  ausgezeichnetes  Werk  in  dieser  Hin- 

sicht ist  Feh.  Paidsen,  G.  des  gelehrten  Unterrichts  auf  den  dt.  Schulen  und  Uni- 
versitäten iiom  Ausgang  des  Mittelalters  bis  mir  Gegemvart  ̂   1885  2  2  Bde. 

1896/7.  Sonst  noch  Hch.  Jul.  Kümmel,  G.  des  dt.  Schulwesens  vom  Ausgang  des 
Mittelalters  .zur  neueren  Zeit  1882,  llastings  Ilashdall,  The  universities  of  Europe 
in  the  middle  agcs  2  Bde.  Oxford  1895,  Louis  Liard,  V enseignement  superieiir 

en  France  1789—1892  2  Bde.  Paris  1889/94,  Edwin  Grant  Dexter,  A  history 
of  education  in  the   United  Sfcdes,  New  York  1904. 

Den  Ring  zwischen  rein  Geistigem  und  rein  Politischem  schließt  die  Be- 
handlung der  Geschichte  desZeitungswesens  (vgl.  IX  §  27).  Auch 

hier  wiederholt  sich  die  Tatsache,  die  auf  allen  Gebieten  zu  bemerken  ist, 
daß  die  Interessen  der  beruflich  an  diesen  Erscheinungen  Beteiligten  zunächst 
im  Vordergrunde  stehen  und  erst  allmählich  von  den  Fachhistorikern  abge- 

löst werden.  Es  handelt  sich  da  vorzüglich  für  den  Zeitungsliistoriker,  die 
einzelne  Zeitung  nicht  als  etwas  Für-Sich-Stehendes  darzustellen,  sondern  im 
Zusammenhang  mit  der  politischen  und  geistigen  Gesamthaltung  einer  be- 

stimmten Zeit  oder  eines  bestimmten  Territoriums.  Vgl.  S.  116  f.  Eine 
ähnliche  Aufgabe  obliegt  den  Darstellungen,  die  etwa  die  politische  Lyrik 
einer  Zeit  oder  den  Ideengehalt  der  Dichtungsart  einer  bestimmten  Epoche 
zu  schildern  haben.   Diese  Aufgaben  können  sich  mit  biographischen  kreuzen, 

Wilhelm  liauer,  KiiifUhrung.  10 
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wenn  etwa  Untersuchungen  angestellt  werden  wie  von  CJi.  H.  Firth,  Milton 
as  an  Iiistorkm  =  Papers  read  at  the  Milton  tercentenary  3  (1908),  Ferd.  Toen- 
nies,  Schiller  als  Zeitbürger  und  Politiker  1905,  Karl  Pieyer,  Schillers  Verhältnis 
zur  französischen  Bevohdion  1885  oder  von  Frz.  X.  Wegeh',  Goethe  als  Histo- 

riker 1876. 

VI. 
Einteilung  der  Geschichtswissenschaft  nach  der 

Darstellungsart. 

§  1.    Allg-emeines. 

Die  Geschehnisreihen,  die  uns  die  Geschichtswissenschaft  zur  Darstellung 
bringt,  können  von  verschiedenen  Gesichtspunkten  aus  betrachtet  werden. 
Man  kann  sie  in  einzelne  Ereignisse  auflösen,  von  denen  jedes  als  für  sich  be- 

stehend angesehen  wird  ohne  inneren  Zusammenhang.  Man  kann  die  Glieder 
einer  Geschehnisreihe  als  ein  Ganzes  und  sie  in  ihrer  gegenseitigen  Abhängig- 

keit voneinander  zu  erkennen  und  diese  Erkenntnis  nach  der  einen  oder 
anderen  Seite  hin  zu  verwerfen  suchen.  Man  kann  das  historische  Geschehen 

als  Gesamtheit  überhaupt  als  ein  in  sich  zusammenhängendes  Ganzes  über- 
blicken, indem  jede  Geschehnisreihe  und  jedes  Glied  einer  solchen  Reihe  aus 

dem  Zusammenwirken  vorhergehender  Reihen  und  Glieder  entstanden  ist. 
Ein  weiterer  Schritt  nach  vorwärts  wäre  es  noch,  dieses  Entstehen  in  seiner 
Notwendigkeit  aufzuzeigen  und  die  Bedingungen  des  geschichtlichen  Werdens 
aus  bestimmten  Gesetzen  abzuleiten.     Darnach  unterscheiden  wir 

1.  die  referierende  Geschichtsschreibung,  die  sich  begnügt  das 
Tatsächliche  des  geschichtlichen  Geschehens  mitzuteilen, 

2.  die  sog.  pragmatische  Geschichtsschreibung,  die  sich  bestrebt, 
den  Verlauf  des  Geschehens  nach  Ursache  und  Wirkung  zu  erfassen  und  aus 
der  so  gewonnenen  Begründung  unter  Umständen  Folgerungen  für  das  Leben, 
den  Staat,  die  Partei,  Schule  usw.  zu  ziehen, 

3.  die  genetische  Geschichtsschreibung,  die  jede  geschichtliche  Er- 
scheinung als  etwas  allmählich  Gewordenes,  als  den  Endpunkt  dieses  Werdens 

auffaßt  und  das  Hauptgewicht  auf  die  verschiedenen  Stufen  des  Zustande- 
kommens dieser  Erscheinung  legt, 

4.  die  soziologische  Geschichtsschreibung,  die  in  dem  geschicht- 
lichen (Geschehen  nur  eine  Abwandlung  von  Erscheinungen  sieht,  in  denen 

die  hinter  den  Erscheinungen  wirkenden  historischen  Gesetze  zum  Ausdruck 
kommen. 

Diese  vier  Darstellungsarten  bestehen  heute  nebeneinander.  Ihren  Ur- 
sprung verdankt  jede  von  ihnen  einer  bestimmten  Kulturhöhe   und    einer   be- . 
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stimmten  psychologischen  Einstellung  bzw.  dem  Verhältnis,  in  dem  die  herr- 
schenden Gedankenrichtungen  zu  der  Welt  stehen  und  wie  sie  das  sich  ihnen 

darbietende  geschichtliche  Weltbild  zu  begreifen  suchen.  Freilich  haben  aber 
gerade  die  referierende  und  die  pragmatische  Geschichtsschreibung  (vgl.  IX  §  20) 
zeitlich  in  ihren  Ursprüngen  nicht  immer  einen  Vorrang  aufzuweisen,  treten 
vielmehr  sehr  oft  gleichzeitig  bei  einem  und  demselben  Volke  auf. 

§  2.    Die  referierende  Geschichtsschreibung-. 

749.  Buryliatdns  Wirzehnnieusis  cpiscoims  et  Folradus  capcUaims  »lissi 

fucrHnt  ml  ZdÜKxriam  papam,  interrogando  de  rajibtis  in  Francia,  qui  Ulis  tempori- 
hus  uon  Imbcntes  rcijalcm  potrshdou,  si  hene  fitisset  an  non.  Et  Zacharias  papa 
mandavit  Pippino,  ut  melius  esset  illuni  refjem  cocari,  qni  potesiatem  haheret^ 
(fuam  iUiun,  qui  sine  reyaVi  potcsfafe  manehcd;  ut  non  eontitrharetur  ordo,  p)er 
i(iirtoritcde)n  apostoliatni  inssU  Fippintim  reyeni  fieri. 

750.  J'ippinns  secnnduni  morcni  Francontm  electus  est  ad  regon  et  iinctas 
per  niannm  sanctae  memoriac  Bonefacii  arcläepiscopi  et  elevatus  a  Francis  in 

regno  in  Sticssionis  civifate.  HiJdericus  vero  qni  f'alse  rex  vocahatm%  tonsuratus est  in  monasteriiun  inissus.  Aus  Ännafes  re/jni  Francorum,  MG.  SS.  in  usum 

scolarum  (189.5)  S.  8—10. 
Dies  als  Beispiel  referierender  Geschichtserzählung.  Vielleicht  ist  diese 

abgehackte  nur  in  Aussagesätzen  sich  bewegende  Darstellung  ganz  besonders 
charakteristisch,  wenn  man  bedenkt,  wie  hier  von  Mitlebenden  ein  weltgeschicht- 

liches Ereignis,  der  Aufstieg  der  Karolinger,  die  Entfernung  der  Merowinger 
vom  Throne,  behandelt  wird.  Man  denke,  wie  jeder  Zeitungsartikel  heute 
bei  jedem  ungleich  nebensächlicheren  Geschehnis  nach  den  tieferen  Ursachen 
zu  schürfen  sucht.  Hier  die  nackte  Tatsachenmitteilung,  die  der  Zeitungs- 

depesche entspricht. 
Mit  der  Poesie  verbindet  die  Geschichtsschreibung  die  Freude  am  Er- 

zählen denkwürdiger  Begebenheiten,  aber  parallel  damit  verläuft  ein  in  öffent- 
lichen Inschriften  und  amtlichen  Eintragungen  sich  auswirkendes  Streben  des 

Menschen,  sein  flüchtiges  Ich  zu  verlängern  und  zwar  zunächst  in  der  Rich- 
tung nach  der  Zukunft  hin,  die  eigene  Gegenwart  den  künftigen  Geschlechtern 

in  der  Erinnerung  zu  bewahren.  Als  älteste  Denkmäler  der  Geschichts^ 
Schreibung  rinden  sich  dementsprechend  auch  1.  Tatsachenaufzeichnungen  in 
Inschriften,  in  Kalendern  (die  Tempelinschriften  Thutmosis  III  zu  Karnak, 
die  auf  den  Eintragungen  in  die  Pontiticaltafeln  beruhenden  Annales  maximi) 
u.  ä.  2.  Zusammenhängende  Erzählungen,  die,  reiner  Erzählerfreude  ent- 

sprungen, höchstens  allgemein  menschliche,  aber  nicht  eigentlich  geschichtliche 
Ursachenforschung  bieten  (Herodot,  Heldengesänge,  Die  Mehrzahl  der  mittel- 

alterlichen Chroniken). 
Beispiele  referierender  Geschichtsschreibung  aus  der  Gegenwart  sind  die 

verschiedenen  Jahreszahlentabellen  für  den  Geschichtsunterricht,  ScJudtJieß,  Euro- 
jKÜsrher  GescIiicIdsLalender  18G0  ff.,  das  Annuairc  in  der  Ficvite  des  deiix  mondes. 

§  3.    Die  pragmatische  Geschichtsschreibung-. 

..Für  den  Hörer  wird  vielleicht  mein  Werk  durch  den  Umstand,  daß 
es  nichts  Sagenhaftes  enthält,  weniger  genußreich  sein ;    es  genügt  mir   aber, 

10* 
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wenn  der,  der  zu  klarer  Erkenntnis  der  vergangenen  Ereignisse  gelangen  und 
dadurch  auch  diejenigen  Vorgänge  richtig  auffassen  will,  die  sich  nach  dem 
Laufe  der  menschlichen  Dinge  in  Zukunft  einmal  wieder  so  oder  ähnlich  zu- 

tragen werden,  das  Werk  als  nützlich  anerkennt."  Mit  diesen  Worten  kenn- 
zeichnet TlnihjdkUs  den  Abstand  seiner  Geschichtsbehandlung  von  der  seiner 

Vorgänger,  den  Unterschied  zwischen  dem  bloß  Erzählerischen  eines  Ueroäot 
und  der  Erforschung  jener  Kräfte,  die  in  dem  geschichtlichen  Geschehen  wirk- 

sam sind.  Er  betrachtet  die  zu  schildernden  Ereignisse  unter  einem  einheit- 
lichen Gesichtspunkt  und  will,  daß  seine  geschichtlichen  Erkenntnisse  zur  Er- 

kundung der  Zukunft  führen  sollen.  Ein  lehrhafter  Zug  geht  durch  sein 
Werk.  Und  das  gleiche  beobachten  wir  an  Folyhios,  aus  dessen  Wortschatz 

auch  der  Ausdruck  jTQayfianyJj  lorogia  —  wenn  auch  in  anderer  Ausdeutung 

—  entlehnt  ist.  „Pragmatisch"  heißt  seit  Joh.  Dar.  Köler,  De  historia  prag- 
matica  Altdorf  1741  hier  so  viel  wie  „für  das  Handeln  und  die  Geschäfts- 

führung anwendbar". 
Damit  ist  freilich  nur  die  eine  Seite  dieser  Darstellungsart  gekenn- 

zeichnet, die  lehrhafte,  praktische,  die  der  Geschichte  den  Titel  einer  magistra 
vitae  eintrug  und  die  unter  dem  Einfluß  der  Stoa  die  Historie  zu  einer 

„Philosophie  in  Beispielen"  (vgl.  die  Facta  ac  dicfa  memorahilia  des  Valerius 
Maximns)  zu  machen  suchte.  Diese  Art  besteht  in  der  „patriotischen" 
Geschichtsschreibung,  in  den  Memoiren,  die  ein  Staatsmann  oder  Feldherr  zu 
Nutzen  seiner  Enkelkinder,  seiner  Nachfolger  oder  Schüler  verfaßt,  heute 
ebenso  weiter,  wie  sie  in  den  Werken  Macchiavellis  und  Giiicciardinis  be- 

standen hat.  Die  andere  Seite  erkennt  man  in  dem  Bestreben  der  inneren 

Verknüpfung  und  Ursachenergründung  aller  überkommenen  Tatsachen.  In 
diesem  Streben  ist  der  Weg  zur  Verwissenschaftlichung  der  Geschichtskunde 

vorgezeichnet.  Vertieft  wurde  nach  dieser  Richtung  die  pragmatische  Ge- 
schichtsschreibung erst  durch  Montesquieu.,  Conskhrations  siir  tes  causes  de  Ja 

grandeur  des  Momains  et  de  hur  decadence  (1734).  Bisher  nur  den  Diensten 
des  Alltags  und  der  politischen  Geschäftskunde  gewidmet,  wurde  hier  an 

einem  gewaltigen  Vorwurf  nach  den  tieferen  Ursachen  des  Geschehens  ge- 
fragt und  von  einer  höheren  Warte  aus  das  Praktische  der  Historie  ge wertet. 

Das  Moralisieren,  das  Vernünfteln,  der  Blick  für  das  Nützliche  lag  ohnehin 
in  der  Linie  des  Aufklärertums.  Nun  kam  der  Sinn  für  rationalistische  Kritik 

hinzu.  Aber  schon  in  den  Versuchen  allein,  große  wissenschaftliche  Fragen 
aufzuwerfen,  lag  zum  Teil  ein  Ueberwinden  des  Pragmatismus,  Freilich  zu 
einer  eigentlich  geschichtlichen  Auffassung  kam  man  im  Banne  der  „histori- 

schen Katastrophentheorie"  noch  nicht.  Aehnlich  wie  man  sich  die  Kriege 
und  Völkerschicksale  auf  Willenshandlungen  einzelner  zurückgeführt  dachte, 
so  suchte  man  auch  für  geistige  Bewegungen  nur  in  den  großen  Katastrophen 
die  Ursache.  Von  Voltaires  Jaiirlmndert  Ludwigs  XIV  kann  darum  Moritz 
Bitter  sagen:  „Das  Ganze  der  Geschichte  wird  in  Epochen  zerlegt,  die  wie 

innerlich  unverbundene  Schichten  sich  übereinander  legen". 
Ed.  Meyer,  Thukydides  u.  die  Entstehung  der  wissenschaftlichen  G. Schreibung  in 

Mitt.  des  Wiener  Vereins  der  Freunde  des  human.  Gynin.  1913;  Mor.  Ritter,  Die  Ent- 
wicklung der  G.W.  1919;  Jul.  Kaerst  HZ.  106  (1911)  476  f. 
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§  4.    Die  g-enetische  Geschichtsschreibung". 

Genetisch  und  orfiamsch  sind  Lieblingsausdrücke  Herders.  An  der 
Wegscheide  zwischen  Aufklärung  und  Romantik  wies  er  die  Richtung  nach 
einer  neuen  Geschichtsauffassung.  Das  kulturelle  Leben  (zunächst  innerhalb 
der  einzelnen  Nation)  betrachtete  man  als  etwas  pflanzenhaft  Wachsendes. 
Recht,  Sitte,  Schrifttum  sind  nicht  das  Werk  eines  Gesetzgebers,  Priesters, 
Dichters,  sondern  etwas  Natürliches,  das  nicht  willkürlich  geschaffen  werden 
kann,  das  man  vielmehr  nur  mit  Ehrfurcht  in  seinem  triebmäßigen  Werden 
verfolgen  dürfe.  Daß  in  dieser  neuen  Betrachtungsweise,  die  noch  durch  die 

Erkenntnis  der  in  der  Geschichte  wirkenden  geistigen  Kräfte  („Ideen")  ver- 
tieft wurde,  die  Wurzeln  einer  geläutei'ten  Kunde  vom  Wesen  der  Geschichte 

lagen,  braucht  nicht  erst  unterstrichen  zu  werden. 
Die  unfruchtbare  Skepsis  der  Aufklärung  zu  überwinden,  ihren  Rationa- 

lismus aber  in  den  Dienst  einer  positiven  Quellenkritik  zu  stellen,  sollte  Nie- 
huhr  vorbehalten  bleiben.  Für  die  sog.  genetische  Geschichtsschreibung,  die 
dann  in  Baiilc  ihren  größten  Vollbringer  fand,  ist  das  Verhältnis  zu  den 

Quellen  ganz  besonders  kennzeichnend.  Die  Pragmatik  legt  in  ihrer  Lehr- 
haftigkeit  auf  die  Sichtung  der  Quellen  kein  sehr  großes  Gewicht.  Lehrhaftig- 
keit  ist  eben  etwas  Unsachliches.  Wem  es  aber,  unabhängig  von  Gut  und  Böse, 
darum  zu  tun  ist,  die  Dinge  zu  schildern  wie  sie  gewesen  sind,  für  den  ist  die 
methodische  Durchsiebung  der  Quellen  ungleich  wichtiger.  Er  sucht  nach 
dem  Tatsächlichen  in  ihnen  und  scheidet  das  aus,  was  an  stimmungsmäßigen, 
ästhetischen,  rhetorischen  Verzerrungen  die  Wirklichkeit  der  überlieferten  Tat- 

sachen verwischt  und  umfärbt. 
Je  näher  man  so  der  Wirklichkeit  kommt,  um  so  mehr  stellt  sich  das 

Geschichtliche  als  ein  ständiges  Werden  dar.  Es  wird  klar,  daß  alles  Seiende 
aus  etwas  anderem,  früherem  hervorgegangen  ist.  Die  scharfen  Kehren  und 
Sprünge,  wie  sie  die  Aufklärung  annahm,  verschwinden.  An  ihrer  Stelle,  zeigen 
sich  allenthalben  Uebergänge,  Zwischenformen,  Ansätze.  Nicht  alle  Ansätze 
brauchen  sofort  ihre  volle  Ausbildung  gefunden  zu  haben,  aber  es  geht  auch 
im  Geistigen  nichts  an  Kraft  verloren.  Und  bald  konzentriert  sich  die  Teil- 

nahme der  Historiker  mit  unverhohlener  Vorliebe  mehr  auf  das  AVerden  der 

Dinge  als  auf  das  Gewordene.  Das  überträgt  sich  wieder  auf  die  Kritik  der 
Quellen.  Auch  an  ihnen  sucht  man  die  verschiedenen  Phasen  ihres  Werde- 

gangs festzustellen.  Julius  v.  Ficler  zeigte  dies  an  den  Urkunden  des  Mittel- 
alters. Nicht  ganz  ohne  Einfluß  darauf  mag  späterhin  die  Analogie  mit  den 

Erfahrungen  der  modernen  Biologie  geworden  sein,  freilich  war  diese  noch 
fruchtbarer  für  die  Soziologie  und  die  soziologische  Geschichtsschreibung. 
Voraussetzung  für  die  genetische  Geschichtsbetrachtung  bildet  sonach  die  Er- 

kenntnis von  dem  inneren  Zusammenhang  alles  geschichtlichen  Lebens. 

§  5.    Die  soziologische  Geschichtsschreibung-. 

Hat  die  pragmatische  Geschichtsschreibung  die  ursächliche  Verkettung 
der  dargestellten  Ereignisse  und  die  praktische  Zielsetzung  der  geschichtlichen 
Erkenntnisse   verfolgt,    hat   die   genetische   Betrachtung   das  Organische,   also 
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ein  in  sich  Gesetzmäßiges  in  den  historischen  Gebilden  gesucht,  so  war  in  der 

"N'erbindung  beider  Richtungen  dem  herrschenden  Geiste  unserer  Zeit  weiter 
Vorschub  geleistet.  Dieser  verlangt  ja  allenthalben  nach  Zusammenfassung 
und  praktischer  Auswertung  des  Wissens.  Der  große  Schrittmacher  ist  auch 
da  die  Naturwissenschaft  und  in  ihrem  Gefolge  die  Technik.  Die  philologische 
Kritik,  auf  der  Bcmhe  fußte,  führte  nur  zu  Einzelheiten  und  zu  Vereinzelungen, 

jetzt  aber  wünschte  man  zu  Allgemeinheiten  und  allgemein  Gültigem  zu  ge- 
langen, aus  dem  man  allenfalls  Schlußfolgerungen  auf  Künftiges  zu  ziehen 

imstande  war.  Es  ist  dies,  wenn  man  will,  eine  Pragmatik  höherer  Ordnung, 
aus  der  das  Subjektive  und  Gefühlsmäßige  entfernt  ist.  In  diesem  Sinne 
gingen  die  Anregungen  Conites,  in  diesem  Sinne  arbeitete  die  niar.risfische 
Theorie,  diese  Richtung  schlug  Karl  Lanqrrecht,  Kurt  Breijsiy  und  neuerdings, 
wenn  auch  mit  ganz  anderen  Mitteln,  Osic.  Spengler  ein.  Aber  auch  Adolf 
V.  Harnack  zielt  mit  seinen  theoretischen  Forderungen  auf  Aehnliches  hin. 
Ausschaltung  der  Individualpsychologie ,  Betonung  des  Zuständlichen,  das 

Interesse  für  die  großen  Linien  mit  Hintansetzung  alles  Zufälligen  —  das 
sind  die  Hauptmerkmale  der  soziologischen  Geschichtsschreibung.  So  wenig 
es  die  Soziologie  zu  einer  einheitlichen  Methodik  gebracht,  so  wenig  kann  sich 
deren  die  in  ihrem  Geiste  gehaltene  Geschichtsschreibung  berühmen.  Ueberall 
noch  tastende  Versuche.  Aber  das  Unfertige  an  ihr  darf  uns  nicht  darüber 

täuschen,  daß  sie  eine,  zeitgeschichtlich  bedingte  Berechtigung  besitzt.  Lei- 
stungen von  dauerndem  Wert  hat  sie  bisher  noch  nicht  hervorzubringen  ver- 

mocht, aber  wir  verdanken  ihr  mannigfache  neue  Gesichtspunkte.  Noch  können 

wir  heute  gar  nicht  ermessen,  wie  sehr  sie  an  dem  Ausbau  unserer  Wissen- 
schaft beteiligt  ist,  wieviel  Neuland  durch  sie  erobert  worden  ist. 

Schon  die  Lehre  von  den  historischen  Ideen  drängte  die  Rolle  des  Indi- 
viduums in  den  Hintergrund.  Die  Ergebnisse  der  Naturwissenschaften  forderten 

dazu  heraus,  die  so  erfolgverheißende  mathematisch-physikalische  Methode  auch 

auf  die  geschichtliche  Betrachtungsweise  anzuwenden.  Es  fehlt  nicht  an  Philo- 
sophen und  einzelnen  Historikern,  die  die  Vielfältigkeit  der  geschichtlichen 

Erscheinungen  auf  einige  wenige  gesetzmäßig  wiederkehrende  Ursachen  zurück- 
zuführen bestrebt  sind  (vgl.  II  §  8).  Neue  Nahrung  bekam  diese  Art  der 

Fragestellung  durch  die  fortschreitenden  Erkenntnisse  der  Biologie.  Der  Zu- 
sammenhang alles  Lebenden  von  der  ürzelle  bis  zu  dem  zu  höchster  Form 

gediehenen  Organismus,  die  Auflösung  starrer  Systeme  in  das  bewegliche 
kulissenähnliche  Nacheinander  verschiedener  Entwicklungsstufen  legte  die  Ana- 

logie zu  dem  GeschichtHchen  nahe. 

So  wurde  von  verschiedenen  Angriffspunkten  aus  versucht,  die  natur- 
wissenschaftlichen Methoden  auf  die  Historie  anzuwenden.  Am  vielversprechen- 

sten  schien  die  biologische,  zumal  die  Theoretiker  der  genetischen  Geschichts- 
schreibung (z.  B.  Bernheini)  den  Begriff  der  Entwicklung  auch  für  diese  in 

Anspruch  nahmen.  In  Wirklichkeit  ist  aber  die  Frage  nach  dem  AVesen  der 

echten  Entwicklung  auch  für  die  Naturwissenschaften  noch  nicht  widerspruchs- 
los beantwortet.  Ob  hingegen  das  geschichtliche  Geschehen  als  eine  solche 

Entwicklung  angesehen  und  der  Entwicklungsbegriff  auf  die  Geschichte  an- 
gewendet werden  kann,  ist  mehr  als  zweifelhaft  (vgl.  II  §  7).  Wer  eine  echte 

Entwicklung  annimmt,  muß  freilich  zugeben,  daß  dieser  Begriff  von  der  bis- 
herigen , genetischen'  Geschichtsschreibung  nicht  folgerichtig  zu  Ende  gedacht 
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worden  ist.  Vielfach  handelt  es  sich  wohl  doch  nur  um  Analogien,  um  ent- 
wicklungsähnliche Vorgänge  und  nicht  um  Entwicklungen.  Auf  der  Suche 

nach  dem  Objekt,  an  dem  sich  Veränderungen  vollziehen,  die  als  echte  Ent- 
wicklung anzusehen  sind,  meinte  Karl  Lamprccld  die  soziale  Psyche  als  ein 

solches  entdeckt  zu  haben.  Die  „Handlungen'-  und  „Geschehnisse'-  sind  ihm 
nur  Symptome  für  die  sich  wandelnden,  sich  „entwickelnden'-  Zustände.  Im 
Sinne  Larnjirechts  und  seiner  Schule  sind  die  Vertreter  der  genetischen  Ge- 

schichtsschreibung gar  nicht  Genetiker,  sondern  sind  vielmehr  „dramatische" 
Historiker,  denen  es  nur  auf  die  Handlungen  und  die  Ereignisse  ankommt. 

Soweit  es  sich  um  die  Kritik  des  Entwicklungsbegrififes  handelt,  wird 

man  dem  Verteidiger  der  Auffassung  Lamprechts  (Erich  BotJiacher)  wohl  bei- 
pflichten können.  Anders  steht  es  um  die  Folgerungen,  die  er  aus  seinen 

Ansätzen  zieht.  Noch  ist  die  Voraussetzung,  daß  es  im  geschichtlichen  Ge- 
schehen echte  Entwicklungen  gibt,  nicht  einwandfrei  festgestellt.  Aber  an- 

genommen, dies  wäre  erwiesen,  so  ist  damit  noch  nicht  gesagt,  daß  sie  der 
einzige  Gegenstand  der  Geschichtsschreibung  sind.  Den  Menschen  als  in 
Freiheit  handelnd  zu  betrachten,  ist  allen  Gesetzessuchern  zum  Trotz  immer 
noch  der  aussichtsreichste  Standpunkt,  den  der  Historiker  einnehmen  kann. 

Alle  Versuche,  die  geschichtlichen  Veränderungen  in  ihrer  Notwendigkeit  dar- 
zustellen, sind  bisher  gescheitert.  Darum  auch  gerade  im  Kreise  der  sozio- 

logischen Historiker  der  Ruf  nach  einem  „Darwin  der  Geschichte".  Dieses 
praktische  Mißlingen  würde  an  sich  nicht  viel  bedeuten,  regten  sich  nicht 
grundsätzliche  Zweifel  an  den  Voraussetzungen,  von  denen  die  physikalisch- 

mechanische Richtung  (August  Comic),  die  statistische  (Buclde)^  die  völker- 
psychologische (Karl  Lamprechi.  F.  MüUer-Jjifer,  Herni.  Schneider),  die  mate- 

rialistisch-biologische (L.  M.  Hartmann)  und  noch  so  manche  andere  Richtung 
soziologischer  Geschichtsbetrachtung  und  -theorie  ausgehen.  Gewiß  ist  es 
wichtig,  die  gegebenen  Bedingungen  des  menschlichen  Handelns  (sowohl  die- 

jenigen, die  im  Menschen  selbst  ruhen  wie  die  der  Umwelt)  zu  erforschen  und 
festzustellen,  aber  noch  ist  es  bisher  keiner  Ursachenforschung  gelungen,  zu 
erweisen,  daß  der  Handelnde  gerade  die  Folgerungen  ziehen  mußte,  die  er 
zog.  An  der  Grenze  zwischen  soziologischer  und  genetischer  Geschichts- 

schreibung bewegt  sich  neuestens  Edd.  Fueter,  Geschichte  des  europäischen 

Staatensystems  von  14!f2 — i.'iö.'y  =  Ildh.  der  mittelalt.  u.  neueren  G.  1919  (vgl. 
o.  S.  120  f.).  Mit  der  Soziologie  verbindet  ihn  die  stark  kollektivistische  Auf- 

fassung und  die  möglichst  „wertfreie"  Darstellung,  die  alle  individualpsycho- 
logischen Deutungen  und  jedes  Zeichen  persönlichen  Mitfühlens  mit  den  er- 

zählten Tatsachen  grundsätzlich  ausscheidet.  Von  ihr  entfernt  er  sich,  indem 
er  nirgends  nach  Gesetzen  fahndet,  das  geschichtliche  Geschehen  nicht  auf 
irgendein  einziges  Prinzip  zurückzuführen  sucht  und  auch  der  rein  beschrei- 

benden Schilderung  ihr  Recht  werden  läßt  (vgl.  //.  Vjschr.  19  [10.20]  r,Sl/8). 
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VIL 

Allgemeine  Quellenkunde. 

§  1.     Das  Allgemeine  über  Geschichtsquellen. 

Zur  Geschichtsquelle  im  weitesten  Sinne  des  Wortes  kann  alles  werden, 
was  uns  zur  geistigen  Rekonstruktion  geschichtlichen  Lebens  den  Stoff  liefert. 
Da  der  Weg  des  Historikers  ein  rückläufiger  ist,  er  in  seinen  Schlüssen  stets 
von  der  Wirkung  ausgehen  muß,  um  zur  Ursache  zu  gelangen,  niemals  um- 

gekehrt, so  sind  es  eben  die  Wirkungen  vergangenen  und  gegenwärtigen  Lebens, 
die  ihm  in  dem  Grade,  in  dem  sie  ihm  deutlich  werden,  als  Quelle  der  Erkenntnis 
dienen.  Der  Begriff  historische  Quelle  ist  nichts  etwas  nach  allen  Seiten  hin 
fest  Umrissenes.  Ein  Stück  alten  Gewebes  wird  man  nicht  von  vornherein 

als  Geschichtsquelle  bezeichnen.  Für  den  Historiker  der  Webetechnik  kann 
es  aber  dazu  werden  und  wird  es  in  ebenso  steigendem  Maße,  als  die  Fort- 

schritte der  Mikroskopie,  Chemie  usw.  ihm  über  Zusammensetzung,  Farbe  und 
Eigenart  der  einzelnen  Fäden  Aufschluß  geben. 

Nun  sind  wir  allerdings  gewohnt,  gewisse  Dinge  von  vornherein  als  Ge- 
schichtsquellen zu  bezeichnen,  teils  solche  nämlich,  die  mit  der  Absicht  an- 

gefertigt worden  sind,  zur  Belehrung  künftiger  Geschlechter  zu  dienen,  teils 
solche,  die  erfahrungsgemäß  von  der  Geschichtsforschung  als  Erkenntnismittel 
herangezogen  zu  werden  pflegen.  Doch  diese  herkömmliche  Bezeichnung  darf 
den  Historiker  keineswegs  bestimmen,  sich  just  an  diese  Quellen  allein  zu 
klammern.  Es  wird  ihm  vielmehr  obliegen,  sein  Augenmerk  darauf  zu  richten,  ob 
sich  nicht  neue  Erkenntnismöglichkeiten  erschließen  lassen.  Was  aber  als  solche 
herangezogen  und  verwendet  werden  kann,  hängt  jeweils  von  zwei  Umständen 
ab,  a)  von  der  Wahl  des  zu  behandelnden  Gegenstandes  und  b)  von  dem 
augenblicklichen  Stande  der  Wissenschaft,  und  zwar  nicht  allein  von  dem  der 
Geschichtskunde,  sondern  auch  von  dem  der  übrigen  Wissenschaften. 

Was  die  Wahl  des  Gegenstandes  betrifft,  so  liegt  es  auf  der  Hand,  daß 
für  die  Behandlung  z.  B.  wirtschaftsgeschichtlicher  und  politischgeschichtlicher 
Themen  aus  der  gleichen  Zeit  eine  bestimmte  Zahl  von  Quellen  gemeinsam 
sein  wird,  daß  sich  aber  ihr  Forschungsweg  in  dem  Augenblick  trennt,  da  sie 
sich  ihren  Sonderproblemen  nähern.  Die  Rechnungsbücher  eines  großen  Bank- 

hauses werden  auch  Aufschlüsse  über  politische  Verhältnisse  zu  geben  imstande 
sein,  in  erster  Linie  gehören  sie  doch  in  die  Reihe  wirtschaftsgeschichtlicher 
Quellen.  Aber  nicht  bloß  die  inhaltliche  Seite  des  Themas  kommt  in  Betracht, 
sondern  auch  die  zeitliche  und  die  Kulturbeziehung,  in  die  der  zu  behandelnde 

Gegenstand  hineingestellt  ist.  Da  die  Quellen,  wie  wir  gesagt  haben,  Wir- 
kungen bestimmter  Lebensverhältnisse  sind,  so  wandeln  sie  sich  denn  auch  je 

nach  der  Folge  dieser  Verhältnisse  verschieden  ab.  Die  ägyptische  Kultur 

hat  andere  Spuren  zurückgelassen  als  die  assyrisch-babylonische,  der  morgen- 
ländische Kulturkreis  in  seiner  Gesamtheit,  andere  als  der  europäische,  die 

Antike  andere  als  das  Mittelalter.  Um  es  an  einem  krassen  Beispiel  zu  zei- 
gen, sei  auf  die  Zeitung  als  Geschichtsquelle  verwiesen.  Sie  stellt,  wenn  man 

von  antiken  Vorläufern  und  ostasiatischen  Einzelheiten  absieht,   eine  Hervor- 
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bringung  des  europäischen  Lebens  im  16.  bzw.  17.  Jht.  dar.  Es  ist  ebenso 
in  wesentlichen  Erscheinungen  des  Kulturdaseins  der  Antike  verankert,  wenn 
hier  die  Inschriften  für  uns  eine  hervorragende  Rolle  spielen,  indes  wir  für 
die  Geschichte  des  Mittelalters  die  Urkunden  als  Quelle  bevorzugen.  Dabei 

soll  nicht  verschwiegen  werden,  daß  Zufälligkeiten  auch  mitwirken :  der  Zu- 
fall des  Materials  und  der  Erhaltungsmöglichkeit. 
Der  augenblickliche  Stand  der  Wissenschaft  kommt  insofern  in  Betracht, 

als  von  ihm  abhängt,  welche  Mittel  uns  zur  Verfügung  stehen,  neue  Quellen 

zugänglich  zu  machen  und  die  alten  besser  auszunützen.  So  hat  die  syste- 
matische Heranziehung  der  Urkunde  als  Gescbichtsquelle  erst  mit  der  Ver- 

tiefung rechtswissenschaftliclier  Erkenntnisse  eingesetzt.  Die  Sprache  trat  erst 
in  den  Kreis  historischer  Erkundungsmittel,  seitdem  es  eine  Sprachwissenschaft 

gibt.  Bevor  die  ägyptischen  Schriftzeichen  enträtselt  waren,  waren  die  In- 
schriften des  Nillandes  noch  keine  richtigen  Geschichtsquellen.  Hinwiederum 

bedeutet  der  Ausbau  der  mittelalterlichen  Paläographie,  die  das  überkommene 
Schriftenraaterial  nach  territorialen  Provinzen  aussondert  und  damit  auch 

genauere  Zeitansetzungen  zu  geben  in  der  Lage  ist,  eine  bessere  Verwertbar- 
keit geschriebener  Quellen  jener  Zeit. 
»Quelle*  im  Sinne  der  Geschichtsquelle  ist  ein  Ausdruck,  der  iu  der  neueren  Zeit 

fast  in  allen  europäischen  Kultursprachen  wiederkehrt.  Vermutlich  knüpft  er  an  die 
humanistische  Richtung  an,  die  in  ihren  historischen  wie  religiösen  Bestrebungen  die 
Antike  an  ihrem  Ursprung  aufsuchen  wollte,  wo  sie  in  ihrer  völligen  Reinheit  erhalten 

geblieben  ist.  \on  fons  =  Ursprung  zu /"ohs  =  Erkenntnismittel  war  nur  ein  Schritt,  zumal auch  im  klassischen  Latein  solche  Ueberleitungen  sich  angedeutet  finden,  so  z.  B.  bei 

Livius  3,  34,  6,  wenn  er  von  einem  Gesetze  sagt  ,fons  omni's  publici  privatique  est  juris.  — 
In  dem  Bilde  der  Quelle  drückt  sich  übrigens  recht  glücklich  aus,  daß  sie  nicht  so  sehr  Er- 

kenntnisobjekt als  Mittel  zur  Erkenntnis  ist. 

§  2.    Einteilung"  der  Quellen. 

Will  man  nicht  an  dem  herkömmlichen  Begriff  der  Geschichtsquellen  im 
engern  Sinne  allein  haften  bleiben,  so  muß  man  ihren  Kreis  viel  weiter  ziehen, 
als  dies  gewöhnlich  die  Uebung  ist.  Alles,  was  uns  umgibt,  ist  allmählich 
geworden,  also  historisch  entstanden  und  ist  insofern  als  Wirkung  eines  be- 

stimmten geschichtlichen  Lebens  zu  betrachten.  So  kann  Edfl.  Fuetcr,  G.  des 

europäischen  Staatensystems  von  1402 — 15')'.).  Hdh.  der  mHtelalterJichen  nnd 
neueren  G.  (I9I9)  S.  54  bei  der  Behandlung  von  Frankreichs  Land  und  Be- 

wohner behaupten  :  .,Die  eigentliche  Quelle  der  vorstehenden  Ausführung  bilden 
natürlich  die  geographischen  Verhältnisse,  die  an  dieser  Stelle  nicht  geschildert 

werden  konnten."  Von  diesem  Gesichtspunkte  aus  betrachtet  können  die 
Tatsachen  der  geographischen  Umwelt  (z.  B.  Klima,  Lage  usw.)  an  sich, 
die  körperlichen  Gegebenheiten  (z.  B.  der  Körperbau  eines  Volkes,  typische 
Mißbildungen  usw.),  können  die  praktischen  Betätigungen,  Technik,  Wirtschaft 
als  solche,  aber  auch  die  Tatsachen,  die  der  Willenssphäre  (z.  B.  Sitte,  Hecht) 
angehören  und  nicht  minder  die  Gegebenheiten  geistigen  Schaffens  (Wissen- 

schaft) für  sich  als  historische  Quelle  dienen. 
Für  die  geschichtliche  Beurteilung  der  Araber  ist  uns  ihre  Philosophie 

als  solche  ein  wichtiges  Erkenntnismittel,  also  Quelle.  Die  herkömmliche 
Terminologie  wird  freilich  unter  den  Quellen  zur  Geschichte  der  Araber  nicht 
ihre  Philosophie,  sondern  die  uns  erhalten  gebliebenen  Schriften  ihrer  Philo- 
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sophen  u.  ä.  anführen.  Und  das  mit  gutem  Grunde,  da  uns  durch  diese  Schriften 
erst  die  Kenntnis  von  dem  System  eines  Aviccnna  oder  Averrocs  vermittelt 
wird.  Aber  grundsätzlich  müssen  wir  daran  festhalten,  daß  die  Tatsachen 
an  und  für  sich  ebenso  Quellen  sein  können  wie  das,  was  uns  darüber  münd- 

lich, schriftlich  oder  sonstwie  mitgeteilt  wird.  Wir  müssen  dies  im  Auge  be- 
halten, um  zum  Beispiel  zu  begreifen,  wie  etwa  die  Schrift  nicht  bloß  das 

Instrument  ist,  mittels  dessen  fremde  Denktätigkeit  festgehalten  und  uns  das 
so  Fixierte  dargereicht  wird,  sondern  daß  schon  ihre  Existenz,  dann  aber 
noch  mehr  ihre  Ausbildung,  Verwendungsart,  ihre  nachweisbare  Abhängigkeit 
von  einer  anderen  Schrift  geschichtliche  Quelle  sein  kann.  Das  gleiche  gilt 
ebenso  von  der  Sprache.  Sie  ist  das  Vehikel,  auf  dem  uns  der  Inhalt  der 
meisten  Erkenntnismittel  herangebracht  wird,  zugleich  gibt  aber  die  Art,  wie 
dies  geschieht,  ihre  Aehnlichkeit  oder  Verschiedenheit  gegenüber  anderen 
Sprachen  dem  Geschichtsschreiber  Aufschluß  über  Kulturhöhe,  Kulturver- 
bindungcn  und  Schicksale  eines  Volkes. 

Als  eigentliche  Geschichtsquellen  bezeichnet  man  das,  was  an  erkenn- 
baren Wirkungen  dieser  Tatsachen  auf  uns  gekommen  ist,  die  Mumie  in  einer 

ägyptischen  Grabkammer,  Geräte,  Kleider,  Waffen  als  Ausdruck  bestimmter 
technischer  Fähigkeiten ;  Gebräuche,  Feste,  gesetzliche  Einrichtungen  als  die 

Auswirkung  gewisser  Rechts-  und  Sittlichkeitsanschauungen  und  alle  die  in 
Sprache,  Schrift  und  bildlicher  Darstellung  uns  überkommenen  Aeußerungen 
geistigen  Lebens,  wie  sie  Bezug  nehmen  auf  die  praktischen  Bedürfnisse,  auf 

die  Hechts-  und  Amtsgeschäfte,  auf  die  Religion  und  auf  das  geistige  Leben 
selbst.  Hier  kommt  von  den  wirtschaftlichen  Aufzeichnungen,  Kalendern, 
Gesetzbüchern,  Urkunden,  Inschriften,  Akten,  bis  zur  Predigtniederschrift, 
Geschichtsdarstellung,  Stammbäume  so  ziemlich  alles  in  Betracht,  Memoiren, 
Tagebücher,  Flugschriften,  Zeitung,  Gedicht,  Roman  usw.  Eine  Aufzählung 

aller  einzelner  Arten  kann  hier  nicht  gegeben  werden.  Zur  besseren  üeber- 
sicht  dient  die  folgende  Tabelle,  die  aber  ebenfalls  auf  Vollständigkeit  nicht 
Anspruch  machen  kann. 

Uebersicht  über  die  historischen  Quellen. 
Tafel  1.    Gesehiehtsquellen  im  weitesten  Sinne. 

Gegebenheiten  als  solche 

Geographische 
Tatsachen 

Körperliche 
Tatsachen 

Tatsachen  des 

praktischen 
Lebens 

Klima,  Lage 

Körperbau, physische  Widerstands- 
fäliigrkeit 

Tatsachen 
der 

Willenssphäre 

Tatsachen  der 

geistigen 
Fähigkeiten 

Technik,  Wirtschaftsform, 
Bestattungsform 

Aeußerungen  dieser  Gegebenheiten 

Sitte,  Gewohnheit,  Recht,  OefFent- 
liche  Meinung,  Religion 

Wissenschaft,  Kunst 

Grenzen,  Siedelungsform. 

Rassenmerkmale,  typische  Miß- 
bildungen, Leichenreste. 

Wirt  seh aftsabfälle,    Geräte,    Bauten, 
Gräber,     Kleider,     Waffen,    Münzen, 

Siegel,  Schmuckgegenstände 
Wirtschaftliche  Organisation 

Gebräuche,  Feste,  Institutionen,  Ge- 
setze, Verfassungen,  Kulte,  Dogmen. 

Sprache,    Schrift,    bildliche    Darstel- 
lung und  alles  was  durch  diese  über- 

mittelt   wird    (s.    Tafel    2).     Erzeug- 
nisse der  Kunst. 
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Tafel  2.    Die  mündlieh,  sehriftlieh  (durch  Druck)  und  bildlich  überlieferten 
Geschichtsquellen  im  engeren  Sinne. 

I.  Mündlich  überlieferte  Quellen: 
Sage,  Anekdote,  Sprichwort,  Lied.  Märchen,  Erzählung  (Bericht),  Rede. 

II.  Schriftlich  (oder  durch  den  Drnck)  überlieferte  Quellen : 

1.  Das  praktische  Leben  betreffend: 
Rezepte,    wirtschaftliche    Aufzeichnungen  (Rechnungen,  Inventare,  Urbare 
u.  ä.),  Kalender,  Reisehandbücher,  Fahrpläne.  Orts-,  Eigennamen  usw. 

2.  Die  Willenssphäre  betreffend: 

a)  Sagen,  Sprichwörter,  Rechtsaufzeichnungen,  Gesetzbücher. 
b)  Aufzeichnungen  amtlichen  Gescliäftsganges:  Urkunden,  Inschriften  recht- 

lichen Inhalts,  Gerichts-,  Rats-,  Reichstags-,  Konzilsakten,  Stadt-,  Grund-, 
Kirchensteuerbücher,  Strafregister,  Abgabenverzeichnisse,  statistische  Auf- 

zeichnungen, Verwaltungsakten.  Die  aus  dem  zwischenstaatlichen  Ver- 
kehr hervorgegangenen  Akten,  Gesandtschaftsberichte.  Militärische  Ge- 

schäftsakten (Ordre  de  bataille,  Schlachtberichte  usw.). 
c)  Aufzeichnungen  religiösen  Inhalts,  Liturgien,  Predigten,  Traktate,  Er- 

bauungsbücher, Beicbtspiegel,  Ablaßbriefe. 

3.  Das  geistige  Leben  betreffend: 

a)  Geschichtliche  Darstellungen,  Inschriften  geschichtlichen  Inhalts,  Stamm- 
bäume, Genealogien,  Chroniken,  Annalen,  Biographien,  Geschichtswerke 

überhaupt. 
b)  Autobiographische  Quellen:  Memoiren,  Tagebücher,  Briefe. 
c)  Die  besonderen  Ausdrucksmittel  der  Publizistik :  Flugschriften,  Progno- 

stica,  Zeitungen,  Zeitungskorrespondenzen. 
d)  Literarisch-künstlerisches  Schrifttum. 
e)  Wissenschaftliches  Schrifttum. 

III.  In  bildliclier  Darstellung  überlieferte  Quellen: 

1.  Geographischen  Inhalts:  Landkarten,  Stadtpläne,  Landschaftsbilder. 
2.  Anthropologischen  Inhalts:   Porträts. 
3.  Das  praktische  Leben  betreffend:  Abbildungen  von  Geräten,  Kostümen,  Waffen, 

Münzen,  Wappen,  Kinoaufnahuien,  Reklamebilder. 
4.  Bildliche    Darstellung    von    Festen,    {Gerichtssitzungen.     Kulten,    Karikaturen, 

Kinoaufnahmen. 
.5.  Künstlerisch-wissenschaftlichen  Inhalts. 

Die  durch  ./.  G.  Droijscn,  HifttoriJc'^  (1882)  zuerst  angewandte  und  durch 
Ernst  Bernheim  weiter  verbreitete  Einteilung  der  Quellen  in  U  e  b  e  r  r  e  s  t  e 
und  in  Tradition,  je  nachdem,  ob  sie  ihr  Entstehen  der  Absicht  verdanken, 
als  historisches  Erkenntnismittel  künftig  zu  dienen  (Tradition)  oder  ob  sie 
absichtslos  als  Kinder  einer  vergangenen  Zeit  in  unsere  Gegenwart  herein- 

ragen (Ueberreste),  für  ihre  eigene  und  nicht  für  spätere  Geschichtsschreiber 
in  die  Welt  gesetzt  wurden,  diese  Einteilung  ist  für  die  kritische  Beurteilung 
jeder  Quelle  im  Einzelfalle  der  Benützung  von  Bedeutung,  nicht  aber  für  eine 

logische  Unterscheidung  und  Einordnung.  Der  Brief,  der  als  ein  Stück  gei- 
stigen Verkehrs  zwischen  Menschen  uns  vorliegt,  zählt  von  vornherein  und  im 

allgemeinen  zu  den  Ueberresten.  Man  kennt  es  aber  sehr  wohl  einzelnen 

Briefen  an,  daß  ihr  Verfasser  sie  mit  Rücksicht  auf  die  künftige  Veröffent- 
lichung niedergeschrieben  hat  und  darin  sein  historisches  Bild  zurechtrichten 

will.  Urkunden  gehören  den  Ueberresten  an,  auch  jene,  die  gefälscht  worden 
sind,  um  auf  (jrund  der  Fälschung  rechtliche,  wirtschaftliche  oder  Ehrenvor- 

teile erschleichen  zu  können.  Anders  jene  Fälschungen,  die  zur  Irreführung 
künftiger  Geschichtsschreiber   angestellt   worden  sind.     Sie  sind   offenbar   der 
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Tradition  zuzurechnen.  Kurz,  es  zeigt  sich,  daß  diese  Unterscheidung  wohl 
einen  Maßstab  für  die  methodische  Verwertbarkeit  einer  vorliegenden  Quelle  gibt, 
nicht  aber  für  die   allgemeine  Einteilung    der  Quellen  überhaupt.    Vgl.  X  §  1. 

§  3.    Die  technischen  Voraussetzungen  der  Quellenbenützung:. 

Beiziehung"  anderer  Wissenschaften. 

Damit  der  Geschichtsschreiber  in  die  Lage  kommt,  die  Quellen  zu  be- 
nützen, sie  gegeneinander  zu  werten,  die  Schlüsse,  die  er  aus  ihnen  zieht  oder 

das,  was  sie  ausdrücklich  aussagen,  miteinander  zu  verknüi^fen,  müssen  sie 
erst  aufgedeckt  und  zugänglich  gemacht  und  in  ihrem  inneren  Zusammenhange 

überprüft  werden.  Dieses  „Aufdecken",  das  im  wörtlichsten  Sinne  die  Ur- 
geschichte und  Altertumskunde  leisten  muß,  setzt  eine  bestimmte  Technik, 

bestimmte  Werkzeuge,  Erfahrungen  und  Handgriffe  voraus.  Wer  etwa  ein 
Hügelgrab  dadurch  öffnen  will,  daß  er  von  oben  her  in  der  Mitte  des  Hügels 

einen  Schacht  abteuft,  benimmt  sich  in  der  Regel  selbst  die  Möglichkeit,  Ein- 
richtung und  Aufbau  zu  übersehen  und  den  Inhalt  herauszuschaffen.  Aber 

es  ist  nicht  der  Endzweck  einer  Ausgrabung,  daß  nur  der  Fundgräber  diese 
Denkmäler  sieht,  vielmehr  sollen  sie  in  musealer  oder  sonst  welcher  Form 

möglichst  gut  autbewahrt,  konserviert  und  damit  anderen  Forschern  zugäng- 
lich gemacht  werden. 
Was  aber  von  den  urgeschichtlichen  Ueberresten  gilt,  das  hat  auch  für 

die  mündlich,  schriftlich  oder  bildlich  überlieferten  Quellen  ebenso  Geltung. 
Und  zwar  kommt  auch  da  zunächst  in  Betracht:  1.  die  wissenschaftliche  Fest- 

stellung des  Befundes  und  2.  die  kunstgemäße  Konservierung  des  Objektes, 
3.  die  Zugänglichmachung  bzw.  Vervielfältigung  des  Inhalts  (unter  Umständen 
auch  der  Form)  der  Quelle.  Erst  wenn  dies  alles  geschehen  oder  wenigstens 
die  Feststellung  des  Befundes  erfolgt  ist,  erst  dann  kann  an  die  kritische 

Ueberprüfung  und  Verwertung  des  durch  die  Quelle  übermittelten  Inhalts  ge- 
schritten werden. 

1.  Feststellung  des  Befundes.  Hier  handelt  es  sich  um  ge- 
naue Aufnahme  des  Bestandes,  wie  er  dem  Forscher  augenblicklich  vorliegt, 

mit  Angabe  von  Zeit  und  Ort  des  Fundes,  dann  aber  auch  um  die  Unter- 
suchung der  zeitlichen  und  örtlichen  Herkunft  des  Objektes  und  die  Geschichte 

seiner  Schicksale.  —  So  wird  eine  Handschrift  erst  genau  beschrieben,  ihr 
Alter  und  ihr  Herkunftsort  bestimmt  und  nachgeforscht  werden  müssen,  auf 

welchem  Wege  und  wann  sie  an  ihren  augenblicklichen  Aufenthaltsort  ge- 
langt ist. 
2.  Kunstgemäße  Konservierung  des  Objekts.  Sie  fällt  in 

das  Gebiet  museums-,  bibliotheks-  und  archivwissenschaftlicher  Erfahrung. 
Für  die  lautlich  getreue  Aufbewahrung  mündlich  verbreiteter  Quellen  kommt 
neuerdings  die  phonographische  Aufnahme  in  Betracht. 

3.  Zugänglichmachung  bzw.  Vervielfältigung  der  Quelle. 
Soweit  es  sich  um  geschriebene,  gedruckte  oder  bildliche  Darstellungen  handelt, 

besteht  die  Zugänglichmachung  in  der  „Herausgabe"  (Edition)  des  Stückes. 
Das  heißt,  die  Quelle  wird  in  einer  solchen  Form  vervielfältigt,  die  dem 
Historiker  eine  mühelose  kritische  Benützung  und  Verwertung  gewährleistet. 
Näheres  S.  205  ff. 
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Was  nun  die  kritische  Bearbeitung  sowohl  der  äußeren  Form  wie  des 

Inhaltes  der  Quellen  betrifft,  so  genügt  dem  Historiker  die  Kenntnis  und  Er- 
forschung geschichtlicher  Tatsachen  keineswegs.  Er  muß  vielmehr  sehr  oft 

bei  anderen  Wissenschaften  eine  Anleihe  machen,  wobei  keine  einzige  grund- 
sätzlich ausgeschlossen  bleibt.  In  der  Schilderung  vergangenen  Lebens  kommt 

es  eben  zum  Ausdruck,  daß  darin  die  Betätigung  der  verschiedensten  geistigen 
wie  praktischen  Fähigkeiten  zusammenwirkt,  und  daß  man  infolgedessen  den 
zu  beschreibenden  Vorgängen  nicht  gerecht  zu  werden  vermag,  eignet  man 
sich  nicht  Einsicht  in  diese  Betätigungen  und  Spezialkenntnisse  von  jenen 
Sondergebieten  des  Könnens  und  Wissens  an,  die  für  die  Geschichte  einer 
bestimmten  Kultur  oder  der  bestimmten  Seite  einer  Kultur  besonders  in  Be- 

tracht kommen.  Der  wird  es  nie  zu  vollem  Verständnisse  des  mittelalterlichen 

Lebens  bringen,  der  nicht  mit  den  Einrichtungen  und  der  Denkart  der  katho- 
lischen Kirche  vertraut  ist  und  sich  nicht  die  germanischen  Rechtsvorstellungen 

zu  eigen  gemacht  hat.  Ohne  Kenntnis  der  Aufklärungsphilosophie  wird  einer 
im  Begreifen  der  französischen  Revolution  stets  ein  Stümper  bleiben.  Es  ist 
aber  ein  aller  gefesteten  Grundlagen  bares  Wissen,  das  ein  Forscher  von  der 
Geschichte  Friedrichs  des  Großen  oder  Napoleons  besitzt,  wenn  er  nicht 
wenigstens  oberflächlich  in  die  Technik  der  Heeresführung  jener  Zeiten  und 
Feldherrn  eingeweiht  ist. 

Man  wird  auch  nicht  behaupten  dürfen,  daß  es  historisches  Fachwissen 

ist,  wenn  Alf.  Dopsch  in  seinem  Werke  Die  WirtscliaftsentwkMumj  der  Karo- 
Ungerzeit,  vornehnükh  in  DcidscMand  1  (1912),  (^  1921)  42  ff.  die  Pflanzen-  und 
namentlich  die  Obstkultur  Deutschlands  und  Südfrankreichs  im  8.  Jht.  mit- 

einander vergleicht.  Ob  die  Meerzwiebel  je  in  unseren  Gegenden  gezogen 
wurde  und  hier  gedeiht,  darüber  vermag  nur  der  Botaniker  von  Fach  Auf- 

schluß zu  geben,  ebenso  ob  die  Koloquinte  sich  nach  Deutschland  verpflanzen 
lasse,  ob  Diptamnum,  Rosmarin  usw.  hier  gedeihen.  Und  doch  hing  für 
Dopsch  von  der  Lösung  dieser  landwirtschaftlich- botanischen  Frage  der  Nach- 

weis für  den  Geltungsbereich  des  Capitulare  de  villis  ab.  Jedenfalls  waren 
diese  Feststellungen  ein  Bestandteil  seiner  Beweisführung,  derzufolge  das 
Capitulare  de  cillis  nicht,  wie  man  bisher  angenommen  hat,  von  Karl  dem 
Großen  selbst  herrührt,  sondern  als  Wirtschaftsordnung  anzusehen  ist,  die 
Ludwig  der  Fromme  ungefähr  794  oder  795  für  Aquitanien  erlassen  hat. 

Andererseits  gibt  es  in  der  Geschichtswissenschaft  eine  Reihe  von  Fragen, 
zu  deren  Lösung  eine  Anleihe  bei  anderen  Wissenschaften  nicht  genügt.  So 
z.  B.  bei  der  Untersuchung  von  Papier  und  Tinte.  „Die  Untersuchung  des 

Papiers",  sagt  JuL  Wiesner  in  seiner  grundlegenden  Arbeit  Die  mikroskopische 
Untersuchung  des  Papiers  1887  (auch  erschienen  in  den  Mitt.  aus  der  Samm- 

lung des  Papi/rus  Faiiner  2.  u.  3.  Bd.)  S.  12,  „ist  schwieriger  als  es  den  An- 
schein hat,  und  wenn  vor  mir  die  Lösung  der  betreuenden  Grundfrage  nicht 

geglückt  ist,  so  liegt  dies  wohl  in  dem  Umstände,  daß  die  früheren  Unter- 
sucher die  Gesamtheit  jener  naturwissenschaftlichen  Methoden  nicht  so  zu 

handhaben  verstanden,  als  dies  zur  Erreichung  endgültiger  Resultate  erforder- 
lich gewesen  wäre.  Die  Forscher  der  historischen  Richtung  werden  wohl  ein- 

räumen müssen,  daß  sie  zur  Lösung  von  so  schwierigen,  rein  naturwissen- 

schaftlichen Fragen  die  Eignung  nicht  besitzen.  ..."  Das  gleiche  gilt  etwa 
bei  astronomischen  Berechnungen,  wie  dies  etwa   zur  Feststellung  von  Daten 
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über  Beobachtungen,  die  mit  den  Vorgängen  auf  dem  gestirnten  Himmel  in 

Beziehung  stehen  (Sonnen-  und  Mondesfinsternisse,  Kometen  usw).  Aber  selbst 
auf  den  uns  viel  näher  stehenden  Gebieten  wie  denen  der  Sprachwissenschaft 
kann  sich  der  nicht  besonders  vorgebildete  Historiker  nicht  selbständig  be- 

wegen. Auch  eine  Mitarbeit  von  Aerzten  kann  unter  Umständen  notwendig 
werden.  Man  denke  bloß  an  den  Cäsarenwahnsinn  der  spätrömischen  Kaiser. 

Karl  Joh,  Neiimann  bemerkt  darüber  in  der  Dt.  Lit.-Zty.  38  (1917)  536 : 
„  üeberhaupt  leiden  die  psychologischen  Arbeiten  über  die  römischen  Kaiser 
an  einem  doppelten  Dilettantismus,  an  dem  psychiatrischen  der  Historiker 
und  dem  historischen  Dilettantismus  des  Psychiaters.  Beseitigen  und  heben 

kann  diesen  doppelten  Dilettantismus  lediglich  das  planmäßige  Zusammen- 
arbeiten zweier  Fachleute,  des  Psychiaters  und  des  Historikers.  Zur  Fest- 
stellung der  Tatsachen  hat  die  Quellenkritik  des  Historikers  den  Grund  zu 

legen  und  auf  dem  Grunde  der  sicher  festgestellten  Tatsachen  kann  dann  der 

Psychiater  seine  Diagnose  stellen."  Vgl.  auch  Heim.  Vietordt,  Medizinisches 
uns  der  G.  M910. 

Für  die  Beurteilung  H/rodots  und  Diodors  ist  es  nicht  ganz  gleichgültig, 
wenn  ein  moderner  Forscher  durch  Untersuchungen  an  ägyptischen  Mumien 
feststellen  konnte,  daß  die  Angaben  dieser  Schriftsteller  über  die  Art  der 
Einbalsamierung  mit  den  Ergebnissen  seiner  chemischen  und  biologischen 

Analysen  übereinstimmen.  W.  A.  Schmidt^  Chemisdic  und  hioloyische  Vnter- 
SHcJnmf/cn  von  äf/ijpttschejn  Mtimicmnaterud  in  Ztschr.  f.  (dh/.  Fhijsiologie  (1907) 
369  ff.  Um  sich  über  Einzelheiten  des  Baues  der  ägyptischen  Pyramiden  klar 
zu  werden,  kann  die  Mithilfe  eines  Architekten,  selbst  eines  Geologen,  von 
Wichtigkeit  sein.  Dem  Geschichtsschreiber  der  Eisenindustrie  kann  der  Rat 

eines  Fachmannes  für  Berg-  und  Hüttenwesen  von  Vorteil  sein,  und  wie  ein- 
zelne auf  der  Papyrusforschung  aufgebaute  Darstellungen  beweisen,  kann  in 

diese  nur  mittels  der  Volkswirtschaftskunde  Licht  gebracht  werden. 

§  4.     Die  sog"enannten  ,, Historischen  Hilfswissenschaften". 

Herkömmlicherweise  bezeichnet  man  Schriftenkunde  (Paläographie),  Ur- 
kundenlehre (Diplomatik),  Inschriftenkunde  (Epigraphik),  Siegelkunde  (Sphra- 

gistik),  Zeitrechnungskunde  (Chronologie),  Wappenkunde  (Heraldik),  Münzen- 
kunde (Numismatik)  und  Genealogie  als  historische  Hilfswissenschaften.  Mit  dem 

gleichen  Rechte  könnte  man  auch  Memoiren-  oder  Zeitungskunde,  Historio- 
graphie unter  die  historischen  Hilfswissenschaften  einreihen,  denn  die  Schrift 

oder  Urkunde,  die  von  der  Paläographie  bzw.  Diplomatik  behandelt  wird,  ist 

ebenso  eine  Quelle  wie  das  Tagebuch  oder  die  Zeitung.  Bei  der  Schriften- 
kunde und  Chronologie  besteht  insofern  eine  gev\isse  Berechtigung,  sie  „Hilfs- 

wissenschaft" zu  nennen,  als  Schrift  und  Zeitrechnung  von  uns  seltener  als 
Quelle,  viel  öfter  als  der  Weg  zur  Erschließung  und  zum  Verständnis  der 
Quellen  benützt  wird.  In  gleichem  Maße  dient  aber  zu  diesen  Zwecken 

Linguistik  und  historische  Grammatik,  Volkswirtschaftslehre,  Statistik,  Rechts- 
wissenschaft, Verfassung-  und  Verwaltungskundc,  Militärwissenschaften,  Reli- 

gionskunde, Völkerkunde,  Kunstwissenschaft  usw.,  je  nach  dem  verschiedenen 
Inhalt  der  einzelnen  Quellen  und  Quellenarten.  Eine  besondere  Stelle  nimmt 
schon  dank  der  traditionellen  Zusammenarbeit  die  sog.  historische  Geographie 
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ein.  Sie  verdient  neben  der  Sprachwissenschaft  deshalb  auch  eine  eigene  Be- 
trachtung. AVenn  man  aber  von  historischen  Hilfswissenschaften  im  engeren 

Sinne  sprechen  will,  insofern  als  es  sich  da  nicht  um  Wissenszweige  handelt, 
die  eigene  Wissenschaften  für  sich,  sondern  ein  Teil  der  Geschichtskunde 
selbst  sind,  da  sie  von  jedem  Historiker,  der  weiterforschen  will,  gekannt  und 

im  eigenen  Wirkungskreise  betrieben  werden  müssen  und  die  uns  bei  der  Be- 
nutzung der  Quellen  behilflich  sind,  so  können  als  solche  nur  Paläographie 

und  Chronologie  gelten.  Archäologie,  Inschriftendeutung,  Papyrusinterpreta- 
tion, Urkundenlehre,  Münzen-,  Wappenkunde  sind  hingegen  nur  besondere 

Kapitel  der  historischen  Quellenkunde  und  stellen  bloß  besondere  Anwen- 
dungsarten der  für  die  Geschichtswissenschaft  im  allgemeinen  gültigen  Regeln 

kritischer  Prüfung  dar.  Genealogie,  die  man  ebenfalls  gewohnt  ist,  als  histo- 
rische Hilfswissenschaft  zu  bezeichnen,  ist  nur  ein  besonderes  Anwendungs- 
gebiet der  Geschichtswissenschaft  selbst.  Sie  wurde  als  solche  S.  131  ff.  behandelt. 

§  5.    Historische  Geographie. 

Ursprünglich  waren  Geographie  und  Geschichte  als  eine  fast  untrenn- 
bare Einheit  miteinander  verbunden.  Erst  seit  den  Tagen  Alexanders  v.  JIidu- 

holdt  und  besonders  seit  Osk.  PeschcJ  löste  sich  die  Geographie  als  eine  eigene 
Wissenschaft  ab  und  stellte  sich  zugleich  auf  eine  neue  Grundlage,  indem  sie 

sich  jetzt  enger  an  Geologie,  Geophysik,  Meteorologie,  Paläontologie,  an  Bio- 
logie usw.  anlehnte  und  zu  einer  völlig  naturwissenschaftlich  gerichteten  Wissen- 

schaft zu  werden  schien.  Doch  die  alten  Zusammenhänge  waren  nicht  so 
einfach  zu  zerreißen  und  gerade  einer  der  Erneuerer  erdkundlicher  Forschung, 
Karl  Ritter  (f  1858),  ist  es,  der  den  Weg  zu  Hch.  Kiepert  und  Feh.  licdzcl 
wies.  Immer  mehr  zeigte  es  sich,  daß  die  Geographie  die  Verbindungslinie 
zum  Menschen  nicht  ganz  außer  Acht  lassen  darf,  hat  er  doch  auf  die  Ge- 

staltung und  räumliche  Einteilung  der  Erdoberfläche  in  mehr  als  einer  Hin- 
sicht bestimmend  eingewirkt.  Es  hat  sich  nämlich  gezeigt  (vgl.  III  §  2)  daß  sich 

die  Wechselbeziehungen  zwischen  dem  ̂ Menschen  und  dem  Räume,  den  er  be- 
wohnt, zwischen  Kultur  und  Natur  nicht  rein  naturwissenschaftlich  behandeln, 

sich  nicht  in  Gesetzesform  bringen  lassen.  Vielmehr  zeigen  gleiche  Natur- 
hedingungen  nicht  selten  verschiedene  Kulturentwicklungsreihen.  Der  Mensch 
steht  den  Naturgewalten  nicht  unbedingt  wehrlos  gegenüber,  er  vermag  sie 
vielmehr  für  sich  umzugestalten  oder  sich  ihnen  anzupassen,  auch  antworten 
verschiedene  nationale  oder  individuelle  Charaktertypen  auf  die  Einflüsse  der 
Natur  verschieden.  So  kehrte  die  Geographie,  freilich  in  anderer  Form  wie 

ehedem,  zur  Geschichte  als  ein  besonderer  Zweig,  als  ., historische"  Geographie 
wieder  zurück.  Wie  alle  Grenzgebiete  hat  auch  die  historische  Geographie 
sehr  lockere  und  bewegliche  (Frenzen. 

Man  wird  historische  Geographie  als  jenen  Zweig  der  Erdkunde  be- 
zeichnen dürfen,  der  die  Zustände  und  Veränderungen  der  Erdoberfläche  im 

Zusammenhang  mit  dem  geschichtlichen  Geschehen  darstellt.  Es  handelt  sich 
hiebei  nach  Köt.tschlie  1.  um  die  sog.  geschichtliche  Landschaftskunde,  die  die 
Veränderungen  einer  Landschaft  im  Laufe  der  Geschichte  untersucht,  2.  um 

die  geschichtliche  Siedelungskunde,  3.  um  die  historisch-politische  Geographie 
als    die  Lehre    von    der  Aufteilung    des   Raumes    nach    staatlichen  Gesichts- 
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punkten  und  4.  um  die  historische  Kulturgeographie,  in  der  die  Erde  nach  der 
Verbreitung  menschlicher  Kulturtätigkeit  betrachtet  wird.  Nicht  leicht  ist  die 
Unterscheidung  zwischen  historischer  Geographie  und  der  von  Friedrich  Ratsei 
geschaffenen  Anthropogeographie  (Geographie  humaine),  die  mit  den  Mitteln  der 
Erdkunde  das  geschichtliche  Geschehen  zu  erklären  versucht.  Vgl.  S.  46.  — 
Der  historischen  Geographie  stehen  zwei  Betrachtungsarten  zur  Verfügung, 
sie  kann  1.  die  geographischen  Verhälnisse  in  einem  bestimmten  Zeitalter 
darstellen,  wie  dies  z.  ß.  Konr.  Kretschmcr  für  Mitteleuropa  tut,  der  sechs 
Querschnitte  legt  u.  zw.  Mitteleuropa  im  Altertum,  um  das  Jahr  1000,  um 
1375,  um  15C0,  um  1650  und  um  1770,  oder  man  kann  die  historisch- 

geographischen Verhältnisse  eines  bestimmten  Zeitpunktes  2.  im  Längsschnitt 
untersuchen,  wie  sie  im  Laufe  der  Zeit  allmählich  geworden  sind.  In  diesem 
Sinne  versucht  es  E.  A.  Freemann  für  die  europäischen  Staaten. 

Als  besondere  Hilfsmittel  der  Erkenntnis  stehen  der  historischen  Geo- 

graphie neben  den  eigentlichen  Geschichtsqaellen  (z.  B.  chronikalische  Nach- 
richten über  Naturereignisse,  Reiseberichte,  Urkunden,  Abbildungen  usw.)  die 

Ortsnamenkunde  zu  Gebote  und  die  kartographische  Dar- 
stellung. 

1 .  Die  O  r  t  s  n  a  m  e  n  f  o  r  s  c  h  u  n  g  als  solche  fällt  nicht  eigentlich  in 
den  Aufgabekreis  des  Geographen,  da  die  Mittel  hiezu  einzig  und  allein  die 
Sprachwissenschaft,  aufgebaut  auf  den  Grundlagen  der  Urkundenlehre,  zu 
liefern  imstande  ist.  Andererseits  ist  der  Ortsname  oder,  wie  man  sich  rich- 

tiger ausdrückt,  der  geographische  Name  keineswegs  nur  Quelle  für  die  histo- 
rische Geographie,  sondern  im  gleichen  Maße  auch  für  die  politische  Ge- 

schichte, die  Wirtschafts-  und  Sprachgeschichte,  Rechtsgeschichte  usw.  Ueber 
die  Richtlinien  für  die  wissenschaftliche  Verwertung  der  Namenkunde  s.  S.  161. 
Hier  sei  nur  vorbemerkt,  daß  die  Deutung  gerade  der  Ortsnamen  trotz  allen 

Fortschritten  noch  immer  ein  Lieblingsfeld  für  Dilettanten  und  nationale  Tendenz- 
historiker bildet.  Für  den  historischen  Geographen  können  sich  aus  der 

Form  eines  Ortsnamens  und  der  Art  seiner  Ueberlieferung  bisweilen  Anhalts- 
punkte für  die  einstige  Bodengestaltung  (z.  B.  Bühel,  Pichel),  für  die  Pflanzen- 

decke (z.  B.  Aich  =  Eiche),  für  die  Fauna  ergeben,  für  die  Lage  und  Entstehung 
an  Flüssen  oder  Seen,  wo  jetzt  keine  Spur  dieser  Entstehung  mehr  zu  sehen 
ist  (Wörth,  Schutt,  Weiher),  für  die  Tätigkeit  der  Ansiedler  (Schlag,  Holz, 
Reith),  für  den  Anbau  bestimmter  Kulturpflanzen  (Hanef  =  Hanf,  Apfaltern 
von  Apfel),  für  die  Tierzucht,  für  die  Art  der  Ansiedelung  (Hof,  Burg,  Markt 
usw.),  für  die  Stammeszugehörigkeit  der  Ansiedler,  besonders  dort,  wo  sie,  als 
etwas  Fremdes  empfunden,  sich  innerhalb  anderer  Stämme  niedergelassen 
haben  (Schwabenreitb,  Frankenfels,  Saxenödt)  usw.  Vgl.  u.  Max  Vaiicsa.  Aus 
den  Ortsnamen,  die  wir  in  den  Quellen  finden,  kann  sich  aber  ergeben,  daß 
die  damit  bezeichneten  Ansiedelungen  heute  nicht  mehr  bestehen.  Solche 
Orte  nennen  wir  Wüstungen  oder  abgekommene  bzw.  verödete  Orte.  Die 

Gründe  für  das  Auflassen  einmal  gewählter  Siedelungen  können  in  Natur- 
ereignissen (Brand,  Wasser-,  Lawinengefahr)  bestehen  oder  in  äußeren  Vor- 

gängen (Kriege)  oder  sie  können  in  wirtschaftlichen  Verhältnissen  ruhen,  in- 
dem z,  B.  benachbarte  Stadtbewohner  die  Güter  aufkaufen,  durch  Raub- 

ackerbau, der  den  Boden  erschöpfte,  durch  Bauernlegen  usw.  Vgl.  darüber 
Alf.   Dopsch,    Oesterr.   Urbare    1.  Die   landesfiirstl.    Urbare   Nieder-    und    Oberr 
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Österreichs  1904  S.  CXLVIl,  ferner  Hs.  Beschorner,  Wüstumisverzeiclmisse  Dt. 

G.-BJL  0  (1905)  1  —  15,  K.  Haff,  Verödete  Dörfer  nml  Höfe.  Dt.  Lit.-Ztg.  1917 
Sp.  1459/62.  Dort  auch  weitere  Literatur.  Hiezu  noch  Jos.  Lappe,  Die 

Wüstungen  der  Provinz  Westfalen  =  Veröff.  der  Histor.  Kommission  für  die 
Provinz  Westfalen  1916. 

Die  Verwendung  der  Ortsnamen  für  geschichtliche  Zwecke  systematisch 
herangezogen  zu  haben,  ist  das  Verdienst  von  Wm.  Arnold,  der  in  seinem 
Werke  Ansiedehoigm  ii.  Wanderungen  dt.  Stämme  besonders  nach  hessischen 

Ortsnamen  1875,  ̂   1881  glaubte  3  Schichten  von  Ortsnamen  feststellen  zu 
können,  jene  aus  der  Urzeit,  in  der  bei  den  wechselnden  Sitzen  der  Völker 

und  Stämme  die  Bezeichnung  der  Lage  und  Bodenbeschaffenheit  im  Vorder- 

grunde steht,  die  Zeit  vom  5.-8.  Jht.  als  die  Zeit  dauernder  Besiedelung, 
da  die  Benennung  nach  dem  Eigentümer  vorherrscht  und  Wohnortsbezeich- 

nungen (Heim,  Haus,  Dorf)  verwendet  werden  und  schließlich  vom  9. — 12.  Jht., 
in  welcher  Zeit  sich  auch  noch  besondere  Hinweise  auf  Gründung  durch  die 

Kirche,  Rodung,  Burgenbau  finden.  Er  wollte  auch  die  Endungen  -weiler, 
-bronn,  -ingen  (aleraanisch),  -bach,  -heim  (fränkisch),  -büttel,  -leben  (säch- 

sisch) als  Kennzeichen  für  die  Besiedelung  durch  bestimmte  Stämme  er- 
klären. Von  diesen  Theorien  ist  heute  fast  nichts  übrig  geblieben  als  die 

Anregung,  die  wir  Arnold  verdanken  und  die  uns  zu  wertvollen  Forschungen 

Anlaß  gegeben  hat. 
So  hat  z.  B.  Alf.  Dopseh,  Wirtschaftl.  und  soziale  Grundlagen  der  europ. 

Kulturentivicllunf/  ]  (1918)  233  die  Beobachtung  gemacht,  daß  die  -ing-  und 
weiler-Orte  sehr  häufig  mit  alten  römischen  Siedelungen  zusammenfallen.  Daher 
auch  ihre  weite  Verbreitung  im  heutigen  Baden  und  Württemberg,  weshalb  man 

sie  auch  als  Stammesmerkmal  der  Alemannen  bezeichnen  wollte.  —  Vom  sprach- 
wissenschaftlichen Standpunkt  hat  die  Fragen  dieses  Zweiges  grundlegend 

?Jdic.  Schröder  in  seinem  Buche  Icher  die  Ortsnamenforschung  1908  behandelt. 

Vgl.  auch  von  demselben  den  Artikel  Flußnamen  in  Johs.  lloops,  L'eallex. 
der  grrni.  Altertumside.  :i  (1913/15)  S.  72 — 77.  Natürlich  kommt  es  nicht 
bloß  auf  die  Erforschung  von  Namen  bestimmter  Art  an,  sondern  auf  die 
ganzer  Länder,  Landschaften,  Gaue,  Bezirke,  aber  auch  auf  die  von  Völkern, 
Stämmen  usw. 

Zu  einem  befriedigenden  Ergebnisse  wird  man  nur  gelangen  können, 

wenn  Sprachwissenschaft  und  Geschichtskunde  sich  gegenseitig  unterstützen. 
Für  den  Historiker  muß  es  dabei  als  wichtigster  methodischer  Grundsatz 
gelten,  daß  er  die  älteste,  urkundlich  belegbare  Namenform  bereitstellt.  Erst 
wenn  man  in  zeitlicher  Folge  die  Reihe  der  Namensformen  von  der  ältesten 

bis  zur  heutigen  zur  Verfügung  hat,  ist  die  geschichtliche  Vorai'beit  geleistet. 
2.  Die  historisch-geographische  Kartographie.  Auch 

hier  ging  die  alte  Geschichte  vor.  llc]\.  Kiepert,  Karte  von  Kleinasien,  für 
die  er  auf  seiner  Reise  dahin  1841  und  1842  die  Vorarbeiten  schuf,  hatte 

auf  dem  Gebiete  der  neueren  Geschichte  nichts,  das  sich  mit  ihr  vergleichen 
könnte.  Trotz  Anläufen  verschiedener  Art,  setzte  doch  erst  in  den  80er 
Jahren  des  19.  Jhts.  dank  der  Werbearbeit  von  Feh.  r.  Thudichum  das  all- 

gemeine Interesse  für  kartographische  Hilfsmittel  ein,  die  man  namentlich 
in  den  Dienst  der  deutschen  Landeskunde  stellen  wollte.  Von  Thu- 

dichum  rührt  auch  der  Name  „Grundkarten"  her.     Das  sind  deutsche  Gene- 
Wilhelm  Bauer,   KinfUhrung.  1 1 
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ralstabskarten  (1  :  100  000),  in  denen  außer  den  hydrographischen  Angaben 
und  den  einfachen  Ortszeichen  nur  die  Grenzen  der  gegenwärtigen  Gemar- 

kungen aufgenommen  werden  sollten.  Damit  bleibt  für  den  landeskundlichen 
Forscher  Raum  die  verschiedenen  kartographisch  darstellbaren  geschichtlichen 
Einzelheiten  (Grenzen  von  kirchlichen  Verwaltungsbezirken  usw.)  einzuzeichnen. 
Der  Gedanke  v.  Thudichnms,  als  ob  die  Gemeinde-  und  Gutsbezirke  (Ge- 

markungsgrenzen) durch  die  Jahrhunderte  hindurch  in  ganz  Deutschland  ziem- 
lich unverändert  geblieben  seien  und  deshalb  in  den  Grundkarten  einen  ge- 

schichtlich besonders  vorteilhaften  Rahmen  für  weitere  Eintragungen  bieten 
würde,  dieser  Gedanke  hat  der  Kritik  (namentlich  der  GerJi.  Seeligers)  nicht 

standzuhalten  vermocht.  Immerhin  hat  die  darin  gelegene  Anregung  den  Er- 
folg gehabt,  daß  die  Aufmerksamkeit  der  an  geschichtlicher  Geographie, 

Rechts-  und  Wirtschaftsgeschichte  interessierten  Kreise  auf  die  Notwendig- 
keit kartographischer  Darstellung  hinlenkte,  daß  man  Karten  anfertigte,  die 

der  Einzeichnung  historisch  wertvoller  Tatsachen  Raum  lassen.  Als  Frucht 
dieser  Grundkartenbewegung  darf  der  seit  1895  erscheinende  GeschichfUcJir 
Atlas  der  Rheinprovins  und  der  durch  Edd.  Richter  ins  Leben  gerufene,  von 
Osiv.  Redlich  geleitete  Historische  Atlas  der  österr.  Alpodänder  angesehen 
werden.  Ihnen  folgte  seither  eine  ganze  Reihe  Unternehmungen  auf  deutschem 
Boden.     Vgl.  auch  IX  §  29. 

Von  den  Aufgaben,  die  der  historischen  Geographie  zufallen  und 

die  sie  nicht  ohne  die  Mittel  geschichtlicher  Forschung  zu  bewältigen  im- 
stande ist,  sind  die  wichtigsten:  1.  Die  Darstellung  der  im  Laufe  der  histo- 
rischen Zeit  stattgefundenen  Veränderungen  an  dem  Landschaftsbilde.  2.  Die 

Feststellung  der  Zahl  und  der  räumlichen  Verbreitung  der  Bevölkerung  eines 
Landes,  eines  Staates.  3.  Die  Feststellung  der  Grenzen  eines  bestimmten 
Volkstums  bzw.  der  in  der  Geschichte  erfolgten  Veränderungen  dieser  Grenzen. 

■I.  Die  Erforschung  der  Siedelungsverhältnisse.  5.  Die  Feststellung  der  je- 
weiligen politischen,  administrativen  Länder-  und  Territorialgrenzen. 

Als  Beispiele  für  die  Geschichte  des  Landschaftsbildes  sei  erwähnt:  Karl  v.  Hoff, 
(J.  der  durch  Ueberlieferung  nachgew.  natürlichen  Veränderungen  der  Erdoberfläche  1822  f. ; 
Jak.  Weiß,  Elementarereignisse  im  Gebiete  Dtlds.  1  (1911):  vom  Beginn  unsrer  Zeit- 

rechnung —  580;  Jos.  W  immer,  G.  des  dt.  Bodens  1905.  Vgl.  hiesou  Edd.  Brückner, 
Klimaschwankungen  seit  1700  =  Geogr.  Abhdlgen.  4/2  (1890). 

üeber  die  Bedeutung  der  historischen  Berölherunfislehre:  Jul.  Beloch,  Die  Bevöl- 
kerung der  griechisch-röm.  Weit  1886. 

Ueber  Vö/kergremen  vgl.  Herm.  Nabert,  Das  dt.  Sprachgebiet  in  Europa  u.  die 
dt.  Sprache  sonst  und  jetzt  1893. 

Die  Siedeliinfjsyescliichic  hat  in  vorbildlicher  Weise  behandelt  Otto  Schlüter. 

Die  Siedlungen  im'nordöstl.  Thüringen.  Ein  Beispiel  für  die  Bchandlg.  siedelungsgeogr. Fragen  1903  u.  Alfr.  Grund,  Die  Veränderungen  der  Topographie  im  Wiener  Wald  u. 
Wiener  Becken  ==  Geogr.  Abhdlgen.  hg.  v.  Aibr.  Fenck  8  (1901).  Vgl.  Aug.  Meitzen, 
Wanderungen,  Anbau  u.  Agrarrechte  der  Völker  Europas  1896. 

Beispiele  für  die  Darstellung  pu'ilischer  Grenzen  sind  etwa:  Ernst  K  r  o  e  h  n  e  r  t, 
Die  dt. -russische  Grenze  von  Eydtkuhuen  bis  Soldau.  Diss.  Königsberg  1912;  Otto  Stolz, 
Die  geschieht!.  Entwicklung  der  bayrisch  tirolischen  Landesgrenze.  Verhdlgen.  des  18.  dt. 
(Jeographentages  zu  Innsbruck  (1912)  114  tf. 

Die  Quellen,  aus  denen  der  historisch  arbeitende  Geograph  seine 
Erkenntnis  schöpft,  sind  im  allgemeinen  die  gleichen,  die  auch  der  Historiker 
benützt.  Vor  allem  sind  es  Altertümer,  Inschriften,  Urkunden,  Staatsverträge, 
Akten  (z.  B.  Grenzverhandlungen,  Steuerkataster  u.  a.),  Reisebeschreibungen, 
alte  Kartenwerke,  Fahrpläne  u.  ä.,  die  herangezogen  werden  müssen.  Die 

Ergebnisse  der  historischen  Geographie  reichen  vielfach  hinein  in  die  Rechts-  ■ 
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und  Wirtschaftsgeschichte.  Andererseits  berührt  auch  die  Anthropogeographie 
den  Boden  der  Geschichte.  Sie  sucht  die  Verbindung  zwischen  Raum  und 
Völker-  bzw.  Staatenschicksal  ebenfalls  herzustellen.  Sie  langt  damit  nach 
soziologischen  Problemen,  zum  Teil  auch  nach  politischen,  ja  selbst  ganz  ak- 

tuellen Fragen.  So  z.  ß.  Arthur  J)ix,  Geographische  Ahrundungstenden,ten 
in  der  WcJfpoIitiJ:  Geogr.  Zschr.  17  (1911)  oder  CamiUe  Vallaux,  Geographie 
•sociale.  Le  sol  et  rrtttt  =  Encycl.  scientifique  Paris  1911.  Hierher  gehören 
auch  die  vielgelesenen  Schriften  von  Bud.  Kjellen,  Die  polit.  Prohleme  des 
Welthieges  M920,  Die  Großmächte  n.  die   Weltkrise  1920. 

So  lehrreich  die  Anwendung  geographischer  Betrachtungsweise  auf  ge- 
schichtliche Tatsachenreihen  ist,  so  darf  man  nicht  übersehen,  daß  dies  natur- 

wissenschaftlich orientierte  Denken  der  modernen  Geographien  sie  leicht  dazu 
verleitet,  alles  Geschehen  und  alle  Veränderungen  als  notwendig  und  als 
räumlich  bedingt  anzusehen.  Die  Tatsache,  daß  sich  1526  die  böhmischen 

und  Teile  der  ungarischen  Länder  mit  Oesterreich  zu  einer  staatlichen  Ein- 
heit zusammengeschlossen  haben,  wurde  von  einzelnen  Geographen  dargestellt, 

als  ob  darin  eine  räumlich  verursachte  Notwendigkeit  zu  erblicken  sei.  Solche 

Forscher  werden  leicht  zu  Propheten  ex  eventu,  die  in  Kenntnis  des  geschicht- 
lich Gewordenen  aus  den  Gestaltungen  der  Erdoberfläche  nachträglich  heraus- 

lesen zu  können  vermeinen,  was  sie  in  Wahrheit  nur  aus  der  Geschichte  er- 
fahren haben. 

L'eber  die  Stellung  und  die  Aufgaben  der  historisehen  Geographie  vgl.  Eug.  Ober- hummer, Die  Stellung  der  Geographie  zu  den  bist.  Wissenschaften,  Allg.  Ztg.  Beil.  1903 
Nr.  147  auch  selbständig  1904.  —  Eine  Systematik  versucht  Rob.  Sieger,  Zur  Behand- 

lung der  bistor.  Länderkde.  MIOeG.  28  (1907)  209  fF.  Kritische  Uebersicht  über  die  bis- 
herigen grundlegenden  Werke  bei  Hs.  Beschorner,  Wesen  u.  Aufgaben  der  histor. 

(ieogr.  HYjschr.  9  (1906)  1 — 30.  —  Anregungen  zu  einer  intensiveren  Zusammenarbeit  der 
«iescbichte  u.  physikal.  Geographie  Osw.  Redlich,  Histor.-geogr.  Probleme  MIOeG.  27 
(1906)  54.5  ff. 

(resamfdarsteUiingen  der  Itistor.  Geographie:  H.  Kiepert,  Lehrb.  der  alten  Geogr. 
1878;  Edw.  F  r  e  e  m  an  n  ,  Historical  geography  of  Europe,  'London  190B  :  Wm.  Götz, 
Histor.  fTeographie,  Beispiele  u.  (Grundlinien  =  Die  Erdkunde  hg.  v.  M.  Klar  19  (1904); 
.loach.  L  e  1  e  w  e  1 ,  Geographie  du  moyen  äge  4  Bde.  Brüssel  1850— .j?;  Konr.  K  r  e  t  s  c  h  m  e  r, 
Histor.  (Geographie  von  Mitteleuropa  =  Hdb.  der  mittelalt.  u.  neuer.  G.  Abt.  4  (1904). 
Nach  zeitlichen  Schichtungen  dargestellt.  —  Bodo  Knüll,  Histor.  (Geographie  Deutsch- 

lands im  Mittelalter  190^5.  Eine  ausgezeichnete  Uebersicht  von  Rud.  Kötzschke, 
Quellen  u.  Grundbegriffe  der  histor.  Geographie  Deutschlands  u.  seiner  Nachbarländer  in 
AI.  Meisters  Grundr.  1,  2  (1906).  Für  Frankreich:  Paul  Vi  dal  de  la  Blach,  Tableau 
de  la  geographie  de  la  France  =  Lavisse,  Hist.  de  France  1  (Paris  190.3). 

Geographische  Namenkunde :  .).  J.  Egli,  Nomina  geographica.  Sprach-  u.  Sacherkl. 
von  42000  geogr.  Namen  aller  Länder  ■=  1893,  alphabetisch  geordnet.  Vgl.  desselben  Ge- 
.schichte  der  geogr.  Namenkunde  1886  u.  die  laufenden  Forschungsberichte  über  Namen- 

kunde im  Geograph.  Jb.  (s.  u.);  Herm.  W  ä  s  c  h  k  e  ,  Ortsnamenforschung  Dt.  Gbll.  1  (1900) 
253  ff.  u.  Gv.  Hey,  Zur  Ortsnamenforschung.  Ebda.  2  (1901)  126  ff. ;  H.  Witte,  Orts- 

namenforschung u.  Wirtschaftsg.  Ebda.  3  (1902);  O.  Weise,  Die  dt.  Ortsnamenforschung 
im  letzten  Jahrzehnt.  (Germ.-rom.  Monatsschr.  2;  Job.  Willib.  Nagl,  Geogr.  Namenkunde 
=  Die  Erdkunde  hg.  von  Max  Klar  18  (1908).  Als  Anweisung  für  den  (Geographielehrer 
gedacht  mit  bes.  Berücksichtigung  der  dten.,  dt.-österr.  Namen.  —  Hs.  Beschorner, 
Ceber  das  Veröffentlichen  großer  Flurnamensammlungen,  Dt.-G.bll.  12  (1911)  215  —  225. 

Ueber  liistorisch-geographische  Kartographie:  Th.  v.  K  a  r  g  -  Be  b  e  n  b  u  r  g  in  Ff. 
zur  (J.  Bayerns  13  (1905)  237  ff, ;  über  Grundkarten:  Feh.  v.  T  hu  dich  um,  Histor.-stati- 
stische  Grundkarten  1892;  Karl  L  am  p  r  e  c  h  t .  Zur  Organisation  der  Grundkartenforschung 
Dt.  G.bll.  1  (1899)  83  ff.  und  ebda.  S.  113  ff.:  Rud.  Kötzschke,  Die  Technik  der  Grund- 

karteneinzeichnung ;  ferner  Osw.  Redlich  u.  Karl  Gi  an  noni,  Korrbl.  des  (Ges.  Vers.  57 
(1909)  Sp.  70,  82:  kritische  Stellungnahme  gegen  die  (Grundkartenforschung  von  Gerh. 
Se  e  l  i  g  e  r  ,  Die  histor.  Grundkarten,  Allg.  Ztg.  Beil.  19u0  Nr.  52,  53,  123.  —  Orientierende 
Uebersicht:  Hs.  Fischer,  Historisch-statistische  (Grundkarten,  Peterm.  Mitt.  64  (1918) 
241/2.     Historische  Karten  werhe:  Karl  v.  Spruner.  Hi.stor.geogr.  Handatlas  1887 — 39  die 

11* 



164  ^^^-  Allgemeine  Quellenkunde.  §  6. 

gesamte  Weltgeschichte  berücksichtigend.  Daraus  für  die  alte  Geschichte  Wni.  Sieglin, 
Atlas  antiquus  fortg.  v.  Max  Kießling  1893/5  u.  für  Mittelalter  und  Neuzeit:  S  p  r  u  n  e  r- 
Th.  Menke,  Hdatlas  für  die  (1.  des  Mittelalters  u.  der  Neuzeit  M880;  ferner  Gv. 
Droysen,  AUg.  hist.  Hdatlas  1886.  Sonst  ganz  brauchbar  F.  W.  Putzger,  Histor. 
Schulatlas  zur  alten,  mitil.  u.  neueren  G.  bearb.  v.  A.  B  a  1  d  a  m  u  s  u.  E.  S  c  h  wa  b  e  ; 
für  das  Altertum  von  Hch.  Kiepert  der  ausgezeichnete  Atlas  antiquus.  Zwölf  Karten 
zur  alten  G.  o.  J.,  bei  D.  Reimer-Berlin  an  Stelle  der  veralteten  Weimarer  Ausgabe,  ferner 
desselben  Formae  orbis  antiquae  1894  ff. ;  Alb.  v.  Kampen,  Atlas  antiquus  1893, 
*1906;  Wm.  Sieglin,  Schulatlas  zur  G.  des  Altertums.  Für  Mittelalter  u.  Neuzeit  außer 
den  oben  angeführten  R.  L.  Poole,  Historical  atlas  of  modern  Europe,  from  the  deoline 
of  the  Roman  empire,  comprising  uiaps  of  parts  of  Asia,  Africa  and  the  New  World  con- 

nected with  European  history,  Oxford  1896 — 1902.  Historische  Spc^icdlarteu :  Herm.  Guthe, 
Bibelatlas  1911 ;  Feh.  S  c  h  i  r  m  e  r  .  Kriegsjeschichtlicher  Atlas  21912;  d  e  r  s  e  1  b  e  ,  Kriegs- 
geschichtlichei-  Atlas  der  neuesten  Zeit  1913.  Zur  dt.  Geschichte  vgl.  R.  K  ö  t  z  s  c  h  k  e, 
Quellen  u.  (TrundbegrifTe  S.  415.  —  Aug.  Longnon,  Atlas  hist.  de  la  France  depuis 
Cesar  jusqu'  ä  nos  jours,  Paris  1884/9. 

Historische  Topographie:  L.  Vivien  de  S  t.  M  a  r  t  i  n  ,  Nouveau  dict.  de  geogr. 
universelle  7  Bde.  Spl.  Paris  1879  —  1900.  Für  das  Altertum  neben  Hch.  Kiepert,  Lehr- 

bach (s.  0.)  Maur.  Besnier,  Lexique  de  geogr.  ancienne,  Paris  1914;  Konr.  Bursian, 
Geogr.  von  Griechenland  2  Bde.  1862,  1872;  W.  M.  Ramsay,  The  historical  geography 
of  Asia  minor.  Royal  geogr.  society.  Supplementary  papers  4  Bde.  London  1890;  der- 

selbe, The  cities  and  bishoprics  of  Phrygia  I  2  Bde.  Oxford  1895,  1897. 
Für  das  Mittelalter:  J.  G.  Th.  Graesse,  Orbis  latinus  oder  Veiz.  der  wichtigsten 

Orts-  u.  Ländernamen,  '  mit  bes.  Berücksichtigung  der  mittl.  u.  neueren  Latinität,  bearb. 
v.  F.  Benedict  1909.  Sonst  muß  man  zur  Bestimmung  eines  Ortsnamens  Ul.  Cheva- 

lier, Repertoire  des  sources  hist.  du  moyen-äge.  2.  Teil,  Topo-Bibliographie  2  Bde.  Paris 
1894,  190.3  nachschlagen.  Für  die  Auflösung  der  Namen  von  Bischofssprengeln  P.  B.  Ganis. 
Series  episcoporum  ecclesiae  cath.  1873,  Nachtr.  1886  u.  Konr.  E  u  b  e  1  ,  Hierarchia  catho- 
Hca  medii  aevi  3  Bde.  1898  —  1910  -  1  (1913).  Vielfach  wird  aber  auch  das  nicht  genügen. 
Wertvolle  Behelfe  bieten  die  Indices  zu  den  MG.,  zu  den  neueren  Urkundenbüchern,  Urbar- 

ausgaben usw.  —  Für  Deutschland:  Herm.  Oesterley,  Histor.-geogr.  Wb.  des  Mittel- 
alters 1881/2.  Berücksichtigt  nur  die  erzählenden  Quellen,  indes  gerade  die  urkundlichen 

für  die  Topographie  am  wichtigsten  sind;  Otto  v.  Grote,  Lexikon  dt.  Stifter,  Klöster 

und  Ordensliäuser  1880  ft'.;  vgl.  Max  Van  es  a.  Histor.  Topographie  mit  bes.  Berücksich- tigung Niederösterreichs  Dt.  G.bll.  3  (1902)  97  if. 
Für  die  Neuzeit:  Karl  Ritter,  Geogr.-statist.  Lexikon  2  Bde.®  v.  J.  Penzier  1905, 

1906;  für  Deutschland:  H.  Rudolph,  Vollst,  geograph.-topogr.-statist.  Ortslexikon  von 
Deutschland  2  Bde.  1859,  1868;  G.  Neumann,  Geogr.  Lex.  des  Dt.  Reiches  1883,  *  als 
Orts-  u.  Verkehrslex.  des  Dt.  Reiches  hg.  v.  Rroesike  u  Keil  1905,  ̂ als  Meyers  Orts- 
u.  Verk.-Lexikon  1912;  Osk.  Brunkow,  Die  Wohnplätze  des  Dt.  Reiches  8  Bde.  1880/5. 
*  1889,  3  1909/10.  Verzeichnis  topographischer  Wörterbücher  für  Deutschland,  Oesterreich, 
Belgien,  Niederlande  bei  D.-W.  ̂   S.  8—10;  sonst  P.  Semenov,  Geografitchesko-stati- 
stitcheskii  slovar  russiiskoi  iniperii  5  Bde.  St.  Petersb.  1863—85.  Für  Frankreich:  D  i  c- 
tionnaire  t  0  p  0  g  r  a  p  h  i  q  u  e  =  Coli,  des  doc.  ined.  4.  Serie,  Paris  1861  ff.  nach  De- 

partements geordnet;  Enzyklopädie  des  Islam.  Geogr,  ethnogr.  u.  biographische.'; 

Wb.    der    muhammed.    Völker    hg.  v.  M.  Th.  Houtsmau.  A.  Schade,    Leiden  1908  11'. Bihliographiscli  kann  man  sich  orientieren  in  der  Bibliotheca  geographica 
von  Wm.  E  n  tf  e  1  m  a  n  n  (1858):  1850 — 1856,  über  Neuerscheinungen  in  der  von  der  Gesell- 

schaft   f.    Erdkunde    zu    Berlin    hg.    Bibliotheca    geogr.    bearb.    v.  Otto  B  aschin 
1  (1895):  1891/2,  2  (1896):  1893  usf.  3—4  Jahre  später  nach  dem  Erscheinen  der  in 
Bücher-    u.    Aufsatztiteln    wiedergegebenen    Literatur,    ferner    im    Geogr.    Jb.    1866  ff.  alle 
2  Jahre  erscheinenden  Inhaltsangaben.  Schließlich  der  Büchereinlauf  u.  die  Besprechungen 
in  Mitteilungen  aus  Just.  Perthes  geogr.  Anstalt  v.  A.  Petermann  1855  ff. 

§  6.    Sprachwissenschaft 

Hier  soll  von  der  Sprache  nur  in  dem  Sinne  die  Rede  sein,  als  ihre 
Kenntnis  unsere  Kenntnis  von  den  Quellen  ermöglicht.  Wir  können  heute 
bereits  etruskische  und  Ijkische  Inschriften  lesen,  aber  was  nützt  uns  dies, 
wenn  wir  nicht  auch  die  etruskische  und  lykische  Sprache  verstehen?  Wir 
sind  somit  nur  auf  Nachrichten  aus  zweiter  Hand  angewiesen.  Die  nationale 
Ueberlieferung  der  betreifenden  Völker  und  damit  die  ursprüngliche  Kenntnis 
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ihrer  Geschichte  bleibt  für  uns  stumm  und  verschlossen.  Wenn  Eanhe  in 
seinem  Werke  Serbien  und  die  Türkei  im  10.  Jht.  (jetzt  in  seinen  SW.  4,3/4) 
den  Befreiungskampf  der  Serben,  ohne  Serbisch  zu  kennen,  nur  auf  Grund 
von  Papieren  und  mündlichen  Mitteilungen  des  WuJc  Stcpanoicitsch  Karadschitsch 
verfaßte,  wobei  zum  Teile  Kopitar  den  Dolmetscher  spielte,  so  kann  dies  wohl 
als  Ausnahme  gelten,  die  die  Regel  bestätigt.  Ein  ähnlicher  Versuch,  den  die 

G.  von  Japan  von  0.  Naehod  (1.  Bd.  1906  in  Heeren- Uclierts  Staatengeschichte) 
darstellt,  ist  nicht  eben  sehr  gelungen,  üebersetzungen  sind  doch  nur  schAvache 

Ersatzmittel,  die  den  Benutzer  von  den  subjektiven  Auffassungen  und  gegebenen- 
falls von  den  Fehlern,  Mängeln,  absichtlichen  Auslassungen  des  üebersetzers 

in  eine  für  die  Selbständigkeit  seines  Urteils  unwürdige  Abhängigkeit  bringen, 
üeberdies  kann  die  für  den  Geschichtsschreiber  so  wichtige  psychologische 
Erfassung  des  in  den  Quellen  zum  Ausdruck  gebrachten  fremden  Seelenlebens 
nur  dadurch  zu  einem  glücklichen  Ziele  geleitet  werden,  daß  er  sich  mit  diesen 
Quellen  in  ihrer  Urform  auseinandersetzt.  Er  muß  sie  selbst  befragen  und 
abhören.  Es  ist  dies  wie  mit  den  Reisen  in  fremden  Landen.  Der  wird  den 

meisten  inneren  Gewinn  davonzutragen  die  Möglichkeit  haben,  der  mit  den 
Menschen  dortselbst  in  ihrer  Muttersprache  sprechen  kann.  Aber  auch  dem, 
der  sich  nur  radebrechend  weiterhilft,  eröffnet  sich  immerhin  noch  ein  tieferer 
Einblick  und  größeres  Verständnis  für  die  Eigenart  seiner  Umgebung  als  dem, 
der  sich  mit  Hilfe  von  Fremdenführern  und  Dolmetschern  der  Mühe  entschlägt, 
in  lebendigen  Verkehr  mit  Land  und  Leuten  zu  treten. 

Die  Sprache  begreift  ja  die  meisten  Kulturbestandteile  eines  Volkes  in 
ihrer  seelisch-natürlichen  wie  in  ihrer  geschichtlich  gewordenen  Besonderheit 
in  sich.  Wie  das  wirkliche  Verstehen  einer  Sprache  die  Gemeinsamkeit  des 
Denkens  und  Fühlens  voraussetzt,  so  führt  andererseits  die  eifrige  Beschäftigung 
mit  ihr  zu  dem  Verständnis  dieses  Denkens  und  Fühlens  hin.  Und  es  ist  für 

den  Historiker  bei  der  Behandlung  der  Quellen  selbst  stümperhafte  Kenntnis 
ihrer  Sprache  vorteilhafter  als  die  beste  Uebersetzung  anderer.  Schon  in  der 
durch  die  eigene  Uebersetzertätigkeit  notwendig  gewordenen  Denkarbeit  liegt 
ein  Stück  psychischer  Bewältigung  der  in  den  Quellen  niedergelegten  seelisch- 

geistigen Eigenart.  Deshalb  ist  für  alles  geschichtliche  Forschen  der  ideale 
Zielpunkt,  was  die  alte  Geschichte  schon  längst  erreicht  hat.  K.  J.  Neumann 
(Entiriclclung  u.  Aufgaben  der  Alten  Geschicidc,  Straßburger  Rektoratsrede  1910) 
behauptet:  „Ohne  volle  Beherrschung  der  philologischen  Technik  wäre  alte 

Geschichte  Dilettantismus".  Das  gilt  aber  in  sinngemäßer  Anwendung  für 
alle  Teile  der  Geschichte.  Mag  in  dieser  wie  in  anderer  Hinsicht  die  Altertums- 

wissenschaft das  unerreichte,  wenn  nicht  unerreichbare  Vorbild  für  unsere 
Forschungsrichtung  sein,  angestrebt  muß  die  Verwirklichung  des  hier  vorgesteckten 
Zieles  werden.  Es  sprechen  schon  alle  Anzeichen  dafür,  daß  nun  das  Mittel- 

alter an  die  Reihe  kommt,  daß  auch  da  Philologie  und  Geschichte  sich  ein- 
trächtig in  die  Hände  arbeiten  werden.  Erst  wenn  auch  für  diese  Zeit  die 

Sprache  der  Bildung,  der  Philosophie  und  eines  großen  Teils  der  schönen 
Literatur,  wenn  das  Latein,  das  in  diesen  Jahrhunderten  eine  sich  weiterbildende, 
lebende  Sprache  war,  nach  allen  Richtungen  hin  durchforscht  und  gedanklich 
wie  formal  ausgewertet  sein  wird,  erst  dann  wird  man  die  geistesgeschicht- 

lichen Grundlagen  gewonnen  haben,  um  zum  vollen  Verständnisse  seiner  Kultur 

zu  gelangen.    Die  Forschungen  von  Ldu-,  Traube  und  Taul  Lehuwnn  bedeuten 
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in  dieser  Richtung  verheißungsvolle  Ansätze.  Der  mittellateinischen  Philologie 
zur  Seite,  muß  natürlich  die  sprachwissenschaftliche  Behandlung  der  romanischen, 
germanischen,  slawischen  u.  a.  Volkssprachen  treten.  Von  keinem  Historiker 
wird  man  verlangen  können,  daß  er  diese  Sondergebiete  alle  beherrsche,  aber 
die  Notwendigkeit  einer  Zusammenarbeit,  gegenseitiger  Aushilfe  und  Anleihen 
muß  als  allgemeiner  Grundsatz  allen  Forschern  ins  Bewußtsein  treten,  die 
sich  auf  das  Gebiet  mittelalterlicher  Quellenkunde  begeben.  Von  Fall  zu  Fall 
wird  sich  ja  historische  und  neuphilologische  Bildung  in  einer  Person  vereinigen. 
Dann  möge  diese  Verbindung  entsprechend  ausgenutzt  werden !  Man  vgl.  etwa 

Edivard  Schröder^  Urkundeusüidien  eines  Germanisten,  MJOeG.  18  (1897)  1  —  52. 
Jede  Sprache  ist  ein  System  von  Zeichen.  Die  Beziehung  nun  zwischen 

den  Zeichen  und  dem  Bezeichneten  drückt  sich  in  dem  Verhältnis  der  ..Wörter 

und  Sachen"  aus.  Dieses  Verhältnis,  das  gerade  in  neuerer  Zeit  von  der 
Sprachwissenschaft  liebevoller  gepflegt  wird  denn  früher,  führt  aber  hinüber  zur 

Geschichte,  für  die  die  Bealienkunde  einen  wichtigen  Teil  der  Erkenntnis  dar- 
stellt. Die  Realien  bilden  ja  den  kulturgeschichtlichen  Hintergrund  ohne  dessen 

Feststellung  nicht  nur  die  Rechts-,  Verfassungs-,  Wirtschafts-,  Sitten-  und 
Wissenschaftsgeschichte,  sondern  auch  die  politische  Geschichte  flach,  gestaltlos 
und  im  letzten  Grunde  unverständlich  bleiben  muß.  Auch  hier  knüpfen  die 
auf  den  Ausbau  der  Reali.enkunde  der  jüngeren  Zeit  gerichteten  Bestrebungen 
an   das  Vorbild  der  Altertumswissenschaft  an. 

Aus  dem  hier  Angeführten  (vgl.  II  §  11)  ergibt  sich,  daß  es  für  den 
Historiker  unabweisliche  Pflicht  ist : 

1.  sich  praktische  Sprachkenntnisse  anzueignen.  Er  braucht  sie  nicht 
nur  für  das  Verständnis  der  Quellen,  sondern  auch  für  die  Benützung  der 
Literatur.  Außer  den  antiken  Sprachen  muß  er  mindestens  die  großen  Welt- 

sprachen so  weit  beherrschen,  daß  er  die  französischen,  englischen  und  italie- 
nischen Geschichtswerke  fließend  übersetzen  kann.  Hierzu  kann  ja  nach  der 

Wahl  der  Themen  die  eine  oder  andere  Sprache  hinzukommen.    (Vgl.  I  §  2.) 
2.  muß  er  sich  mit  den  Hilfsmitteln  der  Sprachwissenschaft  in  jenen 

Grenzen  vertraut  machen,  die  es  ihm  ermöglichen,  wenigstens  einfache  Probleme 
im  eigenen  Wirkungskreise  zu  lösen. 

AU  gemeines :  Herrn  Paul,  Prinzipien  der  Sprach^.  *  1909  (Grundlegende  Einfüh- 
rung in  das  Wesen  der  Sprache);  Berth.  Delbrück,  Einführung  in  das  Sprachstudium 

:=  Bibl.  indogerman.  Grammatiken  *  1880.  ̂   1908  (m.  Ises.  Berücksichtigung  der  G.  der 
vergleichenden  Sprachwissenschaft);  Th.  Benfey,  G.  der  Sprachwissenschaft  u.  oriental. 
Philologie  in  Deutschland  =  G.  der  Wissenschaften  in  Deutschland  8  (1869). 

IndogermuniscJie  Sprachwissenschaft:  Ant.  Meillet,  Introduction  a  l'etude  comparative 
des  langues  indo-europeennes  ^  Paris  1912;  Grundriß  d  e  r  i  n  d  o  -  a  ri  s  c  h  en  Philo- 

logie und  Altertumskunde  hg.  von  Bühl  er  1896  if.;  Grundriß  der  i  r  an  i  s  c  h  e  n 

Philologie  hg.  von  Geiger  u.  Kuhn  1895  0'.;  Grundriß  der  indogerman.  Sprach-  u. 
Altertumskunde  hg.  von  C.  Brugmann  u.  B  arthol  omae  1916  f. 

Klassische  Philologie  (vgl.  Altertümer):  Phil.  Aug.  Boeckh,  Enzyklopädie  u.  Me- 
thodologie der  philolog.  Wissenschaften  hg.  v.  E.  Bratuschek  1877.  -hg.  v.  Kluß- 

mann  1886  (noch  immer  heranzuziehen);  Emil  Hübner,  Grundriß  zu  Vorlesungen  über 
die  Geschichte  u.  Encyklopädie  der  klassischen  Philologie  1876;  Bibliographie  der  klass. 
Altertumswissenschaft  -1889;  Einleitung  in  die  Altertumswissenschaft  hg.  v.  Alf.  Gercke 
u.  Edd.  Norden  3  Bde.  1910  f.,  1  ̂  (vermehrt  1912);  Iwan  v.  M  ü  1 1  e  r  ,  Hdb.  der  klass. 

Altertumswissenschaften  9  Bde.  1885  ft".,  vielfach  neu  aufgelegt,  1.  1886,  M  (1892); 
L.  Ulrichs,  Grundlegung  und  Geschichte  der  Philologie;  F.  Blaß,  Hermeneutik  u. 

Kritik,  Paläographie,  Buchwesen,  Handschriftenkunde;  G.  Hinrichs  (in  '^1:  W.  L  a  r- 
feld)  Griech.  Epigraphik;  E.  Hüb  n  er,  Römische  Epigraphik;  G.  F.  Unger,  Zeitrech- 

nung der  Ciriechen  u.  Kömer;  H.  Nissen,  Griech.  \\.  römische  Metrologie,  2.  1885,  *2.  1890 
(triechische    u.  lateinische    Sprachwissenschaft;    Die  griechische    und    lateinische  Literatur 
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u.  Sprache  =  Kultur  der  Gegenwart  1.  Teil,  8.  Abt.  ̂ verni.  1913;  Rud.  K 1  u  ß- 
mann,  Bibliotheca  scriptorum  classicorum  et  graecorum  et  latinorura  1.  Scriptores  graeci 

2.  Scriptores  latini  191'6  (enthält  die  deutsche  Literatur  von  18'8  bis  1896  einschl.).  — 
Kortlaufende  Bibliographien:  .T  ah  resbe  richte  über  die  Fortschritte  der  klass.  Alter- 
iumswissenschaft  hg.  v.  Konr.  Bursian  1875  ff  ;  Berliner  philolog.  Wochenschrift 
1882  ff.  —  Für  die  Realienkunde  vgl.  IX  §  2.  Wörterbücher:  Henr.  (Estienne)  Steph  anus, 
Thesaurus  linguae  graecae  *  Parsiis  1831 — 65,  9  Bde;  E.  Forcellini,  Totius  latinitatis 
lexicon,  Prati  1858—68:  Grundlegend  wird  nach  seiner  Vollendung  der  Thesaurus  lin- 

guae latinae  1900  ft'.  sein,  der  den  ganzen  lateinischen  Sprachstoft'  bis  Ende  des  6.  Jhts.  n. Uhr.  berücksichtigt.  D  und  E  in  Bearbeitung.  Vgl.  Paul  Rowald,  Repertorium  latein. 
Wörterverzeichnisse  u.  Speziallexika  1914.  Lateinische  u.  griechische  Philolo(jie  des  Mittel- 
alters:  Gv.  Koffniane,  G.  des  Kirchenlateins  1  (1879/81):  —  Augustin-Hieronyraus : 
Jak.  Felder,  Die  lat.  Kirchensprache  nach  ihrer  geschiclitlichen  Entwicklung  1905; 
J.  J.  Baebler,  Beiträge  zu  einer  Geschichte  der  latein.  (irammatik  im  Mittelalter  1885 ; 
rCarl  S  i  1 1 1 ,  Zur  Beurteilung  des  sog.  Mittellateins,  A.  f.  lat.  Lexikographie  2  (1885)  550—80: 
Wni.  Meyer-Lübke.  Die  latein.  Sprache  in  den  romanischen  Ländern  in  Gröbers 
Grundriß  (s.  u.)  1;  wichtig:  Ldw.  Traube,  Einleitung  in  die  lateinische  Philologie 
des  Mittelalters  =  Vorlesungen  u.  Abhandlungen  2  (1911);  seit  1905  hg.  v.  Traube, 
fortg.  v.  Paul  Lehmann:  Quellen  u.  Untersuchungen  zur  latein.  Philologie  des  Mittel- 

alters: Sonderarbeiten  auf  diesem  Gebiete  bei  Bernheim  S.  287  f.  Vgl.  Dictionnaire 
de  la  bible  4  (Paris  1908)  Sp.  97  f.  Für  das  hellenistische  (Griechisch  vgl.  den  Artikel  von 
Adolf  Deißmann  in  Realencykl.  f.  prot.  Theol.  ̂ 7  (1899)  627—39.  —  Münchener  Archiv  f. 

Philologie  des  Mittelalters  hg.  v.  Wilhelm  1915  ff'. Wörterbücher:  Forcellini  s.  o.  u,  Thesaurus«,  o. ;  Du  Gange  [Dufresne. 

sieur  Du  Gange]  Glossarium  mediae  et  inümae  latinitatis  3  Bde.  Paris  1678,  ̂   bearbeitet  v. 
Henschel  7  Bde.  Paris  1840/50.  »  hg.  von  Niort  10  Bde.  1883/7  mit  altfranzös.  Glossar. 
Trotz  seiner  Lücken  noch  immer  das  beste  Nachschlagewerk;  Karl  v.  P  a  u  c  k  e  r. 
Supplementnm  lexicorum  latinorum  1.  1883/5;  Louis  Q  u  i  c  h  e  r  at ,  Addenda  lexicis  latinis, 
Paris  1862;  für  das  bis  1848  in  Ungarn  als  amtliche  Sprache  gebrauchte  Latein:  Ant. 
Bartal.  Glossarium  mediae  et  inf.  latinitatis  regni  Hungariae  1901.  Für  das  (Griechische: 
Hri.  (Estienne)  Steph  anus  s.  o.;  E.  A.  Sophocles,  Greek  Lexicon  of  the  roman 
and  bvzantine  periods.  New  York  u.  Leipzig  1888,  für  die  Zeit  von  146  v.  Chr.  —  1100  n. 
Chr.;  Du  Cange,  Glossarium  ad  scriptores  mediae  et  infimae  graecitatis,  Paris  1688, 
Neuabdr.  1889  f.  —  Für  die  lateinifclie  Rechts-  u.  Urkundensprache  (auch  die  deutsche): 
Edd.  Brinkmeier.  Glossarium  diplomaticum  2  Bde.  185.5/6;  sonst  noch  L.  Dieffen- 
bach,  Glossarium  latino-germanicum  mediae  et  infimae  aetatis  1857  u.  desselben 
Novnm  Glossarium  latino-germanicum  1867.  —  Da  das  mittelalterliche  Latein  sehr  stark 
von  der  Sprache  der  Vulgata  u.  der  Kirchenväter  beeinflußt  wurde  und  biblische  Wen- 

dungen unbewußt  in  die  Redeweise  der  Literatur  hinüberfließen,  sei  auf  die  sog.  Koiikor- 
<iansen  hingewiesen,  in  denen,  je  nachdem  sie  Real-  oder  Verbalkonkordanzen  sind,  alle 

Stellen  gesammelt,  die  einen  bestimmten  Begriff"  oder  ein  bestimmtes  Wort  (in  allen  seinen 
Formen)  enthalten.  Für  die  Vulgata:  Repertorium  biblicum  hg.  v.  Mich.  Bechig  2  Bd«. 
1887/8:  für  die  Septuaginta:  Karl  Herm.  Bruder,  Tamieion  sive  concordantiae  omnium 

vocum  novi  testamenti  graeci  ̂ 1888;  für  die  dt.  Luthcrbibel :  (Calwer)  Bibelkonkordanz 
*1905:  für  Ambrosius:  [Bartholomaeus  v.  Urbino]  Milleloquium  Ambrosii,  Lyon 
1556:  für  Augustinus:  L  e  n  fa  n  t ,  .Concordantiae  Augustinianae,  Paris  1656  —  65.  Roma- 

nische Philologie:  Gv.  Gröber,  Grundr.  der  roman.  Philologie  4  Bde.  (1888  —  1901). 
-1  (1904/6);  Wm.  Meyer-Lübke,  Einführung  in  das  Studium  der  roman.  Sprach- 

wissenschaft ^  1909  =  Bd.  1  von  Sammlung  roman.  Elementarbücher  1901  -ff.  Fort- 

laufende Bibliographien  in  Z  s  c  h  r.  für  roman.  Philol.  1877  ff',  in  Suppl. heften  seit  1878: 
ferner:  Kritische  J  b  e  r  r.  über  die  Fortschritte  der  roman.  Philol.  1892  ff',  (be- handelt die  Erscheinungen  seit  1890).  Für  den  Historiker  kommt  neben  den  üblichen 
Wörterhüchern  besonders  in  I5etracht:  Französische:  Gv.  Körting,  Latein-romanisches 
Wb.  3 1907;  Feh.  Diez,  Etymologisches  Wb.  der  roman.  Sprachen  M887;  G.  Kör- 

ting, Etymolog.  Wb.  der  französ.  Sprache  1907;  Dictionnaire  historique  de  la 

langue  fran^aise  p.  p.  l'academie  fran^aise  4  Bde.  Paris  18.58  —  94;  Feh.  Godefroy, 
Dict.  de  l'ancienne  langue  fran^aise  et  de  tous  ses  dialectes  du  9e  au  14e  siede,  Pari.s 
10  Bde.  1881  — 1902;  A.  Hatzfeld,  A.  Darmestetter  u.  Thomas,  Dict.  de  la 

langue  franfaise  du  commencement  du  17e  siecle  jusqu'  ä  nos  jours  5  Bde.  1894—1901. 
Italienische:  V'ocabolario  degli  Accademici  della  Crusca,  Florenz  '1612,  *  1863  ff. : 
Tommaseo-Bellini.  Dizionario  della  lingua  italiana,  Turin  1865 — 79.  Rumänisch: 
Lexicon  valachico-latino  hungaricum,  Budae  1825,  das  sog.  ,  Ofener  Wörterbuch". 
Spanisch:  A.  de  Pages,  Gran  diccionario  de  la  lengua  Castellana,  Madrid  1902  ff',  (ier- 
manische  Philolofjie:  Karl  v.  Bah  der,  Deutsche  Philologie  im  Grundriß  5  Bde.  1883;  für 
unsere  Zwecke  besonders  wichtig:  Herm.  Paul,  (irundr.  der  german.  Philologie  3  Bde. 
1891/3,    M896-1909  4  Bde..    M911  ff.   in    einzelnen    selbständigen    Händen.      Fortlaufende 
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Bibliographien:  J  b  e  r  r.  über  die  Erscheinungen  auf  dem  Gebiete  der  germau.  Philo- 
logie 1877  ff.  (Berichtsjahre  1876  ff.)  bezieht  sich  auf  die  Geschichte  der  nhd.  Literatur 

bis  1624;  Literaturbl.  für  german.  u.  roman.  Philologie  1880  ff.;  Anzeiger 
für  das  dt.  Altertum  1885  ff. ;  Jberr.  für  neuere  dt.  Literaturg  1892  ff.  (Bericlitsjahre 
1890  ff.) ;  A  n  g  1  i  a ,  Zschr.  für  engl.  Philol.  1877  ff.  Wörterbücher:  Osk.  Schade  Altdt.  Wb. 

■'  1872—82;  Matth.  L  e  x  e  r  ,  Mittelhochdt.  Wb.  3  Bde.  1869—78  u.  dessen  Mittelhochdeutsches 
Taschenwb.  *  1906  in  einem  Band;  Alfr.  Götze,  Frühneuhochd.  Glossar  1912,  -1920;  Jak. 
u.  Wm.  Grimm,  Dt.  Wb.  1854  ff.  (unvollendet  A — Q;  um  die  angeführten  Belege  dittieren 
zu  können  vgl.  man  das  Quellenverzeichnis  zum  Dt.  Wb.  1910  (P]rgänzungen  zum  Grimm- 

schen Wb.:  Karl  Ldw.  Weigand,  Dt.  Wb.  1857—71,  2  Bde.  »  1908— lu);  Lor.  Diefen- 
bach  u.  Ernst  Wülckcr,  Hoch-  und  niedeidt.  Wb.  der  mittleren  u.  neueren  Zeit  1885 
(betrifft  15.— 18.  Jht.);  von  den  Wbb.  der  deutschen  Mundarten,  die  bei  D.W.«  20—2:? 
uut  zusammengestellt  sind  (vgl.  Dt.  G.bll.  5  [1904]  169  ff.!),  seien  hervorgehoben:  Karl 
Schiller  u.  A.  Lübben,  Mittelniederdt.  Wb.  6  Bde.  1873—81  u.  J.  A.  Schm  eller. 
Bayerisches  Wb.  ̂   1872 — 77  (nach  Wortstämmen  geordnet  mit  alphabetischem  Wortregister 
am  Ende  des  2.  Bds.);  ein  neues  Wb.  der  bayer.  Mundart  von  der  Wiener  Akademie  in 
Vorbereitung.  —  Ueber  deutsche  Fremdwörteibücher  u.  Wörterbücher  deutscher  Berufs- 

sprachen (für  kritische  Feststellungen  mitunter  wichtig)  s.  R.  F.  Arnold,  Allg.  Bkde. 
-  278  ff.  Für  die  Englische  Sprache  ausgezeichneter  Behelf,  durch  Uebersichtlichkeit  der 
datierten  Quellenbelege  für  den  Historiker  wertvoll:  James  A.  H.  Murray,  A  nevv  English 
dictionary  on  liistorical  plinciples,  Oxford  1888  ff.;  The  English  Dialect  Dictionary 
von  Wriglit,  London  1898.  Ein  Verzeichnis  der  gebräuchlichen  Glossarien  bei  Walter 

W.  Skeat,  Etymological  dictionary  of  the  English  language  ̂   Oxford  1884  S.  XXV-XXX : 

F.  H.  Stratraann,  A  dictionary  of  the  old  Englisli'language,  Krefeld  1867  M878,  hg. V.  Henry  Bradley:  A  middle-Knglish  dictionary,  Oxford  1891. 
Für  die  übrigen  germanischen  Spraclien :  Otto  Kaikar,  Ordbog  til  det  aeldre  danske 

sprog  (1300—1700)  7  Bde.,  Kopenhagen  1881-1907;  H.  Falk  u.  A.  Torp,  Etymologisk 
urdbog  over  det  norske  og  det  danske  sprog,  Christiana  1903 ;  Ordbok  öfver  svenska 
spräket  utgifen  af  svenska  akademien,  Lund  1896  ff. ;  AVoordenboek  der  neder- 
1  and  sehe  taal,  Haag  1882  ff.  Für  die  Erforschung  der  Wortbedeutung  und  ihres  für  die 
Geistesgeschichte  symptomatischen  Wandels  bzw.  ihrer  Verwendung  und  zwar  nicht  nur 
einzelner  Worte,  sondern  ganzer  Wendungen  sind  die  Zilatensavrndiingen  u.  die  geschicht- 

lichen Nachweise  der  (icßügelten  Worte  von  Bedeutung.  Neben  Gg.  Büchmann,  Ge- 

flügelte AVorte  ̂   1864,  '-°  1910.  Sehr  reich,  aber  meist  ohne  geschichtliche  Erläuterung  das Dictionary  of  Quotation  s  11  Bde.  1896  ff.  enthält  klassische,  französ.,  Italien., 
deutsche,  spanische  Zitate,  historische  polit.  Anspielungen  usw.  Material  findet  man  auch 
in  den  Spricliwörtersammlungen  (üeber  diese  u.  folgende  vgl.  Arnold,  Allg.  Bk.  99  f., 
168,  175  f.  Wichtig  Z.  f.  dt.  Wortforschung,  hg.  von  Friedr.  Kluge  1901  ff.  Für  das 
erste  Auftauchen  der  einzelnen  Fremdwörter  in  der  deutschen  Sprache  das  bisher  unvollendet 
gebliebene  Dt.  Fremdwb.  von  Hs.  Schulz  1  (A — K)  1913;  über  die  deutschen  Schlag- 

worte Otto  Ladendorf,  Histor.  Schlagwörterbuch  1906;  Feh.  Lepp,  Schlagwörter  des 
Reformationszeitalters  =  Qu.  u.  Darstellungen  aus  der  G.  des  Reforraationszeitalters  8 
(1908);  Fritz  Schramm,  Schlagworte  der  Alamodezeit  Beiheft  zur  Zschr.  f.  dt 
Wortf.  1914;  Rud.  Rotheit,  Die  Kernvi^orte  des  Weltkrieges  1916.  —  Nachweise  für 
einzelne  Dichter :  Enciclopedia  Dantesca  4  Bde.,  Mailand  1896 — 1905 ;  A.  S  c  h  m  i  d  t, 
Shakespeare-Lexikon  2  Bde.  ̂ 1902;  Ch.  Livet,  Lexique  de  la  langue  de  Moliere,  3  Bde., 
Paris  1895/7.  u.  a. 

§  7.    Schriftenkunde  (Paläog-raphie). 

Von  der  Schrift  gilt  ähnliches  wie  von  der  Sprache.  Die  Ausgrabungen 
der  Engländer  und  Italiener  zu  Knossos  und  Phaistos  haben  uns  eine  Menge 
kretischer  Denkmäler  zugänglich  gemacht,  Zeugnisse  der  vorgriechischen 
Geschichte  Kretas.  Diese  Denkmäler  sind  mit  Inschriften  versehen,  aber  diese 

Inschriften  „sagen"  uns  nichts,  denn  wir  können  sie  nicht  lesen.  Die  Unent- 
rätselbarkeit  der  Schrift  ist  fast  schlimmer  oder  mindestens  ebenso  schlimm 

wie  die  Unkenntnis  der  Sprache.  Das  Verhältnis  des  Historikers  zur  Scbriften- 
kunde  ist  aber  doch  ein  anderes  als  zur  S|6rachwissenschaft.  Es  ist  insofern 
ein  engeres,  als  Paläographie  keine  selbständige  AVissenschaft  für  sich  ist, 
sondern  in  den  Rahmen  der  geschichtlichen  Forschung  selbst  fällt.  Wer  auf 

die  Bezeichnung  eines  „Forschers"  Anspruch  erhebt  und  unsere  Wissenschaft  ' 
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-weiterführen  will,  der  kann  der  Schriftenkunde  nicht  entraten.  Sie  ist  hiefür 
eine  notwendige  Vorbedingung,  wenigstens  die  Beherrschung  der  allgemeinen 
Grundsätze  und  im  besonderen  jenes  Teils  der  Paläographie,  der  mit  seinem 
Forschungsgebiet  in  Zusammenhang  steht.  Hingegen  spielt  hier  das,  was  in 
der  Sprachwissenschaft  der  Uebersetzung  entspricht,  nämlich  die  Abschrift, 
die  Transskription  bzw.  Ausgabe  (Edition),  eine  ganz  andere  KoUe.  Hat  ein 
anerkannter  Forscher  die  Abschrift  angefertigt  und  veröffentlicht  und  liegen 
nicht  gewichtige  innere  Gründe  für  einen  Zweifel  an  der  Richtigkeit  der  Lesung 
vor,  so  besteht  kein  Hindernis,  diese  Transskription  zu  benutzen.  Man  kann 
nicht  verlangen,  daß  der  Historiker  jede  Inschrift,  jede  Handschrift,  jeden 
alten  Druck,  den  er  verwertet,  selbst  einsieht,  aber  verlangen  muß  man,  daß 
er  gegebenenfalls  in  der  Lage  ist,  diese  Quellen  zu  lesen,  paläographisch  zu 
werten  oder  die  Abschriften  und  Ausgaben  auf  ihre  Richtigkeit  zu  prüfen. 

Die  Geschichte  der  Schrift  gewährt  wie  die  Geschichte  der  Sprache  Ein- 
blick in  die  kulturellen  Verzweigungen  und  Abhängigkeiten  der  einzelnen  Völker 

und  Volksgemeinschaften  voneinander.  Doch  kommt  das  hier  nicht  in  Betracht. 
Hier  soll  nur  davon  die  Rede  sein,  inwieweit  uns  die  Kunde  der  Schrift  die 

Kunde  der  Quellen  vermittelt.  Dabei  sei  der  erzieherische  Wert  der  Paläo- 
graphie nicht  vergessen.  Die  Beschäftigung  mit  den  fremden,  oft  nur  schwer 

entzifferbaren  Zeichen  zwingt  zur  Einstellung  unserer  gesamten  Aufmerksam- 
keit auf  ein  bestimmtes,  eng  umgrenztes  Beobachtungsfeld.  Sie  verlangt  die 

größte  Genauigkeit  und  Selbstprüfung  und  stellt  bisweilen  an  den  Scharfsinn 
und  an  die  Kombinationsgabe  des  Enträtslers  die  allergrößten  Anforderungen. 
Sie  schärft  zudem  das  Beobachtungsvermögen  unseres  Auges,  eine  Eigenschaft, 
die  lins  auch  bei  der  Beschäftigung  mit  anderen  Quellenarten  (Siegeln,  Münzen, 
Stichen,  Landkarten  usw.)  zugute  kommt. 

Die  Kenntnis  der  Schriftenkunde  ist  Voraussetzung  für  das  geschicht- 
liche Forschen  in  seinem  weitesten  Umfange,  also  auch  für  das  auf  sprach- 

und  literaturgeschichtlichem  Gebiete.  Der  klassische  Philologe  braucht  sie 
ebenso  wie  der  Kunsthistoriker.  Wer  den  älteren  Zeugnissen  germanischer 
oder  romanischer  Sprachentwicklung  sein  Augenmerk  zuwendet,  muß  diese 
Zeugnisse  selber  zu  lesen  imstande  sein  und  ihr  Alter  bestimmen  können.  Der 
Musikhistoriker  kommt  ohne  sie  nicht  aus  und  noch  weniger  der  Aegyptologe 
oder  Assyriologe.  Insofern  ist  sie  ein  natürliches  Verbindungsglied  für  alle 
Zweige  historischer  Wissenschaft.  Was  von  der  geschichtlichen  Quellenkunde 
im  allgemeinen  gilt,  macht  sich  in  der  Paläographie  ganz  besonders  bemerk- 

bar: die  Verwendung  der  induktiven  Methode.  Wir  schreiten  hier  auf 
Grund  eindringender  Beobachtung  und  einer  alle  Abweichungen  berührenden 
Zergliederung  zu  allgemeinen  Erkenntnissen  vor. 

Seitdem  MuhiUou,  De  re  diplonKÜim  (1681)  die  Aufmerksamkeit  der  Ge- 
schichtsforscher auf  die  Bedeutung  der  Urkunde  als  Quelle  gelenkt  hat,  seit- 

dem die  Wichtigkeit  der  Ausgrabungen  allgemein  erkannt  wurde  und  man 
die  kritische  Ausgabe  originaler  Quellen  als  Voraussetzung  für  das  Fort- 

schreiten historischer  Erkenntnis  überhaupt  betrachtet,  seitdem  findet  auch 
die  Schriftenkunde  eifrigst  Pflege.  Sie  hat  sich  allmählich  gegenüber  der 
Urkundenlehre,  von  der  sie  vordem  als  ein  Teil  angesehen  wurde,  verselbständigt 
und  man  unterscheidet  nun:  1.  Inschriftenkunde  (Epigraphik),  der, 
unabhängig    von    der  Erscheinungsform,    auch    die    Kunde    der   orientalischen 
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Schriften  zugezählt  wird,  und  2.  die  eigentliche  S  c  h  r  i  f  t  en  ku  n  de  (Paläo- 
graphie),  als  die  Wissenschaft  von  den  in  Handschriften  niedergelegten  Schriften. 
Von  der  Paläographie  zweigt  ab  3.  die  Kunde  der  Druckschriften,  also  vor 
allem  die  I  n  k  u  n  a  b  e  1  k  u  n  d  e. 

Entsprechend  der  zweifachen  Stellung,  die  die  Schrift  in  den  geschicht- 
lichen Quellen  einnimmt,  einerseits  als  Mittel  der  Verständigung  und  Gedanken- 

lixierung,  andererseits  als  Gradmesser  einer  bestimmten  ßildungshöhe  und  des 
Bildungszusammenhanges  zwischen  den  Völkern,  verfolgt  denn  auch  die 

Schriftenkunde  eine  zweifache  Aufgabe,  eine  praktische  und  eine  kulturgeschicht- 
liche. Diese  praktische  Aufgabe  zerfällt  hinwiederum  a)  in  die  rein  technische, 

die  uns  die  nackte  Kunst  des  Lesens  vermittelt,  und  b)  in  die  der  Alters- 
und Herkunftsbestimmung  der  einzelnen  Schrift.  So  wertvoll  auch  die  Lese- 

kunst ist,  so  trägt  sie  allein  noch  nicht  den  Charakter  der  Wissenschaftlich- 
keit an  sich.  Große  Uebung  und  ein  gutes  Auge  vermögen  es  da  zu  einer 

Virtuosität  zu  bringen,  die  oft  nur  gefühlsmäßig  entscheidet.  Das  ist  z.  B. 
der  Fall  bei  den  neueren  Schriften  seit  dem  15.  Jht.,  die  noch  so  gut  wie  gar 
keiner  wissenschaftlich  gegründeten  Durchforschung  unterzogen  worden  sind. 
Jeder  Archivar  weiß  eine  Schrift  des  16.  von  der  des  17.  Jhts.,  eine  deutsche 
von  einer  italienischen  Schrift  zu  unterscheiden,  aber  es  mangelt  noch  an  jeder 

systematischen  Zergliederung.  Es  liegt  aber  auf  der  Hand,  daß  die  Fest- 
stellung des  Alters  und  der  geographischen  bzw.  nationalen  Herkunft  einer 

Schrift  oder  eines  Schreibers  für  die  kritische  Verwertung  der  Handschrift 

von  allergrößter  Bedeutung  ist.  In  neuerer  Zeit  hat  man  es  deshalb  unter- 
nommen, in  planmäßiger  Weise  namentlich  für  das  Mittelalter  die  Schriften 

nach  ihrer  räumlichen  Herkunft  zu  untersuchen  und  sie  in  ihrer  Gleichartig- 
keit zusammenzustellen,  sie  nach  SchreibscJmlen  und  sog.  Sehriftprovinzeti  aus- 

zusondern. Dies  ist  natürlich  bei  der  verhältnismäßig  großen  Spärlichkeit  von 

Kulturraittelpunkten,  wie  diese  im  Mittelalter  der  Fall  ist,  leichter  durch- 
zuführen als  für  die  Neuzeit,  wo  die  Schreibkunde  sich  ungleich  größerer  Ver- 

breitung erfreut. 
So  verschieden  auch  die  verschiedenen  Schriften  und  ihre  Zeichen  sind, 

so  tragen  sie  doch  sehr  viele  Merkmale  an  sich,  die  sich,  auch  ohne  daß  man 
eine  unmittelbare  Beeinflussung  stets  nachweisen  könnte,  wiederholen.  So 
findet  sich  bei  Sumerern,  Kretern,  Kleinasiaten,  Chinesen  ini  Altertum  und  bei 
Azteken  als  älteste  die  Bilderschrift,  die  zunächst  ideographisch,  d.  h.  durch 
ihre  Bildzeichen  nicht  Wörter  und  Sätze  darstellt,  sondern  nur  Begriffe  und 

Gedanken  andeutet.  Erst  später  drücken  sich  in  dem  Zeichen  bestimmte  Wort- 
und  Satzformen  aus.  „Das  Bild  des  Auges  z.  B.  bedeutet  nicht  nur  „Auge", 
sondern  auch  , sehen',  das  der  Kohle  auch  , schwarz'.  Der  Gedankeninhalt 
wurde  ferner  mit  dem  Lautwert  vertauscht.  Es  war  so,  als  würde  z.  B.  bei 
uns  im  Rebus  durch  das  Bild  eines  Armes  nicht  nur  dieser  Körperteil,  sondern 

auch  das  Adjektivum  , arm' ausgedrückt"  /£. //cr/»a»»/.  Um  das  Ideogramm 
näher  zu  bezeichnen,  um  anzuzeigen,  daß  das  folgende  Zeichen  z.  B.  einen 
Götternamen  ausdrücken  soll,  wird  ihm  ein  erklärendes  Zeichen  ein  sog.  D  e- 
t  e  r  m  i  n  a  t  i  V  beigesetzt.  Späterer  Entwicklung  gehört  dann  meist  die  Aus- 

bildung der  Silben-  und  der  Buchstabenschrift  an,  wobei  aber  diese  neben 
den  Ideogrammen  weiterbestehen  können.  Bei  der  Buchstabenschrift 

kann  für  die  Ausgestaltung  des  Alphabets  der  Charakter,  Vokalismus  und  Konso- 
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nantismus  der  einzelnen  Sprachen  maßgebend  werden.  Für  die  Formgebung 
der  einzelnen  Zeichen  und  der  ganzen  Schrift  sind  neben  den  Einflüssen 

nationaler  Eigenart  (vielleicht  auch  ab  und  zu  allgemein  künstlerischer  Form- 
richtungen) wichtig  der  Schreibstoff  und  die  Schreibwerkzeuge,  ferner  die  je- 

weilige Verwendungsart  der  Schrift.  So  hat  der  Gebrauch  von  Pinsel,  Tinte 

und  Papyrus  die  Umwandlung  aus  den  starren  Formen  der  ägyptischen  Hiero- 
glyphen zu  den  flüssigen,  Verbindung  suchenden  Zeichen  der  hieratischen 

Schrift  mitbedingt.  Stein,  Ton,  Metall,  Papyrus,  Wachs  oder  Pergament  und 

Papier  wirken  jedes  in  seiner  Art  auf  die  Schriftform  besonders  ein.  Ueber- 
dies  verändern  sich  die  Zeichen  je  nach  der  praktischen  Bestimmung  einer 
und  derselben  Schrift.  Sie  nimmt  eine  andere  Gestalt  an,  wenn  sie  zu  monu- 

mentalem Zwecke,  zu  Zier-  und  Prachtausstattung  dient  und  eine  andere,  wenn 
sie  für  die  Ausfertigung  einer  Urkunde  und  eine  andere,  wenn  sie  für  den 
flüchtigen  Gebrauch  des  geschäftlicben  und  brieflichen  Verkehrs  oder  für  eigene 
Notizen  verwendet  wird.  Diese  flüchtige,  nach  Verbindung  der  einzelnen  Zeichen 
strebende  Form  der  Schrift  nennen  wir  Kiirsirc.  Die  Notwendigkeit  rascher 

Schreibtätigkeit  und  die  Kostspieligkeit  des  Schreibstoffes  bedingen  den  Ge- 
brauch von  Abkürzungen,  die  im  Mittelalter  zu  einem  förmlichen  System  aus- 

gestaltet wurden  und  die  in  verschiedenen  Jahrhunderten  und  Ländern  verschieden 
auftreten.  Einen  besonderen  Zweig  der  Paläographie  stellt  die  Papyruskunde 
dar.  Die  Entzifferung  der  Papyri  fällt  freilich  vor  allem  in  das  Gebiet  der 
griechischen,  zum  Teil  in  das  der  ägyptischen  (demotischen)  Schriftkunde. 

Eine  wichtige  Rolle  spielen  im  Studium  der  Schreibkunde  die  Abbildungen 
und  das  Nachzeichnen.  Das  letztere  dient  zur  Schulung,  denn  nur  der  wird 
der  Feinheiten  und  Eigenheiten  einer  Schrift  inne,  der  sie  nachzubilden  sucht, 
sei  es  in  freier  Nachzeichnung,  sei  es  durch  Anfertigung  von  Pausen.  Ebenso 
wichtig  zum  Zwecke  der  Vervielfältigung  einer  Lernvorlage  und  zur  wissen- 

schaftlichen Bearbeitung  ist  das  Faksimile,  das  t\'omöglich  in  natürlicher 
Größe  Schriftproben  wiedergibt.  Die  Verbreitung  der  photographischen  Technik 
hat  in  dieser  Hinsicht  ganz  neue  Möglichkeiten  geschaffen.  Heutzutage  kommt 

ein  Forscher  auf  dem  Gebiete  der  Paläographie  ohne  die  Kenntnis  des  Photo- 
graphierens  gar  nicht  aus.  Freilich  wird  für  ganz  exakte  Forschungen  immer 
wieder  das  Original  eingesehen  werden  müssen,  doch  bringt  andererseits  das 
Lichtbild  oft  getilgte  Stellen  z.  B.  an  Palimpsesten  viel  deutlicher  heraus,  als 
sie  an  der  ursprünglichen  Vorlage  zu  sehen  sind.     Vgl.  S.   238. 

Wer  sich  also  im  Selbststudium  paläographische  Kenntnisse  aneignen 
will,  muß  neben  einem  der  Lehr-  und  Handbücher  auch  Schrifttafeln  heran- 

ziehen und  zwar  wird  die  methodische  Leseübung  darin  den  wichtigsten 
Bestandteil  seiner  Schulung  ausmachen.  Diese  Schrifttafeln  bieten  meist  zu 

jedem  Stück  ganz  oder  teilweise  Transskriptionen,  die  dem  Schüler  die  Möglich- 
keit gewähren,  sich  von  der  Richtigkeit  oder  Fehlerhaftigkeit  seines  Lesens 

selbst  zu  überzeugen.  Im  allgemeinen  ist  aber  gerade  Paläographie  eine 
Wissenschaft,  die  man  sich  am  besten  in  gemeinsamen,  von  einem  Lehrer  ge- 

leiteten Uebungen  aneignet. 
Eine  Besonderheit  der  neuzeitlichen  Paläographie  bildet  die  Beschäftigung 

mit  den  Geheimschriften,  deren  Auflösung  oft  zu  den  schwierigsten 
Aufgaben  des  Benutzers  gehören.  Der  Gebrauch,  schriftliche  Mitteilungen 
vertraulichen  Inhalts  durch  Verwendung  verabredeter  oder  Vertauschung  der 
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gebräuchlichen  Zeichen  allgemeiner  Kenntnis  zu  entziehen,  reicht  bis  ins 
Altertum  hinein.  Der  antiken  Uebung  hat  auch  das  Mittelalter  seine  Geheim- 

schriften entnommen  und  auf  ihr  weitergebaut.  Verwendung  der  antiken 
Schnellschrift  der  sog.  tironischen  Noten,  wie  auch  griechischer,  bisweilen  he- 

bräischer Buchstaben  deutet  auf  die  antike  Herkunft  hin.  Freilich  systematisch 

ausgebaut  wurde  das  Geheiraschriftenwesen  erst  mit  der  Einführung  ständiger 
Gesandtschaften.  Der  diplomatiscbe  Verkehr,  wie  er  sich  im  15.  Jht.  durch  die 

Sforza  in  Mailand  und  bald  im  übrigen  Italien  und  Europa  einbürgert,  führte 
notgedrungen  zur  Ausbildung  der  Kryptographie.  Ueber  die  Geschichte  des 
Geheimschriftwesens :  Fr.  Wagner^  Studien  2U  einer  Lehre  von  der  Geheimschrift. 
Archivcd.Zschr.  11  (1886)  156  if.,  12  (1887)  1  ff.,  13  (1888)  8  ff . ;  At.  Meister, 
Die  Anfänge  der  modernen  diplomatischen  Geheimschrift,  Beitrr.  sur  G.  der  ital. 

Krgptographie  des  15.  Jhts..  1902  und  von  demselben  J)/e  Geheimschrift  im  Dienste 
der  päpstlichen  Kurie  von  ihren  Anfängen  his  zu  Ende  des  16.  Jht.  =  Qu.  n. 

Ff.  aus  dem  Gebiete  der  G.,  hg.  von  der  Görres-Ges.  11  (1906)  mit  Faksirailes- 
beigaben. 

Für  die  Entzifferung  neuerer  Geheimschriften  kommen  die  gleichen  Regeln 

in  Betracht,  wie  sie  für  Diplomaten  und  Militärs  zu  gelten  haben.  Voraus- 
setzung ist,  daß  man  sich  vorerst  mit  den  gebräuchlichen  Methoden  vertraut 

macht.  Man  muß  also  über  die  Verwendung  der  Chiffrier- (chiffre  chiffrant) 
und  der  Dechiffriertabelle  (chiffre  dechiffrant)  der  geheimen  Alphabete,  der 
besonderen  Namensverzeichnisse  (nomenclator,  passe  partout),  über  sog.  blinde, 
d.  h.  irreführende,  nichtsbesagende  Zeichen  (non  valeurs)  usw.  Bescheid  wissen. 
Sehr  häutig  findet  man  übrigens,  daß  die  nachträgliche  Entzifferung  durch 
den  Empfänger  dem  Chiffernbriefe  beigelegt  oder  über  bzw.  neben  die 
chiffrierten  Zeilen  geschrieben  wurde.  Als  Beilage  zu  den  diplomatischen 

Korrespondenzen  sind  bisweilen  auch  die  in  Gebrauch  stehenden  Chiffren- 

schlüssel anzutreffen.  —  Eine  systematische,  nach  Kanzleien  geordnete  Samm- 
lung von  Chiffren  und  Chiffrenschlüsseln  wäre  darum  eine  dringend  notwendige 

Aufgabe.  Die  Werke  von  AI.  Heister  können  in  dieser  Beziehung  als  Vorbilder 

dienen.  Moderne,  aber  auch  für  die  Geschichtsforschung  verwendbare  Hilfs- 
mittel sind:  Fdd.  ileißner  v.  Wostroioitz,  Hdh.  der  Krgptographie  1881,  G.  II. 

L.  de  Viaris,  Vart  de  chiffrer  et  decJäffrer  les  depeches  secretes  =  Encgclopedie 

scieniiftqtie  des  aides-mvmoire  38  (Paris  1893);  P.  Vcderio,  De  la  crgpfographie, 
Paris  1  (1893),  2  (1896);  A.  Collon,  Etade  sur  la  crgptographie,  Brüssel  1901  f.  u.  a. 

Ueber  die  Schriftenentivkkluvg  im  allgemeinen:  Tli.  W.  Danzel,  Die  Anfänge  der 
Schrift  =  Beitrr.  zur  Kultur-  und  Universalg.  21  (1912)  mit  ausführlichen  Literaturangaben ; 
Isaac  Taylor,  The  Alphabet  1.:  semitische,  2.:  arische  Alphabete,  London  1883;  Philipp 

Berger,  Histoire  de  l'Ecriture  dans  Tantiquite  ̂   1892  (berücksichtigt  das  gesamte  Schrift- 
wesen im  Altertum,  das  amerikanische,  asiatische  usw.);  die  neueren  Forschungsergebnisse 

von  Kurt  Sethe  und  Alan  H.  Gardiner  gibt  E.  Hermann  „Der  Ursprung  des  Alphabets'' 
in  DLZtg.  40  (1919)  27  tf.  u.  51  ft.  gut  wieder;  eine  populäre  Uebersicht  über  die  Schriften 
der  Mittelmeervölker  mit  guten  Einleitungen  u.  Abbildungen  Arth.  Bauckner  und  Ign. 
Hösl,  Schritt  u.   Urkunde  1914;    Wm.  Schubart,  Jlintührung  in  die  Papyrnskde.  1918. 

Geschichte  der  Schrift  und  Anleitung  zur  Lesekunst,  griecliische  und  lateinische  Faläo- 
(jraphii',  behandelt  E.  M.  Thompson,  Handbook  of  greek  and  latin  palaeographie,  London 
■'  1906,  erweitert  u.  in  größerem  Format  als  An  Inproduction  to  greek  and  latin  Palaeo- 
graphy,  Oxford  1912  mit  reichem  bibliographis^chem, Anhang;  Art.  Mentz,  G.  der  griecli.- 
röni.  Schrift  bis  zur  p]rfindung  des  Buchdrucks  1920  über  Schreibstoff,  Ausstattung,  Buch- 

wesen usw.  im  Altertum  Th.  Birt,  Das  antike  Buchwesen  1882;  Karl  Dziatzko, 
Untersuchungen  über  ausgew.  Kapitel  des  antiken  Buchwesens  1900;  Wm.  Schubart,  Das 
Buch  bei  den  Griechen  u.  Römern  =  Hdbb.  d  kgl.  Museen,  Berlin  1907;  G.  H.  P  u  t  n  a  m  , 
Bocks  and  their  makers  during  tlie  middle  ages  2  JWe,  New  York,  London  1896/7. 
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Für  das  Mittelalter:  Wm.  Wattenbach,  Das  Schriftwesen  im  Mittelalter 

'1896;  über  die  PaUiographie  des  Mittelalters  (ohne  Abbildungen)  Ldw.  Traube,  Zur 
Palaeographie    u.    Handschriftenkunde    hg.    v.  Paul  Lehmann  =  Vorlesungen  u.  Abhdlgen 
1  (1909). 

Griechische  Paläographie:  Adolf  Kirchhoff,  Studien  z.ur  Geschichte  d.  griech. 

Alphabets  ''löST;  Wm.  Wattenbach,  Anleitung  zur  griech.  Paläographie  ̂ 1895;  Vikt. 
G  ar  d  t  h  a  u  s  e  n  ,  Griech.  Paläograpbie  *1  1911,  '2  1913;  F.  G.  Kenyon,  Palaeography 

of  greek  papyri.  Oxford  1899;  Archiv  f.  Pap3'rusforschung  u.  verwandte  Gebiete  19u0  tl'. 
Lateinische  Paläographie:  Wm.  W  a  1 1  e  n  b  a  c  h  ,  Anleitung  zur  latein.  Palilogiaphie  *  1886, 
vgl.  die  oben  genannten  Schriften  Ldw.  Traubes;  die  beste  kurze  Einführung  bei  Berth. 

Br  et  holz,  Latein.  Paläographie  ( —  15.  Jht.)  in  Meisters  Gr.  Nr.  13  '-'1912;  für  prak- 
tische Zwecke,  weil  im  Anschluß  an  die  Schrifitafeln,  gut  geeignet  Frz.  Steffens  Latein. 

Paläographie,  100  Tafeln  mit  einer  systematischen  Darstellung  der  Entwicklung  der  latein. 

Schrift  (bis  ins  18.  Jht.)  1903  Suppl.  1906  '^  19u7/9  3  Hefte;  Maur.  P  r  o  u  ,  Manuel  de  Paleogra- 
phie  latine  et  fran(;'aise  ̂   Paris  1910;  D.Jesus  .M  u  n  o  z  y  Rivero,  Manuel  de  Paleografia 
diplomatica  espahola  de  los  siglos  12  al  17,  Madrid  1880  (mit  179  Faksimiles).  liioienschrift : 
Otto    V.    Friesen    in    Joh.    Hoops    Reall.   der   Genn.    Altertumskde.    4    (1918/19)    5—51. 

TafehcerJce:  Für  die  erste  Einführung  die  Illustrationen  bei  M.  Thompson,  An 

Introduction  (s.  o.).  sonst  für  die  griechische  Schrift:  Pius  Franclin  de'  Cava- 
lieri  u.  Jobs.  Lietzmann,  Specimina  codicum  graecorum  Vaticanorum  =  Tabulae  in 

usum  scholarum  1  (1910);  Wm.  Schubart,  Papyri  Graecae  Berolinenses.  Ebda.  "(1911); 
Frz.  Steffens,    Proben    aus   griech.   Hss.  u.   Urkunden  1912. 

Für  die  lateinische  Schrift: 
Wm.  Arndt,  Schrilttafeln  zum  Gebranch  bei  Vorlesungen  und  zum  Selbstunterricht 

2  Hefte,  1874/8,  «1887/8,  unter  dem  Titel:  Schrifttafeln  zur  Erlernung  der  latein.  Paläo- 
graphie '  erw.  hg.  V.  Mich.  T  a  n  g  1  (ArndtTangl)  1897/8,  3  Hefte,  davon  das  letzte  Urkunden 

betreffend,    *  1904 — 7    u.    Frz.    Steffens     s.     o.;      Maxim      Ihm,    Palaeographia     latina 
1.  Serie,  Leipzig  1909  f  ;  zur  Vorbereitung  für  Archivbesuche  mit  Rücksicht  auf  neuzeitliche 
Hss. :  Unterrichtsbehelfe  zur  Handscliriftenkunde.  Hss.  aus  dem  16.,  17.  u.  18.  Jht. 

zusammengestellt  von  der  Direktion  des  k.  k.  Kriegsarchivs  1889  (20  Tafeln  mit  Tran- 
skription). 

Für  eingehendere  Studien  vgl.  das  Verzeichnis  bei  M.  Thompson.  An  introduc- 
tion S.  571  ff.  Hervorgehoben  sei  nur  für  griechischen  latein.  Schriftkde:  The  Palaeo- 

graphie al  Society.  Facsimiles  of  manuscripts  and  insciiptions,  hg.  v.  E.  A.  Bond 
u.  E.  M.  Thompson  u.  später  G.  F.  Warner,  1.  Serie  3  Bde.,  2.  Serie  2  Bde.,  London  1873 

—  1894;  The  New  P  al  aeo  gr  a  p  h  i  c  al  Society,  hg.  v.  E.  M.Thompson.  G.  F. 
Warner  u.  F.  G.  Kenyon,  1.  Serie  10  Hefte,  London  1903/7,  2.  Serie  1913  f. 

Für  griechische  Sehr if Hunde: 
Ulr.  Wi  1  c  k  e  n  ,  Tafeln  zur  alten  griech.  Paläographie  nach  Originalen  des  Berliner 

Museums  1891;  British  Museum,  Greek  Papyri  in  the  British  Museum,  bg.  P.  G. 
Kenyon  u.  H.  J.  Bell,  4  Hefte,  London  1893-1910;  Hri.  0  m  o  n  t ,  Fac-similes  des 
manuscripts  grecs  dates  de  la  Bibliotheque  nationale  du  9  e  au  14  e  siecle,  Paris  1891; 
S  a  b  a  s  ,  Specimina  palaeogr.-codicum  graecorum  et  Slavonicoium,  Moskau  1863. 

Für  lateinische  Schriftkumle : 
Karl  Wessely,  Schrifttafeln  z.  älteren  latein.  Paläographie  1898,  Monumenta 

Palaeographica,  Denkmäler  der  Schreibkunst  des  Mittelalters,  hg.  v.  Ant.  Chroust, 
I.Serie  3  Bde.  1902/6,  2.  Serie  1909  ff.  (wichtiges  Werk);  Monumenta  Poloniae  palaeogra- 

phica, hg.  Stanisl.  Krzyzanowski,  Krakau  1907  ff. ;  Archivio  paleografico  italiano,  hg. 
Ernst  Monaci  1,  Roma  1882-97  2    1884—1907,  3.  1892—1910. 

Eine  Uebersicht  über  jene  Tafelwerke,  in  denen  Schriftproben  aus  der  neueren  Zeit 
gegeben  werden,  bei  Wm.  Bauer,  Dt.  G.  bll.  9  (1908)  162  ff.,  hiezu  noch  Gg.  Mentz,  Hss. 
der  Keformationszeit  =  Tabulae  in  usum  scholarum  5  (1912). 

Für  germanische  Schriftlcunde : 
Erich  Petzet  u.  Otto  Glauning,  Dt.  Schrifttafeln  des  19.  bis  16.  Jhts.  aus 

Hss.  der   k.  Hof-  und  Staatsbibliothek  in  München  1910  ff.   1    Abt.:   Ahd.   Schriftdenkmale, 
2.  Abt.:  Mhd.  Schriftdenkmale;  Abrah.  Hulshof.  Dt.  u.  latein.  Schrift  in  den  Nieder- 

landen 1350—1650  =  Tabulae  in  usum  scholarum  9  (1918);  Atlas  p  al  a  e  o  g  r  a  f  i  s  k  . 

Kopenhagen  1903  ff".,  1.  1903  dänische,  2.  u.  3.  1905,  1907  altnord  isländische  Schriftproben; 
Walter  W.  Skeat,  Twelfe  facsimiles  of  old  english  Manuscripts,  Oxford  1892;  Woifg. 
Keller,  13  Tafeln  zur  ags.  Paläographie  1906;  H.  Brugmans  u.  0.  Opp  ermann 
Atlas  der  Nederlandsche  Palaeographie,  Haag  1910. 

Das  Ahkürzungs-  und  Schnellschriftwesen  behandelt: 
Ldw.  Traube,  Nomina  sacra.  Versuch  einer  Gesch.  der  christlichen  Kürzung 

=  Qn.  u.  Unters,  zur  latein.  Philol.  des  Mittelalters  2  (1907);  V.  Gardthausen,  G. 
der  griechischen  Tachygraphie  in  Arch.   f.  Stenographie   57   (1906)    1  u.  39  ff. ;    Osk.  Leb- 
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m  a  n  n  ,  Die  tacliy graphischen  Abkürzungen  der  griechischen  Hss.  1880;  Emile  Chate  1  ain, 
Introduction  ä  la  lecture  des  notes  tironiennes,  Paris  19U0  (mit  18  Tafeln);  Gius.  Liidov. 
Perugi,  Le  note  tironiane  Roma,  1911;  W.  M.  Lindsay,  Contractions  in  early  laiin 
minuscule  mss.,  Oxford  1908,  ferner  bei  M.  Fron  Manuel  S.  311—473;  J.  L.  AV  a  1 1  h  e  r  , 
Lexicon  diplomaticuni  abbreviationes  syllaborum  et  vocum  exponens,  Göttingen  1747; 

Adreano  Capelli,  Dizionario  de'  abbreviature  latine  ed  italiane  =  Manuali  Hoepli, 
Mailand  1899,  neu  hg.  als  Lexicon  Abbreviaturarum  =  Webers  ill.  Katechis^nien  53  (1901) 
mit  Bibliographie  am  Schlüsse,  im  Wesentlichen  ein  Auszug  aus  Walther;  Joh.  M.  H  u  1  ä- 
k  0  V  s  k  y  ,  Abbreviature  vocabulorum  usitatae  in  scriptnris  praecipue  latinis  medii  aevi, 
tum  etiani  slavicis  et  germanicis  collectae,  Prag  1852. 

Zeits^chriften  :  Archiv  f.  U  r  k  u  n  d  e  n  f  o  r  s  c  h  n  n  g  ,  Archiv  f.  Stenogra- 

phie 1849  ft'.,  Mitteilungen  des  Inst.  f.  österr.  Geschichtsforschung,  Z  s  c  h.  des 
deutschen  Vereins  für  Buchwesen  und  Schrifttum  1918  ft'.;  gute  bibliographische 
üebersichten  über  Neuerscheinungen  in  den  Beiheften  zum  Zentralbl.  für  Biblio- 

thekswesen 1888  ff. 

§  8.     Inschriftenkunde  (Epigraphik). 

In  den  Aufgabenkreis  des  Epigraphikers  fällt  nicht  nur  die  Lesung, 
gegebenenfalls  sinngemäße  Ergänzung,  der  Inschriften,  sondern  auch  ihre 

sprachlich-philologische  Erläuterung  und  ihre  inhaltliche  Auswertung.  Diese 
letztere  führt  hinüber  in  die  Realienkunde,  ürkundenwissenschaft,  Rechts-, 
Verfassungs- Verwaltungsgeschichte  usw.  Ueberdies  scheidet  sich  diese  rein 

wissenschaftliche  Tätigkeit  von  der  praktischen  des  , Epigraphikers  im  Felde', 
dessen  Aufgabe  es  ist,  die  bereits  veröffentlichten  Inschriften  zu  überprüfen 
und  neue  zu  gewinnen.  Das  Suchen,  Freilegen,  Beschreiben,  die  Anfertigung 

von  Abschriften  oder  eines  Abklatsches,  eventuell  die  Reproduktion  der  in- 
haltlichen Denkmäler  —  das  alles  erfordert  eine  Reihe  allgemein  technischer 

Kenntnisse,  körperliche  Fähigkeiten,  die  sich  mit  dem  besonderen  Fachwissen 
verbinden  muß. 

Die  innige  Berührung  der  Epigraphik  mit  Sprachwissenschaft,  Philologie 
und  den  anderen  geschichtlichen  Wissenszweigen  führt  dazu,  daß  z.  B.  auf 

dem  Gebiete  der  Assyriologie,  Aegyptologie  und  der  das  Altertum  betreffen- 
den Orientalistik  überhaupt  Inschriftenkunde  und  Sprachwissenschaft  einst- 

weilen noch  gar  nicht  recht  zu  trennen  sind,  wie  denn  Papyruskunde  und  Rechts- 
geschichte heute  fast  in  eins  zusammenfallen  (s.  o.  S.  140).  Es  spielt  eben  in 

der  Behandlung  gerade  dieser  jüngeren  historischen  Hilfswissenschaften  ihre 
eigene  Geschichte  und  der  Zufall  des  sachlichen  Inhalts,  den  sie  in  den  zur 
Verfügung  stehenden  Quellen  an  den  Tag  bringen,  eine  bestimmende  Rolle. 
Die  Entzifferung  der  altägyptischen  und  altassyrischen  Inschriften  hat  uns 
erst  die  Erforscliung  dieser  Sprachen  ermöglicht;  kein  Wunder  also,  daß  sich 

in  diesem  F'alle  Epigraphik  und  Sprachwissenschaft  gepaart  haben.  Aehnlich 
gingen  ursprünglich  Schriftkunde  und  Urkundenwissenschaft  unter  der  gleichen 

Pirma  „Diplomatik". 
Noch  ein  weites  Feld  der  Arbeit  wird  sich  der  Inschriftenkunde  er- 

schließen, wenn  sie  energischer  als  bisher  sich  dem  Mittelalter  zuwendet. 
Uebrigens  wird  auch  eine  Erforschung  neuzeitlicher  Inschriften  mancherlei 
wertvolles  Tatsachenmaterial  zutage  fördern. 

Kinführnngen  in  das  Studium  der  altoricntaUscJicn  Inschriftenkunde  sind  mit  dem  des 

Schrift-  und  Sprachstudiums  unzertrennlich.  Fü<-  das  Aegiiptif^chc  als  erste  Einführung: 
Adolf  p]  r  m  a  n  ,  Die  Hieroglyphen  in  Göschen-Slg.  Nr.  üü8  (1912),  von  demselben  die 
grundlegende  „Aegyptische  Grammatik"  =  Porta  linguarnm  orientalium  15  (1894),  dann 
dazu  Chrestomathie  u.  (Jl ossär  Ebda  19  u.  20  (1904);  Gg.  Steindorff,  Koptische  Gram- 

matik Ebda  14  (»1904);  Günther  Röder,  Aegyptisch.  Prakt.  Einf.  in  die  Hieroglyphen  = 
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Clavis  linguarum  seinitic  6(1913).  Eine  volkstümliche  üebersicht  von  AVm.  Spiegelberg, 
Die  Schrift  u.  Sprache  der  alten  Aeg}'pter  =  Der  Alte  Orient  8/2  (1907). 

Für  den  altassijrisch-habylonischen  Kulturkreis:  Feh.  Delitzsch,  Assyrische  Gram- 
matik =  Porta  linguarum  Orient.  10(1889);  desselben,  Die  Entstehung  des  ältesten 

Schriftsysteuis  oder  der  Ursprung  der  Keilschriftzeichen  2  Bde.  1897/8;  desselben, 
Kleine  sumerische  Sprachlehre  für  Nichtas,syriologen  1914;  Bruno  Meissner,  Kurzgef. 

assyr.  Grammatik  ;=  HiU'sbücher  z.  Kde.  des  alten  Orients  3  (1907). Für  das  Xordsemitische:  Marcus  Lidzbarski,  Hdb.  der  nordsemit.  Epigraphik  2 
Bde.  1898;  desselben,  Epheraeris  für  semitische  Epigraphik  1902  ft. 

Die  Ausgaben  f/riechischer  und  lateinischer  Inschriften  reichen  bis  ins  Alter- 
tum zurück,  wurden  von  dem  Heidelberger  Professor  James  Gridcr  (1560  bis 

1627)  systematisch  gefördert.  Die  erste  wissenschaftliche  Sammlung  grie- 
chischer Inschriften  legte  der  bekannte  Berliner  Philologe  Pltih  Aug.  BoecJih 

(L785  — 1867)  in  dem  Corpus  Inscriptionum  Graecarum  (als  CIG  zitiert)  1827 
an.  Da  sie  aber  nicht  allen  Ansprüchen  genügte  und  die  inzwischen  erfolgte 
Befreiung  Griechenlands  von  der  türkischen  Herrschaft  und  die  Wahl  Ottos 
von  Bayern  zum  König  von  Griechenland  1832  der  Inschrittenforschung  neue 
Wege  ebnete,  entschloß  sich  1873  die  Berliner  Akademie,  dem  von  T/teod. 
Mommscn  für  das  lateinische  Inschriftencorpus  aufgestellten  Plane  folgend, 

zu  einer  nach  Landschaften  geordneten  Ausgabe,  die  unter  dem  Titel  Tnscrip- 
tiones  Graecae  (zitiert  als  IG)  erscheint. 

Inscriptiones    graecae   editae  consilio  et  auctoritate  academiae  Borussicae. 
Vol.  I.  Inscriptiones  Atticae  anno  Euclidis  vetustiores  ed.  A.  Kirchhoff  1873.  Sup- 

plementa.  Accedunt  indices  1877,  1887,  1891  (bisher  als  Corpus  Inscriptionum  Atticarum 
Vol.  I,  Vol.  IV  pars  1  fasc.  1—3). 

Vol.  II.  Inscriptiones  Atticae  aetatis  quae  est  inter  Euclidis  annum  et  Augusti  tem- 
j)ora  ed  M.  Koehler.  pars  1:  Decreta  continens  1877;  pars  2:  Tabulas  magistratuuni, 
catalogos  nominum,  instrumenta  juris  privati  continens  1883;  pars  3:  Dedicationes,  titulos 
honorarios,  statuarum  subscriptiones,  titulos  artificum,  titulos  sacros,  inscriptiones  ararum. 
oracula,  similia,  titulos  sepulcrales  continens  1888;  pars  4:  Indices  continens,  composuit 
J.  Kirchner  1895;  pars  5:  Supplementa.  (Bisher  als  Corpus  Inscriptionum  Atticarum 
Vol.  II  pars  1—4  u.  Vol.  IV  pars  2.) 

Vol.  III.  Inscriptiones  Atticae  aetatis  Romanae  ed.  W.  Dittenberger.  pars  I :  De- 
creta senatus  populique  Atheniensium.  Societatum  et  coliegiorum  decreta.  Imperatorum 

magistratuumque  Konianorum  epistulae  et  constitutiones.  Orationes  epistulae  aliaeque 
litterae  privatae.  Herum  sacraruni  dedicationes.  Aedificiorum  publicorum  et  privatoium 
tituli,  termini,  similia.  .Artificum  tituli.  Statuarum  subscriptiones  aliique  tituli  honorarii. 
Catalogi  1878;  pars  2:  Tituli  sepulcrales.  Tituli  memoriales.  Fragmenta  incerta.  Indices 
1882;  pars  3:  Appendix  inscriptionum  Atticarum:  defixionum  tabellae  in  Attica  regione 
repertae  ed.  R.  Wuensch  1897.  (Bisher  als  Corpus  Inscriptionum  Atticarum  Vol.  III  pars 
1—2  u.  Appendix.)  —  Von  IG  H  u.  III  eine  Neubearbeitung  (Voluminis  II  et  111  editio 
minor)  durch  J.  Kirchner  im  Erscheinen. 

Vol.  IV.  Inscriptiones  Argolidis  ed.  M.  Fraenkel  1902.  (Bisher  als  Corpus  Inscrip- 
tionum Graecarum  Peloponnesi  et  insularum  vicinarum  Vol.  1.  Inscriptiones  Graecae 

Aeginae  Pityonesi  Cecryphaliae  Argolidis.) 
Vol.  V.  Inscriptiones  Arcadiae  Laconiae  Messeniae.  pars.  1 :  Inscriptiones  Laco- 

niae  et  Messeniae  ed.  W.  Kolbe;  pars  2:  Inscriptiones  Arcadiae  ed.  F.  Hiller  de  Gaer- 
tringen  1913. 

Vol.  VI.     Inscriptiones  Eüdis  et  Achaiac. 
Vol.  VII.  Inscriptiones  Mepaiidis  et  Boeotiae  ed.  W.  Dittenberger  1892.  (Bisher 

als  Corpus  Inscriptionum  Graecarum  Graeciae  septentrionalis  Vol.  1.  Inscriptiones  Graecae 
Megaridis  Oropiae  Boeotiae) 

Vol.  VIII.  Inscriptiones  Delphorum ;  edentur  consilio  et  auctoritate  Academiae 
Kranco  Gallicae.     (Noch  nicht  erschienen.) 

Vol.  IX.  Inscriptiones  regionum  Graeciae  septentrionalis  voluminibu.s  VII  et  VIII 
non  coniprehensae.  pars  1  :  Inscriptiones  Phocidis,  Locridis,  Aetoliae,  Acarnaniae,  insularum 
niaris  lonii  ed.  W.  Dittenberger  1897.  (Bisher  als  Corpus  Inscriptionum  Graecarum. 
Graeciae  septentrionalis  Vol.  III  pars  1);  pars  2:  Inscriptiones  Thessaliae  ed.  0.  Kern. 
Indices  composuit  F.  Hiller  de  Gaertringen  1908. 

Vol.  X.     Inscriptiones  Epiri  Macedoniae  Thraciae  Scythiae. 
Vol.    XI.      Inscriptiones    Deii;    edilae    consilio    et    auctoritate    Academiae    Franco- 
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Gallicae.  pars.  2:  Inscriptiones  Deli  liberae.  Tabulae  archontum,  tabulae  hieropoeorum 
ann.  314—250  ed.  F.  Dürrbach  1912;  pars  3:  Inscriptiones  Deli  liberae.  Tabulae  hiero- 

poeorum ann.  250—166  leges.  pactiones  ed.  F.  Dürrbach  (in  \'orb.);  pars  3:  Inscriptiones Deli  liberae.     Decreta,  foedera,  catalogi,  dedicationes  varia,  ed.  P.  Roussel  1914. 

Vol.  XII.  Inscriptiones  insularum  maris  Aegaei  praeter  Delum.  (Bisher  als  In- 
scriptiones Graecae  insularum  maris  Aegaei.)  fasc  1 :  Inscriptiones  Rhodi,  Chalces,  Car- 

pathi  cum  Saro  Casi  ed.  F.  Hiller  de  Gaeitringen  1895;  fasc  2:  Inscriptiones  Lesbi  Nesi 
Tenedi  ed.  W.  Paton  1899;  fasc  3:  Inscriptiones  Sjniies  Teutlussae  Teli  Nisyn  Astypalaeae 
Anaphes  Therae  et  Therasiae  Pholegandri  Meli  Cimoli  ed.  F.  Hiller  de  Gaertringen  1898; 
fasc  3:  Supplementa  Inscriptiones  Symes  Teutlussae  Alimniae  Teli  Nisyri  Astypalaeae 
Anaphes  Therae  et  Therasiae  Pholegandri  Meli  Cimoli  ed.  F.  Hiller  de  Gaertringen  1904; 
fasc  4:  Inscriptiones  Coi  et  Calymni  ed.  R.  Herzog  (in  Yorb);  fasc  5:  Inscriptiones  Cyc- 
ladum  ed.  F.  Hiller  de  Gaertringen.  Pars  prior  Inscriptiones  Cycladum  praeta  Tenuni 
19U3.  Pars  altera  Inscriptiones  Teni  insnlae  et  totius  fasciculi  indices  1909;  fasc  6:  In- 

scriptiones Chii  et  Sarai  (in  Vorb.);  fasc  7:  Inscriptiones  Amorgi  et  insularum  vicinarum 
ed.  J.  Delamaere.  Indices  composuit  F.  Hiller  de  Gaertringen  1908;  fasc  8:  Inscriptiones 
insularum  maris  Thracici  ed.  C.  Fredrich  1909;  fasc  9:  Inscriptiones  Euboeae  ed.  E.  Zie- 
barth  1915. 

Vol.  XIII.     Inscriptiones  Gretae.     (Noch  nicht  erschienen.) 
Vol.  XIV.  Inscriptiones  Siciliae  et  Italiae  additis  Graecis  Galliae  Hispaniae  Britan- 

niae  Germaniae  inscriptionibus  ed.  G.  Kaibel  1890. 
Statt  IG  X  einstweilen:  Inscriptiones  antiquae  orae  septrentronalis  ponti  Euxini 

Graecae  et  Latinae  iussu  et  inpensis  societat's  archaeologicae  imperii  Russici  ed.  Basilius 
Latyschev,  Petropoli  1  1885,  II  1890,  IV  1901  (abgekürzt:   Inscr.  Pont.  Eux.). 

Für  Kleinasien:  Tituli  Asiae  Minoris  (TAM)  conlecti  et  editi  auspiciis  Cae- 
sareae  academiae  litt.  Vindobonensis.  Vol.  I  Tituli  Lyciae  lingua  Lycia  conscripti  enar- 
ravit  Ernestus  Kaiinka,  Vindobonae  1901.  Tituli  Lyciae  Unguis  Graeca  et  Latina  con- 

scripti fasc.  1  Pars  Lyciae  occidentalis  cum  Zantho  oppido  enarravit  Ernstus  Kaiinka, 
Vindobonae  1920. 

Die  griechische)!  Dialeidinschriften  liegen  bearbeitet  vor  in  Sammlung  grie- 
chischer Dialektinschriften  hg.  v.  H.  C  o  1 1  i  t  z  ,  F.  B  e  c  h  t  e  1  u.  0.  Hoff- 

mann 4  Bde.  1884—1915. 

Sonst  „Die  Inschriften  von  Pevgamon"  hg.  von  Max  Fränkel  1.  2.  1890,  1895. 
Altertümer  von  Hierapolis  hg.  v.  Karl  Humann  u.  Walter  Judeich,  Berlin  1899  =  Jb.  des 
deutschen  archaeol.  Inst.  4.  Erg.-Heft.  Otto  Kern,  Die  Inschriften  von  Magnesia  am 
Maeander  1900.  Inschriften  von  Priene  hg.  v.  F.  Frhr.  Hiller  v.  Gärtringen  1906.  Milet 
hg.  V.  Theodor  Wiegand.  Die  Inschriften  von  Olympia  bearb.  v.  W.  Dittenberger  und 
K.  Purgold  1896  (Olympia  Textbd.  5)  The  coUection  ot  ancient  Greek  inscriptions  in  the 
British  Museum  I-IV,  1874—1893  (abgek. :  Inscr.  Brit.  Museum). 

Für  das  Studium  eignen  sich  die  Auswahlsammhmgen  wie  die  von  W.  Ditten- 
berger, Sylloge  inscriptionum  graecarum  M  (1898),  ̂ 2  (1900),  ̂ 3  (1901),  M  (1915), 

3  2  (1917),  *3  (1920),  34  (1921)  (Syll.)  mit  SuppL:  Orientis  graeci  inscriptiones  selectae 
1  (19j3),  2  (1905)  (OGI);  Gh.  Michel,  Recueil  d'inscriptions  grecques,  Brüssel  1900 
mit  Suppl.  1  Faszikel  1912  (ohne  Kommentar);  E.  L.  Hicks,  A  manual  of  Greek 
historical  inscriptions  ̂   rev.  Hick  u.  G.  F.  Hill,  Oxford  1901;  Ernst  Nachmanson, 
Historische  attische  Inschriften  1913  u.  von  demselben  Historische  griechische  Inschriften 
1913,  beide  =  Kleine  Texte  für  Vorlesungen  und  LTebungen  hg.  v.  Hs.  Lietzmann 
Nr.  110  u.  121  mit  Erläuterungen  u.  Literaturangaben. 

Eine  Einführung  in  Die  griech.  Epigraphik  von  Wm.  Larfeld,  Hdb.  der  klass. 
Altertumswissenschaft  ^1  Bd.  Abt.  5  (1914);  ferner  E.  S  Roberts  u.  E.A.  Gardner, 
An  Introduction  to  Greek  epigraphy,  2  Bde.  Cambridge  1905. 

Nene  Funde  werden  angezeigt  in  den  J  a  h  r  e  s  h  e  f  t  e  n  des  österreichischen 
a  r  c  li  ä  0  1  0  g.  Instituts  1898  ff. ;  Bulletin  de  Correspondance  Hellenique,  Paris 
1877fF.;  Revue  des  etudes  Grecques,  Paris  1888  ff.;  Journal  of  Hellenic  Studies; 

'E  cp  Yj  ̂ie  p  l  c  dpxaioXoyixYj,  Athen  1863  ff.  Fortlaufende  Berichterstattung  in  (Bursians) Jahresberr.  über    die  Fortschrr.  der    klass.  Altertumskde,  1875  ff. 

Die  Sammlung  der  lateinischen  Inschriften  wurde  nach  längeren  Vorarbeiten  durch 
W.  Henzen,  G.  B.  de  Rossi  u.  F.  Ritschi  1863  mit  dem  1.  Band  des  Corpus  i  n  s  c  r  i  p- 
i,  i  0  n  u  m  1  a  t  i  n  a  r  u  m  (CIL)  von  Theod.  M  0  m  m  s  e  n  herausgebracht,  das  hg.  wird  von 
der  Berliner  Akademie. 

A.  Sammlungen  lateinischer  Inschriften,  a,)  Corpus  inscriptionum  Latinarum  consilio 
et  auctoritate  Academiae  litterarum  regiae  Borussicae  editum: 

CIL  1  '  1863  =  inscriptiones  antiquissimae  ad  C.  Caesaris  mortem  (1 — 1499)  ed. 
Th.  Mommsen,  accedunt  elogia  clarorum  uirorum,  fasti  anni  luliani,  fasti  consulares  ad  a. 
u.  c.  766  editi  a  Guil.  Henzeno. 
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I  -  1,  1893  =  fasti  consulares  ad  a  u.  c.  766  cura  Guil.  Uenzen  et  Chr.  Hülsen,  elogia 
claiorum  uirorum  cura  Tb.  Momrasen  et  Chr.  Hülsen,  fasti  anni  luliani  cura  Th.  Mommsen. 

I-,  '2  (1918)  =  inscriptiones  antiquissimae  ad  C.  Caesaris  mortem  ed.  E.  Lommatzsch. 
II  1869  =  inscriptiones  Hispaniae  (1 — 5132)  ed.  Aem.  Huebner;  S  u  p  p  l(e  m  e  n  t  u  m) 

1892  =  5133—6850  ed.  Aem.  Huebner. 
III  1.  1873  =  inscriptiones  Aegypti  et  Asiae,  prouinciarum  Europae  Graecarum 

(Acbaiae,  Macedoniae,  Thraciae,  Moesiae  infeiioris).  lUyrici  (Daciae,  Moesiae  superioris, 
Dalmatiae,  Pannoniae  inferioris,  Pannoniae  superioris),  1 — 4711  ed.  Tb.  Mommsen;  2,  1873 
=  inscriptiones  lUyrici  (Norici,  Raeiiae)  4712—6575,  res  gestae  diui  Augusti  (monumentum 
Ancyranum),  edictum  Diocletiaui  de  pretiis  rerum,  priuilegia  militum  ueteranorumque  de 
ciuitate  et  conubio,  instrumenta  Dacica  ed.  Th.  Mommsen  ;  Suppl.  1,  1892  =  6576 — 12085, 
edict.  Diocl.  priuileg.  mil.  edd.  Tli.  Mommsen.  0.  Hirschfeld,  Altr.  de  Domaszewski; 
Suppl.  2.  19U2  =  12036—15220,  edict.  Diocl.  priuileg.  mil.  edd.  iidem. 

IV  1871  =  inscriptiones  parietariae  Pompeianae  Herculanenses  Stabianae  (1 — 3255), 
edd.  C.  Zangemeister  et  R.  Schöne;  Suppl.  1,  1898  =:^  tabulae  ceratae  Pompeis  repertae 
annis  1875  et  1887  (1—155),  edd.  Aug.  Mau  et  C.  Zangenieister;  S  u  p  p  1.  2  (1909)  = 
addenda  3341—7115  ed.  Aug.  Mau. 

V  =•  inscriptiones  Galliae  cisalpinae.  1,  1872  =  regio  X  (1  —  5091),  ed.  Th.  Mommsen; 
2.  1877  =  regio  XI  et  IX  (5092—8997),  ed.  Th.  Mommsen;  Suppl.  italicum  ad  regiones 
X,  XI,  IX,  1-  1323,  ed.  H.  Pais  1884—1888  in  Atti  della  R.  Accademia  dei  Lincei  18881V  5. 

VI  =  inscriptiones  urbis  Romae.  1,  1876=:  1  —  3925,  edd.  Eng.  Bormann  et  Guil. 
Henzen;  2.  1882  =  3926-15126.  ed.  Eug.  Bormann,  Guil.  Henzen,  Chr.  Hülsen;  3.  1886  = 
15127—24320,  edd.  Eug.  Bormann,  Guil.  Henzen.  Chr.  Hülsen:  4'  1894  =  24521-30682,  ed. 
Chr.  Hülsen;  4^  (1902)  additamenta  =  30682—36745,  ed.  Chr.  Hülsen;  5,  1885  =  falsae  1* 
— 3643*,  edd.  Eug.  Bormann,  Guil.  Henzen,  Chr.  Hülsen. 

VII  1873  =  inscriptiones  Britanniae  (1  —  1355)  ed.  Aem.  Huebner. 
VIII  =  inscriptiones  Africae.  1,  1881  =  Africae  Tripolitanae,  ßyzacenae,  prouinciae 

proconsularis,  Numidiae  (1 — 8366a),  ed.  (lust.  Wilmanns;  2,  1881  =  Mauretaniarum  (8367 — 
10988),  ed.  Gust.  Wilmanns;  Suppl.  1.  1891  =  Africae  Tripolitanae,  Byzacenae,  prouinciae 
proconsularis  (10989—17584),  edd.  II.  Caornat  et  I.  Schmidt;  Suppl.  2,  1894  =  Numidiae 
(17585-20206),  edd.  R.  Cagnat,  I.  Schmidt,  H.  Dessau;  Suppl.  3,  1904  =  Mauretaniarum 
(202U7— 22658.  36).  edd.  R.  Cagnat  et  H.  Dessau ;  Suppl.  4,  1916  =  Africae  proco- 
nisularis  (22659— 2^085 )  ed.  H.  Dessau. 

IX  1883  =  inscriptiones  Calabriae.  Apuliae,  Samnii,  Sabinorum,  Piceni  (regionum  II, 
IV,  V)  1-6414,  ed.  Tb.  Mommsen. 

XI,  1883  =  inscriptiones  Bruttiorum,  Lucaniae,  Campaniae  (regionum  III,  1)  1 — 6975. 
ed.  Th.  Mommsen  ;  2,  1883  =  inscriptiones  Siciliae,  Sardiniae.  Corsicae,  additamenta  6976 
—8422.  6,  ed.  Th.  Mommsen. 

XI  1,  1888  =  inscriptiones  Aemiliae  et  Etruriae,  regionum  VIII  et  VII,  1 — 4080,  ed. 
Eug.  Bormann;  2'  1901  =  inscriptiones  Vmbriae,  uiarum,  instrumenti  domestici,  regionis 
VI,  4081 — 6731,  8,  ed.  Eug.  Bormann:  2-  (im  Druck)  addenda  ed.  Eug.  Bormann. 

XII  1888  =  inscriptiones  Galliae  Narbonensis,  1 — 6038,  ed.  Otto  Hirschfeld. 
XIII  1  '  1899  =  inscriptiones  Aquitaniae  et  prouinciae  Lugudunensis,  1 — 3252,  ed. 

O.  Hirschfeld;  1^  1904  =  inscriptiones  Galliae  Belgicae,  3253—4740,  ed.  0.  Huschfeld  et 
C.  Zangenleister;  2'  1905  =  inscriptiones  Germaniae  superioris,  5000 — 7775,  ed.  C.  Zange- 

nieister; 2 '■*  1907  =  inscriptiones  Germaniae  inferioris,  7776 — 8860,  ed.  Alfr.  Domaszewski; 
miliaria  Galliarum  et  Germaniarum  8861 — 9165,  ed.  Mommsen,  Hirschfeld,  Domaszewski; 
3  '  1901  =  inscriptiones  trium  (ialliarum  et  Germaniarum,  instrumentum  domesticum  (lu- 
cornae,  amphorae,  pehies,  uasa  Arretina,  uascula  Gallica),  10000—10010'*'*,  ed.  Oscar 
Bohn ;  3^  1905  =  inscriptiones  trium  Galliarum  et  Geimaniarum,  instrumentum  domesticum 
(uasa  (iallica.  ttatunculae,  tituli  stilo  scripti  et  scariphati.  signacula  oculariorum,  anuli  sim. 

supellex),  instrum.  dornest,  in"  Germ,  magna  repertum  (lÜOU — 10036''"),  ed.  Oscar  Bohn; 
4,  1916=  addenda  11001-12090. 

XIV  1887  =  inscriptiones  Latii  ueteris,  1 — 4278,  ed.  H.  Dessau. 
XV  1,  1891  =  inscriptiones  urbis  Romae,  instrumentum  domesticum  (lateres,  dolia, 

pelues  cet  ),  1  —  2557,  ed.  H.  Dressel;  2',  1899—  inscriptiones  urbis  Romae,  instrumentum 
domesticum  (ampliorae,  uasa  Arretina,  argillacea  uariii,  lucernae,  uascula  uitrea,  supellex 
aurea  et  argentea,  supellex  aenea,  supellex  plumbea),  2558—8016,  ed.  H.  Dressel. 

E  r  g  ä  n  z  u  n  g  e  n  zu : 

CIL  I:  Priscae  Latinitatis  monumenta  epigra|)hica  ad  archetyporum  fidem  exemplis 
lithographis  repraesentata  ed.  Fi.  Ritschelius,  Berol.  1862,  hierzu  supplementa  I — V  Bonn 
1862  und  in  den  Tafeln  zu  Ritschis  opucula  IV  (1878)  S.  494  ff. 

II — XV:  1)  Exempla  scripturae  epigraphicae  Latinae  a  Caesaris  dictatoris  morte  ad 
aetatera  lustiniani  ed.  Aem.  Huebner  1885;  2)  Ephemeris  epigraphica  (Corporis  inscrip- 
tioDum  latinarum  supplementum): 

Wilhelm  Bauer,   Einführung.  12 
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I  (1872)  (zu  I,  II.  IV*,  VI);  II  (1875)  (zu  I.  II.  111);  111  (1877)  (zu  1,  II,  VI,  Vli*); 
IV  (1879)  (zu  I,  II,  111,  VI,  Vll*);  V  (1884)  (zu  III,  Vlll);  VI  (1885):  (ilandes  plurabeae 
latine  inscriptae  ed.  C.  Zangemeister;  Vll  (1890)  fzu  VII*,  VHI,  XIV*):  Vlll  (1891,  1896—98) 
(zu  IX*,  X*,  II*);  IX  (1903)  p.  1  sqq.  Lex  Tarentina  et  add.  11*.  Die  Nachträge  zu  den 
mit  einem  *  versehenen  Bänden  sind  noch  nicht  in  den  Supplementen  des  CIL  gesammelt bzw.  wiederholt. 

II.  V — VII.  IX— XIV  :  Inscriptiones  Graecae  Siciliae,  Italiae,  Germ.,  Gall.,  Hisp.  ed. 
G.  Kaibel  1890. 

II:  Inscriptiones  Hispaniae  christianae  ed.  Aem.  Huebner  (1871).  suppl.  (1900). 
VI:  Inscriptiones  cliristianae  urbis  Komae  ed.  I.  B.  de  Rossi  I  1857 — 1>^61  (die 

datiert.  Insclir.) ;  Inscriptiones  christianae  urbis  Roraae  cd.  I.  B.  de  Rossi;  II  1,  1888  (die 
Inschriftensanmilungen  des  Mittelalters);  I.  B.  de  Rossi:  La  Roma  sotterranea  I  — III 
(Roma  1864 — 1877);  0.  Maruchi,  Roma  soterranea,  nuova  serie  fasc  1  u.  2. 

VII:  Inscriptiones  Britimniae  christianae  ed.  Aem.  Huebner  (1876). 
XII.  XIII:  Nouveau  recueil  des  inscriptions  chretiennes  de  la  Gaule  anterieures  au 

Vlllieme  siecle  par  p]dni.  Lehlant  (1892). 
b)  Kleinere  Sammlungen  (in  usum  scholarum) :  1.  Inscriptionum  latinarum  amplissima 

collectio,  ed.  Orelli-Henzcn  1828  (vol.  I,  II),  1856  (vol.  III);  2.  Exnmpla  inscriptionum 
latinarum  in  usum  praecipue  academicum  composuit  Gust.  Wihnanns,  2  Bde.,  Berl.  1873; 
3.  Svlloge  inscriptionum  latinarum  ed.  Garrucci  1875  —  77,  2  vol ,  Nachtrag  1881 ;  4.  Inscrip- 

tiones Jatinae  selectae  ed.  Hermannus  Dessau,  Berlin  I  1892,  II  1  1902,  U  2  1904,  llTl 
1914,  III  2  1916;  5.  Inscriptiones  Graecae  ad  res  Romanas  pertinentes  ed.  Cagnat,  Paris 

190111'.;  7.  Lateinische  altchristliche  Inschrittcn  mit  einem  Anhang  jüdischer  Inschriften 
hg.  v.  E.  Dieiil.  Bonn  1908,  -  1913;  Carmina  latina  epigraphica  conlegit  Franciscus  Buecheler, 
Lips.  I  18it5,  11  1897;  Suppl.  1912  von  Einar  Engstiöm. 

Altlatein.  Inschriften  ausgew.  v.  Ernst  D  i  e  h  1  =  Kl.  Texte  Vorlesungen  und  Uebungoa 
38/40  (1909);  Inscriptiones  Latinae  coli.  Ernst  Diehl  =  Tabulae  in  usum  schol.  4  (1912) 
reicht  bis  ins  15.  Jht. 

B.  Sammlungen  etruskischer  und  italischer  Dialektinschriften  :  1.  Corpus  inscriptionum 
etruscarum  I  1—4917  edd.  A.  Danielsson  et  C.  Pauli  1893—1902,  II  sect.  1.  fasc  1  (1893) 
4918-5210;  sect.  2,  fasc  1  (1912)  ed.  G.  Herbig  8000—8600;  2.  Mommsen,  Unter- 

italische Dialekte,  1850;  3.  Corpus  inscriptionum  Italicarum  antiquioris  aeui  ed. 
A.  Fabretti,  Turin  1867,  mit  3  Su])pl.,  Tur.  1872 — 77;  4.  Sylloge  inscriptionum  oscarum  ed. 

loh  Zvetaieff,  Petersburg  1878;  5.  Inscriptiones  Italiae  mediac  dialecticae  ed.  1.  Zvetaiett', 1881;  6.  Inscriptiones  Italiae  infcrioris  dialecticae  ed.  I.  Zvetaietf,  Moskau  1886; 
7.  Vmbrica  interpietatus  est  Franciscus  Huecheler,  Bonn  1883;  R.  v.  Planta,  Gram- 

matik der  oskisch-umbrischen  Dialekte  2  Bde.  1897;  R.  S.  Conwaj^,  The  Italic  dialects 
1897;  C.  D.  Bück,  Elementarbuch  der  oskisch-umbrischen  Dialekte,  dt.  v.  E.  Prokosch 

1905.     Vgl.  Bert.  M  a  u  r  e  n  b  r  e  c  h  e  r  ,  Grundzüge  der  kl.  Philol.  1  (1908)  232  tt'. 
Foi'tJavfeudc  lierichtersUdtmig:  Bullettino  della  commissione  archaeologica  muni- 

cipale  die  Roma  1872  ft'. ;  Notizie  degli  scavi  di  antichita,  Roma  1876  fY. ;  Westdt. 
Z  s  c  h  r. ;  A  r  c  h  a  e  o  1  o  g  i  s  c  h  e  •  e  p  i  g  r  a  p  h  i  s  c  h  e  M  i  1 1  e  i  1  u  n  g  e  n  aus  Oesterreich . 

Wien  1877 — 97;  Revue  archeologique  (L'annee  epigraphique)  Paris;  J  b  e  r  r.  über  die 
Fortschritte  der  klass.  Altertumswissenschaft  1873  tf.  Kurze  Einführung  über  Schrift, 
Sprache  u.  Inhalt  der  lateinischen  Inschriften  von  Emil  Hübner,  Hdb.  der  klass.  .\lter- 
tumsw.  ''  1  (1892)  627—710. 

§  9.     Inkunabelkunde. 

Die  Kunde  der  geschiiebenen  und  der  durch  bewcgliclie  Lettern  ver- 
vielfältigten Sclirift  gleitet  gerade  zu  Beginn  des  Buchdrucks  ineinander. 

Man  kann  deshalb  bisweilen  einzelne  Frühdrucke  von  kalligraphischen  Hand- 
schriften auf  den  ersten  Blick  gar  nicht  unterscheiden.  Erst  allmählich  ging 

der  Formenschatz  der  Lettern  seine  eigenen  Wege,  üeherdies  wurden  viel- 
fach im  Druck  Initialen,  Ueberschriften,  Anfangs-  und  Schlußbenierkungen 

ausgespart  und  erst  nachträglich  von  Schreibern  ausgeführt.  Auch  Miniaturen 
(kunstvoll  mit  Bildern  ausgeschmückte  Initialen  oder  Illustrationen,  so  genannt 
noch  dem  dazu  verwendeten  Farbstoff  Minium)  finden  sich  bisweilen. 

Unter  Inkunabeln  (=  Wiegendrucke)  versteht  man  alle  mit  beweglichen 

oder  auch  unbeweglichen  (Xylographe)  Ijettern  vervielfältigten  Druckwerke,  die" 
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11  ocli  im  1 5.  J  ht.  entstan  den  sind,  bisweilen  wohl  auch  etwas  wenig  später  erschienenen 

Erstlingsdrucke  eines  Druckortes.  —  Diese  Inkunabeln  sind  nicht  nur  wichtig  für 
die  Geschichte  des  Buchdruckes,  sie  haben  auch  ihren  Wert  für  die  Literatur- 
und  ßildungsgeschichte,  da  zunächst  bei  den  hohen  Kosten  des  Verfahrens 
nur  solche  Werke  vervielfältigt  wurden,  die  einen  großen  Absatz  versprachen, 
also  Bibel,  Kalender,  theologische  Lehrbücher,  Kompendien,  Erbauungsbücher, 
dann  aber  ebenso  Volksliteratur,  ünterhaltungsbücher,  Gedichte,  Flugschriften. 

Schon  bald  wurden  auf  diesem  Wege  auch  amtliche  Drucksachen  angefertigt 
noch  vor  der  Mitte  des  15.  Jhts.  Ablaßbriefe,  in  politischen  Händeln  zu  Mainz 

auch  schon  Streitschriften.  Nürnberg  ließ  1478  eine  Bettlerordnung  (in  Plakat- 
form) drucken  und  1498  fand  der  Buchdruck  Eingang  in  der  Reichskanzlei 

Maximilians  I.,  der  Mandate,  Erlasse,  Ladungen  zu  Reichstagen  auf  diese 

Weise  verfertigen  ließ.  Vgl.  Adolf  Sclniiidt,  Anitl.  JJrnfksarlirii  im  lö.  Jhf.. 

Korr.-Bl.  des  Ges.-Ver.   1911  Sp.  347  f. 

Die  Inkunabeln  unterscheiden  sich  von  späteren  Druckwerken  durch  ver- 
schiedene Anfangsmängel,  so  z.  B.  durch  das  Fehlen  eines  besonderen  Titel- 

blattes, durch  das  Fehlen  von  Initialen  am  Anfang  eines  Kapitels,  durch 
Seltenheit  von  Kapiteln  und  Abschnitten,  durch  Fehlen  des  Kommas  (das 
meist  als  schräger  Strich  /  erscheint)  und  des  Semikolons,  durch  ungleichen 

und  groben  Schnitt  der  Lettern  -  ein  Fehler,  der  sich  übrigens  bald  behebt. 
Es  fehlen  ferner  manchmal  Seitenzahlen  u.  ä.,  Angaben  über  Druckort,  Drucker 

und  Erscheinungsdatum.  Inkunabeln  unterscheiden  sich  ferner  von  späteren 
Drucken  durch  häufige  Verwendung  von  Abkürzungen. 

Die  wichligsten  Verzeichnisse  von  Inkunabeln  sind  G.  W.  Panzer,  Annales 
typograpliici  al>  artis  inventae  origine  ad  annuni  1500  Bd.  1-5,  ab  anno  1501  — 1536  Bd.  6 
—  11,  Nürnberg  1788-1802.  Nacli  Druckorten,  innerhalb  dieser  nach  Diuckjalnen  und 
innerhalb  der  Jahre  nach  der  Zeitfolge  der  Olfi/.inen  geordnet.  Die  Titel  eines  Druckortes 
fortlaufend  ge/.ählt.  Derselbe,  Annalen  der  älteren  dt.  Literatur  3  Bde.,  2  Splte.,  Nürn- 
lierg  17f?8  — 1874.  Ordnung  nach  Inhalten  der  Werke.  Ldw.  Hain.  Repertonuni  biblio- 
gr.iphicum  2  Iklc,  Stuttgart  1826— 1«:-]8.  Beschreibt  die  in  der  Hofbibl.  zu  München  be- 
lindlifliL-n  Inkunabeln,  die  anderen  mit*  versehen.  Dazu:  W.  A,  Copinger,  A  Supple- 
nu-nt  to  Ilain's  J{ep.  bil  1.  2  Teile.  London  1895-1902;  D.  Reich  ling,  Appendices  ad 
Hainii-t'opingeri  Kepert.  bibl.  6.  Heft  1905—11;  Nachträge  zu  Hains  Repert.  bibl.  u. seinen  Fortsetzungen.  Als  Probe  des  Gesamtkatalogs  der  Wiegendrucke  hg.  v.  der  Kom- 

mission für  den  Gesamtkatalog  1910;  ferner  Konr.  Burger,  Beitrr.  z.  Inknnabelbiblio- 
graphie.  Nummernkonkordanz  von  Panzers  lat.  u.  dt.  Annalen  u.  Ldw.  Hains  Repert.  bibl. 
1908  u.  R.  A.  Peddie,  Conspectus  incunabulorum.  An  index  catalogiie  of  fifteanth 
Century  books  Bd.  1.  London  1910.  —  Von  nationah'u  Inkunabelbibliographif-n  seien  aur3er 
Pan/.er  (s.  o.)  angeführt:  M.  F.  A.  G.  Campbe  II,  Annales  de  la  tvpographie  neerlandaise  au 
XVesie-le  Mit  Spl.  4  Bde.,  Haag  1874—90;  M.  Pellechet,  Catalogne  general  des 
lucunables  des  bibliotheques  publiques  de  France  2  Bde..  Paris  1897—1905:  Rob."  Proctor, An  index  to  the  early  piinted  books  in  thc  British  IMuscum  2  Bde.  .Snpl.  u.  Register, 
London  1898-1906,  Catalogue  of  books  printed  in  the  15th  c.-ntury  now  in  the  British 
Mnseuni  2  i'de.,  London  1908  —  12;  Konr.  Haebler,  Bibliografia  iberica  di-l  sigio  15, Haag.  Leipzig  190r>;  Ernst  Voullieme,  Der  Buchdruck  Kölns  bis  zum  Ende  des  15.  Jhs. 
=  Publik,  der  Ges.  f.  rhi-in.  G-kde.  24  (1903) ;  derselbe,  Die  Inkunabeln  der  kgl. Bibliothek  u.  der  anderen  Berliner  Samnilgen  1906.  Vorbildlich!  —  Ein  geschichtlicires 

Verzeichnis  der  Druckorte:  ÄL  D  e  s  c  h  a  ni  p  s  Dict.  de  geographie  ancie'nne  et  mod.  ;i l'usage  du  librairo  et  de  Tamateur  de  livres,  Paris  1870.     Nicht  sehr  kritisch.  — 

Findet  sich  ein  vorliegender  Wiegendruck  in  einem  dieser  Verzeichnisse 
nicht  vor  oder  stimmt  dessen  Aussehen  mit  der  dort  gegebenen  Beschreibung 
nicht  überein,  dann  ist  es  die  Aufgabe  des  Forschers,  ihn  genau  zu  beschreiben. 
Für  eine  solche  Beschreibung  kommen  äiinliche  Gesichtspunkte  in  Betracht 
wie  für  die  einer  Handschrift.     Sie  seien  hier  in  Kürze  angeführt: 

12* 
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1.  neben  kurzer  Anführung  des  Verfassers,  Druckort  und  Druckdatum 

(diese  vielfach  auf  der  letzten  Seite  angegeben),  Abdruck  des  Titels  mit  ge- 
nauer Wiedergabe  der  Orthographie,  Kürzungen  und  Kennzeichnung  der 

Zeilenenden  durch  senkrechten  Strich. 

2.  Formatbezeichnung.  Sie  ist  oft  nicht  leicht,  doch  bisweilen  durch  die 
Stellung  der  Wasserzeichen  (filigrane,  watermark)  im  Papier.  In  der  Mitte 
bei  Folio,  am  unteren  Ende  bei  Quart,  am  oberen  Rande  Oktav.  AVasser- 
linien  senkrecht  bei  Folio,  Oktav  und  Duodez,  wagrecht  bei  Quart  und  Sedez. 

3.  Zahl  der  Blätter  und  Lagenordnung.  Zählung  der  bedruckten  wie 

unbedruckten  Blätter,  Angabe,  ob  Blatt-  oder  Seitenzählung.  Lagenzählung, 
ob  Terne,  Quinterne,  Sexterne  usw.,  d.  h.  ob  eine  Lage  aus  3,  4,  5  oder 
6  usw.  Bogen  bzw.  6,  8,  10,  12  Blätter  besteht.  Bisweilen  sind  keine  Seiten- 

oder Blatt-,  aber  Lagenzahlen  bzw.  Bezeichnung  mit  A,  B,  C  .  .  Ai,  A2  usw.  — 
Kustoden  oder  Reklamen  (reclame,  catch- word)  heißen  die  Anfangssilben  oder 
Wörter  der  nächsten  Seite  am  unteren  Rande  der  vorhergehenden,  die  für 
den  Buchbinder  bestimmt  sind.  Auch  die  Verwendung  dieser  muß  angeführt 
werden. 

4.  Justierung  oder  Einteilung  des  Satzes.  Angabe  ob  der  Satz  in  mehrere 
Spalten  geteilt,  ob  Randnoten,  ob  Figuren  im  Text  oder  auf  dem  Rande. 
Zahl  der  Zeilen  ist  anzumerken. 

5.  Typenfeststellung  und  -beschreibung.  Durch  sie  wird  meist  die  Zuteilung 
eines  unbekannten  Druckes  zu  einer  bestimmten  Oftizin  möglich  sein.  Den 

Versuch  von  li.  Procfor  (s.  0.),  die  Typenuntersuchung  auf  exakte  Grund- 

lagen zu  stellen,  hat  Konr.  Haehler,  Typenrepertoriam  der  Wicc/endrucl-e  = 
Sammly.  hihliotheksn:  Arheüen  19/20;  22/3,  27,  29/30  (1905—10)  des  wei- 

teren ausgebaut,  indem  er  z.  B.  für  die  gotischen  Lettern  c/fl,  für  i'omanische 
Q  als  Grundform  auswählte  und  sie  in  allen  ihren  Abweichungen  (Schnörkeln, 

Querstriche,  Sehnen,  Punkte  usw.)  abbildet.  —  Hieher  gehört  auch  die  Be- 
schreibung der  Initialen  und  Versalien  (ob  eingedruckt  oder  später  hand- 

schriftlich eingefügt),  die  Beschreibung  der  Inter^junktionen,  Abkürzungen. 

6.  Angabe,  ob  ein  Register,  ob  Randnoten  oder  ein  Druckfehlerverzeich- 
nis vorhanden  ist. 

7.  Beschaffenheit  des  Papiers  oder  Pergaments.  Angabe  der  Wasser- 
zeichen, die  am  bequemsten  nach  C.  31.  Briquet,  Les  filigranes.  Dlct.  hist.  des 

marqnes  de  papler  1282—1600,  Genf  1907  zu  bestimmen  sind.  Ueber  Papier- 
und  Pergamentbeschreibung  vgl.  Wm.  Watte )djach,  Schrifticescn  (s.  S.  186  u.  189). 

8.  Beschreibung  des  Einbandes:  Material,  Schließen,  Spangen,  Wappen, 
Ex  libris  oder  sonstige  Eigentumsvermerke  und  darauf  bezügliche  Eintragungen. 

9.  Beschreibung  des  Zustandes,  in  dem  sich  das  Werk  erhalten  hat, 

ferner  ob  es  eine  Erstlingsausgabe  (Editio  princeps)  ist.  Außerdem  biblio- 
graphische Hinweise  und  Literaturangaben. 

Literatur:  Ant.  Einsle,  Die  Inkunabel-Bibliographie  1888;  Hch.  Joli.  Kleemeier, 
Hdb.  der  Bibliographie  19u3.  Beide  Werke  für  praktische  Buchhändlerzwecke  bestimmt.  — 
Karl  D  z  i  a  t  z  k  0  ,  Feststellung  der  typogr.  Praxis  aller  dt.  Druckorte  des  15.  Jhs.  in  Saminlg. 

bibliotheksw.  Arb.  G  (1894)  S.  1 — 20;  Leop.  Delisle,  Instructions  pour  la  redaction  d'un 
catalogtie  de  manuscrits  et  p.  I.  r.  d'uii  inventaire  des  incunabies,  Paris  0.  J.  [1910].  Faksi- 
ruilewerke:  Monumenta  Germaniiie  et  Italiae  typographica,  bearb.  v.  Konr.  B  u  r  g  e  r, 
fortgef.  V.  E.  Voul  Herne  1892  ff. ;  Facsirailes  from  early  printed  books  in  the  British 
Museum,  London  1897. 
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In  sinngemäßer  Aenderung  der  obigen  Gesichtspunkte  hat  auch  die 
Beschreibung  von  Handschriften  stattzufinden.  1,  äußere  Form, 

ob  Codex-  oder  (Papyrus-)Rolle.  2.  Sprache.  3.  Name  des  Aufbewahrungs- 
ortes, Bibliothek,  Museum,  Archiv.  4.  Signatur.  5.  Schreibstoff.  Papyrus, 

Pergament  (codex  membraneus),  Papier  (c.  chartaceus).  6.  Format  in  cm., 
Anzahl  der  beschriebenen  und  unbeschriebenen  Blätter.  Ob  paginiert,  foliiert, 
ob  Lagenzählung.  7.  Lagenanordnung.  8.  Alter  der  Hs.  9.  Beschreibung 
des  Einbandes. 

§  10.    Zeitrechnung-skunde  (Chronolog-ie). 

Von  der  Zeitrechnungskunde  gilt  dasselbe,  was  von  der  Paläographie 
gesagt  wurde.  Sie  kann  von  zweierlei  Gesichtspunkten  aus  betrachtet  werden : 
1.  Ist  die  Zeitrechnung  geschichtliche  Quelle  für  die  Kenntnis  bestimmter 
kultureller  Verhältnisse  der  einzelnen  Völker  und  für  die  Kenntnis  kultureller 

Zusammenhänge  zwischen  den  Völkern.  2.  Bietet  uns  die  Kenntnis  der  Zeit- 
rechnung —  und  das  kommt  im  Nachfolgenden  besonders  in  Betracht  —  die 

Hilfsmittel  für  das  Verständnis  der  Quellen  und  die  zeitliche  Feststellung  und 
Einreihung  geschichtlicher  Tatsachen. 

Die  Zeitrechnungskunde  erbringt  den  schlagenden  Beweis  dafür,  daß  die 
Menschen  unter  gleichen  und  ähnlichen  Lebensbedingungen  zu  gleichen  und 
ähnlichen  Handlungen  und  Erkenntnissen  gelangt  sind.  So  haben  zum  Teil 
unabhängig  voneinander  die  verschiedensten  Völker  die  Zeitmaße  nach  den 
Veränderungen  auf  dem  gestirnten  Himmel  zu  bestimmen  gesucht.  Ueberall 
stehen  hiebei  Sonne  und  Mond  im  Vordergrunde  der  Betrachtung.  Indem 
nun  zur  Gewinnung  fester  Zeitmaße  die  Erforschung  und  Berechnung  der 
Gestirnbewegungen  Voraussetzung  ist,  so  versteht  man  auch,  daß  sich  Astro- 

nomie und  Kalenderwesen  gerade  in  ihren  Anfängen  gegenseitig  aufs  glück- 
lichste befruchteten.  Da  andererseits  die  Beziehung  der  Irdischen  zu  den 

Sternen  in  geheimnisvoll  religiösen  Zusammenhang  gebracht  wurde,  Priester 
vielfach  die  Hüter  astronomischen  Wissens  waren  und  die  Einteilung  des 
Jahres  mit  den  Anordnungen  des  Kultes,  der  Feste  und  Zeremonien  zusammen- 

fiel, so  liegt  es  zutage,  daß  die  Zeitrechnungskunde  mit  der  Geschichte  reli- 
giöser Einrichtungen  zahlreiche  Berührungspunkte  aufweist-  Das  gilt  vor 

allem  für  die  Frühzeit  einzelner  Kulturen  und  für  primitive  Völker.  Natür- 
lich greift  aber  die  Zeitrechnung  in  alle  Verhältnisse  des  bürgerlichen  und 

rechtlichen  Daseins.  Die  Einführung  eines  fremden  Kalenders,  einer  neuen 
Jahresbezeichnung  kann  Symbol  eines  neuen  Herrschergeschlechtes  oder  der 
IJebernahme  eines  neuen  religiösen  Bekenntnisses  sein.  Ein  siegreiches  Volk, 
eine  siegreiche  Dynastie,  eine  siegreiche  Religion  zwingt  den  Ueberwundenen 
ihre  Zeitrechnung  auf.  Jn  der  Art,  wie  man  die  einzelnen  Jahren  benamste, 
wer  ihnen  den  Namen  gab  (Eponymos),  ob  Könige,  Statthalter,  Archonten, 
Konsuln,  von  welchem  festen  Zeitpunkte  man  eine  Jahresreihe  (Aera)  zählte, 
wie  etwa  vom  Tode  Alexanders,  von  der  Geburt  Jesu,  der  Hedschra  oder 

vom  Schöpfungsjahr  an,  in  dem  allen  liegt  der  Weg  zu  politisch-  wie  geistes- 
gescliichtlichen  Erkenntnissen.  Die  Art,  wie  man  das  Jahr  und  den  Tag 
einteilte  und  die  Teile  benannte,  gewährt  tiefe  Einblicke  in  den  Volksglauben 
und   in    volkstümliche  Anschauungen.     In    diesem    kulturgeschichtlichen  Sinne 
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behandelt  diese  Eragen  Mart.  P.  Nilsson,  Primitive  Time-rcckonhig,  a  study  in 
the  orijjins  coid  ftrst  development  of  the  art  of  countinrj  time  among  fJic  primiüce 

and  c((rh/  cidtnrc  peoples  =  Shriftcr  utgivna  av  Iniinamsüca  vctcnslapssamfundct 
1   (Lund.  1920). 

Die  Zeitrechnungskunde  (Chronologie)  macht  es  sich  zur  Aufgabe,  die 
verschiedenen  Zeitmaße  sowohl  daraufhin  zu  untersuchen,  wie  sie  errechnet, 

auf  Grund  welcher  Beobachtungen  sie  gewonnen  worden  sind,  als  auch  zu 
erforschen,  in  welcher  Weise  sie  angewandt  wurden,  welche  Rolle  sie  im  Leben 

der  Völker  spielen,  um  dann  aus  beiden  Betrachtungsarten  die  Mittel  zu  ge- 
winnen, Zeitangaben,  die  sich  in  den  Quellen  finden,  zu  deuten  und  aufzulösen. 

Daraus  ergibt  sich  ungezwungen  die  Zweiteilung,  die  durch  die  Chronologie 

geht.  Sie  zerfällt  a)  in  die  t  h  e  o  r  e  t  i  s  c  li  e  bzw.  in  die  mathematisch-astro- 
nomische und  b)  in  die  technische  oder  historische  Chronologie.  Die 

erstere  behandelt  die  Gewinnung,  die  zweite  die  Anwendung  der  Zeitmaße.  — 
Die  ältere  Bezeichnung,  wie  sie  sich  noch  bei  Conite  de  Mas  Latric,  Tresor 

de  Chronologie  et  de  gcograpJüe  ponr  einde  et  Vcmploi  de  doeuniods  du  mögen  äge 
Paris  1889  zeigt,  rechnete  zu  den  Aufgaben  der  Chronologie  auch  noch  die 

Sicherstellung  geschichtlicher  Daten  und  „Jahreszahlen". 
Die  theoretische  und  die  technische  Chronologie  greifen  vielfach  inein- 

ander. So  finden  sich  auf  Inschriften  und  in  sonstigen  geschichtlichen  Be- 
richten Angaben  über  Vorgänge  auf  dem  Sternenhimmel,  namentlich  über 

Sonnen-  und  Mondfinsternisse,  deren  zeitliche  Fixierung  wichtige  Anhaltsiounkte 
für  die  zeitliche  Einreihung  anderer  Tatsachen  gibt.  Wenn  sich  z.  B.  in  den 
Annalen  Asurbanabals  die  Nachricht  von  einer  Mondfinsternis  und  von  einer 

Sonnenverdunkelung  vorfindet,  so  ist  es  nur  mit  Hilfe  mathematisch-astro- 
nomischer Berechnung  möglich,  die  Mondfinsternis  (3.  August  663  v.  Chr.) 

und  die  Sonnenfinsternis  (27.  Juni  661)  zeitlich  zu  bestimmen.  Es  ist  aber 

klar,  wie  wichtig  solche  Feststellungen  für  die  historische  Verwertung  sind. 
Ja  ein  Großteil  der  Datierungen  in  der  älteren  Geschichte  geht  auf  derlei 

chronologisch  bestimmbare  Fixpunkte  zurück.  Voraussetzung  freilich  für  die 

richtige  astronomische  Rechnung  ist  die  richtige  philologisch-historische  Deu- 
tung. So  ist  es  lieute  noch  fraglich,  welche  Sonnenfinsternis  gemeint  sei  und 

wie  der  Vers  des  Einü/is  „Nonis  Junis  soli  luna  obstitit  et  nox",  den  uns  (Jiecro 
überliefert  hat,  zu  übersetzen  ist.  Die  so  bezeichnete  Finsternis  soll  nämlich 

350  Jahre  nach  der  Erbauung  Roms  eingetreten  sein  und  böte  damit  die  Gelegen- 
heit, dieses  Datum  zu  errechnen.  Th.M(>)nnisen  glaubte  die  totaleSonnenfinsternis 

vom  21.  Juni  400  v.  Chr.  als  die  des  Ennhis  bezeichnen  zu  dürfen,  doch  hängt 

diese  Gleichsetzung  von  der  Ausdeutung  sowohl  des  Sprachlichen  jener  Stelle  wie 

von  sachlicii-chronologischen  Bestimmungen  ab.  Beides  wird  von  Neueren  be- 
stritten   und   verschieden    erklärt.     Vgl.    Gin.iel,  lldh.  2,  211  ff.  u.  292. 

Auch  für  die  Chronologie  des  Mittelalters  ist  der  Zusammenhang  zwischen 

Kalender  und  Kult  von  grundlegender  Bedeutung.  Die  Anschauungen  und 
praktischen  Bedürfnisse  der  Kirche  wirken  bestimmend  auf  die  Einteilung  des 

Jahres  (Osterfest!),  auf  die  Zählung  der  Jahre,  auf  die  Wahl  des  Tages,  an 
dem  das  Jahr  beginnt,  auch  die  Bezeichnung  der  einzelnen  Tage  im  Jahre  usw. 

Das  ganze  Leben  legelt  sich  nach  den  kultischen  Einrichtungen.  Diese  sind 

freilich  nicht  überall  gleich.  Nach  Ländern  und  Bischofssprengeln  ändern 

sich  die  Feste  im  einzelnen.     Bis  zum  heutigen  Tage  ordnet  sich  das  Kaien- 
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darium  der  beweglichen  Feste  nach  dem  Osterfeste,  das  in  seinem  35jährigen 
Zyklus  in  die  Zeit  zwischen  22.  März  und  25.  April  fallen  muß.  Es  ist  dies  das 

Ergebnis  eines  mehrhundertjährigen  Kamj^fes  innerhalb  der  Kirche  und  trägt 
noch  deutlich  die  Spuren  des  Ausgleichs  zwischen  jüdisclien  Traditionen  und 

abendländisch-römischem  Wesen  an  sich.  Mit  der  Reform  des  julianischen 
Kalenders  durch  hervorragende  Mathematiker  und  Astronomen,  welche  Reform 

nach  dem  Papste  Gregor  XIII.,  der  sie  1582  für  die  katholische  Kirche  an- 
ordnete, die  gregorianische  benannt  wurde,  nimmt  die  Geschichte  des  Kalen- 

ders von  der  Kirchengeschichte  einstweilen  Abschied,  es  wäre  denn,  man  sähe 

in  der  zögernden,  erst  1700  erfolgten  Uebernahme  des  gregorianischen  Kalen- 
ders durch  die  Protestanten  eine  kirchengeschichtliche  Tatsache.  Der  kurz- 

lebige Versuch,  den  Frankreich  in  der  Revolutionszeit  unternahm,  war  eine 
politische  Maßnahme.  Jedenfalls  spielt  in  den  neueren  Jahrhunderten  die 

Zeitrechnung  eine  ungleich  untergeordnetere  Rolle  als  in  den  früheren  Zeiten. 
Der  Bedeutung,  die  die  Zeitrechnungsfragen  für  die  verschiedenen  Perioden 

besitzt,  entspricht  es  auch,  daß  es  für  die  Geschichte  des  Altertums  viel  mehr 

chronologische  Einzelarbeiten  gibt  als  für  die  des  Mittelalters  und  gar  der 
Neuzeit.  Nichtsdestoweniger  böte  das  Mittelalter  noch  genug  Thenien,  die 
der  Behandlung  würdig  wären. 

Literatur:  Eine  Darstellung  des  gesamten  ZeUreclmuncjswcsens  mit  ausführlichen  Lite- 
ratnvangaben  bietet  Feh.  Karl  Ginzel,  Hdb.  der  matheaiat.  u.  technischen  Chronologie 
1(1900):  Babylonier,  Aegypter,  Mohammedaner,  Perser,  Inder,  Südostasiaten,  Chinesen, 
Japaner  u.  Zentralanierilianer,  2(1911):  Jud 'n,  Naturvölker,  Römer,  Griechen,  3(1914): 
Maeedonier,  Kleinasien.  Syrer,  Germanen,  Kelten,  Mittelalter,  Byzantiner,  Russen,  Armenier, 
Kopten,  Abessinier,  Neuzeit.  Dieses  mit  wertvollen  Tabellen  versehene  Werk  stellt  eine 
Art  Fortsetzung  von  Ldw.  I  de  1er,  Hdb.  der  mathem.  u.  techn.  Chronologie  1825,  Neudr. 
1883  dar  und  ersetzt  es  im  allgemeinen  auch.  Kine  gute  Einführung  in  das  Wesen  der 
astronomischen  Chronologie  u.  in  den  Gebrauch  der  astronomischen  Tafeln :  W.  F.  Wisli 
cenus.  Astronomische  Chronologie  1895.  Die  wichtigsten  astronomischen  Tafeln  sind: 
Th.  V.  Oppolzer,  Canon  der  Finsternisse,  Denkschr.  Wiener  Ak.  math.  Kl.  52(1887). 
der  die  Elemente  von  80Ü0  Sonnenfinsternissen  (1208  v.  Chr.  bis  2101  n.  Chr.)  u.  von 
5:00  Mondesfin.sternissen  ( —  2103  n.  Chr.)  enthält.  Eine  Vereinfachung  der  da  gebotenen 
Rechnungsarbeit  bedeutet  Rob.  Schräm.  Tafein  zur  Berechnung  der  näheren  Umstände 
der  Sonnenfinsternisse,  Denkschr.  Wiener  Ak  math.  Kl.  51(1880',  ferner  derselbe,  Re- 

duktionstafeln für  den  Opjjolzerschen  Finsternis-Kanon  Fibda.  56(1889).  Eine  Spezialtafel 
ist  die  von  F.  K.  Ginzel,  Spezieller  Kanon  der  Sonnen-  und  Mondesfinsternisse  für  das 
Ländergebiet  der  kla-^s  Altertumswissenschaften  u.  den  Zeitraum  von  9U0  v.  Chr.  bis  600 
n.  Chr.  1899.  Wortvoll  sind  v^n  Rob.  Schräm,  Hilfstafeln  für  Chronologie,  Denkschrr. 
Wiener  Ak.  math.  Kl.  45  (1883),  als  kalendariographische  u.  chronolog.  Tafeln  1908  für  die 
Umrechnung  der  Daten  von  einer  Zeitrechnung  in  die  andere. 

Zur  Chronologie  der  altorientaJischcn  Völker:  P]dd.  Mahl  er,  Die  Entstehung  der 

Zeit-  und  Kieiseinteilunj:,  Orient.  Lit.  Ztg.  6  (1903)  9  ft'.,  Hugo  Win  ekler.  Himmels-  u. 
Weltbild  der  Babylonier,  Der  alte  Orient  3(1801);  Feh.  Karl  (i  i  n  z  e  1 ,  Die  astronomischen 
Kenntnis-e  der  Babylonier,  Beitrr.  zur  alten  G.  1(1902);  Paul  Schnabel,  Studien  z. 
babyl.-ass.  Chronol.  =:  Mitt.  der  vorderasiat.  Ges.  liiOS;  Frz.  Kugler,  Sternkde  u.  Stern- 

dienst in  Babel  1907  f.;  Ernst  F.  W  e  i  d  n  e  r  ,  Studien  zur  assyr.-babyl.  Chronologie  =  Mitt 
d.  vorderasiat.  Ges.  20  (1917);  derselbe,  Hdb.  der  baliyl.  Chronologie  =  Assyriolog.  Bibl. 
23  (1915);  Edd.  Meyer,  Aegyptische  Chronologie.  Abb.  Berlin  Ak.  1904.  Nachtrr.  ebda 
lOoT,  1908.  —  L.  H.  Grap,  Der  iranische  Kalender  in  Geiger-Kuhn  Grundr.  der 
iranischen  Philol.  2(1904)  —  Zur  jü(Usche)i  Chronologie,  die  für  die  Weiterbildung  im 
Christentum  wichtig  ist:  Sh.  B.  Burnabi,  Elements  of  Jewish  and  Muhammedan  calen- 

dar,  London  1901;  Edd.  Mahl  er,  Hdb.  der  jüd.  Chronol.  ="Schrr.  hg.  v.  der  Ges.  zur 
Förderung  des  .ludentums  22  (1916).  Vgl.  die  verschiedenen  Artikel  in  den  Realenzyklo- 

pädien zur  Bibel,  des  .Judentums  usw.  z.  B.  unter  ̂ Jahr"  in  RE  f.  protest.  Tlieol.  ̂ 8  (1900) 
525;  Edd.  Schwartz,  Christi,  u.  jüd.  Ostertafeln  Abh.  d.  k.  Ges.  d.  W.,  Göttingen  phil.- 
hist.  Kl.  NK.  8(1905). 

Für  das  Jclafisische  Altertum:  Wm.  Ad.  Schmidt,  Hdb.  der  griech.  Chronologie, 
hg.  V.  Fr.  Rühl  1888;  G.  F.  Ungcr,  Griechische  Zeitrechnung  im  Hdb.  der  klass  Alter- 
tumsw.  ̂ 1  (1892);  Y).  Bischoff  in  Pauly-Wissowa  RE  s.  v.  , Kalender';  Mart.  P.  Nils  so  n. 
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Die  Entstehung  u.  religiöse  Bedeutung  des  griech.  Kalenders  =  Lunds  Universitets  Arsskrift 
NF.  Ard.  1,  Bd.  14  (1918)  Nr.  21.  —  Theod.  M  o  m  m  s  e  n  ,  Die  röm.  Chronologie  bis  auf 
Caesar  M859;  Hch.  Matzat,  Rom.  Chronologie  1.  1883,  2.  1884;  Wm.  Soltau,  Röm. 
Chronologie  1889;  Osk.  Leuze,  Die  röm.  Jahieszählung  1909.  —  Gv.  Bilfinger,  Der 
bürgerliche  Tag.  Untersuchungen  über  den  Beginn  des  Kalendertages  im  klass.  Altertum 
u.  christl.   Mittelalter  1888.     Sonst  in  den  einschlägigen  Realencyklopädien. 

Für  die  Chronologie  des  Mittelalters  u.  der  Nen-eit :  Arth.  G  i  r  y ,  Manuel  de  diplo- 
matique, Paris  1894,  S.  83—275  mit  den  wichtigsten  Tabellen;  Fz.  Rühl,  Chronologie  des 

Mittelalters  u.  der  Neuzeit  1897.  Für  die  fleutsehe  Geschichte  am  wichtigsten:  Herrn. 
Grotefend,  Hdb.  der  bist.  Chronologie  des  dt.  Mittelalters  u.  der  Neuzeit  1870  mit 
einem  systematischen  Teil,  Tafeln,  Glossar  usw. ;  erweitert  2  bändig  als  Zeitrechnung 

des  dt.  "Mittelalters  1  (1891):  Glossar  u.  Tafeln  2  (1892):  die  Kalender  der  Diözesen Deutschlands,  der  Schweiz  u.  Skandinaviens.  Heiligenveiv.eichnis.  Kin  handlicher  Auszug 
aus  obigem  Werk  für  den  täglichen  Gebrauch  und  den  Besuch  in  Archiven  sehr  ge- 

eignet: desselben  Taschenb.  der  Zeitrechnung  des  dt.  Mittelalters  und  der  Neuzeit 

*  1915  mit  systemat.  Teil,  Glossar,  Regierungsjahre,  Tafeln,  die  35  Kalender  usw.  Vgl. 
desselben  Abriß  der  Chronol.  des  dt.  Mittelalters  u.  der  Neuzeit  in  AI.  Meisteis  Grundr. 

der  G-w  1,8  (1912);  ein  verwendbares  besonders  für  Italien.  Geschichte  geeignetes  Taschen- 
buch: Adiiano  Capelli  Cronologia  e  calendario  perpetuo,  Manuali  Hoepli,  Mailand  1906: 

Topographisches  Verzeichnis  für  die  Jahresanfänge  u.  die  Einführung  des  gregorian. 
Kalenders,  Konsulenliste,  christl.  Zeitrechnung  1  —  2000  Glossar,  Heiligenverz.  Mohammed. 
Aera,  Verzeichnis  der  Herrscherlisten  für  die  wichtigsten  Staaten  Europas  usw.  —  Herm. 
Aichner,  Neuere  Forschung  auf  dem  Gebiete  der  Chronologie  des  Mittelalters  Dt.  G.bll. 
13(1912)  83-102. 

Nicht  nur  derjenige,  der  archivaUsche  Forschungen  zu  unternehmen  die  Absicht  hat. 
wird  guttun,  sich  mit  den  Einrichtungen  eines  dieser  Werke  —  am  besten 
hiezu  sind  Grotefends  Zeitrechnung  bzw.  Taschenbuch  geeignet  —  aufs  gründlichste 
vertraut  zu  machen.  Diese  Kenntnis  braucht  jeder  Historiker.  Er  findet  in  älteren 
Ausgaben  sehr  häufig  Urkunden  abgedruckt,  deren  Zeitangaben  nicht  oder  falsch  aufgelöst 
sind  Man  bestimme  etwa  Daten  wie:  crastino  die  post  circumcisionem  domini  1261; 
quarta  feria  post  letare  961;  dez  mentages  zu  vesperzyt  nach  der  lichtmesse  1384;  geben 
ze  Ens  an  eritag  vor  sand  Paulstag,  als  er  bechert  wart,  anno  domini  millesimo  cccmo. 
octuagesimo  usw.  Zu  Uebungszwecken  wähle  man  ein  neueres  Urkundenbuch,  etwa  einen 
Band  der  Monumenta  Germanica  historica,  Diplomata,  oder  E.  v.  Schwind,  A.  Dopsch, 
Ausgewählte  Urkunden  zur  Verfassungsg.  der  deutsch-österr.  Erblande  im  Mittelalter  1895 
oder  ein  anderes,  schreibe  sich  die  am  Ende  der  Urkunden  gegebenen  Datierungen  ab, 
löse  sie  auf  und  prüfe  die  Ergebnisse  mit  den  im  Kopfregest  gegebenen  Auflösungen. 

viir. 

Vorbereitende  kritische  Behandlung  der  Quellen. 

(Aeußere  Kritik.) 

§  1.     Allg-emeines. 

Die  nachfolgenden  Paragraphen  sollen  allgemeine  Gesichtspunkte  geben 

für  die  Beurteilung  und  Zubereitung  der  Quellen  zum  Zwecke  späterer  Ver- 
arbeitung. Hier  gilt  es  eben  festzustellen,  wann  eine  Quelle  entstanden  ist, 

wo  sie  entstanden  ist,  wem  sie  ihren  Ursprung  verdankt  und  ob  sie  in  Wahr- 
heit das  ist,  was  sie  zu  sein  vorgibt.  Das  Ergebnis  dieser  vorbereitenden 

Tätigkeit  muß  also  darin  bestehen,  daß  die  Vorfrage  beantwortet  ist,  ob  eine 
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Quelle  -wiiklich  als  solche  verwertet  werden  darf  und,  wenn  dies  der  Fall  ist, 
für  welche  Zeit,  für  welchen  Ort  und  für  welche  Persönlichkeit  die  in  ihr 
enthaltenen  Angaben  kennzeichnend  sind. 

Diese  Bestimmungen  müssen  soviel  Tatsächliches  zum  Vergleich  heran- 
bringen, daß  hier  in  einem  auch  gewisse  Grundsätze  der  Tatsachenkritik  be- 
sprochen werden  können. 

An  einer  ausführlichen  Geschiebte  der  geschichtlichen  Methodik  fehlt  es  noch. 
Wertvolle  Vorarbeiten  hiezu  lieferte  St.  Dunin-Borkowski  in  Stimmen  aus  Maria 
Laach  83  (1912)  S.  296  ff.,  408  ff.  und  namentlich  Feh.  von  B  e  z  o  1  d  ,  Zur  Entstebungsg.  der 
histor.  Methodik  in  Intern.  Monatsschr.  f.  Wiss.,  Kunst  u.  Techn.  8  (1913/4)  273  ff.,  ferner 

Giov.  Gentile,  Contribution  a  l'histoire  de  la  methode  bistorique  in  Rev.  de  syntb. 
bist.  5  (1902)  S.  129—152;  Hch.  Wuttke,  Ueber  die  Gewißheit  der  G,  Leipzig  üniver- 
sitätschr.  1865.     Eine  gute  Uebeisicht  gibt  E.  Bernbeim  «1908  S-.  206—250. 

Die  Reihe  der  neueren  Werke  beginnt  mit  Wm.  Wachsuiuth,  Theorie  der  G. 

1820  und  Pierre  Chiude  Fry.  Daunou,  Cours  d'etudes  historiques  20  Bde.  Paris  1842—49. 
Mehr  aphoristisch  Job.  Gv.  Droysen,  Grundriß  der  Historik  ̂   1867,  ̂   1882.  Durch  Klar- 

heit ausgezeichnet  ist  Ch.  V.  L  a  n  g  1  o  i  s  u.  Ch.  Seignobos,.  Introduction  aux  etudes 

historiques,  'Paris  1898,  *1905;  seignobos,  La  methode  historiqus  appiiquee  aux 
sciences  sociales.  Paris  1901;  P.  Ch.  de  Smedt,  Principes  de  la  critique  historique, 
Lüttich-Paris  1883.  Praktische  Gesichtspunkte  werden  in  den  Vordergrund  gerückt  von 
Edw.  A.  Freemann,  The  methods  of  bistorical  study,  London  le86.  —  Das  führende 
deutsche  Werk  ist  das  von  E.  B  e  r  n  h  e  i  m,  Neuestens  M  a  t  h  e  w  s  ,  The  spiritual  Inter- 

pretation of  history,  Cambridge  Mass.  Harvard  Univ.  1920. 

§  2.     Feststellung  der  Entstehung-szeit. 

Die  möglichst  genaue  Zuordnung  einer  Quelle  zu  dem  bestimmten  Zeit- 
punkte, in  dem  sie  entstanden  ist,  wird  für  den  Forscher  vor  allem  wichtig 

1.  für  die  Verwertung  der  Quelle  als  Zeugnis  für  die  Erkenntnis  geschicht- 
licher Tatsachen,  da  wir,  wenn  nicht  besondere  Gründe  dagegen  sprechen,  an- 

nehmen, daß  eine  Quelle  um  so  wertvoller  ist,  je  näher  sie  den  zu  behan- 
delnden Ereignissen  steht,  2.  für  ihre  Einstellung  an  den  ihr  zukommenden 

Platz  innerhalb  der  Entwicklungsreihe  der  betretienden  Quellengattung. 
Eine  große  Anzahl  von  Quellen  ist  entweder  gar  nicht,  teilweise  oder 

falsch  datiert.  Auch  handelt  es  sich  zuweilen  um  die  zeitliche  Feststellung  ein- 
zelner Teile  von  Quellen,  bzw.  ihrer  Entstehungszeit.  Der  Zeitsinn  ist  in 

verschiedenen  Epochen  und  bei  verschiedenen  Kulturen  verschieden  ausgebildet. 
Außerdem  sind  die  ausdrücklichen  Entstehungsvermerke,  die  ursprünglich  an- 

gebracht waren,  manchmal  verloren  gegangen.  Das  ist  besonders  der  Fall 
an  nur  teilweise  erhaltenen  Bau-  und  Kunstdenkmälern,  Urkunden,  Briefen, 
Büchern  usw.  Andere  Quellengattungen  wie  Konzepte,  Urkundenformulare, 
Briefsteller,  Sprichwörtern,  Sagen,  Namen,  Sprachen  usw.  sind  zufolge  ihrer 
ganzen  Eigenart  zumeist  undatiert. 

Man  wird  an  original  erhaltenen  Quellen  zu  unterscheiden  haben  1.  die 
äußeren  und  2.  die  inneren  Merkmale.  Bei  Quellen,  die  nicht  in  ihrer 

ursprünglichen  Gestalt  (in  Nachbildungen,  Kopien,  späteren  Drucken)  vor- 
handen sind,  kommen  natürlich  fast  nur  die  inneren  Merkmale,  der  Inhalt, 

in  Betracht,  doch  kann  auch  bei  nicht  im  Original  vorliegenden  Quellen  unter 
Umständen  3.  die  Untersuchung  der  zeitlichen  G  r  e  n  z  b  e  s  t  i  m  m  u  n  g  oder 
Schichtung,  bzw.  der  Lage  innerhalb  eines  zusammenhängenden  Ganzen 
zur  Erforschung  der  Entstehungszeit  führen. 

Am  deutlichsten  tritt  die  Schichtung  als  zeitliches  Krkennungsmerkmal  bei  ur- 
geschichtlichen Denkmälern  in  die  Erscheinung  und  bei  .Ausgrabungen  überhaupt.     Davon 
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bietet  Wm.  Bürj^fi'hl..  Ergebnisse  der  Ausgrabungen  der  vorhistorischen  u.  historischen  Schichten 
von  llion  (1902)  ein  anschauliches  Beispiel.  Hier  handelt  es  sich  um  9  aufeinanderliegende 
Bauschicliten.  von  denen  einzelne  durch  Inschriften  und  zeitgenössische  Ht-schreibunc^en 
ziemlich  genau  nach  ihrer  Entstehungszeit  feststellbar  sind,  l  nter  Umständen  kann  für 
solche  Untersucbungen  auch  die  geologische  Forschung  von  Wichtigkeit  werden,  üeber- 
dies  hat  aber  die  Beobachtung  des  ISchiclitungsverhältnisses,  wenn  man  Schichtuncr  im 
weiteren  Sinn  des  Wortes  gebraucht,  auch  für  die  chronologische  Einreihung  schrift- 

licher Quellen  ihre  Bedeutung.  Nehmen  wir  an,  in  einem  Kodex  fanden  sich  Eintra- 
gungen, die  in  fortlaufender  Folge  (wie  dies  in  einem  Tagebuch  oder  Rechenbuch  der  Fall 

ist  oder  sein  kann)  von  Zeit  zu  Z<Mt  niedergeschrieben  wurden,  so  werden  wir,  Avenn  nicht 
bestimmte  Gründe  dagegen  sprechen,  annehmen  dürfen,  daß  sich  etwaig  vorkommende 
undatierte  Stücke,  wenn  sie  zwischen  datierten  stehen,  darnach  zeitlich  ungefähr  fixieren 
lassen. 

1.  Die  äußeren  Merkmale.  Diese  lassen  sich  zunächst  an  dem 

Material,  seiner  Yerwendungsart  und  Bearbeitung  (Technik,  Stil),  ferner 
an  dem  Stand-  bzw.  Fundort  der  Quelle  nachweisen.  So  ist  für  die  ältere 
griechische  Bildhauerkunst  die  Bearbeitung  von  Holz  charakteristisch,  der 
parische  Marmor  tritt  erst  gegen  Ende  des  9.  Jhts.  auf.  Die  Urgeschichte 
ordnet  ihre  Perioden  geradezu  nach  der  Verwendung  des  Materials  (Stein, 
Bronze  usw.).  in  der  die  Mehrzahl  der  erhaltenen  Denkmäler  erhalten  sind. 
Die  Tatsache,  daß  eine  Papsturkunde  auf  Papyrus  geschrieben  wurde,  beweist 
allein  schon,  daß  sie  vor  Mitte  des  11.  Jhts.  entstanden  sein  muß.  Vgl. 

1)';;/.  Waftriihach,  Das  Sclirifttvcsen  im  Mittelalter  ^1890  S.  110.  Bei  sprach- 
lich überlieferten  Quellen  ist  in  gewissem  Sinne  auch  die  Sprache  Material. 

Vermöge  der  Fortschritte  sprachwissenschaftlicher  Forschung  läßt  sich  aus 
ihr  auch  das  Alter  der  Quelle  einigermaßen  feststellen,  sofern  es  die  ursprüng- 

liche sprachliche  Form  ist,  in  der  sie  uns  vorliegt.  Sprichwörter,  Märchen, 
Sagen  wurden  oft  erst  viel  später  fixiert.  Dann  kann  aus  der  Sprache  nur 
die  Zeit  dieser  Fixierung  bestimmt  werden.  Noch  wichtiger  ist  meist  die  Art, 
in  der  der  vorliegende  Stoff  verarbeitet  wurde,  die  Technik.  Innerhalb 
jeglichen  Betätigungskreises  der  Menschen  lassen  sich  gewisse  Formen  dieser 
Betätigung  zeitlich  abschichten,  gewisse  Vervollkommnungen,  oder  doch  bloße 
Variationen  der  bisherigen  Uebung.  Auf  dem  Gebiete  der  Kunst  und  des 
Gewerbes  tritt  uns  dies  sinnfällig  in  die  Augen.  Der  Technik  ist  auch  die 
Schrift  beizuzählen  (vgl.  VII  §  7).  An  ihr  läßt  sich  das  ungefähre  Alter 
des  Geschriebenen  unschwer  ablesen,  doch  muß  man  sich  auch  da,  wie  bei  der 
Sprache,  vor  Augen  halten,  daß  diese  zeitliche  Feststellung  für  die  Quelle 
selbst  nur  dann  gilt,  wenn  deren  Entstehung  mit  der  Niederschrift,  die  uns 
erbalten  ist,  zusammenfällt.  Es  kann  sich  aber  auch  um  spätere  Kopien 
handeln,  die  ungleich  jünger  sind  als  das  ursprüngliche  Stück  und  deren 
Schriftbefund  für  den  Zeitpunkt  der  Niederschrift  der  Quelle  nichts  oder  nur 
Unbestimmtes  aussagen.  Zur  Technik  ist  vielfach  auch  die  äußere  Anordnung 
der  Dinge  zu  rechnen.  An  ältesten  Druckwerken  (Inkunabeln)  findet  sich  die 
Angabe  des  Erscheinungsjahres  am  Schlüsse.  Ebenso  ist  im  Laufe  der  Zeit 
die  Technik  der  Urkundenausstellung  eine  verschiedene  geworden.  Hierher 
gehört  auch  die  äußere  Form.  Ein  Siegel  oder  Wappen  ist  durch  seine  Form 
bereits  einigermaßen  zeitlich  bestimmt. 

2.  Die  inneren  Merkmale.  Sie  bauen  sich  auf  Einzelheiten  auf, 
die  wir  aus  dem  Inhalt  einer  Quelle  gewinnen.  Zunächst  kommen  Zeitangaben 
in  Betracht,  die  sich  über  ihre  Entstehung  in  der  Quelle  selbst  finden.  Diese 
brauchen  nicht  immer  eindeutig  zu   sein.     Arthur    Wiiss  hat   in    der  Ausgabe 
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von  Tilemanns  Limburger  Chronik  MG.  Dt.  Cbron.  4,  1  (1883)  gemeint  aus 
der  Bemerkung  des  Chronisten,  sein  Werk  von  1347  reiche  „bit  daz  man 

schreiben  wirt  1402'-,  annehmen  zu  dürfen,  daß  der  Verfasser  in  letzterem 
Jahr  gestorben  sei,  daß  er  diese  Jahrzalil  freigelassen  und  sie  ein  anderer 

für  ihn  eingefügt  liabe.  S])äterhin  machte  fieilich  E.  Svlians  NA.  32  (1907) 
722  ff.  durch  Abdruck  einer  Urkunde  aus  dem  J.  141 1  wahrscheinlich,  daß  Tilemann 
noch  1411  am  Leben  war,  daß  er  aber  1402  sein  Stadtschreiberamt  an  einen 

anderen  abgegeben  und  damit  auch  seine  Tätigkeit  als  Chronist  beendet  habe. 
Oft  kann  auch  aus  der  Erwähnung  von  Ereignissen,  die  zeitlich  genau 

festzustellen  sind,  die  als  Erlebnis  des  Erzählers  mitgeteilt  werden  oder  auf 

die  sonst  angespielt  wird,  ein  Anhaltspunkt  für  die  Entstehung  einer  Quelle 
gewonnen  werden.  Es  kann  eine  Entdeckung,  Erfindung,  ein  Naturereignis 

oder  ein  politischer  A'organg  als  bekannt  vorausgesetzt  werden  oder  es  kann 
die  Neuheit  dieser  Erscheinungen  betont  werden.  Eine  sonst  undatierte  Ur- 

kunde kann  durch  die  angeführten  Titel  des  Ausstellers,  des  Empfängers 

oder  Zeugen  gewisse  Fingerzeige  geben.  Handelt  es  sich  um  die  iiegierungs- 

jahre,  Krönungs-,  Wahl-,  Absetzungs-  und  Todesdaten  von  Kaisern,  Königen, 

Päpsten,  so  belehrt  man  sich  am  raschesten  bei  llcrni.  (irofr/'oKl,  Tasr/ioilmrJi 
der  Zcifrec/iiiuiig  des  dl.  Mittelalters  u.  der  Xeiirje/l  ̂ IQlö  oder  Adr.  Capclli, 

Cro)whgia  e  calendiirio'perpcf/to.  Mailand  1906  (vgl.  VII  §  10).  Für  Daten  über 
Bischöfe,  Päpste,  Kardinäle  und  Achte  die  VIII  g  4  angeführte  Literatur.  So- 

weit es  die  deutsche  Geschichte  des  Mittelalters  betrifft,  bieten  die  einschlägigen 

Regestenwerke  (vgl.  IX  §   12,  S.  239)  ein  wertvolles  Nachschlagemittel. 
Aber  auch  das  argumentum  e  silentio  hat  hier  Geltung.  Wird  eines 

Vorganges  nicht  Erwähnung  getan,  den  absichtlich  zu  verschweigen  kein  An- 
laß vorlag,  dessen  Erwähnung  gleichsam  von  selbst  gegeben  war,  so  wird  die 

Quelle  vermutlich  nicht  zur  Zeit  dieses  Vorganges  entstanden  sein.  Vgl.  X  §  4. 
Gerade  diese  Erwägung  führt  bisweilen  Fälschungen  auf  die  Spur. 

Von  Wichtigkeit  ist  ferner  die  Erkenntnis  der  zeitlich  unterscheidbaren 

Entwicklungsforiuen  der  betreffenden  Quellenart.  Bei  Kunstwerken  sprechen 

wir  vom  Stil,  der  einer  Zeit  eigen  ist.  Innerhalb  jeder  einzelnen  Art  wandelt" 
sich  die  Stilistik  eigens  ab.  Dementsprechend  hat  die  Architektur,  das  Kunst- 

gewerbe, die  Dichtkunst,  die  Urkunde,  die  Inschrift,  die  Chronik,  das  Memoiren- 
werk oder  die  Zeitung  als  solche  ihre  eigene  Geschichte  mit  einer  für  eine 

bestimmte  Zeil  logischen  Form.  Aus  der  heraus  läßt  sich  das  Alter  jeder 
Einzelquelle  mit  ungefährer  Sicherheit  bestimmen. 

3.  Die  Bestimmung  nach  den  zeitlichen  Grenzpunkten  oder  nach 
dem  t  er  minus  a  quo  und  t  er  minus  ad  quem,  mit  deren  Hilfe  wir 

nicht  nur  die  Entstehung  von  Quellen,  sondern  auch  die  Datierung  von  Tat- 
sachen bewerkstelligen  können.  Der  Vorgang  hiebei  ist  der,  daß  man  genau 

feststellbare  Daten  sucht,  die  mit  den  zu  datierenden  Quellen  oder  Tatsachen 
in  engerer  Beziehung  stehen,  und  nun  an  der  Hand  dieser  bekannten  Daten 

festzustellen  sucht,  welches  der  früheste  Zeitpunkt  (terminus  a  quo)  und 
welches  der  späteste  Zeitpunkt  ist  (terminus  ad  quem),  da  sich  ein  Ereignis 

vollzogen  hat  oder  eine  Quelle  entstanden  sein  oder  eine  Persönlichkeit  gelebt 
haben  kann.  Der  ideale  Fall  ist  die  genaue  Bestimmbarkeit,  d.  h.  daß  also 

die  beiden  Zeitpunkte  in  einen  zusammenfallen.  Je  näher  wir  sie  aneinander 
zu  rücken  vermögen,  um  so  näher  kommen  wir  an  unser  Ziel. 
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Lehrreich  ist  für  diese  Fragen  die  Untersuchung  jener  Fälschungen  zugunsten  der 

Habsburger,  von  denen  das  als  ,M  a  j  u  s'  bekannte  Stück  sich  als  ein  Privileg  Friedrichs  I. 
vom  17.  September  1156  ausgibt.  (Abgedr.  bei  E.  v.  Schwind-AJf.  Dopsch,  Ausgew.  Urkk. 
zur  Verfassungsgesch.  der  dt -ö^terr.  Erblande  im  Mittelalter  1895  S.  10—13  Nr.  7).  In 
dem  Majus  wird  u.  a.  von  der  marchia  a  superiori  paite  fluminis  Anasi  (marchia  supra 
Anasum),  also  von  Oberösterreich  gesagt,  daß  es  damals  Heinrich  der  Löwe  an  Oesterreich 
abgetreten  habe.  In  Wirklichkeit  kam  dieses  Land  erst  1254  an  Oesterreich.  Das  Jahr 
1254  ist  also  ein  terminus  a  quo  für  das  Majus,  da  es  nicht  vor  diesem  Zeitpunkt  ent- 

standen sein  kann.  Nun  heißt  es  ferner  in  der  Urkunde,  das  Herzogtum  Oesterreich  solle 
niemals  geteilt  werden.  Vor  der  Mitte  des  13.  Jhts.  fanden  aber  Teilungen  von  Herzog- 

tümern und  Fürstenlehen  überhaupt  nicht  statt.  Ein  solches  Verbot  hätte  also  im  12.  Jht. 
gar  keinen  Sinn  gehabt.  Die  erste  nachweis-bare  Teilung  eines  Fürstentums  kam  erst  1255 
vor.  Hier  rückt  also  der  terminus  a  quo  um  ein  Jahr  vor.  Die  Erwähnung  von  principes 
electores,  ein  Ausdruck,  der  nicht  vor  1273  in  Urkunden  vorkommt,  —  faktisch  erscheint 
ein  geschlossener  Kreis  von  Wahlfürsten  erst  1256  —  und  die  an  einer  Stelle  ausgedrückte 
Voraussetzung,  daß  den  Kurfürsten  ein  Einwiliigungsrecht  bei  wichtigen  Regierungshand- 

lungen zusteht,  setzt  den  terminus  a  quo  auf  die  spätere  Zeit,  das  sog.  Interregnum  herab. 
Die  Tatsache,  daß  1290  zwei  Ministerialen  mit  ihrem  Rechtsstreit  an  das  Reich  gingen,  an 
König  Rudolf  appellierten,  ohne  daß  Herzog  Albrecht  dagegen  Verwahrung  eingelegt  hatte, 
obwohl  nach  dem  Wortlaute  des  Majus  Entscheidungen  des  Herzogs  in  seinem  Lande  vom 
Reiche  nicht  abgeändert  werden  dürfen,  macht  das  Jahr  1290  zu  einem  noch  nähern  ter- 

minus a  quo.  Wenn  Herzog  Otto  1331  die  Belehnung  mit  den  österreichischen  Ländern 
in  München,  also  außerhalb  des  Landes  empfing,  so  verstößt  auch  dies  gegen  die  Bestim- 

mungen des  Majus.  Vermutlich  kann  sonach  die  Fälschung  nicht  vor  1331  entstanden 
sein.  Die  Bestimmung  des  Majus,  wonach  unter  den  österreichischen  Herzögen  stets  nur 
der  älteste  die  Herrschaft  haben  soll,  steht  in  Widerspruch  mit  dem  Hansgesetz  Albreclits  IL 
von  1355,  das  die  Gleichberechtigung  aller  seiner  Söhne  festsetzt  Den  nächsten  terminus 
a  quo  gibt  ein  Vergleich  des  Majus  mit  der  Goldenen  Bulle  (1356).  Die  wörtlichen  und 
inhaltlichen  Anlehnungen  an  dieses  Reichsgesetz,  das  offenbar  zur  Vorlage  gedient  hatte, 
führt  den  terminus  a  quo  auf  Weihnachten  1356  herab,  d.  h.  die  Abfassung  des  großen 
österreichischen  Freiheitsbriefes  ist  vor  diesem  Zeitpunkt  unwahrscheinlich,  wenn  nicht 
immöglich.  Es  fragt  sich  also,  wann  ist  der  späteste  Zeitpunkt,  der  in  Betracht  kommt, 
der  terminus  ad  quem?  Am  11.  Juli  1360  waren  die  Stücke  schon  vorhanden,  da  an  diesem 
Tage  Herzog  Rudolf  IV.  sich  hat  amtliche  Abschriften  von  ihnen  anfertigen  lassen.  Doch 
deutet  eine  Bemerkung  in  der  Lehensurkunde  des  Kaisers  vom  21.  Mai  136ll  an,  daß  Rudolf 
die  genannten  Privilegien  Karl  IV.  vorgelegt  habe  und  sich  auf  deren  Inhalt  berufen  habe. 
Der  terminus  ad  quem  rückt  auf  2.  September  1359  vor,  indem  eine  Urkunde  von  Margarete 
Maultasch  von  Tirol,  die  an  diesem  Tage  ausgestellt  wurde,  einzelne  Teile  des  Freiheits- 

briefes in  deutscher  Uebersetzung  fast  wörtlich  bringt.  Wenn  sich  Rudolf  am  18.  Juni  1359 
in  einer  von  ihm  ausgestellten  Urkunde  palatinus  archidux  Austriae  nennt,  so  ist  das  ein 
neuer  späterer  Grenzzeitpunkt.  Es  nähert  sich  also  der  aus  den  Urkunden  selbst  zu  ge- 

winnende terminus  a  quo  von  1356  dem  terminus  ad  quem  vom  18.  Juni  1359  an  bis  auf 
eine  Spanne  von  ungefähr  zweieinhalb  Jahren.  Andere  Gründe  (vgl.  Alf.  Hub  er,  üeber 
die  Entstehungszeit  der  österreichischen  Freiheitsbriefe,  SB.  Wiener  Ak.  phil.-hist.  Kl.  34 
[1860]  17—55)  machen  den  Winter  von  1358  auf  1359  als  Entstehungszeit  des  Majus 
wahrscheinlich. 

§  3.    Feststellung-  des  Entstehung-sortes. 

Hier  gelten  die  für  die  Feststellung  der  Entstehungszeit  analogen  Grund- 
sätze in  bezug  auf  die  Untersuchung  der  äußeren  Avie  inneren  Merkmale. 

1.  Die  äußeren  Merkmale  knüpfen  zunächst  an  die  Geschichte 
der  einzelnen  Quelle  selbst  an.  Hat  sie  sich  von  jeher  an  der  Stelle  befanden, 
an  der  sie  sich  jetzt  befindet?  Woher  stammt  sie  als  Ganzes,  woher  stammen 
die  einzelnen  Teile  an  ihr?  Diese  Fragen  lassen  sich  bisweilen  bereits  aus 
der  äußeren  Geschichte  der  Schicksale  eines  Bauwerkes,  einer  Münze,  einer 

Hs.,  eines  Druckes  beantworten.  Sehr  oft  wird  sich  jedoch  diese  Standorts- 
geschichte nicht  bis  zum  letzten  Ursprung  verfolgen  lassen.  Dann  bietet  sie 

aber  wenigstens  einen  Anhaltspunkt,  der,  mit  anderen  Beobachtungen  zu- 
sammengenommen, zu  einer  befriedigenden  Lösung  führen  kann. 
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Handelt  es  sieb  um  einen  Text  unbekannter  Herkunft,  so  kann  der 

Fundort  der  einzelnen  Hss,  auf  die  Spur  verbelfen.  Freilieb  bedarf  es  biebei 

großer  Vorsiebt  und  eines  genauen  üeberblickes  über  den  Gesamtbestand  an 
Hss.,  die  vorbanden  sind.  Daß  bierin  selbst  Forseber  vom  Range  eines 

G(j.  Waitz  irren  können,  beweist  das  Ergebnis  von  Faul  Scheffer-Boichorst^ 
Die  Heimat  der  unechfoi  und  der  Text  einer  ccJifeii  Constitnfio  de  expeddionc 

liomana  in  dessen  Zur  G.  des  12.  u.  13.  Jlds.  =^  Histor.  Studien  8  (1897) 
S.  1  ff.  Die  Ueberpriifung  des  Materials  kann  einzelne  Aufscblüsse  geben 
über  die  Herkunft  einer  Quelle.  Italieniscbes  Pergamejit  untersebeidet  sieb 
vom  deutseben.  Der  Herstellungsort  des  Papiers  verrät  sieb  bisweilen  durch 
die  Wasserzeicben.  Tgl.  C.  M,  Briqucf,  Fapiers  et  füigraues  des  archives  de 

Genes  1154—1700,  Genf  1888,  Feh.  Keinz,  Die  Wasserseichen  des  16.  Jhts. 

in  Hss.  der  J:.  hai/r.  Hof-  u.  Staafsttiht.   1895. 
Für  spraeblieb  überlieferte  Quellen  bietet  die  Untersuebung  der  Spraebe 

mit  ibren  räumlicb  umgrenzten  Mundarten  eine  wichtige  Handhabe.  Der  ge- 
naue Kenner  vermag  aber  auch  innerhalb  der  Mundarten  noch  weitere,  örtlich 

bestimmbare  Unterscheidungen  machen.  Vgl.  Paut  Kretschnter.  Wortgeographie 
der  hochdt.    Unif/an(/ssprac/ie  1918. 

Das  gleiche  wie  von  der  Sprache  gilt  auch  von  der  Technik.  Auch 

sie  weist  nach  Ländern  und  Gauen  und  Völkern  verschiedene  Eigentümlich- 
keiten auf,  die  der  Kenner  wohl  zu  unterscheiden  und  zu  identifizieren  ver- 
steht. Wir  sehen  dies  an  der  Schrift.  Die  neueren  Forschungen  auf  dem 

Gebiete  der  Schriftkunde  legen  auch  auf  diese  Seite  der  Erkenntnis  ganz  be- 
sonderes Gewicht  (vgl.  VII  §  7).  Geräte,  Gräber,  Trachten,  Waffen,  Münzen 

tragen  meist  schon  in  ihrer  äußeren  Form,  in  der  Vorliebe  für  eine  bestimmte 

Technik,  Gestaltung  oder  Verzierung  einen  bestimmten  territorialen  oder 
nationalen  Ciiarakter. 

2.  Die  inneren  Merkmale.  Der  Herkunftsort  kann  in  oder  an  der 

Quelle  ausdrücklieh  angegeben  sein.  Münzen  tragen  bisweilen  den  Vermerk 
der  Prägestätte.  In  Urkunden  kann  es  der  Gebrauch  bestimmter  Formeln 

sein,  der  deutlich  auf  die  Kanzlei  hinweist,  in  der  sie  entstanden  sind  (Ver- 
wendung fremder  Formeln  in  anderen  Kanzleien  ist  freilich  nicht  ausgeschlossen). 

Die  Verwendung  einer  bestimmten  Tages-  oder  Jahreszäblung  vermag  auch 
auf  den  örtlichen  Umkreis  deuten,  dem  eine  (Quelle  angehört.  Im  Mittelalter 

unterscheiden  sich  Jahresanfänge  und  Heiligenfeste  nach  Kirchensprengeln 

und  Staaten.  Die  besondere  Vertrautheit ,  mit  örtlichen  Verbältnissen  (geo- 
graphischen, rechtlichen,  politischen,  nationalen,  religiösen),  die  auffallende 

Unkenntnis  anderer  weiter  entfernt  liegender  Ortsverhältnisse  läßt  uns  oft 

mit  ziemlicher  Genauigkeit  den  Raum  umgrenzen,  dem  ein  Verfasser  ent- 
stammt. 

Einen  weiteren  Fragenbereich  berührt  es,  wenn  es  sieh  darum  handelt, 

«inen  Ortsnamen  geographisch  zu  bestimmen,  ihn  von  anderen  gleich  oder 

ähnlich  lautenden  zu  unterscheiden.  Ein  Beispiel,  wie  man  solche  Dinge  be- 
handeln kann,  findet  man  bei  Paul  Srhr/fer-Boichorst,  Ges.  Sehrr.  =  Histor. 

Studien  43  (1905)  S.  2  Anm.  2.  Als  Hilfsmittel  kommen  für  diese  Fragen 

jene  in  Betracht,  die  S.  160  u.  163  als  Behelfe  der  historischen  Geographie 
genannt  worden  sind. 
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§  4.     Feststellung-  des  Urhebers.    Personalg-eschichtliche  Nachweise. 

Es  gibt  eine  ganze  Reihe  von  Quellen,  in  deren  Eigenart  es  liegt,  daß 
ihr  Urheber  ungenannt  bleibt.  Die  öchrift,  die  Sprache,  das  Märchen,  die 
Sage,  das  Sprichwort,  Weistünier,  die  Mehrzahl  der  Urkunden,  Siegeln,  sehr 
viele  Flugschriften,  Zeitungsartikel  verschweigen  unabsichtlich  oder  absichtlich 

ihre  persönliche  Herkunft.  Außerdem  gibt  es  große  Zeiträume  und  Kultur- 
bereiche und  Kulturabschnitte,  in  denen  man  auf  das  Persönliche  so  wenig  Ge- 

wicht legt,  daß  man  an  eine  Nennung  gar  nicht  dachte.  Der  Entdecker  des 
Stellenwertes  ist  uns  unliekannt.  Wir  wissen  nur,  daß  er  in  Indien  zu  suchen 
sei.  Aus  deul  Mittelalter  ist  uns  eine  ungeheure  Zahl  anonymer  Schriften 
erhalt-en,  deren  Verfasser  wir  heute  noch  nicht  kennen,  ihn  vermutlich  nie- 

mals kennen  werden. 
Die  Urheberschaft  an  einem  Werke  kann  verschiedener  Art  sein.  Sie 

kann  a)  nur  in  der  geistigen  Urheberschaft  beruhen,  wenn  uns  z.  B.  eine  Hs. 
vorliegt,  die  nach  dem  Diktat  des  Verfassers  von  einer  fremden  Hand .  ge- 

schrieben wairde,  b)  sie  kann  bloß  den  mechanischen  Anteil  der  Herstellung 
betreffen  (Schreiber,  der  z.  B.  nach  einem  Konzept  die  Urkunde  niederschreibt), 
c)  sie  kann  die  geistige  Urheberschaft  und  mechanische  Herstellung  in  einer 
Person  verbinden  (Autograph),  d)  es  können  sich  der  geistige  Anteil  wie  der 
Anteil  an  der  Herstellung  auf  mehrere  Urheber  erstrecken  und  sich  in  ver- 

schiedenen Graden  kundtun  und  auf  verschiedene  Teile  des  Werkes  verteilen. 

Bei  ha,ndschriftlich  erhaltenen  Quellen  ist  es  wichtig  festzustellen,  ob  sie 
Autogra2)he  sind.  Dies  ist  leicht,  wenn  man  zum  Vergleich  irgend  eine 
sicher  beglaubigte  Schrift  von  der  Hand  des  Verfassers  kennt.  Jedenfalls 
können  nur  indirekte  Beobachtungen  Aufschluß  geben.  Vor  allem  sind  es  da 
Korrekturen,  von  denen  man  annehmen  kann,  daß  sie  nur  der  Verfasser 
selbst  anbringen  konnte.  Wenn  von  dem  Geschichtsbuc4i  des  gelehrten 
Mönches  RicJur  eine  aus  der  gleichen  Zeit  (Ende  des  10.  Jhts)  stammende 
Hs.  vorliegt,  in  der  u.  a.  sachlich- stilistischen  Veränderungen  vorkommen,  z.  B. 
daß  der  Schreiber  erst  imt-  schreibt,  dann  absetzt  und  statt  itinrnni  das  ge- 

lehrtere griechische  Fremdwort  pcriholnni  schreibt,  so  deutet  dies  schon  dar- 
auf hin,  daß  hier  geistiger  und  mechanischer  Anteil  in  eins  zusammenfallen. 

Solche  Untersuchungen  setzen  natürlich  genaueste  paläographische  Vorbildung 

voraus.  Man  muß  sicherstellen,  daß  die  Hs.  wirklich  zur  Zeit,  da  der  Ver- 
fasser gelebt  hat,  auch  geschrieben  wurde  und  daß  sie  nach  der  örtlichen  Her- 
kunft (Schriftprovinz)  mit  jener  des  Autors  zusammenstimmt.  Dann  erst  kann 

man  sich  den  inneren  Merkmalen  zuwenden.  Dies  ist  um  so  reizvoller,  als 

man  hiebei  in  die  geistige  Arbeitsweise  des  Verfassers  Einblick  nimmt.  Wenn 
man  in  einem  vatikanischen  Kodex  der  Süwwa  des  TJiOtnas  von  Afpiiiiu  be- 

obachtet, wie  in  einer  flüchtigen,  an  Abkürzungen  reichen  Schrift  die  Sätze 
rasch  hingeworfen  erscheinen,  erst  später  mancher  Ausdruck  durch  einen 
klareren,  zutreffenderen  ersetzt  wurde,  ganze  Spalten  gestrichen,  am  Rande 
längere  Zusätze  gemacht  wurden,  so  erweist  sich  die  Hs.  sicher  als  Autograph. 

Die  eigenhändige  Teilnahme  an  der  Herstellung  eines  AVerkes  kann  aber 
auch  nur  in  teilweisem  Ausmaße  sein.  Von  Jolunnics  Scoltu.^  liegt  ̂ '"^  Werk 
vor,  das  875  von  einem    Rheimser   Schreibkünstler   niedergeschrieben    wurde. 
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das  aber  wichtige  Einschübe,  Verbesserungen,  Aenderungen  und  Glossen  auf- 
weist von  einer  anderen  Hand  und  zwar  in  einer  Schrift,  die  auf  angelsächsische 

Herkunft  raten  läßt.  Ldu:.  Traube,  Antoiirapha  des  JoJunnics  Scottus.  Ahlidhjen 

/.(//.  hni/rr.  AJc.  p]iil.-p1nlol.-hist.  KL  26  (1912)  hat  nachgewiesen,  daß  wir  es 
hier  ohne  Zweifel  mit  der  Handschrift  des  großen  irischen  Gelehrten  selbst 

zu  tun  haben.  Solche  Nachweise  können  nur  auf  Grund  eindringender  Sach- 
kenntnis und  vorsichtigster  Erwägungen  gelingen.  Bei  dem  antiquarischen 

wie  wissenschaftlichen  Interesse,  dem  ein  solches  Ergebnis  stets  begegnet, 
lassen  sich  die  Forscher  oft  allzuleicht  von  dem  ersten  Eindruck  leiten  und 

nehmen  für  eigenhändig  an,  was  sich  später  als  von  anderer  Hand  geschrieben 

zeigt.  So  hat  G.  IL  l'crt^  einen  Münchener  Kodex  irrtümlich  für  das  Auto- 
graph Lhulprauils  von  Crcmona  gehalten.  Vgl.  Jos.  Becher,  Texig.  Liudprands 

von  Cremona  =  Quellen  u.  Unters,  zur  lat.  Thilol.  des  Miftclrdters  3,  2  (1908). 

Edd.  IJeiid'  ging  von  der  gleichen  falschen  Voraussetzung  in  bezug  auf  die 
Pariser  Hs.  von  Xicolaus  de  Butrinfo,  Beluiio  de  Hcnriei  VII  itiiirre  Italico 

aus.  Vgl.  darüber  Harry  Brcsslau  NA  31  (1896).  Irreführend  kann  in  dieser 
Hinsicht  zuweilen  die  Tradition  sein,  die  an  einer  Hs.  haftet  und  sie  zum 

Autograph  abstempelt,  indes  sie  es  in  Wahrheit  gar  nicht  ist,  —  Lieber  diese 
Fragen  unterrichtet  in  guter  Uebersicht  und  allgemein  verständlich  Buul  Leh- 

mann, ÄNtof/raphe  tind  (Jrujinale  namhafter  taU'hiischer  Schriftsteller  des  Miffct- 
aUers  in  Zsehr.  d.  dt.  Vereins  f.  Buchtresen  u.  Schrifttum  3  (1920)  S.  6 — 16. 

Die  Feststellung  der  eigenhändigen  Niederschrift  allein  sagt  freilich  noch 
nichts  aus  über  den  Namen  des  Verfassers.  Man  könnte  aus  den  Zusätzen 

und  Verbesserungen  auf  ein  Autograph  mit  Sicherheit  schließen  dürfen  und 
brauchte  deshall)  noch  nicht  den  Namen  zu  kennen.  Immerhin  kann  die 

Untersuchung  des  Autogrni)hs  wertvolle  Einblicke  in  die  Denk-  und  Arbeits- 
weise dos  Verfassers  gewähren.  Solche  anonyme  Autographe  liegen  uns  in 

vielen  Urkunden  vor,  wo  wir  die  Hand  des  Schreibers  genau  individualisiert 

feststellen,  al)er  nicht  seinen  Namen  wissen.  Das  gleiche  gilt  von  den  Akten, 
Registern  usw.  Andererseits  erledigt  sich  mit  der  Feststellung,  ob  eine  Hs. 
eigeniiändig  ist  oder  nicht,  noch  keineswegs  die  Frage  der  Urheberschaft.  Es 

gibt  Schriften,  die  niemals  von  ihrem  Verfasser  eigenhändig  niedergeschrieben 

woi-den  sind,  die  eben  auf  Grund  eines  Diktates  von  einem  zweiten  hergestellt 

wurden.  Dies  offenbart  sich  bisweilen  aus  ,,  V^erhörungen",  Mißverständnissen, 
die  beim  Nachschreiben  eines  Diktats  vorkommen  können  :  In  der  Pariser  Hs. 

der  Bclafio  de  Jfniriri  VII  itinerc  Ifcdiano  von  Nieolaus  de  Bntrinto  finden 

sich  außerordentlich  häufig  Verwechslungen  von  a  statt  e  in  Worten  wie  pc- 
tanduin  statt  petoatuui,  qnedem  statt  qtiedam,  vadans  statt  radens,  niandaciuni 
statt  wendueium.  In  93  von  100  Fällen  findet  diese  Verwechslung  statt,  wo 
das  e  vor  n  oder  m  stellt.  Harn/  BressJau  a.  a.  O.  S.  143  ff.  zieht  daraus 

den  Schluß,  daß  der  Schreiber  französisch  als  Muttersprache  gesprochen  haben 

müsse.  Da  sich  durch  Homoioteleuta  bedingte  Auslassungen  finden,  anderer- 
seits sich  Konstruktionsfehler  der  Lateingrammatik  häufen,  so  kann  nicht, 

wie  Edd.  Hei/e/:  angenommen  hat,  ein  Autograph  vorliegen,  sondern  es  handelt 
sich  um  die  Niederschrift,  die  auf  Grund  eines  Diktats  durch  einen  minder  ge- 

bildeten, französisch  sprechenden  Schreiber  hergestellt  wurde.  Die  durch  den 

Gleichlaut  oder  Gleichheit  von  Wörtern  hervorgerufenen  irrtümlichen  Aus- 
lassungen lassen  auf  eine  erste  Redaktion  schließen,  nach  der  diktiert  wurde. 
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Da  sich  in  den  nachträglichen  Veränderungen  bestimmte  Tendenzen  und  Ab- 
sichten persönlicher  Natur  nachweisen  lassen,  an  denen  nur  Nicolans  de 

Biitri)ito   selbst   Interesse   haben    konnte,    werden  sie  wohl   von  ihm  stammen. 
Da  die  Mehrzahl  der  uns  überkommenen  Hss.  nicht  eigenhändig  ist,  so 

sind  wir  bei  deren  Zuteilung  zu  einem  bestimmten  Verfasser  auf  innere 
Merkmale  angewiesen.  Diese  können  sich  unter  Umständen  schon  auf  die 
Rechtschreibung  beziehen.  AVenn  ein  Urkundenschreiber  Iiorhi  fiierii 
statt  orta  fuerit  schreibt  (vgl.  Etiti.  JSliihJhacher,  Die  Urliiiiiden  Karls  III.  in 

S.-B.  Wr.  Ak.  phil.-hist.  Kl.  92  [1879J  S.  403)  h  schreibt,  wo  es  nicht  hin- 
gehört und  an  passender  Stelle  ausläßt,  so  deutet  dies  leicht  auf  romanische 

Herkunft.  Romanen  stehen  mit  der  Schreibung  deutscher  Eigennamen  auf 

gespanntem  Fuße.  Vgl.  TV'?».  Erben,  Exkurse  zu  den  Diplomen  Ottos  III.  in 
MJÖG.  13  (1892)  580  ff. 

Die  Tatsache  ferner,  daß  jede  Persönlichkeit,  je  schärfer  umrissen  desto 
deutlicher,  eine  gewisse  Vorliebe  für  bestimmte  Worte,  Wortverbindungen  und 
Wortwendungen,  für  einen  bestimmten  Satzbau,  für  bestimmte  Redefiguren 

nachweislich  besitzt,  diese  Tatsache  ist  die  Grundlage  für  die  Stil vergl ei- 
ch ung.  Mit  Hilfe  der  Wortstatistik  und  Phrasenvergleichung  läßt  sich  man- 

ches erreichen,  doch  mit  Erfolg  wird  man  sich  dieser  Mittel  nur  bedienen, 

wenn  man  a)  einen  Ueberblick  über  den  gesamten  Wortschatz  und  die  ge- 
samte Phraseologie  einer  Zeit  besitzt,  b)  wenn  man  die  Lieblingsworte  und 

Lieb]ingsr6defiguren  einer  bestimmten  Zeit  (Modeausdrucks)  kennt,  c)  wenn 

man  die  Eigenart  der  Literaturgattung  in  Betracht  zieht,  der  das  zu  unter- 
suchende Schriftwerk  angehört,  d)  wenn  man  in  diesem  Werke  selbst  Eigenes 

von  Entlehntem  ausgesondert  hat.  —  Seit  Tlicod.  v.  Siclcel  hat  man  die  Me- 
thode der  Stilvergleichung  mit  großem  Erfolge  für  die  Erforschung  der  mittel- 

alterlichen Urkunde  angewandt  und  damit  die  Verwandtschaft  einzelner  Stücke 
miteinander  (als  von  gleichem  Diktator  herrührend)  nachzuweisen  vermocht. 
Hiebei  ist  aber  zu  beachten,  daß  die  Urkunde  mit  ihrem  verhältnismäßig 
geringen  Wortschatz  und  starrem  Formelwesen  ein  besonders  günstiger  Boden 
für  derartige  Untersuchungen  ist,  da  sich  hier  jeder  Versuch  individueller 
Färbung  der  stilistischen  Mittel  besonders  stark  abhebt  von  dem  sonstigen 
sprachlichen  Einerlei. 

Vermutlich  liegen  nicht  nur  den  dichterischen  Aeußerungen,  sondern  auch 
den  Prosaschriften  jedes  einzelnen  gewisse  rhythmische  Gesetze  zugrunde, 
die  mit  seiner  ganzen  Individualität  zusammenhängen.  Die  Versuche,  diesen 
Zusammenhang  wenigstens  für  dichterische  Werke  methodisch  herzustellen, 
die  vor  allem  Edd.  Sievers,  Bhythniseh-melodisclie  Studien  1912  ins  Leben  ge- 

rufen hat  (vgl.  II.  Bliimel,  Gerw.-roinan.  M.scln:  4  [1912]  389—410),  sind  nicht 
ohne  Widerspruch  geblieben.  Vielleicht  wird  es  aber  doch  gelingen,  den  Weg 
zu  finden,  der  zu  halbwegs  exakten  Ergebnissen  führt. 

Die  Anwendung  der  stilvergleichenden  Methode  ist  nicht  nur  für  die 
Quellen  des  Altertums  und  Mittelalters  von  Wichtigkeit,  sie  hat  auch  für 
jene  der  Neuzeit  ihre  Bedeutung.  Auch  hier  haben  wir  mehr  anonyme  (Akten, 
Zeitungsartikel)  Stücke  zur  Verfügung  als  solche,  die  mit  dem  Namen  des 

Urhebers  bezeichnet  sind.  Eine  folgerichtige  Durchführung  stilkritischer  Unter- 
suchungen würde  hier  gewiß  zu  wertvoller  Erweiterung  unserer  Kenntnisse 

führen.     Selbstverständlich   wird  hier    stets   die  Philologie   und  Sprachwissen- 
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Schaft  vorangehen  müssen.  Vgl.  Edd.  Korde»,  G.  der  cuitiken  Kwistprosa  2  Bde. 

1898  2  1909;  Harri/  Brcsslau.  Hdb.  der  Urhuidenlehrc  -2  (1915)  S.  355  ff. 
Auf  Vergleichung  gemeinsamer  Merkmale  beruht  auch  die  für  die  Kunst- 

geschichte so  ungemein  wichtige  Methode  von  Giovanni  MoreUi,  die  darauf 

ausgeht,  die  Formeinzelheiten  eines  Meisters  zu  untersuchen  und  zwar  ge- 
rade an  Teilen  seiner  Darstellung,  die  dem  Künstler  weniger  wichtig  erscheinen 

und  in  denen  deshalb  seine  individuelle  Schaffenseigenart  stärker  zum  Aus- 
druck kommt,  als  in  jenen  Teilen,  wo  die  Nachbildung  nach  dem  Modell,  die 

Wiedergabe  eines  bestimmten  seelischen  Ausdrucks,  der  Einfluß  der  Mode  mehr 

zum  Ausdruck  kommt.  In  der  Darstellung  also  sogenannter  Nebensächlich- 

keiten (Ohrläppchen,  Fingernägeln,  Faltenzügen)  enthüllt  sich  die  Eigentüm- 
lichkeit des  Malers.     Vgl.  Hs.  Tietzc,  Die  Methode  der  Kirnstg.  1913  S.  333  ff. 

Die  Feststellung  des  Namens  allein  sagt  uns  über  den  Urheber  verhält- 

nismäßig noch  wenig.  Wissen  w'ir  von  ihm  nicht  mehr  als  diesen,  oder  auch 
ihn  nicht,  so  müssen  wir  aus  dem  Werke  selbst  Näheres  zu  finden  suchen. 

Man  wird  den  Inhalt  also  daraufhin  prüfen,  ob  sich  der  Verfasser  durch  be- 
sondere Kenntnisse  auf  irgendeinem  Gebiet  oder  durch  eine  besondere  Vor- 

liebe für  bestimmte  Verhältnisse  und  Dinge  verrät.  Die  Psychologie  der  ein- 
zelnen Stände,  Berufe,  gesellschaftlichen  Schichten,  politischen,  nationalen  und 

religiösen  Zugehörigkeiten  gibt  einem  meist  den  Weg  an,  in  welchem  Kreise 
man  den  Verfasser  zu  suchen  hat.  Der  Geistliche,  Lehrer,  Soldat,  der  Aristo- 

krat, der  Bürger,  Bauer,  der  Großstädter  oder  Provinziale  —  jeder  spricht 
seine  Sprache,  sieht  die  Welt  mit  anderen  Augen  an.  Vor  allem  muß  man 
darauf  achten,  was  dem  Verfasser  auffällt  und  was  ihm  als  selbstverständlich 

erscheint,  worin  er  die  Durchschnittskenntnisse  seiner  Zeit  und  seiner  Standes- 
bzw. Berufsraitglieder  übersteigt.  Abneigungen,  Voreingenommenheiten  und 

Sympathien  decken  ebenfalls  oft  die  Stellung  des  Urhebers  auf,  desgleichen 
Redefiguren  und  termini  technici,  die  auf  besondere  Berüfskenntnisse  schließen 

lassen.  Stets  muß  auch  darauf  geachtet  werden,  was  ein  Autor  nicht  be- 
merkt.   Gerade  das  ist  oft  kennzeichnender  als  das,  was  er  sagt.    Vgl.  o.  S.  127. 

Bisweilen  wissen  wir  von  zwei  ähnlichen  oder  sich  ergänzenden  Werken 
zwar  den  Autor  des  einen,  es  handelt  sich  uns  aber  das  Verhältnis  zu  dem 

zweiten  festzustellen.  Gleichheit  der  Ausdrücke,  die  unwillkürlich  bei  Be- 

handlung gleicher  Gegenstände  dem  Verfasser  in  die  Feder  fließen,  anderer- 
seits Auslassungen,  die  sich  auf  das  schon  anderweits  Besprochene  beziehen, 

können  in  Zusammenhang  mit  anderen  Anhaltspunkten  auf  die  richtige  Spur 

weisen.  Vgl.  hiezu  I'aul  Sduffcr-BoicJiorst,  Die  ältere  Auncdistih  der  l^ismier 
in  dessen  Ges.  Schrr.  2  =  Histor.  Studien  43  (1905)  S.  132.  —  Wiederholung 
von  Angaben  läßt  mitunter  auf  spätere  Kompilation  mehrerer  Quellen  schließen. 

Nicht  selten  versteckt  sich  der  Verfasser  aus  äußeren  oder  inneren 

Gründen  hinter  einem  falschen  „Decknamen",  gibt  nur  die  Anfangsbuch- 
staben seines  Namens  (richtig  oder  falsch)  an.  Man  unterscheidet  da  anonymes, 

Pseudonymes,  pseudepigraphes  Schrifttum,  zu  dem  noch  Kryptonyme  (Initialen) 
hinzukommen.  Das  alles  zusammen  fassen  die  Literaturhistoriker  unter  dem 

Namen  „maskierte  Literatur"  zusammen,  von  deren  Standpunkt  aus 
auch  die  meisten  Zusammenstellungen  angefertigt  worden  sind. 

Midi.  H  o  1  z  ra  a  n  n  u.  Hs.  B  o  li  a  1 1  a  ,  Dt.  Paeudonynienlexikon  1906  und  deren  Dt. 
Anonymen-Lexikon  Bd.  1-4:   1501— 1850,  Bd.  5:  1851-19U8,  Bd.  6:  Nachtrr.  1501-1910  = 

Wilhelm   K  a  u  f  r  .   F.infdlirun«?.  13 
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Verötf.  der  Ges.  der  Bibliophilen  1902—11.  Die  wichtigsten  ausländischen  Sammlungen 
sind:  A.  A.  Barbier,  Dict.  des  ouvrages  anonymes  4  Bde.  1.  Spl.  ̂   Paris  1872—89: 
G.  d'Heylli,  Dict.  des  pseudonyms,  Nene  Ausg.  Paris  1887;  Wm.  Cushing,  Anonyms. 
A  dictionary  of  revealed  autorship  2  Bde.  London  1890;  Derselbe,  Initi.ils  and  Pseudo- 

nyms, New  York  1885/8;  S.  H  a  1  k  e  1 1  u.  I.  Laing,  A  dictionary  of  the  anonymous 
and  pseudonyinous  literature  of  Great  Britain  4  Bde.  Edinburgh  1882/8;  J.  J.  van  D  o  o  r- 
ninck,  Bil)liotheek  van  nederlandsche  anonymen  en  Pseudonymen,  Utrecht  1875;  J.  D  e- 

lecourt,  Essai  d'un  dict.  des  ouvrages  anonj'mes  et  Pseudonymes  publies  en  Belgique  au 
19e  siecle  =  Le  beige  Bibliophile  18  —  21  (Brüssel  1866);  Hjalmar  Pettersen,  Anonj^mer 
og  pseudonymer  i  norske  literatur:  1G78 — 1890,  Kristiania  1890;  J.  Zeitheim,  Pseudo- 

nimj'  i  kryptonimy  pisarzöw  polskich  :=  Ksi;i/'ki  dia  wszystkich  158  (Warschau  1905). 
Für  das  Altertum  vgl.  A.  Boeckh.  Enzyklopädie  u.  Methodtjlogie  der  phil.  Wissen- 

schaften -  hg.  V.  R.  Klussmann  1886.  Für  das  Mittelalter:  Alfr.  Franklin,  Diction- 
naire  des  noms.  surnoms  et  pseudonvmes  Jatins  de  l'hist.  litteraire  du  moyen  äge :  1100 — 1536,  Paris  1875. 

Hat  man  den  richtigen  Namen  des  Urhebers  einer  Quelle  festgestellt 
oder  kommt  in  ihr  ein  Name  vor,  der  uns  bedeutungsvoll  erscheint,  so  wird 
es  unsere  Aufgabe  sein,  aus  der  Liteiatur  oder  aus  anderen  Quellen  Kennt- 

nis über  die  näheren  Lebensumstände  jener  Persönlichkeit  zu  gewinnen.  Diese 
Aufgabe  fällt  zum  Teil  mit  jener  der  Genealogie  (s.  V  §  12.  S.  132  f.) 
zusammen,  doch  reicht  sie  doch  auch  über  diese  hinaus. 

Die  wichtigsten  personalgeschichtlichen  Hilfsmittel  sind  folgende : 

Alhjcmewes:  G.  W  o  1  f ,  Einf.  421  ft'. ;  E.  H  e  y  d  e  n  r  e  i  c  h  ,  Hdb.  d.  prakt.  Genealogie  1, 
119  ff.  (vgl.  Hob.  F.  Arnold,  AUg.  Bücherkunde  2  1919  S.  203);  Louis  G.  Michaud. 
Biographie  universelle  ancienne  et  moderne  65  Bde.  -1848 — 85;  Edd.  Marie  0  e  1 1  i  n  g  e  r, 
Bibliographie  biographique  '  Leipzig  1850,  ̂   Paris  1866  als  Bibl.  biogr.  universelle  erweitert 
mit  einer  Uebersicht  über  allgemeine  biographische  Literatur  als  Anhang;  J.  Chr.  Ferd. 

Hoefer  (auch  nach  dem  V^erleger  Didot  genannt),  Nouvelle  biographie  generale  depuis  les 
temps  les  plus  recules  jusqu'  ä  nos  jours  46  Bde.  Paris  1857 — 67;  E.  M.  Oettinger,  Mo- 
niteur  des  dates  6  Bde.)  1866—68  alphabetisch  Suppl.  1  (1873),  2  (1880)  mit  durchlaufendem 
Alphabet,  3  (1883)  eigenes  Alphabet;  Lawrence  Barnett  Philipps,  The  dictionary  of 
biographical  reference,  together  with  a  classed  index  of  the  biographical  literature  of  Eng- 

land and  America  ^1889;  Charles  Dezobry  u.  Jean  L.  Theod.  Bachelet,  Dictionnaire 
general  de  biographie  et  d'histoire  de  mythologie,  de  geogr.  hg.  v.  Darsy  '-Paris  1898 
Spl.  1902;  G.  Garollo,  Dizionario  biografico  universale  2  Bde.  Mailand  1907;  A.  de 
Gubernatis,    Dictionnaire    internationale  des  ecrivains  du  jour,  Florenz  1888-91. 

Gute  Uebersicht  in  ßrockhaus'  Konversations-Lexikon  unter  Biographie. 
Für  das  Altertum  :  P  r  0  s  0  p  0  g r  a  p  h  i  a  a  1 1  i  c  a  hg.  v.  Job.  Ernst  Kirchner 

2  Bde.  1901 — 3  (wird  als  PA  mit  Nummerangabe  zitiert).  Vfrzeichnis  sämtlicher  in  attischen 
Inschriften  und  in  literarischen  Quellen  vorkommenden  Namen  samt  genauen  Nachweisen, 
Stammbäumen  u.  der  Archontenliste.  Zeitliche  Grenze  bis  Augustus.  —  Paul  P  o  r  a  1 1  a. 
Prosopographie  des  Lakedämonier  bis  auf  Alexander  d.  Gr.,  Diss.  Breslau  1913.  —  P  r  0  s  0- 
p  o  g  r  a  p  h  i  a  i  m  p  e  r  i  i  R  0  m  a  n  i  saec.  I,  II,  III  hg.  v.  Elimar  Kl  eb  s  ,  Herrn.  Dessau. 
Paul  V.  Roh  den  u.  H.  Dessau  3  Bde.  1897/8  als  PIR  zitiert,  bringt  in  alphabetischer 
Reihenfolge  die  auf  Inschriften,  Münzen,  Papyrusurkunden  u.  bei  Schriftstellern  zwischen  31  v. 
Chr. — 284  vorkommenden  Namen  aller  römischen  Senatoren,  kaiserlichen  Beamten  aus  dem 
Ritterstande  samt  ihren  Frauen,  Kindern  und  nächsten  ^^erwandten.  Von  Griechen  nur  die  römi- 

schen Beamten  und  die  mit  ihnen  in  näherer  Verbindung  stehen.  Von  fremden  Völkern 
Könige  u.  Fürsten  u.  in  der  Geschichte  genannte  Persönlichkeiten,  Personalien  aller  Dichter 
und  Schriftsteller.  Geordnet  nach  Geschlechtsnamen,  Nichtrömer  nach  Individualnamen. 

Ein  4.  Bd.  soll  die  „Fasten"  liringen,  d.  h.  die  chronolog.  Verzeichnisse  der  Konsuln  u. 
eponymen  Magistrate;  vgl.  H.  P  e  t  e  r  ,  N.lb.  f.  kl.  Alt.G.  u.  dt.  Lit.  1  (1898);  Aug.  Paul  y  u.  Gg. 
W  i  s  s  0  w  a,  Realencykl.  der  klass.  Altertumswissenschaft  *  1862— 66,  ̂ 1894flF. ;  Vinc.  De- 
V  i  t  begann  nach  der  Neuherausgabe  von  F  0  r  c  e  1  i  i  n  i  mit  einem  Totius  Latinitatis 
Onomasticon  (AO.);  Bd.  7  von  Egidio  Forcellini,  Totius  latinitis  lexicon  1859—87, 
die  Indices  für  das  CIR;  vgl,  Wm.  Smith,  Dictionary  of  greek  and  roman  biographv  3  Bde. 
London  1873. 

Ein  Verzeichnis  der  römischen  Praefecti  praetorio  von  Maecenas  bis  Constantin  in 
Bd.  10  der  Oeuvres  completes  de  Bartolomeo  B  0  r  g  h  e  s  i  ,  Paris  1897. 

Für  die  nachdioldelimiischc  Zeit:  Joh.  Kasp.  Orelli,  Onomasticon  Tullianum  =tt 
Cicero  opera  6—8  (1836/8);  Thesaurus  linguae  latinae;  vgl.  Feiice  Ramorino,  De 
ononiastico  latino  elaborando  in  Atti  del  Congresso  internaz.  di  scienze  storiche  1903 
Bd.  2  (1905)  141  ff. 
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Für  das  Mittelalter:  Wni.  Smith  and  Hry.  Wace,  A  Dictionary  of  Christian 
biography,  iiterature,  sects  and  doctrines  4  Bde.  1877,87;  Hry.  Wace  and  Wm.  Piercy, 
A  Dictionary  of  Christian  biograpliy  and  Iiterature  to  the  and  ofthe  sixth  Century,  London 

1911  (nach  dem  Verleger  Murrays  D.  of  Christian  Biography  genannt) ;  L'lysse  Chevalier, 
Repertoire  des  sources  bist,  du  moyen  äge,  Bio.-bibliographio  m.  Suppl.  1877—88  (alpha- 

betisch angeordnet).  —  Heranzuziehen  sind  ferner  die  Indices  der  verschiedenen  Urkunden- 
bücher,  MG-Bände  usw.  Für  die  Feststellung  von  Daten  über  Bischöfe:  B.  P.  Garns, 
Series  episcoporum  ecclesiae  cathol.,  Regensbg.  IBTo,  Nachtr,  1886  enthält  die  ßischofs- 
reihen  nach  Kirclienprovinzen  geordnet;  für  die  Zeit  von  1198  —  1600  benützt  man  jetzt 
Konr.  Eubel,  Hierarchia  catholica  medii  aevi  (Päpste,  Kardinäle,  Bischöfe)  3  Bde.  1898 
— 1910,  M  (1913).  Bischofs-  bzw.  Aebteverzeichnisse  enthalten:  Stef.  Alex.  Würdtwein, 
Diocesis  Moguntina  4  Bde.  Mannheim  1769—1790;  derselbe,  Monasticon  Palatinum, 
Ebda.  1793/6;  ein  modernes  Nachschlagewerk  ist  Firm.  Lindner,  Monasticon  metropolis 
Salzburgensis  antiquae  1908  Splt.  1913;  Dordsworth  u.  Dugdale,  Monasticon  Angli- 
canum,  London  1655/73,  -1682;  Monasticon:  an  account  of  all  the  abbeys,  priories, 
collegiate  in  S  cot!  and  von  G  o  r  d  o  n  =  Eccl.  chronicles  for  Scotland  3  (Gbisgow  1868); 
Gallia  christiana  von  Dion.  Sammarthanus  16  Bde.  Paris  1716—1874,  -1  hg. 

V.  J.  H.  Albanes  1895/9,  29  hg.  v.  L"l.  Chevalier  1899;  Ursm.  Berliere,  Monasticon 
beige  1:  Namur  u.  Hennegau  iMaresdsous  1890/7);  Fed.  Savio,  Gli  antichi  vescovi 
d'Italia  — 1300  Turin  1898.  —  Für  die  neuere  Zeit  ziehe  man  die  Diözesanschematismen 
heran.  Sonst  vgl.  man  auch  die  Nekrologien  und  V  e  rb  r  ü  d  e  r  u  n  g  s  b  ü  c  h  e  r 
(vgl.  IX  §  19).     Ferner  die  Kegestenwerke.     Vgl.  o.  S.  239. 

Für  die  Xeiiteit :  Adolf  Frh.  v.  Schlichtegroll,  Nekrolog,  in  diesem  Jahr  [zuerst 
1790]  verstorbener  Personen  1791 — 1793  von  da  an  (bis  1854)  nur  deutsche  Persönlichkeiten 
berücksichtigend:  F.  K.  G.  Hirsching,  Historisch  literar,  Hdbuch  des  18.  Jhts.  17  Bde. 
1794 — 1815;  Die  Zeitgenossen,  Suppl.  zu  Brockhaus  Konversationslex.  18  Bde.  3  Reihen 
zu  je  6  Bde.  1816—41;  Männer  der  Zeit,  1860/2:  Biographien  von  1858  noch  lebenden 
Persönlichkeiten;  Gv.  Vapereau,  Dictionnaire  universal  des  contemporains  ''1893 — 95 
m.  Suppl.;  Arnault,  Biographie  des  contemporains  20  Bde.,  Paris  1820—25;  Wer 

i  s  t's  ?  Unsere  Zeitgenossen  1905  ff.  (nachgeahmt  dem  englischen  Wh  o's  w  h  0  ,  London  1849, 
dem  dann  folgten :  Men  of  America,  A  biographical  Dictionary  hg.  von  John  W. 

Leonard.  New  York  1908:  Wh  o's  who  in  America  hg.  v.  J.  W.  Leonard,  Chicago 
1899/1900  tf. ;  Ca  n  a  d  i  a  n  W  h  o's  who.  Ottawa  1910  ff. ;  Q  u  i  e  t  e  s  -  v  0  u  s  ?  Paris  1908  ; 
Chi  e?  hg.  V.  Guido  Biagi,  Rom  1908;  The  catholic  W  h  o's  who  hg.  von  Sir  F.  C. 
Burnand.  London  1909;  Wie  is  dat?  Biografischc  naamlist ,  Amsterdam  1902  ff.). 

Für  Deutschland:  am  ausführlichsten  die  Zusiimmenstellg.  bei  Rob.  F.  Arnold, 

A.  ßkde.  -  210  ff.  von  demselben  in  den  Dt.  G.-Hll.  14  (1913)  S.  130—145.  Das  führende  von 
Ranke  angeregte,  von  der  Münchener  Histor.  Kommission  hg.  Werk  die  Allgemeine 
Deutsche  Biographie  56  Bde.  1875  —  1912.  Die  ersten  45  Bde.  (—1900)  ein  durch- 

laufendes Alphabet  mit  einigen  Nachzüglern  an  späterer  Stelle  Bd.  46 — 55,  ein  zweites 
Alphabet  mit  Nachträgen;  Bd.  50:  Generalregister;  seit  1897  Biographisches  Jb. 
u.  Dt.  Nekrolog,  hg.  von  Ant.  B  e  1 1  e  1  h  e  i  ni  mit  Biographien  u.  Totenlisten  der 
im  Berichtsjahr  verstorbenen  Deutschen;  Franz  B  r  ü  ni  m  e  r ,  Lexikon  dt.  Dichter  u. 
Prosaisten  — 18.  Jht.  1884  (Reclam);  derselbe,  Lexikon  der  deutschen  Dichter  und 
Prosaisten  des  19.  .Ihts.  »1913  8  Bde.  (Reclam);  Gg.  Christof  Ham  berger,  Das  gelehrte 
Teutschland  oder  Lexikon  der  jetztlebenden  teutschen  Schriftsteller,  Nördlingen  1771,  1767 

— 70,  meist  nach  Job.  Gg.  Meusel,  der  die  3.  A.  bearbeitet  1776  ff',  benannt,  =*  Lemgo 
1796 — 183J  ;  Job.  Gg.  M  e  u  s  e  I ,  Lexikon  der  vom  J.  1750—1800  verstorbenen  teutschen 
Schriftsteller  15  Bde.  1812—16:  Christian  üottl.  Joch  er,  AUg.  Gelehrten-Lexikon  4  Bde., 
Leipzig  1750/1  fortges.  von  Job.  Christof  -Adelung  2  Bde.  ebda  1784/7  bis  J  reichend ; 
neu  hg.  V.  H.  W.  Rotermund.  Bremen  1810—22  6  Bde.,  der  7.  Bd.  von  0.  Günther,  Leip- 

zig 1897;  Jos.  Kürschner.  Allgemeiner  dt.  Literaturkalender  1879  ff.  alljährlich  er- 
scheinend, zusammen  mit  Heb.  K  e  i  t  e  r,  Kathol.  Literatur  Kalender  1901  ff  und  Wer  i  s  t's  ? 

auch  für  den  Nachweis  wissenschaftlicher  I^iteratur  wichtig,  wenn  man  den  Verfasser  einer 
Schrift  kennt,  aber  nicht  deren  Titel.  Badische  Biographien  hg.  v.  Friedr.  v. 
Weech  5  Bde.  1875 — 1906  betrifft  nur  seit  1806  in  Baden  wirkende  oder  verstorbene  Persön- 

lichkeiten: Edd.  S  i  t  z  m  an  n  ,  Dictionnaire  de  biographie  des   honimes  celebres  de  l'Alsace 
1,  1909  2,  1910;  Konst.  v.  Wurzbach,  Biographisches  Lexikon  des  Kaisertums  Oester- 
reich  1856-91  60  Bde.  betr.  Persönlichkeiten  die  von  1750—1850  in  Oesterreich  (damaligen 
Umfangs  Ungarn,  Lombardei,  Venedig  usw.  inbegriffen  !)  gewirkt  haben.  Zahlreiche  Nach- 

träge. Heranzuziehen  sind  ferner  Nachrufe  in  Zeitungen  und  Zeitschriften, 
ferner  Behörden  Verzeichnisse,  Dissertationen. 

Für  England:  Austin  Allibone,  A  critical  dictionary  of  English  Iiterature  and 

British  and  American  author.--,  London  1859—71  3  Bde.  2  Splt.  1891;  Leslie  Stephen  S. 
Lee    Dictioniiry  of  national  biographv  63  Bde.,  London  1885—1900,  3  Bde.  1.  Suppl.  1903, 

2.  Suppl.    3  Bde.    1912,    1    Bd.:   Index'  1903,    Errata  1904;  Re-issue  Bd.  1—22  Suppl.  1—3. 
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1908—12  (wichtig  für  die  Identifizierung  der  Namen,  da  der  einzelne  Engländer  diese  bis- 
weilen wechselt);  R.  F.  Sharp,  A  dictionary  of  english  authors  biographical  and  bib- 

liographical :  HUO— Ggw.,  ̂   London  1904. 
Für  ]<Vanlreich:  Ldw.  Laianne,  Dietionnaire  historique  de  la  France,  Paris  1872: 

La  France  litte  raire  1752  ff. 

Für  Italien:  Aug.  Fabroni,  Vitae  Italorura  doctrina  excellentiuin  qui  saeculis  17 
et  18  floruerunt,  Pisa  u.  Lucca  1778  fF.;  E.  de  Tipaldo,  Biografia  degli  Italiani  illustri 
nelle  scienze,  lettere  ed  arti  del  sec.  18  e  de  contemporanei  10  Bde.,  Venedig  1834—45 ; 
Ces.  C  a  n  t  ü  ,  Italiani  illustri  3  Bde.,  Mailand  1873/4:  (Sorgato),  Biografii  universale 
italiana  77  Bde.,  Venedig  1822 — 51;  Leone  Carp.i,  II  risorgimento ;  biografie  storicho- 

politiche  d'illustri  Italiani  contemporanei  4  Bde.  Mailand  1884/8,  T.  Rovito,  Di/.ionario 
bio-bibliografico  dei   letterati  e  giornalisti  italiani  contemporanei,  Neapel  1907 — 1908. 

Für  die  Niederlande  itnd  Belgien:  A.  J.  van  der  Aa,  Biographisch  woordenboek 
der  Nederlanden,  Haarlem  1852—79,  12  Bde.;  Biographisch  Woordenboek  der  noord-  en 
zuidnederlandsche  letterkunde  door  F.  van  den  Branden,  Amsterdam  1890 — 92;  Bio- 

graphie nationale,  Brüssel  18t56  ff.  20  Bde.;  Dono,  Nos  contemporains  (beiges) 
Brüssel  1904.  —  Für  Skandinavien :  Jens  E.  Kraft,  Norsk  forfatter-lexicon  1814—56 
ordnet  .  ,  of  Chr.  L.  A.  Lange,  Christiania  1863  ;  J.  B.  H  al  v  o  r  s  e  n  ,  Norsk  föifatter- 

lexicon  1814—1880,  6  Bde.,  Christiana  1885  —  1902;  Krak's,  Blaa  Bog.  Tre  tusinde  nule- 
vende  danske  mcend  og  kvinders  levnedslpb  (für  noch  Lebende),  Kopenhagen  1911  ff.  Bd. 
9  (1918). 

Für  Hu  Bland :  Russkij  Slovar  b  i  o  gr  a  f  i  c  e  s  k  i  j.  Izdan  pod  nabljudeniem 
A.  A.  Polovcova,  Petersburg  1 896  ff.  —  Für  Ungarn:  Osk.  v.  Krü  ck  e  n- Etnm.  Par- 
laghi.  Das  geistige  Ungarn  2  Bde.  1918. 

Für  Amerika:  vgl.  E.  Ch  annin  g  u.  A.  B.  Hart,  Guide  to  the  study  of  American 
history  1898  S.  86  ff. ;  J.  Sparks,  The  library  of  American  biography  2  Reihen  25  Bde.. 
Boston  1834—48;  National  Cyclopaedia  of  American  biography  4  Bde.. 

New  York  1892 — 1906;  A  p  p  1  e  t  o  n's  Cyclopaedia  of  American  biography  hg.  J.  G.  W  il  s  o  n 
u.  J.  F  i  s  k  e  7  Bde.  ̂   New  York  1900. 

§  5.     Feststellung-  der  Echtheit. 

Die  erste  Vorbedingung  für  die  Verwertung  einer  Quelle  ist  es,  daß  wir 
uns  vergewissert  haben,  ob  sie  das  ist,  was  sie  zu  sein  vorgibt,  ob  sie  also 
echt  ist.  Diese  an  sich  erste  und  wichtigste  Frage  stellen  wir  hier  aber  an 

das  Ende  der  kritischen  Darstellungen,  weil  diese  nur  mit  Hilfe  der  in  §  2 — 4 
angeführten  methodologischen  Grundsätze  beantwortet  werden  kann. 

Es  gibt  keine  Quellen art,  die  nicht  gefälscht  werden  könnte  und  die 
nicht  auch  in  der  Tat  gefälscht  oder  verunechtet  worden  wäre.  Von 

Verunechtung  spricht  man  im  allgemeinen,  wenn  zur  Fälschung  echtes  Ma- 
terial verwendet  wurde.  Der  kritische  Weg  ist  ziemlich  der  gleiche,  wenn  es 

gilt  festzustellen,  ob  eine  Quelle  falsch  oder  ob  sie  etwas  anderes  ist,  als  das, 
wofür  sie  die  Wissenschaft  bisher  gehalten  hat.  In  letzterem  Falle  liegt  eben 
ein  Irrtum  vor. 

Wie  kommt  man  zunächst  auf  den  Verdacht  der  Fälschung  oder  des 
Irrtums?  Indem  die  Untersuchungen  über  Entstellungszeit,  Entstehungsort 
und  Urheber  zu  Widersprüchen  führen,  die  sich  mit  dem,  was  die  Quelle  zu 

sein  vorgibt,  was  sie  über  sich  selbst  aussagt,  oder  w^as  die  Forschung  bisher 
über  sie  ausgesagt  hat,  unmöglich  in  Einklang  bringen  lassen.  Natürlich  ist 
bei  solchem  ersten  Ergebnisse  noch  keineswegs  ein  Urteil  zu  fällen.  Erst 

umsichtigste  Ueberprüfung  aller  Für  und  Wider  kann  halbwegs  Sicherheit  ge- 
währen. 

Auch  hier  wird  man  zunächst  die  äußeren  Merkmale  zu  untersuchen 

haben.  Wir  werden  also  fragen :  Stimmt  der  verwendete  Stoff  mit  Zeit  und 
Herstellungsort  zusammen?  Die  chemische  Untersuchung  von  Legierungen, 
von  Tinte,  Papier  usw.  kann  wichtige  Aufschlüsse  geben,  doch  muß  man  bei 
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dem  Raflinement  moderner  Fälscher  damit  rechnen,  daß  sie  sich  altes  Papier 
und  auch  alte  Tinten  zu  verschaffen  wissen.  Oft  sind  es  da  äußere  Beobach- 

tungen, die  auf  die  Spur  leiten.  In  einem  Exemplar  der  1516  zu  Rom  er- 
schienenen Ausgabe  der  Schrift  De  arnorc  divino  von  Johannes  Franciscus 

Picus  Miranäola  findet  sich  auf  dem  letzten  leeren  Blatte  eine,  wie  es  schien, 
von  Luther  eigenhändig  niedergeschriebene  Eintragung  vom  Gedichte  Ein 
feste  Burg  ist  uuser  Gott  mit  Veränderungen  und  Varianten  von  der  gleichen 
Hand.  Für  die  Entlarvung  dieser  Fälschung  war  es  wichtig,  daß  dieses  Blatt 
Wurmlöcher  aufweist,  die  sich  auf  dieses  allein  beschränkt  haben,  was  wohl 
schon  dafür  spricht,  daß  dieses  Blatt  später  eingefügt  wurde.  3Iax  Herrmann, 
Ein  feste  Burg  ist  unser  Gott  1905  S.  9  f. 

Bei  schriftlich  erhaltenen  Quellen  kommt  der  Schriftuntersuchung 
ein  hervorragender  Platz  zu.  Sie  hat  zu  erweisen,  ob  ein  Stück  wirklich  zu 

jener  Zeit  entstanden  ist,  in  der  es  vorgibt,  entstanden  zu  sein.  Dem  Ver- 
fertiger der  angeblich  aus  dem  9.  Jht.  stammenden  Gräneberger  Hs.  sind 

a-Formen  hineingeraten,  die  frühestens  dem  13.  Jht.  angehören  können, 
üeberdies  hat  er  sich  hier  wie  bei  der  Königinhofer  Hs.  im  Gebrauch  ge- 

wisser Abkürzungen  geirrt. 
Besonders  an  gefälschten  Urkunden  läßt  sich  die  Vorlage  nachweisen^ 

die  der  Fälscher  nachgezeichnet  hat.  An  der  Unsicherheit  der  Schriftführung 
ist  oft  für  den  Kenner  auf  den  ersten  Blick  hin  die  Nachzeichnung  als  solche 
zu  ersehen.  Freilich  kann  es  sich  hier  um  eine  diplomatische  Fälschung  han- 

deln, die  geschichtlich  als  echt  zu  bezeichnen  ist,  wenn  nämlich  ein  Urkunden- 
besitzer eine  an  sich  echte  Urkunde,  die  ihm  verloren  gegangen  ist,  nachher 

an  der  Hand  anderer  aus  der  gleichen  Zeit  und  Kanzlei  stammenden  Diplo- 
men, vielleicht  mit  Zugrundelegung  einer  Abschrift  des  Originals,  künstlich 

nachzubilden  versuchte. 

Oft  wird  auch  die  Untersuchung  der  Sprache  Aufschluß  zu  geben 
vermögen.  In  der  oben  angeführten  Lutherfälschung  hat  sich  der  Auto- 

graphenfabrikant durch  das  Wort  .,wortleyn'-  verraten,  da  Luther  als  Ver- 
kleinerungsform fast  ausnahmslos  noch  ,,  — lin"  verwendet.  Wie  bei  der  Schrift, 

so  enthüllt  auch  in  der  Sprache  der  Fälscher  durch  eine  gewisse  Aufdring- 

lichkeit, mit  der  er  alle  Foi*men  anbringt,  zuweilen  seine  Absicht.  Das  gleiche 
ist  bei  der  Rechtschreibung  der  Fall.  So  hat  in  der  genannten  Gedicht- 

fälschung der  sehr  scharfsinnig  arbeitende  Fälscher  durch  die  ausnahmslose 
Verwendung  von  y  statt  i,  den  Verdacht  auf  sich  gezogen.  Luther  bevor- 

zugte tatsächlich  das  y,  aber  er  gab  den  Druckern,  die  gegen  den  Gebrauch 
des  y  ankämpften,  bereits  nach  und  vermied  schon  myr.  icgr,  n/n  zu  schreiben. 
Eine  Durchsicht  der  Briefe  und  Manuskripte  Luthers  aus  dem  Jahre  1526 
ergab,  daß  er  damals  schon  zu  i  überging  und  im  Jahre  1527,  in  dem  dieses 
Gedicht  entstand,  nur  mehr  mir,  ivir,  ein  schrieb. 

Die  inneren  Merkmale  beziehen  sich  auf  inhaltliche  Widersprüche, 
die  im  Gegensatze  stehen  1.  zu  der  Zeit,  aus  der  die  Quelle  stammen  will, 
oder  2.  zu  dem  Orte,  von  dem  sie  herzurühren  vorgibt,  oder  3.  zu  der  Person, 
die  ihr  Urheber  zu  sein  scheint.  Ueberdics  ist  4.  der  Widerspruch  mit  dem 
Wesen  und  der  Entwicklungsstufe  jener  Quellengattung  möglich,  der  die 
Fälschung  angehört.     5.  Unvorhergesehene  Versehen. 

Der  Verstoß  gegen  das  Zeitmerkmal  (Anachronismus)   ist  der  häufigste 
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Fehler,  den  ein  Fälscher  begeht.  Wenn  Rudolf  IV.  von  Oesterreich  zur  Be- 

kräftigung des  von  ihm  gefälschten  „Majus"  u.  a.  eine  Urkunde  Heinrichs  lY. 
vorlegte,  die  die  wörtliche  Wiedergabe  von  Urkunden  „Kaiser"  Julius  Cäsars 
und  Kaiser  Neros  in  sich  schloß,  die  Heinrich  IV.,  wie  es  darin  heißt,  aus  der  lingua 
paganorum  ins  Lateinische  habe  übersetzen  lassen,  so  liegt  schon  in  diesen  An- 

gaben ein  schlüssiger  Beweis  dafür  vor,  daß  diese  Urkunden  nie  bestanden 
haben  können.  —  Oft  bietet  uns  der  Anachronismus  eine  Handhabe,  die  Zeit, 
da  die  Fälschung  hergestellt  wurde,  in  Erfahrung  zu  bringen.  Dies  ist  nament- 

lich bei  Urkunden  der  Fall,  wo  der  Fälscher  die  Verfassungs-  oder  Rechts- 
verhältnisse, die  seiner  eigenen  Zeit  entsprechen,  in  eine  längst  vergangene 

Vergangenheit  zurückverlegt,  um  damit  Ansprüche,  die  er  geltend  macht, 
rechtlich  zu  begründen.  In  einer  Urkunde  für  den  späteren  Kanzler  Ks.  Siegis- 
munds,  Kaspar  Schlick,  vom  16.  Juli  1422  wird  von  der  Mutter  Schlicks  ge- 

sagt, sie  sei  eine  Tochter  des  Grafen  Roland  von  Collalto  und  der  Vater  der 

,edle  und  namhafte'  Heinrich  Schlick  gewesen,  der  aus  ritterlichem  Geschlechte 
gewesen  sei.  Aus  den  Egerer  Stadtbüchern  —  Schlick  stammte  aus  Eger  — 
geht  aber  hervor,  daß  Heinrich  Schlick  ein  gewöhnlicher  Bürger  war.  Mo.r 
Dvorak  MJÖG.  22  (1901)  54  f.  Meist  ergeben  sich  alle  übrigen  Widersprüche 
schon  aus  einem  einzigen  dieser  Verstöße.  Die  Feststellung  dieser  Fehler, 
die  fast  jeder  Fälscher  nach  der  einen  oder  anderen  Richtung  begeht,  lassen 
sich  nur  durch  den  Vergleich  mit  anderen  Quellen  bewerkstelligen.  Wie  dies 

gemacht  werden  kann,  zeigt  z.  B.  //c//.  v.  Si/hel,  HZ.  13  (1865)  164  —  178, 
wo  er  an  der  Hand  von  A.  v.  Articth,  3Iaria  Theresia  n.  Maria  Antoinettc. 

Ihr  Briefivechsel  irahrenä  der  Jahre  1770 — 1780  (1860)  nachweist,  daß  die 

Correspondance  inedite  de  Marie-Antoinette^  hg.  v.  Faid  Vogt  d'Hnnolsteiii 
Paris  1864  und  Louis  XVI..  Maria  Aidoincttc  et  Marie  Elisaheth,  hg.  v.  F. 

Feuilhi  de  Conehes  6  Bde.  Paris  1864 — 73  Fälschungen  seien,  die  vermutlich 
mit  Benützung  der  Memoiren  der  Cam])an  angefertigt  worden  sind. 

Hat  man  diese  äußeren  und  inneren  Widersprüche  aufgedeckt,  so  sind 
damit  meist  nur  die  Verdachtsgründe  gegen  die  Echtheit  einer  Quelle  gegeben. 
Zum  vollständigen  Nachweis  der  Fälschung  gehört  noch,  daß  man  1.  die 
Geschichte  dieser  gefälschten  Quelle  selbst  verfolgt,  2.  die  Persönlichkeit  ihres 
Urhebers  klarstellt  und  3.  den  Zweck  der  Fälschung  bloßlegt. 

Meist  gibt  schon  die  Geschichte  des  Standortes  und  ersten 
Erscheinens  der  Fälschung  wichtige  Anhaltspunkte.  Hat  z.  B.  der  Fäl- 

scher eine  ihm  vorliegende  echte  Quelle  durch  die  Fälschung  ersetzen  wollen 
wie  etwa  Rudolf  IV.  von  Oesterreich  das  sog.  Minus  (den  Freiheitsbrief  Fried- 

richs I.  vom  17.  September  1156)  durch  eine  viel  weitergehende  Fassung 

("das  „Majus"),  so  hat  er  natürlich  das  echte  Original  beseitigt.  Von  diesem 
liegen  zwar  Abschriften  vor,  aber  nicht  die  Urschrift.  Sehr  oft  zeigt  es  sich 
bei  dem  Nachforschen  nach  den  früheren  Standorten,  daß  solche  Fälschungen 
plötzlich  unter  auffälligen  Umständen  auftauchen  und  daß  damit  die  Spuren 
gewiesen  werden,  die  zu  dem  Fälscher  hinführen.  Der  Bibliothekar  am 
tschechischen  Nationalmuseum  in  Prag,  ̂ Velhtci  JJa)d,a,  will  1817  auf  einem 

Ausflug  nach  Königinhof  in  dem  Kirchtm-m  dortselbst  jene  Handschrift  ge- 
funden haben,  die  darnach  als  Königndiofer  Hs.  benannt  wird.  Ohne  Zweifel 

ist  Ifanlia  selbst  der  Fälscher.  Die  Tatsache,  daß  eine  so  wichtige  Urkunde, 
wie  das  Majus,    das  1156  entstanden   sein  soll,   erst  1359  zur  Grundlage   für 
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sehr  weitgehende,  bis  dahin  unerhörte  Ansprüche  von  dem  österreichischen 
Herzog  dem  Kaiser  vorgelegt  wird,  lenkt  unseren  Verdacht  nicht  nur  auf  die 
Zeit  der  Entstehung,  sondern  auch  auf  die  Person  des  Fälschers. 

Die  Persönlichkeit  des  Fälschers  mußte  auf  jeden  Fall  mög- 
lichst genau  umrissen  und  festgestellt  werden.  Man  wird  hiebei  zu  unter- 

scheiden haben  zwischen  a)  dem  geistigen  Urheber  der  Fälschung  und 
b)  dem  Yerfertiger  der  Fälschung.  Bisweilen  werden  sie  beide  in  einer 
Person  zusammenfallen,  manchesmal  aber  auch  nicht.  So  hat  sich  der 
Wormser  Bischof  Hihlihald  in  der  Zeit,  da  er  Kanzler  war,  von  dem  ton- 

angebenden Kanzleibeamten  eine  Reihe  von  Fälschungen  bzw.  Verunech- 
tungen  zugunsten  des  Wormser  Bistums  verfertigen  lassen.  Joh.  Lechner, 
Die  älteren  Königsurlcunden  für  das  Wonnser  Bistum  u.  die  Begründung  der 
hischöf  liehen  Fiirstenmacld.  MJOeG:  22  (1901)  361  ff.  —  Freilich  ist  die  Fest- 

stellung der  Person  des  Fälschers,  auch  wenn  die  Unechtheit  der  Quelle  außer 
Zweifel  steht,  nicht  immer  leicht.  Vgl.  den  Streit  über  das  sog.  Sfrcden- 
dorfsche  Gutachten  zwischen  Feh.  Meinccle,  Bas  Stralendorfsche  Gutachten  u. 
der  Jidichsche  Erbfolgestreit  SA.  aus  Märkische  Ff.  19  (1880)  und  Fei.  Stievc 

SB.  der  bajr.  Ak.  philos.-philol.-hist.  Kl.  1886  S.  445  —  70. 

Die  "Entlarvung  der  Fälschungen  geht  den  gleichen  Weg  wie  die  Krimi- 
nalistik. Und  wie  diese  stets  die  Erfahrung  macht,  daß  Verbrecher  sich  auf 

eine  un  vorherzusehende  Art  vielfach  verraten,  so  trifft  dies  auch  bei 

Fälschern  von  Quellen  zu.  Der  Lilienfelder  Zisterzienser  Chrgsostomns  Han- 
thaler hatte  sich  in  seinen  Fast/  Compililienses,  deren  1.  Band  1747  erschien, 

auf  die  tagebuchartig  abgefaßten  Annalen  eines  angeblichen  Lilienfelder  Mönches 
Ortilo  berufen,  die  bis  1230  reichen.  Dieser  Ortilo  spricht  von  einem  „Ulricus 

l)raeceptor  ducis  Liupoldi'-.  Im  Urtext  der  Melker  Annalen  heißt  es  dagegen: 
..Ulricus  Script  or  ducis  L."  Wer  von  beiden  hat  recht,  Ortilo  oder  der 
Melker  Annalist?  Der  Widerspruch  löst  sich,  wenn  man  erfährt,  daß  bei 
//.  JV*,  Scriptores  rcrum  Aiistriacarum  veteres  et  geniiini  1  (Regensburg  1745) 
S.  237  ein  Druck-  oder  Lesefehler  vorliegt  und  dort  wirklich  praeceptor  statt 
des  richtigen  scriptor  steht.  3JicJi.  Tangl,  Die  Fälschungen  des  Zisterziensers 

Chrgsostonins  Hnnthahr  MJÖG.  19(1891)  S.  45  f.  Derlei  unfreiwillige  Selbst- 
enthüllungen kommen  auch  dem  geriebensten  Fälscher  in  die  Quere.  So 

unterläuft  es  dem  Verfertiger  der  in  der  Kanzlei  selbst  fabrizierten  falschen 
Diplome  für  Kaspar  Schlick,  daß  er  ihn  erst  canecUarius  nennt,  sich  dann 
erst  besinnt,  daß  1422,  aus  welchem  Jahre  diese  Urkunde  stammen  will, 
Schlick  nur  secretarius  gewesen  ist  und  nun  cancellario  tilgt.  Auf  Rasur 
steht  jetzt  secretario.     Max  BvordJc  a.  a.  O.  S.  62. 

Hat  man  aber  Stellung  und  nähere  Lebensumstände  des  Fälschers  fest- 
gestellt, dann  löst  sich  meist  die  wichtige  Frage  über  den  Z  w  e  c  k  der  Fäl- 

schung von  selbst.  Der  Zweck  kann  sehr  verschiedener  Natur  sein  :  Eigen- 
nutz, Gewinnsucht,  persönliche  oder  nationale  Eitelkeit,  krankhafter  Heimats- 
oder Familienstolz,  aber  auch  politische  Beweggründe  im  weitesten  Sinne  des 

Wortes.  Die  Frage  des  Zweckes  wird  da  besonders  von  Wichtigkeit  sein, 
wo  Zweifel  über  die  Tatsache  der  Fälschung  selbst  bestehen.  Kann  nicht 
von  bloßer  Spielerei  die  Rede  sein,  so  muß  entschieden  werden,  ob  es  sich 
in  dem  Fälscherwerke  nicht  um  ein  Mittel  handelt,  irgendwelche  Vorteile 
zu  erreichen    und   seien  sie   auch   nur  die   Befriedigunff  der   Eiijenliebe   oder 
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Eitelkeit.  Bei  Hilclihald  von  Worms  (s.  o.),  der  durch  seine  Urkunden  sich 
in  planmäßiger  Weise  für  sein  Bistum  die  weltliche  Regierungsgewalt  errungen 
hat,  liegt  die  Absicht  auf  der  Hand.  Das  gleiche  ist  bei  dem  Emporkömm- 

ling Kaspar  Schlich  (s.  o.)  der  Fall.  Gelehrteneitelkeit,  Heimatstolz  und 

Freude  an  genealogischer  Spielerei  waren  für  Chrysostomus  Hanthaler  die  Be- 
weggründe, Annalen  zu  fabrizieren,  die  im  13.  Jht.  angeblich  in  dem  Kloster 

Lilienfeld,  dem  auch  er  angehörte,  von  jenem  Mönche  Ort'do  angefertigt 
worden  sind.  Mich.  Tav(jl  a.  a.  O.  S.  1  ff.  Politische  Absichten  leiteten  den 
ehemaligen  Sekretär  Chcvremont  zugunsten  Frankreichs  ein  politisches  Testa- 

ment herzustellen,  das  der  bekannte  Feldherr  Karl  V.  von  Lothringen  1687 
verfaßt  haben  soll  und  das  die  politischen  Pläne  Oesterreichs  aufdecken  sollte. 

Reinh.  Koser,  HZ.  48  (1882)  45 — 94.  Aehnliches  verfolgte  ein  polnischer 
Emigrant,  vermutlich  ein  gewisser  Sohohnclä,  der  das  angebliche  Tesfamoit 

Peters  des  Großen  herstellte.  Harri/  Bresslau,  HZ.  41  (1879)  385—409.  — 
Auch  publizistisch-polemische  Tendenzen  können  den  Fälscher  leiten.  So 
erschienen  1864  Devlcivürdigkeitcn  des  Domlicrrn  Grafen  von  W.,  die  offenkundig 
den  Zweck  verfolgten,  gewisse  Zustände  der  60er  Jahre  zu  ironisieren.  —  Be- 

sonders bei  Urkunden  bestimmte  bisweilen  der  praktische  Gesichtspunkt,  ver- 
loren gegangene  echte  Stücke  zu  ersetzen  oder  wirklich  innegehabte  Rechte 

zu  bekräftigen,  den  Zweck  der  Fälschung. 
Verunechtung  d.  h.  Benutzung  echter  Quellen  zum  Zwecke  der 

Fälschung  kommt  so  häutig  vor  wie  Fälschung  selbst.  Echte  Münzen,  Siegel, 
Bilder,  Pläne,  llrkunden,  Geschichtsdarstellungen  und  Memoiren  haben  es 
sich  gefallen  lassen  müssen,  verfälscht  zu  werden.  Trithcmhis  hat  Verse,  die 
er  seinem  angeblichen  Gewährsmann  Meyinfried  zuschreibt,  einer  Hs.  aus  dem 

Kloster  St.  Riquier  entlehnt.  Lda\  Traube,  Ahhdlgen.  hayer.  Ah.  phU.-philos. 

Kl.  19  (1893)  813  fi'.  Das  Mittel  zu  solcher  Verunechtung  bei  schriftlichen 
Quellen  ist  sehr  oft  der  nachträgliche  Einschub,  die  sog.  Interpolation. 
Sie  findet  sich  in  den  Schriften  des  Alten  und  Neuen  Testamentes  nicht 

selten  und  sie  war  im  Mittelalter  ein  beliebter  Kunstgriff  der  Urkunden- 
falscher.  Liegt  das  Original  vor,  so  läßt  sich  sehr  oft  die  eingeschobene 
Stelle  unschwer  erkennen.  Diese  steht  meist  auf  Rasur,  die  Schrift  in  zeit- 

gerechter Nachahmung  der  übrigen  Schrift  sucht  sich  ihrer  Umgebung  anzu- 
passen. Ist  der  Einschub  umfangreicher  als  die  getilgte  Stelle,  so  drängen 

sich  die  Schriftzüge  und  Zeilen  notgedrungen  enger  zusammen. 
Die  Interpolation  ist  am  sichersten  nachzuweisen,  wenn  von  dem  noch 

nicht  verunechteten  Original  in  seiner  ursprünglichen  Form  eine  Abschrift 
vorhanden  ist.  Sonst  ist  man  auf  Stilvergleichung  und  Sachkritik  angewiesen. 

Hiebei  ist  freilich  die  allergrößte  Vorsicht  geboten,  da  es  sich  auch  um  fahr- 
lässige Einschübe  handeln  kann,  die  ein  Abschreiber  unabsichtlich  verursacht 

haben  kann,  der  Rand-  oder  Interlinearbemerkungen  in  den  Text  aufgenom- 
men hat. 

§  6.    Feststellung"  des  g-eg-enseitigen  Abhängüg-keitsverhältnisses 
der  Quellen. 

Die  Ergebnisse  der  in  §  2,  3  und  4  angeführten  Untersuchungen  müssen 
die  Grundlage  für  den  Vergleich  zweier    oder   mehrerer  Quellen    miteinander 

i 
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abgeben.  Namentlich  die  Feststellung  der  Zeit  und  des  Urhebers  bieten  oft 
schon  allein  die  Möglichkeit,  die  ursprüngliche  von  der  abgeleiteten  Quelle  zu 
scheiden.  Als  Schulbeispiel  für  das  Folgende  sei  nochmals  auf  Paul  Scheffer- 
Boic/iorst.  Die  ültvre  AnnuUstik  der  Pisaner  in  dessen  Ges.  Schrr.  2  =  Histor. 

Studien  43  (1905)  S.  126  —  153  verwiesen. 
Finden  wir  in  mehreren  Quellen  über  ein  und  dasselbe  Ereignis  gleich- 

lautende oder  in  der  Form  einander  sehr  nahestehende  Berichte,  so  kann  nach 

den  allgemeinen  psychologischen  Erfahrungen  —  sofern  es  sich  nicht  um 
formelhafte  Wendungen,  Mode-  oder  Schlagworte  handelt  —  der  eine  Bericht 
der  ursprüngliche  sein,  ein  zweiter  den  ersten,  ein  dritter  den  zweiten  usw. 
benützt  haben,  oder  es  können  zwei  oder  mehrere  den  ersten  oder  zweiten 

unabhängig  voneinander  herangezogen  haben.  Sie  können  einzeln  oder  gruppen- 
weise miteinander  zusammenhängen.  Es  ist  aber  auch  der  Fall  denkbar,  daß 

sie  alle  aus  einer  uns  unbekannten  Quelle,  getrennt  voneinander,  den  Bericht 
geschöpft  haben.     Der  möglichen  Stammbäume  gibt  es  hier  also  eine  Menge. 

Hat  man  sich  zunächst  vergewissert,  daß  die  Gleichartigkeit  nicht  auf 

Formelhaftigkeit  oder  auf  Zufall  beruht,  so  muß  1.  die  Eigenart  der  betreffen- 
den Verfasser,  2.  die  Eigenart  der  in  Betracht  kommenden  Quellen  ins  Auge 

gefaßt  werden  und  müssen  3.  die  Anschauungen  festgestellt  werden  über 
geistiges  Eigentum,  die  zur  Zeit  herrschten,  aus  der  diese  Quellen  stammen. 
Je  nachdem  ein  Verfasser  von  schärferer  oder  minder  scharf  ausgeprägter 

geistiger  Art  ist,  wird  auch  die  Uebernahme  fremder  Berichte  mit  selb- 
ständiger oder  wenig  selbständiger  Verarbeitung  erfolgen.  Was  nun  die 

Individualität  der  einzelnen  Quellengattungen  betrifft,  so  sind  Urkunden,  In- 
schriften, Akten,  gewisse  amtliche  Aufzeichnungen  und  Kundmachungen  zum 

größeren  oder  geringeren  Teile  von  formelhaften  Teilen  durchsetzt.  Ebenso 
können  Briefe  der  verschiedensten  Persönlichkeiten  durch  Benutzung  des 
gleichen  Briefstellers  oder  durch  Verwendung  derselben  konventionellen  Wen- 

dungen in  größerem  Ausmaße  miteinander  übereinstimmen.  Zeitungen  von 
sonst  verschiedener  Parteirichtung  und  an  verschiedenen  Orten  besitzen  bis- 

weilen einen  und  denselben  Berichterstatter  oder  werden  von  den  gleichen 
Nachrichtenstellen  und  Korrespondenzen  gespeist.  Im  übrigen  ist  man  erst 
seit  dem  Humanismus,  seit  dem  damals  aufkommenden  Berufsgelehrtentum  und 
der  Erfindung  der  Buchdruckerkunst  zu  dem  Begriffe  geistigen  Eigentums 
vorgedrungen.  Im  Altertum  und  Mittelalter  bezeichnet  man  die  Herkunft 
seiner  Quellen  höchstens,  um  damit  die  Glaubwürdigkeit  seiner  Aufstellungen 
und  Behauptungen  zu  erhöhen,  nicht  aber  um  den  geistigen  Anteil  eines  an- 

deren zu  wahren.  Mit  naiver  Unbekümmertheit  schrieb  man  wörtlich  Nach- 
richten aus  fremden  Werken  ab  und  setzte  sie  mitten  hinein  in  das  eigene  Werk 

ohne  jede  Bezeichnung  oder  Unterscheidung  des  Eigenen  von  Fremdem. 
Kommt  es  nun  bei  Untersuchung  ziemlich  gleichlautender  Nachrichten 

in  zwei  verschiedenen  Quellen  darauf  an  festzustellen,  welche  von  beiden  Quellen 
die  ursprünglichere  ist,  so  können  äußere  Gründe  allein  oft  entscheidend  für 
unser  Urteil  sein.  Wenn  die  Anncdes  Pisani  und  die  aus  Unteritalien  stam- 

menden Annalcs  Lnpi  protospiUarii  bis  zum  Jahre  937  in  gewissen  Nach- 
richten über  Vorgänge  in  Bari  und  Capua  und  Unteritalien  überhaupt  bis- 

weilen wörtlich  übereinstimmen  (von  937  an  hören  diese  süditalienischen  Be- 
richte in  den   Anncdes  Pisani    auf),    so  wird    man    von    vornherein  annehmen 



202  VIII.  Vorbereitende  kritische  Behandhiiig  der  Quellen.    (Aeußere  Kritik. 

§  6. 

dürfen,  daß  die  Annalcs  Lupi  die  ursprüngliclieren  sind.  Hier  sprechen  die 
Gründe  der  lokalen  Herkunft  ein  so  großes  Wort,  daß  selbst  Tat- 

sachen, die  sonst  für  den  Vorrang  der  Pisaner  Annalen  ins  Treffen  geführt 
werden  müßten,  zu  einem  anderen  Erklärungsversuch  zwingen.  Bei  Lupus 
fehlt  zu  930  die  Nachricht,  daß  die  Griechen  im  Februar  d.  J.  Apulien  ver- 

wüstet haben,  während  die  Auvalcs  J'isani  sie  bringen.  Sie  besitzen  also  ein 
Mehr  gegenüber  Litptis.  Da  wir  nicht  annehmen  können,  daß  Lupus  aus  den 

Annah'S  Pisanl  geschöpft  hat,  so  sind  wir  zur  Ueberzeugung  gedrängt,  die 
Annalen  haben  sich  zur  Vorlage  nicht  den  LAipus,  wie  er  uns  jetzt  vorliegt, 
sondern  entweder  eine  Quelle  gewählt,  aus  der  sie  beide  die  gleichlautenden  Nach- 

richten genommen  haben  oder  der  Pisaner  Annalist  hat  eine  Fassung  des  Lupus  be- 
nützt, die  noch  unvollständig  war,  und  er  hat  sie  aus  anderen  Quellen  ergänzt. 

Entscheidend  ist  natürlich  die  Entstehungszeit  für  die  Erkenntnis 

der  Ursprünglichkeit  oder  Abhängigkeit  im  Verhältnisse  zweier  Quellen  zu- 
einander. Wenn  es  in  den  Annalen  des  Marangonr  zu  751  heißt:  „Carulo 

defuncto,  Carulus  et  Pipinus  regere  ceperunt  insimul",  zu  917  :  „Exierunt  Sara- 
cini  de  Gareliano",  m  Aen  Annalcs  Pisanl  ahev :  751  „Carolo  defuncto,  Carolus 
et  Pipinus  regnare  coeperunt  insimul"  und  917  „Exierunt  Saraceni  de  Gari- 
liano",  so  löst  sich  das  Rätsel  von  selbst,  wenn  wir  erfahren,  daß  der  Annalist 
vor  1120,  Marangone  aber  erst  nach  1180  geschrieben  hat. 

Der  Abschreiber  verrät  sich  nicht  selten  durch  mißverständliche  Aus- 
legung dessen,  was  er  in  seiner  Vorlage  fand,  durch  das  Bestreben,  seine 

Vorlage  stilistisch  umzuarbeiten,  wodurch  vielfach  die  Klarheit  der  ursprüng- 
lichen Fassung  verloren  geht.  Bei  inhaltlichen  Veränderungen,  die  auf  eine 

tendenziöse  Ueberarbeitung  abzielen  können,  übersieht  der  Bearbeiter  zuweilen 
Einzelheiten  in  der  Quelle,  die  seinem  Standpunkte  widersprechen  und  nimmt 
sie  gedankenlos  mit  herüber. 

Die  gleichen  Beobachtungen  sind  anzustellen,  wenn  es  sich  darum  handelt, 

das  gegenseitige  Abhängigkeitsverhältnis  zwischen  mehr  als  zwei  Quellen  klar- 
zulegen. Die  Möglichkeiten,  die  hier  bestehen,  wurden  schon  oben  angedeutet. 

Die  methodischen  Grundsätze  müssen  sich  in  entsprechender  Weise  diesen 

Aufgaben  anpassen.  Allgemeine  Anweisungen  darüber  sind  von  verhältnis- 
mäßig geringem  Werte. 

Die  beste  Schulung  im  Gebrauche  der  kritischen  Mittel  und  Kunstgriffe  wird  man 
sich  aneignen,  wenn,  man  Arbeiten  anderer  auf  diesem  Gebiete  mit  möglichster  Heran- 

ziehung der  gesamten  Literatur  nacharbeitet,  etwa  Theod.  M  o  m  m  s  e  n  ,  Die  Chronik  des 
Cassiodorus  Senator  in  Abhdlgen  der  säclis.  GesWiss.  8  (1860)  547  ff. ;  Alfr.  v.  G  u  t  s  c  h  m  i  d. 
Kl.Schrr.  hg.  v.  Frz.  Rühl  h  Bde.  1889  —  1894:  Wm.  v.  Giesebrecht.  Annales  Altahenses. 
Eine  Quellenschrift  des  11.  .Jhts.  1841  und  deren  Ausgab  ein  MG. SS.  520  S.  772—824;  Paul 
Scheffer-Boichorst  =  Histor.  Studien  8  (1897)  42  (19041,  43  (1905)  dann  die  ver- 
schiedentliclien  Abhandlungen   im  Hermes,  in  der  F.  z.  dt.  G.,  im  NA,  in  der  MJOeG.  usw. 

Für  die  Anschaulichkeit  des  Gleichlautes  verschiedener  Quellen  pflegt  man  die  be- 
treffenden Teile  in  Kolumnendruck  nebeneinander  zu  stellen  und  woinögiich  auch  typo- 

graphisch das  Bedeutungsvolle  herauszuheben.  Vgl.  P.  Scheffer-Boichorst  a.  a.  0. 
S.  151. 

Marangone.  Clironicon  breve  aliud. 

1063  Pisani  (profecti)  f'ue- runt  Panormiam;  gratia 
dei  vicerunt  illos  in 
die  S.  A  g  a  p  i  t  i. 

1063  Pisani  fuerunt  Pa 
normi  etfractis  catenisportus, 

gratia  dei  v'i  c  e  r  u  n  t 
illos  et  ceperunt  in  die 
S.  A  g  a  p  i  t  i  et  ibi  sex  naves 
ditissimas  ceperunt.  Saraccnis 
plurimis  interfectis  etc. 

Annales  rcrum  Pisaarum. 

1063  Iverunt  Panuremium 

et  fractis  catenis  portus  civi- 
tatem  ipsani  ceperunt  ibique 
sex  naves  ditissimas  ceperunt. 
Saracenis  plurimis  interfectis 
etc. 
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§  7.    Die  Textverg-leichung. 

Eine  notwendige  Vorarbeit  für  die  Verwertung  und  Herausgabe  ge- 
schriebener Quellen  ist  die  Herstellung  des  möglich  besten  Textes.  Zu  diesem 

Zwecke  müssen  v^^omöglich  alle  erreichbaren  Handschriften,  die  diese  Quelle 
wiedergeben,  herangezogen  und  miteinander  verglichen  werden.  Voraussetzung 

hiefür  ist  a)  gründliche  paläographische  Schulung,  b)  gründliche  Sprachkennt- 
nisse, e)  Sachkunde.  Erfahrungsgemäß  widerfahren  bei  größeren  Werken 

jedem  Schreiber  gewisse  Irrtümer,  sei  er  der  Verfasser  selbst  oder  nur  der 

Abschreiber.  Diese  Irrtümer  können  Verschreibungen  (Flüchtigkeitsfehler) 
sein :  der  Diktierende  kann  sich  versprechen,  der  Schreiber  verhören  oder  er 

kann  die  geschriebene  Vorlage  schlecht  entziffern,  Abkürzungen  falsch  auf- 
lösen, Zahlzeichen  für  Wörter  nehmen,  erklärende  Zusätze  (Glossen,  Schollen) 

für  Teile  des  Textes  halten,  absichtlich  den  Text  verbessern  wollen,  Zeilen 

oder  Teile  davon  auslassen  usw.  Der  Paläograph  wird  .  es  begreifen,  wenn 
ein  Schreiber  statt  des  richtigen  terga  das  falsche  cerga,  statt  tectos  testos, 
statt  tam  jam,  statt  exsilit  extulit  schreibt.  Umstellungen  wie  omnia  statt 
omina  sind  ebenfalls  verständlich.  Psychologisch  läßt  es  sich  leicht  begreifen, 

wenn  einmal  si  multorum  für  simul  totura  sich  findet  oder  quidam  et  für  quid 

amet,  ininditam  für  inditam.  —  Oft  wirken  aber  auch  andere  Umstände  mit 

wie  fehlerhaftes  Einbinden,  so  daß  die  Blätter  nicht  in  der  richtigen  Reihen- 
folge gebunden  wurden,  Fehlen,  Zerstörung  einzelner  Handschriftenteile  oder 

einzelner  Blätter  usw. 

Alle  diese  Mängel  werden  aber  von  den  Abschreibern,  die  vielfach  als 
Berufskopisten  mechanisch  arbeiteten,  von  Hs.  zu  Hs.  fortgeschleppt.  Diese 
Fehler  bieten  nur  die  Handhabe  dazu,  die  verschiedenen  Hss.  einer  (Quelle 
auf  ihre  größere  oder  geringere  Richtigkeit  und  Zuverlässigkeit  hin  zu  prüfen, 
sie  auf  Grund  charakteristischer  gemeinsamer  Fehler  nach  Gruppen  zu  scheiden. 

Diese  Gruppen  nennt  man  Klassen  bzw.  Familien  und  stellt  die  Verwandt- 
schaft der  Familien  zueinander  und  der  einzelnen  Hss.  innerhalb  der  Familien 

in  Form  eines  Stammbaumes  (Stemma)  dar. 
Handelt  es  sich  wie  bei  dem  Heidelberger  Codex  des  Lysias  darum,  daß 

das  Inhaltsverzeichnis  auf  dem  ersten  Blatte  eine  Rede  anführt,  die  sich  auf 

einer  verlorengegangenen  Lage  der  Hs.  befunden  haben  muß  u.  zw.  zwischen 
der  25.  u.  26.  erhaltenen  Rede  und  fehlt  diese  Rede  auch  in  allen  übrigen 

bis  jetzt  vorgefundenen  Li/sias-Hss.,  so  ist  es  klar,  daß  der  Heidelberger  Codex 
der  Stammvater  (Archetypus)  aller  anderen  Hss.  dieser  Quelle  ist.  Die 
Fälle  sind  aber  nicht  immer  so  einfach  und  klar.  So  gibt  es  von  Ottolcars 

Ocstcrrcichisdivr  Beiinclironi/,'  (hg.  von  Jos.  ScemüUcr  in  MG.  Dt.  Chroniken 
5,  1  [1890])  zwar  8  Hss.,  aber  keine  einzige  gleichzeitige  und  keine,  die  den 

Text  des  ganzen  Werkes  enthielte.  Um  nun  die  einzelnen  Hss.  zu  unter- 
scheiden, bezeichnet  man  sie  mit  Buchstaben  oder  Zahlen,  verlorengegangene 

mit  X  oder  Y.  Seemüllcr  z.  B.  unterscheidet  die  Ottolar-Ihs.  nach  Zahlen 

1,  2,  .  .  8  und  die  Gruppen  nach  A  und  B.  Wenn  da  nun  die  Hss.  1,  3, 

4,  5  (v.  3797)  ,es  pesser"  (1  u.  3)  bzw.  „es  pezzers"  (4  u.  5)  statt  „daz  pezzer'' 
oder  alle  vier  gleichmäßig  (v.  5381)  „gotshous"  statt  des  richtigen  „goteshüses'" 
))ringen,  so  läßt  sich  daraus  schließen,  daß  sie  nicht  aus  der  nicht  erhaltenen 
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Urschrift  (X)  unmittelbar  abstammen,  daß  ihnen  vielmehr  schon  eine  Kopie 
der  Urschrift  vorgelegen  haben  muß,  die  Seem aller,  da  sie  ebenfalls  verloren 
gegangen  ist,  XI  nennt.  Betrachtet  man  die  vier  Hss.  1,  3,  4,  5  näher,  so 
zeigt  sich,  daß  sie  zwar,  wie  gesagt,  gemeinsame  Fehler  aufweisen,  daß  sich 
aber  sonst  1  in  der  Regel  durch  richtigere  Lesarten  von  den  übrigen  drei 

abhebt.  So  heißt  es  in  Hs.  1  v.  3851  richtig  „der  lantliute  her",  während 
in  3,  4,  5,  „er  lantleut  ein  her"  steht.  Das  kann,  zusammengehalten  mit 
vielen  anderen  ähnlichen  Beobachtungen,  nur  erweisen,  daß  1  auf  der  einen, 
3,  4,  5  auf  der  anderen  Seite  verschiedenen  Familien  (A  und  B)  angehören. 
Aber  die  Gruppe  3,  4,  5  ist  auch  nicht  gleich  geordnet.  Gemeinsamkeit  der 
Fehler,  Auslassungen  und  Hinzufügungen  kennzeichnen  4  und  5  gegenüber  3 
als  einander  näher  verwandt.  Die  Hs.  3  zeigt  in  ihren  Lesarten  üeberein- 
stimmungen  mit  1,  die  4  und  5  nicht  aufweisen.  Z.  B.  wird  in  v.  5318  von 

1  und  3  richtig  „wihen"  gebracht,  indes  in  4  und  5  „weisen"  steht,  in  v. 
5350  verwandeln,  daß  von  1  u.  3  angeführte  „bewegen"  4  u.  5  in  „wegeben". 
Offenbar  stammen  also  4  u.  5  nicht  unmittelbar  von  B  ab,  sondern  von  einem 
Mittelglied,  das  wir  B  1  nennen. 

Betrachten  wir  das  bisherige  Ergebnis,  so  stellt  sich  die  Stammtafel  der 
Hss.  also  dar: 

XI 

Bl 

Es  kann  nicht  unsere  Aufgabe  sein,  die  Filiation  aller  acht  Hss.  hier  zu 
entwickeln.  Man  lese  vielmehr  die  Ausführungen  Seemnllcrs  in  der  Einleitung 
zur  oben  genannten  Ausgabe  selbst  aufmerksam  durch  und  schlage  jedesmal 

auch  die  angezogenen  Verse  nach.  Man  wird  stets  unter  dem  Strich  die  ver- 
schiedenen Lesarten  (Varianten)  abgedruckt  finden. 

Die  hier  wiedergegebenen  Grundsätze  gehen  auf  die  Arbeiten  der  Philo- 
logen des  19.  Jhts.  zurück.  Namentlich  die  Hss. -Genealogie  wurde  1840  noch 

als  etwas  Neues  empfunden.  Immanuel  Bellicr  (1785 — 1871)  und  Karl  Lacli- 
munii  (1793 — 1851)  wirkten  nach  dieser  flichtung  bahnbrechend. 

Die  Textvergleichung  kann  natürlich  nur  Hand  in  Hand  gehen  mit  einer  kritischen 
Durcharbeitung  des  Inhaltes  der  Quelle  und  der  Prüfung  des  Verhältnisses  dieser  Quelle 
zu  anderen  ähnlichen  Quellen.  Die  Untersuchung  der  formalen  oder  inhaltlichen  Abhängig- 

keit einer  Quelle  von  anderen  ihr  nahestehender  Quellen  und  die  Vergleichung  der  Hs-Texte 
ein  und  derselben  Quelle  arbeiten  vielfach  mit  gleichen  Mitteln.  Auch  die  Form,  in  der 
die  Ergebnisse  zum  Ausdruck  kommen  (Stammbäiune),  sind  die  gleichen.  Ueber  die  Technik 
derartiger  Arbeiten  wird  man  sich  deshalb  ebenfalls  am  sichersten  durch  eindringliche 
Nachprüfung  der  Quellenarbeiten  bewährter  Forscher  unterrichten.  Ein  klassisches  Beispiel 
für  wissenschaftlich  kritisch  durchgeführte  Textvergleichung  bietet  Ldw.  Traube,  Textg. 
der  Regula  S.  Benedicti  in  Abhdigen  bayer.  Ak.  phil.-philos.-hist.  Kl.  21  (1898).  Lehrreicii 
Jos.  Becker,  Textg.  Luidprands  von  Cremona  =  Quellen  u.  Unters,  z.  hit.  Philol.  des 
Mittelalters  3/2  (1908).  —  Im  übrigen  lese  man  die  Einleitungen  der  Quellenausgaben  in 
den  MG.  nach  und  die  im  vorigen  Paragraphen  angeführten  Zschrr. 

Vom  philologischen  Standpunkt  hat' diesen  Gegenstand  schon  Jos.  S  calige  r. 
De  arte  critica  diatnbe,  Leyden  1619  behandelt.  In  neuerer  Zeit  Frz.  Bücheier,  Philo- 

logische Kritik  1878.  Vgl.  Bert.  M  a  u  r  e  n  b  r  e  c  h  e  r  ,  Grundlagen  der  klass.  Philologie 
=  B.  M  a  u  r  e  n  b  r  e  c  h  e  r  u.  Reinh.  AV  a  g  n  e  r  ,    Grund/.üge  der  klass.  Philologie  1  (1908). 
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§  8.    Die  Quellenausg-abe  (Edition). 

Die  Ausgabe  einer  schriftlichen  Quelle  durch  den  Druck  verfolgt  den 

Zweck,  a)  den  Text  in  möglicher  Reinheit  und  V^ollständigkeit,  in  der  ver- 
mutlich vom  Verfasser  gewollten  Form  wiederzugeben,  b)  ihn  so  übersichtlich, 

lesbar  und  verständlich  darzustellen,  wie  das  ohne  Verletzung  des  Inhaltes  immer 

nur  möglich  ist. 

a)  Um  den  Text  in  seiner  möglichsten  Vollkommenheit  wiedergeben  zu 
können,  muß  das  eventuell  erhalten  gebliebene  Autograph,  müssen  alle  aus 

dem  Werdegang  der  Quelle  hervorgegangenen  Stadien  seiner  Entstehung 

(Konzepte,  Reinschrift)  oder  alle  gegebenenfalls  vorhandenen  Abschriften  heran- 
gezogen werden.  Dies  erfordert  eine  genaue  Durchforschung  der  Bibliotheken, 

Archive,  Museen  usw.  mittels  der  in  Kap.  XII  angegebenen  Hilfsmittel.  Hat  man 

alle  erreichbaren  Hss.  verzeichnet,  so  gilt  es  diese  selbst  zu  sichten,  zu  ver- 
gleichen. Zunächst  können  bisweilen  Probekollationen  einzelner  größerer 

charakteristischer  Stellen  auch  von  anderen  (z.  B.  von  Bibliotheksbeamten) 

als  vom  Herausgeber  selbst,  eine  kurze  Orientierung  gewähren  über  die  Ver- 
wendbarkeit einzelner  Hss.  Neuerdings  hat  die  Verwendung  der  Photographie 

(Wiedergabe  ganzer  Hss.  oder  einzelner  Teile)  die  Vergleichung  erleichtert. 
Vgl.  darüber  IX  §  12,  S.  238.  Aussendung  entsprechender  Fragebogen  führt 
für  den  Anfang  auch  zum  Ziel. 

Auf  Grund  des  Hss.- Vergleiches  wird  namentlich  dort,  wo  das  Auto- 

graph bzw.  Original  nicht  vorhanden  ist,  die  Textprüfung  das  Abhängig- 
keitsverhältnis der  verschiedenen  Hss.  und  Hss.- Gruppen  voneinander  auf- 

zeigen. Die  auf  diesem  Wege  gewonnene  ,  beste"  Hs.  wird  dann  zur  Grund- 
lage des  Textabdruckes  gemacht,  die  beim  Vergleich  der  Hss.  verzeichneten 

Textabweichungen  (Lesearten,  Varianten)  werden  angemerkt,  um  vollständig 
oder  in  Auswahl  ebenfalls  veröffentlicht  zu  werden. 

Findet  sich  das  Autograph  mit  eigenhändigen  Korrekturen  oder  z.  B. 

das  Konzept  und  dessen  Reinschrift,  so  ist  es  Aufgabe  der  Edition,  die  ver- 
schiedenen Entwickelungsformen  des  Textes  bis  zu  seiner  endgültigen  Fassung, 

die  Arbeitsweise  des  Autors  oder  etwa  einer  Behörde,  einer  Partei  usw.  in 

der  Wiedergabe  zu  veranschaulichen.  Oft  ist  die  getilgte,  ursprüngliche  Fas- 
sung für  den  Historiker  wertvoller  als  die  letzte  Form,  die  vielleicht  das  Er- 

gebnis von  Verhandlungen  und  Kompromissen  darstellt.  Die  Korrekturen 
leuchten  in  den  Gang  solcher  Verhandlungen  hinein. 

b)  Als  die  getreueste  Wiedergabe  des  Textes  wäre  die  auf  photographi- 
schem Wege  gewonnene  Abbildung  anzusehen.  Doch  die  Faksimile- Ausgabe 

würde  bedeuten,  daß  der  Herausgeber  die  von  ihm  auf  jeden  Fall  zu  leistende 

Aufgabe  der  oft  schwierigen  Entzifferung  einer  Hs.  auf  den  Benutzer  über- 
wälze und  damit  die  Benützung  dem  Zufall  der  besseren  oder  schlechteren 

Lesekunst  des  Lesers  aussetze.  Abgesehen  davon  fehlt  es  namentlich  bei  älteren 
Hss,  an  der  Gliederung  der  Texte  sowohl  innerhall)  der  einzelnen  Sätze  wie 

auch  nach  Abschnitten,  Kai)iteln  und  deren  Unterteilungen.  Altertümliche 
Schreibungen  hindern  ein  rasches  Verstehen. 

Diesen  an  sich  verschiedenartigen  Aufgaben  zu  genügen,  ist  die  sog. 

Editionstechnik  berufen.     Sie  bedient  sich  hierzu    L  gewisser  konven- 
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tioneller  Zeichen,  2.  verschiedener  Buchstabenarten,  3.  bestimmter  Eingriffe 
in  die  überlieferte  Form  der  herauszugebenden  Vorlage.  Natürlich  verändert 
sie  sich  je  nach  den  Quellen  und  Quellengattungen,  die  zu  veröffentlichen  sind, 
Sie  ist  eine  andere  bei  Edition  von  Inschriften,  eine  andere  bei  der  antiker 
Klassiker,  bei  der  mittelalterlicher  Urkunden,  eine  andere  bei  Ausgabe  neu- 

zeitlicher Briefe  und  Akten.  Im  allgemeinen  bleiben  aber  da  und  dort  die 
Grundlagen  die  gleichen. 

1.  Die  konventionellen  Zeichen.  Leider  ist  hier  noch  keine 

völlige  Einheitlichkeit  gewonnen,  obwohl  sie  gerade  da  am  ehesten  eingeführt 
werden  könnte.  0  StäJdhi,  S.  414,  der  vor  allem  antike  Quellen  im  Auge 
hat,  gibt  folgende  Zeichen  an: 

a)  Wörter  oder  einzelne  Buchstaben,  die  der  Herausgeber  einfügt,  wäh- 
rend sie  handschriftlich  nicht  überliefert  sind,  sollen  in  eineckige  (oder  spitze) 

Klammern  gesetzt  werden  <^ ). 
b)  Handschriftlich  überlieferte  Wörter,  die  der  Herausgeber  tilgt,  sind 

in  zweieckige  Klammern  zu  setzen  [  ]. 
c)  Parenthesen  des  Autors  selbst  kommen  in  runde  Klammern  ( ). 

d)  Lücken  des  Textes  sind  durch  Sternchen  zu  bezeichnen  "^  *. 
e)  Verdorbene  und  noch  nicht  geheilte  Stellen  erhalten  ein  Kreuz  -f. 
Diese  Zeichen  weichen  aber  in  mehreren  Punkten  von  jenen  ab,    die  in 

den  mittelalterlicher  und  neuzeitlicher  Quellen  üblich  sind.  Vgl.  Grundsätze, 
welche  hei  Herausgabe  von  Aldenstüden  /sur  neueren  G.  zu  befolgen  sind,  von 

Felix  St'ieve,  in  Verbindung  mit  anderen  Fachgenossen  veröff.  im  Bericht  über 
die  3.   Versammlung  dt.  Historiker  in  Franhfurt  a.  M.  1895,  S.  18—28. 

Hiernach  werden  bei  Lücken  die  gebrochene  Linie  — ,  bei  absichtlichen 
Auslassungen  Punkte  ....  verwendet.  Hingegen  gebraucht  J.  Fraikin,  Non- 
ciatures  de  France  1  (1906)  S.  XXVI  f.  für  absichtliche  Auslassungen  einen 

langen  Strich  — ,  Punkte  ....  für  eine  Lücke. 
2.  Verwendungen  besonderer  B  u  c  h  s  t  a  b  e  n  a  r  t  e  n.  Es  ist  üblich 

durch  Kursivdruck  zu  kennzeichnen,  was  außerhalb  des  Textes  Zutat 

des  Herausgebers  ist.  Petitdruck  zeigt  an,  daß  es  sich  um  wörtlich  ent- 
lehnte Stellen  aus  anderen  Quellen  handelt,  gesperrter  Petitdruck,  daß  die 

entlehnte  Stelle  vom  Verfasser  verändert  worden  ist.  Durch  diese  namentlich 

durch  die  MG.  eingeführte  Uebung  wird  z.  B.  bei  einem  Annalenwerk  für  den 
Benutzer  auf  den  ersten  Blick  sichtbar,  welche  Stellen  dem  Verfasser  zu- 

gehören und  welche  von  anderwärts  herübergenommen  sind. 
Bei  neueren  Quellen  kann  es  sich  darum  handeln,  chiffrierte  Stellen 

durch  den  Druck  augenfällig  zu  machen.  FraiJcin  a.  a.  0.  bedient  sich  dazu  der 

Anführungszeichen  „  ",  von  anderen  wird  Kursivdruck  verwendet. 
3.  Bestimmte  Eingriffe  in  die  überlieferte  Form  des  Textes.  Diese 

geschehen  vor  allem,  um  den  Text  übersichtlich  zu  machen.  Man  ge- 
braucht hiezu 

a)  Paragraphenzahlen  im  Texte,  die  man  durch  eckige  Klammern  kenn- 
zeichnet oder  an  den  Rand  setzt,  wie  Stählin  es  rät.  Wo  es  sich  um  die 

Wiedergabe  des  Textes  auf  Grund  einer  führenden  Hs.  handelt,  wird  man  das 
Ende  jeder  Seite  der  Hs.  durch  senkrechten  Strich  anzeigen  und  die  Seitenzahl 
am  Rande  vermerken.  Das  kann  auch  bei  Wiedergabe  nach  einem  bisher 
üblichen  Druck  geschehen. 

1 
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b)  Man  gliedert  den  Text  durcli  Absätze.  Doch  ist  hier  ein  Zuviel  von 

gleichem  Uebel  wie  ein  Zuwenig. 
c)  Eine  wichtige  Frage  ist  die  der  Interpunktion.  Die  Einfügung 

der  Satztrennungszeichen  belastet  aber  auch  die  Verantwortung  des  Heraus- 
gebers, denn  irrtümlich  gesetzte  Interpunktion  kann  den  Sinn  eines  Textes  in 

sein  Gegenteil  verkehren.  Bei  neueren  fremdsprachigen  Texten  ist  es  noch 
unentschieden,  ob  man  die  moderne,  in  jenen  Sprachen  übliche  Interpunktion 

gebrauche  oder  die  deutsche.  Auf  jeden  Fall  wird  man  aber  die  bisweilen 
nach  ganz  andern  Grundsätzen  geregelte  alte  beiseite  lassen  und  eine  moderne 
dafür  setzen. 

Aenderungen  der  ursprünglichen  in  der  Hs.  sich  vortindenden  Schreib- 
weise. Offenkundige  Schreib-  und  Druckfehler  in  der  Vorlage  wird 

der  Verfasser  stillschweigend  verbessern  dürfen.  Die  Anwendung  des  Ruf- 

zeichens in  Klaunnern  (!),  die  früher  gebräuchlich  war,  ist  störend.  Abkür- 
zungen der  Hs.  sind  aufzulösen,  ebenso  Chiffren,  doch  ist  es  Pflicht  des 

Herausgebers,  über  alle  wichtigeren  Eingriffe  in  den  Anmerkungen  dem  Be- 
nutzer Rechenschaft  zu  legen. 

Schwieriger  ist  die  Regelung  der  Orthographie.  Auch  die  MG. 

ändern  in  den  lateinischen  Texten  u  in  v  und  umgekehrt  nach  dem  jetzt  üb- 

lichen Gebrauch,  also  ein  in  der  Hs.  sich  findendes  «ü- in  t/r.  Ebenso  wei-den 
Satzanfänge  und  Eigennamen  grundsätzlich  mit  großen  Anfangsbuchstaben 
begonnen,  während  andere  Wörter,  auch  wenn  sie  im  Text  mit  Majuskeln 

beginnen,  klein  geschrieben  werden.  Viel  umstrittene!"  ist  die  Frage  der  Wieder- 
gabe älterer  deutscher  Texte.  Man  kennt  die  z.  T.  anarchische  Schreibweise, 

die  Wörter  mit  f  statt  s,  mit  cz  und  tz  statt  z,  mit  ff  und  ss  beginnen  läßt,  die 

im  selben  Satz  vnud,  iinndt,  ovidt  schreibt,  i,  j  und  y  willkürlich  vertauscht,  Kon- 

sonantenhäufungen (schranckhcn)  liebt.  Der  Versuch,  den  IFc/'-esacAcr  in  den  Dt. 
lleichstagsaläen  1  (1867)  unternommen  hat,  Regeln  für.die  Vereinfachung  dieser 

ungelenken  und  unübersichtlichen  Rechtschreibung  aufzustellen,  hat  nicht  all- 

gemeinen Beifall  gefunden  und  ist  namentlich  auf  den  Widerstand  der  Sprach- 
forscher gestoPjen.  Immerhin  haben  aber  auch  Germanisten  für  ihre  Ausgaben 

gewisse  Aenderungen  vorgenommen.  Vgl.  Dt.  Texte  des  Mittelalters,  hg.  von 
der  preußischen  Akademie  1  (1904)  S.VI  f.  und  Jos.  Seemüller,  MJÖG.  17 
(1896)  ()02  ff.  Die  kgl.  sächsische  Kommission  für  Geschichte  hat  denn  auch 

für  deutsche  Akten  nach  1550  festgesetzt,  es  soll  der  Vokalismus  unverändert 
bleiben,  der  Konsonantismus  vereinfacht,  d.  h.  die  unserer  Schreibweise  nicht 

entspreciiende  Häufung  der  Konsonanten  beseitigt  werden.  Indessen  ist  die 

von  unserer  Schreibweise  abweichende  Häufung  der  Konsonanten  dann  beizu- 
behalten, wenn  sie  auf  eine  Aussprache  hinzuweisen  scheint,  die  mit  der 

unsrigen  nicht  übereinstimmt.  Daher  wird  z.  B.  für  liafften  nur  Jtaffoi  ge- 

druckt, weil  auch  wir  das  Wort  kurz  aussprechen,  dagegen  vattei-  beibehalten, 
weil  der  Doppelkonsonant  hier  auf  eine  kurze  Aussprache  des  im  Neuhoch- 

deutschen lang  ausgesprochenen  und  daher  catcr  geschriebenen  Wortes  hin- 
weist. Des  Jcursüchs.  Hutes  Hans  von  der  Manitz  Berichte  ges.  v.  E.  WülcJcer, 

bearb.  v.  //.  Virek  (1899)  S.  XVII. 
Nicht  einwandfrei  gelöst  ist  auch  die  Frage,  wie  französische  Texte  früherer 

Zeit  behandelt  werden  sollen.  Soll  der  moderne  Akzent  nur  dort  gesetzt 

werden,  wo  es  gilt,  Mißverständnisse   zu  vermeiden  ?     Diese  Uebung   wird   in 
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vielen  deutschen  Ausgaben  in  dieser  Weise  gehandhabt,  während  französische 
Herausgeber  ihn  überall  anbringen,  wo  ihn  das  heutige  Französische  an- 

bringt. Noch  schwieriger  ist  dies  in  der  späteren  Zeit,  wo  französische  Hss. 
einen  anderen  (noch  schwankenden)  Akzentgebrauch  pflegen,  als  es  der  nun 
vorgeschriebene  ist. 

Gebräuchlich  sind  in  neueren  Texten  bei  Titulaturen  und  stets  wieder- 

kehrenden Wendungen  Abkürzungen  zu  verwenden.  E.  M*  =  Eure  Maje- 
stät, I.  D'  =  Ihre  Durchlaucht,  E.  L.  =  Euer  Liebbden,  Hrl*  =  Herrlichkeit, 

yra]yjt.ns  ̂   Vcstra  Majestas,  M"-  =  Majeste,  S'  =  Seigneur,  V"^  M-^  =  Vuestra 
Majestad,  ill.  =  illustris,  ill'""'  =  illustrissimus.  Die  Stiereschen  Grundsätze 
(s.  0.)  raten  auch,  vosd.,  lesd.  =  vosdit,  lesdits  zu  gebrauchen. 

Zu  diesen  Grundsätzen,  die  die  Textbehandlung  betreffen,  kommen  noch 
einige  Regeln  hinzu,  die  die  Gesamteinrichtung  der  Ausgabe  ordnen. 
Jeder  Ausgabe  muß  eine  Einleitung  vorangehen,  die  über  die  vorhan- 

denen und  für  die  Ausgabe  verwendeten  Hss.  Aufschluß  gibt  und  das  Ver- 
hältnis des  Hss.  zueinander  beleuchtet.  Auch  die  editionstechnischen  Grund- 

sätze sind  dort  anzuführen.  Unter  dem  Text  steht  1.  der  textkritische  Ap- 
parat, der  die  verschiedenen  Lesearten  in  den  einzelnen  Hss.  anführt,  2.  die 

sachlichen  Anmerkungen. 
Der  textkritische  Apparat  hat  alle  wichtigeren  Varianten  anzugeben  und 

alles,  was  auf  die  Textgestaltung  bezug  nimmt,  doch  ist  auch  hier  jedes  Zu- 
viel von  Uebel.  Herkömmlicherweise  werden  diese  Varianten  mit  Buch- 

staben bezeichnet,  während  alle  Sacherklärungen  mit  Ziffern  die  Beziehung 
zum  Text  herzustellen  haben.  Daß  man  auch  da  des  Guten  ein  Uebermaß 

leisten  kann,  beweist  Alis  der  Zeit  Maria  Theresias,  lagebuch  des  F.  Jos. 

KhevenliiUler-Metsch,  hg.  v.  Bvd.  Gf.  Khcven/niller- Metsch  u.  Hanns  Schlitter, 
6  Bde.  1907-17. 

Handelt  es  sich  udj  den  Abdruck  kürzerer  Texte  wie  Urkunden,  Akten, 

Briefe,  so  ist  ihnen  eine  knappe  Inhaltsangabe  (Kopfregest)  voranzu- 
stellen mit  dem  in  unsere  Zeitrechnung  übertragenen,  aufgelösten  Datum.  Bei 

längeren  Briefen  oder  Akten,  von  denen  jeder  in  verschiedene  Absätze  zerfällt, 
und  wo  jeder  Absatz  einen  eigenen  Gegenstand  behandelt,  ist  es  ratsam,  die 
Nummern  der  Absätze  (sofern  man  solche  anbringt)  mit  Nummern  korrespon- 

dieren zu  lassen,  mit  denen  man  die  schlagwortmäßig  verfaßten  Inhaltsan- 
gaben entsprechend  bezeichnet.  Die  im  Text  vorkommenden  Zeitangaben 

aufzulösen  und  an  den  Rand  zu  setzen,  bietet  große  Vorteile  für  den  Be- 
nutzer, ebenso  die  von  5  zu  10,  15  usw.  fortschreitende  Zeilenzählung  am 

Rande.  Manche  Ausgaben  bringen  dort  auch  aufgelöste  klassische  oder  Bibel- 
zitate, die  im  Text  vorkommen. 

Ganz  besondere  Sorgfalt  ist  dem  Register  zu  widmen.  Es  ist  der 
wirkliche  Schlüssel  für  eine  Quellenausgabe.  Wo  es  sich  um  eigentlich  ge- 

schichtliche und  nicht  um  philologische  Ausgaben  handelt,  wird  ein  Glossar 
nur  dort  anzubringen  sein,  wo  die  sprachlichen  Eigentümlichkeiten  eine  große 
Rolle  spielen  und  sich  auch  nur  auf  sprachliche  Besonderheiten  beschränken, 

z.  B.  in  MG.,  oder  in  Die  Chronilrn  der  dt.  Städte  vom  14.— 10.  Jht.  1862  ff.  —  Das 
Namenregister  wird  Eigennamen,  die  aus  der  Natur  des  Textes  heraus  sich 
auf  jeder  Seite  fast  wiederholen  (z.  B.  Fidda  in  einem  Urkundenbuch  von 
Fulda),  entweder  gar  nicht  anführen  oder  nach  den  verschiedenen  Beziehungen,. 
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in  denen  er  im  Texte  genannt  wird,  zu  gliedern  versuchen.  Die  Namen  sind 
im  Register  sowohl  in  der  alten  wie  in  der  modernen  deutschen  Form  (sowohl 
Antorf  wie  Antivcrpen)  zu  bringen,  doch  sind  nur  zur  letzteren  die  Seiten- 

angaben zu  setzen,  während  bei  Aiiforf  s.  Antiverpen  auf  die  moderne  Schrei- 
bung verwiesen  wird. 
Als  Anhang  wird  bei  Ausgabe  von  Texten,  für  die  es  eine  weitver- 

breitete ältere  Ausgabe  gibt,  eine  Konkordanztafel  von  Vorteil  sein, 

die  die  Seiten-  und  Kapitelzählung  der  verschiedenen  Editionen  in  Beziehung  zu- 
einander setzt.  Auch  ein  Verzeichnis  von  Stücken,  die  in  die  Reihe  der 

Texte  gehörten,  nachweisbar  bestanden  haben,  aber  verloren  gegangen 

sind,  soll  nicht  fehlen.  Unter  Umständen  kann  man  diese  .,Deperdita"  in 
die  Reihe  der  abgedruckten  Texte  einstellen. 

Dies  sind  die  wichtigsten  Ausgaberegeln,  die  aber  keine  allzustrenge 
und  knappe  Fassung  vertragen,  da  jede  Quellenausgabe  ihre  besondere  Auf- 

gabe zu  erfüllen  hat.  Wie  schwierig  diese  Aufgaben  oft  sein  können,  beweist 
z.  B.  die  Weimarer  Ausgabe  der  Bcutschcn  JBibd  in  D.  Martin  Ltdhers  Werke. 
Krit.  Gesamtausgabe  Suppl.  1  (1906)  S.  VII,  wo  man  beabsichtigte,  den  Text 
des  Druckes  in  seiner  ersten  und  in  seiner  letzten  Fassung  gegenüberstehend 
mitzuteilen.  Man  entschloß  sich  deshalb,  die  Angaben  über  Korrekturen  in 
den  Text  selbst  einzufügen,  was  aber  in  Wirklichkeit  nicht  zu  einem  vollen 
Erfolg  führte. 

Die  beste  zusamraenhängende,  in  erster  Linie  die  Bedürfnisse  der  Altphilologie  be- 
rücksichtigende Darstellung  der  Editionsgrundsätze  bietet  Otto  S  tä  h  1  i  n  ,  Editionstechnik: 

Ratschläge  für  die  Anlage  textkritischer  Ausgaben,  in  Neue  Jbb.  f.  das  klass.  Altertum. 
G.  u.  dt.  Lit.  23  (1909)  S.  398-433.  Vgl.  ferner  den  Abschnitt:  „Wie  soll  man  Urkunden 
edieren?"  in  F.  Philippi,  Einführung  in  die  ürkundenlehre  des  dt.  Mittelalters  = 
Bücherei  der  Kultur  u.   G.  8  (1920)  204-220. 

Die  Editionstechnik  ist  in  ihren  Anfängen  eng  verbunden  mit  der  Geschichte  der 
Philologie.  Die  Gelehrten  Alexandriens  im  2.  u.  3.  .Jht.  v.  Chr.,  die  an  den  Tausenden 
von  Hss.,  die  sich  dort  ansammelten,  Kritik  übten  und  sich  bestrebten,  Homer  und  die 
Tragiker  in  ihrer  reinsten  Form  wieder  herzusteilen,  stehen  in  dieser  Hinsicht  an  der 
Spitze.  Die  Herausgabe  von  Werken  fremder  Verfasser  gedieh  in  der  Antike  zu  einer 
kommerziell  betriebenen  Vollendung,  während  das  Mittelalter  sich  im  allgemeinen  begnügte, 
die  mehr  oder  weniger  zufällig  vorhandenen  alten  Autoren  abzuschreiben.  Mit  den  ersten 
Flügelschlägen  der  Renaissance  in  Italien  erwacht  auch  wieder  das  Interesse  an  den 
römischen  und  griechischen  Altertümern.  Man  durchstöbert  alle  Bibliotheken  nach 
klassischen  Hss.  und  es  ist  der  höchste  Ruhm  eines  Franz  Poggio  (1380  —  1459),  daß  er 
den  Ammianus  Marcellinus,  Celsus,  Frontinus,  Plinii  epistolae,  Quintilian  u.  a.  ans  Tages- 

licht befördert  hat.  In  Deutschland  dagegen  sucht  man  den  nationalen  Ueberheblichkeiten 
der  italienischen  Humanisten  durch  Veröffentlichung  antiker  wie  auch  von  Geschichts- 

quellen, die  nur  die  eigene,  nationale  Geschichte  betreffen,  wirksam  zu  begegnen.  In 
diesem  Bestreben  wurden  Cuspinianus  (Spießhaymer),  Conrad  C  e  1 1  i  s  ,  Koniad  P  e  u- 
tinger  von  Maximilian  I.  unterstützt.  Und  Peutinger  half  in  der  Tat  1507  bei  der 
Herausgabe  des  Ligurinus.  gab  1515  das  Chronicon  Urspergense.  Jordanis  de  rebus  Geticis 
und  Pauli  Diaconi  historfa  Langobardorum  heraus.  Wm.  Petit  in  Paris  besorgte  die  Aus- 

gabe von  Gregor  von  Tours,  Siegebert  u  a.  Im  Reformationszeitalter  verwandte  man  manche 
mittelalterliche  Streitschrift  zu  publizistischen  Zwecken,  doch  mußte  sich  die  Kampfeslust 
erst  legen  und  Selbstbesinnung  eintreten,  ehe  man  zu  weiterer  Herausgebertätigkeit  schritt. 
Einen  Wendepunkt  bedeutet  das  Unternehmen  der  Acta  Sanctorum  (zitiert  als  AASS.), 
von  dem  1643  der  1.  Bd.  erschienen  ist.  Es  haben  sich  zu  dieser  nach  den  Kalendertagen 
geordneten  Ausgabe  der  Heiligenleben  eine  Anzahl  holländischer  Jesuiten  Herbert  von 
R  0  s  w  e  y  ,  Joh.  B  o  l  1  a  n  d  .  Dan  Papebroch  u.  Gottfr.  He  n  sehen  zusainmengetan. 
Diese  Ausgabe,  die  in  ihrer  Kritik  zum  Teil  übeis  Ziel  schoß,  muß  noch  heute  benutzt  werden. 
Die  hier  veröffentlichten  Viten  sind  bei  Potthast  angegeben.  Auf  Aug.  P  o  1 1  ha  s  t,  Bibl. 
bist,  medii  aevi  ̂   1  (1896)  sei  für  alle  folgenden  Ausgaben  verwiesen  soweit  sie  das  Mittel- 

alter betreffen,  im  übrigen  auf  Ch.  V.  Lan  glois,  Manuel  de  bibliographie  historique  ̂   2 
(Paris  1904).  —  Die  Ueberkritik  der  .Tesuiten  namentlich  gegenüber  den  Merowinger  Ur- 

kunden   forderte    die    Benediktinerkongregation    von    St.    Maur    zum   Widerspruch    he?-au8, 
Wilhelm   Haner,  EiDfUhrung.  14 
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Jean  Mabillon  (1632 — 1707),  der  auf  diese  Anregung  hin  sein  Augenmerk  der  ürkunden- 
kritik  zuwandte,  wurde  dann  zum  Begründer  der  modernen  Urkundenwissenschaft  über- 

haupt. Die  Folgezeit  ist  gekennzeichnet  durch  große  Quellenausgaben,  die  meist  von  ein- 
zelnen angefertigt  wurden. 

In  Italien  ist  es  Ferd.  Ughelli,  Italia  sacra  9  Bde.  Rom  1644 — 62,  -' umgearb. 
V.  Nik.  Coleti  10  Bde.,  Venedig  1717—1722  vor  allem  aber  Ldw.  Ant.  Muratori,  Herum 
Italicarum  scriptores  ab  anno  aerae  christ.  5ü0  ad  1500,  25  bzw.  28  Bde.  Mailand  1723 — 38 
bzw.  1751,  jetzt  in  Neubearbeitung  unter  Leitung  von  G.  Carducci  und  V.  Fiorini 
in  Cittä  di  Castello  seit  1900  erscheinend.  Muratoris  Foliobände  der  Scriptores,  zu  denen 
noch  6  Bde.  Antiquitates  Italicae  medii  aevi  '  Mailand  1738—42,  ̂   Arezzo  1777—80  in  17  Bden. 
hinzukommen,  waren  die  erste  große  planmäßig  angelegte  Sammlung  und  somit  das  Vor- 

bild für  alle  folgenden  derartigen  Unternehmungen. 
In  Frankreich  hat  Andreas  Duchesne,  der  schon  1619  zu  Paris  die  Historiae 

Normannorum  scriptores  antiqui,  res  ab  illis  per  Galliam,  Angliam,  Apuliam,  Capuae 
principatum.  Siciliam  et  Orienten!  gestas  explicantes  ab  a.  Chr.  838 — 1220  herausgab,  eine 
auf  24  Bde.  berechnete  Sammlung  französischer  Geschichtsquellen  geplant,  von  der  abex" 
nur  5  erschienen.  Es  sind  dies  die  Historiae  Francorum  scriptores  coetanei  ab  ipsius 
gentis  origine,  Paris  1636 — 49.  Unter  den  Auspizien  Colberts  begann  mit  Hilfe  der  Mauriner 
Martin  Bouquet,  Rerum  (Tallicarum  et  Fiancicarum  scriptores,  Recueil  des  historiens 
des  Gaules  et  de  la  France,  Paris  1788  herauszugeben,  die  bis  1876  dreiundzwanzig 
Folianten  umfaßte,  nach  Bouquets  Tode  1754  von  anderen,  zuletzt  von  de  Wailly,  Delisle 
und  Jourdain  weitergeführt  wurde. 

In  Deutschland  gab  namentlich  Gottfr.  Wm.  Leibniz,  ein  Zeitgenosse 
Muratoris,  durch  seine  Scriptores  rerum  Brunsvicensium,  Hannover  3  Bde.  1707 — 11  Anregung. 
Die  Melker  Mönche  Bernhard  und  Hieronymus  P  e  z  gaben  den  Thesaurus  anecdotorum 
novissimus,  seu  Veterum  monumentorum.  praecipue  ecclesiasticorum  .  .  .  Augsburg  u.  Graz 
6  Bde.  1721 — 29  heraus.  Wie  diese  sind  auch  Job.  Gg.  Eccardus,  Corpus  historicum 
medii  aevi  2  Bde.  '  Leipzig  1723,  ̂   Frankfurt  1743,  Marquard  F  r  e  h  e  r,  Rerum  germanicarum 
scriptores  3  Bde.  i  Frankfurt  a.  M.  1600—11  -1624/37  ̂   vervollst,  von  Burkli.  Gotthard 
Struve  Straßburg  1717  und  Job,  Burckh.  Mencke,  Scriptores  rerum  Germanicarum 
3  Bde.     Leipzig  1728—30  bereits  veraltet. 

Immer  mehr  stellte  es  sich  heraus,  daß  die  Sammlung  und  Ausgabe  der  Quellen, 
soll  sie  den  stets  Avachsenden  Ansprüchen  der  Geschichtswissenschaft  genügen,  nicht  Sache 
der  Einzelarbeit  sein  kann.  Organisation,  Arbeitsverteilung  und  Geldaufbringung  erfordert 
das  Zusammenwirken  vieler.  Vorbild  und  Muster  für  alle  neueren  Unternehmungen  wurden 
darum  die  Moniimenta  Germaniae  historica,  die  zugleich  in  der  Geschichte  der  historischen 
Kritik  Epoche  machten. 

Die  M  0  n  II  m  e  n  t  a  (Germaniae  historica  (zitiert  als  MG)  sind  aus  dem  Geiste 
der  Befreiungskriege  entstanden.  Am  21.  Januar  1819  zu  Frankfurt  a.  M.  bildete  sich, 
einer  Anregung  des  Freiherrn  v.  Stein  folgend,  die  „Gesellschaft  für  ältere 

deutsche  Geschichts  künde",  die  es  sich  zur  Aufgabe  setzte,  alle  älteren  Quellen 
zur  Geschichte  Deutschlands  herauszugeben.  Der  Tatkraft  ihres  ersten  Leiters,  Gg.  Heb. 

Pertz  (1795—1876)  gelang  es,  auf  ausgedehnten  Studienreisen  sich  einen  Ueberblick  über 
den  Umfang  des  Stoffes  zu  verschaffen.  Im  Jahre  1824  wurde  der  Plan  des  ganzen  Werkes 

ausgeai'beitet.  Man  setzte  zunächst  fest,  daß  die  Sammlung  in  5  Abteilungen  zerfallen 
solle:  1.  Schriftsteller  (Scriptores),  2.  Gesetze  (Leges),  3-.  Kaiserurkunden  (Diplomata), 
4.  Antiquitates  (Inschriften,  Totenbücher,  Traditionsbücher,  5.  Briefe  (Epistolae).  (Gleich- 

zeitig mit  der  (Gründung  ward  1819  bereits  für  die  Zwecke  der  Ausgabe  eine  eigene  Zschr., 
das  „Archiv  der  Ges.  f.  ältere  dt  G  e  s  c  h  i  c  h  t  s  k  u  n  d  e"  ins  Leben  gerufen,  die 
bis  1874  unter  diesem  Titel  weiterläuft  und  st-it  1876  als  „N  e  u  e  s  A  r  c  h  i  v  d  e  r  G  e  s.  usw." 
(NA)  erscheint.  Schon  1826  kam  Pertz  mit  dem  1.  Bd.  der  Scriptores  heraus  bzw.  mit 
den  ältesten  karoüngischen  Annalen.  Unter  seiner  streng  einheitlichen  wissenschaftlichen 
Führung  wurden  20  Bde.  Scriptores  und  21  Bde.  Leges  herausgegeben.  1824 — 1831  standen 
die  M(i  unter  der  Leitung  von  Stein  und  Pertz,  1831  — 1842  bzw.  1863  unter  Pertz  u. 
.loh.  Hch.  Böhmer,  1863—1873  unter  der  von  Pertz  allein.  Die  Jahre  1873-75  waren 
Jahre  der  Umgestaltung.  Seit  1875  untersteht  das  Unternehmen,  gefördert  durch  Geld- 

zuwendungen von  Seiten  des  Deutschen  Reiches  und  Oesterreichs.  einer  Zentraldirektion, 
an  deren  Spitze  1875—86  Gg.  Waitz,  1886-  88  Wm.  Wattenbach,  1888-1902  Ernst  Dümmler. 
1905 — 1914  Reinhold  Koser  und  jetzt  Paul  Kehr  wirkten  und  wirken.  —  Eine  ausführliche 
Darstellung  des  Unternehmens  in  ihrem  Werdegang  steht  uns  jetzt  zur  Verfügung  in 
Harry  Br  esslau,  G.  der  Monumenta  Germaniae  historica  =  N.  A.  42  (1921). 

Die  Monumenta  Germaniae  (MG.)  gliedern  sich  in 
1.  Scriptores  (SS.)  und  diese  wieder  in  Auetores  antiquissimi  (AA.). 

Scriptores  rerum  Merovingicarum  (SS.M).  Scriptores  rerum  L  a  n  g  o- 
b  a  r  d  i  c  a  r  u  m  et  Italicarum  (SS.  r.  Lang.)  in  die  eigentlichen  Scriptores  rerum 
Germanicarum,  davon  Bd.   1 — 30  in  Folio,  Bd  31,  32  in  Quart.     Unterabteilungen  in 
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Quavt :  D  6  u  t  8  c  h  e    Chroniken,    L  i  b  e  1 1  i    de    1  i  t  e    i  ni  p  o  r  a  t  o  r  u  ni    e  t  p  o  n  t  i- 
f  i  c  u  m  saec.  XI  et  XII,  < »  e  s  t  a  p  o  n  t  i  f  i  c  u  m  R  o  m  a  n  o  r  u  ni. 

2.  Leges  (LL),  ältere  Serie  in  5  Foliobänden,  jünj^ere  in  Quart.  Diese  teilt  sich  in 
ö  Sectionen.  a)  L  e  g  e  s  n  a  t  i  o  n  u  ni  ( i  e  r  m  a  n  i  c  a  r  u  ni  5  Bde.,  b)  C  a  p  i  t  u  1  a  r  i  a 
r  e  g  u  m  F  r  a  n  c  o  r  u  m  2  Bde.,  c)  C  o  n  c  i  1  i  a  2  Bde.,  d)Constitutiones  et  acta 
publica  imperatorum  et  regum,  e)Formuiae  Merovingici  etKaroliniaevi, 
zu  denen  noch  f )  F  o  n  t  e  s  j  u  r  i  3  G  e  r  m  a  n  i  c  i  a  n  t  i  q  u  i  kommen.  Eine  weitere  Sektion : 
S  t  a  d  t  r  e  c  li  t  e  in  Aussicht  genommen. 

3.  Diplom  ata  (DD).  Mit  Ausnahme  des  verfehlten,  von  Karl  Pertz  hg.  Mero- 
wingerheftes,  das  in  Folio  erschien,  durchwegs  Quart.  :  Diplomata  Karolinorum,  Diplomata 
Konrad — Otto  I,  Diplomata  Otto  II,  Otto  III,  Diplomata  Heinrich  II,  Konrad  II. 

4.  Epistolae  (Epp)  in  Quart. 
•1.  Antiquitates  (AA),  in  Quart,  zerfallen  in  Poetae  latini  aevi  Caro- 

lini,  Libri  confraternitatuni  S.  (nilli,  Augiensis,  Fabariensis,  N  e  c  r  o  1  o  g  i  a 
G  e  r  m  a  n  i  ae. 

Hiezu  kommt  die  Reihe  der  Scriptores  in  u  s  u  m  s  c  h  o  1  a  r  u  m  (in  Oktav). 
Zunächst  nur  zum  Uebungsgebrauch  bestimmt,  enthält  sie  jetzt  vielfach  die  besten  Aus- 

gaben einzelner  auch  schon  in  der  Folioreihe  verölfcntlichter  Quellen. 
Eine  Anzahl  der  wichtigsten  Quellen  wurde  unter  dem  Titel  Geschichtsschreiber 

der  dt.  Vorzeit  1847  ff.,  zweite  Ausgabe  1884  ff.  veröffentlicht.  —  Ueber  den  Stand  der 
MG.  von  1890  berichten  die  Indices  eorum,  quae  in  Monumentorum  C^ermaniae  histo- 
ricorum  tomis  huiusque  editis  continentur  (1890),  sonst  die  in  jedem  Band  des  NA  ver- 

öffentlichten Berichte. 
Die  M(>  berücksichtigen  alle  auf  die  deutsche  Geschichte  sich  beziehenden  Quellen 

für  den  Zeitraum  bis  1500,  geben  sie  entweder  im  Wortlaut  oder  fremde  (französische, 
italienische  usw.)  (ieschichtsquellen  im  Auszug.  Ihre,  sich  immer  mehr  sich  vervoll- 

kommnende Editionstechnik  wirkte  seinerzeit  bahnbrechend,  einmal  durch  die  Anwendung 
der  sonst  nur  klassischen  Schriftstellern  gewidmeten  philologischen  Kritik,  wobei  stets 
nur  die  beste  Handschrift  zugrunde  gelegt,  die  anderen  erreichbaren  Handschriften  aber 
zum  Vergleich  herangezogen  werden,  dann  aber  auch  durch  die  kritische  Zergliederung 
der  Texte,  durch  die  Feststellung  von  deren  gegenseitiger  Abhängigkeit.  Die  seit  SS  IV 
angewandte  Uebung  alles  Entlehnte  durch  kleineren  Druck  auf  den  ersten  Blick  hin  sicht- 

bar zu  machen,  bedeutete  einen  ungeheuren  Fortschritt. 

Von  den  MG  zum  größten  Teil  bereits  überholt  sind  Job.  Feh.  Böhmer,  Fontes 
rerum  fiermanicarnm,  (ieschichtsquellen  Dtlds.  4  Bde.  1843 — 68,  wichtiger  als  diese  ist 
Phil.  .Taffe,  Bibliotheca  rerum  Germanicarum  6  Bde.  1864  —  73. 

Außerdem  haben  sich  die  verschiedenen  Akademien  und  wissenschaft- 
lichen Gesellschaften  die  Ausgabe  von  Geschichtsquellen  zur  Aufgabe  gemacht. 

So  wurde  die  Bajerische  Akademie  der  AVissenschaften  1759  als  eine  vor- 
zugsweise historische  gegründet.  Erst  seit  1827  hat  sie  sich  erweitert.  Eine  ihrer  ersten 

.\ufgal>en.  die  sie  herausbrachte,  war  die  Edition  der  Monnmenta  Boica,  München 
1703 — 1829,  deren  27  Bände  fast  nur  Klosterurkunden  zum  Abdruck  bringt.  Mit  der 
bayerischen  Akademie  in  Zusammenhang  steht  auch  die  auf  Anregung  Rankes  von  König 
Maximilian  II.  1858  gegründete  Historische  Kommission  bei  der  kgl.  Akademie 
iler  Wissenschaften,  die  sich  vorzüglich  der  Herausgabe  jüngerer  Geschichtsqnellen  und 
großer  Sammelwerke  (Allg.  Dt.  Biographie,  G.  der  Wissenschaften,  .Jahrbücher  der  dt.  G., 
Forschungen  z.  dt.  G.)  zuwandte.  Ihre  wichtigsten  Ausgaben  sind  die  Chroniken  der 

dt.  Städte  vom  14.  bis  ins  16.  Jht.  begr.  von  Karl  Hegel  1862  ff". ;  Die  Rezesse  u. 
andere  Akten  derHansetage  von  125G— 1430  bearb.  v.  Karl  K  o  p  p  m  a  n  n  8  Bde. 
1870-1897.  von  1431—76  beaib.  v.  Gosw.  v.  der  Ropp  7  Bde.  1876—92,  von  1477—1530 
bearb.  v.  Dietr.  Schäfer  8  Bde.  (—1524)  1881—1910;  Weistümcr  ges.  v.  Jak.  Grimm 
7  Bde.  (vom  4.  Bd.  an  von  der  Hist.  Kommission)  1840/3,  18G3— 78;  Dt.  Reichstags- 

akten begr.  V.  Jul.  Weizsäcker,  ältere  Reihe  15  13de.  1867  ff. ;  jüngere  Reihe  4  Bde. 
1882  fi.;  B  r  i  e  f  e  u.  Ak  t  en  z  u  r  G.  des  30j.  Krieges  in  den  Zeiten  des  vorwaltenden 
Einflusses  der  Witteisbacher,  bearb.  v.  Mor.  Ritter,  Fei.  Stieve  u.  Ant.  Chrouat 
11  Bde.  1870—1908,  NF.  bearb.  v.  Walther  Goetz  1908  ff.;  Die  histor.  Volkslieder 
der  Dten.  vom  16. — 19.  Jht.  ges.  v.  Roch.  v.  Liliencron  4  Bde.  u.  Nachtr.  1865—69. 

Die  (kgl.)  preußische  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Berlin  hat 
die  Herausgabe  der  <;roßen  Inschviftenwerke  des  Corpus  i  n  s  er  i  p  t  i  o  n  u  m  Grae- 
i^arum  1825  ff.,  und  des  Corpus  i  n  s  c  r  i  p  t  i  o  n  u  m  Latinarum  1863  veranlaßt; 
ferner  z.  T.  C  o  r  p  u  s  s  c  r  i  p  t  o  r  u  m  h  i  s  t  o  r  i  a  e  B  y  z  a  n  t  i  n  a  e  49  Bde.  1828 — 78 ; 
P  r  e  u  ß  i  s  c  he  S  t  a  a  t  s  s  c  h  r  i  f  t  c  n  aus  der  Hegierungszeit  König  Friedrichs  II.  3  Bde., 
davon  1  u.  2  hg.  v.  Reinh.  K  o  s  e  r  ,  3  hg.  v.  0.  Krauskc  1877—1892;  Politische  Kor- 

respondenz Friedrichs  d.  G  r.  35  Bde. :  1740— 74  (1879—1912);  Acta  B  o  r  u  s- 
s  i  c  a ,    Denkmäler  der   preuß.  Staatsverwaltung  im  18  Jht.  1892  ff.      A.  Die  einzelnen  Ge- 
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"biete    der  Verwaltung,    B.  Die   Behördenorganisation,    C.  Die   allgemeine  Staatsverwaltung 
Preußens  im  18    Jht.     Vgl.  D.-W.»  S.  755. 

Quellen- VerötFentlichungen  der  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Wien: 
A  r  c  h  i  V  f.  Kunde  ö  s  t  e  r  r.  G.q  u  e  1  1  e  n  1848  ff.  —  seit  16  (1865)  Archiv  f.  öst  err.  G.. 
Reg.  über  1—100  und  das  „Notizenblatt"  9  Bde.  (1851—9)  ist  1912  erschienen.  —  F  o  n  te  s 
rerum  Austriacarum  1855  ff.  Abt.  1 :  Scriptores  8  Bde.  1858  ff.,  Abt.  2:  Diploraataria 
et  acta;  Reg.  über  1  —  62  (1901).  —  M  o  n  u  m  e  n  t  a  c  o  n  c  il  i  o  r  u  m  g  e  n  e  r  a  1  i  u  m  s.  15. 
Concilium  Basiliense.  Scnptorum  tom  1,  2,  3,  pars  1,  2,  3.  1857—94.  —  Monumenta 
Habsburgica,  Abt.  1:  J.  Chmel,  Aktenstücke  u.  Briefe  z.  G.  des  Hauses  Habsburg 
im  Zeitalter  Maximilians  I.  3  Bde.  1854—8,  Abt.  2/1:  Karl  i.  a  n  z ,  Aktenstücke  u.  Briefe  z. 
G.  Kaiser  Karls  V.  1513-21  (1853).  —  0  e  s  t  e  r  r.  Weistümer  1870  ff.  (vgl.  SBer. 
Wiener  Ak.  160)  1.  Salzburgische,  2—5.  Tirolische,  6.  Steirische  u.  Kärntnische,  7-9.  Nieder- 
österr.  —  Corpus  scriptorum  ecclesiasticorum  latinorum  1866  ff.  mit 
dopp'iltev  Zählung  nach  den  herausgegebenen  Verfassern,  deren  Bde.  wieder  eigens  gezählt 
sind,  und  nach  der  Folge  ihres  Erscheinens.  Letztere  jetzt  gebräuchlich.  —  Vene- 
tianische  Depeschen  vom  Kaiserhofe  (Dispacci  di  Germania)  3  Bde.  bearb. 
V.  Stich  u.  Gv.  Turba  bzw.  Turba  1889—95.  2.  Abt.  1  (1901)  beaib.  v.  AlFr.Fraucis 
P  r  i  b  r  a  m.  —  N  u  n  t  i  a  t  u  r  b  e  r  r.  aus  D 1 1  d.  nebst  erg.  Aktenstücken  Abt.  2 : 
1560—72  (Forts,  von  den  vom  Preuß.  Inst,  in  Rom  hg.  1.  Abt.:  1533—59)  Bd.  1:  1560-1 
(1897).  2:  1562—3  (1903)  beide  bearb.  v.  Sam.  Steinherz.  —  Mitteilungen  aus  den 
Vatikan.  Archiven  2  Bde.  1889,  1894.  —  Mittelalterliche  Bibliotheks- 

kataloge Oesterreichs  1915  ft'. 
Hiezu  kommt  eine  ganze  Reihe  amtlich  bestellter  „historischer  Kommissionen"  in 

den  einzelnen  deutschen  Ländern  und  Geschichtsvereine,  die  sich  1852  zu  einem  ,Ge- 
samtverein  der  dt.  Geschieht«-  und  Altertumsvereine "  zusammenschlössen  und  in  dem 

„K  0  r  r  e  sp  o  n  d  e  n  z  b  1  a  1 1"  des  Gesamtvereines  usw.  1852  ff",  ein  eigenes  besonders  die 
dt.  Landesgeschichte  berücksichtigendes  Organ  besitzen.  Als  wichtigste  seien  genannt  die 
Historische  und  antiquarische  ({esellschaft  zu  Basel  (gegr.  1836),  die  Allgemeine  geschichts- 
forschende  Gesellschaft  der  Schweiz  zu  Bern  (1840),  der  Verein  für  Geschichte  u.  Altertum 
Schlesiens  zu  Breslau,  die  Reichs-Limeskommission  zu  Freiburg  i.  Br.  (1892),  die  Badische 
Historische  Kommission  1883,  die  Gesellschaft  für  Rheinische  Geschichtskunde  (1881),  die 
(kgl.)  sächsische  Kommission  für  (leschichte,  das  (kgl.)  preußische  historische  Institut  zu 
Rom,  das  Istituto  Austriaco  di  studi  storici  daselbst  (vgl.  S.  214),  die  Görres- Gesellschaft 
zu  München,  die  Kommission  für  neuere  Geschichte  Oesterreichs.  —  Ihre  Veröffentlichungen 
sind  aufgezählt  bei  Jobs  Müller,  Die  wissenschaftl.  Vereine  u.  Gesellschaften  Dtlds.  des 
19.  Jhts.  Bibliographie  ihrer  Veröffentlichungen  seit  ihrer  Begründung  bis  zur  Ggw.  1 
(1883/7),  2/1  u.  2/2:  —1914  (1917).  —  Als  eine  wichtige  Quellenedition  zur  neueren  Geschichte 
seien  noch  erwähnt  die  Publikationen  aus  den  kgl.  preußischen  Staats- 

archiven 1878  ff.,  die  freilich  auch  Uikundenbücher  (z.  B.  Hessisches  Urkundenbuch. 
Uikuudenbuch  des  Hochstiftes  Halberstadt  u.  seiner  Bischöfe)  und  eine  Reihe  älterer 
Universitätsmatrikeln  bringt. 

Von  französischen  Unternehmungen  sind  hervorzuheben  die  Veröffentlichungen 

des  Comite  des  travaux  historiques  pres  le  Ministere  de  l'instruction  publique. 
{1833  von  Louis  Philippe  angeregt,  1834  von  Guizot  ins  Leben  gerufen  und  1837  von  ihm 
reorganisiert.)     Sie  umfassen 

A.  Die  Collection  de  documents  inedits  surl'histoire  de  France. 
Sie  zerfällt  in  6  Serien:  1.  Chroniques,  memoires.  journaux,  recits  et  compositions  historiques. 
2.  Cartulaires  et  recueils  de  chartes,  3.  Correspondances  et  documents  politiques  et  ad- 
ministratifs,  4.  Documents  de  la  periode  revolutionnaire,  5.  Documents  philologiques. 
litteraires.  philosophiques,  juridiques  etc.,  6.  Publications  archeologiques.  Das  Haupt- 

gewicht liegt  auf  den  Veröffentlichungen  zur  neueren  Geschichte,  also  auf  den  Abteilungen 
2,  3  und  4. 

B.  Die  Dictionnaires  t  o  p  o  gr  ap  hiques  1861  ff.  nach  Departements  geordnet. 
C.  Publications    diverses. 

Ueber  den  jeweiligen  Stand  der  Arbeiten  berichtet  das  Bulletin  du  comite  histo- 

rique  des  monuments  ecrits  de  l'histoire  de  France,  Paris  1882  ff'. 
Die  Academic  des  inscriplions  et  belles-lettres  gibt  seit  1841  eine  monumentale 

Sammlung  in  dem  Recueil  des  historiens  des  croisades  heraus,  der  sich  teilt 
in  historiens  occidentaux,  historiens  orientaux,  historiens  grecs,  documents  armeniens,  lois. 

Academie  des  sciences  m  orales  et  politiques  veröffentlichte  C  a  t  a- 
1  0  g  u  e  des  a  c  t  e  s  de  F  r  a  n  9  o  i  s  1er  7  Bde.  Paris  1887—96 ;  Collection  des 
ordonnances.     Regne  de  Fran^ois  [er  Bd.  1:  ̂ 515  — 16  (1902  ff.). 

Die  Societe  de  l'histoire  de  France  gibt  seit  ihrer  Gründung  1834  zahl- 
reiche Bände  Darstellungen  wie  Quellen  (Gregor  von  Tours,  Einhard,  Kiclier,  Chroniken, 

Memoiren,  Lottres  du  cardinal  Mazarin  ä  la  reine  1651 — 1652  Paris  1836,  zumeist  aber  doch 

ältere  Werke  heraus).  Collection  de  textes  pour  servir  ä  l'etude  et  äl'ensei-. 
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wueuient  de  l'li  s  t  o  i  r  e  ,  Paris  1886  tf.  Collection  de  docuiuents  inedits  sur 
l'h  istoiie  economique  de  la  revolution  fran^aise,  Lyon  19U6  ff. 

Vgl.  Rob.  de  Lasteyrie  u.  Eug.  Lefevre-Pontalis,  Bibliographie  generale 
des  travaux  bist,  et  archeol.  publies  p:ir  le  tociete.s  savantes  de  la  France,  Paris  ISSSff.; 

Ch.  V.  Langlois,  Manuel  de  bibliographie  historique  -2  (1904),  der  nicht  nur  für  1?  rank- 
reich  Aufschluß  gibt. 

In  Belgien  gibt  die  im  Rahmen  der  Academie  des  sciences  et  belles-lettres  de 
Belgique  stehende  ,Commission  royale''  die  Collection  de  chroniques  Beiges 
inedites,  Brüssel  lbS6  ff.  heraus.  Die  Societe  d'emulation  de  Bruges  gab  den 
Recueil  de  chroniques,  chartes  et  autres  documents  concernant  l'histoire  et  les 
antiquites  de  la  F  1  a  n  d  r  e  occi  dentale  56  Bde.  Brügge  1839—64  heraus.  Vgl.  Hri. 

Pirenne,  Bibliographie  de  l'histoire  de  Belgique-,  Brüssel  1902. 
In  Holland  steht  in  erster  Linie  die  Historisch  g  e  n  o  o  t  s  c  h  a  p  zu  Utrecht 

(gegr.  1845),  sie  läßt  die  W  erken  uitgegeven  door  het  H.  ge.  te  Utrecht  1863  ff.,  wobei 

die"  mittelalterlichen  Quellen  unter  dem  Untertitel  Bronnen  van  de  geschiedenis  der Nederlanden  in  de  uiiddeleeuwen  erscheinen.  Daneben  ist  noch  die  K.  Oudh  eid- 
kundig genootschap  te  Amsterdam  (gegr.  1858)  zu  nennen  und  die  Vereeniging 

tot  u  i  t  g  a  a  f  d  e  r  brennen  van  het  oudvaderlandsche  recht  zu  Utrecht  (gegr.  I879j. 
Vgl.  Louis  D.  Petit,  Repertorium  der  verhandelingen  en  bijdragen  betreffende  de  ge- 

schiedenis des  Vaterlands  in  tijdschriften,  en  mengelwerken  tot  op  1900  versehenen,  Leiden 
1907,  2.  Teil:  1901—1910  (1913). 

Die  großen  englischen  Quellenveröffentlichungen  zerfallen  im  allgemeinen  in 
zwei  Reihen,  in  die  vom  Staate  unterhaltenen  und  in  jene,  die  den  großen  historischen 
Gesellschaften  ihren  Ursprung  verdanken.  Vom  Staate  bestellt  ist  1.  Die  Record  Com- 

missi o  n  (Archiv-Kommission),  die  seit  1800  .als  ständige  Einrichtung  besteht,  aber  nach 
langer  Untätigkeit  erst  1852  zu  Bedeutung  kam,  als  man  alle  öffentlichen  Archive  dem 
Master  of  the  roUs  unterstellte.  Die  Veröffentlichungen  begannen  aber  schon  1825,  in 
welchem  Jahre  man  mit  dem  Abdruck  der  Dokumente  des  State  Paper  Office  anfing,  es  ist 
dies  die  Reihe  der  State  Paper  s.  Die  ersten  waren  die  State  Papers  during  the  reign 
of  Henry  Vlll,  London  1830  ff.  Seit  1856  erscheint  dann  die  Reihe  der  Calendars  of 
State  Papers  (Chronologisch  und  nach  sachlichen  Gesichtspunkten  angeordnete  Auszüge 
aus  Akten,  Urkunden,  stets  in  englischer  Sprache).  Diese  Calendars  zerfallen  a)  in  die 
Domestic-  (innere  Geschichte,  b)  Foreign-,  c)  Colonial-Reihe.  Hiezu  kommen  der  Calendar 
of  State  Papers  relating  to  Scotland,  der  Calendar  of  State  Papers  relating  to  Ireland  u.  a. 
Besonders  für  die  Geschichte  des  16.  .Ihts.  (auch  Deutschlands!)  wichtig,  da  auch  aus- 

ländische Archive  Wien,  Venedig.  Simancas  u.  a.  besucht  wurden. 

2.  Die  R  o  1 1  s'  C  0  m  m  i  s  s  i  o  n  gibt  seit  1857  die  sog.  Rolls  Series  heraus.  Es ist  dies  eine  Sammlung  von  Quellen  zur  Geschichte  Englands  von  der  Ankunft  der  Römer 
bis  Heinrich  Vlll.  Der  Titel  dieser  im  einzelnen  oft  recht  ungleichartigen  Sammlung  lautet 
Rerum  Britannicarum  medii  aevi  Scripte  res  or  Chronicles  and  memorials 
of  (4reat  Britain  and  Ireland  during  the  middle  ages,  London  1858  ff.  (Inhaltsangaben 
bis  Bd.  97  [1891]  bei  Potthast^  Bibl.  bist.  S.  CXXVII).  S.  R.  S  c  ar  g  i  1 1  -  B  i  r  d, 
A  guide  to  the  public  records  1908. 

Sehr  wichtig  sind  auch  die  Veröffentlichungen  historischer  Vereine.  Vgl.  N.  H.  Ni  colas, 
Observations  on  the  state  of  historical  literature  an  on  the  society  of  antiquaries  and 
other  institutions  for  its  advancement  in  England,  London  1830.  Für  Schottland  Charles 
Sanford  Terry,  A  catalogue  of  the  publication  of  Scottish  historical  and  kindres  clubs 
and  societies  and  of  the  volumes  relative  to  Scottish  history  1780—1908,  Glasgow  1909. 
Die  englische  Kirch  engeschichte  berücksichtigt  die  Anglia  christiana  So- 

ciety (gegr.  1846).  Sehr  v.'ertvoll  wirkt  die  Camden  Society  (gegr.  1838),  die  Chro- 
niken, historische  Lieder,  Rechtsquellen  besonders  aus  dem  Mittelalter  herausgegeben  hat. 

Von  1844—54  gab  zu  London  die  Caxton  Society  (gegr.  1843)  16  Bände  meist  mittel- 
alterlicher englischer  Quellen  heraus.  Mehr  den  neuzeitlichen  Quellen  wendet  sich  Mait- 

land  Club,  1828  zu  Glasgow  gegründet,  zu.  Zu  erwähnen  ist  ferner  die  Surtees' 
Society,  die  1834  zu  Durham  begründet  wurde. 

Vgl.  Th.  D.  llard}',  Descriptive  catalogue  of  materials  relating  to  the  history  of 
Great-Britain  and  Ireland  (—1327)  4  Bde.  London  1862— 71 ;  Charles  Gross,  The  sources 
and  literature  of  English  history  ( —  1485)  London  1906. 

In  Italien  kommt  in  Betracht  die  1833  zu  Turin  gegründete  Regia  d  e  p  u  t  a- 
zione  sopra  glistudi  distoriapatria,  die  die  Monumenta  historiae 
patriae.  Turin  1836  ff.  herausgab,  in  der  Scriptores  und  Urkundenbücher  veröffentlicht 
wurden.  Diesem  Beispiele  folgten  Bologna  (Regia  deputazione  per  le  provincie  di 
R  0  m  a  g  n  a),  Modena  (M  o  n  u  ni  e  n  t  i  d  i  s  t  o  r  i  a  p  a  t  r  i  a  d  e  1  1  e  p  r  o  v  i  n  c  i  e  M  o- 
denesi,  Parma  1861  ff.)  und  Parma.  In  Florenz  gab  eine  Privatgesellschaft  seit 
1842  die  wertvolle  Ergänzung  zu  Muratori  in  Gestalt  des  Archivio  storico  Italiano 

heraus,  das  1864  von  der  sich  dort  gründendf^ii  Regia  deputazione  sopra  gli  studi  di  storia 
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patria  per  le  piovincie  Toscaue  e  per  l'ümbria  übernommen  wurde,  die  auch  die 
Documenti  di  storia  Italiana,  Florenz  1867  ff.  (meist  Chroniken)  iu  guten  Aus- 

gaben besorgt.  Im  Jahre  1873  erstand  eine  Regia  deputazione  di  stoiia  patria  de  Yeneta. 
welche  die  wichtigen  Monumenti  di  storia  Veneta  1876  ff.  in  5  Reihen  herausgibt. 
Neben  diesen  und  etlichen  provinziellen  Geschichtsvereinen  (Societa  Ligure.  societa 
Napoletana,  regia  societä  Romana  di  storia  patria,  societä  storica  Lombard  a)  wurde 
1883  vom  Staate  das  Istituto  storico  Italiano  ins  Leben  gerufen,  von  dem  die 
Fonti  per  la  storia  dltalia  1887  ff.  (Chroniken,  Tagebücher,  Annalen,  Briefe  u.a.) 
ediert  werden.  Im  Verhältnis  des  NA  zu  den  MG  steht  das  ß  u  1 1  e  t  i  n  o  dell'  Istituto 
1886  ff.   zum  Istituto;  bringt  Vorarbeiten,  Berichte  usw. 

Die  Eröffnung  des  Vatikanischen  Archivs  1881  hatte  die  österreichische 
Regierung  zur  Gründung  des  Istituto  Austriaco  di  studi  storici  (1881),  Preußen  zu  des 
Preußischen  Historischen  Instituts  (1888)  veranlaßt.  Die  Görresgeseilschaft  gründete  da- 

selbst ein  eigenes  Institut.  Belgien,  Ungarn,  Amerika  folgten  nach.  Die  drei  deutschen 
Institute  teilten  sich  in  die  Herausgabe  der  Nuntiar  berichte  aus  Dtid.  Das 
Preußische  Institut  gab  überdies  die  wertvolle,  auch  durch  ihre  Literaturübersicht  sehr 
brauchbare  Zeitschrift  Quellen  U.Forschungen  aus  Italien.  Archiven  u. 

Bibliotheken,  Rom  1898  ff.  heraus.     Vgl.  Minerva,  Jb.  d.  gelehrten  Welt,  1891  ff". Spanien.  Das  Werk  eines  einzelnen  (P]ugenio  de  L  1  a  g  u  n  o  A  m  i  r  o  1  a)  ist  die 
Herausgabe  der  C  o  I  e  c  c  i  ö  n  de  las  crönicas  y  memoria«  de  los  reyes  de  Castilla, 
Madrid  1779  —  1787.  —  Vom  Staat  und  Hof  wurde  dagegen  die  Bearbeitung  der  Colec- 
ciön  de  documentos  ineditos  para  la  historia  de  FiSpaüa.  Madrid  1842  ff.  (Für 
die  Zeit  seit  dem  16.  Jh.  wichtig)  veranlaßt.  Daneben  wurde  begründet  die  Nueva 
colecciön  de  documentos  ineditos  para  la  historia  de  FiSpana  y  de  sus  Indias, 
Madrid  1892  ff.  Colecciön  de  documentos  ineditos  relativos  al  descubri- 
miento,  conquistay  colonizaciön  de  las  posesiones  espanoles  en  America 
y  en  Oceania  hg.  v.  J.  F.  Pacheco,  Fr.  de  Cärdenas  u.  L.  Torres  de  Mendoza  42  Bde. 
Madrid  1864 — 84.     Vgl.  Raf.  Altamira,  La  esenanza  de  la  historia,  Madrid  1895. 

Portugal.  Die  Academia  real  das  sciencias  de  Lisboa  veranlaßte  u.  a.  die  Col- 
lecQao  de  livros  ineditos  de  historia  portugueza  5  Bde.  Lissabon  1790 — 1824. 
Collecfäo  de  opusculos  reimpressos  relativos  ä  historia  das  n  a  v  e  g  a  9  o  e  s, 
viagens  e  conquistas  dos  Portuguezes  3  Bde.  Lissabon  1844 — 58.  Portugaliae  monu- 
menta  historica  a  saecuio  octavo  post  Christum  usque  ad  quintum  decimura.  Den 
MG  nacheifernd,  kamen  seit  1856  nur  wenige  Bände  heraus.  Collecfao  de  monu- 

mentos  ineditos  para  ;'i  historia  das  conquistas  dos  Portuguezes  em  Africa.  Asia 
e  America,  Lissabon  1858  ff.  —  Vgl.  Innoc.  da  Silva,  Diccionario  bibliographico  Por- 
tuguez,  Lissabon  20  Bde.  1888—1911. 

Erwähnt  seien  außerdem  noch  einzelne  Sammelwerke,  so  die  unter  dem  Schutze 

Ludwigs  XIV.  begonnene  Bj^zantinae  historiae  scriptores  39  Bde.  Paris  1645 

— 1819,  die  von  Jos.  Emier  begründeten  Fontes  rerum  Bohemicarum,  Prag  1873  ff"., die  von  der  ungarischen  Akademie  der  Wissenschaften  zu  Budapest  herausgegebenen 
Monumenta  Hungariae  historica,  Budapest  1857  ff.,  ferner  M  0  n  u  m  e  n  t  a 
historica  Slavorum  meridionalium  1863  ft. 

Zum  Schluß  ist  noch  das  wegen  seiner  Vollständigkeit  und  Handlichkeit  viel- 
benützte,  aber  wegen  seiner  Flüchtigkeiten  und  Unvollkommenheiten  nur  mit  Vorsicht 
zu  gebrauchende  Ausgabewerk  zu  nennen:  J.  P.  Migne,  Patrologiae  cursus  completus 
sive  Bibliotheca  universalis  .  .  .  omnium  patrum,  doctorum  scriptorumque  ecclesiasticorum, 
qui  ab  aevo  apostolico  ad  usque  Innocentii  III.  tempore  floruerunt.  ¥jS  zerfällt  in  2  Serien 
a)  Patrologiae  latinae  121  Bde.  Paris  1844 — 64,  die  bis  zum  Jahre  1216  reicht,  b)  Patro- 

logiae graecae  165  Bde.  Paris  1857 — 86,  die  bis  863  reicht. 

I 
IX. 

Die  wichtigsten  Geschichtsquellen. 

§  1.    Ethnologische  Quellen. 

Die  üescbichtsquellen,  die  im  folgenden  besprochen  werden,  sind  vom 

Standpunkte  des  praktischen  Bedürfnisses  der  Geschichtswissenschaft  aus- 
gewählt.    Abgesehen  mußte  werden  von  jenen,  die  S.  54  kurz  gekennzeichnet 
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wuiden  und  die  man  auch  als  ethnologische  Geschichtsquellen  bezeichnen 
könnte  und  die  z.  B.  für  die  Erkenntnis  der  ältesten  Wirtschaftsgeschichte 

eine  große  Rolle  spielen,  also  Wirtschafts-  und  Gesellschaftsformen,  Kunst- 
fertigkeiten (Techniken),  dann  aber  auch  abergläubische  und  religiöse  Vor- 

stellungen usw.  Dank  den  Forschungen  von  F.  Grachher,  die  W.  Koppers 
weitergeführt  hat,  wissen  wir,  daß  sich  an  alle  diese  Erscheinungen  mutatis 

mutandis  die  Grundsätze  geschichtlicher  Kritik  anwenden  lassen  und  an- 
gewendet werden  müssen  wie  an  andere  Geschichtsquellen. 

F.  Gi-a  ebner,  Methode  der  Ethnologie  =  Kulturg.liche  Bibliothek  1/1  (1911): 
Wm.  K  o  p  p  e  r  s  ,  Die  ethnologische  Wirtschaftsforschung.  Eine  historisch-kritische  iStudie, 
in  Anthropos,  Intern.  Zschr.  f.  Völker-  u.  Sprachenkde.  10/11  (1915/G)  S.  611— 51,  971— 1079, 
auf  dessen  reiche  Litenituranjraben  verwiesen  sei.     Vgl.  X  ̂   4. 

§  2.     Altertümer. 

Die  auf  der  Uebersichtstafel  1  (S.  154)  angeführten  (Quellen  fallen,  sofern 
sie  nicht  ethnologischer  Natur  sind,  in  das  Gebiet  der  Altertumskunde. 

Diese  umfaßt  herköunulicherweise  die  Beschreibung  des  öffentlichen  und  Privat- 
lebens der  V  ölker  des  Altertums  und  die  Ur-  bzw.  Vorgeschichte  der  übrigen 

Völker.  So  reicht  in  diesem  Sinne  das  deutsche  Altertum  von  den  Zeiten,  da 

deutsches  Land  zuerst  bevölkert  wurde  bis  zur  Vollendung  der  Christianisie- 
rung und  Romanisierung,  d.  i.  bis  ins  8.  Jht.  n.  Chr.  Das  Hauptgewicht  liegt  in 

der  Altertumskunde  auf  der  Zustands-  und  Sachschilderung.  Als  Quellen 

dienen  ihr  einerseits  die  Sprache,  dann  aber  vor  allem  die  sog.  „Altertümer'', 
also  Bau-  und  Kunstwerke,  Waffen,  Werkzeuge,  Geräte,  Kleider,  Münzen  usw., 
überdies  aber  auch  alle  mündlichen  und  schriftlichen  Nachrichten  darüber 

und  jene  Erscheinungen  des  Volkslebens  (Sitten,  Gebräuche,  Eeste,  Kulte), 
die  einen  Rückschluß  auf  die  Verhältnisse  der  Vergangenheit  gestatten.  Die 

Behandlung  der  Kunstaltertümer  hat  sich  in  der  Archäologie  als  einem 
besonderen  Fache  davon  abgezweigt.  Die  übrigen  nichtkünstlerischen  Quellen 

pflegt  man  in  Staats-,  Religions-,  (Sakral-)  und  Privataltertümer  einzuteilen. 
Ihren  Ausgangspunkt  hat  die  Altertumskunde  von  der  Philologie  aus  ge- 

nommen, indem  sie  neben  der  Sprachwissenschaft  die  notwendige  Ergänzung 
in  einer  Sachwissenschaft  darstellte.  In  ihrer  Methode  ist  sie  aber  eine  ganz 

und  gar  historische  Disziplin.  Kein  Vertreter  der  alten  Geschichte  kann  ihrer 
entbehren  und,  wie  fruchtbringend  auch  die  deutsche  Altertumswissenschaft 
für  die  Erhellung  geschichtlicher  Verhältnisse  werden  kann,  hat  neuerdings 

Alf.  Dopsc/i,  Wirtschaftliche  und  sociale  Grundlagen  der  europ.  Kultur entivic/c- 
Imuj  2  Bde.  1918  und  1920  gezeigt.  Ihr  Charakter  ist  ein  mehr  beschreibender 
(statischer),  indes  die  Geschichte  den  Ton  auf  das  Werden  der  Dinge 

(dynamisch)  legt  und  das  einzelne  nur  innerhalb  dieses  Werdeganges  als  das 

Glied  einer  größeren  Kette  von  Veränderungen  betrachtet. 

Die  Altertümer  gehören  in  ihrer  überwiegenden  Mehrzahl  den  Ueber- 
resten  an.  ..Nicht  aus  historischen  Berichten  und  schriftlichen  Quellen  ist 

die  Kunde  von  dem  Leben  geschöpft",  bemerkt  Sophiis  Miilkr  im  Vorwort 
seiner  Nordischen  Altertumskde.  1  (1897),  „die  sich  hier  mit  wechselndem  In- 

halt und  in  vorwärtsschreitender  Entwicklung  regte,  sondern  aus  anderen 

ebenso  zuverlässigen  und  stets  gleichzeitigen  Zeugnissen,  den  erhaltenen  Alter- 
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tümern  aller  Art".  —  Wie  bei  jeder  anderen  Quelle  ist  auch  hier  Zeit  der 
Entstehung,  Ort  der  Entstehung  und  ihre  Echtheit  festzustellen,  seltener  der 
Urheber.  Bei  völkerkundlichen  Quellen  steht  die  Frage  nach  dem  Herkunfts- 
o  r  t  e  meist  im  Vordergrund.  Hierbei  werden  sehr  oft  die  Naturwissenschaften 
zu  Hilfe  gerufen  werden  müssen.  Fast  noch  wichtiger  wird  die  Kenntnis  der 
Technik  sein.  Gewisse  Techniken  sind  nach  unserer  Erfahrung  räumlich 
genau  zu  umschreiben.  Zur  Untersuchung  des  Materials,  der  Art  der  Ver- 

arbeitung tritt  die  der  Form  hinzu.  Auch  die  Formen  sind  als  Ausdruck 
eines  bestimmten  Stilgefühls  an  bestimmte  örtlich  umschriebene  Kulturkreise 

gebunden  (Ornamente,  Geräteformen).  An  Fälschungen  teils  aus  Entdecker- 
ehrgeiz, teils  aus  Händlerhabsucht,  fehlt  es  auch  hier  nicht.  Und  auch  hier 

gilt  es,  zuerst  die  äußeren  Merkmale  (Materialuntersuchung),  dann  die  inneren 
(Stilvergleichung)  und  schließlich  die  Art  der  Ueberlieferung  festzustellen. 

Beispiele  von  Fälschungen:  Paul  Eudel,  Die  Fälsch crl-iinsfe  ̂ 1909,  Adolf 
Fitrtn-üiiglcr,  Neuere  Fälschungen  von  AntiJcen  1899. 

Im  übrigen  ist  die  Art  der  Untersuchung  und  Technik  von  so  viel 

Sonderkenntnissen  abhängig,  die  nicht  in  das  Gebiet  der  eigentlichen  Ge- 
schichtskunde fallen,  daß  sich  die  Altertumswissenschaft  als  ein  eigener  Zweig 

aufgetan  hat.  Das  gilt  auch  im  besonderen  von  der  Urgeschichte 

(weniger  zutreffend  , Prähistorie'  genannt),  die  sich  technisch  immer  mehr 
verselbständigt.  Der  Zusammenhang  zwischen  ihr  und  der  Geschichte  im 
engeren  Sinne  des  Wortes  muß  aber  trotzdem  grundsätzlich  gewahrt  bleiben. 
Deshalb  legen  auch  mit  Recht  neuerdings  die  Darsteller  von  Landesgeschichten 
Wert  darauf,  den  von  ihnen  behandelten  Raum  bis  in  ihre  urgeschichtliche 

Vergangenheit  zurückzuverfolgen.  So  z.  B.  Max  Vanesa,  G.  von  Nieder-  und 
Oberösterreich  1  (1905),  Karl  Pirchegger,  G.  der  Steierniarlc  1  (1920).  —  Gegen- 

über Edd.  Meyer,  G.  des  Altertums  ^  1/2  (1909)  bekennt  sich  Mar.  Hoernes, 
Gesch.  und  Urgesch.  Intern.  Wochenschr.  f.  Wiss.,  Kunst  und  Technik  4  (1910) 
8G5  ff,  zur  Ansicht  einer  selbständigen  Stellung  der  Urgeschichte. 

Literatur:  Für  die  Altertumskunde  der  antiken  Völker:  Hdb.  dei  klassischen 

Altertumsw.  hg.  v.  Iwan  Müller  1885  ff.  (1  ''  1895)  G.  der  Philologie,  Hermeneutik  u.  Kritik, 
Paläographie,  Buchwesen,  Inschriftenkunde,  Zeitrechnung,  Metrologie  —  2^(1890)  Griech. 
u.  Lat.  Sprachwissenschaft  —  3.  Geogr.  u.  polit.  Geschichte.  Davon  wie  3/2  W.  J  u  d  e  i  c  b, 

Topographie  von  Athen  '^905;  3/1  Jul.  Jung,  Grundr.  der  Geogr.  von  Italien  u.  dem  Orbis Romanus  1897;  3/2  Otto  Richter,  Topogr.  der  Stadt  Rom;  Roh.  Pohl  mann,  Grundr. 

der  griech.  G.  nebst  Quellenkde.  *  1910;  Ben.  Niese,  Grundr.  der  röm.  G.  nebst  Quellenkde. 
■*1910;  4/1  Die  griechischen  Staats-,  Kriegs-  u.  Privataltertümer  M892:  1.  G.  B  u  s  o  1 1, 
Die  griech.  Staats-  u.  Rechtsaltevtümer;  2.  J.  Müller,  Die  griech.  Privataltertümer; 
3.  Ad.  Bauer,  Die  griecb.  Kviegsaltertünier;  -4/2  Die  röm.  Staats-,  Kriegs-  u.  Privat- 

altertümer: Hs.  Schiller,  Die  röm.  Staats-,  Rechts-  u.  Kriegsaltertümer  1893;  Hugo 
Blümner,  Die  röm.  Privataltertümer  1911  —  5/1  Wm.  Windelband,  G.  der  alten 
Philosophie  nebst  Anhang  und  G.  der  Mathematik  u.  Naturwissenschaft-  v.  S.  Günther 
1894;  5/2  Griech.  Mythologie  v.  Otto  Gruppe  1906;  5/3  Die  griech.  Kultaltertümer  von 
Paul  Stengel  »  1898;  5/4  G.  W  i  s  s  o  w  a  ,  Religion  u.  Kultur  der  Römer  19U2,  Ergbd.  1904; 
6.  Karl  Sittl,  Aichäologie  der  Kunst  nebst  antike  Numismatik  1895/7;  7.  Wm.  Christ, 

G.  der  griech.  Literatur  « 1912;  8.  Mart.  S  c  h  a  n  z  ,  G.  der  röm.  Literatur  ̂   1909;  9/1  Karl  Kruni- 
bacher,  G.  der  byzant.  Literatur  ^1897;  9/2  Max  Manitius,  G.  der  latein.  Literatur 
<les  Mittelalters  1911.  —  Als  ausgezeichnete  Einführung  ist  A.  (Jercke  u.  K.Norden, 

Einleitung  in  die  Altertumswissenschaft  1910,  'M912  zu  empfehlen.  Beiträge  von  ersten 
Fachmännern.  —  Von  Spezialwerken  sei  erwähnt:  C.  F.  Hermann,  Lehrb.  der  griech. 
.\ntiquitäten  (1/1—2  Staatsaitertümer  von  ThunTcr  "1889—92;  2/1  Rechtsaltertümer-  v. 
Thalheim  1895;  2/2  Hs.  Droysen,  Heerwesen  u.  Kriegsführung  1889;  3/2  A.  Müller, 
Bühnenaitertümer  1886;  4.  Privataltertümer  v.  H.  Bl  ü  m  n  er  »  1882).  —  Joach.  Marquardt 
u.  Th.  Mommsen,  Hdb.  der  röm.  Altertümer  (1—3  Th.  M  o  m  m  s  e  n  Staatsrecht  ''1886; 

4—6  Marquardt,  Staatsverwaltung  1881,  bearb.  v.  Dessau  u.  Domaszewski  1884  bzw.  v. ' 
Wissowa  1885);  7.  Marquardt,  Das  Privatleben  der  Römer '^  hg.  v.  A.  Man  1886). 
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Lexikalische  Werke:  Aug.  P  a  u  1  y  ,  Realeucykl.  der  klass.  Altertumswisseuschaffc 

^  hg.  V.  Gg.  Wissowa  1894  ft'.,  der  1.  Teil  bis  Ky  reichend,  pai*allel  beginnt  eine 
2.  Reihe  1  Hlbbd.  (1914)  Ra-Ryton  3  Sppl.  —  Dictionnaire  des  antiquites  grecques  et 
romaines  hg.  v.  Ch.  Daremberg  u.  Edm.  Saglio,  Paris  1877  ff.  A  Dictionary  of 
Greek  and  Roman  antiquities  hg.  v.  Wm.  Smith,  W.  Wayte  u.  G.  E.  Marindin 
2  Bde.  '  London  1890,  1891.  —  Rob.  F  o  r  r  e  r  .  Reallexikon  der  prähistor.,  klassischen  u. 
frühchristlichen  Altertümer  1908,  —  Sonst  sind  für  bibliographische  Zwecke  Emil  Hübner, 
Bibliographie  der  klassischen  Altertumswissenschaft  '1889  u.  fortlaufend  Jberr.  über  die 
Fortschritte  der  klass.  Altertumsw.  hg.  v.  Kießling  u.  v.  Wilamowitz-Moellendorff,  Berlin 
1880  ff.  —  Zeitschriften:  Mitteilungen  des  kais.  dt.  arcliäol.  Instituts,  I.  athen. 
Abt.  Athen  1886  ff.,  IL  röm.  Abt.  Rom  1886  ff. ;  Jb.  des  kais.  dt.  archäol.  Inst.  hg.  v. 
Conze,  Berlin  1886;  Archäologisch-epigraphische  M  i  1 1  e  i  I.  aus  Oesterreich  hg.  v. 

Benndorf  u.  Bormann,  Wien  1877  ft'.;  The  classical  r  e  v  i  e  w  ,  London  1887  ff. ; 
American  Journal  of  archaeology,  Princeton  1885  ff.;  Melanges  d'archeologie  et  d'histoire, 
Paris  1880  ff.;  Revue  archöologique,  Paris  1884  ft'.  u.  a.  —  Em  Verzeichnis  der 
wichtigsten  Fundstätten  von  Denkmälern  der  Architektur.  Plastik  und  Malerei  samt 
Literaturangaben  bei  Bert.  M  a  u  r  e  n  b  r  e  c  h  e  r ,  (irundhigen  der  klass.  Philol.  =  (irund- 
züge  der  klass.  Philo!,  hg.  v.  B.  Maurenbrecher  u.   Reinhold  Wagner  1  (1908)  S.  236—266. 

üeber  die  frühchristlichen  Altertümer  orientiert  die  R  e  a  1  e  n  c  y  k  1  o  p  ä  d  i  e 

der  Christi.  Altertümer  hg.  v.  Frz.  X.  Kraus  2  Bde.  1882/6;  Dictionnaire  d'arche- 
ologie chretienne  et  de  liturgie  hg.  v.  F.  Cabrol,  Paris  1907  ff.  Vgl.  R.  Forrer  (s. 

o.),  ferner  A  Dictionary  (s.  c).  —  Orazio  Marucchi,  Elemens  d'archeologie  chre- tienne, Paris  1900  ff.  Römische  Q  u  a  r  t  a  I  s  c  h  r  i  f  t  f.  christl.  Altertumskde.  u. 
Kircheng.  hg.  v.  de  Waal,  Rom  1887  ff. 

Für  die  prähistorische  und  m  i  1 1  e  1  a  1 1  e  r  1  i  c  he  Altertumskunde  vgl.  Rob. 
Forrer  (s.  o.),  ferner  Jul.  Schlemm,  Wb.  der  Vorg.  1908  :  Z  e  n  t  r  a  1  b  1.  f.  Anthropo- 

logie, Ethnologie  u.  Urg.  hg.  v.  Buschan,  Breslau  1896  ff. ;  Prähistor.  Zschr.  hg.  v 
Schuchhardt  u.  Schumacher,  Berlin  1909  ft.;  Beitrr.  zur  Anthropologie  u.  Urg.. 

Bayerns  1877  ff". ;  W  e  s  t  d  t.  Z  s  c  h  r.  1882  ff. :  Mit  t.  der  a  n  t  i  q  u  a  r.  G  e  s.  in  Zürich 
(Pfahlbautenberichte!)  1863  ff'. ;  Aarb^ger  for  nordisk  oldkyndighed  og  historie,  Kopen- 

hagen 1866  ft".  —  Ein  ausgezeichnetes  Nachschlagewerk  für  prähistorische  u.  frühmittel- alterliche Alterfumskde.:  Reallexikon  f.  german.  Altertumskde.  hg.  v.  Jobs.  Hoops 
4  Bde.  1911 — 19.  Berücksichtigt  die  nordischen  Länder  eingehend.  —  Mor.  Hoernes, 
Urg.  des  Menschen  nach  dem  heutigen  Stande  der  Wissenschaft  1892;  Sophus  Müller, 
Nordische  Altertumskde.  nach  Funden  u.  Denkmälern  aus  Dänemark  u.  Schleswig,  dt. 

V.  0.  L.  Jiriczek  1S97/8;  derselbe,  Urgeschichte  Europas  190.');  Feh.  Kaufmann,  Dt. 
Altertnmskde.  1  =  Hdb.  des  dt.  Unterrichts  V/1,  1  (1913).  —  Für  französische  Altertümer 
Dictionnaire  archeologique  de  la  Gaule  2  Bde.  Paris  187-^,  1878;  für  byzantinische: 

Gast.  Schlumberger,  Melanges  d'archeologie  byzantine,  Paris  1895:  für  Ungarn: 
Jos.  Hampel,  Altertümer  des  frühen  Mittelalters  in  Ungarn  3  Bde.  1905.  —  Mor.  Hoer- 

nes, Urg    der  bildenden  Kunst  in  Europa  ̂ ^  191.5. 
Die  Technik  der  Aufdeckung  u.  Bewahrung  von  Altertümern,  behandelt  kurz  das 

.Merkbuch,  Altertümer  aufzugraben  und  aufzubewahren.  Eine  Anleitung  bei  Auf- 
grabungen, sowie  zum  Konservieren  vor-  und  frühgeschichtlicher  Altertümer  1888;  aus- 

führlicher das  Manual  de  recherches  prehistoriques  publ.  p.  la  Societe  prehist.  de  France, 
Paris  1906;  Feh.  Rathgen,  Die  Konservierung  von  Altertumsfunden  =  Hdbb.  der  kgl. 
Museen  zu  Berlin  '7  (1898),  « 18/1  (191-5). 

§  3.    Münzen. 

Unter  Münzen  versteht  man  Metallstücke,  die  im  Auftrage  und  .nach 
Vorschrift  eines  Gemeinwesens  in  einer  bestimmten  Form  gegossen  oder  ge- 

prägt werden,  die  ein  von  dem  Gemeinwesen  gewährleistetes  Gewicht  und 
einen  bestimmten  Feingehalt  erhalten  und  mit  einem  bestimmten  Zeichen  ver- 

sehen werden,  damit  sie  als  Geld  verwendet  werden  können,  d.  li.  damit  sie 

bequem  den  Tausch  verkehr  an  Gütern  vermitteln,  verhältnismäßig  wertbe- 
ständig sind  und  die  Anhäufung  von   Werten  leicht  ermöglichen. 

Die  Verwendung  von  Münzen  setzt  nicht  nur  eine  zienilich  hohe  Stufe 

der  Technik  (Metallgewinnung,  Metallverarbeitung),  eine  entwickelte  Verkehrs- 

wirtschaft, geordnete  öft'entliche  Verhältnisse,  sondern  auch  die  Fähigkeit  der 
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Abstraktion  voraus.  Die  gebräuchlichen  Tauschgüter  waren  ursprünglich  je 
nacli  den  wirtschaftlichen  Verhältnissen  Naturalgüter,  Getreide,  Vieh,  (pecunia, 
peculium !)  aber  auch  Metalle,  so  in  Italien  durchwegs,  in  Griechenland  zu- 

meist Kupfer,  aber  auch  Eisen  (Peloponnes)  und  gelegentlich  auch  Edelmetalle, 
die  in  mehr  oder  weniger  roher  Form  zugewogen  wurden.  In  dieser  Art 
ging  mit  Silber,  Gold  und  Elektron  (Weißgold)  das  vorderasiatische  Handels- 

gebiet, besonders  Babylonien  voran,  wo  bereits  die  Edelmetallbarren  nach 
Bruchteilen  der  Gewichtseinheiten  geteilt  und  für  den  Verkehr  handlich  her- 

gerichtet wurden.  Die  Einheit  bildete  der  Schekel,  60  Schekel  waren  1  Mine, 
GO  Minen  ein  Talent.  Gewicht  und  Einteilung  Avurden  von  andern  Völkern 
anders  gestaltet  und  gerechnet,  aber  erst  in  Lydien  im  7.  Jht.  v.  Chr.  scheint 
man  zur  Ausgabe  von  Gewichtsteilen  Edelmetalls  (Elektron)  in  bestimmten 
Formen  unter  Aufsicht  des  Staates  gelangt  zu  sein.  Damit  war  die  Münze 
geschaffen.  Im  P  e  r  s  e  r  r  e  i  c  h  hat  dann  Darius  I.  die  Münzprägung  zu 

einem  königlichen  Vorrecht  (Regal)  gemacht,  wobei  sowohl  Gold-  wie  Silber- 
währung herrschte.  Griechenland  wird  durch  die  vorherrschende  Handels- 
stellung, die  Aegina  im  7.  und  6.  Jht.  einnimmt,  in  seinen  weitesten  Teilen 

bestimmt,  die  aeginetische  Silberwährung  anzunehmen.  Daneben  herrscht 
auch  der  euböische  Fuß  vor.  In  A  1 1  r  o  m  ist  der  Uebergang  vom  zuge- 

wogenen Kupferbarren  oder  schon  geformten  Pfund  Kupfer  zur  Münze  (As  als 
Einheit)  im  Jahre  300  v.  Chr.  bereits  vollzogen.  Hier  scheint  auch  zum  ersten- 

mal die  Anbringung  einer  Wertbezeichnung  auf  der  Münze  aufgekommen  zu 
sein.  269  v.  Chr.  kommt  in  Rom  die  Silbermünze  auf,  denarius,  quinarius 

sestertius  {=.  semis  tertius),  jeder  mit  dem  Kopf  der  Roma  und  den  Dios- 
kuren  mit  den  Wertzeichen  X,  V  IIS.  Letzteres,  in  Ausgaben  HS  gedruckt, 

bedeutet  2'/2  Semi  —  As.  Sulla,  Pompejus  prägten  kraft  feldherrlichen 
Rechtes  Goldmünzen,  was  Caesar,  der  den  aureus  einführt,  späterhin  als 
Alleinherrscher  ebenfalls  tat.  Augustus  teilt  sich  als  Princeps  mit  dem  Senat 

in  das  Recht  der  Münzherstellung,  behält  sich  die  Prägung  der  Gold-  und 
Silbermünzen  vor  und  überläßt  dem  Senat,  die  mit  SC  (=  senatusconsulto) 
versehenen  Bronzemünzen.  Für  die  durch  die  Verschlechterung  des  Metalls 
in  der  späteren  Kaiserzeit  hervorgerufene  Entwertung  des  Geldes  war  die 
Reform  Diokletians,  der  wieder  reines  Silber  prägte,  zwar  von  Bedeutung, 
doch  erst  die  Neuordnung  der  Münzverhältnisse  unter  Konstantin,  der  Gold 
zur  Grundlage  (an  Stelle  des  aureus  tritt  jetzt  der  solidus)  des  Geldwesens 
machte,  stellte  das  Gleichgewicht  wieder  her.  Unter  Valentinian  I.  kam  die 
üebung  auf,  durch  ein  eigenes  Zeichen  den  Feingehalt  der  Münzen  (OB  = 
obryziacus  bei  Gold,  PS  =  pusillatum  bei  Silber)  zu  vermerken.  Der  Drittel- 
Solidus  (triens  oder  k-emissis)  war  das  Vorbild  für  die  INIerowinger,  die 
ebenfalls  die  Goldwährung  einführten  und  den  Goldsolidus  (=  Schilling,  soldo, 

sou)  zur  Grundlage  nahmen.  Wie  unter  Konstantin  zählte  man  hier  eben- 
falls 72  solidi  auf  ein  Pfund.  Daneben  gab  es  in  der  vovmerowingischen  Zeit 

eine  Silbermünze,  siliqua,  von  der  144  auf  ein  Silber-  und  1728  auf  ein  Gold- 
pfund gingen.  Der  Denar  war  eine  halbe  Siliqua.  Aus  wirtschaftlichen  und 

anderen  Gründen  bildet  sich  im  Frankenreich  allmählich  im  8.  Jht.  neben 

der  Gold-  auch  die  Silberwährung  aus,  bis  diese  letztere  um  755  unter  Pippin 
zur  alleinigen  Geltung  kommt.  Karl  der  Große  führt  dann,  um  den  Kurs 

der  Silbermünzen    gegenüber    den    noch    immer  im  Umlauf  gewesenen  Gold- 
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Stücken  zu  stützen,  ein  schwereres  Pfund  zu  20  Schilling  und  240  Denaren 

(=  Pfennigen)  ein.  Die  Pfundrechnung,  die  sich  in  England  am  längsten 
erhielt,  aber  auch  in  Westdeutschland  bis  ins  11.  Jht.  vorherrschte,  wurde 

infolge  nordgermaniscber  Einflüsse  seit  dem  9.  Jht.  vielfach  durch  die  „Mark" 
abgelöst.  In  Deutschland  steht  die  Kölnische  Mark  =  12  Schillinge  = 
144  Pfennige  (aber  auch  IP/4  Schilling  oder  135  Pfennige)  im  Vordergrund. 
Nach  etlichen  Schwankungen  setzt  sie  sich  mit  dem  Gewichte  von  233,85  g 
fest,  wird  1550  zur  Grundlage  des  gesamten  deutschen  Münzsystems  und  blieb 
es  bis  1857.     Von  da  an  tritt  das  Zollpfund  von  500  g  an  seine  Stelle. 

Seit  den  Kreuzzügen  und  mit  der  Verschlechterung  des  Silbergeldes 
kommen  allmählich  wieder  Goldmünzen  auf.  Friedrich  11.  prägt  1231  in 

Sizilien  den  Augustalis.  1252  folgt  Florenz  mit  seinem  Gulden  (florenus), 
später  Venedig,  Ungarn,  Frankreich,  England.  Im  14.  Jht.  kommt  er  in  Böhmen 
und  in  den  Rheinlanden  auf.  Die  Reichsmünzordnungen  von  1524,  1551  und 

1559  suchen  durch  Einführung  eines  Reichsmünzfußes  und  einer  Reichsgulden- 
münze einheitliche  Verhältnisse  zu  bringen,  ohne  freilich  hindern  zu  können, 

daß  Landesherren  und  Städte  nach  wie  vor  das  Münzwesen  zu  ihrem  Vor- 

teil ausnützten.  Das  geeinte  Deutschland  bekam  1873  seine  Reichs- 
währung. Oester reich,  das  1867  aus  dem  deutschen  Münzverein  ausschied, 

nahm  1892  die  Krone  als  Einheit  an.  England  bekennt  sich  seit  1816  zur 

Goldwährung.  In  Frankreich  wurde  das  Livre  =  20  sols  =  240  deniers 
von  der  Revolution  abgeschafft,  1803  von  dem  Franken  abgelöst,  der  ungefähr 
in  gleichem  Gewicht  vom  Lateinis  che  n  Münzbund  (Frankreich,  Belgien, 
Italien,  Schweiz  und  Griechenland),  seit  1865  bzw.   1868  übernommen  wurde. 

Die  Behandlung  der  äußeren  Merkmale  der  Münzen  richtet  ihre  Auf- 
merksamkeit 1.  auf  den  Stoff,  aus  dem  sie  bestehen.  Hiezu  gehört  die  Be- 

stimmung des  Feingehaltes,  2.  Beschreibung  von  Gestalt,  Größe  und 

Gewicht.  Genaue  Größenangabe,  genaue  Gewichtsfeststellung  sind  un- 

erläßlich. 3.  Beschreibung  des  „M  ü  n  z  b  i  1  d  e  s'',  d.  i.  die  Ausstattung,  die 
der  Münzherr  seiner  Münze  gibt,  womit  das  halbfertige  Metallstück  (der 

„Schrötling'")  erst  zur  Münze  wird.  In  Betracht  kommt  Schrift  und  bildliche 
Darstellung  auf  Haupt-  und  Rückseite  und  gegebenenfalls  auf  dem  Rande, 
der  entweder  Kerbe,  Zierraten  oder  Schriftangaben  enthält.  Die  Aufschrift, 

„Legende",  kann  Umschrift  sein,  wenn  sie  längs  des  Randes  geht,  Inschrift, 
wenn  sie  die  Mitte  des  Geldes  bedeckt  oder  Randschrift,  wenn  sie  statt  der 

Kerbe  läuft.  Sie  kann  erhaben  oder  vertieft,  recht-  oder  rückläufig  sein. 
In  diesem  Zusammenhange  sind  palaeographische  Untersuchungen  über  Alter, 
territoriale  oder  nationale  Zugehörigkeit  der  Schrift  von  Bedeutung. 

Um  die  äußeren  Merkmale  der  Münzen  würdigen  und  beschreiben  zu 
können,  gehört  die  Kenntnis  von  der  Technik  ihre  Herstellung.  Erst  dadurch 

ist  man  in  der  Lage,  gewisse  Eigentümlichkeiten  in  ihrer  äußeren  Erscheinung 
richtig  zu  deuten.  Unterscheidungen,  ob  durch  Hammer,  Walze  oder  durch 

Presse  die  Prägung  stattfand,  kann  von  Wichtigkeit  werden.  Für  die  Er- 
forschung der  Hohlmünzen  (Brakteaten)  ist  die  Untersuchung  ihrer  Her- 

stellungsweise nicht  minder  bedeutungsvoll  als  für  die  der  gegossenen  Münzen. 

Die  Betraclitung  der  Münzen  nach  ihren  inneren  Merkmalen  unter- 
sucht das  Münzbild  nach  seinem  symbolischen  oder  sonstigem  Inhalt.  Hiebei 

ist  es  wichtig  festzustellen,    ob  das  Bild   als  ursprünglich  oder  ob  es  als  eine 
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heimische  oder  fremde  Nachbildung  anzusehen  ist.  Die  inhaltliche  Deutung 
der  Auf-  oder  Umschrift,  die  auf  Grund  der  Vermerke  erfolgte  Zuweisung 
zu  einer  bestimmten  Münzstätte  fällt  in  diesen  Aufgabenkreis.  Hier  muß 
auch  die  Frage  gestellt  werden,  welche  Funktion  die  zu  untersuchende  Münze 
innerhalb  des  Geldwesens,  dem  sie  angehört,  ausgeübt  bat.  Es  muß  also  die 
Münze  als  Geld  behandelt  werden,  d.  b.  sie  muß  in  den  ungleich  größeren 
Begriff  als  ein  besonderer  Bestandteil  eingegliedert  werden.  Nur  dadurch 
gelangt  sie  aber  aus  dem  engen  Rahmen  der  bisher  vorzüglich  von  Sammlern 
betriebenen  Numismatik  in  den  weiteren  der  Wirtschaftsgeschichte.  Als  Geld 
können  alle  möglichen  Gegenstände  vom  Rind,  von  dem  Stück  Leinwand,  von 

Pelz,  Ledei',  von  der  Muschel  bis  herab  zum  Papier  verwendet  werden  und 
sind  bei  verschiedenen  Völkern  und  zu  verschiedenen  Zeiten  auch  verwendet 
worden. 

Festzustellen  ist  in  diesem  Zusammenhange,  ob  es  sich  um  eine  harte 
oder  Kurantmünze  handelt,  bei  der  der  Marktwert  des  dazu  verwendeten 

Metalls  von  dem  vom  Münzherrn  bestimmten  „äußeren"  oder  „Nennwert" 
nicht  wesentlich  abweicht.  Handelsmünzen  sind  solche,  für  welche  zwar 

der  Metalhvert  verbürgt  ist,  die  aber  (wie  die  noch  im  19.  Jht.  in  Oesterreich 

für  den  Levantehandel  gejjrägten  Maria-Theresiathaler)  im  eigenen  Lande 
keinen  Zwangskurs  besitzen.  Bei  den  Kreditmünzen  ist  der  ., Nennwert" 
gegenüber  dem  Metallwert  ungleich  höher.  Dies  ist  z.  B.  bei  der  für  den 

Kleinverkehr  bestimmten  „Scheidemünze"  der  Fall,  die  verhältnismäßig 
erst  spät  aufkam. 

Die  Münze  muß  in  ihrem  Verhältnis  zur  AVährung  beurteilt  werden, 
das  heißt  welcher  Wertbetrag  durch  die  Münze  staatlich  gewährleistet  wird 
und  welcher  Wertmesser  (Gold,  Silber)  festgesetzt  ist.  Sie  muß  auch  einer 
gewissen  Werteinheit,  die  zugleich  als  Rechnungseinh  eit  den  Bedürfnissen 
des  Geldverkehrs  entsprechen.  Die  Zählweise  besagt,  wie  viele  Untereinheiten 
die  Obereinheit  eines  Münzsystems  umfaßt.  In  Kleinasien  wurde  das  Elektron- 
stater  in  Sechsteln  ausgemünzt,  Griechenland  näherte  sich  dem  Duodezimal- 

system. Erst  269  v.  Chr.  geht  mit  Einführung  der  Silberwährung  Rom  zum 

Quartalsystem  über.  In  der  Folge  ändern  sich  die  Zählweisen,  bis  die  fran- 
zösische Revolution  mit  dem  Dezimalsystem  den  Ton  angibt.  Das  gesetzlich 

festgesetzte  Verhältnis,  in  dem  der  Münzberechtigte  aus  einer  Gewichtseinheit 
Metall  Münzstücke  (Währungseinheiten)  herstellen  läßt,  heißt  der  Münzfuß. 

Der  Münzfuß  ist  „leicht"  oder  „schwer",  je  nachdem  das  Verhältnis  von 
Schrot  oder  Rauhgewicht  (das  Gewicht  der  Münze)  zum  Korn  (im  Mittelalter 
Witte,  Brand,  Gelöt,  albeds  genannt),  d.  i.  der  Feingehalt  höher  oder 
niedriger  ist. 

D  i  e  M  ü  n  z  e  a  1  s  G  e  s  c  h  i  c  h  t  s  (j  u  e  1 1  e.  In  gewissem,  übertragenem 
Sinne  könnte  man  die  Münze  als  Urkunde  bezeichnen  und  die  kritischen 

Methoden  (vgl.  IX  §  12)  auf  sie  anwenden,  die  dort  gang  und  gäbe  sind.  Im 
übrigen  spielen  hier  Fälschungen  und  Verunechtungen  ebenfalls 

eine  große  Rolle.  Nur  ist  numismatisch  der  Begriff  , falsch'  und  , unecht'  etwas 
anders  gefaßt.  Unechte  oder  gefälschte  Münzen  sind  anderer  Herkunft  als 
sie  angeben,  wollen  als  Geld  dienen,  falsche  dagegen  sind  Nachahmungen,  die 
sich  als  echte  ausgeben,  um  den  Sammler  zu  täuschen.  Vgl.  JnL  Fricdläudcr, 
Verzeichnis  von  fjricch.  falschen  Münzen,  1883. 
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Die  münzwissenschaftliche  Bearbeitung,  die  bisher  zum  größten  Teile  die 
Arbeitsdomäne  der  Sammler  und  Numismatiker  war,  hat  erst  in  der  jüngeren 
Zeit  mehr  und  mehr  die  Beachtung  der  Historiker  gefunden.  Nicht  nur  für 
die  Geschichte  von  wirtschaftlichen  Verhältnissen  und  Beziehungen,  auch  für 
allgemeine  Kulturverhältnisse  kann  uns  die  Münzkunde  Aufschluß  geben. 
Preis- ,  aber  auch  Rechtsverhältnisse  lassen  sich  durch  sie  erschließen. 
Künstlerische  und  religiöse  Vorstellungen  offenbaren  sich  uns  im  Münzbilde. 
Die    politische   Geschichte   kann    an   ibnen  ebensowenig  achtlos  vorübergehen. 

umgekehrt  wird  sich  der  Historiker  hüten  müssen,  die  Münze  als  etwas 
zu  betrachten,  das  für  sich,  das  losgelöst  vom  wirtschaftlichen,  rechtlichen, 

kulturellen  Leben  besteht.  Er  kann  all  den  Fragen  der  Münz-  und  Geld- 
geschichte nur  Herr  werden,  wenn  er  sie  auf  Grund  gediegener  volkswirt- 

schaftlicher, rechts-,  verfassungs-  und  wirtschaftsgeschichtlicher  Kenntnisse 
mit  den  Mitteln  der  Numismatik  bebandelt.  Erst  auf  diese  Weise  werden 

die  Münzen  wirklich  als  Quellen  ausgewertet  werden  können. 
Zu  den  Münzen  im  eigentlichen  Sinne  des  Wortes  kommen  die  G  e- 

schichts-.  Denk-,  Schau- „Münzen".  Geschichtsmünzen  sind  solche,  die  außer 
ihrer  Eigenschaft  als  Kurantgeld  zu  dienen,  auch  noch  jene  zu  erfüllen  haben, 

die  Erinnerung  an  ein  geschichtliches  Ereignis  zu  verherrlichen.  Aus  dem  Cha- 

rakter der  „Ueberreste'"  fallen  sie  somit  in  den  der  „Zeugnisse",  hier  bisweilen 
in  den  der  Publizistik,  vgl.  X  §  1.  Diese  schon  in  der  Antike  nachweis- 

bare Uebung  hielt  sich  auch  im  Mittelalter  und  Neuzeit.  Hochzeits-  und 
Sterbefälle,  Krieg  und  Frieden  und  Belagerung  werden  zum  Anlaß  der 
Prägung.  Damit  tindet  aber  auch  schon  die  Münze  den  Uebergang  zur 
Medaille,  die  zwar  in  der  äußeren  Form  der  Münze  gleich,  in  ihrem 
inneren  Wesen  aber  mit  ihr  nichts  gemein  hat.  Vgl.  Fcrd.  Fricdfuslnirg^ 
Die  Münze  in  der  KuJtitrj/.  1909.  Für  die  Deutung  der  Um-  und  Aufschriften 
mittelalterlicher  Münzen,  die  sich  zum  Teil  mit  folk-lore  berührt,  mit  religiö- 

sen Anschauungen,  aber  auch  mit  Anspielungen  an  Literaturerzeugnisse,  ist 
heranzuziehen  vom  gleichen  Verfasser  Die  SymholiJi  der  Miffclalfenniinzen  1 :  Die 
einfachsten  Sinnbilder  (1913). 

Literatur:  Für  die  erste  Einführung :  Herrn.  Dannenberg,  Grundzüge  der 
Münzkde.«  v.  F.  Friedens  bürg  1912  (in  Webers  lllustr.  Hdbb.  Nr.  131);  H.  H  a  1  k  e. 
Einleitung  in  das  Studium  der  Numismatik  '1905  und  dessen  Hdwb.  der  Münzkde. 
u.  ihrer  Hilfswissenschaften  1909;  Ernst  Allr.  Stückelberg,  Der  Münzsammler  ^1919: 
Arnold  Luschin  v.  Ebengreuth,  Grundriß  der  Münzkde.  1 :  Die  Münze  nach  Wesen, 
Gebrauch  u.  Bedeutung  =  Aus  Natur  u.  Geisteswelt  91  (1918),  der  2.  Bd.:  Die  Münze  in 
ihrer  g.lichen  Entwicklung  vom  Altertum  bis  zur  Ggw.  v.  Heb.  Buchenau  =  Ebda.  657 
(1920).  Dieser  2.  Band  viel  zu  zusammengedrängt,  um  übersichtlich  zu  sein.  Literatur- 

angaben.—  Zur  Einiührung  gut  geeignet:  .lul.  M  e  n  a  d  i  e  r  ,  Die  Schausammlung  des  Münz- 
kabinetts im  Kaiser  Friedrich  Museum.  Eine  Münzg.  der  europ.  Staaten  =  Führer  durch 

die  staatl.  Museen  zu  Berlin  •■*1919.  —  Edd.  Martin  ori,  La  moneta.  Vocabulaiio.  Rom 
1915.     Vgl.  Hdwb.  d.  Staatsw.  3  6  (1910)  816-853. 

Für  das  Altertum:  .Toh.  Jos.  Eck  hei,  Doctrinae  nummorum  veterum,  Wien 

1792,  '1828.  Grundlegendes  Werk;  ?>nest  Babelon,  Traitf"  des  raonnaies  Grecques  et 
Romaines,  Paris  1901.  dessen  Recueil  general  des  monnaies  grecques  d'Asie  mineure, 
Paris  1904 — 1910;  Barklay  V.  He  ad,  Historia  nummorum.  A  Manuel  of  Greek  numismatics, 
Oxford  1887;  Wm.  Kubitschek,  Römische  Medaillons  der  Kais.  Münzsammlung  in 
Wien  1909;  Theod.  Mommsen,  G.  des  röm.  Münzwesens  1860.  Die  französische  Uebers. 

V.  Duc  de  Blacas,  Paris  1865—75  mit  Nachträgen;  G.  F.  Hill,  Handbook  of  Greek 
and  Roman  coins  1899;  Hry.  Cohen,  Description  gen.  des  monnaies  de  bi  republique 
romaine,  Paris  1857;  Heb.  Willers,  G.  der  röm.  Kupferprägung  vom  Bundesgenossen- 

krieg bis  auf  Ks.  Claudius  1909. 

Geldgeschichtlich:  Franf.  Lenormant.  La  monnaie  dans  l'antiquite  3  Bde.  (un- vollendet) Paris  1878/9. 
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Für  Mittelalter  u.  Neuzeit  grundlegend :  Arn.  Luschin  v.  Ebengreuth. 
Allg.  Münzkde.  u.  Geldg.  des  Mittelalters  u.  der  Neueren  Zeit  in  Hdb.  des  Mittelalt.  u. 
Neueren  G.  Abt,  5,  1905,  wo  auch  reiche  u.  ausführliche  Literaturangaben  zu  finden  sind. 
Arth.  Engel  u.  Raim.  Serrure,  Traite  de  numismatique  du  moj'en  äge  1  (Paris  1891), 
2  (1894),  3  (1905);  dieselben,  Traite  de  numismatique  moderne  et  contemporaine  2  Bde. 
1897,  1899.  —  Die  deutsche  Münzkunde  behandelt  Ferd.  Friedensburg,  Dt 
Münzg.  in  AI.  Meister  Grundr.  der  G.w.  1/4  *  1912.  —  0  est  erreich.  Münzprägungen 
1519 — 1918,  zusammengest.  v.  Viktor  v.  M  i  1 1  e  r  zu  A  ichholz  1920  (Mustergültiges 
Werk).  Für  die  französische:  Ad.  B  1  a  n  c  h  e  t ,  Manuel  de  numismatique  fran- 
vaise,  Paris  1912.  —  Für  Italien:  das  vom  König  von  Italien  hg.  Corpus  num- 

morum  italicoruni,  Rom  1910  ff'.  Für  die  e  n  g  1  i  s  c  h  e  Münzkunde  :  Herbert  Grueber, 
Handbook  of  coins  of  Great-Britain  an  Ireland  in  the  Brit.  museum,  London  1899;  für 
Dänemark:  P.  H  a  u  b  e  r  g  ,  Myntforhold  og  udmyntninger  i  Danmark  1 :  —  1 146  (Kopen- 

hagen 1900),  2:  1146—1241  (1906)  =  Det  Skrifter  kong.  Danske  videnskabernes  selskabs, 
histor.  filos.  V/1  u.  V/3;  für  Schweden:  Bror  Euiil  Hildebrand,  Sveriges  mynt 
under  medeltiden,  Stockholm  1887 ;  für  Norwegen:  Schiwe,  Norges  mynter  i  middel- 
aderen,  Christianie  1858—61 ;  für  Polen:  Max  K  i  r  m  i  s  ,  Hdb.  der  polnischen  Münzkde.  1892. 

Die  wichtigsten  numismatischen  Zschrr.  sind:  13  1  ä  1 1  e  r  für  Münzfreunde  1865  ff., 

Revue  beige  numismatique  1842  ff'. ;  Revue  s  u  i  s  s  e  de  numismatique,  Genf  1891  ff. ; The  n  u  m  i  s  m  a  t  i  c  c  h  r  o  n  i  c  1  e  ,  London  1 836  ff. ;  Rivista  italiana  di  nuniis- 

m  a  t  i  c  a  ,  Mailand  1888  ff'. ;  Wiener  Numismatische  Z  s  c  h  r.  1870  ff.,  Z  s  c  h  r . 
f.  Numismatik  1874  ff'.,  Tijdschrift  voor  munt-  en  penningkunde,  Amsterdam  18'J3  ff., 
Revue  numismatique  1836  ff'. 

Bibliographien:  Lipsius,  Bibliotheca  numaria  sive  catalogus  auctorum, 
qui  usque  ad  ünem  s.  XVIil  de  re  monetaria  ant  numis  scripserunt  2  Bde.  Leipzig  1801; 
Ij  e  i  t  z  m  a  n  n  ,  Bibliotheca  numaria  :  1800—1866  (^  1867);  Numismatisches  Liter  atur- 

blatt  1880  ff'. ;  Frie  dl  ander,  Repertorium  zur  antiken  Numismatik  hg.  v.  R.  Weil 1885;  A.  Engel  u.  R.  Serrure,  Repertoire  des  sources  imprimees  de  la  numismatique 
fran9aise  3  Bde.  Paris  1887/9;  Delgado,  Bibliografia  numismatiea  espaiiola,  Madrid  1886; 
Franc,  u.  Erc.  Gnecchi,  Saggio  di  bibliografia  numismatiea  delle  zecche  italiane, 
Mailand  1889. 

Ueber  Medaillen:  Th.  Edm.  M  i  o  n  n  e  t ,  Description  des  medailles  antiques 
grecques  et  romaines  6  Bde.  Splt.  Paris  1806-13,  9  Bde.  1819—37;  Alfr.  Armand,  Les 
medailieurs  italiens  des  lome  et  16me  siecles  3  Bde.  Paris  1883/7;  Jul  F  r  i  e  d  1  ä  n  d  e  r, 
Die  ital.  Schaumünzen  des  15.  Jhts.  1881/2;  Karl  Do  man  ig.  Die  dt.  Medaille  in  kunst- 
n.  l<ulturhist.  Hinsicht  1907;  Gg.  Hab  ich,  Die  dt.  Medaillen  des  16.  .Jhts.  1916. 

Ueber  Geldwesen:  Karl  Menge  r  im  Hdvvb.  der  Staatw.  '^  4  (1909)  555—610  u. 
Knapp,  Ebda.  S.  610-618;  Aug.  0.  v.  Loehr.  Modernes  Geld.  M.blatt  der  Num.  Ges. 
in  Wien  9  (1913)  135  ff.,  143  ff 

§  4.     Siegel. 

Siegel  (lat.  sigillum,  frz.  sceau.  engl,  seal,  griech.  acppayc?)  bedeutet  im 
Deutschen  a)  die  Matrize,  das  sog.  Typar  und  b)  dem  positiven  Abdruck,  das 

eigentliche  Siegel.  Das  Siegel  ist  Verschluß-,  Erkennungs-  oder  Beglaubigungs- 
mittel. Der  Gebrauch  von  Siegeln  reicht  ins  Altertum  zurück,  wo  er  zur 

Versiegelung  der  verschiedensten  Dinge  und  zur  Unter  Siegelung  von  Ur- 
kunden verwendet  wird.  Im  Mittelalter  kommt  nun  die  Verwendung  des 

losen  Siegelabdruckes  auf,   der  den  gleichen  Zwecken  dient. 
Die  Siegel  bekommen  als  Geschichts(|uelle  Bedeutung  erst  im  Mittelalter 

und  da  vor  allem  im  Rahmen  des  Urk  un  den  wes  ens.  Für  sich  allein 
können  sie  zwar  für  die  Geschichte  der  Technik  und  namentlich  der  Kunst 
von  Wert  sein,  aber  diese  Interessen  stehen  doch  in  zweiter  Linie.  Die  Rolle, 
die  das  Siegel  spielt,  besteht  darin,  daß  sein  unverletztes  Vorhandensein,  die 
Echtheit  einer  Urkunde  beweist  oder,  was  meist  der  Fall  ist,  den  Beweis  der 
Echtheit  unterstützt.     Vgl.  IX  §  12. 

Die  äußeren  Merkmale  betreffen  den  Stoff,  aus  dem  die  Siegel 
hergestellt  sind.  Dieser  kann  Metall  (Gold,  Silber,  Blei)  sein.  Dann  spricht 
man  jetzt  von  Gold-,  Bleibullen.     Ferner  können  die  Siegel  aus  Wachs,  Ton, 
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Siegellack,  Oblaten  besteben.  Die  Tatsacbe  der  Stoffverwendung  kann  in 
Beziehung  zur  Bedeutung  zum  Aussteller  der  Urkunde  stehen.  Zur  Betrach- 

tung des  Stofies  kommt  jene  der  Siegelformen.  Man  unterscheidet  da: 
rund,  oval,  queroval,  spitzoval,  schildförmig,  herzförmig,  rautenförmig,  Drei-, 
Vierpaß  u.  a.  Für  verschiedene  Zeiten,  Stände  und  Gebiete  ändert  sich  die 
Mode  im  Gebrauch  der  Siegelformen.  Natürlich  kommt  kritisch  auch  das 

G  r  ö  ß  e  n  a  u  s  m  a  ß  der  Siegel  in  Betracht,  ferner  ob  sie  ein-  oder  doppel- 
seitig geprägt  sind.  —  Wichtig  ist  überdies  die  B  e  f  e  s  t  i  g  u  n  g  s  a  r  t.  Es 

wird  da  unterschieden,  ob  sie  vorn  oder  rückseitig  aufgedrückt,  ob  sie  einge- 
hängt (d.  h.  das  Siegel  ist  auf  einem  Pergamentstreifen  aufgedrückt,  der  durch 

zwei  Schnitte  in  der  Urkunde  hindurchgezogenen  wurde),  ob  sie  zum  Ver- 
schluß aufgedrückt  oder  eingehängt,  ob  sie  angehängt  sind  und  zwar  entweder 

an  Pergament,  Lederstreifen,  Bindfaden,  Schnüren  oder  Bändern. 
Die  inneren  Merkmale  nehmen  auf  den  Inhalt  und  Sinn  des 

Siegelbildes  Bezug,  denn  dieses  kann  aus  bildlichen  Figuren  oder  Schrift- 
zeichen oder  aus  beiden  bestehen.  Seit  dem  14.  Jht.  treffen  wir  auch  schon 

porträtähnliche  Darstellungen.  Die  Typen  trennen  sich  zum  Teil  nach  den 

Ständen,  man  kennt  den  des  Majestätssiegels,  der  adeligen  Herren,  der  Damen- 
siegel, der  bürgerlichen,  bäuerlichen,  städtischen,  der  Zünfte,  der  Päpste,  der 

geistlichen  Fürsten  und  Korporationen.  Innerhalb  jedes  dieser  Typen  lassen 
sich  verschiedene  Entwicklungen  nachweisen.  Die  Inschriften  teilen  sich 

wie  die  auf  den  Münzen  in  Umschriften  (Legenden),  Aufschriften,  Rand- 
schriften. 

Hieher  gehören  auch  die  inneren  Merkmale  des  Siegels,  d.  h.  seine 
innere  Beziehung  zur  Urkunde,  an  der  es  angebracht  ist.  Ob  sich  z.  B. 
der  Zeitpunkt  feststellen  läßt,  in  welchem  bei  der  Entstehung  der  Urkunde 
die  Besiegelung  stattgefunden  hat. 

Selbstverständlich  kommt  wie  bei  allen  Geschichtsquellen  die  Frage  der 
Echtheit  in  Frage.  Als  wichtiger  Bestandteil  der  Urkunde  sind  natürlich 
Siegel  auch  so  häufig  wie  diese  gefälscht  oder  verunechtet  worden. 
Häutig  hat  der  Fälscher  eigene  Typare  anfertigen  lassen,  Nachschnitte  nach 
echten  Siegeln  oder  auf  Grund  einer  Matrize,  die  über  einen  echten  xlbguß 
geformt  wird.  Anachronismen  in  bezug  auf  Form,  Technik  und  Befestigungs- 

art verraten  vielfach  den  Fälscher  leicht,  doch  gibt  es  bei  gleichzeitiger  An- 
fertigung der  Fälschung  Fälle,  wo  es  schlechterdings  unmöglich  ist,  zu  einem 

endgültigen  Urteil  zu  gelangen. 

Das  beste  und  umfassendste  Werk  ul>er  Siegelkunde  ist  jet/.t  Wui.  Ewald,  Siegel- 
kunde (Hdb.  z.  Mittelalter!,  u.  Neueren  (4.  4  Abt.)  1914.  Vgl.  hiezu  F.  Philippi, 

MJOeG.  36  (1915)  iU— 9.  Ein  Abriß  Tb.  llgen,  Sphragistik  in  Meister,  (Jrundr.  der 
G.W.  1/4  (1912).  Heranzuziehen  sind  auch  noch  die  Werke  über  Urkundenlehre  (s.  d.), 
wo  die  Beziehung  des  Siegels  zur  Beurkundung  behandelt  wird,  also  Harry  Bresslau, 

Hdb.  d.  Urkundenlehre  ^1  (1912)  677  tt'.;  Wm.  Erben,  Die  Kaiser-  u.  Königsurkunde  des 
Mittelalters  S.  170  ö'.,  225  ff.,  270  ff. ;  F.  Philippi,  Einführung  in  die  Urkundenlehre  des 
dt.  Mittelalters  =  Bücherei  der  Kultur  u.  G.  3  (1920)  123-202;  Osw.  Redlich,  Die 
Privaturkunden  des  Mittelalters  S.  104—52;  Ldw.  S  c  h  m  i  t  z  -  K  a  1 1  e  n  b  e  r  g  ,  Die  Lehre 
von  den  Papsturkunden  in  Meister,  (iiundr.  der  (Jw.  1/2  -1913. 

Sondergebiete  auf  dem  (iebiete  der  Siegelkunde  behandeln  J.  Adrien  B  1  a  n  c  h  e  t, 
Sigillograpliie  franyaise  (—  Biblioth«Viue  des  bibliographies  critiques)  Paris  1902;  Frany. 
li  e  n  0  r  m  a  n  t  u.  0  h  a  m  b  o  u  i  1  1  e  t ,  Tresor  numismatique  et  glyptique,  Paris  1834/7  mit 
vorzüglichen  Siegelabbildungen;  Manuel  Fernändez  de  Mourillo,  Apuntos  de  sigilo- 

grafia  espanola,  Madrid  1895;  Theod.  Bühl  er,  Reproduction  d'auciens  cachets  russes, 
sceaux  de  li'-tat,  des  zsars,  de  provinces,  villes,  institutions  gouvernementaies,  personnages 
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t'cclesiastiques  et  seculiers,  Moskau  1880;  Emil  Hildebrand,  Svenska  sigiller  fiän 
medeltiden,  Stockholm  1862  fF.;  H.  J.  Hintfeldtkaas,  Norske  sigiller  fra  middel- 
alderen,  Cbristiania  1899;  H.  Petersen,  Danske  geistliche  sigiller  fra  middelalderen, 
Kopenhagen  1883  ff.,  Danske  adelige  sigiller  1897  ff. ;  A.  Thiset,  Danske  adelige  sigiller 
fra  det  lot»? — 17'e  jarhundert,  Kopenhagen  1905;  A.  B.  u.  A.  W  y  o  n  ,  The  great  seals  of 
England,  London  1887  ;  W.  de  Gray  B  i  r  c  k  ,  Catalogue  of  seals  in  the  department  of 
manuscripts  in  the  British  Museum.  London  1887 — 1900.  Für  die  deutsche  Siegelkunde 
noch  immer  heranzuziehen  Karl  Heffner,  Die  dt.  Kaiser-  u.  Königssiegel  1875;  F.  M. 
Haberditzl,  Ueber  Siegel  der  dt.  Herrscher  vom  Interregnum  bis  Kg.  Sigmund 
MlOeG  29  (1908)  625—661.  Die  westfälischen  Siegel  von  F.  P  h  i  1  i  p  p  i ,  G.  T  u  m  b  ü  1 1 
u.  Tb.  II  gen  1882  ff.,  Wra.  Ewald,  Rheinische  Siegel  1:  Siegel  der  Erzbischöfe  von 
Köln  948—1795  (1906),  2:  Die  Siegel  der  Erzbischöfe  von  Trier  956—1795  (1910);  Kail  v. 
S  a  V  a  ,  Die  mittelalterl.  Siegel  der  Abteien  u.  Regularstifte  im  Erzherzogtum  Oesterreich  oh 

u.  unter  der  Enns  1859,  Die  Siegel  der  Osten-.  Regenten  bis  zu  Ks.  Max  I.  1871 ;  Alfr.  Anthony 
V.  Siegenfeld,  Das  Landeswappen  der  Steiermark  =  Die  Ff.  zur  Verfassungs-  u. 
Verwaltungsg.  von  Steiermark  3  --  (1900),  Innerösterreichische  Rosensiegel  S.  A.  aus  Jb. 
der  k.  k.  herald,  des.  „Adler"  5  (1895). 

Für  das  Studium    sehr  geeignet  ist  Urkunden  u.  Siegel    in  Nachbildungen 
für  den  akadem.  Gebrauch  hg.  v.  Gerh.  Seeliger,  Heft  4:  Siegel  bearb.  v.  F.  Phil ippi  1!I14. 

§  5.     Mündlich  überlieferte  Quellen. 

Man  kann  hiebei  unterscheiden  solche,  die 

1.  auf  bestimmte  (genannte  oder  ungenannte)  Persönlichkeiten  zurück- 
zuführen sind  und  entweder  zu  privaten  oder  amtlichen  Zwecken  schriftlich 

niedergelegt  und  in  ihrem  Wortlaut  erhalten  geblieben  oder  in  verarbeitetem 
Zustande  auf  uns  gekommen  sind, 

2.  solche,  deren  persönlicher  Ursprung  nicht  mehr  festzustellen  ist,  die 
sich,  mehr  oder  weniger  sich  selbst  überlassen,  fortgepflanzt  haben. 

Die  1.  Form  dieser  Ueberlieferung  nennen  wir  den  mündlichen  Bericht, 
indes  der  2.  Form  das  Gerücht,  der  Mythos,  die  Sage,  die  Legende,  die 
Anekdote,  das  Sprichwort,  das  Volkslied  usw.  angehören.  Für  die  kritiscbe 
Verwertung  mündlich  überlieferter  Quellen  kommt  im  allgemeinen  noch  in 
Betracht,  ob  sie  autobiographischen  Stoff  enthalten  und  ob  sie  publizistische 
Interessen  verraten.  Dann  trifft  für  sie  zu,  was  über  die  schriftlichen  Quellen 
dieses  Inhaltes  zu  sagen  ist. 

§  6.     Die  unpersönlichen  Formen  mündlicher  Ueberlieferung-. 

Ihr  gehören  an,  wie  gezeigt  wurde,  das  Gerücht,  der  Miititos,  die  Sa<ic. 
Legende,  die  Aneldote  (das  Bonmot),  das  Sprichivort  {(rcfiügelte  Worte),  das 
Volkslied.  Sie  alle  sind  gekennzeichnet  durch  eine  von  keiner  amtlichen  oder 

wissenschaftlichen  Tatsachenüberprüfung  kontrollierte  Weitergabe  einer  Nach- 
richt, eines  Nachrichtenkomplexes  oder  einer  Erfahrungstatsache  von  Mund 

zu  Mund.  Diese  Art  der  Vorbereitung  hat  aber  zur  Folge,  daß  es  all  diesen 

Ueberlieferungsformen  an  innerer  Festigkeit  der  Gestalt  gebricht.  Unbestimmt- 
heit und  Wandelbarkeit  des  Inhalts  ist  für  sie  nachgerade  kennzeichnend. 

Die  Umformungen  nun,  die  die  ursprüngliche  Gestalt  einer  Nachricht  im  Volke 

erfährt,  beruhen  zum  größten  Teil  auf  Erscheinungen  im  Einzel-  wie  im  Massen- 
seelenleben und  vollziehen  sich  in  bestimmten  Typen.  Dem  einzelnen,  ist  er  ein 

Bestandteil  der  Masse,  gebricht  es  nicht  so  sehr  an  der  Fähigkeit  denn  an  dem 
AVillen    zur   Kritik.    Vgl.  o.  S.  56  iL    Für  ihn  ist   das  allgemeine   Gefühl,    die 
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„StiQimung"  das  Maßgebende:  Begeisterung  oder  Entrüstung,  die  Freude  an 
der  Verherrlichung  eines  Helden,  das  kindliche  Bedürfnis  nach  einem  Aus- 

gang, der  so  verläuft,  wie  man  wünscht,  daß  die  Dinge  verlaufen  —  durch- 
wegs Einflüsse,  die  der  geschichtlichen  Treue  zuwiderlaufen.  Zu  diesen  Wir- 

kungen des  Massendaseins  kommt  die  Ungenauigkeit  des  ursprünglichen 
Einzelberichtes,  auf  den  ja  jede  mündliche  Ueberlieferung  letzten  Endes 

zurückgeht.  Abgesehen  von  individuellen  Gehör-,  Gesichts-  oder  Gedächtnis- 
fehlern und  eventuellen  Intelligenzmängeln  oder  gar  bewußten  Täuschungs- 

absichten, spielt  die  Phantasie  fast  jedem  Berichterstatter  einen  Streich. 
Keine  größere  Tathandlung  läßt  sich  von  einem  einzelnen  voll  überblicken. 

Dieser  Mangel  braucht  aber  dem  Beobachter  oft  gar  nicht  erst  klar  zum  Be- 

wußtsein zu  kommen,  selbsttätig  ergänzt  ihm  die  Einbildungskraft  die  fehlen- 
den Glieder.  Ueberdies  spielen  sich  in  der  Regel  die  Dinge  viel  nüchterner 

ab,  als  es  dem  Neuigkeitsbedürfnis  der  Zuhörer  und  dem  Selbstgefühl,  be- 
ziehungsweise der  Erzählerfreude  des  Erzählers  genügt.  Je  öfter  einer  seine 

Erlebnisse  zum  besten  gibt,  um  so  „interessanter"  werden  sie.  Man  braucht 
sich  nur  gegenwärtig  zu  halten,  welche  Schwierigkeiten  es  bisweilen  einem 

Richter  bereitet,  aus  an  sich  subjektiv  „wahren"  Zeugenaussagen  den  objek- 
tiven Tatsachenbestand  festzustellen.  Und  dabei  stehen  die  Zeugen  noch 

unter  dem'Druck  einer  erhöhten  Gewissenspflicht,  die  bei  der  volkstümlichen 
Weitergabe  von  Nachrichten  so  gut  wie  ganz  wegfällt.  Vgl.  X  §  1.  Zur  münd- 

lichen Mitteilung,  die  sich  gehen  läßt,  gehört  es  überdies,  daß  sie,  um  Glauben 
zu  finden,  mit  einer  gewissen  Bestimmtheit  ihre  Behauptungen  vorbringen  muß. 
Unbekümmert  um  geschichtliche  Treue  wird  eine  Tat,  ein  Vorgang  mit  dem 
Namen  einer  bestimmten  Person  oder  Oertlichkeit  in  Verbindung  gebracht. 
Nicht  zu  übersehen  ist,  wie  söhon  angedeutet  wurde,  die  mittelbare  Mitarbeit 
der  Zuhörer.  Ihre  Neigungen  und  Stimmungen  wirken  auf  den  Erzähler, 
ohne  daß  dieser  es  vielleicht  selbst  zu  merken  braucht.  Er  paßt  sich  ihnen 
an.  Der  mittelalterliche  Legendenverfasser  kommt  dem  Verlangen  nach 
Wunderausschmückung  entgegen.  Der  moderne  Anekdotenverbreiter  kann 

das  Unwahrscheinlichste  vorbringen,  stimmt  es  mit  der  Sympathierichtung  der 
Hörer  zusammen,  und  läuft  es  auf  eine  witzige  Antithese  hinaus,  ist  er  des 

Beifalls  und  der  kritiklosen  Aufnahme  eines  auch  sonst  urteilsfähigeren  Publi- 

kums gewiß.  Gerade  deshalb  sind  diese  Formen  der  Ueberlieferungen  wichtige 

Quellen  füi-  die  Erkenntnis  herrschender  Geistesströmungen. 
Wie  der  einzelne  oft  erst  nach  einer  wichtigen  Unterredung  die  richtige 

Zuspitzung  (Pointierung)  findet,  die  ihm  in  Wirklichkeit  während  des  Redens 

nicht  eingefallen  war,  erst  gleichsam  auf  der  Treppe,  beim  Weggehen  („Treppen- 

witz"), so  schmückt  die  Phantasie  des  Volkes  ebenfalls  erst  nachher  das  Tun 
und  Sprechen  seiner  Lieblinge  aus,  formt  an  und  für  sich  gleichgültige  Wen- 

dungen zu  scharf  trefi'enden  Witzworten  um.  Beispiele  hiefür  bei  W.  L. 
Herfslct,  Der  Trcppcniv'ü-  der  WclfgescJiichte.  GcschicIifUdic  Irriämer,  Ent- 
sleUu)}(jen  und  Erfindungen^,  hg.  von  Hs.  IlelmoU  1918.  Sonst  noch  bei  Wachs- 
viitt/i,  Veher  die  Quellen  der  Geschieht sfälschunci.  ßcrr.  u.  VerhdJyen  der  kgl. 

such.  Ges.  d.  Wiss.  phil.-histor.  Kl.  8  (1856)  "l2 1  —  153;  E.  Zeller,  Wie  ent- stehen unt/eschichdiche  TJeherlieferungcn?  Dt.  Fi. schau  74  (1893)  189—219;  gute 
Beobachtungen     allgemeiner    Art    bei    Hippohjtc    Delehai/e,    Legendes     hugio- 

Wilhelin  Bauer,   Einführung.  15 
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(jrapinques,   Brüssel   1905,   2  1906  =  dt.  von   /';.  A.  StiicMhcrrj   u.  d.  T. :    Die 
iKujiograph.  Leijendcn  1907. 

§  7.    Gerüchte. 

Das  Gerücht  unterscheidet  sich  von  den  anderen  unpersönlichen  Formen 
mündlicher  Ueberlieferung,  daß  es  aus  der  jeweiligen  Gegenwart  stammt  und 
nur  für  diese  berechnet,  also  nur  von  ganz  kurzem,  vorübergehendem  Dasein 
ist.  Für  die  Entstehung  von  Gerüchten  besonders  günstig  sind  Zeiten  öffent- 

licher Erregung,  namentlich  dann,  wenn  schlechte  Verkehrsverhältnisse,  obrig- 
keitliche Einschränkungen  freier  Berichterstattung  (Zensur)  und  mangelhafte 

Nachrichtenorganisation  der  Mitteilung  glaubwürdig  gesicherter  Berichte 

hinderlich  sind.  —  Man  hat  neuerdings  mittels  experimenteller  Untersuchungen 
über  das  Wesen  der  Gerüchte  festgestellt,  daß  die  Verteilung  der  bei  dieser 
üeberlieferungsform  vorkommenden  Fehler  eine  ziemlich  gleichmäßige  ist,  so 
zwar  daß  jeder  folgende  Bericht  von  dem  vorhergehenden  in  2  bis  3  Punkten 
abweiche.  Was  aber  die  Art  dieser  Fehler  betrifft,  so  finden  Verwechslungen 
Verschiebungen  und  Aenderungen  besonders  bei  Namen-  und  Zahlenangaben 
statt.  „Fürs  tägliche  Leben  liegt  in  solcher  Vertiüclitigung  ins  Nebellose 
natürlich  eine  besondere  Gefahr,  weil  später  gelegentlich  ein  falscher  Name 

an  dieselbe  Stelle  gesetzt  wird",  liosa  Oppoi/teivi,  Zur  Fsydiolorjie  des 
Gerüchtes  =  Zscitr.  f.  mi(/e?candte  Psi/chol.  5  (1911)  344 — 355. 

Für  den  Historiker  kommen  Gerüchte  im  allgemeinen  nur  als  Bestand- 
teil anderer  Quellen  in  Betracht.  Vor  allem  also  in  solchen,  die  aus  Zeiten 

absolutistischer  Regierungsweise,  aus  Kriegszeiten  und  Bevolutionen  stammen, 
oder  aus  Epochen  eines  noch  unentwickelten  Verkehrs.  Bisweilen  hat  sich 
die  Vermittlung  beglaubigter  wie  unbeglaubigter  Berichte  und  Gerüchte  zu 
einem  förmlichen  Gewerbe  organisiert.  Und  dies  selbstverständlich  nur  in 
Großstädten,  im  alten  Rom,  im  Paris  des  ausgehenden  18.  Jhts.  Vgl.  darüber 

Will.  Bauer,  Die  öff'entl.  Meiiiwu/  und  ihre  (jcseh.  Grnndldf/eii  1914  S.  126  f.  — 
Kennzeichnend  für  die  Rolle,  die  diese  unkontrollierte  und  unkontrollierbare 

mündliche  Nachrichtenübermittelung  in  Paris  z.  B.  in  den  Jahren  vor  Aus- 

bruch der  Revolution  gespielt  hat,  sind  die  Tagebucheintragungen  von  *S'.  F. 
thudy  in  seinen  ]\Ies  Loisirs  hg.  v.  Maur.  Tourueitx  und  M((ur.  Vitrac  1, 

Paris  1912.  Wendungen  wie  ,il  se  repand  dans  le  public',  ,il  se  distribuait  dans 
le  public',  ,on  apprend',  ,on  racontrait  dans  tous  les  cercles  une  anecdote'  kehren 
hier  immer  wieder. 

.  §  8.    Die  Sag-e,  Leg:ende,  Anekdote. 

Von  allen  unpersönlichen  Formen  mündHcher  Ueberlieferung  ist  die  Sage 
die  am  meisten  bemerkte  und  untersuchte,  obwohl  sie  als  Quelle  keinen  hohen 
Rang  einnimmt.  Sie  unterscheidet  sicli  vom  Mythos  darin,  daß  sie  an  ein 
geschichtliches  Ereignis  anknüpft.  Wie  aber  der  Mythos  der  wissenschaftlichen 

Naturlehre  vorangeht,  so  ist  die  Sage  fast  regelmäßig  die  Vorläuferin  eigent- 
licher Geschichtsdarstellung.  Zwar  besteht  und  entsteht  die  Sage  auch  in 

der  Gegenwart,  doch  der  Boden,  auf  dem  sie  am  üjjpigstcn  erblüht,  ruht  in 
der  Vorstellungswelt   noch   junger   Kulturen,    wo   dem    freien    Spiel   der   Ein- 
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bildungskraft  ein  ungleich  größerer  Bewegungsraum  gewährt  wird  als  dem 
verstandesmäßig  gerichteten  Denken.  Die  Tatsachen  der  Massenpsychologie 
erklären  uns  auch  die  seelische  Entstehungsweise  jener  Umformungen,  die  die 

Sage  an  den  übermittelten  geschichtlichen  Nachrichten  vollzieht.  Das  Ver- 
ehrungsbedürfnis der  Menge  und  die  Enge  ihres  geistigen  Blickfeldes,  die 

Unsicherheit  in  allen  kritischen  Unterscheidungen,  ja  eine  gewisse  Abneigung 

gegen  Kritik,  wenn  sich  diese  gegen  gewisse  volkstümliche  Vorstellungen,  d.  h. 

gegen  die  allgemeine  Stimmung  wendet  —  das  sind  die  Grundlagen  jener 
Veränderungen.  Mit  ihnen  vermengt  sich  und  verträgt  sich  ganz  gut  die 

Neigung  zu  verstandesmäßig  geleiteten  Deutungsversuchen  wie  auch  das  Stre- 
ben, sich  den  Verlauf  der  Geschehnisse  auf  eigene  Faust  hin  zu  erklären  und 

zu  begründen.  Aus  diesen  Voraussetzungen  ergibt  sich  als  besonders  kenn- 
zeichnende Umformung : 

1.  Die  Zusammendrängung  der  geschichtlichen  Tatsachen  auf  einen  leicht 

übersehbaren  Zusammenhang  sowohl  nach  der  zeitlichen,  örtlichen  wie  per- 
liclien  Seite  hin  und  auch  nach  den  Eigenschaften,  die  von  der  Sage  zur 

Ausschmückung  (Verherrlichung  wie  Verdammung)  der  Tatsachen  verwendet 
werden. 

2.  Die  Unbestimmtheit  und  Veränderlichkeit  der  Namen  und  Dinge. 

3.  Die  Veränderung  der  Motive  zugunsten  volkstümlicher  Lieblingsvor- 
stellungen. 

Im  engen  Verbände  mit  diesen  Umformungsarten  steht  die  Bildung  neuer 

Sagen,  die  an  Erscheinungen  der  Natur,  der  Kunst  und  des  menschlichen 

Lebens  überhaupt  anknüpfen  als  Versuche,  sich  diese  Erscheinungen  verständ- 
lich zu  machen. 

Es  ist  bisweilen  eine  der  schwierigsten  Aufgaben  der  Kritik,  Sagenhaftes 

vom  Geschichtlichen  zu  scheiden.  Das  kommt  namentlich  bei  der  Verwertung 
von  Ueberlieferungen  in  Betracht,  die  in  die  ältesten  Zeiten  zurückreichen, 
z.  B.  des  Alten  Testamentes,  kann  aber  auch  bei  Ueberprüfung  neuerer 

Quellen  von  Bedeutung  sein.  Bei  diesen  geht  freilich  Sage  und  Anekdote 
oft  ineinander.  So  z.  B.  bei  der  dem  14.  Jht.  entstammenden  Cbronik  des 

Matthias  von  Nciteittuiiy,  wo  die  landläufigen  Geschichtchen  und  Sagen  über 
Rudolf  von  Habsburg  Aufnahme  fanden. 

Im  allgemeinen  wird  man  zu  diesem  Zwecke  (vgl.  Hcrni.  Gnii/.cl,  in  Die 

Relifjiou  in  G.  u.  G(jtv.  5  (1913)  179  — 199,  s.  v.  Sagen)  jedesmal  zu  fragen 
liaben  :  1.  Läßt  sich  ein  Weg  denken,  der  von  dem  ursprünglichen  Augen- 

zeugen bis  zum  Berichterstatter  führt?  2.  Verstößt  der  Bericht  gegen  sicher- 
gestellte geschichtliche  Tatsachen?  3.  Sind  die  Angaben  des  Berichtes  aus 

inneren  Gründen  unglaubwürdig? 

Kann  auf  diese  Fragen  keine  bejahende  Antwort  gegeben  werden,  dann 
fällt  von  selbst  ein  Bericht  aus  dem  Bereich  des  streng  Geschichtlichen  heraus. 

An  solchen  Maßen  gemessen  wird  die  Erzählung  des  Licius  über  die  Ab- 
stammung der  Römer  unter  die  Sagen  eingereiht  werden  müssen.  Für  die 

Frühzeit  wird  der  Vergleich  mit  den  Ergebnissen  der  Altertums-  und  der 

Sprachwissenschaft  vielfach  die  Entscheidung  bringen,  für  die  späteren  Jahr- 
hunderte bieten  die  Angaben  urkundlicher  Quellen  eine  Handhabe,  das  Tat- 
sächliche feszustellen. 

Wenn  HcroiJot   das  Doppelkönigtum   der  Eurypontiden    und  Agiaden  in 

15* 
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Sparta  darauf  zurückführte,  daß  der  König  Aristodemos  Zwillingssohne,  Pro- 
kies und  Eurysthenes,  gehabt  habe,  so  hat  diese  Erklärung  schon  im  Altertum 

Zweifeln  begegnet.  Offenbar  spielte  hier  Sagenhaftes  herein.  Das  gleiche 
gilt  z.  B.  von  der  theatralischen  Aufmachung,  die  der  Schlacht  bei  den  Ther- 
mopylen  (480  v.  Chr.)  zuteil  wurde.  Vgl.  WccMein,  IJchcr  die  Tradition  der 

Ferscrh-iege  in  Sitz.-Berr.  der  bayer.  Ak.  phil.-hist.  Kl.  187G  S.  278,  290  ff. 
Die  schön  zugespitzten,  auf  die  Begeisterung  der  Zuhörer  oder  Leser  hin- 

arbeitenden Erzählungen  zerflattern  meistens,  wenn  man  sie  mit  den  Angaben 

vergleicht,  die  in  gleichzeitigen  Urkunden,  Inschriften  oder  Geschichtsdarstel- 
lungen sich  finden.  Meist  zeigt  es  sich,  daß  sie  an  pointierter  Fassung  ge- 

winnen, je  mehr  sich  der  Erzähler  zeitlich  von  dem  Ereignisse  entfernt,  daß 
sie  aber  in  gleichem  Maße  an  Tatsachengehalt  und  innerer  Wahrheit  einbüßen. 
Andererseits  neigen  manche  Schriftsteller  aus  dem  Bestreben,  zu  wirken  und 
Eindruck  zu  machen  oder  aus  Naivität  zur  Aufnahme  von  Anekdoten, 

die  ihrem  ganzen  Wesen  nach  der  Sage  die  Hand  reichen.  „Jede  Tradition'-, 
sagt  Wecldein  a.  a.  0.  S.  293,  „weist  solche  Ansätze  ernster  und  heiterer 

Volksdichtung  auf."  Und  er  weist  nach,  wie  Herodot,  der  CO  bis  70  Jahre 
nach  der  Schlacht  von  Marathon  schrieb,  aus  der  sich  eifrig  um  die  Perser- 

kriege rankenden  Sagen  Züge  dieser  Art  in  sein  Werk  aufgenommen  hat. 

Die  moderne  Kritik  hat  bekanntlich  eine  ganze  Reihe  von  Helden  und  dra- 
matischen Szenen,  die  Livius  aus  der  älteren  Geschichte  Roms  überliefert  hat, 

in  das  Gebiet  der  Sage  verwiesen. 
Eine  lehrreiche  Zusammenstellung  der  Sagen,  Anekdoten,  absichtlich  und 

unabsichtlich  erfolgten  nachträglichen  Verschlimmbesserungen  geschichtlicher 
Tatsachen  findet  sich  bei  Wm.  Levis  Hertski  a.  a.  0.  Vgl.  IX,  §  6.  Es  gilt 
hier  dasselbe,  was  schon  oben  über  die  Gerüchte  (IX  §  7)  gesagt  wurde.  Auf 
Grund  der  gleichen  raassenpsychologischen  Auswirkungen  (Verwechslungen  von 
Namen,  Zahlen  und  Ortsangaben)  lassen  sich  auch  die  Eigentümlichkeiten  der 
meisten  Sagen  erklären.  Der  Stimmungsgehalt  (Tendenz)  ist  die  Hauptsache. 
Dazu  kommt  eine  gewisse  Nachahmungssucht  und  Mangel  an  Kritik.  Diesen 

Umständen  verdankt  auch  die  sog.  "Wand  er  sage  ihr  Entstehen.  Hier  ist 
ebenfalls  die  Anekdote  ein  Abbild  der  Sagenentstehung  im  kleinen.  Auch  da 

merken  wir,  wie  gewisse  packende  Szenen,  interessante  Situationen  und  zu- 
gespitzte Worte  und  Wendungen,  die  eine  sichere  Wirkung  auf  den  Hörer 

ausüben,  für  den  Erzähler  offenbar  die  Hauptsache  sind  und  oft  bewußt  und 
unbewußt  den  Helden,  der  im  Mittelpunkt  dieser  Szene  steht,  dem  das  Wort 
in  den  Mund  gelegt  wird,  ohne  Bedenken  wechseln.  In  neuen  Verkleidungen, 

den  verschiedenen  Zeit-  und  Kulturverhältnissen  angepaßt,  „wandern"  solche 
Sagen  von  Volk  zu  Volk.  Aus  Gilganios-Nimrod  wird  später  Alexander  d.  Gr. 
{Frz.  Kampers  Alexander  d.  Gr.  nnd  die  Idee  des  Wellitnperiums  in  FropJwfie 
und  Sage  =  Studien  nnd  Darst.  a.  d.  Gebiete  der  G.  1/1  u.  2  [1901]  S.  20, 
98),  in  den  Legenden  von  der  hl.  Pelagia  kehren  charakteristische  Züge  der 
an  den  Küsten  des  Mittelmeers  ganz  besonders  verehrten  Aphrodite  wieder, 
die,  ursprünglich  Göttin  des  Meeres,  als  Venus  Pelagia  gefeiert  wurde.  Vgl. 

Herrn.  Usener,  liegenden  der  Pelagia,  Festschr.  f.  d.  H4.  Vers.  dt.  l'hUoJogen 
und  Schulmänner  1879.  Welche  Wege  die  Sintflutsage  genommen  und  welche 
kritischen  Gesichtspunkte  bei  einer  solchen  Untersuchung  ins  Auge  zu  fassen 
sind,  findet  man  bei /Arm.  Usener,  lictigionsgesv/iic/itl.  Untersncimngcn  3  {I89d). 
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Lehrreich,  wenn  auch  nicht  unbestritten,  sind  die  Forschungen  von  Theod.  Ben- 
fey,  Pantschatantra.  Fünf  Bücher  indischer  Fabeln,  JSlärchen  und  Frzüldungen 
1  (1859).  Ueber  das  indische  Grundwerk  und  dessen  Ausflüsse,  sowie  über 
die  Quellen  und  Verbreitung  von  dessen  Inhalt  vgl.  auch  Jos.  Sedier,  Les 
fahlianx.  fjudes  de  Httfrafure  popidaire  et  d^nst.  litt,  du  moycn-äge  =  Bihl.  de 

l'ecote  des  hmäes  etudes  98  (Paris  1893) ;  Emmanuel  Cosqin,  Les  Monr/ols  et 
leur  pretendu  röle  dans  la  transmission  des  contes  Indiens  vers  Voccident  europeen 
SA.  Niort  1913,  T.  S.  Clouston,  Populär  tales  and  fictions,  their  migrations 
and  transformations,  2  Bde.,  1887. 

Die  massenpsychologische  Wirksamkeit  an  der  Bildung  von  Legenden 

hat  besonders  H.  Günter,  Legenden- Studien  1906  herausgearbeitet.  Der  christ- 
liche Heilige  ist  nach  ihm  ein  „Produkt  wie  des  christlichen  Glaubens,  so 

auch  seiner  Zeit.  Die  Legende  ist  die  ererbte  Brille,  durch  die  man  die 

Heiligenbilder  anzusehen  sich  gewöhnt  hat".  Und  er  sagt  geradezu,  daß  der 
Name  des  Heiligen  nur  ein  Zeitbegriff  sei,  der  uns  ein  Hilfsmittel  für  die 
Datierung  der  einzebien  Entwicklungsschwankungen  darbietet.  Der  Sage  wie 
der  Legende  genügt  nicht  die  nüchterne  Tatsache,  sie  setzt  ins  Leben  um, 
was  ursprünglich  nur  als  Vergleich,  als  Bild,  als  Hyperbel  gedacht  war  (das 
Kamel,  das  durchs  Nadelöhr  geht).  Die  Sagenbildung  folgt  einem  jjsycho- 
logischen  Gesetze,  das  von  dem  Verlangen  nach  moralischer  Befriedigung  und 
Nervenentspannung  diktiert  ist.  Der  Bösewicht  muß  seine  Strafe  erhalten. 
Dieses  psychologische  Gesetz  ist  nicht  für  alle  Zeiten  feststehend.  Für  das 
Mittelalter  war  das  Wunder  Zeitbedürfnis.  Und  Günter  sagt  mit  Recht  S.  133, 
daß  das  Leben  des  hl.  Benedikt  im  zweiten  Buche  der  Dialoge  Gregors  des 
Großen  nicht  eben  sein  Werk  sei,  sondern  das  seiner  Zeit.  Das  Außer- 

ordentliche bleibt  auch  späterhin  der  Sage  liebstes  Kind,  doch  man  vergleiche 
mit  den  Heiligenlegenden  etwa  die  Teilsage  oder  die  Sage  von  den  treuen 
Weibern  zu  AVeinsberg.  Kritiklosigkeit  auch  da,  aber  doch  in  allem  natür- 

licher und  möglicher. 

Neben  der  naiven  Sagenentstehung,  die  im  letzten  Grunde  natürlich 
immer  auf  individuelle  Phantasietätigkeit  zurückgeht,  gibt  es  auch  eine  be- 

wußte Sagen  er  fi  n  d  u  n  g.  die  aus  bloßer  Freude  am  Fabulieren,  aus  Ruhm- 
begierde, aus  genealogisch,  literarisch  oder  sonstwie  gerichteter  Eitelkeit  oder 

aus  selbstsüchtigen  Zwecken  Sagen  in  die  Welt  setzt. 

Als  ein  Beispiel  bewußter  Sagenertindung  mag  die  Sage  von  Susanna  und 

König  Wenzel  erwähnt  werden,  die  von  dem  Priester  Wenzel  llcKjek  aus  Liboi'an  in seiner  Kronyka  ceslcd  (1511)  angeführt  wird.  Sie  knüpft  einerseits  an  die  Miniaturen  der 
sog.  Wenzelbibel  an,  einer  für  den  König  bestimmten  Hs.,  in  der  er  verschiedentliche  Male 
in  recht  verfänglicher  Weise  mit  einem  Bademädchen  dargestellt  erscheint,  und  zweitens 
an  die  stürmischen  Vorgänge  zu  Prag  im  Jahre  1393  (Ertränkung  des  erzbischöflichen 
Generalvikars  Johann  von  Poniuk  in  der  Moldau).  Der  Nachweis,  daß  diese  Sage  von 
Wenzel  Hagek  herrührt,  wurde  von  Adalb.  Ilorcicka  MIOeG  1  (1880)  107  ff.  erbracht.  — 
Der  Weg,  den  eine  solche  Forschung  zu  gehen  hat,  ist  zunächst  der,  daß  man  den  Zeit- 

punkt festzustellen  sucht,  wann  zuerst  diese  Erzählung  in  der  Literatur  auftaucht.  Wenn 
gleichzeitige  Berichte  nichts  von  einer  so  bedeutsamen  Handlung,  wie  es  die  Gefangen- 

nahme Kg.  Wenzels  gewesen  wäre,  zu  melden  wissen  und  sie  erst  148  Jahre  später  in 
einer  sonst  nicht  besonders  unterrichteten  Quelle  auftaucht,  so  ist  damit  ein  Fingerzeig 
gegeben.  Unterstützt  wird  der  Zweifel  an  der  Geschichtlichkeit  des  Berichtes,  wenn  von 
seinem  ersten  Auftreten  an  andere  .Schriftatelier  ihn  übernehmen  und  ihn  noch  weiter  aus- 

bilden und  ausschmücken.  Kann  man,  wie  in  diesem  Falle  nachweisen,  daß  der  Urheber 
mit  dem.  was  zu  der  Sagenerßndung  den  äußeren  Anlaß  bot  (hier  die  Miniaturen),  in 
persönliche  Berührung  kam,  so  schließt  sich  ziemlich  deutlich  der  Kreis  der  Beweisstücke. 
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Literatur  findet  man  bei  Karl  AV  e  h  r  h  a  n  ,  Die  Sage  =  Hdbb.  zur  Volkskde.  1 
(1908);  Charles  Nisard,  Histoire  des  livres  populaires  2  Bde.  ̂   Paris  1864.  Vc^l.  R.  F. 
Arnold,  A.  Bkde. '^  S.  53,  95. 

§  9.    Geschichtliehe  Volkslieder,  Sprichwörter. 

Man  ist  heute  danlc  den  Fortschritten  massenpsychologischer  Erkennt- 
nisse über  die  von  der  Romantik  genährte  Anschauung  hinaus,  im  Volkslied 

etwas  unj^ersönlich  Gewordenes,  das  Werk  des  „Volksgeistes"  zu  erblicken. 
Wir  wissen,  daß  es  wie  jedes  andere  Lied  einen  einzelnen  zum  Urheber  hat 
und  daß  es  zum  Volkslied  wird,  indem  sich  die  Masse  seiner  bemächtigt,  es 
vielleicht  auch  umformt.  In  einer  großen  Anzahl  von  Liedern  wird  der  Name 
des  Verfassers  oder  wenigstens  seine  Lebensstellung  ausdrücklich  genannt. 
Dabei  muß  freilich  betont  werden,  daß  es  in  jedem  Einzelfalle  nicht  immer 
leicht  ist,  festzustellen,  ob  es  sich  um  ein  geschichtliches  Volkslied  oder  um 
politische  Volksdichtungen  handelt.  Natürlich  ist  uns  auch  das  einfache 

Volkslied,  das  nichts  sein  will  als  der  Ausdruck  eines  erhöhten  Stimmungs- 
inhaltes, eine  erwünschte  Quelle,  aber  wir  nehmen  im  besonderen  als  geschicht- 

liche (historische)  Volkslieder  jene  heraus,  die  an  ein  bestimmtes  geschicht- 
liches Ereignis  anknüpfen. 

Für  die  Verwertung  dieser  geschichtlichen  Volkslieder  im  eigentlichen 
Sinne  kommen  folgende  Gesichtspunkte  in  Betracht:  1.  Ihre  Urheber  sind 
Einzelpersonen  und  zwar  je  nach  den  verschiedenen  Zeiten  Geistliche,  fahrende 
Schüler,  Schreiber,  Sänger,  Spielleute,  Gaukler,  Landsknechte.  2.  Den  Anlaß 
zur  Abfassung  bilden  mit  Vorliebe  Kriegsvorgänge,  Schlachten,  Belagerungen, 
Friedensschlüsse,  aber  auch  der  Tod  berühmter  Persönlichkeiten.  3.  Der 
Zweck  der  Lieder  ist  nicht  die  Berichterstattung  über  einen  Vorfall  als  über 
etwas  Unbekanntes,  vielmehr  setzt  der  Sänger  voraus,  daß  seine  Hörer  die 
Einzelheiten  kennen.  Er  will  in  der  Kegel  nicht  erzählen,  sondern  begeistern, 
spotten,  verhöhnen,  Mitleid  oder  Haß  erregen.  Infolgedessen  setzt  4.  der 
Inhalt  der  Volkslieder  meist  die  Kenntnis  der  besungenen  Vorgänge  als 
selbstverständlich  voraus,  ist  erfüllt  von  Anspielungen  zeitgeschichtlicher  Natur. 
Dies  kann  aber  5.  auf  die  Form  der  Ueberli-eferung  von  Einfluß  sein. 
Anspielungen,  die  nicht  mehr  verstanden  werden,  treten  allmählich  zurück, 
werden  eine  Zeitlang  mitgeschleppt  und  später  ausgeschieden.  Es  läßt  sich 
die  ursprüngliche  Form  des  Liedes  meist  nicht  mehr  sicherstellen,  denn  sehr 

oft  ist  der  Zeitpunkt,  da  die  erste  Niederschrift  stattfand,  dem  Zufall  anheim- 
gestellt gewesen.  Auf  die  Spur  können  natürlich  mundartliche  Verfärbungen, 

zeitgeschichtliche  Anspielungen,  örtliche  Sonderkenntnisse  führen. 
Ihrer  ganzen  inneren  Natur  nach  sind  die  geschichtlichen  Volkslieder 

der  publizistischen  Literatur  beizuzählen.  Sie  sind  Ausdruck  be- 
stimmter Stimmungen  und  geben  das  Tatsächliche,  von  dem  sie  zu  melden  wissen, 

im  Lichte  gewisser  tendenziöser  Willens-  und  Meinungsrichtungen  wieder. 
Sie  verkörpern  in  sich  eine  auf  eine  bestimmte  Richtung  eingestellte  Werbe- 

arbeit. Vgl.  Wvi.  Bauer,  nie  öffentl.  Mcimuuj  1914  S.  44  und  159  ff.  Der 
Wert  des  Volksliedes  überhauj/t  als  der  einer  geschichtlichen  Quelle  liegt 

andererseits  in  der  Ursprünglichkeit  volkstümlichen  Empfindens,  in  der  un- 
gekünstelten Art,  wie  sich  in  ihnen  sittliches  Gefühl,  die  Kraft  volkstümlicher 

Neigungen   und  Abneigungen   kundgibt.     Das  Verhältnis  eines  Volkes  zu  der 

i 
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sie  umgebenden  Natur,  zur  Gottheit,  seine  abergläubischen  Vorstellungen, 
die  Stärke  seiner  Erotik,  Gatten-  und  Kindesliebe,  das  alles  spiegelt  sich  in 
den  Liedern  wieder.  Haftet  ihnen  auch  manches  Klischeehafte  an,  so  ist 
auch  dieses  für  das  Denken  der  Massen  eines  Volkes  kennzeichnend. 

Wir  finden  Volkslieder  entweder  zufällig  in  gleichzeitigen  oder  späteren 

Geschichtswerken  ganz  oder  teilweise  angeführt.  Meist  wurden  sie  erst  ziem- 
lich si)ät  schriftlich  festgehalten.  Eine  systematische  Sammlertätigkeit  setzte 

erst  mit  den  Tagen  der  Romantik  ein,  doch  hat  die  Erfindung  der  Buch- 
druckerkunst zur  gleichzeitigen  Verbreitung  eben  entstandener  Gedichte  viel 

beigetragen. 
Eine  Quelle  mehr  untergeordneten  Ranges  sind  die  Sprichwörter. 

Immerhin  spiegeln  sich  auch  in  ihnen  sittliche  Anschauungen,  Stimmungen, 

Neigungen  (nationale,  religiöse  Sympathien  und  Antipathien),  Rechtsvor- 
stellungen, Gewohnheiten  wieder.  Der  individuelle  Ursprung  des  Sprichwortes 

ist  sicher.  —  Als  Quelle  für  das  ältere  deutsche  Recht  sind  die  sog.  Rechts- 
sprichwörter von  Bedeutung. 

Allgemeines  über  das  Volkslied:  Otto  B  ö  c  k  e  1  .  Psychologie  der  Volksdichtung 

1906,  M913;  derselbe,  Hdb.  des  dt.  Volksliedes  1908;  Otto"  Schell,  Das  Volkslied  = Hdbb.  zur  Volkskde.  3  (1908),    wo  S.  188 — 204    reiche  Literaturnachweise    zu    finden  sind. 
Darstellungen  der  Entwicklung  des  Volksliedes  einzelner  Nationen  :  0.  B  ö  c  k  e  1, 

(s.  0.);  Jul.  Tiersot,  Histoire  de  la  chanson  populaire  en  France,  Paris  1889;  G.  Kalff, 
Het  lied  in  de  middeleeuwen,  Leiden  18S3;  Paul  Frederic  q,  Onze  historische  volks- 
liederen  van  vöör  de  godsdienstige  beroerten  de  16de  eeuw,  Gent  u.  Haag  1894;  Gerold 

Meyer  v.  Knonau,  Die  schweizerischen  bist.  "N'olklieder  des  16.  Jhts.  1870. 
Sammlungen  von  Volksliedern:  Die  histor.  Volkslieder  der  D  t  e  n.  vom  13. — 16. 

Jht.  ges.  V.  Rochus  v.  Liliencron  4  Bde.  1865—69  mit  allgemein  orientierender  Ein- 
leitung und  g.licher  Erläuterung  jedes  einzelnen  (Jedichtes.  Fortsetzung  hiezu :  Histor. 

Volkslieder  u.  Festgedichte  vom  16.— 19.  Jh.  ges.  u.  erl.  v.  Aug.  Hartmann,  1:  — 1648 
(1907),  2:  1650-1750  (1910),  3:  1756-1879  (1913);  Die  histor.  Volkslieder  vom  Ende  des 
30j.  Krieges  bis  Beginn  des  7j.  Krieges  ge.-*.  v.  Feh.  Wm.  v.  Ditfurth  1877;  Histor. 
Volkslieder  von  17-56—1871  hg.  v.  D  i  t  fu  r  t  h  1871/2;  Die  hist.  Volkslieder  des  baye- 

rischen Heeres  1620 — 1870  hg.  v.  Ditfurth  1871;  Die  histor.  Volkslieder  des  öster- 
reichischen Heeres  von  1630 — 1849  hg.  v.  Ditfurth  1874;  Recueil  de  chants  historiques 

franvaises  12— 18  siecle  hg.  V.  Ant.  L  e  r  0  u  X  de  Lincy  2  Bde.  Paris  1841;  E.  de  Gousse- 
mak er,  Chants  poijulaires  des  Flamands  des  France,  Gent  1856  :  Ad.  L  o  o  t  e  n  s  u.  I.  M.  E. 
Feys,  Chants  populaires  flamands  recueillis  ä  Bruges,  Brügge  1879;  Lieder  der  nieder- 

ländischen Reformierten  aus  der  Zeit  der  Verfolgungen  im  16.  Jh.  hg.  v.  Phil.  Wacker- 
nage 1  1867. 
Rud.  Wolkan,  Zu  den  Türkenliedern  des  16.  Jhts.  1898;  derselbe.  Dt.  Lieder 

auf  den  Winterkönig  —  Bibliothek  dt.  Schriftsteller  aus  Böhmen  8  (1899);  R.  Müller, 
Ueber  die  histor.  Volkslieder  des  30j.  Krieges  in  Zsch.  f.  Kulturg.  2  (1895);  E.  Well  er, 
Die  Lieder  des  30j.  Krieges  1855;  J.  0.  0  p  p  e  1  u.  Ad.  Cohn,  Der  30j  Krieg.  Eine 

Sammlung  von  histor.  Gedichten  1862;  H.  M.  Richter,  Oesterr.  A'olksschriften  u.  Volks- 
lieder im  7j.  Krieg  1869;  Louis  D  a  m  a  d  e  ,  Histoire  chantee  de  la  premiere  republique 

1789 — 99,  chants  patriotiques,  revolutionnaires  et  populaires,  Paris  1892. 

Bibliographien:  Pierre  Aubry,  Esquisse  d'une  bibliographie  de  la  chanson 
populaire  en  Europe,  Paris  1905;  John.  Meier  in  Pauls  Grundriß  ^2/1  (1909). 

Ueber  Sprichwörter  im  allgemeinen:  Osw.  Roh.  Kirchner,  Parömio- 
logische  Studien,  Jber.  über  die  Realsch.  zu  Zwickau  1879/80;  Ign.  Vinz.  v.  Z  i  n  g  e  r  1  e, 
Das  dt.  Sprichwort  im  Mittelalter  1864 ;  Jul.  Hubert  H  i  1  1  e  b  r  a  n  d  ,  Dt.  Rechtssprich- 

wörter 1858;  E.  Graf  u.  Matth.  Diethers,  Dt.  Rechtssprüchwörter  1864,  Ergänzungen 
hiezu  von  Rieh.  Schröder,  Zschr.  f.  Rechtsg.  5  (1866)  28. 

Eine  Sammlung  allgemeinen  Inhalts  alphabetisch  nach  Gegenständen  auf  die  sich 
die  Sprichwörter  beziehen,  angeordnet,  K.  F.  W.  Wand  er,  Sprichwörterlexikon  5  Bde. 
1867—80.  Dort  sind  auch  reiche  Literaturangaben.  —  Ant.  Leroux  de  Lincy,  Le  livre 
des  proverbes,  precede  de  recherches  hist.  sur  les  proverbes  fran^ais  et  leur  emploi  dans 
la  litt,  du  moyen  äge  et  de  la  renaissance  ^  Paria  1859. 

Bibliographie:  Christian  Konr.  Nopitsch,  Literatur  der  Sprichwörter 
1823,  »  1835.    Catalogue  des  livres  paremiologiques  composant  la  bibliotheque  de  Ignace 
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Bernstein  2  Bde.   1900  aiphabet,  nach  Autoren.     John  Meier   in  Pauls  Grundr.  der  gerin. 
Phil.  2/1  M909  S.  1258  ff. 

Als  Beispiel  geschichtlicher  Verarbeitung  der  Sprichwörter  sei  erwähnt  G.  M.  K  ii  f  f  n  e  r, 
Die  Deutschen  im  Sprichwort,  Heidelberger  Diss.  1899. 

§  10.     Der  mündliche  Bericht. 

Geschichtsschreiber  aller  Zeiten  haben,  wenn  sie  Ereignisse  einer  ihnen 
nahen  Vergangenheit  zum  Gegenstande  wählten,  auch  mündlich  überlieferte 
Nachrichten  verwertet.  So  bat  Herodot  Leute  ausgefragt,  die  die  Perser- 

kriege noch  erlebt  haben,  so  bekennt  Hvh.  Fried  jung,  Das  Zeitalter  des 
Imperialismus  1  (1919)  S.  VIT,  daß  es  ibm  vergönnt  gewesen  sei,  „bei  vielen 

an  den  Ereignissen  beteiligten  Staatsmännern  Belehrung  zu  holen".  Ein 
größerer  Teil  anderer  schriftlicher  Quellen,  wie  z.  B.  die  Zeitungen  (s.  o.),  geht 
auf  mündliche  Berichterstattung  zurück. 

Für  die  kritische  Verwertung  des  mündlichen  Berichtes  sind  im  allge- 
meinen keine  anderen  Grundsätze  maßgebend  wie  für  schriftlich  überlieferte 

Berichte.  Hier  wird  man  1,  besonderes  Augenmerk  darauf  zu  richten  haben, 

ob  der  Berichterstatter  wirklich  Augen-  bzw.  Ohrenzeuge  der  geschilderten 
Ereignisse  war  und  2.  welche  Frist  zwischen  seiner  Aussage  und  den  Ereignissen 
verlaufen  ist.  Bei  der  leichten  Veränderlichkeit  aller  mündlichen  Weitergabe 
von  Nachrichten  ist  gerade  die  letztere  Feststellung  von  Wichtigkeit.  Im 
übrigen  vgl.  IX  §  6.  Es  wird  hiebei  3.  stets  im  Auge  zu  bebalten  sein,  ob 

die  mündlich  mitgeteilten  Angaben  auf  die  eigene  Beobachtung  zurück- 
gehen oder  ob  sie  auf  fremden  Beobachtungen  fußen,  bzw.  ob  sie  nicht  durch 

inzwischen  gemachte  Mitteilungen  (auch  gedruckte  Veröffentlichungen)  beein- 
flußt worden  sind.  Man  wird  schließlich  4.  z.  B.  durch  Abhören  von  Ohren- 

zeugen womöglich  zu  überprüfen  suchen,  ob  der  Bericht  den  ursprüng- 
lichen Eindruck  wiedergibt  oder  ob  er  nicht  ex  eventu  umgeformt  und  im 

Sinne  der  Folgeereignisse  nachträglich  geändert  wurde. 
Das    alles    kann    mit  Erfolg   nur  auf  Grund    eingehender  Kenntnis  der 

Tatsachen  und  geübter  Menschenbeurteilung  geschehen,    welche  letztere  nicht 
bloß  die  allgemein  charakterologischen  (Temperamente !)  Erfahrungen,  sondern 
auch  im  besonderen  Psychologie   der   verschiedenen    gesellschaftlichen  Stände 
und  Berufe  ins  Auge  faßt  und  das  persönliche  Verhältnis  des  Berichterstatters 
zu  den  von  ihm  geschilderten  Ereignissen  in  Rechnung  zieht. 

S  a  m  m  1  u  n  g  und  schriftlicheFixierung  mündlicher  Mitteilungen  sind  von 
der  Umgebung  hervorragender  Persönlichkeiten  nicht  selten  ausgeführt  worden.  Als  Bei- 

spiele seien  erwähnt:  Die  Evangelien,  Luthers  Tischreden,  die  „Unterhaltungen 

mit  Friedrich  d.  Gr,  Memoiren  und  Tagebücher  von  Hch.  de  Katt. "  hg.  v.  Reinh. 
Kos  er  =  Publl.  aus  den  kgl.  preufs.  Staatsarchiven  22  (1884),  ferner  die  Bismarck- 
veröffentlichungen  von  Hch.  v.  Pose  hinger  wie:  Fürst  B.  u.  die  Parlamentarier  3  Bde. 
1894/6,  Fürst  B.  u.  die  Diplomaten  1852—90  (1900),  Fürst  B.  Neue  Tischgespräche  und 
Interviews  2  Bde.  189.5/9.  Solche  Aufzeichnungen  lallen  vielfach  mit  denen  der  Tage- 

bücher zusammen. 

§  11.    Schriftlich  überlieferte  Quellen. 

Die  Mehrzahl  auch  der  ursprünglich  mündlich  überlieferten  Quellen  wird 
heute  schriftlich  oder  durch  den  Druck  festgehalten.  Das  ist  in  Zeiten 

mangelnder   oder    unentwickelter  Schriftkenntnis   natürlich    auch  für  den  ße- 
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stand  der  Quellen  von  Wichtigkeit.  Mündliche  Berichte,  die  nicht  niederge- 
schrieben worden  sind,  können  in  ihrer  ursprünglichen  Form  zwar  eindrucks- 

voller sein  als  solche,  die  man  geschrieben  oder  gedruckt  vorfindet,  aber  ihre 

unmittelbare  Wirkung  reicht  nicht  über  den  Kreis  der  Zuhörer.  Jedes  Weiter- 
erzählen entstellt.  Der  mündliche  Bericht  erstirbt  für  die  Geschichte  in  dem 

Augenblicke,  da  er  von  den  Zuhörern  vergessen  wird,  es  sei  denn,  daß  er 
niedergeschrieben  wurde,  d.  h.,  daß  der  lautliche  Ausdruck  in  den  Bereich 
des  Gesichtssinnes  übertragen  wird  und  Dauerhaftigkeit  erhält. 

Die  Wirkungen  der  Schrift  sind :  1.  Entlastung,  aber  vielfach  auch 
Rückbildung  des  Gedächtnisses,  2.  Fixierung  der  Tradition  sowohl  zeitlich 
wie  auch  formal,  3.  die  Möglichkeit  größerer  räumlichen  Verbreitung  eines 
(Gedankens,  4.  Gesellschaftliche  Aussonderung  der  Schriftkundigen  zu  einem 
eigenen  Kreis  mit  besonderen  Ueberlieferungen  und  besonderen  geistigen 
Interessen.  Nicht  wesentlich  anders,  aber  zumeist  nur  graduell  verstärkt, 
beziehungsweise  abgeschwächt  wirkt  sich  die  Veröffentlichung  einer  Schrift 
durch  den  Druck  aus. 

Heymann  S  t  e  i  n  t  li  a  1 ,  Die  Entwicklung  ilcr  Schrift  =  Ges.  sprachw.  Abh.  5  (1852); 
Hud.  Stuebe,  Grundlinien  zur  Entwicklungsg.  der  Schrift  (SA.  aus  Grapholog.  M.hefte) 
1907;  Wiu.  Bauer.  Die  öffentliche  Meinung  u.  ihre  geschichtlichen  Grundlagen  1914 
S.  190  flf. 

§  12.     Urkunden. 

Im  Sinne  der  geschichtlichen  Quellenkunde  verstehen  wir  unter  Urkun- 
den schriftliche  Zeugnisse  über  Vorgänge  rechtlicher  Natur,  die  in  bestimmten, 

nach  Person,  Zeit,  Ort  und  Inhalt  wechselnden  Formen  niedergelegt  sind. 
Es  ist  selbstverständlich,  daß  der  Gebrauch  und  die  Verwendung  von  Ur- 

kunden zur  Voraussetzung  hat:  1.  ein  höher  entwickeltes  und  geregeltes  öffent- 
liches wie  privates  Rechtsleben  und  2.  die  Verbreitung  der  Schreibkenntnis. 

Dementsprechend  stellt  sich  auch  bei  allen  Völkern,  die  einen  bestimmten 
Kulturgrad  erreichen,  das  Bedürfnis  ein,  den  an  gewisse  Regeln  gebundenen 
Rechtsverkehr  zwischen  Behörden  und  einzelnen  Parteien  und  jeden  von  ihnen 
untereinander  in  festen  schriftlichen  Formen  festzulegen.  Hiebei  wird  der 
jeweils  übliche  Schreibstoff,  vielfach  in  besonders  dauerhafter  Ausführung, 
angewandt.  Auch  die  Schriftzeichen  selbst  passen  sich  in  ihrer  Formgebung 
zuweilen  den  besonderen  Zwecken  an.  So  treffen  wir  Urkunden  auf  Ton- 

zylindern, als  Inschriften  auf  Stein  und  Metall,  auf  Papyrus,  Pergament, 
Papier  usw.  Dieser  Vielfältigkeit  der  Erscheinungsformen  und  Beziehungen 
entspricht  es  auch,  daß  die  wissenschaftliche  Behandlung  der  Urkunden  in 
den  Bereich  der  verschiedensten  Wissenschaften  fällt,  in  den  der  Rechts- 

geschichte, Inschriften-,  Papyruskunde  und,  für  das  Mittelalter,  in  den  der 
eigentlichen  Urkundenlehre  (Diplomatik).  Die  Urkunden  der  Neuzeit  harren 
noch  einer  einheitlichen  methodischen  Zusammenfassung  und  werden  von  der 

Verwaltungs-,  Verfassungs-,  Rechtsgescbichte,  vom  Staats-  und  Völkerrecht 
nebenbei  mitbehandelt.  Es  ist  im  allgemeinen  daran  festzuhalten,  daß  die  Ver- 

wendung der  Urkunde  als  geschichtlicher  Quelle  die  Vertrautheit  mit  den  ganz 

besonderen  Verhältnissen  (Rechts-,  Verwaltungsgeschichte,  Kanzleigebrauch) 
erfordert,  aus  denen  sie  allein  zu  verstehen  ist,  ferner  daß  in  jedem  Falle  die 

genaue    Kenntnis    der   Schrift   (Paläographie),    der    Datierungs-  (Chronologie) 
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und  der  Beglaubigungsformen  (Siegelkunde)  notwendig  ist,  daß  aber  im  übrigen 
die  Urkunde  keinen  anderen  methodologischen  Grundsätzen  unterworfen  ist 
wie  alle  anderen  Geschichtsquellen. 

Wie  bei  allen  anderen  Quellen,  nur  hier  noch  etwas  schärfer,  unter- 
scheidet man  zwischen  äußeren  und  inneren  Merkmalen.  Die  Frage 

der  Echtheit  und  Fälschung,  der  Entstehung,  der  üeberlieferungsart,  all  das 
muß  bei  historiographischen  Zeugnissen  ebenso  ins  Auge  gefaßt  werden.  Die 
Eigenart  der  Urkunde  liegt  vor  allem  darin,  daß  innerhalb  der  einzelnen 

zeitlich,  inhaltlich  und  nach  ihrer  Herkunft  bestimmten  Gruppen  eine  ver- 
hältnismäßig große  Gleichartigkeit  in  den  einzelnen  Stücken  vorherrscht. 

Dementsprechend  lassen  sie  sich  leicht  zu  solchen  Gruppen  zusammenfassen 
und  es  bietet  sich  damit  die  Möglichkeit,  die  einzelne  Urkunde,  nach  Ort, 
Zeit  und  Herkunft  ihrer  Entstehung  zu  bestimmen.  Es  liegt  eben  im  Wesen 
dieser  Quelle,  daß  von  ihr  jeweils  eine  verhältnismäßig  große  Anzahl  gleich 
oder  ähnlich  ausgestatteter  Exemplare  ähnlichen  Inhalts  angefertigt  wird. 

Aus  der  Tatsache,  daß  die  Urkunde  als  Zeugnis  über  ein  Rechtsge- 
schäft zwischen  zwei  oder  mehreren  Parteien  anzusehen  ist,  geht  hervor,  daß 

für  jede  Urkunde  in  Betracht  kommen  1.  der  Urheber  der  Rechtshand- 
lung und  2.  derjenige,  für  den  die  Urkunde  ausgestellt  wurde,  also  der 

„Empfänger"  (Destinatar).  In  der  Regel  wird  die  Urkunde  im  Namen 
und  Auftrag  des  Urhebers  ausgestellt,  doch  muß  Urheber  und  „Aussteller'- 
nicht  eine  und  dieselbe  Person  sein.  Die  Verfertigung  der  Urkunden  erfolgt  an 
Mittelpunkten  staatlicher,  rechtlicher  oder  sonstiger  Verwaltungstätigkeit.  Die 

organisierte  Beurkundungsstelle,  die  die  Aeußerungen  dieser  Tätigkeit  in  be- 
stimmte schriftliche  oder  rechtliche  Formen  bringt,  nennen  wir  Kanzlei. 

Naturgemäß  entwickelt  sich  in  jeder  Kanzlei  ein  bestimmtes  Herkommen  von 
längerer  oder  kürzerer  Dauer,  das  sich  in  einer  gewissen  Aehnlichkeit  und 
Gleichartigkeit  der  Merkmale  aller  in  einem  bestimmten  Zeitraum  aus  der 
gleichen  Kanzlei  hervorgehenden  Urkunden  ausdrückt.  Die  Summe  aller 
dieser  Merkmale  macht  die  Kanzleimäßigkeit  einer  Urkunde  aus. 

Wie  jede  historische  Quelle,  so  suchen  wir  auch  die  Urkunde  in  ihrem 
Werden  zu  begreifen.  Wir  unterscheiden  dementsprechend  das  Konzept,  das 
ganz  oder  teilweise  den  Wortlaut  der  auszustellenden  Urkunde  enthält.  Als 
Vorlage  hat  vielfach  eine  frühere  Urkunde  gedient  und  die  Fassung  der 
folgenden  beeinflußt.  Eine  solche  Vorlage  heißt  Vor  Urkunde.  Sonst 
geht  die  formelle  Stilisierung  des  Diktats  (dictare  =  konzipieren)  vielfach 
auf  vorliegende  Muster,  Formulare  zurück,  die  bisweilen  in  eigenen  Formel- 

bücher n  niedergelegt  wurden.  Fand  das  vielfach  korrigierte  Konzept  die 
Genehmigung  des  Ausstellers,  so  wurde  auf  Grund  des  Beurkundungsbefehles 
die  Reinschrift  angefertigt.  Nach  erfolgter  Vollziehung  und  Beglaubigung 
wird  das  Stück  unter  Umständen  registriert  und  dann  an  den  Empfänger 
ausgehändigt.  Diesen  verschiedenen  Stadien  ihres  Werdegangs  entspricht  die 
Unterscheidung  nach  der  Art,  wie  die  einzelne  Urkunde  uns  überliefert  ist, 

die  „Ueberlieferung".  Jene  Ausfertigung  oder  Ausfertigungen  einer  Urkunde, 
die  auf  Anordnung  oder  mit  Genehmigung  des  Ausstellers  dem  Empfänger 
ausgehändigt  wurde,  nennen  wir  Original  (autographa).  Sie  kann  also 
entweder  als  Original,  als  Konzept,  als  R  e  g  i  s  t  e  r  e  i  n  t  r  a  g  u  n  g  (die 

vielfach   nach  dem  Konzept  geschah)  oder  als  Abschrift  (Kopie)  oder  in- 
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jeder  dieser  drei  Ueberlieferungsarten  vorliegen.  Die  Kopie  kann  je  nach 
der  Vervielfältigungsart  eine  mechanische  Reproduktion  (Faksimile),  eine  Nach- 

zeichnung oder  eine  handschriftlich  augefertigte  Abschrift  sein.  Sie  kann  in 

eigene  Rollen  (rotuli)  oder  Bücher  (Kopiare,  Kopialbücher,  Cartularien)  ein- 
getragen sein.  Es  kann  aber  auch  sein,  daß  die  Eintragung  in  derartige 

Bücher  (wie  dies  seit  dem  10.  Jht.  in  die  sog.  Traditionsbücher  und 

später  in  die  Stadtbücher,  geschah)  an  Stelle  einer  eigenen  Urkundenaus- 
stellung tritt.  Aehnlich  ^vie  bei  den  modernen  Grundbüchern.  In  gewissem 

Sinne  gehören  hieher  auch  die  Urbaiialaufzeichnungen  (Urbare,  Salbücher), 
die  als  Zeugnisse  über  die  rechtlichen  wirtschaftlichen  Zustände  einer  Grund- 

herrschaft anzusehen  sind,  die  Lehenbücher,  in  denen  die  verschiedenen  Be- 
lehnungen verzeichnet  werden  usw.  Außerdem  hat  man  Kopien,  um  sie  gleich 

Originalen  als  Rechtsmittel  zu  gebrauchen,  von  Behörden,  Gerichten  oder 

eigenen  öffentlichen  Urkund-Personen  (Notaren),  wie  sie  seit  dem  12.  Jht.  in 
Italien  aufkommen,  beglaubigt.  Solche  beglaubigte  (vidimierte,  transsumierte) 
Kopien  werden  auch  Vidi  ra  u  s  oder  T  r  a  n  s  s  u  m  t  e  genannt.  Seit  dem 
Ende  des  11.  Jhts.  geschah  die  Bestätigung  des  Rechtsinhaltes  einer  Urkunde 
von  dem  Rechtsnachfolger  des  Ausstellers  durch  wortwörtliche  Aufnahme 
der  zu  bestätigenden  Stücke  in  die  Bestätigung  (Confirmatio).  Diese  wörtliche 
Aufnahme  heißt  I  n  s  e  r  i  e  r  u  n  g.  Man  spricht  hier  nicht  von  Vidimus,  son- 

dern von  Insert. 

Diese  Terminologie,  die  zum  Teil  an  die  antike  Rechtssprache  anknüpft, 
kam  durch  die  wissenschaftliche  Ausbildung  der  Lehre  von  den  Urkunden 
des  Mittelalters  in  Umlauf.  Von  ihr  rührt  auch  die  Einteilung  der  Urkunden 
in  1.  Kaiser-  bzw.  Königs-,  2.  Papst-  und  3.  Privaturkunden, 
her.  Hiirohl  Stcinacker  hat  in  jllcisfcrs  Gr.  l/I  (1906)  diese  letzteren  als 

.,nichtkönigliche  (Privat-)Urkunden"  bezeichnet,  womit  auch  schon  angedeutet 
wird,  daß  der  Name  Privaturkunden,  wie  Ostv.  licdlkh  ])emerkt,  ein  Notbehelf 

ist.  In  dem  Ausdruck  „privat"  soll  kein  Gegensatz  zu  „öffentlich"  gemeint 
sein,  sondern  nur  zu  den  von  Kaisern  (Königen)  und  Päpsten  ausgestellten, 
also  z.  B.  Urkunden,  die  Rechtsgeschäfte  zwischen  Klöstern,  Bischöfen,  Grund- 

besitzern, Städten  untereinander  oder  ihren  Hintersassen  u.  a.  Persönlichkeiten 
in  die  entsprechende  schriftliche  Form  bringen. 

Die  „bestimmten  Formen'-  in  die  eine  Urkunde  gefaßt  ist,  sind  für  die 
Kritik  zugleich  die  „Merkmale".  Man  unterscheidet  wie  bei  allen  anderen 
in  authentischer  Form  überlieferten  Geschichtsquellen  auch  hier  a)  äußere 
und  b)  innere  Merkmale. 

Die  äußeren  Merkmale  betreffen  1.  den  Schreibstoff,  2.  Größe  und 

Form.  3.  Liniierung,  4.  Schrift  (Tinte,  nachträgliche  oder  gleichzeitige  Aende- 
rungen,  Zeichen  usw.),  5.  Siegel,  6.  Faltung  oder  Verschluß,  7.  äußere  Er- 

haltung. —  Diese  äußeren  Merkmale  sind  natürlich  nur  an  der  im  Original 
(bis  zu  einem  gewissen  Grade  auch  an  einer  in  Nachbildung)  uns  überlieferten 
Urkunde  festzustellen. 

Die  inneren  Merkmale,  die  sich  auch  an  der  Abschrift  nachweisen 
lassen,  sind  a)  die  Formeln,  ihre  Fassung,  Anordnung  und  Reihenfolge,  b)  die 

sprachliche  Eigenart  der  Urkunde  („Diktat")  und  c)  der  rechtliche  und  sach- 
liche Inhalt  der  Urkunde.  Die  Formeln  werden  danach  unterschieden,  ob  sie 

zur  Kennzeichnung    des  Ausstellers    und  Empfängers    bzw.  zur  Beglaubigung 
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und  Datierung  dienen.  Diese  meist  zu  Anfang  und  zu  Ende  der  Urkunde 
stehenden  Formeln  nennt  man  seit  Sichel  das  Protokoll  (die  Schlußformeln 
auch  Eschatokoll),  während  jene,  die  den  Rechts-  und  Sachinhalt  zum  Aus- 

druck bringen,  als  Text  oder  Kontext  bezeichnet  werden. 
Aufgabe  der  ürkundenlehre  ist  es,  „den  Wert  der  Urkunde  als  historische 

Zeugnisse  zu  bestimmen"  (Brcßlau).  Der  Eigenart  der  Urkunden,  die  für 
den  Empfänger  und  für  seine  Rechtsnachfolge  auch  materiell  wertvolle  Rechts- 

ansprüche darstellte,  entspricht  es,  daß  Eigennutz,  Ehrgeiz,  aber  auch  geänderte 
Rechtsverhältnisse  oder  praktische  Augenblicksbedürfnisse  dazu  geführt  haben, 

vorhandene  Originale  nachträglich  abzuändern,  zu  „verunechten"  oder  sie  mit 
verändertem  Inhalt  diesen  nachzubilden  oder  überhaupt  aus  der  Phantasie 
heraus,  Urkunden  herzustellen,  die  den  Schein  der  Echtheit  tragen  sollten. 
Daher  kommt  es,  daß  bei  den  Urkunden  mehr  als  bei  anderen  Geschichts- 
(juellen  die  Frage  nach  der  Echtheit  oder  Unechtheit  erörtert  werden 
muß.  Die  Tatsache  nun,  daß  die  einzelne  Urkunde  für  die  Dauer  der  Rechts- 

verhältnisse, aus  denen  sie  entstanden  und  für  die  sie  bestimmt  ist,  eine  recht- 
liche Aufgabe  zu  erfüllen  und  sie  andererseits  für  uns  über  geschichtliche 

Verhältnisse  etwas  Bestimmtes  auszusagen  hat,  bringt  es  mit  sich,  daß  man 

zwischen  geschichtlicher  und  , diplomatischer'  Echtheit  unterscheidet.  Die  ge- 
treue Nachbildung  eines  verlorenen  Originals,  die  zum  Zwecke  angefertigt 

wurde,  das  Original  selbst  vorzutäuschen,  ist  diplomatisch  eine  Fälschung,  für 
den  Historiker   ist  sie  als  Quelle  ebenso  verwertbar   wie   eine  echte  Urkunde. 

Die  Kritik  der  Urkunden  ist  so  alt  wie  die  Urkunden  selbst.  Sie  hatte, 
wie  sie  es  auch  in  der  Gegenwart  zum  Teil  hat,  einen  vorwiegend  prozessualen 
bzw.  kriminalistischen  Charakter ;  wenigstens  dort,  wo  es  sich  um  die  Prüfung 
von  Urkunden  für  praktische  Zwecke  handelt.  Mit  dem  Humanismus  stellt 
sich  dann  auch  der  wissenschaftlich  interessierte  Zweifel  ein.  Fetrarco,  der 

13G1  Karl  IV.  über  die  gefälschten  österreichischen  Freiheitsbriefe  ein  Gut- 
achten lieferte,  bildet  den  Uebergang  von  der  rein  praktischen  zur  historischen 

Kritik.  Aehnlich  Lorcn,so  Valla,  der  1440  die  Echtheit  der  konstantinischen 

Schenkung  bestritt.  Die  besonders  durch  den  w^estfälischen  Frieden  entfachten 
Rechtsstreitigkeiten  führten  zu  verschiedenen  Kämpfen  (bella  diplomatica)  über 

Echtheit  und  Unechtheit  der  vorgewiesenen  Urkunden.  Einigermaßen  metho- 
dische Sicherheit  in  diese  Untersuchungen  zu  bringen,  gelang  auf  deutschem 

Boden  zuerst  Herrn.  Conring  (1672).  Um  die  gleiche  Zeit  erwuchs  aus  den 
Anwürfen,  die  der  holländische  Jesuit  Daniel  Papehrock  (1628  —  1714)  in  den  von 
ihm  nach  Johann  Bolland  geleiteten  Acta  Sanctorum  (s.  S.  209)  gegen  die  Mehr- 

zahl der  Merowinger-  und  Karolingerurkunden  erhob,  der  Anlaß  zu  wissenschaft- 
licher Prüfung  der  Urkunde  als  Geschichtsquelle.  Diese  Kritik,  die  den  An- 

griffen der  Protestanten  gegen  die  Leichtgläubigkeit  katholischer  Wissenschaft 
die  Spitze  abzubrechen  suchte,  schoß  nicht  nur  sachlich  übers  Ziel,  sie  ver- 

letzte auch  die  materiellen  Interessen  der  französischen  Benediktiner,  Diesen 

erstand  in  Jean  3iahillon  (1632 — 1707)  ein  Anwalt,  der,  gestützt  auf  die  reichen 
Schätze  des  Klosters  St.  Denis  und  der  anderen  französischen  Stifter,  in  seinem 
1681  erschienenen  Werke  De  re  diplomatifia  libri  VI  zum  ersten  Male  in  die 
bisherige  Willkürlichkeit  der  Urkundenkritik  System  und  Regel  brachte.  Die 
von  ihm  begonnene  Richtung  wurde  von  anderen  seiner  Genossen,  die,  wie  er, 

der    Mauriner    Benediktinerkongregation    angehörten ,    weitergeführt.     So    be- 
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gannen  1750  Chr.  Fr.  Tovstaui  und  IL  Fr.  Tassin  den  sechsbändigen  Nouvemc 

traite  de  dipJoniatlqxc,  oi(  Von  examinc  Jes  fotulemens  de  cd  art,  der,  nach  Tou- 
sfaiiis  Tode  175i  von  Tnssin  allein  bearbeitet,  1765  vollendet  wurde.  Trotz 
seinen  Mängeln  bleibt  der  Nouveati  traite  ein  Werk  von  bleibendem  Wert. 

Die  Schätzung,  die  man  von  jeher  in  Frankreich  diesem  Wissenszweige  ent- 
gegenbrachte, drückt  sich  auch  darin  aus,  daß  man  in  der  1821  von  Staats- 

wegen gegründeten  iLCole  des  chartcs  künftigen  Archivaren  und  Gelehrten  zum 

Studium  der  Paläographie,  Urkundenlehre  usw.  Gelegenheit  bot.  In  Zusammen- 
hang mit  dieser  ausgezeichneten  Fachschule  steht  die  seit  1840  erscheinende 

Zeitschrift  Bibhoihvque  de  Vecolc  des  c/tartes.  Die  Führerschaft  aber  auf  dem 
Gebiete  der  Urkundenlehre  haben  in  der  Folge  zwei  deutsche  Gelehrte  an 
sich  gerissen,  die,  beide  aus  Deutschland  kommend,  in  Oesterreich  ihren 

dauernden  Wirkungskreis  fanden.  Der  Westfale  Jtniiis  Ficlccr  (1826  — 1902) 
und  der  aus  Thüringen  stammende  Theodor  Siclcel  (1828 — 1908). 

Hat  Ficker  besonders  in  seinen  Beitrügen  zur  Urkundenlehrc^  2  Bde., 

1877,  1878  das  Hauptaugenmerk  auf  die  Entstehungsweise  der  Urkunde  ge- 
richtet, die  verschiedenen  Stadien  ihres  Werdens  untersucht  und  nachgewiesen, 

daß  einzelne  Mängel  und  Unstimmigkeiten  an  einem  Stücke  noch  nicht  ge- 
nügen, dieses  für  unecht  oder  gefälscht  zu  erklären,  so  hat  Siclcel  für  Ficlcers 

Forschungen  den  Weg  gebahnt  und  hat  der  Erkenntnis  des  mittelalterlichen 
Urkundenwesens  erst  die  wissenschaftlichen  Grundlagen  geschaffen.  An  seiner 
vorbildlichen  Untersuchung  über  Die  Urkunden  der  ICarolinyer,  2  Bde.,  1867 
hat  er  gezeigt,  wie  die  Diplomatik  nur  durch  Heranziehung  des  gesamten  in 
Betracht  kommenden  Materials  gefördert  werden  könne.  Er  war  der  erste, 

der  systematisch  durch  Schrift-  und  Diktatvergleich  den  Zusammenhang  zwi- 
schen den  für  verschiedene  Empfänger  ausgestellten,  in  verschiedenen  Archiven 

ruhenden  Urkunden  durch  die  gemeinsame  Herkunft  aus  gleichen  Kanzleien 

nachwies  und  damit  erst  den  Begriff  der  „Kanzleihaftigkeit"  fand.  Dadurch 
war  die  Bahn  frei  für  die  weitere  Ausgestaltung,  aber  vor  allem  für  die 
organische  Einordnung  der  Urkundenlehre  in  die  historische  Quellenkunde. 
Sichel,  der  1850  die  Ecole  des  chartes  kennen  lernte,  wurde  1856  für  das 

zwei  Jahre  vorher  in  Wien  gegründete  Institut  für  österreichische  Geschichts- 
forschung (seit  1920:  Oesterreichisches  Institut  für  Geschichtsforschung)  ge- 

wonnen und  baute  diese  Anstalt  zu  einer  Musterlehrstätte  für  die  Heran- 
bildung künftiger  Archivare  und  Forscher  aus,  wo  Paläographie,  Diplomatik, 

Chronologie,  die  sog.  historischen  Hilfswissenschaften,  ganz  besonders  gepflegt 
wurden.  Im  Zusammenhang  damit  erstand  1880  die  allgemeingeschichtliche 
Zeitschrift  der  ISLitteilungen  des  Instituts  für  österreichische  Geschichtsforschung^ 
die  Enyclb.  MühJhaclier ,  dann  Osw.  Bedlich,  jetzt  Wm.  Bauer  leitet.  Vgl. 
Bich.  Bosenmnnd,  Die  Fortschritte  der  Diplomatik  seit  3Iabillon,  vornehmlich  in 

Dentsch-Oeslerreich  =>  Hist.  Bibl.  4  (1897)  und  Fmil  v.  Ottenthai,  Das  k.  k. 
Inst.  f.  österr.  G.forschung,  Festschr.  Wien   1904. 

Die  folgende  Zeit  schien  vorerst  zu  übersehen,  daß  der  Ertrag  der  For- 
schungen Fickers  und  Sirkeh  vor  allem  darin  bestand,  daß  man  nun  1.  die 

Mittel  in  der  Hand  iiatte,  an  den  mittelalterlichen  Urkunden  eine  bis  in  alle 

Feinheiten  gehende  Kritik  zu  üben,  die  erst  ihre  wissenschaftliche  Verwertbar- 
keit sicherstellt  und  damit  2.  in  der  Urkunde  eine  die  schriftstellerischen 

Quellen   an   geschichtlichem  Werte  meist  weit   übersteigende  Quelle  gewann, 
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die  durch  ihren  inneren  Zusammenhang  mit  den  Tatsachen  viel  untrüglicher 
über    diese    Auskunft    geben   kann    als   jeder    sonst    rein  erzählende   Bericht. 

Die  ürkundenlehre  entwickelte  sich  zunächst  als  ein  eigenes  Wissenschafts- 
gebiet für  sich.  Das  war  dadurch  gegeben,  daß  es  vorerst  galt,  die  großen 

urkundlichen  Stoffmassen  zu  sichten  und  der  Verarbeitung  durch  den  Histo- 
riker zugänglich  zu  machen.  Freilich  stieg  damit  die  Achtung  für  diese  Quelle 

zusehends  und  sie  bildet  heute  das  Rückgrat  der  geschichtlichen  Darstellungen 
des  Mittelalters.  Aber  erst  allmählich  hatte  man  die  Urkunde  in  den  ver- 

fassungs-,  verwaltungs-  und  wirtschaftsgeschichtlichen  Zusammenhang,  aus  dem 
sie  ja  hervorgegangen  ist,  wieder  einzufügen  versucht.  In  diesem  Sinne  wurde 

1908  von  Karl  Braxdi,  Harry  BreßUm  und  Mich.  Ta)i(jl  das  Archiv  für  Ur- 
kanäenforschmig  gegründet.  Andererseits  haben  z.  B.  Alf.  Dopsch  in  Wirt- 

schaftliche Eiitiricld/mg  der  Karoliii/jcr,  ronwltmlich  in  Dtld.,  2  Bde..  1912/3 
(jetzt  in  2.  Aufl.  erscheinend)  und  IIs.  Hirsch  in  Hie  Klosterimmunität  seit 
dem  Investiturstreit.  UiäersuchiDif/cn  .zur  Vcrfassunf/Sf/.  des  Ht.  Beichcs  und 

der  dt.  Kirche  1913  durch  die  in  größerem  Stile  und  planmäßig  durchgeführte 

Verwendung  der  Urkunde  für  wirtschafts-  und  verfassungsgeschichtliche  Zwecke 
praktisch  Vorbilder  geschaffen.  Dieses  Ziel  wurde  noch  gefördert  durch  die 
systematische  Hereinbeziehung  der  sog.  P  r  i  v  a  t  u  r  k  u  n  d  e  in  den  Bereich 
der  Diplomatik.  Dieses  Gebiet  neu  ausgebaut  zu  haben,  ist  das  Verdienst 
()su\  Jicdlichs  und  Harald  Steinackers. 

Die  nächste  Aufgabe  wird  es  sein,  Anschluß  zu  suchen  einerseits  an  die 
antike  Urkunde  und  andererseits  an  die  durch  das  Vervvaltungsleben  der 

Neuzeit  geschaffenen  Weiterbildungen,  wie  sie  sich  in  dem  Register-  und 
Aktenwesen  am  deutlichsten  dartun.  Prüft  man  zum  Beispiel  die  Terminologie 
der  Papyrusforscher,  so  ergibt  sich,  daß  sich  ihr  Begriff  von  der  Urkunde 
mit  dem  der  mittelalterlichen  Diplomatik  keineswegs  deckt.  Diese  Grenzen 
müssen  in  Zukunft  fallen  oder  wenigstens  überbrückt  werden.  Vorangegangen 

in  dieser  Hinsicht  ist  bereits  }Vm.  Erhoi ,  Kaiser-  und  Königsurlundc  int 
Mittelalter,  S.  71ff\ 

Jeder,  der  sich  mit  Urkundenforschung  als  solcher  beschäftigt,  muß  von 
der  Untersuchung  der  Urkunden  selbst,  so  wie  sie  uns  erhalten  sind,  ausgehen. 
Er  muß  sie  in  den  Archiven  (s.  XII  §  12)  aufsuchen  und  mit  eigenen  Augen 
überprüfen.  Nachbildungen,  seien  sie  technisch  auch  noch  so  vollkommen, 
können  stets  nur  ein  Ersatz  sein.  Da  es  aber  wertvoll  ist.  zum  Zwecke  des 

Vergleiches  der  äußeren  Merkmale,  die  oft  an  sehr  verschiedenen  Fundstätten 

ruhenden  Stücke  nebeneinandei'  zu  vergleichen,  die  Verschickung  der  Stücke 
aber  beschwerlich  oder  unmöglich  ist,  so  ist  es  Aufgabe  jedes  modernen  For- 

schers, sich  die  Technik  des  Photographie  rens  anzueignen.  An 

großen  Archiven  und  in  größeren  Städten  gibt  es  ja  meist  wohleingerichtete 
Anstalten  oder  geübte  Berufsphotographen,  doch  hat  der  Diplomatiker  aber 
auch  mit  entlegenen  Privatarchiven  zu  rechnen,  wo  er  in  dieser  Hinsicht  auf 

sich  selbst  angewiesen  ist.  Anleitungen  hiezu:  Karl  Kruniharher,  Die  Photo- 
graphie im  iJienste  der  Geisteswissenschaften,  Neue  Jbb.  17  (190G)  601 — 60. 

Neuere  Literatur  bei    Vihf   Gardthausen,  J^ibliothehsknnde  2  (1920)  112. 
Der  Historiker,  der  nicht  eigentlicher  Urkundenforscher  ist,  muß  sich 

aber  von  Diplomatik  immerhin  so  viel  zu  eigen  machen,  daß  er  die  allge- 
meinen Grundsätze   der  Urkundenlehre   inne   hat.     Ihm    genügt  es,    wenn  die 
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Urkunde  gut  und  zuverlässig  abgedruckt  ist  oder  wenn  sie  ihm  in  einem  sach- 
lich richtigen  Auszug  vorliegt.  Als  Muster  moderner  Urkundenausgaben 

können  die  Diplomatabände  der  MG.  gelten  oder  das  von  Edni.  E.  Stengel 

herausgegebene  Urkundeiibucli  des  Kl.  Fahla  1/1  =  V^cröff.  der  hist.  Kommis- 
sion f.  Hessen  n.    WcddecJc  10/1  (1910). 

Was  die  Urkundenaus/.üge,  ,R  e  g  e  s  t  e  n'  genannt,  betiitt't,  so  trett'en  wir  solche  schon 
im  17.  Jht.  z.  B.  bei  Steph.  Baluzius,  Miscellaneorum  libii  Vil,  Paris  1G78 — 1715, 
.1.  C.  Lünig,  Dt.  Reichsarchiv  24  Bde.  Leipzig  1710 — 22,  St.  A.  W  ü  r  d  t  w  e  i  n  ,  Subsidia 
diploniatica  13  Bde.  Heidelberg  1772 — 80.  Dur  Namo  Regesten  knüpft  an  den  Titel  der 
von  Peter  Georgisch  verfafäten  Regesta  chronologico-diploinatica  usw.,  Frankfurt  1740/4. 
Darnach  nannte  .loh.  Feh.  Böhmer  (179.3  — 1863)  seine  Regesta  chronologico-diplomatica 
regum  atque  imperatoruni  Romanoruni,  deren  1.  Bd.  (1831)  Auszüge  aus  deutschen  Königs- 
u.  Kaiserurkunden  von  911  —  1313  enthielt.  Diese  noch  gnnz  auf  gedrucktem  Material  be- 

ruhende Sammlung  hat  Böhmer  selbst  späterhin  auf  ungedruckte,  archivalische  Stücke  aus- 
gedehnt. Mit  der  Zeit  wurde  es  Uebung,  auch  die  aus  gleichzeitigen  Geschichtsschreibern 

entnommenen  Daten  zu  verwerten,  so  daß  moderne  Regesten  ein  fertiges  Grundgerüst  des 
in  Betracht  kommenden  Teiles  der  Geschichte  dar.'^telleu.    , 

Dieses  Werk,  das  jetzt  den  Titel  .Regesta  Imperii"  trägt,  bearbeitete  Böhmer  auch 
für  die  Zeit  der  Karolinger  und  burgundischen  Könige  (1833)  und  setzte  es  bis  1347  (1839) 
fort  und  ließ  dem  Zoitiaum  von  1198—1313  noch  eine  Neubearbeitung  (1844 — 49)  zuteil 
werden.  Eine  weitere  lügänzung  bittet  der  2.  Bd.  von  Karl  Feh.  Stumpf-Brentano, 
Die  Reichskanzlei  vornehmlich  des  10.,  11.  u.  12.  Jhts..  der  den  Titel  führt  „Die  Kaiser- 

urkunden des  10.,  11.  u.  12.  Jhts."  (1865—1883)  und  die  Zeit  von  919—1197  berücksichtigt. 
Da  die  neuesten  Bearbeitungen  durch  Engelb.  Müh  Iba  eher.  Die  Regesten  des  Kaiser- 

reichs unter  den  Karolingern  (mit  Ausschluß  der  italien.,  burgund.,  westfränkischen  u. 

aquitan.  Karolinger,  denen  ein  eigener  Band  gewidmet  werden  soll)  ̂   beend.  v.  Joh.  Lech n er 
:—  J.  F.  Böhmer,  Regesta  imperii  1/1  (1908)  die  .lahre  751  —  918  umfassen  und  von  den 
RR[.  II,  Die  Regesten  .  .  unter  den  Herrschern  aus  dem  sächsischen  Hause  b'i'arb.  v.  f^mil 
V.  Ottenthai  nur  die  1.  Lieferung  (906—978)  erschienen  ist  und  von  da  an  bis  RRI.  V, 
Die  Regc>ten  des  Kaiserreichs  unter  Philipp,  Otto  IV.,  Friedrich  II.,  Heinrich  (VII  )  Con- 

rad IV.,  Heinrich  Raspe.  V/ilhelni  u.  Richard  1198  —  1272  bearb.  von  Jul.  Ficker  u.  PMd. 
Winkel  mann  5  Abteil. gen  1881  — 1894  eine  Lücke  klafft,  so  ist  für  die  Zeit  von  973 — 
1197  noch  immer  S  t  u  m  p  f  -  B  r  e  n  t  a  n  o  (St.)  heranzuziehen.  Von  RRI.  VI  Die  Regesteu 
des  Kaiserreichs  unter  Rudolf,  Adolf,  Albrecht,  Heinrich  VII.  liegt  bloß  die  1.  Abt.  1273  — 
1291  bearb.  von  Osw.  Redlich  (1898)  vor.  Dann  setzt  sich  erst  wieder  mit  RR.  VIII  Die 
Regesten  unter  Kaiser  Karl  VI.  bearb  von  Alf.  Hub  er  (1877)  1  Erg. Heft  (1889)  die  Reihe 
fort.  Lose  angegliedert  ah  RRI.  XI  Die  Urkunden  Kaiser  Sigmunds  verz.  v.  Wm.  Alt- 

mann 1:  1410—1424  (1896/7),  2:  1424-37  (1897-1900).  Außer  der  Reihe:  J.  Chmel, 
Regesta  chronologico  diploniatica  Ruperti  regis  Romanorum  1400—1410  (1834)  und  von 
demselben.  Regesta  chronologico-diplomatica  Friederici  IV.  1440—1493  (1838/40), 

Die  RR.  wurden  beispielgebend  für  eine  Reihe  ähnlicher  Veröffentlichungen.  Für 
die  päpstlichen  Urkunden  Phil.  Jaffe.  Regesta  pontificum  Roman,  — 1198  (1851),  '^  2  Bde, 
1881,  1888;  Aug.  Potthast,  Regesta  pont.  Rom.  1198—1304  2  Bde.  1874;  Paul  F.  Kehr, 
Regesta  pontificum  Romanorum  1906  ff.  territorial  geordnet  1.  Abt.:  Italia  pontificia 

1  (19Ü6\  2  (1907),  3  (1908',  4  (1909),  5  (1911),  6/1  (191-3),  6/2  (1914),  Abt.  2:  Germania  pon- 
tificia 1 :  Provincia  Salisburgensis  et  episcopatus  Tridentinus  1911.  Die  Papsturkunden  von 

1198-1378  berücksichtigt  die  große  französische  noch  nicht  abgeschlossene  Registre- Aus- 
gabe, die  teils  Auszüge  teils  Abdrucke  bringt.  Darüber  hinaus  noch  Leonis  X.  Regesta 

hg.  V.  Hergenröther  1  (1884),  2  —1515(1891)  u.  Innocentii  XI.  epistolae  ad  principes 
hg.  V.  J.  J.  Berthier  2  Bde.  Kom  1891,  1896.  —  Nähere  Angaben  bei  Schmitz- 
Kallenberg,  Papsturkunden  in  Meisters  Gr.  -1/2  (1913)  S.  61  f.  —  Außerdem  gibt  es 
jetzt  eine  große  Zahl  nach  Ländern.  Landschaften,  Fürsten,  Fürstengeschlechtern,  Bis- 

tümern usw.  geordneter  Regestenwerke,  die  man,  soweit  sie  die  deutsche  Geschichte  be- 
treffen, bei  D.W.»  S.  68—83  verzeichnet  findet. 

Die  Einrichtung  der  modernen  Regestenwerke  hält  sich  im  allgemeinen 
an  die  Worte  Böhmers,  wonach  Urkundenregesten  den  „wesentlichen  Inhalt 

der  Urkunde"  wiedergeben  sollen,  „aber  doch  auch  nicht  allzu  weitläufig  sein, 
weil  dadurch  einerseits  die  Uebersicht  erschwert  wird,  welche  den  eigentlichen 
Vorzug  der  Regesten  bildet,  und  weil  es  andererseits  zweckmäßiger  wäre,  noch 

einen  Schritt  weiterzugehen  und  die  Urkunden  vollständig  abzudrucken". 
Nach  dem  Muster  Böhmers  teilt  sich  jede  Seite  eines  Regestenbuches  in  drei 
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Kolumnen ;  die  erste  ist  der  Jahreszahl  bzw.  dem  Datum  (in  der  aufgelösten 
modernen  Form),  die  zweite  dem  Namen  des  Ortes  wo  eine  Urkunde  ausgestellt 
wurde  und  die  dritte  dem  eigentlichen  Eegest  gewidmet.  Oberhalb  des 
eigentlichen  Textes  steht  fettgedruckt  der  Name  des  Ausstellers.  Die  zweite 

Kolumne  gibt  zusammen  mit  der  ersten  das  sog.  „Itinerar"  des  Ausstellers, 
indem  sich  an  der  Hand  dieser  Angaben  die  Reihe  der  im  Mittelalter  sehr 
oft  wechselnden  Aufenthaltsorte  der  Herrscher,  Fürsten  usw.  zusammenstellen 
läßt.  Dieses  auch  für  andere  kritische  Fragen  wichtige  Itinerar  wird  je- 

weils durch  Angaben  nichturkundlicher,  historiographischer  u.  a.  Quellen 
ergänzt.  Späterhin,  da  die  Urkundenausstellung  hauptsächlich  Sache  der  Be- 

hörden mit  festen  Standorten  ist  und  mit  dem  Aufenthalt  der  Herrscher  nicht 

zusammenzustimmen  braucht,  geben  die  Datierungen  der  Briefe  die  Grundlage 
für  die  Itinerare  ab.  So  für  Maximilian  I.  und  Ferdinand  L  Ff.  z.  dt.  G.  1 
(1863)  352-383,  384-395  bzw.  646  f.  und  Karls  V.  ebda.  5  (1865)  563 
bis  587. 

Das  eigentliche  Regest  soll  in  bündigster  Form,  also  mit  Hinweglassung 
aller  nicht  charakteristischen  Formeln  den  wesentlichen  Inhalt  der  Urkunde 

bieten,  wichtige  Personen-  und  Ortsnamen  (letztere  womöglich  in  der  heutigen 
Form)  anführen,  die  handschriftliche  Ueberlieferung  vollständigst  wiedergeben, 
Drucke,  Abbildungen  und  die  einschlägige  Literatur  verzeichnen.  Die  Regesten 
eines  Bandes  sind  fortlaufend  numeriert  und  werden  nach  dieser  Nummer 

zitiert.  Geschichtliche  Uebersichten,  Darstellungen  des  Urkunden-  und  Kanzlei- 
wesens, genealogische  Bemerkungen,  Verzeichnisse  verlorener  Urkunden  (Deper- 

ditaj,  Uebersichten  nach  Empfängern,  alphabetische  Sach-  und  Namenverzeich- 
nisse ergänzen  diese  wichtigen  Behelfe  und  machen  sie  zu  wahren  Fundgruben 

historischen  Wissens.  —  Die  kurzen  Inhaltsangaben  der  in  Urkundenbüchern 
oder  sonst  wörtlich  abgedruckten  Urkunden  nennt  man  ebenfalls  (Kopf-)Regesten, 
doch  sind  diese,  den  besonderen  Zwecken  entsprechend,  nur  auf  die  knappste 
Form  beschränkt.  Ueber  das  Regestenwesen,  seine  Anlage  und  Bearbeitung 

vgl.  Gg.  Waits,  HZ.  40  (1878)  280—295  und  Vorbemerkungen  .E.  Mühl- 
hac/ters  in  den  von  ihm  hg.  Keßesten  unter  den  Karolingern  RRJ.  ̂   1  (1908) 
XX— XXXVI. 

Ein  weites  Gebiet  nimmt  in  der  Urkundenlehre  die  Feststellung  von  Fälschungen 
(vgl.  VIII  §  5)  ein.  Ja  man  kann  sagen,  an  diesen  Untersuchungen  hat  sich  ihr  ganzer 
Entwickelungpgang  emporgerankt.  Beispiele  von  Arbeiten  zur  Entlarvung  von  Urkunden- 
talschern:  Karl  U  h  1  i  r  z  ,  Die  Urkundenfälschung  zu  Passau,  MIOeG  3  (1882)  177—228: 
KarlBrandi,  Die  Osnabrücker  Fälschungen,  Westdt.  Zschr.l9  (1900)  120—73;  Mich.  Tangl. 
Die  Osnabrücker  Fälschungen,  A.  f.  Urkundenf.  2  (1909)  1^6--326;  Joh.  Lechner, 
Schwäbische  Urkundenfälschungen  des  10.  u.  12.  Jhts.  in  MIOeG  21  (1900)  28-1U5.  Die 
älteren  Königsiirkunden  für  das  Bistum  Worms  und  die  Begründung  der  bischöflichen 
Fürstenniacht,  Ebda.  22  (1901)  361—419,  529—574;  Hs.  Hirsch,  Die  echten  u.  unechten 
Stiftungsurkunden  des  Abtes  Banz  in  SB.  der  WrAk.  phil.-hist.  Kl.  189  (1919)  1—31;  Max 
Dvoiä  k.  Die  Fälschungen  des  Reichskanzlers  Kaspar  Schlick,  MIOeG  22  (1901)  51—107. 

Das  Urkundenwesen  verliert  mit  dem  Beginn  der  Neuzeit  in  Europa 
für  den  Historiker  an  Bedeutung.  Mit  der  Entfaltung  der  nach  Behörden 
geordneten  Verwaltungseinrichtungen  tritt  immer  mehr  das  Registerwesen 

in  den  Vordergrund.  Den  Weg  zu  diesem-  neuen  Gestaltung  weisen  die  schon 
im  Mittelalter  sich  findenden  Stadtbücher,  die  aus  der  städtischen  Ver- 

waltung entspringenden  S  t  e  u  e  r (L  o  s  u  n  g  s-)  b  ü  c  h  e  r,  A  d  e  1  s  m  a  t  r  i  k  e  1  n , 
Univcrsitätsmatrikeln  usw.  (vgl.  IX  i;   19). 
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Dagegen  hat  eine  vorher  keine  besondere  Rolle  spielende  Urkundenart 
in  den  neueren  Jahrhunderten  an  Bedeutung  gewonnen.  Das  sind  die  Staats- 

verträge. Für  sie  gelten  zum  Teil  ganz  andere  (historisch-praktische)  Grund- 
sätze wie  für  die  mittelalterlichen  Urkunden.  So  entfällt  für  sie  der  Begriff 

der  Kanzleimäßigkeit,  da  sie  ja  zumeist  durch  das  Zusammenwirken  mehrerer 
Kanzleien  entstanden  sind.  Trotzdem  fehlt  es  bisher  an  einer  eigenen  Staats- 

vertragslehre. Das  Wertvollste  findet  sich  bei  Ldiv.  Biitner,  GGA.  1914  S.  449ff. 

Ausführlich,  aber  zu  wenig  präzis  Gv.   ̂ yolf,  Einleitung  S.  482  —  525. 
Die  Entwicklung  der  Staatsvertragstechnik  hängt  enge  zusammen  mit 

der  Entwicklung  des  modernen  Völkerrechtes.  Zwar  haben  auch  im  Altertum 
verschiedene  Staaten  miteinander  Verträge  abgeschlossen,  doch  war  da  die 
Rolle  des  Vertrages  eine  ganz  andere.  Der  Staatsfremde  galt  an  sich  als 

Feind  und  durch  den  Vertrag  trat  der  einzelne  wie  der  Staat  erst  in  Ver- 
kehrsgemeinschaft. Vgl.  Eng.  Tüuhlcr,  Imperium  üomanum  1 :  Die  Staatsver- 

träge (1913).  Die  moderne  völkerrechtliche  Anschauung  von  einer  Gemein- 
schaft voneinander  rechtlich  und  kulturell  gleichstehender  Staaten  wurde  erst 

durch  die  Auflösung  des  römischen  Reiches  in  die  Bahn  geleitet. 
Die  ältere,  besonderes  im  Mittelalter  übliche  Form  der  Staatsverträge 

ist  die  der  gemeinsamen  Beurkundung.  Bis  ins  12.  Jht.  erschöpft 
sich  die  eigentliche  Rechtshandlung  in  dem  formalen  Akte  der  Eidesleistung, 

Zeugen-  und  Bürgenstellung,  worüber  dann  eine  einfache  Beweisurkunde  aus- 
gestellt wurde.  Vom  Ende  des  12.  Jht.  an  wird  es  zwischen  englischen  und 

französischen  Königen  häufiger,  daß  die  Verträge  in  der  Form  von  Geschäfts- 
urkunden von  den  Parteien  gemeinsam  ausgestellt  und  durch  deren  Aus- 

fertigung und  Austausch  rechtlich  vollzogen  wurden.  Diese  Form  ist  seit 
dem  19.  Jht.  nur  in  Ausnahmefällen  vorgekommen,  so  1815  bei  der  Hl.  Allianz 
und  1859  beim  Präliminarfrieden  von  Villafranca  zwischen  Napoleon  III.  und 

Franz  Josef  I.  Sie  setzt  die  persönliche  Anwesenheit  der  betreffenden  Staats- 
oberhäupter voraus.  —  Wichtiger,  weil  heute  noch  in  Uebung,  ist  der  Aus- 

tausch der  entsprechenden  Geschäftsurkunden  durch  jeden  der  Vertragsgegner. 
Geschieht  dies  durch  Beauftragte,  so  lassen  sich  drei  Stadien  unterscheiden : 
1.  die  Ausstellung  der  Volluiachtsurkunden  für  die  Unterhändler,  2.  die  Auf- 

zeichnung des  vereinbarten  Vertragsinhaltes,  das  sog.  Unterschriftsexemplar 
oder  die  Unterhändlerurkunde  und  3.  die  Ratifikation,  durch  die  das  Rechts- 

geschäft erst  vollzogen  und  rechts  wirksam  wird.  Diese  Form,  die  sich  561 
in  Byzanz  schon  nachweisen  läßt,  die  sich  in  einem  englisch-französischen 
Vertrag  von  1193  wiederfindet,  dann  im  15.  Jht.  in  Deutschland  häufiger  wird, 
gestaltet  sich  späterhin  immer  mehr  aus.  Zusatzartikel  (besonders  geheime), 
Beilagen,  Ausführungsbestimmungen,  Grenzkarten,  Grenzbeschreibungen,  Tarife 
usw.  treten  als  Beilagen  zur  ünterhändlerurkunde  hinzu. 

Im  19.  Jht.  werden  die  S  chl  uß  p  r  o  t  okoll  e  üblich,  die  die  anläßlich 
der  Unterzeichnung  von  den  Unterhändlern  abgegebenen  Erklärungen  und 
Auslegung  zu  einzelnen  Vertragspunkten  enthalten.  Gleichzeitig  tritt  mit  der 
Ausgestaltung  eines  lebhafteren  zwischenstaatlichen  Verkehrs  seit  1815  die 
Mitwirkung  der  Staatsoberhäupter  zurück  und  an  ihrer  Stelle  vereinigt  als 
eigene  Behörde,  das  Ministerium  des  Aeußeren,  die  Fäden  des  diplomatischen 
Verkehrs  in  ihrer  Hand.     Damit  wird    das  Urkundenwesen    erheblich   verein- 

Wilhelm  Dauer,  EiDfUhrung.  16 
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facht  und  es  erübrigt  sich  ein  großer  Teil  davon  in  der  Ausstellung  von  Proto- 
kollen oder  im  Austausch  von  Erklärungen  oder  Noten. 

Für  die  Herausgabe  von  Staatsverträgen  kommt  a)  neben  dem  wissenschaftlich- 
geschichtlichen Standpunkt,  b)  der  völkerrechtliche  und  damit  eng  verbunden  der  prak- 

tische in  Betracht,  c)  für  Veiträge  mit  der  Kurie  (Konkordate)  noch  der  kirchenrechtiiche. 
Auf  diesen  drei  Gebieten  bewegt  sich  auch  die  einschlägige  Literatur.  Kine  Sammlung  ab- 

gedruckter Staatsverträge  bringt  Jean  Du  M  o  n  t ,  Corps  uuiversel  diplomatique  du  droit  de 
gens  8  Bde  Haag  1726-31  u.  5  Bde.  Spltc.  Haag  1739.  (Reicht  bis  1730,  bzw.  1738.)  Eine 
Fortsetzung  hiezu  Feh.  Aug.  Wenck,  Codex  juris  gentium  recentissimi  2  Bde.  1735 — 1772 
Leipzig  1781  —  1795.  Eine  weitere  Fortsetzung  Gg.  Feh.  v.  Härtens,  Recueil  des  prin- 
cipaux  traites  d'alliance,  de  paix,  de  neutralite,  de  commerce,  de  liraites,  d'echange  etc. 
des  puissances  et  etats  de  l'Europe  '7  Bde.  Göttingen  1761  —  1801,  Supplement  au  recueil 
4  Bde.  Ebda.  1801—8,  -'8  Bde.,  davon  Bd.  1-4  v.  Gg.  Feh.  v.  Härtens,  Bd.  5—8  v. 
Karl  V.  Härtens,  Göttingen  1817 — 35.  —  Nouveau  recueil  de  traites  .  .  depuis  1808. 
jusqu'ä  present  16  Bde.  v.  G.  F.  u.  Karl  Härtens,  F.  S  aal  fei  d,  F.  Hurhard, 
Ebda.  1817—42.  —  Nouveaux  Supplements  au  recueil  v.  F.  Hurhard  3  Bde.  1839 — 42, 
Table  generale  2  Bde.  1837,  1843.  —  Nouveau  recueil  general  de  traites  .  .  1.  Serie  20  Bde. 
V.  F.  Hurhard,  K.  Murhard,  J.  Pinhas,  Ch.  S  am  wer  u.  J.  H  o  p  f  1843— 75, 
hiezu  Table  generale  2  Bde.  1875/6.  —  Nouveau  recueil  general  de  traites  2.  Serie  35  Bde. 
V.  Samwer,  Hopfu.  F.  Stoerk  1877—1908  mit  Table  generale  1910.  —  Nouveau 
recueil  general  3.  Serie  v.  Heb.  Triepel  8  Bde.  1909  tf.  Das  Werk,  das  nur  in  Druck 
veröffentlichte  Staatsverträge  seit  1761  berücksichtigt  und  nur  solche  in  dt.  oder  franzö- 

sischer Sprache,  wird  zitiert  als  Härtens  Recueil,  Härtens  Nouveau  Recueil  usw. 
Für  das  19.  u.  20.  Jht.  kommen  hiezu  die  alljährlich  erscheinenden  Archives 

diplomatiques,  Paris  1861  ff.,  ebenso  DasStaatsarchiv,  Sammlung  der  offiziellen 

Aktenstücke  zur  G.  u.  Ggw.  begonnen  v.  L.  K.  Aegidi  1861  ft".,  Jul.  B  a  s  d  e  v  a  n  t ,  Recueil 
international  des  traites  du  19e  siecle  contenant  l'ensemble  du  droit  conventionnel  entre 
les  etats  es  les  sentences  arbitrales  hg.  v.  Descamps  u.  L.  Renault  1:  1801 — 1825, 
Paris  1914  und  Descamps  u.  L.  Renault,  Recueil  international  des  traites  du  20e 
siecle  6  Bde.:  1901  — 1906  Paris  1905  ff.  Ein  ausführliches  Verzeichnis  der  gedruckten 
Staatsvertragssammlungen  zur  neueren  Geschichte  P]uropas  bei  Ldw.  B  i  1 1  n  e  r  ,  Chronolog. 

Verz.  der  österr.  Staatsverträge  4:  Register  —  Veröft'.  der  Komm.  f.  neuere  G.  Oesterreichs 13  (1917).  Als  Huster  für  die  Herausgabe  neuerer  Staatsverträge  darf  auf  die  von  der 
Kommission  für  neuere  Geschichte  Oesterreichs  veranstaltete  Veröffentlichungen  hingewiesen 
werden.  — Daß  es  auch  gefälschte  Staatsverträge  geben  kann,  beweist  das  Bei- 

spiel, das  Th.  Schiemann  HZ.  91  (1903)  S.  334  f.  gibt. 
Für  die  Staatsverträge  im  Altertum  haben  natürlich  nur  rein  wissenschaftliche 

Interessen  Raum.  Als  Ausgaben  neben  den  Inschriftenausgaben  „Die  Staatsverträge  des 

Altertums"  hg.  v.  Rud.  Scala  1  (1898).  Eine  bestimmte  Art  dieser  Verträge  behandelt 
H.  F.  Hitzig,  Altgriech.  Staatsvertrr.  über  Rechtshilfe  in  Festgabe  Ferd.  Regelsberger 
dargebracht,  Zürich  1907  S.  1-70. 

Für  die  V^erwertung  der  Urkunden  als  Geschichtsquellen kommt  zunächst  in  Betracht,  daß  die  formelhaften  von  dem  individuellen  Teil 
der  Urkunde  zu  scheiden  sind.  Um  also  eine  bestimmte  Wendung  für  eine 
bestimmte  Zeit,  für  den  iVussteller  oder  eine  Kanzlei  als  charakteristisch  fest- 

stellen zu  können,  müssen  wir  erst  nachweisen,  daß  diese  Formel  in  dieser 
Zeit,  Kanzlei  usw.  zum  ersten  Male  verwendet  worden  ist,  denn  Tatsache  ist 
es,  daß  einzelne  dieser  Urkundenbestandteile  sich  von  Geschlecht  zu  Geschlecht 
vererbt,  ja  Jahrhunderte  hindurch  in  Uebung  geblieben  sind.  Die  Päpste 
nennen  sich  heute  noch  im  Titel  seruns  servorum  Bei,  wie  dies  zum  ersten 

Male  Gregor  I.  (590— G04)  tat  und  wie  es  seit  Gregor  VII.  (1073-1085)  alle 
Päpste  taten.  Man  wird  sich  also  hüten  müssen,  aus  dieser  Formel  bei  Leo  X. 
etwa  den  Ausdruck  besonderer  Demut  oder  besonderer  i)olitischer  oder  kirch- 

licher Absichten  herauslesen  zu  wollen.  Dagegen  kennzeichnet  diese  Tatsache 
deutlich  das  Wesen  und  die  Absichten  Gregors  I.  und  auch  Gregors  VII. 
Andererseits  kann  der  Gebrauch,  vielfach  die  Anmaßung  eines  Titels  über  die 
Pläne  und  den  politischen,  aber  auch  allgemeingeistigen  Vorstellungskreis  des 
Ausstellers  Aufschluß  geben.     Ist  es  nicht  charakteristisch  für  Otto  IIl.,  wenn 
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er  sich  gelegentlich  scrcus  Jesu  Christi  nennt?  Für  den  Historiker  am  wert- 
vollsten ist  natürlich  jener  Teil,  der  den  dispositiven  Inhalt  wiedergibt.  Dieser 

wird  vielfach  von  einem  Bericht  eingeleitet  über  die  Vorgeschichte  des  in  der 

Urkunde  niedergelegten  Rechtsgeschäftes.  Er  wird  ,Xarratio'  genannt  und 
bietet  bisweilen  sehr  individuelle  rechtsgeschichtliche,  aber  auch  sonst  wichtige 
Angaben  (vgl.    Wm.  Erhoi  S.  346  ff.). 

Die  individuellen  Teile  der  Urkunde,  der  besondere  Inhalt  des  Rechts- 
geschäftes, die  Namen  der  in  ihr  angeführten  Persönlichkeiten  und  Orte,  die 

Sprache,  die  Art  der  Zeitangabe  sind  für  die  Erkenntnis  der  Rechts-,  Standes- 
und Verwaltungsverhältnisse  von  allerwichtigster  Bedeutung.  Auch  die  Wirt- 

schaftsgeschichte und  Numismatik  schöpft  aus  den  Angaben  der  Urkunden 
wertvolles  Wissen,  für  die  Ortsnamenkunde  sind  sie  eine  Quelle  ersten  Ranges, 
Familien-,  Personengeschichte  und  Genealogie  fußen  auf  ihnen  fast  einzig  und 
allein.  Aber  auch  die  politische  Geschichte  findet  in  ihnen  das  sicherste  Ge- 

rüst für  ihren  Aufbau.  Hiebei  muß  man  sich  freilich  vor  Augen  halten,  daß 
zur  psychologischen  Rekonstruktion  des  geschichtlichen  Geschehens  die  in  den 
Urkunden  ausgesprochenen  Motivierungen  nicht  immer  den  Tatsachen  zu  ent- 

sprechen brauchen.  Auch  diplomatisch  echte  Stücke  können  geschichtlich 
Falsches  enthalten.  Hinter  den  konventionell  gefärbten  oder  absichtlich  falsch 

angegebenen  Beweggründen,  die  den  Aussteller  einer  Urkunde  zu  deren  Aus- 
stellung veranlaßt  haben,  können  ganz  andere  verborgen  sein.  Man  hat  im 

Mittelalter  sehr  realpolitische  Absichten  mit  religiösen  Motiven  verdeckt. 
Aehnlich  werden  in  den  späteren  Jahrhunderten  Menschlichkeitsgrundsätze 
vorgeschützt,  wo  es  sich  in  Wirklichkeit  um  Eigennutz  und  Erreichung  politischer 
Vorteile  handelt. 

Schließlich  muß  untersucht  werden,  ob  die  in  der  Urkunde  ausgespro- 
chenen Absichten  auch  verwirklicht  wurden.  Das  gilt  namentlich  bei  Ver- 
trägen, die  oft  gar  nicht  geschlossen  wurden,  um  gebalten  zn  werden.  Bis- 

weilen werden  die  darin  enthaltenen  Bestimmungen  absichtlich  unklar  gefaßt, 
um  das  augenblickliche  Zustandekommen  der  Abmachungen  nicht  zu  verzögern. 
So  ließ  das  Wormser  Konkordat  unentschieden,  ob  unter  der  kanonischen  Wahl, 
die  Heinrich  V.  zugestanden  hatte,  die  altkanonische  oder  die  nach  dem 
Kanon  von  1080  zu  verstehen  sein  sollte.  Ernst  Bernheim^  Ff.  z.  dt.  G.  20 
(1880)  368. 

Natürlich  können  auch  verunechtete  oder  gefälschte  Urkunden  als  Quelle 
dienen.  Sie  legen  für  bestimmte  Rechtsanschauungen,  für  die  politischen  oder 
rechtlichen  Bestrebungen  des  Fälschers  oder  des  Instituts,  in  dessen  Interesse 
gefälscht  wurde,  für  das,  was  man  zur  Zeit  der  Fälschung  für  möglich  hielt  usw., 
Zeugnis  ab. 

Im  Zusammenhange  mit  dem  Urkundenwesen  steht  auch  die  Herstellung  von 
Formularsammlungen,  die  als  Behelfe  für  die  Kanzleibeamten  dienten. 
Es  handelt  sich  hiebei  um  Texte  von  erfundenen  Urkunden  oder  um  Texte,  die 
aus  wirklichen  Urkunden  entnommen  sind.  Im  letzteren  Fall  wurden  die  indi- 

viduellen Teile  (Namen,  Zahlen)  ganz  oder  teilweise  weggelassen  oder  durch 
andere  konventionell  oder  frei  erfundene  Namen,  Pronomen,  Abkürzungen 
ersetzt.  Solche  Formularsammlungen  finden  sich  bereits  in  Altrom,  kamen 
auch  bei  den  Merowingern  auf  und  waren  das  tägliche  Nachschlagebuch 
(Lider  diurnus)   in  der  päpstlichen  Kanzlei.     Seit  dem  II.  Jht.  treffen  wir  in 

16* 
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Italien  förmliche  theoretische  Anweisungen  zur  Herstellung  von  Urkunden  und 
Briefen,  die  als  Anhang  Musterbeispiele  (Formularbiicher  und  Brief- 

steller) von  diesen  bringen :  Bationes  äktanäi,  Ars  ilktandi,  Summa  dkta- 
minis.  Die  Zahl  dieser  Arbeiten  ist  ziemlich  groß.  Sie  sind  nach  zwei  Rich- 

tungen hin  als  Quellen  zu  verwerten,  1.  für  die  Urkundenlehre,  indem  sie 
über  den  Kanzleibrauch  Aufschluß  geben,  2.  aber  dadurch,  daß  die  Reste 
individueller  Züge,  die  sich  in  ihnen  vorfinden,  zur  Rekonstruktion  verlorener 
Urkunden  dienen.  Vorher  muß  jedoch  in  jedem  einzelnen  Fall  festgestellt  sein, 
ob  wir  Texte  von  tatsächlich  vorhanden  gewesenen  Stücken  vor  uns  haben 
oder  freie  Erfindungen,  ferner  ob  das  Buch  in  amtlichem  Auftrage  oder  doch 
von  einem  Mitglied  der  Kanzlei  oder  von  einem  Privatmann  aus  eigenem  An- 

triebe angefertigt  worden  ist.  Am  ausführlichsten  mit  reicher  Literaturangabe 

handelt  darüber  //.  Brcßlaii^  2/1    (1915)  225—282. 
Ueber  antikes  Urkundenwesen  fehlt  noch  eine  zusammenhängende  Darstellung.  Das 

meiste  findet  sich  in  den  einschlägigen  Geschichten  des  antiken  Rechtes,  der  Papyrus- 
u.  Inschriftenkunde.  Mor.  H.  Meier- G.  F.  Schömann-Lipsius,  Der  attische 
Prozeß  1883 — 7;  Otto  Kariowa,  Römische  Rechtsg.  1885  ff. ;  Karl  Freundt,  Wert- 

papiere im  antiken  u.  frühmittelalterl.  Rechte  1  (1910);  Ldw.  Mitteis,  Rom.  Privatrecht 
bis  auf  die  Zeit  Diokletians  1908.  Grundzüge  u.  Chrestomathie  der  Papyruskunde  von 
Ldw.  Mit  t  eis  u.  Ulr.  W  i  1  c  k  e  n  1:  Histor.  Teil  (1912).  —  Veröffentlichungen 
antiker  Urkunden  in  :  Aegypt.  Urkunden  aus  dem  kgl.  Museum,  Berlin  1895  ff. ;  Urkunden 

des  ägypt.  Altertums  hg.  v.  Gg.  Steindorff  190.3  tf.;  Documents  juridiques  d'Assyrie 
et  de  la  Chaldee  hg.  v.  Jul.  0  j)  p  e  r  t  u.  Joach.  M  e  n  a  n  t ,  Paris  1877;  S  u  m  e  r  i  a  n  ad- 

ministrative documents  hg.  v.  David  W.  Myhrman,  Philadelphia  1910,  Babylonian 
legal  and  business  documents,  Ebda.  19Ü6/9.  Beide  in  The  Babylonian  Expedition  of  the 
University  of  Pennsylvania.  Sonst  in  den  hebräischen,  arabischen  und  klassischen  In- 

schriftensammlungen. Eine  gute  Probe  für  die  diplomatische  Behandlung  antiker  Ur- 
kunden: B.  Faß,  Studien  zur  Ueberlieferungsg.  der  Römischen  Kaiserurkunde,  A.  f.  Ur- 

kundenforschung 1  (1908)  185 — 272.  Fortlaufende  Beiträge  in  Zschr.  der  Savigny-Stiftung  f. 
Rechtsg.,  (Roman.  Abt.),  Archiv  f.  Papyrusforschuug  s.  u. 

Für  das  mittelalterliche  Urkundenwesen  die  noch  nicht  abgeschlossene  Darstellung 
von  Harry  Breßlau,  Hdb.  der  Urkundenlehre  für  Dlld.  u.  Italien  U  (1889),  M  (1912), 

*  2/1  (1915),  '2  ist  nie  erschienen.  Der  ausstehende  ^2/2  Teil  soll  das  Formelwesen  der 
Königs-  und  Papsturkunde,  das  Schrift-  und  Besiegelungswesen  behandeln.  —  Im  Hdb.  der 
mittelalterl.  u.  neueren  G.  Abt.  4:  Urkundenlehre  v.  Wm.  Erben,  Ldw.  Schraitz- 
Kallenberg  u.  Osw.  Redlich  1 .  Teil :  AUg.  Einleitung  v.  0.  Redlich,  Die  Kaiser- 
u.  Königsurkunden  des  Mittelalters  in  Dtid.,  Frkch.  u.  Italien  v.  W.  Erben  (1907)  u. 
S.Teil:  Die  Privaturkunden  des  Mittelalters  v.  Osw.  Redlich  (1911).  Die  Papsturkunde 
fehlt  noch.  Hiefür  ist  Breßlau  einzusehen  u.  Meisters  Gr.  Bd.  '  1,  Abt.  2.  Urkundenlehre 
1.  Teil  Rud.  T  h  o  m  m  e  n  ,  Grundbegriffe.  Königs-  u.  Kaiserurkunden,  2.  Teil  L.  S  c  h  m  i  t  z- 
Kallenberg,  Papsturkunden  (1913).  Harold  Steinacker,  Die  Lehre  von  den  nicht- 

königlichen (Privat-)  Urkunden  ist  nur  in  '  1  (190B)  erschienen.  Die  2.  Aufl.  in  Vorbereitung. 
Neuerdings  F.  P  h  i  1  i  p  p  i ,  Einführung  in  die  Urkundenlehre  des  dt.  Mittelalters  r=  Bücherei 
der  Kultur  u.  G.  B  (1920),  populär  gehalten.  Die  besonderen  französischen,  aber  auch  die 
dt.,  englischen  u.  spanischen  Verhältnisse  berücksichtigt  Arth.  Giry,  Manuel  de  diploma- 

tique. Diplomes  et  chartres,  Chronologie  technique  usw.,  Paris  1891.  —  Ueber  das  byzan- 
tinische Urkundenwesen  Ernst  v.  D  ruf  fei,  Papyrolog.  Studien  zum  byzantin.  Urkunden- 

wesen 1915. 

Faksimilewerlce :  F.  G.  Keny  on,  The  palaeography  of  greek  papyri  with  20  facsi- 
miles  and  a  table  of  alfabets,  Oxford  1899;  Karl  Wessely,  Schrifttafeln  zur  älteren 
latein.  Paläographie  1898;  Hch.  v.  Sybel  u.  Theod.  v.  Sickel,  Kaiserurkunden  in  Ab- 

bildungen 1880  ff.  Urkunden  u.  Siegel  in  Nachbildungen  f.  d.  akadeni.  Gebrauch  hg.  v.  Gerh. 
Seeliger  1914  f.  Davon  erschienen  2.  Papsturkunden  bearb.  v.  A.  Brackmann,  3.  Privat- 

urkunden bearb.  v.  Osw.  Redlich-  Loth.  Groß,  4.  Siegelbearb.  v.  F.  P  h  i  1  i  p  p  i.  — 
Urkunden  u.  Akten.  Für  akadeni.  Uebungen  zsgst.  v.  Karl  B  r  a  n  d  i  -'  1921 ;  Diplomi 
iniperiali  e  reali  delle  cancellerie  d'ltalia  verött'.  v.  Reale  societä  Romana  di  storia  patria, 
Rom  1892;  Archivio  paleografico  italiano  geleit,et  v.  Ernst  Monaci  1882  ff.  Vol.  9:  Dip- 

lomi dci  re  d'ltalia;  Jules  Tardif,  Facsimile  de  chartcs  et  diplömes  Merovingiens  et 
Carlovingiens,  Paris  1866;  Ph.  Lauer  u.  Ch.  S  a  m  a  r  a  n  ,  Les  diplömes  originaux  des 
Merovingiens,  Paris  1908;  Facsimiles  of  ancient  charters  in  the  British  Museum 
4  Bde.  London  1873—8;  Gge.  F.  Warner,  Ery.  J.  Ellis,  Facsimiles  of  royal  and  other 
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Charters  in  the  Jiritish  Museum.  London  1:  Wilhelm  I.— Richard  I.  (1903);  —  Urkunden 
österr.  Landesfürsten  1U5— 1246  bearb.  v.  0»k.  v.  M  i  t  i  s  in  Chroust,  Mon.  palaeogr.  IL,  Lief. 
16/17  (1914). 

Bibliographie :  Da  der  Aufbewahrungsort  für  die  meisten  Urkunden  das  Archiv  ist,  sei  hier 
auf  den  Abschnitt  über  die  Archive  (XII  tj  12)  verwiesen.  Für  die  erste  Orientierung 
der  bis  1888  erschienenen  Urkundensiimmlungen  zur  G.  des  Mittelalters  Herrn.  Oesterley, 
Wegweiser  durch  die  Lit.  der  Urkundensamralungen  1:  Allgemeines,  Foruielbücher.  Briefe, 

Kreuzzüge  (1885),  '2:  Frkch..  Italien,  Iberien,  Britannien,  Skandinavien,  Slaven,  Ungarn, 
Griechenland.  Orient  (1888).  Berücksichtigt  gedruckte  wie  ungedruckte  Sammlungen  1. 
S.  56—59  eigener  Abschnitt:  Kaiserurkunden  u.  -briefe,  sonst  rein  geographische  Anord- 

nung. Die  Papsturkunde  z.  B.  unter  Rom  2  S.  241—257.  Sonst  sehe  man  bei  Ul.  Che- 
valier, Repertoire  (s.  IX  §  20)  nach.  Für  Deutschland  und  dessen  Nachbargebiete  aus- 

führlich D.-W.*  S  68—84.  —  Viel,  wenn  auch  für  die  rein  urknndenwissenschaftlichen  Zwecke 
nicht  hergerichtetes  bibliographisches  Material  findet  sich  bei  Edd.  Heydenreich, 
Hdb.  der  prakt.  Genealogie  2  Bde    1913. 

Ueber  den  Fortgang  der  Urkundenlehre  unterrichten  das  A.  f.  Papyrusforschung 
1901  ff.,  die  Bibliotheque  de  Tecole  des  chartes,  das  Neue  Archiv,  die  Mitteilungen  des 
Institutes  f.  österr.  G.forschung  1880  ff.,  das  A.  f.  Urkundenforschung  1908  ff. 

§  13.     Rechtsaufzeichnungen. 

Das  Kecht  beruht  entweder  a)  auf  Gewohnheit  oder  b)  auf  Vereinbarung 

oder  c)  auf  dem  Gesetz.  —  Die  Gewohnheit  (consuetudo),  die  für  primitive 
Kulturen  die  Regel  bildet,  bedarf  lange  Zeit  hindurch  keiner  schriftlichen  Auf- 

zeichnung. Sie  lebt  im  Volke  von  Geschlecht  zu  Geschlecht  weiter  in  stiller 
Pflege.  Auch  die  Vereinbarung  braucht  nicht  niedergeschrieben  zu 
werden.  Anders  das  Gesetz,  von  den  Römern  jus  scriptum  genannt,  das 

vom  Staate  „gesetzt"  wird  und  als  unbedingt  verbindlich  gilt.  Es  bedarf  der 
schriftlichen  Festsetzung.  Auch  die  Niederschrift  des  Gewohnheitsrechtes 

kann  zum  Bedürfnisse  werden  (man  nennt  das  dann  ., Satzung"),  doch  ist 
diese  nicht  so  wie  das  Gesetz  gegen  den  Vorwurf  mißverständlicher  Auf- 

zeichnung geschützt.  —  Hier  scheidet  sich  der  Begriff  der  Rechtsquelle  (Gewohn- 

heit, V'ereinbarung,  Gesetz)  von  dem  der  Geschichtsquelle,  für  die  natürlich 
auch  in  bezug  auf  das  Recht  alles  s^in  kann,  was  mittelbar  oder  unmittel- 

bar von  Rechtszuständen  und  -anschauungen  Zeugnis  ablegt. 
In  Zeiten,  da  es  noch  keine  Gesetze  gibt,  beruht  die  dem  jeweiligen 

Stande  der  gesellschaftlichen  Verhältnisse  angepaßte  Weiterentwicklung  des 
Rechtes  auf  der  praktischen  Rechtssprechung.  Mit  fortschreitender  Differen- 

zierung der  Gesellschaft  ward  die  ursprünglich  in  der  Volksversammlung  er- 
folgende Rechtssprechung  Vertretern  des  Volkes  (iudex  privatus,  Schöffen) 

übertragen.  Je  verwickelter  die  sozialen  Zustände  werden,  um  so  drückender 
wird  die  Ungleichheit  und  Unsicherheit  einer  derartigen  Rechtsüberlieferung 
empfunden.  Sie  kann  wie  in  Altrom  von  einer  bestimmten  Bevölkerungs- 

schichte zu  ihrem  Vorteile  ausgenützt  werden.  So  kommt  der  Zeitpunkt,  da 
entweder  praktische,  oder  politische,  oder  andere  Notwendigkeiten  dazu  zwingen, 
das  bisher  angewandte  Gewohnheitsrecht  aufzuschreiben.  Auf  diese  Weise 
entstanden  z.  B.  in  Deutschland  die    Vo/lsrccldr. 

Die  Entwickelung  des  Rechtes  geht  natürlich  über  diese  Satzungen 
hinaus,  spaltet  sich  unter  Umständen  je  nach  Machtgewalten  (Territorien, 
Städten)  ab  und  führt  mit  der  Zeit  zu  privaten  Aufzeichnungen  (Codex 
H(;r))Wf/r)iiar,ns,  Sac/isoispirgcl),  die  wie  der  Sachsenspiegel  gesetzliche  Wirk- 

samkeit erhalten  können.     Verhältnismäßig  spät  tritt  die  Notwendigkeit  einer 
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amtlichen  Kodifikation  in  die  Erscheinung.  Altrom  erlebt  dies  erst  in  seinen 
letzten  Tagen.  Der  Codex  Theodosicums  des  Kaisers  Theodosios  und  529  der 

Codex  Justhiianeus,  der  in  3  Büchern  die  kaiserlichen  Verordnungen  (consti- 
tutiones)  zusammenfaßt,  dem  533  die  zusammengestellten  Juristengutachten 

und  Kommentare  in  den  Fandeiden  oder  Digesten  folgen.  —  Aehnliche  Wege 
schlägt  auch  das  Kirchenrecht  ein.  Auch  hier  sammeln  zunächst  Private  die 

in  den  Beschlüssen  der  Kirchenversammlungen  (canones)  und  in  den  Papst- 
briefen (decretales)  ruhenden  Quellen,  zum  Teil  in  zeitlicher  Reihenfolge, 

zum  Teil  nach  sachlichen  Gesichtspunkten.  So  sind  die  ersten  3  von  den 
6  Büchern  des  Corpus  juris  canonici,  das  decretmn  Gratiani,  von  seinem  Ver- 

fasser, dem  Kamaldulensermöch  Grcdianus  um  1145  als  Lehrbuch  zusammen- 
gestellt worden.  Die  Lehrtätigkeit  der  Rechtslehrer  wirkt  also  nach  ver- 

schiedener Richtung  hin  ebenfalls  weiterführend  durch  Erläuterung,  Aus- 
legung und  Zusammenschau  der  bisher  geltenden  Rechtsnormen  und  durch 

Anpassung  an  die  Forderungen  des  Lebens.  In  diesem  Sinne  waren  die 

Glossatoren  der  Rechtsschule  zu  Bologna  im  12.  und  13.  Jht.  für  die  "Weiter- 
bildung des  römischen  Rechtes  tätig.  Die  seit  der  Rezeption  dieses  römischen 

Rechtes  aufkommende  und  von  ihm  unterstützte  Ausbildung  eines  eigenen 
Beamtenstandes  und  der  Berufsrichter  verlangte  immer  mehr  nach  Sammlung 
der  bisherigen  Gesetze  bzw.  Verordnungen  und  nach  Kodifikation  des 
geltenden  Rechtes.  An  der  Wende  vom  18.  zum  19.  Jht.  finden  die  ersten 
großen  zusammenfassenden  Arbeiten  dieser  Art  statt,  denen  dann  im  Laufe 
der  letzten  70  Jahre  auf  breiter  wissenschaftlicher  Grundlage  aufgebaute 
gesetzgeberische  Taten  folgen. 

Das  römische  Recht  kennt  als  Quellen  a)  Volksbeschlüsse,  b)  Plebis- 
zite, c)  Senatuskonsulte,  d)  Edikte  des  Praetor  und  Aedils,  e)  in 

der  Kaiserzeit  kaiserliche  V  erordnungen  und  Verfügungen,  f)  die 
Gutachten  der  mit  dem  jus  respondendi  bedachten  Gelehrten  (responsa 
prudentiu  m).  Im  Mittelalter  kannte  man  W  e  i  s  t  ü  m  e  r  ,  das  sind 
Niederschriften  von  Mitteilungen  des  Volkes  bzw.  erfahrener  Männer  aus  dem 
Volke.  Ein  Teil  der  in  der  Zeit  vom  5. — 9.  Jht.  aufgezeichneten  Stammes- 

rechte, der  sog.  Volksrechte  (leges  barbarorum),  ist  Weistum.  Einzelne  von 
ihnen  sind  in  Vereinbarung  mit  dem  Volke  gesetztes  Recht.  Hiezu 

kommen  in  der  fränkischen  Zeit  die  Kapitularien,  Einzelgesetze  ver- 
schiedenen Inhalts.  Später  gesellen  sich  ihnen  zu  Landfriedensgesetze 

(constitutiones  pacis).  Landrechte,  Stadt  rechte.  Ho  fr  echte,  ferner 

die  eigentlichen  Weis  tum  er  für  ländliche  Rechtskreise  und  die  auf  Privat- 
arbeit zurückgehenden  Rechtsbücher,  lieber  Urkunden  s.  o.  IX  §12. 

Für  die  Neuzeit  treten  zwar  Privatarbeiten  auch  in  Erscheinung,  vor 

allem  aber  das  rezipierte  Corpus  juris  civilis  Justinians  und  die  Er- 
gebnisse der  Gesetzgebung. 

Für  die  innereKritik  von  Rechtsaufzeichnungen  kommt  in  Betracht 
1.  ob  es  sich  um  Aufzeichnungen  amtlicher  Herkunft  handelt  oder  ob  sie 
wenigstens  unter  amtlicher  Aufsicht  hergestellt  worden  sind,  oder  2.  ob  sie 

privatem  Interesse  ihren  Ursprung  verdf^nken.  Wir  müssen  ferner  3.  fest- 
stellen, wie  sie  sich  zum  tatsächlich  ausgeübten  Rechte  verhalten.  Erfahrungs- 
gemäß bringt  die  schriftliche  Formulierung  lebenden  Rechtes  gewisse  Ver- 

änderungen   auch    des  Inhaltes  mit   sich,    betont  z.  B.  die  schärfere  Fassung 
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von  Strafansätzen.  Andererseits  unterscheidet  sich  die  Kechtsübung  vielfach 
von  dem  schriftlich  niedergelegten  Recht.  4.  Muß  der  Geltungsbereich  des 
Rechtes  festgestellt  werden  und  damit  in  gewissem  Zusammenhang  5.  die 
Verwandtschaft  bzw.  Selbständigkeit  des  Rechtes. 

Allgemeines:  Karl  v.  Amiia,  Vom  Wesen  des  Rechts  in  Beil.  zur  Allg.  Z.  (1906) 
Nr.  284;   Krz.  v.  H  o  1 1  z  e  n  d  o  r  f  f,   Enzyklopädie   der  Rechtsw.  "hg.  v.  Jos.  Kohler  1904. 

Antike  Kechtsaufzeichnungen :  Paul  Koschaker,  Reclitsvergleichende  iStudien  zur 

Gesetzgebung  Hamniurapis  1917;  Theod.  Kipp,  G.  der  Quellen  des  röm.  Rechts  *1909; 
Emilio  Costa,  Storia  delle  fonti  del  diritto  Romano  =  Nuova  Collezione  di  opere  giuri- 
diche  151,  Turin  1909;  Paul  Krüger,  G.  der  Quellen  u.  Literatur  des  röm.  Rechts  = 
System.  Hdb.  der  dt.  Rechtsw.  v.  Binding  1/2  M912;  Otto  Kariowa,  Röm.  Rechtsg.  1885 
— 1901:  Rud.  V.  Ihering,  Der  Geist  des  röm.  Rechts  auf  den  verschiedenen  Stufen  seiner 

Entwicklung  4  Bde.  ••  1878—88. 
Mittelalter:  Karl  v.  Amira,  Grundr.  des  german.  Rechts  (in  Paul,  Gr.  der  germ. 

Philol.)  M913;  Hch.  Brunner,  Dt.  Rechtsg.  ̂   i  (1906),  2  (1892)  =  Syst.  Hdb.  der  dt. 
Rechtsw.  hg.  v.  Binding  2/1 ;  Rieh.  Schröder,  Lehrb.  der  dt.  Rechtsg.  *  hg.  v.  Eberh. 
V.  K  ü  n  ß  b  c  r  g  1  (1919)  die  gebräuchlichste  Encyklopädie;  Klaud.  Frh.  v.  Schwerin, 

Dt.  Rechtsg.  in  Meisters  Gr.  der  G.w.  2/ö  ̂ 1915;  Paul  Vinogradoff,  Roman  law  in 
niedieval  Europe  1909;  Otto  Stobbe,  G.  der  dt.  Rechtsquellen  2  Bde.  1860/4;  Rod.  v. 
Stint  zing  u.  Lands  berg,  G.  der  dt.  Rechtsw.  3  Bde.  1880—1910;  Vito  La  Mantia, 
Storia  della  legislazione  italiana  1  :  Roma  de  stato  Romano  (476 — 1870)  =  Nuova  Colle- 

zione di  opere  giuridiche  35,  Turin  1884. 
Xeuzeit:  Gg.  v.  Below,  Die  Ursachen  der  Rezeption  des  röm.  Rechts  in  Dtld.  - 

Hist.  Bibl.  19  (1905);  Adolf  Stölzel,  Die  Entwicklung  des  gelehrten  Richtertunis  in  dt. 
Territorien  2  Bde.  1872:  derselbe,  Die  Entwicklung  der  gelehrten  Rechtsprechung 
2  Bde.  1901,  1910. 

Kirchenrecht :  Paul  Hinschius,  System  des  kathol.  Kirchenrechts  6  Bde.  1869- 97; 
Alb.  AV  e  r  m  i  n  g  h  of  f .  G.  der  Kirchenverfassung  Dtlds.  1  (1905);  derselbe,  Verfas- 
sungsg.  der  dt.  Kirche  im  Mittelalter  ^  =  Meisters  Gr.  2/6  (1918).  —  Quellen  Sammlung 

zur  Kircheng.  hg.  v.  Edd.  Eich  mann  1  (1912  tt'.);  Adolf  Tardif,  Histoire  des  sources du  droit  canonique,  Paris  1887. 
Nachweise  für  Sammlungen  von  Rechtsaufzeichnungen  auf  deutschem  Rechts- 

gebiete bei  D.-W.**  S.  122 — 127,  ebenda  auch  für  die  einzelnen  Zeitabschnitte  S.  302 — 7, 
391-3,  474-84,  651-52.  754—56,  899—902,  962—63.  Für  das  Studium  sei  auf  die  Aus- 

wahlveröffentlichungen hingewiesen,  die  an  der  Hand  der  ausgewälilten  Quellen  (zumeist 
Urkunden)  die  Entwickelung  des  Rechtes  veranschaulichen  z.  B.  Wm.  Altmann  u.  Ernst 
Bern  heim,  Ausgew.  Urkunden  zur  Erläuterung  der  Verfassungsg.  Dtlds.  im  Mittelalter 

^1909;  Gg.  V.  Below  u.  Feh.  Keutgen,  Ausgew.  Urkunden  zur  dt.  Verfassungsg. 
2  Bde.  1899;  1901;  Ernst  v.  S  c  h  w  i  n  d  u.  Alf.  Dop  seh,  Ausgew.  Urkunden  zur  Ver- 

fassungsg. der  dt -österreichischen  Erblande  im  Mittelalter  1895;  Wm.  Altmann,  Ausgew. 
Urkunden  zur  brandenburg.-preuß.  Verfassungs-  u.  Verwaltungsg.  2  Bde.  18SL7 ;  derselbe, 
Au.sgew.  Urkunden  zur  dt.  Verfassungsg.  seit  1806,  2  Bde.  1898.  Hiezu  kommt  Karl 
Zeumer,  Quellensanimlung  zur  G.  der  dt.  Reichsverfassung  in  Mittelalter  u.  Neuzeit  = 
Quellensammlung  zum  Staats-,  Verwaltungs-  u.  Völkerrecht  hg.  v.  T  r  i  e  p  c  1  2  (M904, 
-  1913);  Walter  S  c  h  ü  c  k  i  n  g  ,  Quellensammlung  zum  preuß.  Staatsrecht  =  Ebda.  4  (1906). 

Jak.  Grimm,  Dt.  Rechtsaltertümer  1828  *hg.  v.  Heusler  u.  Hübner  2  Bde. 
1899 ;  M.  J.  N  0  o  r  d  e  w  i  e  r  ,  Nederduitsche  regtsoudheden  1853;  Hch.  Z  ö  p  f  1 ,  Alter- 

tümer des  dt.  Reichs  u.  Rechts  3  Bde.  1860-61;  Edd.  Osenbrüggen,  Dt.  Rechts- 
altertümer, aus  der  Schweiz  1858/9;  Norgesgamlelove  5  Bde.,  Christiana  1846—92, 

2.  Reihe  hg.  v.  Taranger  1  (1901);  Andr.  Kolderup-Rosenvinge,  Sämling  of 
gamle    Danske  domme  4  }3dc.  Kopenhagen  1842—48. 

In  der  neueren  Zeit  beginnen  mit  dem  17.  Jht.  die  großen  Gesetzessamm- 
lungen, die  zunächst  meist  Privatarbeiten  (z.  T.  mit  amtlicher  Unterstützung)  dar- 

stellen, die  dann  von  amtlich  angeordneten  Veröffentlichungen  abgelöst  werden,  zumal 
ein  Gesetz  erst  dadurch  und  in  dem  Augenblick  Gesetzeskraft  erhält,  in  dem  es  amtlich 
publiziert,  also  im  zuständigen  Amtsblatt  abgedruckt  erscheint. 

Für  Deutschland:  Kl.  Frh.  v.  Schwerin,  Dt.  Rechtsg.  S.  30—34  u.  Gv. 
Wolf,  S.  554 — 78.  Auf  deutschem  Gebiete  blieb  die  Reichsgesetzgebung  im  Hintertreffen. 
Vorangingen  die  Territorien,  die  durch  Ausgabe  ihres  Landrechtes,  Bayern  (1616), 
Württemberg  (1555,  1567,  1610),  Preußen  (1620),  Tiroler  Landesordnungen  (1526,  1532,  1573) 
usw.  umfangreiche  Aufzeichnungen  vorgenommen.  Desgleichen  wirkten  die  Städte  durch 
kodifikatorische  Neuordnung  ihrer  Rechtsverhältnisse  vorbildlich:  Nürnberger  Reformationen 
(1479/84,  1503,  1522,  1564),  Hamburger  Stadtrecht  (1497,  1603/5).  Privatarbeiten  waren  für 
Sachsen:  Joh.  Christ.  L  ü  n  i  g  ,  Codex  Augusteus,  Leipzig  1724,  der  das  Corpus  juris 
Saxonici  1673    (2.  Aufl.  von  Corpus    novumSaxonicum   oder  sämtliche  kur-  u. 



248  Ix.  Die  wichtigsten  Geschichtsquellen.  §  14. 

fürstliche  sächsische  Ordnungen  u.  Mandate,  Dresden  1660)  fortführte  und  später  selbst 
bis  1824  weitergeführt  wurde.  Für  die  Mark  Brandenburof  gab  Otto  M  y  1  i  u  s  das 
Corpus  constitutionum  Marchicaruni  6  Bde.  Berlin  u.  Halle  1737  ff.  mit  5  Splttjänden,  die 
die  Nachträge  für  1737  —  1747  enthielten,  heraus.  Biezu  Register  und  das  JSovum  corpus 
constitutionum  BorussicoBrandenburgensium,  praecipue  Marchicarum  13  Bde.  (jeder  Bd. 
die  Verordnungen  der  k-tzten  5  Jahre  enthaltend)  1751 — 1810.  In  Oesterreich  kommt 
in  Betracht  zunächst  für  Ober-  u.  Niederösterreich  der  Codex  Austriacus  eine  die 
Zeit  Leopolds  I.  berücksichtigende,  aber  bis  ins  16.  Jht.  zurückgreifende  Privatarbeit  von 
Frz.  Ant.  V.  Guarient,  dessen  Titel  lautet:  Codicis  austriaci  ordine  alphabetico  com- 
pilati  pars  I  et  II  2  Bde.  Wien  1704.  Hiezu  Splt.  1:  Sammlung  österr.  Gesetze  bis  auf  das 
Jahr  1720  (Wien  1748),  Splt.  2:  —1740  (Ebda.  1752),  beide  von  Seb.  Gottl.  Herren- 
leben  zusammengestellt.  Als  5.  Teil  Supplementum  codicis  Austriaci:  20.  Okt.  1740 — 
31.  Dez.  1758  u.  6.  Teil:  1759—1770  (Wien  1777)  in  amtlichem  Auftrag  von  Thom.  Ign. 
Frh.  V.  Pöck.  —  [Jos.  Kropatschek],  Sammlung  aller  k.  k.  Verordnungen  u.  Gesetze 
1740—80,  8  Bde.  Wien  1787,  2  1789;  derselbe,  Hdb.  alier  unter  der  Regierung  des 
Kaisers  Josef  IL  für  die  k.  k.  Erbländer  ergangenen  Verordnungen  u.  Gesetze  in  systema- 

tischer Verbindung  18  Bde.  1785 — 1790;  Derselbe,  Sammlung  der  Gesetze,  welche  unter 
der  Regierung  des  Kaiser  Franz  IL  erschienen  sind,  Wien  1792—1847.  Mit  Leopold  IL  be- 

ginnt die  amtliche  Ausgabe:  Sr.  Majestät  Leopold  IL  Politische  Gesetze  u.  Verordnungen  für 
die  dt.,  böhm.  u.  galizischen  Erbländer  4  Bde.  Wien  1791/3,  die  als  Politische  Gesetze 
und  Anordnungen  für  sämtliche  Provinzen  des  Kaiserstaates  mit  Ausnahme  von  Ungarn  u. 
Siebenbürgen  76  Bde.  Wien  1793—1851,  bis  1848  fortgesetzt  wurde.  Wertvoll:  Alphabet.- 
chronolog.  Uebersicht  der  k.  k  Gesetze  u.  Verordnungen,  Wien  1825 — 27.  Vgl.  Ernst 
Mayerhofev,  Hdb.  f.  d.  polit.  Verwaltungsdienst  in  dem  im  Reichsrat  vertretenen 

Königieich  u.  Ländern  '^  hg.  y.  Gf.  Ant.  Pace  1  (1895)  S.  31  f.,  433  ö'.  Arn.  Luschin 
V.  Ebengreuth,  Oesterr.  Reichsg.  1896  S.  511—22. 

Mit  dem  18.  Jht.  begannen  die  großen  Kodifikationen:  1751  Codex  juris  ba- 
varici  criminalis;  1756  Codex  Maximilianeus  Bavaricus;  1794  Allgemeines  Landrecht  für  die 

preuß.  Staaten;  1769  in  Oesterreich  die  Constitutio  criminalis  Theresiana;  1781  eine  All- 
gemeine Gerichtsordnung  und  1811  Allgemeines  bürgerliches  Gesetzbuch  für  das  Kaisertum 

Oesterreich. 
Für  die  neuere  und  neueste  Zeit:  Die  dt.  Staatsgrundgesetze  in  diplomatisch  getreuem 

Abdrucke  hg.  v.  Karl  Bin  ding  10  Bde.  1893  ff. ;  Edm.  i3ernatzik,  Die  österl^  Ver- 
fassungsgesetze =  Studienausg  österr.  Gesetze  3  (^1911);  Hs.  Kelsen,  Die  Verfassungs- 

geschichte der  Republik  Dt.- Oesterr.  1919. 
Das  außerdeutsche  Rechtsgebiet  berücksichtigt  Wm.  A  1  t  m  a  n  n  ,  Ausgew.  Urkunden 

zur  außerdt.  Verfassungsg.  1897. 
England  betrifft  Fei.  Lieb  ermann.  Die  Gesetze  der  Angelsachsen  1:  Text  u. 

Uebers.  (1903),  2/1:  Wb.  1906,  2/2:  Rechts-  u.  Sachglossar  1912;  Statutes  of  the  realm  hg. 
V.  A.  Luders,  T.  E.  Tomlins  u.  a.  (Record  Commission)  IJ  Bde.:  1235 — 1713  London 
1810—28;  C  on  s  t  i  tu  t  i  0  n  a  1  documents  of  thePuritan  revolution  1628 
—  60  hg.  V.  S.  R.  Gardin  er,  Oxford  1890;  Wm.  Stubbs,  Select  chartres  of  English 

constitutional'history  *  1895. 
Franlvreich:  Vgl.  Gast.  G  a  v  e  t ,  Sources  de  l'histoire  des  institutions  et  du  droit  fran- 

9ais  =  Manuel  de  bibliogr.  historique,  Paris  1899;  Jourdan,  Decrusy  u.  F.  A.Is am- 
ber t,  Recueil  general  des  anciennes  lois  fran9aises  depuis  l'an  420  jusqu'ä  la  revolution 

de  1789,  29  Bde.  Paris  1822—33  ;  Ordonnances  des  rois  de  France  de  la3.  race 

jusqu'en  1514,  22  Bde.  Paris  1723—1849,  Forts.:  Regne  de  Franyois  L  1:  1515—16,  Paris 
1902 ;  Catalogue  desfactums  et  d'autres  documents  judiciaires  anterieurs  ä  1790 
hg.  V.  A.  Corda  5  Bde.  Paris  1891—1900. 

Dünemari::  Corpus  constitutionum  Daniae  1558 — 1660  hg.  v.  B.*A.  Secher 
5  Bde.  Kopenhagen  1887—99. 

Ungarn:  Monumenta  Hungariae  juridico-historica.  Corpus  statutorum  Hun- 
gariae  municipalium  5  Bde.  Budapest  1885 — 97.  Corpus  juris  Hungarici  hg.  v.  Markus, 
Budapest  1899—1905. 

Südslatven:  Monumenta  historico-juridica  Slavorum  meridionalium.  Agram 
1895  ff. 

Vereinigte  Staaten  Nordamerikas :  Im  Auftrage  des  Kongresses  erschien  von  B.  P.  Poo  re, 
A  descriptive  catalogue  of  the  government  publications  of  the  United  States  sept.  5.  1776 — 
march  4.  1884,  Washington  1885. 

§  14.     Akten  (Allgemeines). 

Akten  sind  die  aus  dem  amtlichen  Geschäftsverkehr  der  Behörden  her- 
vorgehenden Schriften.     Sie  stehen  ihrer  Herkunft  und  ihrem  Zustandekommen 



§  14.  Akten  (Allgemeines).  249 

nach  den  Urkunden  ziemlich  nahe,  haben  mit  diesen  vielerlei  Berührungs- 
punkte und  es  lassen  sich  manche  Uebergänge  von  den  Akten  zur  Urkunde 

nachweisen.  In  einem  freilich  unterscheiden  sie  sich  grundsätzlich :  während 
nämlich  die  Urkunde  für  sich  allein  bestehen  und  verstanden  werden  kann, 

ist  der  einzelne  Akt  nur  im  Zusammenhang  mit  den  anderen  Akten,  die  im 
Zuge  des  laufenden  Geschäftsganges  entstanden  sind,  voll  auszuwerten.  Jede 
Urkunde  ist  eine  Individualität  für  sich,  der  Akt  bloß  ein  Teil  eines  Faszikels. 

Diese  Tatsache  ist  aber  ungemein  wichtig  für  die  kritische  Behandlung  der 
Akten  als  Greschichtsquelle.  Die  Urkunde  ist  ein  in  sich  abgeschlossenes 

Ding,  ein  Ganzes,  der  einzelne  Akt  aber  nur  ein  Bruchteil  im  Ganzen  des 
aus  dem  Amtsverkehr  entstammenden  Schriftenwechsels. 

Die  Grundsätze  für  die  kritische  Behandlung  von  Urkunden  und  Akten 

sind  im. allgemeinen  die  gleichen.  Wie  bei  allen  Geschichtsquellen  muß  auch 

bei  ihne"a  vor  ihrer  Verwertung  die  Frage  beantwortet  werden:  wie  ist  das 

vorliegende  Stück  zustandegekommen'?  Im  besonderen  freilich  trennen  sich 
die  Wege  der  Kritik.  Während  es  bei  den  Urkunden  verhältnismäßig  leicht 
ist,  zu  erkennen,  welchem  Stadium  ihres  Werdeganges  sie  entstammen,  ob  sie 

Reinschrift,  Konzept  oder  Formular  sind,  während  es  hier  auch  nur  ver- 
hältnismäßig wenig  Abstufungen  gibt,  weisen  die  Akten  eine  Mannigfaltigkeit 

von  Hauptformen  und  innerhalb  dieser  eine  Verschiedenheit  der  Entwicklungs- 
stadien auf,  die  sich  nicht  leicht  in  ein  festes  Schema  bannen  läßt  und  je 

nach  Territorien  oft  im  gleichen  Zeitraum  nach  den  verschiedenen  Behörden 
verschieden  ist. 

Die  Schwierigkeiten  für  eine  einheitliche  aktenkundliche  Terminologie 

liegen  auch  darin,  daß  bei  dieser  großen  Verschiedenheit  die  im  Amtsgeschäft 
selbst  üblichen  Benennungen  ebenfalls  nach  Aemtern,  Territorien  und  Zeiten 

wechselt,  oft  aber  überhaupt  keine  feste  Bezeichnung  besteht.  Für  die  Akten 

des  politischen  Archivs  des  Landgrafen  Philipp  von  Hessen  hat  Fcli.  KiicJi, 
Politisches  Archiv  des  Ldyfcn  Fliilipp  des  Großmiitiffen  von  Hessen  1  =  Tiihl. 
ans  den  h.  j)reiiß.  Staatsarchiven  78  (1904)  S.  XXIX  if.  nachfolgende  Formen 
festgestellt  : 

1.  Das  Schreiben,  2.  die  Vollmacht  und  das  Beglaubigungsschreiben, 

3.  die  Instruktion,  4.  das  Protokoll,  5.  die  Merkzettel,  Memoranden,  Gut- 

achten, Deduktionen,  6.  Propositionen,  7.  Artikelsbriefe  für  gew^orbene  Solda- 
deska,  Eidesformeln,  8.  Prozeßschriften,  9.  Zeitungen,  10.  Register,  Listen, 
Verzeichnisse,   11.  Rechnungen  und  Rechnungsbelege. 

Für  die  brandenburgisch-preußische  Kanzlei  von  der  2.  Hälfte  des 
17.  Jhts.  an  unterscheidet  Mart.  Haß,  Ueher  das  AJctemvesen  und  den  Kandei- 

stil  vn  alten  Preußen  in  Ff.  z.  hrandeno.-prcuß.  G.  22  (1909)  201  —  255: 
1.  Die  Kabinettsordre,  2.  Reskripte  (Hof-  und  Ministerialreskripte),  3.  Berichte 
(Immediatberichte  und  Berichte  der  Zentralbehörden),  4.  Ausschreiben,  5.  Schrei- 

ben (Briefe),  6.  Edikte  und  Patente. 
Für  die  im  16.  Jht.  am  häufigsten  vorkommende  Aktenform,  nämlich 

für  das  , Schreiben'  (auch  , Schrift',  , Ausschreiben')  unterscheidet  K/irh  an 

Entwicklungsstadien  1.  Das  Konzept  (auch  „Begriff"  ,Copei'  genannt)  als  den 
Entwurf  für  das  Mundum,  2.  Das  Mundum,  3.  Die  Ausfertigung,  4.  Die 

Kopie.  —  Das  Konzept  hinwieder  kann  sein  a)  das  von  einer  Hand  her- 
gestellte Konzept,  b)  das  von  einer  oder  mehreren  Personen  revidierte,  c)  das 
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von  dem  Aussteller  (Fürsten)  eigenhändig  revidierte,  d)  das  eigenhändige,  bis- 
weilen nachträglich  von  Kanzleipersonen  geänderte  Konzept,  e)  das  als  Konzept 

benutzte  Mundum,  wenn  die  Reinschrift  nicht  vollzogen,  sondern  ihr  Inhalt 

geändert  wurde,  und  f)  das  als  Konzept  benutzte  vollzogene  (im  letzten  Augen- 
blick geänderte)  Mundum.  Der  auswärtige  Dienst  des  Deutschen  Reiches 

unterscheidet  den  oder  die  Entwürfe  vom  Konzept  als  ein  Vorstadium 
des  Konzeptes.  Hier  ist  das  letztere  bereits  endgültig  korrigiert  und  entbehrt 
gegenüber  der  Reinschrift  inhaltlich  nur  der  voll  ausgeschriebene  Namen,  Titel 
und  formelhaften  AVendungen.  Das  Mundum,  die  zur  Ausfertigung  bestimmte 

Reinschrift,  kann  sein:  a)  nicht  vollzogen,  b)  vollzogen,  c)  vollzogen  und  ver- 
schlossen. Die  Ausfertigung  (expeditio)  unterscheidet  sich  vom  vollzogenen 

Mundum  dadurch,  daß  sie  die  Kanzlei  verlassen  hat.  Ob  die  Ausfertigung 
den  Empfänger  erreicht  oder  von  ihm  entgegengenommen  wurde,  ist  eine 
andere  Frage.  Sie  ist  aber  wichtig  für  die  Feststellung  des  Fundortes. 

Man  unterscheidet  ja  in  jeder  Kanzlei  1.  den  Auslauf,  der  von  ihr  aus- 
gehenden und  2.  den  Ein  lauf,  der  bei  ihr  einlangenden  Geschäftsstücke. 

Die  Ausfertigung  eines  Aktes  wird  man  also  in  Regel  in  dem  Einlauf  des 
Empfängers,  das  Konzept  im  Auslauf  des  Ausstellers  zu  suchen  haben. 

Wichtig  für  die  kritische  Behandlung  der  Akten  ist  die  Feststellung  der 
an  dem  Zustandekommen  des  Stückes  beteiligten  Persönlichkeiten.  Hiebei 

bietet  der  Handschriftenvergleich  das  wertvollste  Mittel,  die  Mit- 
wirkung der  einzelnen  Personen  abzugrenzen.  Natürlich  gehört  hiezu  das  nötige 

handschriftliche  Vergleichsmaterial.  Bisweilen  wird  dieses  überhaupt  "nicht  auf- zutreiben sein.  Dann  muß  sich  aber  der  Benutzer  dessen  bewußt  sein,  daß  er 
es  mit  einem  kritisch  nicht  vollständig  zugerichteten  Material  zu  tun  hat.  Vgl.  o. 
S.  237.  Neben  dem  Handschriftenvergleich  und  als  unterstützend  für  diesen 

wird  man  als  zweites  Mittel  die  Heranziehung  der  Kanzlei-  und  Geschäfts- 
ordnungen zu  betrachten  haben,  ferner,  wo  solche  vorhanden  sind,  die  Privat- 

korrespondenzen der  Beamten,  ihre  Ernennungsdekrete  und  Lebensdaten. 
Natürlich  hält  sich  auch  der  Akt  an  bestimmte  äußere  Formen.  Die 

Bittschrift  muß  z.  B.  im  18.  Jht.  vielfach  auf  gestempeltem  Papier  geschrieben 
werden  und  auch  das  Format,  die  Faltung,  ob  verschlossen  oder  ofien,  ob 
gesiegelt  oder  ungesiegelt  ist  nicht  gleichgültig.  Ebenso  wird  für  das  Konzept 
eine  bestimmte  Form  (halbbrüchiges  Papier,  das  auf  der  linken  Seite  be- 

schrieben wird)  vorgeschrieben.  Für  das  Mundum  wird  besseres  Papier  ge- 
braucht als  für  das  Konzept,  doch  wird  seine  Güte  je  nach  Wichtigkeit  des 

Gegenstandes  abgestuft.  Goldschnitt,  Trauerrand  kommen  in  Betracht.  Die 
Verwendung  von  Folio,  Quart  oder  Cavalierformat  ist  für  bestimmte  Fälle 
vorbehalten.  Tinte  und  Schriftart  können  sich  je  nach  besonderen  Zwecken 
unterscheiden.  Fraktur  oder  Kanzleischrift  sind  nach  dem  Gebrauch  in  den 

einzelnen  Kanzleien  unterschieden,  Abkürzungen  vermeidet  man  gegenüber 
Höherstehenden.  Der  Rand  oben  und  unten  am  Mundum  muß  nach  gewissen 

Regeln  eingehalten  werden.  Eventuelle  Versiegelung  und  die  Versiegelungs- 
art müssen  untersucht  werden. 
Die  inneren  Merkmale  der  Akten  beziehen  sich  zunächst  wie  bei  den 

Urkunden  auf  das  Formelhafte.  Die  Titel-  und  A  n  r  e  d  e  f  o  r  m  ist  sehr 
zu  beachten,  weil  auf  diese  jederzeit  viel  Gewicht  gelegt  wurde.  Jede  Kanzlei 

fertigte  zu  diesem  Zwecke    eigene  Titulaturbücher  an.     Auch    im  Druck    er* 
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schienen  solche,  wie  von  Joh.  Christian  Liinig,  Neueröffnetes  europäisches  Staat s- 
TititJar-Buch  hg.  von  Gottloh  Aiirj.  Jcncheii,  Leipzig  1743,  das  zugleich  Personal- 

daten brachte.  Jede  Kanzlei  und  Behörde  hat  ihren  oft  eigentümlichen  Stil, 
der  sich  aber  nicht  nur  nach  der  Eigenart  der  Geschäfte,  die  sie  erledigte, 
sondern  auch  je  nach  dem  Empfänger,  an  den  ein  Akt  gerichtet  war,  ver- 

änderte. Wir  wissen  gerade  aus  der  Geschichte  des  Neuhochdeutschen,  wie 
einflußreich  auf  die  Gestaltung  unserer  Sprache  der  Einfluß  der  Kanzlei- 

sprache werden  konnte.  Man  kann  da  sogar  zwischen  protestantischem  und 
katholischem  Sprachgebrauch  unterscheiden.  Aber  selbst  die  Verwendung  des 
Deutschen,  Lateinischen  oder  Französischen  war  an  bestimmte  Regeln  ge- 

bunden, die  innerhalb  der  einzelnen  Behörden  verschieden  gehandhabt  wur- 
den. Auch  darüber-  gab  es  verschiedentliche  Anleitungen.  Nur  aus  der 

Kenntnis  des  Geschäftsganges  einer  Behörde  lassen  sich  die  Amts  vermerke, 
ihre  Bedeutung  und  ihre  Urheberschaft  feststellen.  Bisweilen  war  es  Uebung, 
daß  die  Verfertiger  des  Konzeptes  sich  unterfertigten,  bisweilen  finden  sich 

Revisionsvermerke  von  selten  der  mit  der  Durchsicht  und  Ueberprüfung  be- 
trauten Beamten.  Manchmal  ist  ein  Expeditionsvermerk  angebracht,  manch- 

mal ein  Hinweis  auf  die  Registrierung.  Wichtig  ist  auch  die  Beachtung  der 
Vermerke  über  den  Zeitpunkt  der  Absendung  oder  Einlauf  (Präsentation) 
eines  Stückes.  In  neuerer  Zeit  wird  vielfach  bei  diplomatischen  Akten  auch 
die  Stunde  angegeben. 

Besondere  Beachtung  ist  dem  Umstände  zu  schenken,  ob  ein  Akt  vor  seiner 
Erledigung  vom  Herrscher,  bzw.  seinem  Stellvertreter  oder  von  einer  Behörde 
und  da  wieder  ob  von  einem  Kollegium  oder  nur  von  dem  obersten  Beamten 

unterzeichnet  wurde,  oder  ob  nicht  die  Kontrasignatur  eines  verantwort- 
lichen höchsten  Beamten  neben  dem  eigentlichen  Vorstand  einer  Behörde  vor- 

gesehen war.  In  Preußen  unterschied  man  seit  1699  bzw.  1708  zwischen  sog. 

„Unterschriftssachen'-,  die  dem  Kurfürsten  zur  Unterschrift  vorgelegt  werden 
mußten  und  den  von  den  Ministerien  allein  zu  vollziehenden  Expeditionen,  die 

den  Vermerk  trugen  „Auf  Seiner  Majestät  allergnädigsten  Specialbefehl"  (ad  man- 
datum  speciale  regis,  par  ordre  expres  du  roi).  Spezialbefehl  heißt  hier  also  ge- 

rade  das  Gegenteil   von   dem,    was   es   von  vornherein    auszudrücken  scheint. 

Bei  der  Datierung  ist  zu  achten,  ob  die  von  einer  Behörde  ge- 
fertigten Akte  als  Ort  der  Ausfertigung  ihren  oder  den  Aufenthaltsort  des 

Herrschers  anführen,  in  dessen  Namen  sie  zeichnen.  Hier  kommt  auch  in 

Betracht,  daß  sich  seit  der  gregorianischen  Kaiendereform  bis  1700  in  Deutsch- 
land die  protestantischen  Kanzleien  von  den  katholischen  dadurch  unterscheiden, 

daß  sie  am  julianischen  Kalender  festhalten. 

Für  praktisch-historische  Zwecke  wird  man  1.  die  aus  dem  zwischen- 
staatlichen Verkehr  hervorgehenden,  2.  die  V  e  r  w  a  1 1  u  n  g  s  a  k  t  e  n 

und  3.  die  M  i  1  i  t  ä  r  a  k  t  e  n  als  gesonderte  Arten  zu  betrachten  haben. 
Dazu  kommen  unter  andern  auch  jene,  die  aus  den  ständischen  oder 
parlamentarischen  Verhandlungen  hervorgehen. 

Eine  eigentliche  wissenschaftliche  Aktenkunde  gibt  es  noch  nicht.  Gv.  Wolf, 
Einführung  bringt  S.  578 — 665  in  dieser  Hinsicht  einen  Versuch.  Sonst  sind  die  oben  an- 

geführten Schriften  von  K  ü  c  h  und  Haß  einzusehen.  Gleichzeitig  verfaßte  Anleitungen 
zur  Verfertigung  von  Akten  und  Einführungen  in  den  Geschäftsverkehr  der  Behörden  sind 
von  Spaten  (Kasp.  S  t  i  e  1  e  r)  Teutsche  Secietariats-Kunst  1673  und  im  Anschluß  an 
die  zu  Hanau  1749 — 51  von  Joh.  Jak.  Moser  geführte  Staats-  und  Eanzleiakademie,  dessen 
Einleitung  zu  den  Cantzley- Geschafften,  Hanau  175Ü. 
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§  15.     Akten  aus  dem  zwischenstaatlichen  Verkehr. 

Soweit  es  sich  um  Gesandtschaftsaliten  handelt,  kommen  in 

Betracht :  1.  die  Beglaubigung  (Kredenzbrief),  2.  die  Vollmacht  (Mandat), 
3.  die  Instruktion,  4.  die  Berichte  (Relationen,  Dispacci,  Rapports,  Despachos), 
5.  die  Weisungen  von  selten  des  Herrschers  oder  seines  Stellvertreters  (z.  B, 
des  Ministers  für  auswärtige  Angelegenheiten),  H.  Hilfspapiere,  wie  Erteilung 
freien  Geleites,  Chiffrenschlüssel,  7.  Rechnungsbelege. 

Die  Beglaubigung  und  Vollmacht  tragen  vielfach  streng  urkundlichen 
Charakter  und  sind  deshalb  auch  meist  an  ein  bestimmtes  Formelwesen  ge- 

bunden. Die  Beglaubigung  (credencia,  cre'dence,  kreditiv,  geloubsbrief) 
enthält  einen  Hinweis  auf  die  Person  des  Abzusendenden  und  in  der  Regel 
eine  mehr  oder  minder  ausführliche  Darstellung  des  Zweckes  der  Sendung. 
Die  Beglaubigung  kann  freilich  auch  bloß  die  Form  eines  Privatbriefes  be- 

sitzen. Oft  ist  Beglaubigung  und  V  ol  1  m  a  c  h  t  (Gewaltbrief,  Plein-pouvoir), 
in  eine  Form,  in  die  des  Mandats  zusammengegossen.  Die  Vollmachten  päj^st- 
licher  Nuntien  heißen  Fakultäten  und  gehen  über  die  Gesandtschaftsrechte 
noch  hinaus,  indem  darin  meist  gewisse  kirchliche  Befugnisse  (Disi^ensertei- 
lung,  Stellenverleihungen  usw.)  in  gewisser  Abgrenzung  erteilt  werden. 

Die  Instruktion,  soweit  sie  nicht  mündlich  erteilt  wird,  macht  wie 
alle  anderen  Akten  verschiedene  Stadien  vom  Konzept  bis  zum  Mundum 

durch,  wobei  für  die  Aen'derung  der  Verhältnisse  und  Willensrichtungen 
manches  Licht  aus  den  Aenderungen  des  Wortlautes  herausleuchten  kann. 
Man  unterscheidet  allgemeine  und  spezielle  Instruktionen,  die  wieder  geheim 
oder  ostensibel  sein  können.  Im  Laufe  der  Verhandlungen  kann  es  geschehen, 
daß  diese  Weisungen  erneuert,  eingeengt  oder  sonst  verändert  werden.  Oft 
tragen  die  Instruktionen  in  den  meisten  äußeren  wie  inneren  Merkmalen  den 
Charakter  von  Briefen.  Eine  eigene  Ausgabe  von  Instruktionen  hat  die 
französische  Regierung  veranstaltet  in  dem  Fiecucil  des  instrudioiis  donnces 
cwx  amhassadeurs  et  ministres  de  France  depuis  Ics  traites  de  Westphalie 
jusquä  la  revolidion  francaise  Paris  1884  ff.,  die  nach  Ländern  (Oesterreich, 
Schweden,  Portugal,  Polen,  Rom,  Skandinavien,  Savoyen-Piemont,  Preußen, 
Bayern  und  Pfalz,  Rußland,  Neapel  und  Parma,  Spanien)  geordnet  ist. 

Die  Berichte  können  nach  ihren  äußeren  (formalen)  wie  inneren 
(inhaltlichen)  Merkmalen  sehr  verschieden  geartet  sein.  Sie  können  in  aller 
Form  an  den  Herrscher  gerichtet  sein,  an  dessen  Kanzler  oder  später  an 
den  Minister  für  Auswärtige  Angelegenheiten.  Man  kann  sie  bisweilen  von 
einem  Privatbrief  kaum  unterscheiden,  andererseits  nehmen  sie  unter  um- 

ständen den  Charakter  von  Zeitungsberichten  an,  da  im  IG.  und  17.  Jht. 
verschiedene  Höfe,  die  einen  eigenen  diplomatischen  Vertreter  nicht  besolden 
konnten  oder  wollten,  den  Gesandten  einer  fremden  Macht  mit  der  laufenden 

Berichterstattung  über  die  Vorgänge  in  fremdem  Lande  betrauten.  Die  Mög- 
lichkeit einer  Berichterstattung  hängt  natürlich  eng  zusammen  mit  den  Ver- 

kehrsverhältnissen und  der  Freiheit  des  Verkehrs.  So  vermerkt  es  Liudprand 
von  Crriiiona  ausdrücklich,  daß  es  ihm  nicht  möglich  gewesen  sei,  aus  Byzanz 
an  Otto  I.  einen  Brief  oder  Boten  zu  senden.  Seit  der  Mitte  des  12.  Jht.s 

wird  in  Deutschland  eine  Korrespondenz  der  gelegentlich  abgeschickten  Ge- 
sandten immer  häufiger  und  mit  dem  Aufkommen  einer  selbständigen  Politik 
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der  Städte  zur  Regel.  Beispiele  solcher  Gesandtschaftsberichte  der  Städte- 
boten in  Deutschland  bringt  Johs.  Janssen,  Franlcfurts  Beichsliorrespondeuz  1 : 

1376—1439  (1863),  2:  1440  —  1519  (1872)  und  die  seit  1887  erscheinenden  Dt. 
Beichstagsakten  (s.  S.  261)  in  Fülle.  Mit  der  Ausgestaltung  des  zwischenstaat- 

lichen Verkehrs,  der  bereits  im  8.  Jht.  zuweilen  zu  Gesandtschaften  führte,  die 

auf  längere  Zeit  ohne  größere  Unterbrechung  an  fremden  Höfen  weilten  (so 

707 — 711  fränkische  Gesandte  an  der  Kurie),  der  aber  erst  im  15.  Jht.  die 
Einführung  von  ständigen  Gesandtschaften  hervorbrachte,  mit  dieser  Ver- 

dichtung des  Verkehrs  wird  natürlich  auch  die  Berichterstattung  zu  einer 

ständigen  Einrichtung.  (Vgl.  Adolf  Schauhe,  Zur  Entstehiwgsg.  der  stän- 

digen Gesandtschaften,  MJOeG.  10  [1889]  501  —  552.)  Namentlich  in  Venedig 
bildete  sich  im  15.  und  16.  Jht.  eine  Schule  von  Diplomaten  aus,  die  durch 

praktische  Umsicht  und  durch  politisches  Verständnis  vielfach  über  das  Mittel- 
maß hinausragten.  Etwas  später  rückte  die  Ausgestaltung  des  Gesandtschafts- 

wesens der  Kurie  nach;  allmählich  kam  auch  die  Unterscheidung  zwischen 
Nuntius  und  Legaten  auf,  wobei  Nuntius  ein  Gesandter  hieß,  der  nicht  dem 

Kardinalskolleg  angehörte.  —  Jeder  abtretende  Gesandte  pflegte  seiner  voi'- 
gesetzten  Behörde  einen  Schlußbericht  (Finalrelation)  vorzulegen.  Darin 

faßte  er  die  Ergebnisse  seiner  Sendung,  die  Summe  seiner  Erfahrungen  zu- 
sammen ,  vielfach  mit  Gedanken  über  die  Weiterführung  der  Politik  seines 

Staates  vermischt.  Dem  Bericht  des  Gesandten  oder  Konsuls  an  seine  Auf- 

traggeber steht,  wie  schon  oben  angedeutet  wurde,  die  „W  e  i  s  u  n  g"  (auch 

, Erlaß'  oder  , Reskript'  genannt)  der  ihm  übergeordneten  Behörde  gegenüber. 
Solche  Weisungen  können  an  eine  bestimmte  Mission  oder  als  Zirkularerlaß 

an  alle  Auslandsvertretungen  gesandt  werden. 
Die  Tatsache,  daß  Bänke  einen  Großteil  seiner  wissenschaftlichen  Ar- 

beiten auf  dem  Material  venetianischer  Gesandtschaftsberichte  aufbaut,  hat 

diese  und  die  diplomatischen  Papiere  überhaupt  in  ihrem  Quellenwerte 
etwas  überschätzen  lassen.  Man  übersah,  daß  eben  die  Intuition  des  Meisters 

die  Lücken  des  Materials  ergänzte  und  Falsches  von  Wahrem  schied.  Man 

wird  infolgedessen  Gesandtschaftsberichte  nicht  ohne  weiteres  verwenden  dürfen, 
bevor  man  nicht  aus  archivalischen  und  anderen  Zeugnissen  sich  über  den 
Charakter  und  die  Fähigkeiten  des  Berichterstatters  ein  Bild  geschaffen  hat. 
Dann  aber  muß  man  die  Unterschiede  und  die  Terminologie  des  gesandtschaft- 

lichen Briefverkehrs  kennen  lernen.  Da  spielt  die  Beförderungsart  eine  be- 
deutende Rolle.  Vgl.  S.  297  ff.  Bei  der  scharfen  Kontrolle  der  Post,  die  ge- 

rade den  Briefsachen  fremder  Diplomaten  gegenüber  gehandhabt  wurde,  hatte 
man  eine  unchiffrierte  Depesche  kaum  dem  gewöhnlichen  Postverkehr  anver- 

traut, sondern  eigene  Kuriere  oder  sonst  welche  Gelegenheiten  verwendet. 

Vgl.  ̂ ym.  Bauer,  Die  Taxis'sche  Bost  und  die  Beförderung  der  Briefe  Karls  V. 
MIOeG.  27  (1906)  436  —  459.  Andererseits  benützte  man  „ostensible"  Depeschen, 
die  mit  der  Post  abgingen,  um  die  anderen,  von  denen  man  wußte,  daß  sie 

den  Bericht  auffangen  („interzipieren")  werden,  in  die  Irre  zu  führen.  Es  ist 
also  für  die  kritische  Verwendung  jedesmal  darauf  zu  achten,  auf  welchem 

Wege  ein  Bericht  abging  und  ob  er  chiffriert  wurde,  ganz  oder  zum  Teil. 
Theod.  Schiemann  macht  ferner  darauf  aufmerksam,  wie  abgestuft  die  Berichte 
(und  Weisungen)  in  bezug  auf  ihre  Vertraulichkeit  sein  konnten.  In  den 
zwanziger  Jahren  des  19.  Jht.s  unterschied   man  am  österreichischen  Kaiser- 
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hofe  zwischen  depeche  (oder  Instruction)  officielle,  ostensible,  confidentielle, 

r(''servee,  secrete,  particuliere  oder  auch  secrete  et  particuHöre.  —  Zu  einer 
kritischen  Wertung  der  Berichte  gehört  aber  auch  die  Kenntnis  des  Ranges 
eines  Gesandten  (Unterscheidung  zwischen  Legaten  und  Nuntius,  Ambassadeur, 

Plenipotentiaire,  Internonce,  Envoye,  Resident,  Charge  d'affaires  usw.),  es 
gehört  die  Kenntnis  des  Zeremoniells  und  der  Etikette,  der  völkerrechtlichen 
Anschauungen  einer  Zeit  oder  eines  Landes  und  der  ganzen  Organisation  des 
Außendienstes  eines  Staates, 

Was  den  Inhalt  der  Gesandtscbaftsberichte  betrifft,  so  ist  je  nach  Uebung, 
Beförderungsmöglichkeiten  und  besonderer  Wichtigkeit  verschieden  vorgegangen 
worden.  Häufig  sind  die  Depeschen  eine  Sammlung  aller  möglichen  Nach- 

richten, bisweilen  gilt  aber  als  Regel,  wie  Bismarck  vorschrieb,  daß  ver- 
schiedenartige Gegenstände  nicht  in  einem  und  demselben  Bericht  behandelt 

werden  sollen.  Der  Inhalt  richtet  sich  auch  nach  den  Interessen  der  Emp- 
fänger, sein  Tatsachen-,  also  Quellenwert  nach  den  persönlichen  Fähigkeiten 

des  Gesandten,  nach  der  Wahl  seiner  Gewährsmänner,  nach  der  Stellung, 
die  er  bei  den  leitenden  Stellen  des  fremden  Staates  einnimmt  und  nach  seiner 

geistigen  wie  moralischen  Selbständigkeit.  Der  Unselbständige  läuft  leicht 
Gefahr,  seinem  Auftraggeber  stets  nur  nach  dem  Munde  reden  zu  wollen  und 
bloß  so  zu  berichten,  wie  jener  will,  daß  es  sein  soll. 

Es  gilt  also  auch  für  die  Herausgabe  wie  für  die  quellenmäßige  Ver- 
wertung von  Gesandtschaftsberichten,  was  für  alle  Akten  Geltung  hat,  man 

muß  sich  1.  die  Entstehungsweise  der  Berichte  im  allgemeinen  aus  dem  je- 
weils herrschenden  Geschäftsgange  vergegenwärtigen,  man  muß  2.  die  näheren 

Umstände  der  Entstehungsweise  des  vorliegenden  Berichtes  im  besonderen 
kennen  lernen.  Ferner  muß  man  sich  ähnlich  wie  beim  Brief  vor  Augen 
halten,  daß  3.  an  jedem  Bericht,  gleichsam  unsichtbar,  auch  der  Empfänger, 
an  den  er  gerichtet  ist,  mitarbeitet,  indem  der  Berichterstatter  auf  dessen 
Individualität  Rücksicht  zu  nehmen  gezwungen  ist. 

Wertvolle  Gesichtspunkte  für  die  Kritik  diplomatischer  Berichte  bringen 
Hch.  Vlmann,  lieber  den  Wert  diplomatischer  Depeschen  als  G.quellen  1874; 
Theod.  Schiemann,  Einige  Gedanken  über  die  Benutzung  und  Tubliludion  diplomat. 
Depeschen,  HZ.  83  (1899)  243  —  254. 

Außer  den  eigentlichen  Gesandtschaftsakten  kommen  in  neuester  Zeit 
die  Akten  des  A  u  ß  e  n  m  i  n  i  s  t  e  r  i  u  m  s  in  Betracht.  Diese  werden  sich 

je  nach  den  großen  Abteilungen  gliedern,  etwa  nach  Politische,  Personal-, 
Handelspolitische,  Rechtsabteilung.  Diesen  eingeordnet  sind  Unterabteilungen 
für  Presse,  Chiffren,  Verkehr,  Auswanderungswesen,  Auslieferungssachen  u.  a. 
Hieher  gehört  aber  auch  der  unmittelbare  Schriftverkehr  zwischen  verschiedenen 
Mächten,  der  meist  in  Form  von  Noten  geschieht.  Gehen  diese  zugleich  an 
mehrere  Regierungen,  so  heißen  sie  Zirhdarnoten.  Ferner  unterscheidet  man 
unterschriebene  und  nicht  unterschriebene  sog.  Verbalnoten.  Letztere  sind  die 
weniger  feierliche  Form.  Auch  für  die  Noten  sind  bestimmte  Formen  und 
Formeln  vorgesehen.  Die  Anredeform  ist  meist  in  der  dritten  Person,  doch 

ist  dieser  Gebrauch  je  nach  den  Regie^-ungen  verschieden.  Ueberreichen 
mehrere  Staaten  durch  ihre  auswärtigen  Vertretungen  einer  fremden  Regie- 

rung gemeinsam  eine  Note,  so  spricht  man  von  einer  Kollchtivnote,  überreicht 

jeder  fremde  Staat  bzw.  seine  Vertretungen  in  besonderer  Ausfertigung  je  eine' 
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inhaltlich  gleiche  Note,  nennt  man  dies  eine  identische  Note.  Bisweilen  können 
amtliche  Noten  auch  in  Briefform  abgefaßt  sein,  wie  sich  dann  zwischen  be- 

freundeten Mächten  der  Verkehr  —  neben  oder  an  Stelle  der  amtlichen  Note 
—  in  Privatbriefen  der  verantwortlichen  Staatsmänner  abwickelt. 

lieber  Stcuttsrcrträge,  die  nach  ihrer  Entstehung  auch  hieher  gehören, 
ist  bei  den  Urkunden  das  Nähere  angeführt.     Vgl.   o,  S.  241  f. 

Das  Geheimnis,  das  über  laufende  diplomatische  Verhandlungen  zu  schwe- 
ben scheint,  wird  von  Zeit  zu  Zeit  nach  Beendigung  größerer  Aktionen  durch 

amtliche  Veröflfentlichungen  gehoben.  Man  nennt  sie  F  a  r  b  b  ü  c  h  e  r  ,  da 
man  je  nach  der  Farbe  des  Umschlages,  die  herkömmlicherweise  von  den  ein- 

zelnen Staaten  gewählt  wird  (blau:  Großbritannien;  weiß:  Deutsches  Reich; 
rot:  Oesterreich-Ungarn,  Spanien;  grün:  Italien,  Rumänien,  Mexiko;  orange: 
Rußland;  gelb:  Frankreich,  China;  grau:  Japan),  Blaubücher,  Weißbücher, 
Rotbücher  usw.  unterscheidet.  In  ihnen  finden  sich  Abdrücke  von  Noten, 
Berichten,  Erlassen  (Weisungen),  Staatsverträgen  und  Protokollen,  die  den 
Parlamenten  vorgelegt  werden.  Im  Frieden  wird  bei  fremden  Regierungen 
um  die  Zustimmung  zur  Veröfientlichung  angesucht,  wenn  es  sich  um  Stücke 
handelt,  die  diese  betreffen.  Im  Kriege,  wo  auf  die  feindlichen  Staaten  solche 
Rücksichten  nicht  genommen  werden,  sind  diese  Farbbücher  mit  eine  publi- 

zistische Wafi'e  wider  den  Gegner.  Aus  diesen  Gründen  (Rücksichten  auf 
das  Ausland,  Rücksichten  auf  die  politischen  Parteien  im  eigenen  Staate)  sind 
diese  Bücher  geschichtlich  nur  mit  größter  Vorsicht  zu  benützen.  Nicht  nur 
daß  die  einzelnen  Stücke  oft  lückenhaft  mitgeteilt  werden,  ohne  daß  die  Lücken 
als  solche  gekennzeichnet  sind,  so  sind  sie  mitunter  falsch  datiert,  ja  sogar  in 
ihrem  Wortlaute  entstellt.  Die  Entstellung  beruht  vielfach  in  der  Art  der 
Auslese,  die  so  getroffen  wird,  daß  nur  die  für  die  eigene  Regierung  günstigen 
Stücke  aufgenommen,  daß  z.  B.  von  den  Berichten  eines  Gesandten  nur  jene 
ausgewählt  werden,  die  sicii  ex  eventu  als  zutreffend  erwiesen  haben.  —  Die 
Einrichtung  der  Farbbücher  stammt  aus  England.  Die  dortigen  Blue-BooJcs 
reichen  bis  in  das  Jahr  1681  zurück.  Es  handelt  sich  hiebei  zunächst  um  alle 

auf  Anordnung  des  Parlaments  gedruckten  Berichte  und  Dokumente.  Der 
Oeffentlichkeit  wurden  aber  diese  Veröffentlichungen  zuerst  183G  übergeben, 
Frankreich  folgte  mit  seinem  Livre  jaune  1852,  das  Deutsche  Reich  1884. 
Italien  gibt  seine  Libri  vcrdi  seit  1861  heraus,  z.  B.  im  Dezember  1865 

Documenti  diploviatici  i^'resentati  cd  parlamento  dal  iiiiuistro  derjU  affari  esteri 
presideiitc  dcl  consiglio  dci  viinistri  hernns.  Hiezu  ein  Index:  Ele)ico  dei  docu- 
modi  diplomatici  (lihro  verde)  presentati  cd  parlamento  Italiano  dtd  27  (jiuyno 
1H61  al  7  gnujno  1890.     Rom  1890. 

Herrn.  Meyer,  Das  politische  Schriftwesen  im  Dt.  Auswärtigen  Dienst.  Ein  Leit- 
faden zum  Verständnis  diplomat.  Dokumente  1920. 

Die  Fundorte  diplomatischer  Akten  sind  vor  allem  die  großen 
Staatsarchive  und  die  Archive  der  Ministerien  des  Aeußeren ;  doch  muß  man 
auch  beachten,  daß  Gesandte  vielfach  ihre  Amtskorrespondenz  als  Privat- 

eigentum betrachten  und  sie  nach  Beendigung  ihrer  Sendung  in  ihren  Haus- 
archiven hinterlegt  haben.  Man  muß  sich  also  nicht  bloß  der  Kritik  wegen, 

sondern  auch  um  der  Stoffbeschaffung  wegen  mit  der  Biographie  der  Urheber 
der  diplomatischen  Akten  beschäftigen.     Vgl.  XII  §  12. 

In  Betracht  kommen  besonders:  London:  Public  Record  Office;  Paris:  Archives 

du  Ministi-re  des  Affaires  etrangeres;  Wien:  Haus-,  Hof-  u.  Staatsarchiv;  Rom:  Archivio 
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della  Sante  Sede  (Vatikanisches  Archiv),  Archivio  di  Stato  (seit  1871);  Berlin:  Geheimes 
Staatsarchiv;  Charlottenburg:  Kgl.  Hausarchiv;  Brüssel:  Archives  generales  du 
royaurae;  Simancas:  Archive  general;  Madrid:  Archivo  histörico  nacional;  St.  Peters- 

burg: Staatsarchiv  und  Hauptarchiv  des  Ministeriums;  Haag:  Algemeen  Rijksarchief; 
Kopenhagen:  Rigsarkivet;  Stockholm:  Riksarkivet;  Bern:  Schweizerisches  Bundes- 

archiv. Hiezu  kommen  die  Archive  einstmals  selbständiger  Staaten  wie  München: 
Geheimes  Staatsarchiv  ;  D  r  e  s  d  e  n  :  Hauptstaatsarchiv ;  Karlsruhe:  Generallandesarchiv  ; 
Stuttgart:  Geheimes  Haus-  u.  Staatsarchiv;  Venedig:  R.  Archivio  di  Stato  ;  Neapel: 
R.  Archivio  di  Stato;  Florenz:  R.  Archivio  di  Stato. 

Eine  Aufzählung  auch  nur  der  wichtigsten  Veröffentlichungen  ist  unmöglich. 
Verwiesen  sei  blofs  auf  die  für  die  Geschichte  Europas  im  16.  Jht.  wichtigen  englischen 
Publikationen  der  Calendars,  in  denen  aus  den  wichtigsten  Archiven  englische  Auszüge  von 
Akten  wiedergegeben  werden,  z.  B.  Calendarofstatepapers  and  manuscripts  rela- 
ting  to  English  afFairs,  existing  in  the  archives  and  coUections  of  Venice  and  in  other 
libraries  of  Northern  Italy  8  Bde.:  1509—1591  hg.  v.  Rawdon  Brown,  London  1864—94. 
Ebenso  als  Galen  dar  of  letters  usw.  aus  dem  Archive  zu  Simancas  7  (13)  Bde.: 
1485—1544  hg.  v.  G.  A.  Bergenroth  u.  Pascual  de  Gayangos,  London  1862—99; 
Calendar  of  letters  and  papers,  foreign  and  domestic,  of  the  reign  of  Henry  Vlll. 
hg.  V.  J.  S.  Brewer,  James  Gairdneru.  R  H.  Brodie  21  Bde.  :  1509—1546,  London 

1862  ft". ;  Calendar  o  f  1  e  1 1  e  r  s  .  .  o  f  Edward  VI ,  M  a  r  y  ,  E  1  i  z  a  b  e  t  h  and 
James  I.  hg.  v.  Rob.  Lernen  u.  Everett  Green  12  Bde.  London  1856—72;  Calendar 
usw.  of  Edward  VI.  hg.  v.  W.  B.  T  u  r  n  b  u  1  1 ,  London  1861 ;  Calendar  usw.  (foreign 
series)  of  the  reign  of  Elizabeth  hg.  v,  Jos.  Stevenson  u.  A.  J.  Crosby,  London 

1861  ft". ;  C  a  1  e  n  d  a  r  0  f  .  .  of  state  papers  and  manuscripts  existing  in  the  archives  and 
collections  of  Milan,  hg.  v.  Allen  B.  Hinds  1:  1385-1618  (1912). 

Die  venezianischen  Gesandtschaftsberichte  sind  außerdem  veröffentlicht  von 
Eug.  Alberi,  Relazioni  degli  ambasciatori  veneti  al  senato  durante  il  secolo  16mo. 
Florenz  13  Bde.  Anhang,  Index.  1839 — 63  in  3  Reihen  geteilt  a)  Europa  ohne  Italien, 
b)  Italien,  c)  Türkei.  Aufgenommen  sind  hier  nur  die  Schiußberichte.  Eine  Fortsetzung 
hiezu  Nie.  Barozzi  u.  Gugl.  Berchet,  iielazioni  degli  stati  europei,  lettere  al  senato 
degli  ambasciatori  Veneziani  nol  secolo  XVII.  10  Bde.  Venedig  1856 — 78.  Einzelne  Aus- 

gaben noch  von  Jos.  Fiedler,  Relationen  venez.  Botschafter  über  Dtld.  u.  Oesterreich 
im  16.  Jht.  =  FRA  30  (1870) ;  derselbe,  Die  Relationen  ...  im  17.  Jht.  =  Ebda.  26  (1866); 
27  (1867);  Venetian.  Depeschen  vom  Kaiserhofe  (Dispacci  di  Germania)  hg.  v.  Hist. 
Komm,  der  Wr.  Akad.  I.Abt.  3  Bde.  1538—76  (1889—96)  bearb.  v.  Stich  u.  Gv.  Turba, 
2.  Abt.  1  Bd.:  1657—1661  (1901)  bearb.  t.  Älfr.  F.  Pribram.  Relazioni  Veneziane. 
Venetiaansche  Berichten  over  de  vereenigde  Nederlanden  von  1600  —  1795,  hg.  v.  P. 
J.  Blök,  Haag  1910.  Vgl.  Beruh.  E  r  d  m  a  n  n  s  d  ö  r  f  f  e  r  in  Berr.  über  die  Verhand- 

lungen der  kgl  sächs.  Ges.  der  W.  9  (1857)  S.  38—85.  Für  die  Zeit  1496— 1533  findet  man 
bei  Marino  Sanuto,  I  Diarii  58  Bde.  Venedig  1879—1903,  Schlufsberichte  vielfach  im 
Wortlaut  und  Auszüge  von  laufenden  Berichten.  Vgl.  Wolf,  S.  610  ff.,  Haus  er 
S.  145  usw. 

Ueber  die  Nuntiaturberichte  vgl.  o.  S.  212.  Hiezu  kommen  N  u  n  t  i  a  r  b  e  r  r. 

aus  der  Schweiz  1906  fi'. ;  N  o  n  c  i  a  t  u  r  e  s  [de  France]  de  Clement  VII.  hg.  v. 
J.  Fraikin  =  Archives  de  l'hist.  relig,  de  la  France  3  (Paris  1906) ;  Nuntiaturberr. 
vom  Kaiserhofe  Leopolds  I.  hg.  v.  Arth.  Levinson  1913;  R.  de  Hinojosa,  Los  des- 

pachos  de  la  diplomacia  pontificia  en  Espana,  Madrid  1896  ft'. Verwiesen  sei  auf  die  Coli,  de  documents  inedits,  wo  nach  diplomatischen 

Beziehungen  die  Gesandtschaftsberichte  (besonders  aus  dem  16.  Jht.)  verött'entlicht  wurden, z.  B.  Abel  D  e  s  j  a  r  d  i  n  s  ,  Negotiations  diplomatiques  de  la  France  avec  la  Toscane  5  Bde. : 
1494—1594  Paris  1859—75;  A.  G.  Le  Glay,  Negotiations  entre  la  France  et  la  maison 
d'Autriche  1501 — 80,  '2  Bde.  1845;  Ernest  Charriere,  Negotiations  de  la  France  dans 
le  Levant  4  Bde.  Paris  1848—60  u.  a  F.  M.  Mignet,  Negotiations  relatives  ä  la  suc- 
cession  d'Espagne  sous  Louis  XIV.  4  Bde.  1835  —  42.  Aus  Spanien  hat  die  Colecciön 
de  Documento  ineditos  für  die  Zeit  Philipps  II.  beigesteuert,  Bd.  98,  101,  103,  110, 
111  (Madrid  1891 — 5),  enthaltend  die  C  o  r  r  e  s  p  o  n  d  e  n  c  i  a  de  los  p  r  in  c  ip  e  s  de  AI  e- 
mania  con  Felipe  II.  y  de  los  embajadores  de  este  en  la  corte  de  Viena  und  Bd.  87, 
89 — 91  Correspondencia  de  Felipe  II.  con  sus  embajadores  en  la  corte  de 
Ingla  terra  5  Bde.  (1886/8). 

Für  die  spätere  Zeit  gibt  es  eine  Unzahl  von  Veröffentlichungen  z  B.  Politische 

Korrespondenz  Friedrichs  d.  Gr.  1 879  ft'.  oder  C  o  r  r  e  s  p  o  n  d  a  n  c  e  secrete 
inedite  de  Louis  XV.  sur  la  politique  etranger,e  hg.  v.  E.  Boutaric  2  Bde.  Paris  1866; 
Le  secret  du  roi,  Correspondance  secrete  de  Louis  XV.  avec  ses  agents  diplomatiques 
1752—74  hg.  v.  .'Vif.  Duc  de  Broglic  2  Bde.  a  Paris  1878/9  oder  P  r  e  u  fa  e  n  u.  Frank- 

reich von  1795— 18U7.  Diplomat.  Korrespondenz  hg.  v.  Paul  B  a  i  1 1  e  u  =  l'ubl.  a.  d. 
preuß.  Staatsarchiven  8  (1881),  29  (1887),  die  Correspondance  diplomatique  de 
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Talleyiand  hg.  v.  Gges.  Pallain  2  Bde.  Paris  1889—91,  die  Corriapondenze 

d  i  d  i  p  1  0  m  a  t  i  c  i  della  republica  del  regno  d'I  t  a  1  i  a  dal.  1796  —1814  hg.  v.  Ces.  Cantü, 
Mailand  1884.  —  Die  Mehrzahl  der  Akten  ist  nicht  veröffentlicht.  Eine  grofse  Zahl  von 
ihnen  wurde  zwar  schon  benutzt  und  für  geschichtliche  Darstellungen  verwendet,  doch 
sind  ihrer  zu  viele,  als  daß  man  an  einen  Abdruck  denken  könnte.  Eine  eigene  Biblio- 

graphie diplomatischer  Akten  gibt  es  nicht.  Am  erwünschtesten  als  Vorarbeit  wäre 

eine  systematische  Zusammenstellung  der  diplomatischen  N'^ertretung  jedes  Landes  bei anderen  Mächten  nach  Art  von  Edd.  Rott,  Histoire  de  la  representation  diplom.  de  la 
France  aupres  des  cantons  Suisses,  de  leurs  allies  et  de  leurs  contederes:  1430 — 1643, 
5  Bde.  1:  1480—1559  (1900),  2:  1559—1610(1902),  3:  1610—26(1906),  4/1:  1626—33(1909), 
4/2:  1633—35  (1911),  5:  1635—43  (1913). 

§  16.     Verwaltungsakten. 

Diese  für  die  Geschichte  der  Verwaltung  wichtigen  Quellen  setzen 
behufs  geschichtlicher  Verwertung  voraus,  daß  man  sich  wenigstens  mit  der 
äußeren  Organisation  der  Verwaltung  selbst  einigermaßen  vertraut  macht. 
Allgemeine  Gliederung  der  Behörden  in  ihrer  gegenseitigen  Abhängigkeit, 
Feststellung  ihres  Wirkungskreises,  ihres  rechtlichen  und  räumlichen  Wirkungs- 

kreises, Name  der  Behörden,  Titel  und  Befugnis  der  Beamten  —  je  genauer 
man  darüber  unterrichtet  ist,  um  so  erfolgreicher  wird  man  Akten  als  Quelle 
yerarbeiten  können.  Umgekehrt  ist  es  Aufgabe  des  wissenschaftlich  tätigen 
Historikers,  dort,  wo  es  an  verwaltungsgeschichtlichen  Vorarbeiten  gebricht, 
sich  aus  den  Akten  selbst  die  Hierarchie,  Titulatur  usw.  der  Behörden  und 
Beamten  zu  rekonstruieren,  ehe  er  diese  Akten  heranzieht. 

Wichtig  ist  ferner  die  bei  den  Behörden  herrschende  üebung  für  die 
Bezeichnung  der  einzelnen  Akte,  Hiebei  wird  stets  unterschieden  zwischen 
dem  Verkehr  der  oberen  zur  untergeordneten  oder  zur  gleichgestellten  Behörde, 
In  Oesterreich  zur  Zeit  Josefs  II.  befiehlt  die  höhere  Stelle  der  ihr  unter- 

geordneten durch  , Bescheide',  , Dekrete',  ,Intimationen'  und  ,Zirkularien',  die 
untergeordnete  gibt  an  die  höhere  Stelle:  , Anzeigen',  , Berichte',  , Protokolle' 
und  , summarische  Aussagen'.  Gleiche  Stellen  erlassen  an  gleiche:  ,Insinuate' 
und  ,Reinsinuate',  , Kompaßschreiben',  ,Noten',  ,Protokollauszüge',  an  die  üef- 
fentlichkeit  wendet  man  sich  durch  , Edikte',  »Generalien',  , Patente'  oder  »Ver- 

ordnungen', , Nachrichten',  ,llufe'. 
Der  Gang  eines  Aktes  ist  hier  ungefähr  dieser.  Die  von  den  Parteien 

überreichten  „Eingaben"  werden  zunächst  im  „Einreichungsprotokoll"  (pro- 
tocollum  exhibitorum)  verzeichnet,  meist  mit  Angabe  des  Datums,  der  fort- 

laufenden Nummer,  des  Inhalts  und  des  Referenten.  Später  wird  auch  der 
Tag  der  Entscheidung,  der  Ausfertigung  und  der  Registraturbezeichnung 
angemerkt.  Die  Eingabe  geht  nun  je  nach  Inhalt  und  Amtseinrichtung  ihren 
vorgeschriebenen  Weg,  wobei  in  der  Regel  der  Inhalt  der  Beschlüsse,  die 
von  den  einzelnen  Departements  und  Behörden  gefaßt  wurden,  in  eigene  Proto- 

kolle eingetragen  wurden.  Das  von  den  Konzeptsbeamten  erledigte  Stück  kam 

in  das  , Expedit',  wo  es  reingeschrieben  („mundiert"),  verglichen  („kollatio- 
niert"), zur  Unterschrift  befördert  und  dann  versendet  („expediert")  wurde. 

Das  ist  ungefähr  das  Paradigma,  nach  dem  sich  bei  den  meisten  Staatsver- 
waltungen mit  größeren  oder  kleineren  Abweichungen  der  Geschäftsgang  ab- 

gewickelt hat.  Vgl.  Erich  Gf.  Kiehnannseyc/,  Geschäftsvereinfachioiy  und  Kundei- 
reform  bei  öffcntl.  Aciutcrn  und  Behörden  1906. 

Wilhelm  Bauer,  Eluführang.  X7 
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Wichtig  für  die  Kenntnis  des  Aemterwesens  und  des  Amtsgebrauches 
sind  die  seit  der  2.  Hälfte  des  15.  Jht.s  mit  der  Neuordnung  des  Be- 

hördenwesens immer  zahlreicher  auftretenden  Kanzleiordnungen,  bei 
denen  freilich  jedesmal  sichergestellt  werden  muß,  wie  weit  die  Bestimmungen 
der  einzelnen  Ordnung  auch  verwirklicht  wurden.  Wichtig  kann  ferner  die 
Frage  sein,  ob  eine  solche  Ordnung  aus  dem  unmittelbar  empfundenen  Be- 

dürfnis der  Praxis  entstanden  ist,  ob  sie  fremden  Vorbildern  entstammt. 

Keinesfalls  darf  man  von  einer  Kanzleiordnung  deshalb,  weil  sie  einmal  er- 
lassen wurde,  auch  schon  annehmen,  daß  sie  wörtlich  befolgt  wurde  und  sich 

im  Amtsleben  durchgesetzt  hat. 
Abgedruckt  beziehungsweise  verwertet  findet  man  Kanzlei-  bzw.  Behördenordnungen 

und  Verwaltungsakten  bei  üv.  Schmoller,  Ueber  ßehördenorganisation,  Amtswesen  u. 
Beamtentum  im  allg.  u.  speziell  in  Dfcld.  u.  Preußen  bis  zum  J.  1713  =  Acta  Borussica,  Abt. 
Behördenorganisation  189t  ff.;  Siegfr.  Isaacsohn,  G.  des  preuß.  Beamtentums  vom  Anfang 
des  15.  Jhs.  bis  auf  die  Ggw.  3  Bde.  1874 — 84  reicht  von  1415  —  1713;  Urkunden  u.  Akten- 

stücke zur  G.  der  inneren  Politik  des  Kf.  Friedrich  Wilhelm  von  Brandenburg  1:  Kurt 
Breysig,  G.  der  brandenb.  Finanzen  1640—97  (1895)2:  Otto  Hötzsch,  Stände  u.  Verwal- 

tung von  Cleve-Mark  1660—97(1909);  Theod.  Fellner,  Oesterr.  Zentralverwaltung  I.Abt.; 
Von  Maximilian  I.  —1749  Bd.  1 :  Einleitung  —1749  Bd.  2  u.  3  Aktenstücke,  bearb.  von  Heb. 
Kretschmayr  =  Veröff.  der  Komm.  f.  Neuere  G.  Oesterr.  5,6,7  (1907);  Siegm.  Adler, 
Die  Organisation  der  Zentralverwaltung  unter  Ks.  Maximilian  I.  1886  (ungünstig  und  un- 

übersichtlich angelegt) ;  Theod.  Mayer,  Die  Verwaltungsorganisationen  Maximilians  I.  = 
Ff.  z.  inneren  G.  Oesterreichs  14  (1920);  Edd.  Rosenthal,  Die  Behördenorganisation 
Ks.  Ferdinands  I.  AföG.  69  (1887)  S.  51  ff. ;  E.  Rosenthal,  G.  des  Gerichtswesens  u.  der 
Verwaltungsorganisation  Bayerns  1:  1180—1598  (1889),  2:  1598—1744  (1906);  Wolfg. 
Windel  band,  Die  Verwaltung  der  Markgrafschaft  Baden  1916;  Willy  Andreas, 
G.  der  badischen  Verwaltungsorganisation  1:  Der  Aufbau  des  Staates  (1913).  Für  Eng- 

land in  den  Calendar  of  State  papers  (Rolls  Series).  Für  Frankreich:  Documents 

relatifs  ä  Thist.  de  l'industrie  et  du  commerce  en  France  hg.  v.  G.  Fagniez  =  Coli,  de 
textes  pour  servir  ä  l'etude  .  .  d'histoire  22  (1888,  31  (1900);  C  o  r  r  e  s  p  o  n  d  a  n  c  e  admini- 

strative sous  le  regne  de  Louis  XIV.  entre  le  cabinet  du  roi,  les  secretaires  d'etat,  le 
chancelier  de  France  (in  Doc.  ined.)  hg.  v.  G.  B.  Depping  4  Bde.  Paris  1850/5;  Corre- 
spondance  des  contröleurs  gener  aux  des  finances  avec  les  intendants 
des  provinces  hg.  v.  A.  M.  de  Boislisle  3  Bde.  Paris  1874 — 97  (^  Doc.  ined.)  Memoires 
des  intendants  hg.  v.  A.  M.  de  Bo  is  1  i  s  1  e  ,  ebda.  1881  {~  Doc.  ined.);  Collection 

de  documents  inedits  sur  l'histoire  economique  de  la  revolution  fran- 
9  a  i  s  e  ,  Paris  1907  ff. 

Fundorte  für  Verwaltungsakten  sind  die  Archive  der  staatlichen,  territorialen, 
sädtischen  usw.  Verwaltungsbehörden,  Vielfach  sind  die  Archive  der  obersten  Zentral- 

stellen wie  in  B  e  r  1  i  n  im  Geheimen  Staatsarchiv  zusammengelegt.  In  Wien  verteilen 
sich  die  Verwaltungsakten  auf  die  Archive  der  einzelnen  Behörden.  Als  bedeutendstes  in 
dieser  Hinsicht  ist  das  Gemeinsame  Finanzarchiv  (Hofkammerarchiv)  hervorzuheben,  da- 

neben das  des  Ministeriums  des  Innern,  des  Finanzministeriums  usw.  —  Man  muß  z.  B. 
wissen,  daß  die  Chambre  des  comptes  für  Flandern  in  Lille  war,  um  in  den  dortigen 
Archives  departeraentales  die  betreffenden  Akten  zu  suchen. 

§  17.    Militärische  Akten. 

Sie  unterscheiden  sich,  soweit  es  sich  um  Angelegenheiten  der  Militär- 
verwaltung handelt,  nicht  wesentlich  von  den  anderen  Akten.  Hier  ist  es  von 

besonderer  Wichtigkeit,  die  in  jeder  Armee  und  in  jedem  Staate  übliche  Ter- 
minologie kennen  zu  lernen.  Geht  diese  nicht  aus  den  Akten  selbst  hervor, 

so  kann  Einsicht  in  die  Dienstbücher  (Instruktionen)  Aufklärung  geben.  Im 
allgemeinen  wird  man  auch  da  zu  unterscheiden  haben  zwischen  Akten,  die 
hervorgegangen  sind  a)  aus  dem  Verkehr  untergeordneter  an  übergeordnete 
Stellen,  b)  vorgesetzter  Personen  und  Stellen  an  solche,  die  untergeordnet  sind, 

c)  aus  dem  Verkehr  gleichgestellter  Personen  und  Stellen.    In  der  österreichisch- 
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ungarischen  Armee  gab  es  z.  ß.  im  ersteren  Falle:  Rapporte,  Anzeigen,  Mel- 
dungen, Berichte,  Relationen,  Aeußerungen,  Eingaben.  Vorgesetzte  Personen 

und  Stellen  gaben  an  untergeordnete  Stellen  Befehle,  Verordnungen  oder 
Erlasse,  die  entweder  Entscheidungen  oder  Erledigungen  sein  konnten.  Eine 

besondere  Stellung  nahmen  .,  Allerhöchste  Handschreiben"  ein.  Außerdem  gab 
es  Armeebefehle,  Zirkularverordnungen,  Tagesbefehle,  Dienstzettel.  Gleich- 

gestellte richteten  aneinander  , Zuschriften'  (Ersuchsschreiben),  an  Zivilbehörden 

, Noten'. Ein  Besonderes  ist  der  S  c  h  r  i  f  t  e  n  v  e  r  k  e  h  r  i  m  F  e  1  d  e.  Hier  unter- 

scheidet man  Meldungen  und  Befehle,  Situations-  und  Gefechtsmeldungen  (an 
unmittelbar  übergeordnete  Kommanden),  Gefechtsberichte,  Bulletins.  In  den 
meisten  Armeen  war  es  angeordnet,  daß  jedes  Kommando  von  Tag  zu  Tag 
jedes  militärisch  wichtige  Ereignis  aufzeichne.  Solche  Tagebücher  waren 

bereits  in  dem  preußischen  Heere  König  Fi-iedrichs  II.  eingeführt,  vgl.  S.  275. 
Eine  wichtige  Ergänzung  zu  den  eigentlichen  Akten  bilden  die  Karten, 

üebersichts-,  Spezial-  und  Generalkarten,  Pläne,  Detailaufnahme,  Schlachten- 
pläne, Operationskarten,  Befestigungs-  und  Belagerungspläne,  Bilder  usw. 

Unterstützt  kann  die  Verwertung  von  militärischen  Akten  durch  Einsicht- 
nahme in  etwa  vorhandene  Patente,  militärische  Amtsblätter  und 

Schematismen  werden.  Für  die  ältere  Kriegsgeschichte  kommen  noch 
die  mit  der  Werbung  zusammenhängenden  Akten  und  Urkunden  (Sold- 

verträge) dazu. 
Die  Fundorte  der  militärischen  Akten  sind  in  erster  Linie  die  eigent- 
lichen Kriegsarchive.  Solche  gibt  es  in  Paris  (Archives  du  ministere  de  la 

guerre),  Berlin  (Kriegsarchiv  des  Großen  Generalstabes),  Geheimes  Archiv 
des  Kriegsministeriums,  jetzt  Reichsarchiv  in  Potsdam),  Wien  (Kriegsarchiv), 
St.  Petersburg  (Archiv  des  Marineministeriums  und  das  Militär-Gelehrte- 
Archiv  des  Großen  Generalstabes),  Haag  (Krijgsgeschiedkundig  archief  van 
den  generalen  staf),  Stockholm  (Kungl.  Krigsarkivet),  München  (Kriegs- 

archiv). Außerdem  finden  sich  natürlich  auch  in  anderen  Archiven  mili- 
tärische Akten. 

Von  Veröffentlichungen  oder  eigentlich  Verarbeitung  militärischer 
Akten  kommen  vor  allem  die  XII  §  19  genannten  in  Betracht.  Dazu  noch  Fi-an^ois  de 

Bas  u.  F.  J.  G.  ten  Raa,  Het  staatsche  leger  1568—1795,  Haag  1911  ft'.;  F.  de  Bas 
u.  J.  de  S  e  r  c  1  a  e  s  de  W  o  ra  m  e  r  s  o  m  ,  Le  campagne  de  1815  aux  Pays-Bas  d'apres  les 
rapports  officiels  neerlandais  3  Hde.  Brüssel  1908  ft'. Laufende  Publikationen  durch  die  Mitteilungen  des  k.  u.  k.  Kriegsarchivs 

i  n  W  i  e  n  1876  fl^. ;  Mitteilungen  aus  dem  A  r  c  li  i  v  des  K  r  i  e  g  s  m  i  n  i  8  t  e  r  i  u  m  s 
(Berlin)  1891  ft'. 

§  18.    Akten,  die  aus  ständischen  oder  parlamentarischen  Verhandlung-en 
hervorgehen. 

Die  Germanen  hatten  den  antiken  Staatsgedanken  zerbrochen  und  den 
Ausgleich  zwischen  dem  einzelnen  und  dem  Staat,  zwischen  der  Gewalt  des 
Gemeinwesens  und  den  Rechten  des  Volkes  bzw.  der  Freiheit  der  Persönlich- 

keit herbeigeführt.  In  den  altgermanischen  Anschauungen  wurzelt  letzten 
Endes  die  Idee  repräsentativer  Staatsformen.  In  mannigfachen  inneren  AVand- 
lungen  entwickelt  sich,  vielfach  auch  durch  äußere  Verhältnisse  (häufiger 
Wechsel    der   Herrscher,    Wechsel    des    Herrschergeschlechtes,    unglückliche 

17* 
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Kriege  u.  ä.)  beschleunigt,  aus  dem  Lehensstaate  allmählich  der  sog.  Stände- 
staat, in  dem  einzelne  Gesellschaftsschichten  in  verschiedener  Abstufung  und 

in  verschiedenem  Umfange  an  der  Ausübung  der  Staatsgewalt  Anteil  erhielten, 
indem  diesen  Schichten  (Stände)  das  Recht  der  Beratung  in  allgemeinen 
Landesangelegenheiten  durch  ihre  Vertreter  zusteht  bzw.  die  Herrscher  an 
deren  Ratschlag  gebunden  waren.  In  dem  größten  Teile  Europas  vollzog  sich 
dieser  Uebergang  im  Laufe  des  13.  Jht.s  und  knüpfte  in  der  Regel  an  die 
Bewilligung  von  Steuern  an.  Barone  (Ritter),  Prälaten  (Klerus),  Städte, 
unter  Umständen  auch  freie  Bauern  schlössen  sich  zu  solchen  Ständen  zu- 

sammen und  mußten  bei  gewissen  Gelegenheiten  oder  zu  bestimmten  Fristen 
einberufen  werden  auf  Reichstagen  bzw.  Landtagen.  Zum  Wesen 
ständischen  Wesens  gehörte  es  überdies,  daß  die  einzelnen  Stände  zur  Be- 

ratung und  Beschlußfassung  über  gemeinsame  Angelegenheiten  eigene  Tage 
abhielten.  Es  gab  Kurfürstentage,  Fürstentage,  es  gab  Städte- 

tage und  andere  ähnliche  Einrichtungen.  Mit  dem  Emporkommen  der  auf 
römisch-rechtlicher  Grundlage  sich  aufbauenden  Landesherrlichkeit  der  Fürsten 
in  Deutschland  gingen  die  Auswüchse  ständischer  Sonderpolitik  zurück,  doch 

hielt  sich  das  ständische  Prinzip,  wenn  es  auch  vom  Absolutismus  einge- 
schränkt und  bisweilen  zur  vollständigen  Einflußlosigkeit  herabgedrückt  wurde, 

doch  im  großen  und  ganzen  bis  zur  Einführung  konstitutioneller  Regierungs- 
formen. Vgl.  //.s\  Siuinge^ihcrt),  Vom  Lehenstaat  zwn  Ständestaat  =  Hlst.  Bibh 

29  (1912). 

Für  die  Verwertung  der  aus  der  Versammlung  repräsentativer  Körper- 
schaften hervorgehenden  Akten  ergibt  es  sich  also,  daß  man  sich  über  ihre 

verfassungsmäßigen  Befugnisse,  über  ihre  Geschäftsordnung  und  Zusammen- 
setzung möglichst  genau  unterrichte.  Andererseits  sind  gerade  diese  Akten 

die  wichtigsten  Quellen  für  die  Erkenntnis  jener  Verhältnisse. 
Im  allgemeinen  wird  man  innerhalb  der  hier  in  Betracht  kommenden 

(Reichstags-,  Landtags-)Akten  zu  unterscheiden  haben 
1.  die  Berufungsschreiben,  in  denen  die  einzelnen  Stände  zum 

Besuche  der  Tagung  bzw.  zur  Wahl  eines  Vertreters  eingeladen  werden. 
Nach  Erfindung  der  Buchdruckerkunst  finden  sich  bereits  frühzeitig  gedruckte 
Ausschreibung  mit  freibleibendem  Raum  für  die  individuellen  Teile  wie  Name, 
Datum  usw.     Vgl.  o.  S.   179. 

2.  Die  Proposition,  in  der  die  Verhandlungsgegenstände,  eventuell 
die  Reihenfolge  ihrer  Beratung  angegeben  wird. 

3.  Verhandlungsprotokolle. 
4.  Der  Abschied  bzw.  Nebenabschied,  der  die  Beschlüsse  der  Tagung 

enthält. 
Um  diese  vier  Hauptbestandteile,  die  unter  verschiedenem  Namen  und 

in  verschiedenen  Abänderungen  erscheinen  können,  gruppiert  sich  eine  ganze 
Reihe  weiterer  Akten.  Dazu  gehören  zunächst  die  Korrespondenzen, 
die  die  Einberufer  mit  den  Einzuberufenden  und  diese  untereinander  aus- 

tauschen. Es  ist  dies  der  schriftliche  Niederschlag  der  Vorverhandlungen, 
wozu  noch  Entschuldigungssschreiben,  wenn  ein  ständisches  Mitglied  nicht 
kommen  kann  oder  will,  zu  rechnen  sind. 

Den  zu  der  Versammlung  abgehenden  Mitglieder  wird  in  der  Regel  eine 
Instruktion   schriftlich   mitgegeben.     Leitet  nicht  der  Einberufer  selbst, 
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sondern  ein  Vertreter  von  ihm  die  Tagung,  so  erhält  auch  er  eine  solche 
Instruktion.  Während  der  Beratung  über  die  Proposition  wechseln  vielmals 

die  einzelnen  Stände  ihre  „Bedenken"  über  die  Verhandlungsgegenstände 
aus.  Gleichzeitig  senden  die  Versammlungsteilnehmer  Berichte  an  ihre 
Auftraggeber  und  erhalten  von  diesen  Bescheide  oder  neue  Instruktionen. 
Unter  Umständen  geben  die  Stände  feierliche  Erklärungen,  z.  B.  einen 

Protest  ab.  Daneben  laufen  Korrespondenzen  der  verschiedensten  Art  zwi- 
schen den  Beteiligten  hin  und  her,  Bittschreiben  kommen  hinzu,  Rech- 

nungen,  Werbungen  auswärtiger  Gesandter  usw. 
Bei  vorliegenden  Protokollen  und  Abschieden  —  erstere  kommen  zuerst 

auf  den  großen  Kirchenversammlungen,  die  ja  der  Analogie  wegen  in  diesem 
Zusammenhang  genannt  werden  dürfen,  und  zwar  schon  auf  dem  Konzil  zu 
Pisa  1409  vor  —  wird  man  stets  zu  untersuchen  haben,  ob  sie  amtlicher  oder 

privater  Natur  sind.  Man  wird  ferner  beachten  müssen,  ob  von  den  Inter- 
essenten nachträglich  auf  deren  Abfassung  Einfluß  genommen  werden  konnte. 

Der  Historiker,  der  solche  Akten  heranzieht,  wird  sich  stets  bewußt  sein 
müssen,  daß  er  ihren  Inhalt  an  den  Tatsachen  zu  prüfen  hat.  Der  Beschluß 
der  Versammlung  gewinnt  an  Bedeutung,  wenn  wir  festgestellt  haben,  daß  er 
auch  ausgeführt  wurde.  Sehr  oft  wird  die  Proposition  des  nächsten  Stände- 

tages oder  der  nächsten  Ständetage  auf  die  Ausführung  des  vorhergehenden 
Abschiedes  Bezug  nehmen. 

Beispiele  tür  die  Ausgabetechnik  und  Behandlung  dieser  Akten  sind  die  Land- 
tagsakten von  Juli  eh- Berg  14U0— 1610  hg.  v.  Gg.  v.  Below  1:  1400—1562  (1895), 

2:  —1589  (19u7|  =  Publ.  der  Ges.  f.  Rheinische  G. künde  11;  Hessische  Landtagsakten  hg. 

V.  Höh.  Glagau  1:  15u8— 1521  (1901)  =  Verött'.  der  Hist.  Komm.  f.  Hessen  u.  Waldeck  1; 
Ernestinische  Landtagsakten  hg.  v.  C.  A.  Burkhard  t  1:  1407 — 1532  (1902)  =  Thüring. 
G. quellen  8.  Nicht  so  sehr  durch  ihre  Editionstechnik  als  durch  den  weiten  Zeitraum, 
den  sie  umfassen  und  durch  die  Reichhaltigkeit  des  Inhalts  ausgezeichnet  ist  die  Amt- 

liche Sammlung  der  älteren  Eidgenössischen  Abschiede  bearb.  v. 
J.  E.  Kopp,  A.  P.  V.  Segesser  u.  a.  1 :  1245—1420(1889,  Register  1864,  ̂   1874), 
9,:  1421—77(1863),  3/1:  1478—99  (1858),  3/2:  1500—20  (1869),  4/1  a:  1521—8  (1873),  4/lb: 
1529— o2  (1876),  4/1  c:  1533-40  (1879),  4/ld:  1541—8  (1882),  4/le:  1549—55  (1886),  4/2: 
1.556-86  (1861),  5/1:  1587-1617  (1872),  5/2:  1618—48  (1875/7),  6/1:  1649-80  (1867),  6/2: 

1^681-1712  (18S2/4),  7/1:  1712—43  (1863).  7/2:  1744—77  (1867),  8:  1778-98  (18.56).  Amth 
Sammlung  der  neueren  Eidgen.  Abschiede,  1.  Teil :  Repertorium  der  Abschiede 
der  eidg.  Tagsatzungen:  1803—13  ^  v.  Jak.  Kaiser  1886;  2.  Teil:  Repert.  der  Abschiede 
usw.:   1814—48  v.  Wm.  Fetscherin  2  Bde.   1874/G. 

Die  Abschiede  der  Deutschen  Reichstage,  die  seit  1501  (Das  buch  des 
heiligen  römischen  reichs  vnnderlialtung)  immer  wieder  von  Buchhändlern  (später  als 
Corpus  recessuum  imperii)  veröilentlicht  als  „Neue  und  vollständige  Sammlung  der  Reichs- 

abschiede, welche  von  den  Zeiten  Kayser  Conrads  II.  bis  jetzo  auf  den  Teutschen  Reichs- 
Tagen  abgefaßt  worden  hg.  v.  J.  S.  S  c  h  ni  a  u  ß  u.  H.  Ch.  v.  Senckenberg,  Frank- 
fuit  1747,  4  Bde.  ( —  1736)  durch  Akten  erweitert  und  vervollständigt  wurden,  sind  für 
die  Zeit  von  1376—1441  bzw.  1519—1524  durch  die  mustergültige  Ausgabe  der  von  der 
Münchoner  Historischen  Kommission  besorgten  Dt.  Reichstagsakten  1:  1376 — 87 
(1867),  2:  1388-97  (1871).  3:  1.S97— 1400  (1877),  4:  1400-1  (1882),  5:  1401—5  (1885),  6: 
1406-10  (1888),  7:  1410—20  (1878),  8:  1421—6  (1883),  9:  1427—31  (1887).  10:  1431-33 
(1906),  11:1433—5(1898),  12:143.5—7(1901),  13/1 :  1438  (1908),  15  :  1440/1  (1914).  16/1 :  1441/2 
(1921).  Jüngere  Reihe  1:  1519  (1893),  2:  1521  (1896),  3:  1522/3  (1901),  4:  1523/4  (1905) 
überflüssig  gemacht.  Für  die  hier  noch  nicht  berücksichtigten  Jahre  Job.  Joach.  Müller, 
Des  hl.  Römischen  Reiches  Teutscher  Nation  Reichstags-Theatrum  .  .  1440—1493.  Jena  1713, 
J.J.Müller,  Reichstasjs-Theatrum  ..  1486— 1500  2  Bde.  Jena  1718/9;  J.J.Müller, 
Reichtagsstaat  unter  K.  Maximilian  I.  1500 — 1508  Jena  1709;  Gv.  Gg.  König  v.  Königs- 
t  h  a  1 ,  Nachlese  ungedruckter  Reichstags-  u.  reichsstädtischer  Kollegialhandlungen  unter 
K.  Friedrich  III.,  Frankfurt  1759  (reicht  bis  1474);  Joh.  Gottfr.  v.  Meiern.  Acta  comi- 
tialia  Ratisbonensia  publica  2  Bde.  Leipzig.  Göttingen  1738/40;  Joh.  Jos.  Fach  n  er  v. 
Eggenstorff,  Vollständige  Sammlung  aller  von  Anfang  des  noch  fürwährenden  Teut- 

schen Reichstages  de  anno  1663  bis  anhero    abgefaßten  Reichsschlüsse  4  Bde.  Regensburg 
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1740 — 77  ;  Joh.  Christian  L  ü  n  i  g  ,  Teutsche  Reichs-Cantzley  .  .  seit  dem  Westphälischen 
bis  auf  den  Rastädtischen  Frieden  8  Bde.  Leipzig  1714;  Lünig,  Sylloge  publicorum  nego- 

tiorum, Frankfurt  u.  Leipzig  1694  s.  Supplementen  1702  reichen  von  1674 — 1702;  [Chr.  G. 
Oertel]  Reichs-TagsDiarium  1745—52,  Regensburg  1756,  Forts.  7  Bde.  1752— 1765,  Neues 
Reichs-Tags  Diarum  16  Bde.  1766-1797;  J.  J.  Moser,  Teutsches  Staats-Archiv  oder 
Sammlung  derer  neuesten  und  wichtigsten  Reichs-,  Crays-  und  anderer  Handlungen  1751 
— 1757  jährlich  erscheinend. 

Für  die  Kreistage  kommen  in  Betracht  Sammlung  des  hl.  Rom.  Reichs,  sämt- 
liche Crais-Abschiede  hg.  v.  Feh.  Karl  v.  Moser  3  Bde.  ( — 1599)  Leipzig  u.  Ebersdorf 

1747/8;  des  Fränkischen  Kreises  2  Bde.  1600—1748  Nürnberg  1752;  des  Obersächsischen 
Kreises  1601—81,  Jena  1752.  Ferner  Die  Rezesse  u.  a.  Akten  der  Hängetage  von 
1256—1430  hg.  V.  K.  Koppmann  8  Bde.  1870-97.     Vgl.  o.  S.  211. 

Für  Spanien:  Cortes  de  los  antiguos  reinos  de  Leon  yde  Castilla,  Madrid 
1861  ff. ;  Actas  de  las  cortes  de  Castilla  (von  1563  an),  Madrid  1861  ff. ;  Cortes  de 
los  antigruos  reinos  de  Aragon  y  de  Valencia  y  principado  de  Cataluria,  Barce- 

lona 1896  ff. 

Für  Böhmen:  Die  böhmischenLandtagsverhandlungen  u.  Landtags- 
beschlüsse von  1526  bis  auf  die  Neuzeit  1877  ff'. 

Für  Ungarn:  Monumenta  comitialia  regni  Hungarici  (1526 — 1606 
reichend)  12  Bde.  =  Mon.  Hungariae  bist.  Abt.  3/1  Budapest  1874 — 1917;  Monumenta 
comitialia  regni  T  r  a  n  s  i  1  v  a  n  i  a  e  (:  1540—1699)  21  Bde.  =  M.  Hung.  bist.  Abt.  8/2 
Budapest  1875—1898. 

Zur  neueren  parlamentarischen  und  halbparlamentarischen  Geschichte  Deutsch- 
lands ziehe  man  heran  die  amtlichen  Veröffentlichungen  wie  Protokolle  der  Dt. 

Bundesversammlung,  a)  nebst  den  loco  dictaturae  gedruckten  Beilagen  27  Bde. 
1817—66,  b)  ohne  die  Beilagen  [für  das  Publikum].  Nachträgl.  Aktenstücke  5  Bde.  1817—20. 
Vgl.  G.  V.  Meyer,  Repertorium  zu  den  Verhandlungen  der  dt.  Bundesvers.,  Frankfurt 
1820/2;  Die  Verhandlungen  der  Bundesversammlung  von  den  revolu- 

tionären Bewegungen  des  J.  1830  bis  zu  den  geheimen  Wiener  Ministerialkonferenzen .  . 
1846  und  Die  Verhandlungen.,  bis  z..  J.  1815  (1848);  G.  Kombet,  Authentische 
Aktenstücke  aus  den  Archiven  des  Dt.  Bundes  1835,  ̂ 1838;  Offizieller  Bericht 
über  die  Verhandlungen  zur  Gründung  eines  Dt.  Parlaments  1848 ;  Stenographischer 
Bericht  über  die  Verhandlungen  der  Dt.  konstituierenden  Nationalversammlung  zu 
Frankfurt  a.  M.  hg.  v.  F.  Wigard  9  Bde.  1848—50,  vollständiges  Inhaltsverz.  1850; 
Verhandlungen  des  Österreich.  Reichstages  nach  den  stenogr.  Aufnahmen  4  Bde. 
1848;  Protokolle  des  Verfassungsausscbusses  im  ö  s  t  e  r  r.  Reichstage  1848/9  hg.  v. 
Ant.  Springer  1885;  Alfr.  Fisch  el,  Die  Protokolle  des  Verfassungsausschusses  über  die 
Grundrechte  1912;  Die  Verhandlungen  des  zum  2.  April  1848  zusammenberufenen 
Vereinigten  fp  r  e  u  ß]  Landtags,  zusammengest.  v.  E.  Bleich  1848;  Verhandlungen 
der  Versammlung  zur  Vereinbarung  der  preuß.  Staatsverfassung  2  Bde.  1848/9;  Ver- 

handlungen des  Reichstages  des  N  o  r  d  d  t.  Bundes  1867  ff. ;  Verhandlungen  des 
österr.  Reichsrats  1860  (1860).  Vgl.  Gv.  Kolmer,  Parlament  U.Verfassung  in  Oester- 
reich:  8  Bde.  —1904  (1902—14). 

Die  Akten  des  englischen  Parlaments  sind  mehrfach  veröffentlicht  worden. 
Man  findet  die  darauf  bezugnehmenden  Akten,  soweit  sie  dem  Mittelalter  angehören,  aus- 

führlich verzeichnet  bei  Charles  Groß,  The  sources  and  literature  of  English  history. 
London  1900  S.  344 — 47.  Die  politische  und  gesetzgebende  Tätigkeit  des  englischen  Par- 

laments bis  1803  bebandelt  Wm.  Cobbett,  Parliamentary  history  36  Bde.  London  1806 

— 20,  welches  Werk  von  Hansard  (dies  der  Name  des  Buchdruckers)  als  Parliamentary 
Debates  (jährlich  erscheinend)  fortgesetzt  wird.  Die  Journals  of  the  house  of  the 
Lords  (beginnend  von  1503  an)  und  die  Journals  of  the  house  of  Commons  (be- 

ginnend mit  1547)  mit  gemeinsamem  Generalindex  für  1765  —  81  sind  zu  den  obigen  Werken 
eine  wichtige  Ergänzung. 

Eine  wertvolle  Bibliographie  zu  den  Veröffentlichungen  parlamentarischer  Akten  ist 
der  Catalogue  of  parliamentary  papers  1801 — 19(i0  London  s.  d.  (ca.  1905). 
Vgl.  auch  Jos.  Redlich,  Recht  u.  Technik  des  englischen  Parlamentarismus   1905. 

In  Frankreich  verstand  man  unter  Parlament  seit  1239  die  aus  ständischen 

Elementen,  Hofbeamten  und  Rechtskundigen,  zusammengesetzte,  ständige  oberste  Gerichts- 
stelle, deren  Aemter  unter  Franz  I.  käuflich,  bzw.  erblich  wurden,  von  deren  Zustimmung 

es  gpäter  abhing,  daß  königliche  Gesetze  und  Verordnungen  Rechtskraft  erhielten.  Die 

Eintragungen  in  die  Parlamentsregister  („Olim"  genannt)  und  in  „Les  Olim  ou  registres 
des  arrets"  in  Auswahl  bei  Ch.  V.  Langlois,  Textes  relatifs  ä  l'histoire  du  parlement 
jusqn'en  1314  =  Collection  de  textes  pour  servir  a  l'etude  .  .  l'histoire  de  France  5  (1888) 
veröffentlicht,  wo  auch  die  Sonderliteratur  kritisch  verzeichnet  ist.  Den  modernen  Parla- 

mentarismus behandelt  Prosper  Duvergior  de  Hauranne,  Histoire  du  gouvernement 
parlementaire    en    France    10  Bde.    Paris  1857—71;    Phil.  J.  B.  Buchez,  Histoire  parle- 
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mentaiie  de  la  rcvolution  fran^aise  7  Bde.  Paris  1845/6.  Ueber  den  modernen  italieni- 
schen Parlamentarismus  handelt  Ed.  Arbib,  Cinquanfanni  di  storia  Parlamentäre  del 

regno  dltalia,  Rom  1898. 

§  19.    Register,  Beurkundungs-  und  Amtsbücher. 

Jede  geordnete  Verwaltung  (Verwaltung  ira  weitesten  Sinne  genommen) 
bedarf  bestimmter  Aufzeichnungen  über  ihre  Geschäfte.  Diese  können  1.  Hilfs- 

mittel sein,  die  die  Gleichmäßigkeit  der  Handhabung  sichern  und  damit  auch 
der  Arbeitssparung  dienen  wie  Formelbücher,  Sammlungen  von  Vorschriften. 
Verordnungen,  2.  Dienstordnungen,  die  den  Geschäftsgang  regeln,  3.  Verzeich- 

nisse, die  den  Auslauf  bzw.  Einlauf  an  Urkunden  und  Akten  (s.  o.  S.  251)  bei 

einer  Behörde  verzeichnen,  die  die  Ausgaben  und  Einnahmen  anmerken,  Ver- 
zeichnisse,   in    denen   man   die  Ansprüche  auf  bestimmte  Rechte  eintrug  u.  ä. 

Solche  zumeist  in  Bücher  bzw.  Rollen  eingetragenen  Urkunden  und  Akten 
treffen  wir  bereits  im  Altertum.  Hieher  gehören  die  seit  Alexander  dem 

Großen  eingeführten  „Ephemeriden"  (s.  S.  2G8),  die  Tag  für  Tag  die  durch 
den  Herrscher  erfolgten  Erledigungen  beinhalten  (vgl.  Ulr.  Wilclicn  in  Ldtv. 
]\litteis  und  Wilden  Griouhiige  und  CJiresfoniafhie  der  Pajrj/rusJcde.)  1  (1912) 
S.  6),  die  Steuerkataster,  Bevölkerungslisten,  die  Acta  oder  Commentarii 
(ü7io[xvrj|i,aTa)  der  staatlichen,  die  Acta  ordinis  oder  Gesta  municipalia  der 
Munizipalbehörden,  die  Inventaria  und  Polyptycha  der  Großgrundherrschaften 
dienten  öffentlichen  wie  privaten  Rechtsinteressen  im  römischen  Reiche.  Vgl. 
Osn:  Redlich,  Urlundcnle/ire  3;  Die  Privaturlcde.  des  Mittelalters  in  Hdb.  d. 

Mittelalt.  u.  Netteren  G.  (1911)  S.  8  ff.  Diese  Ueberlieferung  der  antiken  Ver- 
waltungskunst fand  an  der  Kurie  weitere  Pflege,  wenigstens  lassen  sich  aus 

verschiedenen  Zeiten  in  der  päpstlichen  Kanzlei  Register  nachweisen,  in 
denen  die  von  ihr  ausgehenden  Urkunden  eingezeichnet  wurden.  Aehnliche 
Einrichtungen  finden  wir  seit  dem  Ende  des  12.  Jhts.  in  Frankreich,  seit 
Friedrich  11.  in  Sizilien,  seit  Heinrich  VII.  vereinzelt  und  seit  Ruprecht 

dauernd  in  der  deutschen  Reichskanzlei.  Harry,  Breßlau,  Hdb.  d.  VrAtmdcn- 

Ir/ire'^  1  (1912)  101  ff.  Ueberdies  war  es  besonders  ira  bayerischen  und  süd- 
ostdeutschen Kolonialgebiete  schon  im  8.  und  9.  Jht.  üblich,  die  über  Rechts- 

geschäfte ausgestellten  Akte  zur  Wahrung  der  Rechtstitel  in  Bücher  einzu- 
tragen, welche  Eintragungen  bei  dem  Niedergang  des  Urkundenwesens  im 

allgemeinen  in  späterer  Zeit  bisweilen  die  Rechtskraft  von  Urkunden  selbst 
erhielten.  So  entstanden  die  Traditionsbücher.  Ueber  sie  handelt 

Osn-.  liedlich  a.  a.  O.  S.  79 — 92.  Ebenfalls  praktischen  Bedürfnissen  ver- 
danken die  Urbare  ihrem  Ursprünge.  Das  Urbar  dient  dazu  die  Besitz- 

rechte einer  Grundherrschaft  ständig  im  Auge  zu  behalten.  Die  eigentlichen 
Urbare  besitzen  zwar  rechtliche  Beweiskraft,  ohne  wie  die  Urkunden  über 
den  Zeitpunkt,  da  das  rechtliche  Verhältnis  entstanden  ist,  und  die  näheren 
Umstände  seines  Zustandekommens  Aufschluß  zu  geben.  Zum  Unterschiede 
von  Steuerkatastern  sind  sie  nicht  territorialer  Natur,  sondern  beziehen  sich 
auf  einen  bestimmten  in  einer  Hand  befindlichen  Grundbesitz  ohne  Rück- 

sicht darauf,  ob  dieser  räumlich  zusammenhängt  oder  verstreut  ist.  Urbare 
im  weiteren  Sinne  sind  Aufzeichnungen  rein  verwaltungstechnischer  Natur 

ohne  rechtliche  Beweiskraft.  Vgl.  Jos.  Susta,  Zur  G.  u.  Kritik  der  llrbarial- 
auf  zeich  nwKjcn.    SBWrAk.  phil.-hist.  Kl.  138  (1898)  u.  G(j.  Coro,  Zur  Quellenkde. 
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der  Wirtschaftsg.  in  Dt.  Gbll.  11  (1910)  118.  Als  Muster  für  Herausgabe 
und  Bearbeitung  von  Urbaren :  Alf.  Bopsch,  LandesfUrstl.  Urbare  Nieder-  u. 
Ober  Österreichs  u.  Steiermarks  =  Oesterr.  Urbare  1,  1  (1904),  2  (1910).  Weitere 
Beispiele  bei  Rud.  Kötzsclüce,  Dt.  Wirtschaftsg.  bis  zum  17.  Jh.  =  Meisters  Gr. 

2  11  2/1  (1921)  S.  18. 
Der  Finanzverwaltung  dienen  die  Rechnungsbücher  (Raitbücher), 

in  denen  größere  und  kleinere  Verwaltungsbereiche  über  ihr  Rechnungswesen 
Buch  führten.  In  Deutschland  begannen  mit  der  Anlage  solcher  Bücher 
um  1260  die  Herzoge  von  Savoyen  und  ungefähr  um  dieselbe  Zeil  Tirol. 
Im  13.  Jht.  tauchen  auf  deutschem  Boden  auch  Steuerbücher  und 
Steuerverzeichnisse  auf.  Daneben  erscheinen  auch  die  Lehenbücher 
zunächst  als  Verzeichnisse  des  Lehenbesitzes  für  die  Bedürfnisse  der  Grund- 

herrschaft und  der  Landesverwaltung,  dann  aber  auch  als  Register  über  die 

Lehenakte  und  -Urkunden,  die  jeweils  ausgestellt  wurden. 
Mit  der  Ausgestaltung  des  städtischen  Verwaltungswesens  nehmen  die 

dieser  Verwaltung  dienenden  Behelfe  zu,  die  man  mit  dem  Gesamtnamen 
Stadtbücher  zu  bezeichnen  pflegt.  Sie  sind  aus  dem  städtischen  Kanzlei- 

wesen emporgewachsen  und  werden  durch  den  Rechtscharakter  ihres  Inhaltes 
bestimmt.  Vor  allem  kommen  da  jene  öffentlichen  Bücher  in  Betracht,  die 
zur  Eintragung  privater  Rechtsakte,  besonders  des  Liegenschaftsrechtes  dienten 
(Grund-  und  Pfandbücher),  als  zweite  Gruppe  die  Statutenbücher.  Sie  differen- 

zieren sich  nach  mannigfacher  Art,  was  schon  ihre  Benennungen  anzeigen, 

als  Acht-,  Einungs-,  Brief-,  Bürgerbuch,  Eid-,  Ordnungs-,  Erbebuch,  Gerichts- 
Gesandt-,  Kämmerei-,  Kauf-,  Klage-,  Kriegsbuch,  Renten-,  Schöffen-,  Schreins-, 
Schuld-,  Spruch-,  Urfehdebuch  u.  a.  Sie  betreffen  1.  die  Verfassung  der 
Stadt  und  ihr  Recht,  das  Aemterwesen,  2.  die  Verwaltung,  3.  die  Recht- 

sprechung von  Gericht  und  Rat  in  Zivil-  und  Strafsachen,  4.  freiwillige 
Gerichtsbarkeit,  5.  das  Finanzwesen.  Vgl.  Konr.  Ber/erle,  Die  dt.  Stadtbüchcr 

in  Dt.  G.bll.  11  (1910)  145—200,  Paid  Rchme,  Die  Stadtbücher  als  G.quelle 
1913.  —  Als  Beispiel,  wie  solche  Quellen  verarbeitet  werden  können,  diene 
Paid  Sander.,  Die  reichsstädtisclte  Haushaltung  Nürnbergs  dargest.  auf  Grund 

ihres  Zustandes  von  1431 — 1440  (1902),  JBcrnh.  Harms,  Der  Stadtliaushalt 
Basels  im  ausgehenden  Mittelalter  3  Bde.  1910. 

Die  Stadtbücher,  soweit  sie  die  Beurkundung  des  Liegenschaftsrechtes 
zur  Aufgabe  haben,  sind  Vorläufer  der  modernen  Grundbücher,  wie  sie 
seit  dem  14.  u.  15.  Jht.  gang  und  gäbe  werden.  Ihr  Charakter  ist  dadurch 

bestimmt,  daß  durch  die  Eintragung  in  das  Buch  die  Besitz-  oder  Eigentums- 
veränderung erst  rechtskräftig  wird.  Es  gibt  da  zwei  Grundformen,  indem 

sie  entweder  a)  nach  dem  Realfoliensystem  geordnet  sind,  d.  h.  sie  sind  nach 
den  Liegenschaften  geordnet,  b)  nach  dem  Zeitpunkt  der  Eintragung,  wie  dies 

in  Tirol  die  sog.   „Verfachbücher"   (bis  1890)  halten. 
Hieran  reihen  sich  die  Z  o  1 1  b  ü  c  h  e  r  (Zollrollen),  in  die  man  alles 

eintrug,  was  das  Zollvvesen  betrifft,  Tarife,  Zolleingänge  bisweilen  auch  Her- 
kunftsort der  verzollten  Waren,  die  Namen  der  Kaufleute  oder  Transport- 

führer. Es  braucht  nicht  erst  gesagt  zu.  werden,  welche  Bedeutung  solchen 
Aufzeichnungen  für  die  Geschichte  des  Handels,  der  Verkehrswege,  der  Münze, 
der  Warenbezeichnungen,  der  Preise  und  damit  der  Wirtschaftspolitik  über- 

haupt   innewohnt.       Vgl.    die    programmatischen    Ausführungen    von    Hernl. 

I 



§  19.  Register,  Beurkundungs-  und  Amtabücher.  265 

Bächtold,    Ueber   den  Flau   einer  Edition  der  dt.  Zolltarife  des  Mittelalters  in 

Vjschr.  f.  Sozial-  und  Wirtschaftsg.  11  (1913)  S.  515—32. 

Einzelne  dieser  Quellen  sind  behandelt  bzw.  veröft'entlicbt  bei  Karl  M  o  1 1  w  o  ,  Die ältesten  lübischen  Zollvodeln.  Diss.  Leipzig  1894;  Konst.  H  ö  h  1  b  a  u  m  in  Beitir.  z.  Kunde 
Esth.-.  Liv.-  u.  Kurlands  2  (1880)  492—508;  Wm.  Stieda,  Revaler  Zollbücher  u.  -Quit- 

tungen des  14.  Jhts.  =  Hansische  G. quellen  5  (1887);  Theod.  M  ay  e  r  ,  Zwei  Passauer  Maut- 
bücher aus  den  Jahren  1400—02  in  Verhdigen.  des  bist.  Ver.  f.  Niederbayern  44  (1908), 

45  (1909);  Feh.  Bruns,  Die  lübischen  Pfundzollbücher  1492— 96  in  Hans.  G.bll.  11  (1903/5) 
S.  109-131,  13  (1907)  S.  457—499,  14  (1908)  S.  357—407;  Konr.  Häbler,  Das  Zollbuch 
der  Deutschen  in  Barcelona  1425/41,  Württemb.  Vjhefte.  f.  Landesg.  NF.  10  (1901)  111  ff.; 
Hs.  Nirrnh  e  i  m  ,  Das  hamburgische  Pfundzollbuch  von  1369  ̂ =  Veröffentlichungen  aus  dem 
Staatsarchiv  der  freien  u.  Hansestadt  Hamburg  1  (1910)  mit  Faksimiles  von  Pfundzolleintra- 

gungen und  -quittungen.  —  Ueber  die  Ergebnisse  neuerer  Veröffentlichungen  von  S  u  n  d- 
z  0  1 1  r  egistern  berichtet  Dietr.  Schilfer,  Die  Sundzoll-Listen  in  Hans.  G.bll.  14(1908) 
S.  1 — 33.  Es  wurden  nämlich  in  einzelnen  Hafenstädten  über  die  ein-  und  auslaufenden 
Schiffe  getrennt  nach  Bestimmungs-  und  Herkunftsorten  oft  auch  mit  Angabe  der  [,adung 
regelmiißig  Aufzeichnungen  geführt  zum  Zwecke  der  Zolleinhebung.  Ueber  die  Eigenart 
dieser  wichtigen  Quellen  vgl.  Wm.  Stieda,  Schiffahrtsregister  in  Hans.  G.bll.  5  (1884/6) 
S.  77-118. 

Den  Bedürfnissen  der  in  einem  geordneten,  höher  stehenden  Gemein- 
wesen notwendigen  Verwaltung  entspricht  die  fortlaufende  Buchung  der 

wichtigsten  Lebensdaten  der  einzelnen  Staatsangehörigen.  Aus  dem  geschicht- 
lichen Werdegang  versteht  es  sich,  daß  diese  Aufgaben  im  christlichen  Europa 

zuerst  die  Kirche  auf  sich  nahm.  Es  geschieht  dies  durch  die  Kirchen- 
bücher (Matriken,  Tauf-,  Eherodel,  parish  books),  die  in  Italien  seit  dem 

14.  Jht.,  in  Deutschland  seit  dem  Ende  des  15,  Jhts.  zu  finden  sind.  Ihnen 

gesellen  sich  seit  dem  17.  u.  18.  Jht.  die  staatlich  geführten  Standes- 
register bei.  In  diesem  Zusammenhang  muß  der  Nekrologien  Er- 

wähnung getan  werden,  die,  häufig  an  Martyrologien  anknüpfend,  die  Todes- 
tage derer  verzeichnen,  deren  Gedächtnis  in  einer  Kirche  oder  einem  Kloster 

gefeiert  werden  sollte.  Diese  in  das  frühe  Mittelalter  hineinreichenden  Bücher 
(vgl.  Wm.  Wattenhach,  Dtlds.  G.quellcn  1  [1904]  S.  69  f.  Vgl.  Adalh.  Fuchs, 

NA.  35  [1910]  S.  723  ff.),  die  personen-,  wie  sprachgeschichtliche  wichtige  Auf- 
schlüsse geben  und  in  den  MG.  eine  eigene  Abteilung  bilden,  haben  ihr 

Gegenstück  in  den  Verbrüderungsbü  eher  n  (libri  vitae,  libri  confraterni- 
tatum),  worin  ursprünglich  nur  der  Personalstand  im  eigenen  Kloster  und 
der  verbrüderten  Genossenschaften  zur  Zeit  der  Anlage  zu  finden  ist. 
Ueber  ihre  Einrichtung,  Verwertung  und  Ausgabe  unterrichtet  Fmd  Fipcr  in 
MG.  Libri  confratcrnitatum  Sti  Galli  Augiensis,  Faharicnsis  (1884)  Einleitung, 
Siegm.  Herzbery-Fräulcel  NA.  12  (1887)  55  ff.,  Enydb.  Mühlbacher  MJÖG  10 
(1889)  469  ff.  —  Vgl.  Edd.  Hei/denreich  (s.  o.  S.   132). 

Zwar  ebenfalls  dem  kirchlichen  Leben  entstammend,  aber  als  Quelle 
nach  ganz  anderer  Richtung  verwertbar  sind  die  kirchlichen  Visitations- 

protokolle, die  sich  vereinzelt  schon  aus  dem  9.  Jht.  nachweisen  lassen, 
die  aber  erst  mit  dem  16,  Jht.  zu  ihrer  eigentlichen  Bedeutung  anwachsen. 
In  der  Zeit  der  Reformation  wurden  eigene  theologisch-juristische  Kommis- 

sionen beauftragt,  Kirchen  und  Klöster  zu  besuchen  und  deren  wirtschaft- 
liche wie  sittliche  Zustände  zu  überprüfen.  Das  Ergebnis  hieß  .,  Abschied" 

oder  „Rezeß".  Damit  verbunden  war  auch  vielfach  die  Visitation  von  Schulen. 
So  haben  von  der  Durchforschung  dieser  Akten  und  Protokolle  Wirtschafts-, 
Personen-,  Schul-  und  Kirchengeschichte  ihren  Vorteil.  Vgl.  G.  Liebe,  Die 
Herausgabe    von     Visilationsprotoicollen   im    Korr.Bl.  des   Gesundver.  der   dt.  G. 
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u.  Altcrtumsv.  51  (1903)  48  Gy.  Müller,  Visitationsaläoi  als  G.quelle  in  I)t. 

G.bll.  8  (1907)  S.  287—304,   16  (1915)  S.  1—32.    Ebda.  17  (1916)  S.  279-309. 
Zu  den  Amtsbücbern,  die  über  den  engeren  Bereieb  binaus  über  Per- 

sonen-, Wissenscbafts-  und  Geistesgescbicbte  Aufschluß  geben,  gehören  aucb 
die  Universitätsmatrikeln.  Meist  findet  sieb  in  ihnen  eingetragen  das 
Datum  der  Aufnahme  oft  mit  Angabe  des  Rektors,  Vor-  und  Zuname  des 
Studenten,  sein  Vaterland,  bisweilen  seine  Geburtsdaten,  Angabe  über  die 
Erfüllung  der  Eintrittsformalitäten  (Eid  oder  Handschlag).  Seltener  werden 
die  Exmatrikulation  späterer  Prüfungen,  spätere  Tätigkeit  usw.  angemerkt. 
Es  ist  klar,  daß  sich  aus  diesen  an  sich  trockenen  und  dürren  Namenlisten 
die  verschiedensten  Beziehungen  persönlicher  und  geistiger  Art  herstellen 
lassen.  So  haben  die  Acta  nationis  Germanicae  universitatis  Bononioisis  hg. 
von  Ernst  Friedländer  u.  Karl  Malagola  1887  vgl.  hiezu  Gv.  Knod,  Dt. 
Studenten  in  Bologna.  Biographischer  Index  su  den  Acta  N.G.  1899  die 
Einwirkung  der  Bologneser  Rechtsschule  auf  Deutschland  seit  dem  13.  Jht. 
in  diesen  Namen  festgestellt  und  andererseits  für  die  Beurteilung  der  darin 
Genannten  eine  Handhabe  geboten.  Aehnliches  kann  Marc.  Fournier  für  die 
Universität  Orleans  und  ihre  Bedeutung  für  die  Rechtswissenschaft  in  Deutsch- 

land im  13.  Jht.  Nouv.  Revue  hist.  de  droit  franr.  et  etranger  12  (1888)  S.  386  ff. 
nachweisen.  Vgl.  Arn.  Lnschin  v.  Ebengreiäh,  Quellen  zur  G.  dt.  Bechtslehrer  in 

Italien  in  SBWrAk.  112  (1886)  S.  746—69  und  Ebda.  127  (1892)  oder  Gc. 
Knod,  Oberrhein.  Studenten  im  16.  ?/.  17.  Jht.  auf  der  Universität  Padtia  in 

Zsch.  f.  die  G.  des  Oberrh.  N.F.  15  (1900)  S.  197—258.  Neuestens  Ani. 
Ludtüig,  Vorarlberger  an  in-  n.  ausländ.  Hochschulen  vom  Anfang  des  13.  bis 
zur  Mitte  des  17.  Jhts.  =  Ff.  zur  G.  Vorarlbergs  u.  Liechtensteins  1  (1920). 
Für  die  deutschen  Universitäten  bietet  die  besten  bibliographischen  Nachweise 
Wm.  Erman  u,  Ew.  Hörn.,  Bibliographie  der  dt.  Universitäten  1.  Allg.  Teil 
(1904),  2.  Bes.  Teil  (1904),  3.  Nachtrr.  u.  Index  (1905).  Berücksichtigt  die 

Literatur  bis  1899.  Fortsetzung  für  1910  und  1911  Otto  E.  Ebert  u.  Os'k. 
Scheuer.,  Bibliogr.  Jb.  f.  dt.  Hochschulivesen   1  (1912). 

Zu  den  obengenannten  Registern,  Amtsbücbern,  Matrikeln  kämen  nicht 
nur  die  in  IX  §  16  erwähnten  Protokollbücher,  die  aus  der  Aktenherstellung 
hervorgegangen  sind,  in  Betracht,  sondern  auch  alle  jene,  die  der- privaten 

Geschäftsführung  entspringen.  Viel  treffender  als  von  „Privaturkunden"  w^äre 
von  Privatakten  zu  sprechen  und  in  diesem  Zusammenbang  von  privaten 
Geschäftsbüchern  als  Geschichtsquelle  zu  handeln.  Unter  ihnen  spielen 

für  die  Wirtschafts-  und  namentlich  für  die  Handelsgeschichte  die  Hand- 
lungsbücher, die  aus  der  Wirtschaftsführung  kaufmännischer  Unternehmer 

stammen,  eine  hervorragende  Rolle.  Sie  sind  Aufzeichnungen,  die  man  zum 
Privatgebrauch  machte  und  zwar  zum  Unterschied  z.  B.  von  den  Urbaren, 
die  sich  auf  den  Bestand  des  Vermögens  (bei  den  Urbaren  des  Grundbesitzes) 
und  der  daraus  entspringenden  Renten  beziehen,  oder  der  Haushaltungsbücher, 
die  nur  die  Ausgaben  verzeichnen,  findet  sich  in  den  Handlungsbüchern  der 
Niederschlag  der  laufenden  Geschäfte.  Zunächst  erfolgten  diese  Eintragungen 
noch  systemlos  und  unvollständig  und  erst  am  Ende  des  13.  Jhts.  erscheint 
in  genuesischen  Handlungsbüchern  die  doppelte  Buchführung.  Zu  Anfang 
des  14.  Jhts.  begegnen  wir  diesen  Quellen  in  Frankreich  und  etwas  später 
im  Bereiche  der  Hanse. 
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Am  ausführlichsten  handelt  über  diese  Quelle  Hch.  Sieveking,  Aus  venetianischen 
Handlungsbüchern  in  (Schmollers)  Jb.  f.  «esetzg.,  Verw.  u.  Volksw.  25  (1901)  1489-1521  u. 
26  (1902)  189—225;  derselbe,  Die  Handlungsbücher  der  Medici,  SB.  WrAk.  phil.-hist. 
Kl.  151  (1906);  derselbe,  Aus  genuesischen  Recbnungs-  u.  Steuerbüchern,  Ebda.  162 
(1909);  Rob.  Davidsohn,  Ff.  z.  G.  von  Florenz  3  (1901)  S.  199  ff.  Ausgaben  von  solchen 
Handlungsbüchern:  Karl  Moll  wo.  Das  Handlungbuch  von  Hermann  u.  Johann  Witten- 
borg  (um  1330  u.  1346  ff.)  1902;  Karl  Koppmann,  Joh.  Tölners  Handlungsbuch  von  1345— 
1350  =  G. quellen  der  Stadt  Rostock  1  (1885);  Hs.  N  i  r  r  n  h  e  i  m  ,  Das  Handlungsbuch  des 
Hamburgers  Vicko  von  Geldersen  (1367  ff)  1895;  Ott  Rulands  Handlungsbuch  hg.  v.  K.  D. 
H  a  s  8  1  e  r  =  Bibl.  des  Lit.  Vereins  1  (1843);  Livre  Journal  de  maitre  Ugo  Teralh,  notaire 
et  drapier  ä  Forcalquier  (1330 — 32)  hg.  v,  Paul  Meyer,  Paris  1898;  Livre  de  comptes  de 
Jacques  Olivier,  marchand  narbonnais  du  XlVe  siecle  hg.  v.  Alf.  Blanc,  Paris  1899.  — 
Dem  Staatsarchiv  von  Basel  ist  seit  1910  das  Schweizerische  Wirtschafts- 

archiv angegliedert,  das  zur  Aufgabe  hat,  alles  wirtschaftsgeschichtliche  Quellenmaterial, 
soweit  es  die  Schweiz  betrifft,  zu  sammeln  und  zugänglich  zu  machen. 

§  20.    Geschichtsdarstellung-en. 

Die  psychologischen  AVurzeln  aller  geschichtsschreibenden  Tätigkeit 
sind  zweierlei  (vgl.  YI  §  1).  Sie  weisen  1.  nach  der  Zukunft,  indem  der 
Mensch  sein  vergängliches  Ich  und  dessen  Erlebnisse  und  Handlungen  vor 

der  Vergessenheit  bewahren,  das  Wissen  davon  künftigen  Geschlechtern  be- 
wahren will.  Und  sie  weisen  2.  nach  der  Vergangenheit,  indem  der  Mensch, 

der  über  den  Ursprung  der  Dinge  nachdenkt,  erkunden  will,  wie  es  vor  ihm 
gewesen  ist.  Es  liegt  auf  der  Hand,  daß  diese  der  Vergangenheit  zugewandte 
Neugier  schon  einer  entwickelteren  Kultur  und  reiferen  Erfahrung  entspricht. 
Einen  weiteren  Schritt  nach  vorwärts,  der  aber  bereits  geschichtsphilosopbische 

Bildung  voraussetzt,  bedeutet  die  Frage,  wie  das,  was  uns  heute  umgibt,  ge- 
worden ist.  Darin  verrät  sich  die  Erkenntnis  von  einem  ununterbrochenen 

Wechsel  und  Werden  der  Dinge. 
Im  allgemeinen  gedeiht  auch  die  roheste  Form  der  Geschichtsschreibung 

nur  auf  dem  Boden  höherer  Bildung.  Damit  ist  freilich  nicht  gesagt,  daß 
jede  höhere  Bildung  historiographische  Fähigkeiten  aufweisen  müsse.  So 
scheinen  sie  den  Indern  im  allgemeinen  gemangelt  zu  haben,  obwohl  diese  an 
Tiefe  und  Ursprünglichkeit  des  Denkens  kaum  übertreffen  wurden.  Bei  ihnen 
erschöpfte  sich  offenbar  ihr  historisches  Bedürfnis  in  den  Heldensagen,  die 

ja  auch  für  Griechen  und  Germanen  lange  Zeit  Ersatz  für  Geschichtsdar- 
stellung waren.  Auch  die  Perser,  die  den  Griechen  z.  B.  an  staatlicher 

Organisations-  und  Verwaltungskunst  weit  überlegen  waren,  haben  es  in  der 
vorislamitischen  Zeit  zu  keiner   nennenswerten  Geschichtsschreibung  gebracht. 

Die  praktischen  Antriebe  zur  Geschichtsschreibung  knüpfen  zu  An- 
fang fast  überall  an  kultischen  und  (was  meist  dasselbe  ist)  an  kalendarische 

und  chronologische  Bedürfnisse  an,  später  an  solche  der  staatlichen  Interessen, 
um  sich  von  da  aus  dann  mit  der  Ausbreitung  der  Kultur  auf  alle  Stände, 
Wissenschaften,  Künste  usw.  auszubreiten.  Typisch  in  dieser  Beziehung  ist 
die  Entstehung  der  römischen  Amudes  maximi.  Alljährlich  zu  Jahresanfang 
l)flegte  der  Pontifex  maximus  die  regia,  die  weiße  mit  Gips  bestrichene 

Kalendertafel  aufzustellen,  auf  der  die  Namen  der  jeweiligen  Magistrate  ein- 
getragen wurde.  Aber  auch  die  (vermutlich  für  die  Opfer  und  sonstigen 

heiligen  Handlungen)  wichtigeren  Ereignisse,  Kriegausbruch,  Teuerung,  Pest, 
Mondesfinsternisse,  später  jeder  Triumph  usw.  wurden  per  singulos  dies  darauf 
verzeichnet.     Diese  Tafeln   wanderten   nach  Ablauf  jedes  Jahres   ins  Archiv, 
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wurden  in  der  Folge  abgeschrieben,  bearbeitet  und  herausgegeben.  Vgl. 
Pauli/ =  Wissowa  IIE.  der  klass.  Altertumsw.  1  (1894)  2248  ff.  Aehnlichen 
Anlässen  verdanken  wir  für  die  altorientalische  Geschichte  ähnliche  Quellen. 

Die  sog.  eponymen  Behörden,  nach  denen  die  einzelnen  Jahre  benannt  wur- 

den, in  Assyrien  die  ,limu',  in  Athen  und  Delphi  die  Archonten,  in  Rom  die 
Konsuln,  in  Aegypten  und  Babylonien  die  Könige  hatte  man  in  Listen  ein- 

getragen (Eponymenlisten)  und  hatte  auf  diesen  beachtenswürdige  Zeitereignisse 
vermerkt.  Die  Herrscher  des  alten  Orients  pflegten  übrigens  an  ihrer  Seite 
Sekretäre  zu  haben,  die  ihre  Taten  und  Werke  niederschrieben.  So  gab  es 

im  persischen  Reiche  , Memorandenbücher'  in  denen  wichtige  Vorgänge  oder 
Entscheidungen  des  Königs  schriftlich  festgehalten  wurden.  Alexander  den 
Großen  begleitete  ein  eigener  Beamter,  dessen  Aufgabe  es  war,  die  Ereignisse 
bei  Hof  und  im  Felde  in  den  ̂ y.oiXiv.xl  ecpr^jAspcSe?  zu  registrieren.  Desgleichen 
haben  ptolomaische  Könige  ein  solches  Tagebuch  führen  lassen.  Im  Mittel- 

alter ist  es  wieder  die  Ostertafel  und  der  Kalender,  der  die  Gelegenheit  zur 

Aufzeichnung  zeitgeschichtlicher  Ereignisse  gibt  und  hinüberleitet  zur  An- 
fertigung eigener  Annalen. 

Das  sind  die  Wurzeln  zur  jähr  buch  artigen  (annalistischen)  Form 
der  Geschichtsdarstellung  und  diese  Wurzeln  haben  sich  so  tief  eingegraben, 
daß  sie  bis  über  Thtil;ydides  hinaus  das  ganze  Altertum  und  das  Mittelalter 
hindurch  für  die  größere  Anzahl  der  Geschichtswerke  das  Gerüst  bedeuteten, 
in  das  die  Historiker  ihre  Nachrichten  einfügten.  Es  ist  klar,  daß  die 

Annalen  die  klassische  Form  für  die  referierende  Geschichtsschreibung  dar- 
stellen. Sie  waren  wie  geschaffen  für  eine  einfache  Aneinanderreihung  der 

Tatsachen.  Es  war  dies  ja  auch  der  Ursprung,  aus  dem  sie  hervorgingen. 

Aber  in  demselben  Maße,  in  dem*  sie  der  referierenden  Darstellung  angepaßt 
waren,  wurde  ihre  Form  verhängnisvoll  für  eine  nach  höheren  Zielen,  nach 
innerer  Abrundung  und  kausaler  Verknüpfung  strebende  Geschichtsschreibung. 

Die  Fragestellung  nach  dem,  wie  es  gewesen  ist,  findet  z.  T.  ihr  Genüge 
in  den  künstlerisch  gestalteten  Erzählungen  und  Liedern,  die  im  Gegensatz 
zu  der  trockenen  Annalistik  ins  andere  Extrem  fallen,  sich  oft  mehr  nach 

der  Phantasie  und  formalen  Gesichtspunkten  richten  als  nach  dem  Tatsäch- 
lichen. Das  Wissen  von  den  Naturgewalten,  Welt-  und  Menschwerdung  fließt 

da  mit  dem  Wissen  von  der  Menschheitsgeschichte  in  einen  einzigen  Strom 
zusammen.  Mythos,  Sage  und  Geschichte  vereinigen  sich  z.  B.  noch  in 
Hesiod,  während  bei  Hcrodot  schon  eine  klärende  Trennung  einzutreten  beginnt. 
Der  Mythos  mit  seinem  unmittelbaren  Eingreifen  göttlicher  Gewalten  scheidet 
aus,  dafür  tritt  ein  an  der  jonischen  Naturphilosophie  geschultes  verstandes- 

mäßiges Denken.  Diese  Herkunft  der  antiken  Geschichtsschreibung  aus  der 
Sage  im  Zusammenhalt  mit  den  stark  ästhetisch  gerichteten  Literessen  des 
Publikums  und  den  Einflüssen  der  Rhetorik  auf  die  literarische  Formgebung 
—  das  alles  zusammen  bestimmt  die  Eigenart  der  griechisch-römischen  Ge- 

schichtsdarstellung. Man  wird  deshalb  bei  der  Kritik  von  Geschichtswerken 
der  klassischen  Antike  diesen  nie  ganz  gerecht  werden,  wenn  man  sie  nicht 
auch  als  Kunstwerk  wertet.  Der  einzige  Historiker,  der  darin  eine  Aus- 

nahme macht  ist  Foh/hios.  Sonst  gilt  für  alle  ihre  Leistungen  das  Wort  des 
Quintilian :  historia  est  proxima  poetis  et  quodara  modo  Carmen  solutum. 
Wenn  auch  die  grundsätzliche  Forderung  nach  Wahrheit  nie  bestritten  wurde, 
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war  doch  verlangt  worden,  daß  das  Geschichtswerk  ein  syxwfitov  für  die 
Freunde,  ein  '^öyoq  für  die  Feinde  sein  sollte.  Der  kunstgeniäßen  Form 
wurde  das  Ganze  untergeordnet.  Die  eingelegten  Reden  dienten  zur  Charak- 

terisierung der  handelnden  Personen.  Um  die  innere  stilistische  Einheit  nicht 
zu  stören,  wurden  auch  Briefe  und  Urkunden,  die  man  verwertete,  nicht  im 
Wortlaut  angeführt,  sondern  in  die  Form  von  Reden  gegossen. 

Alle  diese  Ueberlieferungen  aus  der  Antike  wirken  das  ganze  europäische 
Mittelalter  hindurch  weiter,  doch  lassen  sich  daneben  auch  Ursprünge  und 
Anlässe  feststellen,  die  nicht  eine  bloße  Herübernahme  aus  dem  Altertum 
darstellen.  So  wird  auch  da  gleichsam  von  selbst  der  Kalender,  die  Oster- 
tafel  zum  Anknüpfungspunkt  annalistischer  Geschichtsschreibung.  Neben 
diese  mit  den  Ereignissen  entweder  gleichzeitig  erfolgte  oder  nach  gewisser 
Zeit  geschehene  Eintragung  tritt  die  Chronik.  Hält  sie  auch  meist  an  dem 
annalistischen  Rahmen  fest,  so  sucht  sie  doch  das  Erzählte  einheitlicher  zu- 

sammenzufassen und  nach  Ursache  und  Wirkung  zu  erklären.  Die  mittel- 
alterliche Historiographie  tritt  damit  in  die  Fußstapfen  eines  Hcrodot  und 

Tliuhyduhs,  sie  wird:  pragmatisch.  Zur  Chronik  führen  aber  nicht  bloß 
die  antiken  Vorbilder,  sondern  ebenso  wie  bei  den  Griechen  einheimische 

nationale  Sagen  und  Lieder.  Vgl.  Jos.  SeemüUer,  Sttidien  zu  den  Ursprüngen 
der  cdtdt.  Historiographie.  SA.  aus:  AhhJyen  z.  gerni.  FJnloI.  Festy.  für  liicli. 
Heinzel  1898;  C.  Haincr,  Das  epische  Eleynent  hei  dtn  G. Schreibern  des  früheren 
Mütelaltcrs  Diss.  Gießen  1914. 

Besondere  Pflege  fand  überdies  das  ganze  Mittelalter  hindurch  die  Bio- 
graphie vgl.  V  §  11.  Auch  hier  knüpfte  man  bewußt  an  antike  Vorbilder 

an.  Einhart  nahm  sich  Sueton  zum  Muster  für  seine  Lebensbeschreibung 
Karls  des  Großen.  In  gleichem  Maße  wirkte  aber  auch  Hieroni/mns  auf  die 
Abfassung  der  Heihgenleben  ein,  die  einen  gewaltigen  Teil  der  Biographien 
und  der  Geschichtsschreibung  jener  Zeit  überhaupt  einnehmen. 

Die  Arbeitsmethode  ist  oft  eine  recht  rohe,  die  Verwertung  der  Nach- 
richten vielfach  kritiklos,  wenn  sich  auch  gegenüber  Märchen  und  Wunder- 

geschichteri  hie  und  da  bereits  Ansätze  zur  Kritik  zeigen.  Es  sind  dies  freilich 
meist  nur  Bedenken  allgemeiner  Art,  die  nicht  mit  den  Mitteln  historischer 
Vergleichung,  sondern  aus  allgemeinen  Erwägungen  heraus  entstanden  sind. 
Sonst  überwiegt  freilich  eine  für  uns  gar  nicht  recht  faßbare  Leichtgläubig- 

keit. Allerdings  versucht  man  sich  bisweilen,  die  falsch  überlieferten  Tat- 
sachen in  eine  richtige  Zeitenfolge  anzuordnen,  doch  begnügt  man  sich  in 

der  Regel  die  gegensätzlichen  Behauptungen  der  Gewährsmänner  und  Quellen 
nebeneinanderzustellen.  „Das  Eigentum  von  zwei  Autoren  zu  scheiden  und 
nur  was  der  eine  bietet,  für  die  Darstellung  zu  verwerten,  war  ein  Gedanke, 
der  dem  Mittelalter  so  fern  lag  als  etwa  die  Erfindungen  des  neunzehnten 

Jahrhunderts"  Paul  Schtffer-Boichorsf,  Ges.ScJrrr.  2  (1905)  S.  145.  —  Dem 
entspricht  es  auch,  daß  man  auf  die  Namensnennung  der  benützten  AVerke 
wie  auch  auf  die  Nennung  des  eigenen  Namens  so  wenig  Gewicht  legte. 

Der  Humanismus  hat  zwar  verschiedentlich  bereits  historische  Kritik 
geübt.  Petrarca  und  Lorenzo  Valla  haben  in  dieser  Richtung  an  einzelnen 
Urkunden  manches  hervorragende  geleistet,  doch  als  Geschichtsschreiber  haben 
sie  nur  ab  und  zu  Falsches  von  Wahrem  zu  scheiden  gesucht.  Das  Vorwiegen 
künstlerisch-formaler  Absichten    hat    sie    daran  gehindert,    ein  System  in  die 
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Kritik  zu  bringen.  Ueberdies  waren  sie  der  Antike  gegenüber  meist  in  der 
gleichen  Weise  befangen,  wie  die  mittelalterlichen  Schriftsteller  gegenüber 
kirchlichen  Vorstellungen.  Immerhin  erwuchs  zu  Ende  des  16.  Jhts,  eine 
Zusammenfassung  der  geschichtsmethodologischen  Erfahrungen,  1579  erschien 
zu  Basel  Artis  historic.ue  Feniis.  Seiner  Zeit  eilte  darin  der  Franzose 

Jean  Bodin  (Bodinus)  mit  seinem  Methodiis  ad  facUem  historiarum  co(jintioncm 
Paris  1566  voran.  Er  gibt  Anweisungen,  Erdichtetes  von  Tatsächlichem  zu 
scheiden,  die  Glaubwürdigkeit  eines  Verfassers  zu  prüfen,  er  erkennt  auch 
bereits  die  Abhängigkeit  des  geschichtlichen  Geschehens  von  klimatischen, 
räumlichen  und  anthropologischen  Bedingungen.  Vgl.  Feh.  v.  Bczohl,  Zur 
Eiüdthimgsy.  der  historischen  Methodik  in  Int.  M.sehr.  8  (1913/4)  273  ff. 

Alle  diese  theoretischen  Erörterungen,  die  fast  durchwegs  auf  die  Ab- 
fassung und  Lektüre  der  Geschichtsschreiber  gerichtet  waren,  hatten  sich  zu- 

nächst im  Praktischen  nur  sehr  wenig  ausgewirkt.  Der  Humanismus  hatte 

in  der  Historiographie  zwei  Ziele  verfolgt:  a)  ein  politisch-publizistisches,  das 
die  Interessen  der  Fürsten  und  Staaten  vertreten  sollte,  und  b)  ein  künstlerisch- 

formales, das  dem  Ruhmbedürfnis  entgegenzukommen  suchte.  Diese  Ziele 
glaubte  man  nicht  besser  verwirklichen  zu  können  als  durch  die  Nachahmung 

antiker  Vorbilder  (Livius).  Gegenüber  den  mittelalterlichen  Geschichts- 
schreibern, die  in  ihrer  überwiegenden  Mehrzahl  dem  geistlichen  Stande  an- 

gehörten, trat  jetzt  das  Daientum  in  den  Vordergrund.  Doch  die  damit  be- 
dingte Erweiterung  des  Gesichtskreises  erlitt  durch  die  Abhängigkeit  von  der 

antiken  Form  (annalistische  Einteilung,  Einstreuung  von  Reden,  Uebertragung 

der  Ausdrücke  des  modernen  Lebens  in  klassisches  Latein)  erhebliche  Ein- 
bußen an  Tatsachenwert. 

In  der  Konzeption  reicher,  durch  die  bewußte  PÜege  der  Landesgeschichte 

das  Interessen-  und  Arbeitsgebiet  erweiternd,  hat  die  humanistische  Geschichts- 
schreibung doch  nur  wenig  hervorgebracht,  was  einen  höheren  selbständigen 

Quellenwert  besitzt.  Im  Vergleich  zu  ihr  sind  Werke,  die  sich  von  den  neuen 
Formgesetzen  fernhalten  {Macchicivelli,  Gaieciardini),  oder  überhaupt  formlose 
Nachrichtensammlungen  ungleich  verwendbarer.  In  der  Folge  werden  die 

Erzeugnisse  der  Historiographie  stets  mehr  als  indirekte  Zeugnisse  herange- 
zogen werden,  also  nicht  so  sehr  für  das,  was  sie  melden,  als  für  das  Wie 

ihrer  Meldung.  Mit  anderen  Worten,  man  wird  für  die  Darstellung  der  Ge- 
schichte Ludwigs  XIV.  nicht  Voltaires  Sii'cle  de  Louis  XIV.  bonützen,  um 

daraus  das  Tatsächliche  für  die  Kenntnis  jener  Zeit  zu  gewinnen.  Dazu 

fehlt  es  nicht  an  viel  verläßlicherem  Stoff  (Urkunden,  Akten,  Memoiren,  Tage- 
bücher). Man  wird  aber  für  die  Geschichte  der  Gedankenrichtungen  im  Zeit- 

alter der  Aufklärung  dieses  AVerk  mit  Vorteil  zu  Rate  ziehen.  Man  wird 
sich  überhaupt  gegenwärtig  zu  halten  haben,  daß  sich  für  uns  ungefähr  mit 
Niehnhr  und  Bänke  die  Grenzlinie  ziehen  läßt,  die  die  Quellen  von  der 
Literatur  trennt.  Seit  BanJce  ist  die  moderne  kritische  Methode  gefestigt  und 
es  beginnt  von  da  an  der  Strom  der  neueren  wissenschaftlichen  Literatur, 
die  auf  Grund  strenger  Quellenprüfung  nicht  mehr  sich  selbst  so  überlassen 
ist,  wie  dies  früher  der  Fall  war. 

Die  Richtung,  in  der  sich  die  moderne  Geschichtsforschung  bewegt,  geht 
immer  mehr  dahin,  die  Historiographie  als  Geschichtsquelle  in 
den  Hintergrund  zu  rücken.     Seitdem  Louis  de  Beoufort  in  seiner  Dissertation 
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sur  l'incertitnde  des  cinq  premiers  siicles  de  l'histoire  romaine^  Utrecht  1738, 
^Haag  1750  sich  mit  seiner  Kritik  an  Livius  heranwagte  und  Barth.  G.  Nie- 
huhr  die  von  Beaufort  ausgesprochenen  Zweifel  bestätigte,  war  die  bisher 
behauptete  Vorherrschaft  der  Geschichtsschreiber  als  Quelle  endgültig  ge- 

brochen. Heute  zieht  man  sie  nur  dort  heran,  wo  man  keine  anderen  Nach- 
richten zur  Verfügung  hat  oder  als  Quellen  für  die  Geistesverfassung  der 

Zeit,  in  der  sie  entstanden  sind.  Seit  für  die  antike  Geschichte  Inschriften 
und  Papyri  zu  Gebote  stehen,  seit  die  moderne  Urkundenlehre  die  Schätze 
der  mittelalterlichen  Urkunden  gehoben  und  sie  uns  diese  benützen  gelehrt 

hat,  seit  die  wichtigsten  Archive  für  die  neueren  Jahrhunderte  ihre  Akten- 
massen allgemein  zugänglich  gemacht  haben,  ist  das  Ansehen  der  Historio- 
graphie als  Quelle  merklich  gesunken.  Für  die  Geistesgeschichte  wird  sich 

allerdings  noch  manches  aus  ihnen  gewinnen  lassen,  was  bisher  unbeachtet 

geblieben  ist,  auch  sonst  wird  die  Geschichte  des  Alterturas  und  des  Mittel- 
alters bei  der  Spärlichkeit  sonstiger  Nachrichten  ihrer  nie  ganz  entbehren 

können. 

Für  die  kritische  Verwertung  der  Geschichtsdarstellungen  gilt  im  allge- 
meinen das,  was  für  die  Kritik  der  Quelle  überhaupt  gilt.  Ja  unsere  ganze 

ältere  Methodologie  ist  auf  die  Prüfung  historiographischer  Werke  ganz  und 
gar  zugeschnitten.     Die  Grundsätze  der  Urkundenkritik  sind  ungleich  jünger. 

Die  äußeren  Merkmale  betreffen  hier  die  Ueberlieferungsart.  Ist 
ein  Werk  in  der  vom  Verfasser  selbst  verfertigten  Niederschrift  vorhanden, 
ist  es  ein  Konzept  des  Verfassers,  ist  eine  Kopie  des  Autographs  oder  ist  es 
eine  abgeleitete  Abschrift,  die  Kopie  einer  Kopie?  Steht  uns  die  Urschrift 

zur  Verfügung,  so  müssen  wir  nachforschen,  ob  sie  in  einem  Zuge  niederge- 
schrieben worden  ist  oder  absatzweise  (Tintenwechsel).  Nachtragungen  und 

nachträgliche  Veränderungen  können  lehrreiche  Einblicke  in  die  Arbeitsweise 

des  Geschichtsschreibers  gewähren.  Aus  der  Handschrift  vermögen  wir  An- 
haltspunkte für  die  Zeit  der  Niederschrift,  für  die  nationale  beziehungsweise 

landschaftliche  Herkunft  des  Schreibers  gewinnen.  Oft  geben  Vermerke  im 
oder  an  dem  Kodex  Hinweise  auf  den  Namen  oder  die  Herkunft  des  sonst 

ungenannten  Verfassers.  Der  Vergleich  mit  gleichzeitigen  Urkunden,  deren 
Schreiber  wir  festzustellen  imstande  sind,  kann  uns  die  Person  des  Historio- 
graphen  verraten. 

Die  inneren  Merkmale  berühren  zunächst  die  sprachliche  Seite  des 
Werkes.  Von  der  formalen  Prüfung  (Satzrhythmus,  Wortreicbtum,  mundart- 

liche Färbung)  dringen  wir  zur  inhaltlichen  Prüfung  vor,  die  uns  die  Vor- 
stellungswelt des  Autors  (Berufskenntnisse  und  Vorurteile,  Weltanschauung) 

offenbart.  Von  da  geht  es  zur  Kritik  des  Tatsachengehaltes,  die  nach  den 
allgemeinen  Regeln  geschichtlicher  Kritik  (vgl.  Kap.  X)  überhaupt  gehandhabt 
wird.  Auch  da  muß  erst,  wo  der  handschriftliche  Befund  es  zuläßt,  in  der 
Zusammenschau  mit  diesem  der  Aufbau  des  Ganzen  (ob  einheitlich  oder  nicht 
einheitlich  entstanden,  ob  in  einem  Zuge  vollendet,  ob  späterhin  überarbeitet), 
der  Zeitpunkt  der  Abfassung,  die  geographische  Herkunft  und  der  Verfasser 
selbst  festzustellen  versucht  werden.  Dann  erst  ist  die  Glaubwürdigkeit  der 
Nachrichten  zu  prüfen  und  die  Stellung  des  Werkes  im  Rahmen  der  ganzen 
Historiographie  und  in  der  ihrer  Zeit  zu  bestimmen.  Für  mittelalterliche 

Geschichtsschreiber  ist   es   wichtig  zu  fragen,    inwieweit  sie  in  ihren  Behaup- 
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tungen    selbständig    sind    und    inwieweit    sie  fremdes  (besonders  antikes  oder 
biblisches)  Gedankengut  verarbeitet  oder  unbesehen  aufgenommen  haben. 

Auch  an  gefälschten  Geschichtsdarstellungen  fehlt  es  nicht.  Ihre 
Enthüllung  als  Fälschungen  muß  sich  der  Methoden  bedienen,  die  VIII  §  5 
angegeben  worden  sind.  Und  ebenso  unterscheidet  man  auch  die  Fälschungen 
und  Verunechtungen.  Schwieriger  ist  hier  meist  die  Frage  nach  dem  Zweck 
der  Fälschung.  Bei  Urkunden  und  offenkundigen  Wertgegenständen  liegt 
der  Grund  meist  auf  der  Hand,  bei  genealogischen  Aufstellungen  ebenfalls, 
aber  bei  Geschichtsdarstellungen  — ?  Wozu  hat  man  sie  gefälscht?  Theod. 
Mommsen  macht  das  Fehlen  eines  vernünftigen  Zweckes  gegenüber  Dessau 
zugunsten  der  Echtheit  der  Scriptores  historiae  Augustae  im  Hermes  25  (1890) 
228  ff.  ganz  besonders  geltend.  In  der  Tat  treffen  wir  neben  Gelehrteneitel- 

keit, der  in  diesem  Falle  der  Vorrang  gebührt,  noch  die  verschiedensten 
Beweggründe.  Beliquienschwindel  und  die  Eifersucht  von  Klöstern,  Kirchen 
und  Bischöfen  gegeneinander  führte  zu  erdichteten  Heiligenbiographien.  Auch 
zu  publizistischen  Zwecken  bediente  man  sich  falscher  oder  gefälschter  Ge- 

schichtswerke. An  Verunechtung  durch  Interpolationen  sind  gleichzeitige  Dar- 
stellungen aus  der  Geschichte  des  früheren  Christentums  nicht  arm.  —  Eine 

Uebersicht  über  gefälschte  mittelalterliche  Quellen,  vorzüglich  Geschichtsdarstel- 

lungen findet  sich  bei  Wm.  Wattenhach,  Dtlds.  G.qiiellen  im  Mittelalter  ^2  (1894) 
489—500. 

Eine  übersichtliche  Behandlung  der  gesamten  Historiographie  liefert  G.  Herts- 
berg  in  Ersch  u.  Gruber  Allg.  Enzykl.  der  Wiss.  u.  Künste  1.  Sekt.  62.  Teil  (1856)  347 
— 387.  An  charakteristischen  Beispielen  sucht  Mor.  Ritter,  Die  Entwickelung  der  G.w., 
an  den  führenden  Persönlichkeiten  betrachtet  1919  die  Eigenart  der  wichtigsten  historio- 
graphischen  Erscheinungen  aller  Zeiten  aufzuzeigen. 

Ueber  den  Ursprung  der  Geschichtswissenschaft:  Edd.  Meyer,  Thukydides  u,  die 
Entstehung  der  wissenschaftlichen  G.schreibung  1913;  Benedetto  Croce,  Zur  Theorie  u. 
G.  der  Historiographie,    übers,  v.  Pizzo  1915. 

Die  antike  Geschichtsschreibung  behandelt  als  Ganzes  ziemlich  ausführlich  nach 
systematisch  gewählten  Gesichtspunkten  Kurt  Wachs  muth,  Einleitung  in  das  Studium 
der  Alten  G.  1895;  Otto  Seeck,  Die  Entwicklung  der  antiken  G.schreibung  1898;  Wm. 
Strehl  u.  Wm.  Soltau,  Grundr.  der  alten  G.  u.  Qaellenkde.  «1  (1913),  2  (1914);  Arth. 
Rosenberg,  Einleitung  u.  Quellenkunde  zur  römischen  G.  1921;  Edd.  Meyer  berück- 

sichtigt in  seiner  G.  des  Altertums  *  1907  ff.  die  Geschichtsschreibung;  Edd.  Norden, 
Die  antike  Kunstprosa  vom  VI.  Jh.  v.  Chr.  bis  in  die  Zeit  der  Renaissance  2  Bde.  *  1909; 
Max  Büdinger,  Die  Universalhistorie  im  Altertum  1895 ;  Herm.  Wm.  Peter,  Wahr- 

heit und  Kunst,  Geschichtsschreibung  u.  Plagiat  im  klasä.  Altertum  1911. 
Orientalische  Geschichtsschreibung :  Die  orientalischen  Literaturen  in 

Kultur  der  G  g  w.  1/7  (1906):  Otto  Weber,  Die  Literatur  der  Babylonier  u.  Assyrer  ;= 
Der  alte  Orient  Ergbd.  2  (1907);  Rud.  Kittel,  Die  Anfänge  der  hebräischen  G.schreibung, 
Breslauer  Universitätsschr.  1897;  Paul  Hörn,  G.  der  persischen  Literatur  1901;  Herm. 
Oldenberg,  Die  Literatur  des  alten  Indien  1903;  derselbe,  G.schreibung  im  alten 
Indien  in  Aus  dem  alten  Indien  1910  S.  65-107. 

Griechische  Geschichtsschieibung  :  Wm.  v.  Christ,  G.  der  griech.  Literatur  bis  auf 
die  Zeit  Justinians  *  bearb.  v.  0.  S  t  ä  h  1  i  n  u.  Wm.  S  c  h  m  i  d  =  Hdb.  der  klass.  Alter- 
tumsw.  7  (1912  -  13) ;  John  B.  B  u  r  y  ,  The  ancient  greek  historians,  London  1909. 

Römische  Geschichtsschreibung  :  Wm.  T  e  u  f  f  e  1 ,  G.  der  röm.  Literatur*  3  Bde.  1910/6 ; 
Mart.  v.  Schanz,  G.  der  röm.  Literatur  4  Bde. •  =  Hdb.  der  klass.  Altertumsw.  8  (1907 
— 14);  Wm.  Soltau,  Die  Anfänge  der  röm.  G  Schreibung  1909. 

Die  mittelalterliche  Geschichtsschreibung,  bibliographisch  von  Aug.  Potthast, 
Bibliotheca  historica  medii  aevi  *  1896,  wo  im  ersten  Band  unter  jedem  nach  territorialen 
Gesichtspunkten  geordneten  Abschnitt  über  die  betreffenden  Quellensammlungen  reiche 

Literaturangaben  als  „Erläuterungsschriften"  verzeichnet  sind,  und  Ulysse  Chevalier, 
Repertoire  des  sources  historiques  du  moyen  äge'  '  1904 — 1909  zusammengefaßt,  ist  über  die 
Grenzen  Deutschlands  hinaus  bei  Wm.  Wattenbach,  Ottok.  Lorenz  u  M.  Jansen- 
L.  Schmitz-Kai  lenberg  behandelt,  ferner  von  Karl  Hampe  in  J.  Hoops  Reallex. 
der  germ.  Altertumskde.  2  (1913/5)  S.  205—54  u.  Karl  Jacob,  Quellenkde.  der  dt.  G.  •! 
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=  Sammlung  Göschen  297  (1917).  Für  Frankreich  ist  Aug.  Molinier,  für  England 
Charles  Grofä,  The  sources  and  literature  of  E  n  g  1  i  s  h  history  —  1483,  London  1900 
heranzuziehen.  Vgl.  Max  B  ü  d  i  n  g  e  r  ,  Die  Universalhistorie  im  Mittelalter  in  Denkschr. 
WrAk.  phil.-hist.  Kl.  1898;  Max  Jansen,  Die  geschichtliche  Auffassung  im  Wandel  der 
Zeiten,  HJb.  27  (1906)  1—33 ;  Bernh.  S  c  h  m  e  i  d  1  e  r  ,  G. Schreibung  u.  Kultur  im  Mittelalter, 
A.  für  Kulturg.  13(1917)8.  193— 219  ;  Ernst  B  e  r  n  h  e  i  m  ,  Mittelalterl.  Zeitanschauung 
in  ihrem  Einfluf.?  auf  Politik  u.  G. Schreibung  1  (1918). 

Einzelne  charakteristische  Eigenschaften  der  mittelalterlichen  Geschichtsschreibung 
werden  untersucht  in  Joh.  K  1  e  i  n  p  a  u  1 ,  Das  Typische  in  der  Personenschilderung  der  dt. 

Historiker  des  10.  Jhs.,  Diss.  Leipzig  1897  und  Ru'd.  T  e  u  f  f  e  1 .  Individuelle  Persönlichkeits- schilderung  in  den  dt.  G.werken  des  10.  u.  11.  Jhs.  =  Beitrr.  z.  Kulturg.  des  Mittelalters  12 
(1914).  vgl.  Frz.  Rob.  Münnich.  Die  Individualität  der  mittelalterlichen  G. Schreiber  bis 
zum  Ende  des  12.  Jhts..  Diss.  Halle  1907,  ferner  Ldw.  Aug.  Storbeck,  Die  Nennung  des 
eigenen  Namens  bei  den  dt.  G. Schreibern  des  Mittelalters,  Diss.  Halle  1910;  G.  Cirot, 

Etudes  sur  Fistoriographie  espagnole,  Les  histoires  generales  d'Espagne  entre  Alphonse  X 
et  Philipp  II  (1284—1556)  =  Bibliotheque  des  Univ.  du  Midi  9  (1904);  Rafael  Ball  est  er  y 
Gas  teil.  Las  fuentas  narrativas  de  hi  historia  de  Espana  durante  la  edad  media  417  — 
1474,  Palma  1908 ;  Hch.  v.  Z  e  i  fs  b  e  r  g  .  Die  polnische  G.schreibung  des  Mittelalters  = 
Preisschrr.  hg.  v.  der  Jablonowski-Gesellschaft  17  (1873). 

Die  Geschichtsschreibung  der  Neuteit  ist  nach  großen  geistesgeschichtlichen  Gesichts- 
punkten (ohne  Berücksichtigung  ihres  Quellenwertes)  zusammenfassend  dargestellt  in  Edd. 

Fueter,  G.  der  Neueren  Historiographie  im  Hdb.  der  Mittelalterlichen  u.  Neueren  G. 
(1911).  Damit  ist  Joh.  Feh.  Ldw.  Wachler,  G.  der  histor.  Forschung  u.  Kunst  seit  der 
Wiederherstellung  der  literar.  Kultur  in  Europa  (Abt.  5  der  G.  der  Künste  u.  Wissen- 

schaften) 1  (1812),  2  (1816)  überflüssig,  nicht  aber  z.  B.  Frz.  X.  Wegele,  G.  der  dt. 
Historiographie  seit  dem  Auftreten  des  Humanismus  =  G.  der  Wissenschaften  in  Dtld. 
Bd.  20  (1885),  der  trotz  seiner  Unübersichtlichkeit  in  seinen  Einzelheiten  Wissenswertes 

bietet.  Paul  Joachimsen,  G.autt'assung  u.  G.schreibung  in  Dtld.  unter  dem  Einfluß 
des  Humanismus  =  Beitrr.  zur  Kulturg.  des  Mittelalters  6  (1910).  Für  die  deutsche 
Geschichtsschreibung  der  Reformationszeit  Gv.  Wolf,  Quellenkde.  der  dt.  Reformationsg.  1 : 
Vorref.  u.  allg.  Reformationsg.  1915;  Emil  Menke-Glückert,  Die  G.schreibung  der 
Reformation  u.  Gegenreformation  1912;  Feh.  Günther,  Neuere  Beitrr.  zur  G,  der  G. Wissen- 

schaft im  18.  Jht.,  Dt.  G.bll.  13  (1912)  1—19  u.  derselbe.  Das  Lehrbuch  der  Universalg. 
im  18.  Jht.  Ebda.  8  (1907)  263—278:  Ernst  Schaumkell,  G.  der  dt.  Kulturg.schreibung 
von  der  Mitte  des  18.  Jhts.  bis  zur  Romantik  =  Preisschrr.  der  Jablonswskischen  Ges.  24 

(1905)  Plagiat:  eine  Art  Fortsetzung  Fueters  für  Deutschland:  Gg  v.  Below,  Die  dt.  G.- 
schreibung von  den  Befreiungskriegen  bis  auf  unsere  Tage  1916,  Ergänzungen  hiezu  K.  J. 

Neu  mann,  Dt.  L -Ztg.  38  (1917)  3  ft'.,  35  tt.,  67  ft'. ;  Gv.  Wolf,  Dietr.  Schäfer  u.  Hs.  Del- 
brück, Nationale  Ziele  der  dt.  G.schreibung  seit  der  französ.  Revolution  1918;  Ant.  Gruil- 

laud,  L'Allemagne  nouvelle  et  ses  historiens,  Paris  1899;  vgl.  Walt.  Goetz,  Die  dt. G.schreibung  des  letzten  Jhts,  =  Yortrr.  der  Gehestiftung  10/2(1919);  dagegen  Gg.  v. 
Below,    Die    parteiamtlich    neue  G.auffassung  =  Pädasog.  Archiv  Nr.  801  (1920). 

Die  (ieschichtsschreihung  im  l'J.  Jltt.  behandelt  G.  P.  Gooch,  History  and  historians 
in  the  nineteenth  Century,  London  1913. 

Die  französische  G.schreibung  seit  dem  15.  Jht.:  Ein  bibliographischer  Behelf: 
Gv.  L  an  s  0  n  ,  Manuel  bibliogr.  de  la  litterature  franvaise  1500—1900  3  Bde.  Paris  1909—11 

2  1911  ff.;  H.  Hauser,  Les  sources  de  l'bistoire  de  France  2.  Teil  3  Bde.,  Paris  l!t06  ft'. 
(Manuels  de  bibliographie  historique):  Histoire  de  la  langue  et  litterature 
fr  an9aise  des  origines  ii  1900  hg.  v.  Louis  de  Juli  eville  3:  16.  Jht.  (1897),  4:  —1660 
(1897),  5:  —1700  (1898),  6:  18.  Jht.  (1898),  7:  —1850  (1899),  8:  —1900  (1899);  Louis 

Halphen,  L'histoire  en  France  depuis  cent  ans,  Paris  1914.  Vgl.  Erich  Steger,  Das universalhistorische  Denken  der  großen  französischen  Historiker  des  19.  Jhts.  unter  bes. 

Berücksichtigung  von  Thierrj-  u.  Renan.,  Diss.  Leipzig  1911. 
Die  neuere  englische  Geschichtsschreibung  berücksichtigt  auch  Sam.  R.  Gardiner 

u.  J.  Bass  Mullinger,  Introduction  to  the  study  of  English  history  *  London  1903. 
Für  die  amerihanische  Geschichtsschreibung:  A.  B.  Hart,  Source-Book  of  American 

historv,  New  York  1899 :  derselbe,  American  history  told  by  conteniporaries  4  Bde. 
New  York  1904. 

Joh.  A  1  b  r  e  c  h  t ,  Beitrr.  zu  der  portugiesischen  Historiographie  =  Histor.  Studien 
C  (1915). 

Marie  F.  Brosset,  Des  historiens  armhiiens  des  17  et  18  siecles  —  Commentarii 
-cientiarum  imp.  Petropolitanae  ac.  Ser.  7,  tom.  19,  Nr.  5  (1873). 

Ottok.  M.  V.  S  c  h  1  e  c  h  t  a  -  W  8  s  e  h  r  a  d  ,  Die  osmanischen  G. Schreiber  der  neueren 
Zeit,  S.  A.  18.56. 

Williolm  Bauer,  Einführung.  18 
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§  21.     Die  autobiog-raphischen  Quellen. 

Die  Autobiographie  unterscheidet  sich  \on  der  Geschichtsdarstellung 
(z.  B.  Biographie  oder  Zeitgeschichte)  dadurch,  daß  sie  sowohl  nach  ihrem 
Erfahrungsinhalt  wie  auch  nach  der  zeitlichen  und  stofflichen  Begrenzung 
niemals  die  Beziehung  zum  Erzähler  aus  dem  Auge  verliert.  Die  haupt- 

sächlichste Quelle,  aus  der  die  Autobiographie  schöpft,  ist  das  eigene  Erlebnis 
beziehungsweise  die  Erinnerung  an  dieses.  Die  Formen,  in  denen  sich  solche 
selbstbiographische  Aufzeichnungen  bewegen ,  können  ziemlich  vielgestaltig 
sein.  Von  zusammenhanglosen  Schlagworten  und  flüchtig  hingeworfenen 
Notizen  können  sie  sich  bis  zur  künstlerischen  Zusammenfassung  und  phantasie- 

vollen Gestaltung  des  eigenen  Gedächtnisstoffes  erheben.  Der  Zweck  von 
deren  Niederschrift  kann  entweder  darin  bestehen,  daß  man  sie  zum  eigenen 
Gebrauche  gleichsam  als  Gedächtnisstütze  verfaßt  hat  oder  für  bestimmte 
Personen,  für  die  eigene  Familie,  für  die  eigenen  Nachkommen  oder  aber 

für  das  Publikum.  —  Die  hauptsächlichsten  Grundformen  der  autobiographi- 
schen Quellen  sind  das  Tagebuch,  die  Memoiren,  die  autobio- 

graphische Dichtung. 
Selbstbiographisches  findet  sich  sowohl  in  Inschriften  (z.  B.  in  jenen 

der  assyrischen  Könige  wie  auch  in  Urkunden,  ferner  in  den  sog.  Grün- 

dungs- oder  Bauurkunden,  die  z.  B.  bei  Grundsteinlegungen  verfertigt  w^erden, 
in  Gesuchen  und  Eingaben,  in  Dissertationen  und  in  den  bei  ähn- 

lichen Gelegenheiten  verfaßten  Schriften.  Hier  handelt  es  sich  vorzüglich  um 
bloße  Tatsachenaneinanderreihungen.  Dies  gilt  auch  von  jenen  Bestandteilen 
in  Gesandtschaftsberichten,  ßeisebeschreibungen,  Rechtfertigungsschriften  und 
Geschichtsdarstellungen,  wo  der  Verfasser  eigene  Erlebnisse  mit  in  die  Er- 

zählung hineinverwebt  und  sich  als  Augen-  und  Ohrenzeuge  kundgibt.  Geistig 
und  künstlerisch  höher  einzuschätzen  ist  es  freilich,  wenn  der  Selbstbiograph 

zur  seelischen  Selbstzergliederung  fortschreitet.  Diesem  Vorzug  steht  aller- 
dings die  Gefahreines  zu  starken  subjektiven  Gehaltes  gegenüber,  der  der  Quelle 

für  den  Geschichtsschreiber  argen  Eintrag  tun  kann.  Auf  Rousseaus  Cou- 
fcssions  allein  ließe  sich  trotz  ihrer  bis  zum  Zynismus  fortgeschrittenen  Eigen- 

beobachtung noch  lange  nicht  eine  Lebensbeschreibung  des  werdenden  Rousseau 
aufbauen.  —  In  gewissem  Sinne  gehörten  in  die  Reihe  der  selbstbiographischen 
Quellen  auch  die  Briefe. 

Hell.  G lag  au,  Die  moderne  Selbstbiographie  als  histor.  Quelle  1903  betont  das 
Bedenkliche    dieser  Quellenart;    Gg.  Misch.    G.  der   Autobiographie   1:    Altertum  (1907). 

i?  22.    Tag-ebücher. 

Das  Tagebuch  (Diarium,  Journal,  Diary,  Diario)  ist  dadurch  gekenn- 
zeichnet, daß  die  Eintragungen  darin  möglichst  gleichzeitig  mit  den  erzählten 

Ereignissen  niedergeschrieben  werden.  Diese  Ereignisse  müssen  in  der  Regel 
vom  Verfasser  selbst  erlebt  worden  sein  -oder  zu  ihm  in  einem  näheren  Ver- 

hältnisse stehen.  Im  übrigen  weichen  die  einzelnen  Tagebücher  nach  Zweck, 
Inhalt  und  Form  ziemlich  voneinander  ab.  —  Faßt  man  den  Begriff  des 
Tagebuches    im  weiteren  Sinne   und    wie    er   tatsächlich    zur  Anwendung  ge- 

I 
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kommen  ist,    so  gehören  auch    die  Tag   für   Tag   gemachten   Aufzeichnungen 
einer  Behörde,  einer  militärischen  Abteilung  usw.  hieher. 

Zu  diesen  Tagebüchern  im  weiteren  Sinne  gehören  I  Diarii  von  Marino 

Sanuto,  -worin  der  Verfasser  (seit  1486  im  Großen  Rat,  seit  1498  im  Senat,  f  1535) 
von  1496  bis  September  153-3  von  Tag  zu  Tag  den  Einlauf  der  venezianischen  Staatskanzlei, 
Auszüge  aus  den  Berichten  der  Gesandten  und  die  Weisungen  an  diese,  die  Ergebnisse  der 
Wahlen,  die  Vorgänge  in  Venedig,  auch  persönliche  Bemerkungen  in  italienischer  Sprache 
niedergeschrieben  hat  und  zwar  mit  der  Absicht  nachfolgenden  Historikern  Material  zu 
bieten.  Vgl.  Rawdon  Brown,  Ragguagli  sulla  vita  e  suUe  opere  di  Marin  Sanuto, 
Venedig  1837  f. ;  J  Diarii  di  Marino  Sanuto  hg.  v.  Fred.  Stefani,  Gugl.  Berchet  und 
Nicolö  13  a  r  0  z  z  i ,  Venedig  1879 — 1903,  58  Bde.  —  Sprengen  die  Diarii  Sanutos  den  Rahmen 
der  Autobiographie,  so  gehört  z.B.  das  Gaudi  sehe  Journal  über  den  Siebenj.  Krieg, 
das  zwar  auf  Grund  eigener  tagebuchartiger  Aufzeichnungen  aber  auch  mit  reichlicher 
Zuhilfenahme  fremder  Berichte  zusammengestellt  wurde,  bereits  in  das  Gebiet  der  Ge- 

schichtsschreibung, Ff.  z.  Brand. -Preuß.  G.  4  (1891)  .553  ff.  — ■  Andere  ähnliche  Veröffent- 
lichungen, die  den  Namen  Diarien  in  Anspruch  nehmen,  wie  solche  namentlich  bei  Kaiser- 

wahlen, Reichstagen  usw.  erschienen,  sind  mehr  publizistischen  Charakters. 
Zu  den  Tagebüchern  im  weiteren  Sinne  zählen  z.  B.  die  Konzilsdiarien,  die  zu  Trient 

vom  Promotor  des  Konzils  Ercole  Severoli  oder  vom  Konzilssekretär  Augelo  I\Iassare]li  ge- 
führt worden  sind.  Sie  sind  hg.  v.  Seb.  Merkle  im  Concilium  Tridentinum, 

Diariorum,  actorum,  epistularum,  tractatuum  nova  collectio :  Concilii  Tridentini  diariorum 
pars  1  (1902)  oder  die  Reichstagsdiarien,  wie  uns  solche  aus  Polen  erhalten  sind  z.  B. 
D  y  a  r  y  u  s  z  s  e  j  m  u  p  i  o  t  r  k  o  w  s  k  i  e  g  o  R.  P.  1565.  Poprzedrony  Kronika  1559—1.562, 
Objasnil  Wl.  Chometowski  wydal  Wl.  Hr.  Krasihski  (Tagebuch  des  Reichstags  zu 
Petrikau  im  J.  1565  nebst  einer  Chronik  von  1559 — 1562)  hg.  v.  W.  Gf.  Krasinski,  Warschau 
1868,  Dnewnik  Lublinskaho  Sejma  1569  Goda.  Soedinenie  Welikaho  Kniazestwa 
F>itowskaho  s  Korolewstwom  Polskim,  Tagebuch  des  Lublinschen  Reichstags  des  J.  1569, 
St.  Petersburg  1869,  die  freilich  nichts  anderes  sind  als  Aktensammlungen  ohne  jeden 
persönlichen  Inhalt,  gleichsam  Autobiographien  einer  Reichstagspersönlichkeit. 

Das  Tagebuch  im  engeren  Sinne  wird  in  der  Regel  vom  Verfasser 
zu  seinem  eigenen  Gebrauche  angelegt.  Die  Eintragungen  sind  von  der  Muße, 
der  Wichtigkeit  und  Gemütsstimmung  des  Augenblickes  beeinflußt,  doch  müssen 

sie  nicht  bloß  Autobiographisches  enthalten.  Bisweilen  mischen  sich  Korre- 
spondenzen, Zeitungsartikel,  Lesefrüchte,  Sentenzen,  eigene  Einfälle,  Ver- 

merke praktischen  Inhalts,  Rezepte  usw.  in  die  Aufzeichnung  der  Erlebnisse. 
Wie  im  Heere  Friedrichs  des  Großen  die  Parolebücher,  so  bot  manchmal  ein 
Kalender  (Tagebuch  Cuspiniansl)  Anlaß  zu  tagebuchähnlichen  oder  wirklichen 
Tagebuchaufzeichnungen. 

Gesichtspunkte  f  ü  r  d  i  e  k  r  i  t  i  s  c  h  e  W  ü  r  d  i  g  u  n  g  v  o  n  T  a  g  e- 
b  ü  c  h  e  r  n.  Im  allgemeinen  ist  der  Rang,  den  das  Tagebuch  als  historische 
Quelle  einnimmt,  ziemlich  hoch.  Er  hängt  natürlich  im  einzelnen  Falle  von 
vielen  erst  festzustellenden  Momenten  ab,  doch  gibt  in  der  Regel  die  Unmittel- 

barkeit des  Eindruckes  der  verzeichneten  Erlebnisse  und  die  subjektive  Wahr- 
heit dieser  Literaturart  ihr  besonderes  Gepräge. 

a)  A  eu  ß  e  r  e  Merkmale:  Zunächst  ist  zu  erforschen,  ob  ein  be- 
stimmtes Tagebuch  Autograph,  also  von  der  Hand  des  Verfassers  selbst  ge- 
schrieben ist  oder  ob  es  sich  um  eine  Abschrift  handelt.  Ist  es  ein  Autograph, 

so  kann  schon  die  äußere  Anordnung  und  die  Art  der  Eintragungen  anzeigen, 
wie  diese  erfolgt  sind,  ob  wirklich  Tag  für  Tag  oder  etwa  wochenweise  (Tinten- 

wechsel, Aussparung  freien  Raumes,  Aenderung  im  Schriftcharakter  usw.). 
Es  läßt  sich  aber  auch  denken,  daß  der  Verfasser  selbst  von  dem  autographen 

<)riginal  später  eine  Abschrift  angefertigt  hat.  —  Ist  das  Tagebuch  nicht  in 
der  eigenhändigen  Urschrift  vorhanden,  so  wird  zu  untersuchen  sein,  ob  diese 
dem  Kopisten  vorgelegen  hat,  oder  ob  es  sich  nicht  um  die  Kopie  einer  anderen 
Kopie  (Filiationl)  handelt.     Der  Charakter  der  Schrift,  Vermerke  zu  Anfang 

18* 
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oder  zu  Ende  der  Handschrift,  Archivnotizen  u.  U.  können  für  die  Beant- 
wortung dieser  Fragen  Anhaltspunkte  bieten. 

b)  Innere  Merkmale.  Ein  Vergleich  dessen,  was  der  Verfasser 

über  sein  eigenes  Leben  sagt,  mit  Aussagen  anderer  über  die  Stellung,  Wirk- 
samkeit, den  Bildungsgrad  des  Tagebuchschreibers,  namentlich  aber  mit  Akten, 

Urkunden,  Briefen,  die  von  ihm  ausgegangen  sind  oder  ihn  betreffen,  wird  uns 
über  Glaubwürdigkeit  und  Genauigkeit  seiner  Aussagen  belehren,  wird  auf 
die  zwei  Hauptfragen,  ob  der  Autor  die  Wahrheit  sagen  hat  wollen  und  ob 
er  sie  hat  sagen  können,  die  sicherste  Antwort  geben.  Anhaltspunkte  für  die 
innere  Kritik  gibt  die  Prüfung  der  Zeit-  und  Ortsangaben  und  der  Schreibung 
von  Eigennamen.  Wichtig  ist  bei  Tagebüchern  stets  die  Feststellung  der 
Gleichzeitigkeit.  Daß  Verweise  auf  Ereignisse,  die  erst  später  eingetreten 

sind,  den  Beweis  erbringen,  daß  die  fragliche  Eintragung  nicht  mit  dem  Ein- 
tragungsdatum gleichzeitig  erfolgt  sein  kann  oder  nachher  überarbeitet  worden 

ist,  bedarf  keiner  näheren  Erläuterung. 
Sehr  oft  bilden  Tagebuchaufzeichnungen  die  Grundlage  für  die  spätere 

Ausarbeitung  und  Ausweitung  zu  Memoiren.  Bisweilen  sind  sie  vermischt  mit 
Notizen,  Briefen  aller  Art  und  bilden  ein  Gemengsei  der  verschiedensten 

Schriftstücke,  die  nur  durch  die  Beziehung  zu  der  Persönlichkeit,  die  sie  ge- 
sammelt hat,  innerlich  verbunden  sind. 

Für  die  kritische  Wertung  ist  zu  beachten,  daß  nicht  immer  die  Tage- 
bücher von  Persönlichkeiten  in  hervorragender  Stellung  auch  geschichtlich 

wertvoll  sein  müssen.  Nur  wenn  ein  so  scharfer  Beobachter  und  eifriger 

Tagebuchschreiber  wie  Fürst  Chlodwig  su  HohenloJie- Schillings  fürst  seine  Dcnh- 
ivUrdiglieitcu  niederschreibt  (hg.  v.  Feh.  Curtius  1907)  haben  sie  nicht  bloß 
persönlichen  Wert.  In  der  Regel  sind  Zeitgenossen,  die  entweder  nur  in 
zweiter  Reihe  stehen,  aber  doch  viel  mitanzusehen  Gelegenheit  haben  oder  gut 

unterrichtet  sind,  ohne  innerlich  stark  beteiligt  zu  sein,  die  Verfasser  geschicht- 
lich ergiebigerer  Tagebücher. 

Beispiele :  Des  V  i  g  1  i  u  s  von  Zwichem  Tagebuch  des  schmalkald.  Donau- 
krieges. Nach  dem  Autograph  hg.  v.  Aug.  v.  D  ruffei  1877.  Reicht  vom  10.  April  bzw. 

24.  Mai  1546  bis  8.  Januar  1547.  The  diary  and  letters  of  gouverneur  Morris  hg.  v. 
Anne  Gary  Morris,  New  York  1888,  vgl.  HZ.  67  (1891)  193—211.  Morris  war  von  1789— 
1794  Vertreter  der  Vereinigten  Staaten  in  Paris  und  hat  als  unbeteiligter  Ausländer  viel 
unbefangener  die  Vorgänger  der  französischen  Revolution  und  die  darin  wirkenden  Persönlich- 

keiten beurteilen  können  als  ein  Franzose  oder  selbst  ein  europäischer  Ausländer.  —  Ein 
an  sich  nicht  sehr  urteilsfähiger  Kopf  wie  Mor.  Busch  (Bismarck.  Sonie  secret  pages 
of  his  history.  Being  a  diary  kept  during  25  years  .  .  intercourse  with  the  great  chan- 
cellor  3  Bde.  London  1898,  dt.  verkürzte  Ausg.:  Tagebuchblätter  3  Bde.  1899)  kann  sehr 
brauchbaren  Stoff  liefern. 

Zuweilen  reichen  derartige  Aufzeichnungen  in  die  Auffassung  und  Lebens- 
führung in  Gesellschaftsschichten  hinein,  deren  Eigenart  den  Blicken  des  Ge- 

schichtsschreibers sonst  unzugänglich  sind. 

Als  Beispiele  seien  angeführt:  Joh.  Tichtel,  Tagebuch  1477—1495  hg.  v.  Th.  G. 
Karajan  in  Fontes  rer.  Aust.  1/1  (1855)  betrifft  einen  Arzt  in  Wien,  das  Diai-y  of  Henry 
Machyn  von  1550—1503  hg.  v.  John  Oough  Nichols  Camden  Society  1854  stammt  von 
einem  Londoner  Bürger  und  Tuchhändler.  „Mes  Loisirs"  von  S.-P.  Hardy  mit  dem  Unter- 

titel „Journal  d'evenements  tels  qu'ils  partiennent  ä  nia  connaissance  1764 — 1789  hg.  v. 
Maur.  Tourneux  u.  Maur.  Vitrac  1:  1764— 1773  ,  Paris  1912  gibt  die  Aufzeichnungen  eines 
sehr  neuigkeitslüsternen  Pariser  Buchhändlers  wieder. 

Das  Tagebuch  als  literarische  Besonderheit  oder  als  Geschichtsquelle 
hat  noch  keine  ausführliche  Würdigung  erfahren.     Auch  bibliographisch  fehlt 
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eine  Zusammenfassung.     Meist  wird  es  mit  den  Memoiren  zusammengeworfen, 
obwohl  es  sich  von  diesen  merklich  trennt. 

Alle  diese  Momente  können  auch  von  Wichtigkeit  sein  zur  Aufhellung  von  Fäl- 
schungen oder  Fälschungsversuchen.  Wie  die  innere  Kritik  in  solchen  Fällen  einzusetzen 

hat,  zeigt  in  lehrreicher  Weise  Hch.  Fried  jung,  Oesterr.  Kdscb.  34  (1913)  S.  111  ff.,  der 
die  Mitteilungen,  die  Wm.  Alter  namentlich  in  seinem  Buche  , Feldzeugmeister  Benedek 

und  der  Feldzug  der  k.  k.  Nordarmee  1866"  Berlin  1912  aus  einem  angeblichen  Tagebuch 
Karls  von  Tegetthoff,  Obersten  aus  der  Umgebung  Benedeks,  gemacht  hat,  kritisch  nach- 

prüft und  eine  Reihe  von   Unmöglichkeiten  in  den  Angaben  aufdeckt. 
Als  Musterbeispiele  von  wissenschaftlichen  Tagebuchausgaben  seien  erwähnt:  Das  Tage- 

buch Kaiser  Karls  VII.  hg.  v.  Karl  Th.  H  e  i  g  e  1  1883 ;  Das  Tagebuch  C  u  s  p  i  ni  a  n  s  .  . 
hg.  V.  Hs.  Ankwicz  MIOetr.  30  (1909)  280—326.  —Wenn  es  irgend  angängig  ist,  wäre 
bei  der  Herausgabe  von  Tagebüchern  darauf  zu  sehen,  sofern  sie  als  Autographe  vorliegen, 
Proben  davon  in  Form  eines  Faksimiles  der  Edition  beizugeben,  um  dem  Benutzer  an  der 
Möglichkeit  kritischer  Beurteilung  teilhaben  zu  lassen.  Auch  die  Angabe  von  Tinten- 
weehsel,  unbeschriebenen  Seiten  und  Blättern  ist  hier  besonders  wichtig. 

§  23.    Memoiren. 

Memoiren  sind  Aufzeichnungen,  worin  der  Verfasser  in  zusammen- 
hängender Schilderung  des  eigenen  Lebens  oder  eines  bestimmten  Lebens- 
abschnittes die  Erfahrungen,  die  er  gewonnen,  die  Ereignisse,  die  er  mitgemacht 

oder  an  denen  er  mitgewirkt  hat,  beschreibt  oder  die  Gründe  des  eigenen 
Handelns  aufdecken  will  und  in  den  MitteljDunkt  der  Darstellung  stellt.  Gegen- 

über den  Tagebüchern  unterscheiden  sie  sich,  daß  bei  ihnen  wirkliche  oder 
annähernde  Gleichzeitigkeit  der  Eintragung  nicht  Bedingung  ist,  daß  die  Schil- 

derung eine  mehr  oder  weniger  abgerundete  und  ausführlichere  zu  sein  pflegt. 
Von  der  autobiographischen  Dichtung  trennt  sie  der  deutliche  Wille  nach 
Wahrheit  wenigstens  in  bezug  auf  die  Wiedergabe  des  Tatsächlichen. 

,,Ich  habe  das  französische  Wort  Mcmoircs  beibehalten,  weil  ich  es  durch 
kein  deutsches  zu  ersetzen  weiß.  Denkwürdigkeiten  (Memorabilia) 
drücken  es  nur  unvollständig  aus;  beinahe  noch  lieber  möchte  man  sie  —  weil 
sie  aus  der  Erinnerung  erlebter  Begebenheiten  niedergeschrieben  werden  — 

Erinnerungen,  Erinnerungsblätter  nennen. "  Durch  diese  Er- 
klärung Schillers  ist  dem  Worte  iNIemoiren  ein  dauernder  Platz  in  der  deut- 

schen Sprache  gesichert  und  damit  auch  schon  angedeutet,  wo  das  unmittel- 
bare Vorbild  für  diese  Quellengattung  in  der  neueren  Zeit  zu  suchen  ist. 

Nun  hat  es  freilich  in  der  Antike  nicht  an  Selbstdarstellungen  gefehlt,  aber 
lür  die  abendländische  Kultur  hat  zunächst  der  hl.  Augustin  in  seinen  Coti- 
frssiiDies  die  klassische  Form  der  auf  psychologischer  Selbstbeobachtung 
ruhenden  Autobiographie  geschalten.  Memoirenhafte  Züge  trägt  die  Franken- 

geschichte Gregors  von  'Jburs,  während  den  Seelengeständnissen  Augustins 
die  Schriften  Ratlierius  und  des  Otloh,  später  Abülarcls  näher  kommen.  Vgl. 
Feh.  V.  BezoJd,  Uehcr  die  Anfänge  der  Selbstbiographie  u.  ihre  EnticicHung  im 

Mittelalter,  Univ.-Schr.  Erlangen  1893,  Zsch.  f.  Kulturg.  1  (1894),  Biogr.  Bll.  1 
(1895)  S.  180—220,  Em.  r.  Ottenthai,  Das  Mcmoireiihajte  in  G.qucllen  des 
früheren  Mittelalters,  1905.  Stark  autobiographische  Elemente  enthalten  die 
Schriften  Dantes,  wie  denn  überhaupt  mit  dem  Beginn  der  Renaissance  und 
der  humanistischen  Strömungen  diese  Art  der  Literatur  immer  größeren  Raum 
fordert.  Aber  die  klassische  Form  jener  selbstbiographischen  Aufzeichnungen, 
die  in  behaglicher  Rückschau   des  Erlebten,    in  pikanter,    unterhaltsamer  Ei- 
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Zählung  des  Erlauschten  und  Gesehenen  das  Wesen  der  Memoiren  ausmacht, 
gedieh  von  jeher  am  besten  und  reichsten  in  Frankreich.  Hier  trafen 
sich  die  kulturellen  Bedingungen,  ein  gebildeter,  am  höfischen  ßänkespiel 
interessierter  Adel  mit  dem  Charakter  des  Volkes,  seiner  Mitteilsamkeit  und 
naiven  Ruhmredigkeit.  An  vielen  Kriegen  beteiligt,  lange  Zeit  als  hohe  Schule 
der  Diplomatie  geschätzt,  bot  Frankreich  seinen  Heerführern  und  Vertretern 
Gelegenheit  über  vielerlei  zu  berichten.  Die  Tradition,  memoirenhafter  Ge- 

schichtsschreibung, die  sich  bis  Grajor  von  Tours  zurückverfolgen  läßt,  spielt 
in  der  französischen  Historiographie  eine  wichtige  Rolle  und  durchbrach  so- 

gar die  humanistischen  Vorschriften.  Dies  zeigt  sich  gleich  bei  dem  ersten 
Vertreter  dieses  Schrifttums,  der  hier  die  Brücke  vom  Mittelalter  zur  Neuzeit 

schlägt,  bei  Fhüippe  de  Commincs  (1447 — 1511)  mit  seiner  Chronique  et  Hi- 
sfoire  .  .  contvnant  Ics  clioscs  aävcnucs  dnrant  Je  rhgnc  du  roi  Louis  XI.  d 

Charles  VIII.  (1464—1498),  die  1524  und  1528  erschienen  ist,  meist  als 
Memoires  bezeichnet  wird.  Neu  hg.  v.  Born.  v.  Mandrot  in  CoUection  de  tcdes 
33  (1901)  und  36  (1903).  Sie  gehören  in  die  Reihe  der  Memoiren,  die  deutlich 
belehrenden  Charakter  tragen.  Für  die  Geschichte  und  Technik  der  Memoiren- 

literatur werden  ganz  besonders  lehrreich  die  Commentaircs  von  Blaisc  de  Monhic 

(gest.  1577  als  Marschall  von  Frankreich),  da  sie  aus  einer  Rechtfertigungs- 
schrift entstanden  sind,  die  Monluc  an  Karl  IX.  1570  richtete,  später  zu  dem 

Discours  de  ma  vie  in  Memoirenform  erweitert,  um  sie  hernach  zu  einer  zeit- 
geschichtlichen Darstellung,  den  Commentaires  (hg.  v.  A.  de  Buhle  in  der  So- 

ciete  de  l'hist.  de  France  1864 — 72)  umzuformen.  Lehrreich  für  die  ver- 
schiedenen Erscheinungsformen,  in  denen  die  Memoiren  damals  noch  nach 

ihrer  endgültigen  Form  tastend  suchten,  sind  besonders  auch  jene  von  Saint- 
Sinion  (1675—1755),  dessen  Mcmoircs  (hg.  von  BoisUsle  in  den  Grands  Ecri- 
vains  de  Ja  France  1879  ff.),  sich  auf  fremde  Tagebuchaufzeichnungen,  auf 
Bangeaus  Journal  de  Ja  conr  de  Louis  XIV.  aufbauend  und  es  verwertend, 
eigentlich  publizistischen  Charakter  tragen  und  sich  gegen  die  Regierungsweise 
des  Sonnenkönigs  kritisierend,  oft  nörgelnd  richten.  Vgl.  über  diese  ersten 

französischen  „Memorialisten"  Edd.F'ueter.,G.  der  Neueren  Historiogr.  148  — 160, 
über  Saint-Simon:   BoJ>.  Arnold  HZ.  56  (1886)  219—37. 

Die  gesellschaftliche  Kultur  des  18.  Jhts.  in  Frankreich,  der  Pariser 
Salon  brachte  den  leichten  Plauderton  in  diese  Literaturgattung.  Der  Erzähler- 

kunst dieser  Memoirenschreiber  verdanken  wir  einen  guten  Einblick  in  die 

Stimmungen  und  Gedankenrichtungen  der  herrschenden  Kreise  in  der  Vor- 
revolutionszeit. So  wenig  wir  den  einzelnen  Tatsachen,  die  gebracht  werden, 

vertrauen  dürfen,  so  viel  Klatsch,  Tendenz,  bewußte  und  unbewußte  Unwahr- 
heit in  ihnen  steckt,  als  Geschichtsquellen,  auf  deren  Mitteilungen  man  bauen 

kann,  sind  sie  oft  von  sehr  geringem  Wert,  betrachtet  man  sie  aber  als  Ueber- 
reste,  als  den  Niederschlag  einer  einzigartigen  Lebensrichtung  (Rokoko)  und 
der  geistigen  Haltung  einer  bestimmten  Gesellschaftsschichte,  dann  wird  man 
sie  mit  Gewinn  benutzen  können.  Immerhin  gibt  es  auch  da  recht  zuverlässige 
Memoiren  wie  die  Memoircs  du  dnc  de  Lu}ines  sur  la  cour  de  Louis  XV.  hg. 

von  L.  Bussieux  u.  E.  Soidie,  Paris  1860  ff.  Vgl.  Charles  Auhertin,  L'esprif 
X>ul)lic  an  18e  siech',  etude  sur  les  memoires  et  les  correspondances  politiqucs  des 

contcnqiorains^,  Paris  1873;  Fei.  Bocquain,  Ij'csprit  rerolufionnaire  avanf  la 
revolution  1715— 178U,  Paris  1878. 
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Wie  alle  großen  in  das  Leben  der  Völker  tief  einschneidenden  Ereignis- 
folgen hat  auch  die  französische  Revolution  und  das  Kaiserreich  eine  reiche 

Saat  von  Memoiren  aufgehen  sehen.  Vgl.  Entcst  Berlin,  La  socict''  du  constdaf 
et  de  Vempire,  Paris  1890.  Hier  gilt  dasselbe  wie  für  den  vorher  gekennzeich- 

neten Zeitraum.  So  haben  die  Minioircs  de  madame  de  Bnmisat,  hg.  v.  Faul 
de  licnniscd,  Paris  1879/80  einer  Tatsachenkritik  nicht  standzuhalten  vermocht. 
Vgl.  H.  Glagau  (s.  u.)  und  E.  Bepnij  in  Bevur  de  Paris  1904  Augustheft. 
Eine  kritische  Uebersicht  über  die  wichtigsten  Memoiren  aus  der  napoleonischen 

Zeit  bei  Atig.  Fonrnier,  Napoleon  1.  3  Bde.  "  1913.  Die  bourbonische  Periode, 
die  Zeit  Napoleons  III.,  der  Deutsch-Französische  Krieg  und  auch  der  Welt- 

krieg brachten  eine  Unzahl  von  Memoiren  hervor. 

Deutschland  ist  an  derartigen  Schriften  ungleich  ärmer.  Es  ist  be- 
zeichnend, daß  der  erste,  der  mit  memoirenhaften  Aufzeichnungen  hier  hervor- 

tritt, der  Luxemburger  Karl  IV.  ist.  Am  ehesten  erblüht  in  städtischen  Kreisen 

die  Freude  an  rückschauender  Betrachtung  des  eigenen  Lebens.  Der  Nürn- 
berger Patrizier  Vhnann  Stromer  schreibt  ein  Püchel  von  vici)i  f/cslecht  und 

ahcntcur  (1349 — 1407),  Eberhards  Windecle  reiht  eigene  Erlebnisse  in  die  Ge- 
schichte der  Zeit  Sigismunds.  Die  brave  Helene  Kottanerin  begleitet  in  ihrer 

treuherzigen  Art  die  Schicksale  der  Witvpe  nach  Albrecht  IL,  Elisabeth  und 
ihres  nachgeborenen  Sohnes  Ladislaus  in  den  Jahren  1439  und  40  mit  einer 

lebendigen  Schilderung.  Publizistischen  Charakter  tragen  die  selbstbiogra- 
phischen Aufzeichnungen  Maximilians  I.  und  ebenso  tendenzerfüllt  sind  die 

Comnientaires  Karls  V.,  der,  unterstützt  von  Gra>ivella  dem  Vater,  1550  diese 

Aufzeichnungen  verfaßt,  als  er  nach  Augsburg  reist,  um  auch  mit  dieser  ge- 
schichtlichen Rechtfertigungsschrift  Ferdinand  I.  die  Zustimmung  zur  Königs- 

wahl seines  Sohnes  Philipps  abzudringen.  0.  W(df.t,  JDenl-mirdiglieiten  Karls  V. 
1901.  Der  Humanismus  zeitigt  die  Erinnerungsbücher  fahrender  Gesellen  wie 
von  Hermann  von  Bid.thaeli,  Thomas  und  Felix  Platter.  Die  Reformation  als 

-zeitgeschichtliches  Erlebnis  spiegelt  sich  natürlich  in  einer  Reihe  von  Denk- 
würdigkeiten wider :  Götz  von  Bcrlichingen,  Georg  Kirchmair,  Hofrichter  des 

Klosters  Neustift  bei  Bozen,  die  Stralsunder  Bürgermeister  Nicolaus  Gentskoiv 
und  BartJiolomäus  Sastrejw  (f  1603),  Sebastian  Schertlin  von  Burtenbach,  der 
schlesische  Junker  Hans  von  Seheeinichen,  dessen  Aufzeichnungen  bis  an  die 

Grenze  des  16.  Jhts.  reichen.  Der  Dreißigjährige  Krieg  hat  zwar  selbst- 
biographische Romane,  aber  wenig  wertvolle  Memoiren  geliefert.  Des  Burg- 

grafen Fabian  su  Hohna  (1550  —  1621)  Selbstbiographie,  das  Tagebuch  des 
Fürsten  Christian  IL  von  Anhalt-Bernhurg  spien  immerhin  erwähnt.  Dank 
G.  Wallat,  G. Schreiber,  Memoiren  n.  Literatur  zur  G.  Friedrich  Wilhelms  /., 
Gymn.-Progr.  Dt.  Krone  1899  sind  wir  über  die  Memoirenliteratur,  die  am 
preußischen  Hofe  entstanden  ist,  näher  unterrichtet.  Hier  herrscht  bereits 
das  Französische  vor.  Beeinflußt  von  Voltaire,  aber  auch  sonst  von  der 
französischen  Memoirenliteratur,  ist  namentlich  Friedrich  der  Große,  der  in 
seiner  Histoire  de  mon  tcmps,  die  er  zweimal  überarbeitete,  praktisch  belehrende 
Gesichtspunkte  ständig  vor  Augen  hat. 

Im  allgemeinen  nimmt  aber  diese  Quellengattung  erst  im  19.  Jht.  in 
Deutschland  einen  Aufschwung,  der  den  Franzosen  schon  längst  zuteil  wurde. 
Die  großen  Ereignisse  der  Befreiungskriege  und  das  Diplomatenspiel  in  der 
Zeit    des    Vormärz    haben    reichlich    Anlaß   geboten    zu    Selbstbetrachtungen. 
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Freiherr  ron  Stein,  der  preußische  Staatskanzler  Fürst  von  Hardenberg,  Minister 
Theodor  von  Schön,  Generalfeldmarschall  Herrn,  von  Boycn,  Erzherzog  Johann 
ron  Oesterreich,  die  österreichischen  Staatsmänner  Karl  Feh.  Käbecl;  Feh. 
Gentz,  Metternich,  ferner  K.  A.  Varnhagen  von  Ense  sind  bloß  eine  kleine 
Auswahl.  Hernach  war  es  wieder  das  Jahr  1848,  das  eine  üeihe  handelnder 
oder  doch  bloß  betrachtender  Persönlichkeiten  wie  Edd.  v.  Simson,  Jid.  Fröheh 
lind.  Haym,   J.  K.  Bluntschli,   Feter   Beiehmsperger,    Hs.    Blum,    Hs.    ViJd.  r. 

1  'nrith  u.  V.  a.  zur  Niederschrift  von  Denkwürdigkeiten  veranlaßte.  Die  Kriege  von 
1866,  1870/1  und  die  Persönlichkeit  Bismarcks  bilden  in  der  Folge  Kristalli- 

sationspunkte für  Memoiren:  Hcli.  ÄheJcen,  Ein  schlichtes  Leben  in  bewegter  Zeit 

1898,  ̂ 1904;  Ldic.  Bamberger,  Erinnernngen  1909;  Aug.  Bebet,  Aus  meinem 
Leben  2  Bde,  1910/11 ;  Fürst  u.  Fürstin  Bismarel',  Erinnerange)i  ans  den  Jahren 
1846 — 187:<f  \on  Bob.  Keudell  (1901);  Tlie  diplomatic  reminiscences  of  Lord  Augu- 
stusLoftus:  1862 — 1879, 2  Bde.  London  1894;  Freiherr  v.  Mittnacht.  Erinnerungen 

an  Bisniarch  1904:1  b;  Bücl-blicle Yon  Frh.  v.  Mittnacht  1909,  *  erw.  1910;  Büchschau 
des  kgl.  württ.  Generals  u.  Kriegsministers  Albert  v.  SucJcotr  hg.  v.  Wm.  Busch 
1909;  Erlebtes.  Meine  Memoiren  aus  der  Zeit  von  1848 — 1860  u.  1873  von 
Herrn.  Wagener  1884.  Nachträge  hiezu:  Die  Ideine,  aber  mächtige  Partei  1885: 
G.  V.  Wilmowshi,  Meine  Erinnerungen  an  BismarcJc  1899;  Ch.  Tiedemann,  Aus 
7  Jahrzehnten  1 :  Schlesw.-holst.  Erinnerungen  1905,  2 :  Sechs  Jahre  Chef  der 
Reichskanzlei  unter  Bismarck  -  1910.  Vor  allem  Bismarch  selbst  mit  seinen  Ge- 
dankenu.  Frinnerungen  2  Bde.  1898,  (der  3.  Bd.  1921  zuerst  in  London  erschienen), 
die  trotz  der  Unzuverlässigkeit  einzelner  Angaben  ein  Werk  von  wuchtiger 
publizistischer  Gewalt  sind.  Halb  Memoiren,  halb  Geschichtsdarstellung  sind 

sie  eine  einzige  Rechtsfertigungsschrift  des  großen  Staatsmannes.  —  Der  Welt- 
krieg hat  fast  alle  führenden  Männer  auf  den  Plan  der  Memoirenliteratur 

gerufen.  Für  die  früheren  Werke  finden  sich  die  bibliographischen  Angaben 

bei  D.-W.^. 
England.  Bewegte  Zeiten  wie  jene  der  Königin  Elisabeth,  der  Stuarts, 

der  großen  Revolution  boten  Anreiz  zu  Erinnerungen.  Ein  Sekretär  der 
Maria  Stuart,  Claude  Nau,  schrieb  memoirenhaft  The  history  of  Mary  Steuart 
from  the  murder  of  Biccio  until  her  flight  into  England  hg.  v.  Jos.  Stevenson. 
Edinburgh  1883.     Vgl.  HZ.  52  (1884)  259  Wallingtons  Diarg  hg.  v.  B.  Webb 
2  Bde.  London  1869  führt  in  die  Zeit  Karls  I.,  die  Memoirs  of  Henr;/ 

Guthry,  latc  bishop  of  Dunheld,  -  Glasgow  1747  schildern  die  kirchlichen  Zu- 
stände Schottlands  von  1637 — 1649,  die  Memoirs  of  Edmund  LauUoiv  1625 — 

1672,  hg.  V.  C.  H.  Firth  2  Bde.  Oxford  1894  beleuchten  Cromwells  Politik 
in  Irland.  Den  letzten  zwei  Jahren  Karls  I.  widmet  Sir  Ihomas  Herbert, 
Genf  1646  seine  Memoirs.  Jetzt  tauchen  Selbstbiograjibien  in  Fülle  auf: 

The  autobiography  and  correspondence  of  Sir  Simonds  d'Eives  (reicht  bis  1636) 
hg.  V.  J.  0.  Hcdliwell  4  Bde.  1845.  Die  Memoirs  von  Ilobert  Garen-  (London 
1759),  reichen  bis  1639.  Reich  an  Einblicken:  The  life  of  Lord  Herbert  of 
Cherbury,  London  1827.  Für  die  Regierung  Karls  IL  ist  wichtig  das  Diary 
and  corresp)ondence  of  Jolin  Evelyn  hg.  v.  W.  Bray  4  Bde.  1850  und  ebenso 
Diary  and  corrcspondence  of  Samuel  Fepys, hg-  v.  Minors  Bright  6  Bde.  1875/9, 
ferner  das  Diary  of  yarcissus  Luttrell:  1678—1714,  6  Bde.  Clarendon  Preß 
1857.  Das  Diary  of  T.  Burton  hg.  v.  S.  T  Ihät  4  Bde.  1828  betrifft  die  Ge- 

schichte des  Parlaments  von  1654/6  u.  1659. 

I 
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Die  Jahre  1615  —  1685  umfassen  die  Eeliquiae  Baxter ianae,  London  1696, 
für  den  schottischen  Aufstand  von  1666  sind  die  von  1632 — 1670  reichenden 
Memoirs  of  hls  onii  lifo  and  tinies  by  Sir  James  Turner,  Bannatyne  Club  1829 
wichtig.  Die  Regierung  Georgs  II.  findet  ihren  Erzähler  in  John  Lord  Her- 

ceij's  Memoirs  of  the  rcign  of  George  II.  from  //is  accession  to  the  death  of 
queen  Carolina  hg.  v.  Croker  2  Bde.  1848.  Die  auswärtige  Politik  beleuchten 
die  Memoirs  of  John  Kcr  of  KersJand,  London  1726  und  die  Memoires  du 

marrchal  de  Beriricl\  ecrits  par  lai-mrnic  in  Fditot  et  31onmerqn<\  CoUection 
Bd.  65  u.  66.  Für  die  Folgezeit  besonders  wertvoll  sind  von  Horace  Walpole 
Memoirs  of  the  last  ten  i/cars  of  George  II.  2  Bde.  1822  und  seine  Memoirs 
of  the  reign  of  George  III.  hg.  v.  Sir  Denis  Lc  Marchant  4  Bde.  1S45,  die 
zwar  1772  beendet,  aber  1784  nochmals  redigiert  wurden.  Vgl.  HZ.  107 
(1911)  211.  Kulturgeschichtlichen  Wert  besitzt  Mij  oirii  life  and  times  1714 

— 1814  (Edinburgh  1861)  von  Thomas  Somerrille  (gest.  1832),  der  mit  David 
Hume,  Franklin,  Burke,  Erskine,  Walter  Scott  in  Verkehr  stand.  Zu  be- 

achten ist  ferner  die  Selbstbiographie  von  Lord  Cochrane,  The  aiäohiography 
of  a  Seaman  by  Thomas,  tentli  carl  of  Dundonald  2  Bde.  London  1860,  die 
Memoirs  of  the  court  and  cahinets  of  George  III.  4  Bde.  London  1853  vom 

Hg.  V.  Bnclingham,  die  die  Jahre  1782—1800  umfassen.  Ein  Freund  des 
jüngeren  Pitt  ist  Geor-f/e  Böse,  dessen  Diaries  and  correspondence  von  L.  V.  Ilar- 

conrt,  London  1860  Ö'.  herausgegeben  wurden. Italien  brachte  in  neuerer  Zeit  eine  reiche  Memoirenliteratur  hervor. 

Erwähnt  seien  z.  ß.  Silvio  Pellico,  Le  mie  prigioni,  Turin  1832.  Vgl.  Fietro 
Maroncelli,  Addizioni  alle  Mie  prigioni  1883;  Franc.  Fredari,  I  primi  vagiti 
(lella  liberta  italiana  in  Fiemonte,  Mailand  1861;  wichtig  für  die  Vorgeschichte 
des  Jahres  1848!  Litigi  Settcmbrini,  Erinnerungen  aus  meinem  Leben,  ital.  1880, 
dt.  1H92,  schildert  das  Neapel  Ferdinands  IL ;  Garibaldi,  Memorie,  hg.  v.  Nathan, 

Turin  1 907 ;  Memoires  du  cardinal  Consalvi  secrctaire  d'etat  du  pape  Pie  VII. 
hg.  v.  J.  Crctincau  Job/  2  Bde.  Paris  1864;  Gins.  Gaddi,  Bicordi  impressioni  1866/7  ; 
Turin  1899;  Undjcrfo  Govonehixt  die  Memoiren  seines  Vaters,  eines  Unterhändlers 
bei  den  Bündnisverhandlungen  mit  Preußen  1866,  Gins.  Govone  als  Frauimenti 

dt  memorie,  Turin  1902,  erweitert  in  der  französ.  Ausgabe  Paris  1905  ver- 
öffentlicht; Carlo  Corsi,  1844—69,  2  Bde.  Florenz  1870;  Franc.  Crispi,  Foli- 

tica  estera.  Memoire  e  documcnti,  Mailand  1912. 
Die  Memoiren  als  Greschichts  quelle.  Was  die  äußeren 

Merkmale  betrifft,  so  handelt  es  sich  hier  um  gleiche  oder  ähnliche  Gesichts- 
punkte wie  bei  den  Tagebüchern  (s.  d.).  Bei  Memoiren  kann  es  freilich  wie 

bei  denen  Katharinas  II.  (vgl.  Th.  Schiemann  HZ.  104  [1910]  178  ff.)  der 
Fall  sein,  daß  verschiedene  Redaktionen  vorliegen,  die  auch  handschriftlich 
unterschieden  sind.  Zwei  Redaktionen  sind  z.  B.  auch  bei  den  Commcntaires 
et  lettrcs  de  Blaise  de  Monluc  nachzuweisen.  Vielfach  sind  Memoiren  von  dem 

Verfasser  anderen  in  die  Feder  diktiert  worden.  So  von  fgnatius  von  Loyola 
(s.  u.),  von  Kardinal  de  Bernis  seiner  Nichte. 

Die  Beobachtung  der  inneren  Merkmale  muß  uns  im  Zusammen- 
hang mit  den  äußeren  zunächst  die  Frage  beantworten,  wie  das  vorliegende 

Werk  entstanden  ist.  Da  gilt  es  aber  vor  allem  zu  erforschen,  wann  ist 

es  niedergeschrieben  worden,  beziehungsweise  wann  sind  die  einzelnen  Ab- 
schnitte des  Werkes  fertiggestellt  worden.    Ist  es  in  eineui  Zuge  verfaßt  worden, 
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SO  ist  die  Zeit  festzustellen,  innerhalb  der  dies  stattfand.  So  muß  man  von 
Talleyranäs  Memoiren  wissen,  daß  ihr  Verfasser  vermutlich  1815  mit  der 
Niederschrift  begonnen  und  sie  1816  abgeschlossen  hat.  Vgl.  Puid  BaiUcu 

HZ.  68  (1892)  58—82.  Handelt  es  sich  nur  um  erweiterte  eigene  oder  fremde 
Tagebuchaufzeichnungen  (wie  letzteres  bei  Saint  Simon  der  Fall  ist),  so  wird 
man  versuchen  müssen,  um  den  Kern  von  der  Hülle  zu  lösen,  festzustellen, 
was  später  hinzugefügt  worden  ist. 

Des  weiteren  stellt  sich  die  Frage  ein,  v  o  n  w  e  m  rühren  die  Memoiren 

her.  In  der  Regel  wird  ja  die  eigene  Aussage  des  Verfassers  darüber  end- 
gültig Aufschluß  geben,  doch  kommt  es  vor,  daß  Werke  als  Memoiren  be- 

stimmter Persönlichkeiten  von  anderen  als  dem  angegebenen  Verfasser  her- 
rühren. So  hat  S.  Helhnann,  Die  sogenannten  Memoiren  de  GrandeJiamj^s  usw. 

=  Hist.  Ahhdlgen.  hg.  v.  Heigel  u.  Grauert  10  (1897)  nachgewiesen,  daß  es 

sich  bei  den  de  GrandcJiamps' sehen  Memoiren  um  Phantasiewerke  eines  un- 
bekannten Autors  handelt.  —  Es  kann  auch  sein,  daß  aus  Zeitmangel,  aus 

Mangel  an  schriftstellerischen  Fähigkeiten  das  autobiographische  Material  einer 
Persönlichkeit  von  einem  anderen  zusammengestellt  und  bearbeitet  wurde. 
Dies  ist  z.  B.  bei  den  Memoiren  des  Barras  hg.  v.  G.  Duriiy  4  Bde.  Paris 
1895/6  der  Fall,  die  eigentlich  von  dem  Historiker  Rousselin  de  St.  Alhin. 
dem  Biographen  Hoches,  herrühren  und  der  schon  zu  Lebzeiten  und  dann  nach 
dem  Tode  von  Barras  dessen  Aufzeichnungen,  Notizen  und  Korrespondenzen 

zu  geschichtlich  ganz  wertvollen  „Memoiren"  verarbeitete.  Aehnliches  betrifft 

die  Selbstbiographie  Badctz'kiß  in  Mitt.  des  l\  1:.  Kriegsarcliivs  NF.  1  (1887), die  zum  Teil  auf  Grund  mündlicher  Mitteilungen  von  Feldzeugmeister  Grafen 
Tlmn  niedergeschrieben  wurden.  Die  Selbstbiographie  Jgnedius  von  LogoJa  be- 

ruht auf  mündlichen  Mitteilungen  Ignatius,  die  er  in  zusammenhängender  Rede 
seinem  Lieblingsjünger  Lays  Gonecdves  de  Camara  (1553  u.  1558)  machte. 
Gonealves  notierte  soviel  er  konnte  und  diktierte,  diese  Notizen  zu  einem  Ganzen 
formend,  einem  Kopisten.  Noch  vor  Loyolas  Tode  scheint  er  die  Ausarbeitung 

vollendet  zu  haben.  Jos.  Siista  MlOeG.  36  (1905)  47  ff.  —  Die  Memoires 
Idstoriques  snr  le  ministere  du  cardinal  de  Bichelieu  scheinen  von  Achillc  de 
Harlay,  Baron  de  Saney  herzurühren.     Bev.  des  Hudes  hist.  70,  449  ff. 

Wichtig  ist  schließlich  zu  erfahren,  wozu  die  Memoiren  verfaßt  worden 
sind.  Es  kann  vorkommen  wie  beim  Prinzen  Engen  von  Württemberg,  daß 
derselbe  Autor  für  seine  Lebenserinnerungen  mehrere  verschiedene  Fassungen 
nachgelassen  hat,  eine  für  die  Familie,  eine  andere  für  die  Oeffentlichkeit 
HZ.  0  (1803)  23.  Hier  deutet  sich  also  eine  gewisse  Absicht  bereits  an. 
Nicht  selten  wollen  Memoirenschreiber  durch  die  Niederschrift  ihrer  Erfah- 

rungen belehrend  wirken.  So  hat  Marquis  de  Beativais-Nangis  seine 
Memoiren  (hg.  von  M.  de  Monmerque  u.  A.  H.  TaiUandier,  Paris  1862)  ver- 

faßt, um  durch  die  Erlebnisse,  die  er  am  Hofe  Heinrichs  IV.  und  Ijudwigs  XIII. 
gehabt,  seinem  Sohn  Lehrbeispiele  für  das  Benehmen  am  Hofe  zu  geben. 
Viel  häufiger  verraten  sich  derartige  Werke  für  den  unbefangenen  Kritiker 
deutlich  als  Rechtfertigungsschriften,  sehr  oft  sind  es  Kinder  un- 

freiwilliger Muße.  Ein  abgesetzter  Feldherr  oder  Staatsmann,  der  aus  seinem 

taten-  und  entscheidungsreichen  Leben  auf  längere  Zeit  oder  immer  zu  scheiden 
und  in  die  Stille  der  Beschaulichkeit  sich  zurückzuziehen  gezwungen  wird, 
benützt  diese  Untätigkeit,  um  seine  eigene  Tätigkeit  ins  rechte  Licht  zu  setzen, 
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die  Glegner,  die  seinen  Sturz  veranlaßt  haben,  vor  der  Nachwelt  anzuklagen 
oder  lächerlich  zu  machen.  Je  nach  sittlicher  Größe,  Temperament  und  gei- 

stigen Fähigkeiten  gewinnt  dann  das  Werk  eine  mehr  versteckte  oder  derbe 
oder  geistreiche  Form  von  Kritik.  In  solcher  Weise  hat  der  einstige  Günst- 

ling der  Pompadour,  Kardinal  de  Bcriiis,  als  er  1758  von  seinem  Minister- 
posten entsetzt  wurde,  in  dem  Zeitraum  bis  zu  seiner  Wiederverwendung  (1769) 

seine  Memoires  d  Jettres  hg.  v.  Feh.  Masson,  Paris  1878  diktiert.  Gij.  Kiaitsel, 

Ff.  z.  hranäenh. -}})'.  G.  15  (1902)  kennzeichnet  sie  als  tendenziöses  Mach- 
werk, in  dem  der  Kardinal  alle  Schuld  auf  andere  abzuwälzen  sucht.  Rein 

persönlich,  voll  Ungerechtigkeit  gegen  seine  Nachfolger,  ja  selbst  gegen  seinen 
eigenen,  erfolgreicheren  Bruder  ist  bei  näherem  Zusehen  auch  Argenson,  dessen 

Journal  von  Aeußerungen  der  Mißgunst  und  Verbitterung  strotzt.'  1744 — 47 
Staatssekretär  für  auswärtige  Angelegenheiten,  hat  er  es  nie  verwinden  können, 
daß  man  sich  seiner  nicht  weiter  bediente.  Vgl.  Karl  Durand,  Die  Memoiren 

des  Marquis  d' Argenson  in  Ahhdlgen.  n.  Mittl.  n.  Neueren  G.  C  (1908).  — 
Nach  großen  politischen  wie  kriegerischen  Niederlagen  suchen  sich  bisweilen 

die  Männer,  die  auf  der  Seite  des  besiegten  Teiles  in  verantw^ortungsvoller 
Stellung  gestanden  haben,  vor  der  Oeftentlichkeit  in  Form  von  Memoiren  von 

ihrer  Schuld  zu  reinigen.  Z.  B.  A.  La  Marmora,  Un  po'  piu  di  luce  sugli 
eventi  xjolitici  e  militari  di  anno  1866,  Florenz  1873  oder  Fm.  Ollivier,  L'empire 
liberal.  Ftudes,  recits,  Souvenirs  14  Bde.  Paris  1895  — 1909. 

Führt  Männern  in  leitender  Stellung  oft  Eitelkeit,  Selbstüberschätzung, 

Eifersucht  —  also  durchaus  überspanntes  Ichgefühl  —  die  Feder,  so  sind 
schwächere  Naturen  leicht  geneigt,  aus  Bewunderung  für  eine  große  Persön- 

lichkeit, aus  Parteibefangenheit  vom  Wege  der  Sachlichkeit  abzuirren.  Las 
Gases,  Memorial  de  Sie.  Helene,  Paris  1823  und  Montholon,  Ilecits  de  la  cap- 
tivitc  d  Sie.  LIrVne,  Paris  1847  sind  auch  in  jenen  Teilen,  die  nicht  auf  dem 
Diktate  Napoleons  beruhen,  doch  so  von  seinem  Geiste  erfüllt,  daß  sie  in  ihrer 
Auflassung  wie  von  ihm  selbst  niedergeschrieben  erscheinen.  Parteilichkeit  ist 
bei  einer  so  stark  subjektiv  gehaltenen  Quelle,  wie  es  Memoiren  sind,  die  Regel 
und  es  muß  jedesmal  eigens  betont  werden,  daß  sie  in  dem  vorliegenden 
Falle  nicht  parteilich  sind. 

Liegen  somit  die  Wurzeln  der  Unzuverlässigkeit,  die  den  Memoiren  in 
bezug  auf  die  geschichtliche  Treue  ihrer  Angabe  eignet,  vorzüglich  in  dem 
gesteigerten  Subjektivismus  (Rücksichten  auf  das  eigene  Ich,  Rücksichten  auf 

ein  überindividuellcs  Ich  —  Staat.  Nation,  Religion,  Partei  — .  dem  man  sich 
einordnet),  so  kommen  noch  als  weitere  Fehler(iuelle  die  Veränderungen  dazu, 
die  die  Erinnerungsbilder  in  unserem  Gedächtnisse  durchmachen  je  länger  die 
Frist  ist,  die  zwischen  Erlebnis  und  gedächtnismäßiger  Wiedergabe  verstrichen 
ist.  Vorgänge,  die  an  sich  richtig  im  Gedächtnisse  haften  geblieben  sind, 
werden  in  einen  falschen  ursächlichen  oder  zeitlichen  Zusammenhang  gebracht. 
Namentlich  Zuspitzungen  und  Anhäufungen  zeitlich  getrennter  Ereignisse  auf 
einen  Punkt  kommen  häufig  vor.  Die  nachbildende  Phantasie  arbeitet  ohne 
bewußtes  Zutun  des  einzelnen  auf  Effekte  und  Pointen  hin,  indes  sich  die 
Dinge  viel  weniger  überraschend  und,  auf  größere  Zeiträume  verteilt,  abgespielt 
haben.  Auch  Widersprüche  in  intimen  Aufzeichnungen  brauchen  nicht  immer 
ein  Zeichen  von  Unklarheit  oder  Unwahrheit  zu  sein.  „Das  Hin-  und  Her- 

werfen der  Gedanken  im  Inneren  bei  geschlossenem  Auftreten  nach  außen  hin 
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ist  das  Zeichen  eines  starken  und  doch  nicht  starren  Geistes  und  die  Schwan- 
kungen finden  ihre  Einheit  in  der  Fähigkeit  des  Verfassers,  die  Objekte  immer 

frisch  anzusehen",  Fdt.  Meinecke  HZ.  70  (1893)  56. 
Aus  dem  Gesagten  ergibt  sich  für  die  geschichtliche  Verwer- 

tung von  Memoiren,  daß  sie  in  bezug  auf  die  Verwendung  des  von  ihnen 
mitgeteilten  Tatsachenstofies  nur  mit  der  allergrößten  Vorsicht  heranzuziehen 
sind.  Stets  müssen  ihre  Angaben  (besonders  Zeitangaben!)  an  der  Hand 
urkundlicher  Quellen  oder  Akten  nachgeprüft  werden.  Fehlen  hiezu  die  Mittel, 
so  ist  jede  Angabe  auf  ihre  innere  Wahrscheinlichkeit  zu  besehen  und  in  Zu- 

sammenhang zu  bringen  mit  dem  allgemeinen  Charakter  des  Verfassers,  seiner 
Parteistellung,  seinem  Temperament  und  seiner  geistigen  wie  sittlichen  Anlage, 
Keinesfalls  geht  es  an,  ohne  kritische  Prüfung  jedes  Einzelfalles  Memoiren  zu 
verwerten,  wie  dies  z.  B.  llippohitc  Tainc  u.  a.  bisweilen  taten. 

Natürlich  kommt  bei  Memoiren  auch  die  Frage  der  Echtheit  in  Be- 
tracht. Bühren  sie  von  dem  Verfasser,  der  sie  als  solcher  zeichnet,  wirklich 

her  oder  hat  der  angebliche  Verfasser  mit  ihnen  gar  nichts  zu  tun?  Viel- 
leicht hat  er  gar  nicht  gelebt  (Mystifikation).  Es  kann  aber  auch  vorkommen, 

daß  an  sich  echte  Memoiren  „verunechtef'  worden  sind,  indem  nämlich  eine 
fremde  Hand  zu  Täuschungszwecken  Aenderungen  vorgenommen  hat.  Das 
letzte  geschah  z.  B.  an  den  Memoiren  Talleynuids.  Offenbar  erdichtet  sind 
die  in  der  Memoiren-Bibliothek  4.  Serie  Bd.  13  (1913)  erschienenen  Erinne- 

rungen eines  alten  Lützoicer  Jägers  1795 — 1819  von  Wenzel  Krimer.  Vgl.  Dt. 
Lit.-Z.  34  (1913)  Sp.  3122  f. 

Im  Zusammenhang  mit  den  Memoiren  muß  auch  der  Reiseb  eschrei- 
bungen  gedacht  werden,  sofern  es  sich  nicht  um  moderne  auf  wissenschaft- 

licher Grundlage  ruhende  und  unter  Kontrolle  fremder  Forschungsergebnisse 
stehende  Werke  handelt,  die  mit  Absicht  das  Persönlich-Subjektive  nach  Mög- 

lichkeit auszuschalten  bestrebt  sind.  Ueber  diese  auch  von  der  entsi^rechenden 
Geistesrichtung  einer  Zeit  und  eines  Volkes  abhängige  (Quelle  gibt  Biuh 
Kötzsclilce.,  Quellen  n.  Gruvdbegriffe  der  hist.  Geographie  JDtlds.  u.  seiner  Nachbar- 

länder in  Meisters  Gr.  1/2  (1906)  Aufschluß. 

Memoiren-Sammlungen.  Für  Frankreich:  Allgemeine,  meist  schon 
veraltete  Sammlungen:  C.  B.  Petitot  [et.  M.  Monmerque],  Collection  complete  des 

memoires  relatifs  ä  l'hist.  de  France  .  .  jusqu'en  1763,  1819  —  29,  2  Serien  52  u.  78  Bde.; 
J.  Michaud  etP.  Ponjoulat,  Nouvelle  Collection  des  memoires  sur  l'bist.  de  France 
.  .  jusqu'  ä  la  fin  du  18e  siecle  1836—39,  3  Serien  12,  lü  u.  10  Bde.  Zeitlich  begrenzte 
Sammlungen:  J.  A.  Buchen,  Collection  des  chroniques  nationales  l'ran^aises  t'-crites  en 
langue  vulgaire,  du  Xllle  au  XVIe  siecle  1824 — 29,  27  Bde.;  Collection  des  m  t'- 
moires  et  documents  relatifs  au  18e  et  19e  siecle  1909  ff . ;  Barriere  et  Lese  uro, 

Bibliotheque  des  memoires  relatifs  i\  l'hist.  de  France  pendant  le  18e  siecle  1846 — 75 
30  Bde.;  Berville  et  Barriere,  Collection  de  memoires  relatifs  a  la  revolution  fran- 

(.■aise  1820  —26,  86  Bde.  —  England:  Guizot,  ("ollection  des  memoii-es  relatifs  ä  la  revo- 
lution d'Angleterre  26  Bde.  Paris  1823  ff.  Sonst  meist  Einzelveröffentlichungen  oder  solche 

von  der  Clarendon  Historical  Society  vom  Bannatyne-Club  und  ähnlichen  Vereinigungen.  — 

Belgien:  Die  von  der  Societe  de  l'histoire  de  ßelgique  hg.  Collection  des  memo- 
ires relatifs  ä  l'histoire  de  Belgique  1858  ff.,  besonders  für  die  Geschichte  des 

.\bfalls  der  Niederlande  wichtige  Quellen.  —  Deutschland:  Meist  nur  zu  belletristischen 
Zwecken  angefertigte  Sammlungen,  so  Feh.  Schiller,  Allg.  Sammlung  merkwürdiger  Me- 

moires vom  12.  Jht.  bis  auf  die  neueste  Zeit  33  Bde.  Jena  179U— 1708  ;  M  e  m  o  i  r  e  n  b  i  b  1  i  o- 

t  h  e  k  Köln  1891  ff',  und  Stuttgart  (Lutz)  1902  ff.  —  'S  c  h  w  e  i  z  :  Von  unseren  Vätern. 
Bruchstücke  aus  schweizerischen  Selbstbiographien  vom  15.-19.  Jht.  hg.  v.  0.  v.  (ire3'erz, 

Bern  1911.  —  Polen:  B  i  b  1  i  o  t  e  k  a  p  a  m  i  e  z  t  n  i  k  (')  w  i  p  o  d  r  ii  z  y  P  o  1  s  c  e  wyd 
p.  J.  J.  K  r  a  s  z  e  w  s  k  i  e  g  0  4  Bde.  Dresden  1870  f.  —  Rußland:  Bibliothek  r  u  s- . 
sischer  Denkwürdigkeiten  hg.  v.  Th.  Schiern  ann  1893  —  5. 
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Sonstige  Sammelwerke,  in  denen  sich  Memoiren  finden:  B.  L.  Cimber  et  F. 

Danjou,  Archives  curieuses  de  France  depuis  Louis  XV.  jusqu'  ä  Louis  XYIII  .  . 
2  Serien  15  u.  12  Bde.  1834—40 :  Collection  de  documents  inedits  sur  l'hist. 
de  France,  Paris  1835  ff.,  1.  Abt.  Chroniken,  Memoiren,  Zeitungen;  Collection  de 

textes  pour  servir  ä  l'etude  et  ä  l'enseignement  del'histoire,  Paris  1886  ff. ;  Les  grands 
ecrivains  de  la  France  1862  ff. ;  Publikationen  der  Societe  de  l'histoirede 
France,  Guizot,  Collection  des  memoires  relatifs  a  l'histoire  de  France  depuis  la 
fondation  de  la  monarchie  fran^aise  jusqu'  au  13me  siecle  31  Bde.  1823  ff. 

Literatur:  Eine  allgemeine  Uebersicht  bei  Gv.  Wolf,  Einführung  S.  34G— 404. 
Für  Frankreich:  Charles  Caboche.  Les  memoires  et  l'histoire  en  France  2  Bde.  Paris  1863 
behandelt  feuilletonistisch  mit  Inhaltsangabe,  doch  ohne  kritischen  Apparat  den  allgemeinen 
Charakter  der  Memoiren  und  die  wichtigsten  davon  einzeln  bis  ins  19.  Jht.  Bibliogra- 

phisches: Alfr.  Franklin,  Les  sources  de  l'hist.  de  France,  Paris  1877,  wo  die  in  den 
wichtigeren  Sammlungen  abgedruckten  Werke  einzeln  angeführt  sind.  (M  o  1  i  n  i  e  r-) 

Hri.  Hauser,  Les  sources  del'histoire  de  France  =  3.  Abt,  der  Manuels  de  bibliographie 
historique  ü,  II,  1:  1494—1515  (Paris  1906),  2:  1515—15.59  (1909),  III  bearb.  v.  Emile 
Bourgeois  u.  Louis  Andre,  besonders  Bd.  2  (1913)  enthält  für  die  Zeit  von  1610 — 
1715  S.  1 — 201  einen  eigenen  Abschnitt  Memoires.  Vgl.  die  Literaturangaben  bei  E.  L  a- 

visse,  Histoire  de  France  depuis  les  origines  jusqu"  ä  la  revolution,   Paris  1903  ff". Für  England:  Kurze  Kennzeichnungen  der  einzelnen  Werke  bei  S.  R.Gardine  r 

and  J.  B.  Mullinger,  lutroduction  to  the  study  of  english  history  *  London  1903. 
Bibliographisch  findet  man  das  Meiste  in  der  Cambridge  Modern  History. 

Für  Deutschland:  Frz.  X.  Wegele,  Die  dt.  Memoirenliteratur  in  Vortrr.  u. 

Abhdlgen.  1898.  Bibliographische  Angaben  bei  D.W.''  bei  dem  entsprechenden  Zeit- abschnitt. 

Ueber  Memoiren,  die  kriegsgeschichtlichen  Inhaltes :  Joh.  P  o  h  1  e  r,  Bib  - 
liotheca  historico-militaris,  Bd.  4  (1898),  wo  die  Sammlungen  von  Lebensbeschreibungen, 
Briefwechseln  u.  Denkwürdigkeiten  verzeichnet  sind  und  S.  78 — 183  die  einzelnen  Werke  in 
alphabetischer  Reihenfolge  nach  den  Namen  der  Persönlichkeiten.  Ueber  den  Weltkrieg 
vgl.  u.  S.  362. 

Ueber  Reisebeschreibungen  vgl.  man  die  in  VII  §  5  angegebenen  Hilfsmitteln , 
Vgl.  auch  (iottfr.  Heb.  Stuck,  Verzeichnis  der  älteren  u.  neueren  Land-  u.  Reisebeschrei- 

bungen, Halle  1784/5.  Einzelheiten  behandelt  Reinh.  Röhricht,  Dt.  Pilgerreisen  nach 
dem  Heiligen  Lande  1900.  Ein  Verzeichnis  mittelalterlicher  Reiseberichte  findet  man  bei 
Aug.  Potthast,  Bibl.  bist.  -2  (1896)  S.  1734  f.  Eine  Saramelausgabe  derartiger  Quellen 
bietet  J.  C.  M.  Laurent,  Peregrinatores  niedii  aevi  quattuor:  Burchardus  de  Monte  Sion, 
Ricoldus  de  Monte  Crucis,  Odoricus  de  Fovo  Julii,  Wilbrandus  de  Oldenborg,  Leipzig  1864, 
ä  erw.  durch  mag.  Thietmari  peregrinatio  1873 ;  E.  B  r  e  ts  c  h  n  e  i  d  e  r  ,  Notes  on  Chinese 
mediaeval  travellers  to  the  west,  Shanghai  1875.  Deutsche  Reiseschriftsteller  aus  dem  15. 
und  16.  .Iht.  verzeichnet  V.  H  a  n  t  z  s  c  h  ,  Dt.  G.bll.  1  (1900)  S.  20  f.  Voyages  and  travels 
mainly  during  the  16.  and  17.  centuiies  by  C.  R.  Beazley  =  An  English  Garner  4  u.  5  (West- 
minster  1903).  Zum  Teil  volkstümliche  Uebersetzungen  und  Bearbeitungen  bringt  die 
Sammlung  der  besten  u.  ausführlichsten  Reisebeschreibungen  35  Bde.  Berlin  1764 — 1813; 
Sprengel  u.  Ehrmann,  Bibl.  der  neuesten  Reisebeschreibungen  50  Bde.  Weimar 
1800 — 14,  an  die  sich  F.  J.  Bertuch,  Neue  Bibl.  der  Reisebeschreibungen  65  Bde.  Ebda.  1814 
— 35 ;  Bibliothek  geogra^ih.  Reisebeschreibungen  u.  Entdeckungen  15  Bde.  1868 — 1892. 
In  England  befaßt  sich  seit  1848  die  Hakluyt  Society  mit  der  Herausgabe  älterer 
noch  unveröffentlichter  Reisebeschreibungen. 

§  24.    Briefe. 

Der  Brief  gehört  verschiedenen  Bezirken  der  (Quellenkunde  an.  Er  ist 
als  Ausdruck  persönlicher  Mitteilungen  autobiographischen  Inhalts, 
er  kann  aber  ebenso  der  Publizistik  zuzurechnen  sein,  wenn  er  mit  der 
Absicht  verfaßt  wurde,  die  Meinung  weiterer  Kreise  zu  leiten,  auf  sie  zu 
wirken.  So  sehen  wir  vielfach,  daß  Memoiren  und  Briefe  in  den  Ausgaben 
zusammengespannt  sind,  und  ebenso  werden  wir  beobachten,  daß  eine  der  ür- 
zellen  des  Zeitungswesens  eben  der  Brief  ist.  Es  ist  deshalb  in  jedem  Falle 
zunächst  zu  untersuchen,  ob  das  vorliegende  Stück  ein  Brief  im  engeren  Sinne 
oder  ob  es  nur  der  Form  nach  ein  solcher  ist.  Denn  noch  ein  Drittes 

ist  möglich.     Er  kann  auch  Urkunde  sein.     Das  Wort  Brief  stammt  vom 
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lateinischen  Brecc  her.  Man  braucht  nur  an  die  päpstlichen  Breven  zu  er- 
innern, um  sich  dieses  Zusammenhanges  klar  zu  werden.  In  der  Tat  ist  es 

l)isweilen  nicht  leicht  z.  B.  ein  amtliches  Beglaubigungsschreiben  von  einem 
Privatbrief  zu  unterscheiden.  Oft  ist  es  nur  die  Ausfertigungsart,  die  An- 

führung des  Ausstellers  mit  seinen  Titeln,  die  Gegenzeichnung  u.  ä.,  die  eine 
Zuteilung  nach  der  einen  oder  anderen  Seite  möglich  macht.  Die  Uebergänge 
vom  vertraulichen,  rein  persönlichen  Brief  zur  Publizistik  nach  der  einen,  zur 
Urkunde  nach  der  anderen  Richtung  sind  zuweilen  kaum  merklich.  Der  Brief 
kann  aber  auch  den  Akten  beizuzählen  sein.  Nicht  nur  als  Beilage  zu  den 
Akten,  er  kann  auch  Akt  selbst  sein.  Ein  großer  Teil  der  diplomatischen 
Akten  (s.  IX  §  15)  wahrt  die  Form  des  Briefes,  enthält  eine  Fülle  persön- 

licher Meinungen,  Berichte  eigener  Erlebnisse,  die  bei  dem  Zusammenhang 
zwischen  gesellschaftlicher  Lebensführung  und  Politik  leicht  mit  den  amtlichen 
Mitteilungen  in  eins  zusammenfließen.  Mit  den  Akten  hat  der  wirkliche  Brief 
überdies  gemein,  daß  er  in  der  Regel  für  sich  allein  nur  eine  unvollkommene 
Quelle  ist,  daß  er  erst  voll  verstanden  werden  kann,  wenn  die  Aeußerung  vom 
Briefempfänger  vorliegt,  also  der  Antwortbrief. 

Diese  Gesichtspunkte  im  Auge  zu  behalten,  ist  aber  für  die  kritische 
Verwertung  des  Briefes  als  Geschichtsquelle  wichtig.  Betrachten  wir  ihn  nach 
seinen  äußeren  Merkmalen,  so  haben  wir  zunächst  zu  fragen,  ob  er 
als  Konzept,  im  Original,  oder  als  Abschrift  vorhanden  ist.  Handelt  es  sich 
um  ein  Konzept  oder  Original,  reiht  sich  die  zweite  Frage  an,  ob  er  vom 
Absender  ganz  oder  teilweise  eigenhändig  geschrieben  wurde.  Am  interessan- 

testen ist  es,  wenn  Konzept  und  Reinschrift  vorliegen  und  man  das  Werden 
des  Brieftextes  verfolgen  kann.  Natürlich  muß  dies  ebenso  wie  Streichungen, 
spätere  Hinzufügungen  und  andere  Veränderungen  in  der  Ausgabe  (s.  VIII  §  8) 
verzeichnet  werden.  Zu  achten  ist  ferner  auf  alle  Angaben  und  Vermerke, 
die  sich  auf  die  Art  der  Beförderung  und  das  Datum   der  Ankunft  beziehen. 

Die  inneren  Merkmale  betreffen  zunächst  das  Formelhafte. 

Dieses  ist  in  Zeiten  noch  unentwickelten  Briefverkehrs  stärker  als  in  schreib- 
eifrigeren Zeiten,  tritt  bei  Ungebildeten  und  stilistisch  Ungeübten  deutlicher 

hervor  als  bei  geistig  selbständigen  und  gewandten  Naturen.  Man  beachte 
den  Einfluß  der  Schule  und  der  Briefsteller.  Auch  kommt  der  Zweck 

des  Briefes  in  Betracht,  ob  er  nämlich  einen  amtlichen  oder  feierlichen  oder 

sonst  einen  stets  wiederkehrenden  Anlaß  betrifi't  oder  ob  er  ein  vertrauliches 
Privatschreiben  darstellt.  Zu  untersuchen  ist  ferner,  ob  mit  diesem  Schreiben 
ein  Briefwechsel  angesponnen  werden  soll  oder  ob  er  als  die  Antwort  auf 
eine  frühere  Mitteilung  zu  betrachten  ist,  kurz,  welche  Stelle  er  innerhalb 
einer  gegebenen  Reihe  von  Briefen  und  Antworten  einnimmt. 

In  diesem  Zusammenhang  sei  gleich  eine  weitere  kritische  Frage  erwähnt, 
die  für  die  Verwertung  des  Briefes  als  geschichtliche  Quelle  von  Wichtigkeit 
ist.  Wo  es  sich  um  einen  Briefwechsel  zwischen  zwei  oder  mehreren  Ab- 

sendern, bzw.  Empfängern  handelt,  muß  bei  jedem  Briefe  bzw.  bei  jeder  Ant- 
wort festgestellt  werden,  auf  welchen  der  vorhergehenden  Briefe  sich  die  Ant- 

wort bezieht.  Dies  ist  bei  einem  regen,  sich  yielfach  kreuzenden  Schriftenverkehr 
oft  nicht  leicht  zu  entscheiden.  Bisweilen  muß  man  die  verkehrsgeschicht- 

lichen Hilfsmittel  zu  Rate  ziehen,  um  die  Frage  zu  lösen,  ob  ein  Brief  zur 
Zeit,  da    die  Antwort   geschrieben   wurde,    seinen    Bestimmungsort   überhaupt 
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erreichen  konnte.  Wie  wichtig  es  sein  kann,  die  Schnelligkeit  einer  Post- 
verbindung festzustellen,  leuchtet  wohl  von  selbst  ein.  Nicht  nur  für  die 

Kritik  des  einzelnen  Briefes,  sondern  auch  für  die  historische  Bewertung  der 
verschiedensten  Quellen  überhaupt  wird  es  von  entscheidender  Bedeutung  sein, 
klarzulegen,  ob  eine  bestimmte  Persönlichkeit  zu  einem  bestimmten  Zeitpunkt 
schon  im  Besitze  dieser  oder  jener  Nachricht  sein  konnte.  Die  Tragweite 
solcher  Feststellungen  zeigt  z.  B.  die  auch  sonst  methodologische  interessante 
Abhandlung  von  Aloys  SchuUt\  Kaiser  Maximilian  I.  als  Kandidat  für  den 

päpstUchrn  StnJil  1511,  Leipzig  1906,  wo  eigentlich  der  größte  Teil  der  Be- 
weisführung davon  abhängt,  ob  die  Antwort  auf  einen  Brief,  den  Maximilian  I. 

am  1.  September  von  Trient  an  König  Ferdinand  den  Katholischen  nach 
Burgos  sandte,  bereits  am  17.  oder  18.  September  in  Trient  eingetroffen 
sein  kann. 

Vgl.  für  das  Altertum:  Wolfg.  Kiepl,  Das  Nachrichtenwesen  des  Altertums  1913; 
für  das  Mittelalter:  F.  Ludwig,  Untersuchungen  über  die  Reise- und  Marschgeschwindig- 

keit im  13.  u.  14.  Jht.  1887;  für  die  Neuzeit  die  IX  §  27  verzeichnete  Literatur. 

Die  Frage  der  Echtheit  spielt  auch  bei  den  Briefen  eine  Rolle,  zu- 

mal sie  als  .,  Autographen"  eine  begehrte  Ware  sind.  Paläographie  und  Tat- 
sachenkritik werden  da  auf  die  richtige  Spur  zu  weisen  vermögen.  Bei  Briefen 

kann  aber  noch  in  Betracht  kommen,  ob  sie  wirkliche  Briefe  sind,  d.  h. 

ob  sie  zum  Zwecke  einer  bestimmten  Mitteilung  an  eine  bestimmte  Persön- 
lichkeit verfaßt  worden  sind.  Sie  können  Teile  eines  Briefstellers  sein  oder 

Schulübungen.  Ueberraschende  Gleichheiten  des  Stiles  bei  angeblich  verschie- 
denen Verfassern,  tatsächliche  Versehen,  Mangel  an  Phantasie  bei  Erfindung 

der  individuellen  Einzelheiten  verraten  bisweilen  die  Eigenart  solcher  Samm- 
lungen. Umgekehrt  verfällt  man  leicht  in  Versuchung,  einzelne  Stücke  von 

Briefreihen   für   erdichtet  zu   halten,    die   in  Wahrheit  wirkliche   Briefe  sind. 
Beispiele  solcher  kritischer  Untersuchungen  sind  Arth.  L  i  n  c  k  e  ,  Beitrr.  zur  Kenntnis 

der  altiloyptischen  Briefliteratur,  Diss.  Leipzig  1879  ;  Wm.  W  a  1 1  e  n  b  a  c  h  ,  AfOeG. quellen 

14  (1855)  S.  29  ii'.;  Paul  S  c  he  f  f  e  r  -  K  o  i  c  h  o  r  s  t  MIOeG.  6  (1885)  S.  558  tf.  u.  13  (1892) 
145  ff.  --  Zur  (i.  des  12.  u.  13.  Jhts.  [=  Hist.  Studien  8  (1897)]  S.  290—325;  NA.  18  (1893) 
S.  157  ff. ;  Osw.  Redlich.  Eine  Wiener  Briefsammlung  =  Mitt.  aus  dem  Vatikanischen 
Archive  2  (1891). 

Uneigentliche  Briefe  sind  außer  den  oben  schon  unter  Urkunden 
eingereihten  Stücken  auch  die  für  publizistische  Zwecke  bestimmten  Briefe. 
Sic  kennzeichnen  sich  durch  den  Mangel  an  individuellem  Gehalt.  Hieher 
gehören  z.  B.  die  Apostelbriefe  im  Neuen  Testament  und  die  in  der  neueren 
Zeit  sich  als  Offene  Briefe  gebenden  Schriftstücke.  Zu  erwähnen  sind  in 

diesem  Zusammenhange  auch  die  erfundenen  Briefe,  die  im  späteren  Mittel- 

alter namentlich  als  „Teufelsbriefe"  Verbreitung  fanden  und  in  satirisch- 
lobender Form  die  Kritik  an  verschiedenen  Uebelständen  der  Zeit  den  Teufel 

niederschreiben  lassen.  Vgl.  Win.  WattenbacJi,  Ucher  erfundene  Briefe  in  Hss. 
des    Mittelalters,    bes.    Tenfelsbriefe   in  S.-Berr.  der  preuß.  Ak.  der  W.  1892. 

Zur  (ieschicbte  des  Briefes  findet  man  Beiträge  betreffs  AUügyptens  bei  Arth.  Lincke 
(s.  0.).  Üeber  die  Briefliteratur  in  Jlahylonieii  vgl.  Simon  Landersdorfer,  Altbaby- 

lonische Privatbriefe  =  Studien  zur  G.  der  Kultur  des  Altertums  2/2  (1908);  Jobs.  Theis, 
Altbabylon.  Briefe.  Diss.  Berlin  1913;  Arth.  Ungnad,  Babylon.  Briefe  aus  der  Zeit  der 
Hammurapi-Dynastie  =  Vorderasiat.  Bibliothek  G  (1914);  Griechische  Privatbriefe  als  Epi- 
stulae  privatae  graecae  hat  Stan.  W  i  t  k  o  w  s  k  i  in  der  Hibliotheca  Teubneriana  2-14  (1907) 
veröffentlicht.  Ueber  römische  Briefe  Herrn.  Wni.  (i.  Peter,  Der  Brief  in  der  römischen 
Literatur  in  Abhdlgen.  der  kgl.  sächs.  Ges.  der  W.  20  (1904);  Job.  Babl,  De  epistularum 
latinarum  formulis,    Diss.  Bamberg  1893.     Gleichzeitig  Programm    des  Altgymn.  Bamberg. 
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Mittel  alte  rliche  Briefe  sind  herausgegeben  in  der  Abteilung  Epistolae  (Epp.)  der  Mfi. 
Vgl.  darüber  Wm.  Wattenbach,  NA.  12  (18S7)  S.  239  ff.  Ferner  Epistolae  selectae 

veröö'.  in  MG  in  usum  scholarum  (1916).  Gg.  Steinhausen,  G.  des  dt.  Briefes  1: 
—  1600  (1889),  2:  1600—1800  (1892);  derselbe,  Dt.  Privatbriefe  des  Mittelalters  1: 
Fürsten,  Magnaten,  I^dle,  Ritter,  2:  Geistliche,  Bürger  =  Denkmale  der  dt.  Kulturg.  1/1 
(1899),  2  (1907);  Adolf  F.  M.  B  ü  t  o  w  ,  Die  Entwicklung  des  mittelalterlichen  Briefstellers 
bis  zur  Mitte  des  12.  Jhts.,  Diss.  (ireifswald  1908:  Gottfr.  Petz  seh,  Ueber  Technik  u. 
Stil  der  mhdt.  Privatbriefe  des  14.  u.  15.  Jhts.,  Diss.,  Ebda.  1913.  Beispiele  italienischer 
Geschäftsbriefe  des  13.  Jhts.  bietet  die  Ausgabe  Lettere  volgari  del  secolo  13  scritti  da 
Senesi  =  Collez.  di  opere  ined.  e  rare  116  (Bologne  1871).  Ueber  den  Brief  in  Eenaissance- 
und  Humanislenzeit,  in  der  der  moderne  Brief  erst  die  KoUe  erhalten  hat,  die  er  in  unserer 

Gegenwart  spielt.  Gg.  Voigt,  Die  Wiederbelebung  des  klass.  Altertums  2  Bde.  ̂ 1893: 
Jak.  Burckhardt,  Die  Kultur  der  Renaissance  in  Italien  2  Bde.  '"1908.  Den  franzii- 
siscJien  Brief  behandelt  Jul.  Amedee  Barbe  y  d'Aurevilly,  Litterature  epistolaire  in 
dessen  Dixneufieme  siecle  ser.  2  vol.  13  (Paris  1892);  Vikt.  Du  ret,  L'art  de  correspondance 
et  les  maitres  du  genre  epistolaire  au  siecle  de  Louis  XIV.,  Vienne  1866. 

Eine  Bibliographie  älterer  Briefausgaben:  Silv.  J.  Arenhold,  Conspectus  biblio- 
thecae  universalis  historio-literario-criticae  epistolarum  typis  expressarum  et  manuscriptaruni, 
Hannover  1746  (nach  Nationen  geordnet,  Verzeichnis  auch  von  Briefsammlungen).  Die  lüi- 
die  Geschichte  der  Neuzeit  überaus  wichtigen  Ausgaben  von  Briefen,  die  vielfach  vereint 
sind  mit  solchen  von  Memoiren,  mit  Gesandtschaftsberichten  u.  a.  findet  man  bei  D.W.*. 
M  0  n  0  d ,  P  i  r  e  n  n  e  ,  in  Hri.  H  a  u  s  e  r  ,  bzw.  E.  Bourgeois- L.  Andre,  Les  sources 
de  bist,  de  France  2.  bzw.  3.  Teil  (3/3  enthält  Memoires  et  lettres)  und  in  den  übrigen 
nationalen  Geschichtsbibliographien  verzeichnet.  Fast  alle  die  Neuzeit  berücksichtigenden 
großen  Publikationsinstitute  (Histor.  Kommission,  München:  Humanistenbriefe;  Kommission 
für  neuere  (beschichte  Oesterreichs:  Korrespondenzen  der  Habsburger ;  Schrr.  der  kgl.  sächs, 
Kommission  für  Geschichte:  Polit.  Korrespondenz  des  Herzogs  u.  Kurf.  Moritz  von  Sachsen. 
Akten  u.  Briefe  zur  Kirchenpoiitik  Herzog  Georgs  von  Sachsen,  Kaiserin  Maria  Theresia 
u.  Kurf.  Maria  Antonia  v.  Sachsen)  und  Quellensammlungen  (Documents  inedits,  Publikationen 
aus  den  preuß.  Staatsarchiven,  Calendars  of  State-Papers)  enthalten  Briefe. 

i^  25.    Die  Publizistik  und  ihre  besonderen  Ausdrucksmittel. 

Unter  Publizistik  verstellt  man  schriftstellerische  (oder  bildlische)  Aeuße- 
rungen,  die  1.,  oflfen  oder  verdeckt,  eine  bestimmt  ausgesprochene  Tendenz 
verfolgen  und  die  2.  mit  der  Absicht  verfertigt  worden  sind,  auf  das,  was  man 
jeweils  als  Oeffentlichkeit  anzusehen  hat,  zu  wirken  und  Einfluß  zu  nehmen. 

Sie  dient  stets  der  „Agitation'",  d.  h.  sie  sucht  die  Geister  in  Bewegung  zu 
setzen,  sie  in  bestimmte  Bahnen  zu  lenken,  indem  sie  vielleicht  gegnerische 
Ansichten  bekämpft,  auf  jeden  Fall  aber,  indem  sie  die  Meinung  derer,  auf 
die  es  ankommt,  zu  gewinnen  und  mit  sich  fortzureißen  sucht. 

Diesem  Inhalte  entspricht  keine  besondere  Form.  Vielmehr  gehört  es 
gerade  zum  Wesen  der  Publizistik  und  des  von  ihr  betriebenen  Anhänger- 

fanges, daß  sie  in  den  verschiedensten  Verkleidungen  und  unter  den  verschie- 
densten Bildern  in  Erscheinung  tritt.  Die  im  Tempel  zu  Karnak  angebrachten, 

die  Taten  Thutmosis  III.  verherrlichenden  Inschriften,  die  Königsinschriften 
eines  Sanherib  oder  Assurbanipal  tragen  ebenso  publizistischen  Charakter  an 
sich  wie  Teile  der  Histoirc  de  vion  fenips  Fricdriclis  des  Großen  oder  Biswarcls 

Gedanken  und  Erinncrtmr/en.  Erbauungsbücher,  Landkarten,  sprachgeschicht- 
liche Abhandlungen,  juristische  Deduktionen,  Aktenveröffentlichungen,  Me- 

daillen, Lieder,  epische  oder  dramatische  Dichtungen,  Spott-  und  Tendenzbilder 
können  in  den  Dienst  der  Publizistik  treten.  Kein  Gebiet  geistiger  Betätigung 
der  Menschen  ist  grundsätzlich  davon  ausgenommen,  die  Kunst  kann  ihr 
ebenso  zinspflichtig  werden  wie  die  AVissenschaft.  Ganz  besonders  leidet  wohl 
die  Geschichtskunde  unter  ihrem  Einfluß.  Begreiflicherweise  wählt  die  Publi- 

zistik gern  aus  der  Vergangenheit  ihre  Beweisgründe,  um  Tatsachen  der  Gegen-: 
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wart  oder  die  in  der  Zukunft  liegenden  Ziele  ehrwürdig  erscheinen  zu  lassen 
oder  um  die  Taten  der  Gegner  als  eine  ununterbrochene  Kette  von  Fehlern 
und  Verbrechen  hinzustellen.  Das  wird  ihr  nun  um  so  sicherer  gelingen, 
wenn  sie  sich  als  Ausfluß  strengster  Wissenschaftlichkeit  gibt.  Es  braucht 
dieser  Mißbrauch  mit  geschichtlichen  Beweisstücken  dem  Verfasser  selbst  nicht 

immer  bewußt  geworden  zu  sein,  besonders  wenn  es  sich  um  einen  leiden- 
schaftlichen, vielleicht  gar  fanatischen  Charakter  handelt.  Im  Grunde  ruht 

in  der  ganzen  pragmatischen  Geschichtsschreibung  (s.  o.  S.  147  f.)  etwas  stark 
Publizistisches. 

Frz.  V.  H  0  1 1  z  eu  d  0  r  f  f ,  Wesen  u.  Wert  der  ött'enti.  Meinung  1879;  Wm.  Bauer, 
Die  öffentliche  ^leinung  u.  ihre  geschichtlichen  (irundlagen  1914;  derselbe,  Die  neue 
Forschung  zur  <i.  der  öffentlichen  Meinung  in  Die  (Geisteswissenschaften  1  (1913/14) 

S.  1022  ff". 
Die  besonderen  Aus  drucks  mittel  der  Publizistik  sind 

für  keine  Zeit  die  gleichen.  Bei  Griechen  und  Römern  arbeitete  man  mit 
anderen  Mitteln  als  im  Mittelalter  und  das  Zeitalter  der  Reformation  unter- 

scheidet sich  deutlich  von  dem  der  französischen  Revolution  und  der  Gegenwart. 
Sieht  man  von  den  Reden  und  ebenso  von  den  bildlichen  Ausdrucks- 

mitteln ab,  so  bleiben  fast  nur  zwei  Arten  übrig,  einmal  die  gelegentlich  ver- 
öffentlichte Agitationsschrift,  die  man  gemeinhin  Flugschrift  nennt,  und 

außerdem  die  in  bestimmten  Zeiträumen  fortlaufend  erscheinende  Veröffent- 
lichung, die  je  nachdem  Z  e  i  ts  ehr  i  ft  oder  Zeitung  heißt.  Im  weiteren 

Sinne  gehören  zu  den  publizistischen  (Quellen  auch  Weissagungen,  im 

15.  u.  16.  Jht.  „Prognosticon"  genannt,  die  Farbbücher,  von  denen  schon 
IX  §  15  gehandelt  wurde. 

S  26.    Die  Flugschriften. 

Bei  der  lebhaften  Anteilnahme,  die  Griechen  und  Römer  allem  entgegen- 
brachten, was  mit  dem  öffentlichen  Leben  zusammenhing,  ist  ihr  ganzes  Schrift- 

tum, namentlich  das  politische  und  geschichtliche,  stark  publizistisch  gerichtet. 
Doch  spielte  sich  die  Werbearbeit  sicherlich  nicht  in  erster  Linie  so  ab,  daß 
man  Flugschriften  verbreitete,  sondern  auf  der  Rednertribüne  von  Mann  zu 
Mann.  Höchstens  zur  Unterstützung  des  gesprochenen  Wortes  und  zu  seiner 
Festhaltung  bediente  man  sich  der  Schrift.  Man  muß  dabei  stets  im  Auge 
behalten,  wie  eng  gespannt  der  Rahmen  eines  Stadtstaates  war,  wie  klein  die 
Maße  sind,  mit  denen  wir  zu  rechnen  haben.  Ueberdies,  besonders  in  Athen 
und  in  Griechenland,  fiel  dem  Theater  als  Vertrieb  politischer  und  anderer 
Meinungen  eine  wichtige  Aufgabe  zu.  Die  attische  Komödie  nahm  da  eine 

hervorragende  Stellung  ein.     Vgl.  JuJ.  Belodi.  GriccJi.  G.  -  2,  1  S.  16. 
Im  Grunde  war  es  doch  der  Volksredner,  der  in  Griechenland  die  Pflichten 

des  Publizisten  auf  sich  nahm  und  der  auch  die  technischen  Voraussetzungen 
erfüllte,  die  auf  das  Publikum  wirkten.  Dies  beweist  am  besten  das  stark 
Rhetorische  in  der  Literatur  der  Alten,  in  der  die  Form  der  Rede  auch  dort 
noch  weiterlebt,  wo  sie  inhaltlich  gar  nicht  am  Platze  ist,  bis  sie  schließlich 
erstarrt  und  nur  zu  einer  stilistischen  Konvention  wird. 

Ä.US  der  lebenden  Rede  erwächst  ja  auch  der  Dialog,  der  sich  bis 
zur    dramatischen   Gestaltung   erheben   kann.      Rede    (wie    bei  Isohratcs)  und 

Wilhelm  Hauer,   Einführung.  19 
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Dialog  sind  denn  auch  zu  literarischen  Formen  geworden,  deren  sich  politische 
und  wissenschaftliche  Werbetätigkeit  am  liebsten  bediente. 

Edd.  Norden,  Die  antike  Kunstprosa  2  1909 ;  Rud.  H  i  r  z  e  1 ,  Der  Dialog  1895 ;  Rud. 
Scholl,  Die  Anfänge  einer  politischen  Literatur  bei  den  Griechen.  Akad.  Festrede, 

München  1890;  A.  v.  Meß,  Aristoteles' Aö-Tjvaiwv  noXizsioi.  und  die  politische  Schriftstellerei 
Athens,  Rhein.  Mus.  66  (1911)  356  ff.;  Ernst  Kaiinka,  Die  pseudoxenophontische 
A9-yjvaiü)v  noXizsicx.  in  „Sammlung  Wissenschaft!.  Kommentare  zu  griech.  u.  röm.  Schrift- 

stellern" 1913;  Paul  Wendland,  Beiträge  zur  athen.  Politik  u.  Publizistik  des  4.  Jhts. 
Nachrr.  von  der  kgl.  Ges.  d.  Wiss.  Göttingen  phil.-hist.  Kl.  1910. 

Für  die  Belebung  des  politischen  Flugschriftenwesens  in  Altrom  bot 
die  Zeit  von  Sullas  Tod  bis  zur  Aufrichtung  des  Prinzipats  durch  Augustus 
alle  Vorbedingungen.  Das  Temperament  und  die  Hingabe  der  herrschenden 
Schichte  an  alle  Vorgänge  im  Staate  waren  ja  von  jeher  gegeben.  Jetzt  aber 
kam  noch  hinzu  die  durch  die  stärkere  Uebernahme  griechischer  Bildung  be- 

dingte Schulung  der  Form,  die  räumliche  Erweiterung  des  Interessenkreises 
und  damit  auch  die  Steigerung  des  Wertes  aller  jener  materiellen  wie  geistigen 
Güter,  um  die  man  kämpfte. 

Aus  der  altchristlichen  Literatur  leitet  sich  die  mittelalter- 
liche Publizistik  herüber.  In  der  Form  von  Briefen,  Traktaten,  von 

Prophezeiungen  und  Predigten  suchen  die  geistlichen  Verfasser  zumeist  wieder 
auf  Mitglieder  des  Klerus  meinungsbestimmend  zu  wirken.  Infolgedessen  be- 

wegen sich  die  Beweisführungen,  Anklagen  und  Lobpreisungen  durchwegs  in 
theologischen  Gedankenkreisen,  spielen  auf  augustinische,  eschatologische  und 
der  Heiligen  Schrift  entnommene  Ideen  an.  Selbst  politische  Streitschriften 
erscheinen  im  Kleide  dieser  Fachliteratur.  Höchstens,  daß  die  Predigt  eine 
Verbindungslinie  herstellt  zwischen  geistlichem  und  weltlichem  Publikum.  Auf 

dieses  letztere  nimmt  nur  der  „fahrende  Sänger"  Einfluß,  den  Wni.  Schcrcr 
deshalb  geradezu  als  „wandernden  Journalisten"  bezeichnet  hat.  Der  Spiel- 

mann, Troubadour,  ist  in  der  Tat  eine  Art  Publizist,  der  den  Weg  zu  dem 
sonst  vernachlässigten  Laientum  findet,  zumal  er  auch  im  Gegensatz  zum 

Latein  des  kirchlichen  Verfassers  seine  ,Serventes'  oder  , Sprüche'  in  der  Sprache 
des  Volkes  singt  und  sagt.  Für  Deutschland  erreicht  diese  politische  Meinungs- 

beeinflussung durch  die  reisenden  Minnesänger  ihren  Höhepunkt  in  der  Person 
Walthers  von  der   Vogehveide. 

Namentlich  der  Kampf  Gregors  VII.  gegen  die  Salier,  der  sog.  Investiturstreit  ent- 
fesselte eine  publizistische  Tätigkeit  von  bedeutendem  Umfang  und  Schärfe,  die  in  den 

Libelli  de  lite  imperatorum  et  pontificum  saec.  XI  et  XII  conscripti  1(1891),  2(1892), 
3  (1897)  in  MG.  abgedruckt  erscheinen.  Vgl.  Karl  Mirbt,  Die  Publizistik  im  Zeitalter 
Gregors  VII.  1894  u.  Ant.  Scharnagl,  Der  Begriff  der  Investitur  in  den  Quellen  nach  der 
Literatur  des  Investiturstreites  =  Kirchenrechtl.  Abhdlgen.  hg.  v.  Ulr.  Stutz  56  (1908); 
Hell.  Werner,  Wochen-  und  sozialpolitische  Publizistik  im  Mittelalter,  Dt.  G.bll.  6 
(1905);  Wm.  Schraub,  Jordan  v.  Osnabrück  u.  Alexander  van  Roes  =  Heidelberger 
Abhdlgen.  26  (1910).  —  Für  die  Folgezeit  Feh.  Graefe,  Die  Publizistik  in  der  letzten 
Epoche  Ks.  Friedrichs  IL  =  Heidelberger  Abhdlgen.  24  (1909);  Hch.  Grauert,  Aus  der 
kirchenpolit.  Traktatenliteratur  des  U.  Jhts.  in  HJb.  29  (1908)  S.  497  ff. ;  Rieh.  Scholz, 
Die  Publizistik  zur  Zeit  Philipps  des  Schönen  =  Kirchenrechtl.  Abhdlgen.  6—8  (1903) ; 
Ernst  Zeck,  Der  Publizist  Pierre  Dubois  1911;  Herrn.  Meyer,  Lupoid  von  Bebenburg 
=  Studien  u.  Darst.  auf  dem  Gebiete  der  G.  7/1  u.  2  (1909);  Joh.  Loserth,  Die  ältesten 
Streitschriften  Wiclifs,  SB.  Wiener  Ak.  160  (1908).  Vgl.  Ebda  166  (1910);  Rieh.  Scholz,  Un- 

bekannte kirchenpolit.  Streitschrr.  aus  der  Zeit  Ludwigs  d.  Bayern  1  =  Bibl.  des  preuß. 
bist.  Inst,  in  Rom  9  (1911);  Siegm.  Riezler,  Die  literar.  Widersacher  der  Päpste  zur 
Zeit  Ludwigs  des  Bayern  1874.  —  In  vieler  Hinsicht  für  den  Ausgang  des  Mittelalters  in 
die.ser  Hinsicht  richtunggebend:  Konr.  Burdach,  Vom  Mittelalter  zur  Reformation  1 
(1893)  2/1  u.  2  (1912). 
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In  der  Geschichte  der  Publizistik  macht  das  15.  Jahrhundert  einen 

deutlichen  Einschnitt.  Der  Kampf  um  den  konziliaren  Gedanken,  die  mit  dem 

Anwachsen  der  Renaissance  verbundene  Verweltlichung  des  Denkens,  die  Zu- 
nahme der  allgemeinen  Bildung  auch  in  Laienkreisen,  die  bewußtere  Scheidung 

der  Menschen  nach  nationalen  Zugeliorigkeiten,  die  Stärkung  des  Bürgertums, 

all  das  erhöht  die  allgemeine  Anteilnahme  an  den  Vorgängen  in  der  Oeffentlich- 
keit.  Die  Unzufriedenheit  vieler  mit  den  schon  erstarrten  Formen  rein  theo- 

logischer Weltauffassung  zusammen  mit  einem  neuen,  immer  mehr  zum  Durch- 
bruch gelangenden  Lebensgefühl,  die  Scheidung  zwischen  Gebildeten  und  Un- 

gebildeten, das  schafft  naturgemäß  auch  neue  Reibungsflächen  und  damit  Stoff 
für  den  Kampf  der  erregten  Geister,  In  diese  gärende  Zeit  fällt  nun  die 
Erfindung  des  Buchdruckes.  Mit  ihr  bekommen  die  bis  nun  auf 

enge  Grenzen  beschränkten  Schriften  plötzlich  Flügel.  Die  Agitation  bemächtigt 

sich  alsbald  dieses  neuen  Vervielfältigungsmittels  und  die  Möglichkeit,  in  unge- 
hemmter Zahl  von  Exemplaren  eine  Schrift  herzustellen,  sie  allein  regt  schon 

das  Interesse  vieler  an  zur  Anteilnahme,  die  ihnen  sonst  fremd  geblieben  wäre. 

Eine  jener  Zeit  eigentümliche  Form,  die  öffentliche  Meinung  im  Sinne 
gewisser  Anschauungen  zu  bearbeiten,  war  im  15.  Jht.  die  Prophetie. 
Man  liebte  es,  an  den  herrschenden  Zuständen  Kritik  zu  üben,  indem  man 

sie  in  ihrer  Wirkung  auf  die  Folgezeit  aufzeigte,  man  malte  die  Zukunft  in 

mehr  oder  weniger  düsteren  Bildern  und  geißelte  damit  die  Gegenwart.  Auch 
tat  man  damit  dem  besonders  im  deutschen  Gemütsleben  stark  eingewurzelten 
Hang  zur  Mystik  sein  Genüge.  Der  Stammbaum  dieser  Literaturart  reicht 

ja  weit  zurück,  doch  knüpfte  man  im  15.  und  16.  Jht.  zumeist  an  die  Weis- 

sagungen Joachims  de  Floris  und  Mdhodins  aus  dem  12.  Jht.,  an  die  der  ///.  Bh-- 
gitta  aus  dem  14.  Jht.  an.  Diese  Verbindung  sozialpolitischer  Forderungen 

mit  visionären  Verkündigungen  zeigt  am  deutlichsten  und  schroffsten  der  sog. 

Oberrhciiiiachc  llevohdionär  in  seiner  „Reform",  die  neben  der  Forderung 
nach  Säkularisation  des  Kirchengutes  kommunistisch  sozialistische  Tendenzen 
vertritt.  Mehr  den  astrologischen  Standpunkt  kehrt  der  höfisch  dienernde 

Joseph  Gr/iiipech  in  seinen  verschiedenen  Prognosticons  heraus.  Den  Lieblings- 
traum damaliger  Zeit,  die  Hoffnung  auf  einen  starken  Kaiser,  der  Rom  züch- 

tigen und  die  Türken  vertreiben  werde,  begeistert  den  Basler  Dichter  Faniphilius 
Geiigcnhach  in  seinem  yol/hdrf  (1517).  In  ähnlichem  Sinne  weissagt  JaJcoh 
Fflmnn.  Interessant  als  Wiedergabe  der  Stimmungen  in  katholischen  Kreisen 

im  Jahre  1519  ist  die  prophetische  Flugschrift  Onus  ecclesiae,  die  Bischof 

Bcrthold  von  Chiemsee  verfaßt  hatte.  Wir  finden  übrigens  auch  noch  sjsäterhin 
im  16.  und  17.  Jht.  verschiedene  Prophezien.  Vgl.  J.  Bohr,  Die  Brophetie 

im  letzten  Jht.  vor  der  Beformation,  HJb.  19  (1898)  S.  29  ff*,  u.  447  ff  Hch. 
Werner,  Die  Flugschrift  ,onus  ecclesiue'  1901. 

War  bisher  die  Flugschrift  bloß  auf  einen  erlesenen  Kreis  Gebildeter 

beschränkt,  so  bildet  das  Auftreten  Luthers  einen  Wendepunkt  in  der  Ent- 
wicklung dieser  Literatur,  was  schon  aus  der  Statistik  der  erhaltenen 

Drucke  annähernd  erhellt.  Aus  der-  Zeit  1513 — 1517  sind  uns  527  Titel 
deutscher  Druckschriften  bekannt,  aus  den  Jahren  1518 — 1523  aber  nicht 

weniger  als  3113.  In  diesen  letzten  sechs  Jahren  kamen  einzig  in  Wittenberg 
bei  600  aus  der  Presse.  Diese  Angaben  beruhen  auf  G.  W.  Banker,  Anneden 

(Irr  älteren  dt.  Litercdur,  Nürnberg  1788  ff.    und  Annales  tgpographiei,    ebenda 

19* 
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1793 — 1803,  E)nil  Weller,  Die  ersten  dcuischen  Zeitungen  in  Bihl.  d.  Stiitty.  lit. 
Ver.  111  (1872)  dazu  Nachträge  in  Germania  26  (1831),  im  Zbl.  f  ßibliotlieksw. 

5  (1888),  7,  9,  und  im  Beiheft  5  zum  Zbl.  f.  Bibliotheksw.  (1889),  Arnold 
Kucsynslci,  Thesaurus  lihellornm  kist.  ref.  lll.  Verzeichnis  einer  Sammlung  von 

nahezu  3000  Flugschriften  Luthers.     1870.  — 
Die  Kampfschriften  der  folgenden  Zeit  kleiden  sich  gern  in  die  Form 

des  Dialoges  („Gesprächsbüchlein"),  wo  nach  kurzer  Einleitung  und  Ein- 
führung der  sprechenden  Persönlichkeiten  (meist  Mönch,  Bauer,  Ritter  u.  ä.) 

sofort  auf  den  Gegenstand  eingegangen  wird.  Auch  Predigten  (Sermone), 
Disputationen  und  Prozeßakten,  fingierte  Briefe  und  liturgische 
Parodien  kommen  vor,  ebenso  die  Schilderung  beliebter  Spiele,  namentlich  das 
Kegelspiel.  Vgl.  Gottfried  Nieniann,  Die  Dialogliteratur  der  Ueformationszeit 
in  Probefahrten   5  (1905). 

Kennzeichnend  für  das  überaus  reiche  Flugschriftentum  im  Dreißigjährigen 
Kriege  ist  die  der  diplomatischen  Enthüllung,  mit  der  sich  die  gegnerischen 

Parteien  auf  Grund  erschlichener  oder  aufgefangener  Akten  zu  bekämpfen 
suchen.  Seither  gibt  es  fast  kein  politisches  Ereignis,  das  nicht  von  einer  Flut 

von  Flugschriften  begleitet  würde.  Berufspamphletisten,  die  um  ihres  persön- 
lichen Vorteils  willen  zur  Feder  greifen,  stehen  neben  Staatsmännern,  Höf- 
lingen, Gelehrten,  neben  Frz.  Patd  von  Lisola  (f  1674)  und  Gottfr.  Wm.  Leihniz 

(f  1716).  Der  Kampf  zwischen  Friedrich  dem  Großen  und  Maria  Theresia 

wird  zum  Teil  in  Motivenberichten,  Manifesten,  Deduktionen,  „ohnvorgreif- 

lichen"  Gutachten,  Ratschlägen,  also  in  hochamtlichen  Druckschriften,  zum 
Teil  in  populären  Schmähpamphleten  ausgekämpft.  Ficrrc  Marteau  in  Köln 
a.  Rh.  oder  Feter  Blarteaus  Erben  und  Söhne  erscheinen  am  Titelblatt 

solcher  Veröffentlichungen  als  fiktive  Verleger.  Vgl.  Freuß.  Staatsschriften 
aus  der  llegieriütgszeit  Kg.  Friedrichs  II. ,  hg.  von  lleinhold  Koser  u. 

0.  Kraushe  3.  B.  1877—92.  Die  großen  Erlebnisse  in  der  Folge,  Napoleon, 
Befreiungskriege,  1848,  186^3,  1870/71  bleiben  nicht  ohne  Widerhall  in 
der  Flugschriftenliteratur,  Fcli.  v.  Gentz.,  Görres,  Hern).  Baimnjarten,  Aug. 

und  Fcter  Jleichcnsperger,  Ferd.  Lasscdle,  Konst.  Fößler  bezeichnen  den  Weg, 

den  die  deutsche  Publizistik  im  19,  Jht.  genommen  hat.  Seit  dem  Empor- 
kommen einer  politisch  unabhängigen  Presse  reißt  diese  alle  Publizistik  an  sich. 

Diesen  Entwicklungsgang  nimmt  die  Flugschrift  in  fast  allen  anderen 

europäischen  Kulturländern  in  ähnlicher  Weise.  Geheime  Pressen  arbeiteten 
in  Frankreich  wie  in  England  bald  zugunsten  der  Jesuiten,  bald  zugunsten 

der  Hugenotten,  Puritaner,  je  nach  dem  augenblicklichen  Stande  der  politischen 

Lage.  Die  gewaltigen  Bewegungen  in  England  im  17.  Jht.  drängen  die  größten 
Schriftsteller  auf  die  Bahn  des  politischen  Kampfes.  John  Milton  ficht  an 
der  Seite  Cromwells,  Daniel  Defoe,  Jos.  Addison  und  Fich.  Steele  greifen  in 

den  Streit  des  Tages  ein,  Jon.  Swift  und  Hrii  St.  John  Bolinghroh;  verteidigen 
die  Sache  der  Tories. 

Auch  in  Frankreich  schwoll  die  Zahl  der  Flugschriften  unter  der 

Herrschaft  strenger  Gedankensperre  und  Zensur  ungleich  heftiger  an  als  etwa 
in  der  Zeit,  da  die  Revolution  selbst  in  voller  Blüte  stand.  iVm  Eingang  der 

Pamphletenliteratur  jener  Tage  stehen  die  Veröffentlichungen  JScclers,  die 

einen  Strom  von  Vorschlägen,  Beschwerden,  Anklagen  und  Schmähungen  ent- 

fesselten.    Zwar  haben  späterhin  Mnw  de  StaN.,  Franr.  Uhu'  de  Chateaubriand 
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u.  a.  ihren  Schriftstellerruhm  auch  als  Publizisten  ausgekostet,  doch  schied 
sich  hier  im  allgemeimen  schöne  Literatur  und  Politik  strenger  als  in  England. 

Eine  überaus  reiche  Publizistik  entfalten  die  Niederländer.  Indes 

die  Regierung  Philipp  II.  ihre  amtlichen  Erklärungen  und  Verordnungen 
öffentlich  in  Flakkate»  kundmachte,  antworteten  die  Niederländer  mit  ßecht- 
fertigungsschriften,  aufgefangenen  Briefschaften  {lettres  interceptes.  afghetvorpene 

brieveii)  und  finden  in  Fhil.  v.  Marnix  (f  1598)  einen  der  geistreichsten  Sa- 
tiriker. Im  17.  und  18.  Jht.  begannen  die  inneren  Zwistigkeiten.  Damals 

kamen  auch  die  sog.  ., Blauhefte"  {blaeuhoccxskens)  auf,  das  sind  auf  groben 
Quartblättern  gedruckte,  in  blauem  Umschlag  gehüllte  Schriften,  die  alle  be- 

deutenderen Vorgänge  besprechen  und  so  den  Uebergang  zur  Zeitung  darstellen. 
Die  Niederlande  waren  es  auch,  wo  eine  große  Zahl  der  gegen  den  französischen 
Absolutismus  gerichteten  französischen  Flugschriften  erschien. 

Fundorte  flugscliriftartigen  Materials.  Nur  die  wenigsten 
durch  Inhalt  oder  Form  ganz  besonders  ausgezeichneten  Schriften  sind  in 

neueren,  allgemein  verbreiteten  Drucken  und  Ausgaben  überall  leicht  zugäng- 
lich. So  etwa  die  Luthers,  Miltons,  Lassalles  usw.  Sonst  wird  man  die  in 

Betracht  kommenden  historischen  und  persönlichen  Beziehungen  aufs  genaueste 
verfolgen  müssen  und  zwar  nicht  nur  die  des  zu  behandelnden  Gegenstandes 
als  auch  eventuell  die  des  Verfassers.  Zunächst  werden  die  örtlich  zuständigen 

Bibliotheken  in  Betracht  kommen,  wobei  man  freilich  den  Kreis  der  Nach- 
forschungen, so  weit  als  möglich  ziehen  wird,  denn  die  Zahl  der  erhaltenen 

Exemplare,  besonders  aber  der  verschiedenen  Auflagen  und  Nachdrucke  kann 
erst  einen  kritischen  Maßstab  abgeben  für  den  Einfluß,  den  eine  Schrift  auf  die 

öffentliche  Meinung  ausgeübt  hat.  Wer  also  einen  wichtigeren  Fundort  über- 
sieht, dem  entgeht  nicht  nur  Material,  sondern  auch  die  Möglichkeit,  die 

großen  Linien  der  Volksstimmung  zu  verfolgen.  So  konnte  Faul  Schmidt 

(MIOeG.  28  (1907)  577  ff.)  das  Bild,  das  Joh.  HaUer  von  der  deutschen  Publi- 
zistik in  den  Jahren  1668 — 1674  entworfen  hat,  an  verschiedenen  Punk- 

ten umzeichnen,  da  es  ihm  gelang,  aus  der  Jenaer  Universitätsbibliothek  für 

die  Jahre  1G68 — 1671  dreißig  von  Haller  nicht  berücksichtigte  Flugschriften 
für  seine  Arbeit  heranzuziehen. 

Außer  auf  den  öffentlichen  Bibliotheken  wird  man  auf  Privatsamm- 
lungen sein  Augenmerk  zu  richten  haben.  Zum  Teil  sind  solche  jetzt 

freilich  den  Bibliotheken  einverleibt,  w^erden  aber  meist  als  Sonderbestände 
geführt.  So  verdanken  die  so  wichtigen  Schätze  des  Britischen  Museum  an 
englischen  Pamphleten  des  17.  Jhts.  ihre  Erhaltung  dem  Sammeleifer  des 
königlichen  Kaplans  Charlrs  Burueij  (1757 — 1817)  und  des  Buchhändlers 
(ige.  Thoniasij».  Wer  aber  die  französische  Flugschriftenliteratur  aus  der 
Zeit  der  großen  Revolution  behandeln  will,  darf  sich  nicht  bloß  auf  die  Bib- 
liothrque  Nationale  in  Paris  beschränken,  sondern  muß  auch  die  Sammlung 

von  -Johii  Wilson  Crokcr  im  Britischen  Museum  in  seinen  Forschungsbereich  ein- 
beziehen. So  enthält  die  Wiener  Stadtbibliothek  in  der  Sammlung  von  Ludw. 

Aug.  I'ruidcl  und  die  Hofbibliothek  daselbst  in  dem  Nachlaß  nach  Joh.  Alex. 
Freiherrn  von  Jlelfert  wichtiges  Material  an  Wiener  Flugschriften  aus  dem 
Jahre  1848. 

Schließlich  sei  auch  auf  die  Archive  hingewiesen.  Nicht  selten 
rinden    sich    nämlich    in    den  Berichten    diplomatischer  Agenten  Flugschriften 
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und  Zeitungsartikel  erwähnt,  manchesmal  legte  man  sie  wohl  auch  bei  oder 

gab  doch  nähere  Angaben  darüber.  —  Nicht  übersehen  dürfen  ferner  die 
Kataloge  der  großen  Antiquariatsbuchhändler  werden,  die  oft  dankenswerte 
Zusammenstellungen  und  Nachweise  bieten.  Verzeichnisse  der  Antiquariats- 

kataloge im  Zetitralhl.  jür  Bibliotliehcescii  1888  ff.  —  Wohl  zu  beachten  sind 
die  Akten  von  Polizei-  und  Zensur  stellen,  wo  sich  als  Beilagen  vielfach 
die  betreffenden  Flugschriften  vorfinden. 

Für  die  Flugschrift  a,ls  historische  Quelle  kann  natürlich  für  den 
Fall,  daß  wir  sie  handschriftlich  als  Autograph  oder  als  Kopie  besitzen,  die 
Betrachtung  der  äußeren  Merkmale  von  Wichtigkeit  sein.  Freilich  läßt 
sich  auch  an  Druckerzeugnissen  über  Herkunftsort  und  Urheber  der  eine  oder 
andere  Anhaltspunkt  gewinnen,  die  Feststellung  der  Fundorte  können  ebenso 

wie  die  Zahl  der  Auflagen  für  die  Verbreitung  einer  Flugschrift  einen  Grad- 
messer abgeben.  In  der  ßegel  werden  wir  uns  aber  mit  der  Untersuchung 

der  inneren  Merkmale  begnügen  müssen.  Die  Frage  nach  dem  Ver- 
fasser wird  sehr  oft  dunkel  und  ungeklärt  sein.  Nennt  er  sich  selbst,  so  werden 

sich  dank  den  S.  132  f.  und  194  ff.  gegebenen  Hilfsmitteln  die  näheren  Lebens- 
umstände und  damit  dessen  Parteistellung  und  Gesinnung  feststellen  lassen. 

Oft  handelt  es  sich  freilich  um  einen  Decknamen  oder  um  eine  Mystifikation 
{Epistolae  virornm  ohscnrornm!).  Ebenso  häufig  ist  aber  Anonymität.  Nicht 
selten  (namentlich  bei  offiziellen  oder  sonstigen  Parteiveröffentlichungen)  kann 

die  Zusammenarbeit  mehrerer  Urheber  in  Frage  kommen.  Die'  Mittel,  die 
uns  zu  Gebote  stehen,  sind  natürlich  die  gleichen,  die  wir  bei  anderen  Quellen 
in  Anwendung  bringen:  Stilvergleichung,  Feststellung,  auf  Avelche  Weise  der 
Verfasser  zur  Kenntnis  der  von  ihm  mitgeteilten  Tatsachen  gelangt  sein 
konnte  und  in  welchem  Sinne  er  diese  Mitteilungen  verwendet  hat.  Unter 
Umständen  kann  auch  eine  ganze  Reihe  von  Flugschriften  auf  den  gleichen 
Urheber  zurückgehen.  Als  Musterbeispiel  für  die  kritische  Behandlung  dieser 

Literaturgattung  kann  Hcl>.  v.  Srhil-,  Wallenstcins  Ende  1920  angeführt  werden. 
—  Man  wird  von  Flugschriften  nicht  verlangen,  daß  sie  „objektiv"  und  abge- 

klärt in  der  Tatsachenwiedergabe  verfahren.  Stets  ist  zu  bedenken,  daß  sie  nach 
irgendeiner  Richtung  wirken,  bestimmte  Stimmungen  erzeugen  wollen.  Deshalb 
ist  es  wichtig,  nicht  bloß  die  Parteistellung  des  Urhebers  zu  kennen,  sondern 
unter  Umständen  auch  den  Kreis  derer,  an  den  sie  gerichtet  ist.  Meist  wird 
sich  der  Verfasser,  der  ja  zu  Zeitgenossen  spricht,  davor  hüten,  den  Tatsachen 

allzustark  Gewalt  anzutun.  Li  der  ursächlichen  Verknüpfung  und  psycho- 
logischen Deutung  der  Tatsachen  wird  er  sich  dagegen  desto  größere  Freiheit 

gestatten.     Hier  muß  also  die  Kritik  einsetzen. 
Mit  dieser  Untersuchung  des  Inhalts  ist  aber  die  geschichtliche  Würdigung 

einer  Flugschrift  nicht  abgetan.  Wir  dürfen  uns  nicht  darauf  beschränken, 
zu  erkunden,  ob  ihre  Angaben  den  Tatsachen  entsprechen  oder  nicht,  sondern 
müssen  überdies  feststellen,  ob  diese  Angaben,  Beweisgründe  damals  für  wahr 

gehalten  wurden  und  von  wem,  ob  sie  auf  die  Meinungsbildung  Einfluß  ge- 
nommen haben.  Dies  zeigt  sich  in  der  Wirkung,  die  eine  Flugschrift  ausgelöst 

hat  in  Gegenschriften,  in  der  Uebernahme  der  Beweisgründe,  Schlagworte  usw. 
durch  andere  Schriftsteller,  Verbreitung,  Ucbersetzung  in  andere  Sprachen, 
behördliche  Maßnahmen  und  ähnliches.  Archivalische  Forschung  ist  deshalb 
meist  unerläßlich. 
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Die  Bibliographie  zur  Flugscliriftenliteratur  ist  verhältnismäßig  zerstreut.  Eine  Ueber- 
sicht  bei  Wm.  Bauer  a.  a.  0.  Da  Flugschriften  meist  gröfieren  Umfangs  sind,  findet 
sich  eine  Ausgabe  davon  nur  in  den  wichtigsten  Fällen.  Meist  trifft  man  in  Arbeiten 

über  die  „öffentliche  Meinung",  über  politische  Literatur,  über  Satire,  über  Parteiwesen 
und  ähnliche  Gegenstände  Flugschriften  erwähnt.  Bibliothekskataloge  z.  B.  Catalogue 
of  the  three  coUections  of  books,  pamphlets  etc.  in  the  British  Museum  on  the 
French  Revolution.  London  1899;  Catalogue  of  the  pamphlets,  books. 
newspaper,  and  mauuscripts  relating  to  the  civil  war,  the  Commonwealth,  and 
restoration,  coUected  by  George  Thomason  16iO — (il,  2.  B.,  London  1908; 
Bibliotheek  van  Nederlandsche  pamfletten,  1.  Abt.  ges.  v.  Fred.  Müller, 
hg.  v.  P.  A.  T  i  e  1  e ,  1  :  loOD— 1648  (Amsterdam  1858)? ;  Catalogus  van  de  tracta- 
ten,  pamfletten  over  de  geschiedenis  van  Nederland.  .  in  de  bibliotheek  van 
Isac  Meulmann  hg.  v.  J.  K.  van  der  Wulp,  Amsterdam  1866.  Diese  beiden  letzte- 

ren Kataloge  beziehen  sich  auf  Sammlungen,  die  in  der  Universitätsbibliothek  zu  Gent 
aufbewahrt  werden.  Bibliotheek  van  Nederlandsche  pamfletten.  Ver- 
zamelingeu  van  Johannes  T  h  }■  s  i  u  s  en  van  de  bibliotheek  der  rijksuniversiteit  te  Leiden, 
hg.  V.  Louis  D.  Petit,  Haag  1882;  Catalogus  van  de  pamfletten.  Verzame- 

ling  .  .  in  de  koninklijke  bibliotheek  te  "sGravenhage,  hg.  v.  W.  P.  C.  Knüttel.  6  Teile. 
Haag  1889  ff. 

Für  Deutschland  suche  man  die  Literatur  bei  D.-W  *  unter  den  obengenannten 
Stichworten. 

Für  Frankreich  :  M  o  n  o  d  ,  M  o  1  i  n  i  e  r  -  H  a  u  s  e  r  -  B  o  u  r  g  e  o  i  s.  Les  sources  de 
riiist.  de  France.  Ferner  bei  L  a  n  s  o  n  s.  o.  S.  273.  Eine  übersichtliche  Darstellung  bei  P.  L  a- 

rousse,  Grand  dict.  universel  du  19e  siecle  13,  91  ff".  Für  das  16.  Jht. :  C.  L  e- 
nient,  La  satire  en  France.,  au  16e  siöele  2  B.  Paris  1877.  Einzelfragen  behandelt 

G.  Fagniez,  L'opinion  publique  .  .  au  teraps  de  Richelieu  in  Rev.  des  questions  bist.  60 
(1896)  S.  442  ff';  C.  Moreau,  Bibliographie  des  Mazarinades  Paris  1850/1,  der  auch  eine Choix  de  Mazarinades  =:  Ouvrages  p.  p.  la  Societe  de  France  61.  63,  67,  73,  74  (Paris  1853) 

herausgegeben  hat.  A.  Germond  de  Lavigne,  Les  pamphlets  de  la  fin  de  l'empire. 
des  cent  jour  et  de  la  restauration,  Paris  1879;  L.  W  a  c  h  l  e  r  ,  P.  L.  Courier  im  Ver- 

hältnis zu  seiner  Zeit  in  Raumers  bist.  Tschb.  1  (1830)  225  ff. 

Für  England  bietet  eine  gute  Uebersicht  The  E  n  c  y  c  1  o  p  a  e  d  i  a  B  r  i  t.  ̂ ^  20- 
S.  659  ff.  Eine  Auswahl  wichtiger  Flugschriften  mit  Erläuterung  abgedruckt  bei  Arth. 
W  a  u  g  h  ,  The  Pamphlet  librar}^  (2  Bde.  Literary  pamphlets  hg.  v.  Ernest  R  h  y  s ,  1  Bd. ; 
Political  pamphlets  hg.  v.  A.  F.  Pollard,  1  Bd.;  Religious  pamphlets  hg.  v.  Percy  De- 

armer) London  1898. 

Für  die  Niederlande:  Paul  Fredericq,  Het  Nederlandsch  proza  in  de  zestien- 
deeuwsche  pamfletten  .  .  1566 — 1600  in  Ac.  roj^ale  de  Belgique  ;  Classe  de  lettres,  memoires, 
2.  Serie,  Bei.  3  (1908)  mit  einer  Blumenlese  abgedruckter  Flugschriftentexte! 

Für  Italien:  Ferd.  Cavalli,  La  scicnza  politica  in  Italia,  Venedig  1865 — 81  (SA. 

aus  Mem.  dell"  Istituto  Veneto)  verzeichnet  die  wichtigsten  politischen  Theoretiker  Italiens vom  13.  Jht.  bis  1848.  Ein  Verzeichnis  aller  möglichen  kleinen  Schriften  und  Broschüren 
alphabetisch  nach  Verfassernamen  geordnet  bringt  Giov.  Cinelli  Calvoli,  Biblioteca 
volante,  4  Bde.,  ''Venedig  1734—47. 

§  27.    Das  organisierte  Nachrichtenwesen.     Die  Zeitung". 

Die  moderne  Presse  vereinigt  in  sich  gegenwärtig  eine  ganze  Keibe  von 
Aufgaben,  die  ursprünglich  von  verschiedenen  Einrichtungen  bewältigt  wurden 
und  die  sich  erst  allmählich  in  der  Zeitung  zu  einer  Einheit  zusammenwuchsen. 
Diese  Aufgaben  sind  1.  die    der  2<achrichtenübermittelung,  2.   der    Agitation, 
3.  der  Geschäftsvermittelung,   4.  der  Verbreitung  allgemeiner  Bildung,  5.  der 
öffentlichen  Ankündigung. 

So  sind  im  römischen  Altertum  die  Wege  zur  Zeitung  a)  der  Privatbrief, 

der  ja  übez-haupt  die  Urzelle  alles  Nachrichtenverkehrs  und  der  Zeitung  im 
besonderen  darstellt,  b)  das  aus  dem  Privatbriefverkehr  sich  entwickelnde, 

gewerbsmäßig  betriebene  schriftliche  Nachrichtenwesen,  c)  die  behördliche  Ver- 
breitung der  für  das  Staatswohl  notwendigen  Mitteilungen.  —  Als  Mittel  der 

Benachrichtigung  gab  es  neben  dem  Brief  nur  noch  den  öffentlichen  Anschlag 
und  die  mündliche  Mitteilung,  die  die  sog.  subrostrani,  deren  Platz  auf  dem  Forum 
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neben  der  Rednertribüne  war,  zum  Gewerbe  gemacht  hatten.  Eingelangte 
Briefe  aktuellen  Inhalts  gingen  vielfach  von  Hand  zu  Hand,  wurden  wohl  auch 
öffentlich  angeschlagen  (in  publico  propositae)  oder  durch  eigene  Sklaven 
(tabellarii)  in  mehreren  Exemplaren  abgeschrieben.  Einen  Schritt  weiter  auf 
dem  Wege  zur  Zeitung  scheint  Caesar  gegangen  zu  sein,  indem  er  nach  Sudon 
im  Sinne  seiner  demokratisierenden  Herrschaftspläne  als  Konsul  i.  J.  59  be- 

stimmte, daß  die  bisher  geheimgehaltenen  Protokolle  der  Senatsverhandlungen 
sowie  jene  der  Volksversammlung  täglich  redigiert  und  veröffentlicht  werden 
sollen  (instituit,  ut  tam  senatus  quam  populi  diurna  acta  confierent  et  publi- 
carentur).  Unter  publicare  ist  dabei  an  keine  Vervielfältigung,  sondern  nur  an  eine 
Veröffentlichung  durch  Anschlag  zu  denken.  Es  sind  dies  die  Acta  senatus, 

populi,  icrhis,  tu  (xoii'ä)  vjio/jt'}]fiuTa.  Daneben  waren  die  „operai'ii"  am 
Werk,  die  sich  die  schriftliche  Zusammenstellung  und  Verbreitung  des  Stadt- 

klatsches und  der  Neuigkeiten  (Leichenbegängnisse,  Gladiatorenspiele,  Hochzeits- 
feierlichkeiten usw.)  zum  Berufe  gemacht  hatten.  An  Stelle  der  Acta  sc?icdns, 

deren  Publikation  Augustus  wieder  verbot,  trat  nun  eine  ebenfalls  amtliche, 
täglich  (durch  Anschlag)  erfolgende  Bekanntmachung  von  Senatsbeschlüssen 
(nicht  Verhandlungen),  behördlichen  Dekreten,  Briefen  der  Kaiser,  Reden 
der  Kaiser,  Empfängen  des  Kaisers,  Naturereignissen,  lehrreichen  Geschichten, 
Spenden  usw.  [Acta  urhaiia),  für  die  es,  wie  Otto  llirsclifcld  SB.  prcuß.  Akad. 
2)Jrd.  liist.  (1905)  inschriftlich  nachweisen  konnte,  im  2.  Jht.  n.  Chr.  einen 

eigenen  procurator  ab  actis  gab.  Nennt  man  diese  Acta  eine  „Zeitung'",  so 
verzichtet  man  auf  das  Merkmal  der  Vervielfältigung,  das  wir  mit  ihr  heute  zu 
verbinden  gewohnt  sind,  denn  es  war  den  Privaten  anheimgestellt,  diese  auf  einem 
belebten  Orte  angebrachten  Nachrichten  abzuschreiben.  Vgl.  Wm.  Kuhitscltelc  in 

Fauly-Wlsson-a,  BE.  Id. AU.  1  (1904)  290  ff.  s.  v.  acta  urbis;  Tcuffcl-ScJnvahe, 
G.  der  röm.  Literatur  1  (1890)  S.  452  ff. ;  Mart.  v.  Schanz,  G.  der  röm.  Literatur 

^1/2  (1909)  S.  190 ff.,  Gasto)!  Boissier,  Le  Journal  cii  Borne  in  Bev.  des  Deux 
Mondes  132  (1895)  S.  284—310  (die  beste  Darstellung);  Wolfcj.  Biepl,  Das 
NachricJdeuuesoi  des  Altertums  1803. 

Nach  unseren  heutigen  Begriffen  waren  diese  Akte  sowenig  wie  das  ins 
10.  oder  11.  Jht.  n.  Chr.  zurückreichende  chinesische  Amtsblatt,  King-pao, 
eine  wirklicke  Zeitung.  Man  mag  diese  definieren  wie  immer,  so  gehören  drei 
Eigenschaften  zu  ihrem  Wesen  1.  die  Publizität,  2.  die  Periodizität 
und  3.  die  Aktualität,  wobei  wir  diese  drei  Merkmale  historisch  auffassen 
müssen,  also  im  jeweiligen  Sinne  der  Zeit.  Die  Nachrichtenübermittelung  allein 
genügt  nicht,  sonst  wäre  jeder  Privatbrief  eine  Zeitung,  sein  Inhalt  muß  all- 

gemein zugänglich  sein.  Der  Privatbrief  ist  in  der  Regel  nicht  an  bestimmte 
Fristen  gebunden.  Das  aber  ist  ein  wichtiges  Kennzeichen  der  Zeitung,  die 
Periodizität  des  Erscheinens,  worin  sie  sich  von  den  gelegentlich  erscheinenden 

, Flugblättern',  ,Neuen  Zeitungen'  usw.  unterscheidet.  Wohl  aber  kann  diesen 
die  dritte  Eigenschaft  zukommen,  die  Aktualität.  Sie  ist  der  Lebensnerv  der 
modernen  Presse,  in  ihr  ruht  das  Agitatorische  und  Wirksame,  das  sie  zur 
Lenkung  und  Beherrschung  der  Meinungen  befähigt.  Aktualität  heißt  nicht 

nur  die  Eigenschaft,  die  sich  in  zeitgerechter,  raschester  Berichterstattung  dar- 

stellt, sondern  das  bewußte  Hinarbeiten'  auf  , Wirkung',  gemütserregendes 
Interesse,  und  damit  auf  Einfluß. 

Die  Vereinigung  dieser  verschiedenen  Erscheinungsformen  zu  einer  Ein- 

1 
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heit  (des  Briefes,  dpi-  Flugschrift,  der  Affiche,  des  Pamphlets  usw.)  war  natür- 
lich an  ein  Zusammentreffen  bestimmter  kultureller  Voraussetzungen  geknüpft. 

Dieses  ist  nun  an  der  Wende  vom  18.  und  19.  Jht.  erfolgt. 
Wegweisend  für  die  theoretische  Betrachtung  des  Zeitungswesens  wurde  Emil  Löbl, 

Kultur  und  Presse  1903;  wichtig  Karl  Bücher  in  Kultur  der  Ggw.  M,  1  (1912)  481fr.; 
Rob.  Brunhuber,  Das  moderne  Zeitungswesen,  Samnilg.  Göschen  Nr.  320  (19U7);  der- 

selbe, Das  dt.  Zeitungswesen.  Ebda.  Nr.  400  (1908);  Tony  Kellen,  Das  Zeitungswesen 
=  Sammlung  Kösel  Nr.  17  (1908);  Herrn.  Diez,  Das  Zeitungswesen  =  Aus  Natur  und 
Geistesw.  Nr.  328(1916);  Wm.  Brom  er,  Grundriß  einer  konstruktiven  Zeitungslehre  1918  ; 
eine  wichtige  Arbeit  ist  die  von  Herrn.  Bode,  Die  Entstehungsgeschichte  der  modernen 
Zeitung  in  Studien  über  das  Zeitungswesen  Prof.  Adolf  Koch  gew.,  Frankfurt  1907;  vgl. 

Germ.-roman.  Wochenschr.  2  (1910)  193  ft'.  Ueber  die  moderne  Organisation  des  Nach- richtenbüros:  Hs.  M  0  r  f ,  Die  Drahtberichterstattung  im  modernen  Zeitungswesen  1912; 
Rud.  Rotheit,  Die  Friedensbedingungen  der  dt.  Presse  1915. 

Sonst  beleuchten  die  Arbeiten  von  Max  Garr  verschiedene  Seiten  der  modernen 

Presse,  so  ̂ Parlament  und  Presse"  =  Wiener  staatsw.  Studien  8/2  (19U8);  Die  Tnseratensteuer, 
Ebda.  9/2  (1909),  Die  wirtschaftlichen  Grundlagen  des  modernen  Zeitungswesens  ^  Ebda 
10/3  (1912);  Ernst  Posse,  Üeber  Wesen  und  Aufgabe  der  Presse  1917;  Vorschläge  zur 
bibliothekarischen  Sammlung  des  Zeitungsmaterials  macht  Mart.  Spahn,  Intern.  Wochenschr. 
2  (1908)  1163  ff.  und  Zentralbl.  f.  Bibliotheksw.  27  (1910)  S.  98  tf. 

Die  kulturellen  Vorbedingungen  für  dieEntwicklung 
des  Zeitungs Wesens  weisen  also  bereits  ins  römische  Altertum  und  in 

die  Vergangenheit  Chinas,  im  Grunde  ist  es  aber  doch  wie  keine  zweite  ge- 
schichtliche (Quelle  durch  und  durch  ein  Kind  der  Neuzeit.  Nur  diese  bot  ihr 

die  Möglichkeiten  jenes  Werdeganges,  den  sie  in  den  letzten  Jahrhunderten 

durchgemacht  hat.  Die  Vorbedingungen  für  das  Emporkommen  eines  eigent- 
lichen Zeitungswesens  waren  a)  die  Fortschritte  der  Vervielfältigungskunst, 

b)  die  Fortschritte  im  Verkehrswesen,  c)  die  Bedürfnisse  des  Handels,  d)  das 
Interesse  des  Publikums  und  e)  eine  entsprechend   freiheitliche  Gesetzgebung. 

a)  Die  Vervielfältigungskunst.  Sie  hat  seit  der  Erfindung  der 
Kunst  mit  beweglichen  Lettern  zu  drucken  bis  zu  dem  Augenblick,  da  Feh. 
König  (geb.  1774  zu  Eisleben)  1810  die  erste  brauchbare  Schnellpresse  mit 
Maschinenbetrieb  erbaut  hatte,  keine  nennenswerte  Fortschritte  gemacht.  Am 
28.  November  1814  erschienen  als  erstes  auf  einer  solchen  Presse  hergestelltes 
Blatt  die  Times.  Im  Jahre  1823  folgte  die  Spcitcrsche  ZcUiiiuj  in  Berlin  und 
1824  die  im  Verlage  Cotta  erscheinende  AUcjcmeine  Zeihoxj  zu  Augsburg. 
Einen  neuen  Abschnitt  bedeutet  die  Erfindung  der  Rotationsmaschine  für 
endloses  Papier,  die  der  Amerikaner  Wm.  ßullock  machte  und  die  1865  bei 
den   Times  Anwendung  fand. 

b)  Die  Verkehrsmittel.     Die  Verbesserung  der  Verkehrsmittel  ist 
mit  der  Verbesserung  der  Verkehrseinrichtungen  aufs  engste  verschwistert.    Die 
streng  eingehaltene  Periodizität  des  Verkehrs,  wie  sie  durch  die  Post  verbürgt 
wurde,  ermöglichte  erst  die  Periodizität  der  Presse.    Man  kann  infolgedessen 
kritisch  die  Presse,  namentlich  die  ältere,  nicht  verstehen,  ohne  ihre  Geschichte 
mit  jener  des  Verkehrs  in  Verbindung  zu  bringen. 

Die  gewaltige  für  Staatszwecke  ins  Leben  gerufene  Verkehrseinrichtung  des  altrö- 
mischen cursus  publicus  war  schon  längst  zerfallen,  als  sich  im  Mittelalter  das  Bedürfnis 

nach  einer  Organisafion  der  Verkehrsmittel  geltend  machte.  So  unterhielten  Klöster  schon 
frühzeitig  eigene  Boten,  späterhin  nahmen  die  Bettelmönche  Briefschaften  zur  Beförderung 
mit  auf  die  Wanderung.  Berühmt  wurde  die  Botenanstalt  der  Sorbonne  zu  Paris,  die  in 
den  deutschen  Universitäten  Nachahmer  fand.  Viel  verbreitet  war  in  Deutschland  die 

Verwendung  der  Metzger  als  Vermittler  des  Nachrichtenverkehrs.  Noch  im  17.  .Iht.  waren 

die  sogenannten  „Metzgerposten "  im  Gange  und  scheinen  besonders  von  Kaufleuten  be- 
vorzugt worden  zu  sein.  Daneben  unterhielten  die  Städte  selbständige  Boten,  die  ebenfalls 

noch  ein  .Jahrhundert  lang  den  Wettkampf  mit  der  Taxisschen  Post  aufzunehmen  vermochten. 
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Das  Ursprungsland  der  modernen  Post  ist  aber  Italien  und  dort  wieder  Mailand, 
wo  im  14.  Jht.  die  Visconti  von  Staats  wegen  die  Post  organisiert  und  nicht  nur  feste 
Stationen  für  den  Pferdewechsel  (Relais)  eingerichtet  haben,  sondern  wo  auch  verschiedentlich 
das  Prinzip  des  Boten  wechseis  (Beförderung  per  la  s  t  a  f  e  1 1  a)  feststellbar  ist.  Aus 
Italien  (Bergamo)  stammt  denn  auch  das  Geschlecht  der  Taxis,  das  durch  den  Kurierdienst 
in  Vendig  und  dann  in  Rom  reich  geworden  war.  Maximilian  I.  ließ  sich  durch  Jeanette 
de  Taxis  um  1490  die  ersten  Posten  in  Deutschland  legen,  die  die  Verbindung  mit 
den  Niederlanden  herstellten.  Das  Neue  an  diesen  Posten  war,  dafj  man  alle  5  (später  3—4) 
Meilen,  meist  in  Anlehnung  an  bestehende  Wirtschaften,  Stationen  anlegte,  wo  ein  Bote 
der  Ankunft  des  andern  gewärtig  sein  mußte,  um  mit  dem  Felleisen,  das  eben  angekom- 

men, zur  nächsten  Station  zu  reiten.  —  Für  die  Ausbreitung  des  Taxisschen  Unternehmens 
war  es  von  grundlegender  Bedeutung,  daß  1.505  Franz  von  Taxis  sich  Philipp  dem  Schönen 
gegenüber  zur  Postverbindung  der  Niederlande  mit  dem  jeweiligen  Hoflager  Maximilian  1.. 
mit  Paris  und  mit  Granada  (bzw.  Toledo)  verpflichtete.  Doch  erst  der  Vertrag  von  ISlti 
zwischen  Karl  (V.)  und  Franz  und  Baptista  von  Taxis  hatte  die  neue  Verkehrseinrichtung 
zu  einer  internationalen  gemacht.  War  bisher  diese  Post  nur  für  die  Zwecke  des 
Staates  gedacht,  so  erkannte  der  neue  Vertrag  sie  als  eine  allgemein  zugängliche  an. 

Einen  ähnlichen  Fmtwicklungsgang  nahm  die  französische  Post,  die  durch  da* 
Dekret  Ludwigs  XI.  1464  ins  Leben  gerufen  wurde,  deren  Organisation  einerseits  der  Kon- 

trolle von  Briefschaften  fremdländischer  Mächte  und  Gesandten,  anderseits  durch  Relais- 

stationen der  staatlichen  Brief-  und  Personenbeförderung  dienen  sollte.  Das  Privileg 
Franz  I.  von  1527  öffnete  dieses  Verkehrsmittel  auch  den  Bedürfnissen  der  Privaten.  Für 
Sendungen,  die  besonderer  Sicherheit  oder  Eile  bedurften,  verwendete  man  aber  nicht  die 
regelmäßige  Post,  die  zwar  billiger  kam,  sondern  postierende  Boten,  Kuriere,  die  sich 
an  den  Stationen  der  unterlegten  Pferde  bedienten.  Schließlich  griff  dies  vom  Briefver- 

kehr auch  auf  den  Reiseverkehr  Privater  über,  ein  Vorgang,  der  die  „Posthalter"  an  den 
einzelnen  Stationen  im  Rahmen  des  ganzen  Unternehmens  verselbständigte,  bis  diese  schließ- 

lich „Postmeister"  wurden.  Vgl.  Jos.  Rübsam,  Joh.  Bapt.  von  Taxis  1889;  Fritz 
Ohmann,  Die  Anfänge  des  Postwesens  und  die  Taxis  1909.  Der  gewöhnliche  Brief- 

verkehr ging  auf  der  meist  wöchentlich  abgehenden  Ordinaripost,  während  nur  Eilsendungen 
auf  den  streng  stafettenmäßig  sich  abwickelnden  Extraposten  befördert  wurden.  Doch  kam 

•es  zur  Einrichtung  regelmäßiger  (,0  r  d  i  n  a  r  i'')-Posten  erst  in  der  zweiten  Hälfte  des 
16.  Jhts.,  so  z.  B.  bei  der  Verbindung  Deutschlands  mit  Italien  nicht  vor  1550.  Während 
aber  die  am  Samstag  Rom  verlassende  Ordinaripost  nach  Trient  5  bis  6  Tage  brauchte,  be- 

wältigte 1545  ein  Sonderkurier  dieselbe  Strecke  in  50  Stunden.  Wm.  Mumme  nh  off.  Der 
Nachrichtendienst  zwischen  Deutschland  und  Italien  im  16.  Jht  Diss.  Berlin  1911.  —  Die  Taxis, 
als  treue  Anhänger  des  spanisch-habsburgischen  Hauses,  wurden  mit  in  die  finanzielle  Krisis 
hineingerissen,  die  die  niederländischen  Wirren  der  spanischen  Partei  brachten.  Diese  Gelegen- 

heit benutzte  Jakob  H  e  n  o  t ,  Postmeister  in  Köln,  zu  dem  kühnen  Versuch,  eine  von  den 
Taxis  unabhängige  deutsche  Reichspost  zu  gründen,  indem  er  durch  Legung  der  Linie 
Köln-Wöllstein  einen  Sonderanschluß  an  den  niederländischen  Fostkurs  zu  gewinnen  suchte. 
In  diesem  Streben  nach  Monopolisierung  der  Post  in  Deutschland  bekämpfte  Henot  aufs 
nachdrücklichste  das  Botenwesen  der  Städte  und  Kaufleute.  Seine  hochfiiegenden  Pläne 
scheiterten  an  Geldmangel.  Philipp  IL  ließ  durch  Leonhard  von  Taxis  die  Verbindung 
zwischen  den  Niederlanden  und  Frankreich,  ferner  zwischen  Augsburg  und  Trient  herstellen. 
1595  ernannte  Rudolf  II.  Leonhard  von  Taxis  zum  Generalobristpostmeister  im  Reich 
Engelb.  Goller,  Jakob  Henot  (f  1615)  1910, 

Der  Gedanke  einer  Monopolisierung,  wie  ihn  Henot  verfochten,  fand  nun  in  dem 
Erlaß  Rudolfs  IL  gewissermaßen  seine  Verwirklichung,  als  der  Kaiser  die  Beförderung  von 
Privatbriefen  zum  kaiserlichen  Regal  erklärte  und  die  Abschaffung  des  Nebenbotenwerks 
anordnete.  Doch  der  Westfälische  Friede  mit  der  Verselbständigung  der  einzelnen  Terri- 

torien war  dem  Reichsmonopol  nicht  günstig.  Besonders  die  preußische  Staatspost 
zwischen  Memel,  Berlin  und  Kleve  durchlöcherte  in  Norddeutschland  das  Taxissche  Post- 

netz. Indem  sich  nun  die  Interessen  der  einzelnen  Sonderposten  und  die  der  Taxis  all- 
mählich miteinander  vertrugen,  wurde  für  die  innere  Ausgestaltung  des  Postwesens  Raum 

geschaffen.  In  Spanien,  wo  1706  die  Postgerechtsame  abgelöst  und  1716  die  Post  in 
Staatsbetrieb  genommen  wurde,  versuchte  man  es  1727  mit  Postchaisen  (sillas  de  postas). 
In  Frankreich  gelang  es  trotz  der  Zentralisierung  der  Post  erst  Richelieu  1623  einen 
einheitlichen  Briefportotarif  einzuführen,  1676  wurde  die  Post  verpachtet.  Minister  Turgot 
vereinigte  die  verschiedenen  Messagerieunternchmungen  zu  den  Messageries  royales,  die 
4  km  in  der  Stunde  zurücklegten,  was  als  besonders  schnell  empfunden  wurde.  In  Eng- 

land hatte  Karl  1.  1637  die  Post  für  ein  Regal  erklärt,  aber  erst  das  Gesetz  von  1710  sie 
durch  P]rriclitung  des  General   Post  Office  auf  liioderne  Grundlage  gestellt. 

Die  technischen  Fortschritte  des  letzten  Jahrhunderts  schritten  alsbald  über  die 
Rückständigkeiten  des  bisherigen  Postbetriebes  hinweg.  Am  27.  September  1825  fuhr  die 
•erste  Eisenbahn  zwischen  Stockton  und  Darlington,    1830  bereits  eine  zwischen  Liver- 
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pool  und  Manchester.  Amerika  folgte  1829  (zwischen  Baltimore  und  EUicotts-Mill),  Deutsch- 
land 1833  (FürthNürnberg).  Belgien  1834,  Frankreich  1837  (Paris— St.  Germain),  Italien 

1839  (Neapel — Portici)  usw.  —  Seit  dem  Beginn  des  19.  Jhts.  wurde  in  erhöhtem  Maße  der 
Dampfbetrieb  auch  für  die  Schiffahrt  in  Verwendung  gebracht. 

Einen  bis  dahin  kaum  geahnten  Aufschwung  nahm  der  Nachrichtenverkehr  durch 
die  Einführung  der  Telegraphie.  Die  von  den  Brüdern  Chappe  erfundene  optische 
Telegraphie  fand  nur  in  Frankreich  allgemeinere  Verwendung.  Erst  die  Einführung  elek- 

trischer Leitungen,  namentlich  aber  die  Erfindung  eines  praktischen  Schreibapparates  durch 
Morse  (1836)  entschied  für  die  allgemeine  Verbreitung.  Der  Gebrauch  der  Telegraphie 

wurde  in  einzelnen  Staaten  erst  zögernd  der  Oeft'entlichkeit  übergeben,  in  Preuüen  am 1.  Oktober  1849,  in  Oesterreich  am  15.  Februar  1850.  Mit  wenigen  Ausnahmen  haben  fast 
alle  Staaten  die  Telegraphie  ihrem  Postregal  einverleibt.  Bloß  Kanada  und  die  Vereinigten 
Staaten  (Großbritannien,  nur  soweit  es  den  Auslandsverkehr  betrifft),  haben  sich  jeder 
Monopolisierung  enthalten.  —  Aehnliches  gilt  für  die  F  e  r  n  s  p  r  e  c  h  einrichtungen  (Tele- 

phon), wie  sie  auf  Grund  der  Erfindungen  des  Deutschen  Philipp  Reis  (1861)  und  des 
Amerikaners  Alexander  Graham  Bell  (1875)  in  allen  Kulturländern  Eingang  gefunden  haben. 

Eine  wissenschaftlichen  Anforderungen  genügende  allgemeine  Postgescliiclde  gibt  es 
nicht.  Eine  -gute  Zusammenstellung  der  älteren  und  neueren  Literatur  über  das  deutsche 

Postwesen  bei  Fritz  Ohmann  in  Dt.  G.bll.  10  (1909)  261  ff',  und  G.  Wolf,  P:inleitung 
29  ff'.  Eine  populäre  Postgeschichte :  V  e  r  e  d  a  r  i  u  s  ,  Das  Buch  von  der  Weltpost  ̂   1894. 
Eine  wichtige  Fundgrube  das  A.  f.  Post  und  Telegraphie,  Berlin  1876  ff'.  —  Für Frankreich:  Alexis  Belloc.  Les  postes  fran(,aises,  Paris  1886.  Für  England:  AV.  Lewin s, 
Her  Majestys  Mails,  London  1864;  James  Wilson  Hyde,  The  Royal  Mail,  its  curiosities 
and  romance  ^  London  1889.  —  Hugo  Weithase,  Die  internationalen  Postbeziehungen 
bis  zum  Zusammentritt  des  Berner  Postkongresses,  Diss.  Straßburg  1894. 

AVichtigei'  als  alle  diese  einzelnen  Daten  ist  die  Betrachtung  der  Allge- 
meinwirkung, die  von  der  Summierung  dieser  mannigfachen  Erscheinungen  auf 

das  i^rivate  und  öffentliche  Leben  ausgeübt  worden  ist  und  noch  wird.  Das 

Zeitungswesen,  das  durch  die  Fortschritte  der  Verkehrsmittel  ungeheuer  ge- 
wonnen hat,  ist  nur  ein  Glied  in  dieser  Kette.  Nicht  nur  der  ganze  Mechanis- 

mus der  äußeren  Lebensformen,  auch  die  Anschauungsweise,  der  geistige  Auf- 
bau des  modernen  Menschen  erhielt  durch  die  erhöhten  Verkehrsmöglichkeiten 

erst  sein  Gepräge.  Die  völkerverbindende  Gewalt  dieser  Einrichtungen  hat 
den  Interessenkreis  des  Einzelnen  Avie  der  Gesamtheit  bis  an  die  äußersten 

Grenzen  ausgesteckt,  aber  auch  der  politischen  Gestaltung  des  modernen 
Staates  neue  Wege  gewiesen.  Das  spiegelt  sich  in  der  Literatur  von  heute 
deutlich  ab  und  kein  Historiker,  der  unsere  Gegenwart  behandeln  will,  wird 
an  dieser  Erscheinung  achtlos  vorübergehen  dürfen.  Noch  stehen  wir  freilich 
selbst  zu  selir  unter  dem  unmittelbaren  Eindruck  dieser  Wandlungen,  daß  sich 

mehr  als  Allgemeinheiten  kaum  darüber  sagen  lassen.  —  Ueber  die  wirtschaft- 
liche Seite  des  modernen  Verkelirs  handelt  Emil  Sax,  Die  Veylxehrsmittel  in 

Volks-  und  Staatswirt sch(xft  1878,  Ixich.  van  der  Borght,  Bas  Verliehrswescn 
in  Franh'ustcins  Md.-  n.  Lehrh.  der  Staatsiv.,  7  (1894),  P.  D.  Fischer  und 
M.  Aschodjorn  in  Hdwh.  der  Staatsw.  ̂ G  s.  v.  „Post.".  Auch  die  Vergangen- 

heit berührt  das  geistreich  einseitige  Buch  von  F.  ('.  Hnher,  Bic  g.lielie  Ent- 
ividdung  des  modernen    Verlcehrs  18&3. 

Als  postgeschichtliche  Quellen  sind  zu  erwälinen  die  Poststunden- 
pässe (italienisch  Parte),  die  als  Begieitzettel  einerseits  für  den  Boten  die  Adresse  oder 

Adressen  der  Sendungen  enthielten,  andererseits  zur  Kontrolle  der  richtigen  Abfertigung  so- 
wohl vom  Absender  die  Eintragung  der  Abgangszeit  als  vom  Empfänger  den  Vermerk  über 

die  Zeit  des  Eintreffens  trugen.  Vgl.  Osw.  Redlich,  Vier  Poststundenpässe  aus  den 

Jahren  1496—1500.  MlOeG.  12  (1891)  494  ff',  und  Ohm  ann,  Die  Anfänge  der  Post  54  f. 
Aehnlich  den  Stundenpässen  sind  auch  die  Postavisi,  über  die  Jos.  Rübsam  in  Dt. 

G.bll.  7  (1905)  8  ff',  handelt.  Zu  erwähnen  sind  ferner  die  Post  vertrage,  nicht  nur 
solche  zwischen  einzelnen  Staaten,  sondern  auch  die  zwischen  Staatsgewalt  und  Postunter- 

nehmern geschlossenen.  Schließlich  sei  auf  die  P  o  s  t  k  u  r  s  b  ü  c  h  e  r  hingewiesen.  Das 
älteste  bisher  bekannte  ist  das  von  dem  genuesischen  Postmeister  in  Rom  Giovanni  da 

l'Herba  (Itinerario  delle  poste   per  diverse  parte  del  mondo  .  .  .  Roma  1563).    Vgl.  Rübsam 
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in  Union  postale  14.  96.  Ein  ähnliches,  öfter  aufgelegtes  Werk  ist  das  Nuovo  itinerario 
delle  poste  per  tutto  il  mondo  (Milano  1608,  später  Venezia  1611,  1666,  1676)  von  Ottavio 

Codogno.  Darüber  Rübsam  im  Hist.  Jb.l-S  (1892)  64  ff',  und  Sickel  (s.  u.)  108, 
Für  die  Schnelligheit  des  Postverkehrs  lassen  sich  aber  auch  durch  die  Vergleichung  mit 
vorhandenen  Briefen  und  Korrespondenzen  aus  derselben  Zeit  Anhaltspunkte  gewinnen. 
In  gewissenhaften  Kanzleien  pflegte  man  auf  der  Rückseite  der  eingelaufenen  Briefe  das 
Datum  ihrer  Ankunft  zu  verzeichnen,  auch  in  den  Antwortsschreiben  bezog  man  sich  nicht 
nur  auf  das  Datum,  das  der  Brief  trug,  sondern  auch  auf  den  Zeitpunkt,  da  man  ihn  er- 

hielt. Solche  Feststellungen  auf  Grund  von  Briefen  lieferte  Theod.  v.  Sickel,  Rom.  Be- 

richte 4    in  S.-B.  WrAk.  phil.-hist.  141    (1899)    105  ft'.;    Wm.  Mummenhoff  (s.  o.)  u.  a. 

c)  DieBedürfnisse  des  Handels.  Bei  jedem  hoher  organisierten 
Handel  fällt  die  Möglichkeit,  sich  ohne  Schwierigkeiten  Nachrichten  von  außen 
zu  beschaffen,  mit  der  Notwendigkeit,  solche  zu  erlangen,  zusammen.  Jeder 
Jahrmarkt,  jede  Messe  wurde  zum  Sammelbecken  für  Neuigkeiten  aller  Art. 
Mit  dem  allmählichen  Aufkommen  des  Handels  mit  Wechselbriefen  und  des 

Zusammenschlusses  der  Kaufleute  zu  börsenmäßigem  Tauschverkehr,  wie  dies 
bereits  seit  dem  Ende  des  Mittelalters  festzustellen  ist,  entwickelte  sich  das 
Bedürfnis  nach  genauen  Nachrichten  über  die  Kreditwürdigkeit  des  Verkäufers, 
über  die  Sicherheit  der  Handelswege  u.  ä.  Als  im  16.  Jht.  die  großen  Welt- 

börsen zu  Antwerpen  und  Lyon  die  Mittelpunkte  des  Welthandels  wurden, 

wurde  die  „Börsenmeinung"  (ditta  di  borsa)  bald  zum  beherrschenden  Teil  der 

öft'entlichen  Meinung  überhaupt.  Ihre  Bedeutung  wuchs  mit  der  Bedeutung 
der  Schuldner.  Als  die  wirtschaftliche  Entwicklung  des  16.  Jhts.  die  Fürsten 
und  Staaten  zu  den  Hauptgläubigern  der  großen  Geldmächte  jener  Zeit 
(Fugger,  Welser  usw.)  machte,  hatte  der  Interessenkreis  des  Großkaufmanns 
überhaupt  keine  Grenzen  mehr.  Die  Nachrichten  über  Krieg  und  Frieden, 
über  neue  Steuern,  über  die  Gesundheit  eines  Fürsten,  alles,  alles  mußte  mit 
in  die  kaufmännische  Berechnung  gezogen  werden.  Nur  aus  diesem  Werde- 

gang heraus  ist  das  große  gegenseitige  Interesse  zwischen  den  Bedürfnissen 
des  Handels  und  der  Organisation  des  Nachrichtenaustausches  zu  verstehen. 
Vgl.  Ttidt.  Ehrenlerri,  Das  Zeitalter  der  Fugger,  2  Bde.   1896. 

d)  Das  Interesse  des  Publikums.  Die  Geschichte  der  Zeitung 
ist  zum  Teil  eine  Geschichte  des  allgemeinen  Bildungswesens.  Solange  die 
Kenntnis  des  Lesens  das  Vorrecht  nur  ganz  weniger  war,  konnte  für  die 
Zeitung,  ja  für  einen  schriftlichen  Nachrichtenaustausch  überhaupt  kein  Raum 
sein.  Erst  mit  der  Verweltlichung  des  Schulwesens  und  der  Verallgemeinerung 
wissenschaftlicher  Kenntnisse,  wie  sie  vom  14.  Jht.  an  die  geistige  Bewegung 
der  Renaissance  und  des  Humanismus  in  die  Wege  geleitet  hat,  war  zumindest 

eine  größere  soziale  Schichte  herangezogen  worden,  die  durch  die  Gleichartig- 
keit ihrer  kulturellen  Interessen  zu  Almehmern  bzw.  Vermittlern  eines  organi- 

sierten Neuigkeitenaustausches  werden  konnte.  Freilich  der  Nährboden  für  das 
Gedeihen  der  modernen  Presse  ward  erst  mit  der  Anhäufung  von  Menschen 

in  den  Großstädten  geschafi'en.  Hier,  wo  der  einzelne  und  seine  Per- 
sönlichkeit mehr  als  anderswo  in  der  Masse  untergeht,  sein  Heimatsgefühl 

schwindet,  sind  die  Voraussetzungen  für  die  nervenaufpeit.schende,  sieh  vor- 
züglich an  den  Verstand  wendende,  kritisch  veranlagte,  meist  international 

gerichtete  Tätigkeit  der  Presse  geschaffen. 

e)  Freiheit  der  Presse.  Zu  einer  vollen  Entfaltung  des  Zeitungs- 
wesens ist  eine  gewisse  Freiheitlichkeit  der  Regierungsformen  notwendig.  Zwar 

kann  nach  dem  Gesetze  des  Widerstandes  in  lebhaft  bewegten  Zeiten  gerade 
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die  Bedrückung  der  Presse  ihren  Einfluß  vorübergehend  noch  erhölien,  auf 

die  Dauer  wirkt  aber  der  Mangel  an  gesetzlich  gewährleisteter  Bewegungs- 
freiheit lähmend  und  zerstörend.  Der  Kampf  gegen  die  Zensur  oder  zensur- 
ähnliche Einrichtungen  begleitet  die  (beschichte  der  Presse  bis  zum  heutigen 

Tage. 

Die  Geschichte  der  Zensur  kann  auf  die  Anregung  Piatos  hinweisen  und  auf  die 
mannigfachen  Bücherverbote  der  Päpste,  wie  sie  das  ganze  Mittelalter  hindurch  bis  her- 

auf in  die  Gegeuwart  zu  verzeichnen  sind.  Die  Bestellung  einer  eigenen  Aufsichtsbehörde, 
die  die  einzelnen  Werke  vor  ihrer  Drucklegung  zu  begutachten  hatte,  kam  aber  erst  mit 
der  Erfindung  der  Buchdruckerkunst  auf.  Der  Vater  der  Bücherzensur  ist  der  Mainzer 
Erzbischof  Berthold  von  Henneberg,  der  am  4.  Januar  1486  eine  eigene  Zensurkonnnission 
errichtete,  doch  finden  sich  schon  seit  1475  Bücher,  die  den  Zensurvermerk  der  als  Hoch- 

burg der  Scholastik  bekannten  Kölner  Universität  tragen.  Vermutlich  folgten  dem  Mainzer 
Beispiele  auch  andere  deutsche  Bischofssprengel.  Bald  danach  1501  und  1515  machten 
päpstliche  Bullen  Alexanders  VI.  und  Leos  X.  unter  den  schwersten  Kirchenstrafen  die 
Buchdrucker  dafür  verantwortlich,  dali  sie  die  zu  druckenden  Bücher  vorerst  der  kirch- 

lichen Obrigkeit  zur  Begutachtung  übergeben.  Der  Kampf  gegen  die  Kivchenneuerung 
veranlafste  die  Reichsgewalten  auf  dem  Reichstag  zu  Nürnberg  gegen  die  Verbreitunsr  von 
Schmähschriften  und  Schandgemäldeu  einzuschreiten.  Der  Abschied  des  Erfurter  Kreis- 

tages von  1567  verbietet,  ,daß  auch  nichts  schmilhlichs,  pasquillisch  oder  anderer 

zeitungsweise,  wie  das  namen  haben",  gedruckt,  gemalt,  verkauft  oder  sonst  ver- 
breitet werde.  Der  Reichstag  zu  Speier  (1570)  machte  den  Betrieb  des  Buchdrucker- 

gewerbes von  einer  obrigkeitlichen  Konzession  abhängig  und  ein  Jahr  vorher  wurde  zu 
Frankfurt  a.  M.  zur  Beobachtung  der  Reichspreßordnungen  ein  kaiserliches  Bücherkom- 

missariat errichtet.  Nach  dem  dreißigjährigen  Krieg  besonders  aber  im  18.  Jht.  war  die 
Keichsgesetzgebung  läng.'it  nicht  mehr  stark  genug,  sich  Geltung  zu  verschaffen.  Dafür 
traten  um  so  stärker  die  einzelnen  Landesbestimmungen  an  ihre  Stelle.  Die  vom  Auslande 
kommenden  Schriften  wurden  von  den  Zoll-  und  Postbehörden  dem  Zensurkollegium  über- 

geben. Vielfach  erhielten  dagegen  Universitäten  das  Zensurrecht  für  Werke  ihrer  An- 
gehörigen oder  Zensurfreiheit. 

Während  in  Oesterreicli  die  Zensur  seit  der  zweiten  Hälfte  des  IG.  Jhts.  unter  Mit- 
wirkung des  erzbischöflichen  Ordinariats  in  Wien  erfolgte,  traten  nur  unter  Joseph  H. 

gewisse  Erleichterungen  ein,  die  durch  die  Preßgesetzgebung  Leopolds  II.  zumeist  wieder 
aufgehoben  wurden. 

Während  S  a  c  h  s  c  n  -  W  e  i  m  a  r  durch  sein  Grundgesetz  vom  5.  Mai  1816  nicht 
nur  die  konstitutionelle  Regierungsform,  sondern  auch  Preßfreihcit  einführte,  mußte  es  ge- 

mäß dem  Bundespreßgesetz  von  1819  (Karlsbader  Beschlüsse)  wenigstens  für  alle  Druck- 
werke unter  20  Bogen  die  Zensur  zugestehen.  1848  beeilte  sich  die  Bundesgesatzgebung 

vollständige  Preßfreiheit  zu  gewähren,  die  aber  später  eingeschränkt  wurde. 
In  Frankreich  mußte  die  Presse  einen  langen  Leidensweg  zurücklegen.  1533 

verlangte  die  Sorbonne  von  Franz  I ,  er  möge  zur  Rettung  der  angegriti'enen  Religion  die Buchdruckerkunst  in  Frankreich  unterdrücken.  Er  ging  jedoch  darauf  nicht  ein,  bestellte 
aber  1537  eigene  Zensoren.  1547  verpflichtete  Heinrich  II.  die  Drucker  auf  allen  von  ihnen 
hergestellten  Werken  ihren  Namen  mit  der  Buchhändlermarke  anzubringen.  Die  Zensur- 

verhältnisse wurden  in  der  Folge  noch  verschärft,  donn  außer  der  Universität  den  bischöf- 
lichen Ordinariaten,  den  königlichen  Zensoren,  dem  Parlament,  hatte  auch  noch  die 

römische  Indexkongregation,  vertreten  durch  den  Nuntius.  Zensurbefugnisse.  1789  fielen 
alle  Schranken.  Erst  Napoleon  beginnt  wieder  in  vollem  Umfang  mit  Zensurschwierig- 

keiten. Die  Preßgesetze  von  1819,  1821,  1822  und  1824  bedeuteten  weitere  Rückschritte. 
Nach  der  Julirevolution  1830  kommt  die  Presse  unter  die  Gerichtsbarkeit  der  Geschworenen. 
Die  kurze  Freiheit  während  der  zweiten  Republik  büßt  sie  unter  Napoleon  II.  ein.  Eine 
gesetzliche  Regelung  von  Dauer  brachte  erst  die  dritte  Repul)lik  mit  dem  Gesetz  vom 
29.  VII.  1881.  Aehnlich  dem  französischen  Preßrecht  sind  die  Bestimmungen  des  spa- 

nischen Gesetzes  vom  26.  VII.   1883  und  des  italienischen  vom  30.  VI.  1889. 
In  England  verbot  Heinrich  VIII.  1545  die  Verbreitung  von  „books  printed  of 

newes"  betretts  des  schottischen  Krieges.  Das  Dekret  vom  23.  Juni  1580  schränkt  die 
Druckerlaubnis  auf  London  und  die  zwei  Universitäten  und  überhaupt  die  Zahl  der  Drucker 
ein  und  ordnet  an,  daß  vor  der  Drucklegung  die  Werke  dem  Erzbischof  von  Canterbury 
oder  dem  Bischof  von  London  usw.  vorgelegt  werden  müssen.  Das  Dekret  der  Stern- 

kammer von  1637  bestimmte,  daß  Gesetzbücher  vom  chief  justices  oder  chief  baron,  Ge- 
schichts-  und  politische  Bücher  von  den  Staatssekretären,  theologische,  philosophische, 
poetische  u.  a.  Bücher  vom  Er/-bischof  von  Canterbury  oder  dem  Bischof  von  London  be- 

gutachtet werden  müssen,  bevor  sie  gedruckt  werden  dürfen.  Aehnliche  Bestimmungen  traf 
auch    nach    Aufhel)ung    der    Sternkan»mer    das    Lange    Parlament.      Gegen    diese    kämpfte 
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Jfiltoiis  Areopnr/Itica  (1643).      Der  Licensing  Act    ward    1695  nicht    mehr   erneuert   und  da- 
mit die  Grundlage  für  die  englische  Preßfreiheit  gewonnen. 

Herrn.  Rehm  im  Hdwb.  d.  Staatsw.  »6  (1910)  S.  1193—1206;  The  Encyclo- 

paedia  ßritannica  "  22  (1911)  S.  299  ft'.;  Frz.  Hch.  Re  u  s  c  h  ,  Der  Index  der  ver- 
botenen Bücher  2  Bde.  1883/5;  derselbe,  Die  Indices  librorum  prohibitorum  des  16. 

Jhts.  =  Bibl.  des  Lit.  Ver.  176  (1886);  Jos.  H  i  1  g  e  r  s  ,  Der  Index  der  verbotenen  Bücher 
1904;  derselbe,  Die  Bücherverbote  in  Papstbriefen  1907;  Gust.  Le  Pottevin,  La 
liberte  de  la  presse  depuis  la  revolution  1789—1815  Paris  1901;  derselbe,  Traite  de  la 
presse  3  Bde.  Paris  1902— Oi;  Herrn.  Gnau,  Die  Zensur  unter  Joseph  11.  1911;  Adolf 
W  i  e  s  n  e  r  ,  Die  Denkwürdigkeiten  der  österr.  Zensur  1847. 

Was  die  Geschichte  der  Zeitung  betrifft,  so  gehen  die  ver- 
schiedenen Entwicklungslinien  Jahrhundertelang  parallel.  Der  Ausgangspunkt 

der  einen  dieser  Reihen  ist  der  Brief.  Im  15.  Jht,  wurde  es  üblich,  Teile 
erhaltener  Briefe,  die  interessante  Nachrichten  enthielten,  mit  Auslassung  alles 
Persönlichen  als  Beilage  {pagella^  cedida,  novissinia  Zcifnufj)  zu  Briefen  oder 
Gesandtschaftsberichten,  die  man  weitergab,  hinzuzufügen  und  unter  Umständen 
eigene  Neuigkeiten  anzuschließen.  Großkauf leute,  Staatsmänner,  Gelehrte, 
Studenten,  die  auf  Messen,  Reichsversammlungen,  in  Residenz-,  Universitäts- 

oder Handelsstädten  weilten,  tauschten  ihre  Mitteilungen  auf  diese  Weise  aus. 
Philipp  Melanchthon  bildete  zu  Wittenberg  den  Mittelpunkt  einer  solchen 
privaten,  zwanglosen  Nachrichtenstelle.  Venedig  mit  seinen  gazette  gilt  als 
Ursprungsgebiet  des  organisierten  Neuigkeitenverkehrs,  doch  zeigen  die  sog. 

Fugger'JciUnigm,  die  bis  ins  Jahr  1568  zurückreichen,  daß  es  damals  auch 
schon  zu  Augsburg  berufsmäßige  Zeifnngsschrcihcr  gab,  die  gegen  eine  bestimmte 
Gebühr,  die  in  ihrer  Schreibstube  regelmäßig  einlaufenden  Berichte  abschrieben 
und  an  ihre  ständigen  Bezieher  verkauften.  Vgl.  Theod.  v.  Sichel  im  Weimar- 
scheu  Jh.  f.  dt.  Sprache,  Lit.  v.  Kernst  1  (1854)  S„  344 ff.;  Jos.  Chmel  Die 
Hss.  der  Je.  Je.  Hof  bibl.  1  (1840)  S.  347  ff.;  neuestens  JoJts.  Kleinpaid,  Die 
Fuggerzeitungen  =  Preisschrr.  der  Jablon.  Ges.  49  (1921). 

Für  die  Weiterentwicklung  der  Briefbeilage  zur  gewerbsmäßig  vertriebenen, 
handschriftlich  verbreiteten  Zeitung  war  die  Einführung  eines  regelmäßigen 
Postverkehrs,  der  Ordinaripost,  Vorbedingung.  In  Bibliotheken  und  Archiven 
linden  sich  denn  auch  aus  der  2.  Hälfte  des  16.  Jhts.,  bis  ins  17.  und  18.  Jht. 
reichend,  Ueberreste  solcher  geschriebener  Zeitungen.  Vgl.  Bich.  GraßJioff, 

Die  briefl.  Zeitung  des  16.  JJds.,  Diss.  Leipzig  1877 ;  Jid.  Otto  Opel,  Die  An- 
fänge der  dt.  Zeitungspresse  im  A.  f.  G.  des  dt.  BiieJiJuuidcls  3  (1879)  S.  9  ff. 

Die  Herstellung  dieser  Zeitungen  (news-letters,  avvisi)  hat  sich  in  ganz  Europa, 
besonders  aber  in  Italien  stark  entwickelt.  Auch  in  Deutschland  fanden  sie 

weite  Verbreitung.  Aus  dem  18.  Jahrhundert  hat  Ernst  Friedländer,  Berliner 

geschriebene  Zeitungen  =  Schrr.  des  Ver.  f.  die  G.  Berlins  38  (1901)  veröffent- 
licht. —  Bisweilen  verdangen  sich  hohe  Beamte,  Diplomaten  zu  zeitungs- 

ähnlicher Berichterstattung  an  fremde  Herren.  Vgl.  Feh.  v.  Bezold  in  SB. 

hai/r.  AJe.  Jiist.  Kl.  1882.  —  Ein  Beispiel  für  die  Kritik  an  solchen  Briefzeitungen 
bietet  HcJl  v.  SrbiJc,   Wallensteins  Ende  1920,  S.  151  f. 

Neben  den  Brief  tritt  die  „N  e  u  e  Zeitung",  die  zunächst  einen  Einzel- 
bericht über  denkwürdige  Ereignisse  darstellt.  Wir  finden,  wie  es  z.  B.  bei 

der  Hofmär  von  Ungarn  der  Fall  ist,  ̂ aß  Wien  in  den  Jahren  1454—57 
bereits  der  Sitz  einer  offiziell  gefärbten  Berichterstattung  ist.  Entdeckungen, 
Naturereignisse,  Wunder,  Verbrechen,  Kriegsvorgänge  sind  das  Lieblingsfeld 
dieser  meist  volkstümlich  gefaßten,  an  weite  Kreise  sich  wendenden,  in  Prosa 
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oder  Versen  wiedergegebenen  Nachrichten.  Sie  entbehren  gegenüber  der  ge- 

schriebenen Zeitung  des  wichtigen  Merkmales  der  Periodizität,  l'aitl  Both, 
Die  XcKeii  Zcituiigoi  in  DtJd.  im  15.  n.  16.  Jht.  =  Preisschrr.  der  Jablonows- 

kischen  Ges.  gescbichtl.-ökon.  Sekt.  25  (1914). 

Den  gedruckten,  halbjähi-lich  erscheinenden  M  e  ß  r  e  1  a  t  i  o  n  e  n ,  die  J//c//. 
V.  Aitziuij  erstmals  1583  als  Bdatio  historica  (1580—83)  herausgab,  und  die 
dann  bis  ins  19.  Jht.  weiterlebten,  gebricht  es  an  der  für  die  Zeitung  not- 

wendigen Aktualität.  Feh.  Siicve  in  Abhdlgen  der  (III.)  hist.  KL  der  hcnjr.  Ale. 
16  (1881)  Abt.  1,  S.  179  ff. 

Aus  den  ersten  Jahrzehnten  des  17.  Jhts.  tauchen  in  verschiedenen 

Bibliotheken  und  Archiven  Deutschlands  Ueberreste  der  ersten  wirklichen 

gedruckten  Zeitungen.  Keine  von  diesen  ist  älter  als  jene  Belation 

(dhr  fünicmeii  und  (/fdciiclniirdiyeu  liistoricv.  die  1609  zu  Straßburg  erschien 

iJ.  0.  Opel  a.  a.  O.)  und  jetzt  in  der  Heidelberger  Universitätsbibliothek  auf- 
bewahrt wird.  Aus  Augsburg,  Basel,  Wien,  Frankfurt  a.  M.  kamen  nicht  viel 

jüngere  Jahrgänge  solcher  Wochenblätter  zum  Vorschein  oder  läßt  sich  doch  aus 

jenen  Jahren  ihr  Erscheinen  nachweisen.  In  Frankreich  knüpft  die  Gründung 

der  Gazdfc  (1631)  an  das  Wirken  des  Arztes  Tlicophrast  Fwnaudot  an,  in  Eng- 
land erschien  1G22  das  erste  Wochenblatt  als  A  cnrrant  of  (jenerall  ncices.  Im 

allgemeinen  sind  diese  Blätter  nichts  anderes  als  die  durch  den  Druck  ver- 
vielfältigten geschriebenen  Zeitungen,  Nachrichtenzusammenstellungen  ohne 

redaktionelle  Leitung  und  ohne  den  Ehrgeiz,  auf  die  Leser  meinungsbildend 
zu  wirken.  Sie  stehen  vielfach  hinter  den  geschriebenen  Zeitungen  zurück, 
da  diese  viel  leichter  der  amtlichen  Beaufsichtigung  entgingen,  während  die 
Druckerzeugnisse  unter  dem  Zwange  der  Zensur  ängstlich  alles  der  Obrigkeit 
Unangenehme  vermeiden  mußten.  Infolgedessen  flüchteten  sich  höhere  geistige 

Interessen  ins  Lager  der  in  der  zweiten  Hälfte  des  17.  Jhts.  entstehenden  Z  cit- 
schriften.  Kennzeichnend  für  die  aufkeimende  Aufklärung  in  England  und 
literaturhistorisch  wie  sittengeschichtlich  wertvoll  sind  die  Moralischen 

Wochenschriften,  die  am  Beginn  des  18.  Jhts.  in  England  unter  Mitwirkung 

und  Leitung  hervorragender  Schriftsteller  {Iliclt.  Stcele.  Jos.  Addiso)i)  mit  der  Ab- 
sicht ins  Leben  gerufen  werden,  sich  selbst  zu  erziehen,  bevor  man  die  Welt  ver- 

bessern wolle.  Deutschland  folgt  wenig  später  nach.  Aus  den  Wirtschaftsbedürf- 
nissen des  Merkantilismus  heraus  sind  zur  gleichen  Zeit  die  sog.  Intelligenz- 

l)lätter  (Intelligenz  =  Bekanntmachung)  in  Zusammenhang  meist  mit  In- 
telligenzkontoren entstanden.  Durch  sie  sollte  Angebot  und  Nachfrage  in 

Form  entsprechender  Anzeigen  und  Ankündigungen  geregelt  werden.  Sie 

fanden  tatkräftige  Unterstützung  durch  die  Regierungen  des  aufgeklärten  Abso- 
lutismus, brachten  schließlich  auch  unterhaltliche  Beiträge,  und  wurden  so  aus 

Inseratenblättern  wirkliche  Zeitungen  und  taten  den  Versuchen,  eine  politische 
Presse  zu  gründen,  schwer  Eintrag.  Vgl.  Hjalmar  Schacht  in  Grenzboten  61 

(1902)  545  ff.  und  Beil.  zur  Alhj.  Z.  1899  Nr.  12;  Ldiv.  Munzinger,  Die  Ent- 
nicldung  des  Insercdenivesens  in  dt.  Zeitungen  1902;  Herrn,  ßode,  Die  Anfänge 
irirtschaftl.  Berichterstattung  in  der  Presse  1908;   Vild.  Matoja.  Die  Bdlame  1910. 

Erst  aus  der  Zusammenfassung  aller  der  Aufgaben,  die  bisher  der  Brief, 

die  geschriebene  Zeitung,  die  „Neue  Zeitung",  das  Wochenblatt,  die  moralischen 
Wochenblätter  und  die  Intelligenzblätter  in  ihrem  besonderen  Wirkungskreise 
zu   erfüllen    suchten,    aus  der  Zusammenfassung    dieser  Funktionen   und   mit 
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starker  Betonung  der  politischen  Werbekraft  entstand  im  18.  Jht.  die  m  o- 
<3  e  r  n  e  Presse.  Ihr  Geburtsland  ist  England,  Nicht  so  sehr  die  Auf- 

hebung der  staatlichen  Zensur  (1695)  als  die  Tatsache,  daß  bei  dem  historischen 
Streite  der  zwei  mächtigen  Parteien,  der  Whigs  und  Tories  die  Zeitung  zum 
ersten  Male  zum  Sprachrohr  politischer  Anschauungen  wurde  und  die  hervor- 

ragendsten Schriftsteller  der  Nation  wie  Banicl  Defoe,  Addison,  Wni.  Siri/f. 

Hry.  Fic'Jdiiifi  u.  a.  in  ihren  Dienst  stellte,  hatte  die  Stellung  der  Presse  im 
öffentlichen  Leben  befestigt.  Der  Kampf,  den  die  Leiters  of  Jnnius  (Junius- 

briefe) 1769 — 72  im  Public  Ädvertiser  gegen  die  Korruption  des  staatlichen 
Lebens  unter  Georg  IIL  führten,  halfen  dazu  mit.  Das  Beispiel  Englands 
wirkte  auf  Frankreich.  Die  Tage  der  Revolution  sprengten  alle  Dämme 
und  Schleußen  obrigkeitlicher  Ueberwachung.  Die  Tage  unbeschränkter  Preß- 

freiheit dauerten  freilich  nur  von  1789  bis  10.  August  1792,  aber  das  Schau- 
spiel dieses  in  den  Blättern  fortwirkenden  Parteikampfes,  der  Einfluß  der 

Journalisten  auf  die  Gestaltung  des  staatlichen  Lebens  konnte  auf  die  Länder 
des  übrigen  Kontinents  nicht  ohne  Eindruck  bleiben.  In  Deutschland  gründete 
Joh.  Feh.  Coita  auch  schon  1798  die  Neueste  Welthtiide,  die  späterhin  als 

ÄlUjemeinc  Zeitiuuj  eine  große  Rolle  in  der  deutschen  Publizistik  spielte.  Na- 
poleon, trotz  seiner  strengen  Pressepolizei,  bediente  sich  doch  der  Zeitungen 

als  eines  Instrumentes  politischer  Stimmungsmache  und  erhöhte  damit  mittel- 
bar deren  Bedeutung,  indem  sie  als  Machtfaktoren  des  öffentlichen  Lebens 

anerkannt,  in  den  Kampf  gegen  Napoleon  auch  als  Bundesgenossen  herbei- 
gerufen wurden.  In  der  Zeit  bis  zum  Jahre  1848  war  die  innere  Politik  der 

Staaten  des  europäischen  Kontinents  angefüllt  mit  Versuchen,  die  Macht  der 

Presse  einzudämmen.  Von  da  an  datiert  ihre  heutige  Stellung  in  der  Oeflfentlich- 
keit.  Eine  weitere  Entwicklungsstufe  auf  ihrem  Werdegange  läßt  sich  seit 
den  80  er  Jahren  des  19.  Jhts.  feststellen.  Sie  tritt  damit  in  das  Zeichen 

der  Industrialisierung.  Die  ganze  Nachrichtenorganisation  wird  zu 
einem  Teile  der  großkapitalistischen  Organisation  überhaupt.  Die  einzelne 
Zeitung  und  damit  der  einzelne  Schriftleiter  und  Mitarbeiter  tritt  gegenüber 
der  über  die  einzelnen  Staaten  und  Länder  bisweilen  hinausreichenden  Ein- 

richtungen (Reuter,  Havas,  Wolff)  zurück.  Zum  Teil  bekommen  Geldmächte 
(Banken,  Großunternehmer)  den  Apparat  der  Nachrichten  Verteilung  und 
-vermittelung  in  ihre  Hand  und  nützen  ihn  zu  ihrem  Sondervorteil  aus.  Der 
Ausgangspunkt  dieser  Bewegung  ist  Nordamerika. 

Die  Zeitung  als  Gegenstand  geschichtlicher  For- 
schung. Die  Zeitung  ist  zunächst  Quelle  für  ihre  eigene  Geschichte.  Die 

Wandlungen  ihrer  politischen  Haltung,  ihrer  technischen  Herstellungsart,  ihres 
Umfanges,  Preises,  Verlages  usw.  liest  man  aus  der  Zeitung  selber  heraus 
Ueber  ihre  literarische  Bedeutung,  über  die  Zahl,  bisweilen  auch  die  Namen 
ihrer  Mitarbeiter  gibt  schon  die  bloße  Durchsicht  ihrer  Bände  Auskunft.  Da- 

mit wird  sich  freilich  der  gewissenhafte  Forscher  nicht  begnügen.  Wo  die 
Zeitung  selbst  ein  Archiv  hat,  wird  dieses  ebenso  herangezogen  werden  müssen, 

wie  der  Briefwechsel  der  Herausgeber,  Schriftleiter  und  vorzüglichsten  Mit- 
arbeiter. Ebenso  wird  man  die  Archive  jener  Behörden,  denen  die  Preßaufsicht 

obliegt,  Nachschau  halten  müssen.  Als  Vorbilder  solcher  zeitungsgeschicht- 
liclier  Einzelarbeiten  dürfen  Die  Vossisehc  Zeit un ff,  Gcschiehtliehe  IliiclhlieVv 

i'inf  H  J/de.  von  Areiid  Bueldioltz  1904  (auch  drucktechnisch  ein  Meisterwerk  !), 
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ferner  die  Arbeit  von  Renn.  Breyliaus,  Der  Preußische  Corrcs^mndeut  von 

1813/14  usw.  in  den  Ff.  zur  brandenb.  und  preuß.  G.  22  (1909)  S.  375- 44G 
gelten.  Doch  gibt  es  eine  ganze  Reihe  solcher  Monographien  (meist  Jubiläums- 

schriften), deren  Wert  natürlich  verschieden  ist,  die  aber  zumeist  weit  hinaus 
über  den  augenblicklichen  Anlaß,  dem  sie  dienen,  Beachtung  verdienen. 

Nicht  nur  als  Quelle  für  die  eigene  Geschichte,  auch  für  die  ver- 
schiedensten historischen  Zustände  und  Ereignisse  bildet  die  Presse  eine  Fund- 

grube des  Wissens.  Sie  ist  das  Tagebuch  ihrer  Gegenwart,  in  dem  künftige 
Geschlechter  nur  nachzuschlagen  brauchen,  um  selbst  die  feinsten  Regungen 
vergangenen  Lebens  aufzudecken.  Ein  großer  Teil  des  Inhalts  wendet  sich 
ja  bewußt  als  Nachrichtenverkündigung  an  die  Zeitgenossen  und  somit  auch 
an  die  Nachwelt,  bringt  nicht  minder  den  Niederschlag  mündlicher  Ueber- 
lieferung  (Anekdoten,  Reden,  Interviews)  als  den  schriftlicher  Ueberlieferung 
(selbstbiographische  Aufzeichnungen,  Aufrufe)  und  schildert  bisweilen  in  Bil- 

dern zeitgeschichtliche  Vorgänge,  handelnde  Persönlichkeiten  usw.  Nicht  minder 
ist  die  Zeitung  unbewußt  historische  Quelle,  doch  scheidet  sie  sich  darin  nicht 
wesentlich  von  dem  zweckverfolgenden  Teil  ihrer  Ueberlieferung.  So  wenig 

vorbildlich,  wenigstens  so  weit  es  Deutschland  betrifi't,  die  Sprache  unserer 
Zeitungen  ist;  als  Ausdrucksmittel  und  Trägerin  moderner  Kulturelemente,  als 

Quelle  für  das  Eindringen  bestimmter  Modeworte,  bestimmter  Dialekte,  Fremd- 
und  Schlagworte  kommt  sie  hervorragend  in  Betracht.  Auch  über  Zustände, 
Bräuche  und  Sitten  gibt  sie  Auskunft  und  bringt  schließlich  den  Abdruck 

amtlicher  Verordnungen  (Gesetze,  Ernennungen,  Börsennotierungen,  Kund- 
machungen u.  ä.).  So  ist  denn  das  Gebiet  der  Presse  heute  ein  unbegrenztes, 

sie  schließt  grundsätzlich  keinen  Stoffkreis  aus. 
Was  die  materiellen  Grundlagen  unserer  Kultur  betrifft,  so  haben 

die   Boden-   und    Witterungsverhältnisse    von  jeher    die    Aufmerksamkeit    der 
Presse  auf  sich  gelenkt  und  bereits  in  den  sog.  Neuen  Zeitungen   eine  große 
Rolle  gespielt.     Schon  die  Harmlosigkeit  und  politische  Unberührtheit  solcher 
Berichte  mochte  auf  deren  Pflege  günstig  einwirken.     Wichtiger  ist   es  noch, 
daß  die  Zeitung  seit  Beginn  des  18.  Jhts.  zu  einer  hervorragenden  Quelle  für 
die  wirtschaftlichen  Zustände  geworden  ist. 

Gerade  die  Intelligenzblätter  (s.  o.)  sind  in  dieser  Hinsicht  noch  lange  nicht 
genug  ausgebeutet.  Welche  wichtigen  Daten  man  aus  ihnen  gewinnen  kann,  beweisen 
die  Acta  ßorussica,  Die  Getreidehandelspolitik  und  Kriegsmagazinverwaltung  Preußens 
1740 — 1756  Bd.  3  (1910),  wo  ein  großer  Teil  der  Getreidepreistabellen  auf  Grund  der  in 

den  zuständigen  Intelligenzblättern  verött'entlichten  amtlichen  Notierungen  ausgearbeitet worden  ist. 

Es  braucht  gar  nicht  erst  gesagt  zu  werden,  daß  die  Zeitungen  von  jeher 
dem  politischen  Stoffkreis  den  weitaus  größten  Platz  eingeräumt  haben,  doch 
im  ganzen  Umfange  konnten  sie  dies  erst  von  dem  Zeitpunkte    an,    da   ihnen 
eine    freiheitlichere   Gesetzgebung  weitere   Bewegungsmöglichkeiten   bot.     Der 
Wert  der  Preßfreiheit  liegt  eben  darin,    daß  sie  die  Zeitung   zum  Spiegel  all 
der  tausend  Schwankungen  des  Parteilebens  macht.    AVährend  in  den  älteren 
Zeitungen  Meldungen  über  Ereignisse  des  Auslandes  vorherrschen,   weil   man 
über  die  Verhältnisse    des   eigenen  Gebiets   nichts    oder   nur   wenig   berichten 
durfte,  spielt  jetzt  das  staatliche  Innenleben  eine   sehr    bedeutende  Rolle  und 
wird  für  die  geschichtliche  Entwicklung  des  modernen  Verwaltungswesens,  der 
Rechtsanschauungen  und  nationalen  Zustände  eine  wichtige  Quelle  werden. 

Wilhelm   Bauer.  Einführung.  20 
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Die  Funktion  der  modernen  Presse  ist  eine  so  umfassende,  daß  auch  die 
Wandlungen  in  Kunst  und  Wissenschaft  und  schließlich  auch  in  den 
religiösen  Anschauungen  ihre  deutlichen  Spuren  in  dem  Inhalte 
unserer  Zeitungen  zurücklassen. 

Das  reiche  Nachrichtenmaterial  der  Zeitungen  kritisch  zu  verarbeiten, 
ist  aber  schwieriger  als  es  auf  den  ersten  Blick  scheinen  möchte.  Die  Frage 
nach  der  Echtheit  einer  Zeitung  kommt  fast  kaum  in  Betracht,  wenn  auch 
z.  B.  der  English  Mercurie,  der  sich  als  ein  Preßerzeugnis  aus  dem  Jahre  1588 
ausgab,  als  eine  Fälschung  des  18.  Jhts.  entlarvt  wurde.  Ebenso  fällt  im 
allgemeinen  die  Bestimmung  der  Entstehungszeit  und  des  Ent- 

stehungsortes weg,  da  jedes  Blatt  diese  Angaben  in  der  Regel  deutlich 
zur  Schau  trägt.  Höchstens  bei  Zeitungsfragmenten  oder  bei  Geheimzeitungen, 
die  in  verbotenen  Druckereien  erschienen  sind,  können  diese  Fragen  eine  Rolle 
spielen.  Ungleich  wichtiger,  aber  auch  schwieriger,  bisweilen  unmöglich  ist 
die  Feststellung  des  Autors,  zumal  jede  einzelne  Zeitungsnummer  meist 
eine  Vielheit  von  Autoren  umfaßt.  Dazu  kommt  noch,  daß  mit  Ausnahme 

eines  Großteils  der  französischen  Presse  die  einzelnen  Artikel  anonym  er- 
scheinen. Nur  genaue  Stilvergleichung,  Einsicht  in  das  Archiv  der  Zeitungen, 

Heranziehung  des  Briefwechsels  jener  Personen  (Politiker,  Journalisten  usw.), 
die  dem  Betriebe  der  betreffenden  Zeitungen  nahegestanden  haben,  Lektüre 
gegnerischer  Blätter,  kann  unter  Umständen  zur  Aufklärung  führen.  In  vielen 
Fällen  wird  man  freilich  auf  ein  positives  Ergebnis  verzichten  müssen.  Ein 
Beispiel  für  die  Schwierigkeiten,  die  solchen  Untersuchungen  entgegenstehen, 
bietet  die  Frage  nach  der  Verfasserschaft  der  sog.  J imiushriefe,  wo  man  trotz 
der  Schriftvergleichung  nur  den  Beweis  der  Wahrscheinlichkeit  erbringen 

konnte.  Vgl.  Adolf  Braun,  Die  Anonymität  in  der  Presse  in  Anneden  f.  Soz-icdc 
Folitih  u.  Gesetzgebung  5  (1917)  S.  456  ff.,  wo  auf  die  planmäßige  Zusammen- 

arbeit hingewiesen  wird,  die  in  der  Redaktionsstube  einer  modernen  Zeitung 

gepflogen  wird,  so  zwar,  daß  auch  die  stilistische  Zugehörigkeit  eines  Auf- 
satzes zu  einer  bestimmten  Persönlichkeit  noch  nicht  auch  auf  deren  geistige 

Alleinurheberschaft  schließen  läßt.  —  Aber  auch  die  Grundsätze  der  Stil- 
vergleichung bedürfen  einer  sehr  sorgfältigen  und  methodischen  Verwendung. 

So  hat  z.  B.  JBernli.  Stitdt,  Bismarcl-  cds  Mitarbeiter  der  „Kreuszeitung"  in 
den  Jahren  1848 — 1849.  Diss.  Bonn  190B  mit  untauglichen  Mitteln  sich  eines 
solchen  Versuches  unterfangen.  Sehr  oft  bleibt  auch  die  Frage  nach  dem 
Woher  der  Nachrichten  so  gut  wie  unlösbar.  Manchmal  kann  ja  die 
Kenntnis  der  Persönlichkeit  des  Herausgebers  und  der  Mitarbeiter  und  deren 
persönliche  Beziehungen,  manchmal  der  Inhalt  der  Berichte  selbst  die  Richtung 

weisen,  wo  die  Quelle  der  Informationen  zu  suchen  ist.  Was  das  rein  Tat- 
sächliche an  den  Nachrichten  betrifft,  so  läßt  sich  seit  den  vierziger  Jahren 

des  vorigen  Jhts.  eine  zunehmende  üniformität  in  der  internationalen  Presse 

feststellen.  Seitdem  die  großen  politischen  Korrespondenzen  und  Telegraphen- 
büros die  Berichte  über  alle  wichtigen  staatlichen  Ereignisse  an  ihre  Abonnenten 

verkaufen,  seitdem  jede  Großstadt  ihre  Hof-,  Polizei-,  Theater-,  Gerichtssaal-, 
Stadtverordneten-  oder  Gemeinderatskorrespondenz  hat,  verschwindet  immer 
mehr  das  individuelle  Gepräge  und  es  bleibt  nur  übrig  zu  untersuchen,  welche 
Stellung  ein  Blatt  zu  den  ihm  auf  diese  AVeise  gelieferten  Nachrichten  einnimmt, 
welche  sie  eventuell  unterdrückte.    Und  damit  sei  auch  schon  auf  die  für  die 
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innere  Kritik  so  wichtige  Frage  der  Parteistellung  eines  Blattes  hinge- 
wiesen. War  der  Verfasser  in  der  Lage,  die  Wahrheit  zu  berichten  und  hat 

er  die  Wahrheit  auch  berichten  wollen?  Gerade  diese  für  die  Kritik  grund- 
sätzliche Fragestellung  kann  nur  auf  Grund  eingehender  Kenntnis  der  Partei- 

zugehörigkeit einer  Zeitung  befriedigende  Antwort  erhalten.  Auch  muß  zu- 
nächst untersucht  werden,  ob  sich  die  betreffenden  Blätter  in  ihren  Anschau- 
ungen wirklich  ganz  und  gar  mit  jenen  der  politischen  Parteien  decken.  Es 

kommt  nicht  selten  vor,  daß  Zeitungen  in  Einzelfällen  aus  taktischen  oder 
lokalen  Gründen  eine  andere  Politik  machen,  wie  die  ihnen  nahestehenden 
Parteien.  Vgl.  die  lehrreiche  Kritik  von  Feh.  Thiemme  über  0.  Isirrhciin  in 
der  DLZ.  32  (1911)  S.  424  ff. 

Mit  dem  fortschreitenden  Großunternehmertum  auf  dem  Gebiete  der 

Presse  kommt  noch  ein  zweites  Moment  für  die  kritische  Beurteilung  der 
Zeitungsberichte  in  Betracht:  die  materielle  Abhängigkeit  eines  Blattes  von 
einflußreichen  Geldmächten.  Je  mehr  die  Zeitung  zum  kapitalistischen  Erwerbs- 

unternehmen wird,  umso  enger  wird  sie  sich  den  Interessen  der  ihr  befreundeten 
Bankgruppe  anschmiegen,  um  ihre  Anschauungen  mit  den  wirtschaftlichen 
Vorteilen  ihres  Herausgebers  in  Einklang  zu  bringen.  Das  beschränkt  sich 
natürlich  nicht  auf  die  Berichterstattung  im  Handelsteil,  sondern  greift  auch 
über  in  die  Behandlung  politischer,  literarischer  u.  a.  Fragen.  Die  historische 
Methodik  wird  hier  nicht  anders  arbeiten  wie  bei  der  Feststellung,  welcher 
politischen  Partei  ein  Blatt  angehört.  Der  Kampf  wirtschaftlicher  Interessen 
geht  nicht  viel  andere  Wege  als  der  der  politischen  und  die  Stimmen  auf  dem 
Weltmarkte  werden  heute  nicht  weniger  laut  als  auf  den  politischen  Kampf- 

plätzen. Auch  da  kann  nur  ein  umfassendes  Studium  der  verschiedensten 
Strömungen,  ein  Abwägen  und  Vergleichen,  ein  vorsichtiges  Werten  alles 
dessen,  was  auf  befreundeter  wie  auf  gegnerischer  Seite  vorgebracht  wird  zu 
einiger  Klarheit  verhelfen. 

In  diesem  Zusammenhang  muß  noch  auf  einen  Punkt  hingewiesen  werden, 
der  mit  der  Frage  der  Parteizugehörigkeit  eng  verknüpft  ist,  auf 
die  Unterscheidung  nämlich  in  offizielle  und  offiziöse  Presse.  Schwierigkeiten 
bereitet  natürlich  nur  die  Feststellung,  ob  ein  Blatt  offiziös  ist  und  wie  weit 
es  offiziös  ist,  d.  h.  ob  die  Regierung  auf  die  Haltung  des  ganzen  Blattes  oder 
nur  auf  einzelne  Teile  Einfluß  nimmt.  Es  ist  z.  B.  möglich,  daß  eine  Zeitung 
auf  dem  Gebiete  der  auswärtigen  Politik  in  engster  Fühlung  mit  dem  be- 

treffenden Ministerium  steht,  daß  sie  aber  zu  gleicher  Zeit  im  inländischen 
Teile  eine  gegensätzliche  Haltung  einnimmt.  Wm.  Bauer,  Die  moderne  Fresse 
als  G.quellc  in  Zeitnngsf/.lichc  Mitt.  (Beibl.  zur  Zschr.  des  Dt.  Ver.  f.  Buch- 

wesen u.  Schrifttum)  1921  S.  9  f. 

Biblioffiaphiüche  l 'ehersichten  bietet  Ernst  ̂ 'ikt.  Zenker,  Bibliographie  zu  einer 
allg.  G.  des  Zeitungswesens  1904.  Vollständiger  die  Zusammenstellungen  von  Tony 
Kellen  im  Bönsenbl.  für  den  dt.  Buchhandel  1907  Nr.  184—7  u.  246—52;  Katalog 
der  Bibl.  des  Börsen  ver  eins  dt.  Buchhändler  1  (1885),  2 :  Nachtrr.  bis  1901  (1902); 
Catalogue  of  the  printedbooks  of  the  library  of  the  British  Museum  1881  ff. 
unter  Periodical  publications  (1899  f.;  auch  besonders  erschienen,  nach  Erscheinungsorten 
der  Zeitungen  und  Zschrr.  geordnet).  Fortlaufende  Berichte  im  Z  e  n  tralbl.  f.  Bibliothek  s- 

weseu  1888  11'.  in  den  Beiheften:  Bibliographie  des  Bibliotheks-  u.  Buchwesens. An  einer  wirklichen  Geschichte  des  Zeitungswesens  im  alhjemeinfn  fehlt  es  noch. 

Knappe  aber  gute  L'tbersichten  gewährt  Fz.  R.  Quetsch,  Die  Entwicklung  des  Zeitungs- wesens seit  der  Mitte  des  15.  bis  zum  Ausg.  des  19.  Jhts.  1901  und  Tony  Kellen,  Das 
Zeitungswesen  :=  Sammlung  Kösel  17  (1908);  weniger  gut:  Ldw.  Salomon,  Allg.  G.  des 

20* 



308  IX.  Die  wichtigsten  Geschichtsquellen.  §  28. 

Zeitungswesens  =  Sammlung  Göschen  3.51  (1907).  Die  Geschichte  des  deiitschen  Zeitungs- 
wesens behandelt  freilich  recht  unmethodisch  Ldw.  S  a  1  o  ra  o  n  ,  G.  des  dt.  Zeituncrswesens 

3  Bde.  -1906;  Rob.  Prutz,  G.  des  dt.  Journalismus  1  (1845),  noch  immer  nicht  ganz  ver- 
altet. Vgl.  D.-W.8  S.  112.  Das  französische  Zeitungswesen  findet  man  am  ausführlichsten 

geschichtlich  dargestellt  von  Eug.  H  a  t  i  n  ,  Histoire  politique  et  litteraire  de  la  presse  en 
France  8  Bde.  Paris  1859—61 ;  derselbe,  Bibliographie  liistorique  et  critique  de  la  presse 
periodique  fran9aise,  Paris  1866.  In  Anlehnung  an  Hatin  populär  Hri.  Avenel,  Histoire 
de  la  presse  fran9aise  depuis  1789  Paris  1900;  derselbe,  La  presse  fran^-aise  au  20e 
siecle,  Paris  1901.  Die  Geschichte  der  enfiUschen  Presse  behandelt  Alex.  Andrews,  The 
history  of  British  journalism  2  Bde.  London  1859;  H.  R.  Fox  Bourne,  English  news- 
papers  2  Bde.  London  1877.  Für  die  Zeit  bis  1665:  J.  B.  Williams,  A  history  of  English 
journalism.  London  1908 ;  derselbe,  The  newbooks  and  letters  of  news  of  the  restora- 
tion  in  The  English  Histor.  Review  23  (1908)  S.  253  ff.  Ueber  die  amerikanische  Presse: 
Fr.  Hudson,  Journalism  in  the  United  States  from  1690  to  1872  New  York  1873.  Ueber 
die  dänische  Presse  J.  A.  Jorgensen,  Den  danske  dagspresse,  Kopenhagen  1901.  Ueber 
die  italienische  Zeitungsgeschichte:  Ottino,  La  stampa  periodica  in  Italia,  Mailand  1875. 

Verschiedene  größere  Zeitungen  wurden  auch  schon  Gegenstand  von  Monographien. 

Vielfach  bieten  Jubiläen  hiezu  den  Anlafs:  C.  Angermayer,  "G.  der  Prefsburger  Zei- tung 1896;  Arth.  Bierbach,  Die  G.  der  Hai  1  eschen  Zeitung  1908:  Edd.  Heyck, 
Die  Allgemeine  Zeitung  1798—1898  (1898) ;  M.  D  u  m  o  n  t  -  S  c  h  a  u  b  e  r  g  ,  G.  der 
Kölnischen  Zeitung  1880 ;  0.  Eiben,  G.  des  Schwäbischen  Merk  u  r  s 
1785—1885,  1885;  G.  der  Frankfurter  Zeitung  1856—1906.  Frankfurt  1906; 
J.  Grün  GW,  Fünfzig  Jahre  (G  r  e  n  z  b  o  t  e  n),  Leipzig  1891;  Histoire  edifiante  et  curieuse 
du  Journal  des  Debats,  Paris  1839 ;  S.  V.  M  a  k  o  w  e  r ,  Some  notes  upou  the  history 
of  The  Times  1785—1904  London  1904;  Adolf  Müll  er- Palm,  Zum  50j.  Jubiläum 
des  Neuen  Tagblatteä  in  Stuttgart  (1843—1893)  1894;  A.  Nettem  ent,  Hist.  poli- 

tique, anecdotique  et  litt,  du  Journal  des  Debats,  Paris  1842;  Karl  W  e  i  g  e  1 1, 
15ü  Jahre  Seh  lesische  Zeitung  1892;  C.  D.  W  i  t  z  1  e  b  e  n  ,  G.  der  L  e  i  p  z  i  g  e  r 
Zeitung  (200j  Jub.)  Leipzig  1860;  Zur  G.  der  Wiener  Zeitung  (lOOj.  Jub.)  1903. 

Wissenschaftlich  ergiebiger  sind  freilich  Arbeiten,  die  nicht,  wie  Gelegenheitsschriften 
dies  zu  tun  gewohnt  sind,  das  Einzelschicksal  eines  Blattes  und  zwar  meist  blofa  die 
innere  Geschichte  betrachten.  Wichtiger  ist  der  Zusammenhang  mit  der  Geistesgeschichte 
und  politischen  Geschichte.  Vgl.  Wm.  Lempfried,  Die  Anfänge  des  parteipolit.  Lebens 
u.  der  polit.  Presse  in  Bayern  unter  Ludwig  I.  =  Straßb.  Beitrr.  zur  G.  5  (1912);  Karl 
Buchheim,  Die  Stellung  der  Kölnischen  Zeitung  im  vormärzlichen  rheinischen  Liberalis- 

mus ^=  Beitrr.  zur  Kultur-  und  Universalg.  27  (1914). 

§  28.    Die  öffentliche  Meinung-  als  Geschichtsquelle. 

Gv.  Droysen  war  es,  der  als  einer  der  ersten  in  Deutschland  seine  Schüler 
auf  die  Bearbeitung  und  kritische  Sichtung  der  publizistischen  Quellen  hinwies, 
besonders  in  den  von  ihm  herausgegebenen  Halhschcn  Ab/icoid/uiH/oi.  Seitdem 
ist  dies  ein  beliebter  Gegenstand  für  Dissertationen.  In  der  Regel  geschieht 
dies,  indem  der  Verfasser  aus  den  ihm  zugänglichen  Plugschriften  und  Zeitungen 
die  ihm  am  charakteristischsten  erscheinenden  Urteile  auszieht,  diese  Bemer- 

kungen nach  der  Parteistellung  gruppiert,  die  Autoren  festzustellen  sucht  und 
nun  diese  Auszüge  mehr  oder  minder  gelungen  zu  den  zeitgeschichtlichen  Er- 

eignissen in  innere  Beziehung  zu  bringen  sucht.  Mit  Vorliebe  wird  als  Titel 

einer  solchen  Arbeit  dann  „Die  öffentliche  Meinung  in  X  von  —  bis"  gewählt. 
Das  ist  natürlich  in  neunzig  von  hundert  Fällen  eine  Irreführung,  wobei  der 
Verfasser  ebenso  wie  der  Benutzer  in  die  Irre  geraten  ist.  Die  Gleichsetzung 

von  Publizistik  mit  öffentlicher  Meinung  ist  eine  begreifliche  aber  gänzlich  ver- 
fehlte Ansicht.  Die  volkstümliche,  von  der  Presse  selbst  natürlich  unterstützte 

und  genährte  Ueberzeugung,  aber  auch  ̂ as  von  den  Gegnern  der  Presse  oft 
gefällte  Urteil  geht  dahin,  daß  Zeitung  und  öffentliche  Meinung  eins  seien,  daß 

wie  Fr^.  v.  JloU^ciicIorff  S.  108  sagt,  die  Presse  „in  der  Mehrzahl  der  Fälle'- 

die  öffentliche  Meinung  „macht".    Mit  den  selben  "Worten  fast  sagt  dies  auch 
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WiittJce  u.  Schaff  Ic.  Dem  steht  freilich  die  Beobachtung  gegenüber,  die  R.  v.  Gneist, 
Der  liecfitsstaaf,  S.  239  wiedergibt,  wenn  er  bemerkt:  .,Wäre  es  möglich,  die 
Forderungen,  welche  an  einem  einzigen  Tage  durch  Wort  und  Schrift  in  einem 

gegebenen  Staate  erhoben  werden,  nebeneinanderzustellen  und  nach  ihrer  Aus- 
führbarkeit zu  prüfen,  es  würde  ein  Chaos  so  widersprechender  Bestrebungen 

zum  Vorschein  kommen,  daß  niemand  einem  Monarchen  oder  einem  Staats- 
mann zumuten  möchte,  die  Summe  dieser  Vorstellungen,  d.  i.  die  „öffentliche 

Meinung"  statt  seiner  regieren  zu  lassen."  Wo  aber  werden  in  der  neueren 
Zeit  diese  Forderungen  erhoben,  wenn  nicht  in  den  Zeitungen?  Welche  von 
diesen  stellt  nun  die  vox  populi  dar?  In  der  Zeitung  A  steht  grundsätzlich 
vielleicht  das  Gegenteil  von  der  Zeitung  B.  Courtib  de  Sandras,  der  Begründer 
des  Mercure  politi<iue  et  fnstorique  hat  gleichzeitig  Flugschriften  für  und  wider 
Ludwig  XIV.  verfaßt  und  mancher  Journalist  tut  vielleicht  heute  Aehnliches. 
Wie  sollen  wir  unterscheiden,  in  welcher  Maske  er  just  der  Sprecher  der 
öffentlichen  Meinung  ist? 

Man  könnte  nun  glauben,  daß  zwar  nicht  das  einzelne  Presseerzeugnis, 
nicht  die  einzelne  Zeitung,  wohl  aber  die  Zeitungen  zusammengenommen,  die 

Presse  als  solche  das  repräsentiere,  was  wir  „öffentliche  Meinung"  nennen. 
Doch  auch  das  trifft  nicht  immer  zu.  In  der  Schweiz  und  in  den  Vereinigten 

Staaten  hat  man  die  Erfahrung  gemacht,  daß  alle  Organisationen  der  Meinungs- 
bildung, wie  Presse,  politische  Parteien  und  Volksvertretung  die  Annahme 

bestinnnter  Gesetze,  die  Wahl  bestimmter  Persönlichkeiten  empfohlen  haben 
und  daß  der  Volksentscheid  im  Referendum  bzw.  der  Ausgang  der  Wahl  zu 
einem  ganz  anderen  Ergebnis  gelangte.  Dem  Einfluß  der  Presse  sind  bei 
aller  Bedeutung,  die  ihm  beikommt,  viel  engere  Grenzen  gezogen  als  man 
gemeinhin  annimmt.  Auch  der  zahlenmäßig  feststellbare  Abnehmerkreis  gibt 
nicht  den  Ausschlag,  denn  lokale  Ueberlieferungen,  eingewurzelte  Gewohn- 

heiten, Vorliebe  für  gewisse  (den  nichtpolitischen  Teil  betreffende)  Eigen- 
schaften eines  Blattes  sind  für  seine  Verbreitung  bisweilen  entscheidend.  Jede 

Zeitung  wendet  sich  ja  an  ungleich  mehr  Leser  als  an  Abonnenten  und  diese 
statistisch  und  soziologisch  gar  nicht  recht  zu  fassende  Lesermenge  fällt  oft 
erst  letzten  Endes  ins  Gewicht.  Entweder  für  die  Verbreitung  nach  außen  hin 
oder  für  die  Wirksamkeit  auf  die  Meinungsbildung  nach  innen.  Es  gibt  örtlich 
festverankerte  Zeitungen,  an  deren  politischen  Urteilen  die  Mehrzahl  der  Leser 

vorbeiliest,  ja  mit  denen  zu  hadern  ihr  ein  gewohntes  Bedürfnis  ist.  Anderer- 
seits sind  es  oft  Flugschriften  und  Blätter  mit  geringen  Auflagen,  im  Geheimen 

verbreitet,  von  Hand  zu  Hand  gehend,  die  die  Urteile  der  Leser  am  sichersten 
mit  sich  fortreißen.  Immer  aber  bleibt  der  Wirkungskreis  der  Publizistik 
mehr  oder  weniger  auf  die  Intellektuellen  beschränkt,  denen  heute  die  indu- 

striellen Arbeiter  zuzurechnen  sind,  die,  selbst  noch  überlieferungslos,  sich  der 
Führung  von  Intellektuellen  anvertraut  haben.  Die  soziale  Voraussetzung  für 

jede  intensivere  Publizistik  ist  die  städtische  Kultur  auf  vorwiegend  rationali- 
stisch angelegter  Grundlage.  So  hat  sich  auch  Cftristian  Garve  in  seiner  Abhand- 

lung Leber  die  öffentliche  Meiniuif/  in  Verbuche  über  cerscfiiedene  Gci/enstände  der 
Moral  usw.  5  (1802)  S.  293  geäußert,  wenn  er  von  der  öffentlichen  Meinung 
sagt,  sie  sei  „die  Uebereinstimmung  vieler  oder  des  größten  Teils  der  Bürger 

eines  Staats  in  Urteilen,  die  jeder  einzelne,  zufolge  seines  eigenen  Nach- 
denkens oder  seiner  Erfahrungen   über   einen  Gegenstand   gefällt   hat".     Von 
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eiaer  solchen  könne  nicht  die  Rede  sein,  wo  nur  einer  denkt  und  urteilt  und 

die  übrigen  ihm  aufs  "Wort  glauben,  wo  die  Ueberlieferung  ununtersucht  Be- 
griffe von  Geschlecht  zu  Geschlecht  vererbe  oder  wo  Zwang  Einstimmigkeit 

verursache.  Von  Meinung  könne  nur  dort  die  Rede  sein,  wo  einer  in  seinem 
Urteile  nur  seiner  eigenen  Natur  und  seinen  eigenen  Eindrücken  folge.  Garvc 
übersieht  hierbei,  daß  diese  Selbständigkeit  in  einer  großen  Anzahl  von  Fällen 
eine  eingebildete  ist,  die  der  einzelne  sich  vortäuscht,  an  die  er  glaubt,  die 
aber  in  Wahrheit  das  Ergebnis  massenpsychischer  Einwirkungen,  gewohnheits- 

mäßig eingegebener  Gedankengänge,  überkommener  Lieblingsvorstellungen  sind 
und   nur  zum   kleineren  Teil   auf  logisch   entwickelte   Denkakte   zurückgehen. 

In  Wirklichkeit  besteht  die  öffentliche  Meinung  a)  aus  der  eigentlichen 
öffentlichen  Meinung,  die  am  Vorabende  der  französischen  Revolution  diesen 
(gleich  zum  Schlagwort  gewordenen)  Namen  erhalten  hat,  die  sich  scheinbar 

nur  an  die  Vernunft  wendet,  in  deren  Dienst  alle  die  "Werbemittel  der  Volks- 
reden, Flugschriften,  Zeitungsartikel  und  Karikaturen  stehen  und  die  vor- 

wiegend die  intellektuell  denkenden  Volkskreise  in  ihren  massenpsychischen 
Bann  hält,  und  b)  aus  demjenigen  Teile  allgemeiner  Urteilsbildung,  der  in 

zumeist  gefühlsmäßig  erfaßten,  durch  das  Herkommen  übermittelten  Vor- 

stellungsinhalten besteht.  Dieser  Teil  bedarf  keiner  lauten  "Werbearbeit,  über- 
trägt sich  durch  das  Beispiel,  die  Sitte,  durch  Gebräuche,  drückt  sich  in 

Sprichwörtern,  alten  Liedern,  Festen,  feierlichen  Handlungen  aus,  er  ist  wohl 

vielfach  eine  alte,  versteinerte  und  erstarrte  eigentliche  „öffentliche  Meinung'-, 
die  aber,  weil  sie  nicht  mehr  verstandesmäßig  nochmals  durchdacht  zu  werden 

braucht,  als  solche  nicht  erkannt  wird.  "Wurzelt  jene  in  städtischem  Boden, 
so  ruht  diese  in  der  ländlichen  Bevölkerung,  ist  jene  unruhig  bewegt,  grell, 
laut,  nach  neuen  Anhängern  spähend,  so  geht  diese  unreflektiert  als  etwas 
Selbstverständliches  durch  die  Gehirne  der  Menschen,  bedarf  keiner  Agitation 
und  keiner  Leitartikel. 

Natürlich  kommen  diese  beiden  Erscheinungsformen  der  „öffentlichen 

Meinung",  die  sich  oft  bekämpfen,  stets  aber  ergänzen,  nie  oder  selten  ohne 
jegliche  Vermischung  vor,  vielmehr  gibt  es  tausenderlei  Uebergänge,  die  das 
Gesamtbild  der  Volksmeinung  erst  ins  rechte  Licht  setzen.  Erst  wenn  man 
beide  ins  gebührende  Verhältnis  zueinander  stellt,  gewinnt  ihr  Inhalt  Form 
und  Gestalt  und  Körperlichkeit.  Es  gibt  natürlich  Zeiten  und  Völker,  wo 
der  rationale  Teil  der  öffentlichen  Meinung  gegenüber  dem  historisch-romantisch 
abgestimmten  die  Vorherrschaft  zu  hal)en  scheint  und  auch  wirklich  hat,  so 
wie  andererseits  z.  B.  lange  Strecken  mittelalterlicher  Geschichte  einzig  und 
allein  von  gefühlsmäßig  gewonnenen  Urteilen  beherrscht  erscheinen.  Aber 
ganz  ausgestorben  ist  niemals  die  romantische  und  niemals  die  rationale  öffent- 

liche Meinung,  sie  sind  aufeinander  angewiesen,  können  sich  jedoch  nie  voll- 
ständig ersetzen. 

Dies  darzustellen,  ist  aber  mehr  erforderlich  als  ein  mehr  oder  weniger 
gelungener  Auszug  aus  Flugschriften  und  Zeitungsartikeln  einer  Zeit.  Vor 
allem  müssen  die  geistesgeschichtlichen  Grundlagen  gezeichnet  werden,  auf  denen 
der  Streit  der  Meinungen,  von  der  sich  jede  gern  als  die  öffentliche  Meinung 
geben  will,  hin-  und  herwogt.  Es  müssen  die  inneren  Zusammenhänge  zwischen 
ihnen  aufgezeigt  und  ihr  Verhältnis  zu  dem  dauernden,  gefühlsmäßig  betonten 
Vorstellungskreis    der  Traditionen   klargelegt   werden,    d.  h.   es  müssen    auch 
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die  künstlerischen  Bestrebungen,  das  philosophische  Denken,  die  religiösen 

Richtungen  einer  Epoche  die  notwendige  Berücksichtigung  finden.  Die  stadt- 
geborene, flüchtige,  vernunftstolze,  massenpsychischen  Einflüssen  leicht  zugäng- 

lich, ihnen  entsprossene,  rationalistische  öffentliche  Meinung  ist  nur  ein  Teil 
des  Stimmungsgehaltes  einer  Zeit,  der  in  letzter  Linie  aus  den  Tiefen  einer 
gemeinsamen  Weltanschauung  schöpft.  Das  zu  schildern,  ist  eine  Aufgabe, 
der  sich  nur  das  gereifte  Können  eines  geschichtsphilosophisch  geschulten 

Kopfes  unterwinden  kann.  JaJc.  Bnrcl-hardts,  Die  Kultur  der  Renaissauce  iv 
Italien,  Feh.  Meineeies  Weltbürgertum  und  Nationalstaat  mögen  als  klassische 

Beispiele  solcher  Lösungsversuche  angeführt  werden.  Weniger  geistesgeschicht- 
lich gerichtet,  aber  durch  die  umfassende  Verwertung  des  archivalischen  und 

anderen  Materials  ausgezeichnet,  ist  etwa  Justus  Hashagen,  Das  Bheinland 
und  die  französische  Herrschaft.  Ein  Beitr.  zur  Charalderistil;  ihres  Gegen- 

satzes 1908. 

§  29.   Bildliche  Quellen. 

Grundsätzlich  unterscheiden  sich  weder  in  der  Anwendung  der  geschicht- 
lichen Kritik  noch  auch  nach  den  Inhalten  die  durch  das  Bild  dargestellten 

Quellen  von  den  übrigen.  Es  bedarf  für  ihre  Verwertung  nur  besonderer 
fachlicher  Vorkenntnisse,  die  zum  größten  Teile  in  das  engere  Gebiet  anderer 
Wissenschaften  oder  doch  in  das  besonderer  Zweige  der  Geschichte  fallen. 

Die  bildlichen  Darstellungen  von  Landschaften,  Menschen  und  Ereig- 
nissen zeigen  in  ihrer  ganzen  Art  die  gleichen  Unterscheidungsmerkmale  und 

Einteilungsgründe  wie  die  schriftlichen  Quellen  und  es  ergeben  sich  infolge- 
dessen auch  die  gleichen  kritischen  Gesichtspunkte.  So  konnte  Hs.  Tiefze  sein 

Werk  Die  Methode  der  Ku)istg.  1913  in  seinem  ganzen  Aufbau  aufs  engste 
an  Bernheim  anlehnen.  Die  Fragen  nach  Zeit  und  Ort  der  Entstehung,  nach 
der  Person  des  Urhebers,  nach  Echtheit  oder  Falschheit  stimmen  genau  mit 

dem  überein,  was  uns  bei  der  vorbereitenden  Kritik  von  Urkunden  oder  Me- 
moiren interessiert.  Aber  auch  die  Einteilung  der  bildlichen  Quellen  schließt 

sich  im  großen  und  ganzen  den  schriftlichen  (Quellen  an.  Der  Urkunde  und 
den  Akten  entspricht  ein  amtlich  entworfener  Plan,  bzw.  eine  Landkarte  oder 
eine  amtlich  veranlaßte  Lichtl)ildaufnahme,  der  Geschichtsdarstellung  die  bild- 

liche Darstellung,  der  Lebensbeschreibung  (Biographie)  das  Porträt,  den  Me- 
moiren das  Selbstporträt.  Außerordentlich  reich  lassen  sich  die  Ent- 

sprechungen auf  dem  Gebiete  der  Publizistik  gliedern,  besonders  wenn  man 
die  modernen  Verhältnisse  zur  Grundlage  nimmt :  die  Berichterstattung  durch 
das  Bild,  die  Karikatur,  das  Reklamebild,  die  zum  Zwecke  politischer  Agitation 
verbreiteten,  zum  Teil  tendenziös  entstellten  oder  gefälschten  bzw.  erfundenen 
Abbildungen. 

Die  Mittel,  um  die  Entstehungszeit  einer  bildlichen  Darstellung  festzu- 
stellen, ergeben  sich  wie  bei  den  schriftlichen  Quellen  aus  den  äußeren  und 

inneren  Merkmalen  und  aus  den  Beziehungen  zu  zeitlich  feststehenden  Tat- 
sachen. Die  Darstellung  eines  Gebäudes,  dessen  Erbauungsjahr  wir  kennen, 

gibt  damit  einem  terminus  ad  quem.  Die  Kleidung  oder  die  Haartracht  einer 
abgebildeten  Persönlichkeit  wird  mit  Hilfe  der  Kostümgeschichte  für  einen 
bestimmten  Zeitraum,  innerhalb  dessen  das  Bild,  sofern  es  nicht  eine  „histo- 

rische" Darstellung  ist,  geschaffen  wurde,  Zeugnis  ablegen.     Die  Bestimmung 
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von  Ort  und  Urheber  tindet  ebenfalls  sinngemäß  Anwendung  der  im  Kapitel  VIII 
gegebenen  kritischen  Grundsätze.  Eine  für  malerische  Darbietungen  besondere 
Methode  ist  die  von  Giovcüun  Mordli  VIII  §  4. 

Für  die  Verwendung  der  bildlichen  Darstellung  als  Geschichts- 
quelle ist  stets  zu  unterscheiden  zwischen  den  Umbildungen  der  Wirklich- 

keit, die  a)  aus  dem  Formwillen  (Stil)  einer  bestimmten  Zeit,  Kultur,  einer 
bestimmten  religiösen  oder  nationalen  Anschauung,  b)  die  aus  technischen  Ur- 

sachen (Mangel  an  Kenntnis  der  Perspektive,  Fehler  bei  photographischen 
Aufnahmen)  und  c)  die  aus  individuellen  Absichten  heraus  entstanden  sind. 
Nicht  bloß  die  eigentliche  Kunstgeschichte,  die  geschichtliche  Geographie,  die 
geschichtliche  Landeskunde,  Völkerkunde,  Urgeschichte,  geschichtliche  Trachten- 

kunde, auch  die  politische  und  Geistesgeschichte  kann  das  Bild  als  Quelle 
nicht  entbehren.  Das  Bildnis  eines  Menschen  ist  die  notwendige  Ergänzung 
zu  seiner  Lebensbeschreibung.  Das  Schemenhafte  unserer  geschichtlichen  Vor- 

stellungen bekommt  erst  Form  und  Leben,  wenn  wir  in  der  Lage  sind,  uns 
wenigstens  im  allgemeinen  ihr  äußeres  Auftreten,  die  Welt,  in  der  sie  sich 
bewegt  haben,  anschaulich  in  der  Phantasie  zu  gestalten.  Dem  aber  können 
bildhafte  Quellen  sehr  entgegenkommen.  Andererseits  führt  uns  die  Form, 
in  der  die  Menschen  ihre  Umgebung,  ihr  Denken  und  Fühlen  im  Bilde  zum 
Ausdruck  gebracht  haben,  auf  die  geheimsten  Regungen  ihrer  geistigen  und 
moralischen  Eigenart.  Gerade  die  Geistesgeschichte  muß  Hand  in  Hand  mit 

der  Kunst-  und  Literaturgeschichte  gehen.  Sie  werden  sich  gegenseitig  er- 
gänzen und  durch  Anregungen  befruchten.  Für  die  Geschichte  der  Publizistik 

werden  die  Tendenzbilder,  unter  denen  die  Karikaturen  eine  besondere  Rolle 
spielen,  stets  einen  wichtigen  Platz  einnehmen. 

Ein    näheres    Eingehen    auf    diese   Fragen    erübrigt    sich,    seitdem    die 
Kunstgeschichte   zu  einer  besonderen   Wissenschaft    geworden   ist.     So  wichtig 
die    Landkarten    als    Geschichtsquelle    sein    können,    so    wird    doch    nur 
der    geschulte    Geograph    sie  voll    auszuwerten    vermögen.     Immerhin    stehen 
sie  uns  durch   die  Verbindung,    die   die  Historische  Geographie    mit   unserem 
Fache    verknüpft,    näher   als    andere    bildliche    Darstellungen,     Literatur   und 
kritische  Hinweise  darüber  findet  man  bei  Paiä.  Köt^schJce,   Quellen  u.  Gnind- 
hcgriffe   der   liistor.   Geograpläc   Dtlds.   in  Meisters   Gr.  1/2,    S.  407  f.     Vgl.  o. 
S.'  161  f. 

Hendr.  Zondervan,  AUg.  Kartenkunde,  ein  Abrifs  ihrer  G.  u.  ihrer  Methoden  1901  ; 
W.  Wolkenhauer,  Leitfaden  zur  G.  der  Kartographie  in  tabellarischer  Darstellung 
1895.  Die  kritischen  Gesichtspunkte,  die  dabei  in  Frage  kommen,  finden  sich  herausr 
gearbeitet  bei  Konr.  Miller,  Mappae  mundi,  die  ältesten  Weltkarten  1895/8;  derselbe. 
Die  Peutingersche  Tafel  1916;  derselbe,  Die  Weltkarte  des  Castorius,  genannt  die 
Peutingersche  Tafel  1888  (photographische  Nachbildung);  Frz.  v.  W  i  e  s  e  r  u.  Eug.  Ober- 

hummer ,  W.  Lazius  Kalten  der  Österreich.  Lande  1906.  —  Catalogue  of  the  printed 
maps,  plans  and  charts  of  the  British  Museum  ,  London  1886. 

In  gewissem  Sinne  gehören  auch  die  Wappen  hieher.  Ihre  ersten 

Ursprünge  liegen  wohl  in  den  Feldzeichen,  doch  scheint  ihre  Verwendung  ge- 
rade in  feudalen  Staatseinrichtungen  besonders  günstige  Entfaltungsmöglich- 

keiten zu  finden.  Schilde  und  Fahnen  sind  die  bevorzugten  Mittel,  symbolische 
Zeichen  für  die  ein  Heer  oder  gewisse  Abteilungen  davon  umfassende  Zu- 

sammengehörigkeit oder  die  Kennzeiclien  individueller  Besonderheit  anzubringen. 
Im  12.  Jht.  werden  die  Wappen  (=  Waffen)  zu  Zeichen  rechtlicher  und 
dinglicher  Verhältnisse.     Sie  werden   dann   zu  Zeichen    der  mit  Fahnenlehen 
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ausgestatteten  reichsunmittelbaren  weltlichen  und  geistlichen  Fürsten  (Dynasten), 
die  einen  Heerbann  führen.  Mit  der  Ausgestaltung  der  Landeshoheit  und 

Vererblichung  dieser  Lehen  im  13.  Jht.  kommt  es  in  Deutschland  zur  Aus- 
bildung von  Landeswappen  und  zu  der  persönlicher  und  vererblicher  Wappen. 

Für  die  Verbreitung  des  Wappenwesens  überhaupt  waren  vor  allem  die  Kreuz- 
züge von  großer  Bedeutung.  Was  nun  die  äußeren  Merkmale  der 

Wappen  betrifft,  so  besteht  jedes  Wappen  in  der  Blütezeit  (12.— IG.  Jht.) 
a)  aus  dem  Schild,  b)  aus  dem  Helm,  dem  sich  die  Helmkleinode  und  Helm- 

decken beigesellen.  Die  Formen  dieser  beiden  Stücke  machen  je  nach  dem 
AVandel  der  Mode  verschiedene  Umgestaltungen  durch,  die  für  die  Zeit-  und 
Ortsbestimmung  wertvolle  Anhaltspunkte  geben.  Die  Lehre  der  Heraldik  und 
das  heraldische  Herkommen  kennt  nur  eine  bestimmte  Anzahl  von  Farben 

(rot,  blau,  grün,  schwarz,  silbern,  golden),  die  sie  in  besonderer  Weise  andeutet 
und  benennt.  Die  inneren  Merkmale  beziehen  sich  auf  die  dingliche  und 

rechtliche  Beziehung,  in  der  die  Wappenträger  zu  den  Wappen  stehen.  — 
Es  ist  klar,  daß  die  Verwendung  der  Wappen  als  Geschichts  quelle 

einerseits  für  die  genealogische,  siegel-  und  münzkundliche  und  personal- 
geschichtliche Forschung  von  Bedeutung  ist,  dann  aber  auch  für  Rechts- 

und Kulturgeschichte  wertvolle  Beiträge  bietet  und  nur  im  Zusammenhange 
mit  diesen  Gebieten  erfolgreich  behandelt  werden  kann.  Methodologisch 
nach  mancher  Richtung  hin  bahnbrechend  hat  Alfr.  Anthony  v.  Siegenfdd, 

Das  Landesivappen  der  Steiermark  =  Ff.  zur  Verfassungs-  u.  Vericalttmgsg. 
der  Steicrmarlc  3  (1900)  gewirkt. 

Die  besten  Gesamtdanstellungren  mit  ausführlichen  Literaturangaben  sind:  Fei. 
Hauptmann,  Wappenkunde  im  Hdb.  f.  Mittelalter!,  u.  Neuere  G.  1914  u.  Er.  G  ritzner, 
Heraldik  in  Meisters  Gr.  -1/4  (1912).  —  Edd.  Frh.  v.  Sacken,  Katechismus  der  Heraldik 
=  Webers  ill.  Katech.  «1899;  A.  v.  Keller,  Leitfaden  der  Heraldik  -1908;  J.H.Iunius, 
Heraldiek,  Amsterdam  1894;  wertvoll  ist  Paul  Ganz,  G.  der  heraldischen  Kunst  in  der 
.Schweiz  im  12.  u.  13.  Jht.  1899.  Die  rechtliche  Seite  behandelt  Fei.  Hauptmann,  Das 
Wappenreciit  1896.     Gv.  A.  Seyler,  G.  der  Heraldik  1885/9  =  Siebmacher  Bd.  A. 

Zeitschriften,  die  sich  ganz  oder  teilweise  mit  Wappenkunde  befassen,  sind  Der  dt. 
Herold  1878  ff.,  damit  verbunden  die  V  j  s  c  h  r.  f.  Heraldik,  S  p  h  r  a  gi  s  t  i  k  u. 
Genealogie,  die  H  e  r  al  d.  -ge  n  e  al.  Z  sc  hr.  Wien  1871 — 78  von  1881  an  Monatsbl. 
der  herald.  Gesellschaft  ^Adler",  daneben  seit  1891  Jb.  der  k.  k.  Ges. 
Adler;  Jb.  f.  Genealogie,  Heraldik  u.  Sphragistik  1895  ff . ;  A  r  c  h  i  v  e  s 

li  e  r  a  1  d  i  q  u  e  s  u  i  s  s  e  s  1886  ff'. ;  Bulletin  de  la  societe  heraldique  et  gene- 
alogique  de  la  France,  Paris  1879  ff". ;  R  i  v  i  s  t  a  a  r  a  1  d  i  c  a  ,  Rom  1902  ff'. ;  De 
nederlandsche  Herauf,  Haag  1885  ff.  —  Das  umfangreichst-;  neuere  Wappenbucb 
mit  Abbildungen  ist  J.  Siebmachers  Wappenbuch,  Nürnberg  1605—09,  -1655,  '1722, 
neuerdings  von  0.  v.  Hefner  u.  a.  seit  1853  auf  breitester,  zum  Teil  genealogischer  Grund- 

lage weitergeführt.  —  Vgl.  V  §  12  und  IX  §  4. 

X. 

Die  Feststellung  des  Tatsächlichen  (Innere  Kritik). 

§  1.    Ueberrest  und  Tradition. 

Es  wurde  bereits  in  VII  §  2  des  Unterschieds  zwischen  Ueberrest  bzw. 
Ueberbleibsel  und  Tradition  gedacht,  doch  erst  hier  ist  der  Platz,  diese  Unter- 

scheidung näher  ins  Äuge  zu  fassen.     In  jedem   einzelnen  Falle   müssen    wir 
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die  Feststellung  machen,  ob  eine  Quelle  in  ihrer  Gesamtheit  oder  nur  in 
einzelnen  Teilen  üeberrest  oder  Tradition  ist.  Die  Memoiren  eines  Staats- 

mannes, die  in  einer  Zeitung  erscheinen,  sind  Tradition,  indes  die  Zeitung 
als  Ganzes  den  üeberresten  zugehört.  Es  gibt  auch  Uebergänge  zwischen 
beiden  Begriffen  und  es  kann  jeder  von  den  beiden  von  verschiedenen  Gesichts- 

punkten aus  verschieden  Geltung  haben.  Luthers  Schrift  Wider  die  mörde- 
rischen und  aufrührerischen  Botten  der  Bauern  ist  als  unmittelbarer  Ausdruck 

einer  bestimmten  Zeitstimmung  üeberrest,  als  Quelle  für  das  Tatsächliche  des 
Bauernkrieges  muß  sie  kritisch  ebenso  behandelt  werden  wie  eine  Tradition. 
Und  damit  nähern  wir  uns  einer  Erkenntnis,  die  für  die  Kritik  der  Quellen 
den  Begriff  der  Tradition  schärfer  umschreibt,  indem  sie  ihn  differenziert. 

Bernheim  S.  255  f.  nennt  Tradition  alles  das,  „was  mittelbar  von  den  Begeben- 
heiten überliefert  ist,  hindurchgegangen  und  wiedergegeben  durch  menschliche 

Auffassung".  Er  kennzeichnet  aber  selbst  die  Relativität  dieser  Definition. 
Tatsache  ist  es,  daß  namentlich  der  Begriff  „Tradition"  schon  auch  wegen 
seiner  Vieldeutigkeit  in  der  Literatur  nicht  durchgegriffen  hat  und  in  der 
Forschung  praktisch  nie  angewendet  wird.  Es  wäre  vielleicht  besser  zwischen 
üeberrest  und  Zeugnis  zu  unterscheiden,  wobei  üeberrest  nur  im 

engeren  Sinne  des  Wortes  („üeberbleibsel")  zu  gebrauchen  wäre.  Die  Zeugnisse 
aber  wären  unterzuteilen  in  a)  kontrollierte,  b)  unkontrollierte.  Das  kontrol- 

lierte Zeugnis  wäre  jede  Quelle  oder  jene  Teile  an  ihr,  die  unter  dem  Drucke 

erhöhter  moralischer  Verantwortlichkeit  verfertigt  wurden  wie  Münzen,  Ur- 
kunden, amtliche  Protokolle,  gerichtliche  Zeugenaussagen,  wissenschaftliche 

Forschungen,  unkontrollierte  Zeugnisse  aber  müßten  in  sich  begreifen  1.  münd- 
liche oder  schriftliche  Berichte,  die  den  individual-  wie  massenpsychischen 

Einflüssen  mehr  oder  weniger  frei  ausgesetzt  sind,  also  Gerüchte,  Sagen, 
Anekdoten  usw.  und  die  auf  ihnen  beruhenden  Geschichtsdarstellungen,  ein 
großer  Teil  der  Memoiren,  2.  alle  Quellen  publizistischen  Charakters,  die  zwar 
ebenfalls  unter  Kontrolle  stehen  können,  aber  nicht  unter  der  der  Wahrheit, 
sondern  eines  bestimmten  Parteiwillens,  die  höchstens  sachlich  erscheinen 
wollen,  aber  niemals  wirklich  sachlich  sein  können. 

Im  allgemeinen  wird  man  deshalb  in  den  üeberresten  die  für  die  Fest- 
stellung des  Tatsächlichen  zuverlässigere  Stütze  zu  suchen  haben.  Anderer- 

seits erfordert  deren  Verwertung  eine  erhöhte  Kraft  des  Schließens  und 
Kombinierens,  also  ebenfalls  erhöhte  subjektive  Anteilnahme  des  Forschers. 

Man  prüfe  etwa  das  Kapitel  „Römer  und  Germanen  in  der  Völkerwanderungs- 
zeit"  in  Alf.  Dopsch,  Wirtschaftliche  u.  sozicde  Grundlagen  1  (1918)  S.  91  ff., 
wo  die  verschiedensten  üeberreste  (Ausgrabungen,  Ortsnamen  usw.)  heran- 

gezogen werden  und  zugleich  gezeigt  wird,  wie  verschiedene,  zum  Teil  falsche 
Schlüsse  aus  ihnen  bisher  gezogen  wurden.  Gegenüber  den  der  Tradition 
2ugehörigen  Quellen  stehen  die  üeberreste  auch  noch  darin  im  Nachteil,  daß 
sie  für  die  Behandlung  größerer  Fragen  nur  dann  ausgenutzt  werden  können, 
wenn  eine  größere  Anzahl  von  ihnen  vorhanden  ist.  Die  einzelne  Münze,  die 

einzelne  Steuerquittung  oder  Urkunde  besagt  nicht  mehr  als  ihr  zufälliger  In- 
halt besagt.  Erst  der  Vergleich  von  Quellen  der  gleichen  Art  miteinander 

u.  zw.  einer  großen  Reihe  früherer  und  späterer  läßt  auf  Grund  einer  ge- 
wissen statistischen  Untersuchung  bestimmtere  Schlüsse  zu.  Man  sehe  zur  Er- 

läuterung des  hier  Gesagten  den  Abschnitt  „Urkunden"  (IX  §  12)  durch. 
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Bei  allen  (Quellen,  die  den  „Zeugnissen'*  zuzurechnen  sind,  müssen  wir  in 
Abzug  bringen,  was  sich  in  der  Schilderung  des  Tatsächlichen  als  subjek- 

tives Element  zwischen  Wirklichkeit  und  Widergabe  schiebt,  üra  nun 
das  Ausmaß  dieses  subjektiven  Anteils  kennen  zu  lernen,  müssen  zunächst 
zwei  Vorfragen  beantwortet  werden:  a)  War  der  Verfasser  in  der  Lage,  über 
die  Tatsachen  die  Wahrheit  auszusagen?  b)  Hat  er  die  Wahrheit  berichten 
wollen  ? 

§  2.   War  der  Verfasser  in  der  Lag'e,  die  Wahrheit  zu  berichten? 

Die  Lösung  der  Frage,  ob  der  Berichterstatter  in  der  Lage  war,  die 
Wahrheit  auszusagen,  muß  1.  bei  Betrachtung  der  äußeren  Möglichkeit  an 
die  VIII  §  2,  3  und  4  gewonnenen  Feststellungen  über  die  näheren  Lebens- 

umstände und  Bildungsstand  anknüpfen  und  den  Grad  der  Anteilnahme  an  den 
geschilderten  Tatsachen  aufzeigen.  War  er  Augenzeuge,  war  er  mithandelnde 
Person?  Die  eigenen  Angaben  darüber  müssen  nicht  immer  auf  Wirklichkeit 

beruhen,  Großsprecherei  oder  konventionelle  Redensarten  können  solches  vor- 
täuschen. Konnte  er  sich  Einblick  in  das  Getriebe  der  Welt  verschaffen? 

Oft  schließt  Seeleneinfalt  treue  Wirklichkeitswiedergabe  nicht  aus.  Mag  Ein- 
falt des  Herzens  auch  allenfalls  irrige  Schlüsse  ziehen,  das  Tatsächliche  in 

den  Mitteilungen  wird  vielleicht  darin  unberührter  zum  Vorschein  kommen 
als  bei  einem  weltläufigen  Verfasser.  Zu  den  äußeren  Möglichkeiten  bzw. 

Schranken  gehören  schließlich  auch  die  Zensurvei'hältnisse.  Für  die  Beurteilung 
von  Zeitungsnachrichten,  oder  selbst  für  Privatkorrespondenzen  z.  B.  aus  dem 
Vormärz  wird  man  in  Rechnung  ziehen  müssen,  daß  bei  Erwähnung  aller  das 
staatliche  Leben,  den  Hof  und  die  Beziehungen  zum  Auslande  betreffenden 

Stellen  die  Verfasser  besonders  behutsam  verfahren,  oft  das  Wichtigste  ver- 
schweigen mußten,  vieles  nur  in  Andeutungen  bringen  konnten.  Andererseits 

verrät  sich  gerade  in  Zeiten  oder  in  Ländern  strenger  Zeitungsüberwachung 
durch  die  Veröffentlichung  einer  Nachricht  über  die  sonst  ängstlich  behüteten 
Dinge  der  inneren  oder  äußeren  Politik  die  Willensmeinung  der  Regierung 
um  so  deutlicher. 

Die  inneren  Möglichkeiten  der  AVahjrhaftigkeit  ruhen  in  dem 
Maße  der  Freiheit,  die  sich  der  Berichterstatter  gegenüber  den  Einflüssen  der 
Umgebung  zu  wahren  imstande  ist.  Diese  Einflüsse  des  Ortes  und  der  Zeit 
wirken  stärker  oder  schwächer  auf  das  Urteil  des  Verfassers  und  formen  ihm 

das  Bild,  das  er  sich  von  den  Tatsachen  macht,  entsprechend  um.  Um  infolge- 
dessen eine  Quelle  richtig  zu  werten,  müssen  wir  vorerst  die  ganze  Kultur- 

eigentümlichkeit einer  Zeit  kennen,  der  sie  entstammt.  Man  vergegenwärtige 
sich  nur  das  Verhältnis  der  Renaissance  und  Aufklärung  zum  Mittelalter  und 
etwa  das  Verhältnis  des  Mittelalters  zum  Wunderglauben,  der  in  dem  Glauben 
des  modernen  Menschen  an  die  Allmacht  der  Technik  sein  Seitenstück  besitzt. 

Eich.Baerivahl  faßt  in  seiner  Ahhandlnng  J\si/c/iologischr  Fcd-torcn  des  tnoder- 
iten  ZeiUjeistcs  in  Schrr.  der  Gesellsc/iaft  für  psydioJ.  Forschuiu/  15  (1905)  S.  17  ff. 
die  Goethezeit  als  eine  abstrakte  im  Gegensatz  zur  Gegenwart  als  einer  kon- 

kreten Epoche  auf  und  zeigt  diesen  Zug  zur  Abstraktion  nicht  nur  in  der 
Dichtung,  sondern  auch  in  der  Philosophie,  Wissenschaft  und  bildenden  Kunst. 
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Mag  es  auch  unbewiesen  sein,  daß  diese  zwei  Gegensätze  ständig  abwechseln, 
so  ist  es  sicher  Tatsache,  daß  eine  bestimmte  Zeit  in  ihrem  Vorstellungsleben 
nach  dieser  Richtung  hin  verschieden  gerichtet  sei.  Aehnliche  Unterschiede  in 

den  Gefühls-  und  Denkrichtungen  lassen  sich  auch  auf  den  Gebieten  der  Sitte, 
des  Rechts,  lassen  sich  in  dem  Verhältnis  des  einzelnen  zur  Masse,  zum  Staat, 
zu  Gott  unterscheiden.     Vgl.  oben  S.  8G  f. 

Zu  diesen  ganze  große  Zeiträume  beherrschenden  Gefühls-  und  Denk- 
einstellungen kommt  noch  die  augenblickliche  Lage  hinzu,  in  der  ein  Bericht 

entstanden  ist.  Das  Schwankende,  Unruhige,  Unbestimmte,  von  zufälligen 
Einflüssen  der  Umgebung  Abhängige  und  Widerspruchsvolle,  das  jeder  einzelne 
in  Zeiten  allgemeiner  Erregung  an  sich  selbst  beobachten  kann,  es  spiegelt 
sich  auch  in  den  Quellen  wider.  Man  wird  deshalb  an  Schriften  aus  den 
ersten  Tagen  des  Christentums,  an  Schriften  Luthers  oder  an  solche  aus  dem 
Frankreich  der  Revolutionszeit  einen  andern  Maßstab  anlegen  als  an  Berichte, 
die  der  Zeit  des  Augustus  oder  Ludwigs  XIV.  entstammen.  Dort  greifen 
eben  die  S.  56  f.  geschilderten  Massenerscheinungen  ein  und  wirken  umge- 

staltend auf  die  Auffassung  .der  Verfasser  ein; 

Macht  sich  die  geistige  und  moralische  Struktur  einer  Zeit  in  der  Wieder- 
gabe des  Tatsächlichen  geltend,  so  ist  dies  auch  der  Fall  in  bezug  auf  den 

literarisch-künstlerischen  Stil.  Um  ihm  zu  genügen,  muß  die  Wirklichkeits- 

schilderung jeweils  umgeformt,  „stilisiert"  werden.  Die  Antike  und,  ihr  folgend, 
hat  die  Renaissance  das  Hauptgewicht  auf  ästhetische  Rücksichten  gelegt. 
Unbekümmert  um  das  Tatsächliche  eines  Vorganges  wurden  den  handelnden 
Personen  Reden  in  den  Mund  gelegt,  wie  sie  sie  vielleicht  nie  oder  nicht 
in  der  mitgeteilten  Form  je  gehalten  haben.  Aus  künstlerischen  Interessen 
verschwieg  man  absichtlich  gewisse  Einzelheiten,  die  die  Harmonie  des  Ganzen, 
die  große  Linie  stören  konnten.  (Vgl.  IX  §  20.)  Während  primitive  Zeiten 
sich  geschichtliche  Ereignisse  nur  als  Folge  persönlicher  Entschlüsse  und  der 
individuellen  Eigenschaften  einzelner  vorstellen  können  (Heldensage),  fallen 
kollektivistische,  wie  die  gegenwärtige,  in  das  andere  Extrem,  indem  sie  auch 
dort  Massenkräfte  suchen,  wo  nachweisbar  Individuen  wirksam  sind.  Deshalb 
sind  oft  kunstlose  Parstellungen  für  den  Geschichtsforscher  wertvoller  als 
literarische,  dem  Geschmack  ihrer  Gegenwart  huldigende  Berichte.  Die  von 
der  humanistischen  Form  weniger  berührten  Geschichtsschreiber  schätzen  wir 
als  Quelle  höher  ein  als  ausgesprochene  Humanisten. 

Neben  dem  literarischen  kommt  der  Lebensstil  und  die  Kon- 
vention in  Betracht.  (Vgl.  VIII  §  4.)  Wenn  uns  in  mittelalterlichen 

Quellen  von  Kirchenoberen  immer  wieder  gemeldet  wird,  daß  sie  bei  Annahme 
ihres  Amtes  gezögert  und  ihre  ünwürdigkeit  beteuert  haben,  obwohl  wir  von 
anderer  Seite  oder  auf  Grund  ihrer  Handlungen  wissen,  daß  sie  nach  diesem 

Amte  ehrgeizig  gestrebt  haben,  so  ist  dieses  Zögern  und  Beteuern  auf  Rech- 
nung der  damaligen  Konvention  zu  setzen.  Hinzu  kommt  noch  die  Besonder- 

heit des  geistlichen  Berufes.  Der  Soldat,  der  Priester,  der  Bürger,  der  Bauer, 
jeder  von  ihnen  stellt  sich  zu  den  Dingen  dieser  Welt  je  nach  seinem  Berufe 

anders,  in  der  Wiedergabe  der  Wirklichkeit  drückt  sich  die  ihnen  eigene  Vor- 
stellungswelt auch  verschieden  aus.  Jeder  von  ihnen  sieht  die  Tatsachen  anders, 

er  sieht  aber  auch  an  den  Tatsachen  etwas  anderes.  Vanl  ScJ/cfjcr-Boic/iorst, 
Der  kaiserliche  Notar  und   der  Straßbur</cr    Vitztmn  Bnrc/utrd,    Ihre   uirkiichen- 
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ti.  angeblichen  Schriften  in  Zschr.  f.  die  G.  des  Oherrh.  NF.  4  (1889)  S.  456 — 77 
und  in  dessen  Gefsammeltc  Schriften  2  [=  llist.  Studien  33  (1905)  S.  325 — 47  | 
sagt  bei  Gegenüberstellung  der  zwei  miteinander  bisber  verwechselten  und  in 
eine  Person  zusammengeworfenen  Schriftsteller: 

,Der  Notar  hatte  die  kaiserliche  Korrespondenz  zu  führen,  als  Kapeüan  las  er  dem 
kaiserlichen  Hofe  die  Messe,  war  der  geistliche  Berater  desselben;  der  Vitztum  war  der 
erste  Oekonom  des  Bischofs,  unter  ihm  standen  die  Höfe,  die  Wälder,  aber  auch  die  Finanzen. 
Es  sind  also  an  und  für  sich  durchaus  heterogene  Berufsarten,  und  ungern  möchte  ich 
glauben,  daß  jemals  nur  ein  Uebergang  aus  dem  einen  Amte  in  das  andere  vorgekommen 
sei,  geschweige  denn  eine  Verbindung  beider.  Verschieden  wie  die  Berufsarten 
sind  dieKichtung  und  der  Stil  der  Autoren.  Man  kann  ja  sagen,  daß  die 
ganz  andere  Absicht  auch  ganz  anders  geartete  Produkte  hervorbringen  mußte :  der  Notar 
will  in  seinen  beiden  Briefen  als  Historiker  erzählen,  der  Vitztum  aber  in  seinem  Reise- 

berichte als  Geograph  schildern.  Dadurch  sind  unzweifelhaft  Unterschiede  in  der  ganzen 
Haltung  der  Schriftstücke  bedingt  .  .  .  Der  Notar  kommt  nach  Venedig;  er  durchstreift,  wie 
er  sagt,  das  Sumpfgebiet  gen  Treviso  hin;  er  jjelangt  in  die  Sprengel  von  Aglei  und  Salz- 

burg, dringt  duich  Kärnten.  Krain,  Istrien.  die  slawischen  Marken  bis  Ungarn  vor:  von 
Land  und  Leuten  ist  mit  keinem  Worte  die  Rede!  Der  Vitztum  beschreibt  alle  Merk- 

würdigkeiten Aegyptens;  man  erwartet  von  ihm,  wenn  er  der  ehemalige  Notar  ist,  daß  er 
eine  Fülle  historischer  Notizen  einstreue.  Wieviele  Vergleiche  hatte  der  Kölner  doch 
herangezogen,  um  den  Fall  Mailands  zu  veranschaulichen:  Troja,  Rom,  Karthago,  Aglei, 
Ravenna!  Was  dagegen  der  Straßburuer  an  historischen  Daten  beibringt,  ist  das  Jahr  870, 
in  welchem  ein  nun  wundertätiges,  ölspendendes,  teils  zu  Fleisch  gewordenes  Bildnis  der 
Jungfrau  nach  Saidanäja  gekommen  sei  .  .  .  Um  nun  zur  Darstellung  zu  kommen,  so  ist 
der  Notar  lebhaft,  er  schildert  anschaulich,  er  weiß  die  Ausdrücke  mannigfach  zu  wählen; 
umgekehrt  der  Vitztum:  wie  schätzenswert  auch  seine  Mitteilungen  sind,  sie  gehen  nur 

mühsam  über  die  Lippen  und  ihr  Klang  hat  etwas  klappernd  Monotones".  Ges.  Schrr.  2 S.  236  f. 

Nicht  nur  die  Mitglieder  verschiedener  Berufe  und  Gesellschaftsschichten 
unterscheiden  sich  in  ihrer  Auffassung  der  Tatsachen,  auch  die  Vertreter  der 

verschiedenen  Charaktere  gestalten  sich  das  Bild,  das  sie  sich  von  Gegen- 
wart und  Vergangenheit  machen,  verschieden.  L.  Wm.  Stern  hat  in  Ueler 

Psychologie  der  individudJcn  Differenzen  =  Sehrr.  der  Ges.  f.  psifchol.  Forschung  12 
(1900)  mit  den  Mitteln  der  modernen  Psychologie  die  schon  längst  betriebene 

„Charakterkunde"  methodisch  aufzubauen  gesucht.  Auf  ihm  fußt  Fiieh.  Miiller- 
Freienfets,  der  in  seiner  J*ersö)dichh(it  und  Weltanschauung  (1919)  vgl.  o.  S.  6G, 
die  in  Betracht  kommenden  Typen  in  ein  System  einzuordnen  unternommen 
hat.  Was  an  Schöpfern  künstlerischer,  philosophischer  und  religiöser  Werte 
sich  nachweisen  läßt,  gilt  natürlich  auch  für  die  Verfasser  geschichtlicher 
Berichte.  In  der  Tat  wirkt  der  Charaktertypus,  dem  einer  zuzuzählen  ist,  auf 

die  Art  seiner  Tatsachenschilderung  und  diese  Art  verdient  volle  wissenschaft- 
liche Beachtung  bei  Kritik  der  Quellen.     (Vgl.  VIII  §  4.) 
Schließlich  sei  noch  auf  jene  Fehler  hingewiesen,  die  durch  die  Lücken 

unserer  Sinneswahrnehmung  hervorgerufen  werden  und  entweder 
Mängel  der  Wahrnehmung  oder  des  Gedächtnisses  sein  können.  Sie  hängen 
aber  auch  mit  der  sprachlichen  Ausdrucksfähigkeit  des  Aussagenden  zusammen 
und  mit  dem  Grade  seiner  Beeintlußbarkeit  durch  andere  (Suggestibilität). 
Außerdem  kommt  natürlich  der  Geschlechtsunterschied,  die  geistige  Anlage, 

sein  körperliches  Befinden  in  Betracht.  Auch  da  sind  es  die  individual- 
psychologischen Forschungen  von  L.  Wm.  Stern,  die  die  wichtige  Frage  der 

„Psychologie  der  Aussage'"  aufgeworfen  haben.  Zunächst  hat  sich  dieses 
neuen  Zweiges  besonders  die  Kriminalpsychologie  {Hs.  Groß)  für  ihre  prak- 

tischen Zwecke  bemächtigt.  Es  ist  aber  offenbar,  daß  für  die  "Wertung  der 
Quellen  die  Berücksichtigung  dieser  Gesichtspunkte  von  Wichtigkeit  ist.     Sie 
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muß  sich  aber  mit  der  wissenschaftlichen  Betrachtung  der  Charaktertypen  ver- 
bünden, denn  je  nach  den  Typen  verschieden  werden  die  einzelnen  die  Lücken 

ihrer  Wahrnehmung  bzw.  ihres  Gedächtnisses  auszufüllen  versuchen  oder  nicht. 
Die  Art  dieser  Ausfüllung  ändert  sich  natürlich  nach  der  seelischen  Eigenart 
des   Verfassers. 

Beiträge  zur  Psychologie  der  Aussage,  hg.  v.  L.  W.  Stern  1903  f.;  Adolf 
St  Öhr,  Psychologie  der  Aussage  =  Das  Recht  10  u.  11  (1911). 

Diese  Erkenntnis  darf  uns  an  der  Möglichkeit,  zu  gesicherten  Ergebnissen 
zu  gelangen,  nicht  irre  werden  lassen.  Zu  Pauschalanklagen  gegen  die  Quellen 
der  Geschichte  und  damit  gegen  die  Geschichte  selbst  ist  deshalb  kein  Anlaß. 
Meist  betrifft  der  Vorwurf  mangelhafter  Wahrnehmung  und  mangelhaften  Ge- 

dächtnisses doch  nur  einzelne  Teile  einer  Quelle.  Im  Zusammenhalt  mit  der 
Betrachtung  der  äußeren  Möglichkeiten  wahrhaftiger  Berichterstattung  wird 
es  sich  unschwer  ergeben,  wo  die  Ursachen  fehlerhafter  Berichterstattung  liegen, 
ob  sie  sich  auf  das  ganze  Werk  beziehen  oder  nur  auf  Teile  davon  und  auf 
welche.  Ist  freilich  der  Charakter  des  Gesamtwerkes  z.  B.  einer  Sage  als 
unzuverlässig  bestimmt,  dann  ist  es  methodologisch  ein  Fehler,  einzelne  Mit- 

teilungen daraus  ohne  weiteres  zu  verwenden. 

§  3.   Hat  der  Verfasser  die  Wahrheit  berichten  wollen? 

Wo  es  sich  nicht  um  einen  mit  Absicht  arbeitenden  Fälscher  handelt, 
wird  man  annehmen  dürfen,  daß  der  Verfasser  eines  geschichtlichen  Berichtes 
die  Wahrheit  hat  sagen  wollen.  So  lange  es  eine  förmliche  Geschichtsschreibung 
gibt,  kehrt  immer  die  Forderung  nach  Wahrhaftigkeit  wieder  und  auch 
deren  Beteuerung  von  Seiten  der  Geschichtsschreiber.  Nicht  allein  aus  sitt- 

lichen Erwägungen,  sondern  auch  um  des  eigenen  Ansehens  willen,  wird  das 
der  Fall  sein.  Freilich  etwas  anderes  ist  es,  ob  er  die  volle  Wahrheit  be- 

richten will.  Von  den  Hemmungen,  die  ihm  hiebei  entgegentreten,  sowohl 
durch  äußere  Einflüsse  wie  auch  durch  solche,  die  in  ihm  selbst  wirksam  sind, 
wurde  in  dem  vorigen  Paragraphen  bereits  gesprochen. 

Der  Antrieb  zur  Unwahrheit  kann  liegen  1.  in  der  Rücksicht  auf  die 

eigene  Person,  um  die  eigenen  Verdienste  hervorzuheben,  um  sich  zu  recht- 
fertigen, oder  um  einen  Vorteil  zu  erringen,  2.  in  der  Absicht,  dem  Gegner 

zu  schaden,  3.  in  der  Rücksicht  auf  Interessen,  die  dem  Verfasser  höher 

scheinen  als  das  Wahrheitsgebot  und  4.  in  angeborener  (krankhafter)  Lügen- 
haftigkeit. —  Insofern  gewiß  menschliche  Charakterformen  leichter,  andere  weniger 

leicht  diesen  Antrieben  ausgesetzt  sind,  verschwistert  sich  Charakterkunde  mit 
der  Untersuchung  nach  dem  Wahrheitswillen  des  Verfassers.  Der  Ehrgeizling, 
der  von  leidenschaftlicher  Selbstsucht  Ergriffene,  der  Fanatiker,  wird  sich 

eher  an  der  Wahrhaftigkeit  versündigen  (vgl.  IV  §  7)  als  ein  ruhiger  be- 
sonnener, gemäßigter  Betrachter. 

Von  den  Quellen,  die  sich  ihrer  ganzen  Eigenart  nach  leichter  als  andere 
vom  Boden  der  Tatsächlichkeit  entfernen,  kommen  ganz  besonders  in  Betracht: 

einmal  Prozeß-  und  Rechtfertigungsschriften  (wozu  unter  Umständen  auch 
Memoiren  gehören),  Huldigungsschriften,  dann  aber,  zum  Teil  mit  den  ge- 

nannten zusammenfallend,  alle  Quellen,  die  publizistischen  Charakter  an  sich 
tragen,  also  Werbezwecken  im  weitesten  Sinne  des  Wortes  dienen,  nicht  nur. 
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Flugschriften,  Zeitungsartikel,  Kriegsberichte,  Parteiprogramme,  öffentliche 
Reden,  sondern  auch  diplomatische  Farbbücher,  Karikaturen  u,  ä.  Aber  auch 
Predigten,  Erbauungsbücher,  Legenden,  Denkwürdigkeiten,  die  sich  auf  eine 
vom  Verfasser  verehrte  Persönlichkeit  (z.  B.  einen  Religions-  oder  Ordens- 

stifter, Monarchen)  beziehen,  fallen  vielfach  der  "Wahrheitswidrigkeit  zum  Opfer 
(vgl.  IX  §  25). 

Im  allgemeinen  wird  man  solche  Quellen  nicht  von  vornherein  abweisen, 
vielmehr  enthalten  sie  meist  doch  auch  Tatsächliches.  Besonders  die  aus  der 

Zeitgeschichte  geholten  Tatsachen  sind  an  sich  nicht  unwahr,  sondern  nicht 
vollständig  oder  in  falsche  ursächliche  Beziehungen  zueinander  gesetzt.  Wer 
einen  Prozeß  führt,  wer  sich  gegen  Anwürfe  rechtfertigt,  wer  auf  ein  weiteres 

Publikum  wirken  will,  der  darf  schon  aus  eigenem  Interesse  gegen  die  Wahr- 
heit der  Tatsachen  nicht  allzusehr  verstoßen.  Er  würde  sonst  verlacht  werden 

oder  seinen  Gegnern  zu  viel  Angriffspunkte  bieten.  Der  Volks-  oder  Kanzel- 
redner liebt  dagegen  Uebertreibungen,  er  zieht  im  Sinne  der  Gefühls-  und 

Denkrichtung  seiner  Zuhörer  falsche  Schlüsse.  Derlei  tendenziöse  Verzerrungen 
und  Verstöße  gegen  die  Logik  läßt  sich  auch  der  Schreiber  einer  Flugschrift 
oder  eines  Zeitungsartikels  mit  Absicht  zuschulden  kommen.  Je  reicheren 

Tatsachenstoff  er  aber  bringt,  umso  erfolgreicher  kann  er  seine  Sache  ver- 
treten. Abträglicher  als  Uebertreibung  und  unlogische  Schlüsse  ist  für  die 

Verwertung  einer  Quelle  das  absichtliche  Verschweigen  von  Tatsachen. 
Will  man  also  den  Grad  objektiver  wie  subjektiver  Wahrhaftigkeit  einer 

Quelle  untersuchen,  um  so  an  die  Feststellung  des  Tatsächlichen  zu  schreiten, 
so  kann  dies  nur  durch  gegenseitige  Kontrolle,  d.  h.  durch  die  inhaltliche 
Vergleichung  der  Quellen  geschehen. 

§  4.   Die  inhaltliche  Vergleichung  der  Quellen. 

Adolf  Rhomher(j  hat  in  seiner  Schrift  Die  Erhebung  der  G.  zum  Bange 

einer  Wissenschaff  1883,  S.  21  als  erstes  „historisch-kritisches  Axiom"  den 
Satz  aufgestellt:  ,Wenn  zwei  oder  mehrere  zeitgenössische  (Augen-  oder 
Ohren-)Zeugen  unabhängig  voneinander  ein  und  dasselbe  Faktum  mit  mehreren 
gleichen  Details  berichten,  die  zum  Faktum  nicht  in  einem  notwendigen  oder 
gewöhnlichen,  sondern  in  einem  nur  zufälligen  Zusammenhange  stehen,  dann 
müssen  die  übereinstimmenden  Berichte,  insoweit  sie  übereinstimmen,  wahr 
sein,  wenn  die  Tatsache  samt  den  betreffenden  Details  so  klar  wahrnehmbar 

war,  daß  über  dieselbe  keine  Täuschung  möglich  wurde. "  Dieser  Grundsatz 
ist  in  der  Tat  die  Achse  aller  höheren  (Quellenkritik.  Um  ihn  aber  anwenden 
zu  können,  muß  natürlich  vorerst  sichergestellt  werden,  daß  die  Gleichheit  der 

Berichte  a)  nicht  auf  kontagiösen  Zeitmeinungen,  Täuschungen,  Voreinge- 
nommenheiten, Parteianschauungen  beruhen,  und  daß  b)  die  Unabhängig- 

keit nicht  bloß  eine  scheinbare,  sondern  eine  wirkliche  ist. 
Auf  dem  Gebiete  der  Völkerkunde  ist  freilich  durch  Adolf  Bastian  das 

Auftreten  gleichartiger  Kulturerscheinungen  auf  die  allen  Völkern  innewohnen- 
den gleichartigen  Grundvorstellungen,  d.  i.  auf  den  sog.  „Völkergedanken"  oder, 

wie  Bastians  Anhänger  neuerdings  ihn  nennen,  auf  den  „Elementargedanken" 
zurückzuführen.  Jul.  Eisenstädtcr,  Ekmentarycdaidic  a.  Ucbcrtragungsthcorie 
in   der   Völkerkunde  =  Studirii    >i.   Ff.    z.   Menschen-   u.    Völkerkde.  11  (1912). 
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Und  wirklich  gibt  es  Anschauungen,  Urteile,  Entdeckungen,  Erfindungen,  die 
sozusagen  in  der  Luft  liegen,  die  von  verschiedenen  zur  gleichen  Zeit  gedacht 

bzw.  erdacht  werden.  Beispiele  hiefür  bei  Alfr.  Vierl-andi,  Die  Stetiql'cit  im 
Kultunvanäel  1908,  S.  56  ff.  Immerhin  handelt  es  sich  in  diesen  Fällen  nicht 
um  Tatsachenschilderungen,  sondern  um  Dinge,  die  schon  längst  nach  dem 
ganzen  Gange  ihres  Werdens  längst  vorbereitet  waren  und  ziemlich  gleich- 

zeitig in  verschiedenen  Köpfen  reif  geworden  sind,  oder  um  die  Deutung  von 
Erscheinungen  in  der  Natur  und  im  Leben  (Mythen  und  Legenden),  die  ziem- 

lich allgemeiner  Art  sind.  Ueberdies  ist  die  Lehre  vom  Elementargedanken 
nicht  unbestritten.  Vgl.  F.  Graebner,  Methode  der  Etlinoloyie  =  Kidtury.liclie 
BihJ.  1  (1911)  S.  108  ff.  und  Wm.  Koppers,  Die  Anfänge  des  menschlichen  Ge- 
meinschaftsJeJ)ens  im  Spiegel  der  neueren  VöU'erhinde  1920,  welch  letzterer  aber 
in  der  Unterscheidung  zwischen  der  „evolutionistischen"  und  „genetisch-histo- 

rischen" Methode  zu  einseitig  vorgeht.  Damit  wird  also  die  Richtigkeit  des 
obigen  Grundsatzes  nicht  in  Frage  gestellt.  Es  ist  für  uns  der  sicherste  Weg  die 
Tatsächlichkeit  eines  Ereignisses  festzustellen,  indem  wir  verschiedene  gleichzeitig 
mit  dem  Ereignis  entstandene,  voneinander  unabhängige  Quellen  miteinander 
vergleichen.  Gleichzeitigkeit  mit  dem  Ereignisse  ist  dabei  das  erste 
Erfordernis.  Gegen  dieses  wird  von  Dilettanten  und  Tendenzhistorikern  sehr 

oft  verstoßen.  Man  hat  mit  Recht  gegen  Jof/s. -Janssen  den  Vorwurf  erhoben, 
daß  er  zur  Bekräftigung  seiner  Aufstellungen  Quellenzeugnisse  aus  verschiede- 

nen, auch  viel  späteren  Zeiten  nebeneinandergestellt  und,  wo  es  ihm  gepaßt 
hat,  sie  gleich  gewertet  hat.  Es  kann  ja  der  Fall  sein,  daß  vereinzelt  eine 
später  entstandene  Quelle  auf  älterem,  inzwischen  verlorengegangenem  besserem 
Berichte  beruht  als  eine  gleichzeitige.  Dies  wird  nur  durch  eingehende  Quellen- 

vergleichung (VIII  §  6)  ermittelt  werden  können. 
Diese  Vergleichung  kann  innerhalb  von  Ueberresten  stattfinden,  wenn 

von  ihnen  eine  so  große  Zahl  vorhanden  ist,  daß  das  Zufällige  möglichst  aus- 
geschieden ist.  In  dieser  Weise  arbeitet  z.  B.  fast  ausschließlich  die  Urge- 

schichte. Gerade  sie  ist  aber  ein  Beispiel  dafür,  daß  der  Vorrang  der  Ueber- 
reste  vor  den  Zeugnissen  nicht  als  unbedingt  gelten  muß,  denn  die  durch  In- 

duktion- und  Analogieschlüsse  gewonnenen  Ergebnisse  hindern  nicht,  dem 
Subjektiven  des  Forschers,  seiner  Phantasie,  bisweilen  einen  ziemlich  großen 

Spielraum  zu  gewähren  und  zur  Phantastik  zu  verführen.  Mangelhafte  geschicht- 
liche Durchbildung  verführt  leicht  vorschnell  auf  Grund  eines  zu  geringen 

Materials  oder  nur  scheinbarer  Uebereinstimmung  der  Merkmale  verallge- 
meinernde Schlüsse  zu  ziehen.  Namentlich  die  Rechtsgeschichte  hat  bisher 

an  diesem  Uebel  gelitten. 

Was  in  einer  Quelle  an  unkontrollierten  Zeugnissen  (sagenhaft,  ge- 
rüchtweise, tendenziös  oder  stimmungsgemäß  mitgeteilte  Nachrichten)  vor- 

handen ist,  muß  der  Geschichtsforscher  nun  seinerseits  kontrollieren.  Dem 
Verfasser  von  Memoiren  verschiebt  sich  in  der  Erinnerung  leicht  die  zeitliche 
Aufeinanderfolge  der  Tatsachen.  Stellt  man  diesen  Angaben  die  Daten  von 
Urkunden  und  Akten  gegenüber,  so  haben  wir  das  Mittel  in  der  Hand,  jene 
Mitteilung  richtigzustellen.  Beispiele  hiefür  bei  7/cA.  Ubvann,  Kritische  Streifziige 
in.  BismurcJcs  Memoiren,  HVjschr.  5  (1902),  der  an  der  Hand  von  Briefen 
die  Gedächtnisirrtümer  Bismarcks  nachweist. 

Aber  auch  Quellen,    die  den   kontrollierten   Zeugnissen  beziehungsweise 



§  4.  Die  inhaltliche  Vergleichung  der  Quellen.  321 

Ueberresten  zuzuzählen  sind,  dürfen  nicht  unbesehen  verwendet  werden.  Ein 
Gerichtsurteil  gehört  den  Akten  und  Urkunden  an  und  seine  Aussagen  sind 
sicher  unter  dem  Drucke  besonderer  Verantwortlichkeit  entstanden.  Liegt 
uns  aber  etwa  aus  dem  17.  Jahrhundert  eine  große  Reihe  solcher  Urteile  aus 
Hexenprozessen  vor,  so  werden  wir  diesen  Quellen  wohl  die  Angaben  über 
das  Verhör,  über  den  Zeitpunkt  der  Festnahme,  der  Untersuchung  und  Urteils- 

fällung, über  die  Namen  der  Angeklagten,  der  Zeugen,  der  Richter,  sofern 
kein  triftiger  Grund  dagegen  spricht,  als  den  Tatsachen  entsprechend  annehmen 
dürfen.  Die  Aussagen  aber  über  den  Verkehr  der  Angeklagten  oder  Ver- 

urteilten mit  dem  Teufel  und  alle  aus  dieser  angeblichen  Tatsache  gezogenen 
Folgerungen  werden  wir  ablehnen,  weil  ihnen  die  innere  Wahrscheinlichkeit 
abgeht.  Hier  tritt  eben  eine  die  Beglaubigung  einschränkende  Erscheinung 
kontagiöser  Zeitmeinungen  zutage.  Ueberhaupt  muß  man  sich  darüber  klar 
sein,  daß  auch  amtliche  Zeugnisse  dem  Irrtum  unterworfen  sind  und  daß  sie 

manchmal  aus  Tendenz  oder  publizistischen  Gründen  absichtlich  Falsches  be- 
richten. So  drückt  der  Titel  von  Urkundenausstellern  bisweilen  nicht  die  tat- 

sächlichen Herrschaftsrechte,  sondern  angemaßte  oder  angestrebte  und  schon 
vorweggenommene  Rechte  aus.  Aus  politischen  Gründen  können  Vordatierungen 
vorkommen.  Dies  war,  wie  es  scheint,  z.  B.  beim  Worinser  Eäild  zum  Teil 
der  Fall.  A.  Wrcdc,  Bas  Datum  des  Wormscr  Eälläs  HZ.  76  (1896)  S.  449 
bis  453, 

"Wenn  es  wahr  ist,  daß  die  Tatsächlichkeit  eines  Dinges  dadurch  am 
sichersten  gewährleistet  ist,  wenn  mehrere  gleichzeitige  voneinander  unabhängige 
Berichte  sie  bezeugen,  so  drängt  sich  von  selbst  die  Frage  auf:  wie  steht  es 
mit  der  Tatsächlichkeit  von  Erscheinungen,  die  ein  Berichterstatter  nicht 
erwähnt  und  die  durch  ihre  allgemeine  Bedeutung  oder  die  Bedeutung  für 
ihn  unseres  Erachtens  von  ihm  hätten  mitgeteilt  werden  müssen,  an  denen 

er  mit  Stillschweigen  nicht  vorübergehen  konnte?  Es  ist  dies  das  sog.  Argu- 
mentum e  silentio  (argument  negatif),  vgl.  S.  187.  So  erwähnt  der  Corveyer 

Mönch  Wiclulind  in  seinen  jRes  gestae  Saxonicae,  die  eigentlich  eine  Geschichte 
Heinrichs  I.,  Ottos  I.  sein  wollten  und  durch  nahe  Beziehungen  des  Verfassers 
zum  Hofe  wertvolle  Nachrichten  enthalten,  nichts  von  der  Lieblingsschöpfung 

Ottos,  von  der  Gründung  des  Erzbistums  Magdeburg.  Ist  deshalb  das  Ei'zbistum 
Magdeburg  vom  Kaiser  gar  nicht  gegründet  worden?  Wäre  Wkhddnd  die 
einzige  Quelle  aus  jener  Zeit,  so  könnten  in  der  Tat  ernste  Zweifel  entstehen. 
Wir  sehen  aber  schon  an  diesem  Beispiele,  wie  vorsichtig  man  mit  diesem 
kritischen  Beweismittel  umgehen  muß.  Jean  de  Launoij  hat  einst  die  Regel 

aufgestellt:  .,Wenn  ein  Ereignis,  das  nicht  ohne  Wichtigkeit  ist,  unter  Still- 
schweigen aller  Schriftsteller  vorübergegangen  ist  und  kein  Denkmal  besteht, 

das  die  Erinnerung  daran  übermittelt  und  zwar  ungefähr  200  Jahre  seit  der 
Zeit,  da  es  sich  ereignet  haben  soll,  ist  die  Nachricht  davon  als  falsch  zu  be- 

trachten." P.  eil.  de  Smcdt,  Frincipes  de  Ja  critique  Jtistorique.  Lüttich-Paris 
1883,  S.  216  f.  Mit  Recht  hat  man  gegen  diese  allzuweite  Formulierung 
Einwendungen  erhoben.  Vor  allem  muß  festgestellt  werden,  ob  uns  wirklich 
alle  Quellen  der  Zeit,  in  der  sich  ein  Ereignis  abgespielt  hat,  überkommen  sind. 
Das  Merkmal  des  Nichterwähnens  muß  auch  nach  der  Richtung  des  Bedeutungs- 

wandels der  AVorte  gesichert  werden.  Vielleicht  versteckt  sich  eine  geschicht- 
liche Tatsache  hinter  einem  Ausdruck,  der  späterhin    etwas  anderes  bedeutet 

Willielm   Bauer,    r.inf(ilinni(f.  21 
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hat.  Ferner  muß  untersucht  werden,  ob  das  Schweigen  der  Quellen  über  einen 
Gegenstand  nicht  ein  absichtliches,  tendenziöses  Verschweigen  ist  aus  Partei- 

rücksichten, aus  nationaler  Eitelkeit  oder  ähnlichen  Gründen  oder  ob  es  nicht 
verschwiegen  wurde,  weil  man  dessen  Dasein  als  etwas  so  Selbstverständliches 
empfand,  daß  man  es,  trotzdem  es  uns  heute  wichtig  erscheint,  damals  gar  nicht 
erwähnenswert  fand.  Nur,  wenn  diese  Vorsichtsmaßregeln  getroffen  sind  und 
diese  Vorfragen  einwandfrei  beantwortet  worden  sind,  wird  man  das  argu- 

mentum e  silentio  mit  Erfolg  anwenden  können.  Jedenfalls  kann  es  dann 
die  Schlußfolgerung,  die  wir  aus  anderen  Beweisgründen  zu  ziehen  geneigt 
sind,  unterstützen. 

§  5.    Aufbau  und  Zusammenfassung". 

Die  Gewinnung  der  geschichtlichen  Tatsächlichkeit  vollzieht  sich  auf  dem 

AVege  der  Quellenvergleichung.  Man  legt  die  gleichzeitigen  Quellen  gleich- 
sam übereinander  und  stellt  fest,  wie  weit  sich  ihre  Angaben  decken.  Dabei 

bleiben  größere  oder  geringere  Flächen  frei,  diese  betreffen  dann  Angaben, 
deren  Tatsächlichkeit  entweder  nachweisbar  nicht  besteht  oder  sonst  von 

anderen  Quellen  weiter  nicht  bezeugt  ist.  Die  ersteren  fallen  von  selbst  weg. 
Sie  sind  Erzeugnisse  der  Täuschung  oder  des  Betruges,  der  Phantasie,  der 
freien  Erfindung.  Anders  steht  es  um  die  nur  von  einer  Quelle  bezeugten 
Mitteilungen.  Sie  können  an  sich  ebenso  wahr  als  falsch  sein.  Wir  haben 
aber  gesehen,  daß  schon  den  einzelnen  Quellenarten  als  solchen  ein  ver- 

schiedener Grad  von  Wahrscheinlichkeit  in  Betreff  ihrer  Aussagen  innewohnt. 

Insoweit  das  Dasein  einer  Quelle  allein  etwas  aussagt,  als  „Ueberreste"  ge- 
nommen, ist  die  dadurch  bezeugte  Tatsächlichkeit  unbestreitbar.  Mögen  die 

französischen  Memoiren  des  18.  Jhts.  noch  so  viel  unrichtiges,  Falsches,  Er- 
logenes enthalten,  als  das  Erzeugnis  der  Rokokokultur  im  allgemeinen,  spiegeln 

sie  deren  Eigenart  so  wahrhaft  wider  wie  kaum  eine  andere  Quelle.  Was 

die  Aussagen  kontrollierter  Zeugnisse  betrifft,  so  war  von  der  Art  ihrer  Ver- 
wertung die  Rede.  Schwieriger  steht  es  um  die  Aussagen  nichtkontrollierter 

Zeugnisse,  um  die  Behauptungen  z.  B.  einer  Autobiographie  in  bezug  auf 
Vorgänge,  denen  nur  der  Verfasser  dieses  Werkes  beigewohnt  haben  konnte, 
um  Beweggründe,  um  Vorstellungen  und  Anschauungen,  die  einzig  und  allein 
sein  seelisches  Eigentum  sind. 

Um  nun  der  Schwierigkeiten  Herr  zu  werden,  die  der  Verwendung  solcher 
sonst  nicht  bezeugter  Quellenstellen  entgegentreten,  bedient  man  sich  eines 
Mittels,  das  für  die  Verwendung  anderer  Quellenangaben  auch  gilt:  Man  muß 
nämlich  jede  Nachricht,  die  man  verwertet,  in  den  a)  sachlichen  und 

in  den  b)  seelischen  Zusammenhang  einordnen,  in  den  sie  geschicht- 
lich hineingehört. 

Der  sachliche  Zusammenhang  ist  gegeben  1.  durch  den  Ein- 
fluß der  Natur  bzw.  der  Rasse,  also  durch  die  äußeren  Lebensbedingungen, 

die  sich  im  gegebenen  Falle  geltend  machen,  und  2.  durch  das  aus  der  geistig- 
sittlichen Zusammenarbeit  der  Menschen  zustandegekommene  .,Kulturmilieu", 

das  sich  in  bestimmten  religiösen,  künstlerischen,  wissenschaftlichen  Vor- 
stellungen, in  einer  bestimmten  Weltanschauung  kundgibt,  und  ist  3.  gegeben 

durch    die   Besonderheit   der   zeitgeschichtlichen  Verhältnisse,    die   sich   durch' 
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Vergleichung  der  gleichzeitigen  politischen,  rechtlichen,  sozialen  und  anderen 
Erscheinungen  am  gleichen  oder  anderem  Orte  nachweisen  läßt.  AVir  gehen 
hiebei  von  der  Erkenntnis  aus,  daß  es  im  geschichtlichen  Sein  nichts  gibt,  was 
für  sich  allein  bestehen  kann  und  daß  für  die  Erforschung  historischer  Tat- 

sachen nichts  schädlicher  ist  als  die  Vereinzelung  der  Ergebnisse  (vgl.  IV 

i;  6).  "Was  sich  an  geschichtlichen  Mitteilungen  in  den  sachlichen  Zusammen- 
hang nicht  einfügen  läßt,  ist  verdächtig.  Die  Grundsätze,  die  zur  Aufdeckung 

einer  Fälschung  in  VIII  §  5  aufgestellt  wurden,  sind  nichts  anderes  als  eine 
besondere  Anwendung  jenes  hier  ausgesprochenen  Gebotes. 

Der  seelische  Zusammenhang  läßt  sich  nur  aus  unserer  eigenen 

seelischen  Erfahrung  herstellen.  Auch  da  müssen  wir  die  handelnden  Per- 
sönlichkeiten in  ihrer  geistigen  und  psychischen  Ganzheit  aufsuchen,  die  Stim- 

mung und  seelische  Einstellung  einer  Zeit  in  ihrer  Besonderheit  zu  erfassen 

suchen.  Die  Eigenart  des  einzelnen  wie  des  Volkstums,  der  Gesellschafts- 
scbichte,  der  er  angehört,  die  dauernden  wüe  die  vorübergehenden  Massen- 

urteile und  Ueberzeugungen,  sie  sind  als  mehr  oder  weniger  bestimmte  Größen 
in  Rechnung  zu  ziehen. 

Die  einzelne  Tatsache  in  diesen  seelischen  Zusammenhang  einzuordnen, 
dazu  bedarf  es  jener  Fähigkeiten,  die  in  Kapitel  IV  dieses  Buches  des  näheren 
behandelt  worden  sind.  AVenn  in  einem  autobiographischen  Werke  der  Ver- 

fasser seine  Handlung  in  dieser  oder  jener  "Weise  begründet  und  diese  Be- gründung durch  andere  (Quellen  weder  in  Frage  gestellt  noch  auch  beglaubigt 
erscheint  und  wenn  sie  sich  auch  in  den  sachlichen  Zusammenhang  allenfalls 
hineinpaßt,  so  dreht  es  sich  für  den  Geschichtsforscher  um  die  Frage:  Handelt 
ein  Mensch  in  dieser  Lage  so?  Dann  schreiten  wir  zur  weiteren  Frage  vor: 

Ist  es  glaublich,  daß  der  Verfasser  dieses  "Werkes,  der  sich  vielleicht  bei 
anderen  Gelegenheiten  als  kleinlich,  mißgünstig,  neidisch  und  unentschlossen 
gezeigt  hat,  daß  der  sich  plötzlich  zu  einer  Tat  des  Großmutes  und  sittlicher 
Hochleistung  aufgerafft  hat?  Vielleicht  geschah  dies  allerdings  in  einer  Zeit 
allgemeiner  Begeisterung,  die  auch  kleine  Seelen  in  die  Höhe  hebt,  vielleicht 
ist  es  aber  doch  nur  ein  ungebührliches  Selbstlob,  das  er  sich  zumißt.  Um  da 
zu  einem  urteile  zu  gelangen,  bedarf  es  zunächst  des  kritischen  Verstandes, 

der  prüfend  und  zweifelnd  nicht  nur  die  Quellen,  sondern  auch  das  mensch- 
liche Leben  in  seiner  Fülle  der  Erscheinungen  durchforscht  hat.  Diese  Kritik 

muß  aber  getragen  sein  von  der  Fähigkeit,  die  Empfindungen  und  Gefühle 
anderer  nachzufühlen,  vor  allem  aber  von  der  Gabe,  sich  die  handelnde  Persön- 

lichkeit als  ein  einheitliches  Ganzes  zu  vergegenwärtigen.  Sie  muß  ihm  als 

etwas  Lebendiges  entgegentreten,' das  seiner  Einbildungskraft  nahesteht. Der  Historiker  hat  sich  bei  diesem  Versuche  des  Wiederaufbaues  einer 

vergangenen  Welt  streng  und  eng  an  die  aus  den  Quellen  nachweisbaren  Tat- 
sachen zu  halten.  Dazu  steht  aber  keineswegs  im  Gegensatz,  wenn  man  be- 

liauptet,  er  wird  in  der  Deutung  der  Dinge  bisweilen  über  das  hinausgelangen 
müssen,  was  in  seinen  Vorlagen  ausdrücklich  ausgesprochen  wird.  Die  Berichte 
sagen  eben  nicht  immer  alles  und  sie  sagen  es  nicht  so,  wie  wir  es  erwarten. 
Sie  verschweigen  oft  gerade  das,  was  uns  am  wichtigsten  zu  sein  scheint.  Sie 
verschweigen  aber  vieles  nicht  aus  Absicht,  sondern  deshalb,  weil  sie  es  als 
allgemein  bekannt  voraussetzen.  Nur  durch  die  Kraft  unseres  Hineinfühlens 
in  das  Denken  des  Berichterstatters   und   indem    wir   damit   vergleichen,   was 

21* 
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einer  unserer  Zeitgenossen  in  diesem  Falle  gesagt  und  wie  er  sich  ausgedrückt 
hätte,  erst  dadurch  kommen  wir  mittelbar  auf  das  Unausgesprochene  und  oft 
Wichtigste  in  den  Quellen. 

Zwischen  den  kritisch  sichergestellten  Tatsachen  und  den  nicht  weiter 
beglaubigten  Mitteilungen  über  wirklich  oder  angeblich  Tatsächliches  bleiben 
fast  immer  irgendwie  leere  Zwischenräume  ausgespart.  Sie  auszufüllen  ist 
Aufgabe  der  ergänzenden  Phantasie  (Kombination).  Natürlich  muß 
es  Grundsatz  sein,  daß  sich  diese  Kombination  in  den  sachlich-seelischen 
Zusammenhang  ohne  Gewaltanwendung  einfügen  läßt.  Es  ist  besser,  mit  einem 
Fragezeichen,  einem  Non  liquet  zu  antworten,  als  über  die  Tatsachen  hinweg 
ein  kühnes  Gedankengebäude  zu  errichten.  Nur  eine  methodisch  geübte  und 
auf  genauer  Sachkunde  beruhende  Phantasie  vermag  uns  nützlich  zu  werden. 
Einzelne  Quellen,  wie  z.  B.  die  Ueberbleibsel,  die  über  sich  selbst,  über  ihren 
Urheber  und  was  ihn  seelisch  bewegt  hat,  nichts  aussagen,  können  nur  auf 
Grund  kombinatorischen  Verfahrens  verwendet  werden.  Deshalb  gewinnen 
wir  bei  ihrer  Verwertung  um  so  gewissere  Ergebnisse,  je  zahlreicher  diese 

Ueberbleibsel  und  Ueberreste  uns  erhalten  geblieben  sind.  Die  sicher  er- 
mittelten Tatsachen  müssen  wir  uns  als  feste  Punkte  vorstellen,  von  denen 

aus  wir  zu  den  nächsten  Punkten  Brücken  schlagen.  Die  Tragfähigkeit  dieser 
Brücken  wird  um  so  stärker  sein,  je  mehr  solcher  Tatsachen  sie  berühren,  je 
gesicherter  diese  Tatsachen  sind  und  je  methodischer  die  Grundsteine  gelegt 
und  die  Verbindungswege  erbaut  sind.  Ab  und  zu  kann  es  freilich  begegnen, 
daß  wir  kein  festes  Land  zu  sichten  vermögen.  Dann  wird  man  mit  aller 
Vorsicht  auch  ohne  ganz  sichere  Stützen  ein  Hilfsgerüst  errichten.  Dieses 
nennen  wir  in  der  AVissenschaft  eine  Hypothese.  Ohne  diese  kommen 
wir  nicht  aus,  aber  stets  muß  sie  als  solche  gekennzeichnet  sein.  Es  müssen 
gleichsam  Warnungstafeln  aufgestellt  werden,  daß  hier  ungesichertes  Terrain 
beginne.  Ein  oft  gemachter  Fehler  ist  es,  daß  man  wohl  die  Hypothese  als 
solche  mit  aller  gebotenen  Behutsamkeit  aufstellt,  daß  man  aber  dann,  unbe- 

kümmert um  die  Ungewißheit  ihrer  tatsächlichen  Begründung,  aus  dieser  hypo- 
thetischen Aufstellung  Schlußfolgerungen  zieht,  als  ob  es  sich  um  eine  ganz 

sichere  Tatsache  handle.  Namentlich  in  Thesenarbeiten,  die  sich  auf  die  Be- 
gründung oder  Bekämpfung  einer  Frage  oder  eines  Fragenumfanges  zuspitzen, 

dann  aber  auch  bei  mehr  konstruierend  (systematischen)  als  geschichtlich  arbei- 
tenden Denkern  wiederholt  sich  diese  vorschnelle  Art  der  Beweisführung. 

Vorsichtig  legt  der  Geschichtsforscher  Stein  auf  Stein.  Ein  an  geschicht- 
licher Erfahrung  geschulte  Phantasie  führt  ihm  hiebei  die  Hand.  Gereifter 

Tatsachensinn,  der  alle  Ergebnisse  des  Quellenstudiums  und  der  nach  Ver- 
bindung tastenden  Kombination  in  das  richtige  zeitgeschichtliche  Verhältnis 

bringt,  nicht  allgemeine  Maßstäbe  an  die  Dinge  legt,  sondern  sie  als  Erschei- 
nung einer  bestimmten  Zeit,  einer  geistig  wie  gefühlsmäßig  besonders  gekenn- 

zeichneten Kultur  wertet,  dieser  Tatsachensinn  muß  seiner  Arbeit  hiebei  zur 
Seite  stehen.  Innerhalb  dieser  so  abgesteckten  Grenzen  darf  sich  sein  Schaffen 
allein  bewegen.  Auch  dort,  wo  es  sich  auf  das  Gebiet  der  Hypothese  wagt, 
muß  es  diese  Schranken  wahren. 

Wir  kommen  zu  keinem  wissenschaftlichen  Ergebnis  ohne  die  kritische 
Erforschung  und  Sicherstellung  der  Tatsachen.  Diese  Kritik  besteht  zunächst 
im    Zergliedern    der    (Quellen    und    im    Vergleichen.     Langwierige    Vorunterr 
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suchungen,  deren  Technik  sich  bisweilen  zu  einem  besonderen  Wissenszweig 
ausgestaltet  hat,  kennzeichnen  die  Tätigkeit  des  Kritikers.  Das  höchste  Ziel, 
das  aber  jedem  Forscher  vor  Augen  stehen  soll,  ist  die  Zusammenfassung 
seiner  Einzelarbeiten  zu  einem  geschichtlichen  Aufbau.  Wenn  er  schon 
in  sich  selbst  nicht  die  Fähigkeit  oder  Neigung  hiezu  fühlt,  so  soll  er  doch 
seine  Forschertätigkeit  in  eine  Richtung  lenken,  die  zu  diesem  Aufbau  hin- 

führt. Nie  soll  Kritik  als  solche  zum  Selbstzweck  werden.  Jeder  Aufbau 

bedarf  aber  einer  gewissen  Formgewandtheit  und  eines  gewissen  Formgefühls 
und  vor  allem  auch  gedanklich  vertiefter  Grundfesten,  auf  denen  man  ihn 

errichtet.  Kann  man  wohl  für  die  kritischen  Ausdrucksmittel  allgemeine  Ge- 
sichtspunkte geben,  für  die  Gedankenarbeit  lassen  sich  nicht  Anweisungen  und 

Regeln  vorschreiben.  Sie  gewinnt  ihre  Richtung  und  ihr  Ziel  durch  die 

Einflüsse  der  auf  uns  einwirkenden  Ideenströmungen  und  durch  die  höchst- 
persönliche Eigenart,  wie  wir  unsere  Erlebnisse  in  uns  aufnehmen  und  ver- 

arbeiten. Diese  Richtung  ist  die  in  unserer  Darstellung  zum  Ausdruck 
kommende  Weltanschauung,  die  wir  auch  Auffassung  nennen.  Man  kann  sie 
nicht  künstlich  erzeugen.  Sie  ist  das  Ergebnis  von  zeitgeschichtlich  bestimmten 

Erfahrungen  und  geheimnisvoll  in  uns  tätigen  Kräften.  Die  Zeit  und  die  Un- 
weit ist  es,  die  in  uns  Leben  bekommt,  mit  denen  wir  uns  je  nach  unserem  Cha- 

rakter und  unserer  Stimmung  und  Geistesrichtung  auseinandersetzen. 

XI. 

Die  stilistischen  Ausdrucksmittel  der  Geschichtswissenschaft. 

§  1.    Allgemeines. 

Wie  die  mittelalterliche  Chronik,  das  Annalenwerk,  die  Vita  sich  gegen- 
seitig abgrenzen  und  wie  da  jede  dieser  geschichtlichen  Literaturgattungen 

ihr  Formgesetz  in  sich  trägt,  so  gilt  ähnliches  von  den  historischen  Arbeiten 
in  der  Gegenwart.  Die  wissenschaftliche  Abhandlung,  die  Monographie,  das 
Handbuch,  der  Essay  und  andererseits  der  mündliche  Vortrag,  die  Vorlesung, 
sie  folgen  ganz  bestimmten  Regeln.  Nicht  als  einer  von  außen  gesetzten  Satzung, 
sondern  aus  dem  inneren  Wesen  der  Dinge  selbst  heraus.  Natürlich  sind 
diese  Unterscheidungen  nicht  immer  starr  und  scharf.  Die  Grenzlinien  fließen 
vielmehr  sehr  oft  ineinander  über,  aber  die  grundsätzlichen  Verschiedenheiten 
zu  übersehen,  rächt  sich  jedesmal  und  diese  an  sich  formalen  Gesichtspunkte 
machen  sich  auch  bald  dort  geltend,  wo  es  die  Sache  angeht.  Man  halte  sich 
darum  stets  vor  Augen,  was  man  mit  einer  wissenschaftlichen  Arbeit  bezwecken 
will.  Der  Zweck  bestimme  auch  die  Form.  Man  wird  die  ganze  Anlage 
anders  einzurichten  haben,  wenn  man  mittels  neuen  Materials  eine  bisher 
noch    nie    oder    nur    nebenbei    aufgeworfene    Frage    zu    beantworten    strebt, 



326  XI-  Die  stilistischen  Ausdrucksmittel  der  Geschichtswissenschaft.  §  1.  2. 

und  anders,  wenn  man  einen  als  allgemein  feststehend  angenommenen 
Lehrsatz  umzuwerfen  sucht,  sei  es,  daß  man  neuen  Stoff  gefunden  hat,  sei 
es,  daß  man  aus  dem  alten  Material  neue  Schlüsse  zieht.  Verschieden  wird 
die  Darstellung  sein  müssen,  je  nachdem  es  sich  um  eine  breit  ausladende 
Untersuchung  handelt  oder  um  eine  knappe  üebersicht  der  Ergebnisse,  um 
einen  Aufsatz  oder  um  einen  Vortrag.  Welche  Zwecke  aber  auch  eine  Arbeit 
verfolgt,  immer  sei  sie  in  ihrer  Art  ein  K  u  n  s  t  w  e  r  k.  Damit  sollen  ihr 
nicht  ästhetische  Ziele  untergeschoben  werden.  Wir  verstehen  hier  unter 
Kunstwerk  eine  in  den  Maßen  und  Mitteln  wohl  abgewogene,  architektonisch 
aufgebaute  Schöpfung,  die  überall  die  geistige  Durchdringung  von  selten  des 
Verfassers  zeigt.  Es  muß  deutlich  werden,  daß  er  ü  b  e  r  dem  Stoffe  steht, 
daß  er  seiner  Herr  geworden  ist,  geistig  wie  formal. 

Daß  dies  leider  nicht  immer  der  Fall  ist,  erweist  die  Erfahrung  zur 
Genüge.  Namentlich  die  Benutzer  neuzeitlicher  Akten  lassen  sich,  wie  es 
scheint,  sehr  oft  von  ihren  Quellen  leiten,  statt  daß  sie  die  Führung  in  der 
Hand  behielten.  Man  geht  an  der  Seite  des  Autors  Faszikel  um  Faszikel 
durch,  es  wird  einem  Aktenauszug  um  Aktenauszug  vorgelegt.  Der  Verfasser 
überläßt  es  dem  Leser  die  Schlüsse  zu  ziehen.  Dagegen  wäre  unter  Umständen 
nichts  einzuwenden,  wenn  es  sich  um  eine  Edition  handelte,  aber  von  Fall  zu 

Fall  springt  dann  diese  Reihe  von  Exzerpten  wieder  ab  und  der  Autor  mar- 
kiert den  Abhandlungston,  vermischt  die  Pflichten  des  Herausgebers  mit  jenen 

des  Bearbeiters,  ohne  den  einen  noch  den  anderen  zu  genügen. 

§  2.    Aufbau  und  Gliederung-  der  Arbeit. 

Man  hat  ehedem  großes  Gewicht  darauf  gelegt,  daß  man  jede  Arbeit 

mit  einer  , Disposition'  beginne  und  die  Scholastiker  haben  dafür  auch  schon 
ein  fertiges  Schema  entworfen,  das  sich  mit  entsprechenden  Aenderungen 
mindestens  bei  jeder  Thesenarbeit  verwenden  läßt.  Heute  sind  wir  von  dieser 
Mechanisierung  des  Schaffens  zurückgekommen,  freilich  hat  damit  auch  eine 
Zuchtlosigkeit  eingerissen,  die  zu  den  schlimmsten  Auswüchsen  führt.  Je 

formloser  desto  „gelehrter",  scheint  der  Wahlspruch  vieler  Wissenschaftler  zu 
sein,  Sie  ahnen  nicht,  daß  auch  eine  Quellenuntersuchung  anmutig  geschrieben 
sein  kann.  Was  aber  die  Anordnung  und  den  Aufbau  betrifft,  so  ist  Ueber- 
sichtlichkeit  die  erste  Forderung,  die  wir  an  eine  Arbeit  zu  stellen  haben. 

Es  muß  schon  aus  der  Gliederung  des  Stoffes  hervorgehen,  daß  sich  der  Ver- 
fasser bei  der  Niederschrift  bewußt  war,  was  er  wollte.  Der  Prüfstein  dafür, 

ob  ein  Werk  richtig  aufgebaut  ist,  offenbart  sich  in  der  Tatsache,  ob  es 

spannend  ist.  Spannend  kann  aber  für  den,  der  der  Wissenschaft  über- 
haupt Anteil  entgegenbringt,  alles  dargestellt  werden,  eine  Abhandlung  über 

die  Kleine  Lorscher  Fraul-enchronik  ebenso  wie  eine  Biographie  Na|)oleons. 
Auch  da,  wo  wir  (wie  in  geschichtlichen  Darstellungen)  die  großen  Umrisse 
bereits  kennen,  vermag  eine  wohlangelegte  und  durchdachte  Schilderung  in 
uns  Spannungsgefühle  zu  erregen.  Wir  blicken  dann  auf  die  Entfaltung  des 
Endschicksals  mit  dem  gleichen  inneren  Interesse  wie  ein  Naturfreund  einer 

aufbrechenden  Knospe  zusieht.  Er  kennt'  genau  das  Bild  der  reifen  Blüte, aber,  wie  sich  ßlatt  um  Blatt  aufschließt  und  zum  Kelche  rundet,  wird  ihm 
jedesmal  von  neuem  zu  einem  überraschenden  Schauspiel.    Das  gelingt  in  der 
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Schilderung  geschichtlicher  Voi'gänge  ebenfalls,  wenn  die  wirkenden  Kräfte 
zwar  aufgezeigt  und  beschrieben,  aber  ihr  Ineinandergreifen  nur  schrittweise 
verfolgt  und  in  richtiger  Aussparung  das  Nebensächliche  und  Minderwichtige 
als  verzögerndes  Moment  in  eingelegten  Episoden  dargestellt  wird.  Die  Ge- 

schichtsschreibung greift  da  zu  denselben  Mitteln,  zu  denen  die  epische  Kunst 
greift.  Weist  auch  die  soziologisch  gerichtete  Historik  eine  solche  Gleich- 

stellung von  sich,  so  hängt  doch  auch  die  reinste  Wissenschaft  mit  formaler 
Darstellungsgabe  viel  enger  zusammen  als  viele  ahnen. 

Die  Gliederung  jeder  wissenschaftlichen  Arbeit  muß  übersichtlich 
sein,  sie  soll  das  Gefühl  von  einem  organischen  Ganzen  erwecken,  bei  dem 
jeder  Teil  aus  dem  anderen  wie  etwas  Selbstverständliches  herauswächst.  In 
der  Art,  wie  ein  Verfasser  seinen  Gegenstand  einteilt,  verrät  sich  meist  auch 
schon  seine  Auffassung.  Die  naheliegendste  Form  für  ein  Geschichtswerk  ist 
die  zeitliche,  aber  sie  ist  auch  die  äußerlichste.  Darum  kann  die  Annalistik 
nie  zu  einer  höheren  Ansprüchen  genügenden  Darstellung  emporsteigen.  Erst, 
wo  sich  der  zeitliche  und  der  sachliche  Gesichtspunkt  in  einer  Einheit  trifft, 
beginnt  die  tiefere  Einsicht  in  das  Wesen  der  Geschichte.  Doch  auch  da 
läßt  sich  keine  allgemeingültige  Regel  aufstellen,  zumal  jede  Einteilung  von 
der  allgemeinen  geschichtlichen  Auffassung  abhängt.  Ein  Vergleich  zwischen 

Leop.  r.  lianhe,  I)t.  G.  im  Zeitalter  der  llcformatioii  =  SW.  1 — 6  und  Edd. 
Fiicter,  G.  des  europäischen  Stautensijstems  von  149.2 — lö50  in  Hdh.  d.  Mittdalt. 
u.  Neueren  G.  1919,  die  beide  in  vielem  gleiche  Fragenbereiche  behandeln, 
mögen  die  verschiedenen  Möglichkeiten  der  Gliederung  beleuchten.  Meist  ist 
schon  die  Einleitung  bezeichnend.  Fueter  beginnt  freilich  gleich  mit  einer 
ausgedehnten  Systematik,  Ilanlc  mit  einem  kurzen  darstellenden  Unterbau,  der 

mit  den  Karolingischen  Zeiten  anhebt.  Diese  geschichtliche  -Unterkellerung 
der  Darstellung  ist  die  klassische  Form.  Sie  ist  aber  nicht  die  einzige.  Es 
kann  unter  Umständen  packender  wirken,  mitten  im  Flusse  der  Ereignisse 

zu  beginnen  und  irgendeine  Persönlichkeit,  irgendeine  wichtige  Tatsache  unver- 
mittelt herauszugreifen.  So  beginnt  Edd.  Meyer,  Caesars  Monarchie  und  das 

Frlncipat  des  Fompejus.  Innere  G.  Bonis  ron  OfJ  bis  44  v.  Chr.  1918,  S.  3 : 
„Dem  Besiegten  gerecht  zu  werden,  ist  eine  der  schwierigsten  Aufgaben,  die 
dem  Historiker  gestellt  sind.  Das  hat  in  einem  Maße  wie  wenige  andere 

Pompejus  erfahren."  Für  den  Darsteller  einer  Landesgeschichte  ist  es  nahe- 
liegend, den  Leser  mit  der  Schilderung  der  geographischen  Verhältnisse  einzu- 
leiten. Dies  tut  z.  B.  auch  Tlieod.  Monnnsen  in  seiner  Piöniischcn  (x.  Für 

die  Geschichte  eines  kleineren  Territoriums  oder  eines  Stammes  oder  Volkes 

liegt  es  nahe,  volkskundliche  Tatsachen  voranzuschicken.  Vgl.  etwa  Sitjnt. 
Tiiezler,  G.  Baierns  1  (1878).  Viel  hängt  auch  davon  ab,  welche  Zwecke 
man  mit  seiner  Arbeit  verfolgt.  Enr/.  Miilähaclier  fängt  seine  Dt.  G.  nnter 

den  Karolin(/crn  1  =  Biht.  dt.  G.  2  (1896)  mit  einem  Abschnitt  „Quellen" 
an.  Da  sein  Werk  Teil  eines  Sammelwerkes  ist,  kann  er  auf  einen  allge- 

meinen Rückblick  verzichten,  dagegen  muß  er  natürlich  in  dem  folgenden 

Kapitel  ausholen  zu  einer  Darstellung  über  das  „Herkommen  und  Empor- 
kommen des  karolingischen  Hauses".  Daß  andererseits  eine  von  hohem  Pathos 

getragene  Leistung  wie  die  J)t.  G.  im  H).  Jht.  von  Ifrh.  v.  Tr<itsc]d:e  in  dem 

1.  Abschnitt  „Deutschland  nach  dem  Westfälischen  Frieden"  die  ganze  deutsche 
Vergangenheit  in  kurzen  Zügen  stimmungsvoll  umfaßt  („Die  deutsche  Nation 
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ist  trotz  ihrer  alten  Geschichte  das  jüngste  unter  den  großen  Völkern  Europas"), 
paßt  vorzüglich  zur  Gesamthaltung  des  Werkes. 

Ebenfalls  an  die  tiefsten  geschichtsphilosophischen  Ueberzeugungen  rührt 
die  Stoffverteilung.  Es  handelt  sich  nämlich  stets  darum,  was  der  Ver- 

fasser als  das  Mittelpunktsproblem  betrachtet  und  ob  es  ihm  gelingt,  alles 
andere  mit  diesem  in  ungezwungenem  Zusammenhang  zu  bringen  und  dies 
dann  in  entsprechender  Weise  zu  gruppieren.  Hält  er  die  staatlichen  Dinge 
für  das  Wesentliche,  dann  wird  er,  wie  dies  häufig  geschieht,  Wirtschaft, 

Recht,  Literatur,  Kunst,  sofern  er  diese  Dinge  überhaupt  berücksichtigt,  gleich- 
sam im  Anhang,  in  eigenen  Abschnitten  nachfolgen  lassen. 
Zur  Frage  der  Stoffverteilung  gehört  auch  die  der  Anmerkungen 

bzw.  der  Zitate.  Wir  unterschieden  zwischen  beiden  insofern,  als  das  Zitat 
nur  den  quellenmäßigen  oder  literarischen  Beleg  für  eine  Angabe  im  Text 
bringt,  während  die  Anmerkung  den  Text  sachlich  erläutert  oder  auch  er- 

weitert. Da  es  in  der  wissenschaftlichen  Welt  als  Ehrenpflicht  gilt,  in  reinen 
Facharbeiten  die  Leistungen  und  Beiträge  der  Vorgänger  als  fremdes  Gedanken- 

gut zu  kennzeichnen,  ist  es  Pflicht,  dies  zu  vermerken.  Das  darf  allerdings 
nicht  in  dem  Sinne  mißbraucht  werden,  daß  das  Zitieren  Ausdruck  von  Ge- 

lehrteneitelkeit wird,  indem  der  Verfasser  mit  Zitaten,, prunkt",  um  seine  Be- 
lesenheit zur  Schau  zu  tragen.  Auf  jeden  Fall  ist  zu  verlangen,  daß  Zitate 

möglichst  genau  die  Stelle  anführen,  die  man  benützt  hat:  Name  des  Ver- 
fassers samt  Vornamen,  Erscheinungsjahr  (bei  allen  ausländischen  und  bei 

deutschen  vor  1800  auch  den  Erscheinungsort),  Auflage  bei  Beiti'ägen,  die 
innerhalb  eines  Sammelwerkes  oder  in  einer  Zeitschrift  erschienen  sind,  Titel 
des  Beitrages  und  des  Sammelwerkes  samt  Angabe  des  Bandes  oder  Teiles. 
Zeitschriftenaufsätze  müssen  mit  genauem  Titel  der  Zeitschrift,  Jahrgang  und 

Erscheinungsjahr  (gegebenenfalls  Neue  Folge)  verzeichnet  w^erden.  Selbst- 
verständlich ist  stets  auch  die  Seitenzahl  der  angezogenen  Stelle  anzugeben. 

Vgl.  XII  §  3. 
Bei  Zitaten,  die  sich  auf  archivalische  Quellen  beziehen,  ist  der  Fundort 

und  die  möglichst  genaue  Archivsignatur  bzw.  Kodexnummer  samt  Blatt-  bzw. 

Seitenzahlangabe  zu  vermerken  (f  5'  =:  folio  5  und  zwar  die  Rückseite  des 
5.  Blattes,  während  f  5  die  Vorderseite  des  Blattes  bezeichnet.  Man  unter- 

scheidet dies  auch  durch  f  5''  und  ö''). 
Die  gebräuchlichen  Abkürzungen  sind  S  =  Seite;  p  =  pagina;  Bl.  =  Blatt; 

f  =  Folio ;  Sp.  =  Spalte ;  col.  =  columna ;  Z  =  Zeile ;  a.  a.  O.  =  am  ange- 
gebenen Orte,  wenn  es  sich  um  schon  zitierte  Werke  handelt,  1.  c.  =  loco 

citato ;  s.  v.  =  sub  voce,  Hinweis  auf  ein  Schlagwort  in  einem  alphabetisch 
angeordneten  Werke.  Bibelstellen  zitiert  man  2  Kön.  13,  2  =  2.  Buch  der 

„Könige",  13.  Kapitel,  2.  Vers.  —  s.  o.  =  siehe  oben;  s.  u.  =  siehe  unten; 
vgl.  =  vergleiche;  cf.  =  confer;  f  nach  (Seiten-,  Jahres-)Zahlen  bedeutet, 

daß  auch  noch  die  nächste  Zahl,  ff",  daß  auch  noch  die  nächsten  Zahlen  in 
Betracht  kommen;  sequ.  =  sequens;  seququ.  =  sequentes. 

Wo  es  nicht  unumgänglich  ist  verwende  man  arabische  Ziffern.  Sie  sind 
ungleich  übersichtlicher  und  bequemer,  desgleichen  zieht  man  heute  deutsche 
Verweisungen  den  lateinischen  vor.  Der  genaue  Titel  braucht  nur  das  erstemal 
angegeben  zu  werden,  doch  schadet  hier  ein  Mehr  nie,  stets  ein  Zuwenig. 

Die  A  n  m  e  r  k  u  n  g  dient  ganz  anderen  Zwecken  als  das  Zitat.  —  Sie' 



§  3.  Die  Grundformen  wissenschaftlicher  Arbeiten.  329 

ist  ein  Notbebelf,  ein  Mittel,  um  die  Uebersichtlicbkeit  der  Arbeit  zu  ermög- 
lichen. Unter  dem  Strich  spielt  sich  meist  der  wissenschaftliche  Kampf  mit 

anderen  Gelehrten  ab,  hier  werden  Behauptungen,  die  oben  aufgestellt  wurden, 
erst  näher  begründet  oder  eingeschränkt.  Feste  Grundsätze  lassen  sich  auch 
da  nicht  geben,  denn  auch  hier  ändert  sich  das  Bild  je  nach  der  Eigenart 
und  den  Zielen  der  Arbeit.  In  einer  Abhandlung,  die  rein  der  Forschung 
gewidmet  ist,  wo  jede  Frage  und  Seitenfrage  möglichst  gründlich  erörtert 
werden  muß,  da  hat  die  Anmerkung  eine  viel  größere  Rolle  inne  als  in  einer 
auf  leicht  lesbare  Form  hinarbeitenden  Darstellung.  BanJcc  zum  Beispiel  war 

sehr  sparsam  mit  Anmerkungen.  Man  wird  wohl  sagen  dürfen,  daß  die  üeber- 
fülle  von  Anmerkungen  mit  einem  Mangel  an  Fähigkeit  zu  disponieren  in 
innerem  Zusammenhange  steht.  Undisziplinierte  Schriftsteller,  die  sich  frei 
gehen  lassen,  die  sich  von  Problem  zu  Problem  tragen  lassen,  werden  vom 
Rechte  der  Anmerkung  ungleich  ausgiebiger  Gebrauch  machen  als  der  klare, 
zielstrebige  Denker,  der  das,  was  er  niederschreibt,  erst  in  seinem  Kopfe 
durchdacht  und  sich  selber  deutlich  gemacht  hat.  Vgl.  Mich.  Bcrnaijs,  Zur 
Lehre  von  Zitaten  n.  Noten  in  dessen  Zur  neueren  u.  neuesten  Literatur  2  (1899) 
S.  255-344. 

Als  eine  vergrößerte  Anmerkung  stellt  sich  der  Exkurs  dar.  Fast 

in  jedem  Bande  von  Iianl-es  Werken  linden  sich  längere  oder  kürzere  Exkurse 
teils  quellenkritischen  Inhalts,  teils  zur  sachlichen  Erläuterung.  So  ein  Ex- 

kurs ist  bisweilen  eine  ganze  Abhandlung.  Er.  Brandenbur;/,  dessen  Werk 
Die  lieichsgriinduji!/  2  Bde.  1916  durch  eine  geradezu  ausgezirkelte  Disposition 
gekennzeichnet  ist,  hat  in  einem  eigenen  umfangreichen  dritten  Bande,  (unter 
dem  Titel  Untersuchungen  und  AJdenstücIce  sur  G.  der  Reichsfjründung  1916  er- 

schienen) die  kritischen  Erörterungen  zu  einigen  wichtigen  in  der  Reichs- 
(/ründu)if/  behandelten  Fragen  zusammengefaßt. 

Unter  Beilagen  versteht  man  in  der  Regel  den  Abdruck  von  Quellen, 
die  bisher  nicht  oder  unvollkommen  herausgegeben,  oder  schwer  zugänglich 
waren.  Exkurse  und  Beilagen  zusammen  bilden  den  Anhang  (Appendix) 
zu  einer  wissenschaftlichen  Arbeit. 

§  3.    Die  Grundformen  wissenschaftlicher  Arbeiten. 

Man  kann  das  Ergebnis  wissenschaftlicher  Arbeit  unterscheiden  1.  nach 
dem  Inhalt,  2.  nach  der  Form. 

Ist  der  Inhalt  überwiegend  kritischen,  quellenkundlichen  Untersuchungen 
gewidmet,  so  sprechen  wir  von  Forschung,  tritt  aber  diese  mehr  vor- 

bereitende Arbeit  zurück  zugunsten  einer  Zusammenfassung,  sei  es  eigener, 
sei  es  fremder  Forschungsergebnisse,  so  nennen  wir  dies  Darstellung 
(im  engeren  Sinne  des  Wortes).  Selbstverständlich  lassen  sich  hier  keine  festen 
Grenzen  ziehen.  Immerhin  äußert  sich  die  Tatsache,  ob  eine  Arbeit  Forschung 
oder  Darstellung  sein  will,  schon  in  der  Art  und  Weise,  wie  sie  den 
Stoff  zu  bändigen  sucht.  Drängt  der  Verfasser  alles,  was  uns  zeigt,  wie  er 
zu  seinen  Ergebnissen  gelangt  ist,  in  den  Hintergrund,  dann  war  es  jedenfalls 
sein  Ziel,  eine  Darstellung  zu  liefern.  Lädt  er  uns  hingegen  förmlich  ein, 
die  Eigenart  der  Quellen  und  den  Gang  seiner  Beweisführung  mit  ihm  zu 
prüfen,  ihn  auf  diesem  Wege  zu  begleiten,  dann  haben  wir  es  mit  einer  For- 
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scliung  zu  tun.  Zwischen  beiden  Arten  fehlt  es  nicht  an  verschiedenen  Misch- 
und  Uebergangsformen.  Auch  die  Vereinigung  beider  ist  möglich,  indem  der 
Verfasser  die  Ergebnisse  seiner  Forschung  als  Darstellung  in  dem  fortlaufen- 

den Text  wiedergibt,  die  Forschung  selbst  als  Anhang  oder  als  Anmerkung 
beischließt.     Vgl.  oben  §  2. 

Der  Form  nach  wird  man  am  besten  zu  unterscheiden  haben  zwischen 

1.  Abhandlung  (Untersuchung),  2.  Monographie,  3.  Handbuch.  Hiezu  kommt 
für  das  nicht  streng  wissenschaftliche  Schrifttum  4.  der  Essay  und  5.  das 
Feuilleton  —  Außerdem  verdient  noch  die  Besprechung  (Rezension)  fremder 
Leistungen  in  Betracht  gezogen  zu  werden. 

Eine  eigene  Form  für  sich,  durch  die  Besonderheit  der  Ausdrucksmittel 
gekennzeichnet,  stellt  der  mündliche  Vortrag  dar,  der  sowohl  der  Forschung 
wie  Darstellung  angehören  und  ebenso  praktischen  (lehrhaften)  wie  rein 
wissenschaftlichen  Zwecken  dienen  kann. 

Die  Abhandlung  ist  am  wenigsten  einer  festen  Form  unterworfen, 
was  viele  Gelehrte  verleitet,  auf  alle  Form  zu  verzichten.  Ein  arger  Fehler. 
Schließlich  verfaßt  niemand  eine  Abhandlung  nur  für  sich  selbst,  auch  soll 
ihr  Inhalt  doch  nicht  so  gleichgültig  sein,  daß  er  nicht  von  anderen  verarbeitet 
werden  müßte.  Vielleicht  will  man  durch  sie  auf  den  Gang  der  Forschung 
überhaupt  Einfluß  nehmen,  andere  zur  eigenen  Meinung  bekehren,  gar  die 
bisherigen  Ergebnisse  in  Zweifel  ziehen.  Dazu  gehört  aber  mehr,  als  daß 
man  sich  zur  Not  verständlich  macht  und  sich  darauf  verläßt,  es  würden  die 
vorgebrachten  Tatsachen  allein  ins  Gewicht  fallen.  Ohne  einer  sophistischen 
oder  advokatorischen  Beweisführung  das  Wort  zu  reden,  liegt  es  auf  der 
Hand,  daß  derjenige,  der  seine  Gründe  klar  und  deutlich,  in  gewinnender 
Form  vorzubringen  versteht,  daß  der  auch  der  Sache  einen  Dienst  leistet,  auf 
einfacherem  Wege  zum  Ziele  kommt  als  wer  durch  eine  holperige  oder  dunkle, 

nur  ihm  verständliche  Sprache  Mißverständnisse  und  lästige  Auseinander- 
setzungen heraufbeschwört,  die  im  Grunde  nichts  als  Kraftvergeudung  bedeuten. 

Auch  eine  Abhandlung  kann  ein  Kunstwerk  sein,  selbst  dann,  wenn  sie,  mit 
allem  gelehrten  Rüstzeug  behangen,  auf  den  Plan  tritt.  Sie  soll  es  sogar  sein. 

Ein  Künstler  in  dieser  Hinsicht  war  Paid  Schcffer-Boichorst.  Man  prüfe 
daraufhin  seine  schon  oft  genannte  Abhandlung  Die  ältere  Annalistilc  der  Pisancr, 

zuerst  erschienen  in  den  Ff.  .zur  dt.  G.  11  (1871)  S.  506 — 527,  neuerdings 
abgedr.  in  dessen  Ges.  Schrr.  2  (1905)  S.  126—153.  Der  Satz:  „Taten,  wie 
Pisa  sie  im  11.  und  12.  Jahrhundert  vollbrachte,  scheinen  mir  die  Geschichts- 

schreibung gleichsam  herauszufordern",  leitet  stimmungsvoll  eine  kurze  Be- 
trachtung über  die  Bedeutung  dieser  Stadt  in  jener  Zeit  ein.  Unsere  Neu- 

gierde wird  rege.  Dann  folgt  die  Erklärung,  daß  es  dem  Verfasser  nicht 

um  eine  erschöpfende  Behandlung  des  Stoffes  zu  tun  sei  und  er  sich  vor- 
nehmlich mit  dem  Material  der  Darstellung  und  dem  Verhältnis  der  einzelnen 

Annalen  zueinander  beschäftigen  werde.  Der  Aufgabenkreis  ist  sohin  vorge- 
zeichnet.   Nun  folgen,  durch  Ziffern  eigens  bezeichnet,  vier  Unterabhandlungen. 

Ein  Nur- Gelehrter  hätte  sich  die  Einleitung  über  Pisas  Weltstellung  ge- 
schenkt. Aus  Scheu,  etwas  zu  sagen,  was  ohnehin  in  jedem  Hand-  und  Lehr- 

buch steht.  Er  hätte  vielleicht  begonnen:' „Von  Pisaner  Annalen  des  11.  und 
12.  Jhts.  sind  uns  erhalten  .  .  .".  Dagegen  ist  an  und  für  sich  nichts  einzu- 

wenden.    Ehrliche  Nüchternheit  ist   in    der  Wissenschaft  immer    erwünschter. 
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als  falscher  Schein,  aber  mit  Nüchternheit  und  Hausbackenheit  zu  prunken, 

dazu  ist  auch  kein  Grund  vorhanden.  Das  muß  gerade  jenen  deutschen  Ge- 
lehrten ganz  besonders  ans  Herz  gelegt  werden,  die  in  der  Formverachtung 

nachgerade  das  Kennzeichen  der  „Wissenschaftlichkeit''  zu  erblicken  meinen. 
Üebrigens  beachte  man,  wie  Schcffer-Bo/chorsf  dieser  kurzen  Einleitung  —  sie 
füllt  kaum  mehr  als  eine  Seite  —  einen  selbständigen  Inhalt  zu  geben  weiß. 
Mit  ein  paar  Strichen  zeichnet  er  das  Bild  und  verhütet  damit,  in  das  andere 
Extrem  zu  verfallen,  das  nämlich  darin  besteht,  sein  gesamtes  Wissen  samt 

allen  eben  erst  gepflückten  Lesefrüchten  vor  dem  erstaunt-verdutzten  Leser 
auszuschütten.  Auch  das  gilt  vielen  als  Beweis  der  „Wissenschaftlichkeit", 
um  so  mehr  als  leider  in  gewissen  Kreisen  bei  der  Bewertung  von  Arbeiten 
auch  deren  Umfang  ins  Gewicht  fallen  kann.  Man  beachte  ferner,  mit 

welchem  Geschick  Srhcff'cr-Boichorst  seine  Untersuchung  führt.  Ich  spreche 
dabei  nicht  von  dem  kritischen  Spürsinn,  der  ihn  bei  dieser  Arbeit  leitet,  ich 
verweise  nur  auf  das  Formale.  Es  gilt,  Ordnung  zu  machen  in  der  Reihe 
von  etwa  acht  (Quellen  und  ihr  gegenseitiges  Verhältnis  festzustellen.  Im  ersten 
Teile  werden  zunächst  zwei  dieser  annalistischen  Erzeugnisse  verglichen,  wobei 
der  in  diesen  Fällen  übliche  Kolumnendruck  die  Anschaulichkeit  der  neben- 

einander wiedergegebenen  Stellen  glücklich  erhöht.  Erst  in  den  letzten  zehn 
Zeilen  wird  das  überraschende  Ergebnis  dieses  Vergleiches  mitgeteilt.  Auch 
der  zweite  Teil,  der  uns  schon  tiefer  in  das  Geäst  und  Gestrüpp  der  ineinander 

verschlungenen  Pisaner  Annalistik  hineinführt,  auch  er  endet  mit  einem  uner- 
warteten Abschluß.  Der  ist  aber  nicht  aus  Effekthascherei  so  gewählt,  sondern 

er  ist  vielmehr  danach  angetan,  den  bis  dahin  geleiteten  Gang  des  Beweises  in 
ein  helleres  Licht  zu  rücken.  Der  dritte  Teil  bedeutet  eine  kurze  Rast:  eine 

bis  dahin  wohl  empfohlene  Chronik  wird  als  „unglückliche  Kompilation''  ent- 
hüllt. Im  vierten  und  letzten  Abschnitt  marschieren  wieder  vier  dieser  Quellen 

auf.  Sie  werden  gegenseitig  abgewogen  und  dabei  wird  die  eine  als  zu  leicht 

befunden.  Mit  einer  heiteren  Wendung  schließt  das  Ganze.  —  Was  dem 
Verfasser  gewiß  unendlich  viel  Denkarbeit  gekostet  hat,  was  vermutlich  Gegen- 

stand langer  Seminarübungen  war,  hier  wird  es  auf  nicht  ganz  dreißig  Druck- 
seiten zusammengefaßt.  Trotz  der  anmutigen,  durchsichtigen  Form  wird  es 

dem  Anfänger  nicht  immer  leicht  sein,  den  Gedankengängen  Sclicff'cr-Boichorsts 
zu  folgen.  Er  wird  aber  vielleicht  kaum  ahnen,  wie  viel  schweres  Ringen  mit 
einem  ziemlich  widerspenstigen  Stoff  sich  hinter  dieser  glänzenden  Außenseite 
verbirgt. 

Ueber  dfe  Eigenart  der  Abhandlung  unterrichtet  am  einfachsten  die 
Durchsicht  der  geschichtlichen  Fachzeitschriften. 

Die  Monographie  ist  dadurch  gekennzeichnet,  daß  sie  ihren  Gegen- 
stand, handelt  es  sich  nun  darin  um  eine  Einzclfrage  oder  um  ein  größeres 

Fragengebiet,  in  einen  weiteren  Zusammenhang  bringt.  Ferner  legt  sie  mehr 
als  die  Abhandlung  Gewicht  auf  innere  Abrundung,  so  zwar,  daß  sich  alle 
Glieder  harmonisch  um  einen  Mittelpunkt  gruppieren.  Sie  kann  der  Forschung 
wie  der  Darstellung  dienstbar  werden  und  erreicht  ihre  höchste  Form,  wenn 
es  dem  Verfasser  gelingt,  in  edlem  Gleichmaß  alle  Sonderteile  in  das  Ganze 

einzuordnen.  Manche  wollen  deshalb  auch  die  Monographie  als  die  vorzüg- 
lichste Gestalt  erkennen,  in  der  eine  wissenschaftliche  Arbeit  erscheinen  kann. 
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Monographien  sind  die  meisten  Werke  Rankes  oder  z.  B.  Alexis  de  T  o  c  (^  u  e- 

ville,  L'ancien  regime  et  la  revolution  1  (Paris  1856)  und  derselbe,  La  demoeratie 
en  Amerique,  Pai-is  1835 — 40;  Numa-Denys  Foustel  de  Coulanges,  Cite  antique, 
Paris  1864;  Feh.  Meinecke,  Weltbürgertum  u.  Nationalstaat  ^1918;  Alfr.  v.  D  o  m  a- 
s  z  e  w  s  k  i ,  Römische  Kaiserg.  2  Bde.  1909.  —  Hieher  zählen  natürlich  in  ihrer  Mehrzahl 
auch  die  Biographien,  ein  großer  Teil  der  Landesgeschichten,  sofern  sie  nicht  den  Hand- 
und  Lehrbüchern  zuzurechnen  sind,  die  besonderen  Abarten  der  Monographie  darstellen. 
Aber  auch  sehr  viele  Forschungsarbeiten  gehören  hieher. 

Das  Handbuch  ist  in  gewissem  Sinne  auch  Monographie,  aber  seiner 
ganzen  Anlage  nach  strebt  es  nicht  so  sehr  nach  einem  wohlgeghederten  Auf- 

bau als  nach  Zusammenfassung  der  wissenschaftlichen  Ergebnisse.  Das  prak- 
tische Ziel  alles  dessen,  was  sich  über  einen  Gegenstand  in  der  Literatur 

vorfindet,  „handlich"  beisammen  zu  haben,  dieses  Ziel  ist  es,  das  dem  Hand- 
buch das  Gesetz  seiner  inneren  Anordnung  vorschreibt.  Vielfach  besteht  es 

heute  aus  der  Sammelarbeit  einer  Anzahl  von  Gelehrten. 

Als  Beispiele  von  Handbüchern  seien  erwähnt:  J.  v.  H  e  r  g  e  n  r  ö  t  h  e  r  ,  Hdb.  der 

allg.  Kircheng.  3  Bde.  *  1902—7;  Ant._  Springer,  Hdb.  der  Kunstg.  «  1905/9 ;  Max  N  e  u- 
burger  u.  J.  Pagel,  Hdb.  der  G.  der  Medizin  3  Bde.  1901/5.  — Das  Hdb.  d.  mittel- 
alterl.  u.  neueren  G.,  hg.  v.  Gg.  v.  Below  u.  Feh.  Mein  ecke  1903  ff. ;  die 

Histoire  generale  du  4.  siecle  jusqu'ä  nos  jours  hg.  v.  E.  L  a  v  i  s  s  e  u.  A.  R  a  m- 
b  ä  u  d  ,  The  Cambridge  modern  h  i  s  t  o  r  y ,  hg.  v.  Lord  A  c  t  o  n  1902  fi'.  seien  als Beispiele  von  Sammelwerken  angeführt. 

Dem  Handbuch  steht  das  Lehrbuch  nahe,  nur  muß  das  Lehrbuch 

nicht  so  nach  Vollständigkeit  streben  wie  jenes,  sondern  folgt  vielmehr  er- 
zieherischen Zwecken.  Diese  stehen  im  Mittelpunkte.  Durch  sie  wird  die 

Auswahl,  die  Anordnung  und  Einrichtung  des  Stoffes  bestimmt,  so  zwar,  daß 
der  Forderung  nach  wissenschaftlichem  Gehalte  die  nach  pädagogischer  Ver- 

wendbarkeit gleichberechtigt  zur  Seite  steht.  Diese  in  das  Gebiet  der  Unterrichts- 
und Erziehungslehre  fallenden  Fragen  werden  zuvörderst  in  deren  Fachliteratur 

eingehend  behandelt.  Lehrreich  nach  dieser  Hinsicht  sind  die  Besprechungen 
neuerer  Lehrbücher  in  Vergangenheit  u.  Geyenivart.  Zschr.  für  den  G. unter  rieht 
n.  staatshürgerliclie  Erziehung  in  allen  Sdmlgattungen  1911  ff. 

Für  die  Hochschulzwecke  seien  erwähnt  W  e  b  e  r  -  B  a  1  d  am  u  s  ,  Lehr-  u.  Hdb.  der 

Weltg.  4  Bde.  ̂ '1900/8  jetzt  neu  von  Ldw.  Rieß  bearbeitet;  J.  H.  Kurtz,  Lehrb.  der 
Kircheng.  1849  '^  hg.  v.  G.  N.  Bonwetsch  u.  P.  Tschack  ert  1899;  Frz.  X.  Kraus, 
Lehrb.  der  Kircheng.  "  1909.  Lehrzwecken  ist  auch  K.  H  e  u  s  s  i  ,  Kompendium  der 
Kircheng.  1909  gewidmet.  Nach  Stoffverteilung  und  Stoffauswahl  ausgezeichnet  ist  Gg.  Mentz, 
Dt.  G.  im  Zeitalter  der  Reformation,  der  Gegenreformation  u.  des  30j.  Krieges  1493 — 1648. 
Ein  Hdb.  für  Studierende  1913. 

Der  Essay  (so  genannt  nach  Montalgnes  ,Essais'  1580)  sucht  durch 
reizvolle  Behandlung  des  Stoffes  unsere  Aufmerksamkeit  anzuspannen.  Ueberall 
öffnet  er  nur  halb  die  Türen  und  überläßt  es  uns,  selbst  den  Weg  zu  finden. 

Immer  sind  es  Ausschnitte  aus  einem  Wissensgebiete,  die  niemals  fest  um- 
rissen werden.  Der  Verfasser  entläßt  uns  mit  der  Einladung,  das  von  ihm 

Entworfene  zu  Ende  zu  zeichnen. 

Die  Meister  des  Essays  sind  in  England  und  Frankreich  zu  suchen.  Thom.  Carlj'le, 
Thom.  B.  Macaulay,  Hipp.  Taine  sind  unter  den  Geschichtsschreibern  des  letzten 
Jhts.  an  erster  Stelle  zu  nennen.  Ranke  in  einigen  seiner  Zeitschriftenaufsätze, 
Treitschke,  Franz  X.  Kraus,  Alfr.  Dove,  Karl  Th.  v.  Heigel,  Herrn.  Oncken, 
Er.  Marcks,  Feh.  Mein  ecke  haben  unter  den  neueren  auf  diesem  Gebiete  Hervor- 

ragendes geleistet.  Wie  sich  z.  B.  eine  Biographie  essaymäßig  behandeln  läßt,  dafür  ist 

Feh.  V.  Bezold,  Konrad  Celtis,  der  ,dt,  Erzhumanist"  in  HZ.  49  (1883)  S.  1—45,  193-228 
ein  Musterbeispiel. 

Noch  mehr  als  der  Essay  ist  das  Feuilleton  bestrebt,  alles  Klobige 
und  Wuchtige,  das  naturgemäß  der  Wissenschaft  anhaftet,  aus  der  Darstellung 
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auszumerzen.  Wie  der  Akrobat  das  Publikum  durch  ein  Lächeln  über  die 
Schwere  seiner  Leistung  hinwegzutäuschen  versteht,  so  der  Feuilletonist  durch 
die  Leichtigkeit  und  Durchsichtigkeit  des  Stiles.  Freilich  besteht  umgekehrt 
das  Kunststück  oft  auch  darin,  daß  der  Verfasser  Alltägliches,  längst  Be- 

kanntes durch  geistreiche  Formulierung  und  Wortkünste  wie  etwas  Neues, 
Nie-Gehörtes  zu  geben  weiß.  Es  ist  klar,  daß  solche  Wirkungen  nur  durch 
Zuspitzung,  ja  Ueberspitzung  auf  These  und  Gegenthese  erreicht  werden  kann. 
Ein  Kind  der  Zeitung,  teilt  das  Feuilleton  mit  ihr  die  Flüchtigkeit  des  Daseins, 
womit  freilich  nicht  gesagt  sein  soll,  daß  es  im  Einzelfall  nicht  wertvoll,  in 
seiner  Bedeutung  nicht  von  Dauer  sein  kann. 

Von  neueren  deutschen  Vertretern  dieser  Darstellungsart  seien  Gv.  F  r  e  y  t  a  g  , 
Ges.  Aufsätze  2  Bde.  1888;  Konst,  Rößler,  Ausgew.  Aufsätze  1902;  Kart  H  i  1 1  ebran  d, 
Zeiten,  Völker  u.  Menschen  7  Bde.  1874  ff. :  Herrn.  Grimm,  Fragmente  .3  Bde.  1900/2: 
Wm.  Scherer,  Hs.  Delbrück,  August  F  o  u  r  n  i  e  r  ,  Karl  G  1  o  s  s  y  genannt. 

§  4.    Die  Besprechung". 

Die  Besprechung  fremder  Werke   geht   aus   der   wissenschaftlichen  For- 
schungsarbeit wie  von  selbst  hervor.    Im  Grunde  besteht  ein  großer  Teil  aller 

Abhandlungen  und  Untersuchungen  in  der  Besprechung  der  Bücher  und  Auf- 
sätze, die  von  anderen   über   den   gleichen  Gegenstand   verfaßt   worden   sind. 

Aus   diesen  Auseinandersetzungen   mit  Vorgängern    und  Gleichstrebenden   ist 
vielleicht  auch  so  mancher  der  ständig   wiederkehrenden  Mängel    in   unserem 
Besprechungswesen    zu    erklären.     Dieses    ist    ein    integrierender    Bestandteil 
unserer  wissenschaftlichen  Zeitschriften,  die  damit  ihren  Lesern  a)  den  Inhalt 
und  b)  den  W  e  r  t   der   Neuerscheinungen  vor   Augen  führen.     Gegen  beide 
dieser  Forderungen  verstößt  eine  große  Zahl  der  erscheinenden  Besprechungen. 
Einer  der  feinsten  Kritiker  in  den  älteren  Jahrgängen   der  HZ.,  lieinlt.  Koser, 
hat  es  glänzend  verstanden,  dem  Leser  mitzuteilen,  was  er  in  dem  behandelten 
Werke  zu  finden  bat  und  ob  es  dem  Verfasser  gelungen  ist,  die  Aufgabe,  die 

er  sich  gestellt  hatte,   zu  erfüllen.     Die  Voraussetzungen  für   eine  allen  An- 
forderungen   genügende    Besprechung    ruhen    L  in    der    wissenschaftlich    ge- 

gründeten Schulung  des  Kritikers,  2.  in  der  Beherrschung  des  Stoffes    durch 
ihn,   3.  in   der  Gabe,   seine  Gedanken   klar    und  logisch    zu    entwickeln,    und 
4.  in  der  sittlichen  Kraft,  nur  der  Sache,  d.  i.  der  Wahrheit,  dienen  zu  wollen. 

Je  methodisch  geschulter  und  sachkundiger  ein  Kritiker  ist,  um  so  leichter 
wird  es  ihm  fallen,    eine   vorliegende  Arbeit   nachzuarbeiten.     Er   sieht   dann 
meist  nach  kurzer  Durchsicht,  ob  die  wichtigste,  einschlägige  Literatur  benützt 
und  ob  der  in  Betracht  kommende  Quellenbestand    herangezogen  worden  ist. 
Aber  erst  eine  eindringende  Nachprüfung  aller  Für  und  Wider  und  vor  allem 
eine  Nachprüfung  dessen,  was  der  Verfasser  mit  seiner  Arbeit  gewollt  hat 

und  ob  er  die  für  seine  Absichten  geeigneten  Mittel  ergriffen  und  seine  Ab- 
sichten erreicht  hat,  erst  das  kann  dem  Kritiker   den   richtigen  Maßstab   für 

die  Beurteilung  leihen.    Dagegen   wird  nur  allzu  oft  gesündigt.    Der  Verfasser 
mag  im  Vorwort  noch  so  sehr  versichern,  er  habe  nur  den  einen  oder  anderen 
Teil   bestimmter    geschichtlicher  Beziehungen    behandeln   wollen,    der  Kritiker 

sieht  darüber  ruhig  hinweg.     Die  Ursache  liegt  entweder  in  persönlicher  Be- 
fangenheit, in  der  Eitelkeit,  auf  jeden  Fall  als  der  klügere  und  unterrichtetere 
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ZU  erscheinen,  oder  —  was  noch  Öfter  der  Fall  ist  —  in  dem  Spezialistentum. 
Meist  beherrscht  der  Besprecher  nur  einen  kleinen  Teil  dessen,  was  in  der  von  ihm 
besprochenen  Schrift  behandelt  wird.  Diesen  greift  er  nun  heraus  und  berührt 
von  einem  Werke,  das  fünfhundert  Seiten  umfaßt,  ein  einziges  Kapitel,  das 
vielleicht  kaum  ein  Fünftel  des  Ganzen  ausmacht.  Für  den  uneingeweihten 
Leser  der  Kritik  wird  auf  diese  Weise  der  Eindruck  erweckt,  als  ob  dieses 
Kapitel  die  Hauptsache  wäre.  Der  Schaden,  der  damit  angerichtet  wird, 
liegt  nicht  bloß  auf  Seiten  des  ungerecht  beurteilten  Verfassers,  sondern  auch 
auf  der  des  Lesers,  der  durch  den  falschen  Eindruck  irregeführt  wird.  Li 
Zusammenfassung  des  Gesagten  muß  also  gefordert  werden,  daß  jeder  Be- 

sprecher eine  gute  und  getreue  Inhaltsangabe  der  kritisierten  Arbeit  liefert, 
daß  er  sie  mit  möglichster  Zurückdrängung  alles  unnützen  Subjektiven  in  allen 
ihren  Teilen  gleichmäßig  werte,  daß  er  seine  Urteile  zwar  deutlich,  wo  es 
nottut,  scharf  herausarbeitet,  daß  er  sie  aber  in  eine  gemäßigte  und  ruhige 
Form  faßt,  die  schon  in  dieser  Ruhe  die  notwendige  Sachlichkeit  widerspiegelt. 

Unerlaubt  ist  die  jetzt  so  häufig  wiederkehrende  Erscheinung,  daß  in  Sammel- 
berichten und  „Notizen"  über  längere  Arbeiten  mit  wenigen  Worten  ganz 

subjektive  Werturteile  ausgedrückt  werden.  Schließlich  sei  noch  auf  die  Not- 
wendigkeit, genaue  bibliographische  Daten  über  besprochene  Schriften  und 

Aufsätze  zu  geben  (womöglich  auch  Angabe  des  Verlegers  und  Höhe  des 
Preises !)  hingewiesen. 

Die  Pflege  des  Besprechungswesens  liegt  in  den  Händen  der  Zeit- 
schriften. Der  Schriftleiter  sendet  in  der  Regel  die  bei  ihm  von  den  Ver- 

legern und  Verfassern  einlaufenden  Bücher  und  Sonderabdrücke  an  die  ihm 
zuständig  erscheinenden  und  mit  ihm  in  Verbindung  stehenden  Gelehrten. 

Vom  Standpunkte  der  Zeitschriften  ist  es  ebenfalls  der  Zweck  der  Literatur- 
berichte, einerseits  ein  klares  und  objektives  Bild  von  den  augenblicklich 

herrschenden  Bewegungen  und  Richtungen  zu  geben  und  andererseits  Stellung 

zu  nehmen  zu  den  wissenschaftlichen  Neuerscheinungen.  Leider  lassen  es  ge- 

rade in  Deutschland  die  Besprechungen  so  oft  an  wirklicher  „Würdigung" 
fremder  Leistungen  fehlen  und  gefallen  sich  in  Nörgelei  und  Besserwissen. 

Als  Beispiel  eines  scharfen,  aber  höchst  verdienstvollen  Kritikers  sei  Alfr.  v.  G  u  t- 
s  c  h  m  i  d  genannt,  der  auf  dem  Gebiete  der  altorientalischen,  alten  und  altchristlichen 
Geschichte  reinigend  und  säubernd  gewirkt  hat.  Viele  seiner  zerstreut  erschienenen  Be- 

sprechungen sind  in  seinen  Kl.  Schrr.  hg.  von  Frz.  Rühl  5  Bde.  1889  ff.  wieder  abgedruckt. 
Auch  als  Besprecher  und  Huchkritiker  mustergebend  ist  es,  was  auf  diesem  Felde 
Paul  Schef  f  er- Bo  ichor  st  geleistet  hat.  Man  lese  dessen  Gesammelte  Schrr.  2  = 
Histor.  Studien  43  (1905).  Ein  Mei.ster  der  Form,  bewährt  er  sich  durch  eine  glückliche 
Mischung  kritischer  Schärfe,  anmutiger,  von  kaustischem  Witz  durchleuchteter  Darstellungs- 

art. Eine  Lektüre  der  laufenden  Zeitschriften  unterrichtet  am  besten  über  das  moderne 

Besprechungswesen. 

§  5.    Der  mündliche  Vortrag*. 

Die  mündlich  vorgetragene  Darstellung  muß  in  der  ganzen  Anlage  und 
in  allen  ihren  Teilen  zum  Ausdruck  bringen,  daß  sich  der  Vortragende  des 

Unterschieds  bewußt  war,  der  zwischen  der  Rede  und  der  „Schreibe"  besteht. 
Der  tiefste  wissenschaftliche  Gehalt  eines  Vortrages  kann  für  Zuhörer,  die 
den  besten  Willen  mitbringen,  zerflattern  und  wertlos  sein,  wenn  der  Redner 

die  Rücksichten   außer  acht   läßt,    die   er   seinem    Publikum    schuldet.     Diese' 



§  5.  Der  mündliche  Vortrag.  335' 

Rücksichten  müssen  sich  beziehen  1.  auf  die  Aufnahmefähigkeit  der  Zuhörer, 

2.  auf  die  Möglichkeit,  die  in  seinen  Ausführungen  gegebenen  Ergebnisse  nach- 
zuprüfen. 

Die  Aufnahmefähigkeit  des  Zuhörers  ist  gegenüber  der  des  Lesers  enger 
begrenzt.  Im  allgemeinen  ist  anderthalb  Stunden,  wohl  das  Aeußerste,  was  man 
einem  Publikum  zumuten  kann,  wenn  es  sich  um  den  ununterbrochenen  Vor- 

trag eines  einzelnen  handelt.  Auch  rauschen  in  mündlichen  Darlegungen 
Einzelheiten  leichter  vorüber  als  beim  Lesen.  Und  damit  berühren  wir  auch 

schon  die  Frage  der  Xachin'üfungsmöglichkeit.  Der  Leser  ist  in  der  Lage, 
mit  der  Lektüre  innezuhalten,  das  Gelesene  nochmals  durchzulesen,  die  ange- 

führten Beweisgründe  des  Verfassers  mit  denen  eines  anderen  zu  vergleichen, 
Zitate  nachzuschlagen,  also  die  Arbeit  anderer  nochmals  durchzuarbeiten. 
Demgegenüber  befindet  sich  der  Zuhörer  in  ungünstigerer  Stellung.  Freilich  ist 
ein  kritisch  angelegtes  Auditorium  im  Bewußtsein  dieser  seiner  Schwäche 
um  so  mißtrauischer. 

Der  Vortragende,  der  naturgemäß  die  Absicht  hat,  seine  Zuhörer  zu 
überzeugen,  muß  diesen  Tatsachen  Rechnung  tragen  und  die  entsprechenden 
Folgerungen  daraus  ziehen.  Was  also  den  Inhalt  betrifft,  wird  er  sich  für 
das  Ganze  einer  besonderen  Kürze  zu  befleißen  haben.  Im  einzelnen  wird  er 
aber  oft  ausführlicher  sein  müssen  als  der  Schriftsteller,  denn  er  muß  Dinge 

anführen,  die  der  Schreiber  durch  Verweise  auf  Literatur-  oder  Quellenwerke 
kurz  abtun  kann.  Dieser  Zwiespalt  zwischen  der  Forderung  nach  Kürze  und 
andererseits  nach  Ausführlichkeit  läßt  sich  überbrücken,  wenn  der  Redner 

typische  Beispiele  auswählt  und  an  ihnen  die  notwendigen  Einzelheiten  auf- 
zeigt. Im  übrigen  ist  es  für  ihn  nie  von  Vorteil,  alles  zu  sagen,  was  er  weiß. 

Nicht  nur,  weil  dies  auf  die  anderen  meist  ermüdend  wirkt,  sondern  weil  jeder 

wissenschaftliche  Vortrag,  der  nicht  Lehr-  oder  Festvortrag  ist,  zu  nachheriger 
Ausspracbe  führen  soll.  In  dieser  Aussprache  lassen  sich  aber  Einzelheiten 
viel  ungezwungener  und  wirksamer  anbringen  als  im  Vortrage  selbst.  —  Gewarnt 
muß  ferner  werden  vor  längerer  Aufzählung  von  Büchertiteln,  Namen,  Zahlen, 
von  ausführlichen  statistischen  Reihen.  So  eindrucksvoll  ein  paar  zahlen- 

mäßig gegründete  Gegenüberstellungen  sein  können,  so  ertötend  wirkt  die 
Aufzählung  von  Statistiken,  die  der  Leser  leicht  überblickt,  der  Hörer  aber 
nicht  im  Gedächtnis  behalten  kann.  Hier  vermögen  unter  Umständen  graphische 
Darstellungen  zu  Hilfe  zu  kommen. 

Die  F  0  r  m  des  Vortrages  verlangt  zunächst  möglichste  Durchsichtigkeit 
des  Gedankenaufbaus.  Diese  wird  einmal  durch  streng  logische  Gliederung 

aller  Beweisgründe  am  sichersten  erreicht,  dann  aber  dadurch,  daß  die  Dar- 
stellung sich  aller  Abschweifungen  enthält  und  die  Dinge  auf  die  kürzeste 

Formel  zu  bringen  sucht.  Infolgedessen  muß  auch  alles  schärfer  zugespitzt 
sein  als  in  einer  Abhandlung.  Der  Hörer  muß  sich  auf  ein  bestimmtes  Ziel 

hingedrängt  füblen,  um  mitgehen  zu  können.  Deshalb  wird  es  sich  als  wert- 
voll erweisen,  wenn  der  Sprechende  am  Schluß  eine  knappe  Zusammenfassung 

aller  Für  und  Wider  gibt  und  das  Ergebnis  seiner  Darlegungen  in  bündiger 
Form  wiederholt. 

Der  Stil  eines  Vortrages  ergibt  sich  einerseits  aus  dem  besonderen 
Zweck,  dem  er  dienen  soll,  und  aus  den  Forderungen,  die  an  Inhalt  und  Form 
der  Rede  überhaupt  zu   stellen    sind.     Stets  halte    man  sich  gegenwärtig,    daß 
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jeder  Vortrag  der  idealen  Gesprächsform  sich  nähern  müsse.  AVenn  auch 
nicht  in  tatsächlichem,  so  steht  der  Redner  doch  in  gedanklichem  Verkehr 

mit  seinem  Auditorium.  Die  , rhetorische'  Frage  ist  deshalb  nicht  bloß  als 
Redefigur  zu  betrachten,  sie  stellt  auch  psychologisch  den  Zusammenhang 
zwischen  dem  Sprechenden  und  seinen  Zuhörern  her.  Ueberhaupt  muß  jeder 
Vortrag  so  angelegt  sein,  daß  er  das  Auditorium  zur  geistigen  Mitarbeit  auf- 

fordert. Dazu  kann  die  Stilistik  das  Ihrige  beitragen,  wenn  auch  hier  auf 
klare  Uebersichtlichkeit  der  einzelnen  Abschnitte  und  Sätze  hingearbeitet  wird. 
Wohlausgefeilte  Perioden,  die  sich  sehr  gut  lesen,  können  in  mündlicher 
Wiedergabe  einschläfernd  wirken,  wenn  der  innere  Aufbau  der  einzelnen 
Sätze  nicht  der  Gesprächsform  nachstrebt.  Infolgedessen  sind  Wiederholungen 
desselben  betonten  Ausdruckes,  die  in  der  Schulstilstik  für  schriftliche  Dar- 

stellungen als  verpönt  gelten,  hier  geradezu  geboten.  Auf  das  Prädikat,  mit 
dem  die  kunstvoll  gefügte  Periode  sich  endlich  schließt,  ängstlich  warten  zu 
müssen,  ermüdet  mit  der  Zeit.  Nur  eine  lebhaft  bewegte  Sprache  tut  da  ihren 
Dienst. 

Im  übrigen  hat  sich  Form  und  Stil  den  besonderen  Zwecken  des  Vor- 
trages anzupassen.  Der  Lehrvortrag  unterliegt  ähnlichen  Gesetzen  wie  das  Lehr- 
buch, der  Vortrag  über  neue  Forschungsergebnisse  entspricht  der  Abhandlung. 

Immer  muß  man  sich  aber  gegenwärtig  halten,  daß  die  wörtliche  Wiedergabe 
einer  Arbeit,  die  ursprünglich  als  mündlicher  Vortrag  gedacht  und  in  diesem 
Sinne  entworfen  war,  im  Druck  viel  weniger  einbüßt,  als  umgekehrt  ein  für 
den  Druck  bestimmter  und  so  gedachter  Entwurf,  der  vom  Vortragenden  dann 
abgelesen  oder  aus  dem  Gedächtnis  wortgetreu  wiedergegeben  wird. 

An  nachträglichen  Veröffentlichungen  gehaltener  Vorträge  mangelt  es  nicht.  Die 
deutschen  Universitätsschriften  haben  deren  eine  grofse  Zahl  hervorgebracht.  Die  Nötigung 
vor  einer  nicht  rein  fachlich  vorgebildeten  Zuhörerschaft  Gegenstände  weiteren  Umfanges 
vorzutragen,  hat  manche  vorzügliche  Leistung  hervorgebracht.  Freilich  für  die  Form 
der  Rede  sind  sie  nicht  alle  beispielgebend.  —  Jak.  Grimm,  Auswahl  aus  den  kleineren 
Schrr.  1871;  Heb.  v.  Sybel,  Vorträge  und  Aufsätze  ^885;  Theod.  Mommsen,  Reden 
u.  Aufsätze  2  1905;  Ernst  Curtius,  Altertum  u.  Ggw.  3  Bde.  1875—89;  J.  v.  D  öllin  ger, 
Akademische  Vorträge  3  Bde.  1888—91;  Fei.  Stieve,  Abhandlungen,  Vorträge  u.  Reden 
1900;  Hs.  Delbrück,  Erinnerungen,  Aufsätze  u.  Reden  1902:  Er.  M  a  r  c  k  s  .  Männer 
u.  Zeiten  2  Bde.  1912. 

§  6.    Die  Sprache  als  Ausdrucksmittel  der  Geschichtswissenschaft. 

Klar,  übersichtlich,  den  besonderen  Zwecken  jeweils  angepaßt  —  mit 
diesen  Worten  ist  eigentlich  so  ziemlich  alles  gesagt,  was  dem  Geschichts- 

schreiber für  seine  sprachliche  Formgebung  nottut.  Freilich  muß  man  in  Be- 
tracht ziehen,  daß  vielleicht  keine  Wissenschaft  auch  sprachlich  vor  so  ver- 

schiedene Aufgaben  gestellt  wird  als  gerade  die  Geschichte.  Als  Forschung 
hat  sie  das  gleiche  zu  erfüllen  wie  jede  andere  geisteswissenschaftliche  Forschung, 

in  der  Schilderung  des  Zuständlichen  soll  sie  möglichste  Anschaulichkeit  auf- 
weisen, in  der  Darstellung  aber  des  bewegten  Lebens  muß  sie  der  Leidenschaft, 

der  Begeisterung,  dem  Jammer  und  der  Enttäuschung  der  handelnden  und 
leidenden  Menschen  Worte  zu  leihen  vermögen.  Und  zu  alledem  muß  sie  es 
verstehen,  ohne  gespreizt  und  gekünstelt  zu  sein,  doch  den  besonderen  Duft, 
den  jede  Zeit  ausatmet,  die  Stimmung  anzudeuten  und  wiederzugeben,  aus  der 
lieraus    die    Gefühle    und    Denkweise    und    Handlungen    der    geschichtlichen 
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Menschen  allein  verständlich  werden.  Dieser  letzten  Forderung  glauben 
manche  am  besten  dadurch  gerecht  zu  werden,  daß  sie  die  „Quellen  selbst 

sprechen  lassen".  Das  ist  aber  ein  rein  äußerliches  Hilfsmittel,  das  noch 
dazu  höchst  unschön  wirkt,  wenn  es  öfter  angewendet  wird.  Ein  solches 

Kunterbunt  von  veralteten,  vielleicht  sogar  unverständlichen  Wort-  und  Ge- 
dankenfolgen verrät  weniger  den  Geist  einer  vergangenen  Zeit  als  die  Geistes- 

armut des  Verfassers,  Ab  und  zu  angewandt,  sparsam  und  stets  an  richtiger 
Stelle  verwendet,  kann  freilich  der  Gebrauch  eines  Ausspruches  oder  Aus- 

druckes, der  in  seiner  ursprünglichen  Form  gebracht  wird,  die  Eigenart  einer 
Persönlichkeit,  einer  Zeit  oder  eines  Volkes  dem  Leser  deutlicher  werden 
lassen  als  lange  Umschreibungen. 

Der  bestimmten  Farbe,  die  einer  Kultur  eigen  ist,  muß  sich  die  Sprache 
namentlich  im  Gebrauche  von  Bildern  einfügen.  Es  ist  ein  Zeitverstoß 

(Anachronismus),  wenn  Vir.  v.  Wilamoiv'itz-Moellendorff,  Griech.  Tragödien  ̂   3 
(1909)  S.  15  von  Euripides  sagt,  daß  er  das  „Gedicht  zu  Papier  warf". 
Solche  Verfehlungen  stören  die  Stimmung,  die  von  jeder  geschichtlichen 
Schilderung  ausgehen  soll.  Der  Historiker  muß  bei  seinen  Darlegungen 
möglichst  im  Bilde  der  Zeit  bleiben,  die  er  schildert.  Das  hindert  natürlich 
nicht,  daß  er  uns  in  gutgewählten  Analogien  vergangene  Verhältnisse 
dadurch  näherzubringen  sucht,  daß  er  Fach-  und  Kunstausdrücke  der 
Gegenwart  auf  ähnliche  Erscheinungen  aus  der  Geschichte  anwendet  (vgl.  o. 
S.  82).  TJi.  Mommsen  hat  vielleicht  hierin  des  Guten  zu  viel  getan.  Er  spricht 

vom  „Generalstab"  und  von  „Adjutanten"  des  Pompejus,  von  einem  „Tempel- 
konsistorium" von  „Konservativen"  und  von  „liberalen  Konservativen"  in  Alt- 

rom, von  „Industrierittern"  und  einer  „bürgerlich  liberalen  Opposition".  Gegen- 
über dem  steilleinenen  Schulmeistertum,  mit  dem  vor  ihm  von  Philologen  die 

alte  Geschichte  betrieben  wurde,  bildete  für  viele  diese  neue  Art,  die  alt- 
römische Welt  zu  erleben,  eine  wahre  Erlösung.  Natürlich  lauert  in  dem 

Versuche,  sich  die  Vergangenheit  gleichsam  mit  Gewalt  sprachlich  anzueignen 
und  an  sich  zu  reißen,  manche  Gefahr.  Man  erweckt  leicht  falsche,  unge- 

schichtliche Vorstellungen.  Ganz  besonders  bedenklich  wird  es,  wenn  aus  der 

sprachlichen  Analogie  sachliche  Folgerungen  gezogen  werden. 
Einen  Vorteil  besitzt  die  Geschichtswissenschaft,  sie  ist  nirgends  ge- 

zwungen undeutsch  zu  schreiben.  Im  Gegensatz  zur  Medizin,  Rechtswissen- 
schaft oder  Physik  ist  sie  als  Wissenschaft  nirgends  durch  fremdsprachige 

Fachausdrücke  erheblich  gehemmt.  Die  einzelnen  Forschungszweige  wie 
Schriftenkunde  oder  ürkundenlehre  haben  zwar  herkömmlicherweise  solche 
Kunstwörter,  doch  spielen  diese  keine  allzugroße  Rolle.  Dieses  Vorteils  soll 
sich  der  Darsteller  auch  bedienen.  Wenn  z.  B.  Edd.  Fuder  noch  immer  mit 

"Wörtern  wie  „deroutieren",  „foudroyant",  „Prosperität"  herumwirft,  so  begeht 
er  damit  nicht  bloß  einen  Verstoß  gegen  die  deutsche  Sprache,  sondern  bringt 
sich  selbst  um  die  Dauer  seiner  Wirkung.  Bei  der  fortschreitenden  Ent- 
welschung,  der  unsere  Sprache  glücklicherweise  entgegengeht,  wird  ein  derartig 
mit  Fremdwörtern  gespicktes  Buch  in  kürzester  Zeit  ungenießbar  werden.  Ist 
es  fast  schon  jetzt.  Freilich  umfaßt  die  Geschichte  so  verschiedene  Gebiete, 
daß  sie  an  deren  Ausdrucksweise  vielfach  gebunden  ist.  Das  staatliche  Leben 

mit  allen  seinen  Einrichtungen,  Behörden,  Aemtern,  das  religiöse  und  kirch- 
liche und  vor  allem  das  poUtische  mit  seiner  Gliederung   und   seinen  Schlag- 

Wilhelni  Bauer,   Einführung.  22 
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Worten  gibt  der  Geschichte  eine  Fülle  von  sprachlichem  Material  zur  Ver- 
fügung und  Verwaltung,  das  schlechterdings  unübersetzbar  ist.  Man  kann 

nach  dem  Beispiele  Moiiiiusens  die  eine  oder  andere  Bezeichnung  modernisieren, 
aber  eine  allzu  entschiedene  und  weitgehende  Verdeutschung  würde  oft  das 
feinste  verwischen.  Wir  dürfen  nicht  vergessen,  daß  gewissen  im  öffentlichen 
Leben  gebrauchten  Worten  (besonders  Schlagworten)  ein  bestimmter  Gefühls- 

wert innewohnt,  der  sich  nur  diesem  und  keinem  anderen  Worte  eignet.  Diese 
Worte  brauchen  nicht  aus  der  Zeit  zu  stammen,  die  wir  schildern,  sie  können 
aus  unserer  Gegenwart  stammen,  aber  gerade  deshalb  vermögen  sie  blitzhell 
manche  dunklen  Teile  geschichtlichen  Geschehens  zu  beleuchten  und  uns  zu 

verdeutlichen.  Die  „imperialistischen"  Pläne  Alexanders  des  Großen,  die 
„absolutistische"  Regierungsweise  Diokletians,  die  „sozialistischen"  und  „kommu- 

nistischen" Tendenzen  mancher  Wiedertäufer,  das  sind  Wortverwendungen, 
die,  sofern  sie  in  wesentlichen  Teilen  Aehnlichkeitsmerkmale  aufweisen,  bis- 

weilen klärend  wirken  können. 
Je  nach  den  kulturellen  Interessen  des  Geschichtsschreibers  oder  d£S 

Zeitraumes,  den  er  zu  schildern  unternimmt,  drängen  sich  auch  Fachwörter 

aus  der  Kunst-  und  Literaturgeschichte,  der  Philosophie  oder  aus  dem 
Wirtschaftsleben  in  das  Geschichtliche  hinein.  Dabei  hat  natürlich  auch  die 

Mode  das  Wort.  Alf.  Biese,  Die  EntivicMung  des  Naturgefälds  hei  den  Griechot 
und  Bömern  2  (1884)  S.  191  spricht  davon,  daß  sich  mit  Hadrian  und  Apulejus 

das  „Rokoko"  römischer  Literatur  eröffne.  Fcml  JoacJiinisen^  Ans  der  E)d- 
ivicldung  des  itcdien.  Humanismus  in  HZ.  121  (1920)  S.  198  nennt  Mussato 

einen  „barocken  Gotiker".  Wm.  ScJimid  schreibt  Ueher  den  Imlturg dielten  Zu- 
summe)di(mgund  die  Bedeutung  der  griechischen  Benaissance  in  der  Bönierzeit  1898. 

Und  ebenso  wird  das  Wort  „Aufklärung"  als  ein  allgemein  kultureller  Be- 
griff gebraucht.  Vgl.  Wm.  Nestle,  PolitiJc  und  Aufldürung  in  Griechenland  am 

Ausgang  des  5.  Jhts.  v.  Chr.  in  N.  Jhh.  für  das  Jdass.  Altert.  G.  u.  Dl.  Lit.  12 

(1909)  S.  1—22.  In  ähnlicher  Weise  werden  „Naturalwirtschaft",  „Kapitalis- 
mus", „Sozialismus",  „Klassenkampf"  trotz  ihrem  schwankenden  und  unsicheren 

Gedankeninhalt  und  mangelhafter  Begriffsschärfe  immer  wieder  gebraucht. 

Bis  jetzt  hat  sich  noch  keine  feststehende  Regel  gebildet,  die  über  Zulässig- 
keit  oder  Unzulässigkeit  dieser  Wortverwendung  entschiede.     Vgl.  V  §  2. 

Ein  Wort  noch  über  den  Gebrauch  der  Zeitformen.  Die  Mehrzahl 

aller  geschichtlichen  Darstellungen  ist  erzählenden  Inhalts.  Es  herrscht  also 
im  Deutschen  das  Imperfekt  vor.  AVo  freilich  ein  Bild  entworfen  wird  etwa 

von  einer  Persönlichkeit  (Literarisches  Porträt)  vgl.  XI  §  6  oder  in  Augen- 
blicken der  höchsten  Spannung,  die  uns  wie  etwas  Selbsterlebtes  vorgeführt 

werden,  da  fällt  der  Erzähler  in  die  Gegenwart.  Ein  Kunstgriff,  den  Franzosen 
und  auch  neuere  deutsche  Geschichtsschreiber,  z.  B.  Aug.  Fournier,  verwenden, 
um  diese  Gegenwartsvorstellung  noch  zu  erhöhen,  besteht  in  dem  Gebrauche 
des  Futurums.  Der  Historiker  weiß  selbstverständlich  das  Folgende.  Er  will 
aber  dies  verwischen,  um  die  Spannungsgefühle  nicht  zu  schwächen,  und 
schildert  nun  das  Kommende  ganz  vom  Gesichtspunkt  des  Zeitgenossen,  wie 
eine  Zweifelsfrage  an  das  Schicksal.  Alles  das  darf  aber  nur  mit  Vorsicht 
und  in  geringem  Ausmaße  angewandt  werden. 

An  der  richtigen  Wahl  des  Eigenschaftswortes  erkennt  man 
aber  erst  den  Geschichtsschreiber.     Sie  ist  der  Maßstab  für   die  Reife  seines. 
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Urteils.  Unfertige  und  Urteilslose  glauben  den  inneren  Mangel  durch  Ueber- 
treibungen  (Superlative)  verdecken  zu  können,  Verfasser,  denen  die  Zucht  des 
Denkens  abgeht,  gefallen  sich  in  burschikosen  Ausdrücken.  Die  wohlerwogene, 
bedachte  Art  des  geschichtlichen  Urteils  prüft  lange,  ehe  sie  ein  schmückendes 
oder  tadelndes  Beiwort  gebraucht. 

An  zusammenfassenden  Betrachtungen  über  die  Sprache  im  Dienste  der  Geschichts- 
wissenschaft mangelt  es  noch.  Systematische  Stiluntersuchungen  an  modernen  Geschichts- 

werken sind  selten.  Eine  Ausnahme  macht  Albert  Fries,  Aus  meiner  stilistischen  Studien- 
raappe  1910,  wo  im  1.  Teil  Hch.  v.  Treitschkes  Stil  genau  behandelt  wird.  Die  beste 
Schulung  liegt  in  der  Lektüre  guter  Werke  und  in  der  Beschäftigung  mit  der  deutschen 
Sprache. 

§  7.    Geschichtliche  Darstellung-skunst. 

Die  geschichtliche  Darstellung  folgt  den  gleichen  Gesetzen  wie  die  er- 
zählende bzw.  beschreibende  Prosa.  Es  wurde  schon  erwähnt,  daß  der  Ge- 

schichtsschreiber nur  dann  seine  Aufgabe  ganz  erfüllt,  wenn  er  spannend  zu 
schreiben  versteht.  Dementsprechend  hebt  seine  Erzählung  mit  der  vorbe- 

reitenden Erklärung  der  Verhältnisse  und  Kräfte  an,  die  im  folgenden  eine 
Rolle  spielen  werden  (Exposition),  leitet  hinüber  zu  der  Verwickelung  dieser 
Verhältnisse,  zum  Spiel  und  Gegenspiel  dieser  Kräfte,  um  schließlich  auszu- 
klingen  in  der  Entspannung,  die  uns  aus  dem  ringenden  Werden  der  Dinge 
das  Gewordene  vor  Augen  stellt  und  mit  einem  Blick  in  die  Zukunft  ahnen 
läßt,  daß  auch  das  nur  eine  Atempause  ist  im  Drang  zu  neuen  Gestaltungen. 
Das  ungefähr  ist  das  Gerüst  aller  geschichtlichen  Darstellung. 

Der  großen  und  kleinen  Hilfsmittel,  um  uns  dieses  Werden  zur  An- 
schauung zu  bringen,  gibt  es  eine  Menge.  Um  mit  der  Schilderung  des  Zu- 

ständlichen  nicht  zu  ermüden,  indem  man  Einzelheit  an  Einzelheit  aneinander- 
fügt, greift  der  kundige  Erzähler  besonders  kennzeichnende  Merkmale,  die 

für  die  Verhältnisse  eine  gewisse  Allgemeingültigkeit  haben  heraus  und  formt 
sie  zu  einem  abgerundeten  Ganzen.  So  veranschaulicht  uns  JRatiJce  in  den 
GeschicJifen  der  ronian.  n.  germ.  Völker  in  dessen  SW.  34  S.  85  die  Zustände 
in  Florenz  im  15.  Jht.  durch  das  Genrebild,  das  er  uns  von  dem  Leben  eines 
Florentiner  Bürgers  entwirft.  Die  Persönlichkeiten  aber,  die  hernach  handelnd 
auftreten  sollen,  werden  an  geeigneter  Stelle  in  einem  literarischen 
Porträt  festgehalten.  Berühmt  in  dieser  Hinsicht  ist  jenes,  das  er  uns 

ebda.  S.  70  ff.  von  Maximilian  I.  geschenkt  hat.  In  geschickter  Gegenüber- 
stellung der  zahlreichen  Bilder  und  Schilderungen  des  Fürsten  und  des  Mangels 

an  einer  genügenden  geschichtlichen  Darstellung  beginnt  er  zunächst  im  er- 
zählenden Tone,  um  plötzlich  innezuhalten  und  nun  im  Präsens  Maximilians  Reg- 

samkeit zu  schildern.  Das  geschielit  nicht  durch  abstrakte  Behauptungen.  .,In 
seinen  Bergwerken  ist  er  ein  guter  Schiener,  in  seinen  Rüstkammern  der  beste 
Plattner,  der  andere  in  neuen  Erfindungen  zu  unterrichten  weiß ;  die  Büchse 
im  Arm,  überwindet  er  seinen  besten  Schützen  Georg  Burkhard  mit  dem 
groben  Geschütz,  das  er  zu  bohren  gelehrt,  das  er  auf  Räder  geschafft,  trifft 
er  meist  am  nächsten  ans  Ziel;  er  befehligt  sieben  Hauptleute  in  ihren  sieben 

Sprachen;  er  wählt  und  mischt  seine  Speise,  seine  Arznei  selbst".  Und  in 
der  gleichen  Art  wird  seine  tägliche  Lebensweise,  seine  Politik  geschildert, 
stets  an  konkreten  Beispielen,  die  unserer  Phantasie  ungleich  mehr  bieten  als 

22* 
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Aussagen  allgemeinen  Inhalts.  Alles  das  wird  an  dem  bewegten  Menschen 
gezeigt.  Diese  Schilderung  mündet  nun  in  eine  kennzeichnende  Anekdote,  die 
uns  Maximilian  als  Ritter  und  als  Kaiser  in  seiner  ganzen  Herrlichkeit  dar- 

stellt. Ein  einziger,  das  vorhin  Gesagte  zusammenfassender  und  die  Zukunft 
andeutender  Satz  beschließt  in  stimmungsvoller  Weise  dieses  Porträt.  Vgl. 
Hell.  Vockeradt,  Das  Studium  des  dt.  Stils  an  stilistischen  Musterstilclxen,  Jher.  des 

Gymn.  .zu  BecMingshausen  1897/8.  —  Tacitiis,  Gihhon,  Mommsen,  TreitschJcc 
waren  Meister  solcher  Charakteristiken.  Oft  schrumpfen  solche  Bilder  zu  ein 
paar  kennzeichnenden  Beiworten  zusammen.  „Für  jenen  eckigen,  vornehmen 

Mustersoldaten  .  .  ."  (Pompejus),  „Der  Don  Quixote  der  Aristokratie"  (Marcus 
Porcius  Cato).  „Von  Lucius  Cassius  gar  begriff  es  niemand,  wie  ein  so  dicker 

und  einfältiger  Mann  unter  die  Verschwörer  geraten  sei.'-  So  schildert 
Mommsen  die  handelnden  Persönlichkeiten. 

Der  gute  Erzähler  wird  es  stets  vermeiden,  den  Leser  durch  langatmige 
Beschreibungen  zu  ermüden.  Mag  auch  für  manchen  modernen  Künstler  das 

Gebot  der  epischen  Objektivität,  das  Lessing  aufgestellt  hatte,  un- 
gültig sein,  für  den  Geschichtsschreiber  wird  es  um  so  ratsamer  bleiben,  als  sie 

mit  der  geschichtlichen  in  gewissem  Sinne  zusammenfällt.  Hier  hat  der  Ver- 
fasser noch  weniger  als  in  der  Dichtung  ein  Becht,  mit  seinem  Ich  hervorzu- 

zutreten. Immer  wird  aber  die  Anschaulichkeit  gewinnen,  wenn  wir  a)  die 
Menschen  in  der  Bewegung  schildern,  statt  sie  Zug  um  Zug  zu  beschreiben  und, 
b)  wenn  wir  sie  in  der  Wirkung  zeigen,  die  sie  auf  andere  gemacht  haben. 

Gerade  dieses  Kunstgriffes  hat  sich  TrcitscJilc  mit  großem  Erfolge  bedient.  — 
Schon  aus  praktischen  Gründen,  um  die  Fülle  der  Beziehungen  und  Einzel- 

heiten in  das  Ganze  einordnen  zu  können,  aber  auch  um  die  Spannung  zu 
erhöhen,  wird  der  Darsteller  Episoden  einstreuen.  Sie  müssen  natürlich 
ebenfalls  nur  mit  Maß  und  im  richtigen  Verhältnis  zur  Gesamtheit  verwendet 
werden. 

Das  Hervortreten  der  Person  des  Geschichtsschreibers  als  urteilenden 

und  mitfühlenden  Menschen  ist  natürlich  möglichst  zu  vermeiden,  doch  wird 
es  nie  ganz  zu  vermeiden  sein.  Vgl.  IV  §  1.  Wenn  man  nicht  wie  Edd.  Fncter 
im  darstellenden  Teil  seiner  G.  des  europ.  Staatensystems  zum  chronikalischen, 
reinen  Berichterstatterstil  zurückkehren  will,  so  wird  man  unmittelbar  oder  mittel- 

bar zu  den  erzählten  Vorgängen  und  abgebildeten  Persönlichkeiten  Stellung 
nehmen  müssen.  Dieser  subjektive  Anteil  kommt  nicht  bloß  in  der  Verteilung 
von  Licht  und  Schatten  zum  Ausdruck,  sondern  auch  vielfach  in  Form  allge- 

meiner, lehrhafter  Behauptungen  (Sentenzen),  deren  Auswahl  natürlich  in 
persönlichen  Erlebnissen  und  Erfahrungen  ihren  letzten  Grund  hat.  „Die 
demokratische  Servilität,  die  zu  allen  Zeiten  mit  der  höfischen  gewetteifert 

hat  ..."  „Die  Pharisäerpartei,  der  nach  Priesterart  der  Sieg  ihrer  Partei 
um  den  Preis  der  Unabhängigkeit  und  Integrität  des  Landes  nicht  zu  teuer 

erkauft  war  .  .  .  ."  „So  gleichgültig  auch  an  sich  dem  Advokaten  die  Rechts- 
frage sein  mochte  .  ."  „Aus  derlei  Behauptungen  spricht  der  ganze  Mommsen. 

Man  könnte  aber  eine  gleiche  Blütenlese  aus  Tacitiis,  aus  Carlylc,  Bänke  oder 
TreitschJcc  zusammenstellen.  Soziologische  Geschichtsschreiber  sind  vorsichtiger 

mit  allgemeinen  Behauptungen,  sofern  diese  nicht  in  ihren  soziologischen  Ueber- 
zeugungen  ruhen,  aber  die  Art,  wie  Juhi  Fncter  in  seiner  (r.  der  Ncncrcn 

Historiographie  z.  B.  Herder  als  „Weimarer  Kleinbürger"  kennzeichnet,  wenn. 
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er  von  Froude  behauptet:  „Die  englische  Breite  wurde  zwar  auch  er  nicht 

los",  oder  wenn  er  sagt:  „Mit  der  Seelenruhe  des  Oberlehrers  der  alten 
Schule,  der  normal  und  pathologisch  angelegte  Kinder  über  denselben  Kamm 

schiert,  verteilt  Giesebrecht  seine  Zensuren",  so  sind  das  eben  verdeckte,  ver- 
schämte Sentenzen,  die  die  subjektive  Meinung  des  Verfassers  über  den  geistigen 

Gesichtskreis  eines  "Weimarer  Kleinbürgers,  über  englische  Erzählerfreude  und 
Beschränktheit  der  Oberlehrer  alten  Stils  als  allgemeine  Wahrheiten  voraus- 

setzen. Das  schadet  auch  nichts.  Die  geschichtliche  Darstellung,  will  sie 

nicht  farblos  und  gestaltungsarm  werden,  bedarf  der  Leitung  eines  redlichen, 
Wahrheitssuchenden  und  lebenserfahrenen  Führers.  Die  Wahrheit  erlebt  jeder 
in  sich  selbst  anders.  Wer  aber  aus  Aengstlichkeit  oder  wissenschaftlicher 

Voreingenommenheit  nicht  wagt,  die  Wahrheit,  wie  er  sie  sieht,  auch  zu  ver- 
künden, der  taugt  nicht  zum  Geschichtsschreiber. 

XII. 

Anleitung  zur  Benützung  der  bibliographischen  Hilfsmittel. 

§  1.    Die  Wahl  des  Themas. 

Die  Wahl  des  Themas  ist  von  Bedeutung  für  den  Bearbeiter  wie  für  die 
Wissenschaft,  denn  sie  bestimmt  bisweilen  die  ganze  künftige  Arbeitsrichtung 
des  jungen  Gelehrten  und  kann  je  nachdem  unnütze  Zeitvergeudung  sein  oder  ein 
Mittel  unser  Wissen  weiterzuführen.  Insofern  ist  an  der  richtigen  oder  unrichtigen 
Wahl  die  Wissenschaft  als  solche  ebenfalls  beteiligt.  Deshalb  wird  der  Neu- 

ling gut  tun,  sich  hiebei  der  Führung  seines  Lehrers  oder  sonst  eines  erfahrenen 
Fachmannes  anzuvertrauen.  Andererseits  ist  eine  Pflicht  der  wissenschaftlichen 

Organisationen,  Akademien,  Forschungsinstitute  usw.  durch  Verteilung  von 
Aufgaben,  Preisausschreiben  und  ähnliches  die  wissenschaftlich  Interessierten 
auf  Arbeitsgebiete  zu   lenken,   die   einen   entsprechenden  Ertrag  versprechen. 

Zu  diesen  allgemeinen  Gesichtspunkten  kommen  die  besonderen,  die  von 
der  Fähigkeit,  den  Neigungen,  die  von  der  zu  Gebote  stehenden  Zeit,  den 

persönlichen  Verhältnissen  und  Vorkenntnissen  des  Gelehrten,  von  den  staat- 
hchen,  den  Bibliotheks-  und  Archivverhältnissen  abhängig  sind.  Ein  mehr 
kritisch  angelegter  Kopf  wird  in  Quellenuntersuchungen,  einer  der  formgewandt, 
aber  mehr  der  Gemütsseite  zuneigt,  wird  eher  in  Geschichtsdarstellungen  sein 

Genüge  finden.  Wer  in  der  Umgebung,  in  der  er  sich  bewegt,  mit  praktisch- 
wirtschaftlichen Fragen  in  ständiger  Berührung  gestanden  und  Anteil  daran 

genommen  hat,  wird  vielleicht  für  wirtschaftsgeschichtliche  Themen  geeigneter 
sein  als  ein  anderer.  Wer  Sprachwissenschaft  getrieben,  suche  sich  einen 
Gegenstand,  an  dem  er  sein  Fachwissen  verwerten  kann.  Der  künftige  Archivar 
in  einem  Provinzarchiv  wird  Vorteil  daraus  ziehen,    wenn    seine  Arbeiten    an 
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geschichtliche  Ereignisse  des  Landes  anknüpfen,  in  dem  er  tätig  ist,  da  für 
solche  Vorwürfe  zumeist  auch  die  örtlichen  Büchersammlungen  und  Archive 
genügend  Hilfsmittel  enthalten.  Verlorene  Mühe  ist  es,  wenn  etwa  die  „  Finanz - 
Verwaltung  der  Stadt  Paris  unter  der  Herrschaft  der  Commune"  einer  be- 

handeln will,  der  keine  Aussicht  hat,  die  Pariser  Archive  je  zu  besuchen. 
Jedes  Thema  muß  mit  Rücksicht  auf  das  erreichbare  Literatur-  und  Quellen- 

material gewählt  werden. 

Bei  Abhandlungen  und  Untersuchungen  —  und  die  kommen  für  den 
Anfänger  zunächst  in  Betracht  —  ist  es  wichtig,  daß  der  Umfang  des  Themas 
weder  zu  weit,  noch  zu  eng,  also  gerade  so  angelegt  ist,  daß  es  dem  Verfasser 
möglich  ist,  in  der  ihm  gegebenen  Zeit  den  gesamten  Literatur-  und  Quellen- 

stoff selbständig  durchzuarbeiten,  und  er  über  den  Ausgangspunkt  hinaus  zu 
neuen  Ergebnissen  gelangen  kann.  Im  übrigen  gleicht  der  Beginn  einer  Arbeit 

jedesmal  dem  Antritt  einer  Abenteuerfahrt.  Man  weiß  die  Richtung  besten- 
falls, aber  wo  man  landen  wird,  ist  mehr  oder  weniger  ungewiß.  Das  Schlimmste 

ist,  wenn  man  am  Ende  seiner  Entdeckerfahrt  entdeckt,  daß  ein  anderer  vor 
einem  ans  Ziel  gelangt  ist. 

lieber  diese  und  andere  Fragen  :  Leop.  F  o  n  c  k ,  S.  J.  Wissenschaftliches  Arbeiten, 
Beitrr.  zur  Methodik  des  akad.  Studiums  =  VeröfF.  des  biblisch-patrist.  Seminars  zu  Inns- 

bruck 1  (1908) ;  berücksichtigt  auch  speziell  das  Geschichtsstudium. 

§  2.    Literatur  und  Quellen. 

Für  den  Bearbeiter  irgend  eines  Themas  ist  es  notwendig  zu  wissen 
oder  in  Erfahrung  zu  bringen,  was  darüber  von  anderen  bereits  gearbeitet 
worden  ist,  wo  die  Quellen  zu  finden  sind,  aus  denen  seine  Vorgänger  geschöpft 

haben  und  wo  unter  Umständen  neue  Quellen  zu  suchen  wären.  Wir  unter- 
scheiden danach  zwischen 

a)  Literatur,  d.  h.  in  unserem  Falle  alles  abgeleitete  auf  mittelbarer  oder 
unmittelbarer  Quellenverarbeitung  beruhendem  Schrifttum  und 

b)  Quellen  (s.  darüber  VIII  §  1),  die  den  ursprünglichen  Erkenntnisstoff 
darstellen,  wobei,  wie  erwähnt,  der  Quellencharakter  kein  starrer  ist.  Monnjiseiis 
Römische  Geschichte  ist  für  den  Darsteller  von  Caesars  Bürgerkrieg  Literatur, 
für  den  Geschichtsschreiber  der  deutschen  Historiographie  Quelle. 

Ist  auch  die  Quelle  der  ursprüngliche  Erkenntnisstofi",  so  wird  der  Weg 
unserer  Erkundung  zunächst  ein  umgekehrter  sein :  erst  werden  wir  die  ein- 

schlägige Literatur  und  dann  erst  die  in  Betracht  kommenden  Quellen  festzu- 
stellen haben.  Dabei  gilt  als  oberster  Grundsatz,  daß  wir  Literatur  wie 

Quellen  jedesmal  in  seiner  möglichsten  Vollständigkeit 
heranziehenmüssen. 

Um  hiebei  methodisch  vorzugehen  und  sich  vor  Lückenhaftigkeit  und 
Versehen  zu  hüten,  ist  zunächst  ein  einfacher  logischer  Gedankenvorgang 
wertvoll.  Man  fragt  sich,  in  welche  übergeordnete  historische  Begriffe  fällt 
das  Thema  hinein.  Zuerst  wird  man  sich  einiger  besonderer  Daten  versichern, 
dann  aber  geht  man  vom  allgemeinsten  Begriffe  aus  und  schreitet  allmählich 
zum  speziellen  weiter,  zieht  gleichsam  die  Maschen  des  bibliographischen  Netzes 
immer  enger  zusammen. 

Angenommen,    ich   habe   mir   als    Gegenstand   gewählt:    „Bernhard   von 
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Clairvaux  als  Kreuzzugsagitator".  Sind  mir  die  Daten  über  das  Leben 
Bernhards  nicht  gleich  geläufig,  so  werde  ich  in  einem  der  üblichen  Nach- 

schlagebücher (s.  u.)  diese  zu  gewinnen  suchen.  Ich  weiß  dann,  daß  Bernhard 
von  Clairvaux  a)  ein  Heiliger  ist,  b)  daß  er  von  1090 — 1153  gelebt  hat,  daß 
er  c)  aus  Frankreich  stammt  und  zwar  d)  aus  Fontaines  bei  Dijon,  also  aus 
dem  alten  Burgund,  daß  er  e)  dem  Zisterzienserorden  angehört  hat,  f)  Abt  von 

Clairvaux  wurde,  g)  Einfluß  hatte  auf  Papst  Eugen  III.,  h)  für  den  2.  Kreuz- 
zug wirkte,  i)  gegen  Abälard  Stellung  nahm,  k)  wider  die  südfranzösischen 

Ketzer  predigte,  1)  selbst  Vertreter  der  Mystik  war,  m)  Predigten,  Hymnen, 
Abhandlungen  in  diesem  Sinne  verfaßte.  —  Aus  diesen  Tatsachen  ergeben 
sich  mehrere  Begriffsreihen,  die  sich  bibliographisch  auswerten  lassen. 

I.  Allgemeines. 

1.  Die  zeitliche  Reihe:  Geschichte  des  jSIittelalters,  Geschichte  der  Zeit 
von  ca.  1050—1200. 

2.  Die  räumlich  bestimmte  Keihe :  Geschichte  Europas,  der  romanischen 
Staaten,  Frankreichs,  Geschichte  des  Dijonnais,  des  Klosters  Clairvaux. 

3.  Die  geistesgeschichtliche  Reihe:  Geschichte  der  führenden  Ideen  im 
europäischen  Mittelalter,  des  Christentums,  der  kathol.  Kirche,  des  Papstturas, 
des  Mönchtums,  der  Zisterzienser, 

a)  religionsgeschichtliche:  Geschichte  der  Theologie,  der  Mystik,  des 
Ketzertums,  der  Katharer,  der  Waldenser, 

b)  literaturgeschichtlicbe:  Geschichte  der  christlichen  Predigt. 

II.  Besonderes. 

1.  Lebensbeschreibung  Bernhards. 
2.  Geschichte  der  Kreuzzüge,  des  2.  Kreuzzugs. 
3.  Geschichte  des  Papstes  HonoriusIL,  Innocenz  IL,  Lucius  IL,  Eugens  III. 
4.  Geschichte  Abälards. 

Auf  Grund  solcher  systematischer  Erwägungen  ist  es  möglich,  die  Ge- 
sichtspunkte zu  gewinnen  für  die  Literatur-  und  dann  für  die  Quellennach- 

forschungen. Natürlich  bringt  die  Durchsicht  jedes  einschlägigen  Werkes  neue 
Hinweise  und  neue  Gesichtspunkte,  denn  je  intimer  man  sich  mit  der  Literatur 
beschäftigt,  um  so  klarer  treten  die  Einzelheiten  zutage,  die  wissenschaftliche 
Beachtung  verlangen.  Bisweilen  werden  sich  noch  mehrere  Komplexe  solcher 
Begriffsreihen  aufstellen  lassen.  Natürlich  überschneiden  sich  die  Komplexe 
wie  die  einzelnen  Reihen  im  Einzelfalle,  aber  jede  von  ihnen  trägt  doch  Neues 
hinzu  und  zusammen  runden  sie  sich  erst  zu  einem  vollen  Bilde  ab. 

Eine  solche  Systematik  gewährt  auch  die  Handhabe  für  die  praktische 
Anordnung  bei  der  Sammlung  der  Notizen.  Man  wird  diese  auf  Zetteln  oder 
in  Hefte  anbringen.  Tut  man  dies  auf  Zetteln,  was  gewisse  Vorteile  hat,  weil 
man  sie  bei  einer  Dispositionsänderung  leicht  umordnen  kann,  so  schreibt  man 
am  besten  rechts  oben  das  entsprechende  Schlagwort.  Verwendung  verschiedener 
Farben  der  Zettel  bzw.  Tinte  unterstützt  die  Unterscheidung.  Praktische  Rat- 

schläge bei  Leop.  Fo)uh,  (s.  o.);  für  die  spätere  Drucklegung  Karl  B.  Lorch\ 
Die  Jlcrstclhoiff  von  Druchtrerhen  ^  1879. 
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§  3.    Fundorte  der  Literatur. 

Wie  alles  in  der  Wissenschaft  erfordert  auch  die  Benützung  einer 
Bibliothek  Erfahrung,  Vorkenntnisse,  Ausdauer,  Takt,  Liebe  zur  Sache 
und  vor  allem  Genauigkeit  und  Pünktlichkeit.  Das  Bibliothekswesen  ist  eine 
Welt  für  sich,  eine  kleine,  aber  immerhin  eine  Welt,  in  der  sich  ein  großer 
Teil  der  Arbeit  des  Historikers  bewegt.  Es  ist  deshalb  wohl  angebracht,  daß 
sich  ein  jeder,  der  darin  ein  wichtiges  Stück  seines  Lebens  verbringt,  auch  die 
äußere  wie  innere  Einrichtung  sich  zu  eigen  macht.  Er  erleichtert  sich  und 
den  Bibliothekaren  die  Arbeit. 

Wo  nicht  Einführungsvorlesungen  abgehalten  werden,  nehme  man  Ainiiii 

Graesel,  Führer  für  Bihliothclshenittier  1905  ̂   1913  zur  Hand  und  suche  sich 
über  Organisation  und  AVesen  der  modernen  Büchereien  im  allgemeinen  zu 
unterrichten.  Wichtig  in  dieser  Hinsicht  ist  namentlich  die  Kenntnis  der 

Katalogsverhältnisse,  Man  unterscheidet  allgemeine ,  die  den  ge- 
samten Bücherbestand  umfassen,  und  besondere  Kataloge,  die  nur  einzelne 

Gruppen  (z.  B.  orientalische  Handschriften)  berücksichtigen.  Die  allgemeinen 

Kataloge  zerfallen  hinwiederum  in  „Nominal"-Kataloge,  die  nach  den  Namen 
der  Verfasser  alphabetisch  angeordnet  sind,  und  in  systematische  Kataloge, 

die  entweder  als  „Real "-Kataloge,  die  einzelnen  Bücher  nach  ihrer  Fach- 
zugehörigkeit, oder  als  Schlagwortkataloge,  die  die  Werke  nach  alphabetisch 

geordneten  Schlagwörtern  einreihen. 

Der  wichtigste  ist  der  Nominal  k  atalog.  Die  Werke,  deren  Ver- 
fasser mit  ihrem  wahren  Namen  genannt  oder  sonst  bekannt  sind  (Verfasser 

ist  in  diesem  Sinne  auch  derjenige,  der  Sprichwörter,  Lesestücke  u,  ä.  ge- 
sammelt herrausgibt),  werden  hier  in  alpliabetischer  Folge  nach  den  Namen 

der  Verfasser  geordnet.  Unter  falschem  oder  gar  keinem  Namen  erschienene 
Werke  werden  dort,  wo  der  richtige  Name  festzustellen  ist,  meist  unter  diesem 
gesetzt  (Voltaire  unter  Arouet),  doch  findet  sich  dann  unter  dem  Pseudonym 

ein  entsprechender  Verweis.  Adelige  erscheinen  meist  unter  ihrem  Gentil- 
namen,  Mirabeau  unter  Riquetti.  Abgekürzte  Vornamen  werden  in  vielen 
Katalogen  aufgelöst,  statt  Hans  heißt  es  dann  Johann,  statt  Klaus  Nikolaus. 
Antike  Autoren  wie  Marcus  Tullius  Cicero  findet  man  unter  dem  gebräuch- 

lichen Namen  Cicero,  mittelalterliche  wie  Gregor  von  Tours  unter  Gregorius 
Turonensis.  In  der  latinisierten  Form  werden  nicht  nur  die  griechischen 
(Aristides  nicht  Aristeides)  und  mittelalterlichen,  sondern  auch  die  Namen  von 
Mitgliedern  regierender  Herrscherhäuser  angeführt  (Friedrich  der  Große  als 
Fridericus  rex  secundus).  Titel,  die  keinen  Autor  führen,  werden,  wenn  das 

Ordnungswort  im  Nominativ  steht,  unter  diesem  eingereiht,  z.  B,  lielixjions- 
(jesclücJdJkhcs  Lesebuch,  hg,  von  A.  BerthoJct  unter:  Lesebuch,  lieligionsgeschicht- 

Uches  usw.  Hingegen  werden  Titel  wie  „An  die  Regierung"  „Dem  deutschen 
Volke"  nicht  unter  „Regierung"  oder  „Volk",  sondern  unter  „An"  und  „Dem" 
zu  suchen  sein. 

Das  sind  die  Grundsätze,  nach  denen  der  Nominalkatalog  vielfach  geführt 
wird,  doch  weichen  sie  im  einzelnen  verschiedentlich  ab.  Jedenfalls  muß  sich  der 

Benutzer  mit  seiner  Einrichtung  bekannt  machen.  Wichtig  ist  auch  festzu- 
stellen, ob  der   Katalog   die   neue    oder   die   alte  Rechtschreibung   anerkennt. 
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Welche  praktische  Folgen  dies  hat,  wird  man  leicht  erfahren,  wenn  man  einen 
C.  Müller,  dessen  Werk  man  irgendwo  zitiert  vorgefunden  hat,  zu  identifizieren 
sucht.  Hinter  diesem  C  kann  sich  ein  Kurt,  Karl,  Krispin,  Klaus,  Charles, 
Kajetan  usw.  verbergen.  Die  Auflösung  der  Vornamen  überhaupt  ziehe  man 
in  Betracht.  Ein  H.  Maier  kann  unter  Hans  =  Johann,  Heinrich,  Hellmut 
usw.  zu  finden  sein. 

Aus  der  Bekanntschaft  mit  diesen  Fragen  wird  der  denkende  Bibliotheks- 
benutzer umgekehrt  für  seine  eigene  wissenschaftliche  Tätigkeit  beim  Zitieren  die 

richtigen  Folgerungen  ziehen.  Vgl.  u.  S.  328.  —  Andererseits  hat  jede  Bücherei 
ihre  Besonderheiten,  die  man  in  Erfahrung  bringen  muß,  und  zwar  nicht  nur 

nach  der  sachlichen,  sondern  auch  nach  der  persönlichen  Seite  hin.  Man  unter- 
richte sich  auch  über  die  Entlehnungsvorschriften.  Es  wurde  mit  Recht  (trotz 

allen  Nachteilen)  als  ein  Vorzug  des  deutschen  öffentlichen  Bibliothekenwesens 

erkannt,  daß  sie  in  ihrer  Mehrzahl  nicht  .,  Präsenz "bibliotheken  sind,  daß 
sie  vielmehr  ein  Entleihen  und  die  Benützung  der  Bücher  außerhalb  ihres 
Hauses  gestatten.  Auf  der  Möglichkeit,  aus  den  entliehenen  Werken  alle  in 
der  Literatur  gemachten  Angaben  und  Notizen  daheim  nachzuprüfen,  beruht 
ein  großer  Teil  der  gerühmten  deutschen  Genauigkeit. 

Aufmerksam  gemacht  sei  auf  das  ,,A  u  s  ku  n  f  t  s  b  u  r  e  a  u  der  deut- 

schen Bibliotheken",  (Berlin,  kgl.  Bibliothek),  das  gegen  Einsendung 
eines  bestimmten  Betrages  für  jeden  Titel  (und  Rückporto  ins  Ausland)  nach- 

forscht, ob  ein  verlangtes  Werk  in  einer  dem  Auskunftsbureau  angeschlossenen 
deutschen  Bibliothek  vorhanden  ist,  in  welcher  und  unter  welcher  Signatur. 

Voraussetzung :  möglichst  genaue  Titelangabe !  Für  Oesterreich  gibt  es  neuer- 
dings eine  „Bücher nachweisstelle  der  österr.  Bibliotheken" 

in  der  Nationalbibliothek  Wien  I,  Josefsplatz  1,  die  auch  über  Bücher  in 
deutschen  Bibliotheken  Auskunft  gibt. 

Verzeichnisse  der  Bibliotheken:  Paul  Schwenke,  Adveljbuch  der  dt.  Bibliotheken 
:=  Beiheft  10  (189.3)  des  Zentralbl.  f.  Bibliothekswesen.  Nur  für  die  ältere  Literatur  noch 
wertvoll.  Sonst  Jb.  der  dt.  Bibliotheken  hg.  v.  A.  Hör  tzscli  ansky  1902  ft. ;  Joh. 
B  0  h  a  tt  a  u.  ̂ [ich.  H  o  1  z  m  a  n  n  ,  Adreßbuch  der  Bibliotheken  der  österr. -ung.  Monarchie 
1900.  Fürs  Ausland :  Minerva,  Jb.  der  gelehrten  Welt  1891  ff.  alphabetisch  nach 
Orten  und  innerhalb  der  Orte  nach  Wissenschaft!.  Anstalten  geordnet.  Betrifft  die  gesamte 
Kulturwelt.  Daneben  unter  gleichem  Titel  als  Hdb.  der  gelehrten  Welt  1  (1911) 
berichtet  über  Gesch.  u.  Organisation  der  Hochschulen.  Besondere  Hilfsmittel :  Paul 
Schwenke  u.  A.  H  o  r  t  z  s  c  h  a  n  s  k  y  ,  Berliner  Bibliothekenführer  1906  :  Edd.  Z  a  r  n  c  k  e, 
Leipziger  Bibliothekenführer  1909;  J.  Gaß,  Straßburger  B.  1902;  Karl  Lange,  Stutt- 

garter B.  1912;  Bruno  Faß,  Dresdener  B.  1915  ;  J.  R  ö  s  1  i ,  Verz.  der  öffentlichen  Schweizer 
Bibliotheken,  Bern  1916;  Wm.  v.  Wyss,  Zürichs  Bibliotheken  1911;  [A.  Franklin], 
Guide  des  savants,  des  litterateurs  et  des  artistes  dans  les  bibliotheques  de  Paris,  Paris 
u.  Leipzig  1908;  James  Dutf  Brown,  A  british  library  itinerary,  London  1913;  The 
libraries  of  London,  A  guide  for  students  by  Reginald  Arthur  Rye  ,  London  1910;  Svend 
Dahl,  Dansk  Bibliotheksfprer,  Kopenhagen  1915. 

Ueber  Bibliothekswesen  unterrichten  Feh.  Milkau  u.  Herrn.  Diels  in  Kultur  der  Ggw.  1, 
1  (1906)  u.  die  verschiedenen  Sachwbb.  (vgl.  Wolf,  Einf.  111  ff.)i  das  durch  ausführliche 
Literaturbericbte  (seit  1904)  über  Bibliothekswesen,  Zeitungsgeschichte,  Schriftkunde  usw. 
ausgezeichnete  Zentralbl.  für  Bibliothekswesen  1884  ff.,  ferner  die  M  i  t- 
t  eilungen  (seit  1910)  Zschr.  des  österr.  Vereins  für  Bibliothekswesen 
1898—1911. 

?5  4.    Gang-  der  Nachforschung". 

Aus  dem  Gesagten  ergibt  es  sich,  daß  die  systematische  Gewinnung 
des  bibliographischen  Materials  zwei  Stadien  durchschreiten  muß:  1.  Die  Fest- 
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Stellung  der  Tatsachenreiheu  und  der  Tatsachenzusammenhänge.  Erst  auf 
Grund  dieser  Erkundung  gelangt  man  2.  zu  den  Gesichtspunkten  für  die  Aus- 

wahl und  Heranziehung  der  bibliographischen  Daten.  Bevor  man  nicht  den 
Gegenstand  des  Themas  wenigstens  oberflächlich  in  den  Wirklichkeitszusammen- 

hang der  geschichtlichen  Verhältnisse  einzufügen  vermag,  verschwendet  man 
nur  seine  Arbeitskraft,  will  man  gleich  mit  der  eigentlichen  bibliographischen 
Forschung  beginnen.  Den  Weg  zu  den  Tatsachen  zeigen  uns  aber  die  Sach- 

wörterbücher, Handbücher  usw.  Sie  enthalten  ja  zumeist  auch  schon  Literatur, 
doch  reicht  diese  nur  ̂ ei  ganz  neu  erschienenen  Werken  bis  zur  Gegenwart. 
Man  zeichne  sich  also  die  dort  gebrachten  Literaturangaben  auf,  führe  sie 
aber  mit  Hilfe  der  eigentlichen  bibliographischen  Nachschlagewerke  weiter  fort, 
bzw.  baue  die  Angaben  aus. 

In  Fällen,  wo  man  wohl  den  Verfasser  kennt,  aber  nicht  den  genauen 
Titel,  schlägt  man  die  entsprechenden  biographischen  Wörterbücher,  Gelehrten- 
und  Schriftstellerlexika  nach  (V  §  12,  VIII  §  4),  die  meist  zu  jedem  Namen 
auch  dessen  Werke  anführen. 

§  5.    Nachschlag-ewepke  allg-emeinen  Inhalts  für  die  erste  Orientierung*. 

Neben  den  bekannten  Weltgeschichten  (S.  116)  und  Kompendien  kom- 
men für  den  ersten  Augenblick  die  landläufigen  Konversationslexika  in  Betracht, 

wobei  zu  beachten  ist,  daß  oft  bei  Personen  oder  Geschehnissen,  die  ein 
fremdes  Volk  stärker  als  das  deutsche  berühren,  die  nationalen  Enzyklopädien 
ausgiebiger  Aufschluß  geben.  Handelt  es  sich  um  mehr  speziell  oder  zeitlich 
entlegenere  Fragen  der  Neuzeit,  so  ist  bisweilen  die  Nachschau  in  älteren 
Werken  dieser  Art  von  Erfolg  begleitet.  Nur  muß  man  sich  gegenwärtig 
halten,  daß  deren  Angaben,  wo  sie  über  das  nackt  Tatsächliche  hinausgehen, 
wo  sie  die  Tatsachen  in  der  zeitlich  bedingten  Färbung  ihrer  Gegenwart  bringen, 
nicht  mehr  Literatur,  sondern  Quelle  sind. 

Von  den  bei  Wolf,  Einführung  414— 20,  Arnold,  A.Bkde.  75/9  und  am  ausführlichsten 
von  Meyer,  Gr.  Konversationslex.  "^  5  (1903)  850  ff.  angeführten  Werken  seien  erwähnt: 
Großes  vollständliches  üniversallexikon  aller  Wissenschaften  und  Künste, 

meist  nach  dem  Verleger  Zedier  genannt  64  Bde.  u.  4  Spltbde.  Halle  1732 — 50,  1754. 
Diderot  u.  d'A  1  e  m  b  e  r  t ,  Encyclopedie  ou  Dictionnaire  raisonne  des  sciences,  des  arts 
et  des  metiers  17  B.  1751-65,  11  Tafelbde.  1765—72,  5  Bde.  Splt.  1776,  2  Bde.  Register 
(heute  mehr  Quelle  für  die  Gesch.  der  Aufklärung  als  Nachschlagewerk).  Sam.  Ersch 
u.  J.  G.  G  r  u  b  e  r  ,  Allgemeine  Enzyklopädie  167  Bde.  1818—1889,  alphabetisch,  aber  nach 
Sektionen  u.  diese  nach  Bänden  geordnet.  Unvollständig  A- Ligatur  u.  0-Phyxios.  Wissen- 

schaftlich gediegene  Artikel  mit  Literaturangaben,  die  noch  heute  herangezogen  werden, 

so  etwa  der  Artikel  „Philologie"  von  Friedr.  Haase  bei  Ersch  u.  Gruber  3.  Sekt.  Bd.  23 
(1847)  374—422,  der  von  Ebert  s.  v.  „Bibliotheken"  1.  Sekt,  Bd.  10,  54  ff.  Brock  haus" 
IConversationslexikon  8  Bde.  ̂ 1795—1811  von  Ren.  Löbel  u.  Cb.  W.  Franke  be- 

gonnen 17  Bde.  1*  1898 — 1904,  neuer  Abdr.  1908.  Ursprünglich  Technik  u.  Naturwissen- 
schaften stärker  berücksichtigend,  kürzer  gefaßte  Artikel.  Meyers  Großes  Konver- 

sationslexikon 66  Bde.  1  1840-55,  «  1902-08,  20  Bde.  u.  Splte.  Während  des  Welt- 
kriegs: 1  Bd.  Kriegsnachtrag  1.  1916  Nachdruck  auf  humanistischem  Teil,  umfangreichere 

Artikel.  Herders  Konversationslexikon  11853/7,  '1902—10,  9  Bde.  kathol. 
Tendenz,  vielfach  Ergänzung  zu  Brockhaus  und  Meyer. 

Für  Franlreich  :  Grand  Dictionnaire  universel  du  19me  siecle  nach  dem  Hg. 
Larousse  genannt  15  Bde.  Paris  1864—76,  2  Splte.  1878—90  als  Ergänzung  Revue 
encyclopedique  1890—1900;  La  grande  Encyclopedie  31  Bde.  Paris  1886— 1903, 
hg.  von  C.  F.  Dreyfuß  und  M.  Berthelot. 

Für  y^ngland  und  Amerika :  The  Encyclopaedia  Britannica  3  Bde.  '  Edin- 
burg  1771,  1' 1910  ff.,  28  Bde.  u.  Register.  Ansgez.  Nachschlagebehelf;  The  E  n  c  v  c  1  o- 
paedia  Americana  1903,  M912,  16  Bde. 
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Für  Italien  :  N  u  0  v  a  E  n  c  i  c  1  o  p  e  di  a  i  t  a  1  i  a  n  a  14  Bde.  Turin  1841 — 51,  •"•  1845  ff. 
Splte.  1885  ff. 

Für  Spanien:  E  n  c  i  c  1  o  p  e  d  i  a  universal  illustr.  europeo-americana,  Barcelona. 
Jose  Espasa  1908  ff.     Sehr  groß  angelegt. 

Für  die  Niederlande:  Geillustreerde  Encvclopedie  hg.  v.  A.  Winkler-Prins  15  Bde. 
Amsterdam  1868-82.  '-  1883—88,  16  Bde. 

Für  S]>(i)idiuavien  :  Nordisk  familijebok  hg.  v.  Linder.  Westrin  u.  a.  18  Bde. 

Stockholm  1875-94,  2  Splte.  1895—99,  ̂ 903  ff". 
Für  Polen :  E  n  c  y  k  1  o  p  e  d  3'  j  a  ji  0  w  s  z  e  c  h  n  a  28  Bde.  Warschau  1859 — 68 ;  E  n  c y- 

klopedj'ja  wielka  powszechna  illustr.  Warschau  1890  ff'. 
Für  Böhmen  :  S  !  0  v  n  i  k  n  a  u  e  n  y  hg.  v.  F.  L.  Rieger  10  Bde.  Prag  1860 — 72 : 

Ottuv  Slovnik  nau('Dy  hg.  v.  J.  Otto  21  Bde.  Prag  1860—72. 

Historische  Sachwörterbücher  betreffen  meist  nur  die  Randgebiete 
der  Geschichtswissenschaft.  Sie  finden  je  nach  den  entsprechenden  Kultur- 

belangen einer  bestimmten  Zeit  oder  eines  bestimmten  Kulturkreises  ihre  Er- 
gänzung in  den  Sachwörterbüchern  der  Nachbarwissenschaften. 

Wm.  Herbst,  Enzyklopädie  der  neueren  G.  5  Bde.  1880—90;  Ldw.  Laianne, 
Dict.  historique  de  la  France  -  Paris  1877.  —  Adolf  C  h  e  r  u  e  1  ,  Dict.  historique  des  insti- 
tutions,  mceurs  et  coutumes  de  la  France,  *  Paris  1899.  —  .Ihn.  Frz.  Robin  et,  Adolf 
Robert  u.  J.  Le  Chaplain,  Dict.  historique  et  biographique  de  la  revolution  et  de 
Tenipire  2  Bde.  Paris  1899.  —  J.  J.  Lalor,  Cyclopaedia  of  political  science,  political 
economy  and  of  the  political  history  of  the  United  States  3  Bde.  Chicago  u.  New  York 
1881—84;  J.  F.  Jameson,  Dictionarv  of  United  States  history  1492—1894  Philadel- 

phia 1901. 
Sonst  kommen  in  Betracht  Realenzyklopädien  wie  P  a  u  ]  y  -  Wi  s  s  0  w  a  ,  Jobs. 

Hoops,  Wetzer -Weite,  Hauck  usw.  s.  u. 

Sachwörterbücher  nicht  rein  geschichtlichen  Inhalts. 
Zur  Feststellung  der  Tatsachen,  ehe  man  zur  besonderen  historischen  Fach- 

literatur greift,  leisten  die  verschiedenen  Sachwörterbücher  gute  Dienste,  von 
denen  im  folgenden  eine  Auswahl  gegeben  ist. 

Erdkunde  (vgl.  VII  §7).  Nouvelle  dictionnaire  de  geographie  uni- 
verselle von  Louis  Vivien  de  Saint- Martin  fortges.  von  Rousselet  7  Bde.  2  Splte. 

Paris  1875 — 1900;  Ritter  (Pseudonym)  Geographisch-statistisches  Lexikon  ''1905—6. 
Kriegswissenschaft:  (vgL  §  10).  Wm.  Feh.  Rüstow,  Militärisches  Hdwb.  2  Bde. 

Zürich  1859  Splt.  1868;  Militärlexikon.  Hdwb.  der  Militärwissenschaften  hg.  v. 
Herrn.  Th.  Wm.  P  r  0  b  e  n  i  u  s  1901  Erghfte.  1902,  1904 ;  Dictionnaire  m  i  1  i  t  a  i  r  e 
2  Bde.  1901,  1907;  Gaston  Bodard,  Militär-historisches  Kriegslexikon  (1618— 1905)  1908. 

Landwirtschaft:  Thiels  Landw.  Konversation-Lexikon  red.  von  Karl  Birnbaum  u. 
H.  Vogel  7  Bde.  1876—81. 

Piidatjogik :  Enzyklopädie  des  g  e  s.  E  r  z  i  e  h  u  n  g  s-  u.  Unterrichts- 
wesens hg.  von  Karl  Adolf  S  c  h  m  i  d  11  Bde.  -  1876—87  ;  E  n  z  y  k  1  0  p  ä  d.  H  d  b.  d  e  r 

Pädagogik  hg.  v.  Wm.  Rein  7  Bde.  1895—99,  MOOS  ff.;  Enzyklopäd.  Hdb.  der  Er- 

ziehungskunde hg.  von  Jos.  Loos  2  Bde.  1906/8.  'M911;  ACyclopedia  ofeduca- 
tion  hg.  V.  P.  Monroe.  New  York  1911ff.  ;Nouveaudictionnaire  de  pedagogie 

et  d'in  struction  primaire  hg.  von  G.  Buisson.  Paris  1911. 
Philosophie:  Ldw.  Noack,  Historisch-biogr.  Hdwb.  zur  G.  der  Philosophie  1877/9; 

J.  M.  Bald  win  ,  Dictionary  of  philosophy  and  psychology  3  Bde.  London  1901/6  ;  Feh. Kir  eb- 
ner, Wb.  der  philos.  Grundbegriffe  =  Philosoph.  Bibliothek  hg.  von  Kirchmann  94  (1866), 

»Nr.  67b  (1910):   Rud.  Eisler,  Wb.  der  philos.  Begriffe  1899,  -^  2  Bde.  1904,  ̂ 3  Bde.  1910. 
lierhiswissenschaft :  Rechtslexikon  für  Juristen  aller  teutschen  Staaten  hg.  von 

Jul.  Weiske  16  Bde.  1889 — 62;  Enzyklopädie  der  Rechtswissenschaft  hg.  v. 
Frz.  V.  Holtzendorff  '  bearb.  v.  Kohler  1906  neben  systemat.  allgemeinen  Teil  alphabe- 

tisches Sachwb. :  Lexikon  des  dt.  Rechts  hg.  v.  J.  Kürschner  2  Bde.  1901 ;  Rechts- 
lexikon, Hdwb.  der  Rechts-  u.  Staatswissenschaften  hg.  v.  Paul  Posener  2  Bde.  1909; 

Dt.  Rechtswb.  hg.  von  der  Hist.  Komm.  1914  ff',  groß  angelegt;  Edd.  F  uz  i  er  •  H  erman. 
Repertoire  general  alfabetique  du  droit  fran9ais  contenant  sur  toutes  les  matieres  de  la  science 
et  de  la  pratique  juridique,  .  .  .  augmente  sous  le  mots  les  plus  importantes  des  notions  de 
droit  etranger  compare  et  de  droit  international  privö  37  Bde.  Paris  1886 — 190i).  Reiche 
Quellen-  u.  Literaturangaben  in  übersichtlicher  Anordnung.  Bd.  37  enthält  chronolog. 

Tafel.  Ueber  ältere  französische  Werke  Wolf,  Einf.  428  ff'.  — Karl  Wertheim,  Wb.  des 
englischen  Rechts  1899:    Earl    of  Halsbury.    The    laws    of   England   being   a  complete 
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Statement  of  the  -whole  law  of  England,  London  1907  ff.  Teils  systematisch,  teils  alpha- 
betisch angeordnet;  Pasqu.  Manzini,  Enciclopedia  giuridica  italiana,  Mailand  1884  ff. 

Behandelt  auch  Geschichtliches;  11  digesto  italiano,  Turin  1884  ff.  Mehr  praktischen 
Zwecken  dienend,  doch  für  den  Historiker  von  reicher  Belehrung,  vgl.  Wolf,  Einf.  435  ff. 

Staats-  u.  VenvaltungsJcHude  (vgl.  o.  Bechtstvismischaft).  Karl  W.  Rotteck  u.  Karl 
Th.  Welcker,  Staatslexikon.  Enzyklopädie  der  sämtl.  Staatswissenschaften  für  alle  Stände 

2  1845/8,  ̂ 14  Bde.  1856—66.  Heute  hauptsächlich  als  Quelle  für  die  Kennzeichnung  des 
vormärzlichen  Liberalismus  wichtig;  Dt.  Staatswb.  hg.  v.  J.  C.  Bluntschli  u.  Brater 
11  Bde.  1857—70;  S  taatsl  exikon  hg.  v.  der  Görres-Gesellschaft  durch  A  Bruder 
5  Bde.  1889-97,  ^  durch  J.  Bachem  1901-04,  ̂   1908  ff.  Katholische  Richtung.  Gute 
Artikel;  Hdwb.  der  Staatswissen  schaften  hg.  v.  J.  Conrad,  L.  Elster,  Wm.  Lexis, 
E.  Loening  8  Bde.  1890—95,  -^7  Bde.  1898-1901,  ^8  Bde.  1909-11.  Einzelne  Artikel  förm- 

liche Abhandlungen  wie  1.  S.  52 — 188  von  Max  Weber.  Das  Register  nicht  immer  zuverlässig, 
die  Auswahl  der  Schlagwörter  nicht  geschichtlicher  Fragestellung  entsprechend.  Verlangt  Ein- 

arbeitung. Die  biograph.  Artikel  wegen  der  Literaturangaben  wertvoll,  4.  Aufl.  im  Er- 
scheinen; Wb.  des  dt.  Staats-  u.  Verwaltungsrechts  hg.  v.  Max  Fleischmann 

M910ff".;  Oester  reichisches  Staatswb.  hg.  v.  E.  Mischler  u.  J.  Ulbrich  3  Bde. 
1895-97,  4  Bde.  2  1905—09;  Wb.  des  dt.  Verwaltungsrechts  hg.  v.  Karl  v.  St engel 
2  Bde.  1890,  3  Ergbde.  1892/7;  Dictionnaire  de  l'admin  i  st  ration  franyaise  von 
Maur.  Block  '  bearb.  v.  Edd.  Maguero,  Paris  u.  Nancy  1905.  Ausführliche  Beiträge, 
auch  dem  Historiker  wertvoll;  Dictionnaire  gener al  de  la  politique  hg.  v.  Maur. 
Block,  2  Paris  1884.  Berücksichtigt  auch  das  Ausland;  Dictionnaire  des  finances 
hg.  V.  Leon  Say,  Louis  Foyot  u.  A.  Lanjalley,  Paris  u.  Nancy  1889;  Diccionario 

de  la  administrac  iön  espanola  hg.  V.  Martinez  AI  cubilla,  ■*  Madrid  1886  ff'.  Haupt- sächlich praktische  Zwecke  verfolgend. 

l'olksioirtschaftslehre:  Wb.  der  Volkswirtschaft  hg.  v.  Ldw.  Elster  2  Bde. 
1898,  2  1906/7,  M911;  Dictionary  of  political  economy  hg.  v.  R.  H.  J.  Palgraye 
8  Bde.  London  1894 — 1900;  Nouveau  dictionnaire  d'econoraie  politique  hg.  v. 
Leon  Say  u.  Ch  ail  1  ey-Bert  2  Bde.  Paris  1891/4,  ̂ ra.  Splt.  1904. 

Theologie  u.  EeligionstvissenücJiaft:  Die  Religion  in  G.  u.  Ggwart.  Hdwb.  hg. 
V.  Fr.  M.  Schiele  5  Bde.  1909 — 13.  Ausgezeichnetes  Nachschlagewerk.  Reiche  Literatur- 

angaben; En  cy  clop  aedi  a  of  Religion  and  Ethics  hg.  v.  J.  Hastings  u.  J.  A. 
Sclbie,  Edinburgh  1908  ff.;  Ausf.  Lexikon  der  griech.  u.  röm.  Mythologie  hg.  v. 

W.  H.  Röscher  1884  ff'.;  W.  Smith,  A  dictionary  of  Greek  and  Roman  biography  and mythology  3  Bde.  London  1873;  Realencykl.  des  Judentums.  AVb.  für  Bibelfreunde, 
Theologen,  Juristen  v.J.  Hamburger  8  Abt.  1896—1901;  The  Jewish  Ency  clopedia. 
A  descriptive  record  of  the  history,  religion,  literatur  and  customs  of  je  jewish  people, 
New  York  1901 ;  Kirchenlexikon  oder  Encykl.  der  kathol.  Theologie  hg.  von  Heb.  Wetz  er 
u.  Ben.  Weite  18  Bde.  1847—60,  2  1882-1908;  Realenz.  für  protest.  Theologie  u. 
Kirche  'hg.  v.  Herzog  1854,  2  y.  Herzog  u.  Plitt  18  Bde.  1877—88,  ̂   v.  A.  Hauck 
1896  ff.  Mit  starker  Betonung  der  Kirchengeschichte.  Ausgezeichnete  Beiträge.  Vgl.  z.  B. 

von  Troeltsch  den  Artikel  „Aufklärung"  ^2  (1897)225—241;  Handlexikon  für  kathol. 
Theologie  hg.  v.  J.  Schäfler-J.  Sax  4  Bde.  1881—1900;  Kirchliches  Hand- 

lexikon hg.  V.  Mich.  Buchberger  2  Bde.  1907  (gute  Ergänzung  zu  Wetzer- Weite); 
Dict.  de  theologie  catholique  hg.  v.  A.  Vacant,  fortg.  v.  E.  Mangenot,  Paris 
1908  ff.;  The  Catholic  En  cy  cl  opaedia,  on  intern,  work  ofreference  on  the  Constitu- 

tion, doctrine,  discipline  and  history  of  the  catholic  church,  hg.  v.  Ch.  G.  Herberniann, 
New  York  1907  ff.  Kürzer  gefaßt  als  Vacant-Mangenot.  Gute  Literaturangaben;  Dizi- 
onario  di  erudizione  s  t  orico-ec  c  1  esiasti  c  a  da  S.  Pietro  ai  nostri  giorni  hg.  v. 
Gaet.  Moroni,  109  Bde.  Venedig  1840—79. 

§  6.    Allg-emeine  Bibliographie. 

Der  Historiker,  der  sich  niclit  auf  dem  engsten  Gebiete  seines  Fach- 
wissens bewegt,  findet  mit  seiner  Fachbibliographie  nicht  immer  sein  Auslangen. 

Doch  selbst,  wenn  er  ganz  in  den  Grenzen  der  Historie  bleibt,  nötigt  ihn  die 
Auflösung  fehlerhafter,  unvollständiger  Zitate,  oder  die  Tatsache,  daß  ihn 
seine  Hilfsmittel  für  ältere  oder  neueste  Werke  im  Stich  lassen,  zu  einem 

Einblick  in  die  Nachschlagewerke,  die  sonst  vor  allem  den  Bibliothekar  an- 
gehen. Ausführliche  Angaben  in  den  Hdbb.  der  Bibliothekswissenschaft.  Vgl. 

Arn.  Gracscl,  Fiilircr  für  Bihliothckshcnut.ier  -  1913  S.  98  ff,  und  11.  F.  Arnold, 

A.  Bhile.  237  ff.   —  Nicht  nur  die  Frage  z.  B. :  Was  ist  in  der  allerjüngsten' 
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Zeit  über  Mme  de  Stael  erschienen?  erfordert  die  Benützung  der  allgemeinen 
Bibliographie,  sondern  auch  ein  Thema  wie  etwa  „Das  Geschichtsbild  Karls 

des  Großen  im  "Wandel  der  Zeiten",  „Der  Einfluß  des  Krieges  von  1870/1 
auf  die  deutsche,  auf  die  französische  Geschichtsliteratur",  „Crom well  im  Urteil 
der  deutschen  Zeitgenossen".  Oder  man  sucht  etwas  über  die  Rolle  der 
Eunuchen  im  Altertum  usw. 

a)  Bibliographien  der  Bibliographien:  Jul.  Petz  hold t',  13ibliotheca  bibliograpbica 1866.  Kritisches  noch  nicht  veraltetes  Verzeichnis  der  Literatur  über  Bibliographie,  diese 
selbst,  sowohl  die  allgemeine,  die  nationale  und  fachliche;  Hri.  Stein,  Manuel  de  biblio- 
graphie  generale  =  ßibliotheca  bibliogr.  nova.  Paris  1897.  Ergänzung  zu  Petzholdt ; 
Aksel  G.  S.  Josephson,  Bibliographies  of  bibliographies  2  im  Bulletin  of  the  Bibliographical 
Society  of  America,  Chicago  1913  f.;  R.  A.  Peddie,  National  bibliographies,  London  1912. 

b)  Verzeichniiise  der  Wiegend ruclce  (Inlioiaheht)  s.  S.  179. 
c)  AUgevieine  Bilcherlexiha.  In  Betracht  kommen  vor  allem  für  da?  16.  Jht. :  Konr. 

Gesner,  Bibliotheca  universalis  seu  catalogus  omnium  scriptorum  locupletissimus  in  tribus 
Unguis,  Graeca,  Latina,  Hebraica  existentium  1  (Zürich  1545).  Gelehrtenlexikon  mit  Biblio- 

graphie latein.,  griech.  u.  hebräischer  AVerke.  2  (1548):  Pandectae  sive  partitiones  univer- 
sales). Systematisches  Verzeichnis.  —  Nachträge:  Lycosthenes  (Konr.  Wolffhart),  Elen- 

chus  scriptorum  omnium  ante  annos  aliquot  a  Conr.  Gesnero  editus,  nunc  vero  in  compen- 
dium  redactus  et  auctus,  Basel  1551  u.  Josias  S  im  1er,  Epitome  bibliothecae  C.  Gesneri, 
Zürich  1-550.  —  Joh.  Clessius,  Unius  seculi .  .  .  elenchus  locupletissimus  librorum  (1602) 
1:  lat.,  franz.,  ital.,  swan.,  2:  dt.  Literatur  ;  Gg.  Draud,  Bibliotheca  classica  sive  catalogus 

officinalis,  Frankfurt  "1611,  2  1625. Für  die  Zeit  bis  ins  IS.  Jht.:  Theopliil  Georgi,  Allg.  Europäisches  Bücherlex. 
5  Bde.  3  Spltbde.  (1742 — 58)  1 — 4:  nach  Verff.  aiphabet,  geordnetes  Verzeichnis  dt.  u.  lat. 
Werke   von  14.50 — 1739    durch  3  Spltbde.    bis   1757  ergänzt.      5:  die  französ.  Literatur  seit 
16.  Jht.     Auf  Grund  der  Mefdkataloge  für  Buchhändlerzwecke   bearbeitet.     Wichtig  für  das 
17.  Jht.  —  Hch.  Wm.  Law  ätz,  Hdb.  f.  Bücherfreunde  und  Bibliothekare  1788—95.  Be- 

trifft Bibliographie  der  Pädagogik,  Philologie,  Buchwesen,  Zschrr.,  Biographien  von  Ge- 
lehrten; die  der  Staatswissenschaften  unvollendet.  —  Ein  ausgezeichnetes  Hilfsmittel  der 

Bücherkatalog  des  Britischen  Museums,  Catalogue  of  the  printed  books  of  the 
library  of  the  British  Museum,  London  1881 — 1904,  84  Bde.  u.  13  Spltbde.  nach  Namen 
wie  nach  sachlichen  Schlagwörtern  geordnet,  so  daß  unter  dem  Namen  eines  Verf.  nicht 
nur  das  steht,  was  er  geschrieben  hat,  sondern  auch  was  über  ihn  geschrieben  wurde. 
Ergg.  u.  Nachtrr.  v,  Gge.  A.  Fortescue,  Subject  index  of  the  modern  works  added 
to  the  library  of  the  Er.  M.  Bd.  1—3:  1801—1900  (1902/.S),  Bd.  4:  1900-05  (1906),  5:  1906 
—10  (1911)  usf. 

Für  Deutschkoid:  üeber  die  1564  —  1749  in  Frankfurt  und  1594 — 1860  in  Leipzig  zu  ver- 
schiedenen Terminen  (Michaelis-,  Oster-,  Neujahrsmesse),  teilweise  von  Privaten  hg.  Meß- 

kataloge in  verschiedener  sachlicher  oder  alphabetischer  Anordnung:  Gv.  Schwetschke, 
Codex  nundinarius  Germaniae  literatae  1:  1564—1765  (1850),  2:  1766—1846  (1877). 

Für  die  Zeit  1700—1750  benützt  man  W.  Heinsius,  Allg.  Bücherlex.  19  Bde. 
1700—1892,  Bd.  1—4:  1700—1810  ein  teils  system.,  teils  aiphabet.  Bücherverzeichnis  mit 
viel  Ungenauigkeiten.  Verläßlicher:  Christian  Gottlob  Kayser,  Vollständiges  Bücherlex. 
17.50  (1834—1910),  Bd.  1—6:  1750—1832  (1834/6)  aiphabet.  Verzeichnis  der  in  Deutschland 
ersch.  Bücher  mit  einem  in  der  Reihe  nicht  gezählten  Registerband  nach  sachlichen  Schlag- 

wörtern, Bd.  7—8:  1833-40  (1841/2),  seit  Bd.  9—10:  1841—46  (1848)  bis  Bd.  21—22:  1877 
—82  alle  fünf  Jahre,  seit  Bd.  23—24:  1883—86  alle  3  Jahre  bis  1910.  Bei  Joh.  Konr. 

Hinrichs  erschien  seit  Ostern  1798  der  .H.sche  Halbjahrskatalog',  seit  1843  die  ,Allgem. 
Bibliographie  für  Deutschland",  die  seit  1893  „Wöchentliches  Verzeichnis  der  erschienenen 
u.  vorbereiteten  Neuheiten  des  deutschen  Buchhandels"  heißt,  heraus.  Seit  1846  ferner  er- 

schien bei  Hinrichs  ein  Vierteljahrskatalog,  seit  1856  ein  Fünfjahrskatalog,  der  1906  zu 
einem  Dreijahrskatalog  wurde. 

(iute  Dienste  leistete  ferner  der  erschienene  von  Karl  Georg  (u.  Leop.  Ost)  hg. 
Schlagwortkatalog.  Verz  der  Bücher  u.  Landkarten  in  sachlicher  Anordnung.  Bd.  1 : 

1883—87  (1889),  Bd.  7:  1910—12  (1914).  Jedes  Schlagwort  wie  etwa  , England'  in  sach- 
lichen Unterteilungen.  Kayser,  Hinrichs  u.  Georg  sind  seit  Berichtsjahr  1911  vereinigt 

in  dem  vom  Börsenverein  deutscher  Buchhändler  hg.  Dt.  Bücherverzeichnis.  Eine 
Zusammenstellung  der  im  deutschen  Buchhandel  erschienenen  Bücher,  Zschrr.  u.  Landkarten, 
nebst  einem  Stich-  u.  Schlagwortregister  Bd.:  1911 — 14  (1916).  —  Die  Durchsicht  des 
.Wöchentlichen  Verzeichnisses',  das  seit  1906  vom  Börsen  verein  deutscher  Buch- 

händler geführt  wird,  nach  Wissensgebieten  eingeteilt  u.  mit  einem  aiphabet.  Autoren- 
verzeichnis versehen  ist,  bleibt  für  die  fortlaufende  Kenntnis  der  im  Buchhandel  selbständig 

erscheinenden  literarischen  Neuheiten  unentbehrlich. 
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Nicht  enthalten  sind  in  diesen  Verzeichnissen  z.  B.  die  meisten  Schulschriften, 
das  sind  Programme,  Festreden,  Dissertationen  usw.  Was  an  Nachschlagebehelfen  für 
einzelne  Universitäten  in  Betracht  kommt,  verzeichnen  Wm.  Ermann  u.  Ewald  Hörn, 
Bibliographie  der  dt.  Universitäten.  Systeniat.  geordnetes  Verzeichnis  der  bis  Ende  1899 
gedr.  Bücher  u.  Aufsätze  3  Bde.  1904/5.  Für  das  J.  1910  findet  man  bei  Otto  E.  Ebert 
u.  Osk.  Scheuer,  Bibliogr.  Jb.  f.  deutsches  Hochschulwesen  1  (1913)  die  Nachweise.  Für 
Berlin  gibt  es  das  V  er  z.  d  er  B  e  r  lin  e  r  Uni  v  e  r  sit  ät  s  seh  rr.  1810—85  (1899),  für 
Bonn  das  Verz.  der  Bonner  Uni  v  er  s  i  tätss  ch  rr.  1818—85  v.  Feh.  Milkau  1897, 
für  Breslau  v.  K.  Pretzsch:  1811—1885  (1905).  —  Seit  1887  (Berichts].  1885)  erscheint 
fortlaufend  das  ,Jahresverz.  der  an  dt.  Universitäten  erschienenen  Schrr.' 
Nach  Universitäten  aiphabet,  geordnet,  alle  5  Bde.  ein  Register.  Ferner  das  Jahres- 
verz.  der  schweizerischen  Universitätsschrr.  1898  ff.  Neuerscheinungen  ver- 

zeichnet der  Bibliographische  Monatsbericht  über  neu  erschienene  Schul-  u. 
Universitätsschrr.  hg.  v.  G.  Fock  1890  ff. 

Die  Progiamme  der  Gymnasien  und  der  ihnen  gleichgestellten  Lehranstalten  bis  1910 
sind  zu  finden  bei  Rud.  Klussmann,  System.  Verzeichnis  der  Abhandlungen,  welche  in 
den  Schulschrr.  sämtlicher  an  dem  Programmtausche  teilnehmenden  Lehranstalten  seit  1876 

erschienen  sind.  1:  1876—85  (1889),  2:  1886—90(1898),  3:  1891—95(1899),  4:  1896-1900 
(1903),  5;  1901—10  (1916);  fortlaufend  berichtet  das  ,Jahresverz.  der  an  dt.  Schul- 

anstalten erschienenen  Abhdlgen.'  1:  1889  (1890  ff.).  Ferner  das  Verz.  von 
Pro  gram  m  a  bh  dl  gen.,  welche  von  Gymnasien  Dtlds.  u.  Oesterreichs  veröffentlicht 

worden  sind,  Leipzig,  B.  G.  Teubner  1876  fi'.  Es  gibt  für  preufsische  (J.  v.  Gruber, S.  G.  Reiche,  F.  Winie  wski,  G.  Hahn),  für  bayerische  fJ.  Guten  äcker),  für  badische 
(J.  Koehler  u.  Fesenbeck),  für  österreichische  (J.  Gutscher,  J.  Bittner),  für 
Österreich. -ungarische  (F.  Hübl),  für  schweizerische  (G.  Büder)  derartige  Verzeichnisse. 
Die  österreichischen  Schulprogramme  (auch  nichtdeutsche!)  geschichtlichen  Inhalts  werden 
bisweilen  in  den  MlOeG.  zusammengestellt  und  besprochen.  —  Hier  sei  auch  auf  andere 
außerdeutsche  Schulschrr.-Verzeichnisse  hingewiesen  wie  A.  G.  S.  Josephson,  Avhand- 
lingar  ock  program  utg.  vit  svenska  ock  finska  akademier  ock  skolor  2  Bde.  1855 — 90, 
Uppsala  1892/8  und  A.  Nelson,  Akademiska  afhandlingar  vid  Sveriges  universitet  och 
högskolor:  1890 — 1910,  Uppsala  1911.  Die  französische  Dissertationenliteratur  verzeichnet 
der  Catalogue  des  theses  et  ecrits  academiques  1:  1884/5,  Paris  1885  ff. 

A.  Mourier  et  F.  Del  tour,  Notice  sur  le  doctorat  es  lettres  .  .  depuis  1810,  *Paris 
1880  wird  im  Catalogue  et  analyse  des  theses  fran9aises  et  latines  admises 
par  les  facultes  es  lettres  1 :  1880/1  Paris  1882  ff.  fortgesetzt.  Eine  aiphabet.  Zusammen- 

stellung von  A.  Maire,  Repertoire  alphab.  des  theses  de  doctorat  es  lettres  des  univer- 
sites  franfaises  1810 — 1900,  Paris  1903;  neuerdings  auch  ein  Repertoire  des  theses  de 
droit  soutenues  dans  les  facultes  fran9aises  1:  1910/11  Paris  1912ff.    Vgl.  Graesel  S.  104  fF. 

Die  deutschen  Alademie-  u.  Vereinsschriften  des  19.  Jhts.,  soweit  es  sich  um  nicht 
staatlich  privilegierte  Gesellschaften  u.  deren  Veröffentlichungen  handelt,  verzeichnet  Jobs. 
Müller,  Die  wissenschaftl.  Vereine  u.  Gesellschaften  Deutschlands  im  19.  Jht.  Biblio- 

graphie ihrer  Veröff'entlichungen  1  (1883/7),  2:  —1914  (1917).  Für  die  frühere  Zeit,  Jer. Dav.  Reuß,  Repertorium  commentationum  a  societatibus  litterariis  editarum  secundum 
disciplinarum  ordinem  16  Bde.  1801-21,  Bd.  8  (1810):  Geschichte,  Bd.  9  (1810):  Philologie, 
alte  Kunst  usw.     Berücksichtigt  die  vom  17.  Jht.  an  erschienene  Zschrr.-Literatur. 

Allgemeine  Uebersichten  über  den  Inhalt  von  Zeitschriftenanfsätzen:  „Allgemeines 

Sachregister  über  die  wichtigsten  deutschen  Zeit-  u.  Wochenschrr."  von  [Joh.  Hch.  Chr. 
Beutler  u.  J.  C.  F.  Gutsmuths]  179ü  berücksichtigt  aber  nur  8  Zschrr.  —  Die  „Bi- 

bliographie der  d  t.  Z  s  ehr  r.-Lit  er  atur  mit  Einschluß  von  Sammelwerken  u.  Zeitungs- 
beilagen"  hg.  v.  F.  Dietrich,  erscheint  seit  Berichtsj.  1896.  Nach  Schlagworten  die  Titel 
der  Aufsätze  aiphabet,  geordnet.  Autorenregister.  Die  bei  jeder  Zschr.  im  aiphabet. 
Zschrr. -Verzeichnis  beigegebenen  Nummern  ersetzen  den  Titel  der  Zschrr.  Seit  Berichtsj. 

1900  eine  ,B  ib  1  i  o  gr  ap  h  ie  der  dt.  Rezensionen'  als  SpL;  seit  1909  ein  ,H  alb- 
monatliches Verz.  von  Aufsätzen  aus  Zeitungen  dt.  Zunge'. 

Für  Oesierreich :  Bibliograph. -statistische  Uebers.  der  Literatur  des 
österr.  Kais  er  s  taates  4  Bde.  ̂   1853/5,  1:  1853  f.  von  Konst.  v.  Wurzbach,  3:  1855 
V.  Alex.  Gigl;  Bibliograph.  Zentralorgan  des  österr.  Kai  ser  s  taates  3  Bde. 
1859,  1860;  Oesterreich.  Katalog  18  Bde.  1861-88;  Oesterreich.  Bibliographie 
hg.  V.  Karl  Junker  u.  Arth.  L.  Jellinek  3  Bde.  1899—1901;  Oesterr.  Buchhändler- 
Korrespondenz  1860  ff.  wöchentlich  erscheinend. 

Für  die  Schweiz:  Bibliographie  [u.  seit  1878  literar.  Chronik]  d.  Schweiz 
23  Bde.  Basel  1870—1900.  Monatsverzeichnis.  geit  1901  Bibliograph.  Bulletin  der  Schweiz, 
Basel;  Catalogue  des  editions  de  la  Suisse  romande  hg.  v.  A.  Jullien,  Genf 
1902. 

Für  FranlreicJi:  J.  M.  Querard,  La  France  litteraire  ou  dictionnaire  bibliographique 
12  Bde.  Paris  1827—64    und    desselben,    La  litterature    franvaise  eontemporaine  6  Bde. 
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Paris  1842 — 57  sind  eine  Verbindung  von  Schriftstellerlex.  und  Bibliographie  für  das  18. 
u.  die  erste  Hälfte  des  19.  Jhts.  Eine  für  Buchhändlerzwecke  bestimmte  Art  Fortsetzung 
Querards  bildet  Otto  Lorenz,  Catalogue  de  la  librairie  frany.  pendant  25  ans  (1840 — 65), 
Paris  1867 — 80  fortges.  v.  D.  Jordell  seit  1886.  Ein  wöchentliches  Bücherverzeichnis 
bietet  die  Bibliographie  de  la  France,  die  ein  Teil  des  Journal  general  de 

l'imprimerie  et  de  la  librairie,  Paris  1810  ff.  ist.  Leider  ist  dieses  nicht  immer 
vollständig. 

Für  Emflanä:  R.  A.  Peddie  u.  Q.  Waddington,  The  English  Catalogue  of  book* 
1801—1836  (London  1914  ff.);  The  London  Catalogue  of  books  published  in  Great- 
Britain,  London  11  Bde.  1773 — 64;  The  English  Catalogue  of  books  comprising  the 
Contents  of  the  London  and  the  British  catalogues  and  the  principal  works  published  in 
the  United  States  of  America  von  S.  Low,  London  1858  ff. 

Für  Niederlande  und  Belgien:  W.  Nijhoff,  Bil)liographie  de  la  typographie  neer- 
landaise  1500—1-540,  16  Bde.  Haag  1901/6;  Alphabetische  Nanilijst  van  boeken 
sedert  1790  tot  1875,  Haag  u.  Amsterdam  1835—78.  Mit  Register:  1858-78;  R.  van  der 
Meulen,  Brinkmans  Catalogus  der  boeken,  plaat-en  kaartwerken  1850 — 82  (Amsterdam 
1884),  1882—91  (Amsterdam  u.  Leipzig  1893),  1891  — 19U0,  1901—1910  (Leiden  u.  Leipzig 
1901/10)  Register;  Nederlandsche  Bibliographie.  Lijst  van  nieuw  versehenen  boeken 

in  het  koningkrijk  der  Nederlanden,  Utrecht  1885  ff.  (monatlich);  Brinkman's  Alpha- 
be t  is  che  lij  s  t  v  an  b  oeken  ..  .  Leiden  (jährlich);  Bibliographie  de  Belgique. 

Journal  officiel  de  la  librairie,  Brüssel  1874  ff'.:  P.  Bergmans  Repertoire  methodique 
decennal  des  travaux  bibliographiques  parus  en  Belgique  1881—90  (Lüttich  1892);  Revue 
bibliographique  beige.  Brüssel  1888  ff.;  F.  de  Potter,  Vlaamsche  bibliographie 

1830-90  (Gent  1893-1902).     • 
Für  Skandinavien:  Bibliotheca  Danica.  Systematisk  fortegnelse  over  den  danske 

literatur  fra  1482  tili  1830.  hg.  v.  Ch.  V.  Bruun  4  Bde.  Kopenhagen  1877—1902;  Dansk 
Bo  g  forte gnels  e  1841 — 58  hg.  v.  F.  Fabrici;  Hjalmar  Linnströ  m,  Svenskt  boklexikon, 
2  Bde.:  1830—65,  Stockholm  1883/4;  Svensk  Bo  k  han  del  s -Tidn  ing  hg.  v.  E.  Nor- 
stedt,  Stockholm  1863  ff.;  Nya  Bokh  and  eis  tidn  ingen  hg.  v.  Tegner,  Ebda.  1888— 
1912;  Svensk  Bok-Katalog  (:1866  ff.)  Stockholm  1878  ff.;  Arskatalog  för  svenska 
bokhandeln.  Ebda.  1891  ff.;  K  vartalskatal  og  over  norsk  litteratur,  Christiania 
1893  ff. ;  Bibliotheca  Norvegica,  Christiania  1908  ff. 

Für  Italieti:  Bibliografia  italiana,  ossia  elenco  generale  delle  opere  dogni 

specie  e  d'ogni  lingua  stampate  in  Italia  e  delle  italiane  pubblicate  all'  estero  12  Bde. 
Mailand  1835 — 46;  Catalogo  generale  della  libreria  Italiana  dall'  anno  1847  a 
tutto  il  1899,  Mailand  1901  ff.  Ueber  die  Erscheinungen  des  italien.  Büchermarkt :  Bol- 

letino delle  pubblicazioni  italiane  ricevute  per  diritto  di  stampa,  Florenz  1886  ff'. Für  Spanien:  Konr.  Haebler,  Bibliografia  iberica  del  siglo  15.  Haag  1903; 
J.  Rodriguez  de  Castro,  Biblioteca  espafiola,  2  Bde.  Madrid  1731/6;  Dion.  Hidalgo,  Dic- 
cionario  general  de  bibliografia  espafiola  7  Bde.  Madrid  1862 — 81;  derselbe,  Boletin 
bibliografico  espanol  6  Bde.  Madrid  1861 — 65:  Bibliografia  espafiola.  Revista  general 
de  la  imprenta,  de  la  libreria  y  de  las  industrias  que  concurren  k  la  fabricaciön  del  libro. 

Madrid  1901  ff.  —  Hiezu  vgl.  man  noch  als  Ergänzung  zu  V'lll  §  4  folgende  bio-biblio- graphische  Wörterbücher:  N.  P.  Diaz  y  F.  de  Cardenas,  Galeria  de  Espanoies  celebres 
contemporaneos  9  Bde.  Madrid  1841—46;  N.  Diaz  y  Perez,  Diccionario  historico,  bio- 
gräfico,  critico  y  bibliografico  de  autores,  artistas  y  extremenos  illustres  2  Bde.  Madrid 
1888;  M.  Ovilo  y  Otero.  Manuel  de.biografia  y  de  bibliografia  de  los  escritores  espa- 

noies del  siglo  19,  2  Bde.  Paris  1859;  A.  E.  de  Möllns.  Diccionario  biogräfico  y  biblio- 
grafico de  escritores  y  artistas  catalanes  del  siglo  19,  2  Bde.  Barcelona  1889—95. 

Zeitschriften  allgemeinen  kritischen  Inhalts.  Eine 
wichtige  Ergänzung  zu  den  Bibliographien,  die  bloß  die  genauen  Büchertitel 
anführen,  sind  die  Zschrr.,  die  die  Kritik  pflegen  und  damit  über  Inhalt, 
Richtung  und  Wert  der  Literaturerzeugnisse  Aufschluß  geben.  (Ausführliches 

Verzeichnis  bei  II.  F.  Arnold,  Ä.  Bhh.  -  S.  19  ff.)- 
Literarisch  es  Zentral  blattfürDtld.  begr.  v.  Feh.  Z  arncke  1851  ff.  Wochen- 

blatt nach  sachlichen  (iruppen  geordnet.  Kurze  kritische,  nicht  immer  gezeichnete  Berichte. 
Der  Abschnitt  ,  Vermischtes"  bringt  die  Titel  der  Akademie-,  Universitäts-,  Schulschrr., 
Zschrr.-Schau,  Verzeichnis  der  inzwischen  in  anderen  Zschrr.  erschienenen  ausführlichen 

Besprechungen,  Personalien,  , Literarische  Neuigkeiten"  (Verlegerankündigungen,  Preis- 
ausschreiben usw.).  Jahresinhaltsangabe.  —  Deutsche  Liter  a  tu  rzeitung  hg.  v. 

Paul  Hinneberg  1880  ff.  Wochenblatt  nach  Sachgruppen  geordnet,  bei  jeder  von 
ihnen  Verzeichnis  der  eingelaufenen  Neuerscheinungen  u.  einschlägigen  Personalien.  Längere 
Besprechungen  als  Leitartikel,  sonst  nur  kürzere  kritische  Würdigungen.  Die  geistes- 

geschichtliche Richtung  bevorzugt.     Allgemeines    (früher    [1892 — 1898]  0  es  terreichi- 
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sches)  Literaturblatt  hg.  v.  Frz.  Schnürer.  Halbmonatsblatt.  Katholische  Richtung. 
Oöttingische  Gelehrte  Anzeigen  (1739  als  Göttingische  Ztg.  von  ge- 

lehrten Sachen  begr.)  175;^.  ff.  Strebt  weniger  Vollständigkeit  als  Ausführlichkeit  der 
Besprechungen  an. 

In  Franl- reich:  Revue  critique  d'histoire  et  de  litterature  1866  ff.;  Bul- 
letin critique  de  litterature,  d'histoire  et  de  philologie  1880  ff. ;  Poly- 

biblion.  Revue  bibliographique  universelle  hg.  von  der  Societe  bibliographique  de  Paris 
1868  fi'.  Monatsblatt. 

Für  England:  The  Academj.  A  weekly  review  of  literature,  science  and  art, 

London  1872  ft'.;  The  Athenäen m  of  (English  and  foreign)  literature,  science,  the  fine arts,  music  and  the  drama,  London  1827  ff. 

Für    Italien:   Rivista   criticadella   letteratura   italiana,    Florenz  1884  fl'. 
Anonymen-  und  Pseudonymenlexika.  Ihre  Benützung  und 

Anlage  ist  im  allgemeinen  mehr  für  den  Literaturhistoriker  berechnet  als  für 
die  Bedürfnisse  der  eigentlichen  Geschichte,  doch  sind  sie  auch  für  uns  ein 

wichtiges  Hilfsmittel.  Besonders  für  die  Feststellung  der  Pamphleten-  und 
Flugschriftenliteratur,  deren  Verfasser  mit  Rücksicht  .auf  politische  Verhält- 

nisse und  strafgesetzliche  Bestimmungen  Ursache  hatten,  ihren  Namen  zu  ver- 
schweigen oder  hinter  einem  Decknamen  zu  verbergen.  Eine  Aufzählung  der 

wichtigsten  in  VIII  §  4. 
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Unserem  Plane  entsprechend,  sind  in  den  vorhergehenden  Abschnitten 
die  Hilfsmittel  zur  Gewinnung  der  in  der  Literatur  erreichbaren  Tatsachen 
mitgeteilt  worden.  Die  in  ihnen  verzeichneten  bibliographischen  Angaben  sind 
natürlich  vom  Benutzer  festzuhalten  und  zu  notieren.  Doch  muß  jetzt  erst 
an  die  Heranziehung  der  eigentlich  historischen  Bibliographie 
geschritten  werden.  Es  ist  hiezu  notwendig,  daß  man  sich  mit  Anordnung  und 

Einrichtung  dieser  Literatur behelfe  oder  doch  der  wichtigsten  von  ihnen  ein- 
gehend vertraut  mache.  Zu  diesem  Zwecke  wird  es  gut  sein,  daß  man  ein  Buch 

■^\QDalihnann-WaiU,  QueUenhincle  d.ät.  6r.,  (s.S.  359)  das  für  verschiedene  ähnliche 
Werke  {Herre,  Monod  u.  a.)  zum  Vorbild  gedient  hat,  einer  genauen  Einsicht 
unterziehe  und  sich  selbst  Aufgaben  daraus  setze,  indem  man  z.  B.  die  für  seine 

engere  Heimat  in  Betracht  kommende  Geschichtsliteratur  oder  alles  zusammen- 
stellt, was  sich  auf  die  historischen  Beziehungen  zwischen  Deutschland  und 

Frankreich  (England,  Rußland  usw.)  bezieht.  Hiebei  ist  zunächst  von  den 
Quellen  abzusehen  und  nur  die  Literatur  zu  berücksichtigen. 

Das  gleiche  gilt  von  den  JahreshcrieJden  der  GeschicJdsivissenschaft.  Auch 
sie  sind  von  dem  Anfänger  genau  kennen  zu  lernen  und  auch  aus  ihnen  mache 
man  zum  Zwecke  der  Uebung  Zusammenstellungen.  Man  verfolge  daraus 
etwa,  was  seit  den  letzten  fünf  Jahren  über  den  2.  punischen  Krieg,  über  die 
Herkunft  der  Germanen,  über  die  Wirtschaftsgeschichte  der  Karolinger,  über 
den  Ursprung  des  Krieges  von  1870/1  u.  ä.  veröffentlicht  wurde.  Themen 
ergeben  sich  von  selbst. 

Bei  allen  bibliographischen  Hilfsmitteln  ist  zu  unterscheiden  zwischen 
abgeschlossenen,  als  eine  Einheit  gedachten  Bibliographien  und  zwischen 
laufenden  Bibliographien.  Bei  den  layifenden  Bibliographien  beachte  man, 
daß  zwischen  ihrem  Erscheinungsjahr  und  dem  der  angeführten  Bücher  und 
Schriften,  dem  sog.  Berichtsjahr,  eine  Spanne  Zeit  liegen  muß.  So  erschien 
der    L  Bd.    der    laufenden    Jherr.   G.ir.    im    J.   1880  und  berichtete  über  die 
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Literatur,  die  im  J.  1878  herauskam,  die  Spannung  zwischen  Erscheinungs- 
und Berichtsjahr  betrug  also  2  Jahre.  —  Bei  abgeschlossenen  Bibliographien, 

wie  \)Q\  Dahlniann-Wait.z  behalte  man  sein  Erscheinungsjahr  (die  8.  Aufl.  kam 
1912  heraus)  im  Auge,  weil  damit  der  äußerste  terrainus  ad  quem  gegeben  ist 

{bei  D.-W.**  laut  Vorwort  Frühjahr  1912!)  für  die  verzeichneten  Titel.  Was  später 

veröfi'entlicht  wurde,  muß  anderswo  gesucht  werden,  z.  T.  in  den  laufen- 
den historischen,  z.  T.  in  den  allgemeinen  Bibliographien  s.  u.  Im  selben 

Maße  wie  die  bibliographischen  Hilfsmittel  sind  auch  die  quellenkundlichen 
zu  benützen. 

Ein  ausgezeichneter  Führer  durch  die  historische  Bibliographie  ist : 

Ca.  V.  Lauf/lois,  Oleome]  de  hihliographic  historique,  2  Bde.  ̂   Paris  1901,   1904. 
Der  praktische  Weg,  sich  über  die  Literatur  zu  einer  Frage  aus  der 

allgemeinen  bzw.  nichtdeutschen  Geschichte  einen  Ueberblick 
zu  verschaffen,  führt  zunächst  zu  Hcrre  und  LangJois,  Manuel  (s.  o.).  Genügen 
uns  die  dort  angeführten  Angaben  nicht,  so  benützen  wir  die  Jherr.  der 
G.iv.  —  Ist  es  uns  aber  zu  tun,  Spezialliteratur  zu  finden,  die  vor  1878  er- 

schienen ist,  so  greift  man  zur  BihUotheca  Instorica.  Diese  setzt  1853  ein. 
Für  noch  ältere  Literatur  findet  man  bei  Ocffiiiger  Hinweise,  bzw.  bei  Mcnclr 
und  EnsUii,  doch  berücksichtigt  letzterer  nur  die  in  Deutschland  erschienenen 
Werke.  Für  das  Aufsuchen  von  historischen  Aufsätzen,  die  in  Zschrr.  ver- 

öfi'entlicht wurden,  benützt  man  Koner  bzw.  Wcdther,  eventuell  Ersch  und  Beuß. 
Ist  es  einem  aber  um  die  neueste  Literatur  zu  tun,  die  nach  Herre 

(August  1910)  erschienen  ist,  so  wird  wieder  der  erste  Weg  zu  den  Jherr.  sein. 
Diese  reichen  bis  1913.  Für  die  Zeit  von  1913  zur  Gegenwart  setzen  die 
allgemeinen  Literaturblätter,  die  //.  Zschr.,  die  IlVjschr.,  das  UJh.  und 
die  fremden  historischen  Zschrr.,  die  Bücherkataloge  (s.  a.  Allgemeine  Biblio- 

graphie), die  Bibliographien  der  Zeitschriftenaufsätze  ein.  Für  die  Jahre  1918  und 
1919  erschienene  Literatur  zur  deutschen  Geschichte  die  Jherr.  der  dt.  G.  1920  f. 

Für  eine  rasche  Orientierung  über  leicht  erreichbare,  besonders  deutsche  Literatur 
zur  ungemeinen  Geschichte:  Quellenkunde  zur  Weltg.  Ein  Hdb.  unter  Mitwirkung 
von  Adf.  Hofmeister  u.  Rud.  Stube,  hg.  v.  Paul  Herre  1910.  Nach  dem  Vorbilde  von 
Dahlmann-Waitz  (s.  d.)  eingerichtet,  zerfallt  sie  in  4  Teile.  1.  Allgemeiner  Tsil  (Hilfs- 

mittel, Universalgesch.,  Asien  u.  Afrika,  Europa),  2.  Altertum  (Gesamtgesch.,  Urgescb.,  Alt- 
ägypten, Semitischer  Yölkerkreis,  Indogerman.  Völker  Asiens,  Ost-  und  Zentralasien,  Grie- 

chen, Iberer,  Kelten,  Karthager,  Italiker  u.  Etrusker,  Rom,  Christentum),  3.  Mittelalter, 
4.  Neuzeit  ( — ca.  1910).  Literatur  u.  Quellen,  doch  nur  Büchertitel  ohne  Inhaltsangaben 
oder  Kritik.  Schlaf.!  der  Redaktion  ca.  August  1910.  —  Eine  gute,  wenn  auch  weniger 
systematische  Uebersicht  nur  der  Literatur  (nicht  der  Quellen)  über  die  allgemeine  Ge- 

schichte in  der  "Weltgeschichte  hg.  v.  H.  F.  Helmolt  9  (1907).  —  Literaturangaben 
zur  Weltgeschichte  der  Mittelalters  u.  der  Neuzeit  in  dem  Sammelwerk  Histoire  genö- 
9  a  1  e  du  4.  siecle  ä  nos  jours,  hg.  v.  E.  L  a  v  i  s  s  e  u.  A.  R  a  m  b  a  u  d ,  '  Paris  1893 
— 1911  (teilw. -)  am  Schlüsse  jedes  Kapitel.s  (auch  Quellen!);  und  bei  Theod.  Lindner, 
Weltg.  seit  der  Völkerwanderung  10  Bde.  1901/20.     Vgl.  S.  116. 

Von  älteren  Bibliographien  :ur  Umversalgeschichte,  die  bisweilen  heranzuziehen  sind, 
seien  erwähnt:  Catalogue  des  principaux  historiens  avec  des  remarques 
critiques  sur  la  honte  de  leurs  ouvrages  et  sur  le  choix  des  meilleurs  editions.  Nouvelle 
edition  .  .  revue  et  augmentee  .  .  par  J.  B.  M  e  n  c  k  e  ,  Leipzig  1714  =  2.  Bd.  zu  desselben 

Ausg.  von  Nie.  Lenglet  deFrenoy,  Methode  pour  t'-tudier  Thistoire.  Ebda.  1714. 
Verzeichnis  von  Anleitungen  Geschichte  zu  schreiben  u.  zu  studieren,  von  Geschichts- 

auszügen, Abrissen,  Weltgeschichten,  Sitten-,  Religions-,  Kirchen-,  Ordensgesch..  ägyptische, 
altgriech  ,  assyr.,  römische  Geschichte.  Deutsches  Reich  und  einzelne  Territorien,  Oester- 
reich,  Ungarn,  Böhmen,  Bayern,  Preutien,  Sachsen,  Braunschweig.  Hyzanz,  Türkei,  Frank- 

reich, Spanien,  Italien,  Schweiz,  Niederlande,  Großbritannien,  Polen,  Rußland,  die  nordischen 
Staaten,  Asien,  Afrika,  Reisen,  Heraldik  und  Genealogie.  Quellen  u.  Literatur  gemischt 
mit    kurzen    orientierenden    Bemerkungen.      Dieser   2.  Bd.    zu  Lenglet   de  Frenoy  erschien 

Wilhelm  Bauer.   EinführuDg.  23 
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1723  selbständig.  Die  3.  Auflage  (bzw.  2.  des  selbständig  herausgegebenen  Werkes)  be- 
titelt sich  Bibliotheca  Menckeniana.  Autores  praecipue  veteres  graecos  et  latinos 

historiae  item  literariae,  ecclesiasticae  et  civilis,  antiquitatum  ac  rei  nummariae  scriptores, 
philologos,  oratoi-es,  poetas  et  Codices  mss  complectitur  ab  Ottone  et  Jo.  Eurchardo 
Menckeniis  patre  et  filio  multorum  annorum  spatio  studiose  coliecta  et"  justo  ordine 
disposita  ed.  altera  longe  emendatior  ordinatiosque  IV  nunc  parte  aucta  et  notulis  raritatis 
apporsitis  magis  ad  usuni  accomodita,  Lipsiae  1727.  Eine  für  ihre  Zeit  ansehnliche  bi- 

bliographische Leistung,  berücksichtigt  auch  Literatur-  und  Sprachgeschichte,  Sachwörter- 
bücher, Verbotene  Literatur,  Bibliothekskataloge. 

Bibliotheca  historica  begr.  v.  Burckh.  Gotthilf  S  t  r  u  v  e  ,  vermehrt  von 

Christ,  üottl.  Buder,  erweitert  von  Job.  Gg.  Meusel  11  Bde.  Leipzig  1782—1804  ['von 
Struve  (Jena  1705),  ̂ \.  Buder  (1740)  als  Bibliotheca  selecta  historica]  nach  Verfassern 
geordnet,  wobei  entgegen  dem  ursprünglichen  Plan  die  dt.  G.  nicht  berücksichtigt  wurde  1/1: 
Bibliographien,  Universalg.,  Kompendien  usw.  (1781);  1/2:  Asien,  Assyrien- babyl.,  Medo- 
persien,  Juden(1784);  2/1:  Phönizier,  Kieinasien,  Indien,  Islam,  Türken  (1785);  2/2:  Indien, 
China,  Afrika  (1786):  3/1:  Aegypter,  Karthago.  Nordafrika,  Entdeckung  Amerikas  (1787); 
3/2:  Amerika,  Griechen;  4/1  u.  4/2:  Altrom  (1788,  1789);  5/1:  Altrom,  Byzanz,  Kelten 
(1790);  5/2:  Slawen.  Gothen,  Langobarden,  Portugal  (1791);  6/1:  Spanien  (1793);  6/2—10/1 
Frankreich,  davon  8/2 :  Ludwig  XIV.,  9/1:  Franz.  Revolution  (1793,  94,  95,  96,  97,98,  1800); 
10/2  u.  11/1:  Verbesserungen  u.  Nachtrr.  zu  1—10/1  (1802);  11/2:  Alphabet.  Sach-  u.  Ver- 

fasserverz. (1804).  —  E.  M.  Oettinger,  Historisches  Archiv,  enthaltend  ein  systematisch- 
chronologisch geordnetes  Verzeichnis  von  17000  der  brauchbarsten  Quellen  zum  Studium 

der  Staats-,  Kirchen-  u.  Rechtsgeschichte  aller  Zeiten  und  Völker  1841.  Quellen  u.  Lite- 
ratur nebeneinander.     Für  die  Auffindung  älterer  Literatur  nicht  ohne  Wert. 
Für  die  in  Deutschland  zivische)/  1750 — 1S34  erschienene  Literatur  zur  G.  u.  Geo- 

graphie u.  deren  Hilfswissenschaften:  Th.  Chr.  Feh.  Enslin,  Bibliotheca  historico- 
geographica,  Berlin  1825.  Jer.  Dav.  Re  u  ß  ,  s.  o.  —  Joh.  Sam.  E  r  s  c  h  ,  Repertorium  über  die 
allg.  dt.  Journale  u.  anderen  period.  Sammlungen  für  Erdbeschreibung,  Gesch.  u.  der  damit  ver- 

wandten Wissenschaiten  1  (1790),  2  (1791),  nach  Autoren  u.  Inhalt  geordnet,  3  (1792)  Sach- 
index nach  Schlagwörtern  wie  z.  B.  „Kanzleiregeln",  „Kriegsgeschichte"  u  ä.  —  Wm. 

Koner,  Repertorium  über  die  1800 — 1850  in  akadem.  Abhdlgen.,  Gesellschaftsschriften 
u.  wissenschaftl.  Journalen  auf  dem  Gebiete  der  G.  u.  ihrer  Hilfswissenschaften  ersch.  Auf- 

sätze 1  (1852):  Geschichte,  Allgemeines,  Weltgesch.,  Spezialgesch.  Deutschlands,  Oester- 
reichs-Ungarns,  der  Schweiz,  Asiens,  Afrikas.  Amerikas,  Australiens,  2  (1853):  Genealogie, 
Heraldik,  Sphragistik,  Biographie,  Diplomatik,  Geographie,  Numismatik,  Inschriftenkunde, 
Mythologie,  Sachregister.  —  Ph.  A.  F.  Walther,  Systemat.  Repertorium  über  die  Schrr. 
sämtlicher  historischen  Gesellschaften  Dtlds.,  Darmstadt  1845.  Berücksichtigt  die  innerhalb 
des  Deutschen  Bundes  seit  ca.  1750  erschienene  Zschrr.-Literatur.  In  systemat.  Anord- 

nung.    Alphabet.  Autorenregister  mit  Angabe  des  Berufs  der  Autoren.     Sachregister. 
Fortkaifciidc  Bibhof/niphicn  zur  Wc/tycsclnclitc.  Für  die  Berichtsjahre  1853 — 1887  die 

Bibliotheca  historica  oder  systemat.  geordn.  Uebersicht  der  in  Deutschland  und  im 
Auslande  auf  dem  Gebiete  der  gesamten  G.  [u.  Geographie]  erschienenen  Bücher  (hg.  1—9 
inkl.  als  Bibliotheca  historico-ge  ogr  ap  hica)  1:  1853  begr.  von  Ernst  A.  Zuchold  2: 
1854-8:  1860  hg.  von  Gv.  Schmid,  9:  1861-29:  1881  von  W.  Müldener  30:  1882 
von  E.  Ehrenfeuchter.  Neue  Folge  1:  1887  (1888)  hg.  v.  Osk.  Masslow.  Nichts 
weiter  erschienen.  Umfaßt  die  gesamte  historische  Buchliteratur  von  1853 —  Juni  1882  und 
von  1887  in  je  2  paralellaufenden,  in  je  zu  einem  Bde.  vereinigten  Halbjahrsübersichten 
mit  Angabe  genauer  Büchertitel.  Jede  solche  Uebersicht  zerfällt  in  A.  Allgemeinen  Teil: 
1.  Zschrr.,  Akademieschrr.,  2.  Lexika,  3.  G.philosophie,  4.  Hand-  u.  Lehrbücher,  5.  Hist. 
Hilfsw.  B.  Besonderer  Teil,  nach  Erdteilen  u.  Ländern  geordnet.  Zum  Schluß  Biographien 
u.  Memoiren. 

/'Vir  die  Berichts  jiihrc  1878 — 1913:  Jahresberichte  der  Geschichts- 
wissenschaft (Jberr.  G.w.).  Vorbildliche  Bibliographie  für  das  Gesamtgebiet  der 

Geschichte  der  seit  1878  selbständig  herausgekommenen,  wie  auch  als  Zeitschriften- 
aufsätze, als  Beiträge  von  Sammelwerken,  Gelegenheitsschriften  usw.  erschienenen  Schriften, 

wobei  freilich  in  jedem  Jg.  der  eine  oder  andere  Teilbericht  ausbleibt  u.  oft  erst  mehrere 
Berichtsjahre  später  nachgetragen  wird.  Ueber  ihre  Einrichtung  u.  Organisation  gibt 
J.  Jastrow,  Hdb.  zu  Literaturberichten  1891  ausführlich  Aufschluß.  —  Zu  beachten  ist, 
daß  zwischen  Erscheinung.sjahr  des  einzelnen  Bandes  u.  Erscheinungsjahr  der  in  dem  Bande 
angeführten  Werke  (also  dem  Berichtsjahr)  eine  Spannung    von  1  —  3  Jahren  besteht. 

Die  Anordnung  bis  Bd.  10  (1889,  Berichtsj.  1887)  unterscheidet  Teile  mit  selbstän- 
diger Seitenzäblung:  Altertum  (1),  Mittelalter  (11),  ̂ Neuzeit  (111).  Iliebei  fielen  Paläographie 

u.  Diplomatik  unter  II.  —  Seit  dem  Bd.  11  (1891',  Berichtsj.  1888)  werden  4  Abteilungen mit  selbständiger  Seiten-,  aber  durch  den  ganzen  Band  laufender  Paragraphenzählung 
unterschieden,  wobei  je  I,  II  u.  111,  IV  als  ein  selbständiger  Band  gedacht  sind.  Das  un- 

gefähre   Grundgerüst    eines    solchen    Bandes    ist:    Abt.  1  .Altertum:  §  1  Urgeschichte,. 
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(§  2  Aegypter,  §  3  Assyier,  §  4  Hebräer,  §  5  Juden,  §  6  Inder,  §  7  Perser,  §  8  Griechen, 
(§  9  Römer,  §  10  Paralipomena.  —  A  b  t.  II  Deutschland:  §  11  Germanische  Vorzeit 
(bis  öOa  n.  Chr.),  §  12  Merowinger,  §  13  Karolinger,  §  14  Ottonen  (911—1002),  §  15 

Salier  (1002—1125),  §  16  Hohenstauf'en  (1125—1273),  §  17  Habsburger  u.  Luxemburger 
1273 — 1400),  §  18  Fünfzehntes  Jht.  (1400  —  1517),  §  19  Reformation  und  Gegenreformation 
1517— 1G48),  §  20  Das  Jht.  nach  dem  Westfäl.  Frieden  (1643-1740),  §  21  Niedergang  des 
Reichs,  Aufkommen  Preußens  (1740 — 1815),  $5  22  Deutscher  Bund  u.  Neues  Reich  (1815 — 
1913).  Landesgescliichte:  §  23  Oesterreich,  §  24  Sc^hweiz,  §  25  Bayern,  §  26  Württemberg, 
i?  27  Baden,  i?  28  Elsaß-Lothringen,  §  29  Mittelrhein  und  Hessen,  §  30  Niederrhein,  §  31 
Westfalen,  §  32  Braunschweig-Hannover,  Oldenburg,  §  33  Brandenburg,  §  34  Sachsen  u. 
Thüringen,  §  35  Schlesien,  v:^  36  Posen,  §  37  Hamburg,  Bremen,  Lübeck,  §  38  Hanse,  §  89 
Schleswig- Holstein,  Mecklenburg,  Pommern,  §  40  West-  und  Ostpreußen,  Deutscher  Orden, 
§  41  Liv-,  Est-  u.  Kurland,  §  42  Allgemeine  deutsche  Gesch.  Deutsche  Verfassungs-  u. 
Wirtschaftsgesch.,  §  43  Deutsche  Kulturgeschichte.  —  Abt.  III  Ausland:  §  44  Italien, 
§  45  Spanien,  §  46  Frankreich,  §  47  Belgien,  §  48  Niederlande,  §  49  England,  §  50  Däne- 

mark, §  51  Norwegen,  §  52  Schweden,  §  53  Rußland.  §  54  Polen,  §  55  Böhmen,  §  56  Süd- 
slawen, §  57  Ungarn,  §  58  Rumänien,  §  59  Byzantin.  Reich,  §  60  Neugriechenland,  §  61 

Kreuzzüge,  §  62  Islam.  §  60  Indien,  §  64  China,  §  65  Japan,  §  66  Afrika,  §  67  Nordamerika, 
§  68  Mittel-  u.  Südamerika,  §  69  Australien.  —  Abt.  IV  Allgemeines:  §70  AUgem. 
Weltgeschichte,  §  71  Philosophie  u.  Methodologie  der  Gesch.,  §  72  Kirchengeschichte, 
§  73  Paläographie,  §  74  Diplomatik,  §  75  Genealogie.  —  In  jedem  Paragraph  werden  die 
genauen  Titel  in  den  Anmerkungen  angeführt  u.  innerhalb  des  Paragraphs  fortlaufend  ge- 

zählt. Diese  Zählung  steht  zu  den  im  Text  gebotenen  Inhaltsangaben,  die  grundsätzlich 
den  Fortschritt  der  Wissenschaft  im  Auge  behalten  sollen,  in  Beziehung.  Da  aber  nicht 
alle  Schriften  u.  Arbeiten  besi^rechenswert  oder  dem  Referenten  zugänglich  sind,  werden 

solche  mit  *,  diejenigen,  die  dem  folgenden  Berichtsjahr  vorbehalten  bleiben  mit  **  vor 
dem  Titel  bezeichnet.  Am  Schluß  jedes  Bandes  findet  sich  ein  Verzeichnis  der  Siglen  für 
einzelne  bestimmte  Zschrr.,  dann  das  der  allgemeinen  Abkürzungen  für  Zschrr.  u.  schließ- 

lich Bemerkungen  für  den  Gebrauch,  die  man  sich  vor  der  Benützung  anzueignen  hat.  — 
Wertvoll  ist  es,  daß  wichtigei-e  Besprechungen  bisweilen  mit  kurzer  Charakterisierung, 
-lobend",  „ablehnend",  in  eckiger  Doppelklammer  den  Büchertiteln  beigefügt  werden. 

Die  Jberr.  sind  erst  allmählich  herangewachsen:  Bd.  12:  1889  (1891)  bietet  zum 
erstenmal  einen  Bericht  über  russische  Geschichte,  Bd.  13:  1890  (1892)  einen  solchen  über 
Neugriechenland,  der  folgende  einen  über  Indien  usw.  Nicht  jeder  Jg.  bringt  alle  Be- 

richte. Der  über  mittelalterliche  Diplomatik  setzt  z.  B.  in  Bd.  9:  1886  (1889)  u.  Bd.  10: 
1887  (1889)  aus  und  wird  in  Bd.  11:  1888  (1891)  für  die  Berichtsjahre  1885/8  nachgetragen. 

Mitteilungen  aus  der  historischen  Literatur,  hg.  v.  der  Histor. 
Gesellschaft  in  Berlin  1873  ff.  Berichte  über  neu  erschienene  Werke  (seltener  Zschrr.- Auf- 

sätze), die  das  Hauptgewicht  weniger  auf  Kritik  als  auf  Inhaltsangaben  legen;  streben  auch 
nicht  Vollständigkeit  an.     Diese  führen  hinüber  zu  den  historischen  Fachzeitschriften. 

Die   wichtigsten   geschichtlichen   Fachzeitschriften. 
In  ihnen  pulsiert  eigentlich  das  wissenschaftliche  Leben   der  Gegenwart.     Sie 
sind   die   Vermittelungsstelle   des   geistigen   Verkehres,   teils  indem   sie  eigene 
Arbeiten    veröffentlichen,    teils    durch  Berichte    über    Neuerscheinungen.     Sie 
geben  dem  modernen  Wissenschaftsbetrieb  das  eigentliche  Gepräge.     Mit  der 
Aufklärung  hebt   das  Zeitschriftenwesen   in  Deutschland   an.     Joh.  Christoph 

(iatierer  gab    die  AUg.  histor.  Bibliothek  16  Bde.,  Halle  1767 — 71,   fortgesetzt 
durch   das   Historische  Journal  16  Bde,  Göttingen  1772  —  81  heraus,   daneben 
veröffentlichte  Auy.  Ldir.  Schlözcr  die  Mumäsanzciyen.    Sie  alle  überragte  das 

von  Feit.  V.  llaumer  begründete  Historische  Taschenbuch  1830 — 1892  (und  zwar 
1.— 4.  Folge  40  Bde.,    5.  Folge   hg.  von    W.  H.  Biehl  [1871—80],    6.  Folge 
12  Bde.).  —  Ein  Verzeichnis  der  geschichtlichen  Fachzeitschriften,  aber  ohne 
Erscheinungsjahre,   bei  ejgn.  Jastroic,  Hdb.  zu  Literaturberichten  1891,   S.  177 
bis  221. 

Die  bedeutendste  geschichtliche  Fachzeitschrift  (dlgemcinen  Inhalts,  wertvoll  auch 
durch  seine,  freilich  bibliographisch  nicht  immer  genau  behandelten  Literaturübersichten, 
ist  die  Historische  Z  e  i  t  s  c  h  r  i  f  t  (HZ.)  von  Heb.  v.  S  y  b  e  1  1859  begr,  jetzt  von 
Feh.  Mein  ecke  und  Fritz  V  igen  er  geleitet.  Mit  Bd.  37  beginnt  die  Neue  Folge,  mit 
Bd.  97  die  3.  Folge,  doch  zitiert  man  die  Bandzahlen  am  besten  nach  der  ganzen  Reihe. 
1.  Register  (1888)  zu  Bd.  1—56:  2.  Register  (1906)  zu  Bd.  57—96.  —  Allgemeinen  Charakter 

23* 



356  XII.  Anleitung  zur  Benützung  der  bibliographischen  Hilfsmittel.  §  7. 

doch  mit  Betonung  des  katholischen  Standpunktes  und  kirchengeschichtlicher  Interessen 
trägt  auch  das  Historische  Jahrbuch  (HJb.)  hg.  von  der  Görres-Gesellschaft  begr. 
durch  G.  Hüffer,  jetzt  von  J.  Weiß  geleitet  1880  tf.  Ausgezeichnet  durch  zahlreiche 
Literaturangaben  und  Inhaltsangaben  der  Aufsätze  in  den  laufenden  Zschrr.  —  Inhaltlich 
allgemeinen  Charakters  ist  auch  dieHistorischeVierteljahrsschrift  (HVjschr.) 
hg.  von  Gerh.  Seeliger  1898  ff.,  die  als  Dt.  Z  s  c  h  r.  f.  G.w  i  s  s  e  n  s  ch  af  t  von  Ldw. 
Quidde  1889  begründet  wurde,  der  die  ersten  12  Bde.  (1889—96)  leitete.  1897/8  er- 

schienen 2  Bde.  Neue  Folge,  von  G.  Seeliger  geführt,  der  sie  zur  HVjschr.  umwandelte. 
Seit  1898  erscheint  im  Anhang  mit  eigener  Seltenzählung  die  Bibliographie  zur 
deutschen  Geschichte  begr.  von  0.  M  a  s  s  1  o  w ,  die  uns  am  schnellsten  über  die 
Titel  (nicht  Inhalt)  der  Neuerscheinungen  auf  dem  Gebiete  der  dt.  G.  unterrichtet.  Fort- 

laufende Zählung  der  Titel,  die  nach  der  Einteilung  von  D.-W.  angeordnet  sind.  Man 
achte,  daß  diese  Bibliographie  halbjährlich  abgeschlossen  wird,  jeder  Jahrgang  aus  zwei 
parallellaufenden,  das  Gesamtgebiet  umfassenden  Teilen  besteht.  Namenverz.  nach  Ver- 

fassern. —  Mitteilungen  des  Institutes  für  österr.  Geschichtsfor- 
schung 1880  £f.  von  Engelb.  Mühlbacher  begründet,  1904  von  Osw.  Redlich  foi't- 

ges.,  jetzt  von  Wm.  Bauer  geleitet,  legen  das  Schwergewicht  auf  Arbeiten  kritischer  For- 
schung, besonders  des  Mittelalters  und  der  Quellenkunde,  doch  ist  kein  Forschungsbereich 

ausgeschlossen.     Besprechungen. 
Einyeqaitqenc  deutsche  Zschrr.  (dlgeineineii  Inhalts  sind  die  H  i  s  t  o  r.  -  p  o  1  i  t.  Zeit- 

schrift von  Leop.  Ranke  2  Bde.  1832—36,  AVm.  Adolf  Schmidts  Zeitschrift 
für  G.Wissenschaft  (Bd.  5—9  [1846/8]  Allg.  Zschr.  f.  G.)  1844  ff.  Im  Register  zu 
Bd.  1 — 33  die  Namen  der  Verfasser  anonym  erschienener  Beiträge.  —  Keine  Literatur- 

berichterstattung pflegten  die  von  Gg.  W  a  i  t  z  begr.  Forschungen  zur  D  t.  G  e- 
schichte  hg.  von  der  Hist.  Komm.  26  Bde.  Göttingen  1862-86.  Reg.  (1880)  zu  Bd.  1—20. 
Wichtige  Forschungsbeiträge.  —  Zeitschr.  für  allg.  Geschichte,  Kultur- 
Literatur-  u.  Kunst  g.  (der  5.  Bd.:  Zschr.  f.  G.  u.  Politik)  5  Jahrgänge,  1884/8. 

Allgemeinen  Inhalts  ist  auch  die  von  Gabr.  Monod  mit  G.  Fagniez  geleitete 
begr.  Revue  historique,  Paris  1876,  nach  dem  Vorbilde  der  HZ.  geführt,  doch  durch 
Inhaltsverzeichnisse  fremder  Zeitschrr.  wichtige  Ergänzung  zu  dieser.  1.  Reg.  (1881)  zu 
Bd.  1—14:  2.  Reg.  (1887)  zu  15—29;  3.  Reg.  (1891):  30—44;  4.  Reg.  (1896)  :  45-52;  5.  Reg. 
(1901):  58—74;  6.  Reg.  (1906);  75—89;  7.  Reg.  (1811):  90—109.  —  Revue  des  q  u  e- 
stions  historiques  geleitet  von  P.  Allard  u.  J.  Guiraud,  Paris  1866  ff.  Von 
10  zu  10  Bänden  ein  Register.  (Katholischer  Standpunkt).  —  Revue  de  synthese 
historique  geleitet  von  Hri.  Berr,  Paris  1900  ff.  Methodologische  und  theoretische 
Geschichtsfragen.     Sammelberichte  über  Literatur. 

Durch  reiche  bibliographische  Angaben  wertvoll  ist  The  English  historical 
r  e  V  i  e  w  begr.  von  Mandell  Creighton,  London  1886  ff.  Aehnlich  wie  die  HZ.  und 
Revue  hist.  geführt.  —  The  American  historical  review,  New  York  1895  tf. 
auch  Literaturberichte. 

Das  Archivio  storico  italiano,  Florenz  1842  S.  begr.  v.  G.  P.  V  i  e  u  s  s  e  u  x 

begann  mit  Quellenveröfl'entlichungen  und  formte  sich  allmählich  nach  dem  Beispiele  der 
HZ.  zu  einer  wirklichen  Zschr.  um,  die  in  ihrer  Rassegna  bibliografica  besonders  über  Neu- 

erscheinungen zur  Italien.  G.  berichtet.  In  Serien  eingeteilt,  am  Ende  jeder  Serie  ein 
Register  z.  B.  als  Anhang  zu  Ser.  5,  Bd.  50  (1912).  —  Rivista  storica  italiana 
1884  ff.  geleitet  von  Costanzo  Rinaudo,  Reg.  1884 — 1901.  Nur  Besprechungen,  Inhalts- 

angaben über  Zschrr.  —  Die  italienische,  aber  auch  die  allgemeine  G.  berücksichtigen  die 
Quellen  u.  Forschungen  aus  italien.  Archiven  u.  Bibliotheken  hg. 
vom  Preuß.  Hist.  Inst,  in  Rom  1898  ff.     Gute  Bibliographie. 

Sondrrgehiete  der  Geschichte  bevorzugen  Zeitschr.  der  Dt.  Morgenländischen 
Gesellschaft,  Leipzig  1847  ff. ;  Hermes,  Zschr.  f.  klass.  Philologie  begr.  von 
G.  Kai  bei  u.  Robert,  Berlin  1866  ff. ;  Z  e  i  t  s  c  h  r.  f  ü  r  d  a  s  G  y  m  n  a  s  i  a  l  w  e  s  e  n, 
Berlin  1847  ff. ;  Zeitschr.  für  die  österr.  Gymnasien,  Wien  1850  ff.;  K 1  i o, 
Beiträge  zur  alten  6.  1901  ff. 

L  e  m  0  y  e  n  ä  g  e.  Bulletin  mensuel  d'histoire  et  de  philologie  hg.  v.  A.  M  a  r  i  g  n  a  n 
u.  W.  Wilmotte  1888  ff'.  Literaturberichte.  —  Der  mittelalterlichen  Quellenkunde  wendet 
sich  vor  allem  zu  die  Bibliotheque  de  Tecoledes  chartes,  Paris  1839  ff'. Literaturberichte.  —  Archiv  der  Ges.  f.  ältere  dt.  G.kunde,  Frankf.  1820— 74  von 
da  an;  Neues  Archiv  (vgl.  u.  S.  210).  Kurze  Inhaltsangabe  der  die  Ausgabe  der  MG. 
betreffenden  Neuerscheinungen.  —  Byzantinische  Zeitschrift  begr.  von  Karl 

Krumbacher  1892  ff'.  Hieher  gehören  auch  die  germanistische  (seit  1880)  und  die 
kanonistische  (seit  1911)  Abteilung  der  Zeitschrift  der  S  a  v  i  g  n  y  -  S  t  i  f  t  u  n  g  für 

Rechtsg.  (meist  Savigny-Zschr.  genannt)  Weimar  1861  ff',  mit  Literaturanzeigen.  — Römische  Q  u  a  r  t  a  1  s  c  h  r  i  f  t  für  c  h  r  i  s  1 1.  A  1 1  e  r  t  u  m  s  k  d  e.  u.  f.  K  i  r  c  h  e  n  g., 
begr.  V.  A.  de  Waal,  Rom  1887  ff.  bringt  auch  Besprechungen.  —  Ar  c  h  i  v  f  ür  L  i  t  e- 

r  a  t  u  r-  u.  K  i  r  c  h  e  n  g.  des  Mittelalters  begr.  von  H.  D  e  n  i  f  1  e  u.  F.  E  h  r  1  e  1885  ff'.' 
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V  i  e  r  t  c  1  j  a  h  r  s  s  c  h  r  i  f  t  für  Sozial-  u.  W  i  r  t  s  c  h  a  f  t  s  g.  hg.  v.  Stef.  Baue  r, 

Gg.  V.  ß  e  1  0  w  ,  L.  M.  H  a  r  t  m  a  n  n  1 903  ft".,  deren  Vorläufer  die  Zeitschrift  für 
Sozial-  u.  W  i  r  t  s  c  h  a  f  t  s  g.  1893—1900  war. 

Der  modernen  Geschiehte  wendet  sich  die  Revue  d'h  istoire  moderne  etcon- 

temporaine,  Paris  1899  fJ".  zu.  Reiche  Bibliographie.  —  La  revolution  fran- 
vaise  begr.  V.  A.  Dide  hernach  von  Aulard  geleitet,  Paris  1881  ff.  —  Revue  d'h  i - 
stoire  diplomatique,  Paris  1887  ff.  berücksichtigt  vor  allem  die  äußere  Politik. 
Literaturberichte.  —  Archiv  f  ü  r  K  e  f  o  r  m  a  t  i  o  n  s  g.  Texte  u.  Untersuchungen  hg. 
V.  Walt.  Friedensburg,  Berlin  1903  ff. 

Der  Landeageschichte  Deutschlands  im  a/hjemeinen  sind  gewidmet  das  Korrespon- 
denzblatt des  Gesamt  Vereins  der  Dt.  Geschieht  s-  u.  Altertumsvereine 

18-53  ff.  Gute  Literaturberichte.  —  Deutsche  Geschichtsblätter.  Monatsschr. 
zur  Förderung  der  landesg.lichen  Forschung,  geleitet  u.  hg.  von  Arnim  Tille,  Gotha 
1900  ff.     Gute  allgemeine  Uebersichten. 

Die  der  Lundcsfjesch/chte  im  eiutehini  gewidmeten  Zeitschriften  sind  bei  D.-W.* 
S.  47 — 53  ziemlich  vollständig  augeführt.  Ueber  den  engeren  Bereich  des  eigenen  Landes 
greifen  hinaus :  Z  e  i  t  s  c  h  r  i  f  t  f.  G.  d  e  s  0  b  e  r  r  h  e  i  n  s  begr.  v.  F.  J.  M  o  n  e  1850  ff. 
Neue  Folge  seit  1885.  —  Westdeutsche  Zeitschrift  für  G.  u.  Kunst  nebst 
monatl.  erscheinenden  Korrespondenzblatt  1882  ff.  —  Seit  1921  erscheinen  Anzeiger 
für  Schweizerische  Geschichte,  Bern  1 870  ff.  und  das  Jahrb.  f.  Schwei- 

zerische G  e  s  c  h  i.c  h  t  e  in  einem  als  Zeitschrift  für  Schweizerische  Ge- 
schichte. 

§  8.    Bibliogfraphie  nach  Zeitaltern. 

Für  die  Bibliographie  des  alten  Orients  ist  neben  den  allge- 
meinen Bibliographien  und  jeTien  zur  allgemeinen  Geschichte  die  zur  orien- 

talischen Philologie  heranzuziehen.  Uebrigens  berücksichtigt  auch  Emil  Hühner 
2  1889  den  Orient.  In  Betracht  kommen  aber  ebenso  die  Hilfsmittel  und 
Reallexika  für  die  christliche  Theologie  wie  ThcoJ.  Jher.  1881  ff.,  Wet.zcr  ii. 
Weite,  Kirchenlexikon;  Heulen. i //IL  f.  protest.  TheoL;  M.  Biichherger,  Kirchl.  Hdlex.; 
Die  Beliyion  in  G.  n.  Gf/tc.  usw.).  Zeitschriften,  die  das  gesamte  Altertum 
betrefifen:  Klio,  Beitrr.  z.  alten  G.  1901  £f.,  Arch.  f.  Fapijnisforsclnmcj  1901  ff., 
llivista  (U  storin  antica  1895  ff.,  dann  aber  ganz  besonders  die  für  orientalische 

Philologie:  Zschr.  f.  (lyypt.  Sprache  ti.  Altertiimskde.  1865  ff.,  licme  {'(jjjptiologiqtte 
1890  ff.,  Zschr.  f.  Assyriolofjic  u.  verwandte  Gebiete  1886  ff.,  Mevue  cVassyriologie 

et  d'archf'ologie  Orientale  1884  ff.,  Zschr.  f.  alttestamcntliche  Wissenschaft  1881  ff., 
Bevne  scmiti'iue  dVpigraphii'  et  dliistoire  ancienne  1893  ff.,  Wiener  Zschr.  f.  Kunde 
des  3Iorgenlan<les  1887  ff.,  liirista  die  studl  orieidali  1907  ff.,  Anzeiger  f.  indo- 
german.  Sprach-  a.  Altcrtnniskde.  =  Beibl.  zu  den  Indogerni.  Forschungen  1891  ff. 

Für  Nachforschungen  auf  dem  Gebiete  der  Bibliographie  zur 

Geschichte  des  klassischen  Altertums  sind  außer  den  allgemein- 
historischen Bibliographien  hier  die  für  klassische  Philologie,  Archäologie,  alt- 

christliche Altertumskunde  und  byzantinische  und  altgermanische  Geschichte  zu 
erwähnen  und  ebenso  die  einschlägigen  Sachwörterbücher.  Eine  allgemeine 

Literaturübersicht  bietet  Kmil  Jliihncr  ̂   1889  und  L.  Valinaggi,  Manuale  storico- 
hihliograficodi  fdologiaclassieaTnrin  lH94(mit  einem  Abschnitt:  Storia  eantichitiY), 

fortlaufend  berichten  die  JJZ.,  'J he  Knglisli  historical  redete,  Revue  historiipie, 
Ttevne  des  qacstions  historiques,  lievista  storica  italiana,  die  oben  genannten 

Zschrr.,  ferner  die  Tievue  des  eomptcs  rendtis  d^ouvrages  rclatifs  d  Vantiquitc  v. 
./.  MaroHzean  1910  ff.,  l'evue  des  ctudes  anciennes  =  Annales  de  la  facultt'  des 
Icttres  de  Bordeau.r  1898  ff.  —  Für  Italien  :  G.  F.  Gamurrini,  Bihliografia  del- 
rffalia  antica   1  (Arezzo  1905). 

Auch  für  die  Bibliographie  zur  Geschichte  des  Mittel- 
alters kommt  in  Betracht  1.  die  allgemeinen  historischen  Hilfsmittel  (Bücher- 
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exika  usw.),  2.  die  allgemeinen  historischen  Bibliographien  {LangJois,  Herre, 
Jhcrr.G.ic.  usw.),  3.  die  nationalen  Geschichtsbibliographien  (für  Dtld. :  ̂  D.-W., 
für  Frankreich:  Moitod,  für  Spanien:  T.  Ilnüoz  i/  liouiero,  für  Böhmen:  C.  Zihrt, 
für  Polen :  Ldiv.  Fml;el,  für  Rußland :  Bestusheiv-Bjumin  und  F.  J.  Mezov, 
lür  Dänemark:  K.  Erslcr,  Kilderne  til  Banmarlcs  historie  /  middcJaJdtren,  Kopen- 

hagen 1892),  4.  die  Bibliographien  zur  Territorialgeschichte  (s.  d.). 
5.  Von  den  historischen  Zeitschriften,  die  durch  ihre  Beiträge  oder  fort- 

laufende Literaturberichte  der  Geschichte  des  Mittelalters  ihr  Augenmerk  zu- 
wenden, sind  zu  erwähnen  die  HZ. ,  die  HVjschr.,  die  Bevue  Jiistorique, 

Beinie  des  questions  liidoriques.,  die  Bibliothcqne  de  Vccole  des  cliartcs  1840  ff.,  Tlte 
English  historical  revieiv,  das  HJb.,  ferner  berücksichtigen  die  ürkundenlehre, 
Rechts-  und  Verfassungsg.  des  europäischen  Mittelalter  ganz  besonders  die 
Mitteilungen  des  Institutes  f.  österr.  Geschicldsforsvliuitg  (MIO eG.) ;  Neues 
Archiv  (NA.);  Le  mot/en  äge  1880 ff.,  die  Bgmntin.  Zsclir.  1892;  die  mittel- 

alterliche Rechtsgeschichte  pflegt  die  ZscJir.  der  Savigni/sfiftung  f.  BecJdsq. 

(=  Fortsetzung  der  Zschr.  f.  Beeldsg.  1861  —  80),  a)  Germanistische  Abt.,  hg. 
V.  JJ.  ̂ M,?  1880  ff.,  Kanonistische  Abt.,  hg.  y.  A.  Werminghoff  1911  K ;  ÄrcJi. 
f.  UrhcndenforscJinng  1907  ff.,  das  Mittelalter  gut  vertreten  in  VjscJir.  f.  Social- 
II.  Wirtscliaftsg.  1903  ff,;  von  den  Territorialzschrr.  wichtig  die  Westdt. 
Zschr.  f.  G.  ii.  Kunst  1882  ff.,  Zsclir.  f.  G.  des  Oherrheins  1850  ff.  (vgl.  i>.-ir. 
Nr.  676—854).  Die  deutsche  Altertumskunde  behandeln:  Zschr.  f.  dt.  Altertum 
begr.  V.  M.  Haupt  1841,  Anzeiger  f.  dt.  Altertum  u.  dt.  Literatur  1876  ff.,  Ger- 

mania,   Vjschr.  f.  dt.  AltertimisMe.  begr.  von  F.  Pfeiffer  1856 — 92). 
6.  Man  lenke  seine  Aufmerksamkeit  auf  die  quellenkundliche 

Bibliographie,  die  für  das  Mittelalter  auf  das  Handlichste  ausgestattet 
ist.     S.  XII  §  15. 

Eine  zureichende  Bibliographie  über  alle  Gebiete  der  Ge- 
schichte der  Neuzeit  gibt  es  nicht.  Das  Auffinden  der  entsprechenden 

Literatur  erfordert  hier  ungleich  größere  Einsicht  in  die  Tatsachen  und  Be- 
ziehungen des  Gegenstandes,  den  man  behandeln  will,  und  größere  Findigkeit 

als  z.  B.  für  das  Mittelalter,  wo  namentlich  die  quellenkundliche  Bibliographie 
glänzend  durchgearbeitet  ist.  Gv.  Wolf,  Einführung  in  das  Studium  der  neueren 
G.  (1910)  ist  keine  eigentliche  Bibliographie,  wenn  sie  auch  auf  diese  großes 
Gewicht  legt. 

Mehr  als  für  Altertum  und  Mittelalter  sind  die  allgemeinen  bibliographi- 
schen und  biographischen  Nachschlagewerke  von  Bedeutung,  auch  spielen  für 

die  Neuzeit  die  Bibliographien  zur  Landesgeschichte  eine  bedeutendere  Rolle, 
wie  ja  vielfach  die  politische  und  geistige  Eigenart  unserer  Landschaften  sich 
erst  in  den  neueren  Jahrhunderten  voll  ausgebildet  hat. 

Das  gleiche  gilt  von  den  Zeitschriften.  Auch  da  reicht  das  Interesse 
über  die  engen  Fachgrenzen  hinaus;  einerseits  sind  die  allgemeinen  Revuen 

(s.  o.  S.  10)  neben  den  allgemein-geschichtlichen  Zschrr.  einzusehen,  dann  aber 
auch  die  territorialgeschichtlichen.  Besondere  Zschrr.  für  die  Gesamtgeschichte 

der  Neuzeit  gibt  es  nicht.  Die  Bevue  d'li/stoirc  moderne  et  co)itc))ij)oraiue  de  la 
France  1898  ff.  betrifft  vor  allem  Prankreicl;!.  Am  ausführlichsten  unterrichten 

noch  immer  die  Literaturberichte  in  der  HZ.  —  Einzelne  Sondergebiete  be- 

handeln die  Berue  de  la  l'enaissancc,  hg.  v.  Seche,  Paris  1901  ff.,  Arch.  f.  Befor- 
mationsg.  Texte  n.  Untersuchungen,  hg.  v.  Wcdter  Friedenshurg  1903  ff.,  La  rcvo- 
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lution  fningaise  1881  von  A.  Didc  begr.,  von  Aulard  weitergeführt,  Revue 
Uistorique  de  la  revohttion  franraise  hg.  v.  Vellcuj,  Paris  1910  ff.,  die  Bevnc 
napolconicnnc  von  lAnnhroso,  Turin  1901  ff.,  Herne  des  rfudrs  napolfonirnncs,  hg. 
V.  Drkddf,  Paris  1912  ff. 

Als  Nachbargebiete  kommen  auch  bibliographisch  für  die  Neuzeit  sehr 

stark  in  Betracht:  Wirtschafts-,  Verkehrs-  (Post-),  Sozial-,  Philosophie-,  Lite- 
ratur-, Kunstgeschichte. 

§  9.    Bibliographie  zur  deutschen  Geschichte. 

Das  wichtigste  Nachschlagewerk,  nach  dem  man  zuerst  greifen  wird,  ist 
Dalihnann-Waits.  Die  nach  dem  Frühjahr  1912  erschienene  Literatur  findet 

man  in  der  „Bibliographie  zur  deutschen  Geschichte"  in  der  llVjscltr.  Li 
diesen  Bibliographien  sind  aber  nur  die  nackten  Titel  verzeichnet.  Sucht  man 
auch  nach  Inhaltsangaben,  so  stehen  hier  vor  allem  die  Jherr.  d.  (riv.  zu 
Gebote.  Da  diese  nur  bis  1913  inkl.  reichen,  das  zweite  Berichts],  der  Jherr. 
der  dt.  G.  von  V.  Locirc  und  M.  Sf/mmunf/  aber  1919  ist,  so  gilt  es,  die  Lücke 
der  letzten  Jahre  durch  Nachforschungen  in  den  Jgg.  der  deutschen  historischen 

Zschrr.,  in  den  allgemeinen  Literaturzschrr.  und  Bücherverzeichnissen  aus- 

zufüllen. Dietrichs  B'ihUogruphie  der  deidschen  Zschrr.-Literntur  {s.  S.  350)  muß, 
soweit  es  sich  um  Zschrr.-Aufsätze  handelt,  herangezogen  werden. 

Da  die  allgemein-deutschen  Geschichtsbibliographien  die  ■  Territorial- 
geschichte nicht  immer  voll  berücksichtigen,  so  wird  man  bei  Forschungen, 

Sie  sich  auf  lokalem  oder  landesgeschichtlichem  Gebiete  bewegen,  gut  daran 
tun,  in  diesen  nachzuschlagen.  Die  Jhrr.  d.  Gir.  lassen  einen  übrigens  selbst 

für  diese  Einzelfragen  selten  ganz  im  Stich.  —  Für  die  älteste  und  ältere 
deutsche  Geschichte  kommt  auch  die  Bibliographie  zur  Geschichte  des  Alter- 

tums (Limesforschung!)  in  Betracht. 
Dahlmann-Waitz,  Quellenkunde  der  deutschen  Geschichte  (D.-W.)  ursprüng- 

lich von  Feh.  Christof  Dahlmann  '  1830,  ̂   1838  für  seine  eigenen  Vorlesungen  bestimmt, 
nach  dessen  Tod  von  Waitz  als  3.  bzw.  1.  Aufl.  18G9  weitcrgef.,  erschien  in  4.  (2.)  u.  5. 

(3.)  Aufl.  1875  u.  1883  von  W.  bearbeitet,  die  6.  von  E.  Steindorft'  1894,  die  7.  von  Erich 
Brandenburg  1905,  Splt.  1907,  die  8.  von  Paul  Ilerre  1912  hg.  —  D.-W.  i.st  Quellen- 

kunde und  Bibliographie,  zerfällt  in  einen  , Allgemeinen  Teil'  u.  in  einen  chronologisch 
nach  , Zeitaltern"  geordneten.  Der  Allgemeine  Teil  berücksichtigt  1.  Hilfswissenschaften, 
2.  allgemeine  u.  politische  Gesch.,  3.  Kulturgesch.,  4.  Rechts-,  Verfassungs-  u.  Verwaltungs- 
fesch.,  5.  Kriegs-  u.  Heeresgesch.,  6.  Wirtschaftsgesch.,  7.  Kirchengesch.,  8.  Erziehungs-  u. 
chulgesch.,  9.  Literaturgesch.,  10.  Gesch.  der  bildenden  Kunst,  11.  Musikgesch.  —  Der 

chronologische  Teil  gliedert  sich  in  8  Bücher,  von  denen  jedes  zuerst  die  politische  Gesch., 
Recht,  Verfassung,  Verwaltung  u.  Wirtschaft,  eventuell  Kirche  u.  Religion,  dann  geistiges 
u.  privates  Leben  bibliographisch  behandelt.  Iliebei  ist  zu  beachten,  daß  (mit  Ausnahme 

der  Abteilung  , Hilfswissenschaften')  jeder  Abschnitt  und  Unterabschnitt  mit  dem  Ver- 
zeichnis der  Quellenausgaben  u.  der  Literatur  über  die  Quellen  beginnt  u.  dann  die  Dar- 

stellungen bringt.  Berücksichtigt  ist  die  gesamte  (Buch-  u.  Zschrr.-)Literatur,  soweit  sie 
nicht  schon  veraltet  oder  zu  speziell  ist.     Nur  die  Titel  ohne  Inhaltsangabe. 

Jahresberichte  zur  dt.  Geschichte  von  Vikt.  Loewe  und  Manfr. 

Stimming,  1:  1918  (1920),  2:  1919  (1921).  Als  Fortsetzung  der  Jberr.G.w.,  doch  nur 
für  die  dt.  G.  Die  Anordnung  lehnt  sich  auch  nn  diese  an,  jedoch  mit  Zurückdiängung 
des  Territorialprinzips.  Einteilung:  A.  Allg.  Teil:  1.  Bibliographie,  Histor.  Vereine. 
2.  Historiographie,  3.  Hilfswissenschaften,  4.  Gesamtdarstellungen.  B.  Mittelalter:  1.  Früh- 

zeit, 2.  Karolinger,  3.  Ottonen  u.  Salier,  4.  Hohenstaufen,  5.  Späteres  Mittelalter,  6.  Kultur- 
u.  Geistesg.,  7.  Rechts-,  Verfassungs-  u.  Wirtschaftsg.,  8.  Kirchen^,  9.  Kunst-  u.  Bang., 
10.  Lokalg.  C.  Neuere  Zeit:  1.  Reformation,  2.  Gegenref.  u.  30j.  Krieg,  3.  Vom  westfäl. 
Frieden  bis  zur  Thronbesteigung  Friedrichs  d.  G.,  4.  Bis  zum  Untergang  des  alten  Reiches, 
5,  Seit    dem  Untergang    des  alten  Reiches,    6.  Staatslehre  u.  Staatsanschauung,    7.  Verfas- 
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sungs-,  Verwaltungs-  u.  Rechtsg.,  8.  Handels-,  Gewerbe-  u.  Industrieg.,  9.  Agravg., 
10.  Kultur-  u.  Sozialg.,  11.  Kircheng.,  12.  Geistes-  u.  Bildungsg.,  LS.  Literatur-  u.  Kunstg. 

liihHofjritplden  deutscher  Lmidcsgcsclächteii.  Wm.  Heyd,  Bibliogr.  der  württemb.  G.  1 
(1895):  Werke  allgemeinen  Inhalts,  2  (1896):  nach  Landschaften  geordnet,  3  (1907)  fortges. 
von  Theod.  Schön,  Nachtrr.  4  (1915)  von  Otto  Leuze:  Ortsg.  u.  biograph.  Literatur 
1896—1905.  —  Bibliographie  der  Schweizer  Land  es  künde,  Bern  1894  ff.  In 
einzelnen  Bden.  nach  sachlichen  Gesichtspunkten  geordnet.  —  Jos.  Leop.  Br  an  dstet  te  r, 
Repert.  über  die  in  Zeit-  u.  Sammelschriften  der  J.  1812 — 1890  enthalten  Aufsätze  u.  Mit- 

teilungen schweizergeschichtlichen  Inhalts,  Basel  1892;  für  die  J.  1891 — 1900  unter  gleichem 
Titel  fortges.  von  Hs.  B  art  h  ,  Ebda.  190G.  —  Quellen  zur  S  chweizerge  sc  hi  ch  te, 
4.  Folge  =  Bibliographie  der  Schweizer  G.,  hg.  von  Hs.  Barth.  1914  fl'.  Bd.  1:  —1912 
(1914),  2:  —1913  (1914),  8:  —1914  (1915).  —  Badische  Bibliothek,  Abt.  2:  Landes- 
u.  Volkskde.  (Bibliographie)  von  0.  Kienitz  u.  K.  Wagner  1901.  —  Vikt.  Loewe.  Bibliogr. 
der  hannoverschen  u.  braunschweigischen  G.  1908.  —  Rieh.  G  härm  atz,  Wegweiser 
durch  die  Literatur  der  österr.  G.  1912.  Sehr  mangelhaft.  —  Karl  Seh  mit  v.  Tavera, 
Bibliogr.  zur  G.  des  österr.  Kaiserstaates  1  (1858)  reicht  bis  Ferdinand  I.  Veraltet.  — 
Heranzuziehen  ist  noch  immer  Frz.  X.  v.  Krön  es,  Grundriß  der  österr.  G.  1882.  —  Hs. 
Commenda,  Materialien  z.  landeskundl.  Bibliographie  Oberösterreichs  1891.  —  Ant. 

Schlossar,  Die  Literatur  der  Steiermark  ^1914.  —  R.  Bemmann,  Bibliogr.  der  sächs. 
G.  1/1  (1918). 

Heranzuziehen  sind  die  einschlägigen  landesgeschichtlichen  Zeitschriften.  Ein  Verzeichnis 
der  wichtigsten  Landes-    und   Ortsgeschichten    bei    R.  F.  Arnold.  A.    Bkde.  S.  850—376. 

§  10.    Bibliog-paphie  zur  außerdeutschen  Geschichte. 

hihUographic  ~ur  franzosischoi  Geschichte.  Am  vollständigsten:  M.  G.  M  o  n  o  d, 

Bibliographie  de  l'histoire  de  France,  Paris  1888,  berücksichtigt  nur  die  G.  Frankreichs  bis 
1789.  Nach  dem  Vorbilde  des  D.-W.  —  .Jacques  Le  Long,  Bibliotheque  historique 
de  la  France,  contenant  le  catalogue  de  tous  les  ouvrages  tant  imprimez  que  manuscrits 
qui  traitent  de  Thistoire  de  ce  roiaume  ou  qui  y  ont  rapport,  Paris  1719.  Ein  Bd., 

in  4  Bücher  zerfallend,  1.  Preliminaires  generaux  de  l'histoire  de  France  (Geogr. 
Naturg.,  G.  der  alten  Gallier),  2.  Kircheng.  (Ursprung  der  französ.  G.,  die  Heiligen  Frkchs., 
G.  der  kirchlichen  Provinzen,  Häresien,  Konzile,  Bistümer,  Orden),  3.  Politische  G.  (die 
einzelnen  Könige,  Herren,  Prinzen,  Zeremoniell,  Herrscherrecht,  Heiratsvertrr.,  Staatsvertrr., 
Gesandtschaftsberr.,  Verwaltungsg.),  4.  Histoire  civile  de  la  France.  —  Diese  Einteilung 
ist  in  der  (1768 — 78)  von  Fevret  deFontette  besorgten  Ausgabe  beibehalten,  aber 
auf  5  Bde.  erweitert,  so  daß  von  den  oben  angeführten  4  Büchern  Bd.  1  (1768)  1  u.  2, 
Bd.  2  (1769)  u.  Bd.  3  (1771),  3  (Polit.  G.  Frkrchs.)  u.  4  enthalten,  Bd.  4  (1775)  kommt  als 
neu  hinzu,  er  enthält  die  Bibliographie  zur  französ.  Literaturg.  Bd.  5  (1778)  Nachtrr.  Zeit- 

liche wie  aljihabet.  Sachverz.  Ein  ganz  ausgezeichnetes  Werk.  —  Frankreich  ist  bevorzugt 
in  der  Biblio  th  eca  bist,  von  Struve-Buder-Meusel,  Bd.  6—10/1  (1793—1800). 

Für  die  Erscheinungen  vor  1875  im  Catalogue  des  imprimes  de  la  bib- 

liotheque nationale  ein  Catalogue  des  ouvrages  relatifs  ä  l'histoire  de  France.  — 
R.  de  Lasteyrie  u.E.  L  e  f  e  v  r  e  -  Pon  t  a  1  i  s ,  Bibliogr.  generale  des  travaux  bist,  et 

archeol.  publies  par  les  societes  savantes  de  la  France  =  Coli,  des  doc.  sur  l'hist.  de  France Ser.  1  Bd.  63  (Paris  1898  ff.).  A.  GiraultdeSt.  Fargeau,  Bibliographie  bist,  et 
topogr.  de  la  France,  Paris  1845. 

Für  die  G.  Frkrchs.  seit  1789  Pierre  C  a  r  o  n  ,  Bibliographie  des  travaux  publies  de 
1866  a  1897  sur  Thistoire  de  la  France  depuis  1789,  Paris  1912. 

Fortlaufende  Berichte:  Revue  historique  begr.  v.  G.  Monod  u.  G.  Fagniez 
1876  ff. ;  Revue  des  questions  historiques  1876  ff.  (kathol.  Richtung) ;  Revue 

de  Synthese  historique  1900  ff. ;  Revue  d'h  i  s  t  o  i  r  e  moderne  e  t  c  o  n  t  e  m- 
p  0  r  a  i  n  e  1899  ff.  mit  Anhang :  Repertoire  methodique  de  l'h  i  s  t  o  i  r  e  med. et  c  0  n  t.  de  1  a  F  r  a  n  c  e  v.  Gaston  B  r  i  e  r  e  u.  P.  C  a  r  o  n  1  ;  1898  (1899). 

Einzelgebiete  betrifft  M.  B  a  r  r  o  u  x  ,  Essai  de  bibliogr.  critique  des  generalites 

de  l'histoire  de  Paris,  Paris  1908.  —  Feh.  Kirch  eisen,  Bibliographie  Napoleons  1902. 
A.  L  u  m  b  r  0  s  0  ,  Saggio  di  una  bibliografia  ragionata  per  servire  alla  storia  dell'  epoca Napoleonica,  Modena  1894  ff. 

Bili/iofiraphie  zur  eiu)Jischcn  Geschichte.  Sam.  R.  Gardiner  u.  J.  Bass,  M  u  1- 
1  i  n  g  e  r  ,  Introduction  to  the  study  of  English  history,  *  London  1903  gibt  im  1.  Teil  kurze 
Uebersicht  der  englischen  G.  bis  1881.  Wichtig-  der  2.  Teil  ,Authorities'  mit  allg.  Ein- 

leitung, dann  nach  Zeiträumen  geordnete  zusammenhängende  knappe  Darstellung  nach 
a)  gleichzeit.  Berichten,  b)  nicht  gleichzeit.  Berichten,    c)  modernen  Historikern  eingeteilt. 

Jlililiofjraphie  zur  Geschichte  AiiieriJcas.     Edw.  Channing  u.  Alb.  B.  Hart,    Guide 

to  the  study  of  American  history,  Boston  1897;  J.  N.  Learned.  The  literature  of  American  ' 
history.    A  "bibliographical  guide.  Boston  1902,  Splt.  1900/1  von  Ph.  P.  W  p  1 1  s  ,  Ebda.  1902. 
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JJihlioyraphic  zur  hcUjisdu-n  Geschichte.  Hri.  P  i  r  e  n  n  e  ,  Bibliographie  de  l'histoire 
Belgi<iue,  -Brüssel  1902.  Nach  dem  Muster  von  D.;W.  betrifft  die  G.  der  Niederlande  bis 
1598,  von  da  an  nur  die  Belgiens  bis  1830.  —  Ernst  van  B  r  u  }•  s  s  e  1  ,  Table  generale  du 
recueil  des  buUetins  de  la  commission  royale  de  l'histoire,  Brüssel  1865.  Bezieht  die  seit 
1832  erscheinenden  Bulletins  ein.  —  Derselbe,  Table  gen.  des  notices  concernant  l'hist, 
de  Belgique  publiees  dans  les  revues  beiges  de  1830-65,  Brüssel  1869, 

Bihliotiraphi'-  zur  mederlnitdischni  Grschichtc.  Bibliotheca  historica  neerlan- 
di  ca  =  Antiquariatskatalog  von  M.  Nijhoff,  Haag  1899.  —  Neder  lan  ds  che  biblio- 
graphie  van  K  erkgesch  ie  deni  s  von  W.  P.  C.  Knüttel  =  Bijdragen  tot  eene  Nederl. 
Bibliogr.  3  (.Vmsterdam  1889).  —  Nederl.  bibliogr.  van  land-  en  volkenkunde 
von  Peter  Anton  Tiele  =  Bijdragen  usw.  wie  oben  1  (1884).  —  F.  de  Bas,  Repertorium 
voor  de  nederlandsche  krygsgeschiedenis,  Haag  1905.  —  L.  D.  Petit,  Repertorium  der 
Verhandelingen  en  bijdragen  betr.  de  geschiedenis  des  Vaterlands  in  tijdschriften  en  mengel- 
werken  tot  up  1900  versehenen.  Leiden  1907. 

]itlilio(jra]ihi(-ur  italienischen  Geschichte.  Eniilio  Calvi,  Biblioteca  di  bibliografia 
storica  italiana.  Rom  1903.  Bibliographie  geschichtlicher  Bibliographien,  aiphabet,  nach 
den  einzelnen  Orten  geordnet.  —  C.  Lozzi,  Biblioteca  istorica  della  antica  e  nuova 
Italia  2  Bde.  Imola  1886.  —  Ant.  Manno  u.  Vinc.  Promis,  Bibliografia  storica  degli 
stati  della  monarchia  di  Savoia  =  Bibliotheca  storica  italiano  8.  Teil  9  Bde.  Turin  1884 
— 1913.  —  Maglione  Lottici  u.  Gius.  Sitti,  Bibliografia  generale  per  la  storia  Parmense, 
Parma  1904.  —  Dom  Floren  i,  Bibliografia  storico-ragionata  della  Toscana  2  Bde.  Florenz 
1805.  —  Bibliografia  generale  di  Romahg.  v.  Em.  Calvi,  Rom  1906  tf.,  davon  1 : 
Roma  nel  medio  evo.  476—1499  (1906)  hiezu  Splt.  (1908).  2/1:  Roma  nel  Cinquecento  (1910), 
5/1:  Roma  nel  risorgimento  1789 — 1840  (1912).  —  Bibliografia  della  Campania, 
Neapel  1897/9. —  Bibliografia  del  Trentino  von  Filippo  Largajolli,  Trient  1897. 
—  Gius.  Val  entin  elli,  Bibliografia  Dalmata  tratta  da  codici  della  Marciana.  Venedig- 

1845.  —  (nustino  Co  1  an  er  i,  Bibliografia  araldica  e  genealogica  d"[talia,  Rom  190-1. 
Bibliofirajihie  zur  spatiischot  Geschichte.  Thom.  Muiioz  y  Romero,  Diccionario 

bibliografico-histotico  de  los  antiguos  reinos.  provincias,  ciudades,  Madrid  1858. 
Jiihlioiiraphie  zur  portuyiesischeti  Geschichte.  J.  Ces.  de  Figaniere,  Bibliographia 

historica  Portugueza,  Lissabon  1850. 
IHhliogruphie  zur  Geschichte  der  nordischen  Staaten.  C.  (4.  Warm  hol  tz,  Biblio- 
theca historica  Sueo-(Jothica,  Bd.  1—7,  Stockhohn  1782—93.  Bd.  8—1.5,  Upsala  18ul— 17, 

Reg.  Upsala  1889.  —  K.  Setterwall,  Svensk  bist,  bibliografi  1875—1900,  Stockholm  1907. 
Literaturbericht  in  der  Historisk  tidskrift  udg.  af  den  Danske  bist,  forening, 

Kopenhagen  1840  ft".  —  Historiska  tidskrift  utg.  af  Svenska  bist,  föreninger,  Stock- 
holm 18b9.  —  Historisk  tidskrift  udg.  af  den  Norske  bist,  forening,  Christiana. 

1877  ff. 

Bibliographie  zur  russischen  Geschichte.  Konst.  Nik.  Be  stushew-Rjumin,  Quellen 
u.  Literatur  zur  russischen  G.  von  den  ältesten  Zeiten  bis  1825  überl.  v.  Theod.  Schie- 
mann  1876.  —  Die  livländische  Geschichtsliteratur  von  Konst.  Met  ti  g,  später 
Arthur  Poelchau,  Riga  1881  ff.  —  Edd.  Winkclmann,  Bibliotheca  Livoniae  historica. 
Verz.  der  Quellen  u.  Hilfsmittel  z.  G.  Estlands,  Livlands  u.  Kurlands  ^  Petersburg  1869, 
-Berlin  1878.  —  Literaturberichte  in  Archiv  für  slaw.  Philologie,  Berlin  1876  ff.  — 
Sbornik  der  russ.  histor.  Gesellschaft,  Petersburg  1867  If.  —  Zei  tschr  i  f  t  f.  osteurop. 
(xe schichte  hg.  v.  Th.  Schiemann,  Otto  Hoetzsch,  L.  K.  Goetz,  Hs.  Uebers- 
berger  1910  ff.  (eingegangen). 

Bibliographie  zur  pohiischoi  Geschichte.  Ldw.  Finkel,  Bibliografia  historyi  polskiej 
3  Bde.  Krakau  1891 — 1905.  —  Theodor  Wierzbowski,  Bibliographia  polonica  15  ac 

16  saec.  Opera  quae  in  biblioth.  universitatis  V^arsaviensis  asservantur,  Warschau  1889.  — 
Bibliografia  polska,  Krakau  1914.  —  Die  Zschr.  K  w  a  r  t  a  1  n  i  k  h  i  s  t  o  r  y  c  z  n  y, 
Lemberg  1887  ff.  gibt  eine  fortlaufende  Bibliographie. 

Bibliographie  zur  tschechischen  Geschichte.  Cenek  Zibrt,  Bibliografic  i'eske  historie 
5^  Bde.  Prjg  19U0— 11.  Ausgezeichnetes  Werk.  —  Fortlaufende  Bibliographie  in  der  Zschr. 

('esky  i'asopis,  Prag  1895  ff'. 
Bibliographie  zur  ungarischen  Geschichte.  Karl  M.  Kertbeny,  Ungarns  dt.  Biblio- 

mraphie  1801-60.  1.  Teil':  1801—31,  2.  Teil:  1831-60,  Budapest  1886.  —  Fortlaufende 
Literaturberichte    in  der  Zschr.:  Törteneti  Szenile  (Histor.  Revue),    Budapest  1912  ff'. 

§  11.    Bibliographie  geschichtlicher  Einzelgebiete  und 
Nachbarwissenschaften. 

JUbhographte  zur  Kirchcngeschichle.  (Vgl.  « D.-W.  S.  172  f.)  Edd.  Bratke,  Weg- 
weiser zur  Quellen-  u.  Literaturkunde  der  Kircheng.  1890.  —  J.  (i.  R.  Ac  q  u  o  y  ,  Hand- 

leid ing    tot    de    Kerkgeschiedvorscliing    en    Kerkgeschiedschrijving  1894,    'hg.  v.  F.  Pijper 
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1910.  —  S.  M.  Jackson,  Bibliography  of  American  church  historj-:  1820 — 93,  New  York 
1894.  —  A.  Carayon.  Bibliographie  historique  de  la  compagnie  des  Jesus,  Paris  1864. — 
XeniaBernardina  (Hss.- Verzeichnisse  u.  G.  der  Zisterzienser-Stifte  in  Oesterreich) 
1891.  —  Scriptores  ordinis  S.  Benedict i  qui  1750  —  1880  fuerunt  in  imperio 
Austriaco-Hungarico  1881.  —  L.  Goovaerts,  Ecrivains,  artistes  et  savants  de  l'ordre 
Premontre.  Dict.  bio-bibliographique,  Brüssel  1899  ft'.  —  Theolog.  Literaturztg. 
begr.  von  E.  Schürer  u.  Ad.  Harnack  1876  ff.  —  Theolog.  Revue  begr.  von 
F.  Dick  am  p,  München  1902  ff.  (kath.).  —  Zeit  sehr.  f.  Kircheng.  begr.  von  Theod. 

Brieger  u.  B.  Beß,  Gotha  1877  ff.;,  Revue  d'hist.  e  cclesiastique  hg.  v.  A.  Cau- 
chie,  Löwen  1900  ff.  —  Sonst  Wetzer- Weite,  Realenzykl.  f.  prot.  Theol.  Die  Religion 
in  G.  u.  Ggw.     Vgl.  auch  Paul  Wernle,  Einführung  in  das  theolog.  Studium  1908. 

Bibliographie  zur  Wirtschaftsfieschichte.  Otto  Mühlbrecht,  Wegweiser  durch  die 

neuere  Literatur  der  Rechts-  u.  Staatswissenschaften  '■^  1893,  Ergbd.  —  1900  (1901).  — 
Feh.  Ben.  Weber,  Hdb.  der  Ökonom.  Literatur  5  Teile,  Berlin  1803—23.  —  Paul  Diens- 

tag, Sozialwissenschaftlichev  Zeitschriftenführer.  Ein  intern.  Hdb.  der  Fachpresse  der 
Sozial-,  Wirtschafts-  u.  Rechtsw.  1908.  —  Jahrbücher  für  Nationalök.  u.  Statistik 
gegr.  von  B.  Hildebrand,  Jena  1868  ff.  —  Jahrbuch  f  ü  r  G  e  s  e  t  z  g.,  V  e  r  w  a  1- 
t  u  n  g  u.  Volkswirtschaft  im  Dt.  Reich  begr.  v.  Frz.  v.  H  o  1 1  z  e  n  d  o  r  f  f  u.  Lujo 
Brentano,  weitergef.  von  G  v.  S  c  h  m  o  1 1  e  r  1877  ff.  —  Vierteljahrsschrift 
für  Sozial-  u.  Wi  rt  s  c  h  aft  s  g.  1903  (vgl.  S.  357).  —  Bulletin  trimestriel 
de  la  commission  de  recherche  et  de  la  publication  de  documents  relatifs  ä  la  vie  e  c  o- 
nomique  de  la  revolution,  Paris  1906  ff.  —  Sonst  vgl.  man  das  Hdwb.  der 
Staatsw. 

Bibliographie  zur  Kriegsgeschichte.  System  at.  Verz.  der  Militärliteratur 
Dtl.s  von  1850—61,  Berlin  1861.  —  A.  v.  S  e  e  1  ho  r s  t ,  Deutschlands  Militairliteratur 
1850 — 60  (1862).  —  Th.  Karcher,  Les  ecrivains  militaires  de  la  France,  London 
1866.  —  Th.  Frhr.  v.  Troschke,  Die  Militärliteratur  seit  den  Befreiungskriegen 
1870.  —  Th.  Toeche- Mittler,  Die  dt.  Militärliteratur  seit  186G  (Berlin  1871), 
(Aus:  Im  Neuen  Reich).  —  Allg.  Bibliographie  der  Militärwissenschaften  hg.  von 
F.  Luckhardt,  Jg.  1 — 5  (1872 — 76).  —  Journal  de  lalibrairie  militaire, 
Jg.  1 — 7  (Paris  1875 — 81).  —  J.  Alm  ir  ante,  Bibliografia  militar  de  Espaua,  Madrid 
1876.  —  Repertorium  der  Militärjournalistik,  Wien  1876—95,  (Aus: 
Organ  der  milit.  wissensch.  Vereine  1876  —  95).  —  Hirsch  u.  Kowalski,  Repertorium 
der  neuern  Militärjournalistik,  Bd.  1 — 4,  1878 — 90.  —  Bulletin  de  la  presse  et 
de  la  bibliographie  militaire,  Jg.  1 — 4,  Brüssel  1880—83.  —  L.  Gf.  Uette- 
rodt  zu  Scharffenberg,  Die  Militairschriftsteller,  Kriegshistoriker  und  Militair- 
biographen  der  Vergangenheit  wie  Gegenwart,  ein  biographischer  und  bibliographischer 
Versuch.  (A— Besau).  1884.  (Probedruck).  —  C.  A.  T  h  i  m  m  ,  A  complete  bibliography  of 
fencing  and  duelling,  London  1896.  —  Jos.  Pohler,  Bibliotheca  historio-militaris.  Syste- 

matische Uebersicht  der  Erscheinungen  aller  Sprachen  auf  dem  Gebiete  der  Geschichte  der 
Kriege  und  Kriegswissenschaft  seit  Erfindung  der  Buchdruckerkunst  bis  1880.  1  (1887) 
Allg.  Kriegsg.,  Altertum,  Mittelalter,  Neuzeit  bis  Friedrich  d.  G.,  2  (1891)  Fortsetzung. 
3  (1895)  Kriege  einzelner  Staaten  u.  Länder,  Kriegsg.  einzelner  Festungen,  Städte,  Orte. 
Heeres-,  Truppeng.,  Kriegskunst,  Marine.  4  (1898)  Lebensbeschreibungen,  Briefwechsel, 
Denkwürdigkeiten  einzelner  Personen.  —  0.  L  i  m  a  n ,  Almanach  der  Militär-Literatur. 
Nachtr.  1909 — 10.  —  Ldw.  A.  v.  Scharfenort,  Quellenkunde  der  Kriegswissenschaften 
für  den  Zeitraum  1740 — 1910  (1910).  —  Bibliographie  der  neueren  dt.  Kriegs- 

geschichte. Bearb.  von  Albert  Buddecke.  Teil  1:  Die  Literatur  über  den  Feldzug 
1864.  Berlin  1915.  —  Katalog  der  Bibliothek  des  kgl.  preufs.  Großen  General- 

stabes 1879  ff'.  —  Katalog  der  Bibliotheksverwaltung  des  k.  u.  k.  Kriegs- archivs in  Wien  6  Bde.  1896/8. 
Ueber  den  Weltkrieg:  Jos.  L.  Kunz,  Bibliographie  der  Kriegsliteratur  1920; 

Oatalogue  du  fonds  de  la  guerres.  Contribution  ii  une  bibliotheque  generale  de  la 
guerre  de  1914 — 1918  =  Bibliotheque  de  la  ville  de  Lyon.  CoUection  des  trauvaux  de  bi- 

bliographie hg.  V.  M.  Cantinelli,  Paris  1917  ff.;  CoUec  tion  H  ri.  Leblan  c ,  La 
Grande  guerre.  Iconographie,  bibliographie,  documents,  divers,  Paris  1916  ff. ;  Die  dt. 
Kriegsliteratur    (Hinrichs)  1914  ff. 

Orientalische  Philologie. 

Orientalische  Bibliographie  hg.  von  A.  M  ü  1 1  e  r  zuletzt  von  Lucian 
Schermann  1887  ff.  Berichtsjahre  der  Bände,  bisweilen  1  bis  2  Jahre  nach  dem  Er- 

scheinungsjahr. Berücksichtigt  auch  die  Volkskunde.  —  Vikt.  Chauvin,  Bibliographie 

des  (ßuvres  arabes  ou  relatifs  aux  Arabes  publies  dans  l'Europe  chretienne  de  1800 — 1885, 
Lüttich  1892—1903.  —  JuL  Fürst,  Bibliotheca  judaica  3  Teile  1849—63.  -  Zeitschr. 
der    dt.   morgenländischen    Gesellschaft    1847  ff.      Vgl.    auch    die    in    dem 
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Sammelwerk  Die  Literaturen  des  Ostens  in  Einzeldarstellungen  1901  Ü\  er- 
schienenen Literaturgeschichten,  ferner  den  Katalog  der  Bibliothek  der  dt.  morgen- 

länd.  Gesellschaft  [zu  Halle]  *  1900  ff. 

Klassische  Philologie. 

Sam.  Feh.  Wm.  Hoff  mann,  Hdb.  z.  Bücherkde.  der  beiden  alten  klassischen 

u.  dt.  Sprache  1838.  —  Derselbe.  Lexicon  bibliograph.  sive  index  editionum  et  interpreta- 
tionum  sciiptorum  Graecorum  tum  sacrorum,  tum  profanorum  1:  A — C  (1832),  2:  D — I 
(1833),  3:  L— Z  (1836).  Enthält  auch  Verz.  der  Uebersetzungen.  —  Derselbe,  Bibliogr. 
Lexikon  der  gesamten  Literatur  der  Griechen  ^  1:  A— D  (1838),  2:  E— N  (1839),  3:  M— Z 
(1845).  —  Bibliotheca  pliilologica  hg.  v.  W.  Engelmann  ^1853.  Alphab. 
Verz.  der  Grammatiken,  Wbb..  Chrestomathien,  Lesebücher  u.  a.  Werke  z.  Studium  der 

griech.  u.  latein.  Sprache,  die  1750  bis  Mitte  1852  in  Dtld  .erschienen  sind ;  *  hg.  v.  E.  P  r  e  u  ß 
1700—1878  (1880j.  —  B  i  b  1  i  ot  h  e  c  a  p  h  i  1  o  1  o  g  i  c  a  hg.  v.  Karl  Hch.  H  e  r  r  m  a  n  n  2: 
ßiblioth.  Script  orum  classic,  et  graecorum  et  latiiiorum  der  von  1858  bis  inkl.  1869  in  Dtld. 

ei'schienenen  Ausgaben,  Uebersetzungen  u.  Erliluterungsschrr.  (1871),  3:  Verz.  der  1852  bis 
Mitte  1872  in  Dtld.  ersch.  Zeitschrr.,  Akademieschrr.  usw.  Enzyklopädien  aus  der  ('<.  der 
Philologie  u.  deren  HilfsAv.  (1873).  —  Bibliotheca  philologica  oder  Uebersicht 
aller  auf  dem  Gebiete  der  klass.  Altertumsw.  in  Dtld.  u.  dem  Ausland  neu  ersch.  Bücher 

hg.  V.  C.  J.  F.  W.  Ruprecht  1847 — 97.  —  Bibliotheca  scriptorum  classicorum  hg. 
von  W.  Engelmann,  «von  E.  Pr  e  u  fs:  1700— 1878,  Bd.  1 :  Scriptores  Graeci  (1880), 
2:  Scriptores  latini  (1882)  fortg.  v.  Rud.  Kl  uß  mann  1778—1896.  —  Jahresbericht 
über  die  Fortschritte  der  klass.  Altertumsw.,  begr.  von  Konr.  Bursian  1:  1875  (1873  ff.) 
mit  Beiblatt:  Bibliotheca  philol.  classica  1874  ff.  —  Phil.  Aug.  Boeckh,  Enzykl.  u. 
Methodologie  der  philolog.  Wissenschaften  hg.  v.  Bratuschek  (1877),  -  v.  Rud.  Kluß- 
mann  (1886).  —  Bert.  Maurenbrecher,  Grundlagen  der  klass.  Philologie  =:  Grund- 

züge der  klass.  Philologie  v.  B.  M  a  ur  e  n  b  r  e  c  h  e  r  u.  Reinh.  Wagner  (1908).  —  Emil 
Hübner,  Bibliogr.  der  klass.  Altertumsw.  -1889.  —  Luigi  Valmaggi,  Manuale  storico- 
bibliografico  di  filologia  classica,  Torino  1894.  —  G.  F  o  c  k ,  Gatalogus  dissertationum 
philologicarum.  1894,  -1910.  —  Feh.  Aug.  Eckstein,  Nomenciator  philologicorum 
1871.  —  W.  Pökel,  Philolog.  Schriftstellerlex.  1882. 

Im  übrigen  die  philologischen  Zschrr.  (verzeichnet  bei  Bert.  M  a  u  r  e  n  b  r  e  c  h  e  r , 
Grundzüge  der  klass.  Philologie  1:  Grundlagen  der  klass.  Philol.  (1908)  S.  3  ff .  Dort 
S.  22 — 142  eine  G.  der  Philol.  mit  Lebensbeschreibungen  u.  Literaturverz.  der  bedeutendsten 
Vertreter  dieses  Faches.  Die  wichtigsten  auch  für  den  Historiker  in  Betracht  kommenden 
Zschrr.:  J  b  b.  für  Philol.  u.  Pädagogik  hg.  v.  J.  Chr.  Jahn  14  Bde.  1820—30  fortg.  als 
N  e  u  e  J  b  b.  f.  Philol.  u.  Pädag.  1831  ff.,  seit  1855  in  2  Abteilungen  davon  die  1.  unter 
dem  Titel:  Jbb.  f.  klass.  Philol.  bis  1897,  seit  1898:  Neue  Jb  b.  f.  das  klass.  Altert..  Ge- 

schichte u.  dt.  Literatur  u.  für  Pädagogik  hg.  v.  J.  IIb  erg.  —  Zschr.  f.  die  Alter- 
tumsw. 24  Bde.  1834 — 54.  —  Rheinisches  Museum  f.  Philol,  G.  u.  griech.  Philos. 

hg.  v.  A.  Boeckh,  B.  G.  Niebuh  r  u.  Chr.  A.  Brandis  in  3  Folgen  seit  1827.  — 
Hermes  Zschr.  f.  klass.  Philol.  Berlin  1866  ff. 

The  Journal  of  philology,  London  u.  Cambridge  1868  ff'.  —  A  m  e  r  i  c  a  n  j  o  u  r- 
nal  of  philology  hg.  v.  Gildersleeve  1880  ff".  —  R  e  v  u  e  de  philologie,  de  literature  et 
d'histoire  ancienne,  Paris  1877.  —  Bolletino  di  filologia  classica  hg.  v.  Cortese  u.  Val- 

maggi, Rom  1894  ff'.  —  M  n  e  m  o  s  y  n  e  ,  Bibliotheca  philologica  Batava  hg.  v.  S.  A.  Naber, J.  V.  Leeuwen  u.  J.   Valeton,  Leiden  1852  ff.  , 

Germanische   und   romanische   Philologie. 

Literaturblatt  f.  german.  u.  roman.  Philologie  hg.  v.  Otto  Behaghel  und 

Frz.  Neumann  (1880  ff'.).  Berücksichtigt  auch  Altertumskde.  u.  Kulturg.  Monatl. 
erscheinend.  —  Jahresberichte  über  die  Erscheinungen  auf  dem  Gebiete  der  germa- 

nischen Philologie.  1 :  1879  (1880  ff'.).  Die  Erscheinungen  von  1876/8  in  Zschr.  f.  dt.  Phi- 
lologie. Berücksichtigen  die  Literaturg.  bis  1624.  die  Kulturg.  u.  Volkskde.  —  Jahres- 

berichte f.' neuere  dt.  Literaturg.,  begr.  v.  Jul.  F>lias  Max  Herrmann  u.  Siegf.  Sza- 
matölski  1:  1890  (1892  ff.)  I.  Allg.  Teil,  II.  Von  Mitte  15.  Jht.  bis  Anfang  17.  Jht., 
III.  Anfang  17.  Jht.  bis  Mitte  18.  Jht.,  IV.  Mitte  18.  Jht.  bis  zur  Ggw.  Seit  Bd.  13:  1902 
(1906)  in  einen  bibliographischen  und  einen  Textteil  getrennt.  Auch  Musik-,  Kunst-  und 
Kulturg. 

Ein  ausgezeichneter  Führer  durch  die  Bibliographie  nicht  nur  der  neueren  dt. 
Literaturg.,  sondern  auch  der  Nachbargebiete  (z.  B.  Religionsg.,  Philosophie,  Geogr., 
Volkskde.,  Rechtswissenschaft,  Geschichte,  Kulturg.):  Rob.  F.  Arnold,  Allg.  Bücherkde. 
z.  neueren  dt.  Literaturg.  '  1919.  —  Vgl.  auch  noch  Grundriß  der  gerni.  Philol.  v.  Herrn. 
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Paul  '8  Bde.  1891/3,  ̂ 4  Bde.  1896—1909,  M911  ff.  In  selbständigen  Bänden  1.  Feh. 
Kluge,  Die  Elemente  des  Gotischen,  2.  Derselbe,  Urgermanisch,  3.  Otto  B ehaghe  1, 
G.  der  dt.  Sprache,  4.  Adolf  Noreen,  G.  der  nord.  Sprachen,  5.  Karl  v.  A  m  i  r  a ,  Grundr. 
des  germ.  Rechts,  6.  Eug.  Einenkel,  G.  der  engl.  Sprache  usw.    Noch    unvollendet.  — 

A  n  g  1  i  a ,  Zschr.  f.  engl.  Philologie  hg.  v.  Wülcker  1877  ft'.  mit  Jberr.,  die  oft 
mehrere  Jahre  nachhinken.  —  W.  D.  Adams,  Dictionary  of  English  literature,  ̂ London 

1878.  —  Chamber's,  Cyclopaedia  of  English  literature  3  Bde.  London  1901/3.  —  L.  D. 
Petit,  Bibliographie  der  middelnederlandsche  taal-en  letterkunde  2  Teile  Leiden  1888, 
1910.  —  Th.  Möbius,  Verz.  der  auf  dem  Gebiete  der  altnord.  Sprache  u.  Literatur  1855 
— 79  erschienenen  Schrr.  1880. 

Zeitschrift  f.  r  o  m  a  n.  P  h  i  1  o  1.  1877  ff.  Seit  1878  Jberr.  in  Beiheften.— 
Kritische  Jahresberichte  über  die  Fortschritte  der  roman.  P  h  i  1  o  1.  hg.  v. 

Karl  Vollmöllerl:  1890  (1892  ff".).  —  H.  Varnhagen,  Systemat.  Verz.  der  Programm- abhandlungen,   Dissert.  u.  Habilitationsschr.  aus    dem  Gebiete    der   roman.  u.  engL  Philol. 
-  V.  J.  Martin  1893.    —    Grundriß    der  roman.  Philol.    v.  Gv.  Gröber    »1888—1902, 
-  1904—6. 

Rechts-    und   Staatswissen  sc  haften. 

J.  St.  Pütter,  Litt,  des  teutschen  Staatsrechts,  Göttingen  1776—91,  4  Bde.  — 
D.  H.  L.  Frh.  v.  Ompteda,  Lit.  des  gesamten  sowohl  natürlichen  als  positiven  Völker- 

rechts, Regensburg  1785—1817,  2  Bde.  —  Bibliotheca  juridica  hg.  v.  Th.  Ch.  F. 
Enslin,  ^v.  W.  Engel  mann  1:  1750  bis  Mitte  1839  (1840),  2:  Mitte  1839  bis  Mitte 
1848  (1849),  3:  1849  bis  Mitte  1867  (1867).  —  0.  A.  Walter,  Handlex.  der  jurid.  Lit. 
des  19.  Jhts.  1854.  —  Otto  M  ü  h  1  b  r  e  c  h  t ,  Wegweiser  durch  die  neuere  Lit.  der  Rechts- 
u.  Staatswissenschaften  =1:  —1892  (1893),  2:  1893—1900  (1901).  —  Rob.  v.  Mohl.  Die 
G.  u.  Lit,  der  Staatswissenschaften  3  Bde.  1855 — 58.  —  J.  S  t  a  m  ni  h  a  ni  m  e  r  ,  Bibliogr. 
der  Finanzwissenschaft  1903.  —  Derselbe,  Bibliogr.  der  Sozialpolitik  1  (1896),  2:  1895 
— 1911  (1912).  —  Derselbe,  Bibliogr.  des  Sozialismus  u.  Kommunismus  1  (1892),  2:  bis 
1898  (1900),  3:  —1908  (1909).  —  M.  Nettlau,  Bibliographie  de  Tanarchie,  Brüssel  1897. 
-  Bibliographie  generale  et  complete  des  livres  de  droit  et  de  jurisprudence  hg.  v. 

Marchai  u.  Billard  1:  bis  Nov.  1902  (Paris  1903  ff'.).  —  K  ri  t  i  s  c  h  e  ß  1  ä  1 1  e  r  für 
die  ges.  Sozialwissenschaften  hg.  v.  Herm.  Beck  1  (1905)  bis  8  (1912).  —  Bibliogra- 

phie der  Sozialwissenschaften  hg.  v.  Herm.  Beck  1906  ff'. 

§  12.    AUg-emeine  Bibliog-raphie  der  Quellen. 

Im  nachfolgenden  soll  iiur  von  jenen  bibliographischen  Nachschlage- 
werken und  Veröffentlichungen  die  E,ede  sein,  die  sich  nicht  auf  eine  bestimmte 

Quellenart  beschränken,  da  hiefür  in  Kapitel  IX  die  entsprechenden  Belege 
bei  jeder  von  ihnen  besonders  verzeichnet  wird,  z.  B.  bei  Urkunden,  Briefen, 
Zeitungen,  Memoiren  usw.  Dagegen  finden  hier  jene  Hilfsmittel  Berück- 

sichtigung, die  sich  auf  den  gesamten  Quellenbestand  zur  Geschichte  einzelner 
Zeiträume,  Völker  und  Länder  beziehen. 

Ein  für  allemal  sei  hingewiesen  auf  den  Abschnitt  über  Bibliographie, 
da  ja  viele  der  dort  angemerkten  Werke  auch  die  Bibliographie  der  Quellen 
einbeziehen.     So  Jbrr.  (ric,  HVjscJir.,  D.-W.  usw. 

Die  Unterscheidung  zwischen  Bibliographie  der  Literatur  und  Biblio- 
graphie der  Quellen  ist  hier  grundsätzlich  durchgeführt,  um  auch  zu  betonen, 

daß  es  für  den  Historiker  vor  allem  notwendig  ist,  sich  erst  mit  der  Literatur 
vertraut  zu  machen,  ehe  er  an  die  Quellen  geht,  namentlich  an  die  noch  nicht 
veröffentlichten  Quellen.  Der  praktische  Vorgang  wird  der  sein,  daß  man 
sich  die  bibliographischen  Notizen  auf  Zetteln  (vielleicht  auf  solche  kleineren 
Formats)  schreibt  (vgl.  XII  §  1),  die  Auszüge  aus  der  benützten  Literatur 
ebenfalls  auf  solche  anmerkt  und  dort  auch  die  vom  Verfasser  verarbeiteten 

und  angegebenen  Quellen  notiert.  Dann  hat  man  meist  schon  einen  gewissen 

Grundstock   an    praktischer   Quellenkunde   gewonnen.     Die   genaueren  biblio- ' 
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graphischen  Angaben  der  bereits  im  Druck  oder  Bild  herausgegebenen  Quellen 
findet  man  mit  Hilfe  der  nachfolgenden  Hilfsmittel.  Wo  aber  nicht  ver- 

öfi"entlichte  Quellen  in  Betracht  kommen,  muß  man  sich  persönlich  an  die  Fund- 
orte begeben,  wo  man  entweder  weiß,  daß  sie  verwahrt  sind,  oder  wo  man 

ihre  Existenz  vermutet.  Der  Vorteil  aber,  den  man  hat,  wenn  man  biblio- 
graphisch wie  sachlich  über  den  übrigen  Quellenbestand  bereits  unterrichtet 

ist,  kann  gar  nicht  genug  hoch  angeschlagen  werden.  Auch  bei  schriftlichen 
oder  mündlichen  Anfragen  an  Bibliotheken,  Museen  oder  Archive  bekommt 
man  viel  schneller  und  besser  Bescheid,  wenn  man  selbst  genau  bekannt  mit 
dem  Gegenstand  ist  und   diese  Vertrautheit   auch   in    der  Anfrage   bekundet. 

§  13.    Aufbewahrungsorte  der  Quellen. 

Sofern  man  von  zufälligen  Fundorten  absieht  und  jene  Quellen  aus- 
schaltet, die  wie  Baudenkmale,  Felseninschriften  u.  a.  ihrer  ganzen  Natur 

nach  unverrückbar  sind,  kommen  in  Betracht:  1.  Bibliotheken,  2.  Museen, 
3.  Archive. 

Von  den  Bibliotheken  war  schon  oben  XII  §  2  die  Rede.  Hier 
sei  von  Bibliotheken  nur  als  Aufbewahrungsorten  ungedruckter  Quellen,  also 

Handschriften,  gehandelt.  Ueber  die  Vorschriften  bezüglich  der  Handschriften- 
benutzung unterrichtet  Arnim  Graesel,  Führer  für  BibTiotliehshcnuizcr  1913. 

S.  79—92,  genauer  A.  Graesel,  Hdb.  der  BilliotheJcslehre  ^  1902  und  Vili. 
GardtJiausoi.  Hüb.  der  ifissenschaftL   BibliotheksMe.  2  Bde.   1920. 

Ein  für  bestimmte  Zwecke  angefertigtes  Verzeichnis  von  Hss. -Katalogen,  das  aber 
auch  allgemein  wichtig  ist:  Wm.  W  e  i  n  b  e  r  g  e  r  ,  Catalogus  catalogorum.  Verz.  der 
Bibliotheken,  die  ältere  latein.  Kirchenschriftsteller  enthalten  1902.  Die  wichtigsten  Hand- 

schriftenverzeichnisse sind:  Die  Handschriften  Verzeichnisse  der  kgl.  Biblio- 
thek (zu  Berlin)  hg.  v.  A.  P  e  r  t  z  u.  a.  1853  ff. ;  Verzeichnis  der  Hss.  im 

preußischen  Staate  1893  ff . ;  Die  m  i  1 1  e  1  a  1 1  e  r  1.  Hss.  in  der  Stadtbibl.  zu 
Braunschweig  v.  Hch.  Nentwig  1893:  Katalog  derHys.  der  kgl.  öff.  Bibl. 
zu  Dresden  bearb.  v.  Frz.  Schnorr  v.  Carolsfeld  2  Bde.  1882;  Edd.  B  o  d  e- 
mann,  Die  Hss.  der  kgl.  öff.  Bibl.  zu  Hannover  1867 ;  Katalog  der  Hss.  der  Univ.- 
Bibl.  in  Heidelberg  1887  ff;  Die  Kechtshss.  der  Univ.-liibliothek  in  Inns- 

bruck V.  Ldw.  Sprung  1904;  Die  Hss.  der  bad.  Hof-  u.  Landesbibl.  in  Karlsruhe 
1891  ff;  Catalogus  codicuni  mscr.  bibl.  regiae  et  universitatis  Regiomontanae  (Königs- 

berg) V.  Emü  Jul.  Hugo  Steffenhagen  2  Bde.  1861,  1872;  Katalog  der  Hss.  der 
Univ.-Bibl.  zu  Leipzig  1898  ff.;  Catalogus  codicuni  mscr.  bibl.  regiae  Monacensis 
(München)  18.58  ff.;  Verz.  der  Hss.  der  Stiftsbibl.  von  St.  Gallen  1875;  Die  Hss. 
der  kgl.  öff.  Bibl.  (S  t  u  1 1  g  a  r  t)  1889  ff. ;  Tabulae  codicuni  mscr.  praeter  graecos  et 
orientales  in  bibliotheca  palatina  Vindobonensi  (Wien)  asservatorum  10  Bde.  1864  —  1889. 
—  Für  ganz  Frankreich:  Catalogue  des  raanuscrits  conserves  aux  archi  ves 
nationales,  Paris  1892;  Catalogue  general  des  raanuscrits  des  bibliotheques 
publiques  de  France,  Paris  1885  ff.  —  Für  ganz  Italien:  Inventari  dei  raanoscritti 
delle  biblioteche  ditalia  da  Mazzatinti,  Forli  1890  ff.  —  In  L  o  n  d  o  n  im  Britischen 
Museum  liegt  ein  reicher  Handschriftenschatz,  der  durch  verschiedene  Verzeichnisse  zugäng- 

lich gemacht  ist. 

Unter  Museen  verstehen  wir  einen  nach  fachmännischen  Grundsätzen 

geführten  Aufbewahrungsort  von  Gegenständen  wissenschaftlichen  Interesses. 
Für  uns  kommen  natürlich  nur  jene  in  Betracht,  die  solche  geschichtlichen 
Interesses  umfassen,  also  Kunstwerke,  urgeschichtliche  Funde,  Gebrauchs- 

gegenstände (Trachten,  Waffen,  Hausrat),  Münzen,  Medaillen,  Siegel  usw.  Im 
allgemeinen  wird  von  Historikern  die  Verwertung  musealer  Quellen  allzusehr 
vernachlässigt.  Erst  die  neuere  volkskundliche  und  sachwissenschaftliche  For- 

schung hat  das  Augenmerk  der  Geschichtsschreiber  auf  die  Museen  gerichtet. 
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Ueber  Geschichte  und  Einrichtung  der  Museen  unterrichtet  Dav.  M  u  r  r  a  y  ,  Museums, 
their  history  and  their  use  3  Bde.  Glasgow  1904.  Sonst  vgl.  man  Gv.  Klemm,  Zur  G. 
der  Sammlungen  für  Wissensch.  u.  Kunst  in  Dtld.  1888;  Jul.  v.  Schlosser,  Kunst-  und 
Wunderkammern  der  Spätrenaissance  1908;  Val.  Scher  er,  Dt.  Museen  1913.  Bei  Klemm, 
Murray  und  Scherer  nähere  Literaturangaben. 

Graesses  Zschr.  f.  Museologie  u.  Antiquitätenkde.  Dresden  1878  ff.  jetzt 
die  von  Karl  Koetschau  hg.  Zeitschrift  M  u  s  e  u  m  s  k  d  e.  Berlin  1905. 

Nachweise  über  den  Standort,  Anschrift  und  auch  Verwaltungs-  bzw.  Benützungs- 
einrichtungen der  Museen,  Sammlungen  usw.  der  wichtigsten  Orte  der  Kulturwelt  findet 

man  in  der  Minerva,  Jb.  der  gelehrten  Welt  1891  ff.  im  K  u  n  s  t  h  d  b.  für  Dtld 

M904  und  Wm.  Osk.  Dreßler,  Kunstjahrb.  1906  ft'. 

A  r  c  h  i  \f  e  nennt  man  im  weiteren  Sinne  die  Aufbewahrungsstätten  von 
Urkunden  und  Akten.  —  Im  engeren  Sinne  bezeichnet  man  damit  die  Samm- 

lungen der  aus  dem  Geschäftsgange  von  Behörden  und  Verwaltungsstellen 
entstandenen  Schriftstücke.  Sie  sind  in  der  Regel  ein  organisches  Ganzes  und 
sind  nach  diesem  Gesichtspunkte  auch  zu  verwalten.  Infolgedessen  heißt  es 
für  den  Benutzer,  der  in  einem  Archive  forscht,  die  ursprünglichen  Zusammen- 

hänge und  Beziehungen  zwischen  den  einzelnen  Stellen  und  Behörden,  aus 
denen  die  Sammlung  erwachsen  ist,  zu  verfolgen  und  gleichsam  den  ehemaligen 
Geschäftsgang  wiederum  zurückzulegen,  den  einst  die  Akten  gehen  mußten. 
Wo  Inventare  und  Register  über  die  einzelnen  Bestände  vorhanden  und  wo 
sie  dem  Benutzer  zugänglich  sind,  werden  ihm  diese  auf  diesem  Wege  von 
Nutzen  sein.  Nur  wird  sich  der  Forscher  nie  ganz  auf  diese  Hilfsmittel  ver- 

lassen können,  auch  soll  er  nie  die  Mühe  sparen,  auch  zeitlich  früheres  und 
späteres  Material  heranzuziehen,  da  vielfach  die  Wirkung  eines  Zustandes 
oder  Ereignisses  sich  bereits  vorher  oder  nachher  in  den  Akten  bemerkbar 
macht. 

Praktische  Voraussetzung  für  erfolgreiche  Archivbesuche  ist 
1.  sichere  Lesekenntnis.  Es  ist  nichts  unangenehmer  für  die  Beamten 

als  die  Inanspruchname  ihrer  Kraft  für  Entzifi'erung  von  Akten  durch  die Besucher, 

2.  die  genaue  Kenntnis  dessen,  was  man  eigentlich  im  Archiv  finden  will, 
und  das  aus  der  Literatur  oder  aus  Schlüssen  gewonnene  genaue  Wissen  bzw. 
die  Ueberzeugung,  daß  man  über  den  gesuchten  Gegenstand  in  dem  besuchten 
Archiv  etwas  findet, 

3.  die  Kenntnis  der  Grundsätze,  nach  denen  Archive  geordnet  sind, 
4.  die  Unterordnung  unter  die  Bestimmungen,  die  jedes  Archiv  für  seine 

Besucher  und  Beamten  angeordnet  hat. 

Ein  schwacher  Ersatz  für  persönliche  Benutzung  ist  die  durch  schrift- 
liche Anfrage  an  die  Archivverwaltung.  Man  wird  da  in  der  Regel  nur  ganz 

umgrenzte  Fragen  stellen,  da  man  den  Beamten  nicht  zumuten  kann,  daß  sie 
tagelang  Nachforschungen  anstellen  und  sie  auch  bei  bestem  Willen  nie  die 
Aufgaben  erfüllen  können,  die  nur  der  Forscher  auf  Grund  seiner  besonderen 
Kenntnisse  eines  besonderen  Falles  bezitzen  kann. 

Den  besten  Einblick  in  die  Grundsätze,  die  jetzt  für  die  Ordnung  von  Archiven 
gelten,  gewährt  S.  Müller,  J.  A.  Feith,  E.  Fruin,  Anleitung  zum  Ordnen  u.  Beschreiben 
von  Archiven,  dt.  von  Hs.  Kaiser  1905.  Praktische  Ratschläge  gibt  Max  Bär,  Leitfaden 
für  Archivbenutzer  189C.     Vgl.  Gv.  Wolf,  Einführung  S.  665. 

Die  Anschriften  der  wichtigsten  Archive  t)er  Welt  findet  man  in  der  Minerva. 
Was  die  Bestände  an  Urkunden,  Kopialbüchern  und  anderem  urkundlichen  Material  be- 
triift  gibt  Ilerni.  Oesterley,  Wegweiser  durch  die  Lit.  der  Urkundcnsammlungen 

2  Bde.  1885/8  Aufschluß.  —  Ungleich,  aber  durch  Verzeichnung  auch  der  Verött'ontlichungen der  aus  den  Archiven    stammenden  Quellen   und  sonstiger  Literatur:  Archivalischer 
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A  1  ra  a  na  ch  hg.  von  Aug.  H  et  tl  e  r  1904  ff.,  besonders  seit  dem  3.  Jg.  (1910/11),  4  (1912), 
5  (1914),  wo  fast  alle  öttentlichen  Archive  Deutschlands  und  die  staatlichen  des  ülirigen 
Europas  angeführt  sind.  —  Auch  über  Frankreich  hinaus  wertvoll:  Ch.  V.  Langlois  u. 

Hri.  Stein.  Les  archives  de  l'histoire  de  France  :=  Manuels  de  bibliogr.  bist.  1  (Paris  1891). 
Ein  großer  Vorteil  für  die  Benutzung  von  Archiven  sind  gedruckte  Inven- 

tare.  Dies  ist  für  Frankreich,  nach  Departements  geordnet  der  Fall.  Man  unterscheidet 
in  diesen  Inventaires  sommaires  :  Fonds  anciens  (vor  1790)  und  da  wieder  Zivil-  und  geist- 

liche Archive  und  dann :  Fonds  modernes  (seit  1790)  nach  Serien  in  bestimmter  Ordnung. 
Auf  deutschem  Boden  hat  besonders  Oesterreich  für  die  Inventarisierung  seiner  Archive 
viel  getan  z.  B.  in  den  Mitteilungen  der  3.  (A  r  c  h  i  v-)S  e  k  t  i  o  n  der  k.  k.  Zentral- 
komra.  zur  J]rforschung  u.  Ei'haltung  der  Kunst  u.  bist.  Denkmale  1888  ff. ;  Inventare 
staatlicher  Archive  1 909  ff". :  Archivalien  zur  neueren  G.  Oester- 
reichs  Bd.  1  =  Veröft'.  der  Kommission  für  neuere  G.  Oesterreichs  4  (1913)  betreffen 
besonders  adelige  Familienarchive.  Sonst  noch  Württemb.  A  r  ch  i  v  in  v  e  n  t  a  r  e 

1908  ft". ;  Inventare  Schweizer  Archive  =  Beil.  z.  Anzeiger  f.  Schweizer  G. 
NF.  7  (Bern  1893  ti'.);  Inventare  des  Großhgl.  Badischen  Generallandes- archives  1901  ü. ;  ü  e  b  e  r  s  i  c  h  t  über  den  Inhalt  der  kleinen  Archive  der 
Rhein  pro  vinz  1899  ff. ;  Inventare  Hansischer  Archive  des  16.  Jhts.  von 
Konst.  Hühlbaum  u.  K.  R  aussen  1896  ff.  —  Einen  eigenartigen  Versuch  einen  orga- 

nischen Archivbestand  herauszuheben  und  zu  inventarisieren  stellt  Feh.  K  ü  c  h ,  Polit. 
Archiv  des  Ldgrfen.  Philipp  d.  Großmütigen  von  Hessen  1  =  Publ.  aus  den  k.  preuß. 
Staatsarchiven  78  (1904)  dar.  —  Vgl.  IX  §  14. 

Dem  Archivwesen  ist  die  Archivalische  Zschr.,  hg.  von  Frz.  v.  Löher 
1876  ff.  gewidmet.  Sonst  noch  Annuaire  des  bibl.  et  des  archives  begr.  v. 

Ul.  Robert  1868  ft'. ;  Revue  des  bibl.  et  des  archives  enBelgique  1903  ff. ; Revista  de  arcbivos,  bibliotecas  y  museos,  Madrid  1871  ff. 

§  14.    Bibliographie  der  Quellen  zur  Geschichte  des  Altertums. 

(Vgl.  XII  §  s.) 

Die  Quellen  zur  Geschichte  des  Altertums  fallen  im  großen  und  ganzen 
mit  jenen  der  orientalischen  und  klassischen  Philologie,  bzw.  Altertumskunde 
zusammen.     Soweit    es    sich    um  Schriftsteller  (vgl.  IX  §  20)  handelt,    findet 
man    die   Nachweise    in    den  betreffenden  Literaturgeschichten.     Urkundliche 
Quellen  verzeichnet  die  in  IX  §  12   verzeichnete   Literatur  über  Papyri  und 
die  in  VIII  §  7  u.  8  angegebene  Literatur  über  Inschriften.   Vgl.  auch  IX  §  2. 

Die  im  Hdb.  der  klass.  AI  tertum  sw.  (s.u.  S.  216)  vereinigten  Werke  geben  reichert 
Aufschluß.  Verwiesen  sei  da  besonders  auf  Rob.  Pohl  mann,  Grundriß  der  griech.  G. 
nebst  Quellenkde.  *  1910  u.  Bened.  Niese,  Grundr.  der  röm.  G.  nebst  Quellenkde.  *  1910. 
Für  den  Studiengebrauch  Wm.  Strehl,  Grundr.  der  alten  G.  u.  Quellenkde.  2  Bde.  -mit 
Wm.  Soltau  1913/4,  1901;  Kurt  Wachsmuth,  Einleitung  in  das  Studium  der  alten  G. 
1895  ist  hauptsächlich  Quellenkunde.  Diese  wird  auch  berücksichtigt  in  den  geschicht- 

lichen Beiträgen  zu  Alfr.  Gercke  u.  Edd.  Norden,  Einleitung  in  die  Altertumsw.  2  Bde. 

1910,  *  1912.  Zur  römischen  Geschichte  bietet  sich  jetzt  in  Arth.  Rosenberg,  Quellen- 
kunde zur  röm.  (J.  1921   ein  Hilfsmittel  für  Anfänger. 

§  15.    Das  europäische  Mittelalter.     (Vgl.  XII  §  7.) 

Vor  allem  sei  auf  die  große  Bedeutung  der  urkundlichen  Quellen 
hingewiesen,  die  für  die  politische,  aber  auch  für  die  Rechts-,  Verfassungs- 

und Wirtschaftsgeschichte  das  Knochengerüste  abgeben.  Die  Bibliographie 
dieser  Quellenart  findet  man  ausführlich  in  IX  §  12.  Hingegen  wende 
man  für  die  Geistesgeschichte  seine  Aufmerksamkeit  dem  aus  dem  kirchlich- 

religiösen Leben  erwachsenen  Schrifttum  zu.  Biographien  von  Heiligen,  sog. 
Heiligenviten,  Leidensgeschichten,  Denkschriften  anläßlich  der  Uebertragung 
(translatio)  von  Reliquien,  aber  auch  Predigten,  Erbauungsliteratur,  Streit- 

schriften, Berichte  über  die  Gründung  eines  Bisturas,  eines  Klosters  u.  ä.  ge- 
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hören  hierher.  Nicht  zu  übersehen  ist  natürlich  auch  die  philosophisch- 
theologische und  die  schöne  Literatur.  Letztere  vielfach  auch  in  den  National- 

sprachen abgefaßt,  während  sonst  das  Lateinische  und  im  byzantinischen 
Kulturkreis  das  Griechische  fast  alleinherrschend  ist.  —  Bei  der  großen  Inter- 
nationalität  der  mittelalterlichen  Bildung  lassen  sich  auch  bei  Sammlung  und 
Darstellung  der  Geschichtsquellen  nicht  so  feste  Volks-  und  Landesgrenzen 
ziehen  wie  für  die  Geschichte  der  Neuzeit,  Im  Abendlande  greift  deutsche, 
italienische,  französische  Literatur  ineinander. 

Die  nicht  urkundlichen  Quellen  findet  man  am  besten  zusammengestellt  bei  Aug. 
Pott  hast,  Bibliotheca  historica  medii  aevi.  Wegweiser  durch  die  G.werke  des  euro- 

päischen Mittelalters  bis  1500,  »  1862  mit  Splt.  1888,  2  Bde.  -1896.  Hier  sind  in  Abt.  1 
unter  ,Sammel-  u.  Miszellan werke"  A.  Sammlungen  allg.  Inhalts  für  Europa,  B.  Samm- 

lungen für  einzelne  Länder  und  C  die  unter  A  und  B  verzeichneten  Werke  in  aiphabet. 
Reihenfolge  nochmals  angeführt,  so  daß  die  älteren  bis  1896  erschienenen  Sammlungen 
historiographischer  Quellen  des  Mittelalters  dort  leicht  zu  finden  sind.  —  Die  Abt.  2  bringt 
in  alphabetischer  Folge  die  einzelnen  geschichtlichen  Quellenschriften  (samt  Erläuterungs- 

schriften), ob  sie  nun  in  Sonderausgaben  oder  in  den  in  Abt.  1  gebrachten  Sammelwerken 
veröffentlicht  wurden.  Am  Schlüsse  von  Bd.  2,  S.  1131—1646  sind  unter  dem  Schlagwort 

.„Vita"  alle  auf  Heilige  sich  beziehenden  Quellen,  geben  sie  sich  nun  als  Gesta,  Histo- 
ria.  Acta,  Carmen,  Oratio,  Passio  oder  sonst  unter  einem  Titel.  —  Im  Anhang  folgt  als 

„Quellenkunde"  eine  nach  sachlichen  u.  chronologischen  Gesichtspunkten  geordnete  Zu- 
sammenstellung der  in  Abt.  2  verzeichneten  (zumeist  historiographisclien)  Quellen  u.  zwar 

nach  Literaturg.,  üniversalg.,  Kircheng.,  Dt!d.,  Schweiz,  Frankreich,  Italien  usw.  (stets  mit 

gesonderter  Abteilung  „Ortsgeschichte")  Kreuzzüge,  Publizistik,  Fürstenerziehung,  Reisen 
usw.  —  Will  man  also  z.  B.  die  Quellen  für  den  5.  Zug  Kaiser  Friedrichs  I.  nach  Italien 
(Okt.  1174—78)  sammeln,  so  muß  man  unter  Kircheng.  Päpste  Alexander  III.  und 
Calistus  III.,  unter  Dtld.,  Reichsg.,  Italien,  und  da  wieder  unter  Anagni  u.  Venedig  u.  unter 

(Publizistik'  nachschlagen. 
Eine  wertvolle  Zusammenstellung  nicht  nur  der  Quellen,  sondern  auch  der  Literatur 

des  Mittelalters  besonders  der  französischen  (Buch-  wie  Zschrr. -Literatur !)  findet  man  bei 
Ulysse  Chevalier,  Repertoire  des  sources  historiques  du  moj^en  äge  1.  Topo-Biblio- 
.^raphie  2  Bde.,  Montbeliard  1904,  1909.  Alphabetisch  nach  Orten  geordnet  u.  jeder  Artikel 
wieder  nach  sachlichen  Schlagworten  alphabetisch  eingeteilt  (Akademieschrr.,  archäolog. 
Literatur,  Bibliotheken,  Konzile,  Details,  Recht,  Wirtschaft,  Kirche,  Allgemeines,  Geogra- 

phie, Druckerg.,  Literaturg.,  Münze,  Quellen  usw.);  2.  Bio-Bibliographie  2  Bde.  Paris 
^  1877,  1888,  ̂   1905,  1907.  Alphabetisch  geordnet  nach  Persönlichkeiten  mit  Angabe  der 
wichtigsten  Lebensdaten. 

Heranzuziehen  sind  ferner  die  Hilfsmittel  und  Darstellungen  der  Literaturgeschichte  : 
J.  A.  Fabricius,  Bibliotheca  latina  mediae  et  infimae  aetatis  cum  supplemento 
Ch.  Schoettgenii  3  Bde.  Florenz  1858/9.  —  Adolf  Ebert,  Allg.  G.  der  Literatur  des 
Mittelalters  im  Abendlande  3  Bde.  1874—87.  —  Max  Manitius,  G.  der  lat.  Literatur  des 
Mittelalters  1:  bis  Mitte  des  10.  Jhts.  =  Hdb.  der  klass.  Altertumsw.  9/2  (19111.).  — 
Karl  Krumbacher,  G.  der  bj'zantin.  Literatur  von  Justinian  bis  zum  Ende  des  oströra. 
Reiches  ^9/1  (1897). 

§  16.    Neuzeit.    (Vgl.  XII  §  7.) 

Eine  Quellenkunde  zur  Geschichte  der  Neuzeit  gibt  es  nicht.  Der  Cha- 
rakter der  neuzeitlichen  Quellen  ist  bestimmt  durch  die  gesellschaftlichen  und 

politischen  Veränderungen  im  öffentlichen  Leben  Europas.  Die  „Säkularisation" 
der  Geschichte  und  des  ganzen  Daseins,  d.  h.  das  Hervortreten  der  Laien  im 

staatlichen  und  literarischen  AVirken,  die  Entstehung  eines  weltlichen  Beamten- 
tums als  eines  Berufsstandes,  hatte  die  Neuordnung  des  Verwaltungswesens 

zur  Folge  (Akten).  Die  wachsende  Ueberwindung  der  Verkehrshindernisse 
durch  die  Post  und  das  mit  der  vermehrten  allgemeinen  Bildung  zunehmende 

Mitteilungsbedürfnis  bringen  einerseits  eine  engere  Verknüpfung  der  zwischen- 
staatlichen Beziehungen  (Gesandtschaftswesen),  dann  aber  auch  eine  regere 

briefliche  Korrespondenz  der  einzelnen  Menschen  miteinander  hervor,  führen- 
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allmählich  zu  einer  Organisation  des  Nachrichtenwesens  (Zeitungen)  und  zu 
einer  größeren  geistigen  Anteilnahme  an  den  öffentlichen  Dingen  (Publizistik), 
lieber  alle  diese  Erscheinungsformen  geschichtlicher  Zeugnisse  und  Denkmäler 
gibt  es  zwar  bibliographische  Zusammenstellungen,  aber  keine  zusammenfassende 

Darstellung.  Gv.  Wolf,  Einführung,  steht  darin  als  ein  nicht  vollständig  ge- 
lungener Versuch  einzig  da.  Ueberdies  spielt  auf  neuzeitlichem  Gebiete  die 

Trennung  von  Literatur  und  Quellen  eine  geringe  Rolle,  da  bei  der  Fülle  des 

noch  ungehobenen  Quellenmaterials,  die  in  den  einzelnen  Arbeiten  heran- 
gezogenen Quellen  meist  an  ihrem  Standorte  selbst  (Bibliotheken,  Archiven) 

aufgesucht  werden  müssen,  will  man  sie  nachprüfen  und  wieder  verwerten. 
Es  sei  darum  hier  auf  die  einzelnen  Paragraphe  von  Kapitel  IX  und  auf  die 
Hinweise  betreffs  der  Aufbewahrungsorte  der  Quellen   (XII  §  12)  verwiesen. 

§  17.   Bibliographie  der  Quellen  zur  deutschen  und  fremden  Geschichte. 

Für  Deutschland  (aber  auch  die  Nachbarländer)  kommt  vor  allem  in  Betracht: 
\Vm.  Wattenhach,  Dtlds.  G. quellen  im  Mittelalter  bis  zur  Mitte  des  13.  Jhts.  2  Bde. 

"  1  (1904),  "  2  (1894),  der  2.  Bd.  nicht  in  7.  Aufl.  erschienen.  Klassische,  wenn  auch  in Einzelheiten  überholte  kritische  Darstellung  über  Herkunft,  Inhalt  und  historischen  Wert 
der  wichtigsten  Quellen.  —  Als  Fortsetzung  hiezu  gedacht:  Ottok.  Lorenz,  Dtlds. 
G.quellen  im  Mittelalter  seit  der  Mitte  des  13.  Jhts.  2  Bde.  » 1886,  1887.  Reicht  bis  ans 
Ende  des  15.  Jhts.  —  Die  neueste,  aber  knappe  Gesamtdarstellung:  Historiographie  und 
Quellen  der  dt.  G.  bis  15Ü0  von  Max  Jansen  ^hg.  v.  Ldw.  Schmitz-Kallenberg 
in  AI.  Meisters  Grundr.  der  G.w.  1.  Reihe  Abt.  2  ̂ (1914).  —  Im  wesentlichen  ein  Auszug 
aus  Wm.  Wattenbach:  H.  Vildhaut,  Hdb.  der  Quellenkde.  der  dt.  G.  bis  zum  Aus- 

gang der  Staufer  1898,  ̂ 906.  —  Von  selbständigem  Werte:  Karl  Jacob,  Quellenkde. 
der  dt.  G.  im  Mittelalter  (bis  1400)  U  :  bis  1024  =  Göschensammlung  Nr.  279  (1917).  — 
Neueste  Veröffentlichungen  in  HVjschr.,  NA.,  Jberr.  der  dt.  G.  usw.  (s.  u.  S.  354  f.). 
—  Gv.  Wolf,  Quellenkde.  der  dt.  Reformationsg.  1  (1915),  2  (1922).  —  Walther 
Schnitze,  Die  G.quellen  der  Provinz  Sachsen  im  Mittelalter  u.  in  der  Reformationszeit 
1893.  —  Karl  Kletke,  Quellenkde.  der  G.  des  preufä.  Staates  2  Bde.  1858—61.  —  Karl 
Grünhagen,  Wegweiser  durch  die  schlesischen  G.quellen  bis  zum  J.  1550  (1876).  — 
Gg.  V.  Wyss,  G.  der  Historiographie  in  der  Schweiz,  Zürich  1895.  —  Wm.  0  e  c  h  s  li, 

Quellenbuch  zur  Schweizer  G.     '■' Ebda.  1901;  davon  kleine  Ausg.  1910. Für  Franlreich:  M.  A.  Franklin,  Les  sources  de  Vbistoire  de  France,  Paris  1877 
in  7  Kapiteln:  1.  Inventaires  de  documents,  2.  Quellensammlungen,  3.  Kircheng.,  4.  Ge- 

setzessammlungen, 5.  Genealogie,  6.  Finanzg.,  7.  Literaturg.  Wertvoll  durch  Aufzählung 
der  in  den  Sammlungen  abgedruckten  Quellen,  doch  unvollständig.  —  Aug.  Mo  linier, 
Les  sources  de  Thistoire  de  France  {■=  Manuels  de  bibliographie  bist.  III)  1.  Teil  Bd.  1—5 
bebandeln  das  Mittelalter  1:  Urzeit,  Merowinger,  Kapetinger  (Paris  1901),  2:  epoque  feu- 

dale bis  1180  (1902).  3:  1180-1328  (1903),  4:  Les  Valois  1328-1461  (1904),  5:  1461—1494 
(1904),  1.  Registerbd.  2.  Teil  von  Hri.  H  au  s  e  r  1:  1494—1515(1906),  2:  1515-59(1909), 
3:  1559-89  (1912).  3.  Teil  (1610-1715)  von  Emil  Bourgeois  u.  Ldw.  Andre  1: 
Geographie  u.  allg.  G.  (1903),  2:  Memoiren  u.  Briefe  (1913).  Unterscheidet;  sources  narra- 
tives  (Annalen,  Chroniken)  und  sources  indirectes  (=  Ueberreste:  Briefe,  Inschriften, 
Publizistik).  Innerhalb  der  großen  Abschnitte  im  allgem.  chronolog.  angeordnet.  Daneben 
Zusammenstellung  der  Weltchroniken,  Heiligenleben.  Am  Anfang  jedes  Paragraphen  kurze 
Charakterisierung  der  Quellen.  Lehrreich  z.  B  Einleitung  zu  Bd.  5  das  allgemeine  Bild 
über  die  Entwicklung  der  historischen  Literatur  Frankreichs  im  Mittelalter. 

Vgl.  Gv.  Lanson,  Manuel  bibliogr.de  la  litterature  fran^aise  moderne.  1:  16.  Jht. 

(-1911),  2:  17.  Jht.  (>1910),  3:  18.  Jht.  ('1911),  4:  Revolution  u.  19.  Jht.  (M912),  Splt.: 
Nachtrr.  u.  Generalindex  (1914).     Enthält  nur  Titel. 

Neueste  Veröffentlichungen  in  der  Revue  bist.,  Revue  des  questions  historiques. 

Bibliotheque  de  l'ecole  des  chartes  usw. 
Für  England:  Thom.  Duttus  H  ardv,  A  descriptive  catalogue  of  manuscripts  relating 

to  the  bistory  of  Great  Britain  and  Ireland  3  Bde.  1:  —1066,  2:  1066—1200,  3:  1200—1.327 
(1862 — 71).  Eingehende  krit.  Uebersicht  über  die  G.quellen  zur  G.  Englands  bis  1327.  — 
Charles  Gross,  The  sources  and  literature  of  English  bistory  from  the  earlist  times  to 
about  1485,  London  1900.  Literatur  u.  Quellen.  —  H.  H  a  1  1 ,  Studies  in  english  official 
historical  documents,  Cambridge  1908.     Vgl.  Hi^torical  review. 

Wilhelm  Hauer,  EinfU)iruiig.  24 
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Für  Amerika:  Alb.  Bushnell  H  a  r  t ,  Source-book  of  American  history,  New  York 
1899:  Derselbe,  American  history  told  by  contemporaries  4  Bde.  New  York  1904. 

Für  die  Niederlande :  0  v  e  r  z  i  c  h  t  van  de  door  bronnenpublicatie  aan  te 

vuUen  leemten  der  Nederlandsche  geschiedkennis  (Commissie  van  advis  voor  's  rijks  geschied- 
kundige publicatien),  Haag  1904. 

Für  Italien:  Const.  Rinaudo,  Le  fonti  della  storia  d'Italia  dalla  caduta  dell' 
impero  Romano  d'Occidente  all'  invasione  dei  Langobardi  476 — 568,  Turin  1883.  — 
Mgo.  Balz  an  i,  Early  chronicles  of  Europa,  London  1883.  —  Bart.  Capasso,  Le  fonti 
della  storia  delle  provincie  Napoletane  dal  568  al  1500  in  Arch.  stör,  per  le  prov.  Napo- 
letane  1  (1876),  2  (1877),  Ebda.  5  (1880)  S.  437-60  erweitert. 

Für  Scfnveden:  E.  Hildebrand,  Svenska  publicationer  af  historiska  handlinger 
in  Historisk  Tidskrift  6  (1886)  317-67. 

Für  Polen:  Heb.  Zeißberg,  Die  polnische  G.schreibung  des  Mittelalters  =  Preis- 
schrr.  gekr.  u.  ausg.  von  der  F.  Jablonowskischen  Ges.  17  (1873). 

Für  Ungarn:  Hch.  Marczali,  Ungarns  G.quellen  im  Zeitalter  der  Arpaden  1882; 
Derselbe  (zusammen  mit  Dav.  Angyal  u.  Alex.  Mika,  Enchiridion  fontium  historiae 
Hungarorum,  Budapest  1901  (ung.). 
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Stilgesetze  31 
Stilvergleichung  192,  200.  237, 

251,  287,  294,  306 
Stimmen  aus  Maria  Laach  10 

Stimming,  M.  359 
Stimmung  225,  228 
Stintzing.  R.  v.  141.   145.  247 
Stobbe,  Otto  247 
Stöhr.  Adolf  318 
Stölzel,  Adolf  247 
Stoerk.  F.  242 
StoflFverteilung  328 
Stoiker  39,  1U7,   114,  148 
Stokvis,  A.  M.  H.  132 
Stolz,  Otto  162 
Storbeck,  L.  A.  273 
Stomm,  R.  138 
Strahl,  Ph.  122 
Strakosch-Graßmann,  Gv.  109 
Stratmann,  F.  H.  168 
Strehl,  Wm.  272,  367 
Stromer,  Ulmann  279 
Stromer-Reichenbach,  F.  35 
Strieder,  Jak.  138 
Struve,  ß.  G.  210,  354.  360 
Stubbs,  Wm.  248 
Stuck,  G.  H.  285 
Studt,  Beruh.  306 
Stuebe,  Rud.  233 
Stückelberg,  E  A.  132,221,  226 
Stürmer,  G.  135 
Stumpf-Brentano.  KarlFch.  239 
Stutz,  Ulr.  144 
Subjektivismus  106,   315,  320 
subrostrani  295 
Suckow,  Alb.  V.  280 
Sueton  130,  269 
Suggestion  57 
Sulla  218.  290 
Sulzbach,  W.  76 
Summa  dictaminis  244 
Sundzollregister  265 
Surtees  Society  213 

Susta,  Jos.  263,  282 
Suter,  Hch.  145 
Swift,  Jon.  292,  304 
Swoboda,  Hch.  140 
Sybel,  H.  v.  9,  35,  198,  244,  336 
Symbole  112 
Symbolik  58  f. 
Symbolismus  106 
Synthese,  schöpferische  61 
Szamatölski.  vS,  363 

labellarii  296 
Tabulae  codicuni  365 
Tacitus  119,  130,  34U 
Täubler,  Eug.  241 
Tagebücher  154,  155.  158,  270, 

274  if. 

Tagesbefehle  259 
Tagblatt,  Neues,   in  Stuttgart 

308 
Taillandier,  A.  H.  282 
Taine,  H.  46,  71,  284.  332 
Talent  218 

Talleyrand  282,  284 
Tangl,  Mich.  173,  199.  200, 

238,  240 
Taranger  247 
Tarde,  G.  56 
Tardif,  Jul.  244,  247 
Taschenbuch,  Gothaisches 

genealog.  133;  Historisches 
355 

Tassin,  R.  F.  237 
Taufrodel  265 
Taxis  297  f. 

Taylor,  Js,  172 
Techet,  K.  49,  54 
Technik  72,  118,  134  f,  150, 

154,  186,  189,215,216,  217. 
219,  223 

Tegner  351 
Telegraphie  299 
Telephon  229 
Tellsage  229 
Tendenzen,  geschichtliche  31 
Tendenzbilder  288 

terminus  ad  quem  187  f. 
—  a  quo  187 
Terry,  Ch.  S.  213 
Testament  Peters  d.  Gr.  200 

— ,  Politisches,  Karls  v.  Loth- 
ringen 200 

Teufelsbriefe  287 
Teuffei,  Rud.  130,  273 
-,  Wm.  272,  296 
Texte,  Deutsche  im  Mittel- 

alter 207 

Textvergleichung  203  tf. 
Thaer,  A.  134 
Theater  289 
Themen,  Wahl  der  13.  85,  96, 

152,  341  f. 
Theologie  348 
Thesaurus  linguae  latinae  167, 194 

Thiele,  C.  P.  142 
Thiels  Landwirtschaft!.  Kon- 

versationslex,  347 
Thiemme,  Feh.  307 
Thierry  93 
Thimm,  C.  A.  363 
Thiset,  A.  133.  224 
Thomas  167 
Thomason,  Gge.  293,  295 
Thommen,  Rud.  244 
Thompson,  E.  M.  172 
Thudichum,  Feh.  v.  161,  163 
Thukydides  80,  109,  111,  136. 

148,  268,  269 
Thumer  216 

Thysius,  Job.  295 
Tichtel,  Joh.  276 
Tidskrift,    Historisk    361; 

Historiska   361 ;     Personal- 
liistorisk  133  , 

Tiedemann.  Ch.  280 
Tiele,  P.  A.  295,  361 
Tiersot,  Jul.  231 
Tietze,    Hs.  67.    144,   193.  311 

\  Tijdschrift  voor  munt-en  pen- 
I       ningkunde  222 Tille,  A.  116.  121,  132,  357 
Times  The  297,  308 

,  Tinte  196  f.,  2-50,  271.  275 
!  Tipaldo,  E.  de  196 
I  Tischreden  Luthers  232 

j  Titel  242  f.,  250  f.,  257,  321 
!  Titulaturbücher  250  f. 
Tocqueville,  de  A.  8,  332 
Toeche,  Th.  362 
Tönnies,  F.  38,  58,  146 

j  Törteneti  Szemle  361 
I  Tomlins,  T.  E.  248 
Tommasoo-Bellini  167 
Tommasini,  O.  95 
Tonzylinder  233 Tories  304 

Torp,  A.  168 Torres  de  Mendoza,  L.  214 
Tourneux,  M.  226,  276 
Toustain,  Ch.  F.  237 
Trachten  189,  365 

, Tradition'   155,  313  ff. 
Traditionen  74,  125,  233,  310 
Traditionsbücher  235,  263 

Tragiker,  griechische  209 
Traktate  155,  290 
translatio  367 

Transskription  169 
Transsnuite  235 
Traube,    Ldw.    165,    167,  173, 

191.  200,  204 
Treitschke,    H.   v.   8,    10,   40. 

71,  85,  327,    332,   339.   340 
tremissis  218 

Treppenwitz  225 triens  218 

Triepel,  Hch.  242,  247 
Trithemius  200 
Troeltsch,  E.    33,  35,  40,   76. 

86,  90,  105,  143 
Troschke,  Th.  v.  362 
Trotha,  Thilo  v.  123 
Troubadour  290 

Trüdinger,  E.  118 
Tschackert,  Paul  332 
Tumbült,  G.  224 
Turba,  Gv.  212,  256 

Turgot  33,  61 
Turnbull.  W.  B.  256 
Turnes,  James  281 

Typar  222,  223 
Typenrepertorium  180 

Typismus  106 Typus,  geschichtlicher  17,  68, "94,  99  ff.,  127 

Tyrell,  G.  8 

Uckert,  A.  121 
Ueberbleibsel  324 
Ueberreste  155, 313  ff.,  321, 322 
Uebersbergcr,  Hs.  361 
Uebersetzungen   von    Quellen 

165,  169 
Uebersichtübov  den  Inhalt  der 
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kleinen  Archive  der  Rhein- 
provinz 367 

Uebersicht,  Bibliogr. -Statist, 
der  Literatur  des  österr. 
Kaiserstaates  350 

Uetterodt  zu  Scharffenberg,  L. 
Gf.  V.  362 

Ughelli,  F.  210 
ühlirz,  Karl  240 
Ulbrich,  .T.  348 
IJlmann,  Heb.  128  f,  254,  320 
Lirichs,  L.  166 
Lndset,  Ingv.  135 
Unger,  G.  F.  166,  183 

l'ngnad,  Arth.  287 Universalidee,  mittelalterl.  53 

rniversalgescbicbte  s.  Welt- 
geschichte 

üniversallexikon.  Grofäes 
vollst.  346 

Universitäten  350 
Universitiltsmatrikelu  240,  266 
Universitätsposten  297 
Unruh.  H.  V.  v.  280 
Unterhändlerurkunde  241 
Unterhaltungsbücher   179 
Unterrichtsbehelfe  zur  Hand- 

schriftenkunde 173 
Unterschriftsexemplar  241 
Unterschriftssachen  251 
Untersuchung  326.  330 
Urbare  155,  235,  263  f. 
Urgeschichte    67,     134.     156, 

186,  215  ff.,  312,  320 
Urheber  einer  Quelle  190 ff. 
Urkunden    153,  155.  158,  159, 

160,  162,  169,  174,  185,  186, 
187,  189,  190,  192,  197,  198, 
200.  206,  209  f.,  222,  228, 
233  ff..  246,  249,  263,  269, 
270,271,  272,  274,  284.  285, 
314,  320,  321,  366,  367 

Urkundenbuch  des  Hoch- 
stiftes Halberstadt  212; 

Hessisches  212 
Urkundenbücher 164,  195,  212 
Urkundenformeln  192 
Urzeit  106 
Usener,  Herrn.  142,  228  f. 
Utopie  30,  59 

Vacant,  A.  348 
Valerio,  P.  172 
Valerius,  Maximus  148 
Valla  Lorenzo  236,  269 
Vallaux,  C.  163 
Valmaggi.  L.  357.  363 
Vancsa,  M.  122.  160,  164.  216 
Vapereau,  G.   195 
Varianten  205 
Varnhagen,  H.  364 
—  V.  Knse,  K.  A.  280 
Vasari,  G.  131 
Veith,  Gg.   123 
Verallgemeinerungen,  falsche 

101,  320 

Wilhelm   fi  a  u  i- r  ,   KinfUlirung. 

Vei'balkonkordanzen  167 
Verbalnoten  254 

Verbrüderungsbücher  195,  265 
Veredarius  299 

Vereeniging  tot  uitgaaf  der 
brennen  213 

Verein  f.  G.  u.  Altertum  v. 
Schlesien  212 

Vereinbarung  245 
Verfachbücher  264 

Verfassungsgeschichte  105, 
119,  132,  136,  166,  174, 
221,  233,  367 

Vergangenheit  und  Gegenwart 
332 

Verhandlungen.  Die,  der 
Bundesversammlung  262 ; 

des  Reichstages  des  Nord- 
deutschen Bundes  262;  des 

österr.  Reichsrates  262;  des 
österr.  Reichstages  262;  des 
usw.  preußischen  Landtages 
262;  der  Versammlung  zur 
Vereinbarung  der  preuß. 
Staatsverfassung  262 

Verkehr,  zwischenstaatlicher 
251,  252  ff.,  286 

Verkehrsgeschichte  138  f., 
286  f.,  297  S. 

Verkehrswirtschaft  217 

Veröffentlichungen  antiker  Ur- 
kunden 244 

Verordnungen  246,  257 
Verstehen,  geschichtliches76ff. 
Verunechtung  196  ff.,  284 
Vervielfältigungskunst  297 
Vei-waltungsakten  251,  257  ff. 
Verwaltungsgeschichte  105, 

174,  221,  233,  243,  257  ff., 
305,  348 

Verzeichnis  der  Hand- 
schriften usw.  von  St.  Gallen 

365  ;  der  Handschriften  im 
preußischen  Staate  365 ;  von 
Programmabhandlungen  .  . 
Dtlds.  u.  Oesterreichs  350; 
der  Berliner  Universitäts- 

schriften 350 

— ,  Halbmonatl.,  von  Aufsätzen 
350 

— ,  Systemat..  der  Militär- 
iiteratur  362 

Verzeichnisse  249 
Viaris,  G.  H.  L.  de  172 
Vico,  Giamb.  32,  60 
Vidal  de  la  Blach,  P.  163 
Vidimus  235 
Vierkandt,  Alfr.  58,  320 
Vier  Monarchien  108,  115 
Vierordt,  Herm.  158 
V  i  e  r  t  e  1  j  a  h  r  s  s  c  h  r  i  f  t  f. 

Heraldik  313;  Historische 
353,  356,  358,  359,  364, 
369;  für  Sozial-  u.  Wirt- 

schaftsgeschichte  357,    362 
Vieusseux,  G.  P.  356 

Viglius  von  Zwichem  276 
Vildhaut,  H.  369 
Villari,  Pasqu.  127 

Vinogradoft",  P.  247 Viollet,  P.  140 
Virck,  H.  207 
Virolleaud,  Ch.  145 
Visitationsprotokolle  265 
Vitense,  0.  122 
Vitrac,   M.  226,  276 
Vivien.  L.  de  St.  Martin  164, 

347 Vocabolario  .  .  .  della  Crusca 
167 

Vockeradt.  Heb.  340 

Völker,  geschichtslose  11 
Völkergedanke  319 
Völkerkunde  1.58,  214  f.,  312, 

320 
Völkerpsychologie   3,   39,   55, 

141,  142 
Völkerrecht  233,  241  f. 

Vogel,  H.  347 
Vogt  d'Hunolstein,  P.  198 
Voigt,  Gg.  100,  288 
Vüigtel-Cohn   133 
Volk  51  f.,  124 
Volkelt,  J.  67 
Volksbeschlüsse  246 

Volksgeist  55,  87,  100,  230 
Volkskunde     118,     125,     141, 

142,  221,  363 
Volkslied  224 

Volkslieder,       geschichtliche 
230  f. 

— ,  Die  historischen,  der  Deut- 
schen 211,  231 

Volksliteratur  179,  229 
Volksrechte  245,  246 
Volksseele  55,  56,  61 
Volkswirtschaftslehre  100, 103, 

135  f,  158,  221.  348 
Vollmacht  249,  252 
Vollmöller,  Karl  364 
Volney,  C.   F.  78  f. 
Voltaire  42,  60,  62,  63,  70, 

114,     11.5,    118,     136,     141, 
143,  148,    270,     279 

Von  unseren  Vätern  284 
Vortrag,    mündlicher   7,    325, 

326,  330.  334  ft'. Vorurkunde  234 
Voulliume,  E.  179,  180 

Vulgata  167 

Waal,  de,  A.  217,  356 
Wace,  Hrv.  195 
Wachler,  Ldw.  95,  273.  295 
Wachsmuth,    K.    7,    83,    107, 

119.  130,  272,  367 
— ,   W.   7,    121.  141,  18.5.  225 
Wackernagel,   Phil.  231 
Waddington.    G.   351 
Währung  220 
Wäschke.  Herrn.  163 
Waffen  154,  155,  189,  365 
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Wagener,  Ileriu.  280 
Wagner,  Fr.  172 
— ,  K.  360 
— ,  Reinh.  204,  217.  363 
Wahl,  A.  8 
Wahrscheinlichkeit    321,    322 
Wailly  210 
Waitz,  G.  89,    118,    141,    189, 

210,  240,  356 
Wallas,  G.  58 
Wallat,  G.  279 
Wallington  280 
Walpole,  Horace  281 
Walter,  0.  A.  364 
Walther,  Andr.  138 
— ,  J.  L.  174 
— ,  Ph.  A.  F.  353,  354 
—  von  der  Vogelweide  290 
Waltz,  0.  279 
Wander,  K.  F.  W.  231 
Wandersage  228  f. 
Wappen   133,    155,    158,    159, 

180,  186,  312  f. 
Warner,  G.  F.  173,  244 
Warmholtz,  C.  G.  361 
Warren,  H.  138 
Wasserzeichen  180,  189 
Watermark  180 
Wattenhach,    Wm.    173,    180, 

186,     210,     265.     272,    287, 
288,  369 

Waugh,  Arth.  295 
Wayte,  W.  217 
Webb,  R.  280 
Weber,  F.  B.  362 
— ,  G.  116,  332 
— ,  Max  15,  35,  74,  78 
— ,  Otto  272 
Wechselbriefe  300 
Wecklein  228 

Wegele,  Frz.  X.  145,  146,  273, 
285 

Wehrhan,  Karl  230 
Wehrmann,  M.  122 

Weiber,  Die  treuen  zu  Weins- 
berg 229 

Weidner,  E.  F.  183 
Weigand,  K.  L.  168 
Weigelt,  Karl  308 
Weil,  R.  222 
Weinberger,  Wm.  365 
Weise,  Osk.  125,  163 
Weiske,  Jul.  347 
Weissagungen  (s.  Piognostica) 

289,  290 
Weistümer  190,  211,  246 
— ,  Oesterreichische  212 
Weisung  253 
Weiß,  J.  356 
-,  Jak.  162 
— ,  Joh.  142 
Weißbücher  255 
Weithase,  Hugo  299 
Weizsäcker,  Jul.  120,  211 
Welcker,  Th.  348 
Weller,  E.  231 

Wellhausen,  Jul.  142 
Wells,  Ph.  P.  360 
Welser  300 

Welt,  Die  durchlauchtige  133 
Weltanschauung  2,  6,  43,  113, 

27 1    322 
Weltchronik  114,   119 
Weite,  B.  348,  357 
Weltgeschichte  11.  13,  70,  91, 

103,  107,  111,  113  ff. 
Weltkrieg  168,   279,  280,  362 
Weltkunde,  Neueste  304 
Weltwirtschaft  100,  111 
Wenck,  Feh.  Aug.  242 
Wendland,  Paul  290 
Wenger,  Leop.   140 
Wenzelburger,  K.  Th.  122 
Wer  ists?    111,  195 
Werbeakten  259 
Werbungen  261 
Werken  uitg.  door  het  Histor. 

Genootschap  213 
Werminghoff,    Alb.    247,    358 
Werner,  Hch.  290,  291 
— ,  Karl  145 
Wernle,  P.  8,  362 
Werte,  sittliche  86  f. 
Wertbeziehung  15 
Wertheim,  Karl  347 
Wessely,  Karl  173,  244 
Westermarck,  E.  142 
Wetzer,  Hch.  348,  357 
Whigs  304 

Who's  who  195;  in  Ame- 
rica 195;  Canadian,  The 

195;  Catholic,  The  195 
Wiclef  53 
Widmann.  H.  122 
Wie  is  dat? 

Wiebe,  Gg.  138 
Wiedemann  135 

Wiegand,  Theod.  176 
Wieniewski,  F.  350 
Wierzbowski,  Th.  361 
Wieser,  Feh.  135 
— ,  Frz.  V.  312 
Wiesner,  J.  v.  23,  157 

Wigard,  F.  262 
Wilamowitz-Moellendorff,  M. 

V.  40,  50,  217 
Wilcken,   Ulr.    173,    244,    263 
Wilhelm,  Feh.  167 
Willensfreiheit  27 
Willers,  Hch.  221 
Williams,  J.  B.  308 
Willmann,  0.  6 
WiUnanns,  Gust.  177,  178 
Wilmotte,  W.  356 
Wilmowski,  G.  v.  280 
Wilser,  L.  49 
Wilson,  J.  G.  196 
Wiuimer,  Jos.   162 
Winckolmann  102 
Winckler,  Hugo  183 
Windelband,  Wm.  6,  15,  17, 

20,  29,  35,  145,  216 

Windelband,  Wolfg.  258 
Winkelmann,  Edd.  239,  361 
Winter,  G.  38 
Wipo  130 
Wirtschaft ,    Wirtschaftsform 

153,  154 
Wirtschaftsarchiv,  Schweizeri- 

sches 267 
Wirtschaftsgeschichte  31,  66, 

76,  83,  100,  105,  135  ft'.,  160, 162,  163,  166,  215,  220  f, 
243,  264  f,  266  f.,  305,  362, 
367 

Wislicenus,  W.  F.  183 
Wissenschaft  1,  2,  54,  90,  153. 

154,  155,  288,  306,  314 
Wissenschaftsgeschichte  144f , 

166,  266 

Wissowa,  Gg.  194,  216,  217, 268 

Witkowski,  St.  287 
Witte,  H.  163 

Wittrup,  P.  L.  133 Witzleben,  C.  D. 
Wlassak,  M.  140 

Wochenschrift,  philolog.,  Ber- liner 167 

Wochenschriften,  Moralische 
303 

Woenig,  Frz.  134 
Wörter  und  Sachen  41,  134, 

166 
Wörterbuch  des  dtsch. 

Staats-  u.  Verwaltungsrechts 
348 ;  des  deutschen  Ver- 

waltungsrechts 348 :  der 
Volkswirtschaft  348 

Wörterbücher  167  f. 

— ,  topographische  164 
Wohlwill,  A.  122 
Wolf,  Gv.  7,  194,  241,  251, 

273,  285,  299,  345,  346, 
347,  358,  366,  369 

Wolkan,  Rud.  231 
Wolkenhauer,  W.  312 
Weltmann,  L.  48,  49 
Wordenboek  der  nederland- 

sche  taal  168 

Wortgeographie   189 
Wortstatistik  192 
Wrede,  A.  321 

Wright  168 
Wülcker,  R.  P.  364 
-,  E.  168,  207 
Wuensch,  R.  175 
Würdtwein,   St.    A.    195,   2.S9 
Wüstungen  160 
Wuhrer,  A.  138 

Wulp,  von  der,  J.  K.  295 
Wundergeschichten   269,   815 
Wundt,  Wm.  36,  44,  55,  56, 

61,  141 Wui-zbach,  Konst.  v.  195,  350 
Wustmann,  Rud.  120 
Wuttke,   H.  19,   98,    185,  309 

Wyon,   A.  B.  224 
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Wyß,  Arth.  186  f. 
— ,  Gg.  369 
— ,  Wm.  V.  345 

Xenia,  Bernardina  362 
Xenopol,A.D.13,  17,32,  35,44 
Xylographe  178 

uTtoiiVTiiia-a 263 

Zangemeister,  C.  177,  178 
Zarncke,  Ed.  345 
— ,  Feh.  351 
Zedier  s.  Universallexikon 
Zeißberg,  Hch.  v.  273,  370 
Zeitgeist  55,  87,  315 
Zeitgenossen,  Die  195 
Zeitheini,  J.  194 
Zeitrechnungskunde  158,  159, 

181  ft'.,  234 
Zeitschrift  für  ägyptische 

Sprache  357  ;  für  Alterturas- 
wissenschaft 368;  für  deut- 

sches Altertum  358;  für 
alttestamentliche  Wissen- 

schaft 357 ;  A.rchivalische 
367;  für  Assyriologie  357; 
des  österr.  Vereins  für  Bi- 

bliothekswesen 345;  d.  deut- 
schen Vereins  für  Buchwesen 

und  Schrifttum  174;  Byzan- 
tinische 356,  358;  für  Ge- 

schichtswissenschaft 356; 
für  Geschichte  des  Ober- 

rheins 357,  358;  für  das 
Gymnasial wesen  356;  für  die 
Österreich.  Gymnasien  356; 
Historische  353,  355,  356, 
357,  358 

— ,  Historisch-politische  356; 
Heraldisch-genealog.  der  k. 

k.  Gesellschaft  „Adler"  132, 
313;  für  Kirchengeschichte 
362;  der  Deutschen  Morgen- 

ländischen Gesellschaft  356, 
362;  fürMuseologie366;  für 
Numismatik  222;  für  ost- 

europäische Geschichte  361 ; 
für  roman.  Philologie  167, 
364;  Prähistorische217  ;  der 

Savigny- Stiftung  für  Rechts- 
geschichte 244,  356,  358; 

für  Schweizerische  Ge- 
schichte 357 ;  für  Sozial-  und 

Wirtschaftsgeschichte  357 ; 
Westdeutsche  217,  357,  358; 
für  deutsche  Wortforschung 
168 

— ,  Deutsche,  f.  Geschichts- 
wissenschaft 356 

— ,  Wiener,  für  Kunde  des 
Morgenlandes  357 

— ,  Wiener,  numismatische  222 
Zeitschriften,  wissenschaft- 

liche 333,  334 
Zeitsinn  185 
Zeitung,  Allgemeine  297, 

304,  308;  Frankfurter  308; 
Hallesche  308;  Kölnische 

308;  Leipziger  308;  Preß- 
burger 308;  Schlesische 

308;  Spenersche  297  ;  Wie- 
ner 308 

Zeitungen,  Zeitschriften  9  f., 
147,  152,  155,  158,  190,  192, 
195,  201,  232,  275,  289,  294, 

295  ft'.,  308,310,319,345,369 
Zeitungskorrespondenzen  201, 

297,  304,  306 
Zeitwissenschaften  12 
Zeller,  E.  225 
Zenker,  E.  V.  307 

Zensur  226,  294,  297,  300  ft\, 
304,  315,  352 

Zentralblatt  für  Anthro- 

pologie, Ethnologie  und 
Urgeschichte  217;  für  Bi- bliothekswesen 1 74, 294, 307, 
345;  Literarisches  351 

Zentralorgan,  Bibliographi- 
sches des  österr.  Kaiser- 

staates 350 
Zentralstelle  für  dt.  Personen- 

u.  Familiengesch.  125 
Zeremoniell  254 
Zetzsche,  K.  E.  135 

Zeugenaussage  314 

„Zeugnisse"    314 f.,    320,    322 Zeumer.^K.  138,  247 
Zibrt,    C.  358,  361 
Ziebarth,  E.  119.  176 
Zieliriski,  Th.  8,   129 
Zierschrift  171 
Zimmermann,  Hch.   119 

Zingerle,  J.  V.  v.  231 
Zinkeisen,  J.  W.  122 
Zirkularien,  Zirkularverord- 

nungen 257,  259 
Zirkularnoten  254 
Zitate  328 
Zivier,  E.  122 

Zöpfl,  Hch.  247 Zollbücher  264  f. 
Zondervan,  H.  312 

Zott,  Ldw.  130 
Zuchold,  A.  354 
Zufall  24,  25  f.,  32 
Zurbonsen,  H.  7 
Zuschriften  259 
Zustäude  16,  62,  68,  150,  215 
ZvetaiefF,  Job.  178 
Zweck  26  f. 
Zweifel  1,  78 
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